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Nr. 648/2012 ◄ ◄ 

(Text von Bedeutung für den EWR) 
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Amtsblatt 
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►M1 Delegierte Verordnung (EU) 2015/62 der Kommission vom 
10. Oktober 2014 

L 11 37 17.1.2015 

►M2 Verordnung (EU) 2016/1014 des Europäischen Parlaments und des 
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L 171 153 29.6.2016 
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▼M9 
▼C8 

VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 26. Juni 2013 

über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

▼C2 
(Text von Bedeutung für den EWR) 

TEIL 1 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

TITEL I 

GEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIM
MUNGEN 

▼M8 

Artikel 1 

Anwendungsbereich 

Diese Verordnung legt einheitliche Regeln für allgemeine Aufsichtsan
forderungen fest, die im Rahmen der Richtlinie 2013/36/EU beaufsich
tigte Institute, Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzhol
dinggesellschaften im Hinblick auf folgende Punkte erfüllen müssen: 

a) Eigenmittelanforderungen im Hinblick auf vollständig quantifizier
bare, einheitliche und standardisierte Komponenten von Kredit-, 
Markt-, operationellem und Abwicklungsrisiko sowie Verschuldung, 

b) Vorschriften zur Begrenzung von Großkrediten, 

c) Liquiditätsanforderungen im Hinblick auf vollständig quantifizier
bare, einheitliche und standardisierte Komponenten des Liquiditäts
risikos, 

d) Berichtspflichten hinsichtlich der Buchstaben a, b und c, 

e) Offenlegungspflichten. 

Diese Verordnung legt einheitliche Regeln hinsichtlich der Anforderun
gen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten fest, 
die Abwicklungseinheiten, bei denen es sich um global systemrelevante 
Institute (G-SRI) handelt oder die Teil von G-SRI sind, sowie bedeu
tende Tochterunternehmen von Nicht-EU-G-SRI erfüllen müssen. 

Diese Verordnung gilt nicht für die Bekanntmachungspflichten der zu
ständigen Behörden im Bereich der Aufsichtsvorschriften und der Be
aufsichtigung von Instituten gemäß der Richtlinie 2013/36/EU. 

Artikel 2 

Aufsichtsbefugnisse 

(1) Um die Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung zu ge
währleisten, werden die zuständigen Behörden mit den in der Richt
linie 2013/36/EU und in dieser Verordnung genannten Befugnissen aus
gestattet und wenden die darin beschriebenen Verfahren an. 

▼B
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(2) Um die Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung zu ge
währleisten, werden die Abwicklungsbehörden mit den in der Richt
linie 2014/59/EU des Europäischen Parlamente und des Rates ( 1 ) und 
in dieser Verordnung genannten Befugnissen ausgestattet und wenden 
die darin beschriebenen Verfahren an. 

(3) Um die Einhaltung der Anforderungen an die Eigenmittel und 
berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten zu gewährleisten, arbeiten 
die zuständigen Behörden und die Abwicklungsbehörden zusammen. 

(4) Um die Einhaltung der Verpflichtungen im Rahmen ihrer jewei
ligen Befugnisse zu gewährleisten, sorgen der durch Artikel 42 der 
Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates ( 2 ) geschaffene Einheitliche Abwicklungsausschuss und die Euro
päische Zentralbank, wenn es um Angelegenheiten geht, welche die ihr 
durch die Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates ( 3 ) übertragenen 
Aufgaben betreffen, für den regelmäßigen und zuverlässigen Informati
onsaustausch untereinander. 

▼M9 
(5) Bei der Anwendung der Bestimmungen in Artikel 1 Absatz 2 und 
Artikel 1 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 4 ) behandeln die zuständigen Behörden im 
Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 5 der Richtlinie (EU) 2019/2034 
des Europäischen Parlaments und des Rates ( 5 ) die genannten Wert
papierfirmen so, als wären diese „Institute“ gemäß der vorliegenden 
Verordnung. 

▼C2 

Artikel 3 

Anwendung strengerer Anforderungen durch Institute 

Diese Verordnung hindert Institute nicht daran, mehr Eigenmittel und 
Eigenmittelkomponenten zu halten als in dieser Verordnung gefordert 
oder strengere als die in dieser Verordnung festgelegten Maßnahmen 
anzuwenden. 

▼M8 

( 1 ) Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwick
lung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richt
linie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 
2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 
2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 
vom 12.6.2014, S. 190). 

( 2 ) Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Juli 2014 zur Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines ein
heitlichen Verfahrens für die Abwicklung von Kreditinstituten und bestimm
ten Wertpapierfirmen im Rahmen eines einheitlichen Abwicklungsmechanis
mus und eines einheitlichen Abwicklungsfonds sowie zur Änderung der Ver
ordnung (EU) Nr. 1093/2010 (ABl. L 225 vom 30.7.2014, S. 1). 

( 3 ) Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Über
tragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kre
ditinstitute auf die Europäische Zentralbank (ABl. L 287 vom 29.10.2013, 
S. 63). 

( 4 ) Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. November 2019 über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen 
und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 
575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 806/2014 (ABl. L 314 vom 
5.12.2019, S. 1). 

( 5 ) Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. November 2019 über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen und zur 
Änderung der Richtlinien 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 
2013/36/EU, 2014/59/EU und 2014/65/EU (ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 
64).
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Artikel 4 

Begriffsbestimmungen 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

▼M9 
1. „Kreditinstitut“ ein Unternehmen, dessen Tätigkeit in einer der 

folgenden Aktivitäten besteht: 

a) Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder des Publikums ent
gegenzunehmen und Kredite für eigene Rechnung zu gewäh
ren; 

b) eine der in Anhang I Abschnitt A Nummern 3 und 6 der 
Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates ( 1 ) genannten Tätigkeiten auszuüben, sofern das Unter
nehmen kein Waren- und Emissionszertifikatehändler, Orga
nismus für gemeinsame Anlagen oder Versicherungsunterneh
men ist und einer der folgenden Sachverhalte zutrifft: 

i) der Gesamtwert der konsolidierten Bilanzsumme des Un
ternehmens beträgt 30 Mrd. EUR oder mehr; 

ii) der Gesamtwert der Vermögenswerte des Unternehmens 
liegt unter 30 Mrd. EUR und das Unternehmen gehört 
einer Gruppe an, in der der Gesamtwert der konsolidierten 
Bilanzsumme aller Unternehmen der Gruppe, die einzeln 
über Gesamtvermögenswerte von weniger als 30 Mrd. 
EUR verfügen und eine der in Anhang I Abschnitt A 
Nummern 3 und 6 der Richtlinie 2014/65/EU genannten 
Tätigkeiten ausüben, 30 Mrd. EUR oder mehr beträgt, 
oder 

iii) der Gesamtwert der Vermögenswerte des Unternehmens 
liegt unter 30 Mrd. EUR und das Unternehmen gehört 
einer Gruppe an, in der der Gesamtwert der konsolidierten 
Bilanzsumme aller Unternehmen der Gruppe, die eine der 
in Anhang I Abschnitt A Nummern 3 und 6 der Richtlinie 
2014/65/EU genannten Tätigkeiten ausüben, 30 Mrd. 
EUR oder mehr beträgt, wobei die konsolidierende Auf
sichtsbehörde in Abstimmung mit dem Aufsichtskolle
gium eine entsprechende Entscheidung trifft, um mögli
chen Umgehungsrisiken und potenziellen Risiken für die 
Finanzstabilität der Union entgegenzuwirken. 

Für den Zweck des Buchstaben b Ziffern ii und iii werden in 
dem Fall, dass das Unternehmen einer Drittlandgruppe ange
hört, die gesamten Vermögenswerte jeder Zweigstelle der 
Drittlandgruppe, die in der Union zugelassen ist, in den kom
binierten Gesamtwert der Vermögenswerte aller Unternehmen 
der Gruppe eingerechnet; 

2. „Wertpapierfirma“ eine Wertpapierfirma im Sinne des Artikels 4 
Absatz 1 Nummer 1 der Richtlinie 2014/65/EU, die gemäß der 
genannten Richtlinie zugelassen wurde, mit Ausnahme von Kre
ditinstituten; 

▼C2 

( 1 ) Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der 
Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, 
S. 349);
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3. „Institut“ ein gemäß Artikel 8 der Richtlinie 2013/36/EU zuge
lassenes Kreditinstitut oder ein in Artikel 8a Absatz 3 hierzu 
genanntes Unternehmen; 

__________ 

▼C2 
5. „Versicherungsunternehmen“ ein Versicherungsunternehmen im 

Sinne des Artikels 13 Nummer 1 der Richtlinie 2009/138/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 
2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- 
und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) ( 1 ); 

6. „Rückversicherungsunternehmen“ ein Rückversicherungsunter
nehmen im Sinne des Artikels 13 Nummer 4 der Richtlinie 
2009/138/EG; 

▼M8 
7. „Organismus für gemeinsame Anlagen“ und „OGA“ einen Orga

nismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im 
Sinne des Artikels 1 Nummer 2 der Richtlinie 2009/65/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ) oder einen alternati
ven Investmentfonds (AIF) im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 
Buchstabe a der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Par
laments und des Rates ( 3 ); 

▼C2 
8. „öffentliche Stelle“'eine Verwaltungseinrichtung ohne Erwerbs

zweck, die Zentralstaaten, regionalen oder lokalen Gebietskörper
schaften oder Behörden, die die gleichen Aufgaben wie regionale 
und lokale Behörden wahrnehmen, unterstehen oder ein im Be
sitz von Zentralstaaten oder regionalen oder lokalen Gebietskör
perschaften befindliches oder von diesen errichtetes und geför
dertes Unternehmen ohne Erwerbszweck, für das eine einer aus
drücklichen Garantie gleichstehende Haftung gilt, und kann 
selbstverwaltete Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die einer 
öffentlichen Beaufsichtigung unterliegen, einschließen; 

9. „Leitungsorgan“ ein Leitungsorgan im Sinne des Artikels 3 Ab
satz 1 Nummer 7 der Richtlinie 2013/36/EU; 

10. „Geschäftsleitung“ eine Geschäftsleitung im Sinne des Artikels 3 
Absatz 1 Nummer 9 der Richtlinie 2013/36/EU; 

11. „Systemrisiko“ das Systemrisiko im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 
Nummer 10 der Richtlinie 2013/36/EU; 

▼M9 

( 1 ) ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1. 
( 2 ) Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 
(OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32). 

( 3 ) Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Ände
rung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen 
(EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, 
S. 1).
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12. „Modellrisiko“ das Modellrisiko im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 
Nummer 11 der Richtlinie 2013/36/EU; 

▼M5 
13. „Originator“ einen Originator im Sinne des Artikels 2 Nummer 3 

der Verordnung (EU) 2017/2402 ( 1 ); 

14. „Sponsor“ einen Sponsor im Sinne des Artikels 2 Nummer 5 der 
Verordnung (EU) 2017/2402; 

14a. „ursprünglicher Kreditgeber“ einen ursprünglichen Kreditgeber 
im Sinne des Artikels 2 Nummer 20 der Verordnung (EU) 
2017/2402; 

▼C2 
15. „Mutterunternehmen“ 

a) ein Mutterunternehmen im Sinne der Artikel 1 und 2 der 
Richtlinie 83/349/EWG, 

b) für die Zwecke von Titel VII Kapitel 3 und 4 Abschnitt 2 und 
Titel VIII der Richtlinie 2013/36/EU und Teil 5 dieser Ver
ordnung ein Mutterunternehmen im Sinne des Artikels 1 Ab
satz 1 der Richtlinie 83/349/EWG sowie jedes Unternehmen, 
das tatsächlich einen beherrschenden Einfluss auf ein anderes 
Unternehmen ausübt; 

16. „Tochterunternehmen“ 

a) ein Tochterunternehmen im Sinne der Artikel 1 und 2 der 
Richtlinie 83/349/EWG, 

b) ein Tochterunternehmen im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 der 
Richtlinie 83/349/EWG sowie jedes Unternehmen, auf das ein 
Mutterunternehmen tatsächlich einen beherrschenden Einfluss 
ausübt. 

Tochterunternehmen von Tochterunternehmen gelten ebenfalls 
als Tochterunternehmen des ursprünglichen Mutterunternehmens; 

17. „Zweigstelle“ eine Betriebsstelle, die einen rechtlich unselbstän
digen Teil eines Instituts bildet und sämtliche Geschäfte oder 
einen Teil der Geschäfte, die mit der Tätigkeit eines Instituts 
verbunden sind, unmittelbar betreibt; 

18. „Anbieter von Nebendienstleistungen“ ein Unternehmen, dessen 
Haupttätigkeit im Besitz oder in der Verwaltung von Immobilien, 
der Verwaltung von Datenverarbeitungsdiensten oder einer ähn
lichen Tätigkeit besteht, die im Verhältnis zur Haupttätigkeit 
eines oder mehrerer Institute den Charakter einer Nebentätigkeit 
hat; 

▼C2 

( 1 ) Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2017 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für 
Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, 
transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richt
linien 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) 
Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 347 vom 28.12.2017, S. 35).
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19. „Vermögensverwaltungsgesellschaft“ eine Vermögensverwal
tungsgesellschaft im Sinne des Artikels 2 Nummer 5 der Richt
linie 2002/87/EG oder einen AFIM im Sinne des Artikels 4 
Nummer 1 Buchstabe b der Richtlinie 2011/61/EU einschließlich 
— sofern nicht anders festgelegt — Unternehmen eines Dritt
landes, die ähnliche Tätigkeiten ausüben und die dem Recht 
eines Drittlandes unterliegen, dessen aufsichtliche und rechtliche 
Anforderungen denen der Union zumindest gleichwertig sind; 

▼M8 
20. „Finanzholdinggesellschaft“ ein Finanzinstitut, das keine ge

mischte Finanzholdinggesellschaft ist und dessen Tochterunterneh
men ausschließlich oder hauptsächlich Institute oder Finanzinsti
tute sind; die Tochterunternehmen eines Finanzinstituts sind dann 
hauptsächlich Institute oder Finanzinstitute, wenn mindestens ei
nes dieser Tochterunternehmen ein Institut ist und wenn über 
50 % des Eigenkapitals, der konsolidierten Bilanzsumme, der Ein
künfte, des Personals des Finanzinstituts oder eines anderen von 
der zuständigen Behörde als relevant erachteten Indikators Toch
terunternehmen zuzuordnen sind, bei denen es sich um Institute 
oder Finanzinstitute handelt; 

▼C2 
21. „gemischte Finanzholdinggesellschaft“ eine gemischte Finanzhol

dinggesellschaft im Sinne des Artikels 2 Nummer 15 der Richt
linie 2002/87/EG; 

22. „gemischte Holdinggesellschaft“ ein Mutterunternehmen, das we
der eine Finanzholdinggesellschaft noch ein Institut noch eine 
gemischte Finanzholdinggesellschaft ist und zu deren Tochter
unternehmen mindestens ein Institut gehört; 

23. „Drittland-Versicherungsunternehmen“ ein Drittland-Versiche
rungsunternehmen im Sinne des Artikels 13 Nummer 3 der Richt
linie 2009/138/EG; 

24. „Drittland-Rückversicherungsunternehmen“ ein Drittland-Rückver
sicherungsunternehmen im Sinne des Artikels 13 Nummer 6 der 
Richtlinie 2009/138/EG; 

25. „anerkannte Drittland-Wertpapierfirma“ eine Firma, die die fol
genden Bedingungen erfüllt: 

a) sie würde unter die Definition der Wertpapierfirma fallen, 
wenn sie ihren Sitz in der Union hätte, 

b) sie ist in einem Drittland zugelassen, 

c) sie unterliegt und befolgt Aufsichtsregeln, die nach Auffassung 
der zuständigen Behörden mindestens genauso streng sind wie 
die Aufsichtsregeln gemäß dieser Verordnung oder der Richt
linie 2013/36/EU; 

▼M9 
26. „Finanzinstitut“ ein Unternehmen, das kein Institut und keine 

reine Industrieholdinggesellschaft ist und dessen Haupttätigkeit 
darin besteht, Beteiligungen zu erwerben oder eines oder mehrere 
der in Anhang I Nummern 2 bis 12 und 15 der Richtlinie 
2013/36/EU genannten Geschäfte zu betreiben; diese Definition 
schließt Wertpapierfirmen, Finanzholdinggesellschaften, gemischte 

▼C2
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Finanzholdinggesellschaften, Investmentholdinggesellschaften, 
Zahlungsinstitute im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2366 des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) und Vermögensverwal
tungsgesellschaften ein, jedoch nicht Versicherungsholdinggesell
schaften und gemischte Versicherungsholdinggesellschaften im 
Sinne des Artikels 212 Absatz 1 Buchstaben f und g der Richtlinie 
2009/138/EG; 

▼C2 
27. „Unternehmen der Finanzbranche“: 

a) ein Institut, 

b) ein Finanzinstitut, 

c) einen in die konsolidierte Finanzlage eines Instituts einbezoge
nen Anbieter von Nebendienstleistungen, 

d) ein Versicherungsunternehmen, 

e) ein Drittland-Versicherungsunternehmen, 

f) ein Rückversicherungsunternehmen, 

g) ein Drittland-Rückversicherungsunternehmen, 

h) eine Versicherungs-Holdinggesellschaft im Sinne des Arti
kels 212 Absatz 1 Buchstabe f der Richtlinie 2009/138/EG, 

k) ein gemäß den Bedingungen des Artikels 4 der Richt
linie 2009/138/EG aus dem Anwendungsbereich jener Richt
linie ausgenommenes Unternehmen, 

l) ein Drittlandsunternehmen, dessen Hauptgeschäftstätigkeit der 
eines Unternehmens unter den Buchstaben a bis k vergleichbar 
ist; 

▼M8 
28. „Mutterinstitut in einem Mitgliedstaat“ ein Institut in einem Mit

gliedstaat, das ein Institut, ein Finanzinstitut oder einen Anbieter 
von Nebendienstleistungen als Tochter hat oder eine Beteiligung 
an einem Institut, einem Finanzinstitut oder einem Anbieter von 
Nebendienstleistungen hält und nicht selbst Tochterunternehmen 
eines anderen im selben Mitgliedstaat zugelassenen Instituts oder 
einer im selben Mitgliedstaat errichteten Finanzholdinggesellschaft 
oder gemischten Finanzholdinggesellschaft ist; 

▼C2 
29. „EU-Mutterinstitut“ ein Mutterinstitut in einem Mitgliedstaat, das 

nicht Tochterunternehmen eines anderen, in einem Mitgliedstaat 
zugelassenen Instituts oder einer in einem Mitgliedstaat errichteten 
Finanzholdinggesellschaft oder gemischten Finanzholdinggesell
schaft ist; 

▼M9 

( 1 ) Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der 
Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung 
(EU) Nr. 1093/2010 und zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG 
(ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35).
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29a. „Mutterwertpapierfirma in einem Mitgliedstaat“ ein Mutterinstitut 
in einem Mitgliedstaat, bei dem es sich um eine Wertpapierfirma 
handelt; 

29b. „EU-Mutterwertpapierfirma“ ein EU-Mutterinstitut, bei dem es 
sich um eine Wertpapierfirma handelt; 

▼M8 
29c. „Mutterkreditinstitut in einem Mitgliedstaat“ ein Mutterinstitut in 

einem Mitgliedstaat, bei dem es sich um ein Kreditinstitut handelt; 

29d. „EU-Mutterkreditinstitut“ ein EU-Mutterinstitut, bei dem es sich 
um ein Kreditinstitut handelt; 

▼C2 
30. „Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem Mitgliedstaat“ eine Fi

nanzholdinggesellschaft, die nicht Tochterunternehmen eines im 
selben Mitgliedstaat zugelassenen Instituts oder einer im selben 
Mitgliedstaat errichteten Finanzholdinggesellschaft oder gemisch
ten Finanzholdinggesellschaft ist; 

31. „EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft“ eine Mutterfinanzholding
gesellschaft in einem Mitgliedstaat, die nicht Tochterunternehmen 
eines in einem Mitgliedstaat zugelassenen Instituts oder einer an
deren, in einem Mitgliedstaat errichteten Finanzholdinggesellschaft 
oder gemischten Finanzholdinggesellschaft ist; 

32. „gemischte Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem Mitglied
staat“ eine gemischte Finanzholdinggesellschaft, die nicht Tochter
unternehmen eines im selben Mitgliedstaat zugelassenen Instituts 
oder einer im selben Mitgliedstaat errichteten Finanzholdinggesell
schaft oder gemischten Finanzholdinggesellschaft ist; 

33. „gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft“ eine gemischte 
Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem Mitgliedstaat, die nicht 
Tochterunternehmen eines in einem Mitgliedstaat zugelassenen 
Instituts oder einer anderen, in einem Mitgliedstaat errichteten 
Finanzholdinggesellschaft oder gemischten Finanzholdinggesell
schaft ist; 

34. „zentrale Gegenpartei“ oder „ZGP“ eine zentrale Gegenpartei im 
Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012; 

35. „Beteiligung“ eine Beteiligung im Sinne des Artikels 17 Satz 1 
der Vierten Richtlinie 78/660/EWG des Rates vom 25. Juli 1978 
über den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechts
formen ( 1 ) oder das direkte oder indirekte Halten von mindestens 
20 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einem anderen Unter
nehmen; 

36. „qualifizierte Beteiligung“ das direkte oder indirekte Halten von 
mindestens 10 % des Kapitals oder der Stimmrechte eines Unter
nehmens oder eine andere Möglichkeit der Wahrnehmung eines 
maßgeblichen Einflusses auf die Geschäftsführung dieses Unter
nehmens; 

▼M9 

( 1 ) ABl. L 222 vom 14.8.1978, S. 11.
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37. „Kontrolle“ das Verhältnis zwischen einem Mutter- und einem 
Tochterunternehmen im Sinne des Artikels 1 der Richt
linie 83/349/EWG, oder der Rechnungslegungsstandards, die ge
mäß der Verordnung (EU) Nr. 1606/2002 für ein Institut gelten, 
oder ein vergleichbares Verhältnis zwischen einer natürlichen oder 
juristischen Person und einem Unternehmen; 

38. „enge Verbindung“ eine Situation, in der zwei oder mehr natürli
che oder juristische Personen auf eine der folgenden Weisen mit
einander verbunden sind: 

a) über eine Beteiligung in Form des direkten Haltens oder durch 
Kontrolle von mindestens 20 % der Stimmrechte oder des Ka
pitals an einem Unternehmen, 

b) durch Kontrolle, 

c) über ein dauerhaftes Kontrollverhältnis beider oder aller mit 
ein und derselben dritten Person; 

39. „Gruppe verbundener Kunden“ jeden der folgenden Fälle: 

a) zwei oder mehr natürliche oder juristische Personen, die — 
sofern nicht das Gegenteil nachgewiesen wird — im Hinblick 
auf das Risiko insofern eine Einheit bilden, als eine von ihnen 
über eine direkte oder indirekte Kontrolle über die andere oder 
die anderen verfügt, 

b) zwei oder mehr natürliche oder juristische Personen, zwischen 
denen kein Kontrollverhältnis im Sinne des Buchstabens a be
steht, die aber im Hinblick auf das Risiko als Einheit anzuse
hen sind, da zwischen ihnen Abhängigkeiten bestehen, die es 
wahrscheinlich erscheinen lassen, dass bei finanziellen Schwie
rigkeiten, insbesondere Finanzierungs- oder Rückzahlungs
schwierigkeiten, eines dieser Kunden auch andere bzw. alle 
anderen auf Finanzierungs- oder Rückzahlungsschwierigkeiten 
stoßen. 

Übt ein Zentralstaat die direkte Kontrolle über mehr als eine 
natürliche oder juristische Person aus oder besteht zwischen einem 
Zentralstaat und mehr als einer natürlichen oder juristischen Per
son eine direkte Abhängigkeit, so kann unbeschadet der Buch
staben a und b die Gruppe aus dem Zentralstaat und allen natür
lichen oder juristischen Personen, die er gemäß Buchstabe a direkt 
oder indirekt kontrolliert oder die gemäß Buchstabe b mit ihm 
verbunden sind, als Gruppe betrachtet werden, die keine Gruppe 
verbundener Kunden ist. Stattdessen kann die Existenz einer aus 
dem Zentralstaat und anderen natürlichen oder juristischen Per
sonen bestehenden Gruppe verbundener Kunden für jede gemäß 
Buchstabe a direkt vom Zentralstaat kontrollierte oder gemäß 
Buchstabe b direkt mit dem Zentralstaat verbundene Person und 
alle natürlichen oder juristischen Personen, die gemäß Buchstabe a 
von dieser Person kontrolliert werden oder gemäß Buchstabe b 
mit dieser Person verbunden sind, einschließlich der Zentralregie
rung, gesondert beurteilt werden. Dies gilt auch im Falle von 
regionalen und lokalen Gebietskörperschaften, auf die Artikel 115 
Absatz 2 Anwendung findet. 

▼M8 
Zwei oder mehr natürliche oder juristische Personen, die die unter 
Buchstabe a oder b genannten Bedingungen aufgrund ihrer direk
ten Risikoposition gegenüber derselben ZGP zu Zwecken von 
Clearingtätigkeiten erfüllen, werden nicht als Gruppe betrachtet, 
die eine Gruppe verbundener Kunden bildet; 

▼C2



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 12 

40. „zuständige Behörde“ eine nach einzelstaatlichem Recht offiziell 
anerkannte öffentliche Behörde oder Einrichtung, die nach diesem 
Recht zur Beaufsichtigung von Instituten als Teil des in dem 
betreffenden Mitgliedstaat geltenden Aufsichtssystems befugt ist; 

▼M8 
41. „konsolidierende Aufsichtsbehörde“ eine zuständige Behörde, die 

gemäß Artikel 111 der Richtlinie 2013/36/EG für die Ausübung 
der Aufsicht auf konsolidierter Basis verantwortlich ist; 

▼C2 
42. „Zulassung“ einen Hoheitsakt gleich welcher Form, mit dem die 

Behörden das Recht zur Ausübung der Geschäftstätigkeit erteilen; 

43. „Herkunftsmitgliedstaat“ den Mitgliedstaat, in dem einem Institut 
die Zulassung erteilt wurde; 

44. „Aufnahmemitgliedstaat“ den Mitgliedstaat, in dem ein Institut 
eine Zweigstelle hat oder Dienstleistungen erbringt; 

45. „Zentralbanken des ESZB“ die nationalen Zentralbanken, die Mit
glieder des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) sind, 
und die Europäische Zentralbank (EZB); 

46. „Zentralbanken“ die Zentralbanken des ESZB sowie Zentralban
ken dritter Länder; 

47. „konsolidierte Lage“ die Lage, die sich ergibt, wenn die Anforde
rungen dieser Verordnung gemäß Teil 1 Titel II Kapitel 2 so auf 
ein Institut angewandt werden, als bildete dieses Institut zusam
men mit einem oder mehreren anderen Unternehmen ein einziges 
Institut; 

48. „auf konsolidierter Basis“ auf Basis der konsolidierten Lage; 

49. „auf teilkonsolidierter Basis“ auf Basis der konsolidierten Lage 
eines Mutterinstituts, einer Finanzholdinggesellschaft oder einer 
gemischten Finanzholdinggesellschaft unter Ausschluss einer Teil
gruppe von Unternehmen, oder auf Basis der konsolidierten Lage 
eines Mutterinstituts, einer Finanzholdinggesellschaft oder einer 
gemischten Finanzholdinggesellschaft, das/die nicht oberstes Mut
terinstitut bzw. oberste Finanzholdinggesellschaft oder gemischte 
Finanzholdinggesellschaft ist; 

50. „Finanzinstrument“ 

a) einen Vertrag, der für eine der beteiligten Seiten einen finan
ziellen Vermögenswert und für die andere Seite eine finanzielle 
Verbindlichkeit oder ein Eigenkapitalinstrument schafft, 

b) ein in Anhang I Abschnitt C der Richtlinie 2004/39/EG ge
nanntes Instrument, 

c) ein derivatives Finanzinstrument, 

d) ein Primärfinanzinstrument, 

e) ein Kassainstrument. 

▼C2
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Die unter den Buchstaben a, b und c genannten Instrumente sind 
nur dann als Finanzinstrumente zu betrachten, wenn ihr Wert sich 
aus dem Kurs eines zugrunde liegenden Finanzinstruments oder 
eines anderen Basiswerts, einem Satz oder einem Index errechnet; 

▼M9 
51. „Anfangskapital“ die in Artikel 12 der Richtlinie 2013/36/EU 

genannten Beträge und Arten von Eigenmitteln; 

▼C2 
52. „operationelles Risiko“ das Risiko von Verlusten, die durch die 

Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, 
Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht 
werden, einschließlich Rechtsrisiken; 

53. „Verwässerungsrisiko“ das Risiko, dass sich der Betrag einer For
derung durch bare oder unbare Ansprüche des Schuldners vermin
dert; 

54. „Ausfallwahrscheinlichkeit“ und „PD“ die Wahrscheinlichkeit des 
Ausfalls einer Gegenpartei im Laufe eines Jahres; 

55. „Verlustquote bei Ausfall“ und „LGD“ die Höhe des Verlusts für 
eine Risikoposition bei Ausfall der Gegenpartei gemessen am Be
trag der zum Zeitpunkt des Ausfalls ausstehenden Risikopositio
nen; 

56. „Umrechnungsfaktor“ das Verhältnis zwischen dem gegenwärtig 
nicht in Anspruch genommenen Betrag einer Zusage, der in An
spruch genommen werden könnte und daher bei Ausfall ausstün
de, und dem gegenwärtig nicht in Anspruch genommenen Betrag 
dieser Zusage, wobei sich der Umfang der Zusage nach dem mit
geteilten Limit bestimmt, es sei denn, das nicht mitgeteilte Limit 
ist höher; 

57. „Kreditrisikominderung“ ein Verfahren, das ein Institut einsetzt, 
um das mit einer oder mehreren Risikopositionen, die es im Be
stand behält, verbundene Kreditrisiko herabzusetzen; 

58. „Besicherung mit Sicherheitsleistung“ ein Verfahren der Kreditri
sikominderung, bei dem sich das mit der Risikoposition eines 
Instituts verbundene Kreditrisiko dadurch vermindert, dass das 
Institut das Recht hat, bei Ausfall der Gegenpartei oder bei be
stimmten anderen, mit der Gegenpartei zusammenhängenden Kre
ditereignissen bestimmte Vermögenswerte oder Beträge zu ver
werten, ihren Transfer oder ihre Aneignung zu erwirken oder sie 
einzubehalten oder aber den Risikopositionsbetrag auf die Diffe
renz zwischen diesem und dem Betrag einer Forderung gegen das 
Institut herabzusetzen bzw. diesen durch diese Differenz zu erset
zen; 

59. „Absicherung ohne Sicherheitsleistung“ ein Verfahren der Kredit
risikominderung, bei dem sich das mit der Risikoposition eines 
Instituts verbundene Kreditrisiko durch die Verpflichtung eines 
Dritten vermindert, bei Ausfall des Kreditnehmers oder bestimm
ten anderen Kreditereignissen eine Zahlung zu leisten; 

▼C2
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60. „bargeldnahes Instrument“ ein Einlagenzertifikat, eine Schuldver
schreibung, einschließlich einer gedeckten Schuldverschreibung, 
oder ein ähnliches nicht nachrangiges Instrument, das ein Institut 
oder eine Wertpapierfirma ausgegeben hat, für das das Institut 
oder die Wertpapierfirma bereits die vollständige Zahlung erhalten 
hat und das das Institut oder die Wertpapierfirma uneingeschränkt 
zum Nennwert zurückzahlen muss; 

▼M5 
61. „Verbriefung“ eine Verbriefung im Sinne des Artikels 2 Nummer 

1 der Verordnung (EU) 2017/2402; 

62. „Verbriefungsposition“ eine Verbriefungsposition im Sinne des 
Artikels 2 Nummer 19 der Verordnung (EU) 2017/2402; 

63. „Wiederverbriefung“ eine Wiederverbriefung im Sinne des Arti
kels 2 Nummer 4 der Verordnung (EU) 2017/2402; 

▼C2 
64. „Wiederverbriefungsposition“ eine Risikoposition in einer Wieder

verbriefung; 

65. „Bonitätsverbesserung“ eine vertragliche Vereinbarung, durch die 
die Kreditqualität einer Verbriefungsposition gegenüber dem 
Stand ohne eine solche Vereinbarung verbessert wird; dazu zählen 
auch Verbesserungen, die durch nachrangigere Tranchen in der 
Verbriefung und andere Arten der Besicherung erzielt werden; 

▼M5 
66. „Verbriefungszweckgesellschaft“ eine Verbriefungszweckgesell

schaft im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 
2017/2402; 

67. „Tranche“ eine Tranchim Sinne des Artikels 2 Nummer 6 der 
Verordnung (EU) 2017/2402; 

▼C2 
68. „Bewertung zu Marktpreisen“ die Bewertung von Positionen auf 

der Grundlage einfach feststellbarer Glattstellungspreise, die aus 
neutralen Quellen bezogen werden, einschließlich Börsenkursen, 
über Handelsysteme angezeigten Preisen oder Quotierungen von 
verschiedenen unabhängigen, angesehenen Brokern; 

69. „Bewertung zu Modellpreisen“ jede Bewertung, die aus einem 
oder mehreren Marktwerten abgeleitet, extrapoliert oder auf an
dere Weise errechnet werden muss; 

70. „unabhängige Preisüberprüfung“ den Prozess der regelmäßigen 
Überprüfung von Marktpreisen und Modellparametern auf Exakt
heit und Unabhängigkeit; 

71. „anrechenbare Eigenmittel“ folgende Komponenten: 

a) für die Zwecke des Teils 2 Titel III die Summe folgender 
Komponenten: 

i) Kernkapital im Sinne des Artikels 25 ohne die Abzüge 
nach Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe k Ziffer i, 

▼M9
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ii) Ergänzungskapital im Sinne des Artikels 71 in Höhe von 
höchstens einem Drittel des nach Ziffer i berechneten Kern
kapitals; 

▼M8 
b) für die Zwecke des Artikels 97 die Summe folgender Kom

ponenten: 

▼C2 
i) Kernkapital im Sinne des Artikels 25, 

ii) Ergänzungskapital im Sinne des Artikels 71 in Höhe von 
höchstens einem Drittel des Kernkapitals; 

72. „anerkannte Börse“ eine Börse, die die folgenden Bedingungen 
erfüllt: 

▼M9 
a) Sie ist ein geregelter Markt oder ein Markt eines Drittlands, der 

gemäß dem Verfahren nach Artikel 25 Absatz 4 Buchstabe a 
der Richtlinie 2014/65/EU als einem geregelten Markt gleich
wertig angesehen wird; 

▼C2 
b) sie verfügt über einen Clearingmechanismus, der für die in 

Anhang II genannten Geschäfte eine tägliche Berechnung der 
Einschussforderungen vorsieht und damit nach Auffassung der 
zuständigen Behörden einen angemessenen Schutz bietet; 

73. „freiwillige Altersversorgungsleistungen“ eine verbesserte Alters
versorgung, die einem Mitarbeiter von einem Institut nach Ermes
sen im Rahmen seines variablen Vergütungspakets gewährt wird; 
Anwartschaften eines Mitarbeiters im Rahmen des betrieblichen 
Altersversorgungssystems fallen nicht darunter; 

74. „Beleihungswert“ den Wert einer Immobilie, der bei einer vor
sichtigen Bewertung ihrer künftigen Marktgängigkeit unter Be
rücksichtigung ihrer langfristigen dauerhaften Eigenschaften, der 
normalen und örtlichen Marktbedingungen, der derzeitigen Nut
zung sowie angemessener Alternativnutzungen bestimmt wird; 

75. „Wohnimmobilie“ eine Wohnung oder ein Wohnhaus, die/das 
vom Eigentümer oder Mieter bewohnt wird, einschließlich des 
Wohnrechts in Wohnungsgenossenschaften in Schweden; 

76. „Marktwert“ im Hinblick auf Immobilien den geschätzten Betrag, 
zu dem die Immobilie am Tag der Bewertung nach angemessener 
Vermarktung im Rahmen eines zu marktüblichen Konditionen ge
tätigten Geschäfts, das die Parteien in Kenntnis der Sachlage, 
umsichtig und ohne Zwang abschließen, von einem veräußerungs
willigen Verkäufer auf einen kaufwilligen Käufer übergehen dürf
te; 

77. „geltender Rechnungslegungsrahmen“ die Rechnungslegungsstan
dards, denen ein Institut gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1606/2002 oder der Richtlinie 86/635/EWG unterliegt; 

▼C2
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78. „Einjahresausfallquote“ das Verhältnis der während des Zeitraums 
von einem Jahr bis zum Zeitpunkt T eingetretenen Ausfälle zur 
Anzahl der ein Jahr vor diesem Datum dieser Klasse bzw. diesem 
Pool zugeordneten Schuldner; 

79. „spekulative Immobilienfinanzierung“ Darlehen zum Zwecke des 
Erwerbs, der Entwicklung oder des Baus von oder im Zusammen
hang mit Immobilien bzw. Flächen für solche Immobilien mit der 
Absicht, diese gewinnbringend zu verkaufen; 

80. „Handelsfinanzierung“ Finanzierungstätigkeiten einschließlich 
Bürgschaften im Zusammenhang mit dem Austausch von Gütern 
und Dienstleistungen durch Finanzprodukte mit fester kurzer Lauf
zeit (im Allgemeinen weniger als ein Jahr) ohne automatische 
Verlängerung; 

81. „öffentlich unterstützte Exportkredite“ Darlehen oder Kredite zur 
Finanzierung der Ausfuhr von Gütern und Dienstleistungen, für 
die eine offizielle Exportversicherungsagentur Bürgschaften, Ver
sicherungen oder Direktfinanzierungen bereitstellt; 

82. „Rückkaufsvereinbarung“ und „umgekehrte Rückkaufsverein
barung“ eine Vereinbarung, durch die ein Institut oder seine Ge
genpartei Wertpapiere oder Waren oder garantierte Rechtsansprü
che auf Wertpapiere oder Waren — wenn die Garantie von einer 
anerkannten Börse, die die Rechte an den Wertpapieren oder Wa
ren hält, gegeben wird, und die Vereinbarung es dem Institut nicht 
erlaubt, ein bestimmtes Wertpapier oder eine bestimmte Ware 
gleichzeitig mehr als einer Gegenpartei zu übertragen oder zu 
verpfänden, und die Übertragung in Verbindung mit einer Rück
kaufzusage erfolgt — oder ersatzweise auf Wertpapiere oder Wa
ren derselben Ausstattung zu einem festen Preis und zu einem 
vom Pensionsgeber festgesetzten oder noch festzusetzenden späte
ren Zeitpunkt überträgt; dabei handelt es sich für das Institut, das 
die Wertpapiere oder Waren veräußert, um eine Rückkaufsverein
barung und für das Institut, das sie erwirbt, um eine umgekehrte 
Rückkaufsvereinbarung; 

83. „Pensionsgeschäft“ jedes Geschäft, das als „Rückkaufsverein
barung“ oder „umgekehrte Rückkaufsvereinbarung“ gilt; 

84. „einfache Rückkaufsvereinbarung“ ein Pensionsgeschäft mit einem 
einzigen Vermögenswert oder mit ähnlichen nicht-komplexen Ver
mögenswerten im Gegensatz zu einem Korb von Vermögenswer
ten; 

85. „Positionen, die mit Handelsabsicht gehalten werden“, 

a) Eigenhandelspositionen und Positionen, die sich aus Kunden
betreuung und Marktpflege ergeben, 

b) Positionen, die zum kurzfristigen Wiederverkauf gehalten wer
den, 

▼C2
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c) Positionen, bei denen die Absicht besteht, aus bestehenden 
oder erwarteten kurzfristigen Kursunterschieden zwischen An
kaufs- und Verkaufskurs oder aus anderen Kurs- oder Zins
schwankungen Profit zu ziehen, 

▼M8 
86. „Handelsbuch“ alle Positionen in Finanzinstrumenten und Waren, 

die ein Institut entweder mit Handelsabsicht oder zur Absicherung 
von mit Handelsabsicht gehaltenen Positionen gemäß Artikel 104 
hält; 

▼C2 
87. „multilaterales Handelssystem“ ein multilaterales Handelssystem 

im Sinne des Artikels 4 Nummer 15 der Richtlinie 2004/39/EG; 

88. „qualifizierte zentrale Gegenpartei“ oder „qualifizierte ZGP“ eine 
zentrale Gegenpartei, die entweder nach Artikel 14 der Verord
nung (EU) Nr. 648/2012 zugelassen oder nach Artikel 25 jener 
Verordnung anerkannt wurde; 

89. „Ausfallfonds“ einen von einer zentralen Gegenpartei gemäß Ar
tikel 42 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 eingerichteten und 
gemäß Artikel 45 jener Verordnung genutzten Fonds; 

90. „vorfinanzierter Beitrag zum Ausfallfonds einer ZGP“ einen in 
den Ausfallfonds einer zentralen Gegenpartei eingezahlten Beitrag 
eines Instituts; 

▼M8 
91. „Handelsrisikoposition“ eine aus Geschäften im Sinne des Arti

kels 301 Absatz 1 Buchstaben a, b und c sowie aus der Einschuss
forderung herrührende aktuelle Risikoposition, einschließlich eines 
einem Clearingmitglied zustehenden und noch nicht eingegange
nen Nachschusses, und jede potenzielle künftige Risikoposition 
eines Clearingmitglieds oder eines Kunden gegenüber einer ZGP; 

▼C2 
92. „geregelter Markt“ einen geregelten Markt im Sinne des Artikels 4 

Nummer 14 der Richtlinie 2004/39/EG; 

93. „Verschuldung“ die an den Eigenmitteln eines Instituts gemessene 
relative Höhe der Aktiva, außerbilanziellen Verpflichtungen und 
Eventualverpflichtungen zu Zahlung Lieferung oder dem Stellen 
von Sicherheiten, einschließlich Verpflichtungen aus erhaltenen 
Finanzierungen, gegebenen Zusagen, Derivaten oder Rückkaufs
vereinbarungen, aber ausschließlich Verpflichtungen, die nur bei 
Liquidation des Instituts eingefordert werden können; 

94. „Risiko einer übermäßigen Verschuldung“ das Risiko, das aus der 
Anfälligkeit eines Instituts aufgrund von Verschuldung oder Even
tualverschuldung erwächst, die möglicherweise unvorgesehene 
Korrekturen seines Geschäftsplans erfordert, einschließlich der 
Veräußerung von Aktiva in einer Notlage, was zu Verlusten 
oder Bewertungsanpassungen der verbleibenden Aktiva führen 
könnte; 

▼C2
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95. „Kreditrisikoanpassung“ den Betrag der spezifischen und allge
meinen Rückstellungen für Kreditverluste zur Unterlegung der 
Kreditrisiken, die gemäß dem geltenden Rechnungslegungsrahmen 
im Jahresabschluss des Instituts anerkannt wurden; 

▼M8 
96. „internes Sicherungsgeschäft“ eine Position, die die Risiko

bestandteile zwischen einer Position im Handelsbuch und einer 
oder mehreren Positionen im Anlagebuch oder zwischen zwei 
Handelstischen im Wesentlichen ausgleicht; 

▼C2 
97. „Referenzverbindlichkeit“ eine Verbindlichkeit, die zur Bestim

mung der Höhe des Barausgleichs für ein Kreditderivat heran
gezogen wird. 

98. „externe Ratingagentur“ oder „ECAI“ eine gemäß der Verord
nung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen ( 1 ) zugelas
sene oder zertifizierte Ratingagentur oder eine Zentralbank, die 
Bonitätsbeurteilungen abgibt, die von der Anwendung der genann
ten Verordnung ausgenommen sind; 

99. „benannte ECAI“ eine von einem Institut benannte ECAI; 

100. „kumuliertes sonstiges Ergebnis“ ein kumuliertes sonstiges 
Ergebnis im Sinne des nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 
1606/2002 anwendbaren internationalen Rechnungslegungsstan
dards (IAS) 1, 

101. „Basiseigenmittel“ Eigenmittel im Sinne des Artikels 88 der 
Richtlinie 2009/138/EG, 

102. „Kernkapital von Versicherungsunternehmen“ die Bestandteile der 
Basiseigenmittel von Unternehmen, die den Anforderungen der 
Richtlinie 2009/138/EG unterliegen, wenn diese Bestandteile ge
mäß Artikel 94 Absatz 1 jener Richtlinie in die Klasse „Tier 1“ im 
Sinne jener Richtlinie eingestuft werden, 

103. „zusätzliches Kernkapital von Versicherungsunternehmen“ Be
standteile der Basiseigenmittel von Unternehmen, die den Anfor
derungen der Richtlinie 2009/138/EG unterliegen, wenn diese Be
standteile gemäß Artikel 94 Absatz 1 jener Richtlinie in die Klasse 
„Tier 1“ im Sinne jener Richtlinie eingestuft werden und die Ein
beziehung dieser Bestandteile durch gemäß Artikel 99 jener Richt
linie erlassene delegierte Rechtsakte begrenzt wird, 

104. „Ergänzungskapital von Versicherungsunternehmen“ Bestandteile 
der Basiseigenmittel von Unternehmen, die den Anforderungen 
der Richtlinie 2009/138/EG unterliegen, wenn diese Bestandteile 
gemäß Artikel 94 Absatz 2 jener Richtlinie in die Klasse „Tier 2“ 
im Sinne jener Richtlinie eingestuft werden, 

▼C2 

( 1 ) ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 1.
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105. „Drittrangmittel von Versicherungsunternehmen“ Bestandteile der 
Basiseigenmittel von Unternehmen, die den Anforderungen der 
Richtlinie 2009/138/EG unterliegen, wenn diese Bestandteile ge
mäß Artikel 94 Absatz 3 jener Richtlinie in die Klasse „Tier 3“ im 
Sinne jener Richtlinie eingestuft werden, 

106. „latente Steueransprüche“ latente Steueransprüche im Sinne des 
geltenden Rechnungslegungsrahmens, 

107. „von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprü
che“ latente Steueransprüche, deren künftiger Wert nur realisiert 
werden kann, wenn das Institut in Zukunft ein zu versteuerndes 
Ergebnis erzielt, 

108. „latente Steuerschulden“ latente Steuerschulden im Sinne des gel
tenden Rechnungslegungsrahmens, 

109. „Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage“ die 
Vermögenswerte aus einem Pensionsfonds oder einem Altersver
sorgungsplan mit Leistungszusage nach Abzug der Verbindlich
keiten dieses Fonds bzw. Plans, 

110. „Ausschüttung“ jede Art der Auszahlung von Dividenden oder 
Zinsen, 

111. „Finanzunternehmen“ ein Finanzunternehmen im Sinne des Arti
kels 13 Nummer 25 Buchstaben b und d der Richt
linie 2009/138/EG, 

112. „Fonds für allgemeine Bankrisiken“ einen Fonds für allgemeine 
Bankrisiken im Sinne des Artikels 38 der Richtlinie 86/635/EWG, 

113. „Geschäfts- oder Firmenwert“ den Geschäfts- oder Firmenwert im 
Sinne des geltenden Rechnungslegungsrahmens, 

114. „indirekte Position“ eine Risikoposition gegenüber einem Interme
diär, der Risikopositionen aus Kapitalinstrumenten eines Unter
nehmens der Finanzbranche hält, wobei im Falle einer endgültigen 
Abschreibung der Kapitalinstrumente des Unternehmens der Fi
nanzbranche der dem Institut dadurch entstehende Verlust nicht 
wesentlich von dem Verlust abweichen würde, der ihm aus dem 
direkten Halten jener Kapitalinstrumente des Unternehmens der 
Finanzbranche erwachsen würde, 

115. „immaterielle Vermögenswerte“ immaterielle Vermögenswerte im 
Sinne des geltenden Rechnungslegungsrahmens, einschließlich des 
Geschäfts- bzw. Firmenwerts, 

116. „andere Kapitalinstrumente“ von Unternehmen der Finanzbranche 
begebene Kapitalinstrumente, die nicht zu den Instrumenten des 
harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals oder des Ergän
zungskapitals oder zum Kernkapital von Versicherungsunterneh
men, dem zusätzlichen Kernkapital von Versicherungsunterneh
men, dem Ergänzungskapital von Versicherungsunternehmen 
oder den Drittrangmitteln von Versicherungsunternehmen zählen, 

117. „sonstige Rücklagen“ Rücklagen im Sinne des geltenden Rech
nungslegungsrahmens, die gemäß dem geltenden Rechnungs
legungsstandard offengelegt werden müssen, ausschließlich aller 
Beträge, die bereits im kumulierten sonstigen Ergebnis oder in 
den einbehaltenen Gewinnen ausgewiesen sind, 

▼C2
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118. „Eigenmittel“ die Summe aus Kernkapital und Ergänzungskapital, 

119. „Eigenmittelinstrumente“ Kapitalinstrumente des Instituts, die zu 
den Instrumenten des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kern
kapitals oder des Ergänzungskapitals zählen, 

120. „Minderheitsbeteiligung“ den Betrag des harten Kernkapitals eines 
Tochterunternehmens eines Instituts, der nicht in den aufsicht
lichen Konsolidierungskreis des Instituts einbezogenen natürlichen 
oder juristischen Personen zuzurechnen ist, 

121. „Gewinn“ Gewinn im Sinne des geltenden Rechnungslegungsrah
mens, 

122. „Überkreuzbeteiligung“ die Beteiligung eines Instituts an Eigen
mittelinstrumenten oder anderen Kapitalinstrumenten von Unter
nehmen der Finanzbranche, die selbst Eigenmittelinstrumente des 
betreffenden Instituts halten, 

123. „einbehaltene Gewinne“ die nach Zuweisung des endgültigen Er
gebnisses gemäß dem geltenden Rechnungslegungsrahmen fort
geschriebenen Gewinne und Verluste, 

124. „Agio“ das Agio im Sinne des geltenden Rechnungslegungsrah
mens, 

125. „temporäre Differenzen“ temporäre Differenzen im Sinne des gel
tenden Rechnungslegungsrahmen, 

126. „synthetische Position“ die Investition eines Instituts in ein Fi
nanzinstrument, dessen Wert direkt an den Wert der Kapitalinstru
mente eines Unternehmens der Finanzbranche gekoppelt ist. 

127. „Haftungsverbund“ ein System, das alle nachstehenden Vorausset
zungen erfüllt: 

▼M8 
a) die Institute gehören demselben institutsbezogenen Sicherungs

system wie in Artikel 113 Absatz 7 genannt an oder sind im 
Rahmen eines Netzes einer Zentralorganisation ständig zu
geordnet; 

▼C2 
b) die Institute sind gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b, c 

und d oder Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie 83/349/EWG voll 
konsolidiert und in die Aufsicht auf konsolidierter Basis eines 
Instituts, das Mutterinstitut in einem Mitgliedstaat im Sinne des 
Teils 1 Titel II Kapitel 2 dieser Verordnung ist, einbezogen, 
und unterliegen Eigenmittelanforderungen, 

c) das Mutterinstitut in einem Mitgliedstaat und die Tochterunter
nehmen befinden sich im selben Mitgliedstaat und unterliegen 
den Zulassungsvoraussetzungen und Kontrollen derselben zu
ständigen Behörde, 

d) das Mutterinstitut in einem Mitgliedstaat und die Tochterunter
nehmen haben eine vertragliche oder satzungsmäßige Haf
tungsvereinbarung geschlossen, die diese Institute schützt und 
insbesondere ihre Liquidität und Solvenz gewährleistet, um 
einen Konkurs zu vermeiden, falls dies erforderlich wird,; 

▼C2
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e) es wurden Vereinbarungen getroffen, die eine sofortige Bereit
stellung finanzieller Mittel in Form von Kapital und Liquidität 
gewährleisten, sofern dies nach der vertraglichen oder sat
zungsmäßigen Haftungsvereinbarung gemäß Buchstabe d erfor
derlich ist, 

f) die Angemessenheit der Vereinbarungen gemäß den Buchsta
ben d und e wird von den jeweiligen zuständigen Behörden 
regelmäßig kontrolliert, 

g) die Mindestfrist für die Bekanntgabe des freiwilligen Ausschei
dens eines Tochterunternehmens aus der Haftungsvereinbarung 
beträgt zehn Jahre, 

h) die jeweils zuständige Behörde ist befugt, das freiwillige Aus
scheiden eines Tochterunternehmens aus der Haftungsverein
barung zu untersagen; 

▼M8 
128. „ausschüttungsfähige Posten“ den Gewinn am Ende des letzten 

Finanzjahres zuzüglich etwaiger vorgetragener Gewinne und für 
diesen Zweck verfügbarer Rücklagen, vor der Ausschüttung an die 
Eigner von Eigenmittelinstrumenten, abzüglich etwaiger vorgetra
gener Verluste, etwaiger gemäß Unionsrechtsvorschriften oder na
tionalen Rechtsvorschriften oder der Satzung des Instituts nicht 
ausschüttungsfähiger Gewinne und gemäß nationalen Rechtsvor
schriften oder der Satzung des Instituts in die nicht ausschüttungs
fähigen Rücklagen eingestellter Beträge, jeweils in Bezug auf die 
spezifische Kategorie von Eigenmittelinstrumenten, auf die sich 
die Unionsrechtsvorschriften, die nationalen Rechtsvorschriften, 
die Satzung des Instituts oder das Statut beziehen, wobei diese 
Gewinne, Verluste und Rücklagen ausgehend vom Einzel
abschluss des jeweiligen Instituts und nicht auf der Basis des 
konsolidierten Abschlusses festgestellt werden; 

▼M5 
129. „Forderungsverwalter“ ein Forderungsverwalter im Sinne des Ar

tikels 2 Nummer 13 der Verordnung (EU) 2017/2402; 

▼M8 
130. „Abwicklungsbehörde“ eine Abwicklungsbehörde im Sinne des 

Artikels 2 Absatz 1 Nummer 18 der Richtlinie 2014/59/EU; 

131. „Abwicklungseinheit“ eine Abwicklungseinheit im Sinne des Ar
tikels 2 Absatz 1 Nummer 83a der Richtlinie 2014/59/EU; 

132. „Abwicklungsgruppe“ eine Abwicklungsgruppe im Sinne des Ar
tikels 2 Absatz 1 Nummer 83b der Richtlinie 2014/59/EU; 

133. „global systemrelevantes Institut“ oder „G-SRI“ ein G-SRI, das im 
Einklang mit Artikel 131 Absätze 1 und 2 der Richt
linie 2013/36/EU ermittelt wurde; 

134. „global systemrelevantes Nicht-EU-Institut“ oder „Nicht-EU-G- 
SRI“ eine global systemrelevante Bankengruppe oder Bank (G- 
SIB), bei der es sich nicht um ein G-SRI handelt und die in der 
vom Rat für Finanzstabilität veröffentlichten und regelmäßig ak
tualisierten Liste aufgeführt ist; 

135. „bedeutendes Tochterunternehmen“ ein Tochterunternehmen, das 
auf Einzelbasis oder konsolidierter Basis eine der folgenden Be
dingungen erfüllt: 

a) Das Tochterunternehmen hält mehr als 5 % der konsolidierten 
risikogewichteten Aktiva seines ursprünglichen Mutterunter
nehmens; 

▼C2
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b) das Tochterunternehmen generiert mehr als 5 % der gesamten 
betrieblichen Erträge seines ursprünglichen Mutterunterneh
mens; 

c) die in Artikel 429 Absatz 4 der vorliegenden Verordnung ge
nannte Gesamtrisikopositionsmessgröße des Tochterunterneh
mens übersteigt 5 % der konsolidierten Gesamtrisikopositions
messgröße seines ursprünglichen Mutterunternehmens; 

für den Zweck der Bestimmung des bedeutenden Tochterunter
nehmens zählen — sofern Artikel 21b Absatz 2 der Richt
linie 2013/36/EU Anwendung findet — die zwei zwischengeschal
teten EU-Mutterunternehmen unter Zugrundelegung ihrer konsoli
dierten Lage als eine einzige Tochtergesellschaft; 

136. „G-SRI-Einheit“ eine Einheit mit Rechtspersönlichkeit, bei der es 
sich um ein G-SRI handelt oder die Teil eines G-SRI oder eines 
Nicht-EU-G-SRI ist; 

137. „Bail-in-Instrument“ ein Bail-in-Instrument im Sinne des Artikels 2 
Absatz 1 Nummer 57 der Richtlinie 2014/59/EU; 

138. „Gruppe“ eine Gruppe von Unternehmen, von denen mindestens 
eines ein Institut ist und die aus einem Mutterunternehmen und 
seinen Tochterunternehmen oder aus Unternehmen besteht, die 
untereinander in der in Artikel 22 der Richtlinie 2013/34/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) bezeichneten Be
ziehung stehen; 

139. „Wertpapierfinanzierungsgeschäft“ oder ein Pensionsgeschäft, ein 
Wertpapier- oder Warenverleih- oder -leihgeschäft oder ein Lom
bardgeschäft; 

140. „Ersteinschuss“ jede Sicherheit, bei der es sich nicht um einen 
Nachschuss handelt und die von einer Einheit entgegengenommen 
oder geleistet wird, um aktuelle und potenzielle künftige Risiko
positionen eines Geschäfts oder eines Portfolios von Geschäften in 
dem Zeitraum zu decken, der zur Verwertung dieser Geschäfte 
notwendig ist, oder um deren Marktrisiko infolge eines Ausfalls 
der Gegenpartei des Geschäfts oder des Portfolios von Geschäften 
neu abzusichern; 

141. „Marktrisiko“ das aus Marktpreisbewegungen, einschließlich 
Wechselkurs- oder Warenpreisbewegungen, erwachsende Verlus
trisiko; 

142. „Fremdwährungsrisiko“ das aus Wechselkursbewegungen erwach
sende Verlustrisiko; 

143. „Warenpositionsrisiko“ das aus Warenpreisbewegungen erwach
sende Verlustrisiko; 

144. „Handelstisch“ eine genau definierte Gruppe von Händlern, die von 
einem Institut für die gemeinsame Verwaltung eines Portfolios von 

▼M8 

( 1 ) Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und 
damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und 
zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG 
des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19).
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Handelsbuchpositionen im Einklang mit einer genau festgelegten und 
kohärenten Geschäftsstrategie eingerichtet wurde und innerhalb der
selben Risikomanagementstruktur agiert; 

145. „kleines und nicht komplexes Institut“ ein Institut, das alle folgen
den Bedingungen erfüllt: 

a) Es ist kein großes Institut; 

b) der Gesamtwert seiner Vermögenswerte ist auf Einzelbasis 
oder gegebenenfalls auf konsolidierter Basis gemäß dieser Ver
ordnung und der Richtlinie 2013/36/EU während des Vierjah
reszeitraums, der dem laufenden jährlichen Berichtszeitraum 
unmittelbar vorangeht, im Durchschnitt kleiner oder gleich 
dem Schwellenwert von 5 Mrd. EUR; die Mitgliedstaaten kön
nen einen niedrigeren Schwellenwert festsetzen; 

c) es unterliegt keinen Anforderungen oder unterliegt vereinfach
ten Anforderungen in Bezug auf die Sanierungs- und Abwick
lungsplanung im Einklang mit Artikel 4 der Richtlinie 
2014/59/EU; 

d) seine Handelsbuchtätigkeiten werden als von geringem Um
fang im Sinne des Artikels 94 Absatz 1 eingestuft; 

e) der Gesamtwert seiner Derivatepositionen des Instituts, die mit 
Handelsabsicht gehalten werden, übersteigt nicht 2 % seiner 
gesamten bilanziellen und außerbilanziellen Vermögenswerte; 
und der Gesamtwert seiner gesamten Derivatepositionen über
steigt nicht 5 %, wobei beide Werte gemäß Artikel 273a Ab
satz 3 berechnet werden; 

f) mehr als 75 % sowohl der konsolidierten Gesamtaktiva als 
auch der konsolidierten Gesamtpassiva des Instituts, in beiden 
Fällen mit Ausnahme der gruppeninternen Risikopositionen, 
betreffen Tätigkeiten mit Gegenparteien, die ihren Sitz im Eu
ropäischen Wirtschaftsraum haben; 

g) das Institut verwendet keine internen Modelle, um seine Auf
sichtsanforderungen gemäß dieser Verordnung zu erfüllen; 
hiervon ausgenommen sind Tochterunternehmen, die auf Grup
penebene entwickelte interne Modelle verwenden, sofern die 
Gruppe den Offenlegungspflichten nach Artikel 433a oder Ar
tikel 433c auf konsolidierter Basis unterliegt; 

h) das Institut hat sich nicht bei der zuständigen Behörde gegen 
eine Qualifizierung als kleines und nicht komplexes Institut 
ausgesprochen; 

i) die zuständige Behörde hat nicht entschieden, dass das Institut 
auf der Grundlage einer Analyse der Größe, Verflechtung, 
Komplexität oder des Risikoprofils nicht als kleines und nicht 
komplexes Institut zu betrachten ist; 

146. „großes Institut“ ein Institut, das eine der folgenden Bedingungen 
erfüllt: 

a) Es handelt sich um ein G-SRI; 

b) es wurde gemäß Artikel 131 Absätze 1 und 3 der Richtlinie 
2013/36/EU als anderes systemrelevantes Institut („A-SRI“) 
ermittelt; 

c) es zählt in dem Mitgliedstaat, in dem es niedergelassen ist, 
nach dem Gesamtwert der Vermögenswerte zu den drei größ
ten Instituten; 

▼M8
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d) der Gesamtwert seiner Vermögenswerte auf Einzelbasis oder 
gegebenenfalls auf Basis der konsolidierten Gesamtlage gemäß 
dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU ist größer 
oder gleich 30 Mrd. EUR; 

147. „großes Tochterunternehmen“ ein Tochterunternehmen, das zu den 
großen Instituten zählt; 

148. „nicht börsennotiertes Institut“ ein Institut, das keine Wertpapiere 
emittiert hat, die zum Handel an einem geregelten Markt eines 
Mitgliedstaats im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 21 der 
Richtlinie 2014/65/EU zugelassen sind; 

149. „Finanzbericht“ — für die Zwecke von Teil 8 — einen Finanzbe
richt im Sinne der Artikel 4 und 5 der Richtlinie 2004/109/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ); 

▼M9 
150. „Waren- und Emissionszertifikatehändler“ Unternehmen, deren 

Haupttätigkeit ausschließlich darin besteht, Wertpapierdienstleis
tungen oder Anlagetätigkeiten im Zusammenhang mit den in An
hang I Abschnitt C der Richtlinie 2014/65/EU unter den Num
mern 5, 6, 7, 9 und 10 genannten Warenderivaten oder Warenderi
vatkontrakten, den im gleichen Abschnitt unter Nummer 4 ge
nannten Derivaten in Bezug auf Emissionszertifikate oder den in 
Anhang I Abschnitt C Nummer 11 genannten Emissionszertifika
ten zu erbringen bzw. auszuüben. 

▼C2 
(2) Bezugnahmen auf Immobilien, Wohnimmobilien oder Gewer
beimmobilien oder auf Grundpfandrechte auf solche Immobilien in die
ser Verordnung schließen auch Anteile an finnischen Wohnungsbau
gesellschaften im Sinne des finnischen Gesetzes von 1991 über Woh
nungsbaugesellschaften oder nachfolgender entsprechender Gesetze ein. 
Die Mitgliedstaaten oder ihre zuständigen Behörden können zulassen, 
dass Anteile, die eine entsprechende indirekte Beteiligung an Immobi
lien darstellen, wie eine direkte Beteiligung an Immobilien behandelt 
werden, wenn eine solche indirekte Beteiligung im nationalen Recht des 
betreffenden Mitgliedstaates ausdrücklich geregelt ist und wenn sie, als 
Sicherheit gestellt, Gläubigern einen gleichwertigen Schutz bietet. 

(3) Handelsfinanzierungen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 80 sind 
im Allgemeinen nicht fest zugesagt und erfordern zufriedenstellende 
Belege über alle Transaktionen für jeden Kreditantrag, sodass eine Ab
lehnung der Finanzierung möglich wird, wenn Zweifel an der Kredit
würdigkeit oder den Belegen über die Transaktionen auftreten; die 
Rückzahlung von Risikopositionen aus der Handelsfinanzierung ist in 
der Regel unabhängig vom Kreditnehmer, vielmehr stammen die Mittel 
aus Zahlungen von Importeuren oder den Erlösen aus dem Verkauf der 
zugrundeliegenden Güter. 

▼M8 
(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, um zu präzisieren, unter welchen Umständen die in Absatz 1 
Nummer 39 festgelegten Bedingungen erfüllt sind. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. Juni 2020. 

▼M8 

( 1 ) Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in 
Bezug auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel 
auf einem geregelten Markt zugelassen sind, und zur Änderung der Richtlinie 
2001/34/EG (ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38).
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Ver
ordnung zu erlassen. 

▼C2 

Artikel 5 

Besondere Begriffsbestimmungen für Eigenmittelanforderungen für 
das Kreditrisiko 

Für die Zwecke des Teils 3 Titel II bezeichnet der Ausdruck 

1. „Risikoposition“ einen Aktivposten (Vermögenswert) oder einen au
ßerbilanziellen Posten; 

2. „Verlust“ den wirtschaftlichen Verlust einschließlich wesentlicher 
Diskontierungseffekte sowie wesentlicher direkter und indirekter 
Kosten der Beitreibung; 

3. „erwarteter Verlust“ und „EL“ das Verhältnis der Höhe des Verlusts, 
der bei einem etwaigen Ausfall der Gegenpartei oder bei Verwässe
rung über einen Einjahreszeitraum zu erwarten ist, zu dem zum Zeit
punkt des Ausfalls ausstehenden Betrag; 

TITEL II 

ANWENDUNGSEBENEN 

KAPITEL 1 

Erfüllung der Anforderungen auf Einzelbasis 

Artikel 6 

Allgemeine Grundsätze 

▼M8 
(1) Die Institute halten die Anforderungen, die in den Teilen 2, 3, 4, 
7, 7A und 8 der vorliegenden Verordnung und in Kapitel 2 der Ver
ordnung (EU) 2017/2402 festgelegt sind, auf Einzelbasis ein; hiervon 
ausgenommen ist Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe d der vorliegenden 
Verordnung. 

(1a) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels halten le
diglich die als Abwicklungseinheiten eingestuften Institute, bei denen es 
sich außerdem um G-SRI handelt oder die Teil eines G-SRI sind und 
die keine Tochterunternehmen haben, die in Artikel 92a festgelegte 
Anforderung auf Einzelbasis ein. 

Bedeutende Tochterunternehmen eines Nicht-EU-G-SRI halten Arti
kel 92b auf Einzelbasis ein, wenn sie alle folgenden Bedingungen er
füllen: 

a) Sie sind keine Abwicklungseinheiten, 

b) sie haben keine Tochterunternehmen, 

c) sie sind nicht die Tochterunternehmen eines EU-Mutterinstituts. 

▼M8
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(2) Kein Institut, das im Mitgliedstaat seiner Zulassung und Beauf
sichtigung entweder Tochterunternehmen oder Mutterunternehmen ist, 
und kein Institut, das in die Konsolidierung nach Artikel 18 einbezogen 
ist, ist gehalten, die Anforderungen der Artikel 89, 90 und 91 auf 
Einzelbasis einzuhalten. 

▼M8 
(3) Kein Institut, das entweder ein Mutterunternehmen oder ein 
Tochterunternehmen ist, und kein Institut, das in die Konsolidierung 
nach Artikel 18 einbezogen ist, ist gehalten, die Anforderungen des 
Teils 8 auf Einzelbasis einzuhalten. 

Abweichend von Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes müssen die 
in Absatz 1a des vorliegenden Artikels genannten Institute Artikel 437a 
und Artikel 447 Buchstabe h auf Einzelbasis einhalten. 

▼M9 
(4) Institute müssen die Anforderungen gemäß Teil 6 und gemäß 
Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe d der vorliegenden Verordnung auf 
Einzelbasis einhalten. 

Die folgenden Institute sind nicht verpflichtet, Artikel 413 Absatz 1 und 
die damit verbundenen Anforderungen an die Liquiditätsüberwachung in 
Teil 7 A der vorliegenden Verordnung einzuhalten: 

a) Institute, die auch gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 
648/2012 zugelassen sind, 

b) Institute, die auch gemäß Artikel 16 und Artikel 54 Absatz 2 Buch
stabe a der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Par
laments und des Rates ( 1 ) zugelassen sind, sofern sie keine Fristen
transformation in erheblichem Umfang durchführen, und 

c) Institute, die gemäß Artikel 54 Absatz 2 Buchstabe b der Verord
nung (EU) Nr. 909/2014 benannt sind, sofern 

i) ihre Tätigkeiten sich auf bankartige Dienstleistungen, wie in Ab
schnitt C des Anhangs der genannten Verordnung aufgeführt be
schränken, die sie gemäß Artikel 16 der genannten Verordnung 
zugelassenen Zentralverwahrern anbieten, und 

ii) sie keine Fristentransformation in erheblichem Umfang durchfüh
ren. 

(5) Institute, für die die zuständigen Behörden die Ausnahmen gemäß 
Artikel 7 Absatz 1 oder Absatz 3 der vorliegenden Verordnung gewährt 
haben, und Institute, die auch gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 zugelassen sind, sind nicht verpflichtet, die Anforderun
gen gemäß Teil 7 und die damit verbundenen Meldepflichten zur Ver
schuldensquote in Teil 7 A der vorliegenden Verordnung auf Einzel
basis einzuhalten. 

▼C2 

( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Juli 2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrech
nungen in der Europäischen Union und über Zentralverwahrer sowie zur 
Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und der Verordnung 
(EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 1).
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Artikel 7 

Ausnahmen von der Anwendung der Aufsichtsanforderungen auf 
Einzelbasis 

(1) Die zuständigen Behörden können Tochterunternehmen eines 
Instituts von der Anwendung des Artikels 6 Absatz 1 ausnehmen, 
wenn sowohl das Tochterunternehmen als auch das Institut von dem 
betreffenden Mitgliedstaat zugelassen und beaufsichtigt werden, das 
Tochterunternehmen in die konsolidierte Beaufsichtigung des Mutter
unternehmens einbezogen ist und alle nachstehenden Bedingungen er
füllt sind, so dass eine angemessene Verteilung der Eigenmittel zwi
schen dem Mutterunternehmen und den Tochterunternehmen gewähr
leistet ist: 

a) ein wesentliches tatsächliches oder rechtliches Hindernis für die un
verzügliche Übertragung von Eigenmitteln oder die Rückzahlung 
von Verbindlichkeiten durch das Mutterunternehmen ist weder vor
handen noch abzusehen; 

b) entweder das Mutterunternehmen erfüllt in Bezug auf die umsichtige 
Führung des Tochterunternehmens die Anforderungen der zuständi
gen Behörde und hat mit deren Genehmigung erklärt, dass es für die 
von seinem Tochterunternehmen eingegangenen Verpflichtungen 
bürgt, oder die durch das Tochterunternehmen verursachten Risiken 
können vernachlässigt werden; 

c) die Risikobewertungs-, -mess- und -kontrollverfahren des Mutter
unternehmens erstrecken sich auch auf das Tochterunternehmen; 

d) das Mutterunternehmen hält mehr als 50 % der mit den Anteilen 
oder Aktien des Tochterunternehmens verbundenen Stimmrechte 
oder ist zur Bestellung oder Abberufung der Mehrheit der Mitglieder 
des Leitungsorgans des Tochterunternehmens berechtigt. 

(2) Die zuständigen Behörden können von der in Absatz 1 genannten 
Möglichkeit Gebrauch machen, wenn es sich bei dem Mutterunterneh
men um eine Finanzholdinggesellschaft oder gemischte Finanzholding
gesellschaft handelt, die im gleichen Mitgliedstaat wie das Institut er
richtet wurde, und sofern sie — insbesondere im Hinblick auf die in 
Artikel 11 Absatz 1 festgelegten Standards — der gleichen Aufsicht 
unterliegt wie Institute. 

(3) Die zuständigen Behörden können ein Mutterinstitut in einem 
Mitgliedstaat, in dem das Institut der Zulassung und Beaufsichtigung 
durch den betreffenden Mitgliedstaat unterliegt und es in die Beaufsich
tigung auf konsolidierter Basis eingebunden ist, von der Anwendung 
des Artikels 6 Absatz 1 ausnehmen, wenn alle nachstehenden Voraus
setzungen erfüllt sind, so dass eine angemessene Verteilung der Eigen
mittel zwischen dem Mutterunternehmen und den Tochterunternehmen 
gewährleistet ist: 

a) ein wesentliches tatsächliches oder rechtliches Hindernis für die un
verzügliche Übertragung von Eigenmitteln oder die Rückzahlung 
von Verbindlichkeiten an das Mutterinstitut in einem Mitgliedstaat 
ist weder vorhanden noch abzusehen; 

b) die für eine konsolidierte Beaufsichtigung erforderlichen Risiko
bewertungs-, -mess- und -kontrollverfahren erstrecken sich auch 
auf das Mutterinstitut in einem Mitgliedstaat. 

Die zuständige Behörde, die diese Bestimmung anwendet, unterrichtet 
die zuständigen Behörden aller anderen Mitgliedstaaten. 

▼C2
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Artikel 8 

Ausnahmen von der Anwendung der Liquiditätsanforderungen auf 
Einzelbasis 

(1) Die zuständigen Behörden können ein Institut und alle oder ei
nige seiner Tochterunternehmen in der Union vollständig oder teilweise 
von der Anwendung des Teils 6 ausnehmen und diese als zusammen
gefasste Liquiditätsuntergruppe überwachen, solange folgende Voraus
setzungen erfüllt sind: 

a) die Anforderungen des Teils 6 werden von dem Mutterinstitut auf 
konsolidierter Basis bzw. von einem Tochterinstitut auf teilkonsoli
dierter Basis eingehalten; 

▼M8 
b) die Liquiditätspositionen aller Institute der ausgenommenen Gruppe 

bzw. Untergruppe werden von dem Mutterinstitut auf konsolidierter 
Basis oder dem Tochterinstitut auf teilkonsolidierter Basis kontinu
ierlich verfolgt und überwacht und die Refinanzierungspositionen 
aller Institute der ausgenommenen Gruppe bzw. Untergruppe wer
den — bei Ausnahme von der Anwendung der in Teil 6 Titel IV 
festgelegten Anforderung der strukturellen Liquiditätsquote — von 
dem Mutterinstitut auf konsolidierter Basis oder dem Tochterinstitut 
auf teilkonsolidierter Basis kontinuierlich verfolgt und überwacht, 
und es gewährleistet ein ausreichend hohes Liquiditätsniveau und — 
bei Ausnahme von der Anwendung der in Teil 6 Titel IV festgeleg
ten Anforderung der strukturellen Liquiditätsquote — eine stabile 
Refinanzierung aller betroffenen Institute; 

▼C2 
c) die Institute haben Verträge abgeschlossen, die nach Überzeugung 

der zuständigen Behörden einen freien Fluss finanzieller Mittel zwi
schen ihnen gewährleisten, so dass sie ihren individuellen und ge
meinsamen Verpflichtungen bei Fälligkeit nachkommen können; 

d) ein wesentliches tatsächliches oder rechtliches Hindernis für die Er
füllung der Verträge nach Buchstabe c ist weder vorhanden noch 
abzusehen. 

Bis zum 1. Januar 2014 erstattet die Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat Bericht über rechtliche Hürden, die die Anwen
dung von Buchstabe c des ersten Unterabsatzes verhindern können und 
sollte gegebenenfalls bis zum 31. Dezember 2015 einen geeigneten 
Gesetzgebungsvorschlag dazu vorlegen, welche dieser Hürden beseitigt 
werden sollten. 

(2) Die zuständigen Behörden können Institute und alle oder einige 
ihrer Tochterunternehmen vollständig oder teilweise von der Anwen
dung des Teils 6 ausnehmen, wenn alle Institute der zusammengefassten 
Liquiditätsuntergruppe im selben Mitgliedstaat zugelassen und die Be
dingungen des Absatzes 1 erfüllt sind. 

(3) Sind Institute der zusammengefassten Liquiditätsuntergruppe in 
verschiedenen Mitgliedstaaten zugelassen, so wird Absatz 1 erst nach 
Anwendung des Verfahrens nach Artikel 21 und nur auf Institute an
gewandt, deren zuständige Behörden hinsichtlich der folgenden Ele
mente derselben Auffassung sind: 

a) ihre Beurteilung der Einhaltung der Anforderungen des Artikels 86 
der Richtlinie 2013/36/EU hinsichtlich der Organisation und der Be
handlung des Liquiditätsrisikos innerhalb der zusammengefassten 
Liquiditätsuntergruppe; 

▼C2
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b) die Verteilung der Beträge, der Belegenheit und des Eigentums an 
den erforderlichen liquiden Aktiva, die in der zusammengefassten 
Liquiditätsuntergruppe bei Ausnahme von der Anwendung der An
forderung der Liquiditätsdeckungsquote gemäß dem delegierten 
Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 gehalten werden müssen, und 
die Verteilung der Beträge und der Belegenheit der verfügbaren 
stabilen Refinanzierung in der zusammengefassten Liquiditätsunter
gruppe bei Ausnahme von der Anwendung der in Teil 6 Titel IV 
festgelegten Anforderung der strukturellen Liquiditätsquote; 

c) die Festlegung der Mindestbeträge an liquiden Aktiva, die Institute 
halten müssen, die von der Anwendung der Anforderung der Liqui
ditätsdeckungsquote gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Arti
kel 460 Absatz 1 ausgenommen sind, und die Festlegung der Min
destbeträge der verfügbaren stabilen Refinanzierung, die Institute 
halten müssen, die von der Anwendung der in Teil 6 Titel IV fest
gelegten Anforderung der strukturellen Liquiditätsquote ausgenom
men sind; 

▼C2 
d) die Notwendigkeit strengerer Parameter als in Teil 6 vorgesehen; 

e) unbeschränkter Austausch lückenloser Informationen zwischen den 
zuständigen Behörden; 

f) das umfassende Verständnis der Auswirkungen einer solchen Befrei
ung. 

(4) Die zuständigen Behörden können die Absätze 1, 2 und 3 auch 
auf Institute anwenden, die Mitglied desselben institutsbezogenen Siche
rungssystems im Sinne des Artikels 113 Absatz 7 sind, sofern sie alle 
Voraussetzungen jenes Artikels erfüllen, sowie auf andere Institute, die 
in einer Beziehung im Sinne des Artikels 113 Absatz 6 zueinander 
stehen, sofern sie alle dort genannten Voraussetzungen erfüllen. Die 
zuständigen Behörden bestimmen in diesem Fall eines der unter die 
Ausnahme fallenden Institute, das Teil 6 auf Basis der konsolidierten 
Lage aller Institute der zusammengefassten Liquiditätsuntergruppe erfül
len muss. 

(5) Wurde eine Ausnahmegenehmigung nach Absatz 1 oder 2 erteilt, 
können die zuständigen Behörden auch Artikel 86 der Richt
linie 2013/36/EU ganz oder teilweise auf Ebene der zusammengefassten 
Liquiditätsuntergruppe anwenden und auf Einzelbasis von der Anwen
dung des Artikels 86 der Richtlinie 2013/36/EU oder Teilen davon 
absehen. 

▼M8 
(6) Nimmt eine zuständige Behörde gemäß dem vorliegenden Artikel 
ein Institut vollständig oder teilweise von der Anwendung des Teils 6 
aus, so kann sie dieses Institut auch von der Anwendung der zugehö
rigen Meldepflichten zur Liquidität gemäß Artikel 430 Absatz 1 Buch
stabe d ausnehmen. 

▼C2 

Artikel 9 

Konsolidierung auf Einzelbasis 

(1) Die zuständigen Behörden können vorbehaltlich der Absätze 2 
und 3 und des Artikels 144 Absatz 3 der Richtlinie 2013/36/EU Mutter
instituten auf Einzelfallbasis gestatten, in ihre Berechnung nach Artikel 6 
Absatz 1 Tochterunternehmen einzubeziehen, die die Bedingungen 

▼M8
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des Artikels 7 Absatz 1 Buchstaben c und d erfüllen und deren wesent
liche Risikopositionen oder Verbindlichkeiten gegenüber diesem Mutter
institut bestehen. 

(2) Die Behandlung gemäß Absatz 1 ist nur zulässig, wenn das 
Mutterinstitut den zuständigen Behörden die Umstände und Vorkehrun
gen, einschließlich rechtlicher Vereinbarungen, uneingeschränkt offen
legt, wonach ein wesentliches tatsächliches oder rechtliches Hindernis 
für die unverzügliche Übertragung von Eigenmitteln oder die Beglei
chung fälliger Verbindlichkeiten des Tochterunternehmens gegenüber 
dem Mutterunternehmen weder vorhanden noch abzusehen ist. 

(3) Macht eine zuständige Behörde von ihrem Ermessen gemäß Ab
satz 1 Gebrauch, so unterrichtet sie regelmäßig, mindestens jedoch ein
mal jährlich die zuständigen Behörden aller übrigen Mitgliedstaaten 
über die Anwendung von Absatz 1 sowie über die Umstände und Vor
kehrungen nach Absatz 2. Befindet sich das Tochterunternehmen in 
einem Drittland, so unterrichten die zuständigen Behörden die zustän
digen Behörden dieses Drittlandes in gleicher Weise. 

Artikel 10 

Ausnahmen für Kreditinstitute, die einer Zentralorganisation 
ständig zugeordnet sind 

▼M8 
(1) Die zuständigen Behörden können nach Maßgabe des nationalen 
Rechts ein Institut oder mehrere Institute, die im selben Mitgliedstaat 
niedergelassen und ständig einer Zentralorganisation im selben Mitglied
staat, die sie beaufsichtigt, zugeordnet sind, ganz oder teilweise von den 
Anforderungen gemäß den Teilen 2 bis 8 der vorliegenden Verordnung 
und des Kapitels 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 ausnehmen, voraus
gesetzt dass: 

▼C2 
a) die Verbindlichkeiten der Zentralorganisation und der ihr angeschlos

senen Institute gemeinsame Verbindlichkeiten sind oder die Verbind
lichkeiten der angeschlossenen Institute von der Zentralorganisation 
in vollem Umfang garantiert werden, 

b) die Solvenz und Liquidität der Zentralorganisation sowie aller an
geschlossenen Institute insgesamt auf der Grundlage konsolidierter 
Abschlüsse dieser Institute überwacht werden, 

c) die Leitung der Zentralorganisation befugt ist, der Leitung der an
geschlossenen Institute Weisungen zu erteilen. 

Die Mitgliedstaaten dürfen nationale Rechtsvorschriften, die die Gewäh
rung der Ausnahmen nach Unterabsatz 1 betreffen, beibehalten und 
anwenden, so lange diese nicht mit denen dieser Verordnung oder denen 
der Richtlinie 2013/36/EU kollidieren. 

(2) Haben sich die zuständigen Behörden davon überzeugt, dass die 
Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind und werden die Verbind
lichkeiten der Zentralorganisation in vollem Umfang von den an
geschlossenen Instituten garantiert, können sie die Zentralorganisation 
auf Einzelbasis von den Anforderungen gemäß den Teilen 2 bis 8 aus
nehmen. 

▼C2
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KAPITEL 2 

Aufsichtliche Konsolidierung 

A b s c h n i t t 1 

A n w e n d u n g d e r A n f o r d e r u n g e n a u f k o n s o l i d i e r 
t e r B a s i s 

▼M9 

Artikel 10a 

Anwendung der Aufsichtsanforderungen auf konsolidierter Basis, 
wenn Wertpapierfirmen Mutterunternehmen sind 

Für die Zwecke der Anwendung dieses Kapitels gelten Wertpapierfir
men als Mutterfinanzholdinggesellschaften in einem Mitgliedstaat oder 
als Unions-Mutterfinanzholdinggesellschaften, wenn diese Wertpapier
firmen Mutterunternehmen eines Instituts oder einer dieser Verordnung 
unterliegenden Wertpapierfirma nach Artikel 1 Absatz 2 oder Absatz 5 
der Verordnung (EU) 2019/2033 sind. 

▼C2 

Artikel 11 

Allgemeine Behandlung 

▼M8 
(1) Mutterinstitute in einem Mitgliedstaat erfüllen die in den Teilen 2, 
3, 4, 7 und 7A festgelegten Pflichten in dem in Artikel 18 vorgesehenen 
Umfang und der dort vorgesehenen Weise auf Basis der konsolidierten 
Lage; hiervon ausgenommen ist Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe d. Die 
Mutter- und ihre Tochterunternehmen, die unter diese Verordnung fal
len, errichten eine angemessene Organisationsstruktur und geeignete 
interne Kontrollmechanismen, um sicherzustellen, dass die für die Kon
solidierung erforderlichen Daten ordnungsgemäß verarbeitet und weiter
geleitet werden. Sie stellen insbesondere sicher, dass die nicht unter 
diese Verordnung fallenden Tochterunternehmen Regelungen, Verfahren 
und Mechanismen schaffen, die eine ordnungsgemäße Konsolidierung 
gewährleisten. 

(2) Um sicherzustellen, dass die Anforderungen dieser Verordnung 
auf konsolidierter Basis angewendet werden, beziehen sich die Bezeich
nungen „Institut“, „Mutterinstitut in einem Mitgliedstaat“, „EU-Mutter
institut“ und „Mutterunternehmen“ gegebenenfalls auch auf 

a) eine gemäß Artikel 21a der Richtlinie 2013/36/EU zugelassene Fi
nanzholdinggesellschaft und eine gemischte Finanzholdinggesell
schaft, 

b) ein benanntes Institut, das von einer Mutterfinanzholdinggesellschaft 
oder einer gemischten Mutterfinanzholdinggesellschaft kontrolliert 
wird, sofern diese Muttergesellschaft gemäß Artikel 21a Absatz 4 
der Richtlinie 2013/36/EU nicht zugelassen werden muss, 

c) eine gemäß Artikel 21a Absatz 6 Buchstabe d der Richt
linie 2013/36/EU benannte Finanzholdinggesellschaft, gemischte Fi
nanzholdinggesellschaft oder ein solches Institut. 

▼C2
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Die konsolidierte Lage eines Unternehmens nach Unterabsatz 1 Buch
stabe b dieses Absatzes ist die konsolidierte Lage der Mutterfinanzhol
dinggesellschaft oder der gemischten Mutterfinanzholdinggesellschaft, 
die gemäß Artikel 21a Absatz 4 der Richtlinie 2013/36/EU nicht zuge
lassen werden muss. Die konsolidierte Lage eines Unternehmens nach 
Unterabsatz 1 Buchstabe c dieses Absatzes ist die konsolidierte Lage 
seiner Mutterfinanzholdinggesellschaft oder gemischten Mutterfinanz
holdinggesellschaft. 

__________ 

(3a) Abweichend von Absatz 2 des vorliegenden Artikels erfüllen 
lediglich die als Abwicklungseinheiten eingestuften Mutterinstitute, bei 
denen es sich um G-SRI handelt oder die Teil von G-SRI oder von 
Nicht-EU-G-SRI sind, Artikel 92a dieser Verordnung in dem in Arti
kel 18 dieser Verordnung vorgesehenen Umfang und der dort vorgese
henen Weise auf konsolidierter Basis. 

Lediglich EU-Mutterunternehmen, bei denen es sich um bedeutende 
Tochterunternehmen von Nicht-EU-G-SRI und nicht um Abwicklungs
einheiten handelt, erfüllen Artikel 92b dieser Verordnung in dem in 
Artikel 18 dieser Verordnung vorgesehenen Umfang und der dort vor
gesehenen Weise auf konsolidierter Basis. Findet Artikel 21b Absatz 2 
der Richtlinie 2013/36/EU Anwendung, so muss jedes der zwei zwi
schengeschalteten EU-Mutterunternehmen, die zusammen als ein bedeu
tendes Tochterunternehmen eingestuft werden, Artikel 92b dieser Ver
ordnung auf Basis ihrer konsolidierten Lage einhalten. 

▼M9 
(4) EU-Mutterinstitute erfüllen Teil 6 und Artikel 430 Absatz 1 
Buchstabe d dieser Verordnung auf Basis ihrer konsolidierten Lage, 
sofern die Gruppe ein oder mehrere Kreditinstitute oder Wertpapierfir
men umfasst, die für die Erbringung der in Anhang I Abschnitt A 
Nummern 3 und 6 der Richtlinie 2014/65/EU genannten Wertpapier
dienstleistungen und Anlagetätigkeiten zugelassen sind. 

Wurde eine Ausnahme nach Artikel 8 Absätze 1 bis 5 gewährt, erfüllen 
die Institute und gegebenenfalls die Finanzholdinggesellschaften oder 
gemischten Finanzholdinggesellschaften, die Teil einer Liquiditätsunter
gruppe sind, Teil 6 und Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe d der vor
liegenden Verordnung auf konsolidierter Basis oder auf teilkonsolidier
ter Basis der Liquiditätsuntergruppe. 

▼M8 
(5) Findet Artikel 10 dieser Verordnung Anwendung, so muss die 
dort genannte Zentralorganisation die Anforderungen nach den Teilen 2 
bis 8 der vorliegenden Verordnung und Kapitel 2 der Verordnung (EU) 
2017/2402 auf Basis der konsolidierten Gesamtlage der Zentralorgani
sation und der ihr angeschlossenen Institute einhalten. 

▼M8
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(6) Zusätzlich zu den in den Absätzen 1 bis 5 dieses Artikels fest
gelegten Anforderungen und unbeschadet anderer Bestimmungen dieser 
Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU können die zuständigen 
Behörden verlangen, dass ein Institut die Anforderungen der Teile 2 
bis 8 dieser Verordnung und des Titels VII der Richtlinie 2013/36/EU 
auf teilkonsolidierter Basiseinhält, wenn dies zu Aufsichtszwecken auf
grund der Besonderheiten des Risikos oder der Kapitalstruktur eines 
Instituts oder wenn Mitgliedstaaten nationale Rechtsvorschriften erlas
sen, die die strukturelle Trennung von Tätigkeiten innerhalb einer Ban
kengruppe vorschreiben, gerechtfertigt ist. 

Die Anwendung des Ansatzes nach Unterabsatz 1 darf die wirksame 
Aufsicht auf konsolidierter Basis nicht berühren und weder unverhält
nismäßig nachteilige Auswirkungen auf das Finanzsystem anderer Mit
gliedstaaten insgesamt oder auf Teile davon oder das Finanzsystem in 
der Union insgesamt haben noch ein Hindernis für das Funktionieren 
des Binnenmarktes bilden oder schaffen. 

__________ 

Artikel 12a 

Konsolidierte Berechnung für G-SRI mit mehreren 
Abwicklungseinheiten 

Handelt es sich bei mindestens zwei G-SRI-Einheiten, die derselben G- 
SRI angehören, um Abwicklungseinheiten, so berechnet das EU-Mutter
institut dieses G-SRI den Betrag der Eigenmittel und der berücksichti
gungsfähigen Verbindlichkeiten nach Artikel 92a Absatz 1 Buchstabe a 
dieser Verordnung. Diese Berechnung erfolgt auf Basis der konsolidier
ten Lage des EU-Mutterinstituts so, als sei es die einzige Abwicklungs
einheit des G-SRI. 

Ist der im Einklang mit Absatz 1 des vorliegenden Artikels berechnete 
Betrag niedriger als die Summe der Beträge der Eigenmittel und berück
sichtigungsfähigen Verbindlichkeiten nach Artikel 92a Absatz 1 Buch
stabe a dieser Verordnung aller zu dem G-SRI gehörenden Abwick
lungseinheiten, so gehen die Abwicklungsbehörden im Einklang mit 
Artikel 45d Absatz 3 und Artikel 45h Absatz 2 der Richtlinie 
2014/59/EU vor. 

Ist der im Einklang mit Absatz 1 des vorliegenden Artikels berechnete 
Betrag höher als die Summe der Beträge der Eigenmittel und berück
sichtigungsfähigen Verbindlichkeiten nach Artikel 92a Absatz 1 Buch
stabe a dieser Verordnung aller zu dem G-SRI gehörenden Abwick
lungseinheiten, so können die Abwicklungsbehörden im Einklang mit 
Artikel 45d Absatz 3 und Artikel 45h Absatz 2 der Richt
linie 2014/59/EU vorgehen. 

Artikel 13 

Anwendung der Offenlegungspflichten auf konsolidierter Basis 

(1) EU-Mutterinstitute müssen Teil 8 auf Basis der konsolidierten 
Lage erfüllen. 

Große Tochterunternehmen von EU-Mutterinstituten legen die in den 
Artikeln 437, 438, 440, 442, 450, 451, 451a und 453 spezifizierten 
Informationen auf Einzelbasis oder gegebenenfalls im Einklang mit die
ser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU auf teilkonsolidierter 
Basis offen. 
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(2) Als Abwicklungseinheiten eingestufte Institute, bei denen es sich 
um G-SRI handelt oder die Teil eines G-SRI sind, erfüllen Artikel 437a 
und Artikel 447 Buchstabe h auf der Basis der konsolidierten Lage ihrer 
Abwicklungsgruppe. 

(3) Absatz 1 Unterabsatz 1 findet keine Anwendung auf EU-Mutter
institute, EU-Mutterfinanzholdinggesellschaften, gemischte EU-Mutter
finanzholdinggesellschaften oder Abwicklungseinheiten, wenn von einem 
Mutterunternehmen mit Sitz in einem Drittland bereits gleichwertige An
gaben auf konsolidierter Basis veröffentlicht werden. 

Absatz 1 Unterabsatz 2 findet Anwendung auf Tochterunternehmen von 
Mutterunternehmen mit Sitz in einem Drittland, wenn diese Tochter
unternehmen als große Tochterunternehmen gelten. 

(4) Findet Artikel 10 Anwendung, so muss die Zentralorganisation 
im Sinne jenes Artikels Teil 8 auf Basis der konsolidierten Lage der 
Zentralorganisation erfüllen. Auf die Zentralorganisation findet Arti
kel 18 Absatz 1 Anwendung, die angeschlossenen Institute werden als 
Tochterunternehmen der Zentralorganisation behandelt. 

Artikel 14 

Anwendung der Anforderungen nach Artikel 5 der Verordnung 
(EU) 2017/2402 auf konsolidierter Basis 

(1) Die Mutterunternehmen und ihre Tochterunternehmen, soweit sie 
unter die vorliegende Verordnung fallen, müssen die in Artikel 5 der 
Verordnung (EU) 2017/2402 festgelegten Pflichten auf konsolidierter 
oder teilkonsolidierter Basis erfüllen, um sicherzustellen, dass die von 
ihnen aufgrund jener Bestimmungen eingeführten Regelungen, Verfah
ren und Mechanismen kohärent und gut aufeinander abgestimmt sind 
und alle für die Aufsicht relevanten Daten und Informationen vorgelegt 
werden können. Sie stellen insbesondere sicher, dass die nicht unter die 
vorliegende Verordnung fallenden Tochterunternehmen Regelungen, 
Verfahren und Mechanismen schaffen, die die Einhaltung dieser Be
stimmungen gewährleisten. 

(2) Institute setzen bei Anwendung von Artikel 92 der vorliegenden 
Verordnung auf konsolidierter oder teilkonsolidierter Basis ein zusätzli
ches Risikogewicht gemäß Artikel 270a der vorliegenden Verordnung 
an, wenn auf Ebene eines in einem Drittland niedergelassenen und in 
die Konsolidierung gemäß Artikel 18 der vorliegenden Verordnung ein
bezogenen Unternehmens gegen die Anforderungen des Artikels 5 der 
Verordnung (EU) 2017/2402 verstoßen wird und es sich im Hinblick 
auf das Gesamtrisikoprofil der Gruppe dabei um einen wesentlichen 
Verstoß handelt. 

▼M9 __________ 
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A b s c h n i t t 2 

M e t h o d e n d e r a u f s i c h t l i c h e n K o n s o l i d i e r u n g 

Artikel 18 

Methoden der aufsichtlichen Konsolidierung 

▼M8 
(1) Institute, Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzhol
dinggesellschaften, die den in Abschnitt 1 dieses Kapitels genannten 
Anforderungen auf Basis ihrer konsolidierten Lage unterliegen, nehmen 
eine Vollkonsolidierung aller Institute und Finanzinstitute vor, die ihre 
Tochterunternehmen sind. Die Absätze 3 bis 6 und 9 des vorliegenden 
Artikels finden keine Anwendung, wenn Teil 6 und Artikel 430 Absatz 
1 Buchstabe d auf Basis der konsolidierten Lage eines Instituts, einer 
Finanzholdinggesellschaft oder einer gemischten Finanzholdinggesell
schaft oder bei einer Liquiditätsuntergruppe gemäß den Artikeln 8 
und 10 auf teilkonsolidierter Basis angewandt werden. 

Für die Zwecke des Artikels 11 Absatz 3a gilt, dass Institute, die den in 
Artikel 92a oder 92b genannten Anforderungen auf Basis ihrer konsoli
dierten Lage unterliegen, eine Vollkonsolidierung aller Institute und 
Finanzinstitute vornehmen, bei denen es sich um ihre Tochterunterneh
men in den einschlägigen Abwicklungsgruppen handelt. 

(2) Die Anbieter von Nebendienstleistungen werden in den Fällen 
und gemäß den Methoden, die in diesem Artikel festgelegt sind, in 
die Konsolidierung einbezogen. 

(3) Stehen Unternehmen untereinander in der in Artikels 22 Absatz 7 
der Richtlinie 2013/34/EU bezeichneten Beziehung, so bestimmen die 
zuständigen Behörden, in welcher Form die Konsolidierung erfolgt. 

(4) Die konsolidierende Aufsichtsbehörde verlangt eine proportionale 
Konsolidierung entsprechend dem Kapitalanteil von Beteiligungen an 
Instituten und Finanzinstituten, die von einem in die Konsolidierung 
einbezogenen Unternehmen gemeinsam mit einem oder mehreren nicht 
in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen geleitet werden, wenn 
die Haftung der betreffenden Unternehmen auf ihren Kapitalanteil be
schränkt ist. 

(5) In anderen als den in den Absätzen 1 und 4 genannten Fällen von 
Beteiligungen oder sonstigen Kapitalbeziehungen entscheiden die zu
ständigen Behörden, ob und in welcher Form die Konsolidierung zu 
erfolgen hat. Sie können insbesondere die Anwendung der Äquivalenz
methode gestatten oder vorschreiben. Die Anwendung dieser Methode 
bedeutet jedoch nicht, dass die betreffenden Unternehmen in die Beauf
sichtigung auf konsolidierter Basis einbezogen werden. 

(6) Die zuständigen Behörden bestimmen in den folgenden Fällen, ob 
und in welcher Form die Konsolidierung vorzunehmen ist: 

a) ein Institut übt nach Auffassung der zuständigen Behörden einen 
signifikanten Einfluss auf ein oder mehrere Institute oder Finanz
institute aus, ohne jedoch eine Beteiligung an diesen Instituten zu 
halten oder andere Kapitalbeziehungen zu diesen Instituten zu haben, 
und 
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b) zwei oder mehr Institute oder Finanzinstitute unterstehen einer ein
heitlichen Leitung, ohne dass diese vertraglich oder satzungsmäßig 
festgelegt ist. 

Die zuständigen Behörden können insbesondere die Anwendung der in 
Artikel 22 Absätze 7, 8 und 9 der Richtlinie 2013/34/EU beschriebenen 
Methode gestatten oder vorschreiben. Die Anwendung dieser Methode 
bedeutet jedoch nicht, dass die betreffenden Unternehmen in die Beauf
sichtigung auf konsolidierter Basis einbezogen werden. 

(7) Hat ein Institut ein Tochterunternehmen, das ein anderes Unter
nehmen als ein Institut, ein Finanzinstitut oder ein Anbieter von Neben
dienstleistungen ist oder eine Beteiligung an einem solchen Unterneh
men hält, so wendet es auf diese Tochtergesellschaft oder Beteiligung 
die Äquivalenzmethode an. Die Anwendung dieser Methode bedeutet 
jedoch nicht, dass die betreffenden Unternehmen in die Beaufsichtigung 
auf konsolidierter Basis einbezogen werden. 

Abweichend von Unterabsatz 1 können zuständige Behörden Instituten 
gestatten oder ihnen vorschreiben, dass sie eine andere Methode auf 
solche Tochterunternehmen oder Beteiligungen anwenden, einschließ
lich der nach Maßgabe des geltenden Rechnungslegungsrahmens erfor
derlichen Methode, sofern 

a) das Institut die Äquivalenzmethode am 28. Dezember 2020 noch 
nicht anwendet, 

b) die Anwendung der Äquivalenzmethode unverhältnismäßig aufwen
dig wäre oder die Äquivalenzmethode die Risiken, die das in Unter
absatz 1 genannte Unternehmen für das Institut darstellt, nicht an
gemessen widerspiegelt und 

c) die Methode im Ergebnis nicht zu einer Vollkonsolidierung oder 
proportionalen Konsolidierung dieses Unternehmens führt. 

(8) Die zuständigen Behörden können eine Vollkonsolidierung oder 
proportionale Konsolidierung eines Tochterunternehmens oder eines Un
ternehmens, an dem ein Institut eine Beteiligung hält, vorschreiben, 
wenn dieses Tochterunternehmen oder Unternehmen kein Institut, Fi
nanzinstitut oder Anbieter von Nebendienstleistungen ist, und wenn alle 
folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) bei dem Unternehmen handelt es sich nicht um ein Versicherungs
unternehmen, ein Drittlands-Versicherungsunternehmen, ein Rück
versicherungsunternehmen, ein Drittland-Rückversicherungsunter
nehmen, eine Versicherungsholdinggesellschaft oder ein Unterneh
men, das gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/138/EG aus dem 
Anwendungsbereich der genannten Richtlinie ausgenommen ist; 

b) es besteht ein erhebliches Risiko, dass das Institut beschließt, für 
dieses Unternehmen unter Stressbedingungen finanzielle Unterstüt
zung bereitzustellen, selbst wenn es keinen vertraglichen Verpflich
tungen unterliegt, solche Unterstützung bereitzustellen, oder auch 
über bestehende vertragliche Verpflichtungen in diesem Sinne hi
naus. 

(9) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur 
Festlegung der Bedingungen für eine Konsolidierung in den in den 
Absätzen 3 bis 6 und 8 beschriebenen Fällen aus. 

▼M8
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Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 31. Dezember 2020 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Ver
ordnung zu erlassen. 

▼C2 

A b s c h n i t t 3 

A u f s i c h t l i c h e r K o n s o l i d i e r u n g s k r e i s 

Artikel 19 

Aus dem aufsichtlichen Konsolidierungskreis ausgenommene 
Unternehmen 

(1) Institute, Finanzinstitute oder Anbieter von Nebendienstleistun
gen, die Tochterunternehmen sind oder an denen eine Beteiligung ge
halten wird, dürfen aus dem Konsolidierungskreis ausgenommen wer
den, wenn die Gesamtsumme der Vermögenswerte und außerbilanziel
len Posten des betreffenden Unternehmens unter dem niedrigeren der 
beiden folgenden Beträge liegt: 

a) 10 Millionen EUR, 

b) 1 % der Gesamtsumme der Vermögenswerte und außerbilanziellen 
Posten des Mutterunternehmens oder des Unternehmens, das die 
Beteiligung hält. 

(2) Die gemäß Artikel 111 der Richtlinie 2013/36/EU für die Beauf
sichtigung auf konsolidierter Basis zuständigen Behörden können im 
Einzelfall darauf verzichten, Institute, Finanzinstitute oder Anbieter 
von Nebendienstleistungen, die Tochterunternehmen sind oder an denen 
eine Beteiligung gehalten wird, in die Konsolidierung einzubeziehen, 
wenn 

a) das betreffende Unternehmen seinen Sitz in einem Drittland hat, in 
dem der Übermittlung der notwendigen Informationen rechtliche 
Hindernisse im Wege stehen; 

b) das betreffende Unternehmen im Hinblick auf die Ziele der Aufsicht 
über die Institute vernachlässigt werden kann; 

▼C4 
c) nach Auffassung der zuständigen Behörden, die für die Beaufsichti

gung auf konsolidierter Basis verantwortlich sind, eine Konsolidie
rung der Finanzlage des betreffenden Unternehmens in Bezug auf die 
Ziele der Beaufsichtigung von Instituten ungeeignet oder irreführend 
wäre. 

▼C2 
(3) Wenn in den Fällen nach Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe b meh
rere Unternehmen die dort genannten Kriterien erfüllen, werden sie den
noch in die Konsolidierung einbezogen, wenn sie in Bezug auf die erwähn
ten Ziele zusammengenommen von nicht unerheblicher Bedeutung sind. 

Artikel 20 

Gemeinsame Entscheidungen über Aufsichtsanforderungen 

(1) Die zuständigen Behörden arbeiten in umfassender Abstimmung 
zusammen 

a) bei Anträgen eines EU-Mutterinstituts und seiner Tochterunterneh
men oder Anträgen der Gesamtheit der Tochterunternehmen einer 
EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder einer gemischten EU-Mut
terfinanzholdinggesellschaft auf Genehmigung gemäß Artikel 143 
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Absatz 1, Artikel 151 Absätze 4 und 9, Artikel 283, Artikel 312 
Absatz 2 bzw. Artikel 363, um zu entscheiden, ob dem Antrag statt
gegeben wird und an welche Bedingungen die Genehmigung gege
benenfalls geknüpft werden sollte; 

b) um festzustellen, ob die in Artikel 422 Absatz 9 und Artikel 425 
Absatz 5 genannten, durch die in Artikel 422 Absatz 10 und Arti
kel 425 Absatz 6 technischen Regulierungsstandards der EBA er
gänzten Kriterien für eine spezielle gruppeninterne Behandlung er
füllt sind. 

Anträge werden ausschließlich bei der konsolidierenden Aufsichts
behörde gestellt. 

Dem Antrag nach Artikel 312 Absatz 2 wird eine Beschreibung der 
Allokationsmethodik beigefügt, nach der die Eigenmittel zur Unterle
gung des operationellen Risikos auf die verschiedenen Unternehmen der 
Gruppe verteilt werden. In dem Antrag ist zudem anzugeben, ob und 
wie im Risikomesssystem Diversifizierungseffekte berücksichtigt wer
den sollen. 

(2) Die zuständigen Behörden setzen alles daran, innerhalb von 
sechs Monaten zu einer gemeinsamen Entscheidung zu gelangen über 

a) den Antrag nach Absatz 1 Buchstabe a, 

b) die Bewertung der Kriterien und die Festlegung der speziellen Be
handlung gemäß Absatz 1 Buchstabe b. 

Diese gemeinsame Entscheidung wird dem Antragsteller in einem Do
kument, das eine vollständige Begründung enthält, durch die in Absatz 1 
genannte zuständige Behörde zugeleitet. 

(3) Die in Absatz 2 genannte Frist beginnt 

a) mit dem Tag des Eingangs des vollständigen Antrags nach Absatz 1 
Buchstabe a bei der konsolidierenden Aufsichtsbehörde. Die konsoli
dierende Aufsichtsbehörde leitet den vollständigen Antrag umgehend 
an die anderen zuständigen Behörden weiter; 

b) mit dem Tag des Eingangs eines von der konsolidierenden Auf
sichtsbehörde erstellten Berichts über die gruppeninternen Verpflich
tungen innerhalb der Gruppe bei den zuständigen Behörden. 

(4) Wenn die zuständigen Behörden nicht innerhalb von sechs Mona
ten zu einer gemeinsamen Entscheidung gelangen, entscheidet die kon
solidierende Aufsichtsbehörde selbst über den Antrag nach Absatz 1 
Buchstabe a. Die Entscheidung der konsolidierenden Aufsichtsbehörde 
beschneidet nicht die Befugnisse der zuständigen Behörden gemäß Ar
tikel 105 der Richtlinie 2013/36/EU. 

Die Entscheidung wird in einem Dokument dargelegt, das die vollstän
dige Begründung enthält und die von den anderen zuständigen Behör
den innerhalb des Zeitraums von sechs Monaten geäußerten Stand
punkte und Vorbehalte berücksichtigt. 

Die konsolidierende Aufsichtsbehörde übermittelt die Entscheidung dem 
EU-Mutterinstitut, der EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder der ge
mischten EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft und den anderen zustän
digen Behörden. 
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Hat eine der betreffenden zuständigen Behörden bei Ende der Sechs
monatsfrist die Angelegenheit gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 an die EBA verwiesen, so stellt die konsolidierende 
Aufsichtsbehörde ihre Entscheidung in Bezug auf Absatz 1 Buchstabe a 
zurück, bis ein Beschluss der EBA gemäß Artikel 19 Absatz 3 jener 
Verordnung über ihre Entscheidung ergangen ist, und entscheidet dann 
in Übereinstimmung mit dem Beschluss der EBA. Die Sechsmonatsfrist 
gilt als Frist für die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten im Sinne 
jener Verordnung. Die EBA beschließt binnen eines Monats. Nach Ab
lauf der Sechsmonatsfrist oder sobald eine gemeinsame Entscheidung 
vorliegt, kann die Angelegenheit nicht mehr an die EBA verwiesen 
werden. 

(5) Gelangen die zuständigen Behörden nicht innerhalb von sechs 
Monaten zu einer gemeinsamen Entscheidung, entscheidet die für die 
Beaufsichtigung des Tochterunternehmens auf Einzelbasis zuständige 
Behörde selbst über den Antrag nach Absatz 1 Buchstabe b. 

Die Entscheidung wird in einem Dokument dargelegt, das die vollstän
dige Begründung enthält und die von den anderen zuständigen Behör
den innerhalb des Zeitraums von sechs Monaten geäußerten Stand
punkte und Vorbehalte berücksichtigt. 

Die Entscheidung wird der konsolidierenden Aufsichtsbehörde mit
geteilt, die sie dem EU-Mutterinstitut, der EU-Mutterfinanzholdingge
sellschaft oder der gemischten EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft 
übermittelt. 

Hat die konsolidierende Aufsichtsbehörde bei Ende der Sechsmonatsfrist 
die Angelegenheit gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 an die EBA verwiesen, so stellt die für die Beaufsich
tigung des Tochterunternehmens auf Einzelbasis zuständige Behörde 
ihre Entscheidung in Bezug auf Absatz 1 Buchstabe b zurück, bis ein 
Beschluss der EBA gemäß Artikel 19 Absatz 3 jener Verordnung über 
ihre Entscheidung ergangen ist, und entscheidet dann in Übereinstim
mung mit dem Beschluss der EBA. Die Sechsmonatsfrist gilt als Frist 
für die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten im Sinne der genann
ten Verordnung. Die EBA trifft ihren Beschluss binnen eines Monats. 
Nach Ablauf der Sechsmonatsfrist oder sobald eine gemeinsame Ent
scheidung vorliegt, kann die Angelegenheit nicht mehr an die EBA 
verwiesen werden. 

(6) Wenden ein EU-Mutterinstitut und seine Tochterunternehmen, die 
Tochterunternehmen einer EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder ge
mischten EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft einen fortgeschrittenen 
Messansatz nach Artikel 312 Absatz 2 oder den IRB-Ansatz nach Ar
tikel 143 einheitlich an, so gestatten die zuständigen Behörden, dass 
Mutter und Töchter die Kriterien der Artikel 321 und 322 oder des 
Teils 3 Titel II Kapitel 3 Abschnitt 6 gemeinsam und in einer Weise 
erfüllen, die mit der Struktur der Gruppe und ihren Risikomanagement
systemen, -verfahren und -methoden vereinbar ist. 

(7) Die Entscheidungen gemäß den Absätzen 2, 4 und 5 werden von 
den zuständigen Behörden in den betreffenden Mitgliedstaaten als maß
gebend anerkannt und angewandt. 

(8) Um gemeinsame Entscheidungen zu erleichtern, arbeitet die EBA 
Entwürfe technischer Durchführungsstandards zur Spezifizierung des 
Verfahrens für gemeinsame Entscheidungen nach Absatz 1 Buchstabe a 
über Anträge auf Genehmigungen nach Artikel 143 Absatz 1, Arti
kel 151 Absätze 4 und 9, Artikel 283, Artikel 312 Absatz 2 und Ar
tikel 363 aus. 
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Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchfüh
rungsstandards bis zum 31. Dezember 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durch
führungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verord
nung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 21 

Gemeinsame Entscheidungen über die Anwendungsebene von 
Liquiditätsanforderungen 

(1) Bei Anträgen eines EU-Mutterinstituts oder einer EU-Mutter
finanzholdinggesellschaft oder einer gemischten EU-Mutterfinanzhol
dinggesellschaft oder eines teilkonsolidierten Tochterunternehmens eines 
EU-Mutterinstituts oder einer EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder 
einer gemischten EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft setzen die kon
solidierende Aufsichtsbehörde und die in einem Mitgliedstaat für die 
Beaufsichtigung von Tochterunternehmen eines EU-Mutterinstituts 
oder einer EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder einer gemischten 
EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft zuständigen Behörden alles daran, 
zu einer gemeinsamen Entscheidung darüber zu gelangen, ob die Vo
raussetzungen des Artikels 8 Absatz 1 Buchstaben a bis d erfüllt sind 
und um für die Anwendung des Artikels 8 eine zusammengefasste 
Liquiditätsuntergruppe zu bestimmen. 

Die gemeinsame Entscheidung wird innerhalb von sechs Monaten nach 
Vorlage eines Berichts der konsolidierenden Aufsichtsbehörde getroffen, 
in dem diese auf der Grundlage der Kriterien des Artikels 8 eine zu
sammengefasste Liquiditätsuntergruppe bestimmt. Besteht vor Ablauf 
dieser Sechsmonatefrist Uneinigkeit, so konsultiert die konsolidierende 
Aufsichtsbehörde auf Verlangen einer anderen zuständigen Behörde die 
EBA. Die konsolidierende Aufsichtsbehörde kann die EBA auch von 
sich aus konsultieren. 

In der gemeinsamen Entscheidung können auch Beschränkungen hin
sichtlich der Belegenheit und des Eigentums an liquiden Aktiva auf
erlegt und den von der Anwendung des Teils 6 ausgenommenen Insti
tuten das Halten bestimmter Mindestbeträge an liquiden Aktiva vor
geschrieben werden. 

Die gemeinsame Entscheidung wird in einem Dokument mit einer voll
ständigen Begründung dargelegt, das die konsolidierende Aufsichts
behörde dem Mutterinstitut der betroffenen zusammengefassten Liqui
ditätsuntergruppe übermittelt. 

(2) Liegt innerhalb von sechs Monaten keine gemeinsame Entschei
dung vor, so entscheidet jede für die Einzelaufsicht zuständige Behörde 
allein über den Antrag. 

Während des Sechsmonatezeitraums kann sich jedoch jede zuständige 
Behörde mit Fragen hinsichtlich der Erfüllung der Voraussetzungen von 
Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a bis d an die EBA wenden. In diesem 
Fall kann die EBA ihre nicht bindende Vermittlertätigkeit gemäß Ar
tikel 31 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 wahrnehmen 
und alle beteiligten zuständigen Behörden stellen ihre Entscheidung bis 
zum Abschluss der nicht bindenden Vermittlertätigkeit zurück. Erzielen 
die zuständigen Behörden während der Vermittlung innerhalb von 
drei Monaten keine Einigung, so entscheidet jede für die Einzelaufsicht 
zuständige Behörde allein unter Berücksichtigung der Verhältnismäßig
keit von Nutzen und Risiken sowohl auf der Ebene des Mitgliedstaats 
des Mutterinstituts als auch auf der Ebene des Mitgliedstaats des Toch
terunternehmens. Nach Ablauf der Sechsmonatsfrist oder sobald eine 
gemeinsame Entscheidung vorliegt, kann die Angelegenheit nicht 
mehr an die EBA verwiesen werden. 
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Die gemeinsame Entscheidung nach Absatz 1 und die Entscheidungen 
gemäß Unterabsatz 2 sind verbindlich. 

(3) Ferner kann jede zuständige Behörde während des Sechsmonats
zeitraums die EBA konsultieren, wenn Uneinigkeit über die Vorausset
zungen des Artikels 8 Absatz 3 Buchstaben a bis d besteht. In diesem 
Fall kann die EBA ihre nicht bindende Vermittlertätigkeit gemäß Ar
tikel 31 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 wahrnehmen. 
Die beteiligten zuständigen Behörden stellen ihre Entscheidung bis zum 
Abschluss der nicht bindenden Vermittlertätigkeit zurück. Erzielen die 
zuständigen Behörden während der Vermittlung innerhalb von drei Mo
naten keine Einigung, so entscheidet jede für die Einzelaufsicht zustän
dige Behörde allein. 

▼M8 

Artikel 22 

Teilkonsolidierung von Unternehmen in Drittländern 

(1) Tochterinstitute wenden die in den Artikeln 89, 90 und 91 und 
den Teilen 3, 4, und 7 festgelegten Anforderungen und die zugehörigen 
Meldepflichten gemäß Teil 7A auf teilkonsolidierter Basis an, wenn die 
betreffenden Institute ein Institut oder ein Finanzinstitut als Tochter
unternehmen in einem Drittland haben oder eine Beteiligung an einem 
solchen Unternehmen halten. 

(2) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels dürfen 
Tochterinstitute entscheiden, die in den Artikeln 89, 90 und 91 und 
den Teilen 3, 4 und 7 festgelegten Anforderungen und die zugehörigen 
Meldepflichten gemäß Teil 7A nicht auf teilkonsolidierter Basis an
zuwenden, wenn die Summe der Aktiva und außerbilanziellen Posten 
ihrer Tochterunternehmen und Beteiligungen in Drittländern weniger als 
10 % der Summe der Aktiva und außerbilanziellen Posten des Tochter
instituts ausmacht. 

▼C2 

Artikel 23 

Unternehmen in Drittländern 

Für die Zwecke der Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis gemäß 
diesem Kapitel schließen die Begriffe „Wertpapierfirma“, „Kreditinsti
tut“, „Finanzinstitut“ und „Institut“ auch in Drittländern niedergelassene 
Unternehmen ein, die, wenn sie in der Union niedergelassen wären, 
unter die Bestimmung dieser Begriffe nach Artikel 4 fallen würden. 

Artikel 24 

Bewertung von Vermögenswerten und außerbilanziellen Posten 

(1) Vermögenswerte und außerbilanzielle Posten werden nach dem 
geltenden Rechnungslegungsrahmen bewertet. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden 
verlangen, dass Institute die Bewertung von Vermögenswerten und au
ßerbilanziellen Posten und die Ermittlung der Eigenmittel gemäß den 
Internationalen Rechnungslegungsstandards nach Maßgabe der Verord
nung (EG) Nr. 1606/2002 vornehmen. 
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TEIL 2 

▼M8 
EIGENMITTEL UND BERÜCKSICHTIGUNGSFÄHIGE VERBINDLICH

KEITEN 

▼C2 

TITEL I 

BESTANDTEILE DER EIGENMITTEL 

KAPITEL 1 

Kernkapital 

Artikel 25 

Kernkapital 

Das Kernkapital eines Instituts besteht aus der Summe des harten Kern
kapitals und des zusätzlichen Kernkapitals. 

KAPITEL 2 

Hartes Kernkapital 

A b s c h n i t t 1 

P o s t e n u n d I n s t r u m e n t e d e s h a r t e n K e r n k a p i t a l s 

Artikel 26 

Posten des harten Kernkapitals 

(1) Das harte Kernkapital eines Instituts umfasst folgende Posten: 

a) Kapitalinstrumente, die die Voraussetzungen des Artikels 28, oder 
gegebenenfalls des Artikels 29 erfüllen, 

b) das mit den Instrumenten nach Buchstabe a verbundene Agio, 

c) einbehaltene Gewinne, 

d) das kumulierte sonstige Ergebnis, 

e) sonstige Rücklagen, 

f) den Fonds für allgemeine Bankrisiken. 

Die unter den Buchstaben c bis f genannten Posten werden nur dann als 
hartes Kernkapital anerkannt, wenn sie dem Institut uneingeschränkt und 
unmittelbar zur sofortigen Deckung von Risiken oder Verlusten zur 
Verfügung stehen. 

(2) Institute dürfen vor dem offiziellen Beschluss zur Bestätigung 
ihres endgültigen Jahresergebnisses Zwischengewinne oder Gewinne 
zum Jahresende nur nach vorheriger Erlaubnis der zuständigen Behörde 
für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe c zum harten Kernkapital 
rechnen. Die zuständige Behörde gibt die Erlaubnis, vorausgesetzt 
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a) die Gewinne wurden durch Personen überprüft, die vom Institut 
unabhängig und für dessen Buchprüfung zuständig sind; 

b) das Institut hat den zuständigen Behörden hinreichend nachgewiesen, 
dass alle vorhersehbaren Abgaben oder Dividenden von dem Ge
winnbetrag abgezogen wurden. 

Eine Überprüfung der Zwischengewinne oder Jahresendgewinne des 
Instituts muss in angemessenem Maße gewährleisten, dass diese Ge
winne im Einklang mit den Grundsätzen des geltenden Rechnungs
legungsrahmens ermittelt wurden. 

▼M8 
(3) Die zuständigen Behörden bewerten, ob die Emissionen von Ka
pitalinstrumenten die Kriterien des Artikels 28 oder gegebenenfalls des 
Artikels 29 erfüllen. Emissionen von Kapitalinstrumenten werden von 
den Instituten nur dann als Instrumente des harten Kernkapitals einge
stuft, wenn die zuständigen Behörden zuvor die Erlaubnis gegeben 
haben. 

Abweichend von Unterabsatz 1 können Institute spätere Emissionen 
einer Art von Instrumenten des harten Kernkapitals als Instrumente 
des harten Kernkapitals einstufen, wenn sie für diese bereits diese Er
laubnis erhalten haben, sofern die folgenden beiden Bedingungen erfüllt 
sind: 

a) die für diese späteren Emissionen geltenden Bestimmungen sind im 
Wesentlichen identisch mit den Bestimmungen, die für die Emissio
nen gelten, für die die Institute bereits eine Erlaubnis erhalten haben; 

b) die Institute haben diese späteren Emissionen den zuständigen Be
hörden rechtzeitig vor der Einstufung als Instrumente des harten 
Kernkapitals mitgeteilt. 

Bevor die zuständigen Behörden die Erlaubnis für die Einstufung neuer 
Arten von Kapitalinstrumenten als Instrumente des harten Kernkapitals 
erteilen, holen sie die Stellungnahme der EBA ein. Die zuständigen 
Behörden berücksichtigen die Stellungnahme der EBA gebührend und 
richten in dem Fall, dass sie beschließen, hiervon abzuweichen, inner
halb von drei Monaten ab dem Tag des Eingangs der Stellungnahme der 
EBA ein Schreiben an die EBA, in dem sie die Beweggründe für die 
Abweichung von der Stellungnahme darlegen. Dieser Unterabsatz gilt 
nicht für die in Artikel 31 genannten Kapitalinstrumente. 

Auf der Grundlage der Angaben der zuständigen Behörden erstellt, führt 
und veröffentlicht die EBA ein Verzeichnis sämtlicher Arten von Ka
pitalinstrumenten in jedem Mitgliedstaat, die als Instrumente des harten 
Kernkapitals akzeptiert werden. Gemäß Artikel 35 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 kann die EBA alle Informationen im Zusammenhang mit 
Instrumenten des harten Kernkapitals einholen, die sie für erforderlich 
hält, um die Einhaltung der Kriterien des Artikels 28 oder gegebenen
falls des Artikels 29 der vorliegenden Verordnung zu überprüfen und 
das in diesem Unterabsatz genannte Verzeichnis zu führen und zu ak
tualisieren. 

Nach der Prüfung gemäß Artikel 80 kann die EBA, sofern es hinrei
chende Belege dafür gibt, dass die einschlägigen Kapitalinstrumente die 
Kriterien des Artikels 28 oder gegebenenfalls des Artikels 29 nicht oder 
nicht mehr erfüllen, je nach Lage des Falls beschließen, diese Instru
mente nicht in das Verzeichnis nach Unterabsatz 4 aufzunehmen oder 
sie aus diesem Verzeichnis zu streichen. Die EBA veröffentlicht eine 
entsprechende Bekanntmachung, in der auch auf den diesbezüglich ein
schlägigen Standpunkt der zuständigen Behörde Bezug genommen wird. 
Dieser Unterabsatz gilt nicht für die in Artikel 31 genannten Kapital
instrumente. 
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(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur 
Klärung des Begriffs „vorhersehbar“ aus, wenn ermittelt wird, ob alle 
vorhersehbaren Abgaben oder Dividenden in Abzug gebracht wurden. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 28. Juli 2013 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 27 

Zu den Posten des harten Kernkapitals zählende Kapitalinstru
mente von Gegenseitigkeitsgesellschaften, Genossenschaften, Spar

kassen und ähnlichen Instituten 

(1) Posten des harten Kernkapitals umfassen alle von einem Institut 
gemäß seiner Satzung begebenen Kapitalinstrumente, vorausgesetzt 

a) das Institut hat eine im maßgebenden einzelstaatlichen Recht de
finierte Unternehmensform und gilt nach Auffassung der zuständige 
Behörde für die Zwecke dieses Teils als 

i) Gegenseitigkeitsgesellschaft, 

ii) Genossenschaft, 

iii) Sparkasse, 

iv) ähnliches Institut, 

v) Kreditinstitut im vollständigen Eigentum eines unter Ziffer i 
bis iv genannten Instituts, das mit Genehmigung der jeweils 
zuständigen Behörde diesen Artikel nutzen darf, sofern und so
lange 100 % seiner ausgegebenen Stammaktien direkt oder indi
rekt von einem unter Ziffer i bis iii genannten Institut gehalten 
werden; 

b) die Bedingungen des Artikels 28, oder gegebenenfalls des Artikels 29 
sind erfüllt; 

Nach geltendem einzelstaatlichen Recht vor dem 31. Dezember 2012 als 
solche anerkannte Gegenseitigkeitsgesellschaften, Genossenschaften 
oder Sparkassen gelten für die Zwecke dieses Teils weiter als solche, 
sofern und solange die anerkennungsbegründenden Voraussetzungen 
erfüllt sind. 

(2) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen die Bedingungen präzisiert werden, anhand deren die 
zuständigen Behörden entscheiden können, ob eine im maßgebenden 
einzelstaatlichen Recht anerkannte Unternehmensform für die Zwecke 
dieses Teils als Gegenseitigkeitsgesellschaft, Genossenschaft, Sparkasse 
oder ähnliches Institut gilt. 

Die EBA übermittelt der Kommission diesen Entwurf eines technischen 
Regulierungsstandards bis zum 28. Juli 2013. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 
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Artikel 28 

Instrumente des harten Kernkapitals 

(1) Kapitalinstrumente gelten nur dann als Instrumente des harten 
Kernkapitals, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) sie werden vom Institut mit vorheriger Zustimmung der Eigentümer 
oder — wenn dies nach einzelstaatlichen Recht zulässig ist — des 
Leitungsorgans des Instituts direkt begeben; 

▼M8 
b) sie sind voll eingezahlt, und der Erwerb des Eigentums an diesen 

Instrumenten wird weder direkt noch indirekt durch das Institut 
finanziert; 

▼C2 
c) sie erfüllen hinsichtlich ihrer Einstufung alle folgenden Bedingun

gen: 

i) sie gelten als Kapital im Sinne des Artikels 22 der Richtlinie 
86/635/EWG, 

ii) sie gelten als Eigenkapital im Sinne des geltenden Rechnungs
legungsrahmens, 

iii) sie gelten gegebenenfalls nach Maßgabe einzelstaatlicher Insol
venzvorschriften als Eigenkapital zum Zwecke der Feststellung 
der Insolvenz aufgrund buchmäßiger Überschuldung, 

d) sie sind in der Bilanz des Jahresabschlusses des Instituts eindeutig 
und gesondert offengelegt; 

e) sie sind zeitlich unbefristet; 

f) ihr Kapitalbetrag darf nur in einem der beiden folgenden Fälle ver
ringert oder zurückgezahlt werden: 

i) Liquidation des Instituts, 

ii) Rückkäufe der Instrumente nach Ermessen oder andere Ermes
sensmaßnahmen zur Verringerung der Eigenmittel nach vorheri
ger Erlaubnis der zuständigen Behörde gemäß Artikel 77, 

g) die für das Instrument geltenden Bestimmungen lassen weder ex
plizit noch implizit erkennen, dass sein Kapitalbetrag außer im Fall 
der Liquidation des Instituts verringert oder zurückgezahlt werden 
kann oder darf, und das Institut gibt vor oder während der Emission 
der Instrumente auch anderweitig keinen dahingehenden Hinweis, 
außer im Hinblick auf die in Artikel 27 genannten Instrumente, 
wenn eine Rückzahlungsweigerung des Instituts für solche Instru
mente nach einzelstaatlichem Recht verboten ist; 

h) sie erfüllen hinsichtlich Ausschüttungen die folgenden Bedingun
gen: 

i) es gibt keine Vorzugsbehandlung in Bezug auf die Reihenfolge 
der Ausschüttungen, auch nicht im Zusammenhang mit anderen 
Instrumenten des harten Kernkapitals, und in den für das Instru
ment geltenden Bestimmungen sind keine Vorzugsrechte für die 
Auszahlung von Ausschüttungen vorgesehen, 
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ii) Ausschüttungen an die Inhaber der Instrumente dürfen nur aus 
ausschüttungsfähigen Posten ausgezahlt werden, 

iii) die für das Instrument geltenden Bestimmungen sehen außer im 
Falle der in Artikel 27 genannten Instrumente keine Obergrenze 
oder andere Beschränkung des Höchstbetrags der Ausschüttun
gen vor, 

iv) die Höhe der Ausschüttungen wird außer im Falle der in Ar
tikel 27 genannten Instrumente nicht auf der Grundlage des 
Anschaffungspreises der Instrumente bestimmt, 

v) die für das Instrument geltenden Bestimmungen sehen keine 
Ausschüttungspflicht des Instituts vor, und das Institut unter
liegt auch anderweitig keiner solchen Verpflichtung, 

vi) die Nichtzahlung von Ausschüttungen stellt keinen Ausfall des 
Instituts dar, 

vii) durch die Streichung von Ausschüttungen werden dem Institut 
keine Beschränkungen auferlegt; 

i) die Instrumente tragen, gemessen an allen vom Institut begebenen 
Kapitalinstrumenten, bei Auftreten von Verlusten deren ersten und 
proportional größten Anteil, und jedes Instrument trägt Verluste im 
gleichen Grad wie alle anderen Instrumente des harten Kernkapitals; 

j) die Instrumente sind bei Insolvenz oder Liquidation des Instituts 
nachrangig gegenüber allen anderen Ansprüchen; 

k) die Instrumente verleihen ihren Eigentümern einen Anspruch auf die 
Restaktiva des Instituts, der im Falle der Liquidation und nach 
Zahlung aller vorrangigen Forderungen proportional zur Summe 
der ausgegebenen Instrumente besteht, keinen festen Wert hat und 
keiner Obergrenze unterliegt, außer im Falle der in Artikel 27 ge
nannten Kapitalinstrumente; 

l) die Instrumente sind nicht durch eines der folgenden Unternehmen 
besichert oder Gegenstand einer von ihnen gestellten Garantie, die 
den Ansprüchen einen höheren Rang verleiht: 

i) das Institut oder seine Tochterunternehmen, 

ii) das Mutterunternehmen des Instituts oder dessen Tochterunter
nehmen, 

iii) die Mutterfinanzholdinggesellschaft oder ihre Tochterunterneh
men; 

iv) die gemischte Holdinggesellschaft oder ihre Tochterunterneh
men, 

v) die gemischte Finanzholdinggesellschaft und ihre Tochterunter
nehmen, 

vi) jedes Unternehmen mit engen Verbindungen zu den unter den 
Ziffern i bis v genannten Unternehmen; 

m) es bestehen keine vertraglichen oder sonstigen Vereinbarungen in 
Bezug auf die Instrumente, die den Ansprüchen aus den Instrumen
ten bei Insolvenz oder Liquidation einen höheren Rang verleihen. 
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Sofern die Instrumente gleichrangig sind, gilt die Bedingung nach Un
terabsatz 1 Buchstabe j ungeachtet dessen, dass sie dem zusätzlichen 
Kernkapital oder dem Ergänzungskapital zugerechnet werden, kraft Ar
tikel 484 Absatz 3 als erfüllt. 

▼M8 
Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b kann nur der Teil eines 
Kapitalinstruments, der voll eingezahlt ist, als Instrument des harten 
Kernkapitals gelten. 

▼C2 
(2) Die Bedingungen nach Absatz 1 Buchstabe i gelten unbeschadet 
einer dauerhaften Wertberichtigung des Kapitalbetrags von Instrumenten 
des zusätzlichen Kernkapitals oder des Ergänzungskapitals als erfüllt. 

Die Bedingung nach Absatz 1 Buchstabe f gilt als erfüllt, selbst wenn 
der Kapitalbetrag des Instruments im Rahmen eines Abwicklungsver
fahrens oder infolge einer von der für das Institut zuständigen Abwick
lungsbehörde geforderten Wertminderung von Kapitalinstrumenten he
rabgesetzt wird. 

Die Bedingung nach Absatz 1 Buchstabe g gilt als erfüllt, selbst wenn 
die für das Kapitalinstrument geltenden Bestimmungen ausdrücklich 
oder implizit vorsehen, dass der Kapitalbetrag des Instruments im Rah
men eines Abwicklungsverfahrens oder infolge einer von der für das 
Institut zuständigen Abwicklungsbehörde geforderten Wertminderung 
von Kapitalinstrumenten möglicherweise herabgesetzt wird oder werden 
kann. 

(3) Die Bedingung nach Absatz 1 Buchstabe h Ziffer iii gilt als 
erfüllt, selbst wenn auf das Instrument eine Mehrfachdividende gezahlt 
wird, vorausgesetzt diese Mehrfachdividende führt nicht zu einer Aus
schüttung, die einen unverhältnismäßig hohen Abfluss bei den Eigen
mitteln verursacht. 

▼M8 
Die Bedingung nach Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe h Ziffer v gilt 
als erfüllt, selbst wenn für ein Tochterunternehmen ein Ergebnisabfüh
rungsvertrag mit seinem Mutterunternehmen gilt, nach dem das Tochter
unternehmen verpflichtet ist, nach Erstellung seines Jahresabschlusses 
sein Jahresergebnis an sein Mutterunternehmen zu überweisen, wenn 
alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Mindestens 90 % der Stimmrechte und des Kapitals des Tochter
unternehmens befinden sich im Eigentum des Mutterunternehmens; 

b) das Mutterunternehmen und das Tochterunternehmen sind im selben 
Mitgliedstaat niedergelassen; 

c) der Vertrag wurde zu rechtmäßigen Steuerzwecken geschlossen; 

d) das Tochterunternehmen hat bei der Erstellung seines Jahres
abschlusses einen Ermessensspielraum für die Verringerung des Be
trags der Ausschüttungen dadurch, dass es seine Gewinne ganz oder 
teilweise in seine eigenen Rücklagen einstellt oder dem Fonds für 
allgemeine Bankrisiken zuweist, bevor es eine Zahlung an sein Mut
terunternehmen leistet; 

e) das Mutterunternehmen ist nach dem Vertrag verpflichtet, dem Toch
terunternehmen einen vollen Ausgleich für alle Verluste des Tochter
unternehmens zu gewähren; 

f) der Vertrag sieht eine Kündigungsfrist vor, der zufolge der Vertrag 
nur am Ende eines Geschäftsjahres — mit Wirkung der Kündigung 

▼C2



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 48 

frühestens ab dem Beginn des folgenden Geschäftsjahres — beendet 
werden kann, wodurch sich nichts an der Verpflichtung des Mutter
unternehmens ändert, dem Tochterunternehmen einen vollen Aus
gleich für alle während des laufenden Geschäftsjahres entstandenen 
Verluste zu gewähren. 

Hat ein Institut einen Ergebnisabführungsvertrag geschlossen, so teilt es 
dies der zuständigen Behörde unverzüglich mit und übermittelt der zu
ständigen Behörde eine Kopie des Vertrags. Das Institut muss zudem 
der zuständigen Behörde unverzüglich alle Änderungen des Ergebnis
abführungsvertrags und die Kündigung dieses Vertrags mitteilen. Ein 
Institut darf nicht mehr als einen Ergebnisabführungsvertrag schließen. 

▼C2 
(4) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe h Ziffer i dürfen 
Unterschiede bei der Ausschüttung nur Ausdruck von Unterschieden 
bei den Stimmrechten sein. Hierbei darf eine höhere Ausschüttung nur 
für Instrumente des harten Kernkapitals vorgenommen werden, an die 
weniger oder keine Stimmrechte geknüpft sind. 

(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen Folgendes präzisiert wird: 

a) die anwendbaren Formen und Arten indirekter Finanzierung von 
Eigenmittelinstrumenten, 

b) ob und wann Mehrfachausschüttungen einen unverhältnismäßig ho
hen Abfluss bei den Eigenmitteln verursachen, 

c) die Bedeutung des Begriffs Vorzugsausschüttung. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 28. Juli 2013 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 29 

Kapitalinstrumente von Gegenseitigkeitsgesellschaften, 
Genossenschaften, Sparkassen und ähnlichen Instituten 

(1) Von Gegenseitigkeitsgesellschaften, Genossenschaften, Sparkas
sen und ähnlichen Instituten begebene Kapitalinstrumente gelten nur 
dann als Instrumente des harten Kernkapitals, wenn die Bedingungen 
des Artikels 28, mit den durch die Anwendung dieses Artikels beding
ten Änderungen, erfüllt sind. 

(2) Die Rückzahlung der Kapitalinstrumente unterliegt folgenden Vo
raussetzungen: 

a) das Institut kann die Rückzahlung der Instrumente verweigern, es sei 
denn, dies ist nach einzelstaatlichem Recht verboten; 

b) kann das Institut die Rückzahlung der Instrumente laut einzelstaatli
chem Recht nicht verweigern, so wird ihm in den für das Instrument 
geltenden Bestimmungen die Möglichkeit gegeben, die Rückzahlung 
zu beschränken; 
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c) die Verweigerung oder Beschränkung der Rückzahlung der Instru
mente stellt keinen Ausfall des Instituts dar. 

(3) Die Kapitalinstrumente dürfen nur dann eine Obergrenze oder 
eine Beschränkung des Ausschüttungshöchstbetrags vorsehen, wenn 
diese Obergrenze oder Beschränkung im einzelstaatlichen Recht oder 
in der Satzung des Instituts vorgesehen ist. 

(4) Haben die Inhaber der Kapitalinstrumente bei Insolvenz oder 
Liquidation des Instituts Ansprüche auf dessen Rücklagen und sind 
diese Ansprüche auf den Nennwert der Instrumente beschränkt, so gilt 
diese Beschränkung gleichermaßen für die Inhaber aller anderen von 
diesem Institut begebenen Instrumente des harten Kernkapitals. 

Unbeschadet der Bedingung nach Unterabsatz 1 kann eine Gegenseitig
keitsgesellschaft, Genossenschaft, Sparkasse oder ein ähnliches Institut 
im Rahmen ihres (seines) harten Kernkapitals Instrumente anerkennen, 
die dem Inhaber kein Stimmrecht gewähren und die alle folgenden 
Bedingungen erfüllen: 

a) die Ansprüche der Inhaber der nicht stimmberechtigten Instrumente 
im Falle der Insolvenz oder Liquidation des Instituts entspricht dem 
Anteil dieser nicht stimmberechtigten Instrumente an der Gesamtheit 
der Instrumente des harten Kernkapitals; 

b) die Instrumente gelten in übriger Hinsicht als Instrumente des harten 
Kernkapitals. 

(5) Haben die Inhaber der Kapitalinstrumente bei Insolvenz oder 
Liquidation des Instituts Ansprüche auf dessen Vermögenswerte und 
haben diese Ansprüche einen festen Wert oder unterliegen einer Ober
grenze, so gilt diese Beschränkung gleichermaßen für alle Inhaber aller 
von diesem Institut aufgelegten Instrumente des harten Kernkapitals. 

(6) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur 
Spezifizierung der Art der Rückzahlungsbeschränkungen aus, die erfor
derlich sind, wenn eine Weigerung des Instituts, Eigenmittelinstrumente 
zurückzuzahlen, nach einzelstaatlichem Recht verboten ist. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 28. Juli 2013 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 30 

Nichterfüllung der Bedingungen für Instrumente des harten 
Kernkapitals 

Wenn hinsichtlich eines Instruments des harten Kernkapitals die Bedin
gungen des Artikels 28 oder gegebenenfalls des Artikels 29 nicht länger 
erfüllt sind, gilt Folgendes: 
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a) das betreffende Instrument gilt mit unmittelbarer Wirkung nicht län
ger als Instrument des harten Kernkapitals, 

b) das mit dem betreffenden Instrument verbundene Agio gilt mit un
mittelbarer Wirkung nicht länger als Posten des harten Kernkapitals. 

Artikel 31 

Von staatlichen Stellen im Notfall gezeichnete Kapitalinstrumente 

(1) In Notfällen können die zuständigen Behörden einem Institut 
gestatten, Kapitalinstrumente zum harten Kernkapital zu rechnen, die 
mindestens die Bedingungen des Artikels 28 Absatz 1 Buchstaben b 
bis e erfüllen sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Kapitalinstrumente werden nach dem ►C4 1. Januar 2014 
begeben ◄; 

b) Sie werden von der Kommission als Instrumente der staatlichen Bei
hilfe eingestuft; 

c) Sie werden im Rahmen von Rekapitalisierungsmaßnahmen gemäß 
den zu jenem Zeitpunkt geltenden Vorschriften betreffend staatliche 
Beihilfen begeben; 

d) Sie sind voll eingezahlt und werden vom Staat oder einer einschlä
gigen staatlichen Stelle oder Einrichtung in staatlichem Eigentum 
gehalten; 

e) Sie sind geeignet, Verluste aufzufangen; 

f) Außer bei Kapitalinstrumenten im Sinne des Artikels 27 verleihen 
die Kapitalinstrumente im Liquidationsfall ihren Inhabern einen An
spruch auf die nach der Befriedigung aller vorrangigen Ansprüche 
verbleibenden Vermögenswerte des Instituts; 

g) Es sind angemessene Mechanismen für den Ausstieg des Staates 
bzw. der einschlägigen staatliche Stelle oder der Einrichtung in staat
lichem Eigentum vorgesehen; 

h) Die zuständige Behörde hat zuvor die Erlaubnis gegeben und ihre 
Entscheidung zusammen mit deren Begründung veröffentlicht. 

(2) Auf begründeten Antrag der jeweils zuständigen Behörde und in 
Zusammenarbeit mit dieser betrachtet die EBA die in Absatz 1 genann
ten Kapitalinstrumente für die Zwecke dieser Verordnung als Instru
menten des harten Kernkapitals gleichwertig. 

A b s c h n i t t 2 

A u f s i c h t l i c h e K o r r e k t u r p o s t e n 

Artikel 32 

Verbriefte Aktiva 

(1) Institute schließen von den Bestandteilen der Eigenmittel jegli
chen Anstieg des Eigenkapitals nach dem geltenden Rechnungslegungs
rahmen aus, wenn dieser Anstieg sich aus verbrieften Aktiva ergibt, 
einschließlich: 

a) eines Anstiegs im Zusammenhang mit künftigen Margenerträgen, die 
einen Veräußerungsgewinn für das Institut darstellen, 
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b) wenn das Institut Originator einer Verbriefung ist, der Nettoerträge 
aus der Kapitalisierung künftiger Erträge aus verbrieften Aktiva, die 
eine Bonitätsverbesserung für Verbriefungspositionen bieten. 

(2) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur 
weiteren Klärung des in Absatz 1 Buchstabe a genannten Konzepts der 
Verkaufsgewinne aus. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. Juli 2013. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß dem Verfahren nach den 
Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 33 

Sicherungsgeschäfte für Zahlungsströme und Wertänderungen 
eigener Verbindlichkeiten 

(1) Institute schließen aus den Bestandteilen der Eigenmittel folgende 
Posten aus: 

a) Rücklagen aus Gewinnen oder Verlusten aus zeitwertbilanzierten 
Geschäften zur Absicherung von Zahlungsströmen für nicht zeitwert
bilanzierte Finanzinstrumente, einschließlich erwarteter Zahlungsströ
me, 

b) durch Veränderungen der eigenen Bonität bedingte Gewinne oder 
Verluste des Instituts aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten 
eigenen Verbindlichkeiten, 

▼M8 
c) Gewinne und Verluste aus zum Zeitwert bilanzierten Derivatverbind

lichkeiten des Instituts, die aus Veränderungen seines eigenen Kre
ditrisikos resultieren. 

▼C2 
(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe c dürfen Institute die 
aus dem eigenen Kreditrisiko resultierenden Zeitwertgewinne und -ver
luste nicht gegen solche aus ihrem Gegenparteiausfallrisiko aufrechnen. 

(3) Unbeschadet des Absatzes 1 Buchstabe b dürfen Institute den 
Betrag an Gewinnen und Verlusten bei ihren Eigenmitteln berücksich
tigen, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) die Verbindlichkeiten sind Schuldverschreibungen im Sinne des Ar
tikels 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG, 

b) die Wertänderungen der Aktiva und Passiva des Instituts sind Folge 
derselben Änderung der Bonität des Instituts, 

c) zwischen dem Wert der Schuldverschreibungen nach Buchstabe a 
und dem Wert der Aktiva des Instituts besteht enge Übereinstim
mung, 

d) die Hypothekenkredite können durch Rückkauf der diese Kredite 
finanzierenden Hypothekenanleihen zum Nenn- oder Marktwert ab
gelöst werden. 
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(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, um zu präzisieren, was eine enge Übereinstimmung zwischen 
dem Wert der Schuldverschreibungen und dem Wert der Aktiva im 
Sinne des Absatzes 3 Buchstabe c darstellt. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 30. September 2015. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 34 

Zusätzliche Bewertungsanpassungen 

Institute wenden bei der Berechnung ihrer Eigenmittel die Anforderun
gen des Artikels 105 auf all ihre zeitwertbilanzierten Vermögenswerte 
an und ziehen vom harten Kernkapital den Betrag der erforderlichen 
zusätzlichen Bewertungsanpassungen ab. 

Artikel 35 

Aus der Zeitwertbilanzierung resultierende nicht realisierte 
Gewinne und Verluste 

Institute nehmen keine Bewertungsanpassungen vor, die dem Ziel die
nen, von den Eigenmitteln nicht realisierte, Gewinne und Verluste aus 
zum Zeitwert bilanzierten Aktiva oder Passiva auszunehmen, es sei 
denn, dies betrifft die in Artikel 33 genannten Posten. 

A b s c h n i t t 3 

A b z ü g e v o n d e n P o s t e n d e s h a r t e n K e r n k a p i t a l s , 
A u s n a h m e n u n d A l t e r n a t i v e n 

U n t e r a b s c h n i t t 1 

A b z ü g e v o n d e n P o s t e n d e s h a r t e n K e r n k a p i t a l s 

Artikel 36 

Abzüge von den Posten des harten Kernkapitals 

(1) Die Institute ziehen von den Posten ihres harten Kernkapitals 
folgende Positionen ab: 

a) Verluste des laufenden Geschäftsjahres, 

▼M8 
b) immaterielle Vermögenswerte mit Ausnahme vorsichtig bewerteter 

Software-Vermögenswerte, auf deren Wert die Abwicklung, Insol
venz oder Liquidation des Instituts keine negativen Auswirkungen 
hat, 

▼C2 
c) von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, 
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d) für Institute, die risikogewichtete Positionsbeträge nach dem auf 
internen Beurteilungen basierenden Ansatz (IRB-Ansatz) berechnen, 
die negativen Beträge aus der Berechnung der erwarteten Verlust
beträge nach den Artikeln 158 und 159, 

e) in der Bilanz des Instituts ausgewiesene Vermögenswerte aus Pen
sionsfonds mit Leistungszusage, 

f) direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in ei
genen Instrumenten des harten Kernkapitals, einschließlich eigener 
Instrumente des harten Kernkapitals, die das Institut aufgrund einer 
bestehenden vertraglichen Verpflichtung tatsächlich oder möglicher
weise zu kaufen verpflichtet ist, 

g) direkte, indirekte und synthetische Positionen in Instrumenten des 
harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, die eine 
Überkreuzbeteiligung mit dem Institut eingegangen sind, die nach 
Ansicht der zuständigen Behörden dem Ziel dient, dessen Eigen
mittel künstlich zu erhöhen, 

h) den maßgeblichen Betrag der direkten, indirekten und synthetischen 
Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unterneh
men der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche 
Beteiligung hält, 

i) den maßgeblichen Betrag der direkten, indirekten und synthetischen 
Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unterneh
men der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Be
teiligung hält, 

▼C4 
j) den Betrag der gemäß Artikel 56 von den Posten des zusätzlichen 

Kernkapitals in Abzug zu bringenden Posten, der die Posten des 
zusätzlichen Kernkapitals des Instituts überschreitet, 

▼C2 
k) den Risikopositionsbetrag aus folgenden Posten, denen ein Risiko

gewicht von 1 250 % zuzuordnen ist, wenn das Institut als Alterna
tive zur Anwendung eines Risikogewichts von 1 250 % jenen Risi
kopositionsbetrag vom Betrag der Posten des harten Kernkapitals 
abzieht: 

i) qualifizierte Beteiligungen außerhalb des Finanzsektors, 

▼M5 
ii) Verbriefungspositionen gemäß Artikel 244 Absatz 1 Buchstabe 

b, Artikel 245 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 253, 

▼C2 
iii) Vorleistungen gemäß Artikel 379 Absatz 3, 

iv) Positionen in einem Korb, deren Risikogewichte ein Institut 
gemäß Artikel 153 Absatz 8 nicht nach dem IRB-Ansatz be
stimmen kann,; 

v) Beteiligungspositionen im Rahmen eines auf internen Modellen 
basierenden Ansatzes gemäß Artikel 155 Absatz 4, 

l) jede zum jeweiligen Berechnungszeitpunkt vorhersehbare steuerliche 
Belastung auf Posten des harten Kernkapitals, es sei denn, das 
Institut passt den Betrag der Posten des harten Kernkapitals in an
gemessener Form an, wenn eine solche steuerliche Belastung die 
Summe, bis zu der diese Posten zur Deckung von Risiken oder 
Verlusten dienen können, verringert, 
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m) den maßgeblichen Betrag der unzureichenden Deckung notleidender 
Risikopositionen; 

▼M8 
n) für eine Mindestwertzusage nach Artikel 132c Absatz 2 jeden Be

trag, um den der aktuelle Marktwert der Anteile eines OGA, die der 
Mindestwertzusage zugrunde liegen, den Barwert der Mindestwert
zusage unterschreitet und für den das Institut noch keine Verringe
rung der Posten des harten Kernkapitals vorgenommen hat. 

▼C2 
(2) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, um die Anwendung der Abzüge nach Absatz 1 Buchstaben a, c, 
e, f, h, i und l sowie der entsprechenden Abzüge nach Artikel 56 Buch
staben a, c, d und f und Artikel 66 Buchstaben a, c und d zu präzisie
ren. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. Juli 2013. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, um zu präzisieren welche Arten von Kapitalinstrumenten von Fi
nanzinstituten und — in Abstimmung mit der durch die Verordnung 
(EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 ( 1 ) errichtete Europäischen Aufsichtsbehörde (Eu
ropäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betrieb
liche Altersversorgung) (EIOPA) — von Drittland-Versicherungsunter
nehmen und -Rückversicherungsunternehmen sowie Unternehmen, die 
gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/138/EG von deren Anwendungs
bereich ausgenommen sind, von den folgenden Eigenmittelelementen in 
Abzug gebracht werden: 

a) Posten des harten Kernkapitals, 

b) Posten des zusätzlichen Kernkapitals, 

c) Posten des Ergänzungskapitals. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. Juli 2013. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

▼M8 
(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen die Anwendung der Abzüge nach Absatz 1 Buchstabe b 
präzisiert wird, einschließlich der Wesentlichkeit der negativen Auswir
kungen auf den Wert, die nicht zu aufsichtlichen Bedenken Anlass 
geben. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. Juni 2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Ver
ordnung zu erlassen. 

▼M7 

( 1 ) ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 48.
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Artikel 37 

Abzug immaterieller Vermögenswerte 

Die Institute ermitteln den in Abzug zu bringenden Betrag der imma
teriellen Vermögenswerte gemäß folgenden Grundsätzen: 

a) der in Abzug zu bringende Betrag wird um den Betrag der verbun
denen latenten Steuerschulden verringert, die aufgehoben würden, 
wenn die immateriellen Vermögenswerte wertgemindert worden wä
ren oder nach dem geltenden Rechnungslegungsrahmen aus der Bi
lanz ausgebucht würden; 

b) der in Abzug zu bringende Betrag umfasst den in den Wertansätzen 
der wesentlichen Beteiligungen des Instituts enthaltenen Geschäfts- 
oder Firmenwert; 

▼M8 
c) der in Abzug zu bringende Betrag wird um den Betrag der bilan

ziellen Neubewertung der sich aus der Konsolidierung von Tochter
unternehmen ergebenden immateriellen Vermögenswerte der Toch
terunternehmen verringert, die anderen Personen als den in die Kon
solidierung nach Teil 1 Titel II Kapitel 2 einbezogenen Unternehmen 
zuzurechnen sind. 

▼C2 

Artikel 38 

Abzug von der künftigen Rentabilität abhängiger latenter 
Steueransprüche 

(1) Die Institute ermitteln den in Abzug zu bringenden Betrag der 
von der künftigen Rentabilität abhängigen latenten Steueransprüche ge
mäß diesem Artikel. 

(2) Der Betrag der von der künftigen Rentabilität abhängigen latenten 
Steueransprüche wird nicht um den Betrag der verbundenen latenten 
Steuerschulden des Instituts verringert, es sei denn, die in Absatz 3 
festgelegten Bedingungen sind erfüllt. 

(3) Der Betrag der von der künftigen Rentabilität abhängigen latenten 
Steueransprüche kann um den Betrag der verbundenen latenten Steuer
schulden des Instituts verringert werden, wenn folgende Bedingungen 
erfüllt sind: 

a) das Institut hat nach dem maßgebenden einzelstaatlichen Recht ein 
einklagbares Recht zur Aufrechnung der tatsächlichen Steuererstat
tungsansprüche gegen tatsächliche Steuerschulden; 

b) die latenten Steueransprüche und verbundenen latenten Steuerschul
den beziehen sich auf Steuern, die von derselben Steuerbehörde für 
dasselbe Steuersubjekt erhoben werden. 

(4) Verbundene latente Steuerschulden des Instituts, die zu Zwecken 
des Absatzes 3 genutzt werden, dürfen keine latenten Steuerschulden 
einschließen, die den in Abzug zu bringenden Betrag der immateriellen 
Vermögenswerte oder der Vermögenswerte von Pensionsfonds mit Leis
tungszusage verringern. 

(5) Der in Absatz 4 genannte Betrag der verbundenen latenten Steu
erschulden wird zwischen folgenden Posten aufgeteilt: 

a) von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, die 
aus temporären Differenzen resultieren und gemäß Artikel 48 Ab
satz 1 nicht abgezogen werden, 
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b) alle anderen von der künftigen Rentabilität abhängigen latenten Steu
eransprüche. 

Die Institute weisen die verbundenen latenten Steuerschulden entspre
chend dem jeweiligen Anteil, den die unter den Buchstaben a und b 
genannten Posten darstellen, den von der künftigen Rentabilität abhän
gigen latenten Steueransprüchen zu. 

Artikel 39 

Steuerüberzahlungen, Verlustrückträge und nicht von der künftigen 
Rentabilität abhängige latente Steueransprüche 

(1) Folgende Posten werden nicht von den Eigenmitteln in Abzug 
gebracht und unterliegen dem jeweils anwendbaren Risikogewicht nach 
Teil 3 Titel II Kapitel 2 oder 3: 

a) Steuerüberzahlungen des Instituts im laufenden Jahr, 

b) im laufenden Jahr entstandene, auf frühere Jahre übertragene steuer
liche Verluste des Instituts, aus denen ein Anspruch oder eine For
derung gegenüber dem Zentralstaat, einer regionalen oder lokalen 
Gebietskörperschaft oder einer lokalen Steuerbehörde erwächst. 

(2) ►M8 Nicht von der künftigen Rentabilität abhängige latente 
Steueransprüche beschränken sich auf latente Steueransprüche, die vor 
dem 23. November 2016 entstanden sind und die aus temporären Dif
ferenzen resultieren, wobei alle folgenden Bedingungen erfüllt sein 
müssen: ◄ 

a) sie werden unverzüglich automatisch und zwingend durch eine Steu
ergutschrift ersetzt, falls das Institut bei der förmlichen Feststellung 
seines Jahresabschlusses einen Verlust ausweist oder im Falle der 
Liquidation oder Insolvenz des Instituts; 

b) ein Institut kann im Rahmen des maßgebenden einzelstaatlichen 
Steuerrechts eine Steuergutschrift nach Buchstabe a mit seiner eige
nen Steuerschuld oder der jedes Unternehmens, das für Steuerzwecke 
gemäß jenem Steuerrecht in dieselbe Konsolidierung wie es selbst 
einbezogen ist, oder der jedes Unternehmens, das der Beaufsichti
gung auf konsolidierter Basis gemäß Teil 1 Titel II Kapitel 2 unter
liegt, verrechnen; 

c) übersteigt der Betrag der Steuergutschriften nach Buchstabe b die 
dort erwähnte Steuerschuld, so wird der entsprechende Saldo unver
züglich durch einen direkten Anspruch gegenüber der Zentralregie
rung des Mitgliedstaats, in dem das Institut seinen Sitz hat, ersetzt. 

Institute wenden auf latente Steueransprüche ein Risikogewicht 
von100 %, wenn die Bedingungen der Buchstaben a, b und c erfüllt 
sind. 

Artikel 40 

Abzug negativer Beträge aus der Berechnung der erwarteten 
Verlustbeträge 

Der gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe d in Abzug zu bringende 
Betrag wird nicht durch eine Erhöhung des Betrags der von der künf
tigen Rentabilität abhängigen latenten Steueransprüche oder durch an
dere zusätzliche Steuereffekte verringert, die eintreten könnten, wenn 
Wertberichtigungen auf den Betrag der in Teil 3 Titel II Kapitel 3 
Abschnitt 3 genannten erwarteten Verlustbeträge ansteigen. 
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Artikel 41 

Abzug der Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage 

(1) Für die Zwecke des Artikels 36 Absatz 1 Buchstabe e wird der in 
Abzug zu bringende Betrag der Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit 
Leistungszusage um folgende Beträge verringert: 

a) den Betrag jeglicher verbundener latenter Steuerschulden, die auf
gehoben werden können, wenn die Vermögenswerte wertgemindert 
oder nach dem geltenden Rechnungslegungsrahmen aus der Bilanz 
ausgebucht würden; 

b) den Betrag der Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungs
zusage, die das Institut — vorbehaltlich der vorherigen Erlaubnis der 
zuständigen Behörde — uneingeschränkt nutzen darf. 

Die zur Verringerung des in Abzug zu bringenden Betrags genutzten 
Vermögenswerte erhalten ein Risikogewicht gemäß Teil 3 Titel II Ka
pitel 2 oder 3. 

(2) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur 
Klärung der Kriterien aus, nach denen zuständige Behörden Instituten 
die Verringerung des Betrags der Vermögenswerte aus Pensionsfonds 
mit Leistungszusage gemäß Absatz 1 Buchstabe b gestatten. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. Juli 2013. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 42 

Abzug von Positionen in eigenen Instrumenten des harten 
Kernkapitals 

Für die Zwecke des Artikels 36 Absatz 1 Buchstabe f berechnen In
stitute Positionen in eigenen Instrumenten des harten Kernkapitals auf 
der Grundlage der Bruttokaufpositionen, wobei folgende Ausnahmen 
gelten: 

a) Institute dürfen den Betrag von Positionen in eigenen Instrumenten 
des harten Kernkapitals auf der Grundlage der Nettokaufposition 
berechnen, sofern die beiden nachstehenden Bedingungen erfüllt 
sind: 

i) die Kauf- und Verkaufspositionen beziehen sich auf die gleiche 
zugrunde liegende Risikoposition und die Verkaufspositionen un
terliegen keinem Gegenparteiausfallrisiko; 

ii) die Kauf- und die Verkaufsposition werden entweder beide im 
Handelsbuch oder beide im Anlagebuch gehalten; 

b) die Institute ermitteln den für direkte, indirekte und synthetische 
Positionen in Indexpapieren in Abzug zu bringenden Betrag durch 
Berechnung der zugrunde liegenden Risikopositionen gegenüber ei
genen Instrumenten des harten Kernkapitals, die in den entsprechen
den Indizes enthalten sind; 
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c) die Institute dürfen Bruttokaufpositionen in eigenen Instrumenten des 
harten Kernkapitals, die aus Positionen in Indexpapieren resultieren, 
gegen Verkaufpositionen in eigenen Instrumenten des harten Kern
kapitals, die aus Verkaufpositionen in den zugrunde liegenden Indi
zes resultieren, aufrechnen, auch wenn für diese Verkaufpositionen 
ein Gegenparteiausfallrisiko besteht, sofern die beiden nachstehenden 
Bedingungen erfüllt sind: 

i) die Kauf- und Verkaufspositionen beziehen sich auf dieselben 
zugrunde liegenden Indizes; 

ii) die Kauf- und die Verkaufsposition werden entweder beide im 
Handelsbuch oder beide im Anlagebuch gehalten; 

Artikel 43 

Wesentliche Beteiligung an einem Unternehmen der Finanzbranche 

Eine Beteiligung an einem Unternehmen der Finanzbranche gilt für die 
Zwecke des Abzugs als wesentlich, wenn eine der folgenden Voraus
setzungen erfüllt ist: 

a) Mehr als 10 % der von dem betreffenden Unternehmen ausgegebe
nen Instrumente des harten Kernkapitals befinden sich im Eigentum 
des Instituts; 

b) das Institut hat enge Verbindungen zu dem betreffenden Unterneh
men und ist Eigentümer von von diesem ausgegebenen Instrumenten 
des harten Kernkapitals; 

c) das Institut ist Eigentümer von von dem betreffenden Unternehmen 
ausgegebenen Instrumenten des harten Kernkapitals, und das Unter
nehmen ist nicht in eine Konsolidierung gemäß Teil 1 Titel II Ka
pitel 2 einbezogen, für die Zwecke der Rechnungslegung nach dem 
geltenden Rechnungslegungsrahmen aber im gleichen konsolidierten 
Abschluss berücksichtigt wie das Institut. 

Artikel 44 

Abzug von Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals von 
Unternehmen der Finanzbranche und bei Überkreuzbeteiligung 
eines Instituts mit dem Ziel der künstlichen Erhöhung der 

Eigenmittel 

Institute nehmen die in Artikel 36 Absatz 1 Buchstaben g, h und i 
genannten Abzüge wie folgt vor: 

a) Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals und anderen Ka
pitalinstrumenten von Unternehmen der Finanzbranche werden auf 
der Grundlage der Bruttokaufpositionen berechnet; 

b) Kernkapital von Versicherungsunternehmen wird für die Zwecke des 
Abzugs wie Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals be
handelt. 
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Artikel 45 

Abzug von Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals von 
Unternehmen der Finanzbranche 

Institute nehmen die gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstaben h und i 
erforderlichen Abzüge wie folgt vor: 

a) sie dürfen direkte, indirekte und synthetische Positionen in Unter
nehmen des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbran
che auf der Grundlage der Nettokaufposition in der gleichen zu
grunde liegenden Risikoposition berechnen, sofern die beiden nach
stehenden Bedingungen erfüllt sind: 

▼M8 
i) der Fälligkeitstermin der Verkaufsposition entspricht entweder 

dem Fälligkeitstermin der Kaufposition oder er fällt auf einen 
Zeitpunkt nach dem zuletzt genannten Termin, oder die Restlauf
zeit der Verkaufsposition beträgt mindestens ein Jahr; 

▼C2 
ii) die Kauf- und die Verkaufsposition werden entweder beide im 

Handelsbuch oder beide im Anlagebuch gehalten; 

b) sie ermitteln den für direkte, indirekte und synthetische Positionen in 
Indexpapieren in Abzug zu bringenden Betrag durch Berechnung der 
zugrunde liegenden Risikopositionen gegenüber den Kapitalinstru
menten der Unternehmen der Finanzbranche in den entsprechenden 
Indizes. 

Artikel 46 

Abzug von Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals von 
Unternehmen der Finanzbranche, an denen ein Institut keine 

wesentliche Beteiligung hält 

(1) Die Institute berechnen für die Zwecke von Artikel 36 Absatz 1 
Buchstabe h den in Abzug zu bringenden Betrag durch Multiplikation 
des unter Buchstabe a genannten Betrags mit dem aus der Berechnung 
gemäß Buchstabe b abgeleiteten Faktor: 

a) Gesamtbetrag, um den die direkten, indirekten und synthetischen 
Positionen des Instituts in den Instrumenten des harten Kernkapitals, 
zusätzlichen Kernkapitals und Ergänzungskapitals von Unternehmen 
der Finanzbranche, an denen es keine wesentliche Beteiligung hält, 
10 % des Gesamtbetrags der Posten des harten Kernkapitals des 
Instituts überschreiten, berechnet nach Anwendung folgender Be
stimmungen auf die Posten des harten Kernkapitals: 

i) Artikel 32 bis 35, 

ii) die Abzüge nach Artikel 36 Absatz 1 Buchstaben a bis g, Buch
stabe k Ziffern ii bis v und Buchstabe l, mit Ausnahme des in 
Abzug zu bringenden Betrags für von der künftigen Rentabilität 
abhängige latente Steueransprüche, die aus temporären Differen
zen resultieren, 

iii) Artikel 44 und 45; 
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b) Quotient aus dem Betrag der direkten, indirekten und synthetischen 
Positionen des Instituts in Instrumenten des harten Kernkapitals der 
Unternehmen der Finanzbranche, an denen es keine wesentliche Be
teiligung hält, und dem Gesamtbetrag der direkten, indirekten und 
synthetischen Positionen des Instituts in den Instrumenten des harten 
Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapi
tals jener Unternehmen der Finanzbranche. 

(2) Institute berücksichtigen bei dem Betrag nach Absatz 1 Buch
stabe a und der Berechnung des Faktors nach Absatz 1 Buchstabe b 
keine mit Übernahmegarantie versehenen Positionen, die sie seit höchs
tens fünf Arbeitstagen halten. 

(3) Der gemäß Absatz 1 in Abzug zu bringende Betrag wird auf alle 
gehaltenen Instrumente des harten Kernkapitals aufgeteilt. Die Institute 
ermitteln den gemäß Absatz 1 in Abzug zu bringenden Betrag jeden 
Instruments des harten Kernkapitals durch Multiplikation des Betrags 
nach Buchstabe a mit dem Anteil nach Buchstabe b: 

a) Betrag der gemäß Absatz 1 in Abzug zu bringenden Positionen, 

b) auf jedes gehaltene Instrument des harten Kernkapitals entfallender 
Anteil am Gesamtbetrag der direkten, indirekten und synthetischen 
Positionen des Instituts in den Instrumenten des harten Kernkapitals 
von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine 
wesentliche Beteiligung hält. 

(4) Der Betrag der Positionen nach Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe h, 
der nach Anwendung des Absatzes 1 Buchstabe a Ziffern i bis iii höchs
tens 10 % der Posten des harten Kernkapitals des Instituts entspricht, 
wird nicht in Abzug gebracht und unterliegt den anwendbaren Risiko
gewichten nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 beziehungsweise Kapitel 3 und 
gegebenenfalls den Anforderungen des Teils 3 Titel IV. 

(5) Institute ermitteln den Betrag jeden Instruments des harten Kern
kapitals, das gemäß Absatz 4 ein Risikogewicht erhält, durch Multipli
kation des Betrags nach Buchstabe a mit dem Betrag nach Buchstabe b: 

a) Betrag der gemäß Absatz 4 mit einem Risikogewicht zu versehenden 
Positionen, 

b) aus der Berechnung nach Absatz 3 Buchstabe b resultierender Anteil. 
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Artikel 47 

Abzug von Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals, 
wenn ein Institut eine wesentliche Beteiligung an einem 

Unternehmen der Finanzbranche hält 

Für die Zwecke des Artikels 36 Absatz 1 Buchstabe i werden in dem 
von den Posten des harten Kernkapitals in Abzug zu bringenden Betrag 
keine mit einer Übernahmegarantie versehenen Positionen, die seit 
höchstens fünf Arbeitstagen gehalten werden, berücksichtigt und wird 
dieser Betrag gemäß den Artikeln 44 und 45 und Unterabschnitt 2 
ermittelt. 

▼M7 

Artikel 47a 

Notleidende Risikopositionen 

(1) Für die Zwecke des Artikels 36 Absatz 1 Buchstabe m werden 
als „Risikoposition“ alle folgenden Posten berücksichtigt, sofern sie 
nicht im Handelsbuch des Instituts geführt werden: 

a) Schuldtitel, insbesondere auch Schuldverschreibungen, Darlehen, 
Kredite und Sichteinlagen; 

b) erteilte Kreditzusagen, erteilte Finanzgarantien oder sonstige erteilte 
Zusagen, unabhängig davon, ob sie widerruflich oder unwiderruflich 
sind, mit Ausnahme nicht in Anspruch genommener Kreditfazilitä
ten, die jederzeit uneingeschränkt und fristlos widerrufen werden 
können, oder bei denen eine Bonitätsverschlechterung beim Kredit
nehmer automatisch zum Widerruf führt. 

(2) Für die Zwecke des Artikels 36 Absatz 1 Buchstabe m ist der 
Risikopositionswert eines Schuldtitels dessen Buchwert, der ohne Be
rücksichtigung spezifischer Kreditrisikoanpassungen, zusätzlicher Be
wertungsanpassungen gemäß den Artikeln 34 und 105, gemäß Artikel 36 
Absatz 1 Buchstabe m abgezogener Beträge, sonstiger mit der Risiko
position verknüpfter Verringerungen der Eigenmittel oder teilweiser Ab
schreibungen, die das Institut seit der letzten Einstufung der Risikoposi
tion als notleidend vorgenommen hat, bemessen wird. 

Für die Zwecke des Artikels 36 Absatz 1 Buchstabe m umfasst der 
Risikopositionswert eines Schuldtitels, der zu einem Preis gekauft wur
de, der niedriger als der vom Schuldner geschuldete Betrag ist, auch die 
Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem vom Schuldner geschulde
ten Betrag. 

Für die Zwecke des Artikels 36 Absatz 1 Buchstabe m ist der Risiko
positionswert einer erteilten Kreditzusage, einer erteilten Finanzgarantie 
oder einer sonstigen gemäß Absatz 1 Buchstabe b dieses Artikels er
teilten Zusage deren Nominalwert, der die höchstmögliche Belastung 
des Instituts durch Kreditrisiken ohne Berücksichtigung einer etwaigen 
Besicherung mit oder Absicherung ohne Sicherheitsleistung angibt. Der 
Nominalwert einer erteilten Kreditzusage entspricht dem nicht in An
spruch genommenen Betrag, zu dessen Ausleihung sich das Institut 
verpflichtet hat, und der Nominalwert einer erteilten Finanzgarantie ent
spricht dem höchstmöglichen Betrag, den das Unternehmen bei einer 
Inanspruchnahme der Garantie zahlen müsste. 

Der in Unterabsatz 3 dieses Absatzes genannte Nominalwert bemisst 
sich ohne Berücksichtigung spezifischer Kreditrisikoanpassungen, zu
sätzlicher Bewertungsanpassungen gemäß den Artikeln 34 und 105, 
gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe m abgezogener Beträge oder 
sonstiger mit der Risikoposition verknüpfter Verringerungen der Eigen
mittel. 
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(3) Für die Zwecke des Artikels 36 Absatz 1 Buchstabe m werden 
die folgenden Risikopositionen als notleidend eingestuft: 

a) eine Risikoposition, bei der ein Ausfall gemäß Artikel 178 als einge
treten gilt; 

b) eine Risikoposition, die nach dem geltenden Rechnungslegungsrah
men als wertgemindert betrachtet wird; 

c) eine gemäß Absatz 7 im Probezeitraum befindliche Risikoposition, 
wenn zusätzliche Stundungsmaßnahmen gewährt werden oder wenn 
die Risikoposition mehr als 30 Tage überfällig wird; 

d) eine Risikoposition in Form einer Zusage, die im Falle der In
anspruchnahme oder anderweitigen Verwendung wahrscheinlich 
nicht ohne eine Verwertung von Sicherheiten in voller Höhe zurück
gezahlt wird; 

e) eine Risikoposition in Form einer Finanzgarantie, die wahrscheinlich 
vom Garantienehmer in Anspruch genommen wird, und zwar ins
besondere auch dann, wenn die von der Garantie abgedeckte zu
grunde liegende Risikoposition die Kriterien für eine Einstufung 
als notleidend erfüllt. 

Für die Zwecke des Buchstaben a werden für den Fall, dass ein Institut 
bilanzielle Risikopositionen gegenüber einem Schuldner hat, die mehr 
als 90 Tage überfällig sind und mehr als 20 % aller bilanziellen Risiko
positionen gegenüber diesem Schuldner ausmachen, alle bilanziellen 
und außerbilanziellen Risikopositionen gegenüber diesem Schuldner 
als notleidend angesehen. 

(4) Risikopositionen, die nicht Gegenstand einer Stundungsmaß
nahme waren, werden für die Zwecke des Artikels 36 Absatz 1 Buch
stabe m nicht mehr als notleidend eingestuft, wenn alle folgenden Be
dingungen erfüllt sind: 

a) die Risikoposition erfüllt die Kriterien, die das Institut für die Auf
hebung der Einstufung als wertgemindert im Einklang mit dem gel
tenden Rechnungslegungsrahmen und der Einstufung als ausgefallen 
im Einklang mit Artikel 178 anwendet; 

b) die Lage des Schuldners hat sich so weit verbessert, dass das Institut 
von der Wahrscheinlichkeit einer vollständigen und fristgerechten 
Rückzahlung überzeugt ist; 

c) der Schuldner ist mit keiner Zahlung mehr als 90 Tage in Verzug. 

(5) Die Einstufung einer notleidenden Risikoposition als zur Ver
äußerung gehaltener langfristiger Vermögenswert nach dem geltenden 
Rechnungslegungsrahmen hat nicht die Aufhebung ihrer Einstufung als 
notleidend für die Zwecke des Artikels 36 Absatz 1 Buchstabe m zur 
Folge. 

(6) Notleidende Risikopositionen, die Gegenstand von Stundungs
maßnahmen sind, werden für die Zwecke des Artikels 36 Absatz 1 
Buchstabe m nicht mehr als notleidend eingestuft, wenn alle folgenden 
Bedingungen erfüllt sind: 

a) bei den Risikopositionen liegt kein Sachverhalt mehr vor, der ihre 
Einstufung als notleidend gemäß Absatz 3 zur Folge hätte; 

b) seit dem Zeitpunkt, zu dem die Stundungsmaßnahmen gewährt wur
den, oder dem Zeitpunkt, zu dem die Risikopositionen als notleidend 
eingestuft wurden, je nachdem, welcher der spätere ist, ist mindes
tens ein Jahr vergangen; 

c) seit Anwendung der Stundungsmaßnahmen sind keine Zahlungen 
mehr überfällig, und das Institut ist aufgrund der Analyse der Fi
nanzlage des Schuldners von der Wahrscheinlichkeit der vollständi
gen und fristgerechten Rückzahlung überzeugt. 
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▼C6 
Eine vollständige und fristgerechte Rückzahlung kann als wahrschein
lich angesehen werden, wenn der Schuldner regelmäßige und frist
gerechte Zahlungen in einer Höhe geleistet hat, die einem der folgenden 
Beträge entspricht: 

▼M7 
a) dem Betrag, der vor der Stundungsmaßnahme überfällig war, wenn 

Beträge überfällig waren; 

b) dem Betrag, der im Rahmen der Stundungsmaßnahme abgeschrieben 
wurde, wenn keine Beträge überfällig waren. 

(7) Wird eine notleidende Risikoposition gemäß Absatz 6 nicht mehr 
als notleidend eingestuft, befindet sich diese Risikoposition solange im 
Probezeitraum, bis alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) seit dem Tag, an dem die Risikoposition, die Gegenstand von Stun
dungsmaßnahmen ist, wieder als vertragsgemäß bedient eingestuft 
wurde, sind mindestens zwei Jahre vergangen; 

b) während mindestens der Hälfte des Zeitraums, in dem sich die Ri
sikoposition im Probezeitraum befand, wurden regelmäßige und frist
gerechte Zahlungen geleistet, sodass insgesamt ein wesentlicher Til
gungs- oder Zinsbetrag gezahlt wurde; 

c) keine der Risikopositionen gegenüber dem Schuldner ist mehr als 
30 Tage überfällig. 

Artikel 47b 

Stundungsmaßnahmen 

(1) Eine „Stundungsmaßnahme“ ist eine Konzession eines Instituts 
an einen Schuldner, der Schwierigkeiten hat oder wahrscheinlich haben 
wird, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Eine Konzes
sion kann für den Kreditgeber einen Verlust mit sich bringen und be
zeichnet eine der folgenden Maßnahmen: 

a) eine Änderung der Bedingungen einer Kreditverpflichtung, wenn 
diese Änderung nicht eingeräumt worden wäre, wenn der Schuldner 
keine Schwierigkeiten gehabt hätte, seinen finanziellen Verpflichtun
gen nachzukommen; 

b) eine vollständige oder teilweise Refinanzierung einer Kreditver
pflichtung, wenn diese Refinanzierung nicht eingeräumt worden wä
re, wenn der Schuldner keine Schwierigkeiten gehabt hätte, seinen 
finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. 

(2) Mindestens die folgenden Sachverhalte werden als Stundungs
maßnahmen angesehen: 

a) die neuen Vertragsbedingungen sind für den Schuldner günstiger als 
die vorherigen Vertragsbedingungen, wenn der Schuldner Schwierig
keiten hat oder wahrscheinlich haben wird, seinen finanziellen Ver
pflichtungen nachzukommen; 

b) die neuen Vertragsbedingungen sind für den Schuldner günstiger als 
die Vertragsbedingungen, die dasselbe Institut Schuldnern mit ähn
lichem Risikoprofil zur gleichen Zeit anbietet, wenn der Schuldner 
Schwierigkeiten hat oder wahrscheinlich haben wird, seinen finan
ziellen Verpflichtungen nachzukommen; 

c) die nach den ursprünglichen Vertragsbedingungen bestehende Risi
koposition wurde vor der Änderung der Vertragsbedingungen als 
notleidend eingestuft oder wäre ohne die Änderung der Vertrags
bedingungen als notleidend eingestuft worden; 

d) die Maßnahme führt zur vollständigen oder teilweisen Annullierung 
der Kreditverpflichtung; 

e) das Institut stimmt der Ausübung von Klauseln zu, die dem Schuld
ner eine Möglichkeit zur Änderung der Vertragsbedingungen geben, 
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und die Risikoposition wurde vor der Ausübung der Klauseln als 
notleidend eingestuft oder wäre ohne die Ausübung der Klauseln als 
notleidend eingestuft worden; 

f) zu oder nahe dem Zeitpunkt der Kreditgewährung hat der Schuldner 
Tilgungs- oder Zinszahlungen für eine andere Kreditverpflichtung 
gegenüber demselben Institut geleistet, die als notleidende Risiko
position eingestuft wurde oder ohne diese Zahlungen als notleidend 
eingestuft worden wäre; 

g) die Änderung der Vertragsbedingungen zieht Rückzahlungen durch 
Verwertung von Sicherheiten nach sich, wenn diese Änderung eine 
Konzession darstellt. 

(3) Die folgenden Umstände sind Hinweise darauf, dass Stundungs
maßnahmen beschlossen worden sein könnten: 

a) der ursprüngliche Vertrag war in den drei Monaten vor seiner Än
derung mindestens einmal mehr als 30 Tage überfällig oder wäre 
ohne die Änderung mehr als 30 Tage überfällig; 

b) zu oder nahe dem Zeitpunkt des Abschlusses des Kreditvertrags hat 
der Schuldner Tilgungs- oder Zinszahlungen für eine andere Kredit
verpflichtung gegenüber demselben Institut geleistet, die in den drei 
Monaten vor der Gewährung des neuen Kredits mindestens einmal 
mehr als 30 Tage überfällig war; 

c) das Institut stimmt der Ausübung von Klauseln zu, die dem Schuld
ner eine Möglichkeit zur Änderung der Vertragsbedingungen geben, 
und die Risikoposition ist 30 Tage überfällig oder wäre ohne die 
Ausübung der Klauseln 30 Tage überfällig. 

(4) Für die Zwecke dieses Artikels werden die Schwierigkeiten eines 
Schuldners, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, auf der 
Ebene des Schuldners beurteilt, wobei alle in den Konsolidierungskreis 
für Rechnungslegungszwecke fallenden juristischen Personen in der 
Gruppe des Schuldners sowie die natürlichen Personen, die diese 
Gruppe kontrollieren, berücksichtigt werden. 

Artikel 47c 

Abzug für notleidende Risikopositionen 

(1) Für die Zwecke des Artikels 36 Absatz 1 Buchstabe m ermitteln 
die Institute für jede notleidende Risikoposition gesondert den maßgeb
lichen Betrag der unzureichenden Deckung, der von den Posten des 
harten Kernkapitals abzuziehen ist, indem sie den unter Buchstabe b 
dieses Absatzes ermittelten Betrag von dem unter Buchstabe a dieses 
Absatzes ermittelten Betrag abziehen, wenn der in Buchstabe a genannte 
Betrag über dem in Buchstabe b genannten Betrag liegt: 

a) die Summe aus: 

i) dem unbesicherten Teil jeder notleidenden Risikoposition, sofern 
vorhanden, multipliziert mit dem in Absatz 2 genannten anwend
baren Faktor; 

ii) dem besicherten Teil jeder notleidenden Risikoposition, sofern 
vorhanden, multipliziert mit dem in Absatz 3 genannten anwend
baren Faktor; 

b) die Summe aus folgenden Posten, sofern sie sich auf dieselbe not
leidende Risikoposition beziehen: 

i) den spezifischen Kreditrisikoanpassungen; 

ii) den zusätzlichen Bewertungsanpassungen gemäß den Artikeln 34 
und 105; 
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iii) den sonstigen Verringerungen der Eigenmittel; 

iv) für Institute, die risikogewichtete Risikopositionsbeträge nach 
dem auf internen Beurteilungen basierenden Ansatz berechnen, 
dem absoluten Wert der gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe d 
in Abzug gebrachten Beträge, die sich auf notleidende Risiko
positionen beziehen, wobei der jeder notleidenden Risikoposition 
zurechenbare absolute Wert ermittelt wird, indem die gemäß 
Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe d in Abzug gebrachten Beträge 
mit dem Beitrag des erwarteten Verlustbetrags für die notlei
dende Risikoposition zu den gesamten erwarteten Verlustbeträ
gen für ausgefallene oder nicht ausgefallene Risikopositionen, je 
nach Anwendbarkeit, multipliziert werden; 

v) wenn eine notleidende Risikoposition zu einem Preis gekauft 
wurde, der unter dem vom Schuldner geschuldeten Betrag liegt, 
der Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem vom Schuldner 
geschuldeten Betrag; 

vi) den Beträgen, die von dem Institut seit der Einstufung der Risi
koposition als notleidend abgeschrieben wurden. 

Der besicherte Teil einer notleidenden Risikoposition ist derjenige Teil 
der Risikoposition, bei dem für die Zwecke der Berechnung der Eigen
mittelanforderungen nach Teil 3 Titel II davon ausgegangen wird, dass 
eine Besicherung mit Sicherheitsleistung oder eine Absicherung ohne 
Sicherheitsleistung besteht oder dass er vollständig durch Grundpfand
rechte besichert ist. 

Der unbesicherte Teil einer notleidenden Risikoposition entspricht der 
Differenz, sofern vorhanden, zwischen dem Wert der in Artikel 47a 
Absatz 1 genannten Risikoposition und dem besicherten Teil der Risiko
position, sofern vorhanden. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe a Ziffer i werden 
folgende Faktoren angewandt: 

a) 0,35 für den unbesicherten Teil einer notleidenden Risikoposition in 
der Zeitspanne, die am ersten Tag des dritten Jahres nach ihrer 
Einstufung als notleidend beginnt und am letzten Tag des dritten 
Jahres nach ihrer Einstufung als notleidend endet; 

b) 1 für den unbesicherten Teil einer notleidenden Risikoposition ab 
dem ersten Tag des vierten Jahres nach ihrer Einstufung als notlei
dend. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe a Ziffer ii werden 
folgende Faktoren angewandt: 

a) 0,25 für den besicherten Teil einer notleidenden Risikoposition in 
der Zeitspanne, die am ersten Tag des vierten Jahres nach ihrer 
Einstufung als notleidend beginnt und am letzten Tag des vierten 
Jahres nach ihrer Einstufung als notleidend endet; 

b) 0,35 für den besicherten Teil einer notleidenden Risikoposition in 
der Zeitspanne, die am ersten Tag des fünften Jahres nach ihrer 
Einstufung als notleidend beginnt und am letzten Tag des fünften 
Jahres nach ihrer Einstufung als notleidend endet; 

c) 0,55 für den besicherten Teil einer notleidenden Risikoposition in 
der Zeitspanne, die am ersten Tag des sechsten Jahres nach ihrer 
Einstufung als notleidend beginnt und am letzten Tag des sechsten 
Jahres nach ihrer Einstufung als notleidend endet; 

d) 0,70 für den gemäß Teil 3 Titel II durch Immobilien besicherten Teil 
einer notleidenden Risikoposition oder für denjenigen Teil, der ein 
durch einen anerkennungsfähigen Sicherungsgeber nach Artikel 201 
garantierter Kredit für Wohnimmobilien ist, in der Zeitspanne, die 
am ersten Tag des siebten Jahres nach ihrer Einstufung als notlei
dend beginnt und am letzten Tag des siebten Jahres nach ihrer Ein
stufung als notleidend endet; 
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e) 0,80 für den Teil einer notleidenden Risikoposition, für den eine 
andere Besicherung mit oder Absicherung ohne Sicherheitsleistung 
gemäß Teil 3 Titel II besteht, in der Zeitspanne, die am ersten Tag 
des siebten Jahres nach ihrer Einstufung als notleidend beginnt und 
am letzten Tag des siebten Jahres nach ihrer Einstufung als notlei
dend endet; 

f) 0,80 für den gemäß Teil 3 Titel II durch Immobilien besicherten Teil 
einer notleidenden Risikoposition oder für denjenigen Teil, der ein 
durch einen anerkennungsfähigen Sicherungsgeber nach Artikel 201 
garantierter Kredit für Wohnimmobilien ist, in der Zeitspanne, die 
am ersten Tag des achten Jahres nach ihrer Einstufung als notleidend 
beginnt und am letzten Tag des achten Jahres nach ihrer Einstufung 
als notleidend endet; 

g) 1 für den Teil einer notleidenden Risikoposition, für den eine andere 
Besicherung mit oder Absicherung ohne Sicherheitsleistung gemäß 
Teil 3 Titel II besteht, ab dem ersten Tag des achten Jahres nach 
ihrer Einstufung als notleidend; 

h) 0,85 für den gemäß Teil 3 Titel II durch Immobilien besicherten Teil 
einer notleidenden Risikoposition oder für denjenigen Teil, der ein 
durch einen anerkennungsfähigen Sicherungsgeber nach Artikel 201 
garantierter Kredit für Wohnimmobilien ist, in der Zeitspanne, die 
am ersten Tag des neunten Jahres nach ihrer Einstufung als notlei
dend beginnt und am letzten Tag des neunten Jahres nach ihrer 
Einstufung als notleidend endet; 

i) 1 für den gemäß Teil 3 Titel II durch Immobilien besicherten Teil 
einer notleidenden Risikoposition oder für denjenigen Teil, der ein 
durch einen anerkennungsfähigen Sicherungsgeber nach Artikel 201 
garantierter Kredit für Wohnimmobilien ist, ab dem ersten Tag des 
zehnten Jahres nach ihrer Einstufung als notleidend. 

▼M10 
(4) Abweichend von Absatz 3 des vorliegenden Artikels werden fol
gende Faktoren auf den Teil der notleidenden Risikoposition angewandt, 
für den eine Garantie oder Versicherung einer offiziellen Exportver
sicherungsagentur besteht oder für den eine Garantie oder Rückbürg
schaft eines anerkennungsfähigen Sicherungsgebers nach Artikel 201 
Absatz 1 Buchstaben a bis e besteht, wenn unbesicherten Risikoposi
tionen gegenüber diesen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikoge
wicht von 0 % zugewiesen würde: 

▼M7 
a) 0 für den besicherten Teil der notleidenden Risikoposition in der 

Zeitspanne, die ein Jahr nach ihrer Einstufung als notleidend beginnt 
und sieben Jahre nach ihrer Einstufung als notleidend endet, und 

b) 1 für den besicherten Teil der notleidenden Risikoposition ab dem 
ersten Tag des achten Jahres nach ihrer Einstufung als notleidend. 

(5) Die EBA bewertet die Bandbreite der zur Bewertung von besi
cherten notleidenden Risikopositionen angewandten Verfahren und kann 
Leitlinien ausarbeiten, um eine gemeinsame Methodik — einschließlich 
etwaiger zeitlicher Mindestvorgaben für die Neubewertung und Ad-hoc- 
Verfahren — festzulegen, die bei der aufsichtsrechtlichen Bewertung 
anerkennungsfähiger Formen der Besicherung mit und Absicherung 
ohne Sicherheitsleistung, insbesondere in Bezug auf die Annahmen 
für ihre Einbringlichkeit und Durchsetzbarkeit, anzuwenden ist. Diese 
Leitlinien können auch eine gemeinsame Methodik für die Bestimmung 
des besicherten Teils einer notleidenden Risikoposition gemäß Absatz 1 
enthalten. 

Diese Leitlinien werden gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 herausgegeben. 
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(6) Abweichend von Absatz 2 gilt für den Fall, dass für eine Risiko
position eine Stundungsmaßnahme in der Zeitspanne, die ein Jahr nach 
ihrer Einstufung als notleidend beginnt und zwei Jahre nach ihrer Ein
stufung als notleidend endet, gewährt wurde, der zum Zeitpunkt der 
Gewährung der Stundungsmaßnahme anwendbare Faktor gemäß Ab
satz 2 für ein weiteres Jahr. 

Abweichend von Absatz 3 gilt für den Fall, dass für eine Risikoposition 
eine Stundungsmaßnahme in der Zeitspanne, die zwei Jahre nach ihrer 
Einstufung als notleidend beginnt und sechs Jahre nach ihrer Einstufung 
als notleidend endet, gewährt wurde, der zum Zeitpunkt der Gewährung 
der Stundungsmaßnahme anwendbare Faktor gemäß Absatz 3 für ein 
weiteres Jahr. 

Dieser Absatz kommt nur in Bezug auf die erste Stundungsmaßnahme 
zur Anwendung, die seit der Einstufung der Risikoposition als notlei
dend gewährt wurde. 

▼C2 

U n t e r a b s c h n i t t 2 

A b z u g v o n P o s t e n d e s h a r t e n K e r n k a p i t a l s — 
A u s n a h m e n u n d A l t e r n a t i v e n 

Artikel 48 

Schwellenwerte für Ausnahmen vom Abzug von Posten des harten 
Kernkapitals 

(1) Institute brauchen bei den Abzügen nach Artikel 36 Absatz 1 
Buchstaben c und i die Beträge der unter den Buchstaben a und b 
genannten Posten nicht abzuziehen, die zusammengerechnet den 
Schwellenwert nach Absatz 2 nicht überschreiten: 

a) von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, die 
aus temporären Differenzen resultieren und zusammengerechnet 
höchstens 10 % der Posten des harten Kernkapitals des Instituts aus
machen, berechnet nach Anwendung folgender Bestimmungen: 

i) Artikel 32 bis 35, 

ii) Artikel 36 Absatz 1 Buchstaben a bis h, Buchstabe k Ziffern ii 
bis v und Buchstabe l, ausgenommen von der künftigen Renta
bilität abhängige latente Steueransprüche, die aus temporären Dif
ferenzen resultieren; 

b) wenn ein Institut eine wesentliche Beteiligung an einem Unterneh
men der Finanzbranche hält, seine direkten, indirekten und syntheti
schen Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals des betref
fenden Unternehmens, die zusammengerechnet höchstens 10 % der 
Posten des harten Kernkapitals betragen, berechnet nach Anwendung 
folgender Bestimmungen: 

i) Artikel 32 bis 35, 

ii) Artikel 36 Absatz 1 Buchstaben a bis h, Buchstabe k Ziffern ii 
bis v und Buchstabe l, ausgenommen von der künftigen Renta
bilität abhängige latente Steueransprüche, die aus temporären Dif
ferenzen resultieren. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 entspricht der Schwellenwert dem 
Betrag nach Buchstabe a multipliziert mit dem Prozentsatz nach Buch
stabe b: 
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a) verbleibender Betrag der Posten des harten Kernkapitals nach voll
ständiger Anwendung der Anpassungen und Abzüge gemäß den 
Artikeln 32 bis 36 und ohne Anwendung der Schwellenwerte für 
Ausnahmen gemäß diesem Artikel; 

b) 17,65 %. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 ermittelt ein Institut den Anteil 
der latenten Steueransprüche am Gesamtbetrag der Posten, der nicht 
abgezogen werden muss, indem es den Quotienten aus dem Betrag 
nach Buchstabe a und der Summe nach Buchstabe b berechnet: 

a) Betrag der von der künftigen Rentabilität abhängigen latenten Steu
eransprüche, die aus temporären Differenzen resultieren und zusam
mengerechnet höchstens 10 % der Posten des harten Kernkapitals 
des Instituts ausmachen; 

b) die Summe aus 

i) dem Betrag nach Buchstabe a, 

ii) dem Betrag der direkten, indirekten und synthetischen Positionen 
des Instituts in den Eigenmittelinstrumenten von Unternehmen 
der Finanzbranche, an denen es eine wesentliche Beteiligung hält, 
und die zusammengerechnet höchstens 10 % der Posten seines 
harten Kernkapitals entsprechen. 

Der Anteil wesentlicher Beteiligungen am Gesamtbetrag der Posten, der 
nicht abgezogen werden muss, entspricht dem Wert von eins abzüglich 
des Anteils gemäß Unterabsatz 1. 

(4) Der Betrag der gemäß Absatz 1 nicht in Abzug gebrachten Pos
ten erhält ein Risikogewicht von 250 %. 

Artikel 49 

Erfordernis von Abzügen im Falle von Konsolidierung, zusätzlicher 
Beaufsichtigung oder institutsbezogenen Sicherungssystemen 

(1) Wenn die zuständigen Behörden für die Zwecke der Berechnung 
der Eigenmittel auf Einzel-, teilkonsolidierter oder konsolidierter Basis 
Instituten vorschreiben oder gestatten, die in Anhang I der Richt
linie 2002/87/EG beschriebenen Methoden 1, 2 oder 3 anzuwenden, 
können sie ihnen auch gestatten, die Positionen in Eigenmittelinstru
menten eines Unternehmens der Finanzbranche, an dem das Mutterinsti
tut, die Mutterfinanzholdinggesellschaft oder gemischte Mutterfinanz
holdinggesellschaft oder das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, 
nicht in Abzug zu bringen, sofern die nachstehend unter den Buchsta
ben a bis e genannten Bedingungen erfüllt sind: 

a) das Unternehmen der Finanzbranche ist ein Versicherungsunterneh
men, ein Rückversicherungsunternehmen oder eine Versicherungs
holdinggesellschaft; 

b) das Versicherungsunternehmen, Rückversicherungsunternehmen oder 
die Versicherungsholdinggesellschaft ist in die gleiche zusätzliche 
Beaufsichtigung gemäß der Richtlinie 2002/87/EG einbezogen wie 
das Mutterinstitut, die Mutterfinanzholdinggesellschaft oder ge
mischte Mutterfinanzholdinggesellschaft oder das Institut, das bzw. 
die die Beteiligung hält; 

▼C2



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 69 

c) das Institut hat vorab eine entsprechende Erlaubnis der zuständigen 
Behörden erhalten; 

d) die zuständigen Behörden überzeugen sich vor der Erteilung der 
Erlaubnis nach Buchstabe c und danach kontinuierlich davon, dass 
das integrierte Management, das Risikomanagement und die interne 
Kontrolle hinsichtlich der gemäß Methode 1, 2 oder 3 in den Kon
solidierungskreis einbezogenen Unternehmen in angemessenem Um
fang gegeben sind; 

e) die Positionen in dem betreffenden Unternehmen gehören 

i) dem Mutterkreditinstitut, 

ii) der Mutterfinanzholdinggesellschaft, 

iii) der gemischten Mutterfinanzholdinggesellschaft, 

iv) dem Institut oder 

v) einem Tochterunternehmen eines der unter den Ziffern i bis iv 
genannten Unternehmen, die in die Konsolidierung nach Teil 1 
Titel II Kapitel 2 einbezogen ist. 

Die gewählte Methode ist auf Dauer einheitlich anzuwenden. 

(2) Institute, die der Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis gemäß 
Teil I Titel II Kapitel 2 unterliegen, bringen bei der Berechnung der 
Eigenmittel auf Einzel- und auf teilkonsolidierter Basis Positionen in 
Eigenmittelinstrumenten von Unternehmen der Finanzbranche, die in 
den Konsolidierungskreis einbezogen sind, nicht in Abzug, es sei denn, 
die zuständigen Behörden entscheiden, dass diese Abzüge für spezi
fische Zwecke, insbesondere die strukturelle Trennung von Banktätig
keiten, und für die Abwicklungsplanung vorzunehmen sind. 

Die Anwendung des Ansatzes nach Unterabsatz 1 darf keine unverhält
nismäßigen nachteiligen Auswirkungen auf das Finanzsystem anderer 
Mitgliedstaaten insgesamt oder auf Teile davon oder das Finanzsystem 
der Union insgesamt in Form oder durch Schaffung eines Hindernisses 
für das Funktionieren des Binnenmarktes nach sich ziehen. 

▼M8 
Dieser Absatz findet keine Anwendung bei der Berechnung von Eigen
mitteln für die Zwecke der in den Artikeln 92a und 92b festgelegten 
Anforderungen, die im Einklang mit dem in Artikel 72e Absatz 4 fest
gelegten Rahmen für Abzüge berechnet werden müssen. 

▼C2 
(3) Für die Zwecke der Ermittlung der Eigenmittel auf Einzel- oder 
teilkonsolidierter Basis können die zuständigen Behörden Instituten ge
statten, Positionen in Eigenmittelinstrumenten in folgenden Fällen nicht 
in Abzug zu bringen: 

a) ein Institut hält eine Beteiligung an einem anderen Institut und die 
Voraussetzungen der Ziffern i bis v sind erfüllt, 

i) die Institute fallen unter das gleiche institutsbezogene Siche
rungssystem nach Artikel 113 Absatz 7, 

ii) die zuständigen Behörden haben die Erlaubnis nach Artikel 113 
Absatz 7 erteilt, 
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iii) die Bedingungen des Artikels 113 Absatz 7 sind erfüllt, 

iv) das institutsbezogene Sicherungssystem erstellt eine konsolidierte 
Bilanz nach Artikel 113 Absatz 7 Buchstabe e oder — falls es 
keinen konsolidierten Abschluss aufzustellen braucht — eine 
erweiterte Zusammenfassungsrechnung, die nach Auffassung 
der zuständigen Behörden den Bestimmungen der Richtlinie 
86/635/EWG, die bestimmte Anpassungen der Richt
linie 83/349/EWG enthält, oder denen der Verordnung (EG) 
Nr. 1606/2002, die die konsolidierten Abschlüsse von Kredit
institutegruppen regelt, gleichwertig ist. Die Gleichwertigkeit 
der erweiterten Zusammenfassungsrechnung wird durch einen 
externen Abschlussprüfer überprüft, der insbesondere bestätigt, 
dass die Mehrfachbelegung anerkennungsfähiger Eigenmittel
bestandteile und jede etwaige unangemessene Bildung von Ei
genmitteln zwischen den Mitgliedern des institutsbezogenen Si
cherungssystems bei der Berechnung beseitigt wurden. 
►M8 Die konsolidierte Bilanz oder die erweiterte Zusammen
fassungsrechnung wird den zuständigen Behörden so häufig wie 
in den in Artikel 430 Absatz 7 genannten technischen Durch
führungsstandards vorgeschrieben vorgelegt, ◄ 

►M8 v) die in das jeweilige institutsbezogene Sicherungssystem 
einbezogenen Institute erfüllen zusammen auf konsoli
dierter Basis oder auf Basis der erweiterten Zusammen
fassungsrechnung die Anforderungen nach Artikel 92 
und melden die Einhaltung dieser Anforderungen nach 
Maßgabe des Artikels 430. ◄ Innerhalb eines instituts
bezogenen Sicherungssystems wird der Abzug von Be
teiligungen, die Genossen oder nicht dem System ange
hörenden Rechtsträgern gehören, nicht gefordert, wenn 
die Mehrfachbelegung möglicher Eigenmittelbestandteile 
und jede etwaige unangemessene Schaffung von Eigen
mitteln zwischen den Mitgliedern des institutsbezogenen 
Sicherungssystems und dem Minderheitsaktionär — so
fern dieser ein Institut ist — beseitigt wird, 

b) ein regionales Kreditinstitut hält eine Beteiligung an seinem Zentral
kreditinstitut oder einem anderen regionalen Kreditinstitut, und die 
Voraussetzungen nach Buchstabe a Ziffern i bis v sind erfüllt. 

(4) Die gemäß Absatz 1, 2 oder 3 nicht in Abzug gebrachten Betei
ligungen gelten als Risikopositionen und erhalten ein Risikogewicht 
gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 beziehungsweise Kapitel 3. 

(5) Wendet ein Institut die Methode 1, 2 oder 3 des Anhangs I der 
Richtlinie 2002/87/EG an, legt es die zusätzliche Eigenmittelanforde
rung und den Eigenkapitalkoeffizienten des Finanzkonglomerats offen, 
die sich aus der Berechnung nach Maßgabe des Artikels 6 und des 
Anhangs I jener Richtlinie ergeben. 

(6) Die EBA, die EIOPA und die durch die Verordnung (EU) Nr. 
1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Novem
ber 2010 errichtete Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische Wert
papier und Marktaufsichtsbehörde) ( 1 ) (ESMA) arbeiten über den Ge
meinsamen Ausschuss Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, 
um für die Zwecke dieses Artikels die Bedingungen für die Anwendung 
der in Anhang I Teil II der Richtlinie 2002/87/EG genannten Berech
nungsmethoden für die Alternativen zum Abzug gemäß Absatz 1 fest
zulegen. 

▼C2 

( 1 ) ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84.
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Die EBA, die EIOPA und die ESMA übermitteln der Kommission diese 
Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. Juli 2013. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, der Verordnung (EU) Nr. 
1094/2010 bzw. der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

A b s c h n i t t 4 

H a r t e s K e r n k a p i t a l 

Artikel 50 

Hartes Kernkapital 

Das harte Kernkapital eines Instituts besteht aus den Posten des harten 
Kernkapitals nach den gemäß den Artikeln 32 bis 35 erforderlichen 
Anpassungen, den in Artikel 36 vorgesehenen Abzügen und nach An
wendung der in den Artikeln 48, 49 und 79 beschriebenen Ausnahmen 
und Alternativen. 

KAPITEL 3 

Zusätzliches Kernkapital 

A b s c h n i t t 1 

P o s t e n u n d I n s t r u m e n t e d e s z u s ä t z l i c h e n 
K e r n k a p i t a l s 

Artikel 51 

Posten des zusätzlichen Kernkapitals 

Die Posten des zusätzlichen Kernkapitals bestehen aus: 

a) Kapitalinstrumenten, die die Voraussetzungen von Artikel 52 Ab
satz 1 erfüllen; 

b) dem mit den Instrumenten gemäß Buchstabe a verbundenen Agio. 

Die unter Buchstabe a genannten Instrumente gelten nicht als Posten des 
harten Kernkapitals oder des Ergänzungskapitals. 

Artikel 52 

Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals 

(1) Kapitalinstrumente zählen nur dann zu den Instrumenten des zu
sätzlichen Kernkapitals, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

▼M8 
a) die Instrumente sind unmittelbar von einem Institut ausgegeben und 

voll eingezahlt, 

b) die Instrumente sind nicht Eigentum von 

▼C2 
i) dem Institut oder seinen Tochterunternehmen, 
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ii) einem Unternehmen, an dem das Institut eine Beteiligung in 
Form des direkten Haltens oder durch Kontrolle von mindestens 
20 % der Stimmrechte oder des Kapitals jenes Unternehmens 
hält, 

▼M8 
c) der Erwerb des Eigentums an den Instrumenten wird weder direkt 

noch indirekt durch das Institut finanziert, 

▼C2 
d) die Instrumente sind bei Insolvenz des Instituts nachrangig gegen

über Instrumenten des Ergänzungskapitals, 

e) die Instrumente sind nicht durch eines der folgenden Unternehmen 
besichert oder Gegenstand einer von ihnen gestellten Garantie, die 
den Ansprüchen einen höheren Rang verleiht: 

i) das Institut oder seine Tochterunternehmen, 

ii) das Mutterunternehmen des Instituts oder dessen Tochterunter
nehmen, 

iii) die Mutterfinanzholdinggesellschaft oder ihre Tochterunterneh
men, 

iv) die gemischte Holdinggesellschaft oder ihre Tochterunterneh
men, 

v) die gemischte Finanzholdinggesellschaft und ihre Tochterunter
nehmen, 

vi) ein Unternehmen mit engen Verbindungen zu den unter den 
Ziffern i bis v genannten Unternehmen, 

f) es bestehen keine vertraglichen oder sonstigen Vereinbarungen in 
Bezug auf die Instrumente, die den Ansprüchen aus den Instrumen
ten bei Insolvenz oder Liquidation einen höheren Rang verleihen, 

g) die Instrumente sind zeitlich unbefristet, und die für die Instrumente 
geltenden Bestimmungen enthalten keinen Tilgungsanreiz für das 
Institut, 

▼M8 
h) enthalten die Instrumente eine oder mehrere Optionen zur vorzeiti

gen Tilgung einschließlich Optionen zur Kündigung, so können 
diese nur nach Ermessen des Emittenten ausgeübt werden, 

▼C2 
i) die Instrumente können nur gekündigt, zurückgezahlt oder zurück

gekauft werden, wenn die Voraussetzungen des Artikels 77 erfüllt 
sind und das Emissionsdatum mindestens fünf Jahre zurückliegt, es 
sei denn, die Voraussetzungen des Artikels 78 Absatz 4 sind erfüllt, 

▼M8 
j) die für die Instrumente geltenden Bestimmungen lassen weder ex

plizit noch implizit erkennen, dass das Institut die Instrumente — 
außer im Falle der Insolvenz oder Liquidation des Instituts — ge
gebenenfalls kündigen, tilgen oder zurückkaufen wird, und das In
stitut gibt auch anderweitig keinen dahingehenden Hinweis, 

▼C2 
k) das Institut liefert weder explizite noch implizite Hinweise darauf, 

dass die zuständige Behörde einem Antrag auf Kündigung, Rück
zahlung oder Rückkauf der Instrumente stattgeben könnte, 

l) Ausschüttungen auf die Instrumente erfüllen folgende Voraussetzun
gen: 

i) sie werden aus ausschüttungsfähigen Posten ausgezahlt, 

▼C2
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ii) die Höhe der Ausschüttungen auf die Instrumente wird nicht 
aufgrund der Bonität des Instituts oder seines Mutterunterneh
mens angepasst, 

iii) die für die Instrumente geltenden Bestimmungen verleihen dem 
Institut das Recht, die Ausschüttungen auf die Instrumente je
derzeit nach eigenem Ermessen für unbefristete Zeit und auf 
nicht kumulierter Basis ausfallen zu lassen, und das Institut 
kann die Mittel aus den ausgefallenen Auszahlungen uneinge
schränkt zur Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen bei deren 
Fälligkeit nutzen, 

iv) der Ausfall von Ausschüttungen stellt keinen Ausfall des Insti
tuts dar, 

v) durch den Ausfall von Ausschüttungen werden dem Institut 
keine Beschränkungen auferlegt, 

m) die Instrumente tragen nicht zur Feststellung bei, dass die Verbind
lichkeiten eines Instituts seine Vermögenswerte überschreiten, wenn 
eine solche Feststellung gemäß dem einzelstaatlichen Recht einen 
Insolvenztatbestand darstellt, 

n) laut den für die Instrumente geltenden Bestimmungen muss bei 
Eintreten eines Auslöseereignisses der Kapitalbetrag der Instrumente 
dauerhaft oder vorübergehend herabgeschrieben oder die Instru
mente in Instrumente des harten Kernkapitals umgewandelt werden, 

o) die für die Instrumente geltenden Bestimmungen enthalten kein 
Merkmal, das eine Rekapitalisierung des Instituts behindern könnte, 

▼M8 
p) hat der Emittent seinen Sitz in einem Drittland und wurde er gemäß 

Artikel 12 der Richtlinie 2014/59/EU als Teil einer Abwicklungs
gruppe benannt, deren Abwicklungseinheit ihren Sitz in der Union 
hat, oder hat der Emittent seinen Sitz in einem Mitgliedstaat, so 
muss laut den für die Instrumente geltenden Rechtsvorschriften 
oder Vertragsbestimmungen auf Beschluss der Abwicklungsbehör
de, von ihrer Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis gemäß 
Artikel 59 der genannten Richtlinie Gebrauch zu machen, der Ka
pitalbetrag der Instrumente dauerhaft herabgeschrieben werden oder 
die Instrumente müssen in Instrumente des harten Kernkapitals um
gewandelt werden. 

Hat der Emittent seinen Sitz in einem Drittland und wurde er nicht 
gemäß Artikel 12 der Richtlinie 2014/59/EU als Teil einer Abwick
lungsgruppe benannt, deren Abwicklungseinheit ihren Sitz in der 
Union hat, so muss laut den für die Instrumente geltenden Rechts
vorschriften oder Vertragsbestimmungen auf Beschluss der zustän
digen Drittlandsbehörde der Kapitalbetrag der Instrumente dauerhaft 
herabgeschrieben werden oder die Instrumente müssen in Instru
mente des harten Kernkapitals umgewandelt werden, 

q) hat der Emittent seinen Sitz in einem Drittland und wurde er gemäß 
Artikel 12 der Richtlinie 2014/59/EU als Teil einer Abwicklungs
gruppe benannt, deren Abwicklungseinheit ihren Sitz in der Union 
hat, oder hat der Emittent seinen Sitz in einem Mitgliedstaat, so 
dürfen die Instrumente nur dann gemäß den Rechtsvorschriften ei
nes Drittlands begeben werden oder anderweitig solchen Rechtsvor
schriften unterliegen, wenn nach diesen Vorschriften die Ausübung 
der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis gemäß Artikel 59 
der genannten Richtlinie auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmun
gen oder rechtlich durchsetzbarer Vertragsbestimmungen, in denen 
Abwicklungs- oder andere Herabschreibungs- oder Umwandlungs
maßnahmen anerkannt sind, wirksam und durchsetzbar ist, 

▼C2
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r) die Instrumente unterliegen keinen Aufrechnungs- oder Nettingver
einbarungen, die deren Verlustabsorptionsfähigkeit beeinträchtigen 
würden. 

▼C2 
Sofern die Instrumente gleichrangig sind, gilt die Bedingung nach Un
terabsatz 1 Buchstabe d als erfüllt, selbst wenn sie kraft Artikel 484 
Absatz 3 dem zusätzlichen Kernkapital oder dem Ergänzungskapital 
zugerechnet werden. 

▼M8 
Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a kann nur der Teil eines 
Kapitalinstruments, der voll eingezahlt ist, als Instrument des zusätzli
chen Kernkapitals gelten. 

▼C2 
(2) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen Folgendes präzisiert wird: 

a) Form und Art der Tilgungsanreize, 

b) die Art einer Wiederzuschreibung des Kapitalbetrags eines Instru
ments des zusätzlichen Kernkapitals nach einer vorübergehenden 
Herabschreibung seines Kapitalbetrags, 

c) Verfahren und Zeitplan für 

i) die Feststellung eines Auslöseereignisses, 

ii) die Wiederzuschreibung des Kapitalbetrags eines Instruments des 
zusätzlichen Kernkapitals nach einer vorübergehenden Herab
schreibung seines Kapitalbetrags, 

d) Merkmale von Instrumenten, die eine Rekapitalisierung des Instituts 
behindern könnten, 

e) die Nutzung von Zweckgesellschaften für die indirekte Ausgabe von 
Eigenmittelinstrumenten. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. Juli 2013. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 53 

Beschränkungen hinsichtlich des Ausfalls von Ausschüttungen aus 
Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals und Merkmale von 
Instrumenten, die eine Rekapitalisierung des Instituts behindern 

könnten 

Für die Zwecke von Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe l Ziffer v und 
Buchstabe o enthalten Bestimmungen für Instrumente des zusätzlichen 
Kernkapitals keine 

a) Verpflichtung zur Leistung von Ausschüttungen auf die Instrumente, 
wenn auf ein vom Institut begebenes Instrument, das gegenüber 
einem Instrument des zusätzlichen Kernkapitals, einschließlich eines 
Instruments des harten Kernkapitals, gleich- oder nachrangig ist, eine 
Ausschüttung geleistet wird, 

b) Verpflichtung zum Ausfall von Ausschüttungen auf Instrumente des 
harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergän
zungskapitals, wenn auf die betreffenden Instrumente des zusätzli
chen Kernkapitals keine Ausschüttung geleistet wird, 

▼M8
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c) Verpflichtung, die Auszahlung von Zinsen oder Dividenden durch 
eine Auszahlung in anderer Form zu ersetzen. Das Institut unterliegt 
auch nicht anderweitig einer solchen Verpflichtung. 

Artikel 54 

Herabschreibung oder Umwandlung von Instrumenten des 
zusätzlichen Kernkapitals 

(1) Für die Zwecke von Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe n gelten für 
Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals folgende Bestimmungen: 

a) ein Auslöseereignis liegt vor, wenn die in Artikel 92 Absatz 1 Buch
stabe a genannte harte Kernkapitalquote des Instituts unter einen der 
folgenden Werte fällt: 

i) 5,125 %, 

ii) einen über 5,125 % liegenden Wert, der vom Institut festgelegt 
und in den für das Instrument geltenden Bestimmungen spezifi
ziert wurde; 

b) die Institute dürfen in den für das Instrument geltenden Bestimmun
gen zusätzlich zu dem unter Buchstabe a genannten Auslöseereignis 
ein oder mehrere weitere Auslöseereignisse festlegen; 

c) sehen die für die Instrumente geltenden Bestimmungen bei Eintreten 
eines Auslöseereignisses eine Umwandlung in Instrumente des harten 
Kernkapitals vor, so ist in diesen Bestimmungen Folgendes zu spe
zifizieren: 

i) entweder die Quote einer solchen Umwandlung und eine Ober
grenze für die gestattete Umwandlungsmenge 

ii) oder eine Spanne, innerhalb dessen die Instrumente in Instru
mente des harten Kernkapitals umgewandelt werden; 

d) sehen die für das Instrument geltenden Bestimmungen bei Eintreten 
eines Auslöseereignisses eine Herabschreibung des Kapitalbetrags 
vor, so führt diese Herabschreibung zur Verminderung 

i) der Forderung des Inhabers des Instruments im Falle der Insol
venz oder Liquidation des Instituts, 

ii) der bei Kündigung oder Rückzahlung des Instruments auszuzah
lenden Summe und 

iii) der Ausschüttungen auf das Instrument; 

▼M8 
e) wurden die Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals von einem 

Tochterunternehmen mit Sitz in einem Drittland ausgegeben, so 
wird das unter Buchstabe a genannte Auslöseereignis mit einem 
Wert von mindestens 5,125 % nach dem nationalen Recht dieses 
Drittlandes oder Vertragsbestimmungen für die Instrumente berech
net, vorausgesetzt, die zuständige Behörde ist nach Konsultation der 
EBA davon überzeugt, dass diese Bestimmungen den Anforderungen 
dieses Artikels mindestens gleichwertig sind. 

▼C2 
(2) Aus der Herabschreibung oder Umwandlung eines Instruments 
des zusätzlichen Kernkapitals müssen sich nach dem geltenden Rech
nungslegungsrahmen Posten ergeben, die zu den Posten des harten 
Kernkapitals gerechnet werden können. 

▼C2
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(3) Der Betrag der in den Posten des zusätzlichen Kernkapitals an
erkannten Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals ist beschränkt auf 
den Mindestbetrag der Posten des harten Kernkapitals, der sich ergeben 
würde, wenn der Kapitalbetrag der Instrumente des zusätzlichen Kern
kapitals vollständig herabgeschrieben oder in Instrumente des harten 
Kernkapitals umgewandelt würde. 

(4) Der Gesamtbetrag der Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals, 
der bei Eintreten eines Auslöseereignisses herabzuschreiben oder um
zuwandeln ist, darf den niedrigeren der beiden folgenden Werte nicht 
unterschreiten: 

a) den Betrag, der zur vollständigen Wiederherstellung der harten Kern
kapitalquote des Instituts von 5,125 % erforderlich ist, 

b) den vollständigen Kapitalbetrag des Instruments. 

(5) Bei Eintreten eines Auslöseereignisses verfahren die Institute wie 
folgt: 

a) sie setzen unverzüglich die zuständige Behörde in Kenntnis, 

b) sie unterrichten die Inhaber der Instrumente des zusätzlichen Kern
kapitals, 

c) gemäß den Anforderungen dieses Artikels nehmen sie unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb eines Monats, eine Herabschreibung des 
Kapitalbetrags der Instrumente vor oder wandeln diese in Instru
mente des harten Kernkapitals um. 

(6) Ein Institut, das Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals begibt, 
die bei Eintreten eines Auslöseereignisses in Instrumente des harten 
Kernkapitals umgewandelt werden, stellt sicher, dass sein genehmigtes 
Stammkapital jederzeit ausreicht, um sämtliche umwandelbaren Instru
mente des zusätzlichen Kernkapitals bei Eintreten eines Auslöseereignis
ses in Aktien umzuwandeln. Zum Zeitpunkt der Ausgabe derartiger 
Wandelinstrumente des zusätzlichen Kernkapitals müssen alle erforder
lichen Bewilligungen vorliegen. Das Institut verfügt zu jedwedem Zeit
punkt über die erforderliche Vorabbewilligung zur Ausgabe von Instru
menten des harten Kernkapitals, in die die Instrumente des zusätzlichen 
Kernkapitals bei Eintreten eines Auslöseereignisses umgewandelt wür
den. 

(7) Ein Institut, das Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals begibt, 
die bei Eintreten eines Auslöseereignisses in Instrumente des harten 
Kernkapitals umgewandelt werden, stellt sicher, dass einer solchen Um
wandlung keine verfahrenstechnischen Hindernisse aufgrund seiner Sat
zung oder anderer satzungsmäßiger oder vertraglicher Regelungen ent
gegen stehen. 

Artikel 55 

Nichterfüllung der Bedingungen für Instrumente des zusätzlichen 
Kernkapitals 

Wenn hinsichtlich eines Instruments des zusätzlichen Kernkapitals die 
in Artikel 52 Absatz 1 festgelegten Bedingungen nicht länger erfüllt 
sind, gilt Folgendes: 

a) das betreffende Instrument gilt mit unmittelbarer Wirkung nicht län
ger als Instrument des zusätzlichen Kernkapitals, 

▼C2
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b) der Teil des Agios, der mit dem betreffenden Instrument verbunden 
ist, gilt mit unmittelbarer Wirkung nicht länger als Posten des zu
sätzlichen Kernkapitals. 

A b s c h n i t t 2 

A b z ü g e v o n P o s t e n d e s z u s ä t z l i c h e n 
K e r n k a p i t a l s 

Artikel 56 

Abzüge von Posten des zusätzlichen Kernkapitals 

Die Institute ziehen von ihrem zusätzlichen Kernkapital folgende Posten 
ab: 

a) direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in eige
nen Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals, einschließlich eige
ner Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals, zu deren Kauf das 
Institut aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen ver
pflichtet sein könnte; 

b) direkte, indirekte und synthetische Positionen in Instrumenten des 
zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, mit 
denen das Institut Überkreuzbeteiligungen hält, die nach Ansicht der 
zuständigen Behörde dem Ziel dienen, die Eigenmittel des Instituts 
künstlich zu erhöhen; 

c) den gemäß Artikel 60 ermittelten Betrag der direkten, indirekten und 
synthetischen Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapi
tals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine 
wesentliche Beteiligung hält; 

d) direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instru
menten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanz
branche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, 
ausgenommen mit Übernahmegarantie versehene Positionen, die 
das Institut seit höchstens fünf Arbeitstagen hält; 

▼C4 
e) den Betrag der gemäß Artikel 66 von den Posten des Ergänzungs

kapitals in Abzug zu bringenden Posten, der die Posten des Ergän
zungskapitals des Instituts überschreitet; 

▼C2 
f) jede zum Berechnungszeitpunkt vorhersehbare steuerliche Belastung 

aus Posten des zusätzlichen Kernkapitals, es sei denn, das Institut 
passt den Betrag der Posten des zusätzlichen Kernkapitals in an
gemessener Form an, wenn eine solche steuerliche Belastung die 
Summe, bis zu der diese Posten zur Deckung von Risiken oder 
Verlusten dienen können, verringert. 

▼C2
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Artikel 57 

Abzug von Positionen in eigenen Instrumenten des zusätzlichen 
Kernkapitals 

Für die Zwecke des Artikels 56 Buchstabe a berechnen Institute Posi
tionen in eigenen Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals auf der 
Grundlage der Bruttokaufpositionen, wobei folgende Ausnahmen gelten: 

a) Institute dürfen den Betrag von Positionen in eigenen Instrumenten 
des zusätzlichen Kernkapitals auf der Grundlage der Nettokaufposi
tion berechnen, sofern die beiden nachstehenden Bedingungen erfüllt 
sind: 

i) die Kauf- und Verkaufspositionen beziehen sich auf die gleiche 
zugrunde liegende Risikoposition und die Verkaufspositionen un
terliegen keinem Gegenparteiausfallrisiko, 

ii) die Kauf- und die Verkaufsposition werden entweder beide im 
Handelsbuch oder beide im Anlagebuch gehalten; 

b) die Institute ermitteln den für direkte, indirekte oder synthetische 
Positionen in Indexpapieren in Abzug zu bringenden Betrag durch 
Berechnung der zugrunde liegenden Risikopositionen gegenüber ei
genen Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals in den entspre
chenden Indizes; 

c) die Institute dürfen Bruttokaufpositionen in eigenen Instrumenten des 
zusätzlichen Kernkapitals, die aus Positionen in Indexpapieren resul
tieren, gegen Verkaufspositionen in eigenen Instrumenten des zusätz
lichen Kernkapitals, die aus Verkaufspositionen in den zugrunde 
liegenden Indizes resultieren, aufrechnen, auch wenn für diese Ver
kaufspositionen ein Gegenparteiausfallrisiko besteht, sofern die bei
den nachstehenden Bedingungen erfüllt sind: 

i) die Kauf- und Verkaufspositionen beziehen sich auf dieselben 
zugrunde liegenden Indizes, 

ii) die Kauf- und die Verkaufsposition werden entweder beide im 
Handelsbuch oder beide im Anlagebuch gehalten. 

Artikel 58 

Abzug von Positionen in Instrumenten des zusätzlichen 
Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche und bei 
Überkreuzbeteiligung eines Instituts mit dem Ziel der künstlichen 

Erhöhung der Eigenmittel 

Die Institute nehmen die gemäß Artikel 56 Buchstaben b, c und d 
erforderlichen Abzüge wie folgt vor: 

a) Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals werden auf 
der Grundlage der Bruttokaufpositionen berechnet, 

▼C2
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b) zusätzliches Kernkapital von Versicherungsunternehmen wird für die 
Zwecke des Abzugs wie Positionen in Instrumenten des zusätzlichen 
Kernkapitals behandelt. 

Artikel 59 

Abzug von Positionen in Instrumenten des zusätzlichen 
Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche 

Die Institute nehmen die gemäß Artikel 56 Buchstaben c und d erfor
derlichen Abzüge wie folgt vor: 

a) sie dürfen direkte, indirekte und synthetische Positionen in Instru
menten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanz
branche auf der Grundlage der Nettokaufposition in derselben zu
grunde liegenden Risikoposition berechnen, sofern die beiden nach
stehenden Bedingungen erfüllt sind: 

▼M8 
i) der Fälligkeitstermin der Verkaufsposition entspricht entweder 

dem Fälligkeitstermin der Kaufposition oder er fällt auf einen 
Zeitpunkt nach dem zuletzt genannten Termin, oder die Restlauf
zeit der Verkaufsposition beträgt mindestens ein Jahr, 

▼C2 
ii) die Kauf- und die Verkaufsposition werden entweder beide im 

Handelsbuch oder beide im Anlagebuch gehalten; 

b) sie ermitteln den für direkte, indirekte und synthetische Positionen in 
Indexpapieren in Abzug zu bringenden Betrag durch Berechnung der 
zugrunde liegenden Risikopositionen aus den Kapitalinstrumenten 
der Unternehmen der Finanzbranche in den entsprechenden Indizes. 

Artikel 60 

Abzug von Positionen in Instrumenten des zusätzlichen 
Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen ein 

Institut keine wesentliche Beteiligung hält 

(1) Die Institute berechnen für die Zwecke des Artikels 56 Buch
stabe c den in Abzug zu bringenden Betrag durch Multiplikation des 
Betrags nach Buchstabe a mit dem aus der Berechnung gemäß Buch
stabe b abgeleiteten Faktor: 

a) Gesamtbetrag, um den die direkten, indirekten und synthetischen 
Positionen des Instituts in den Instrumenten des harten Kernkapitals, 
des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals von Un
ternehmen der Finanzbranche, an denen es keine wesentliche Betei
ligung hält, 10 % der Posten des harten Kernkapitals des Instituts 
überschreiten, berechnet nach Anwendung folgender Bestimmungen: 

i) Artikel 32 bis 35, 

ii) Artikel 36 Absatz 1 Buchstaben a bis g, Buchstabe k Ziffern ii 
bis v und Buchstabe l, ausgenommen von der künftigen Renta
bilität abhängige latente Steueransprüche, die aus temporären 
Differenzen resultieren, 

iii) Artikel 44 und 45; 

▼C2
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b) Quotient aus dem Betrag der direkten, indirekten und synthetischen 
Positionen des Instituts in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapi
tals der Unternehmen der Finanzbranche, an denen es keine wesent
liche Beteiligung hält, und dem Gesamtbetrag aller seiner direkten, 
indirekten und synthetischen Positionen in den Instrumenten des 
harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergän
zungskapitals jener Unternehmen der Finanzbranche. 

(2) Institute berücksichtigen bei dem Betrag nach Absatz 1 Buch
stabe a und der Berechnung des Faktors nach Absatz 1 Buchstabe b 
keine mit Übernahmegarantie versehenen Positionen, die sie seit höchs
tens fünf Arbeitstagen halten. 

(3) Der gemäß Absatz 1 in Abzug zu bringende Betrag wird auf alle 
gehaltenen Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals aufgeteilt. Die 
Institute ermitteln den gemäß Absatz 1 in Abzug zu bringenden Betrag 
jeden Instruments des zusätzlichen Eigenkapitals durch Multiplikation 
des Betrags nach Buchstabe a mit dem Anteil nach Buchstabe b: 

a) Betrag der gemäß Absatz 1 in Abzug zu bringenden Positionen, 

b) auf jedes gehaltene Instrument des zusätzlichen Kernkapitals entfal
lender Anteil am Gesamtbetrag der direkten, indirekten und synthe
tischen Positionen des Instituts in den Instrumenten des zusätzlichen 
Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das 
Institut keine wesentliche Beteiligung hält. 

(4) Der Betrag der Positionen nach Artikel 56 Absatz 1 Buchstabe c, 
der nach Anwendung des Absatzes 1 Buchstabe a Ziffern i, ii und iii 
höchstens 10 % der Posten des harten Kernkapitals des Instituts ent
spricht, wird nicht in Abzug gebracht und unterliegt den anwendbaren 
Risikogewichten nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 beziehungsweise Kapitel 
3 und gegebenenfalls den Anforderungen des Teils 3 Titel IV. 

(5) Institute ermitteln den Betrag jeden Instruments des zusätzlichen 
Kernkapitals, das gemäß Absatz 4 ein Risikogewicht erhält, durch Mul
tiplikation des Betrags nach Buchstabe a mit dem Betrag nach Buch
stabe b: 

a) Betrag der gemäß Absatz 4 mit einem Risikogewicht zu versehenden 
Positionen, 

b) aus der Berechnung nach Absatz 3 Buchstabe b resultierender Anteil. 

▼C2
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A b s c h n i t t 3 

Z u s ä t z l i c h e s K e r n k a p i t a l 

Artikel 61 

Zusätzliches Kernkapital 

Das zusätzliche Kernkapital eines Instituts besteht aus den Posten des 
zusätzlichen Kernkapitals nach Abzug der in Artikel 56 genannten Pos
ten und nach Anwendung des Artikels 79. 

KAPITEL 4 

Ergänzungskapital 

A b s c h n i t t 1 

P o s t e n u n d I n s t r u m e n t e d e s E r g ä n z u n g s k a p i t a l s 

Artikel 62 

Posten des Ergänzungskapitals 

Posten des Ergänzungskapitals bestehen aus: 

▼M8 
a) Kapitalinstrumenten, die die Voraussetzungen des Artikels 63 erfül

len, und zwar in dem in Artikel 64 festgelegten Umfang, 

▼C2 
b) dem Agio, das mit unter Buchstabe a genannten Instrumenten ver

bunden ist, 

c) für Institute, die risikogewichtete Positionsbeträge gemäß Teil 3 
Titel II Kapitel 2 berechnen, allgemeinen Kreditrisikoanpassungen 
— vor Abzug von Steuereffekten — bis zu 1,25 % der gemäß Teil 3 
Titel II Kapitel 2 berechneten risikogewichteten Positionsbeträge 

d) für Institute, die risikogewichtete Positionsbeträge gemäß Teil 3 
Titel II Kapitel 3 berechnen, positiven Beträgen — vor Abzug 
von Steuereffekten — aus der in den Artikeln 158 und 159 be
schriebenen Berechnung bis zu 0,6 % der gemäß Teil 3 Titel II 
Kapitel 3 berechneten risikogewichteten Positionsbeträge. 

Die unter Buchstabe a genannten Posten gelten nicht als Posten des 
harten Kernkapitals oder des zusätzlichen Kernkapitals. 

Artikel 63 

Instrumente des Ergänzungskapitals 

▼M8 
Kapitalinstrumente zählen zu den Ergänzungskapitalinstrumenten, wenn 
die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

▼C2
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a) die Instrumente werden unmittelbar von einem Institut ausgegeben 
und sind voll eingezahlt, 

b) die Instrumente sind nicht Eigentum von 

▼C2 
i) dem Institut oder seinen Tochterunternehmen, 

ii) einem Unternehmen, an dem das Institut eine Beteiligung in 
Form des direkten Haltens oder durch Kontrolle von mindes
tens 20 % der Stimmrechte oder des Kapitals jenes Unterneh
mens hält, 

▼M8 

c) der Erwerb des Eigentums an den Instrumenten wird weder direkt 
noch indirekt durch das Institut finanziert, 

d) Ansprüche auf den Kapitalbetrag der Instrumente sind laut den für 
die Instrumente geltenden Bestimmungen etwaigen Ansprüchen aus 
Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gegenüber 
nachrangig, 

e) die Instrumente sind nicht durch eines der folgenden Unternehmen 
besichert oder Gegenstand einer von ihnen gestellten Garantie, die 
den Ansprüchen einen höheren Rang verleiht: 

▼C2 
i) das Institut oder seine Tochterunternehmen, 

ii) das Mutterunternehmen des Instituts oder dessen Tochterunter
nehmen, 

iii) die Mutterfinanzholdinggesellschaft oder ihre Tochterunterneh
men, 

iv) die gemischte Holdinggesellschaft oder ihre Tochterunterneh
men, 

v) die gemischte Finanzholdinggesellschaft oder ihre Tochterunter
nehmen, 

vi) ein Unternehmen mit engen Verbindungen zu den unter den 
Ziffern i bis v genannten Unternehmen, 

▼M8 
f) für die Instrumente bestehen keine Vereinbarungen, denen zufolge 

die Ansprüche aufgrund der Instrumente einen höheren Rang erhal
ten, 

g) die Instrumente haben eine Ursprungslaufzeit von mindestens fünf 
Jahren, 

h) die für die Instrumente geltenden Bestimmungen enthalten für das 
Institut keinen Anreiz, den Kapitalbetrag der Instrumente vor dessen 
Fälligkeit gegebenenfalls zu tilgen oder zurückzuzahlen, 

i) enthalten die Instrumente eine oder mehrere Optionen zur vorzeiti
gen Rückzahlung einschließlich Optionen zur Kündigung, so kön
nen diese nur nach Ermessen des Emittenten ausgeübt werden, 

j) die Instrumente können nur vorzeitig gekündigt, getilgt, zurück
gezahlt oder zurückgekauft werden, wenn die Voraussetzungen 
des Artikels 77 erfüllt sind und der Zeitpunkt der Emission mindes
tens fünf Jahre zurückliegt, es sei denn, die Voraussetzungen des 
Artikels 78 Absatz 4 sind erfüllt, 

▼M8
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k) die für die Instrumente geltenden Bestimmungen lassen weder ex
plizit noch implizit erkennen, dass das Institut die Instrumente —au
ßer im Falle der Insolvenz oder Liquidation des Instituts — gege
benenfalls vorzeitig kündigen, tilgen, zurückzahlen oder zurückkau
fen wird, und das Institut gibt auch anderweitig keinen dahingehen
den Hinweis, 

l) die für das Instrument geltenden Bestimmungen verleihen dem In
haber nicht das Recht, die künftige planmäßige Auszahlung von 
Zinsen oder des Kapitalbetrags zu beschleunigen, es sei denn im 
Fall der Insolvenz oder der Liquidation des Instituts, 

m) die Höhe der auf das Instrument fälligen Zins- bzw. Dividendenzah
lungen wird nicht aufgrund der Bonität des Instituts oder seines 
Mutterunternehmens angepasst, 

n) hat der Emittent seinen Sitz in einem Drittland und wurde er gemäß 
Artikel 12 der Richtlinie 2014/59/EU als Teil einer Abwicklungs
gruppe benannt, deren Abwicklungseinheit ihren Sitz in der Union 
hat, oder hat der Emittent seinen Sitz in einem Mitgliedstaat, so 
muss laut den für die Instrumente geltenden Rechtsvorschriften 
oder Vertragsbestimmungen auf Beschluss der Abwicklungsbehör
de, von ihrer Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis gemäß 
Artikel 59 der genannten Richtlinie Gebrauch zu machen, der Ka
pitalbetrag der Instrumente dauerhaft herabgeschrieben werden oder 
die Instrumente müssen in Instrumente des harten Kernkapitals um
gewandelt werden. 

hat der Emittent seinen Sitz in einem Drittland und wurde er nicht 
gemäß Artikel 12 der Richtlinie 2014/59/EU als Teil einer Abwick
lungsgruppe benannt, deren Abwicklungseinheit ihren Sitz in der 
Union hat, so muss laut den für die Instrumente geltenden Rechts
vorschriften oder Vertragsbestimmungen auf Beschluss der zustän
digen Drittlandsbehörde der Kapitalbetrag der Instrumente dauerhaft 
herabgeschrieben werden oder die Instrumente müssen in Instru
mente des harten Kernkapitals umgewandelt werden, 

o) hat der Emittent seinen Sitz in einem Drittland und wurde er gemäß 
Artikel 12 der Richtlinie 2014/59/EU als Teil einer Abwicklungs
gruppe benannt, deren Abwicklungseinheit ihren Sitz in der Union 
hat, oder hat der Emittent seinen Sitz in einem Mitgliedstaat, so 
dürfen die Instrumente nur dann gemäß den Rechtsvorschriften ei
nes Drittlands begeben werden oder anderweitig solchen Rechtsvor
schriften unterliegen, wenn nach diesen Vorschriften die Ausübung 
der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis gemäß Artikel 59 
der genannten Richtlinie auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmun
gen oder rechtlich durchsetzbarer Vertragsbestimmungen, in denen 
Abwicklungs- oder andere Herabschreibungs- oder Umwandlungs
maßnahmen anerkannt sind, wirksam und durchsetzbar ist, 

p) die Instrumente unterliegen keinen Aufrechnungs- oder Nettingver
einbarungen, die deren Verlustabsorptionsfähigkeit beeinträchtigen 
würden. 

Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe a kann nur der Teil eines 
Kapitalinstruments, der voll eingezahlt ist, als Ergänzungskapitalinstru
ment gelten. 

Artikel 64 

Amortisierung von Ergänzungskapitalinstrumenten 

(1) Ergänzungskapitalinstrumente mit einer Restlaufzeit von mehr als 
fünf Jahren gelten in voller Höhe als Posten des Ergänzungskapitals. 

▼M8
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(2) In welchem Umfang Ergänzungskapitalinstrumente während der 
letzten fünf Jahre ihrer Laufzeit als Posten des Ergänzungskapitals gel
ten, wird durch Multiplikation des Ergebnisses aus der Berechnung nach 
Buchstabe a mit dem unter Buchstabe b genannten Betrag wie folgt 
ermittelt: 

a) Buchwert der Instrumente am ersten Tag der letzten Fünfjahresperi
ode der vertraglichen Laufzeit, geteilt durch die Anzahl der Tage in 
dieser Periode; 

b) Anzahl der verbleibenden Tage der vertraglichen Laufzeit der Instru
mente. 

▼C2 

Artikel 65 

Nichterfüllung der Bedingungen für Ergänzungskapitalinstrumente 

Sind hinsichtlich eines Ergänzungskapitalinstruments die Bedingungen 
des Artikels 63 nicht länger erfüllt, gilt Folgendes: 

a) Das betreffende Instrument gilt mit unmittelbarer Wirkung nicht 
länger als Instrument des Ergänzungskapitals, 

b) der Teil des Agios, der mit dem betreffenden Instrument verbunden 
ist, gilt mit unmittelbarer Wirkung nicht länger als Posten des Ergän
zungskapitals. 

A b s c h n i t t 2 

A b z ü g e v o n P o s t e n d e s E r g ä n z u n g s k a p i t a l s 

Artikel 66 

Abzüge von Posten des Ergänzungskapitals 

Von den Posten des Ergänzungskapitals werden folgende Elemente ab
gezogen: 

a) direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in eige
nen Ergänzungskapitalinstrumenten, einschließlich eigener Ergän
zungskapitalinstrumente, zu deren Kauf das Institut aufgrund beste
hender vertraglicher Verpflichtungen verpflichtet sein könnte, 

b) direkte, indirekte und synthetische Positionen in Ergänzungskapital
instrumenten von Unternehmen der Finanzbranche, mit denen das 
Institut gegenseitige Überkreuzbeteiligungen hält, die nach Ansicht 
der zuständigen Behörde dem Ziel dienen, die Eigenmittel des In
stituts künstlich zu erhöhen, 

c) den gemäß Artikel 70 ermittelten Betrag der direkten, indirekten und 
synthetischen Positionen in Ergänzungskapitalinstrumenten von Un
ternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentli
che Beteiligung hält, 

d) direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instru
menten des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbran
che, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, aus
genommen mit einer Übernahmegarantie versehene Positionen, die 
das Institut seit weniger als fünf Arbeitstagen hält, 

▼M8 
e) der Betrag der gemäß Artikel 72e von den Posten der berücksichti

gungsfähigen Verbindlichkeiten in Abzug zu bringenden Posten, der 
die Posten der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten des Insti
tuts überschreitet. 

▼M8
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Artikel 67 

Abzüge von Positionen in eigenen Ergänzungskapitalinstrumenten 

Für die Zwecke des Artikels 66 Buchstabe a berechnen Institute Posi
tionen auf der Grundlage der Bruttokaufpositionen, wobei folgende 
Ausnahmen gelten: 

a) Institute dürfen den Betrag von Positionen auf der Grundlage der 
Nettokaufposition berechnen, sofern die beiden nachstehenden Be
dingungen erfüllt sind: 

i) die Kauf- und Verkaufspositionen resultieren aus der gleichen 
zugrunde liegenden Risikoposition und die Verkaufspositionen 
unterliegen keinem Gegenparteiausfallrisiko, 

ii) die Kauf- und die Verkaufsposition werden entweder beide im 
Handelsbuch oder beide im Anlagebuch gehalten; 

b) die Institute ermitteln den für direkte, indirekte und synthetische 
Positionen in Indexpapieren in Abzug zu bringenden Betrag durch 
Berechnung der zugrunde liegenden Risikopositionen gegenüber ei
genen Ergänzungskapitalinstrumenten in den entsprechenden Indizes; 

c) die Institute dürfen Bruttokaufpositionen in eigenen Ergänzungskapi
talinstrumenten, die aus Positionen in Indexpapieren resultieren, ge
gen Verkaufspositionen in eigenen Ergänzungskapitalinstrumenten, 
die aus Verkaufspositionen in den zugrunde liegenden Indizes resul
tieren, aufrechnen, auch wenn für diese Verkaufspositionen ein Ge
genparteiausfallrisiko besteht, sofern die beiden nachstehenden Be
dingungen erfüllt sind: 

i) die Kauf- und Verkaufspositionen beziehen sich auf dieselben 
zugrunde liegenden Indizes, 

ii) die Kauf- und die Verkaufsposition werden entweder beide im 
Handelsbuch oder beide im Anlagebuch gehalten. 

Artikel 68 

Abzug von Positionen in Ergänzungskapitalinstrumenten von 
Unternehmen der Finanzbranche und bei Überkreuzbeteiligung 
eines Instituts mit dem Ziel der künstlichen Erhöhung der 

Eigenmittel 

Die Institute nehmen die gemäß Artikel 66 Buchstaben b, c und d 
erforderlichen Abzüge wie folgt vor: 

a) Positionen in Ergänzungskapitalinstrumenten werden auf der Grund
lage der Bruttokaufpositionen berechnet, 

b) Ergänzungskapital und Drittrangmittel von Versicherungsunterneh
men werden für die Zwecke des Abzugs wie Positionen in Ergän
zungskapitalinstrumenten behandelt. 

▼C2
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Artikel 69 

Abzug von Positionen in Ergänzungskapitalinstrumenten von 
Unternehmen der Finanzbranche 

Die Institute nehmen die gemäß Artikel 66 Buchstaben c und d erfor
derlichen Abzüge wie folgt vor: 

a) sie dürfen direkte, indirekte und synthetische Positionen in Ergän
zungskapitalinstrumenten von Unternehmen der Finanzbranche auf 
der Grundlage der Nettokaufposition in derselben zugrunde liegen
den Risikoposition berechnen, sofern die beiden nachstehenden Be
dingungen erfüllt sind: 

▼M8 
i) der Fälligkeitstermin der Verkaufsposition entspricht entweder 

dem Fälligkeitstermin der Kaufposition oder er fällt auf einen 
Zeitpunkt nach dem zuletzt genannten Termin, oder die Rest
laufzeit der Verkaufsposition beträgt mindestens ein Jahr; 

▼C2 
ii) die Kauf- und die Verkaufsposition werden entweder beide im 

Handelsbuch oder beide im Anlagebuch gehalten; 

b) sie ermitteln den in Abzug zu bringenden Betrag für direkte, indi
rekte und synthetische Positionen in Indexpapieren durch Berech
nung der zugrunde liegenden Risikopositionen aus den Kapitalinstru
menten der Unternehmen der Finanzbranche in den entsprechenden 
Indizes. 

Artikel 70 

Abzug von Ergänzungskapitalinstrumenten, wenn ein Institut keine 
wesentliche Beteiligung an einem relevanten Unternehmen hält 

(1) Die Institute berechnen für die Zwecke des Artikels 66 Buch
stabe c den in Abzug zu bringenden Betrag durch Multiplikation des 
Betrags nach Buchstabe a mit dem aus der Berechnung gemäß Buch
stabe b abgeleiteten Faktor: 

a) Gesamtbetrag, um den die direkten, indirekten und synthetischen 
Positionen des Instituts in den Instrumenten des harten Kernkapitals, 
des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals von Un
ternehmen der Finanzbranche, an denen es keine wesentliche Betei
ligung hält, 10 % der Posten des harten Kernkapitals des Instituts 
überschreiten, berechnet nach Anwendung folgender Bestimmungen: 

i) Artikel 32 bis 35, 

ii) Artikel 36 Absatz 1 Buchstaben a bis g, Buchstabe k Ziffern ii 
bis v und Buchstabe l, mit Ausnahme des in Abzug zu bringen
den Betrags für von der künftigen Rentabilität abhängige latente 
Steueransprüche, die aus temporären Differenzen resultieren, 

iii) Artikel 44 und 45; 

b) Quotient aus dem Betrag der direkten, indirekten und synthetischen 
Positionen des Instituts an Ergänzungskapitalinstrumenten von Un
ternehmen der Finanzbranche, an denen es keine wesentliche Betei
ligung hält, und dem Gesamtbetrag aller direkten, indirekten und 
synthetischen Positionen des Instituts in den Instrumenten des harten 
Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapi
tals jener Unternehmen der Finanzbranche. 

▼C2
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(2) Institute berücksichtigen bei dem Betrag nach Absatz 1 Buch
stabe a und der Berechnung des Faktors nach Absatz 1 Buchstabe b 
keine mit Übernahmegarantie versehenen Positionen, die sie seit höchs
tens fünf Arbeitstagen halten. 

(3) Der gemäß Absatz 1 in Abzug zu bringende Betrag wird auf alle 
gehaltenen Instrumente des Ergänzungskapitals aufgeteilt. Die Institute 
ermitteln den gemäß Absatz 1 in Abzug zu bringenden Betrag jeden 
Instruments des Ergänzungskapitals durch Multiplikation des Betrags 
nach Buchstabe a mit dem Anteil nach Buchstabe b: 

a) Gesamtbetrag der gemäß Absatz 1 in Abzug zu bringenden Positio
nen, 

b) auf jedes gehaltene Instrument des harten Kernkapitals entfallender 
Anteil am Gesamtbetrag der direkten, indirekten und synthetischen 
Positionen des Instituts in den Instrumenten des Ergänzungskapitals 
von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine 
wesentliche Beteiligung hält. 

(4) Der Betrag der Positionen nach Artikel 66 Absatz 1 Buchstabe c, 
der nach Anwendung des Absatzes 1 Buchstabe a Ziffern i bis iii höchs
tens 10 % der Posten des harten Kernkapitals des Instituts entspricht, 
wird nicht in Abzug gebracht und unterliegt den anwendbaren Risiko
gewichten nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 beziehungsweise Kapitel 3 und 
gegebenenfalls den Anforderungen des Teils 3 Titel IV. 

(5) Institute ermitteln den Betrag jeden Instruments des Ergänzungs
kapitals, der gemäß Absatz 4 ein Risikogewicht erhält, durch Multipli
kation des Betrags nach Buchstabe a mit dem Betrag nach Buchstabe b: 

a) Betrag der gemäß Absatz 4 mit einem Risikogewicht zu versehenden 
Positionen; 

b) aus der Berechnung nach Absatz 3 Buchstabe b resultierender Anteil. 

A b s c h n i t t 3 

E r g ä n z u n g s k a p i t a l 

Artikel 71 

Ergänzungskapital 

Das Ergänzungskapital eines Instituts besteht aus den Posten des Ergän
zungskapitals nach den Abzügen gemäß Artikel 66 und nach Anwen
dung des Artikels 79. 

▼C2
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KAPITEL 5 

Eigenmittel 

Artikel 72 

Eigenmittel 

Die Eigenmittel eines Instituts ergeben sich aus der Summe von Kern
kapital und Ergänzungskapital. 

▼M8 

KAPITEL 5a 

Berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

A b s c h n i t t 1 

P o s t e n u n d I n s t r u m e n t e b e r ü c k s i c h t i g u n g s f ä h i 
g e r V e r b i n d l i c h k e i t e n 

Artikel 72a 

Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 

(1) Sofern die Posten der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 
nicht in eine der in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten 
Kategorien der ausgenommenen Verbindlichkeiten fallen, und zwar in 
dem in Artikel 72c festgelegten Umfang, umfassen sie Folgendes: 

a) Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, wenn die in 
Artikel 72b festgelegten Bedingungen erfüllt sind, sofern die Instru
mente nicht als Posten des harten Kernkapitals, des zusätzlichen 
Kernkapitals oder des Ergänzungskapitals gelten; 

b) Ergänzungskapitalinstrumente mit einer Restlaufzeit von mindestens 
einem Jahr, in dem Umfang, in dem sie nicht als Ergänzungskapital
posten nach Artikel 64 gelten. 

(2) Die folgenden Verbindlichkeiten gelten nicht als Posten der be
rücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten: 

a) gedeckte Einlagen, 

b) Sichteinlagen und kurzfristige Einlagen mit einer ursprünglichen 
Laufzeit von weniger als einem Jahr, 

c) der Teil erstattungsfähiger Einlagen von natürlichen Personen, 
Kleinstunternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen, der 
die in Artikel 6 der Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Par
laments und des Rates ( 1 ) festgelegte Deckungssumme überschreitet, 

d) Einlagen, die als erstattungsfähige Einlagen von natürlichen Per
sonen, Kleinstunternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen 
gelten würden, wenn sie nicht auf Zweigstellen von Instituten mit 
Sitz in der Union zurückgehen würden, die sich außerhalb der Union 
befinden, 

e) besicherte Verbindlichkeiten einschließlich gedeckter Schuldver
schreibungen und Verbindlichkeiten in Form von Finanzinstrumen
ten, die zu Absicherungszwecken verwendet werden, die einen festen 
Bestandteil des Deckungsstocks bilden und die nach nationalem 
Recht ähnlich wie gedeckte Schuldverschreibungen besichert sind, 
sofern sämtliche besicherten Vermögenswerte im Zusammenhang 

▼C2 

( 1 ) Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. April 2014 über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, 
S. 149).
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mit einem Deckungsstock für gedeckte Schuldverschreibungen wei
terhin unberührt bleiben, getrennt behandelt werden und mit ausrei
chenden Mitteln ausgestattet sind, unter Ausschluss jeglichen Teils 
einer mit Sicherheiten unterlegten Verbindlichkeit oder einer Ver
bindlichkeit, für die eine Sicherheit gestellt wurde, die den Wert 
der Vermögenswerte, des als Sicherheit gestellten Pfands, des Zu
rückbehaltungsrechts oder der Sicherheit, gegen die sie besichert ist, 
übersteigt, 

f) jegliche Verbindlichkeiten aus der wahrgenommenen Verwaltung 
von Kundenvermögen oder Kundengeldern, darunter Kundenver
mögen oder Kundengelder, die im Namen von Organismen für ge
meinsame Anlagen in Wertpapieren hinterlegt wurden, sofern der 
jeweilige Kunde durch das anwendbare Insolvenzrecht geschützt ist, 

g) jegliche Verbindlichkeiten aus einem Treuhandverhältnis zwischen 
der Abwicklungseinheit oder einem ihrer Tochterunternehmen (als 
Treuhänder) und einer anderen Person (als Begünstigtem), sofern 
der Begünstigte durch das anwendbare Insolvenz- oder Zivilrecht 
geschützt ist, 

h) Verbindlichkeiten gegenüber Instituten mit einer ursprünglichen 
Laufzeit von weniger als sieben Tagen, ausgenommen Verbindlich
keiten gegenüber Einheiten, die Teil derselben Gruppe sind, 

i) Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als sieben Ta
gen gegenüber 

i) Systemen oder Betreibern von Systemen, die gemäß der Richt
linie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) 
angesehen wurden, 

ii) Teilnehmern an einem gemäß der Richtlinie 98/26/EG angese
henen System, und die aus der Teilnahme an einem solchen 
System resultieren, oder 

iii) zentralen Gegenparteien aus Drittländern, die gemäß Artikel 25 
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 anerkannt wurden, 

j) Verbindlichkeiten gegenüber 

i) Beschäftigten aufgrund ausstehender Lohnforderungen, Renten
leistungen oder anderer fester Vergütungen; hiervon ausgenom
men sind variable Vergütungsbestandteile, die nicht tarifvertrag
lich geregelt sind, und die variable Komponente von Vergütun
gen von Trägern eines erheblichen Risikos nach Artikel 92 Ab
satz 2 der Richtlinie 2013/36/EU, 

ii) Geschäfts- oder Handelsgläubigern, wenn die Verbindlichkeit 
aufgrund von Lieferungen von Gütern oder der Erbringung von 
Dienstleistungen für das Institut oder das Mutterunternehmen 
entsteht, die für den alltäglichen Geschäftsbetrieb des Instituts 
oder des Mutterunternehmens wesentlich sind, einschließlich 
IT-Diensten, Versorgungsdiensten sowie Anmietung, Bewirt
schaftung und Instandhaltung von Gebäuden, 

iii) Steuer- und Sozialversicherungsbehörden, sofern es sich nach 
dem anwendbaren Recht um vorrangige Verbindlichkeiten han
delt, 

▼M8 

( 1 ) Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 
1998 über die Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wert
papierliefer- und -abrechnungssystemen (ABl. L 166 vom 11.6.1998, S. 45).
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iv) Einlagensicherungssystemen, wenn die Verbindlichkeit aus fäl
ligen Beiträgen nach der Richtlinie 2014/49/EU entsteht, 

k) aus Derivaten entstehende Verbindlichkeiten, 

l) aus Schuldinstrumenten mit eingebetteten Derivaten entstehende 
Verbindlichkeiten. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe l werden Schuldinstru
mente mit Optionen zur vorzeitigen Tilgung, die nach Ermessen des 
Emittenten oder des Inhabers ausgeübt werden können, und Schuld
instrumente mit variabler Verzinsung, die sich aus einem in großem 
Umfang genutzten Referenzsatz, wie Euribor oder LIBOR, ableitet, 
nicht allein wegen dieser Merkmale als Schuldinstrumente, die einge
bettete Derivate umfassen, betrachtet. 

Artikel 72b 

Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 

(1) Verbindlichkeiten gelten als Instrumente berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten, sofern sie die in diesem Artikel festgelegten Bedin
gungen erfüllen, und zwar lediglich in dem in diesem Artikel genannten 
Umfang. 

(2) Verbindlichkeiten gelten als Instrumente berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Verbindlichkeiten werden unmittelbar von einem Institut be
geben bzw. aufgenommen und sind voll eingezahlt; 

b) die Verbindlichkeiten sind nicht Eigentum 

i) des Instituts oder einer Einheit derselben Abwicklungsgruppe, 

ii) eines Unternehmens, an dem das Institut eine direkte oder indi
rekte Beteiligung in Form des direkten Haltens oder durch Kon
trolle von mindestens 20 % der Stimmrechte oder des Kapitals 
jenes Unternehmens hält; 

c) der Erwerb des Eigentums an den Verbindlichkeiten wird weder 
direkt noch indirekt durch die Abwicklungseinheit finanziert; 

d) Ansprüche auf den Kapitalbetrag der Verbindlichkeiten sind laut 
den für die Instrumente geltenden Bestimmungen den Ansprüchen 
aus den ausgenommenen Verbindlichkeiten nach Artikel 72a Ab
satz 2 in voller Höhe nachrangig; diese Anforderung in Bezug auf 
die Nachrangigkeit gilt in jeder der folgenden Situationen als erfüllt: 

i) In den für die Verbindlichkeiten geltenden Vertragsbestimmun
gen ist spezifiziert, dass im Falle eines regulären Insolvenzver
fahrens gemäß Artikel 2 Absatz 1 Nummer 47 der Richtlinie 
2014/59/EU Ansprüche auf den Kapitalbetrag der Instrumente 
den Ansprüchen aus den ausgenommenen Verbindlichkeiten 
nach Artikel 72a Absatz 2 dieser Verordnung nachrangig sind, 

ii) in den geltenden Rechtsvorschriften ist spezifiziert, dass im 
Falle eines regulären Insolvenzverfahrens gemäß Artikel 2 Ab
satz 1 Nummer 47 der Richtlinie 2014/59/EU Ansprüche auf 
den Kapitalbetrag der Instrumente den Ansprüchen aus den aus
genommenen Verbindlichkeiten nach Artikel 72a Absatz 2 die
ser Verordnung nachrangig sind, 
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iii) die Instrumente werden von einer Abwicklungseinheit begeben, 
deren Bilanz keine ausgenommenen Verbindlichkeiten nach Ar
tikel 72a Absatz 2 dieser Verordnung enthält, die Instrumenten 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gleichrangig oder 
nachrangig sind; 

e) die Verbindlichkeiten sind nicht durch eines der folgenden Unter
nehmen besichert oder Gegenstand einer von ihnen gestellten Ga
rantie oder einer anderen Regelung, die den Ansprüchen einen hö
heren Rang verleiht: 

i) das Institut oder seine Tochterunternehmen, 

ii) das Mutterunternehmen des Instituts oder dessen Tochterunter
nehmen, 

iii) ein Unternehmen mit engen Verbindungen zu den unter den 
Ziffern i und ii genannten Unternehmen; 

f) die Verbindlichkeiten unterliegen keinen Aufrechnungs- oder Net
tingvereinbarungen, die deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der 
Abwicklung beeinträchtigen würden; 

g) die für die Verbindlichkeiten geltenden Bestimmungen enthalten 
keinen Anreiz für das Institut, ihren Kapitalbetrag gegebenenfalls 
vor der Fälligkeit zu kündigen, zu tilgen oder zurückzukaufen 
bzw. vorzeitig zurückzuzahlen; hiervon ausgenommen sind die in 
Artikel 72c Absatz 3 genannten Fälle; 

h) die Verbindlichkeiten sind nicht von den Inhabern der Instrumente 
vor Fälligkeit rückzahlbar; hiervon ausgenommen sind die in Arti
kel 72c Absatz 2 genannten Fälle; 

i) vorbehaltlich von Artikel 72c Absätze 3 und 4 gilt: enthalten die 
Verbindlichkeiten eine oder mehrere Optionen zur vorzeitigen Rück
zahlung einschließlich Optionen zur Kündigung, so können diese 
nur nach Ermessen des Emittenten ausgeübt werden; hiervon aus
genommen sind die in Artikel 72c Absatz 2 genannten Fälle; 

j) die Verbindlichkeiten können nur dann vorzeitig gekündigt, getilgt, 
zurückgezahlt oder zurückgekauft werden, wenn die Anforderungen 
der Artikel 77 und 78a erfüllt sind; 

k) die für die Verbindlichkeiten geltenden Bestimmungen lassen weder 
explizit noch implizit erkennen, dass die Abwicklungseinheit die 
Verbindlichkeiten — außer im Falle der Insolvenz oder Liquidation 
des Instituts — gegebenenfalls vorzeitig kündigen, tilgen, zurück
zahlen oder zurückkaufen wird, und das Institut gibt auch anderwei
tig keinen dahingehenden Hinweis; 

l) die für die Verbindlichkeiten geltenden Bestimmungen verleihen 
dem Inhaber nicht das Recht, die planmäßige künftige Auszahlung 
von Zinsen oder des Kapitalbetrags zu beschleunigen, außer im 
Falle der Insolvenz oder Liquidation der Abwicklungseinheit; 

m) die Höhe der auf die Verbindlichkeiten fälligen Zins- bzw. Dividen
denzahlungen wird nicht aufgrund der Bonität der Abwicklungsein
heit oder ihres Mutterunternehmens angepasst; 

n) für nach dem 28. Juni 2021 ausgegebene Instrumente wird in den 
einschlägigen Vertragsunterlagen und gegebenenfalls im Prospekt 
im Zusammenhang mit ihrer Emission explizit auf die mögliche 
Ausübung der Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse ge
mäß Artikel 48 der Richtlinie 2014/59/EU hingewiesen. 
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Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a können nur die Teile 
von Verbindlichkeiten, die voll eingezahlt sind, als Instrumente berück
sichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gelten. 

Wenn einige der in Artikel 72a Absatz 2 genannten ausgenommenen 
Verbindlichkeiten gemäß einzelstaatlichem Insolvenzrecht den gewöhn
lichen unbesicherten Forderungen nachrangig sind, unter anderem da sie 
von einem Gläubiger gehalten werden, der enge Verbindungen zu dem 
Schuldner hat, da er ein Anteilseigner war oder ist, da er in einem 
Kontrollverhältnis oder Konzernverhältnis war oder ist, da er Mitglied 
eines Verwaltungsorgans war oder ist oder mit einer dieser Personen 
verwandt war oder ist, ist die Nachrangigkeit für die Zwecke von Unter
absatz 1 Buchstabe d des vorliegenden Artikels nicht unter Bezugnahme 
auf Forderungen, die aus solchen ausgenommenen Verbindlichkeiten 
entstehen, zu beurteilen. 

(3) Zusätzlich zu den Verbindlichkeiten nach Absatz 2 des vorliegen
den Artikels kann die Abwicklungsbehörde gestatten, dass Verbindlich
keiten bis zu einem aggregierten Betrag, der 3,5 % des im Einklang mit 
Artikel 92 Absätze 3 und 4 berechneten Gesamtrisikobetrags nicht über
steigt, als Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gel
ten, sofern 

a) sämtliche Bedingungen des Absatzes 2, ausgenommen die Bedin
gung nach Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe d, erfüllt sind; 

b) die Verbindlichkeiten den am niedrigsten eingestuften ausgenom
menen Verbindlichkeiten nach Artikel 72a Absatz 2 gleichrangig 
sind; hiervon ausgenommen sind die ausgenommenen Verbindlich
keiten nach Absatz 2 Unterabsatz 3 des vorliegenden Artikels, die 
nach nationalem Insolvenzrecht gewöhnlichen unbesicherten Forde
rungen nachrangig sind; und 

c) die Einbeziehung dieser Verbindlichkeiten in die Posten berücksich
tigungsfähiger Verbindlichkeiten nicht zu einem wesentlichen Risiko 
für eine erfolgreiche rechtliche Anfechtung oder berechtigte Entschä
digungsansprüche gemäß entsprechender Bewertung der Abwick
lungsbehörde im Zusammenhang mit den in Artikel 34 Absatz 1 
Buchstabe g und Artikel 75 der Richtlinie 2014/59/EU genannten 
Grundsätzen führen würde. 

(4) Die Abwicklungsbehörde kann gestatten, dass Verbindlichkeiten 
zusätzlich zu den Verbindlichkeiten nach Absatz 2 als Instrumente be
rücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gelten, sofern 

a) es dem Institut nicht gestattet ist, Verbindlichkeiten nach Absatz 3 in 
die Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten einzubezie
hen; 

b) sämtliche Bedingungen des Absatzes 2, ausgenommen die Bedin
gung nach Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe d, erfüllt sind; 

c) die Verbindlichkeiten den am niedrigsten eingestuften ausgenom
menen Verbindlichkeiten nach Artikel 72a Absatz 2 gleichrangig 
oder höherrangig sind; hiervon ausgenommen sind die ausgenom
menen Verbindlichkeiten nach Absatz 2 Unterabsatz 3 des vorlie
genden Artikels, die nach nationalem Insolvenzrecht gewöhnlichen 
unbesicherten Forderungen nachrangig sind; 

d) der Betrag der ausgenommenen Verbindlichkeiten nach Artikel 72a 
Absatz 2, die diesen Verbindlichkeiten bei einer Insolvenz gleich
rangig oder nachrangig sind, in der Bilanz des Instituts 5 % des 
Betrags der Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlich
keiten des Instituts nicht überschreitet; 
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e) die Einbeziehung dieser Verbindlichkeiten in die Posten berücksich
tigungsfähiger Verbindlichkeiten nicht zu einem wesentlichen Risiko 
für eine erfolgreiche rechtliche Anfechtung oder berechtigte Entschä
digungsansprüche gemäß entsprechender Bewertung der Abwick
lungsbehörde im Zusammenhang mit den in Artikel 34 Absatz 1 
Buchstabe g und Artikel 75 der Richtlinie 2014/59/EU genannten 
Grundsätzen führen würde. 

(5) Die Abwicklungsbehörde kann einem Institut nur gestatten, Ver
bindlichkeiten, auf die entweder in Absatz 3 oder in Absatz 4 Bezug 
genommen wird, als Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 
einzubeziehen. 

(6) Bei der Überprüfung, ob die Bedingungen dieses Artikels erfüllt 
sind, konsultiert die Abwicklungsbehörde die zuständige Behörde. 

(7) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen Folgendes präzisiert wird: 

a) die anwendbaren Formen und Arten indirekter Finanzierung von 
Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, 

b) die Form und Art von Tilgungsanreizen für die Zwecke der Bedin
gung nach Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe g des vorliegenden 
Artikels und Artikel 72c Absatz 3. 

Diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards werden in vollem 
Umfang an den in Artikel 28 Absatz 5 Buchstabe a und in Artikel 52 
Absatz 2 Buchstabe a genannten delegierten Rechtsakt*** angeglichen. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. Dezember 2019. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Ver
ordnung zu erlassen. 

Artikel 72c 

Amortisierung von Instrumenten berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten 

(1) Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten mit einer 
Restlaufzeit von mindestens einem Jahr gelten in voller Höhe als Posten 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten. 

Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten mit einer Rest
laufzeit von weniger als einem Jahr gelten nicht als Posten berücksich
tigungsfähiger Verbindlichkeiten. 

(2) Umfasst ein Instrument berücksichtigungsfähiger Verbindlichkei
ten eine Rückzahlungsoption für den Inhaber, die vor der ursprünglich 
festgelegten Laufzeit des Instruments ausübbar ist, so endet für die 
Zwecke von Absatz 1 die Laufzeit des Instruments zum frühestmögli
chen Zeitpunkt, zu dem der Inhaber die Rückzahlungsoption ausüben 
und die Tilgung oder Rückzahlung des Instruments fordern kann. 

(3) Umfasst ein Instrument berücksichtigungsfähiger Verbindlichkei
ten einen Anreiz für den Emittenten, das Instrument vor der ursprüng
lich festgelegten Fälligkeit des Instruments vorzeitig zu kündigen, zu 
tilgen, zurückzuzahlen oder zurückzukaufen, so wird für die Zwecke 
von Absatz 1 die Laufzeit des Instruments definiert als der frühestmög
liche Zeitpunkt, zu dem der Emittent diese Option ausüben und die 
Tilgung bzw. Rückzahlung des Instruments fordern kann. 
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(4) Umfasst ein Instrument berücksichtigungsfähiger Verbindlichkei
ten Optionen zur vorzeitigen Tilgung, die nur nach Ermessen des Emit
tenten vor der ursprünglich festgelegten Fälligkeit des Instruments aus
geübt werden können, ohne dass jedoch in den für das Instrument 
geltenden Bestimmungen ein Anreiz, das Instrument vor seiner Fällig
keit zu kündigen, zu tilgen, zurückzuzahlen oder zurückzukaufen, oder 
eine in das Ermessen der Inhaber gestellte Tilgungs- bzw. Rückzah
lungsoption vorgesehen ist, so wird für die Zwecke des Absatzes 1 
die Laufzeit definiert als die ursprünglich festgelegte Fälligkeit. 

Artikel 72d 

Folgen der Nichterfüllung der Bedingungen für die 
Berücksichtigungsfähigkeit 

Sind hinsichtlich eines Instruments berücksichtigungsfähiger Verbind
lichkeiten die Bedingungen des Artikels 72b nicht länger erfüllt, so 
gelten die Verbindlichkeiten sofort nicht mehr als Instrumente berück
sichtigungsfähiger Verbindlichkeiten. 

Verbindlichkeiten nach Artikel 72b Absatz 2 können weiter zu den 
Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gerechnet wer
den, solange sie nach Artikel 72b Absatz 3 oder Absatz 4 als Instru
mente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gelten. 

A b s c h n i t t 2 

A b z ü g e v o n P o s t e n b e r ü c k s i c h t i g u n g s f ä h i g e r 
V e r b i n d l i c h k e i t e n 

Artikel 72e 

Abzüge von Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 

(1) Institute, die Artikel 92a unterliegen, ziehen von den Posten be
rücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten Folgendes ab: 

a) direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in eigenen 
Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, einschließ
lich eigener Verbindlichkeiten, zu deren Kauf das Institut aufgrund 
bestehender vertraglicher Verpflichtungen verpflichtet sein könnte; 

b) direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instru
menten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten von G-SRI-Ein
heiten, mit denen das Institut Überkreuzbeteiligungen hält, die nach 
Ansicht der zuständigen Behörde dem Ziel dienen, die Verlustab
sorptions- und Rekapitalisierungsfähigkeit der Abwicklungseinheit 
künstlich zu erhöhen; 

c) den gemäß Artikel 72i ermittelten Betrag der direkten, indirekten 
und synthetischen Positionen in Instrumenten berücksichtigungsfähi
ger Verbindlichkeiten von G-SRI-Einheiten, an denen das Institut 
keine wesentliche Beteiligung hält; 

d) direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instru
menten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten von G-SRI-Ein
heiten, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, aus
genommen mit einer Übernahmegarantie versehene Positionen, die 
das Institut seit höchstens fünf Geschäftstagen hält. 

(2) Für die Zwecke dieses Abschnitts werden sämtliche Instrumente, 
die Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gleichran
gig sind, als Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten be
handelt, ausgenommen Instrumente, die als berücksichtigungsfähige 
Verbindlichkeiten gemäß Artikel 72b Absätze 3 und 4 anerkannten 
Instrumenten gleichrangig sind. 
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(3) Für die Zwecke dieses Abschnitts können die Institute den Betrag 
der Positionen in Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkei
ten nach Artikel 72b Absatz 3 wie folgt berechnen: 

h ¼ X 

i 
Í 

H i · 
l i 
L i 
Î 

dabei gilt: 

h = Betrag der Positionen in Instrumenten berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten nach Artikel 72b Absatz 3; 

i = Index, der das emittierende Institut bezeichnet; 

H i = Gesamtbetrag der Positionen in berücksichtigungsfähigen Ver
bindlichkeiten des emittierenden Instituts i nach Artikel 72b Ab
satz 3; 

l i = Betrag der von dem emittierenden Institut innerhalb der in Arti
kel 72b Absatz 3 festgelegten Grenzen in die Posten berücksich
tigungsfähiger Verbindlichkeiten einbezogenen Verbindlichkeiten 
gemäß den letzten Offenlegungen des emittierenden Instituts; und 

L i = Gesamtbetrag der ausstehenden Verbindlichkeiten des emittieren
den Instituts i nach Artikel 72b Absatz 3 gemäß den letzten 
Offenlegungen des Emittenten. 

(4) Hält ein EU-Mutterinstitut oder ein Mutterinstitut in einem Mit
gliedstaat, das Artikel 92a unterliegt, direkte, indirekte oder synthetische 
Positionen in Eigenmittelinstrumenten oder Instrumenten berücksichti
gungsfähiger Verbindlichkeiten eines oder mehrerer Tochterunterneh
men, die nicht zur selben Abwicklungsgruppe wie das Mutterinstitut 
gehören, so kann die Abwicklungsbehörde dieses Mutterinstituts nach 
gebührender Berücksichtigung der Stellungnahme der Abwicklungs
behörden etwaiger betroffener Tochterunternehmen dem Mutterinstitut 
erlauben, solche Positionen in Abzug zu bringen, indem ein von der 
Abwicklungsbehörde dieses Mutterinstituts festgelegter geringerer Be
trag in Abzug gebracht wird. Dieser angepasste Betrag muss mindestens 
so hoch sein wie der wie folgt berechnete Betrag m: 

m i = max{0; OP i + LP i – max{0; β · [O i + L i – r i · aRWA i ]}} 

dabei gilt: 

i = Index, der das Tochterunternehmen bezeichnet; 

OP i = Betrag der von dem Tochterunternehmen i begebenen und 
von dem Mutterinstitut gehaltenen Eigenmittelinstrumente; 

LP i = Betrag der von dem Tochterunternehmen i begebenen und 
von dem Mutterinstitut gehaltenen Posten der berücksichti
gungsfähigen Verbindlichkeiten; 

β = prozentualer Anteil der Eigenmittelinstrumente und der Pos
ten der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, der von 
dem Tochterunternehmen i begeben und vom Mutterunter
nehmen gehalten wird, 

O i = Betrag der Eigenmittel des Tochterunternehmens i, wobei 
der gemäß diesem Absatz berechnete Abzug nicht berück
sichtigt wird; 

L i = Betrag der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten des 
Tochterunternehmens i, wobei der gemäß diesem Absatz be
rechnete Abzug nicht berücksichtigt wird; 
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r i = die auf das Tochterunternehmen i auf Ebene ihrer Abwick
lungsgruppe gemäß Artikel 92a Absatz 1 Buchstabe a dieser 
Verordnung und Artikel 45d der Richtlinie 2014/59/EU an
wendbare Quote; und 

aRWA i = der gemäß Artikel 92 Absätze 3 und 4 — unter Berück
sichtigung der Anpassungen nach Artikel 12a — berechnete 
Gesamtrisikobetrag der G-SRI-Einheit i. 

Darf ein Mutterinstitut gemäß Unterabsatz 1 den angepassten Betrag in 
Abzug bringen, so zieht das Tochterunternehmen die Differenz zwi
schen dem Betrag der Positionen in Eigenmittelinstrumenten und Instru
menten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten nach Unterabsatz 1 
und diesem angepassten Betrag ab. 

Artikel 72f 

Abzug von Positionen in eigenen Instrumenten 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 

Für die Zwecke des Artikels 72e Absatz 1 Buchstabe a berechnen die 
Institute die Positionen auf der Grundlage der Bruttokaufpositionen, 
wobei folgende Ausnahmen gelten: 

a) Institute dürfen den Betrag von Positionen auf der Grundlage der 
Nettokaufposition berechnen, sofern die beiden nachstehenden Be
dingungen erfüllt sind: 

i) die Kauf- und Verkaufspositionen beziehen sich auf die gleiche 
zugrunde liegende Risikoposition und die Verkaufspositionen un
terliegen keinem Gegenparteiausfallrisiko; 

ii) die Kauf- und die Verkaufsposition werden entweder beide im 
Handelsbuch oder beide im Anlagebuch gehalten; 

b) die Institute ermitteln den für direkte, indirekte und synthetische 
Positionen in Indexpapieren in Abzug zu bringenden Betrag durch 
Berechnung der zugrunde liegenden Risikoposition aus eigenen In
strumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten in den ent
sprechenden Indizes; 

c) die Institute dürfen Bruttokaufpositionen in eigenen Instrumenten 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, die aus Positionen in 
Indexpapieren resultieren, gegen Verkaufspositionen in eigenen In
strumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, die aus Ver
kaufspositionen in zugrunde liegenden Indizes resultieren, aufrech
nen, auch wenn für diese Verkaufspositionen ein Gegenparteiausfall
risiko besteht, sofern die beiden nachstehenden Bedingungen erfüllt 
sind: 

i) die Kauf- und Verkaufspositionen beziehen sich auf dieselben 
zugrunde liegenden Indizes; 

ii) die Kauf- und die Verkaufsposition werden entweder beide im 
Handelsbuch oder beide im Anlagebuch gehalten. 

Artikel 72g 

Abzugsbasis für Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 

Für die Zwecke des Artikels 72e Absatz 1 Buchstaben b, c und d 
bringen die Institute die Bruttokaufpositionen vorbehaltlich der in den 
Artikeln 72h und 72i festgelegten Ausnahmen in Abzug. 
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Artikel 72h 

Abzug von Positionen in berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten von anderen G-SRI-Einheiten 

Institute, die nicht die Ausnahme nach Artikel 72j in Anspruch nehmen, 
nehmen die Abzüge nach Artikel 72e Absatz 1 Buchstaben c und d 
nach folgenden Regeln vor: 

a) sie dürfen direkte, indirekte und synthetische Positionen in Instru
menten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten auf der Grund
lage der Nettokaufposition in derselben zugrunde liegenden Risiko
position berechnen, sofern die beiden nachstehenden Bedingungen 
erfüllt sind: 

i) der Fälligkeitstermin der Verkaufsposition entspricht entweder 
dem Fälligkeitstermin der Kaufposition oder er fällt auf einen 
Zeitpunkt nach dem zuletzt genannten Termin, oder die Restlauf
zeit der Verkaufsposition beträgt mindestens ein Jahr; 

ii) die Kauf- und die Verkaufsposition werden entweder beide im 
Handelsbuch oder beide im Anlagebuch gehalten; 

b) sie ermitteln den für direkte, indirekte und synthetische Positionen in 
Indexpapieren in Abzug zu bringenden Betrag durch Berechnung der 
zugrunde liegenden Risikopositionen gegenüber den Instrumenten 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten in den entsprechenden 
Indizes. 

Artikel 72i 

Abzug von berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, wenn das 
Institut keine wesentliche Beteiligung an G-SRI-Einheiten hält 

(1) Die Institute berechnen für die Zwecke des Artikels 72e Absatz 1 
Buchstabe c den in Abzug zu bringenden Betrag durch Multiplikation 
des unter Buchstabe a des vorliegenden Absatzes genannten Betrags mit 
dem aus der Berechnung gemäß Buchstabe b des vorliegenden Absatzes 
abgeleiteten Faktor: 

a) Gesamtbetrag, um den die direkten, indirekten und synthetischen 
Positionen des Instituts in den Instrumenten des harten Kernkapitals, 
des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals von Un
ternehmen der Finanzbranche sowie in Instrumenten berücksichti
gungsfähiger Verbindlichkeiten von G-SRI-Einheiten, an denen das 
Institut keine wesentliche Beteiligung hält, 10 % der Posten des 
harten Kernkapitals des Instituts nach Anwendung folgender Bestim
mungen überschreiten: 

i) Artikel 32 bis 35, 

ii) Artikel 36 Absatz 1 Buchstaben a bis g, Buchstabe k Ziffern ii 
bis v und Buchstabe l, mit Ausnahme des in Abzug zu bringen
den Betrags für von der künftigen Rentabilität abhängige latente 
Steueransprüche, die aus temporären Differenzen resultieren, 

iii) Artikel 44 und 45; 

b) Quotient aus dem Betrag der direkten, indirekten und synthetischen 
Positionen des Instituts in Instrumenten berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten von G-SRI-Einheiten, an denen das Institut keine 
wesentliche Beteiligung hält, und dem Gesamtbetrag der direkten, 
indirekten und synthetischen Positionen des Instituts in den Instru
menten des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals, des 
Ergänzungskapitals jener Unternehmen der Finanzbranche sowie in 
den Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten von G- 
SRI-Einheiten, an denen die Abwicklungsbehörde keine wesentliche 
Beteiligung hält. 

▼M8
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(2) Die Institute berücksichtigen bei den Beträgen nach Absatz 1 
Buchstabe a und der Berechnung des Faktors gemäß Absatz 1 Buch
stabe b keine mit Übernahmegarantie versehenen Positionen, die sie für 
höchstens fünf Geschäftstage halten. 

(3) Der gemäß Absatz 1 in Abzug zu bringende Betrag wird auf alle 
Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten einer G-SRI- 
Einheit, die von dem Institut gehalten werden, aufgeteilt. Die Institute 
ermitteln den gemäß Absatz 1 in Abzug zu bringenden Betrag jedes 
Instruments der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten durch Mul
tiplikation des Betrags nach Buchstabe a des vorliegenden Absatzes mit 
dem Anteil nach Buchstabe b des vorliegenden Absatzes: 

a) Betrag der gemäß Absatz 1 in Abzug zu bringenden Positionen; 

b) auf jedes von dem Institut gehaltene Instrument der berücksichti
gungsfähigen Verbindlichkeiten entfallender Anteil am Gesamtbetrag 
der direkten, indirekten und synthetischen Positionen des Instituts in 
den Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten von G- 
SRI-Einheiten, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung 
hält. 

(4) Der Betrag der Positionen nach Artikel 72e Absatz 1 Buchstabe c, 
der nach Anwendung des Absatzes 1 Buchstabe a Ziffern i, ii und iii 
des vorliegenden Artikels höchstens 10 % der Posten des harten Kern
kapitals des Instituts entspricht, wird nicht in Abzug gebracht und un
terliegt den anwendbaren Risikogewichten im Einklang mit Teil 3 Ti
tel II Kapitel 2 beziehungsweise Kapitel 3 und gegebenenfalls den An
forderungen des Teils 3 Titel IV. 

(5) Die Institute ermitteln den Betrag jedes Instruments der berück
sichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, der gemäß Absatz 4 ein Risiko
gewicht erhält, durch Multiplikation des für eine Risikogewichtung nach 
Absatz 4 erforderlichen Betrags der Positionen mit dem aus der Berech
nung nach Absatz 3 Buchstabe b resultierenden Anteil. 

Artikel 72j 

Ausnahme von Abzügen von Posten berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten für Positionen des Handelsbuchs 

(1) Die Institute können beschließen, einen bestimmten Teil ihrer 
direkten, indirekten und synthetischen Positionen in Instrumenten be
rücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, der aggregiert und gemessen 
an den Bruttokaufpositionen nach Anwendung der Artikel 32 bis 36 
höchstens 5 % der Posten des harten Kernkapitals des Instituts ent
spricht, nicht in Abzug zu bringen, sofern alle folgenden Bedingungen 
erfüllt sind: 

a) es handelt sich um im Handelsbuch enthaltene Positionen; 

b) die Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten werden 
höchstens 30 Geschäftstage gehalten. 

(2) Der Betrag der gemäß Absatz 1 nicht in Abzug gebrachten Posten 
unterliegt den Eigenmittelanforderungen für Posten im Handelsbuch. 

(3) Falls bei Positionen, die nicht gemäß Absatz 1in Abzug gebracht 
wurden, die in diesem Absatz festgelegten Bedingungen nicht länger 
erfüllt sind, werden die Positionen im Einklang mit Artikel 72g ohne 
Anwendung der in den Artikeln 72h und 72i festgelegten Ausnahme
regelungen in Abzug gebracht. 
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A b s c h n i t t 3 

E i g e n m i t t e l u n d b e r ü c k s i c h t i g u n g s f ä h i g e 
V e r b i n d l i c h k e i t e n 

Artikel 72k 

Berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

Die berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten eines Instituts bestehen 
aus den Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten des Instituts 
nach den Abzügen gemäß Artikel 72e. 

Artikel 72l 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

Die Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten eines 
Instituts ergeben sich aus der Summe seiner Eigenmittel und seiner 
berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten. 

▼C2 

KAPITEL 6 

▼M8 
Allgemeine Anforderungen an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

▼C2 

Artikel 73 

▼M8 
Ausschüttungen auf Instrumente 

(1) Kapitalinstrumente und Verbindlichkeiten, bei denen ein Institut 
allein entscheiden kann, ob es Ausschüttungen in einer anderen Form 
als Bargeld oder Eigenmittelinstrumenten vornimmt, können nicht als 
Instrumente des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals, des 
Ergänzungskapitals oder Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbind
lichkeiten gelten, es sei denn, das Institut hat die vorherige Erlaubnis 
der zuständigen Behörde erhalten. 

(2) Die zuständigen Behörden geben die vorherige Erlaubnis gemäß 
Absatz 1 nur, wenn sie der Ansicht sind, dass alle folgenden Bedingun
gen erfüllt sind: 

a) Die Fähigkeit des Instituts, Zahlungen im Rahmen des Instruments 
zu streichen, wird durch die Ermessensbefugnis gemäß Absatz 1 
oder durch die Form, in der die Ausschüttungen erfolgen können, 
nicht beeinträchtigt; 

b) die Fähigkeit des Kapitalinstruments oder der Verbindlichkeit, Ver
luste zu absorbieren, wird durch die Ermessensbefugnis gemäß Ab
satz 1 oder durch die Form, in der die Ausschüttungen erfolgen 
können, nicht beeinträchtigt; 

c) die Qualität des Kapitalinstruments oder der Verbindlichkeit wird 
durch die Ermessensbefugnis gemäß Absatz 1 oder durch die Form, 
in der die Ausschüttungen erfolgen können, in keiner anderen Weise 
verringert. 
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Die zuständige Behörde konsultiert die Abwicklungsbehörde hinsicht
lich der Erfüllung dieser Bedingungen durch ein Institut, bevor die 
vorherige Erlaubnis gemäß Absatz 1 gewährt wird. 

(3) Kapitalinstrumente und Verbindlichkeiten, bei denen eine andere 
juristische Person als das begebende Institut entscheiden oder fordern 
kann, dass Ausschüttungen auf diese Instrumente oder Verbindlichkeiten 
in einer anderen Form als Bargeld oder Eigenmittelinstrumenten zu 
erfolgen haben, können nicht als Instrumente des harten Kernkapitals, 
des zusätzlichen Kernkapitals, des Ergänzungskapitals oder Instrumente 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gelten. 

(4) Die Institute können einen breiten Marktindex als eine der Grund
lagen für die Bestimmung der Höhe der Ausschüttungen auf Instru
mente des zusätzlichen Kernkapitals, des Ergänzungskapitals und der 
Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten heranziehen. 

▼C2 
(5) Absatz 4 gilt nicht, wenn das Institut ein Referenzunternehmen in 
diesem breiten Marktindex ist, es sei denn die beiden folgenden Bedin
gungen sind erfüllt: 

a) Das Institut ist der Ansicht, dass zwischen den Bewegungen in die
sem breiten Marktindex und seiner Bonität oder der seines Mutter
instituts oder seiner Mutterfinanzholdinggesellschaft oder gemischten 
Mutterfinanzholdinggesellschaft oder gemischten Mutterholdingge
sellschaft keine wesentliche Korrelation besteht; 

b) die zuständige Behörde ist in Bezug auf Buchstabe a zu keinem 
anderen Schluss gelangt. 

▼M8 
(6) Die Institute melden und veröffentlichen die breiten Marktindizes, 
auf die sich ihre Kapitalinstrumente und Instrumente berücksichtigungs
fähiger Verbindlichkeiten stützen. 

▼C2 
(7) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur 
Präzisierung der Bedingungen aus, unter denen Indizes als breite Mark
tindizes für die Zwecke des Absatzes 4 angesehen werden. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. Juli 2013. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 74 

Positionen in von beaufsichtigten Unternehmen der Finanzbranche 
begebenen Kapitalinstrumenten, die nicht zu den aufsichtsrecht

lichen Eigenmitteln zählen 

Institute ziehen von keinem Bestandteil der Eigenmittel direkte, indi
rekte oder synthetische Positionen in von einem beaufsichtigten Unter
nehmen der Finanzbranche begebenen Kapitalinstrumenten ab, die nicht 
zu den aufsichtsrechtlichen Eigenmitteln dieses Unternehmens zählen. 
Institute wenden auf solche Positionen Risikogewichte gemäß Teil 3 
Titel II Kapitel 2 beziehungsweise Kapitel 3 an. 

▼M8
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Artikel 75 

Abzüge und Laufzeitanforderungen für Verkaufspositionen 

▼M8 
Die Laufzeitanforderungen für Verkaufspositionen gemäß Artikel 45 
Buchstabe a, Artikel 59 Buchstabe a, Artikel 69 Buchstabe a und Ar
tikel 72h Buchstabe a werden in Bezug auf solche Positionen als erfüllt 
betrachtet, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

▼C2 
a) Das Institut besitzt das vertragliche Recht, die abgesicherte Kauf

position zu einem bestimmten künftigen Zeitpunkt an die sicherungs
gebende Gegenpartei zu verkaufen; 

b) die sicherungsgebende Gegenpartei des Instituts ist vertraglich ver
pflichtet, dem Institut die Kaufposition nach Buchstabe a zu diesem 
bestimmten künftigen Zeitpunkt abzukaufen. 

Artikel 76 

Indexpositionen in Kapitalinstrumenten 

▼M8 
(1) Für die Zwecke von Artikel 42 Buchstabe a, Artikel 45 Buch
stabe a, Artikel 57 Buchstabe a, Artikel 59 Buchstabe a, Artikel 67 
Buchstabe a, Artikel 69 Buchstabe a und Artikel 72h Buchstabe a 
dürfen Institute den Betrag einer Kaufposition in einem Kapitalinstru
ment um den Anteil eines Indexes verringern, der aus derselben abge
sicherten zugrunde liegenden Risikoposition besteht, sofern alle folgen
den Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die abgesicherte Kaufposition und die zur Absicherung dieser Kauf
position verwendete Verkaufsposition in einem Index werden entwe
der beide im Handelsbuch oder beide im Anlagebuch gehalten; 

b) die Positionen nach Buchstabe a werden in der Bilanz des Instituts 
mit dem beizulegenden Zeitwert ausgewiesen; 

c) die Verkaufsposition nach Buchstabe a gilt nach den internen Kon
trollverfahren des Instituts als wirksame Absicherung; 

d) die zuständigen Behörden bewerten die Angemessenheit der unter 
Buchstabe c genannten internen Kontrollverfahren mindestens einmal 
jährlich und haben sich von deren andauernder Eignung überzeugt. 

(2) Ein Institut darf vorbehaltlich der vorherigen Erlaubnis der zu
ständigen Behörde eine konservative Schätzung seiner zugrunde liegen
den Risikoposition aus in Indizes enthaltenen Instrumenten als Alterna
tive zur Berechnung der Risikopositionen aus den unter einen oder 
mehrere der folgenden Punkte fallenden Posten vornehmen: 

a) in Indizes enthaltene eigene Instrumente des harten Kernkapitals, des 
zusätzlichen Kernkapitals, des Ergänzungskapitals und Instrumente 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten; 

b) in Indizes enthaltene Instrumente des harten Kernkapitals, des zu
sätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals von Unterneh
men der Finanzbranche; 

c) in Indizes enthaltene Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbind
lichkeiten von Instituten. 

▼C2
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(3) Die zuständigen Behörden geben die vorherige Erlaubnis nach 
Absatz 2 nur dann, wenn das Institut ihnen hinreichend nachgewiesen 
hat, dass die Überwachung seiner zugrunde liegenden Risikopositionen 
aus den in einem oder gegebenenfalls mehreren Buchstaben von Ab
satz 2 genannten Posten mit hohem betrieblichem Aufwand verbunden 
wäre. 

▼C2 
(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen Folgendes präzisiert wird: 

a) wann eine Schätzung nach Absatz 2, die als Alternative zur Berech
nung der zugrunde liegenden Risikoposition vorgenommen wird, 
ausreichend konservativ ist, 

b) welche Bedeutung der Begriff „hoher betrieblicher Aufwand“ für die 
Zwecke von Absatz 3 hat. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. Juli 2013. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

▼M8 

Artikel 77 

Bedingungen für die Verringerung von Eigenmitteln und 
berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 

(1) Ein Institut holt für jede der folgenden Handlungen zuvor die 
Erlaubnis der zuständigen Behörde ein: 

a) Verringerung, Tilgung oder Rückkauf von Instrumenten des harten 
Kernkapitals, die das Institut begeben hat, in einer gemäß dem ein
zelstaatlichen Recht zulässigen Weise: 

b) Verringerung oder Ausschüttung des mit Eigenmittelinstrumenten 
verbundenen Agios oder dessen Neueinstufung als anderer Eigen
mittelposten; 

c) Kündigung, Tilgung, Rückzahlung oder Rückkauf von Instrumenten 
des zusätzlichen Kernkapitals oder des Ergänzungskapitals vor ihrer 
vertraglichen Fälligkeit. 

(2) Ein Institut holt die vorherige Erlaubnis der Abwicklungsbehörde 
ein, wenn es nicht unter Absatz 1 fallende Instrumente berücksichti
gungsfähiger Verbindlichkeiten vor ihrer vertraglichen Fälligkeit kündi
gen, tilgen, zurückzahlen oder zurückkaufen will. 

Artikel 78 

Erlaubnis der Aufsichtsbehörden zur Verringerung von 
Eigenmitteln 

(1) Die zuständige Behörde gibt einem Institut die Erlaubnis zu Ver
ringerung, Kündigung, Tilgung, Rückzahlung oder Rückkauf von In
strumenten des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals oder 
des Ergänzungskapitals oder zu Verringerung, Ausschüttung oder Neu
einstufung des mit solchen Instrumenten verbundenen Agios, wenn eine 
der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) das Institut ersetzt die Instrumente oder das damit verbundene Agio 
nach Artikel 77 Absatz 1 vor oder gleichzeitig mit jeder der Hand
lungen nach Artikel 77 Absatz 1 durch Eigenmittelinstrumente zu
mindest gleicher Qualität zu Bedingungen, die im Hinblick auf die 
Ertragsmöglichkeiten des Instituts nachhaltig sind; 
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b) das Institut hat der zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen, 
dass seine Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkei
ten nach der in Artikel 77 Absatz 1 dieser Verordnung genannten 
Handlung die Anforderungen nach dieser Verordnung und in den 
Richtlinien 2013/36/EU und 2014/59/EU um eine Spanne überstei
gen, die die zuständige Behörde für erforderlich hält. 

Trifft ein Institut ausreichende Vorkehrungen hinsichtlich seiner Fähig
keit, mit Eigenmitteln, die die in dieser Verordnung und der Richtlinie 
2013/36/EU vorgeschriebenen Beträge übersteigen, tätig zu sein, so 
kann die zuständige Behörde diesem Institut für jede der Handlungen 
nach Artikel 77 Absatz 1 dieser Verordnung eine allgemeine vorherige 
Erlaubnis erteilen, die Kriterien unterliegt, die sicherstellen, dass jede 
derartige künftige Handlung im Einklang mit den im vorliegenden Ab
satz unter den Buchstaben a und b festgelegten Bedingungen vonstatten
geht. Diese allgemeine vorherige Erlaubnis darf nur für einen bestimm
ten Zeitraum gewährt werden, der auf ein Jahr begrenzt ist und danach 
verlängert werden kann. Die allgemeine vorherige Erlaubnis wird für 
einen bestimmten vorab festgelegten Betrag gewährt, der von der zu
ständigen Behörde bestimmt wird. Bei Instrumenten des harten Kern
kapitals ist dieser vorab festgelegte Betrag auf höchstens 3 % der ein
schlägigen Ausgabe beschränkt und darf 10 % des Betrags, um den das 
harte Kernkapital die Summe aus dem gemäß dieser Verordnung, der 
Richtlinie 2013/36/EU und der Richtlinie 2014/59/EU vorzuhaltenden 
harten Kernkapital übersteigt, nicht um eine Spanne übersteigen, die die 
zuständige Behörde für erforderlich hält. Bei Instrumenten des zusätz
lichen Kernkapitals oder Ergänzungskapitalinstrumenten ist dieser vorab 
festgelegte Betrag auf höchstens 10 % der einschlägigen Ausgabe be
schränkt und darf 3 % des Gesamtbetrags der Umlaufinstrumente des 
zusätzlichen Eigenkapitals oder des Ergänzungskapitals, falls anwend
bar, nicht übersteigen. 

Die zuständigen Behörden entziehen einem Institut die allgemeine vor
herige Erlaubnis, wenn es die für die Zwecke der Erlaubnis maßgeb
lichen Kriterien nicht mehr erfüllt. 

(2) Bei der Bewertung der Nachhaltigkeit der Ersatzinstrumente im 
Hinblick auf die Ertragsmöglichkeiten des Instituts gemäß Absatz 1 
Buchstabe a berücksichtigen die zuständigen Behörden das Ausmaß, 
in dem diese Ersatz-Kapitalinstrumente kostspieliger für das Institut 
wären als die Kapitalinstrumente oder Agios, die sie ersetzen würden. 

(3) Nimmt ein Institut eine in Artikel 77 Absatz 1 Buchstabe a ge
nannte Handlung vor und ist die Verweigerung der Rückzahlung der in 
Artikel 27 genannten Instrumente des harten Kernkapitals nach einzel
staatlichem Recht verboten, so kann die zuständige Behörde eine Be
freiung von den in Absatz 1 festgelegten Bedingungen unter der Vo
raussetzung gewähren, dass sie vom Institut eine angemessene Be
schränkung der Rückzahlung solcher Instrumente verlangt. 

(4) Die zuständigen Behörden können einem Institut die Kündigung, 
Tilgung bzw. Rückzahlung oder den Rückkauf von Instrumenten des 
zusätzlichen Kernkapitals oder des Ergänzungskapitals oder des damit 
verbundenen Agios innerhalb von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt ihrer 
Ausgabe gestatten, wenn die Bedingungen nach Absatz 1 erfüllt sind 
sowie eine der folgenden Bedingungen zutrifft: 

a) die aufsichtsrechtliche Einstufung der betreffenden Instrumente än
dert sich, was wahrscheinlich zu ihrem Ausschluss aus den Eigen
mitteln oder ihrer Neueinstufung als Eigenmittel geringerer Qualität 
führen würde, und die beiden folgenden Bedingungen sind erfüllt: 
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i) die zuständige Behörde hält es für ausreichend sicher, dass eine 
solche Änderung stattfindet, 

ii) das Institut weist der zuständigen Behörde hinreichend nach, dass 
zum Zeitpunkt der Emission der Instrumente die aufsichtsrecht
liche Neueinstufung nicht vernünftigerweise vorherzusehen war; 

b) die geltende steuerliche Behandlung der betreffenden Instrumente 
ändert sich, und das Institut weist der zuständigen Behörde hinrei
chend nach, dass diese wesentlich ist und zum Zeitpunkt der Emis
sion der Instrumente nicht vorherzusehen war; 

c) die Instrumente und das damit verbundene Agio fallen unter den 
Bestandsschutz nach Artikel 494b; 

d) das Institut ersetzt die Instrumente oder das damit verbundene Agio 
nach Artikel 77 Absatz 1 vor oder gleichzeitig mit der Handlung 
nach Artikel 77 Absatz 1 durch Eigenmittelinstrumente zumindest 
gleicher Qualität zu Bedingungen, die im Hinblick auf die Ertrags
möglichkeiten des Instituts nachhaltig sind, und die zuständige Be
hörde hat die Handlung auf der Grundlage der Feststellungerlaubt, 
dass sie aus aufsichtlicher Sicht vorteilhaft und durch außergewöhn
liche Umstände gerechtfertigt ist; 

e) die Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals oder die Ergänzungs
kapitalinstrumente werden für Market-Making-Zwecke zurück
gekauft. 

(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen Folgendes präzisiert wird: 

a) die Bedeutung des Ausdrucks „im Hinblick auf die Ertragsmöglich
keiten des Instituts nachhaltig“, 

b) die angemessene Beschränkung der Rückzahlung im Sinne des Ab
satzes 3, 

c) die Verfahrensanforderungen, einschließlich der Fristen und Modali
täten für die vorherige Erteilung der Erlaubnis durch die zuständigen 
Behörden für eine Handlung nach Artikel 77 Absatz 1, und die 
Datenanforderungen für den Antrag eines Instituts auf Erlaubnis 
der zuständigen Behörde zur Vornahme einer dort genannten Hand
lung, einschließlich des Verfahrens, das im Falle des Rückkaufs der 
an Genossen ausgegebenen Anteile anzuwenden ist, und der Fristen 
für die Bearbeitung eines solchen Antrags. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 28. Juli 2013 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 78a 

Erlaubnis zur Verringerung von Instrumenten 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 

(1) Die Abwicklungsbehörde erteilt einem Institut die Erlaubnis zur 
Kündigung, zur Tilgung, zur Rückzahlung oder zum Rückkauf von 
Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, wenn eine 
der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) das Institut ersetzt die Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbind
lichkeiten vor oder gleichzeitig mit jeder der Handlungen nach Ar
tikel 77 Absatz 2 durch Eigenmittelinstrumente oder Instrumente 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten zumindest gleicher Qua
lität zu Bedingungen, die im Hinblick auf die Ertragsmöglichkeiten 
des Instituts nachhaltig sind; 
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b) das Institut hat der Abwicklungsbehörde hinreichend nachgewiesen, 
dass seine Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkei
ten nach der Handlung nach Artikel 77 Absatz 2 der vorliegenden 
Verordnung die Anforderungen an Eigenmittel und berücksichti
gungsfähige Verbindlichkeiten nach dieser Verordnung, den Richt
linien 2013/36/EU und 2014/59/EU um eine Spanne übersteigen, die 
die Abwicklungsbehörde im Einvernehmen mit der zuständigen Be
hörde für erforderlich hält; 

c) das Institut der Abwicklungsbehörde hinreichend nachgewiesen hat, 
dass die teilweise oder vollständige Ersetzung der berücksichtigungs
fähigen Verbindlichkeiten durch Eigenmittelinstrumente erforderlich 
ist, um die Einhaltung der Eigenmittelanforderungen gemäß dieser 
Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU zum Zwecke einer dau
erhaften Zulassung zu gewährleisten. 

Trifft ein Institut ausreichende Vorkehrungen hinsichtlich seiner Fähig
keit, mit Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, 
die den in den Anforderungen dieser Verordnung, der Richtlinien 
2013/36/EU und 2014/59/EU festgelegten Betrag übersteigen, tätig zu 
sein, so kann die Abwicklungsbehörde nach Rücksprache mit der zu
ständigen Behörde diesem Institut vorab eine allgemeine Erlaubnis er
teilen, Kündigungen, Tilgungen bzw. Rückzahlungen oder Rückkäufe 
von Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten vorzuneh
men, die Kriterien unterliegen, die sicherstellen, dass jede derartige 
künftige Handlung im Einklang mit den in diesem Absatz unter den 
Buchstaben a und b festgelegten Bedingungen vonstattengeht. Diese 
allgemeine vorherige Erlaubnis darf nur für einen bestimmten Zeitraum 
gewährt werden, der auf ein Jahr begrenzt ist und danach verlängert 
werden kann. Die allgemeine vorherige Erlaubnis wird für einen be
stimmten vorab festgelegten Betrag gewährt, der von der Abwicklungs
behörde bestimmt wird. Die Abwicklungsbehörden unterrichten die zu
ständigen Behörden über jedwede erteilte allgemeine vorherige Erlaub
nis. 

Die Abwicklungsbehörde entzieht einem Institut die allgemeine vor
herige Erlaubnis, wenn es die für die Zwecke der Erlaubnis maßgeb
lichen Kriterien nicht mehr erfüllt. 

(2) Bei der Bewertung der Nachhaltigkeit der Ersatzinstrumente im 
Hinblick auf die Ertragsmöglichkeiten des Instituts nach Absatz 1 Buch
stabe a berücksichtigen die Abwicklungsbehörden das Ausmaß, in dem 
diese Ersatz-Kapitalinstrumente oder diese als Ersatz dienenden berück
sichtigungsfähigen Verbindlichkeiten kostspieliger für das Institut wären 
als die Instrumente, die sie ersetzen würden. 

(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen Folgendes präzisiert wird: 

a) das Verfahren für die Zusammenarbeit zwischen der zuständigen 
Behörde und der Abwicklungsbehörde, 

b) das Verfahren, einschließlich der Fristen und Informationsanforde
rungen, für die Erteilung der Erlaubnis gemäß Absatz 1 Unter
absatz 1, 

c) das Verfahren, einschließlich der Fristen und Informationsanforde
rungen, für die Erteilung der allgemeinen vorherigen Erlaubnis ge
mäß Absatz 1 Unterabsatz 2, 

d) die Bedeutung des Ausdrucks „im Hinblick auf die Ertragsmöglich
keiten des Instituts nachhaltig“. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe d dieses Absatzes werden 
die Entwürfe technischer Regulierungsstandards in vollem Umfang an 
den in Artikel 78 genannten delegierten Rechtsakt angeglichen. 

▼M8
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Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. Dezember 2019. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Ver
ordnung zu erlassen. 

▼C2 

Artikel 79 

▼M8 
Befristete Ausnahme vom Abzug von den Eigenmitteln und 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 

(1) Hält ein Institut Kapitalinstrumente oder Verbindlichkeiten, die 
als Eigenmittelinstrumente eines Unternehmens der Finanzbranche 
oder als Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten eines 
Instituts gelten, und dienen diese Positionen nach Ansicht der zuständi
gen Behörde dem Zweck einer finanziellen Stützungsaktion zur Sanie
rung und Wiederherstellung der Existenzfähigkeit des genannten Unter
nehmens oder Instituts, so kann sie eine befristete Ausnahme von den 
ansonsten für diese Instrumente geltenden Abzugsbestimmungen gewäh
ren. 

▼C2 
(2) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur 
Präzisierung des Konzepts der Befristung für die Zwecke von Absatz 1 
und der Bedingungen, unter denen eine zuständige Behörde davon aus
gehen kann, dass diese befristet gehaltenen Positionen dem Zweck einer 
finanziellen Stützungsaktion zur Sanierung und Rettung eines relevanten 
Unternehmens dienen. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. Juli 2013. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

▼M8 

Artikel 79a 

Bewertung der Einhaltung der Anforderungen an 
Eigenmittelinstrumente und Instrumente berücksichtigungsfähiger 

Verbindlichkeiten 

Die Institute müssen bei der Bewertung der Einhaltung der in Teil 2 
festgelegten Anforderungen die wesentlichen Merkmale von Instrumen
ten und nicht nur deren rechtliche Form berücksichtigen. Bei der Be
wertung der wesentlichen Merkmale eines Instruments muss allen Ver
einbarungen in Bezug auf die Instrumente Rechnung getragen werden, 
auch wenn diese nicht ausdrücklich in den Bedingungen der Instrumente 
selbst aufgeführt sind, damit bestimmt werden kann, dass die kombinier
ten wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Vereinbarungen mit der Ziel
setzung der einschlägigen Bestimmungen in Einklang stehen. 

▼C2 

Artikel 80 

▼M8 
Kontinuierliche Prüfung der Qualität von Eigenmittelinstrumenten 

und Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 

(1) Die EBA überwacht die Qualität von Eigenmittelinstrumenten 
und Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, die Insti
tute in der gesamten Union begeben, und unterrichtet die Kommission 

▼M8



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 107 

unverzüglich, wenn es signifikante Belege dafür gibt, dass jene Instru
mente die jeweiligen in dieser Verordnung festgelegten Kriterien für die 
Berücksichtigungsfähigkeit nicht erfüllen. 

Die zuständigen Behörden übermitteln der EBA auf deren Ersuchen 
unverzüglich alle Angaben zu neu begebenen Kapitalinstrumenten 
oder neuen Arten von Verbindlichkeiten, die diese für erforderlich hält, 
um die Qualität der von Instituten in der gesamten Union begebenen 
Eigenmittelinstrumente und Instrumente berücksichtigungsfähiger Ver
bindlichkeiten zu überwachen zu können. 

▼C2 
(2) Eine Mitteilung umfasst Folgendes: 

a) eine detaillierte Beschreibung der Art und des Ausmaßes der fest
gestellten Mängel, 

b) technische Hinweise zu den Maßnahmen, die die Kommission nach 
Ansicht der EBA ergreifen sollte, 

c) wichtige Entwicklungen in der EBA-Stresstestmethodik zur Prüfung 
der Solvenz von Instituten. 

▼M8 
(3) Die EBA berät die Kommission zu technischen Aspekten jegli
cher bedeutsamer Veränderungen, die ihrer Ansicht nach an der Defini
tion von Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 
in folgenden Fällen vorgenommen werden sollten: 

▼C2 
a) bei einschlägigen Entwicklungen in Marktstandards oder -praxis, 

b) bei Änderungen der einschlägigen Rechts- oder Rechnungslegungs
standards, 

c) bei wichtigen Entwicklungen in der EBA-Stresstestmethodik zur Prü
fung der Solvenz von Instituten. 

(4) Die EBA berät die Kommission bis zum 1. Januar 2014 zu tech
nischen Aspekten eines anderen Umgangs mit zeitwertbilanzierten nicht 
realisierten Gewinnen als der ohne Anpassung vorgenommenen Zurech
nung zum harten Kernkapital. Bei einschlägigen Empfehlungen werden 
relevante Entwicklungen bei den internationalen Rechnungslegungsstan
dards und den internationalen Vereinbarungen über Aufsichtsstandards 
für Banken berücksichtigt. 

TITEL II 

MINDERHEITSBETEILIGUNGEN UND DURCH TOCHTERUNTER
NEHMEN BEGEBENE INSTRUMENTE DES ZUSÄTZLICHEN KERN

KAPITALS UND DES ERGÄNZUNGSKAPITALS 

Artikel 81 

Minderheitsbeteiligungen, die zum konsolidierten harten 
Kernkapital zählen 

▼M8 
(1) Minderheitsbeteiligungen umfassen die Summe der Posten des 
harten Kernkapitals eines Tochterunternehmens, wenn die folgenden 
Bedingungen erfüllt sind: 

▼M9 
a) Das Tochterunternehmen ist 

i) ein Institut, 

▼M8
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ii) ein Unternehmen, das gemäß den anwendbaren nationalen 
Rechtsvorschriften den Anforderungen dieser Verordnung und 
der Richtlinie 2013/36/EU unterliegt, 

iii) eine zwischengeschaltete Finanzholdinggesellschaft oder eine 
zwischengeschaltete Finanzholdinggesellschaft, die den Anfor
derungen der vorliegenden Verordnung auf teilkonsolidierter 
Basis unterliegt, oder eine Investmentholdinggesellschaft, die 
den Anforderungen der Verordnung (EU) 2019/2033 auf kon
solidierter Basis unterliegt, 

iv) eine Wertpapierfirma, 

v) eine zwischengeschaltete Finanzholdinggesellschaft in einem 
Drittland, die genauso strengen Aufsichtsanforderungen unter
liegt wie sie für Kreditinstitute dieses Drittlands gelten, und 
bezüglich derer die Kommission gemäß Artikel 107 Absatz 4 
einen Beschluss erlassen hat, dass diese Aufsichtsanforderungen 
den in dieser Verordnung enthaltenen Vorschriften mindestens 
gleichwertig sind, 

▼M8 
b) das Tochterunternehmen ist vollständig in die Konsolidierung nach 

Teil 1 Titel II Kapitel 2 einbezogen; 

c) die im einleitenden Teil dieses Absatzes genannten Posten des har
ten Kernkapitals sind Eigentum anderer Personen als der in die 
Konsolidierung nach Teil 1 Titel II Kapitel 2 einbezogenen Unter
nehmen. 

▼C2 
(2) Minderheitsbeteiligungen, die das Mutterunternehmen des Insti
tuts oder seine Tochterunternehmen über eine Zweckgesellschaft oder 
anderweitig direkt oder indirekt finanzieren, zählen nicht zum konsoli
dierten harten Kernkapital. 

▼M8 

Artikel 82 

Qualifiziertes zusätzliches Kernkapital, Kernkapital, 
Ergänzungskapital und qualifizierte Eigenmittel 

Qualifiziertes zusätzliches Kernkapital, Kernkapital, Ergänzungskapital 
und qualifizierte Eigenmittel umfassen die Minderheitsbeteiligungen und 
die Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals bzw. des Ergänzungskapi
tals, zuzüglich der verbundenen einbehaltenen Gewinne und des Agios, 
eines Tochterunternehmens, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt 
sind: 

▼M9 
a) Das Tochterunternehmen ist 

i) ein Institut, 

ii) ein Unternehmen, das gemäß den anwendbaren nationalen 
Rechtsvorschriften den Anforderungen dieser Verordnung und 
der Richtlinie 2013/36/EU unterliegt, 

iii) eine zwischengeschaltete Finanzholdinggesellschaft oder eine 
zwischengeschaltete Finanzholdinggesellschaft, die den Anforde
rungen der vorliegenden Verordnung auf teilkonsolidierter Basis 
unterliegt, oder eine Investmentholdinggesellschaft, die den An
forderungen der Verordnung (EU) 2019/2033 auf konsolidierter 
Basis unterliegt, 

iv) eine Wertpapierfirma, 

▼M9
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v) eine zwischengeschaltete Finanzholdinggesellschaft in einem 
Drittland, die genauso strengen Aufsichtsanforderungen unter
liegt wie sie für Kreditinstitute dieses Drittlands gelten, und be
züglich derer die Kommission gemäß Artikel 107 Absatz 4 einen 
Beschluss erlassen hat, dass diese Aufsichtsanforderungen den in 
dieser Verordnung enthaltenen Vorschriften mindestens gleich
wertig sind; 

▼M8 
b) das Tochterunternehmen ist vollständig in die Konsolidierung nach 

Teil 1 Titel II Kapitel 2 einbezogen; 

c) die betreffenden Instrumente sind Eigentum anderer Personen als der 
in die Konsolidierung nach Teil 1 Titel II Kapitel 2 einbezogenen 
Unternehmen. 

▼C2 

Artikel 83 

Qualifiziertes zusätzliches Kernkapital und Ergänzungskapital einer 
Zweckgesellschaft 

▼M8 
(1) Von einer Zweckgesellschaft begebene Instrumente des zusätzli
chen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals und das damit verbun
dene Agio zählen nur dann bis zum 31. Dezember 2021 zum qualifi
zierten zusätzlichen Kernkapital, Kernkapital, Ergänzungskapital bzw. 
den qualifizierten Eigenmitteln, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt 
sind: 

▼C2 
a) Die Zweckgesellschaft, die die betreffenden Instrumente begibt, ist 

vollständig in die Konsolidierung nach Teil 1 Titel II Kapitel 2 
einbezogen 

b) die Instrumente und das verbundene Agio werden dem qualifizierten 
zusätzlichen Kernkapital nur zugerechnet, wenn die Bedingungen des 
Artikels 52 Absatz 1 erfüllt sind, 

c) die Instrumente und das verbundene Agio werden dem qualifizierten 
Ergänzungskapital nur zugerechnet, wenn die Bedingungen des Ar
tikels 63 erfüllt sind, 

d) der einzige Vermögenswert der Zweckgesellschaft ist ihre Betei
ligung an den Eigenmitteln des Mutterunternehmens oder eines voll
ständig in die Konsolidierung nach Teil 1 Titel II Kapitel 2 einbezo
genen Tochterunternehmens dieses Mutterunternehmens, der auf
grund seiner Form den Bedingungen des Artikels 52 Absatz 1 bzw. 
Artikel 63 genügt. 

Ist die zuständige Behörde der Ansicht, dass die Vermögenswerte einer 
Zweckgesellschaft, die nicht deren Anteil an den Eigenmitteln des Mut
terunternehmens oder eines in die Konsolidierung nach Teil 1 Titel II 
Kapitel 2 einbezogenen Tochterunternehmens dieses Mutterunterneh
mens sind, sehr gering und für die Gesellschaft nicht wesentlich sind, 
so kann sie davon absehen, die Bedingung nach Unterabsatz 1 Buch
stabe d anzuwenden. 

(2) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur 
Klärung der Arten von Vermögenswerten, die dem Betrieb von Zweck
gesellschaften zugeordnet werden können, und der in Absatz 1 Unter
absatz 2 genannten Konzepte des sehr geringen und nicht signifikanten 
Vermögenswerts aus. 

▼M9
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Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. Juli 2013. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 84 

Zum konsolidierten harten Kernkapital gerechnete Minderheits
beteiligungen 

▼M9 
(1) Die Institute ermitteln den Betrag der Minderheitsbeteiligungen 
eines Tochterunternehmens, die dem konsolidierten harten Kernkapital 
zugerechnet werden, indem sie von den Minderheitsbeteiligungen des 
betreffenden Unternehmens das Ergebnis der Multiplikation des unter 
Buchstabe a genannten Betrags mit dem unter Buchstabe b genannten 
Prozentsatz abziehen, wie folgt: 

▼C7 
a) hartes Kernkapital des Tochterunternehmens, abzüglich des niedrige

ren Wertes 

i) des Betrags des harten Kernkapitals des betreffenden Tochter
unternehmens, der erforderlich ist, um 

— die Summe aus der Anforderung nach Artikel 92 Absatz 1 
Buchstabe a der vorliegenden Verordnung, den Anforderun
gen nach den Artikeln 458 und 459 der vorliegenden Ver
ordnung, den speziellen Eigenmittelanforderungen nach Arti
kel 104 der Richtlinie 2013/36/EU, der kombinierten Kapital
pufferanforderung im Sinne des Artikels 128 Nummer 6 jener 
Richtlinie und etwaigen zusätzlichen lokalen aufsichtsrecht
lichen Vorschriften dritter Länder zu erreichen, soweit das 
harte Kernkapital diese Anforderungen erfüllen muss; 

— (wenn das Tochterunternehmen eine Wertpapierfirma ist) die 
Summe aus der Anforderung nach Artikel 11 der Verordnung 
(EU) 2019/2033, den speziellen Eigenmittelanforderungen 
nach Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 
2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen 
und etwaigen zusätzlichen lokalen aufsichtsrechtlichen Vor
schriften dritter Länder zu erreichen, soweit das harte Kern
kapital diese Anforderungen erfüllen muss; 

ii) des sich auf jenes Tochterunternehmen beziehenden Betrags des 
konsolidierten harten Kernkapitals, der auf konsolidierter Basis 
erforderlich ist, um die Summe aus der Anforderung nach Arti
kel 92 Absatz 1 Buchstabe a der vorliegenden Verordnung, den 
Anforderungen nach den Artikeln 458 und 459 der vorliegenden 
Verordnung, den speziellen Eigenmittelanforderungen nach Arti
kel 104 der Richtlinie 2013/36/EU, der kombinierten Kapitalpuf
feranforderung im Sinne des Artikels 128 Nummer 6 jener Richt
linie und etwaigen zusätzlichen lokalen aufsichtsrechtlichen Vor
schriften dritter Länder zu erreichen, soweit das harte Kernkapital 
diese Anforderungen erfüllen muss; 

b) Minderheitsbeteiligungen des Tochterunternehmens, ausgedrückt als 
Prozentanteil aller Posten des harten Kernkapitals des betreffenden 
Unternehmens. 

▼C2
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(2) Die Berechnung nach Absatz 1 wird auf teilkonsolidierter Basis 
für jedes Tochterunternehmen gemäß Artikel 81 Absatz 1 vorgenom
men. 

Ein Institut kann entscheiden, diese Berechnung für ein Tochterunter
nehmen im Sinne des Artikels 81 Absatz 1 nicht vorzunehmen. In 
diesem Fall darf die Minderheitsbeteiligung jenes Tochterunternehmens 
nicht dem konsolidierten harten Kernkapital zugerechnet werden. 

▼M9 
(3) Sieht eine zuständige Behörde gemäß Artikel 7 der vorliegenden 
Verordnung oder gegebenenfalls gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 
2019/2033 von der Anwendung der Aufsichtsanforderungen auf Einzel
basis ab, werden Minderheitsbeteiligungen innerhalb der Tochterunter
nehmen, für die die Ausnahme gilt, nicht den Eigenmitteln auf teilkon
solidierter bzw. konsolidierter Basis zugerechnet. 

▼C2 
(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur 
Spezifizierung der Teilkonsolidierungsberechnung aus, die für Absatz 2 
und für die Artikel 85 und 87 erforderlich ist. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. Juli 2013. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

(5) Die zuständigen Behörden können eine Mutterfinanzholdingge
sellschaft, die alle nachstehenden Voraussetzungen erfüllt, von der An
wendung dieses Artikels ausnehmen: 

a) Haupttätigkeit der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen, 

b) sie unterliegt einer Aufsicht auf konsolidierter Basis, 

c) zu ihrem Konsolidierungskreis gehört ein Tochterinstitut, an dem sie 
— gemäß der Definition eines Kontrollverhältnisses des Artikels 1 
der Richtlinie 83/349/EWG — nur eine Minderheitsbeteiligung hält, 

d) bei einer Berechnung auf teilkonsolidierter Basis stammt das gefor
derte konsolidierte harte Kernkapitals zu mehr als 90 % von dem 
Tochterinstitut nach Buchstabe c. 

Wird eine Mutterfinanzholdinggesellschaft, die alle Voraussetzungen 
des Unterabsatzes 1 erfüllt, nach dem 28. Juni 2013 zu einer gemischten 
Finanzholdinggesellschaft, können die zuständigen Behörden die Frei
stellung nach Unterabsatz 1 dieser gemischten Mutterfinanzholdingge
sellschaft gewähren, sofern sie die Voraussetzungen des Unterabsatzes 1 
erfüllt. 

▼C2



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 112 

(6) Wenn Kreditinstitute, die in einem Verbund einer Zentralorgani
sation ständig zugeordnet sind, und Institute, die einem institutsbezoge
nen Sicherungssystem unter den Bedingungen des Artikels 113 Absatz 7 
angeschlossen sind, einen Haftungsverbund eingerichtet haben, dass si
cherstellt, dass einer Übertragung von Eigenmitteln von der Gegenpartei 
auf das Kreditinstitut über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen hi
naus keine vorhandenen oder absehbaren wesentlichen, tatsächlichen 
oder rechtlichen Hindernisse entgegenstehen, werden diese Institute 
von den Bestimmungen dieses Artikels bezüglich Abzügen befreit und 
dürfen Minderheitsbeteiligungen innerhalb des Haftungsverbunds voll
ständig anrechnen. 

Artikel 85 

Zum konsolidierten Kernkapital zählende qualifizierte 
Kernkapitalinstrumente 

▼M9 
(1) Die Institute ermitteln den Betrag des zu den konsolidierten Ei
genmitteln zählenden qualifizierten Kernkapitals eines Tochterunterneh
mens, indem sie von dem qualifizierten Kernkapital des betreffenden 
Unternehmens das Ergebnis der Multiplikation des unter Buchstabe a 
genannten Betrags mit dem unter Buchstabe b genannten Prozentsatz 
abziehen, wie folgt: 

▼C7 
a) Kernkapital des Tochterunternehmens, abzüglich des niedrigeren 

Wertes 

i) des Betrags des Kernkapitals des betreffenden Tochterunterneh
mens, der erforderlich ist, um 

— die Summe aus der Anforderung nach Artikel 92 Absatz 1 
Buchstabe b der vorliegenden Verordnung, den Anforderun
gen nach den Artikeln 458 und 459 der vorliegenden Ver
ordnung, den speziellen Eigenmittelanforderungen nach Arti
kel 104 der Richtlinie 2013/36/EU, der kombinierten Kapital
pufferanforderung im Sinne des Artikels 128 Nummer 6 jener 
Richtlinie und etwaigen zusätzlichen lokalen aufsichtsrecht
lichen Vorschriften dritter Länder zu erreichen, soweit das 
Kernkapital diese Anforderungen erfüllen muss; 

— wenn das Tochterunternehmen eine Wertpapierfirma ist — 
die Summe aus der Anforderung nach Artikel 11 der Ver
ordnung 2019/2033, den spezifischen Eigenmittelanforderun
gen nach Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 
2019/2034 und etwaigen zusätzlichen lokalen aufsichtsrecht
lichen Vorschriften dritter Länder zu erreichen, soweit das 
Kernkapital diese Anforderungen erfüllen muss; 

ii) des sich auf das Tochterunternehmen beziehenden Betrags des 
konsolidierten Kernkapitals, der auf konsolidierter Basis erforder
lich ist, um die Summe aus der Anforderung nach Artikel 92 
Absatz 1 Buchstabe b der vorliegenden Verordnung, den Anfor
derungen nach den Artikeln 458 und 459 der vorliegenden Ver
ordnung, den speziellen Eigenmittelanforderungen nach Arti
kel 104 der Richtlinie 2013/36/EU, der kombinierten Kapitalpuf
feranforderung im Sinne des Artikels 128 Nummer 6 jener Richt
linie und etwaigen zusätzlichen lokalen aufsichtsrechtlichen Vor
schriften dritter Länder zu erreichen, soweit das Kernkapital diese 
Anforderungen erfüllen muss; 

▼C2
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b) qualifiziertes Kernkapital des Tochterunternehmens, ausgedrückt als 
Prozentanteil aller Posten des harten Kernkapitals und zusätzlichem 
Kernkapital des betreffenden Unternehmens. 

▼C2 
(2) Die Berechnung nach Absatz 1 wird auf teilkonsolidierter Basis 
für jedes Tochterunternehmen gemäß Artikel 81 Absatz 1 vorgenom
men. 

Ein Institut kann entscheiden, diese Berechnung für ein Tochterunter
nehmen im Sinne des Artikels 81 Absatz 1 nicht vorzunehmen. In 
diesem Fall darf das qualifizierte Kernkapital dieses Tochterunterneh
mens nicht dem konsolidierten Kernkapital zugerechnet werden. 

▼M9 
(3) Sieht eine zuständige Behörde gemäß Artikel 7 der vorliegenden 
Verordnung bzw. gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2033 von 
der Anwendung der Aufsichtsanforderungen auf Einzelbasis ab, werden 
Instrumente des Kernkapitals innerhalb der Tochterunternehmen, für die 
die Ausnahme gilt, nicht den Eigenmitteln auf teilkonsolidierter bzw. 
konsolidierter Basis zugerechnet. 

▼C2 

Artikel 86 

Zum konsolidierten zusätzlichen Kernkapital zählendes 
qualifiziertes Kernkapital 

Unbeschadet des Artikels 84 Absätze 5 oder 6 ermitteln Institute den 
Betrag des zum konsolidierten zusätzlichen Kernkapital zählenden qua
lifizierten Kernkapitals eines Tochterunternehmens, indem sie vom qua
lifizierten Kernkapital des betreffenden Unternehmens, das zum konsoli
dierten Kernkapital zählt, die Minderheitsbeteiligungen des betreffenden 
Unternehmens, die dem konsolidierten harten Kernkapital zugerechnet 
werden, abziehen. 

Artikel 87 

Zu den konsolidierten Eigenmitteln zählende qualifizierte 
Eigenmittel 

▼M9 
(1) Die Institute ermitteln den Betrag der zu den konsolidierten Ei
genmitteln zählenden qualifizierten Eigenmittel eines Tochterunterneh
mens, indem sie von den qualifizierten Eigenmitteln des betreffenden 
Unternehmens das Ergebnis der Multiplikation des unter Buchstabe a 
genannten Betrags mit dem unter Buchstabe b genannten Prozentsatz 
abziehen, wie folgt: 

▼C7 
a) Eigenmittel des Tochterunternehmens, abzüglich des niedrigeren 

Wertes 

i) des Betrags der Eigenmittel des Tochterunternehmens, der erfor
derlich ist, um 

▼C7
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— die Summe aus der Anforderung nach Artikel 92 Absatz 1 
Buchstabe c der vorliegenden Verordnung, den Anforderun
gen nach den Artikeln 458 und 459 der vorliegenden Ver
ordnung, den speziellen Eigenmittelanforderungen nach Arti
kel 104 der Richtlinie 2013/36/EU, der kombinierten Kapital
pufferanforderung im Sinne des Artikels 128 Nummer 6 jener 
Richtlinie und etwaigen zusätzlichen lokalen aufsichtsrecht
lichen Vorschriften dritter Länder zu erreichen; 

— wenn das Tochterunternehmen eine Wertpapierfirma ist — 
die Summe aus der Anforderung nach Artikel 11 der Ver
ordnung (EU) 2019/2033, den spezifischen Eigenmittelanfor
derungen nach Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 
2019/2034 und etwaigen zusätzlichen lokalen aufsichtsrecht
lichen Vorschriften dritter Länder zu erreichen; 

ii) des sich auf das Tochterunternehmen beziehenden Betrags der 
Eigenmittel, der auf konsolidierter Basis erforderlich ist, um die 
Summe aus der Anforderung nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe 
c der vorliegenden Verordnung, den Anforderungen nach den 
Artikeln 458 und 459 der vorliegenden Verordnung, den speziel
len Eigenmittelanforderungen nach Artikel 104 der Richtlinie 
2013/36/EU, der kombinierten Kapitalpufferanforderung im Sinne 
des Artikels 128 Nummer 6 jener Richtlinie und etwaigen zu
sätzlichen lokalen aufsichtsrechtlichen Vorschriften dritter Länder 
zu erreichen; 

b) qualifizierte Eigenmittel des Unternehmens, ausgedrückt als Prozent
anteil der Summe aller Posten des harten Kernkapitals, des zusätzli
chen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals des betreffenden Un
ternehmens, mit Ausnahme der in Artikel 62 Buchstaben c und d 
genannten Beträge. 

▼C2 
(2) Die Berechnung nach Absatz 1 wird auf teilkonsolidierter Basis 
für jedes Tochterunternehmen gemäß Artikel 81 Absatz 1 vorgenom
men. 

Ein Institut kann sich dafür entscheiden, diese Berechnung für ein Toch
terunternehmen im Sinne des Artikels 81 Absatz 1 nicht vorzunehmen. 
In diesem Fall dürfen die qualifizierten Eigenmittel dieser Tochtergesell
schaft nicht den konsolidierten Eigenmitteln zugerechnet werden. 

▼M9 
(3) Sieht eine zuständige Behörde gemäß Artikel 7 der vorliegenden 
Verordnung bzw. gemäß Artikel 6 der Verordnung 2019/2033 von der 
Anwendung der Aufsichtsanforderungen auf Einzelbasis ab, werden Ei
genmittelinstrumente innerhalb der Tochterunternehmen, für die die 
Ausnahme gilt, nicht den Eigenmitteln auf teilkonsolidierter bzw. kon
solidierter Basis zugerechnet. 
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Artikel 88 

Zum konsolidierten Ergänzungskapital zählende qualifizierte 
Eigenmittelinstrumente 

Unbeschadet des Artikels 84 Absätze 5 und 6 ermitteln Institute den 
Betrag der zum konsolidierten Ergänzungskapital zählenden qualifizier
ten Eigenmittel eines Tochterunternehmens, indem sie von den qualifi
zierten Eigenmitteln des betreffenden Unternehmens, die zu den kon
solidierten Eigenmitteln zählen, das qualifizierte Kernkapital des betref
fenden Unternehmens, das zum konsolidierten Kernkapital zählt, abzie
hen. 

▼M8 

Artikel 88a 

Qualifizierte Instrumente berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten, die von einem in der Union ansässigen Tochterunter
nehmen, das Teil derselben Abwicklungsgruppe ist wie die Abwick
lungseinheit, ausgegeben werden, können den konsolidierten Instrumen
ten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten eines Instituts, das Ar
tikel 92a unterliegt, zugerechnet werden, sofern alle folgenden Bedin
gungen erfüllt sind: 

a) Sie werden gemäß Artikel 45f Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 
2014/59/EU ausgegeben; 

b) sie werden von einem vorhandenen Anteilseigner, der nicht Teil 
derselben Abwicklungsgruppe ist, erworben, sofern die Ausübung 
der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnisse gemäß den Ar
tikeln 59 bis 62 der Richtlinie 2014/59/EU die Kontrolle des Toch
terunternehmens durch die Abwicklungseinheit nicht beeinträchtigt; 

c) sie übersteigen nicht den Betrag, der sich nach Abzug des Betrags 
nach Ziffer i von dem Betrag nach Ziffer ii ergibt: 

i) Summe der Verbindlichkeiten, die an die Abwicklungseinheit 
begeben und von dieser erworben werden, entweder direkt oder 
indirekt über andere Unternehmen derselben Abwicklungsgruppe, 
und der Betrag der gemäß Artikel 45f Absatz 2 Buchstabe b der 
Richtlinie 2014/59/EU begebenen Eigenmittelinstrumente; 

ii) gemäß Artikel 45f Absatz 1 der Richtlinie 201/59/EU erforderli
cher Betrag. 

▼C2 

TITEL III 

QUALIFIZIERTE BETEILIGUNGEN AUSSERHALB DES 
FINANZSEKTORS 

Artikel 89 

Risikogewichtung und Verbot qualifizierter Beteiligungen außerhalb 
des Finanzsektors 

(1) Qualifizierte Beteiligungen, deren Betrag 15 % der anrechenbaren 
Eigenmittel des Instituts überschreitet, unterliegen den Bestimmungen 
von Absatz 3, wenn sie an einem anderen als den nachstehend genann
ten Unternehmen gehalten werden: 
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a) einem Unternehmen der Finanzbranche, 

b) einem Unternehmen, das kein Unternehmen der Finanzbranche ist 
und Tätigkeiten ausübt, die nach Ansicht der zuständigen Behörde 
eine der folgenden Tätigkeiten ist: 

i) eine direkte Verlängerung der Banktätigkeit, 

ii) eine Hilfstätigkeit zur Banktätigkeit, 

iii) Leasing, Factoring, Verwaltung von Investmentfonds oder von 
Rechenzentren oder andere ähnliche Tätigkeiten. 

(2) Der Gesamtbetrag der qualifizierten Beteiligungen eines Instituts 
an anderen als den unter Absatz 1 Buchstaben a und b genannten 
Unternehmen, der 60 % der anrechenbaren Eigenmittel des Instituts 
überschreitet, unterliegt den Bestimmungen von Absatz 3. 

(3) Die zuständigen Behörden wenden auf die in den Absätzen 1 
und 2 genannten qualifizierten Beteiligungen von Instituten die Bestim
mungen der Buchstaben a oder b an: 

a) Zur Berechnung der Mindestkapitalanforderung gemäß Teil 3 wen
den die Institute auf den größeren der folgenden Beträge ein Risi
kogewicht von 1 250 % an: 

i) den Betrag der in Absatz 1 genannten qualifizierten Beteiligun
gen, der 15 % der anrechenbaren Eigenmittel des Instituts über
schreitet, 

ii) den Gesamtbetrag der in Absatz 2 genannten qualifizierten Be
teiligungen, der 60 % der anrechenbaren Eigenmittel des Instituts 
überschreitet, 

b) die zuständigen Behörden untersagen Instituten das Halten der in den 
Absätzen 1 und 2 genannten qualifizierten Beteiligungen, deren Be
trag den in diesen Absätzen festgelegten Prozentanteil an den anre
chenbaren Eigenmitteln des Instituts überschreitet. 

Die zuständigen Behörden machen ihre Entscheidung für den Buchsta
ben a oder den Buchstaben b bekannt. 

(4) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe b gibt die EBA Leit
linien zur Präzisierung folgender Begriffe heraus: 

a) Tätigkeiten, die eine direkte Verlängerung zur Banktätigkeit darstel
len, 

b) Hilfstätigkeiten zur Banktätigkeit, 

c) ähnliche Tätigkeiten. 

Diese Leitlinien werden gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 angenommen. 

Artikel 90 

Alternative zum Risikogewicht von 1 250 % 

Alternativ zur Anwendung eines Risikogewichts von 1 250 % auf Be
träge, die die Höchstgrenzen nach Artikel 89 Absätze 1 und 2 über
schreiten, dürfen Institute diese Beträge gemäß Artikel 36 Absatz 1 
Buchstabe k von den Posten des harten Kernkapitals abziehen. 
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Artikel 91 

Ausnahmen 

(1) Aktien oder Anteile anderer Unternehmen als der im Sinne des 
Artikels 89 Absatz 1 Buchstaben a und b werden bei der Berechnung 
der Höchstgrenzen jenes Artikels für die anrechenbaren Eigenmittel 
nicht berücksichtigt, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft: 

a) die Aktien oder Anteile werden vorübergehend für eine finanzielle 
Stützungsaktion im Sinne des Artikels 79 gehalten, 

b) diese gehaltenen Aktien oder Anteile sind eine mit einer Übernahme
garantie versehene Position, die seit höchstens fünf Arbeitstagen 
gehalten wird, 

c) die Aktien oder Anteile werden im Namen des Instituts und für 
Rechnung Dritter gehalten. 

(2) Aktien oder Anteile, die keine Finanzanlagen im Sinne des Ar
tikels 35 Absatz 2 der Richtlinie 86/635/EWG sind, werden in die 
Berechnung nach Artikel 89 nicht einbezogen. 

TEIL 3 

EIGENMITTELANFORDERUNGEN 

TITEL I 

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN, BEWERTUNG UND MELDUNG 

KAPITEL 1 

Mindesthöhe der Eigenmittel 

A b s c h n i t t 1 

E i g e n m i t t e l a n f o r d e r u n g e n a n I n s t i t u t e 

Artikel 92 

Eigenmittelanforderungen 

(1) Unbeschadet der Artikel 93 und 94 müssen Institute zu jedem 
Zeitpunkt folgende Eigenmittelanforderungen erfüllen: 

a) eine harte Kernkapitalquote von 4,5 %, 

b) eine Kernkapitalquote von 6 %, 

c) eine Gesamtkapitalquote von 8 %, 

▼M8 
d) eine Verschuldungsquote von 3 %. 

▼C2 
(2) Die Institute berechnen ihre Kapitalquoten wie folgt: 

a) Die harte Kernkapitalquote ergibt sich aus dem harten Kernkapital 
des Instituts, ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtrisikobetrags, 
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b) die Kernkapitalquote ergibt sich aus dem Kernkapital des Instituts, 
ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtrisikobetrags, 

c) die Gesamtkapitalquote ergibt sich aus den Eigenmitteln des Insti
tuts, ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtrisikobetrags. 

(3) Der Gesamtrisikobetrag berechnet sich als Summe der Elemente 
unter den Buchstaben a bis f dieses Absatzes unter Berücksichtigung der 
Anforderungen nach Absatz 4: 

a) die gemäß Titel II und Artikel 379 berechneten risikogewichteten 
Positionsbeträge für das Kredit- und das Verwässerungsrisiko in 
allen Geschäftsfeldern eines Instituts, ausschließlich der risikoge
wichteten Positionsbeträge aus der Handelsbuchtätigkeit des Insti
tuts, 

▼M8 
b) die Eigenmittelanforderungen für die Handelsbuchtätigkeiten des 

Instituts für 

i) das gemäß Titel IV dieses Teils ermittelte Marktrisiko, aus
genommen die Ansätze nach den Kapiteln 1a und 1b des ge
nannten Titels; 

ii) die gemäß Teil 4 ermittelten Großkredite oberhalb der Obergren
zen gemäß Artikel 395 bis 401, soweit dem Institut eine Über
schreitung jener Obergrenzen gestattet ist, 

c) die gemäß Titel IV dieses Teils ermittelten Eigenmittelanforderun
gen für das Marktrisiko für sämtliche Geschäftstätigkeiten, die ein 
Fremdwährungsrisiko oder ein Warenpositionsrisiko bergen, aus
genommen die Ansätze nach den Kapiteln 1a und 1b des genannten 
Titels, 

ca) die gemäß Titel V dieses Teils mit Ausnahme des Artikels 379 für 
das Abwicklungsrisiko berechneten Eigenmittelanforderungen, 

▼C2 
d) die gemäß Titel VI berechneten Eigenmittelanforderungen für das 

Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung bei OTC-Derivaten 
außer anerkannten Kreditderivaten zur Verringerung der risikoge
wichteten Positionsbeträge für das Kreditrisiko, 

e) die gemäß Titel III bestimmten Eigenmittelanforderungen für das 
operationelle Risiko, 

f) die gemäß Titel II ermittelten risikogewichteten Positionsbeträge für 
das Gegenparteirisiko aus der Handelsbuchtätigkeit des Instituts für 
folgende Arten von Geschäften und Vereinbarungen: 

i) in Anhang II genannte Geschäfte sowie Kreditderivate,; 

ii) Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleih- oder -leih
geschäfte, 
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iii) Lombardgeschäfte auf der Grundlage von Wertpapieren oder 
Waren, 

iv) Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist. 

(4) Für die Berechnung des in Absatz 3 genannten Gesamtrisiko
betrags gelten folgende Bestimmungen: 

a) die Eigenmittelanforderungen nach Absatz 3 Buchstaben c bis e 
umfassen die Anforderungen aus allen Geschäftsfeldern eines Insti
tuts; 

b) die Institute multiplizieren die Eigenmittelanforderungen nach Ab
satz 3 Buchstaben b bis e mit dem Faktor 12,5. 

▼M8 

Artikel 92a 

Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 
Verbindlichkeiten für G-SRI 

(1) Vorbehaltlich der Artikel 93 und 94 und der in Absatz 2 dieses 
Artikels genannten Ausnahmeregelungen müssen als Abwicklungsein
heiten eingestufte Institute, bei denen es sich um G-SRI oder Teile eines 
G-SRI handelt, zu jedem Zeitpunkt die folgenden Anforderungen an die 
Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten erfüllen: 

a) eine risikobasierte Quote von 18 %, die den Eigenmitteln und be
rücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten des Instituts, ausgedrückt 
als Prozentsatz des gemäß Artikel 92 Absätze 3 und 4 berechneten 
Gesamtrisikobetrags, entspricht; 

b) eine nicht-risikobasierte Quote von 6,75 %, die den Eigenmitteln und 
berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten des Instituts, aus
gedrückt als Prozentsatz der Gesamtrisikopositionsmessgröße nach 
Artikel 429 Absatz 4, entspricht. 

(2) Die in Absatz 1 festgelegten Anforderungen finden in folgenden 
Zeiträumen keine Anwendung: 

a) für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Tag, an dem das Institut 
oder die Gruppe, der das Institut angehört, als G-SRI eingestuft 
wurde; 

b) für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Tag, an dem die Ab
wicklungsbehörde das Bail-in-Instrument im Einklang mit der Richt
linie 2014/59/EU angewandt hat; 

c) für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Tag, an dem die Ab
wicklungseinheit eine alternative Maßnahme der Privatwirtschaft 
nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/59/EU 
eingeführt hat, durch die Kapitalinstrumente und andere Verbindlich
keiten herabgeschrieben oder in Posten des harten Kernkapitals um
gewandelt worden sind, um die Abwicklungseinheit ohne Anwen
dung von Abwicklungsinstrumenten zu rekapitalisieren. 

(3) Übersteigt der Gesamtbetrag, der aus der Anwendung der Anfor
derung nach Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels auf jede 
Abwicklungseinheit derselben G-SRI resultiert, die gemäß Artikel 12a 
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dieser Verordnung berechnete Anforderung an die Eigenmittel und be
rücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, so darf die Abwicklungs
behörde des EU-Mutterinstituts nach Rücksprache mit den anderen ein
schlägigen Abwicklungsbehörden gemäß Artikel 45d Absatz 4 oder 
Artikel 45h Absatz 1 der Richtlinie 2014/59/EU vorgehen. 

Artikel 92b 

Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 
Verbindlichkeiten für Nicht-EU-G-SRI 

(1) Institute, bei denen es sich um bedeutende Tochterunternehmen 
von Nicht-EU-G-SRI handelt und die keine Abwicklungseinheiten sind, 
erfüllen zu jedem Zeitpunkt Anforderungen an Eigenmittel und berück
sichtigungsfähige Verbindlichkeiten, die 90 % der in Artikel 92a fest
gelegten Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 
Verbindlichkeiten entsprechen. 

(2) Für den Zweck der Einhaltung von Absatz 1 werden Instrumente 
des zusätzlichen Kernkapitals, Ergänzungskapitalinstrumente und Instru
mente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten nur dann berücksich
tigt, wenn diese Instrumente sich im Eigentum des obersten Mutter
unternehmens des Nicht-EU-G-SRI befinden und direkt oder indirekt 
über andere Einheiten in derselben Gruppe ausgegeben wurden, voraus
gesetzt, dass alle diese Einheiten ihren Sitz in demselben Drittland wie 
das oberste Mutterunternehmen oder in einem Mitgliedstaat haben. 

(3) Ein Instrument berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten wird 
für die Zwecke der Einhaltung des Absatzes 1 nur dann berücksichtigt, 
wenn es alle folgenden zusätzlichen Bedingungen erfüllt: 

a) im Falle eines regulären Insolvenzverfahrens im Sinne des Artikels 2 
Absatz 1 Nummer 47 der Richtlinie 2014/59/EU ist die sich aus der 
Verbindlichkeit ergebende Forderung gegenüber Forderungen, die 
sich aus Verbindlichkeiten ergeben, welche die in Absatz 2 des vor
liegenden Artikels genannten Bedingungen nicht erfüllen und nicht 
als Eigenmittel gelten können, nachrangig; 

b) es unterliegt den Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnissen 
gemäß den Artikeln 59 bis 62 der Richtlinie 2014/59/EU. 

▼C2 

Artikel 93 

Anfangskapitalanforderung an bereits bestehende Unternehmen 

(1) Die Eigenmittel eines Instituts dürfen nicht unter den zum Zeit
punkt seiner Zulassung als Anfangskapital geforderten Betrag fallen. 

(2) Kreditinstitute, die am 1. Januar 1993 bereits bestanden, dürfen 
ihre Tätigkeiten fortsetzen, auch wenn der Betrag ihrer Eigenmittel den 
als Anfangskapital geforderten Betrag nicht erreicht. In diesem Fall darf 
der Betrag der Eigenmittel dieser Institute nicht unter den seit dem 
22. Dezember 1989 erreichten Höchstbetrag absinken. 

▼M9 __________ 

(4) Wenn die Kontrolle über ein Institut, das unter die in Absatz 2 
genannte Kategorie fällt, von einer anderen natürlichen oder juristischen 
Person als derjenigen übernommen wird, die zuvor die Kontrolle über 
das Institut ausgeübt hat, so muss der Betrag der Eigenmittel dieses 
Instituts den als Anfangskapital geforderten Betrag erreichen. 
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(5) Bei einem Zusammenschluss von zwei oder mehr Instituten der 
in Absatz 2 genannten Kategorie darf der Betrag der Eigenmittel des aus 
dem Zusammenschluss hervorgehenden Instituts nicht unter die zum 
Zeitpunkt des Zusammenschlusses bestehende Summe der Eigenmittel 
der zusammengeschlossenen Institute fallen, bis der als Anfangskapital 
geforderte Betrag erreicht wird. 

(6) Ist es nach Ansicht der zuständigen Behörden erforderlich, dass 
die Anforderung nach Absatz 1 erfüllt wird, um die Solvenz eines 
Instituts sicherzustellen, so kommen die Absätze 2, 4 und 5 nicht zur 
Anwendung. 

▼M8 

Artikel 94 

Ausnahme für Handelsbuchtätigkeiten von geringem Umfang 

(1) Abweichend von Artikel 92b Absatz 3 Buchstabe b dürfen In
stitute die Eigenmittelanforderung für ihre Handelsbuchtätigkeiten ge
mäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels berechnen, sofern der Umfang 
der bilanziellen und außerbilanziellen Handelsbuchtätigkeiten des Insti
tuts auf der Grundlage einer monatlichen Bewertung, die unter Heran
ziehung der zum letzten Tag des Monats verzeichneten Daten erfolgt, 
die beiden folgenden Schwellenwerte nicht überschreitet: 

a) 5 % der Gesamtaktiva des Instituts, 

b) 50 Mio. EUR. 

(2) Sind die beiden in Absatz 1 Buchstaben a und b festgelegten 
Bedingungen erfüllt, können die Institute die Eigenmittelanforderung 
für ihre Handelsbuchtätigkeiten wie folgt berechnen: 

a) in Bezug auf die in Anhang II Nummer 1 aufgelisteten Geschäfte, 
Geschäfte im Zusammenhang mit Vermögenswerten, die in Num
mer 3 des genannten Anhangs genannt werden, und Kreditderivate 
dürfen die Institute die betreffenden Positionen von der Eigenmittel
anforderung nach Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe b ausnehmen; 

b) in Bezug auf andere als die unter Buchstabe a dieses Absatzes 
genannten Handelsbuchpositionen dürfen die Institute die Eigenmit
telanforderung nach Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe b durch die 
gemäß Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe a berechnete Eigenmittelanfor
derung ersetzen. 

(3) Für die Zwecke von Absatz 1 berechnen die Institute den Umfang 
ihrer bilanziellen und außerbilanziellen Handelsbuchtätigkeiten auf 
Grundlage der zum letzten Tag jedes Monats verzeichneten Daten im 
Einklang mit den folgenden Anforderungen: 

a) alle gemäß Artikel 104 im Handelsbuch gehaltenen Positionen wer
den in der Berechnung berücksichtigt, mit Ausnahme von 

i) Fremdwährungs- und Warenpositionen; 

ii) Positionen in Kreditderivaten, die als internes Sicherungsgeschäft 
gegen Kreditrisiken oder Gegenparteirisiken des Anlagebuchs an
erkannt sind, und Kreditderivatgeschäften, die das Marktrisiko 
dieser internen Sicherungsgeschäfte gemäß Artikel 106 Absatz 3 
vollständig ausgleichen; 
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b) alle in der Berechnung nach Buchstabe a berücksichtigten Positionen 
werden zum Marktwert zu diesem bestimmten Datum bewertet; lässt 
sich der Marktwert einer Position zu einem bestimmten Datum nicht 
ermitteln, so verwenden die Institute den zu diesem Datum beizule
genden Zeitwert für diese Position; lassen sich der Marktwert und 
der beizulegende Zeitwert einer Position zu einem bestimmten Da
tum nicht ermitteln, so verwenden die Institute den aktuellsten 
Marktwert oder beizulegenden Zeitwert für diese Position; 

c) der absolute Wert von Kaufpositionen und der absolute Wert von 
Verkaufspositionen werden zusammenaddiert. 

(4) Sind die beiden Bedingungen nach Absatz 1 Buchstaben a und b 
dieses Artikels — unabhängig von den Verpflichtungen nach den Ar
tikeln 74 und 83 der Richtlinie 2013/36/EU — erfüllt, so finden Ar
tikel 102 Absätze 3 und 4 sowie die Artikel 103 und 104b dieser Ver
ordnung keine Anwendung. 

(5) Die Institute unterrichten die zuständigen Behörden, wenn sie die 
Eigenmittelanforderungen für ihre Handelsbuchtätigkeiten gemäß Ab
satz 2 berechnen oder nicht mehr berechnen. 

(6) Ein Institut, das eine oder mehrere der Bedingungen gemäß Ab
satz 1 nicht mehr erfüllt, teilt dies der zuständigen Behörde unverzüg
lich mit. 

(7) Ein Institut stellt die Berechnung der Eigenmittelanforderungen 
für seine Handelsbuchtätigkeiten gemäß Absatz 2 innerhalb von drei 
Monaten ein, wenn einer der folgenden Fälle eintritt: 

a) Das Institut erfüllt während drei aufeinanderfolgender Monate nicht 
die Bedingung gemäß Absatz 1 Buchstabe a oder b; 

b) das Institut erfüllt während mehr als sechs der letzten zwölf Monate 
nicht die Bedingung gemäß Absatz 1 Buchstabe a oder b. 

(8) Berechnet ein Institut die Eigenmittelanforderungen für seine 
Handelsbuchtätigkeiten nicht mehr gemäß diesem Artikel, so darf es 
die Eigenmittelanforderungen für seine Handelsbuchtätigkeiten erst 
dann wieder gemäß diesem Artikel berechnen, wenn es gegenüber der 
zuständigen Behörde nachweist, dass alle Bedingungen von Absatz 1 
während eines gesamten Jahres ununterbrochen erfüllt worden sind. 

(9) Die Institute gehen keine Handelsbuchposition ein noch kaufen 
oder verkaufen sie eine Handelsposition allein zum Zweck der Einhal
tung der in Absatz 1 genannten Bedingungen während der monatlichen 
Bewertung,. 
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A b s c h n i t t 2 

E i g e n m i t t e l a n f o r d e r u n g e n a n W e r t p a p i e r f i r m e n 
m i t b e s c h r ä n k t e r Z u l a s s u n g f ü r d i e E r b r i n g u n g 

v o n F i n a n z d i e n s t l e i s t u n g e n 

Artikel 95 

Eigenmittelanforderungen an Wertpapierfirmen mit beschränkter 
Zulassung für die Erbringung von Finanzdienstleistungen 

(1) Für die Zwecke des Artikels 92 Absatz 3 berechnen Wertpapier
firmen, die keine Zulassung für die Erbringung der in Anhang I Ab
schnitt A Nummern 3 und 6 der Richtlinie 2004/39/EG genannten Wert
papierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten haben, den Gesamtrisiko
betrag nach der in Absatz 2 beschriebenen Methode. 

(2) Wertpapierfirmen im Sinne des Absatzes 1 und Firmen im Sinne 
des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c, die die in Anhang I 
Abschnitt A Nummern 2 und 4 der Richtlinie 2004/39/EG genannten 
Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten erbringen, berechnen 
den Gesamtrisikobetrag als den höheren der folgenden Beträge: 

a) Summe der in Artikel 92 Absatz 3 Buchstaben a bis d und f ge
nannten Posten nach Anwendung des Artikels 92 Absatz 4, 

b) in Artikel 97 genannter Betrag, multipliziert mit dem Faktor 12,5. 

Firmen im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c, die 
die in Anhang I Abschnitt A Nummern 2 und 4 der Richt
linie 2004/39/EG genannten Wertpapierdienstleistungen und Anlage
tätigkeiten erbringen, müssen die Anforderungen des Artikels 92 Ab
sätze 1 und 2, ausgehend von dem Gesamtrisikobetrag nach Unter
absatz 1 berechnen. 

Die zuständigen Behörden können als Eigenmittelanforderungen an Fir
men im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c, die die 
in Anhang I Abschnitt A Nummern 2 und 4 der Richtlinie 2004/39/EG 
über Märkte für Finanzdienstleistungen genannten Wertpapierdienstleis
tungen und Anlagetätigkeiten erbringen, die Eigenmittelanforderungen 
festlegen, die für diese Firmen aufgrund der einzelstaatlichen Maßnah
men zur Umsetzung der Richtlinien 2006/49/EG und 2006/48/EG am 
31. Dezember 2013 gelten. 

(3) Die Wertpapierfirmen nach Absatz 1 unterliegen sämtlichen an
deren Bestimmungen des Titels VII Kapitel 2 Abschnitt 2 Unter
abschnitt 2 der Richtlinie 2013/36/EU über das operationelle Risiko. 

Artikel 96 

Eigenmittelanforderungen an Wertpapierfirmen mit einem 
Anfangskapital in der in Artikel 28 Absatz 2 der Richtlinie 

2013/36/EU festgelegten Höhe 

(1) Für die Zwecke des Artikels 92 Absatz 3 berechnen folgende 
Kategorien von Wertpapierfirmen, die Anfangskapital gemäß den An
forderungen des Artikels 28 Absatz 2 der Richtlinie 2013/36/EU vor
halten, den Gesamtrisikobetrag nach der in Absatz 2 beschriebenen 
Methode: 
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a) Wertpapierfirmen, die für eigene Rechnung ausschließlich zum Zwe
cke der Erfüllung oder Ausführung eines Kundenauftrags oder des 
möglichen Zugangs zu einem Clearing- und Abwicklungssystem 
oder einer anerkannten Börse handeln, sofern sie kommissionsweise 
tätig sind oder einen Kundenauftrag ausführen; 

b) Wertpapierfirmen, die sämtliche nachstehenden Bedingungen erfül
len: 

i) sie halten keine Kundengelder oder -wertpapiere, 

ii) sie treiben nur Handel für eigene Rechnung, 

iii) sie haben keine externen Kunden, 

iv) sie lassen ihre Geschäfte unter der Verantwortung eines Clea
ringinstituts ausführen und abwickeln, wobei letzteres die Garan
tie dafür übernimmt. 

(2) Für die in Absatz 1 genannten Wertpapierfirmen wird der Ge
samtrisikobetrag als Summe folgender Summanden berechnet: 

a) die in Artikel 92 Absatz 3 Buchstaben a bis d und f genannten 
Posten nach Anwendung des Artikels 92 Absatz 4, 

b) der in Artikel 97 genannte Betrag, multipliziert mit dem Faktor 12,5. 

(3) Wertpapierfirmen im Sinne des Absatzes 1 unterliegen sämtlichen 
anderen Bestimmungen des Titels VII Kapitel 3 Abschnitt 2 Unter
abschnitt 1 der Richtlinie 2013/36/EU über das operationelle Risiko. 

Artikel 97 

Eigenmittel auf der Grundlage der fixen Gemeinkosten 

(1) Im Einklang mit den Artikeln 95 und 96 halten Wertpapierfirmen 
und Firmen im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c, 
die die in Anhang I Abschnitt A Nummern 2 und 4 der Richtlinie 
2004/39/EG genannten Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkei
ten erbringen, anrechenbare Eigenmittel von mindestens einem Viertel 
der im vorausgegangen Jahr angefallenen fixen Gemeinkosten vor. 

(2) Ist seit dem vorausgegangenen Jahr eine nach Ansicht der zu
ständigen Behörde wesentliche Änderung der Geschäftstätigkeit einer 
Wertpapierfirma eingetreten, kann die zuständige Behörde die Anforde
rung nach Absatz 1 anpassen. 

(3) Wertpapierfirmen, die ihre Geschäftstätigkeit seit weniger als ei
nem Jahr (ab dem Tag der Aufnahme der Geschäftstätigkeit) ausüben, 
müssen anrechenbare Eigenmittel in Höhe von mindestens einem Viertel 
der im Geschäftsplan veranschlagten fixen Gemeinkosten vorhalten, so
fern die zuständige Behörde nicht eine Anpassung dieses Plans verlangt. 

(4) Die EBA arbeitet in Abstimmung mit der ESMA Entwürfe tech
nischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: 
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a) die Berechnung der Anforderung, anrechenbare Eigenmittel in Höhe 
von mindestens einem Viertel der im vorausgegangenen Jahr ange
fallenen fixen Gemeinkosten vorzuhalten, 

b) die Bedingungen für die Anpassung der Anforderung, anrechenbare 
Eigenmittel in Höhe von mindestens einem Viertel der im voraus
gegangenen Jahr angefallenen fixen Gemeinkosten vorzuhalten, 
durch die zuständige Behörde 

c) die Berechnung der veranschlagten fixen Gemeinkosten von Wert
papierfirmen, die ihre Geschäftstätigkeit seit weniger als einem Jahr 
ausüben. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 1. März 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 98 

Eigenmittel von Wertpapierfirmen auf konsolidierter Basis 

(1) Bei Wertpapierfirmen im Sinne des Artikels 95 Absatz 1, die 
einer Gruppe angehören, die keine Kreditinstitute umfasst, wendet die 
Mutterwertpapierfirma in einem Mitgliedstaat Artikel 92 auf konsoli
dierter Basis wie folgt an: 

a) Berechnung des Gesamtrisikobetrags gemäß Artikel 95 Absatz 2, 

b) Berechnung der Eigenmittel auf der Grundlage der konsolidierten 
Lage der Mutterwertpapierfirma, Finanzholdinggesellschaft bzw. ge
mischten Finanzholdinggesellschaft. 

(2) Bei Wertpapierfirmen im Sinne des Artikels 96 Absatz 1, die 
einer Gruppe angehören, die keine Kreditinstitute umfasst, wenden 
eine Mutterwertpapierfirma in einem Mitgliedstaat und eine von einer 
Finanzholdinggesellschaft oder einer gemischten Finanzholdinggesell
schaft kontrollierte Wertpapierfirma Artikel 92 auf konsolidierter Basis 
wie folgt an: 

a) Berechnung des Gesamtrisikobetrags gemäß Artikel 96 Absatz 2, 

b) Berechnung der Eigenmittel auf der Grundlage der konsolidierten 
Lage der Mutterwertpapierfirma, Finanzholdinggesellschaft bzw. ge
mischten Finanzholdinggesellschaft und gemäß Teil 1 Titel II Kapi
tel 2. 
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__________ 

▼C2 

KAPITEL 3 

Handelsbuch 

Artikel 102 

Anforderungen für das Handelsbuch 

(1) Positionen im Handelsbuch unterliegen entweder keinen Be
schränkungen in Bezug auf ihre Marktfähigkeit oder können abgesichert 
werden. 

▼M8 
(2) Die Handelsabsicht wird anhand der Strategien, Regeln und Ver
fahren nachgewiesen, die vom Institut aufgestellt wurden, um die Po
sition oder das Portfolio im Sinne der Artikel 103, 104 und 104a zu 
führen. 

(3) Die Institute führen Systeme und Kontrollen ein, die der Führung 
ihres Handelsbuchs im Sinne des Artikels 103 dienen, und erhalten 
diese aufrecht. 

(4) Für die Zwecke der Meldepflichten gemäß Artikel 430b Absatz 3 
werden Handelsbuchpositionen den gemäß Artikel 104b eingerichteten 
Handelstischen zugeordnet. 

(5) Handelsbuchpositionen unterliegen den in Artikel 105 festgeleg
ten Anforderungen für eine vorsichtige Bewertung. 

(6) Die Institute behandeln interne Sicherungsgeschäfte gemäß Arti
kel 106. 

Artikel 103 

Führung des Handelsbuchs 

(1) Die Institute verfügen über klar definierte Regeln und Verfahren 
für die Gesamtführung ihres Handelsbuchs. Diese Regeln und Verfahren 
betreffen zumindest Folgendes: 

a) die Tätigkeiten, die das Institut im Hinblick auf die Eigenmittel
anforderungen als Handelstätigkeit und als Bestandteil des Handels
buchs betrachtet; 

b) das Ausmaß, in dem eine Position täglich zum Marktwert bewertet 
werden kann („marked-to-market“), mit Bezug auf einen aktiven, aus 
Käufer- und Verkäufersicht hinreichend liquiden Markt; 

c) im Fall von Positionen, die zu Modellpreisen bewertet werden („mar
ked-to-model“), das Ausmaß, in dem das Institut 

i) alle wesentlichen Risiken der Position ermitteln kann, 

ii) alle wesentlichen Risiken der Position durch Instrumente absi
chern kann, für die ein aktiver, aus Käufer- und Verkäufersicht 
hinreichend liquider Markt besteht, 

iii) verlässliche Schätzungen für die wichtigsten Annahmen und Pa
rameter, die im Modell Verwendung finden, ableiten kann; 

d) das Ausmaß, in dem das Institut in der Lage und verpflichtet ist, 
Bewertungen für die Position zu liefern, die extern einheitlich vali
diert werden können; 
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e) das Ausmaß, in dem rechtliche Beschränkungen oder andere opera
tive Anforderungen die Fähigkeit des Instituts behindern würden, 
kurzfristig eine Veräußerung oder Absicherung der Position vor
zunehmen; 

f) das Ausmaß, in dem das Institut in der Lage und verpflichtet ist, die 
Risiken der Positionen aktiv innerhalb seiner Handelstätigkeiten zu 
steuern; 

g) das Ausmaß, in dem das Institut Risiken oder Positionen zwischen 
dem Anlagebuch und dem Handelsbuch neueinstufen kann, und die 
Anforderungen für solche Neueinstufungen nach Artikel 104a. 

(2) Das Institut erfüllt bei der Führung von Positionen bzw. Portfo
lios von Positionen im Handelsbuch alle folgenden Anforderungen: 

a) Das Institut verfolgt für die Position oder die Portfolios im Handels
buch eine klar dokumentierte Handelsstrategie, die von der Ge
schäftsleitung genehmigt ist und die erwartete Haltedauer beinhaltet; 

b) das Institut verfügt über klar definierte Regeln und Verfahren für die 
aktive Steuerung von Positionen oder Portfolios im Handelsbuch; 
diese enthalten Folgendes: 

i) die Positionen oder Portfolios, die von den einzelnen Handels
tischen oder gegebenenfalls von benannten Händlern eingegan
gen werden dürfen; 

ii) die Festlegung von Positionslimits und Überwachung ihrer An
gemessenheit; 

iii) die Gewährleistung, dass Händler im Rahmen festgelegter Limits 
und der genehmigten Strategie eigenständig Positionen eingehen 
und steuern können; 

iv) die Gewährleistung der Berichterstattung über die Positionen an 
die Geschäftsleitung als fester Bestandteil des Risikomanage
mentverfahrens des Instituts; 

v) die Gewährleistung, dass Positionen unter Bezug auf Informati
onsquellen aus dem Markt aktiv überwacht werden, wobei die 
Marktfähigkeit oder die Absicherungsmöglichkeiten der Position 
bzw. der Risiken ihrer Bestandteile beurteilt werden; hierzu ge
hören auch die Beurteilung, die Qualität und die Verfügbarkeit 
von Marktinformationen für das Bewertungsverfahren, die Um
satzvolumina am Markt und die Größe der am Markt gehandel
ten Positionen; 

vi) Verfahren und Kontrollen zur aktiven Verhinderung von Betrug; 

c) das Institut verfügt über klar definierte Regeln und Verfahren zur 
Überwachung der Positionen auf Übereinstimmung mit der Handels
strategie des Instituts, einschließlich der Überwachung des Umsatzes 
und der Positionen, deren ursprünglich beabsichtigte Haltedauer 
überschritten wurde. 

▼C2 

Artikel 104 

Einbeziehung in das Handelsbuch 

(1) Institute haben entsprechend den Anforderungen des Artikels 102 
und der Definition des Handelsbuchs in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 86 
sowie unter Berücksichtigung der eigenen Risikomanagement-Fähigkei
ten und -Praxis klar definierte Grundsätze und Verfahren zur Ermittlung 
der Positionen, die für die Berechnung ihrer Eigenmittelanforderungen 
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dem Handelsbuch zuzurechnen sind. Die Institute dokumentieren die 
Einhaltung dieser Grundsätze und Verfahren vollständig und unterzie
hen sie einer regelmäßigen internen Überprüfung. 

▼M8 __________ 

Artikel 104b 

Anforderungen an Handelstische 

(1) Für die Zwecke der Meldepflichten gemäß Artikel 430b Absatz 3 
richten die Institute Handelstische ein und ordnen jede ihrer Handels
buchpositionen einem dieser Handelstische zu. Handelsbuchpositionen 
werden nur dann demselben Handelstisch zugeordnet, wenn sie der 
vereinbarten Geschäftsstrategie des Handelstischs entsprechen und stetig 
gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels verwaltet und überwacht 
werden. 

(2) Die Handelstische der Institute genügen zu jedem Zeitpunkt sämt
lichen folgenden Anforderungen: 

a) jeder Handelstisch verfolgt eine klare und eindeutige Geschäftsstra
tegie und verfügt über eine ihrer Geschäftsstrategie angemessene 
Risikomanagementstruktur; 

b) jeder Handelstisch verfügt über eine klare Organisationsstruktur; die 
Positionen eines bestimmten Handelstischs werden von benannten 
Händlern innerhalb des Instituts verwaltet; jeder Händler nimmt be
stimmte Funktionen des Handelstischs wahr; jeder Händler wird nur 
einem Handelstisch zugeordnet; 

c) innerhalb jedes Handelstischs werden im Einklang mit der Geschäfts
strategie des Handelstischs Positionslimits festgesetzt; 

d) Berichte über die Tätigkeiten, die Rentabilität, das Risikomanage
ment und die rechtlichen Anforderungen an den Handelstisch werden 
mindestens wöchentlich erstellt und dem Leitungsorgan regelmäßig 
übermittelt; 

e) für jeden Handelstisch gibt es einen klaren jährlichen Geschäftsplan, 
der eine genau festgelegte Vergütungspolitik umfasst, die auf soliden 
Kriterien für die Erfolgsmessung gründet; 

f) Berichte über fällig werdende Positionen, über Verstöße gegen inner
halb eines Tages geltende Handelsobergrenzen, Verstöße gegen für 
einen Tag geltende Handelsobergrenzen und die von dem Institut 
ergriffenen Gegenmaßnahmen sowie über die Bewertungen der 
Marktliquidität werden monatlich für jeden Handelstisch erstellt 
und den zuständigen Behörden zur Verfügung gestellt. 

(3) Abweichend von Absatz 2 Buchstabe b kann ein Institut einen 
Händler mehr als einem Handelstisch zuordnen, sofern das Institut sei
ner zuständigen Behörde hinreichend nachweist, dass die Zuordnung aus 
geschäftlichen oder ressourcenbezogenen Erwägungen vorgenommen 
wurde und dass die anderen in diesem Artikel dargelegten qualitativen 
Anforderungen, die für Händler und Handelstische gelten, im Zuge 
dieser Zuordnung erhalten bleiben. 

(4) Die Institute unterrichten die zuständigen Behörden darüber, in 
welcher Form sie Absatz 2 genügen. Die zuständigen Behörden können 
von einem Institut verlangen, dass es die Struktur oder die Organisation 
seiner Handelstische ändert, um die Anforderungen dieses Artikels zu 
erfüllen. 
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Artikel 105 

Anforderungen für eine vorsichtige Bewertung 

▼M8 
(1) Alle zeitwertbilanzierten Handelsbuchpositionen und Anlagebuch
positionen unterliegen den in diesem Artikel festgelegten Standards für 
eine vorsichtige Bewertung. Die Institute stellen insbesondere sicher, 
dass mit der vorsichtigen Bewertung ihrer Handelsbuchpositionen ein 
angemessener Grad an Sicherheit erzielt wird, der dem dynamischen 
Charakter der zeitwertbilanzierten Handelsbuchpositionen und Anlage
buchpositionen, den Anforderungen der aufsichtlichen Solidität sowie 
der Funktionsweise und dem Zweck der Eigenmittelanforderungen im 
Hinblick auf die zeitwertbilanzierten Handelsbuchpositionen und Anla
gebuchpositionen Rechnung trägt. 

▼C2 
(2) Die Institute führen angemessene Systeme und Kontrollen ein 
und erhalten diese aufrecht, um vorsichtige und zuverlässige Schätz
werte zu liefern. Diese Systeme und Kontrollen beinhalten zumindest 
die folgenden Elemente: 

a) schriftlich niedergelegte Regeln und Verfahren für den Bewertungs
prozess, einschließlich klar definierter Zuständigkeiten für die ver
schiedenen an der Bewertung beteiligten Bereiche, der Quellen für 
die Marktinformationen und die Überprüfung von deren Eignung, 
von Leitlinien für die Verwendung von nicht beobachtbaren Parame
tern, die die Annahmen des Instituts über die von den Marktteilneh
mern für die Preisbildung verwendeten Größen widerspiegeln, der 
Häufigkeit der unabhängigen Bewertung, des Zeitpunkts für die Er
hebung der Tagesschlusspreise, des Vorgehens bei Bewertungsanpas
sungen sowie Monatsend- und Ad-hoc-Verifikationsverfahren, 

b) Berichtswege für die Bewertungsabteilung, die klar und unabhängig 
von denen der Handelsabteilung sind und in letzter Instanz beim 
Leitungsorgan enden. 

▼M8 
(3) Die Institute bewerten die zeitwertbilanzierten Handelsbuchposi
tionen mindestens einmal täglich neu. Wertänderungen dieser Positionen 
werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des Instituts ausgewiesen. 

(4) Die Institute bewerten ihre zeitwertbilanzierten Handelsbuchposi
tionen und Anlagebuchpositionen wann immer möglich zu Marktprei
sen, auch bei der Anwendung der einschlägigen Eigenmittelvorschriften 
auf diese Positionen. 

▼C2 
(5) Bei der Bewertung zu Marktpreisen verwendet das Institut die 
vorsichtigere Seite der Geld- und Briefkurse, es sei denn, das Institut 
kann zu Mittelkursen („mid market“) glattstellen. Machen Institute von 
dieser Ausnahme Gebrauch, melden sie ihren zuständigen Behörden alle 
sechs Monate die betroffenen Positionen und weisen nach, dass sie zu 
Mittelkursen glattstellen können. 

▼M8 
(6) Wenn eine Bewertung zu Marktpreisen nicht möglich ist, nehmen 
die Institute eine vorsichtige Bewertung ihrer Positionen und Portfolios 
zu Modellpreisen vor, auch bei der Berechnung der Eigenmittelanforde
rungen für Positionen im Handelsbuch und für zeitwertbilanzierte An
lagebuchpositionen. 
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(7) Die Institute erfüllen bei der Bewertung zu Modellpreisen die 
folgenden Anforderungen: 

a) Der Geschäftsleitung ist bekannt, welche Elemente des Handelsbuchs 
oder andere zum Zeitwert bewertete Positionen zu Modellpreisen 
bewertet werden, und ihm ist die Bedeutung des Unsicherheitsfaktors 
bewusst, der dadurch in die Berichterstattung über die Risiken/Er
folgsbeiträge des Geschäftsfelds einfließt; 

b) die Institute beziehen die Marktdaten, soweit möglich, im Einklang 
mit den Marktpreisen und überprüfen häufig die Eignung der Markt
daten für die Bewertung der Position sowie die Parameter des Mo
dells; 

c) soweit verfügbar, verwenden die Institute für bestimmte Finanz
instrumente oder Waren der marktüblichen Praxis entsprechende Be
wertungsmethoden; 

d) wenn das Modell vom Institut selbst entwickelt wurde, basiert es auf 
geeigneten Annahmen, die von angemessen qualifizierten Dritten, die 
nicht in den Entwicklungsprozess eingebunden waren, beurteilt und 
kritisch geprüft worden sind; 

e) die Institute verfügen über formale Verfahren für die Kontrolle von 
Änderungen, bewahren eine Sicherheitskopie des Modells auf und 
verwenden diese regelmäßig, um die Bewertungen zu prüfen, 

f) das Risikomanagement kennt die Schwächen des verwendeten Mo
dells und weiß, wie diese am besten in den Bewertungsergebnissen 
zu berücksichtigen sind und 

g) die Modelle der Institute werden regelmäßig überprüft, um die Ge
nauigkeit ihrer Ergebnisse festzustellen, einschließlich einer Beurtei
lung, ob die Annahmen weiterhin angemessen sind, einer Analyse 
der Gewinne und Verluste gegenüber den Risikofaktoren und einem 
Vergleich der tatsächlichen Glattstellungspreise mit den Modeller
gebnissen. 

▼M8 
Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe d wird das Modell un
abhängig von den Handelstischen entwickelt bzw. abgenommen und 
einer unabhängigen Prüfung unterzogen, einschließlich einer Bewertung 
der mathematischen Grundlagen, der Annahmen und der Softwareimple
mentierung. 

▼C2 
(8) Die Institute nehmen eine unabhängige Preisüberprüfung vor, zu
sätzlich zur täglichen Marktbewertung oder Modellbewertung. Die 
Überprüfung der Marktpreise und Modellparameter wird von einer Per
son bzw. Einheit, die unabhängig von den Personen bzw. Einheiten ist, 
denen das Handelsbuch zugute kommt, mindestens einmal pro Monat 
durchgeführt (oder häufiger, je nach Art des Markt- oder Handels
geschäfts). Falls keine unabhängigen Quellen für die Preisbildung ver
fügbar sind oder diese eher subjektiv sind, sind unter Umständen vor
sichtige Schätzungen wie Bewertungsanpassungen angemessen. 

(9) Die Institute führen Verfahren für die Berücksichtigung von Be
wertungsanpassungen ein und erhalten diese aufrecht. 

(10) Die Institute berücksichtigen ausdrücklich die folgenden Bewer
tungsanpassungen: noch nicht eingenommene Kreditrisikoprämien (Kre
ditspreads), Glattstellungskosten, operationelle Risiken, Marktpreisunsi
cherheit, vorzeitige Vertragsbeendigung, Geldanlage- und Finanzie
rungskosten sowie künftige Verwaltungskosten und gegebenenfalls Mo
dellrisiken. 
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(11) Die Institute führen Verfahren für die Berechnung einer Anpas
sung der aktuellen Bewertung von weniger liquiden Positionen ein und 
erhalten diese aufrecht, wobei diese weniger liquiden Positionen ins
besondere von Marktereignissen oder institutsbedingten Situationen her
rühren können, wie konzentrierten Positionen und/oder Positionen, de
ren ursprünglich beabsichtigte Haltedauer überschritten wurde. Die In
stitute nehmen solche Anpassungen gegebenenfalls zusätzlich zu den für 
Rechnungslegungszwecke erforderlichen Wertberichtigungen der Posi
tion vor und gestalten diese so, dass sie die Illiquidität der Position 
widerspiegeln. Bei diesem Verfahren ziehen die Institute verschiedene 
Faktoren in Betracht, wenn sie darüber entscheiden, ob eine Bewer
tungsanpassung für weniger liquide Positionen notwendig ist. Diese 
Faktoren enthalten 

▼M8 
a) die zusätzliche Zeit, die notwendig wäre, um die Position oder die 

Positionsrisiken über die Liquiditätshorizonte hinaus abzusichern, 
die den Risikofaktoren der Position gemäß Artikel 325bd zugewie
sen worden sind, 

▼C2 
b) die Volatilität und den Durchschnitt von Geld-/Briefspannen, 

c) die Verfügbarkeit von Marktnotierungen (Anzahl und Identität der 
Marktpfleger) und die Volatilität und den Durchschnitt der Handels
volumina, einschließlich in Stressphasen an den Märkten, 

d) Marktkonzentrationen, 

e) die Alterung von Positionen, 

f) das Ausmaß, in dem die Bewertung auf einer Bewertung zu Modell
preisen beruht, 

g) die Auswirkungen anderer Modellrisiken. 

(12) Beim Rückgriff auf die Bewertungen Dritter bzw. auf Bewer
tungen zu Modellpreisen prüfen die Institute die Notwendigkeit einer 
Bewertungsanpassung. Zudem wägen die Institute ab, ob Anpassungen 
für weniger liquide Positionen vorzunehmen und überprüfen regelmäßig 
deren Zweckmäßigkeit. Die Institute prüfen ferner ausdrücklich, ob im 
Zusammenhang mit der Unsicherheit der in den Modellen verwendeten 
Parameter Bewertungsanpassungen erforderlich sind. 

(13) Die Institute prüfen bei komplexen Produkten, einschließlich 
Verbriefungspositionen und n-ter-Ausfall-Kreditderivaten ausdrücklich, 
ob Bewertungsanpassungen erforderlich sind, um dem Modellrisiko, 
das mit der Verwendung einer möglicherweise falschen Bewertungs
methodik verknüpft ist, und dem Modellrisiko, das mit der Verwendung 
von nicht beobachtbaren (und möglicherweise falschen) Kalibrierungs
parametern im Bewertungsmodell verknüpft ist, Rechnung zu tragen. 

(14) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
zur Klärung der Modalitäten für die Anwendung der Anforderungen 
nach Artikel 105 für die Zwecke von Absatz 1 aus. 

▼C2
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Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. Juli 2013. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 106 

Interne Sicherungsgeschäfte 

(1) Ein internes Sicherungsgeschäft erfüllt insbesondere die folgen
den Anforderungen: 

a) Es wird nicht in erster Linie dazu verwendet, die Eigenmittelanfor
derungen zu umgehen oder zu mindern, 

b) es wird angemessen dokumentiert und unterliegt speziellen internen 
Genehmigungs- und Auditverfahren, 

c) es wird zu Marktbedingungen durchgeführt, 

d) das durch interne Absicherungen hervorgerufene Marktrisiko wird im 
Handelsbuch innerhalb der zulässigen Grenzen dynamisch gesteuert, 

e) es wird anhand angemessener Verfahren sorgfältig überwacht. 

(2) Die Anforderungen nach Absatz 1 lassen die Anforderungen un
berührt, die für abgesicherte Position im Anlagebuch gelten. 

(3) Wenn ein Institut ein Kreditrisiko oder ein Gegenparteirisiko des 
Anlagebuchs absichert, indem es über ein internes Sicherungsgeschäft 
ein in seinem Handelsbuch verbuchtes Kreditderivat verwendet, gilt 
abweichend von den Absätzen 1 und 2 das Kreditrisiko oder das Gegen
parteirisiko des Anlagebuchs für die Berechnung der risikogewichteten 
Positionsbeträge als nicht abgesichert, es sei denn, das Institut kauft von 
einem anerkannten dritten Sicherungsgeber ein Kreditderivat, das die 
Anforderungen für eine Absicherung ohne Sicherheitsleistung im Anla
gebuch erfüllt. Wenn eine solche Drittabsicherung gekauft und für die 
Berechnung der Eigenmittelanforderungen als Absicherung für ein An
lagebuchrisiko anerkannt wird, werden unbeschadet des Artikels 299 
Absatz 2 Buchstabe h weder die interne noch die externe Absicherung 
durch ein Kreditderivat für die Berechnung der Eigenmittelanforderun
gen im Handelsbuch erfasst. 

▼C2
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TITEL II 

EIGENMITTELANFORDERUNGEN FÜR DAS KREDITRISIKO 

KAPITEL 1 

Allgemeine Grundsätze 

Artikel 107 

Ansätze zur Ermittlung des Kreditrisikos 

(1) Zur Berechnung ihrer risikogewichteten Positionsbeträge im 
Sinne des Artikels 92 Absatz 3 Buchstaben a und f wenden die Institute 
entweder den Standardansatz nach Kapitel 2 oder — wenn die zustän
digen Behörden dies gemäß Artikel 143 gestattet haben — den auf 
internen Beurteilungen basierenden Ansatz (IRB-Ansatz) nach Kapitel 3 
an. 

(2) Für Handelsrisikopositionen und Beiträge zum Ausfallfonds einer 
zentralen Gegenpartei wenden die Institute zur Berechnung ihrer risiko
gewichteten Positionsbeträge im Sinne von Artikel 92 Absatz 3 Buch
staben a und f die Behandlung gemäß Kapitel 6 Abschnitt 9 an. Institute 
behandeln alle anderen Arten von Risikopositionen gegenüber zentralen 
Gegenparteien wie folgt: 

a) andere Arten von Risikopositionen gegenüber einer qualifizierten 
zentralen Gegenpartei wie Risikopositionen gegenüber einem Institut, 

b) andere Arten von Risikopositionen gegenüber einer nicht qualifizier
ten zentralen Gegenpartei wie Risikopositionen gegenüber einem 
Unternehmen. 

▼M8 
(3) Für die Zwecke dieser Verordnung werden Risikopositionen ge
genüber einer Drittland-Wertpapierfirma, einem Drittland-Kreditinstitut 
und einer Drittland-Börse nur dann wie Risikopositionen gegenüber 
einem Institut behandelt, wenn die aufsichtlichen und rechtlichen An
forderungen des Drittlands an das betreffende Unternehmen jenen der 
Union zumindest gleichwertig sind. 

▼C2 
(4) Für die Zwecke des Absatzes 2 kann die Kommission im Wege 
von Durchführungsrechtsakten und vorbehaltlich des in Artikel 464 Ab
satz 2 genannten Prüfverfahrens einen Beschluss dazu erlassen, ob die 
aufsichtlichen und rechtlichen Anforderungen eines Drittlands denen der 
Union zumindest gleichwertig sind. Solange kein solcher Beschluss 
erlassen wurde, dürfen Institute bis zum 1. Januar 2015 Risikopositio
nen gegenüber in Absatz 3 genannten Unternehmen weiterhin wie Ri
sikopositionen gegenüber Instituten behandeln, sofern die jeweiligen 
zuständigen Behörden vor dem 1. Januar 2014 diese Behandlung als 
für das betreffende Drittland zulässig anerkannt haben. 

Artikel 108 

Verwendung des Verfahrens zur Kreditrisikominderung gemäß 
dem Standard- und dem IRB-Ansatz 

(1) Im Fall einer Risikoposition, für die ein Institut den Standard
ansatz nach Kapitel 2 oder den IRB-Ansatz nach Kapitel 3 anwendet, 
aber keine eigenen Schätzungen der Verlustquote bei Ausfall (LGD) 
und der Umrechnungsfaktoren gemäß Artikel 151 verwendet, darf es 
bei der Berechnung risikogewichteter Positionsbeträge im Sinne des 
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Artikels 92 Absatz 3 Buchstaben a und f oder gegebenenfalls erwarteter 
Verlustbeträge für die Berechnung nach Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe d 
und Artikel 62 Buchstabe c eine Kreditrisikominderung gemäß Kapitel 4 
anwenden. 

(2) Im Fall einer Risikoposition, für die ein Institut den IRB-Ansatz 
anwendet und dabei seine eigenen Schätzungen der LGD und der Um
rechnungsfaktoren gemäß Artikel 151 verwendet, darf es eine Kreditri
sikominderung gemäß Kapitel 3 anwenden. 

▼M5 

Artikel 109 

Behandlung von Verbriefungspositionen 

Die Institute berechnen den risikogewichteten Positionsbetrag für eine 
Position, die sie in einer Verbriefung halten, im Einklang mit Kapitel 5. 

▼C2 

Artikel 110 

Behandlung der Kreditrisikoanpassung 

(1) Institute, die den Standardansatz anwenden, behandeln allgemeine 
Kreditrisikoanpassungen gemäß Artikel 62 Buchstabe c. 

(2) Institute, die den IRB-Ansatz anwenden, behandeln allgemeine 
Kreditrisikoanpassungen gemäß Artikel 159, Artikel 62 Buchstabe d 
und Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe d. 

Allgemeine und spezifische Kreditrisikoanpassungen schließen für die 
Zwecke dieses Artikels und der Kapitel 2 und 3 den Fonds für all
gemeine Bankrisiken aus. 

(3) Institute, die zwar den IRB-Ansatz verwenden, aber auf konsoli
dierter bzw. Einzelbasis für einen Teil ihrer Risikopositionen gemäß den 
Artikeln 148 und 150 den Standardansatz anwenden, bestimmen den 
Teil der allgemeinen Kreditrisikoanpassung, der der Behandlung nach 
dem Standardansatz bzw. der Behandlung nach dem IRB-Ansatz zuge
wiesen wird, nach den folgenden Kriterien: 

a) Wendet ein in die Konsolidierung einbezogenes Institut ausschließ
lich den IRB-Ansatz an, werden die allgemeinen Kreditrisikoanpas
sungen dieses Instituts gegebenenfalls der Behandlung nach Absatz 2 
zugewiesen; 

b) wendet ein in die Konsolidierung einbezogenes Institut ausschließ
lich den Standardansatz an, werden die allgemeinen Kreditrisiko
anpassungen dieses Instituts gegebenenfalls der Behandlung nach 
Absatz 1 zugewiesen; 

c) die restlichen Kreditrisikoanpassungen werden auf einer anteilsmäßi
gen Basis nach dem Anteil der risikogewichteten Positionsbeträge, 
der unter den Standardansatz bzw. den IRB-Ansatz fällt, zugewiesen. 

▼C2
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(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, um die Berechnung der spezifischen und allgemeinen Kreditrisiko
anpassungen nach dem geltenden Rechnungslegungsrahmen festzulegen 
für: 

a) den Risikopositionswert nach dem Standardansatz gemäß Arti
kel 111, 

b) den Risikopositionswert nach dem IRB-Ansatz gemäß den Arti
keln 166 bis 168, 

c) die Behandlung der erwarteten Verlustbeträge gemäß Artikel 159, 

d) den Risikopositionswert für die Berechnung der risikogewichteten 
Positionsbeträge für eine Verbriefungsposition gemäß den Arti
keln 246 und 266, 

e) die Feststellung eines Ausfalls Im Sinne des Artikels 178. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. Juli 2013. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

KAPITEL 2 

Standardansatz 

A b s c h n i t t 1 

A l l g e m e i n e G r u n d s ä t z e 

Artikel 111 

Risikopositionswert 

▼M7 
(1) Der Risikopositionswert einer Aktivposition ist der nach spezi
fischen Kreditrisikoanpassungen gemäß Artikel 110, zusätzlichen Be
wertungsanpassungen gemäß den Artikeln 34 und 105, gemäß Artikel 36 
Absatz 1 Buchstabe m abgezogenen Beträgen sowie weiteren mit der 
Aktivposition verknüpften Verringerungen der Eigenmittel verbleibende 
Buchwert. Der Risikopositionswert einer in Anhang I genannten außer
bilanziellen Position entspricht dem folgenden Prozentsatz des Nominal
werts nach Abzug spezifischer Kreditrisikoanpassungen und gemäß Ar
tikel 36 Absatz 1 Buchstabe m abgezogenen Beträgen: 

▼C2 
a) 100 % bei Positionen mit hohem Risiko, 

b) 50 % bei Positionen mit mittlerem Risiko, 

c) 20 % bei Posten mit mittlerem/niedrigem Risiko, 

d) 0 % bei Positionen mit niedrigem Risiko. 

Die in Unterabsatz 1 Satz 3 genannten außerbilanziellen Positionen 
werden den in Anhang I genannten Risikokategorien zugeordnet. 

Wendet ein Institut die umfassende Methode zur Berücksichtigung fi
nanzieller Sicherheiten nach Artikel 223 an, so wird der Risikopositi
onswert von Wertpapieren oder Waren, die im Rahmen eines Pensions-, 

▼C2



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 136 

Wertpapier- oder Warenverleih- oder -leihgeschäfts veräußert, hinterlegt 
oder verliehen werden, und von Lombardgeschäften um die nach Maß
gabe der Artikel 223 bis 225 für solche Wertpapiere oder Waren an
gemessene Volatilitätsanpassung heraufgesetzt. 

(2) Der Risikopositionswert eines in Anhang II genannten Derivats 
wird nach Kapitel 6 ermittelt, wobei den Auswirkungen von Schuld
umwandlungsverträgen und sonstigen Netting-Vereinbarungen für diese 
Methoden nach Maßgabe des Kapitels 6 Rechnung getragen wird. Der 
Risikopositionswert von Pensionsgeschäften, Wertpapier- oder Waren
verleih- oder -leihgeschäften, Geschäften mit langer Abwicklungsfrist 
und Lombardgeschäften kann entweder nach Kapitel 6 oder nach Ka
pitel 4 bestimmt werden. 

(3) Ist eine Risikoposition durch eine Sicherheitsleistung besichert, 
kann der Risikopositionswert für diese Position gemäß Kapitel 4 ange
passt werden. 

Artikel 112 

Risikopositionsklassen 

Jede Risikoposition wird einer der folgenden Risikopositionsklassen zu
geordnet: 

a) Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten oder Zentralbanken, 

b) Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen Gebietskörper
schaften, 

c) Risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen, 

d) Risikopositionen gegenüber multilateralen Entwicklungsbanken, 

e) Risikopositionen gegenüber internationalen Organisationen, 

f) Risikopositionen gegenüber Instituten, 

g) Risikopositionen gegenüber Unternehmen, 

h) Risikopositionen aus dem Mengengeschäft, 

i) durch Immobilien besicherte Risikopositionen, 

j) ausgefallene Risikopositionen, 

k) mit besonders hohen Risiken verbundene Risikopositionen, 

l) Risikopositionen in Form von gedeckten Schuldverschreibungen, 

m) Positionen, die Verbriefungspositionen darstellen, 

n) Risikopositionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurz
fristiger Bonitätsbeurteilung, 

o) Risikopositionen in Form von Anteilen an Organismen für Gemein
same Anlagen (OGA), 

p) Beteiligungsrisikopositionen, 

q) sonstige Posten. 

Artikel 113 

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge 

(1) Zur Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge werden 
allen Risikopositionen, sofern sie nicht von den Eigenmitteln abgezogen 
werden, Risikogewichte nach Maßgabe des Abschnitts 2 zugewiesen. 
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Die Zuweisung der Risikogewichte richtet sich nach der Risikopositi
onsklasse, der die Risikoposition zugeordnet wird, und, soweit in Ab
schnitt 2 vorgesehen, nach deren Bonität. Zur Ermittlung der Bonität 
können die Bonitätsbeurteilungen von ECAI oder gemäß Abschnitt 3 
die Bonitätsbeurteilungen von Exportversicherungsagenturen herangezo
gen werden. 

(2) Für die Zuweisung eines Risikogewichts gemäß Absatz 1 wird 
der Risikopositionswert mit dem nach Abschnitt 2 festgelegten oder 
ermittelten Risikogewicht multipliziert. 

(3) Besteht für eine Risikoposition eine Kreditabsicherung, kann das 
Risikogewicht für diese Position gemäß Kapitel 4 angepasst werden. 

(4) Risikogewichtete Positionsbeträge für verbriefte Risikopositionen 
werden gemäß Kapitel 5 berechnet. 

(5) Risikopositionen, für die in Abschnitt 2 keine Berechnungsformel 
vorgesehen ist, wird ein Risikogewicht von 100 % zugewiesen. 

(6) Mit Ausnahme von Risikopositionen, die Posten des harten Kern
kapitals, des zusätzlichen Kernkapitals oder des Ergänzungskapitals be
gründen, kann ein Institut, nach vorheriger Genehmigung der zuständi
gen Behörden, beschließen, die Anforderungen aus Absatz 1 dieses 
Artikels nicht auf Risikopositionen dieses Instituts gegenüber einer Ge
genpartei anzuwenden, wenn diese Gegenpartei sein Mutterunterneh
men, sein Tochterunternehmen, ein Tochterunternehmen seines Mutter
unternehmens oder ein Unternehmen ist, mit dem es durch eine Bezie
hung im Sinne des Artikels 12 Absatz 1 der Richtlinie 83/349/EWG 
verbunden ist. Die zuständigen Behörden sind befugt, die Genehmigung 
zu erteilen, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Gegenpartei ist ein Institut, ein Finanzinstitut oder ein Anbieter 
von Nebendienstleistungen und unterliegt angemessenen Aufsichts
vorschriften, 

b) die Gegenpartei ist in dieselbe Vollkonsolidierung einbezogen wie 
das Institut, 

c) die Gegenpartei unterliegt den gleichen Risikobewertungs-, Risiko
mess- und Risikokontrollverfahren wie das Institut, 

d) die Gegenpartei hat ihren Sitz in demselben Mitgliedstaat wie das 
Institut, 

e) ein wesentliches tatsächliches oder rechtliches Hindernis für die un
verzügliche Übertragung von Eigenmitteln von der Gegenpartei auf 
das Institut oder die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an das 
Institut durch die Gegenpartei ist weder vorhanden noch abzusehen. 

Ist es einem Institut im Einklang mit diesem Absatz gestattet, die An
forderungen des Absatzes 1 nicht anzuwenden, darf ein Risikogewicht 
von 0 % zugewiesen werden. 

(7) Mit Ausnahme von Risikopositionen, die Posten des harten Kern
kapitals, des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals be
gründen, darf ein Institut nach vorheriger Erlaubnis der zuständigen 
Behörden Risikopositionen gegenüber Gegenparteien, mit denen es ein 
institutsbezogenes Sicherungssystem gebildet hat, d.h. eine vertragliche 
oder satzungsmäßige Haftungsvereinbarung geschlossen hat, die Insti
tute absichert und insbesondere bei Bedarf ihre Liquidität und Solvenz 
sicherstellt, um einen Konkurs zu vermeiden, von den Anforderungen 
nach Absatz 1 ausnehmen. Die zuständigen Behörden sind befugt, die 
Erlaubnis zu geben, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
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a) die Anforderungen gemäß Absatz 6 Buchstaben a, d und e sind 
erfüllt, 

b) die Haftungsvereinbarung stellt sicher, dass das institutsbezogene 
Sicherungssystem im Rahmen seiner Verpflichtung die notwendige 
Unterstützung aus sofort verfügbaren Mitteln gewähren kann, 

c) das institutsbezogene Sicherungssystem verfügt über geeignete und 
einheitlich geregelte Systeme für die Überwachung und Einstufung 
der Risiken, wodurch ein vollständiger Überblick über die Risikosi
tuationen der einzelnen Mitglieder und das institutsbezogene Siche
rungssystem insgesamt geliefert wird, mit entsprechenden Möglich
keiten der Einflussnahme; diese Systeme stellen eine angemessene 
Überwachung von Risikopositionsausfällen gemäß Artikel 178 Ab
satz 1 sicher, 

d) das institutsbezogene Sicherungssystem führt eine eigene Risiko
bewertung durch, die den einzelnen Mitgliedern mitgeteilt wird, 

e) das institutsbezogene Sicherungssystem erstellt und veröffentlicht 
jährlich einen konsolidierten Bericht mit der Bilanz, der Gewinn- 
und Verlustrechnung, dem Lagebericht und dem Risikobericht über 
das institutsbezogene Sicherungssystem insgesamt oder einen Bericht 
mit der aggregierten Bilanz, der aggregierten Gewinn- und Verlust
rechnung, dem Lagebericht und dem Risikobericht zum instituts
bezogenen Sicherungssystem insgesamt, 

f) die Mitglieder des institutsbezogenen Sicherungssystems sind ver
pflichtet, ihre Absicht, aus dem System auszuscheiden, mindestens 
24 Monate im Voraus zu melden, 

g) die mehrfache Nutzung von für die Berechnung von Eigenmitteln 
anerkennungsfähigen Bestandteilen („Mehrfachbelegung“) sowie jeg
liche unangemessene Bildung von Eigenmitteln zwischen den Mit
gliedern des institutsbezogenen Sicherungssystems wird unterlassen, 

h) das institutsbezogene Sicherungssystem stützt sich auf eine breite 
Mitgliedschaft von Kreditinstituten mit einem überwiegend homoge
nen Geschäftsprofil, 

i) die Angemessenheit der Systeme nach den Buchstaben c und d wird 
von den jeweiligen zuständigen Behörden bestätigt und regelmäßig 
überwacht. 

Sollte ein Institut im Einklang mit diesem Absatz beschließen, die An
forderungen von Absatz 1 nicht anzuwenden, darf ein Risikogewicht 
von 0 % zugewiesen werden. 

A b s c h n i t t 2 

R i s i k o g e w i c h t e 

Artikel 114 

Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten oder Zentralbanken 

(1) Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten und Zentralbanken 
wird ein Risikogewicht von 100 % zugewiesen, es sei denn, es wird 
eine Behandlung nach den Absätzen 2 bis 7 angewandt. 
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(2) Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten und Zentralbanken, für 
die eine Bonitätsbeurteilung einer benannten ECAI vorliegt, wird ein 
Risikogewicht nach Tabelle 1 zugewiesen, das gemäß Artikel 136 der 
Bonitätsbeurteilung der ECAI entspricht. 

Tabelle 1 

Bonitätsstufe 1 2 3 4 5 6 

Risikogewicht 0 % 20 % 50 % 100 % 100 % 150 % 

(3) Risikopositionen gegenüber der EZB wird ein Risikogewicht von 
0 % zugewiesen. 

(4) Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten und Zentralbanken der 
Mitgliedstaaten, die auf die Landeswährung dieses Zentralstaats und 
dieser Zentralbank lauten und in dieser Währung refinanziert sind, 
wird ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen. 

▼M10 __________ 

▼C2 
(7) Weisen die zuständigen Behörden eines Drittlands, dessen auf
sichtliche und rechtliche Vorschriften denen der Union mindestens 
gleichwertig sind, den Risikopositionen gegenüber ihrem Zentralstaat 
und ihrer Zentralbank, die auf die Landeswährung dieses Drittlands 
lauten und in dieser Währung refinanziert sind, ein niedrigeres Risiko
gewicht zu als in den Absätzen 1 und 2 vorgesehen ist, so können die 
Institute solche Risikopositionen in der gleichen Weise gewichten. 

Für die Zwecke dieses Absatzes kann die Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten vorbehaltlich des in Artikel 464 Absatz 2 
genannten Prüfverfahrens einen Beschluss dazu erlassen, ob die auf
sichtlichen und rechtlichen Vorschriften eines Drittlands denen der 
Union mindestens gleichwertig sind. Solange kein solcher Beschluss 
erlassen wurde, dürfen Institute bis zum 1. Januar 2015 Risikopositio
nen gegenüber dem Zentralstaat oder der Zentralbank eines Drittlands 
weiterhin gemäß diesem Absatz behandeln, sofern die jeweiligen zu
ständigen Behörden vor dem 1. Januar 2014 diese Behandlung als für 
das Drittland zulässig anerkannt haben. 

Artikel 115 

Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen Gebietskörper
schaften 

(1) Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen Gebietskör
perschaften werden mit demselben Risikogewicht belegt wie Risikoposi
tionen gegenüber Instituten, es sei denn, sie werden wie Risikopositio
nen gegenüber Zentralstaaten gemäß den Absätzen 2 oder 4 behandelt 
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oder erhalten ein Risikogewicht gemäß Absatz 5. Die günstigere Be
handlung für kurzfristige Risikopositionen nach den Artikeln 119 Ab
satz 2 und 120 Absatz 2 findet keine Anwendung. 

(2) Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen Gebietskör
perschaften werden behandelt wie Risikopositionen gegenüber dem Zen
tralstaat, in deren Hoheitsgebiet sie sich befinden, sofern kein Unter
schied zwischen den Risiken solcher Positionen aufgrund der speziellen 
Steuererhebungsbefugnisse dieser Gebietskörperschaften und aufgrund 
der besonderen institutionellen Vorkehrungen besteht, die zur Verringe
rung ihres Ausfallrisikos getroffen wurden. 

Die EBA betreibt eine öffentlich zugängliche Datenbank, in der all jene 
regionalen und lokalen Gebietskörperschaften in der Union erfasst wer
den, bei denen die zuständigen Behörden die Risikopositionen wie Ri
sikopositionen gegenüber ihrem jeweiligen Zentralstaat behandeln. 

(3) Risikopositionen gegenüber Kirchen oder Religionsgemeinschaf
ten werden wie Risikopositionen gegenüber regionalen und lokalen Ge
bietskörperschaften behandelt, sofern sich diese Kirchen oder Religions
gemeinschaften als juristische Person des öffentlichen Rechts konstitu
iert haben und im Rahmen entsprechender gesetzlicher Befugnisse Ab
gaben erheben. In diesem Fall gilt Absatz 2 nicht und für die Zwecke 
des Artikels 150 Absatz 1 Buchstabe a wird die Genehmigung der 
Anwendung des Standardansatzes nicht verweigert. 

(4) Behandeln die zuständigen Behörden eines Drittlands, dessen auf
sichtliche und rechtliche Vorschriften denen der Union mindestens 
gleichwertig sind, Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen 
Gebietskörperschaften wie Risikopositionen gegenüber ihrem Zentral
staat und besteht kein Unterschied zwischen den Risiken solcher Posi
tionen aufgrund der speziellen Steuererhebungsbefugnisse dieser Ge
bietskörperschaften und aufgrund der besonderen institutionellen Vor
kehrungen, die zur Verringerung ihres Ausfallrisikos getroffen wurden, 
dürfen die Institute Risikopositionen gegenüber solchen regionalen oder 
lokalen Gebietskörperschaften in derselben Weise gewichten. 

Für die Zwecke dieses Absatzes kann die Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten vorbehaltlich des in Artikel 464 Absatz 2 
genannten Prüfverfahrens einen Beschluss dazu erlassen, ob die auf
sichtlichen und rechtlichen Vorschriften eines Drittlands denen der 
Union mindestens gleichwertig sind. Solange kein solcher Beschluss 
erlassen wurde, dürfen Institute bis zum 1. Januar 2015 das Drittland 
weiterhin gemäß diesem Absatz behandeln, sofern die jeweiligen zu
ständigen Behörden vor dem 1. Januar 2014 diese Behandlung als für 
das Drittland zulässig anerkannt haben. 

(5) Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen Gebietskör
perschaften der Mitgliedstaaten, die nicht unter die Absätze 2 bis 4 
fallen und die auf die Landeswährung dieser regionalen oder lokalen 
Gebietskörperschaft lauten und in dieser Währung refinanziert sind, 
wird ein Risikogewicht von 20 % zugewiesen. 

▼C2
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Artikel 116 

Risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen 

(1) Risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen, für die keine 
Bonitätsbeurteilung einer benannten ECAI vorliegt, wird gemäß Ta
belle 2 ein Risikogewicht nach der Bonitätsstufe zugewiesen, der Risi
kopositionen gegenüber dem Zentralstaat zugeordnet sind, in deren Ho
heitsgebiet die öffentliche Stelle ihren Sitz hat: 

Tabelle 2 

Bonitätsstufe des Zen
tralstaats 1 2 3 4 5 6 

Risikogewicht 20 % 50 % 100 % 100 % 100 % 150 % 

Risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen mit Sitz in einem Land, 
dessen Zentralstaat unbeurteilt ist, werden mit einem Risikogewicht von 
100 % belegt. 

(2) Risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen, für die eine Bo
nitätsbeurteilung einer benannten ECAI vorliegt, werden gemäß Arti
kel 120 behandelt. Die günstigere Behandlung kurzfristiger Risikoposi
tionen nach den Artikeln 119 Absatz 2 und 120 Absatz 2 findet keine 
Anwendung auf diese Stellen. 

(3) Risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen mit einer ur
sprünglichen Laufzeit von drei Monaten oder weniger wird ein Risiko
gewicht von 20 % zugewiesen. 

(4) In Ausnahmefällen können Risikopositionen gegenüber öffent
lichen Stellen behandelt werden wie Risikopositionen gegenüber dem 
Zentralstaat oder der regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft, in 
dessen bzw. deren Hoheitsgebiet sie ansässig sind, sofern nach Ansicht 
der zuständigen Behörden des betreffenden Hoheitsgebiets aufgrund 
einer vom Zentralstaat oder der regionalen oder lokalen Gebietskörper
schaft gestellten angemessenen Garantie kein Unterschied zwischen den 
Risiken der Positionen besteht. 

(5) Behandeln die zuständigen Behörden eines Drittlands, dessen auf
sichtliche und rechtliche Vorschriften jenen der Union mindestens 
gleichwertig sind, Risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen ge
mäß Absatz 1 oder 2, so dürfen die Institute Risikopositionen gegenüber 
diesen öffentlichen Stellen in derselben Weise gewichten. Andernfalls 
setzen die Institute ein Risikogewicht von 100 % an. 

Für die Zwecke dieses Absatzes kann die Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten vorbehaltlich des in Artikel 464 Absatz 2 
genannten Prüfverfahrens einen Beschluss dazu erlassen, ob die auf
sichtlichen und rechtlichen Vorschriften eines Drittlands denen der 
Union mindestens gleichwertig sind. Solange kein solcher Beschluss 
erlassen wurde, dürfen die Institute bis zum 1. Januar 2015 das Drittland 
weiterhin gemäß diesem Absatz behandeln, sofern die jeweiligen zu
ständigen Behörden vor dem 1. Januar 2014 diese Behandlung als für 
das Drittland zulässig anerkannt haben. 

▼C2
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Artikel 117 

Risikopositionen gegenüber multilateralen Entwicklungsbanken 

(1) Risikopositionen gegenüber multilateralen Entwicklungsbanken, 
die nicht unter Absatz 2 fallen, werden behandelt wie Risikopositionen 
gegenüber Instituten. Die günstigere Behandlung für kurzfristige Risiko
positionen nach Artikel 119 Absatz 2, Artikel 120 Absatz 2 und Ar
tikel 121 Absatz 3 findet keine Anwendung. 

Die Interamerikanische Investitionsgesellschaft (IIC), die Schwarzmeer- 
Handels- und Entwicklungsbank, die Zentralamerikanische Bank für 
wirtschaftliche Integration und die lateinamerikanische Entwicklungs
bank CAF gelten als multilaterale Entwicklungsbanken (MDB). 

(2) Risikopositionen gegenüber den folgenden multilateralen Ent
wicklungsbanken wird ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen: 

a) Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, 

b) Internationale Finanz-Corporation, 

c) Interamerikanische Entwicklungsbank, 

d) Asiatische Entwicklungsbank, 

e) Afrikanische Entwicklungsbank, 

f) Entwicklungsbank des Europarates, 

g) Nordische Investitionsbank, 

h) Karibische Entwicklungsbank, 

i) Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, 

j) Europäische Investitionsbank, 

k) Europäischer Investitionsfonds, 

l) Multilaterale Investitions-Garantie-Agentur, 

m) Internationale Finanzierungsfazilität für Impfungen, 

n) Islamische Entwicklungsbank, 

▼M8 
o) Internationale Entwicklungsorganisation, 

p) Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die vorliegende Ver
ordnung durch den Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 462 
abzuändern, um die Liste der multilateralen Entwicklungsbanken nach 
Unterabsatz 1 im Einklang mit internationalen Standards zu ändern. 

▼C2 
(3) Dem nicht eingezahlten Teil des gezeichneten Kapitals des Euro
päischen Investitionsfonds wird ein Risikogewicht von 20 % zugewie
sen. 

Artikel 118 

Risikopositionen gegenüber internationalen Organisationen 

Risikopositionen gegenüber folgenden internationalen Organisationen 
wird ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen: 

▼C2
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a) Europäische Union und Europäische Atomgemeinschaft, 

▼C2 
b) Internationaler Währungsfonds, 

c) Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, 

d) Europäische Finanzstabilitätsfazilität, 

e) Europäischer Stabilitätsmechanismus; 

f) ein internationales Finanzinstitut, das von zwei oder mehr Mitglied
staaten mit dem Ziel eingerichtet wurde, für diejenigen seiner Mit
glieder, die schwerwiegende Finanzierungsprobleme haben oder de
nen solche Probleme drohen, finanzielle Mittel zu mobilisieren und 
ihnen finanzielle Hilfe zu gewähren. 

Artikel 119 

Risikopositionen gegenüber Instituten 

(1) Für Risikopositionen gegenüber Instituten, für die eine Bonitäts
beurteilung einer benannten ECAI vorliegt, wird eine Risikogewichtung 
gemäß Artikel 120 vorgenommen. Für Risikopositionen gegenüber In
stituten, für die keine Bonitätsbeurteilung einer benannten ECAI vor
liegt, wird eine Risikogewichtung gemäß Artikel 121 vorgenommen. 

(2) Risikopositionen gegenüber Instituten mit einer Restlaufzeit von 
drei Monaten oder weniger, die auf die Landeswährung des Kreditneh
mers lauten und in dieser Währung refinanziert sind, werden mit einem 
Risikogewicht belegt, das um eine Stufe ungünstiger ist als das Vor
zugs-Risikogewicht nach Artikel 114 Absätze 4 bis 7, das Risikoposi
tionen gegenüber dem Zentralstaat, in dessen Hoheitsgebiet das Institut 
seinen Sitz hat, zugewiesen wird. 

(3) In keinem Fall erhalten Risikopositionen mit einer Restlaufzeit 
von drei Monaten oder weniger, die auf die Landeswährung des Kre
ditnehmers lauten und in dieser Währung refinanziert sind, ein Risiko
gewicht von unter 20 %. 

(4) Risikopositionen gegenüber einem Institut in Form von Mindest
reserven, die von einem Institut aufgrund von Auflagen der EZB oder 
der Zentralbank eines Mitgliedstaats zu halten sind, dürfen mit demsel
ben Risikogewicht belegt werden wie Risikopositionen gegenüber der 
Zentralbank des betreffenden Mitgliedstaats, sofern 

a) die Reserven gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1745/2003 der Euro
päischen Zentralbank vom 12. September 2003 über die Auferlegung 
einer Mindestreservepflicht ( 1 ) oder gemäß nationalen Anforderun
gen, die jener Verordnung in allen sachlichen Aspekten gleichwertig 
sind, gehalten werden, 

b) die Reserven im Falle des Konkurses oder der Insolvenz des Insti
tuts, bei dem sie gehalten werden, rechtzeitig in vollem Umfang an 
das Institut zurückgezahlt und nicht zur Deckung anderer Verbind
lichkeiten des Instituts zur Verfügung gestellt werden. 

▼M9 
(5) Risikopositionen gegenüber Finanzinstituten, die von den zustän
digen Behörden zugelassen wurden und beaufsichtigt werden und hin
sichtlich der Robustheit vergleichbaren Aufsichtsvorschriften unterliegen 
wie Institute, werden wie Risikopositionen gegenüber Instituten behan
delt. 

Für die Zwecke dieses Absatzes gelten die Aufsichtsanforderungen der 
Verordnung (EU) 2019/2033 als den Anforderungen an Institute in 
Bezug auf die Robustheit gleichwertig. 

▼M8 

( 1 ) ABl. L 250 vom 2.10.2003, S. 10.
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Artikel 120 

Risikopositionen gegenüber beurteilten Instituten 

(1) Risikopositionen gegenüber Instituten mit einer Restlaufzeit von 
über drei Monaten, für die eine Bonitätsbeurteilung einer benannten 
ECAI vorliegt, wird ein Risikogewicht nach Tabelle 3 zugewiesen, 
das gemäß Artikel 136 der Bonitätsbeurteilung der ECAI entspricht. 

Tabelle 3 

Bonitätsstufe 1 2 3 4 5 6 

Risikogewicht 20 % 50 % 50 % 100 % 100 % 150 % 

(2) Risikopositionen gegenüber Instituten mit einer Restlaufzeit von 
bis zu drei Monaten, für die eine Bonitätsbeurteilung einer benannten 
ECAI vorliegt, wird ein Risikogewicht nach Tabelle 4 zugewiesen, das 
gemäß Artikel 136 der Bonitätsbeurteilung der ECAI entspricht. 

Tabelle 4 

Bonitätsstufe 1 2 3 4 5 6 

Risikogewicht 20 % 20 % 20 % 50 % 50 % 150 % 

(3) Die Interaktion zwischen der Behandlung kurzfristiger Bonitäts
beurteilungen nach Artikel 131 und der generellen Vorzugsbehandlung 
kurzfristiger Risikopositionen gemäß Absatz 2 verläuft wie folgt: 

a) Liegt für eine Risikoposition keine kurzfristige Bonitätsbeurteilung 
vor, wird auf alle Risikopositionen gegenüber Instituten mit einer 
Restlaufzeit von bis zu drei Monaten die generelle Vorzugsbehand
lung kurzfristiger Risikopositionen gemäß Absatz 2 angewandt; 

b) liegt eine kurzfristige Bonitätsbeurteilung vor und zieht diese ein 
günstigeres Risikogewicht als die Anwendung der generellen Vor
zugsbehandlung kurzfristiger Risikopositionen gemäß Absatz 2 oder 
dasselbe Risikogewicht nach sich, wird die kurzfristige Bonitätsbeur
teilung nur für diese bestimmte Risikoposition verwendet. Auf an
dere kurzfristige Risikopositionen wird die generelle Vorzugsbehand
lung kurzfristiger Risikopositionen gemäß Absatz 2 angewandt; 

c) liegt eine kurzfristige Bonitätsbeurteilung vor und zieht diese ein 
weniger günstiges Risikogewicht nach sich als die Anwendung der 
generellen Vorzugsbehandlung kurzfristiger Risikopositionen gemäß 
Absatz 2, so wird die generellen Vorzugsbehandlung kurzfristiger 
Risikopositionen nicht angewandt und allen unbeurteilten kurzfristi
gen Risikopositionen dasselbe Risikogewicht zugewiesen, das sich 
aus der spezifischen kurzfristigen Bonitätsbeurteilung ergibt. 

▼C2
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Artikel 121 

Risikopositionen gegenüber unbeurteilten Instituten 

(1) Risikopositionen gegenüber Instituten, für die keine Bonitätsbeur
teilung einer benannten ECAI vorliegt, wird gemäß Tabelle 5 ein Risi
kogewicht nach der Bonitätsstufe zugewiesen, die Risikopositionen ge
genüber dem Zentralstaat zugewiesen wurde, in dessen Hoheitsgebiet 
das Institut seinen Sitz hat. 

Tabelle 5 

Bonitätsstufe des Zentral
staats 1 2 3 4 5 6 

Risikogewicht der Posi
tion 

20 % 50 % 100 
% 

100 
% 

100 
% 

150 % 

(2) Risikopositionen gegenüber unbeurteilten Instituten mit Sitz in 
einem Land, dessen Zentralstaat unbeurteilt ist, wird ein Risikogewicht 
von 100 % zugewiesen. 

(3) Risikopositionen gegenüber unbeurteilten Instituten mit einer ur
sprünglichen effektiven Laufzeit von drei Monaten oder weniger wird 
ein Risikogewicht von 20 % zugewiesen. 

(4) Unbeschadet der Absätze 2 und 3 wird Risikopositionen aus 
Handelsfinanzierungsgeschäften –im Sinne des Artikels 162 Absatz 3 
Unterabsatz 2 Buchstabe b mit unbeurteilten Instituten ein Risikoge
wicht von 50 % zugewiesen und ein Risikogewicht von 20 %, wenn 
die Restlaufzeit solcher Risikopositionen noch höchstens drei Monate 
beträgt. 

Artikel 122 

Risikopositionen gegenüber Unternehmen 

(1) Risikopositionen, für die eine Bonitätsbeurteilung einer benannten 
ECAI vorliegt, wird ein Risikogewicht nach Tabelle 6 zugewiesen, das 
gemäß Artikel 136 der Bonitätsbeurteilung der ECAI entspricht. 

Tabelle 6 

Bonitätsstufe 1 2 3 4 5 6 

Risikogewicht 20 % 50 % 100 % 100 % 150 % 150 % 

(2) Risikopositionen, für die keine solches Bonitätsbeurteilung vor
liegt, wird ein Risikogewicht von 100 % zugewiesen oder das Risiko
gewicht für Risikopositionen gegenüber dem Zentralstaat, in dessen 
Hoheitsgebiet das Unternehmen seinen Sitz hat, falls dieses höher ist. 

▼C2
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Artikel 123 

Risikopositionen aus dem Mengengeschäft 

Einer Risikoposition, die die folgenden Kriterien erfüllt, wird ein Risi
kogewicht von 75 % zugewiesen: 

a) Sie besteht entweder gegenüber einer natürlichen Personen oder ei
nem kleinen oder mittleren Unternehmen (KMU), 

b) sie ist eine von vielen Risikopositionen mit ähnlichen Merkmalen, so 
dass die Risiken dieser Darlehensgeschäfte erheblich reduziert wer
den, 

c) der dem Institut sowie dem Mutterunternehmen und dessen Tochter
unternehmen von dem Kunden oder der Gruppe verbundener Kun
den insgesamt geschuldete Betrag einschließlich etwaiger überfälliger 
Positionen, mit Ausnahme von Risikopositionen, die vollständig 
durch Wohnimmobilien besichert sind und die der in Artikel 112 
Buchstabe i genannten Risikopositionsklasse zugewiesen wurden, ist 
— soweit dem Institut bekannt — nicht höher als 1 Mio. EUR. Das 
Institut unternimmt angemessene Schritte, um sich diese Kenntnis zu 
verschaffen. 

Wertpapiere werden in der Risikopositionsklasse „Mengengeschäft“ 
nicht anerkannt. 

Risikopositionen, die die Kriterien des Unterabsatzes 1 Buchstaben a bis 
c nicht erfüllen, werden in der Risikopositionsklasse „Mengengeschäft“ 
nicht anerkannt. 

Der Gegenwartswert von Mindestleasingzahlungen im Mengengeschäft 
wird in der Risikopositionsklasse „Mengengeschäft“ anerkannt. 

▼M8 
Risikopositionen, die aus Darlehen herrühren, die ein Kreditinstitut Ren
tenempfängern oder Beschäftigten mit einem unbefristeten Vertrag ge
gen die unbedingte Übertragung eines Teils der Rentenbezüge oder des 
Gehalts des Darlehensnehmers an dieses Kreditinstitut gewährt hat, wird 
ein Risikogewicht von 35 % zugewiesen, sofern alle folgenden Bedin
gungen erfüllt sind: 

a) um das Darlehen zurückzuzahlen, ermächtigt der Darlehensnehmer 
den Pensionsfonds oder den Arbeitgeber uneingeschränkt, direkte 
Zahlungen an das Kreditinstitut zu leisten, indem die monatlichen 
Zahlungen für das Darlehen von den monatlichen Rentenbezügen 
oder dem monatlichen Gehalt des Darlehensnehmers einbehalten 
werden; 

b) die Risiken des Todes, der Arbeitsunfähigkeit, der Arbeitslosigkeit 
oder der Verringerung der monatlichen Nettorentenbezüge oder des 
monatlichen Nettogehalts des Darlehensnehmers werden ordnungs
gemäß durch eine Versicherungspolice gedeckt, die der Darlehens
nehmer zugunsten des Kreditinstituts zeichnet; 

c) die monatlichen Zahlungen, die der Darlehensnehmer für sämtliche 
Darlehen, die die Bedingungen der Buchstaben a und b erfüllen, zu 
leisten hat, übersteigen zusammengenommen nicht 20 % der monat
lichen Nettorentenbezüge oder des monatlichen Nettogehalts des 
Darlehensnehmers; 

▼C2
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d) die maximale Ursprungslaufzeit des Darlehens beträgt höchstens 
zehn Jahre. 

Artikel 124 

Durch Immobilien besicherte Risikopositionen 

(1) Risikopositionen oder Teilen einer Risikoposition, die durch 
Grundpfandrechte an Immobilien vollständig besichert sind — aus
genommen Teile der Risikoposition, die einer anderen Risikopositions
klasse zugeordnet sind —, wird ein Risikogewicht von 100 % zugewie
sen, wenn die Bedingungen nach Artikel 125 oder Artikel 126 nicht 
erfüllt sind. Dem über den Wert des Grundpfandrechts an der Immobilie 
hinausgehenden Teil der Risikoposition wird das Risikogewicht für un
besicherte Risikopositionen gegenüber der beteiligten Gegenpartei zuge
wiesen. 

Der Teil einer Risikoposition, der als durch eine Immobilie vollständig 
besichert behandelt wird, übersteigt nicht den als Sicherheit hinterlegten 
Betrag des Marktwerts bzw. im Fall der Mitgliedstaaten, deren Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften strenge Vorgaben für die Bemessung des 
Beleihungswerts setzen, den Beleihungswert der betreffenden Immobi
lie. 

(1a) Die Mitgliedstaaten benennen eine Behörde, die für die Anwen
dung des Absatzes 2 zuständig ist. Diese Behörde ist die zuständige 
Behörde oder die benannte Behörde. 

Ist die von dem Mitgliedstaat für die Anwendung dieses Artikels be
nannte Behörde die zuständige Behörde, so stellt sie sicher, dass die 
relevanten nationalen Stellen und Behörden, die ein makroprudenzielles 
Mandat haben, gebührend darüber unterrichtet sind, dass die zuständige 
Behörde beabsichtigt, von diesem Artikel Gebrauch zu machen, und 
dass sie an der Bewertung der Bedenken hinsichtlich der Finanzstabilität 
in ihrem Mitgliedstaat im Einklang mit Absatz 2 in angemessener Weise 
beteiligt werden. 

Ist die von dem Mitgliedstaat für die Anwendung dieses Artikels be
nannte Behörde nicht die zuständige Behörde, so trifft der Mitgliedstaat 
die notwendigen Vorkehrungen, um eine ordnungsgemäße Koordinie
rung und einen ordnungsgemäßen Informationsaustausch zwischen der 
zuständigen und der benannten Behörde sicherzustellen, damit dieser 
Artikel ordnungsgemäß angewendet wird. Insbesondere müssen die Be
hörden eng zusammenarbeiten und alle Informationen gemeinsam nut
zen, die für die angemessene Erfüllung der Pflichten, die der benannten 
Behörde gemäß diesem Artikel obliegen, erforderlich sein können. Mit 
dieser Zusammenarbeit soll jede Form von sich überschneidenden oder 
nicht miteinander zu vereinbarenden Maßnahmen zwischen der zustän
digen und der benannten Behörde vermieden sowie auch sichergestellt 
werden, dass die Wechselwirkung mit anderen Maßnahmen, insbeson
dere solchen, die gemäß Artikel 458 dieser Verordnung und Artikel 133 
der Richtlinie 2013/36/EU ergriffen werden, gebührend berücksichtigt 
wird. 

(2) Auf der Grundlage der nach Artikel 430a erhobenen Daten und 
aller anderen maßgeblichen Indikatoren bewertet die gemäß Absatz 1a 
des vorliegenden Artikels benannte Behörde regelmäßig, mindestens 
jedoch einmal jährlich, ob das Risikogewicht von 35 % für mit einem 
oder mehreren Immobiliensegmenten in Zusammenhang stehende und 
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durch Grundpfandrechte an Wohnimmobilien besicherte Risikopositio
nen nach Artikel 125, die in einem oder mehreren Teilen des Hoheits
gebiets des Mitgliedstaats der jeweiligen Behörde belegen sind, und das 
Risikogewicht von 50 % für durch Grundpfandrechte an Gewerbeim
mobilien besicherte Risikopositionen nach Artikel 126, die in einem 
oder mehreren Teilen des Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats der jewei
ligen Behörde belegen sind, sich in angemessener Weise auf Folgendes 
stützen: 

a) die Verlusterfahrungswerte für durch Immobilien besicherte Risiko
positionen; 

b) zukunftsorientierte Immobilienmarktentwicklungen. 

Kommt die gemäß Absatz 1a des vorliegenden Artikels benannte Be
hörde auf der Grundlage der Bewertung nach Unterabsatz 1 des vor
liegenden Absatzes zu dem Schluss, dass die Risikogewichte nach Ar
tikel 125 Absatz 2 oder Artikel 126 Absatz 2 die tatsächlichen Risiken 
nicht in angemessener Weise widerspiegeln, die mit einem oder mehre
ren Immobiliensegmenten von Risikopostionen verbunden sind, welche 
durch Grundpfandrechte an in einem oder mehreren Teilen des Hoheits
gebiets des Mitgliedstaats der jeweiligen Behörde belegenen Wohn
immobilien oder Gewerbeimmobilien vollständig besichert sind, und 
ist sie der Auffassung, dass die Unangemessenheit der Risikogewichte 
sich negativ auf die gegenwärtige oder künftige Finanzstabilität in ihrem 
Mitgliedstaat auswirken könnte, so kann sie die für diese Risikopositio
nen anwendbaren Risikogewichte innerhalb der in Unterabsatz 4 des 
vorliegenden Absatzes festgelegten Spannen erhöhen oder strengere Kri
terien einführen als in Artikel 125 Absatz 2 oder Artikel 126 Absatz 2 
festgelegt. 

Die gemäß Absatz 1a des vorliegenden Artikels benannte Behörde teilt 
der EBA und dem ESRB jegliche Anpassungen der Risikogewichte und 
der angewandten Kriterien nach diesem Absatz mit. Innerhalb eines 
Monats nach Eingang dieser Mitteilung übermitteln die EBA und der 
ESRB dem betreffenden Mitgliedstaat ihre Stellungnahme. Die EBA 
und der ESRB veröffentlichen die Risikogewichte und Kriterien für 
Risikopositionen nach den Artikeln 125 und 126 und Artikel 199 Ab
satz 1 Buchstabe a, wie sie von der jeweiligen Behörde umgesetzt 
werden. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 2 dieses Absatzes kann die gemäß 
Absatz 1a benannte Behörde die Risikogewichte innerhalb der folgen
den Spannen festsetzen: 

a) zwischen 35 % und 150 % für durch Grundpfandrechte an Wohn
immobilien besicherte Risikopositionen; 

b) zwischen 50 % und 150 % für durch Grundpfandrechte an Gewer
beimmobilien besicherte Risikopositionen. 

(3) Setzt die gemäß Absatz 1a benannte Behörde gemäß Absatz 2 
Unterabsatz 2 höhere Risikogewichte fest oder führt sie strengere Kri
terien ein, so verfügen die Institute über einen sechsmonatigen Über
gangszeitraum, um diese anzuwenden. 
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(4) Die EBA arbeitet in enger Zusammenarbeit mit dem ESRB Ent
würfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die strengen 
Kriterien für die Bemessung des Beleihungswerts gemäß Absatz 1 
und die Arten von Faktoren, die bei der Bewertung der Angemessenheit 
der Risikogewichte nach Absatz 2 Unterabsatz 1 berücksichtigt werden 
müssen, festgelegt sind. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 31. Dezember 2019 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Ver
ordnung zu erlassen. 

(5) Der ESRB kann den gemäß Absatz 1a des vorliegenden Artikels 
benannten Behörden durch Empfehlungen nach Artikel 16 der Verord
nung (EU) Nr. 1092/2010 und in enger Zusammenarbeit mit der EBA 
Orientierungen zu Folgendem vorgeben: 

a) den Faktoren, die „sich negativ auf die gegenwärtige oder künftige 
Finanzstabilität auswirken könnten“wie in Absatz 2 Unterabsatz 2 
angeführt; 

b) den indikativen Referenzwerten, die die gemäß Absatz 1a benannte 
Behörde bei der Festlegung höherer Risikogewichte berücksichtigen 
muss. 

(6) Die Institute eines Mitgliedstaats wenden die Risikogewichte und 
Kriterien, die von den zuständigen Behörden eines anderen Mitglied
staats gemäß Absatz 2 festgelegt wurden, auf alle ihre entsprechenden 
Risikopositionen an, die durch Grundpfandrechte an in einem oder 
mehreren Teilen dieses anderen Mitgliedstaats belegenen Wohnimmobi
lien oder Gewerbeimmobilien besichert sind. 

▼C2 

Artikel 125 

Durch Wohnimmobilien vollständig besicherte Risikopositionen 

(1) Soweit die zuständigen Behörden nicht gemäß Artikel 124 Absatz 
2 anders entschieden haben, werden durch Grundpfandrechte auf Wohn
immobilien vollständig besicherte Risikopositionen wie folgt behandelt: 

a) Risikopositionen oder Teile einer Risikoposition, die durch Grund
pfandrechte auf Wohnimmobilien vollständig besichert sind, welche 
vom Eigentümer bzw. im Falle einer privaten Beteiligungsgesell
schaft vom begünstigten Eigentümer gegenwärtig oder künftig selbst 
genutzt oder vermietet werden, wird ein Risikogewicht von 35 % 
zugewiesen; 
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b) Risikopositionen gegenüber einem Leasingnehmer in Immobilien- 
Leasing-Geschäften mit Wohnimmobilien, bei denen ein Institut 
der Leasinggeber ist und der Leasingnehmer eine Kaufoption hat, 
wird ein Risikogewicht von 35 % zugewiesen, sofern die Risiko
position des Instituts durch sein Eigentum an der Immobilie voll
ständig besichert ist. 

(2) Die Institute betrachten eine Risikoposition oder einen Teil einer 
Risikoposition nur dann als vollständig besichert im Sinne von Absatz 1, 
wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der Wert der Immobilie hängt nicht wesentlich von der Bonität des 
Schuldners ab. Bei der Bestimmung der Wesentlichkeit einer solchen 
Abhängigkeit können die Institute Fälle ausklammern, in denen rein 
makroökonomische Faktoren sowohl den Wert der Immobilie als 
auch die Leistungsfähigkeit des Schuldners beeinträchtigen; 

b) das Risiko des Schuldners hängt nicht wesentlich von der Wertent
wicklung der zugrunde liegenden Immobilie oder des Projekts ab, 
sondern von der Fähigkeit des Schuldners, seine Schulden aus an
deren Quellen zurückzuzahlen, so dass auch die Rückzahlung der 
Fazilität nicht wesentlich von Zahlungsströmen abhängt, die durch 
die als Sicherheit gestellte Immobilie generiert werden. Für diese 
anderen Quellen legen die Institute im Rahmen ihrer Kreditpolitik 
Höchstwerte für das Verhältnis zwischen Darlehenshöhe und Ein
kommen fest und verlangen bei der Kreditvergabe einen geeigneten 
Einkommensnachweis; 

c) die Anforderungen des Artikels 208 und die Bewertungsgrundsätze 
nach Artikel 229 Absatz 1 werden eingehalten; 

d) sofern nach Artikel 124 Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist, über
steigt der Teil des Darlehens, dem ein Risikogewicht von 35 % 
zugewiesen wird, in den Mitgliedstaaten, die in ihren Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften strenge Vorgaben für die Bemessung des 
Beleihungswerts festgelegt haben, nicht 80 % — des Marktwerts 
der betreffenden Immobilie bzw. 80 % des Beleihungswerts der 
betreffenden Immobilie. 

(3) Bei Risikopositionen, die durch Grundpfandrechte auf in einem 
Mitgliedstaat belegene Wohnimmobilien vollständig besichert sind, dür
fen Institute von Absatz 2 Buchstabe b abweichen, wenn die zuständige 
Behörde dieses Mitgliedstaats Nachweise dafür veröffentlicht hat, dass 
es im Gebiet dieses Mitgliedstaats einen gut entwickelten, seit langem 
etablierten Wohnimmobilienmarkt gibt, dessen Verlustraten folgende 
Obergrenzen nicht überschreiten: 

a) Die Verluste aus Darlehensgeschäften, die — sofern in Artikel 124 
Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist — bis zu 80 % des Marktwerts 
oder 80 % des Beleihungswerts durch Wohnimmobilien besichert 
sind, gehen in keinem Jahr über 0,3 % der ausstehenden, durch 
Wohnimmobilien besicherten Darlehen hinaus; 

b) die Gesamtverluste aus Darlehensgeschäften, die durch Wohnimmo
bilien besichert sind, gehen in keinem Jahr über 0,5 % der ausste
henden, durch Wohnimmobilien besicherten Darlehen hinaus. 
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(4) Wird eine der beiden Voraussetzungen unter Absatz 3 in einem 
Jahr nicht erfüllt, so kann Absatz 3 nicht mehr angewandt werden und 
gilt die Voraussetzung unter Absatz 2 Buchstabe b, bis die Vorausset
zungen unter Absatz 3 in einem der Folgejahre erfüllt sind. 

Artikel 126 

Durch Gewerbeimmobilien vollständig besicherte Risikopositionen 

(1) Soweit die zuständigen Behörden nicht gemäß Artikel 124 Ab
satz 2 anders entschieden haben, werden durch Grundpfandrechte auf 
Gewerbeimmobilien vollständig besicherte Risikopositionen wie folgt 
behandelt: 

a) Risikopositionen oder Teilen einer Risikoposition, die durch Grund
pfandrechte auf Büro- oder sonstige Gewerbeimmobilien vollständig 
besichert sind, kann ein Risikogewicht von 50 % zugewiesen wer
den; 

b) Risikopositionen in Verbindung mit Immobilien-Leasing-Geschäften, 
die Büro- oder sonstige Gewerbeimmobilien betreffen, bei denen ein 
Institut der Leasinggeber ist und der Leasingnehmer eine Kaufoption 
hat, kann ein Risikogewicht von 50 % zugewiesen werden, sofern 
die Risikoposition des Instituts durch sein Eigentum an der Immo
bilie vollständig besichert ist. 

(2) Die Institute betrachten eine Risikoposition oder einen Teil einer 
Risikoposition nur dann als vollständig besichert im Sinne von Absatz 1, 
wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der Wert der Immobilie hängt nicht wesentlich von der Bonität des 
Schuldners ab. Bei der Bestimmung der Wesentlichkeit einer solchen 
Abhängigkeit können die Institute Fälle ausklammern, in denen rein 
makroökonomische Faktoren sowohl den Wert der Immobilie als 
auch die Leistungsfähigkeit des Schuldners beeinträchtigen; 

b) das Risiko des Schuldners hängt nicht wesentlich von der Wertent
wicklung der zugrunde liegenden Immobilie oder des Projekts ab, 
sondern von der Fähigkeit des Schuldners, seine Schulden aus an
deren Quellen zurückzuzahlen, so dass auch die Rückzahlung der 
Fazilität nicht wesentlich von Zahlungsströmen abhängt, die durch 
die als Sicherheit gestellte Immobilie generiert werden. 

c) die Anforderungen des Artikels 208 und die Bewertungsgrundsätze 
nach Artikel 229 Absatz 1 werden eingehalten; 

d) sofern nach Artikel 124 Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist, wird 
das Risikogewicht von 50 % dem Teil des Darlehens zugewiesen, 
der in den Mitgliedstaaten, die in ihren Rechts- und Verwaltungs
vorschriften strenge Vorgaben für die Bemessung des Beleihungs
werts festgelegt haben, 50 % des Marktwerts der Immobilie bzw. 
60 % des Beleihungswerts der betreffenden Immobilie — sofern 
nach Artikel 124 Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist — nicht 
übersteigt. 

(3) Bei Risikopositionen, die durch Grundpfandrechte auf in einem 
Mitgliedstaat gelegene Gewerbeimmobilien vollständig besichert sind, 
dürfen Institute von Absatz 2 Buchstabe b abweichen, wenn die zu
ständige Behörde dieses Mitgliedstaats Nachweise dafür veröffentlicht 
hat, dass es im Gebiet dieses Mitgliedstaats einen gut entwickelten, seit 
langem etablierten Markt für Gewerbeimmobilien gibt, dessen Verlus
traten folgende Obergrenzen nicht überschreiten: 
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a) die Verluste aus Darlehensgeschäften, die — sofern Artikel 124 Ab
satz 2 nichts anderes vorsieht — bis zu 50 % des Marktwerts oder 
60 % des Beleihungswerts durch Gewerbeimmobilien besichert sind, 
gehen nicht über 0,3 % der ausstehenden, durch Gewerbeimmobilien 
besicherten Darlehen hinaus; 

b) die Gesamtverluste aus Darlehensgeschäften, die durch Gewerbeim
mobilien besichert sind, gehen nicht über 0,5 % der ausstehenden, 
durch Gewerbeimmobilien besicherten Darlehen hinaus. 

(4) Wird eine der beiden Voraussetzungen unter Absatz 3 in einem 
Jahr nicht erfüllt, so kann Absatz 3 nicht mehr angewandt werden und 
gilt die Voraussetzung unter Absatz 2 Buchstabe b, bis die Vorausset
zungen unter Absatz 3 in einem der Folgejahre erfüllt sind. 

Artikel 127 

Ausgefallene Positionen 

▼M7 
(1) Dem unbesicherten Teil einer Risikoposition, bei dem ein Ausfall 
des Schuldners gemäß Artikel 178 eingetreten ist, oder — im Fall von 
Risikopositionen des Mengengeschäfts — dem unbesicherten Teil einer 
Kreditfazilität, bei der ein Ausfall nach Artikel 178 eingetreten ist, wird 
folgendes Risikogewicht zugewiesen: 

a) 150 %, wenn die Summe der spezifischen Kreditrisikoanpassungen 
und der gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe m abgezogenen Be
träge weniger als 20 % des Werts des unbesicherten Teils der Risiko
position beträgt, wenn diese spezifischen Kreditrisikoanpassungen 
und Abzüge nicht vorgenommen würden; 

b) 100 %, wenn die Summe der spezifischen Kreditrisikoanpassungen 
und der gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe m abgezogenen Be
träge nicht weniger als 20 % des Werts des unbesicherten Teils der 
Risikoposition beträgt, wenn diese spezifischen Kreditrisikoanpas
sungen und Abzüge nicht vorgenommen würden. 

▼C2 
(2) Für die Zwecke der Bestimmung des besicherten Teils der über
fälligen Position gelten dieselben Sicherheiten und Garantien als an
erkennungsfähig wie für die Kreditrisikominderung nach Kapitel 4. 

(3) Dem nach den spezifischen Kreditrisikoanpassungen verbleiben
den Positionswert von Risikopositionen, die nach Maßgabe des Arti
kels 125 durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien vollständig be
sichert sind, wird ein Risikogewicht von 100 % zugewiesen, wenn ein 
Ausfall gemäß Artikel 178 eingetreten ist. 

(4) Dem nach den spezifischen Kreditrisikoanpassungen verbleiben
den Positionswert von Risikopositionen, die nach Maßgabe von Arti
kel 126 durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien vollständig 
besichert sind, wird ein Risikogewicht von 100 % zugewiesen, wenn 
ein Ausfall gemäß Artikel 178 eingetreten ist. 
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Artikel 128 

Mit besonders hohem Risiko verbundene Positionen 

▼M8 
(1) Die Institute weisen Risikopositionen, die mit besonders hohen 
Risiken verbunden sind, ein Risikogewicht von 150 % zu. 

(2) Für die Zwecke dieses Artikels behandeln die Institute jede der 
folgenden Risikopositionen als mit besonders hohen Risiken verbundene 
Risikopositionen: 

a) Beteiligungen an Risikokapitalgesellschaften, es sei denn, diese Be
teiligungen werden gemäß Artikel 132 behandelt; 

b) Positionen aus privatem Beteiligungskapital, es sei denn, diese Po
sitionen werden gemäß Artikel 132 behandelt; 

c) spekulative Immobilienfinanzierungen. 

▼C2 
(3) Bei der Beurteilung, ob eine Position, die nicht in Absatz 2 
genannt ist, mit besonders hohen Risiken verbunden ist, tragen die 
Institute den folgenden Risikomerkmalen Rechnung: 

a) Es besteht ein hohes Verlustrisiko infolge eines Ausfalls des Schuld
ners, 

b) es kann nicht eindeutig ermittelt werden, ob die Position unter Buch
stabe a fällt. 

Die EBA gibt Leitlinien heraus, in denen geklärt wird, welche Arten 
von Positionen unter welchen Umständen mit besonders hohem Risiko 
verbunden sind. 

Diese Leitlinien werden gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 angenommen. 

Artikel 129 

Risikopositionen in Form gedeckter Schuldverschreibungen 

(1) Damit Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 52 Absatz 4 
der Richtlinie 2009/65/EG (gedeckte Schuldverschreibungen) für die 
günstigere Behandlung nach den Absätzen 3 und 4 in Betracht kommen 
können, müssen sie den Anforderungen des Absatzes 7 genügen und 
durch einen der folgenden anerkennungsfähigen Vermögenswerte besi
chert sein: 

a) Risikopositionen, die gegenüber Zentralstaaten, Zentralbanken des 
ESZB, öffentlichen Stellen oder regionalen oder lokalen Gebietskör
perschaften in der Union bestehen oder von diesen garantiert werden; 
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b) Risikopositionen, die gegenüber dem Zentralstaat dritter Länder, 
Zentralbanken dritter Länder, multilateralen Entwicklungsbanken, in
ternationalen Organisationen der Bonitätsstufe 1 gemäß diesem Ka
pitel bestehen oder von diesen garantiert werden, sowie Risikoposi
tionen, die gegenüber öffentlichen Stellen oder regionalen oder lo
kalen Gebietskörperschaften dritter Länder bestehen oder von diesen 
garantiert werden, und denen dasselbe Risikogewicht zugewiesen 
wurde wie Risikopositionen nach Artikel 115 Absätze 1 und 2 
oder Artikel 116 Absätze 1, 2 bzw. 4 gegenüber Instituten bzw. 
Zentralstaaten und Zentralbanken der Bonitätsstufe 1 gemäß diesem 
Kapitel, sowie Risikopositionen im Sinne dieses Buchstabens, die 
gemäß diesem Kapitel mindestens der Bonitätsstufe 2 zugeordnet 
werden, sofern sie 20 % des Nominalbetrags der ausstehenden ge
deckten Schuldverschreibungen der Emissionsinstitute nicht überstei
gen; 

c) Risikopositionen gegenüber Instituten, die gemäß diesem Kapitel der 
Bonitätsstufe 1 zuzuordnen sind. Die Gesamtrisikoposition dieser Art 
übersteigt nicht 15 % des Nominalbetrags der ausstehenden gedeck
ten Schuldverschreibungen des Emissionsinstituts. Risikopositionen 
gegenüber Instituten in der Union mit einer Fälligkeit von bis zu 
100 Tagen fallen nicht unter die Anforderungen der Bonitätsstufe 1, 
sind allerdings gemäß diesem Kapitel mindestens der Bonitätsstufe 2 
zuzuordnen. 

d) Darlehen, die besichert sind durch 

i) Wohnimmobilien bis zur Höhe des Werts der Grundpfandrechte 
einschließlich aller vorrangigen Grundpfandrechte oder 80 % des 
Werts der als Sicherheit gestellten Immobilien, falls dieser nied
riger ist, oder 

ii) vorrangige Anteile, die von französischen Fonds Communs de 
Titrisation oder durch gleichwertige unter das Recht eines Mit
gliedstaats fallende Verbriefungsorganismen, die Risikopositionen 
im Zusammenhang mit Wohnimmobilien verbriefen, ausgegeben 
wurden. Werden solche vorrangigen Anteile als Sicherheiten ver
wendet, so stellt die jeweilige öffentliche Aufsicht zum Schutz 
der Inhaber von Schuldverschreibungen gemäß Artikel 52 Ab
satz 4 der Richtlinie 2009/65/EG sicher, dass die diesen Anteilen 
zugrunde liegenden Vermögenswerte für die gesamte Dauer ihrer 
Einbeziehung in den Deckungspool mindestens zu 90 % aus 
Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien einschließlich aller vor
rangigen Grundpfandrechte bis zur Höhe des Werts der nach 
diesen Anteilen fälligen Darlehensbeträge, des Werts der Grund
pfandrechte oder 80 % des Werts der als Sicherheit gestellten 
Immobilien — je nach dem, welcher Wert niedriger ist — be
stehen, dass die Anteile gemäß diesem Kapitel der Bonitätsstufe 1 
zuzuordnen sind und dass diese Anteile 10 % des Nominalwerts 
der ausstehenden Emission nicht übersteigen; 

e) durch einen anerkennungsfähigen Sicherungsgeber im Sinne des Ar
tikels 201 garantierte Darlehen für Wohnimmobilien, die gemäß die
sem Kapitel mindestens der Bonitätsstufe 2 zuzuordnen sind, sofern 
der Anteil jedes Darlehens, der dazu verwendet wird, die Anforde
rungen dieses Absatzes in Bezug auf die Besicherung der gedeckten 
Schuldverschreibung zu erfüllen, höchstens 80 % des Werts der ent
sprechenden in Frankreich belegenen Wohnimmobilie beträgt und 
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sofern das Verhältnis von Kredithöhe zu Einkommen nach Gewäh
rung des Darlehens 33 % nicht überschreitet. Die Wohnimmobilie 
darf bei Gewährung des Darlehens nicht mit einem Grundpfandrecht 
belastet sein und bei ab dem 1. Januar 2014 gewährten Darlehen darf 
der Darlehensnehmer kein solches Pfandrecht ohne Zustimmung des 
das Darlehen vergebenden Kreditinstituts bestellen. Das Verhältnis 
von Kredithöhe zu Einkommen misst den Anteil des Bruttoeinkom
mens des Darlehensnehmers, der für die Rückzahlung des Darlehens 
einschließlich Zinsen verwendet wird. Der Sicherungsgeber ist ent
weder ein durch die zuständigen Behörden zugelassenes und beauf
sichtigtes Finanzinstitut, das Aufsichtsanforderungen unterliegt, die 
ebenso solide sind wie die für Institute geltenden, oder ein Institut 
oder Versicherungsunternehmen. Er richtet einen Kreditgarantiefonds 
oder einen vergleichbaren Schutz für Versicherungsunternehmen ein, 
um Kreditverluste aufzufangen, dessen Kalibrierung von den zustän
digen Behörden regelmäßig überprüft wird. Sowohl das Kreditinstitut 
als auch der Sicherungsgeber führen eine Prüfung der Kreditwürdig
keit des Schuldners durch; 

f) Darlehen, die besichert sind durch 

i) Gewerbeimmobilien bis zur Höhe des Werts der Grundpfand
rechte einschließlich aller vorrangigen Grundpfandrechte oder 
60 % des Werts der als Sicherheit gestellten Immobilien, falls 
dieser niedriger ist oder 

ii) vorrangige Anteile, die von französischen Fonds Communs de 
Titrisation oder durch gleichwertige unter das Recht eines Mit
gliedstaats fallende Verbriefungsorganismen, die Risikopositionen 
im Zusammenhang mit Gewerbeimmobilien verbriefen, ausgege
ben wurden. Werden solche vorrangigen Anteile als Sicherheiten 
verwendet, so stellt die jeweilige öffentliche Aufsicht zum Schutz 
der Inhaber von Schuldverschreibungen gemäß Artikel 52 Ab
satz 4 der Richtlinie 2009/65/EG sicher, dass die diesen Anteilen 
zugrunde liegenden Vermögenswerte für die gesamte Dauer ihrer 
Einbeziehung in den Deckungspool mindestens zu 90 % aus 
Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien einschließlich aller 
vorrangigen Grundpfandrechte bis zur Höhe des Werts der nach 
diesen Anteilen fälligen Darlehensbeträge, des Werts der Grund
pfandrechte oder 60 % des Werts der als Sicherheit gestellten 
Immobilien — je nachdem, welcher Wert niedriger ist — beste
hen, dass die Anteile gemäß diesem Kapitel der Bonitätsstufe 1 
zuzuordnen sind und dass diese Anteile 10 % des Nominalwerts 
der ausstehenden Emission nicht übersteigen. 

Durch Gewerbeimmobilien besicherte Darlehen sind anerkennungs
fähig, wenn der Beleihungsauslauf von 60 % bis zu einer Obergrenze 
von maximal 70 % überschritten wird, der Wert der gesamten Ver
mögenswerte, die für die gedeckten Schuldverschreibungen als Si
cherheiten gestellt werden, den ausstehenden Nominalbetrag der ge
deckten Schuldverschreibung um mindestens 10 % übersteigt und die 
Forderung des Schuldverschreibungsinhabers die in Kapitel 4 fest
gelegten Anforderungen hinsichtlich der Rechtssicherheit erfüllt. Die 
Forderung des Schuldverschreibungsinhabers hat Vorrang vor allen 
anderen Ansprüchen auf die Sicherheit; 

g) durch Schiffspfandrechte besicherte Darlehen, deren Betrag höchs
tens der Differenz zwischen 60 % des Werts des als Sicherheit ge
stellten Schiffs und aller vorrangigen Schiffspfandrechte ausmacht. 

▼C2



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 156 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe c, Buchstabe d Ziffer ii 
und Buchstabe f Ziffer ii werden Risikopositionen, die durch die Über
tragung und Verwaltung von Zahlungen der Schuldner bzw. des Liqui
dationserlöses von durch Immobilien besicherten Krediten an die Inha
ber gedeckter Schuldverschreibungen entstehen, bei der Berechnung der 
in den jeweiligen Bestimmungen genannten Grenzen nicht berücksich
tigt. 

Die zuständigen Behörden können nach Konsultation der EBA die An
wendung des Unterabsatzes 1 Buchstabe c teilweise aussetzen und für 
bis zu 10 % der Gesamtrisikoposition des Nominalbetrags der ausste
henden gedeckten Schuldverschreibungen des Emissionsinstituts die Bo
nitätsstufe 2 genehmigen, wenn in den betroffenen Mitgliedstaaten er
hebliche potenzielle Konzentrationsprobleme infolge der Anwendung 
der Bonitätsstufe 1 gemäß jenem Buchstaben belegt werden können. 

(2) Die Fälle nach Absatz 1 Buchstaben a bis f beziehen sich auch 
auf Sicherheiten, die nach den geltenden Rechtsvorschriften ausschließ
lich für den Schutz der Schuldverschreibungsinhaber vor Verlusten be
stimmt sind. 

(3) Die Institute erfüllen bei der Besicherung gedeckter Schuldver
schreibungen mit Immobilien die Anforderungen von Artikel 208 sowie 
die Bewertungsgrundsätze von Artikel 229 Absatz 1. 

(4) Gedeckten Schuldverschreibungen, für die eine Bonitätsbeurtei
lung einer benannten ECAI vorliegt, wird ein Risikogewicht nach Ta
belle 6a zugewiesen, das gemäß Artikel 136 der Bonitätsbeurteilung der 
ECAI entspricht. 

Tabelle 6a 

Bonitätsstufe 1 2 3 4 5 6 

Risikogewicht 10 % 20 % 20 % 50 % 50 % 100 % 

(5) Gedeckten Schuldverschreibungen, für die keine Bonitätsbeurtei
lung einer benannten ECAI vorliegt, wird ein Risikogewicht zugewie
sen, das sich auf das Risikogewicht vorrangiger unbesicherter Risiko
positionen gegenüber dem emittierenden Institut stützt. Für die Risiko
gewichte gelten folgende Entsprechungen: 

a) gilt für die Risikoposition gegenüber dem Institut ein Risikogewicht 
von 20 %, wird der gedeckten Schuldverschreibung ein Risikoge
wicht von 10 % zugewiesen; 

b) gilt für die Risikoposition gegenüber dem Institut ein Risikogewicht 
von 50 %, wird der gedeckten Schuldverschreibung ein Risikoge
wicht von 20 % zugewiesen; 

c) gilt für die Risikoposition gegenüber dem Institut ein Risikogewicht 
von 100 %, wird der gedeckten Schuldverschreibung ein Risikoge
wicht von 50 % zugewiesen; 

d) gilt für die Risikoposition gegenüber dem Institut ein Risikogewicht 
von 150 %, wird der gedeckten Schuldverschreibung ein Risikoge
wicht von 100 % zugewiesen. 
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(6) Vor dem 31. Dezember 2007 ausgegebene gedeckte Schuldver
schreibungen fallen nicht unter die Anforderungen der Absätze 1 und 3. 
Auf sie darf bis zu ihrer Fälligkeit die günstigere Behandlung nach den 
Absätzen 4 und 5 angewandt werden. 

(7) Auf Risikopositionen in Form gedeckter Schuldverschreibungen 
darf eine günstigere Behandlung angewandt werden, wenn das Institut, 
das in sie investiert, den zuständigen Behörden nachweisen kann, dass 

a) es Portfolio-Informationen zumindest in Bezug auf Folgendes erhält: 

i) den Wert des Deckungspools und der noch nicht getilgten ge
deckten Schuldverschreibungen, 

ii) geographische Verteilung und Art der Deckungsaktiva, Darle
henshöhe, Zinssatz- und Währungsrisiken, 

iii) Fälligkeitsstruktur der Deckungsaktiva und der gedeckten 
Schuldverschreibungen, 

iv) Prozentsatz der seit mehr als neunzig Tagen überfälligen Darle
hen, 

b) der Emittent die Angaben nach Buchstabe a dem Institut mindestens 
halbjährlich zur Verfügung stellt. 

Artikel 130 

Verbriefungspositionen 

Risikogewichtete Positionsbeträge für Verbriefungspositionen werden 
gemäß Kapitel 5 ermittelt. 

Artikel 131 

Risikopositionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit 
kurzfristiger Bonitätsbeurteilung 

Risikopositionen gegenüber Instituten und Unternehmen, für die eine 
kurzfristige Bonitätsbeurteilung einer benannten ECAI vorliegt, wird 
ein Risikogewicht nach Tabelle 7 zugewiesen, das gemäß Artikel 136 
der Bonitätsbeurteilung der ECAI entspricht. 

Tabelle 7 

Bonitätsstufe 1 2 3 4 5 6 

Risikogewicht 20 % 50 % 100 % 150 % 150 % 150 % 

▼M8 

Artikel 132 

Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen in Form von 
Anteilen an OGA 

(1) Die Institute berechnen den risikogewichteten Positionsbetrag ih
rer Risikopositionen in Form von Anteilen an OGA durch Multiplika
tion der nach den in Absatz 2 Unterabsatz 1 beschriebenen Ansätzen 
berechneten risikogewichteten Positionsbeträge der Risikopositionen ei
nes OGA mit dem Prozentsatz der von dem betreffenden Institut ge
haltenen Anteile. 
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(2) Sind die Bedingungen nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels 
erfüllt, so dürfen die Institute den Transparenzansatz gemäß Artikel 132a 
Absatz 1 oder den mandatsbasierten Ansatz gemäß Artikel 132a Ab
satz 2 anwenden. 

Vorbehaltlich des Artikels 132b Absatz 2 weisen Institute, die weder 
den Transparenzansatz noch den mandatsbasierten Ansatz anwenden, 
ihren Positionen in Form von Anteilen an OGA ein Risikogewicht 
von 1 250 % („Ausweichkonzept“) zu. 

Die Institute können die risikogewichteten Positionsbeträge ihrer Risiko
positionen in Form von Anteilen an OGA durch eine Kombination von 
in diesem Absatz genannten Ansätzen berechnen, sofern die Bedingun
gen für die Verwendung dieser Ansätze erfüllt sind. 

(3) Die Institute dürfen den risikogewichteten Positionsbetrag von 
Risikopositionen eines OGA im Einklang mit den in Artikel 132a ge
nannten Ansätzen bestimmen, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt 
sind: 

a) bei dem OGA handelt es sich um 

i) einen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 
(OGAW) gemäß der Richtlinie 2009/65/EG; 

ii) einen AIF, der von einem nach Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 
2011/61/EU registrierten EU-AIFM verwaltet wird; 

iii) einen AIF, der von einem nach Artikel 6 der Richtlinie 
2011/61/EU zugelassenen EU-AIFM verwaltet wird; 

iv) einen AIF, der von einem nach Artikel 37 der Richtlinie 
2011/61/EU zugelassenen Nicht-EU-AIFM verwaltet wird; 

v) einen Nicht-EU-AIF, der von einem Nicht-EU-AIFM verwaltet 
und nach Artikel 42 der Richtlinie 2011/61/EU vertrieben wird; 

vi) einen Nicht-EU-AIF, der nicht in der Union vertrieben und von 
einem in einem Drittland niedergelassenen Nicht-EU-AIFM ver
waltet wird, der unter einen delegierten Rechtsakt gemäß Arti
kel 67 Absatz 6 der Richtlinie 2011/61/EU fällt; 

b) der Prospekt oder die gleichwertigen Unterlagen des OGA enthalten 
folgende Angaben: 

i) die Kategorien von Vermögenswerten, in die der OGA investie
ren darf; 

ii) falls Anlagehöchstgrenzen gelten, die entsprechenden Grenzen 
und die Methoden zu ihrer Berechnung; 

c) die Berichterstattung des OGA oder der OGA-Verwaltungsgesell
schaft an das Institut erfüllt die folgenden Anforderungen: 

i) über die Risikopositionen des OGA wird mindestens so häufig 
Bericht erstattet wie über jene des Instituts; 

ii) die Granularität der Finanzinformationen reicht aus, um dem 
Institut zu ermöglichen, den risikogewichteten Positionsbetrag 
des OGA nach dem von dem Institut gewählten Ansatz zu be
rechnen; 

iii) wendet das Institut den Transparenzansatz an, werden die Infor
mationen über die zugrunde liegenden Risikopositionen durch 
einen unabhängigen Dritten geprüft. 
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Abweichend von Unterabsatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Absatzes 
können multilaterale und bilaterale Entwicklungsbanken und andere In
stitute, die gemeinsam mit multilateralen oder bilateralen Entwicklungs
banken in einen OGA investieren, den risikogewichteten Positionsbetrag 
der Risikopositionen dieses OGA gemäß den in Artikel 132a festgeleg
ten Ansätzen bestimmen, sofern die Bedingungen von Unterabsatz 1 
Buchstaben b und c des vorliegenden Absatzes erfüllt sind und das 
Anlagemandat des OGA die Arten von Vermögenswerten, in die der 
OGA investieren kann, auf Vermögenswerte beschränkt, die eine nach
haltige Entwicklung in Entwicklungsländern fördern. 

Die Institute teilen ihrer zuständigen Behörde die OGA mit, auf die sie 
die in Unterabsatz 2 genannte Behandlung anwenden. 

Abweichend von Unterabsatz 1 Buchstabe c Ziffer i gilt Folgendes: 
Bestimmt das Institut den risikogewichteten Positionsbetrag der Risiko
positionen eines OGA gemäß dem mandatsbasierten Ansatz, so kann die 
Berichterstattung des OGA oder der OGA-Verwaltungsgesellschaft an 
das Institut auf das Anlagemandat des OGA und jegliche Änderungen 
dieses Mandats beschränkt sein und nur dann erfolgen, wenn das Institut 
erstmals die Risikoposition gegenüber dem OGA eingeht und wenn es 
eine Änderung beim Anlagemandat des OGA gibt. 

(4) Institute, die über keine ausreichenden Daten oder Informationen 
zur Berechnung des risikogewichteten Positionsbetrags der Risikoposi
tionen eines OGA gemäß den in Artikel 132a festgelegten Ansätzen 
verfügen, können sich auf die Berechnungen von Dritten stützen, sofern 
alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der betreffende Dritte ist 

i) die Verwahrstelle bzw. das verwahrende Finanzinstitut des OGA, 
sofern der OGA ausschließlich in Wertpapiere investiert und 
sämtliche Wertpapiere bei dieser Verwahrstelle bzw. diesem ver
wahrenden Finanzinstitut hinterlegt, oder 

ii) im Fall von OGA, die nicht unter Ziffer i des vorliegenden Buch
stabens fallen, die OGA-Verwaltungsgesellschaft, sofern diese die 
in Absatz 3 Buchstabe a festgelegte Bedingung erfüllt; 

b) der Dritte führt die Berechnung gemäß den Ansätzen nach Arti
kel 132a Absätze 1, 2bzw. 3 durch; 

c) ein externer Prüfer hat die Richtigkeit der Berechnung des Dritten 
bestätigt. 

Institute, die sich auf die Berechnungen Dritter stützen, multiplizieren 
den aus diesen Berechnungen resultierenden risikogewichteten Positi
onsbetrag der Risikopositionen eines OGA mit dem Faktor 1,2. 

Abweichend von Unterabsatz 2 gilt Folgendes: Hat das Institut uneinge
schränkten Zugriff auf die detaillierten Berechnungen des Dritten, so 
findet der Faktor 1,2 keine Anwendung. Das Institut stellt diese Berech
nungen seiner zuständigen Behörde auf Anfrage bereit. 

(5) Wendet ein Institut für den Zweck der Berechnung des risikoge
wichteten Positionsbetrags der Risikopositionen eines OGA (’OGA der 
Stufe 1’) die in Artikel 132a genannten Ansätze an, und handelt es sich 
bei einer der zugrunde liegenden Risikopositionen des OGA der Stufe 1 
um eine Risikoposition in Form von Anteilen an einem anderen OGA 
(’OGA der Stufe 2’), so darf der risikogewichtete Positionsbetrag der 

▼M8



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 160 

Risikopositionen des OGA der Stufe 2 unter Verwendung eines der drei 
in Absatz 2 des vorliegenden Artikels beschriebenen Ansätze berechnet 
werden. Das Institut darf den Transparenzansatz zur Berechnung der 
risikogewichteten Positionsbeträge der Risikopositionen von OGA in 
Stufe 3 und darüber nur dann verwenden, wenn es diesen Ansatz für 
die Berechnung in der vorangegangenen Stufe verwendet hat. In jedem 
anderen Szenario verwendet es das Ausweichkonzept. 

(6) Für den nach dem Transparenzansatz und dem mandatsbasierten 
Ansatz gemäß Artikel 132a Absätze 1 und 2 berechneten risikogewich
teten Positionsbetrag der Risikopositionen eines OGA besteht eine 
Obergrenze, die dem nach dem Ausweichkonzept berechneten risikoge
wichteten Betrag der Risikopositionen dieses OGA entspricht. 

(7) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels können die 
Institute, die den Transparenzansatz nach Artikel 132a Absatz 1 anwen
den, den risikogewichteten Positionsbetrag ihrer Risikopositionen in 
Form von Anteilen an OGA durch Multiplikation der nach Artikel 111 
berechneten Risikopositionswerte dieser Risikopositionen mit einem 
nach der Formel gemäß Artikel 132c berechneten Risikogewicht 
(RW ä i ) berechnen, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) die Institute bilanzieren den Wert ihrer Anteilsbestände an OGA zu 
den Anschaffungskosten, aber bei Anwendung des Transparenzansat
zes bilanzieren sie den Wert der zugrunde liegenden Vermögens
werte des OGA zum Zeitwert; 

b) eine Änderung des Marktwerts der Anteile, für die die Institute den 
Wert zu den Anschaffungskosten bilanzieren, ändert weder den Be
trag der Eigenmittel dieser Institute noch den mit diesen Beständen 
verbundenen Risikopositionswert. 

Artikel 132a 

Ansätze für die Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge 
von OGA 

(1) Sind die Bedingungen nach Artikel 132 Absatz 3 erfüllt und 
verfügt das Institut über ausreichende Informationen über die einzelnen 
zugrunde liegenden Risikopositionen eines OGA, berechnet das Institut 
die risikogewichteten Positionsbeträge des OGA mittels Durchschau auf 
diese Risikopositionen und nimmt die Risikogewichtung aller zugrunde 
liegenden Risikopositionen des OGA so vor, als würden sie direkt von 
diesem Institut gehalten. 

(2) Sind die Bedingungen nach Artikel 132 Absatz 3 erfüllt, dürfen 
Institute, die über keine ausreichenden Informationen über die einzelnen 
zugrunde liegenden Risikopositionen eines OGA verfügen, um den 
Transparenzansatz zu verwenden, den risikogewichteten Positionsbetrag 
dieser Risikopositionen gemäß den im Mandat des OGA festgelegten 
Höchstgrenzen und den einschlägigen Rechtsvorschriften berechnen. 

Die Institute führen die in Unterabsatz 1 genannten Berechnungen unter 
der Annahme durch, dass der OGA zunächst bis zur laut seinem Mandat 
oder den einschlägigen Rechtsvorschriften zulässigen Höchstgrenze in 
Risikopositionsklassen mit der höchsten Eigenmittelanforderung Risiko
positionen eingeht und in der Folge Risikopositionen in absteigender 
Reihenfolge eingeht, bis die maximale gesamte Höchstgrenze für Risi
kopositionen erreicht ist, und dass der OGA eine Verschuldung bis zur 
laut seinem Mandat oder den einschlägigen Rechtsvorschriften zulässi
gen Höchstgrenze eingeht, soweit dies in Frage kommt. 
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Die Institute führen die in Unterabsatz 1 genannten Berechnungen nach 
den in diesem Kapitel, in Kapitel 5 und in Kapitel 6 Abschnitt 3, 4 oder 
5 festgelegten Methoden durch. 

(3) Abweichend von Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe d können Insti
tute, die den risikogewichteten Positionsbetrag der Risikopositionen ei
nes OGA gemäß Absatz 1 oder Absatz 2 berechnen, die Eigenmittel
anforderungen für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung von 
Derivate-Risikopositionen des betreffenden OGA als einen Betrag be
rechnen, der 50 % der Eigenmittelanforderungen für diese Derivate- 
Risikopositionen entspricht, die gemäß Kapitel 6 Abschnitt 3, 4 oder 
5 dieses Titels berechnet wurden. 

Abweichend von Unterabsatz 1 kann ein Institut jene Derivate-Risiko
positionen von der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das 
Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung ausnehmen, die dieser 
Anforderung nicht unterworfen wären, wenn sie direkt vom Institut 
gehalten würden. 

(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, um festzulegen, wie Institute den in Absatz 2 genannten risikoge
wichteten Positionsbetrag berechnen, wenn einer oder mehrere der für 
die Berechnung notwendigen Bestandteile nicht verfügbar sind. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. März 2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Ver
ordnung zu erlassen. 

Artikel 132b 

Ausnahmen von den Ansätzen zur Berechnung der 
risikogewichteten Positionsbeträge von OGA 

(1) Die Institute können Instrumente des harten Kernkapitals, des 
zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals sowie Instru
mente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, die ein OGA hält 
und die gemäß Artikel 36 Absatz 1 und den Artikeln 56, 66 bzw. 72e 
abzuziehen sind, von den Berechnungen nach Artikel 132 ausnehmen. 

(2) Die Institute können in Artikel 150 Absatz 1 Buchstaben g und h 
genannte Risikopositionen in Form von Anteilen an OGA von den 
Berechnungen nach Artikel 132 ausnehmen und diese stattdessen gemäß 
Artikel 133 behandeln. 

Artikel 132c 

Behandlung außerbilanzieller Risikopositionen in OGA 

(1) Die Institute berechnen den risikogewichteten Positionsbetrag für 
ihre außerbilanziellen Posten, die in Risikopositionen in Form von An
teilen an OGA umgewandelt werden können, durch Multiplikation der 
nach Artikel 111 berechneten Risikopositionswerte dieser Risikopositio
nen mit dem folgenden Risikogewicht: 
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a) für alle Risikopositionen, für die Institute einen der Ansätze nach 
Artikel 132a verwenden: 

RW ä i ¼ 
RWAE i 

E ä i 
· 

A i 
EQ i 

dabei gilt: 

RW ä i = das Risikogewicht 

i = der Index, der den OGA bezeichnet; 

RWAE i = der nach Artikel 132a für einen OGA i berechnete Wert; 

E ä i = der Risikopositionswert der Risikopositionen des OGA i ; 

A i = der Buchwert der Vermögenswerte des OGA i ; und 

EQ i = der Buchwert des Eigenkapitals des OGA i ; 

b) für alle anderen Risikopositionen: RW ä i ¼ 1 250%. 

(2) Die Institute berechnen den Risikopositionswert einer Mindest
wertzusage, die die Bedingungen gemäß Absatz 3 des vorliegenden 
Artikels erfüllt, als den abgezinsten Barwert des garantierten Betrags 
unter Verwendung eines ausfallrisikofreien Diskontierungsfaktors. Die 
Institute können den Risikopositionswert der Mindestwertzusage um 
etwaige erfasste Verluste in Bezug auf die Mindestwertzusage gemäß 
dem geltenden Rechnungslegungsstandard verringern. 

Die Institute berechnen den risikogewichteten Positionsbetrag für außer
bilanzielle Risikopositionen, die aus Mindestwertzusagen herrühren, die 
alle Bedingungen gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels erfüllen, 
indem sie den Risikopositionswert dieser Risikopositionen mit einem 
Umrechnungsfaktor von 20 % und dem gemäß Artikel 132 oder Arti
kel 152 abgeleiteten Risikogewicht multiplizieren. 

(3) Die Institute bestimmen den risikogewichteten Positionsbetrag für 
außerbilanzielle Risikopositionen, die aus Mindestwertzusagen herrüh
ren, gemäß Absatz 2, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) bei der außerbilanziellen Risikoposition des Instituts handelt es sich 
um eine Mindestwertzusage für eine Anlage in Anteilen an einem 
oder mehreren OGA, nach der das Institut nur zur Auszahlung im 
Rahmen der Mindestwertzusage verpflichtet ist, wenn der Marktwert 
der zugrunde liegenden Risikopositionen des oder der OGA entspre
chend dem Vertrag zu einem oder mehreren Zeitpunkten unter einem 
vorab festgelegten Schwellenwert liegt; 

b) bei dem OGA handelt es sich um 

i) einen OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG oder 
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ii) einen AIF im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a der 
Richtlinie 2011/61/EU, der ausschließlich in Wertpapiere oder 
andere in Artikel 50 Absatz 1 der Richtlinie 2009/65/EG ge
nannte liquide Finanzanlagen investiert, sofern das Mandat des 
AIF keine höhere Verschuldung erlaubt als im Einklang mit Ar
tikel 51 Absatz 3 der Richtlinie 2009/65/EG zulässig; 

c) der aktuelle Marktwert der zugrunde liegenden Risikopositionen des 
OGA, die der Mindestwertzusage zugrunde liegen, entspricht — 
ohne Berücksichtigung der Auswirkungen der außerbilanziellen Min
destwertzusagen — dem Barwert des in der Mindestwertzusage an
gegebenen Schwellenwerts oder übersteigt diesen; 

d) wenn der Betrag, um den der Marktwert der zugrunde liegenden 
Risikopositionen des oder der OGA den Barwert der Mindestwert
zusage überschreitet, abnimmt, kann das Institut oder ein anderes 
Unternehmen — soweit es durch die Aufsicht auf konsolidierter 
Basis abgedeckt ist, der das Institut gemäß dieser Verordnung und 
der Richtlinie 2013/36/EU oder der Richtlinie 2002/87/EG selbst 
unterliegt — die Zusammensetzung der zugrunde liegenden Risiko
positionen des oder der OGA beeinflussen oder die Möglichkeit 
einer weiteren Verringerung des Überschreitungsbetrags auf andere 
Weise beschränken; 

e) der direkte oder indirekte Endbegünstigte der Mindestwertzusage ist 
in der Regel ein Kleinanleger im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 
Nummer 11 der Richtlinie 2014/65/EU. 

▼C2 

Artikel 133 

Beteiligungsrisikopositionen 

(1) Die folgenden Risikopositionen werden als Beteiligungsrisiko
positionen betrachtet: 

a) nichtdurch Schuldtitel gebildete Risikopositionen, die einen nachran
gigen Residualanspruch auf die Vermögenswerte oder die Einkünfte 
des Emittenten darstellen, 

b) durch Schuldtitel gebildete Risikopositionen und andere Wertpapiere, 
Partnerschaften, Derivate oder sonstige Instrumente mit ähnlicher 
wirtschaftlicher Substanz wie die unter Buchstabe a genannten Risi
kopositionen. 

(2) Beteiligungspositionen wird ein Risikogewicht von 100 % zuge
wiesen, sofern sie nicht gemäß Teil 2 abgezogen werden müssen, ein 
Risikogewicht von 250 % gemäß Artikel 48 Absatz 4 bzw. ein Risiko
gewicht von 1 250 % gemäß Artikel 89 Absatz 3 erhalten oder gemäß 
Artikel 128 als Positionen mit besonders hohem Risiko behandelt wer
den. 
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(3) Anlagen in von Instituten begebene Eigenkapitalinstrumente oder 
Instrumente der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel werden als Betei
ligungspositionen eingestuft, sofern sie nicht von den Eigenmitteln ab
gezogen werden oder ein Risikogewicht von 250 % gemäß Artikel 48 
Absatz 4 erhalten oder gemäß Artikel 128 als Positionen mit besonders 
hohem Risiko behandelt werden. 

Artikel 134 

Sonstige Positionen 

(1) Sachanlagen im Sinne von Artikel 4 Überschrift „Aktiva“ Posten 
10 der Richtlinie 86/635/EWG wird ein Risikogewicht von 100 % zu
gewiesen. 

(2) Rechnungsabgrenzungsposten, bei denen ein Institut die Gegen
partei nicht nach Maßgabe der Richtlinie 86/635/EWG bestimmen kann, 
wird ein Risikogewicht von 100 % zugewiesen. 

(3) Im Einzug befindliche Kassenpositionen werden mit einem Risi
kogewicht von 20 % belegt. Dem Kassenbestand und gleichwertigen 
Positionen wird ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen. 

(4) Goldbarren, die in eigenen Tresoren oder in Gemeinschaftsver
waltung gehalten werden, wird ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen, 
soweit sie durch entsprechende Goldverbindlichkeiten gedeckt sind. 

(5) Bei Anlagenverkäufen und Rückkaufsvereinbarungen sowie Ter
minkäufen mit vereinbartem Erfüllungstag (outright forward) wird das 
Risikogewicht den betreffenden Vermögenswerten, nicht den beteiligten 
Gegenparteien zugewiesen. 

▼M5 
(6) Stellt ein Institut eine Besicherung für mehrere Risikopositionen 
unter der Bedingung, dass der n-te bei diesen Risikopositionen eintre
tende Ausfall die Zahlung auslöst und dieses Kreditereignis auch den 
Kontrakt beendet, werden die Risikogewichte der im Korb enthaltenen 
Risikopositionen, ohne n-1 Risikopositionen, bis maximal 1 250 % ag
gregiert und mit dem durch das Kreditderivat abgesicherten Nominal
betrag multipliziert, um den risikogewichteten Positionsbetrag zu ermit
teln. Die aus der Aggregation auszunehmenden n-1 Risikopositionen 
werden so bestimmt, dass zu ihnen jede Risikoposition gehört, die einen 
risikogewichteten Positionsbetrag ergibt, der niedriger ist als der risiko
gewichtete Positionsbetrag jeder in die Aggregation eingehenden Risi
koposition. 

▼C2 
(7) Bei einem Leasing entspricht der Risikopositionswert den abge
zinsten Mindestleasingzahlungen. Mindestleasingzahlungen sind Zahlun
gen, zu denen der Leasingnehmer über den Leasingzeitraum verpflichtet 
ist oder verpflichtet werden kann und jede günstige Kaufoption, deren 
Ausübung nach vernünftigen Maßstäben als sicher erscheint. Eine an
dere Partei als der Leasingnehmer kann zu einer Zahlung für den Rest
wert eines geleasten Vermögenswerts verpflichtet werden; diese Zah
lungsverpflichtung erfüllt die in Artikel 201 für die Anerkennungsfähig
keit von Sicherungsgebern festgelegten Bedingungen sowie die in den 
Artikeln 213 bis 215 für die Anerkennung anderer Garantiearten vor
gesehenen Anforderungen und kann gemäß Kapitel 4 als Absicherung 
ohne Sicherheitsleistung berücksichtigt werden. Diese werden in Ein
klang mit Artikel 112 der entsprechenden Risikopositionsklasse zuge
wiesen. Handelt es sich bei der Risikoposition um den Restwert von 
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geleasten Vermögenswerten, wird der risikogewichtete Positionsbetrag 
wie folgt berechnet: 1/t * 100 % * Restwert, wobei t entweder 1 ist oder 
der nächstliegenden Anzahl voller Jahre der verbleibenden Leasingdauer 
entspricht, je nachdem welcher Wert höher ist. 

A b s c h n i t t 3 

A n e r k e n n u n g u n d Z u o r d n u n g v o n B o n i t ä t s b e u r 
t e i l u n g e n 

U n t e r a b s c h n i t t 1 

A n e r k e n n u n g v o n E C A I 

Artikel 135 

Verwendung der Bonitätsbeurteilungen von ECAI 

(1) Eine externe Bonitätsbeurteilung darf nur dann für die Bestim
mung des Risikogewichts einer Risikoposition nach diesem Kapitel he
rangezogen werden, wenn sie von einer ECAI stammt oder von einer 
ECAI in Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 bestätigt 
wurde. 

(2) Die EBA veröffentlicht das Verzeichnis der ECAI im Einklang 
mit Artikel 2 Absatz 4 und Artikel 18 Absatz 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 1060/2009 auf ihrer Website. 

U n t e r a b s c h n i t t 2 

Z u o r d n u n g d e r B o n i t ä t s b e u r t e i l u n g e n v o n E C A I 

Artikel 136 

Zuordnung der Bonitätsbeurteilungen von ECAI 

(1) EBA, EIOPA und ESMA arbeiten über den Gemeinsamen Aus
schuss Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um für alle 
ECAI festzulegen, welcher Bonitätsstufe nach Abschnitt 2 die jeweilige 
Bonitätsbeurteilung der ECAI entspricht („Zuordnung“). Bei dieser Zu
ordnung wird objektiv und einheitlich verfahren. 

EBA, EIOPA und ESMA legen der Kommission diese Entwürfe tech
nischer Durchführungsstandards bis 1. Juli 2014 vor und legen gegebe
nenfalls überarbeitete Entwürfe technischer Durchführungsstandards vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durch
führungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verord
nung (EU) Nr. 1093/2010, der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 bzw. 
der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

(2) EBA, EIOPA und ESMA legen die Zuordnung von Bonitätsbeur
teilungen in Einklang mit den folgenden Anforderungen fest: 

a) Um zwischen den relativen Risikograden, die mit jeder Bonitätsbeur
teilung zum Ausdruck gebracht werden, zu differenzieren, berück
sichtige EBA, EIOPA und ESMA quantitative Faktoren wie die 
langfristige Ausfallrate aller Posten mit derselben Bonitätsbeurtei
lung. Von neuen ECAI oder Ratingagenturen, die erst eine kurze 
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Aufzeichnung von Ausfalldaten erstellt haben, verlangen EBA, 
EIOPA und ESMA von den ECAI eine Schätzung der langfristigen 
Ausfallrate sämtlicher Posten mit derselben Bonitätsbeurteilung; 

b) um zwischen den relativen Risikograden, die mit jeder Bonitätsbeur
teilung zum Ausdruck gebracht werden, zu differenzieren, berück
sichtigen EBA, EIOPA und ESMA qualitative Faktoren wie den von 
der ECAI beurteilten Emittentenkreis, die Bandbreite ihrer Bonitäts
beurteilungen, die Bedeutung jeder Bonitätsbeurteilung und die von 
der ECAI verwendete Ausfalldefinition; 

c) EBA, EIOPA und ESMA vergleichen die für jede Bonitätsbeurtei
lung einer bestimmten ECAI verzeichneten Ausfallraten und stellt sie 
einem Referenzwert gegenüber, der anhand der von anderen ECAI 
verzeichneten Ausfallraten für einen mit gleichwertigem Kreditrisiko 
behafteten Emittentenkreis ermittelt wurde; 

d) sind die für die Bonitätsbeurteilungen einer bestimmten ECAI ver
zeichneten Ausfallraten wesentlich und systematisch höher als der 
Referenzwert, weisen EBA, EIOPA und ESMA die Bonitätsbeurtei
lung dieser ECAI einer höheren Bonitätsstufe zu; 

e) wenn EBA, EIOPA und ESMA das Risikogewicht für eine be
stimmte Bonitätsbeurteilung einer bestimmten ECAI angehoben ha
ben, können sie es in der Skala der ECAI-Bonitätsbeurteilungen auf 
die ursprüngliche Bonitätsstufe zurücksetzen, wenn die für die Bo
nitätsbeurteilungen dieser ECAI verzeichneten Ausfallraten nicht 
mehr wesentlich und systematisch über dem Referenzwert liegen. 

(3) EBA, EIOPA und ESMA arbeiten Entwürfe technischer Durch
führungsstandards aus, um die quantitativen Faktoren nach Absatz 2 
Buchstabe a, die qualitativen Faktoren nach Buchstabe b und den Re
ferenzwert nach Buchstabe c festzulegen. 

EBA, EIOPA und ESMA legen der Kommission diese Entwürfe tech
nischer Durchführungsstandards bis 1. Juli 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durch
führungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verord
nung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

U n t e r a b s c h n i t t 3 

V e r w e n d u n g d e r B o n i t ä t s b e u r t e i l u n g e n v o n E x p o r t 
v e r s i c h e r u n g s a g e n t u r e n 

Artikel 137 

Verwendung der Bonitätsbeurteilungen von Exportversicherungs
agenturen 

(1) Für die Zwecke von Artikel 114 dürfen Institute die Bonitätsbeur
teilungen einer von ihnen benannten Exportversicherungsagentur ver
wenden, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 
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a) Es handelt sich um die Konsensländerklassifizierung von Exportver
sicherungsagenturen, die die OECD-Vereinbarung über die Leitlinien 
für öffentlich unterstützte Exportkredite anerkannt haben; 

b) die Exportversicherungsagentur veröffentlicht ihre Bonitätsbeurtei
lungen und wendet die OECD-Methode an, und der Bonitätsbeur
teilung ist eine der acht bei der OECD-Methode vorgesehenen Min
destprämien für Exportversicherungen (MEIP) zugeordnet. Ein Insti
tut darf die Benennung einer Exportversicherungsagentur widerrufen. 
Ein Institut begründet den Widerruf, wenn es konkrete Hinweise 
darauf gibt, dass dem Widerruf die Absicht zugrunde liegt, die Ei
genmittelanforderungen zu verringern. 

(2) Risikopositionen, für die die Bonitätsbeurteilung einer Exportver
sicherungsagentur für die Risikogewichtung anerkannt wird, erhalten ein 
Risikogewicht nach Tabelle 9. 

Tabelle 9 

MEIP 0 1 2 3 4 5 6 7 

Risikogewicht 0 % 0 % 20 % 50 % 100 % 100 % 100 % 150 % 

A b s c h n i t t 4 

V e r w e n d u n g d e r B o n i t ä t s b e u r t e i l u n g e n v o n 
E C A I z u r B e s t i m m u n g d e s R i s i k o g e w i c h t s 

Artikel 138 

Allgemeine Anforderungen 

Ein Institut kann eine oder mehrere ECAI benennen, die für die Ermitt
lung der den Aktiva und außerbilanziellen Posten zuzuweisenden Risi
kogewichten herangezogen werden. Ein Institut darf die Benennung 
einer ECAI widerrufen. Ein Institut begründet den Widerruf, wenn es 
konkrete Hinweise darauf gibt, dass dem Widerruf die Absicht zugrunde 
liegt, die Eigenmittelanforderungen zu verringern. Eine selektive Nut
zung einzelner Bonitätsbeurteilungen ist nicht zulässig. Ein Institut ver
wendet in Auftrag gegebene Bonitätsbeurteilungen. Es darf jedoch auch 
ohne Auftrag abgegebene Bonitätsbeurteilungen verwenden, wenn die 
EBA bestätigt hat, dass zwischen ohne Auftrag abgegebenen Bonitäts
beurteilungen einer ECAI und in Auftrag gegebenen Bonitätsbeurteilun
gen dieser ECAI keine Qualitätsunterschiede bestehen. Die EBA ver
weigert oder widerruft diese Bestätigung insbesondere dann, wenn die 
ECAI eine ohne Auftrag abgegebene Bonitätsbeurteilung dazu verwen
det hat, das beurteilte Unternehmen unter Druck zu setzen, damit dieses 
eine Bonitätsbeurteilung oder andere Dienstleistungen in Auftrag gibt. 
Bei der Verwendung von Bonitätsbeurteilungen halten Institute die fol
genden Anforderungen ein: 

a) Ein Institut, das die von einer ECAI für eine bestimmte Klasse von 
Posten abgegebenen Bonitätsbeurteilungen heranzieht, verwendet 
diese Bonitätsbeurteilungen durchgängig für sämtliche zu dieser 
Klasse gehörenden Risikopositionen; 

b) ein Institut, das die von einer ECAI abgegebenen Bonitätsbeurtei
lungen heranzieht, verwendet diese fortlaufend und im Zeitablauf 
einheitlich; 
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c) ein Institut verwendet nur die Bonitätsbeurteilungen von ECAI, die 
alle Beträge sowohl von Kapital- als auch von Zinsforderungen be
rücksichtigen; 

d) liegt für eine beurteilte Position nur eine einzige Bonitätsbeurteilung 
einer benannten ECAI vor, wird diese zur Bestimmung des auf diese 
Position anzuwendenden Risikogewichts herangezogen; 

e) liegen für eine beurteilte Position zwei Bonitätsbeurteilungen von 
benannten ECAI vor, die unterschiedlichen Risikogewichten entspre
chen, wird das jeweils höhere Risikogewicht angewandt; 

f) liegen für eine beurteilte Position mehr als zwei Bonitätsbeurteilun
gen von benannten ECAI vor, werden die beiden Bonitätsbeurtei
lungen zugrunde gelegt, die zu den beiden niedrigsten Risikogewich
ten führen. Sind die beiden niedrigsten Risikogewichte unterschied
lich, wird das höhere Risikogewicht zugewiesen. Sind die beiden 
niedrigsten Risikogewichte identisch, wird dieses Risikogewicht zu
gewiesen. 

Artikel 139 

Bonitätsbeurteilung von Emittenten und Emissionen 

(1) Gehört der Posten, der eine Risikoposition begründet, zu einem 
bestimmten Emissionsprogramm oder einer bestimmten Fazilität und 
liegt für dieses Programm bzw. diese Fazilität eine Bonitätsbeurteilung 
vor, wird diese für die Bestimmung des diesem Posten zuzuweisenden 
Risikogewichts verwendet. 

(2) Liegt für einen bestimmten Posten keine direkt anwendbare Bo
nitätsbeurteilung vor, hingegen eine Bonitätsbeurteilung eines bestimm
ten Emissionsprogramms oder einer bestimmten Fazilität, zu dem/der 
der Posten, der die Risikoposition begründet, nicht gehört, oder liegt 
eine allgemeine Bonitätsbeurteilung des Emittenten vor, wird diese in 
einem der folgenden Fälle verwendet: 

a) wenn sie zu einem höheren Risikogewicht führt als es sonst der Fall 
wäre und die fragliche Risikoposition in jeder Hinsicht den gleichen 
oder einen niedrigeren Rang hat als das betreffende Emissionspro
gramm, die betreffende Fazilität bzw. vorrangigen unbesicherten Ri
sikopositionen des Emittenten; 

b) wenn sie zu einem niedrigeren Risikogewicht führt und die fragliche 
Risikoposition in jeder Hinsicht den gleichen oder einen höheren 
Rang hat als das betreffende Emissionsprogramm, die betreffende 
Fazilität bzw. die vorrangigen unbesicherten Risikopositionen des 
Emittenten. 

In allen anderen Fällen wird die Risikoposition wie eine unbeurteilte 
Risikoposition behandelt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 stehen der Anwendung des Artikels 129 
nicht entgegen. 

(4) Bonitätsbeurteilungen von Emittenten aus einer Unternehmens
gruppe dürfen nicht als Bonitätsbeurteilung anderer Emittenten in der
selben Unternehmensgruppe verwendet werden. 
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Artikel 140 

Lang- und kurzfristige Bonitätsbeurteilungen 

(1) Kurzfristige Bonitätsbeurteilungen dürfen nur für Umlaufver
mögen und außerbilanzielle Positionen in Form von Risikopositionen 
gegenüber Instituten und Unternehmen verwendet werden. 

(2) Kurzfristige Bonitätsbeurteilungen werden nur für die Position, 
auf die sie sich beziehen, verwendet, nicht jedoch dazu, Risikogewichte 
für andere Positionen abzuleiten, mit Ausnahme der folgenden Fälle: 

a) Wenn einer Fazilität mit einer kurzfristigen Bonitätsbeurteilung ein 
Risikogewicht von 150 % zugewiesen wird, wird auch allen unbe
urteilten unbesicherten lang- oder kurzfristigen Risikopositionen die
ses Schuldners ein Risikogewicht von 150 % zugewiesen; 

b) wenn einer Fazilität mit einer kurzfristigen Bonitätsbeurteilung ein 
Risikogewicht von 50 % zugewiesen wird, wird keiner unbeurteilten 
kurzfristigen Risikoposition ein Risikogewicht unter 100 % zugewie
sen. 

Artikel 141 

Positionen in der Landeswährung und in ausländischer Währung 

Eine Bonitätsbeurteilung einer auf die Landeswährung des Schuldners 
lautenden Position darf nicht verwendet werden, um ein Risikogewicht 
für eine andere auf eine ausländische Währung lautende Risikoposition 
desselben Schuldners abzuleiten. 

Entsteht eine Risikoposition durch die Beteiligung eines Instituts an 
einem von einer multilateralen Entwicklungsbank vergebenen Kredit, 
deren Status als bevorrechtigter Gläubiger am Markt anerkannt ist, 
darf die Bonitätsbeurteilung für die auf die Landeswährung des Schuld
ners lautende Position für Risikogewichtungen herangezogen werden. 

KAPITEL 3 

Auf internen Einstufungen basierender Ansatz (IRB-Ansatz) 

A b s c h n i t t 1 

E r l a u b n i s d e r z u s t ä n d i g e n B e h ö r d e n z u r 
A n w e n d u n g d e s I R B - A n s a t z e s 

Artikel 142 

Begriffsbestimmungen 

(1) Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der Ausdruck 

1. „Ratingsystem“ alle Methoden, Prozesse, Kontrollen, Datenerhe
bungs- und IT-Systeme, die zur Beurteilung von Kreditrisiken, zur 
Zuordnung von Risikopositionen zu Bonitätsstufen oder -pools sowie 
zur Quantifizierung von Ausfall- und Verlustschätzungen für eine 
bestimmte Risikopositionsart dienen, 
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2. „Risikopositionsart“ eine Gruppe einheitlich gesteuerter Risikoposi
tionen, die von einer bestimmten Art von Fazilitäten gebildet werden 
und auf ein einziges Unternehmen oder eine einzige Untergruppe von 
Unternehmen in einer Gruppe beschränkt werden können, sofern 
dieselbe Risikopositionsart in anderen Unternehmen der Gruppe un
terschiedlich gesteuert wird, 

3. „Geschäftsbereich“ getrennte organisatorische oder rechtliche Einhei
ten, Geschäftsfelder oder geografische Standorte, 

4. „großes Unternehmen der Finanzbranche“ ein Unternehmen der Fi
nanzbranche, das folgenden Kriterien genügt: 

a) seine auf Einzel- oder konsolidierter Basis berechnete Bilanz
summe erreicht mindestens den Schwellenwert von 70 Mrd. EUR, 
wobei zur Ermittlung der Bilanzsumme der jüngste geprüfte Jah
resabschluss bzw. konsolidierte Jahresabschluss herangezogen 
wird, und 

b) das Unternehmen selbst oder eines seiner Tochterunternehmen 
unterliegt Aufsichtsvorschriften in der Union oder dem Recht 
eines Drittlandes, das aufsichtliche und rechtliche Anforderungen 
anwendet, die denen der Union zumindest gleichwertig sind, 

5. „nicht beaufsichtigtes Unternehmen der Finanzbranche“ jedes andere 
Unternehmen, das kein beaufsichtigtes Unternehmen der Finanzbran
che ist, aber als Haupttätigkeit eine oder mehrere der in Anhang I der 
Richtlinie 2013/36/EU bzw. in Anhang I der Richtlinie 2004/39/EG 
genannten Tätigkeiten ausübt, 

6. „Schuldnerklasse“ eine Risikokategorie innerhalb der Schuldner-Ra
tingskala eines Ratingsystems, der Schuldner auf der Grundlage von 
festgelegten und eindeutigen Ratingkriterien zugeordnet werden und 
von der Schätzungen in Bezug auf die Ausfallwahrscheinlichkeit 
(PD) abgeleitet werden; 

7. „Fazilitätsklasse“ eine Risikokategorie innerhalb der Fazilitäts-Ra
tingskala eines Ratingsystems, der Risikopositionen auf der Grund
lage von festgelegten und eindeutigen Ratingkriterien zugeordnet 
werden und von der eigene Schätzungen der LGD abgeleitet werden. 

▼M5 __________ 

▼C2 
(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b kann die 
Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten vorbehaltlich des 
in Artikel 464 Absatz 2 genannten Prüfverfahrens einen Beschluss dazu 
erlassen, ob die aufsichtlichen und rechtlichen Vorschriften eines Dritt
landes denen der Europäischen Union mindestens gleichwertig sind. 
Solange kein solcher Beschluss erlassen wurde, dürfen Institute bis 
zum 1. Januar 2015 ein Drittland weiterhin gemäß diesem Absatz be
handeln, sofern die jeweiligen zuständigen Behörden vor dem 1. Januar 
2014 diese Behandlung als das für das betreffende Drittland zulässig 
anerkannt haben. 

Artikel 143 

Erlaubnis zur Verwendung des IRB-Ansatzes 

(1) Wenn die Bedingungen dieses Abschnitts erfüllt sind, gestattet 
die zuständige Behörde den Instituten, ihre risikogewichteten Positions
beträge anhand des auf internen Einstufungen basierenden Ansatzes (im 
Folgenden „IRB-Ansatz“) zu berechnen. 
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(2) Die Verwendung des IRB-Ansatzes, einschließlich eigener Schät
zungen der LGD und der Umrechnungsfaktoren, muss für jede Risiko
positionsklasse und jedes Ratingsystem, für jeden auf internen Modellen 
basierenden Ansatz für Beteiligungspositionen und für jeden Ansatz für 
Schätzungen der LGD und Umrechnungsfaktoren zuvor erlaubt werden. 

(3) Institute müssen für folgende Änderungen zuvor die Erlaubnis der 
zuständigen Behörden einholen: 

a) wesentliche Änderungen des Anwendungsbereichs eines Ratingsys
tems oder eines auf internen Modellen basierenden Ansatzes für 
Beteiligungspositionen, dessen Verwendung dem Institut erlaubt 
worden ist, 

b) wesentliche Änderungen eines Ratingsystems oder eines auf internen 
Modellen basierenden Ansatzes für Beteiligungspositionen, dessen 
Verwendung dem Institut erlaubt worden ist. 

Der Anwendungsbereich eines Ratingsystems erstreckt sich auf alle 
Positionen der jeweiligen Risikopositionsart, für die dieses Ratingsystem 
entwickelt wurde. 

(4) Die Institute zeigen den zuständigen Behörden alle Änderungen 
der Ratingsysteme und der auf internen Modellen basierenden Ansätze 
für Beteiligungspositionen an. 

(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, um die Bedingungen festzulegen, nach denen beurteilt wird, ob 
die Verwendung eines bestehenden Ratingsystems für weitere Risiko
positionen, die nicht bereits durch dieses Ratingsystem erfasst sind, und 
Änderungen der Ratingsysteme und der auf internen Modellen basieren
den Ansätze für Beteiligungspositionen gemäß dem IRB-Ansatz wesent
lich sind. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 31. Dezember 2013 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 144 

Prüfung eines Antrags auf Verwendung des IRB-Ansatzes durch die 
zuständigen Behörden 

(1) Die zuständige Behörde erteilt einem Institut die Erlaubnis gemäß 
Artikel 143 zur Anwendung des IRB-Ansatzes, einschließlich der Ver
wendung eigener Schätzungen der LGD und der Umrechnungsfaktoren, 
nur, wenn sie davon überzeugt ist, dass die Anforderungen dieses Ka
pitels, insbesondere des Abschnitts 6, erfüllt sind und die Systeme des 
Instituts für die Steuerung und die Einstufung von Kreditrisikopositio
nen solide sind und unter Sicherstellung ihrer Integrität angewandt wer
den, wobei insbesondere das Institut gegenüber der zuständigen Behörde 
glaubhaft nachgewiesen haben muss, dass die folgenden Standards ein
gehalten werden: 

a) Die Ratingsysteme des Instituts liefern eine aussagekräftige Beurtei
lung der Merkmale von Schuldner und Geschäft, eine aussagekräf
tige Risikodifferenzierung sowie genaue und einheitliche quantitative 
Risikoschätzungen; 
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b) die bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen verwendeten 
internen Einstufungen, Ausfall- und Verlustschätzungen sowie die 
damit zusammenhängenden Systeme und Verfahren spielen eine we
sentliche Rolle beim Risikomanagement und im Entscheidungspro
zess sowie bei der Kreditbewilligung, der Allokation des internen 
Kapitals und der Unternehmensführung des Instituts; 

c) das Institut hat eine Stelle für die Kreditrisikoüberwachung, die für 
seine Ratingsysteme zuständig ist, über das notwendige Maß an 
Unabhängigkeit verfügt und vor ungebührlicher Einflussnahme ge
schützt ist; 

d) das Institut erfasst und speichert alle relevanten Daten, um die Kre
ditrisikomessung und das Kreditrisikomanagement wirksam zu unter
stützen; 

e) das Institut dokumentiert seine Ratingsysteme sowie die Begründung 
für ihre Gestaltung und validiert diese Systeme; 

f) das Institut hat jedes Ratingsystem und jeden auf internen Modellen 
basierenden Ansatz für Beteiligungspositionen innerhalb eines an
gemessenen Zeitraums vor der Erlaubnis, dieses Ratingsystem oder 
den auf internen Modellen basierenden Ansatz für Beteiligungsposi
tionen zu verwenden, validiert, innerhalb dieses Zeitraums geprüft, 
ob das Ratingsystem oder der auf internen Modellen basierende An
satz für Beteiligungspositionen für den Anwendungsbereich des Ra
tingsystems oder des auf internen Modellen basierenden Ansatzes für 
Beteiligungspositionen geeignet ist und die aufgrund dieser Prüfung 
erforderlichen Änderungen an diesen Ratingsystemen oder auf inter
nen Modellen basierenden Ansätzen für Beteiligungspositionen vor
genommen; 

▼M8 
g) das Institut hat die sich aus seinen Risikoparameterschätzungen er

gebenden Eigenmittelanforderungen nach dem IRB-Ansatz berechnet 
und ist in der Lage, die Meldung gemäß Artikel 430 einzureichen; 

▼C2 
h) das Institut hat jede Risikoposition im Anwendungsbereich eines 

Ratingsystems einer Ratingklasse oder einem Pool dieses Ratingsys
tems zugeordnet und führt diese Zuordnungen weiter durch; das 
Institut hat jede Risikoposition im Anwendungsbereich eines Ansat
zes für Beteiligungspositionen diesem auf internen Modellen basie
renden Ansatz zugeordnet und führt diese Zuordnungen weiter 
durch. 

Die Anforderungen für die Anwendung des IRB-Ansatzes, einschließ
lich der Verwendung eigener Schätzungen der LGD und der Umrech
nungsfaktoren, finden auch Anwendung, wenn ein Institut ein Rating
system bzw. ein in einem Ratingsystem verwendetes Modellanwendet, 
das es von einem Dritten erworben hat. 

(2) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, um die Bewertungsmethode festzulegen, anhand derer die zustän
digen Behörden beurteilen, ob ein Institut die Anforderungen für die 
Anwendung des IRB-Ansatzes einhält. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 31. Dezember 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 
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Artikel 145 

Erfahrung mit der Verwendung von IRB-Ansätzen 

(1) Ein Institut, das die Anwendung des IRB-Ansatzes beantragt, 
muss für die betreffenden IRB-Risikopositionsklassen mindestens drei 
Jahre lang Ratingsysteme verwendet haben, die den Anforderungen des 
Abschnitts 6 an die interne Risikomessung und das interne Risikoma
nagement im Wesentlichen entsprechen, bevor es berechtigt ist, den 
IRB-Ansatz zu verwenden. 

(2) Ein Institut, das die Anwendung seiner eigenen Schätzungen der 
LGD und der Umrechnungsfaktoren beantragt, weist den zuständigen 
Behörden glaubhaft nach, dass es seine eigenen Schätzungen der LGD 
und der Umrechnungsfaktoren mindestens drei Jahre lang in einer Weise 
ermittelt und verwendet hat, die den Anforderungen des Abschnitts 6 an 
die Nutzung eigener Schätzungen für diese Parameter im Wesentlichen 
entspricht, bevor es berechtigt ist, den IRB-Ansatz zu verwenden. 

(3) Wenn ein Institut die Verwendung des IRB-Ansatzes nach der 
ursprünglichen Erlaubnis ausweitet, muss seine Erfahrung ausreichend 
groß sein, um die Anforderungen der Absätze 1 und 2 in Bezug auf die 
zusätzlichen Risikopositionen zu erfüllen. Wird die Verwendung von 
Ratingsystemen auf Risikopositionen ausgeweitet, die sich wesentlich 
von dem bestehenden Anwendungsbereich unterscheiden, so dass die 
Erfahrung nicht eindeutig als ausreichend betrachtet werden kann, um 
die Anforderungen dieser Bestimmungen in Bezug auf die zusätzlichen 
Risikopositionen zu erfüllen, finden die Anforderungen der Absätze 1 
und 2 für diese zusätzlichen Risikopositionen getrennt Anwendung. 

Artikel 146 

Erforderliche Maßnahmen bei Nichterfüllung der Anforderungen 
dieses Kapitels 

Erfüllt ein Institut die Anforderungen dieses Kapitels nicht mehr, setzt 
es die zuständige Behörde davon in Kenntnis und ergreift eine der 
folgenden Maßnahmen: 

a) Es legt der zuständigen Behörde einen Plan zur zeitnahen Wieder
einhaltung der Anforderungen vor und setzt diesen Plan innerhalb 
eines mit der zuständigen Behörde vereinbarten Zeitraums um; 

b) es weist gegenüber den zuständigen Behörden glaubhaft nach, dass 
die Nichterfüllung keine wesentlichen Auswirkungen hat. 

Artikel 147 

Methode für die Zuordnung von Risikopositionen zu 
Risikopositionsklassen 

(1) Das Institut verwendet bei der Zuordnung von Risikopositionen 
zu verschiedenen Risikopositionsklassen eine geeignete und dauerhaft 
kohärente Methode. 

(2) Jede Risikoposition wird einer der folgenden Risikopositionsklas
sen zugeordnet: 

a) Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten und Zentralbanken, 
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b) Risikopositionen gegenüber Instituten, 

c) Risikopositionen gegenüber Unternehmen, 

d) Risikopositionen aus dem Mengengeschäft, 

e) Beteiligungsrisikopositionen, 

f) Positionen, die Verbriefungspositionen darstellen, 

g) sonstige Aktiva ohne Kreditverpflichtungen. 

(3) Die folgenden Risikopositionen werden der Risikopositionsklasse 
nach Absatz 2 Buchstabe a zugeordnet: 

a) Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen Gebietskörper
schaften oder öffentlichen Stellen, die gemäß den Artikeln 115 und 
116 wie Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten behandelt wer
den, 

b) Risikopositionen gegenüber multilateralen Entwicklungsbanken im 
Sinne des Artikels 117 Absatz 2; 

c) Risikopositionen gegenüber internationalen Organisationen, denen 
gemäß Artikel 118 ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen wird. 

(4) Die folgenden Risikopositionen werden der Risikopositionsklasse 
nach Absatz 2 Buchstabe b zugeordnet: 

a) Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen Gebietskörper
schaften, die nicht gemäß Artikel 115 Absätze 2 und 4 wie Risiko
positionen gegenüber Zentralstaaten behandelt werden, 

b) Risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen, die nicht gemäß 
Artikel 116 Absatz 4 wie Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten 
behandelt werden, 

c) Risikopositionen gegenüber multilateralen Entwicklungsbanken, de
nen nicht gemäß Artikel 117 ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen 
wurde, und 

d) Risikopositionen gegenüber Finanzinstituten, die gemäß Artikel 119 
Absatz 5 wie Risikopositionen gegenüber Instituten behandelt wer
den. 

(5) Um der Risikopositionsklasse „Mengengeschäft“ nach Absatz 2 
Buchstabe d zugeordnet werden zu können, müssen Risikopositionen 
die folgenden Kriterien erfüllen: 

a) Es sind 

i) Risikopositionen gegenüber einer oder mehreren natürlichen Per
son (Personen), 

ii) Risikopositionen gegenüber einem KMU, wenn in diesem Fall 
der dem Institut und den Mutterunternehmen und dessen Tochter
unternehmen von dem Kunden oder der Gruppe verbundener 
Kunden insgesamt geschuldete Betrag, einschließlich etwaiger 
überfälliger Risikopositionen, jedoch mit Ausnahme von Risiko
positionen, die durch Wohneigentum besichert sind, soweit dem 
Institut bekannt nicht über 1 Mio. EUR hinausgeht; das Institut 
muss angemessene Schritte unternommen haben, um sich von der 
Richtigkeit seines Kenntnisstands zu überzeugen; 
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b) sie werden vom Institut im Risikomanagement im Zeitverlauf kon
sistent und in vergleichbarer Weise behandelt; 

c) sie werden nicht genau so individuell wie Risikopositionen der Ri
sikopositionsklasse „Risikopositionen gegenüber Unternehmen“ ge
steuert; 

d) sie sind jeweils Teil einer größeren Zahl ähnlich gesteuerter Risiko
positionen. 

Zusätzlich zu den in Unterabsatz 1 genannten Risikopositionen umfasst 
die Risikopositionsklasse „Mengengeschäft“ den Gegenwartswert von 
Mindestleasingzahlungen im Mengengeschäft. 

(6) Die folgenden Risikopositionen werden der Risikopositionsklasse 
„Beteiligungsrisikopositionen“ nach Absatz 2 Buchstabe e zugeordnet: 

a) nicht durch Schuldtitel gebildete Risikopositionen, die einen nach
rangigen Residualanspruch auf die Vermögenswerte oder die Ein
künfte des Emittenten darstellen, 

b) durch Schuldtitel gebildete Risikopositionen und andere Wertpapiere, 
Partnerschaften, Derivate oder sonstige Instrumente mit ähnlicher 
wirtschaftlicher Substanz wie die unter Buchstabe a genannten Risi
kopositionen. 

(7) Kreditverpflichtungen, die nicht den in Absatz 2 Buchstaben a, b, 
d, e und f genannten Risikopositionsklassen zugeordnet sind, werden 
der Risikopositionsklasse „Risikopositionen gegenüber Unternehmen“ 
nach Absatz 2 Buchstabe c zugeordnet. 

(8) Innerhalb der Risikopositionsklasse „Risikopositionen gegenüber 
Unternehmen“ nach Absatz 2 Buchstabe c werden Risikopositionen mit 
folgenden Merkmalen von den Instituten getrennt als Spezialfinanzie
rungspositionen bezeichnet: 

a) die Risikoposition besteht gegenüber einem speziell zur Finanzierung 
oder zum Betrieb von Sachanlagen errichteten Rechtsträger oder ist 
eine wirtschaftlich vergleichbare Risikoposition; 

b) die vertraglichen Vereinbarungen verschaffen dem Kreditgeber einen 
erheblichen Einfluss auf die betreffenden Vermögenswerte und die 
durch diese generierten Einkünfte; 

c) die Rückzahlung der Verpflichtung speist sich in erster Linie aus den 
durch die finanzierten Vermögenswerte generierten Einkünfte und 
nicht aus der unabhängigen Zahlungsfähigkeit eines größeren Wirt
schaftsunternehmens. 

(9) Der Restwert von Leasingobjekten wird der in Absatz 2 Buch
stabe g genannten Risikopositionsklasse zugeordnet, sofern er nicht 
bereits Bestandteil der Risikoposition aus Leasinggeschäften gemäß Ar
tikel 166 Absatz 4 ist. 

(10) Die Risikoposition, die sich aus der Sicherungsstellung im Rah
men eines Risikopositionskorb-Kreditderivats des Typs n-ter-Ausfall- 
Kreditderivat ergibt, wird derselben Klasse gemäß Absatz 2 zugeordnet, 
der die Risikopositionen des Korbs zugeordnet würden, außer wenn die 
einzelnen Risikopositionen im Korb unterschiedlichen Risikopositions
klassen zugeordnet würden — in diesem Fall wird die Risikoposition 
der Risikopositionsklasse „Risikopositionen gegenüber Unternehmen“ 
nach Absatz 2 Buchstabe c zugeordnet. 
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Artikel 148 

Bedingungen für die Einführung des IRB-Ansatzes in verschiedenen 
Risikopositionsklassen und Geschäftsbereichen 

(1) Institute und jedes Mutterunternehmen und seine Tochterunter
nehmen wenden den IRB-Ansatz auf alle Risikopositionen an, es sei 
denn, sie haben die Erlaubnis der zuständigen Behörden erhalten, im 
Einklang mit Artikel 150 dauerhaft den Standardansatz zu verwenden. 

Soweit von den zuständigen Behörden zuvor erlaubt, kann die Einfüh
rung schrittweise über die verschiedenen Risikopositionsklassen nach 
Artikel 147 innerhalb desselben Geschäftsbereichs, über die verschiede
nen Geschäftsbereiche innerhalb derselben Gruppe oder für die Ver
wendung eigener Schätzungen der LGD und der Umrechnungsfaktoren 
zur Berechnung der Risikogewichte von Risikopositionen gegenüber 
Unternehmen, Instituten, Zentralstaaten und Zentralbanken erfolgen. 

Im Fall der Risikopositionsklasse „Mengengeschäft“ nach Artikel 147 
Absatz 5 kann die Einführung schrittweise über die Risikopositions
kategorien, denen die verschiedenen in Artikel 154 genannten Korrela
tionen entsprechen, erfolgen. 

(2) Die zuständigen Behörden legen die Frist fest, bis zu der ein 
Institut und jedes Mutterunternehmen und seine Tochterunternehmen 
den IRB-Ansatz für alle Risikopositionen einführen müssen. Diese Frist 
ist diejenige, die die zuständigen Behörden angesichts der Art und des 
Umfangs der Tätigkeiten der Institute oder des Mutterunternehmens und 
seiner Tochterunternehmen sowie der Anzahl und Art der einzuführen
den Ratingsysteme als angemessen betrachten. 

(3) Die Institute führen den IRB-Ansatz nach den von den zuständi
gen Behörden festgelegten Bedingungen ein. Die zuständige Behörde 
gestaltet diese Bedingungen so, dass sie sicherstellen, dass der in Ab
satz 1 eingeräumte Spielraum nicht selektiv mit dem Ziel genutzt wird, 
niedrigere Eigenmittelanforderungen für die noch in den IRB-Ansatz 
oder die Verwendung eigener Schätzungen der LGD und der Umrech
nungsfaktoren einzubeziehenden Risikopositionsklassen oder Geschäfts
bereiche zu erreichen. 

(4) Institute, die den IRB-Ansatz erst nach dem 1. Januar 2013 erst
mals angewandt haben oder bis zu diesem Datum entsprechend den 
Anforderungen der zuständigen Behörden in der Lage sein mussten, 
bei der Berechnung ihrer Eigenmittelanforderungen den Standardansatz 
anzuwenden, müssen während der Übergangsfrist weiterhin in der Lage 
sein, bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für alle ihre 
Risikopositionen den Standardansatz anzuwenden, bis sie von den zu
ständigen Behörden darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass diese die 
Gewissheit haben, dass die Umsetzung des IRB-Ansatzes mit hinrei
chender Sicherheit durchgeführt wird. 

(5) Ein Institut, dem erlaubt worden ist, den IRB-Ansatz auf irgend
eine Risikopositionsklasse anzuwenden, wendet den IRB-Ansatz auch 
auf die Risikopositionsklasse Beteiligungsrisikopositionen nach Arti
kel 147 Absatz 2 Buchstabe e — es sei denn, ihm wurde gemäß Ar
tikel 150 erlaubt, auf Beteiligungsrisikopositionen den Standardansatz 
anzuwenden — und auf die Risikopositionsklasse „Sonstige Aktiva 
ohne Kreditverpflichtungen“ nach Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe g an. 

(6) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, um die Kriterien zu präzisieren, nach denen die zuständigen Be
hörden die geeignete Vorgehensweise und den Zeitplan bei der schritt
weisen Ausweitung des IRB-Ansatzes auf die in Absatz 3 genannten 
Risikopositionsklassen festlegen. 
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Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 31. Dezember 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 149 

Bedingungen für die Rückkehr zu weniger anspruchsvollen 
Ansätzen 

(1) Ein Institut, das auf eine bestimmte Risikopositionsklasse oder 
Risikopositionsart den IRB-Ansatz anwendet, behält diese Anwendung 
bei und gibt sie für die Berechnung der risikogewichteten Positions
beträge nicht zugunsten des Standardansatzes auf, es sei denn, die fol
genden Bedingungen sind erfüllt: 

a) Das Institut hat den zuständigen Behörden glaubhaft nachgewiesen, 
dass es die Anwendung des Standardansatzes nicht vorschlägt, um 
seine Eigenmittelanforderungen zu verringern, und die Anwendung 
dieses Ansatzes angesichts der Art und der Komplexität des Gesamt
bestands seiner Risikopositionen dieser Art notwendig ist und weder 
seine Solvenz noch seine Fähigkeit, Risiken wirksam zu steuern, 
wesentlich beeinträchtigen würde; 

b) Es hat vorab eine entsprechende Erlaubnis der zuständigen Behörde 
erhalten. 

(2) Institute, denen nach Artikel 151 Absatz 9 die Verwendung ihrer 
eigenen Schätzungen der LGD und der Umrechnungsfaktoren gestattet 
wurde, kehren nicht zur Verwendung der LGD-Werte und Umrech
nungsfaktoren nach Artikel 151 Absatz 8 zurück, es sei denn, die fol
genden Bedingungen sind erfüllt: 

a) Das Institut hat den zuständigen Behörden glaubhaft nachgewiesen, 
dass es die Verwendung der LGD-Werte und Umrechnungsfaktoren 
nach Artikel 151 Absatz 8 für eine bestimmte Risikopositionsklasse 
oder Risikopositionsart nicht vorschlägt, um seine Eigenmittelanfor
derungen zu verringern, und diese Verwendung angesichts der Art 
und der Komplexität des Gesamtbestands seiner Risikopositionen 
dieser Art notwendig ist und weder seine Solvenz noch seine Fähig
keit, Risiken wirksam zu steuern, wesentlich beeinträchtigen würde; 

b) Es hat vorab eine entsprechende Erlaubnis der zuständigen Behörde 
erhalten. 

(3) Die Anwendung der Absätze 1 und 2 unterliegt den von den 
zuständigen Behörden in Einklang mit Artikel 148 festgelegten Bedin
gungen für eine Ausweitung des IRB-Ansatzes und der Erlaubnis zur 
dauerhaften teilweisen Verwendung gemäß Artikel 150. 

Artikel 150 

Bedingungen für eine dauerhafte teilweise Verwendung 

(1) Soweit sie zuvor die Erlaubnis der zuständigen Behörden erhalten 
haben, dürfen Institute, denen für die Berechnung der risikogewichteten 
Positionsbeträge und der erwarteten Verlustbeträge für eine oder meh
rere Risikopositionsklassen die Verwendung des IRB-Ansatzes erlaubt 
worden ist, auf folgende Risikopositionen den Standardansatz anwen
den: 
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a) die Risikopositionsklasse nach Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe a, 
wenn die Zahl der bedeutenden Gegenparteien begrenzt ist und die 
Einrichtung eines Ratingsystems für diese Gegenparteien für das 
Institut mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand verbunden 
wäre; 

b) die Risikopositionsklasse nach Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe b, 
wenn die Zahl der bedeutenden Gegenparteien begrenzt ist und die 
Einrichtung eines Ratingsystems für diese Gegenparteien für das 
Institut mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand verbunden 
wäre; 

c) Risikopositionen in unbedeutenden Geschäftsbereichen sowie Risiko
positionsklassen oder Risikopositionsarten, die hinsichtlich Volumen 
und wahrgenommenem Risikoprofil unwesentlich sind; 

d) Risikopositionen gegenüber den Zentralstaaten und Zentralbanken 
der Mitgliedstaaten und deren regionalen und lokalen Gebietskörper
schaften, Verwaltungseinrichtungen und öffentlichen Stellen, wenn 

i) es zwischen Risikopositionen gegenüber diesem Zentralstaat und 
dieser Zentralbank und den genannten anderen Risikopositionen 
infolge besonderer öffentlicher Vorkehrungen keine Risikounter
schiede gibt, und 

▼M10 
ii) den Risikopositionen gegenüber den Zentralstaaten und den Zen

tralbanken gemäß Artikel 114 Absatz 2 oder 4 ein Risikogewicht 
von 0 % zugewiesen wird; 

▼C2 
e) Risikopositionen eines Instituts gegenüber einer Gegenpartei, die 

sein Mutterunternehmen, ein Tochterunternehmen oder eine Tochter 
seines Mutterunternehmens ist, wenn diese Gegenpartei ein Institut 
oder eine Finanzholdinggesellschaft, eine gemischte Finanzholding
gesellschaft, ein Finanzinstitut, eine Vermögensverwaltungsgesell
schaft oder ein Anbieter von Nebendienstleistungen ist und angemes
senen Aufsichtsvorschriften unterliegt, oder ein verbundenes Unter
nehmen im Sinne des Artikels 12 Absatz 1 der Richtlinie 
83/349/EWG ist; 

f) Risikopositionen zwischen Instituten, die die Anforderungen des Ar
tikels 113 Absatz 7 erfüllen; 

g) Beteiligungsrisikopositionen gegenüber Unternehmen, deren Kredit
verpflichtungen gemäß Kapitel 2 ein Risikogewicht von 0 % zuge
wiesen wird, einschließlich Beteiligungspositionen an öffentlich ge
förderten Unternehmen, denen ein Risikogewicht von 0 % zugewie
sen werden kann; 

h) Beteiligungsrisikopositionen im Rahmen staatlicher Programme zur 
Förderung bestimmter Wirtschaftszweige, die dem Institut für die 
Investition erhebliche Zuschüsse zur Verfügung stellen und mit einer 
gewissen staatlichen Aufsicht und gewissen Beschränkungen für die 
Investition in die Beteiligungen verbunden sind, wobei solche Risi
kopositionen insgesamt nur bis zu einem Höchstwert von 10 % der 
Eigenmittel vom IRB-Ansatz ausgenommen werden können; 

i) Risikopositionen im Sinne des Artikels 119 Absatz 4, sofern sie die 
Bedingungen dieses Artikels erfüllen; 
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j) die in Artikel 215 Absatz 2 genannten staatlichen und staatlich rück
verbürgten Garantien. 

Die zuständigen Behörden erlauben die Anwendung des Standardansat
zes auf Beteiligungspositionen nach Unterabsatz 1 Buchstaben g und h, 
für die eine solche Behandlung in anderen Mitgliedstaaten erlaubt wur
de. Die EBA veröffentlicht auf ihrer Website ein Verzeichnis der Risi
kopositionen im Sinne jener Buchstaben, die gemäß dem Standardansatz 
zu behandeln sind, und aktualisiert dieses regelmäßig. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 wird die Risikopositionsklasse 
„Beteiligungsrisikopositionen“ eines Instituts als wesentlich angesehen, 
wenn ihr Gesamtwert, ohne die in Absatz 1 Buchstabe h genannten 
Beteiligungsrisikopositionen im Rahmen staatlicher Programme, im 
Durchschnitt des Vorjahres mehr als 10 % der Eigenmittel des Instituts 
beträgt. Liegt die Zahl dieser Beteiligungsrisikopositionen unter 10 ein
zelnen Beteiligungen, ist diese Schwelle bei 5 % der Eigenmittel des 
Instituts festgesetzt. 

(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, um die Kriterien für die Anwendung von Absatz 1 Buchstaben a, 
b und c festzulegen. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 31. Dezember 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

(4) Die EBA gibt 2018 Leitlinien zur Anwendung des Absatzes 1 
Unterabsatz 1 Buchstabe d heraus, in denen sie Grenzwerte, ausgedrückt 
als Prozentsatz der Bilanzsumme oder der risikogewichteten Ver
mögenswerte, empfiehlt, bis zu denen die Berechnung nach dem Stan
dardansatz erfolgen sollte. 

Diese Leitlinien werden gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 erlassen. 

A b s c h n i t t 2 

B e r e c h n u n g r i s i k o g e w i c h t e t e r P o s i t i o n s b e t r ä g e 

U n t e r a b s c h n i t t 1 

B e h a n d l u n g n a c h A r t d e r R i s i k o p o s i t i o n s k l a s s e 

Artikel 151 

Behandlung nach Risikopositionsklasse 

(1) Die risikogewichteten Positionsbeträge für das Kreditrisiko von 
Positionen, die unter eine der in Artikel 147 Absatz 2 Buchstaben a bis 
e und g genannten Risikopositionsklassen fallen, werden — sofern sie 
nicht von den Eigenmitteln abgezogen werden — in Einklang mit Un
terabschnitt 2 berechnet, es sei denn diese Positionen werden von den 
Posten des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals oder des 
Ergänzungskapitals abgezogen. 
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(2) Die risikogewichteten Positionsbeträge für das Verwässerungs
risiko bei gekauften Forderungen werden nach Artikel 157 berechnet. 
Hat ein Institut für das Ausfall- und für das Verwässerungsrisiko volles 
Rückgriffsrecht auf den Verkäufer der gekauften Forderungen, finden 
die Bestimmungen dieses Artikels und des Artikels 152 sowie Arti
kel 158 Absätze 1 bis 4 in Bezug auf gekaufte Forderungen keine 
Anwendung und die Position wird als besicherte Risikoposition behan
delt. 

(3) Die risikogewichteten Positionsbeträge für das Kredit- und das 
Verwässerungsrisiko werden anhand der mit der jeweiligen Risikoposi
tion verbundenen Parameter berechnet. Dazu zählen die PD, die LGD, 
die effektive Restlaufzeit (im Folgenden „M“) und der Risikopositions
wert. PD und LGD können nach Maßgabe von Abschnitt 4 gesondert 
oder gemeinsam berücksichtigt werden. 

(4) Institute berechnen die risikogewichteten Positionsbeträge für das 
Kreditrisiko für alle Risikopositionen der Risikopositionsklasse „Betei
ligungsrisikopositionen“ nach Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe e gemäß 
Artikel 155. Sie dürfen die Ansätze nach Artikel 155 Absätze 3 und 4 
verwenden, sofern sie die vorherige Erlaubnis der zuständigen Behörden 
erhalten haben. Die zuständigen Behörden erlauben einem Institut die 
Verwendung des auf internen Modellen basierenden Ansatzes nach Ar
tikel 155 Absatz 4, sofern das Institut die Anforderungen des Ab
schnitts 6 Unterabschnitt 4 erfüllt. 

(5) Die risikogewichteten Positionsbeträge für das mit Spezialfinan
zierungsrisikopositionen verbundene Kreditrisiko werden gemäß Arti
kel 153 Absatz 5 berechnet. 

(6) Für Risikopositionen der Risikopositionsklassen nach Artikel 147 
Absatz 2 Buchstaben a bis d nehmen die Institute nach Maßgabe von 
Artikel 143 und Abschnitt 6 ihre eigenen PD-Schätzungen vor. 

(7) Für Risikopositionen der Risikopositionsklasse nach Artikel 147 
Absatz 2 Buchstabe d nehmen die Institute nach Maßgabe des Arti
kels 143 und des Abschnitts 6 ihre eigenen Schätzungen der LGD 
und der Umrechnungsfaktoren vor. 

(8) Für Risikopositionen der Risikopositionsklassen nach Artikel 147 
Absatz 2 Buchstaben a bis c verwenden die Institute die in Artikel 161 
Absatz 1 festgelegten LGD-Werte und die in Artikel 166 Absatz 8 
Buchstaben a bis d festgelegten Umrechnungsfaktoren, es sei denn, 
ihnen wurde gemäß Absatz 9 die Verwendung eigener Schätzungen 
der LGD und der Umrechnungsfaktoren für diese Risikopositionsklassen 
gestattet. 

(9) Für Risikopositionen der Risikopositionsklassen nach Artikel 147 
Absatz 2 Buchstaben a bis c erlauben die zuständigen Behörden den 
Instituten die Verwendung ihrer eigenen Schätzungen der LGD und der 
Umrechnungsfaktoren nach Maßgabe des Artikels 143 und des Ab
schnitts 6. 

(10) Die risikogewichteten Positionsbeträge für verbriefte Risikoposi
tionen und Risikopositionen der Risikopositionsklasse nach Artikel 147 
Absatz 2 Buchstabe f werden nach Kapitel 5 berechnet. 
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Artikel 152 

Behandlung von Risikopositionen in Form von Anteilen an OGA 

(1) Die Institute berechnen die risikogewichteten Positionsbeträge ih
rer Risikopositionen in Form von Anteilen an OGA durch Multiplika
tion der nach den in den Absätzen 2 und 5 beschriebenen Ansätzen 
berechneten risikogewichteten Positionsbeträge von OGA mit dem Pro
zentsatz der von den betreffenden Instituten gehaltenen Anteile. 

(2) Sind die Bedingungen nach Artikel 132 Absatz 3 erfüllt und 
verfügt das Institut über ausreichende Informationen über die einzelnen 
zugrunde liegenden Risikopositionen eines OGA, so berechnet das In
stitut die risikogewichteten Positionsbeträge des OGA mittels Durch
schau auf diese zugrunde liegenden Risikopositionen und nimmt die 
Risikogewichtung aller zugrunde liegenden Risikopositionen des OGA 
so vor, als würden sie direkt vom Institut gehalten. 

(3) Abweichend von Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe d können Insti
tute, die den risikogewichteten Positionsbetrag des OGA gemäß Absatz 1 
oder Absatz 2 des vorliegenden Artikels berechnen, die Eigenmittel
anforderungen für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung 
von Derivate-Risikopositionen des betreffenden OGA als einen Betrag 
berechnen, der 50 % der Eigenmittelanforderungen für diese Derivate- 
Risikopositionen entspricht, die gemäß Kapitel 6 Abschnitt 3, 4 oder 5 
dieses Titels berechnet wurden. 

Abweichend von Unterabsatz 1 kann ein Institut jene Derivate-Risiko
positionen von der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das 
Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung ausnehmen, die dieser 
Anforderung nicht unterworfen wären, wenn sie direkt vom Institut 
gehalten würden. 

(4) Institute, die den Transparenzansatz gemäß den Absätzen 2 und 3 
des vorliegenden Artikels anwenden und die die Bedingungen für eine 
dauerhafte Teilanwendung gemäß Artikel 150 erfüllen oder die Bedin
gungen für die Anwendung der in diesem Kapitel beschriebenen Me
thoden oder einer oder mehrerer der in Kapitel 5 beschriebenen Metho
den für alle oder einen Teil der zugrunde liegenden Risikopositionen 
des OGA nicht erfüllen, berechnen die risikogewichteten Positions
beträge und erwarteten Verlustbeträge nach den folgenden Grundsätzen: 

a) Im Fall von Risikopositionen, die der Klasse ’Beteiligungsrisikoposi
tionen’ gemäß Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe e zugeordnet sind, 
wenden die Institute den einfachen Risikogewichtungsansatz nach 
Artikel 155 Absatz 2 an; 

b) im Fall von Risikopositionen, die der Klasse ’Positionen, die Ver
briefungspositionen darstellen’ gemäß Artikel 147 Absatz 2 Buch
stabe f zugeordnet sind, wenden die Institute die Behandlung gemäß 
Artikel 254 so an, als würden diese Risikopositionen direkt von 
diesen Instituten gehalten; 

c) im Fall aller anderen zugrunde liegenden Risikopositionen wenden 
die Institute den Standardansatz nach Kapitel 2 dieses Titels an. 

Ist das Institut nicht in der Lage, für die Zwecke von Unterabsatz 1 
Buchstabe a zwischen privaten Beteiligungsrisikopositionen und börsen
gehandelten sowie sonstigen Risikopositionen zu unterscheiden, so be
handelt es die betreffenden Risikopositionen als sonstige Beteiligungs
risikopositionen. 
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(5) Wenn die Bedingungen nach Artikel 132 Absatz 3 erfüllt sind, 
dürfen Institute, die über keine ausreichenden Informationen über die 
einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen eines OGA verfügen, 
den risikogewichteten Positionsbetrag für diese Risikopositionen gemäß 
dem mandatsbasierten Ansatz nach Artikel 132a Absatz 2 berechnen. Im 
Falle von Risikopositionen gemäß Absatz 4 Buchstaben a, b und c des 
vorliegenden Artikels wenden die Institute jedoch die dort beschriebe
nen Ansätze an. 

(6) Vorbehaltlich des Artikels 132b Absatz 2 wenden Institute, die 
nicht den Transparenzansatz gemäß den Absätzen 2 und 3 des vorlie
genden Artikels oder den mandatsorientierten Ansatz gemäß Absatz 5 
anwenden, das in Artikel 132 Absatz 2 genannte Ausweichkonzept an. 

(7) Die Institute können die risikogewichteten Positionsbeträge ihrer 
Risikopositionen in Form von Anteilen an OGA durch eine Kombina
tion von im vorliegenden Artikel genannten Ansätzen berechnen, sofern 
die Bedingungen für die Verwendung dieser Ansätze erfüllt sind. 

(8) Institute, die über keine ausreichenden Daten oder Informationen 
zur Berechnung des risikogewichteten Positionsbetrags eines OGA ge
mäß den Ansätzen nach den Absätzen 2, 3, 4 und 5 verfügen, können 
sich auf die Berechnungen von Dritten stützen, sofern alle folgenden 
Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der betreffende Dritte ist 

i) die Verwahrstelle bzw. das verwahrende Finanzinstitut des OGA, 
sofern der OGA ausschließlich in Wertpapiere investiert und 
sämtliche Wertpapiere bei dieser Verwahrstelle bzw. diesem ver
wahrenden Finanzinstitut hinterlegt, oder 

ii) im Fall von OGA, die nicht unter Ziffer i dieses Buchstabens 
fallen, die OGA-Verwaltungsgesellschaft, sofern diese die in Ar
tikel 132 Absatz 3 Buchstabe a festgelegten Kriterien erfüllt; 

b) im Fall von anderen als den in Absatz 4 Buchstaben a, b und c 
dieses Artikels genannten Risikopositionen führt der Dritte die Be
rechnung gemäß dem Transparenzansatz nach Artikel 132a Absatz 1 
durch; 

c) im Fall der in Absatz 4 Buchstaben a, b und c genannten Risiko
positionen führt der Dritte die Berechnung gemäß den dort beschrie
benen Ansätzen durch; 

d) ein externer Prüfer hat die Richtigkeit der Berechnung des Dritten 
bestätigt. 

Institute, die sich auf die Berechnungen Dritter stützen, multiplizieren 
die aus diesen Berechnungen resultierenden risikogewichteten Positions
beträge der Risikopositionen eines OGA mit dem Faktor 1,2. 

Abweichend von Unterabsatz 2 gilt Folgendes: Hat das Institut uneinge
schränkten Zugriff auf die detaillierten Berechnungen des Dritten, so 
findet der Faktor 1,2 keine Anwendung. Das Institut stellt diese Berech
nungen seiner zuständigen Behörde auf Anfrage bereit. 

(9) Für die Zwecke dieses Artikels finden Artikel 132 Absätze 5 und 
6 und Artikel 132b Anwendung. Für die Zwecke dieses Artikels findet 
Artikel 132c Anwendung, unter Verwendung der gemäß Kapitel 3 die
ses Titels berechneten Risikogewichte. 
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U n t e r a b s c h n i t t 2 

B e r e c h n u n g d e r r i s i k o g e w i c h t e t e n P o s i t i o n s b e t r ä g e 
f ü r d a s K r e d i t r i s i k o 

Artikel 153 

Risikogewichtete Positionsbeträge für Risikopositionen gegenüber 
Unternehmen, Instituten, Zentralstaaten und Zentralbanken 

(1) Vorbehaltlich der Anwendung der spezifischen Behandlungen ge
mäß den Absätzen 2, 3 bzw. 4 werden die risikogewichteten Positions
beträge für Risikopositionen gegenüber Unternehmen, Instituten, Zen
tralstaaten und Zentralbanken gemäß den nachstehenden Formeln be
rechnet: 

risikogewichteter Positionsbetrag = RW × Risikopositionsbetrag 

wobei das Risikogewicht (RW) wie folgt festgelegt ist: 

i) wenn PD = 0, ist RW = 0; 

ii) wenn PD = 1, d.h. bei ausgefallenen Risikopositionen: 

— wenn ein Institut die LGD-Werte nach Artikel 161 Absatz 1 
verwendet, ist RW = 0; 

— wenn ein Institut eigene LGD-Schätzungen verwendet, ist 
RW ¼ max f0; 12:5 · ðLGD Ä EL BE Þg, 

wobei die genaueste Schätzung des zu erwarteten Verlusts (im Fol
genden „ELBE“, expected loss best estimate) die bestmögliche 
Schätzung des Instituts für den aufgrund des Ausfalls der Risiko
position zu erwarteten Verlust gemäß Artikel 181 Absatz 1 Buch
stabe h ist; 

iii) wenn 0 < PD < 1, ist 

RW ¼ 8 > > :LGD · N 8 > > : 
1 ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi 

1 Ä R 
p · GðPDÞ þ ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi R 

1 Ä R 
r 

· Gð0:999Þ 9 > > ; 
Ä LGD · PD 9 > > ; · 

1 þ ðM Ä 2,5Þ · b 
1 Ä 1,5 · b 

· 12,5 · 1,06 

dabei entspricht 

N(x) = der kumulativen Verteilungsfunktion einer standardnormal
verteilten Zufallsvariablen (d.h. der Wahrscheinlichkeit, 
dass eine normalverteilte Zufallsvariable mit einem Erwar
tungswert von null und einer Standardabweichung von 
eins kleiner oder gleich x ist), 

G(Z) = der inversen kumulativen Verteilungsfunktion einer stan
dardnormalverteilten Zufallsvariablen (d.h. dem Wert von x, 
so dass N(x) = z), 

R = dem Korrelationskoeffizienten, festgelegt als 

R ¼ 0:12 · 
1 Ä e Ä50 · PD 

1 Ä e Ä50 þ 0:24 · 8 > > > : 1 Ä 
1 Ä e Ä50 · PD 

1 Ä e Ä50 
9 > > > ; 

b = dem Laufzeitanpassungsfaktor, festgelegt als 

b ¼ ð0:11852 Ä 0:05478 · lnðPDÞÞ 2 . 

(2) Bei allen Risikopositionen gegenüber großen Unternehmen der 
Finanzbranche wird der Korrelationskoeffizient nach Absatz 1 Ziffer iii 
mit 1,25 multipliziert. Bei allen Risikopositionen gegenüber nicht be
aufsichtigten Finanzunternehmen werden die Korrelationskoeffizienten 
nach Absatz 1 Ziffer iii bzw. Absatz 4 mit 1,25 multipliziert. 

(3) Der risikogewichtete Positionsbetrag darf für jede Risikoposition, 
die die Anforderungen der Artikel 202 und 217, nach folgender Formel 
angepasst werden: 
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risikogewichteter Positionsbetrag = RW× Risikopositionswert × (0,15 +160 × PD pp ) 

dabei entspricht 

PD pp = der PD des Sicherungsgebers. 

Das RW wird anhand der entsprechenden Formel gemäß Absatz 1 für 
die Risikoposition, die Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners und 
die LGD einer vergleichbaren direkten Risikoposition gegenüber dem 
Sicherungsgeber berechnet. Der Laufzeitfaktor b) wird anhand der PD 
des Sicherungsgebers oder der PD des Schuldners berechnet, je nach
dem, welche niedriger ist. 

(4) Für Risikopositionen gegenüber Unternehmen, die einer Gruppe 
angehören, deren konsolidierter Gesamtjahresumsatz weniger als 
50 Mio. EUR beträgt, darf ein Institut zur Berechnung der Risikoge
wichte für Risikopositionen gegenüber Unternehmen nach Absatz 1 
Ziffer iii folgende Korrelationsformel verwenden. In dieser Formel 
wird S als Gesamtjahresumsatz in Millionen Euro angegeben, wobei 
gilt: 5 Mio. EUR ≤ S ≤ 50 Mio. EUR. Gemeldete Umsätze von unter 
5 Mio. EUR werden wie Umsätze von 5 Mio. EUR behandelt. Bei 
gekauften Forderungen errechnet sich der Gesamtjahresumsatz aus 
dem gewichteten Durchschnitt der einzelnen Risikopositionen des Pools. 

R ¼ 0:12 · 
1 Ä e Ä50 · PD 

1 Ä e Ä50 þ 0:24 · 8 > > :1 Ä 
1 Ä e Ä50 · PD 

1 Ä e Ä50 9 > > ; Ä 0:04 · 8 > > :1 Ä 
minfmaxf5; Sg; 50g Ä 5 

45 
9 > > ; 

Die Institute ersetzen den Gesamtjahresumsatz durch die Bilanzsumme 
der konsolidierten Gruppe, wenn der Gesamtjahresumsatz kein sinnvol
ler Indikator für die Unternehmensgröße ist und die Bilanzsumme als 
Indikator sinnvoller ist. 

(5) Bei Spezialfinanzierungsrisikopositionen, deren Ausfallwahr
scheinlichkeit ein Institut nicht schätzen kann oder bei denen die PD- 
Schätzungen des Instituts die Anforderungen des Abschnitts 6 nicht 
erfüllen, weist das Institut diesen Risikopositionen Risikogewichte ge
mäß Tabelle 1 zu: 

Tabelle 1 

Restlaufzeit Katego
rie 1 

Katego
rie 2 

Katego
rie 3 

Katego
rie 4 

Katego
rie 5 

Unter 2,5 Jahren 50 % 70 % 115 % 250 % 0 % 

2,5 Jahre oder länger 70 % 90 % 115 % 250 % 0 % 

Bei der Zuteilung von Risikogewichten für Spezialfinanzierungsrisiko
positionen berücksichtigen die Institute folgende Faktoren: Finanzkraft, 
politische und rechtliche Rahmenbedingungen, Transaktions- und/oder 
Vermögenswertmerkmale, Stärke des Geldgebers und des Trägers unter 
Berücksichtigung etwaiger Einkünfte aus öffentlich-privaten Partner
schaften sowie Absicherungspaket. 

(6) Die Institute halten hinsichtlich ihrer gekauften Unternehmens
forderungen die Anforderungen des Artikels 184 ein. Bei gekauften 
Unternehmensforderungen, die außerdem die Bedingungen des Arti
kels 154 Absatz 5 erfüllen, dürfen die Standards für die Risikoquanti
fizierung von Risikopositionen aus dem Mengengeschäft gemäß Ab
schnitt 6 angewandt werden, wenn die Anwendung der Standards für 
die Risikoquantifizierung von Risikopositionen gegenüber Unternehmen 
ein Institut unverhältnismäßig belasten würde. 
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(7) Bei gekauften Unternehmensforderungen können erstattungs
fähige Kaufpreisnachlässe, Sicherheiten oder Teilgarantien, die eine 
Erstverlustabsicherung gegen Ausfallverluste, Verwässerungsverluste 
oder beide bieten, vom Käufer der Forderungen oder vom Begünstigten 
der Sicherheit oder der Teilgarantie im Einklang mit Kapitel 5 Abschnitt 
3 Unterabschnitte 2 und 3 als Erstverlustabsicherung behandelt werden. 
Der Verkäufer, der den erstattungsfähigen Kaufpreisnachlass anbietet, 
und der Geber einer Sicherheit oder Teilgarantie behandeln diese gemäß 
Kapitel 5 Abschnitt 3 Unterabschnitte 2 und 3 als Risikoposition in 
einer Erstverlustposition. 

(8) Stellt ein Institut eine Besicherung für mehrere Risikopositionen 
unter der Bedingung, dass der n-te bei diesen Risikopositionen eintre
tende Ausfall die Zahlung auslöst und dieses Kreditereignis auch den 
Kontrakt beendet, werden die Risikogewichte der im Korb enthaltenen 
Risikopositionen, ohne n-1 Risikopositionen, aggregiert, wobei die 
Summe des erwarteten Verlustbetrags multipliziert mit 12,5 und der 
Betrag des risikogewichteten Positionsbetrags den durch das Kreditderi
vat abgesicherten Nominalbetrag um das 12,5-Fache nicht überschreiten 
darf. Die aus der Aggregation auszunehmenden n-1 Risikopositionen 
werden so bestimmt, dass zu ihnen jede Risikoposition gehört, die einen 
risikogewichteten Positionsbetrag ergibt, der niedriger ist als der risiko
gewichtete Positionsbetrag jeder in die Aggregation eingehenden Risi
koposition. Ein Risikogewicht von 1 250 % soll für alle Positionen im 
Korb angesetzt werden, für die ein Institut das Risikogewicht nicht nach 
dem IRB-Ansatz bestimmen kann. 

▼C2 
(9) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, um zu präzisieren, wie Institute die Faktoren nach in Absatz 5 
Unterabsatz 2 bei der Zuweisung von Risikogewichten für Spezialfinan
zierungen berücksichtigen müssen. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 31. Dezember 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 154 

Risikogewichtete Positionsbeträge von Risikopositionen aus dem 
Mengengeschäft 

(1) Die risikogewichteten Positionsbeträge von Risikopositionen aus 
dem Mengengeschäft werden nach den folgenden Formeln berechnet: 

risikogewichteter Positionsbetrag = RW × Risikopositionswert 

wobei das Risikogewicht (RW) wie folgt definiert ist: 

i) wenn PD = 1, d.h. bei ausgefallenen Risikopositionen, beträgt 

RW ¼ max f0; 12; 5 · ðLGD Ä EL BE Þg; 

wobei EL BE die bestmögliche Schätzung des Instituts für den auf
grund des Ausfalls der Risikoposition zu erwarteten Verlust gemäß 
Artikel 181 Absatz 1 Buchstabe h ist; 
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ii) wenn 0 < PD < 1, d. h. für jeden anderen möglichen Wert von PD 
außerdem unter Ziffer ii genannten Wert: 

RW ¼ 8 > > :LGD · N 8 > > : 
1 ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi 

1 Ä R 
p · GðPDÞ þ ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi R 

1 Ä R 
r 

· Gð0:999Þ 9 > > ; Ä LGD · PD 9 > > ; · 12,5 · 1,06 

dabei entspricht 

N(x) = der kumulativen Verteilungsfunktion einer standardnormal
verteilten Zufallsvariablen (d.h. der Wahrscheinlichkeit, 
dass eine normalverteilte Zufallsvariable mit einem Erwar
tungswert von null und einer Standardabweichung von eins 
kleiner oder gleich x ist), 

G (Z) = der inversen kumulativen Verteilungsfunktion einer stan- 
dardnormalverteilten Zufallsvariablen (d.h. der Wert von x, 
so dass N(x) = z), 

R = dem Korrelationskoeffizienten, festgelegt als 

R ¼ 0:03 · 
1 Ä e Ä35 · PD 

1 Ä e Ä35 þ 0:16 · 8 > > > : 1 Ä 
1 Ä e Ä35 · PD 

1 Ä e Ä35 
9 > > > ; 

(2) Der risikogewichtete Positionsbetrag für jede Risikoposition ge
genüber einem KMU im Sinne des Artikels 147 Absatz 5, die die 
Anforderungen der Artikel 202 und 217 erfüllt, darf gemäß Artikel 153 
Absatz 3 berechnet werden. 

(3) Bei Risikopositionen aus dem Mengengeschäft, die durch Immo
bilien besichert sind, wird die sich aus der Korrelationsformel gemäß 
Absatz 1 ergebende Zahl durch einen Korrelationskoeffizienten (R) von 
0,15 ersetzt. 

(4) Bei qualifizierten revolvierenden Risikopositionen aus dem Men
gengeschäft im Sinne der Buchstaben a bis e wird die sich aus der 
Korrelationsformel gemäß Absatz 1 ergebende Zahl durch einen Korre
lationskoeffizienten (R) von 0,04 ersetzt. 

Risikopositionen gelten als qualifizierte revolvierende Risikopositionen 
aus dem Mengengeschäft, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Die Risikopositionen bestehen gegenüber natürlichen Personen; 

b) die Risikopositionen sind revolvierend, unbesichert und, soweit sie 
nicht in Anspruch genommen werden, vom Institut jederzeit und 
unbedingt kündbar. In diesem Zusammenhang sind revolvierende 
Risikopositionen definiert als Risikopositionen, bei denen die Kredit
inanspruchnahme bis zu einem vom Institut gesetzten Limit durch 
Inanspruchnahmen und Rückzahlungen nach dem freien Ermessen 
des Kunden schwanken darf. Nicht in Anspruch genommene Zu
sagen können als unbedingt kündbar betrachtet werden, wenn die 
Vertragsbedingungen es dem Institut erlauben, die nach dem Ver
braucherschutzrecht und den damit verbundenen Rechtsvorschriften 
bestehenden Kündigungsmöglichkeiten voll auszuschöpfen; 

c) die maximale Risikoposition gegenüber einer einzigen natürlichen 
Person in dem Unterportfolio beträgt höchstens 100 000 EUR; 
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d) die in diesem Absatz angegebene Korrelation wird nur auf Portfolios 
angewandt, die im Vergleich zu ihren durchschnittlichen Verlustraten 
eine geringe Volatilität der Verlustraten aufweisen, insbesondere in 
den niedrigen PD-Bereichen; 

e) die Behandlung als qualifizierte revolvierende Risikoposition aus 
dem Mengengeschäft entspricht den zugrunde liegenden Risikomerk
malen des Unterportfolios. 

Abweichend von Buchstabe b findet die Anforderung, dass eine Risiko
position unbesichert zu sein hat, im Fall von besicherten Kreditfazilitä
ten in Verbindung mit einem Gehaltskonto keine Anwendung. In die
sem Falle werden die eingezogenen Beträge aus dieser Sicherheit bei 
der LGD-Schätzung nicht berücksichtigt. 

Die zuständigen Behörden überprüfen die relative Volatilität der Ver
lustraten in den verschiedenen Unterportfolios und dem aggregierten 
Portfolio der qualifizierten revolvierenden Risikopositionen aus dem 
Mengengeschäft und tauschen Informationen über die typischen Merk
male der Verlustraten bei qualifizierten revolvierenden Risikopositionen 
aus dem Mengengeschäft in den verschiedenen Mitgliedstaaten aus. 

(5) Um für die Behandlung als Risikoposition aus dem Mengen
geschäft in Frage zu kommen, müssen gekaufte Forderungen die An
forderungen des Artikels 184 sowie die folgenden Voraussetzungen 
erfüllen: 

a) Das Institut hat die Forderungen von einem nicht mit ihm verbun
denen Dritten gekauft, und seine Risikoposition gegenüber dem 
Schuldner beinhaltet keine Risikopositionen, die von ihm direkt 
oder indirekt begründet wurden; 

b) die gekauften Forderungen sind im Rahmen eines zu marktüblichen 
Konditionen geschlossenen Geschäfts zwischen Forderungsverkäufer 
und Schuldner entstanden. Als solches sind unternehmensinterne 
Kontoforderungen und Forderungen im Zusammenhang mit Gegen
konten zwischen Unternehmen, die in wechselseitigen Kauf- und 
Verkaufsbeziehungen stehen, nicht zulässig; 

c) das kaufende Institut hat einen Anspruch auf alle Erträge aus den 
gekauften Forderungen oder ist anteilig an diesen Erträgen beteiligt; 
und 

d) das Portfolio der gekauften Forderungen ist ausreichend diversifi
ziert. 

▼M5 
(6) Bei gekauften Mengengeschäftsforderungen können erstattungs
fähige Kaufpreisnachlässe, Sicherheiten oder Teilgarantien, die eine 
Erstverlustabsicherung gegen Ausfallverluste, Verwässerungsverluste 
oder beide bieten, vom Käufer der Forderungen oder vom Begünstigten 
der Sicherheit oder der Teilgarantie im Einklang mit Kapitel 5 Abschnitt 
3 Unterabschnitte 2 und 3 als Erstverlustabsicherung behandelt werden. 
Der Verkäufer, der den erstattungsfähigen Kaufpreisnachlass anbietet, 
und der Geber einer Sicherheit oder einer Teilgarantie behandeln diese 
gemäß Kapitel 5 Abschnitt 3 Unterabschnitte 2 und 3 als Risikoposition 
in einer Erstverlustposition. 

▼C2 
(7) Bei hybriden Pools gekaufter Forderungen aus dem Mengen
geschäft, bei denen das kaufende Institut durch Immobilien besicherte 
Risikopositionen und qualifizierte revolvierende Risikopositionen aus 
dem Mengengeschäft nicht von anderen Risikopositionen aus dem Men
gengeschäft trennen kann, wird die Risikogewichtsfunktion angewandt, 
die die höchste Eigenmittelanforderung für diese Risikopositionen nach 
sich zieht. 
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Artikel 155 

Risikogewichtete Positionsbeträge von Beteiligungspositionen 

(1) Institute ermitteln die risikogewichteten Positionsbeträge ihrer Be
teiligungspositionen, mit Ausnahme derer, die nach Maßgabe des Teils 
2 abgezogen werden oder für die gemäß Artikel 48 ein Risikogewicht 
von 250 % gilt, gemäß den Ansätzen nach den Absätzen 2, 3 und 4. Ein 
Institut darf auf die verschiedenen Beteiligungsportfolios unterschiedli
che Ansätze anwenden, wenn es selbst unterschiedliche Ansätze für das 
interne Risikomanagement verwendet. Wendet ein Institut unterschied
liche Ansätze an, wird die Entscheidung für den PD-/LGD-Ansatz oder 
die Verwendung interner Modelle einheitlich — auch im Zeitverlauf — 
sowie in Übereinstimmung mit dem für das interne Risikomanagement 
der jeweiligen Beteiligungsposition verwendeten Ansatz getroffen und 
nicht durch Aufsichtsarbitrageerwägungen bestimmt. 

Institute dürfen Beteiligungspositionen gegenüber Anbietern von Neben
dienstleistungen auf dieselbe Weise behandeln wie sonstige Aktiva ohne 
Kreditverpflichtungen. 

(2) Bei dem einfachen Risikogewichtungsansatz werden die risikoge
wichteten Positionsbeträge nach der Formel „risikogewichteter Positi
onsbetrag = RW * Positionswert“ für jede der nachstehenden Risiko
positionen berechnet, wobei 

Risikogewicht (RW) = 190 % für Positionen aus privatem Beteiligungs
kapital in ausreichend diversifizierten Portfolios, 

Risikogewicht (RW) = 290 % für börsengehandelte Beteiligungspositio
nen, 

Risikogewicht (RW) = 370 % für alle sonstigen Beteiligungspositionen. 

Kassa-Verkaufspositionen und derivative Instrumente, die im Anlage
buch gehalten werden, dürfen mit Kaufpositionen in der gleichen Aktie 
verrechnet werden, vorausgesetzt, dass diese Instrumente ausdrücklich 
zur Absicherung bestimmter Beteiligungspositionen benutzt werden und 
eine Absicherung für mindestens ein weiteres Jahr bieten. Andere Ver
kaufspositionen sind wie Kaufpositionen zu behandeln, wobei das ent
sprechende Risikogewicht dem absoluten Wert einer jeden Position zu
zuweisen ist. Bei laufzeitinkongruenten Positionen wird dieselbe Me
thode angewandt wie die Methode nach Artikel 162 Absatz 5 für Risi
kopositionen gegenüber Unternehmen. 

Institute dürfen eine Absicherung von Beteiligungspositionen ohne Si
cherheitsleistung gemäß den Methoden nach Kapitel 4 anerkennen. 

(3) Im Rahmen des PD-/LGD-Ansatzes werden die risikogewichteten 
Positionsbeträge nach den Formeln des Artikels 153 Absatz 1 berechnet. 
Verfügen die Institute nicht über ausreichende Informationen, um die 
Ausfalldefinition des Artikels 178 anzuwenden, wird den Risikogewich
ten ein Skalierungsfaktor von 1,5 zugewiesen. 
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Auf Ebene der einzelnen Risikoposition darf die Summe des 12,5-fa
chen erwarteten Verlustbetrags und des risikogewichteten Positions
betrags den 12,5-fachen Risikopositionswert nicht übersteigen. 

Institute dürfen eine Absicherung von Beteiligungspositionen ohne Si
cherheitsleistung gemäß den Methoden nach Kapitel 4 anerkennen. Da
bei ist für die Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber eine LGD 
von 90 % vorgegeben. Bei Positionen aus privatem Beteiligungskapital 
in ausreichend diversifizierten Portfolios darf eine LGD von 65 % an
gewandt werden. Für diese Zwecke beträgt M fünf Jahre. 

(4) Im Rahmen des auf internen Modellen basierenden Ansatzes ent
spricht der risikogewichtete Positionsbetrag dem potenziellen Verlust 
aus den Beteiligungspositionen des Instituts, der mittels interner Risiko
potenzial-Modelle ermittelt wird, die dem 99. Perzentil eines einseitigen 
Konfidenzintervalls der über einen langen Zeitraum hinweg berechneten 
Differenz zwischen dem vierteljährlichen Ertrag und einem angemesse
nen risikolosen Zinssatz multipliziert mit dem Faktor 12,5 unterliegen. 
Die risikogewichteten Positionsbeträge auf der Ebene des Beteiligungs
portfolios dürfen nicht geringer sein als die Gesamtsummen der 

a) nach dem PD-/LGD-Ansatz vorgeschriebenen risikogewichteten Po
sitionsbeträge und 

b) der entsprechenden erwarteten Verlustbeträge, multipliziert mit dem 
Faktor 12,5. 

Die Beträge nach den Buchstaben a und b werden auf der Grundlage 
der PD-Werte nach Artikel 165 Absatz 1 und der entsprechenden LGD- 
Werte nach Artikel 165 Absatz 2 berechnet. 

Institute dürfen eine Absicherung von Beteiligungspositionen ohne Si
cherheitsleistung anerkennen. 

Artikel 156 

Risikogewichtete Positionsbeträge von sonstigen Aktiva ohne 
Kreditverpflichtungen 

Die risikogewichteten Positionsbeträge sonstiger Aktiva ohne Kreditver
pflichtungen werden nach der folgenden Formel berechnet 

risikogewichteter Positionsbetrag = 100 % × Risikopositionswert; 

davon ausgenommen sind 

a) der Kassenbestand und gleichwertige Positionen sowie Goldbarren, 
die in eigenen Tresoren oder in Gemeinschaftsverwaltung gehalten 
werden, denen ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen wird, soweit 
sie durch Goldverbindlichkeiten gedeckt sind, 

b) Risikopositionen, bei denen es sich um den Restwert von Leasing
objekten handelt; in diesem Fall werden die risikogewichteten Posi
tionsbeträge wie folgt berechnet: 

1 
t 

· 100 % · Forderungswert 
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wobei t entweder 1 ist oder der nächstliegenden Anzahl voller Jahre 
der verbleibenden Leasingdauer entspricht, je nachdem welcher Wert 
höher ist. 

U n t e r a b s c h n i t t 3 

B e r e c h n u n g d e r r i s i k o g e w i c h t e t e n P o s i t i o n s b e t r ä g e 
f ü r d a s V e r w ä s s e r u n g r i s i k o g e k a u f t e r F o r d e r u n g e n 

Artikel 157 

Risikogewichtete Positionsbeträge für das Verwässerungsrisiko 
gekaufter Forderungen 

(1) Die Institute berechnen die risikogewichteten Positionsbeträge für 
das Verwässerungsrisiko gekaufter Unternehmens- und Mengen
geschäftsforderungen nach der Formel des Artikels 153 Absatz 1. 

(2) Die Institute bestimmen die PD- und LGD-Parameter gemäß Ab
schnitt 4. 

(3) Die Institute bestimmen den Risikopositionswert gemäß Ab
schnitt 5. 

(4) Für die Zwecke dieses Artikels beträgt der Wert von M ein Jahr. 

(5) Die zuständigen Behörden befreien ein Institut von der Berech
nung und Anerkennung risikogewichteter Positionsbeträge für das Ver
wässerungsrisiko einer Art von Risikopositionen, das von gekauften 
Unternehmens- oder Mengengeschäftsforderungen verursacht wird, 
wenn das Institut gegenüber der zuständigen Behörde glaubhaft nach
gewiesen hat, dass für dieses Institut das Verwässerungsrisiko für diese 
Art von Risikopositionen unerheblich ist. 

A b s c h n i t t 3 

E r w a r t e t e V e r l u s t b e t r ä g e 

Artikel 158 

Behandlung nach Risikopositionsart 

(1) Bei der Berechnung der erwarteten Verlustbeträge werden für 
jede Risikoposition dieselben PD-, LGD- und Risikopositionswerte zu
grunde gelegt wie bei der Berechnung der risikogewichteten Positions
beträge gemäß Artikel 151. 

(2) Bei Verbriefungspositionen werden die erwarteten Verlustbeträge 
nach Kapitel 5 ermittelt. 

(3) Bei Risikopositionen der Risikopositionsklasse „Sonstige Aktiva 
ohne Kreditverpflichtungen“ nach Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe g ist 
der erwartete Verlustbetrag Null. 

(4) Bei Risikopositionen in Form von Anteilen an einem OGA im 
Sinne des Artikels 152 werden die erwarteten Verlustbeträge nach den 
Methoden dieses Artikels Methoden ermittelt. 
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(5) Bei Risikopositionen gegenüber Unternehmen, Instituten, Zentral
staaten und Zentralbanken sowie bei Risikopositionen aus dem Mengen
geschäft werden der erwartete Verlust (EL) und die erwarteten Verlust
beträge nach folgenden Formeln ermittelt: 

Erwarteter Verlust (EL) = PD * LGD 

Erwarteter Verlustbetrag = EL × Risikopositionswert. 

Bei ausgefallenen Risikopositionen (PD = 100 %), für die Institute ei
gene LGD-Schätzungen zugrunde legen, ist EL = ELBE, d.h. die best
mögliche Schätzung des Instituts für den aufgrund des Ausfall der Ri
sikoposition zu erwarteten Verlust gemäß Artikel 181 Absatz 1 Buch
stabe h. 

Bei Risikopositionen, bei denen nach Artikel 153 Absatz 3 verfahren 
wird, ist EL gleich 0 %. 

(6) Bei Spezialfinanzierungen, die von den Instituten nach den Me
thoden nach Artikel 153 Absatz 5 risikogewichtet werden, werden die 
EL-Werte nach Tabelle 2 zugewiesen. 

Tabelle 2 

Restlaufzeit Katego
rie 1 

Katego
rie 2 

Katego
rie 3 

Katego
rie 4 

Katego
rie 5 

Unter 2,5 Jahren 0 % 0,4 % 2,8 % 8 % 50 % 

2,5 Jahre oder mehr 0,4 % 0,8 % 2,8 % 8 % 50 % 

(7) Bei Beteiligungspositionen, bei denen die risikogewichteten Po
sitionsbeträge nach dem einfachen Risikogewichtungsansatz berechnet 
werden, werden die erwarteten Verlustbeträge nach folgender Formel 
ermittelt: 

Erwarteter Verlustbetrag = EL × Risikopositionswert 

Die EL-Werte werden wie folgt angesetzt: 

Erwarteter Verlust (EL) = 0,8 % für Positionen aus privatem Betei
ligungskapital in hinreichend diversifizierten Portfolios, 

Erwarteter Verlust (EL) = 0,8 % für börsengehandelte Beteiligungsposi
tionen, 

Erwarteter Verlust (EL) = 2,4 % für alle übrigen Beteiligungspositionen. 

(8) Bei Beteiligungspositionen, bei denen die risikogewichteten Po
sitionsbeträge nach dem PD-/LGD-Ansatz berechnet werden, werden 
der erwartete Verlust und die erwarteten Verlustbeträge nach folgenden 
Formeln ermittelt: 

Erwarteter Verlust (EL) = PD × LGD 

Erwarteter Verlustbetrag = EL × Risikopositionswert. 
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(9) Bei Beteiligungspositionen, bei denen die risikogewichteten Po
sitionsbeträge nach einem internen Modell berechnet werden, werden 
die erwarteten Verlustbeträge mit Null angesetzt. 

▼M8 
(9a) Bei einer Mindestwertzusage, die alle Anforderungen gemäß 
Artikel 132c Absatz 3 erfüllt, wird der erwartete Verlustbetrag mit 
Null angesetzt. 

▼C2 
(10) Die erwarteten Verlustbeträge für das Verwässerungsrisiko bei 
angekauften Forderungen werden nach folgender Formel berechnet: 

Erwarteter Verlust (EL) = PD × LGD 

Erwarteter Verlustbetrag = EL × Risikopositionswert. 

▼M7 

Artikel 159 

Behandlung erwarteter Verlustbeträge 

Institute ziehen die nach Artikel 158 Absätze 5, 6 und 10 ermittelten 
erwarteten Verlustbeträge von den für die entsprechenden Risikoposi
tionen vorgenommenen allgemeinen und spezifischen Kreditrisikoanpas
sungen gemäß Artikel 110, zusätzlichen Bewertungsanpassungen gemäß 
den Artikeln 34 und 105 sowie weiteren Verringerungen der Eigenmittel 
mit Ausnahme von Abzügen nach Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe m ab. 
Abschläge auf zum Zeitpunkt des Ankaufs bereits ausgefallene bilan
zielle Risikopositionen im Sinne des Artikels 166 Absatz 1 werden 
behandelt wie spezifische Kreditrisikoanpassungen. Spezifische Kredit
risikoanpassungen für ausgefallene Risikopositionen werden nicht zur 
Deckung der bei anderen Risikopositionen erwarteten Verlustbeträge 
verwendet. Die bei verbrieften Risikopositionen erwarteten Verlust
beträge sowie die für diese Risikopositionen vorgenommenen allgemei
nen und spezifischen Kreditrisikoanpassungen werden nicht in diese 
Berechnung einbezogen. 

▼C2 

A b s c h n i t t 4 

P D , L G D U n d L a u f z e i t 

U n t e r a b s c h n i t t 1 

R i s i k o p o s i t i o n e n g e g e n ü b e r U n t e r n e h m e n , I n s t i t u t e n , 
Z e n t r a l s t a a t e n u n d Z e n t r a l b a n k e n 

Artikel 160 

Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) 

(1) Die PD einer Risikoposition gegenüber einem Unternehmen oder 
Institut beträgt mindestens 0,03 %. 

(2) Bei angekauften Unternehmensforderungen, deren Ausfallwahr
scheinlichkeit ein Institut nicht schätzen kann oder bei denen die PD- 
Schätzungen des Instituts die Anforderungen des Abschnitts 6 nicht 
erfüllen, wird die Ausfallwahrscheinlichkeit nach folgenden Methoden 
bestimmt: 

a) Bei vorrangigen Ansprüchen auf angekaufte Unternehmensforderun
gen ist die PD der vom Institut geschätzte erwartete Verlust (EL), 
geteilt durch die Verlustquote bei Ausfall (LGD) dieser Forderungen; 
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b) Bei nachrangigen Ansprüchen auf angekaufte Unternehmensforde
rungen ist die PD der vom Kreditinstitut geschätzte EL; 

c) Ein Institut, das gemäß Artikel 143 die Genehmigung über Unter
nehmen eigene LGD-Schätzungen zu verwenden, und in der Lage 
ist, seine EL-Schätzungen für angekaufte Unternehmensforderungen 
in einer Weise in PD und LGD aufzulösen, die die zuständige Be
hörde für zuverlässig hält, darf die aus dieser Auflösung resultie
rende PD-Schätzung verwenden. 

(3) Die PD ausgefallener Schuldner beträgt 100 %. 

(4) Gemäß Kapitel 4 dürfen Institute bei der PD eine Absicherung 
ohne Sicherheitsleistung berücksichtigen. Zur Absicherung des Verwäs
serungsrisikos kann neben den in Artikel 201 Absatz 1 Buchstabe g 
genannten Sicherungsgebern auch der Verkäufer der angekauften For
derungen als Sicherungsgeber anerkannt werden, sofern folgende Bedin
gungen erfüllt sind: 

a) Für das Unternehmen liegt eine Bonitätsbeurteilung einer ECAI vor, 
die von der EBA nach den Vorschriften des Kapitels 2 über die 
Risikogewichtung von Risikopositionen gegenüber Unternehmen 
mit einer Bonitätsstufe von mindestens 3 gleichgesetzt wird. 

b) Für das Unternehmen liegt im Fall von Instituten, die die risikoge
wichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge nach dem 
IRB-Ansatz berechnen, keine Bonitätsbeurteilung einer benannten 
ECAI vor und es wird nach der internen Beurteilung eine PD ange
setzt, die der Bonitätsbeurteilung einer benannten ECAI gleichwertig 
ist, welche von der EBA nach den Vorschriften des Kapitels 2 über 
die Risikogewichtung von Risikopositionen gegenüber Unternehmen 
mit einer Bonitätsstufe von mindestens 3 gleichgesetzt wird. 

(5) Institute, die eigene LGD-Schätzungen verwenden, können eine 
Absicherung ohne Sicherheitsleistung vorbehaltlich des Artikels 161 
Absatz 3 durch Anpassung der PD anerkennen. 

(6) Für das Verwässerungsrisiko bei angekauften Unternehmensfor
derungen wird die PD mit der EL-Schätzung des Instituts für das Ver
wässerungsrisiko gleichgesetzt. Ein Institut, dem die zuständige Behörde 
gemäß Artikel 143 erlaubt hat, für Risikopositionen gegenüber Unter
nehmen eigene LGD-Schätzungen zu verwenden, und das in der Lage 
ist, seine EL-Schätzungen für das Verwässerungsrisiko bei angekauften 
Unternehmensforderungen in einer Weise in PD und LGD aufzulösen, 
die die zuständige Behörde für zuverlässig hält, darf die aus dieser 
Auflösung resultierende PD-Schätzung verwenden. Bei der Ermittlung 
der PD dürfen Institute gemäß Kapitel 4 eine Absicherung ohne Sicher
heitsleistung anerkennen. Zur Absicherung des Verwässerungsrisikos 
kann neben den in Artikel 201 Absatz 1 Buchstabe g genannten Siche
rungsgebern auch der Verkäufer der angekauften Forderungen als Si
cherungsgeber anerkannt werden, sofern die Bedingungen des Absat
zes 4 erfüllt sind. 

(7) Abweichend von Artikel 201 Absatz 1 Buchstabe g können Un
ternehmen, die die Bedingungen des Absatzes 4 erfüllen, als Siche
rungsgeber anerkannt werden. 
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Ein Institut, das die Erlaubnis der zuständigen Behörde gemäß Arti
kel 143 erhalten hat, für das Verwässerungsrisiko bei angekauften Un
ternehmensforderungen eigene LGD-Schätzungen zu verwenden, darf 
eine Absicherung ohne Sicherheitsleistung vorbehaltlich des Artikels 161 
Absatz 3 durch Anpassung der PD anerkennen. 

Artikel 161 

Verlustquote bei Ausfall (LGD) 

(1) Die Institute verwenden die folgenden LGD-Werte: 

a) vorrangige Risikopositionen ohne anerkannte Sicherheit: 45 %, 

b) nachrangige Risikopositionen ohne anerkannte Sicherheit: 75 %, 

c) bei der Ermittlung der LGD dürfen die Institute gemäß Kapitel 4 
eine Besicherung mit und eine Absicherung ohne Sicherheitsleistung 
anerkennen, 

d) gedeckten Schuldverschreibungen, die für eine Behandlung nach Ar
tikel 129 Absätze 4 oder 5 in Frage kommen, darf ein LGD-Wert 
von 11,25 % zugewiesen werden, 

e) angekaufte vorrangige Unternehmensforderungen, wenn ein Institut 
nicht in der Lage ist, die PD zu schätzen oder die PD-Schätzungen 
des Instituts die Anforderungen des Abschnitts 6 nicht erfüllen: 
45 %, 

f) angekaufte nachrangige Unternehmensforderungen, wenn ein Institut 
nicht in der Lage ist, die PD zu schätzen oder die PD-Schätzungen 
des Instituts die Anforderungen des Abschnitts 6 nicht erfüllen: 
100 %, 

g) Verwässerungsrisiko bei angekauften Unternehmensforderungen: 
75 %. 

(2) Hat ein Institut die Erlaubnis der zuständigen Behörde gemäß 
Artikel 143 erhalten, für Risikopositionen gegenüber Unternehmen ei
gene LGD-Schätzungen zu verwenden, und kann es seine EL-Schät
zungen für angekaufte Unternehmensforderungen in einer Weise in 
PD und LGD auflösen, die die zuständige Behörde für zuverlässig hält, 
darf es in Bezug auf das Verwässerungs- und das Ausfallrisiko die 
LGD-Schätzung für angekaufte Unternehmensforderungen verwenden. 

(3) Hat ein Institut die Erlaubnis der zuständigen Behörde gemäß 
Artikel 143 erhalten, für Risikopositionen gegenüber Unternehmen, In
stituten, Zentralstaaten und Zentralbanken eigene LGD-Schätzungen zu 
verwenden, kann eine Absicherung ohne Sicherheitsleistung vorbehalt
lich der Anforderungen in Abschnitt 6 und der Genehmigung der zu
ständigen Behörden durch Anpassung von PD oder LGD anerkannt 
werden. Ein Institut darf garantierten Risikopositionen keine angepasste 
PD oder LGD zuweisen, wenn dies dazu führen würde, dass das ange
passte Risikogewicht niedriger wäre als das einer vergleichbaren direk
ten Risikopositionen gegenüber dem Garantiegeber. 
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(4) Für die Zwecke der in Artikel 153 Absatz 3 genannten Unter
nehmen ist die LGD einer vergleichbaren direkten Risikoposition gegen
über dem Sicherungsgeber die LGD, die entweder für eine nicht abge
sicherte Fazilität für den Garantiegeber oder für die nicht abgesicherte 
Fazilität des Schuldners angesetzt ist, je nachdem, ob für den Fall, dass 
sowohl Garantiegeber als auch Schuldner während der Laufzeit des 
abgesicherten Geschäfts ausfallen, die zur Verfügung stehenden Infor
mationen und die Struktur der Garantie darauf hindeuten, dass die Höhe 
des wiedererlangten Betrags von der Finanzlage des Garantiegebers 
bzw. des Schuldners abhängt. 

Artikel 162 

Laufzeit 

(1) Institute, die keine Erlaubnis erhalten haben, für Risikopositionen 
gegenüber Unternehmen, Instituten, Zentralstaaten oder Zentralbanken 
eigene LGD und eigene Umrechnungsfaktoren zu verwenden, weisen 
den aus Pensionsgeschäften oder Wertpapier- oder Warenleih- oder -ver
leihgeschäften resultierenden Risikopositionen eine effektive Restlauf
zeit (M) von 0,5 Jahren und allen anderen Risikopositionen eine M 
von 2,5 Jahren zu. 

Alternativ dazu entscheiden die zuständigen Behörden, wenn sie die 
Erlaubnis nach Artikel 143 geben, ob das Institut für jede Risikoposition 
gemäß Absatz 2 die effektive Restlaufzeit (M) berechnen muss. 

(2) Institute, die die Erlaubnis der zuständigen Behörde erhalten ha
ben, für Risikopositionen gegenüber Unternehmen, Instituten, Zentral
staaten oder Zentralbanken eigene LGD und eigene Umrechnungsfak
toren zu verwenden, berechnen M für jede dieser Risikopositionen ge
mäß den Buchstaben a bis e und vorbehaltlich der Absätze 3 bis 5. M 
darf nicht mehr als fünf Jahre betragen, außer in den Fällen nach Ar
tikel 384 Absatz 1, in denen der dort für M festgelegte Wert verwendet 
wird. 

a) Bei einem Instrument mit festgelegtem Zins- und Tilgungsplan wird 
M nach folgender Formel berechnet: 

M ¼ max ( 

1, min (X 

t 
t · CF t X 

t 
CF t 

,5 )) 

wobei CF t die vertraglichen Zahlungsströme (Nominalbetrag, Zinsen 
und Gebühren) bezeichnet, die der Schuldner in Periode t zu leisten 
hat. 

b) Bei Derivaten, die einer Netting-Rahmenvereinbarung unterliegen, ist 
M die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Risikoposition, 
wobei M mindestens ein Jahr beträgt und für die Gewichtung der 
Laufzeit der Nominalbetrag der einzelnen Risikopositionen heran
gezogen wird. 
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c) Bei Risikopositionen aus vollständig oder nahezu vollständig besi
cherten Derivatgeschäften der Liste in Anhang II und vollständig 
oder nahezu vollständig besicherten Lombardgeschäften, die einer 
Netting-Rahmenvereinbarung unterliegen, ist M die gewichtete 
durchschnittliche Restlaufzeit, wobei M mindestens 10 Tage beträgt. 

d) Bei Pensionsgeschäften oder Wertpapier- oder Warenleih- oder -ver
leihgeschäften, die einer Netting-Rahmenvereinbarung unterliegen, 
ist M die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit, wobei M min
destens 5 Tage beträgt. Für die Gewichtung der Laufzeit wird der 
Nominalbetrag des einzelnen Geschäfts herangezogen. 

e) Bei einem Institut, das die Erlaubnis der zuständigen Behörde gemäß 
Artikel 138 erhalten hat, für angekaufte Unternehmensforderungen 
eigene PD-Schätzungen zu verwenden, ist M bei in Anspruch ge
nommenen Beträgen gleich der gewichteten durchschnittlichen Lauf
zeit der angekauften Forderungen, wobei M mindestens 90 Tage 
beträgt. Der gleiche M-Wert wird auch für nicht in Anspruch genom
mene Beträge im Rahmen einer Ankaufszusage verwendet, sofern 
die Fazilität wirksame Vertragsbestandteile, Auslöser für eine vor
zeitige Tilgung oder andere Merkmale enthält, die das ankaufende 
Institut über die gesamte Fazilitätslaufzeit gegen wesentliche Quali
tätsverschlechterungen bei künftigen Forderungen absichern. Fehlen 
solche wirksamen Absicherungen, so ist M für die nicht in Anspruch 
genommenen Beträge die Summe aus der Forderung mit der im 
Rahmen der Ankaufvereinbarung potenziell längsten Laufzeit und 
der Restlaufzeit der Fazilität, wobei M mindestens 90 Tage beträgt. 

f) Bei allen anderen in diesem Absatz genannten nicht Instrumenten 
oder wenn ein Institut M nicht gemäß Buchstabe a berechnen kann, 
ist M gleich der maximalen Zeitspanne (in Jahren), die dem Schuld
ner zur vollständigen Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten zur 
Verfügung steht, beträgt aber mindestens ein Jahr. 

g) Institute, die zur Berechnung der Risikopositionswerte die auf einem 
internen Modell beruhende Methode gemäß Kapitel 6 Abschnitt 6 
verwenden, ermitteln für Risikopositionen, bei denen sie nach dieser 
Methode verfahren und bei denen die Laufzeit des Vertrags mit der 
längsten Laufzeit im Netting-Satz mehr als ein Jahr beträgt, M nach 
folgender Formel: 

M ¼ min ( X 

k 
Effective EE t k · Δt k · df t k · s t k þ X 

k 
EE t k · Δt k · df t k · ð1 Ä s t k Þ X 

k 
Effective EE t k · Δt k · df t k · s t k

; 5 ) 

dabei entspricht 

S t k = einer Scheinvariablen, deren Wert im künftigen 
Zeitraum tk gleich 0 ist, wenn tk > 1 Jahr und 
gleich 1, wenn tk ≤ 1, 

EE t k = dem zum künftigen Zeitraum tk erwarteten Wie
derbeschaffungswert, 
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Effective EE t k = dem zum künftigen Zeitraum tk erwarteten effekti
ven Wiederbeschaffungswert, 

df t k = dem risikolosen Abzinsungsfaktor für den künftigen 
Zeitraum tk, 

Δt k ¼ t k Ä t kÄ1 . 

h) Ein Institut, das zur Berechnung einer einseitigen kreditrisikobezo
genen Bewertungsanpassung ein internes Modell verwendet, darf bei 
entsprechender Genehmigung der zuständigen Behörden die anhand 
eines internen Modells geschätzte effektive Kreditlaufzeit als M ein
setzen. 

Vorbehaltlich des Absatzes 2 gilt für Netting-Sätze, bei denen alle 
Verträge eine Ursprungslaufzeit von weniger als einem Jahr haben, 
die Formel nach Buchstabe a; 

i) Bei Instituten, die zur Berechnung der Risikopositionswerte die auf 
einem internen Modell beruhende Methode nach Kapitel 6 Ab
schnitt 6 verwenden, und denen gemäß Teil 3 Titel IV Kapitel 5 
erlaubt wurde, für das spezifische Risiko gehandelter Schuldinstru
mente ein internes Modell zu verwenden, wird M in der in Formel 
nach Artikel 153 Absatz 1 gleich 1 gesetzt, sofern das Institut den 
zuständigen Behörden gegenüber nachweisen kann, dass sein gemäß 
Artikel 383 angewandtes internes Modell für das spezifische Risiko 
gehandelter Schuldinstrumente den Auswirkungen von Ratingmigra
tionen Rechnung trägt. 

j) Für die Zwecke des Artikels 153 Absatz 3 ist M gleich der effekti
ven Laufzeit der Kreditabsicherung, beträgt aber mindestens ein Jahr. 

(3) Sofern die Dokumentation tägliche Nachschusszahlungen und 
eine tägliche Neubewertung vorschreibt und Bestimmungen enthält, 
die bei Ausfall oder ausbleibenden Nachschusszahlungen die umge
hende Verwertung oder Verrechnung der Sicherheiten ermöglichen, be
trägt M in nachstehend genannten Fällen mindestens einen Tag: 

a) bei vollständig oder nahezu vollständig abgesicherten Derivat
geschäften der Liste in Anhang II, 

b) bei vollständig oder nahezu vollständig abgesicherten Lombard
geschäften, 

c) bei Pensionsgeschäften und Wertpapier- oder Warenleih- oder -ver
leihgeschäften. 

Auch bei anerkennungsfähigen kurzfristigen Risikopositionen, die nicht 
Teil einer fortlaufenden Finanzierung des Schuldners durch das Institut 
sind, beträgt M mindestens einen Tag. Anerkennungsfähige kurzfristige 
Risikopositionen sind unter anderem: 

▼M9 
a) Risikopositionen gegenüber Instituten oder Wertpapierfirmen, die 

sich aus der Abwicklung von Fremdwährungsverbindlichkeiten er
geben, 
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b) sich selbst liquidierende kurzfristige Handelsfinanzierungsgeschäfte 
im Zusammenhang mit dem Austausch von Waren oder Dienstleis
tungen mit maximal einjähriger Restlaufzeit im Sinne des Artikels 4 
Absatz 1 Nummer 80, 

c) Risikopositionen, die sich aus der Abrechnung von Wertpapieran- 
und -verkäufen innerhalb der üblichen Lieferfrist oder innerhalb von 
zwei Geschäftstagen ergeben, 

d) Risikopositionen, die sich aus dem elektronischen Barausgleich, der 
Abrechnung elektronischer Zahlungsvorgänge und im Voraus begli
chener Kosten ergeben, einschließlich Überziehungen, die durch 
fehlgeschlagene Geschäfte bedingt sind und nicht über eine verein
barte geringe Anzahl von Geschäftstagen hinausgehen. 

(4) Bei Risikopositionen gegenüber Unternehmen mit Sitz in der 
Union sowie einem konsolidierten Jahresumsatz und einer konsolidier
ten Bilanzsumme von weniger als 500 Mio. EUR können Institute sich 
dafür entscheiden, M durchgängig nach Absatz 1 anstatt nach Absatz 2 
festzulegen. Bei Unternehmen, deren Geschäft im Wesentlichen im Be
sitz und in der Vermietung nicht spekulativer Wohnobjekte besteht, 
dürfen die Institute den Betrag von 500 Mio. EUR für die Bilanzsumme 
durch 1 000 Mio. EUR ersetzen. 

(5) Laufzeitinkongruenzen werden gemäß Kapitel 4 behandelt. 

U n t e r a b s c h n i t t 2 

R i s i k o p o s i t i o n e n a u s d e m M e n g e n g e s c h ä f t 

Artikel 163 

Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) 

(1) Die PD einer Risikoposition beträgt mindestens 0,03 %. 

(2) Die PD von Schuldnern oder für den Fall, dass von der Fazilität 
ausgegangen wird, von ausgefallenen Risikopositionen beträgt 100 %. 

(3) Für das Verwässerungsrisiko bei angekauften Forderungen wird 
die PD mit den EL-Schätzungen für das Verwässerungsrisiko gleichge
setzt. Kann ein Institut seine EL-Schätzungen für das Verwässerungs
risiko bei angekauften Forderungen in einer Weise in PD und LGD 
auflösen, die die zuständigen Behörden für zuverlässig halten, darf die 
PD-Schätzung verwendet werden. 

(4) Einer Absicherung ohne Sicherheitsleistung kann vorbehaltlich 
des Artikels 164 Absatz 2 durch Anpassung der PD Rechnung getragen 
werden. Zur Absicherung des Verwässerungsrisikos kann neben den in 
Artikel 201 Absatz 1 Buchstabe g genannten Sicherungsgebern auch der 
Verkäufer der angekauften Forderungen als Sicherungsgeber anerkannt 
werden, wenn die Bedingungen des Artikels 160 Absatz 4 erfüllt sind. 
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Artikel 164 

Verlustquote bei Ausfall (LGD) 

(1) Vorbehaltlich der Anforderungen des Abschnitts 6 dieses Kapitels 
und der Erlaubnis der zuständigen Behörden nach Artikel 143 legen die 
Institute eigene LGD-Schätzungen vor. Für das Verwässerungsrisiko bei 
angekauften Forderungen wird ein LGD-Wert von 75 % angesetzt. 
Kann ein Institut seine EL-Schätzungen für das Verwässerungsrisiko 
bei angekauften Forderungen verlässlich in PD und LGD auflösen, 
darf es seine eigene LGD-Schätzung verwenden. 

(2) Eine Absicherung ohne Sicherheitsleistung kann vorbehaltlich der 
Anforderungen des Artikels 183 Absätze 1, 2 und 3 und der entspre
chenden Erlaubnis der zuständigen Behörden zur Unterlegung einer 
einzelnen Risikoposition oder eines Risikopositionen-Pools durch An
passung der PD- oder LGD-Schätzungen als anerkennungsfähig an
erkannt werden. Ein Institut darf garantierten Risikopositionen keine 
angepasste PD oder LGD zuweisen, wenn dies dazu führen würde, 
dass das angepasste Risikogewicht niedriger wäre als das einer ver
gleichbaren direkten Risikoposition gegenüber dem Garantiegeber. 

(3) Für die Zwecke des Artikels 154 Absatz 2 ist die in Artikel 153 
Absatz 3 genannte LGD einer vergleichbaren direkten Risikoposition 
gegenüber dem Sicherungsgeber die LGD, die entweder für eine nicht 
abgesicherte Fazilität für den Garantiegeber oder für die nicht abge
sicherte Fazilität des Schuldners angesetzt ist, je nachdem, ob für den 
Fall, dass sowohl Garantiegeber als auch der Schuldner während der 
Laufzeit des abgesicherten Geschäfts ausfallen, die zur Verfügung ste
henden Informationen und die Struktur der Garantie darauf hindeuten, 
dass die Höhe des wiedererlangten Betrags von der Finanzlage des 
Garantiegebers bzw. des Schuldners abhängt. 

(4) Bei allen durch Wohnimmobilien besicherten Risikopositionen 
aus dem Mengengeschäft, für die keine Garantie eines Zentralstaats 
besteht, beträgt die risikopositionsgewichtete durchschnittliche LGD 
mindestens 10 %. 

Bei allen durch Gewerbeimmobilien besicherten Risikopositionen aus 
dem Mengengeschäft, für die keine Garantie eines Zentralstaats besteht, 
beträgt die risikopositionsgewichtete durchschnittliche LGD mindestens 
15 %. 

(5) Die Mitgliedstaaten benennen eine Behörde, die für die Anwen
dung von Absatz 6 zuständig ist. Diese Behörde ist die zuständige 
Behörde oder die benannte Behörde. 

Ist die von dem Mitgliedstaat für die Anwendung dieses Artikels be
nannte Behörde die zuständige Behörde, so stellt sie sicher, dass die 
relevanten nationalen Stellen und Behörden, die ein makroprudenzielles 
Mandat haben, gebührend darüber unterrichtet sind, dass die zuständige 
Behörde beabsichtigt, von diesem Artikel Gebrauch zu machen, und 
dass sie an der Bewertung der Bedenken hinsichtlich der Finanzstabilität 
in ihrem Mitgliedstaat im Einklang mit Absatz 6 in angemessener Weise 
beteiligt werden. 
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Ist die von dem Mitgliedstaat für die Anwendung dieses Artikels be
nannte Behörde nicht die zuständige Behörde, so trifft der Mitgliedstaat 
die notwendigen Vorkehrungen, um eine ordnungsgemäße Koordinie
rung und einen ordnungsgemäßen Informationsaustausch zwischen der 
zuständigen und der benannten Behörde sicherzustellen, damit dieser 
Artikel ordnungsgemäß angewendet wird. Insbesondere müssen die Be
hörden eng zusammenarbeiten und alle Informationen gemeinsam nut
zen, die für die angemessene Erfüllung der Pflichten, die der benannten 
Behörde gemäß diesem Artikel obliegen, erforderlich sein können. Mit 
dieser Zusammenarbeit soll jede Form von sich überschneidenden oder 
nicht miteinander zu vereinbarenden Maßnahmen zwischen der zustän
digen und der benannten Behörde vermieden sowie auch sichergestellt 
werden, dass die Wechselwirkung mit anderen Maßnahmen, insbeson
dere solchen, die gemäß Artikel 458 dieser Verordnung und Artikel 133 
der Richtlinie 2013/36/EU ergriffen werden, gebührend berücksichtigt 
wird. 

(6) Auf der Grundlage der nach Artikel 430a erhobenen Daten und 
aller anderen relevanten Indikatoren sowie unter Berücksichtigung zu
kunftsorientierter Immobilienmarktentwicklungen bewertet die gemäß 
Absatz 5 des vorliegenden Artikels benannte Behörde regelmäßig, min
destens jedoch jährlich, ob die LGD-Mindestwerte nach Absatz 4 des 
vorliegenden Artikels für Risikopositionen angemessen sind, die durch 
Grundpfandrechte an in einem oder mehreren Teilen des Hoheitsgebiets 
des Mitgliedstaats der jeweiligen Behörde belegenen Wohn- oder Ge
werbeimmobilien besichert sind. 

Kommt die gemäß Absatz 5 benannte Behörde auf der Grundlage der 
Bewertung nach Unterabsatz 1 zu dem Schluss, dass die LGD-Mindest
werte nach Absatz 4 nicht angemessen sind, und ist sie der Auffassung, 
dass die Unangemessenheit der LGD-Werte sich negativ auf die gegen
wärtige oder künftige Finanzstabilität in ihrem Mitgliedstaat auswirken 
könnte, so kann sie höhere LGD-Mindestwerte für die betreffenden 
Risikopositionen, die in einem oder mehreren Teilen des Hoheitsgebiets 
des Mitgliedstaats der jeweiligen Behörde belegen sind, festsetzen. 
Diese höheren Mindestwerte können auch auf Ebene eines oder mehre
rer Immobiliensegmente solcher Risikopositionen angewendet werden. 

Die gemäß Absatz 5 benannte Behörde informiert die EBA und den 
ESRB, bevor sie die Entscheidung nach diesem Absatz trifft. Innerhalb 
eines Monats nach Eingang dieser Mitteilung übermitteln die EBA und 
der ESRB dem betreffenden Mitgliedstaat ihre Stellungnahme. Die EBA 
und der ESRB veröffentlichen diese LGD-Werte. 

(7) Setzt die gemäß Absatz 5 benannte Behörde gemäß Absatz 6 
höhere LGD-Mindestwerte fest oder führt sie strengere Kriterien ein, 
so verfügen die Institute über einen sechsmonatigen Übergangszeitraum, 
um diese anzuwenden. 

(8) Die EBA arbeitet in enger Zusammenarbeit mit dem ESRB Ent
würfe technischer Regulierungsstandards für die Festlegung der Bedin
gungen aus, die die gemäß Absatz 5 benannte Behörde bei der Bewer
tung der Angemessenheit von LGD-Werten als Teil der Bewertung nach 
Absatz 6 zu berücksichtigen hat. 

▼M8



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 201 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 31. Dezember 2019 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Ver
ordnung zu erlassen. 

(9) Der ESRB kann den gemäß Absatz 5 benannten Behörden durch 
Empfehlungen nach Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 und 
in enger Zusammenarbeit mit der EBA Orientierungen zu Folgendem 
vorgeben: 

a) den Faktoren, die „sich negativ auf die gegenwärtige oder künftige 
Finanzstabilität auswirken könnten“ wie in Absatz 6 angeführt, und 

b) den indikativen Referenzwerten, die die gemäß Absatz 5 benannte 
Behörde bei der Festlegung höherer LGD-Mindestwerte berücksich
tigen muss. 

(10) Die Institute eines Mitgliedstaats wenden die höheren LGD- 
Mindestwerte, die von den Behörden eines anderen Mitgliedstaats ge
mäß Absatz 6 festgelegt wurden, auf alle ihre entsprechenden Risiko
positionen an, die durch Grundpfandrechte an in einem oder mehreren 
Teilen dieses anderen Mitgliedstaats belegenen Wohnimmobilien oder 
Gewerbeimmobilien besichert sind. 

▼C2 

U n t e r a b s c h n i t t 3 

B e t e i l i g u n g s p o s i t i o n e n , b e i d e n e n n a c h d e r P D - / L G D - 
M e t h o d e v e r f a h r e n w e r d e n m u s s 

Artikel 165 

Beteiligungspositionen, bei denen nach der PD/LGD-Methode 
verfahren werden muss 

(1) PD werden nach den für Risikopositionen gegenüber Unterneh
men geltenden Methoden ermittelt. 

Es gelten folgende Mindestwerte für PD: 

a) 0,09 % für börsengehandelte Beteiligungspositionen, wenn die Betei
ligung im Rahmen einer langjährigen Kundenbeziehung eingegangen 
wird, 

b) 0,09 % für nicht börsengehandelte Beteiligungspositionen, bei denen 
die Renditen auf regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen und nicht 
auf Kursgewinnen basieren, 
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c) 0,40 % für börsengehandelte Beteiligungspositionen einschließlich 
sonstiger Verkaufspositionen gemäß Artikel 155 Absatz 2, 

d) 1,25 % für alle übrigen Beteiligungspositionen einschließlich sons
tiger Verkaufspositionen gemäß Artikel 155 Absatz 2. 

(2) Bei Positionen aus privatem Beteiligungskapital in hinreichend 
diversifizierten Portfolios darf die LGD mit 65 % angesetzt werden. 
Bei allen anderen derartigen Positionen wird die LGD mit 90 % ange
setzt. 

(3) M wird bei allen Positionen mit fünf Jahren angesetzt. 

A b s c h n i t t 5 

R i s i k o p o s i t i o n s w e r t 

Artikel 166 

Risikopositionen gegenüber Unternehmen, Instituten, Zentralstaaten 
und Zentralbanken sowie Risikopositionen aus dem Mengengeschäft 

(1) Sofern nicht anders angegeben, ist der Wert bilanzieller Risiko
positionen der Buchwert, der ohne Berücksichtigung etwaiger Kreditri
sikoanpassungen bemessen wird. 

Dies gilt auch für Vermögenswerte, die zu einem anderen Preis als dem 
geschuldeten Betrag angekauft wurden. 

Bei angekauften Vermögenswerten wird die beim Ankauf in der Bilanz 
des Instituts erfasste Differenz zwischen dem geschuldeten Betrag und 
dem nach spezifischen Kreditrisikoanpassungen verbleibenden Buchwert 
als Abschlag bezeichnet, wenn der geschuldete Betrag größer ist, und 
als Prämie, wenn er kleiner ist. 

(2) Macht ein Institut bei Pensionsgeschäften oder Wertpapier- oder 
Warenverleih oder -leihgeschäften von Netting-Rahmenvereinbarungen 
Gebrauch, so wird der Risikopositionswert gemäß Kapitel 4 oder 6 
berechnet. 

(3) Für das Netting bilanzierter Kredite und Einlagen berechnen die 
Institute den Risikopositionswert nach den in Kapitel 4 beschriebenen 
Methoden. 

(4) Bei einem Leasinggeschäft entspricht der Risikopositionswert den 
abgezinsten Mindestleasingzahlungen. Mindestleasingzahlungen umfas
sen Zahlungen, zu denen der Leasingnehmer über den Leasingzeitraum 
verpflichtet ist oder verpflichtet werden kann und jede günstige Kauf
option (d.h. eine Option, deren Ausübung nach vernünftigen Maßstäben 
als sicher erscheint). Kann eine andere Partei als der Leasingnehmer zur 
Zahlung des Restwerts eines geleasten Vermögenswerts verpflichtet 
werden und genügt diese Zahlungsverpflichtung den Bedingungen des 
Artikels 201 für die Anerkennungsfähigkeit von Sicherungsgebern so
wie den Anforderungen des Artikels 213 für die Anerkennung anderer 
Garantiearten, kann die Zahlungsverpflichtung gemäß Kapitel 4 als Ab
sicherung ohne Sicherheitsleistung anerkannt werden. 
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(5) Bei den in Anhang II genannten Geschäften wird der Risikoposi
tionswert nach den in Kapitel 6 beschriebenen Methoden ermittelt, wo
bei etwaige Kreditrisikoanpassungen unberücksichtigt bleiben. 

(6) Der Risikopositionswert zur Berechnung der risikogewichteten 
Positionsbeträge angekaufter Risikopositionen ist der nach Absatz 1 er
mittelte Wert abzüglich der Eigenmittelanforderungen für das Verwäs
serungsrisiko vor Anwendung von Risikominderungstechniken. 

(7) Bei Risikopositionen in Form von Wertpapieren oder Waren, die 
im Rahmen von Pensions-, Wertpapier- oder Warenleihgeschäften, Ge
schäften mit langer Abwicklungsfrist und Lombardgeschäften veräußert, 
hinterlegt oder verliehen werden, ist der Risikopositionswert der nach 
Artikel 24 ermittelte Wert der Wertpapiere oder Waren. Wird die um
fassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten nach 
Artikel 223 angewandt, wird auf den Risikopositionswert die nach Maß
gabe dieser Methode für solche Wertpapiere oder Waren als angemessen 
anzusehende Volatilitätsanpassung aufgeschlagen. Der Risikopositions
wert von Pensionsgeschäften, Wertpapier- oder Warenleihgeschäften, 
Geschäften mit langer Abwicklungsfrist und Lombardgeschäften kann 
entweder nach Kapitel 6 oder nach Artikel 220 Absatz 2 bestimmt 
werden. 

(8) In nachstehend genannten Fällen errechnet sich der Risikopositi
onswert aus dem zugesagten, aber nicht in Anspruch genommenen Be
trag, multipliziert mit einem Umrechnungsfaktor. Zu diesem Zweck ver
wenden die Institute gemäß Artikel 151 Absatz 8 die folgenden Um
rechnungsfaktoren für Risikopositionen gegenüber Unternehmen, Insti
tuten, Zentralstaaten und Zentralbanken: 

a) Für Kreditlinien, die ein Institut jederzeit unangekündigt und bedin
gungslos kündigen kann, oder die bei einer Verschlechterung der 
Bonität des Kreditnehmers automatisch eine Kündigung nach sich 
ziehen, gilt ein Umrechnungsfaktor von 0 %. Um einen Umrech
nungsfaktor von 0 % anwenden zu können, überwachen die Institute 
die Finanzlage des Schuldners aktiv und verfügen über interne Kon
trollsysteme, die es ihnen ermöglichen, eine Bonitätsverschlechte
rung beim Schuldner sofort festzustellen. Nicht in Anspruch genom
mene Kreditlinien können als uneingeschränkt kündbar angesehen 
werden, wenn die Vertragsbedingungen es dem Institut erlauben, 
die nach dem Verbraucherschutzrecht und den damit verbundenen 
Rechtsvorschriften zulässigen Kündigungsmöglichkeiten voll aus
zuschöpfen; 

b) für kurzfristige Dokumentenakkreditive, die anlässlich eines Waren
transfers ausgestellt werden, gilt sowohl für das emittierende als auch 
für das bestätigende Institut ein Umrechnungsfaktor von 20 %; 

c) für nicht in Anspruch genommene Ankaufszusagen für revolvierende 
angekaufte Risikopositionen, die uneingeschränkt kündbar sind oder 
deren Vertragsbedingungen die Möglichkeit einer jederzeitigen un
angekündigten automatischen Kündigung durch das Institut vor
sehen, gilt ein Umrechnungsfaktor von 0 %. Um einen Umrech
nungsfaktor von 0 % anwenden zu können, überwachen die Institute 
die Finanzlage des Schuldners aktiv und verfügen über interne Kon
trollsysteme, die es ihnen ermöglichen, eine Bonitätsverschlechte
rung beim Schuldner sofort festzustellen; 
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d) für sonstige Kreditlinien, Absicherungsfazilitäten („note issuance fa
cilities“, NIF) und Fazilitäten zur revolvierenden Platzierung von 
Geldmarktpapieren („revolving underwriting facilities“, RUF) gilt 
ein Umrechnungsfaktor von 75 %. 

Institute, die die Anforderungen des Abschnitts 6 für die Verwendung 
eigener Umrechnungsfaktor-Schätzungen erfüllen, können mit Genehmi
gung der zuständigen Behörden bei den unter den Buchstaben a bis d 
genannten verschiedenen Produktarten ihre eigenen Umrechnungsfaktor- 
Schätzungen verwenden. 

(9) Hat eine Zusage die Verlängerung einer anderen Zusage zum 
Gegenstand, so wird von den für die einzelnen Zusagen geltenden Um
rechnungsfaktoren der niedrigere verwendet. 

(10) Bei allen anderen, nicht in den Absätzen 1 bis 8 genannten 
außerbilanziellen Positionen ist der Risikopositionswert der folgende 
Prozentsatz seines Werts: 

a) 100 % bei Positionen mit hohem Risiko, 

b) 50 % bei Positionen mit mittlerem Risiko, 

c) 20 % bei Positionen mit mittlerem/niedrigem Risiko, 

d) 0 % bei Positionen mit niedrigem Risiko. 

Für die Zwecke dieses Absatzes werden die außerbilanziellen Positionen 
gemäß Anhang I Risikokategorien zugeordnet. 

Artikel 167 

Beteiligungspositionen 

(1) Der Risikopositionswert von Beteiligungspositionen ist der nach 
spezifischen Kreditrisikoanpassungen verbleibende Buchwert. 

(2) Der Risikopositionswert außerbilanzieller Beteiligungspositionen 
ist der Nominalwert abzüglich spezifischer Kreditrisikoanpassungen für 
die betreffende Risikoposition. 

Artikel 168 

Sonstige Aktiva ohne Kreditverpflichtungen 

Der Risikopositionswert sonstiger Aktiva ohne Kreditverpflichtungen ist 
der nach spezifischen Kreditrisikoanpassungen verbleibende Buchwert. 

A b s c h n i t t 6 

A n f o r d e r u n g e n a n d i e A n w e n d u n g d e s I R B - 
A n s a t z e s 

U n t e r a b s c h n i t t 1 

R a t i n g s y s t e m e 

Artikel 169 

Allgemeine Grundsätze 

(1) Verwendet ein Institut mehrere unterschiedliche Ratingsysteme, 
so werden die Kriterien für die Zuordnung eines Schuldners oder eines 
Geschäfts zu einem Ratingsystem dokumentiert und so angewandt, dass 
dem jeweiligen Risiko angemessen Rechnung getragen wird. 
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(2) Die Zuordnungskriterien und -verfahren werden in regelmäßigen 
Abständen im Hinblick darauf überprüft, ob sie für das aktuelle Portfo
lio und die externen Bedingungen weiterhin angemessen sind. 

(3) Verwendet ein Institut für einzelne Schuldner oder Risikopositio
nen direkte Risikoparameter-Schätzungen, so können diese als den Ra
tingstufen einer fortlaufenden Risikoeinstufungsskala zugeordnete Schät
zungen betrachtet werden. 

Artikel 170 

Struktur von Ratingsystemen 

(1) Ratingsysteme für Risikopositionen gegenüber Unternehmen, In
stituten, Zentralstaaten und Zentralbanken sind so strukturiert, dass sie 
folgende Anforderungen erfüllen: 

a) Ein Ratingsystem trägt den Risikomerkmalen von Schuldner und 
Geschäft Rechnung; 

b) ein Ratingsystem beinhaltet eine Risikoeinstufungsskala für Schuld
ner, die ausschließlich die Höhe des Schuldnerausfallrisikos erfasst. 
Diese Skala umfasst mindestens 7 Ratingstufen für nicht ausgefal
lene Schuldner und eine Stufe für ausgefallene Schuldner; 

c) die Institute dokumentieren, in welchem Verhältnis die Schuldner- 
Ratingstufen, gemessen an der Höhe des jeweiligen Ausfallrisikos 
der einzelnen Stufen, zueinander stehen, und anhand welcher Krite
rien diese Ausfallrisikohöhe bestimmt wird; 

d) Institute, deren Portfolios sich auf ein bestimmtes Marktsegment und 
eine bestimmte Ausfallrisikospanne konzentrieren, verfügen inner
halb dieser Spanne über eine ausreichende Anzahl von Schuldner- 
Ratingstufen, um eine übermäßige Konzentration von Schuldnern 
innerhalb einer Ratingstufe zu vermeiden. Bei erheblichen Konzen
trationen in einer Schuldner-Ratingstufe wird durch überzeugende 
empirische Nachweise belegt, dass diese Ratingstufe eine hinrei
chend enge PD-Spanne abdeckt und das Ausfallrisiko aller Schuldner 
dieser Ratingstufe innerhalb dieser Spanne liegt; 

e) um von der zuständigen Behörde für die Verwendung eigener LGD- 
Schätzungen zur Berechnung der Eigenmittelanforderung anerkannt 
zu werden, beinhaltet ein Ratingsystem eine gesonderte Risikoein
stufungsskala für Fazilitäten, die ausschließlich LGD-bezogene 
Merkmale von Geschäften erfasst. Die Definition der Fazilitäts-Ra
tingstufe umfasst sowohl eine Beschreibung, wie Risikopositionen 
der jeweiligen Ratingstufe zugeordnet werden, als auch eine Be
schreibung der Kriterien, anhand deren die Höhe des Risikos von 
Stufe zu Stufe abgegrenzt wird; 

f) bei erheblichen Konzentrationen in einer Fazilitäts-Ratingstufe wird 
durch überzeugende empirische Nachweise belegt, dass diese Rating
stufe eine hinreichend enge LGD-Spanne abdeckt und das mit allen 
Risikopositionen dieser Stufe verbundene Risiko innerhalb dieser 
Spanne liegt; 

(2) Institute, die die Risikogewichtung bei Spezialfinanzierungen 
nach den Methoden des Artikels 153 Absatz 5 vornehmen, müssen nicht 
über eine Risikoeinstufungsskala für Schuldner verfügen, die ausschließ
lich die Höhe des Schuldnerausfallrisikos erfasst. Diese Institute sehen 
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für diese Risikopositionen mindestens 4 Ratingstufen für nicht ausgefal
lene Schuldner und mindestens eine Stufe für ausgefallene Schuldner 
vor. 

(3) Ratingsysteme für Risikopositionen aus dem Mengengeschäft 
sind so strukturiert, dass sie folgende Anforderungen erfüllen: 

a) Die Ratingsysteme bringen sowohl das Schuldner- als auch das 
Transaktionsrisiko zum Ausdruck und erfassen alle relevanten 
Schuldner- und Transaktionsmerkmale; 

b) der Grad der Risikodifferenzierung gewährleistet, dass die Zahl der 
Risikopositionen in einer bestimmten Ratingstufe oder einem be
stimmten Risikopool ausreicht, um eine aussagekräftige Quantifizie
rung und Validierung der Verlusteigenschaften auf Ebene der Stufe 
bzw. des Pools zu ermöglichen. Die Risikopositionen und Schuldner 
verteilen sich so auf die verschiedenen Stufen oder Pools, dass über
mäßige Konzentrationen vermieden werden; 

c) das Verfahren für die Zuordnung von Risikopositionen zu Rating
stufen oder Risikopools gewährleistet eine aussagekräftige Differen
zierung der Risiken und eine Zusammenfassung hinreichend gleich
artiger Risikopositionen und ermöglicht eine genaue und konsistente 
Schätzung der Verlusteigenschaften auf Ebene der Stufe bzw. des 
Pools. Bei gekauften Forderungen spiegelt die Zusammenfassung die 
Kreditvergabepraxis des Verkäufers und die Heterogenität seiner 
Kundenstruktur wider. 

(4) Bei der Zuordnung von Risikopositionen zu Ratingstufen oder 
Risikopools tragen die Institute folgenden Risikofaktoren Rechnung: 

a) Risikomerkmale des Schuldners, 

b) Risikomerkmale der des Geschäfts, einschließlich der Art des Pro
dukts und/oder der Sicherheiten. Die Institute berücksichtigen ins
besondere Fälle, in denen ein und dieselbe Sicherheit für mehrere 
einzelne Risikopositionen gestellt wird, 

c) Verzugsstatus, außer ein Institut weist seiner zuständigen Behörde 
nach, dass der Verzugsstatus für die betreffende Risikoposition kei
nen wesentlichen Risikofaktor darstellt. 

Artikel 171 

Zuordnung zu Ratingstufen oder Risikopools 

(1) Ein Institut verfügt über genau festgelegte Definitionen, Prozesse 
und Kriterien für die Zuordnung von Risikopositionen zu den Rating
stufen oder Risikopools eines Ratingsystems; diese erfüllen die folgen
den Anforderungen: 

a) Die Definitionen der Ratingstufen und Risikopools sind detailliert 
genug, um die für die Zuordnung von Bonitätsbeurteilungen zustän
digen Personen in die Lage zu versetzen, Schuldner oder Fazilitäten, 
die vergleichbare Risiken darstellen, in konsistenter Weise derselben 
Stufe bzw. demselben Pool zuzuordnen. Diese Konsistenz wird über 
Geschäftsfelder, Abteilungen und geographische Standorte hinweg 
gewahrt; 

b) die Dokumentation des Ratingprozesses gibt Dritten die Möglichkeit, 
die Zuordnung von Risikopositionen zu Ratingstufen oder Risiko
pools nachzuvollziehen, zu reproduzieren und ihre Angemessenheit 
zu beurteilen; 
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c) die Zuordnungskriterien stimmen außerdem mit den internen Kredit
vergaberichtlinien und den internen Vorschriften des Instituts für den 
Umgang mit problembehafteten Kreditnehmern und Fazilitäten über
ein. 

(2) Bei der Zuordnung von Schuldnern und Fazilitäten zu einer Ra
tingstufe oder einem Risikopool trägt ein Institut allen relevanten Infor
mationen Rechnung. Die Informationen sind aktuell und ermöglichen 
dem Institut eine Prognose der künftigen Entwicklung der Risikopositi
on. Je weniger Informationen einem Institut zur Verfügung stehen, desto 
konservativer verfährt es bei der Zuordnung von Risikopositionen zu 
Schuldner- bzw. Fazilitäts-Ratingsstufen oder Risikopools. Stützt sich 
ein Institut bei der Festlegung einer internen Beurteilung hauptsächlich 
auf eine externe Bonitätsbeurteilung, so stellt es sicher, dass auch andere 
relevante Informationen berücksichtigt werden. 

Artikel 172 

Zuordnung von Risikopositionen 

(1) Bei Risikopositionen gegenüber Unternehmen, Instituten, Zentral
staaten und Zentralbanken sowie bei Beteiligungspositionen, auf die ein 
Institut den PD-/LGD-Ansatz nach Artikel 155 Absatz 3 anwendet, 
erfolgt die Zuordnung nach folgenden Kriterien: 

a) Im Zuge des Kreditgenehmigungsverfahrens wird jeder Schuldner 
einer Schuldner-Ratingstufe zugeordnet; 

b) bei Risikopositionen, für die ein Institut gemäß Artikel 143 die 
Erlaubnis der zuständigen Behörde erhalten hat, eigene LGD- und 
Umrechnungsfaktorschätzungen zu verwenden, wird im Zuge des 
Kreditgenehmigungsverfahrens außerdem jede Risikoposition einer 
Fazilitäts-Ratingstufe zugeordnet; 

c) Institute, die die Risikogewichtung bei Spezialfinanzierungen nach 
den Methoden des Artikels 153 Absatz 5 vornehmen, ordnen jede 
dieser Risikopositionen einer der Ratingstufen nach Artikel 1170 
Absatz 2 zu; 

d) jeder einzelne Rechtsträger, gegenüber dem ein Institut eine Risiko
position hat, wird gesondert beurteilt. Ein Institut verfügt über an
gemessene Vorschriften für die Behandlung von einzelnen Schuld
nern/Kunden und von Gruppen verbundener Kunden; 

e) getrennte Risikopositionen gegenüber demselben Schuldner werden 
ungeachtet etwaiger Unterschiede in der Art des einzelnen Geschäfts 
derselben Schuldner-Ratingstufe zugeordnet. Getrennte Risikoposi
tionen gegenüber demselben Schuldner können jedoch verschiedenen 
Ratingstufen zugeordnet werden, wenn 

i) ein Transferrisiko vorliegt, was davon abhängt, ob die Risiko
positionen auf Landeswährung oder eine ausländische Währung 
lauten, 

ii) die mit einer Risikoposition verbundenen Garantien durch ange
passte Zuordnung zu einer Schuldner-Ratingstufe berücksichtigt 
werden dürfen, 
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iii) Verbraucherschutzbestimmungen, Rechtsvorschriften über das 
Bankgeheimnis oder andere Rechtsvorschriften den Austausch 
von Kundendaten untersagen. 

(2) Bei Risikopositionen aus dem Mengengeschäft wird im Zuge des 
Kreditgenehmigungsverfahrens jede Position einer Ratingstufe oder ei
nem Risikopool zugeordnet. 

(3) Im Hinblick auf die Zuordnung zu Ratingstufen und Risikopools 
dokumentieren die Institute, in welchen Fällen die Eingaben und Ergeb
nisse des Zuordnungsprozesses durch individuelle Beurteilung verändert 
werden dürfen und von wem derartige Abänderungen zu genehmigen 
sind. Die Institute dokumentieren die Abänderungen und die dafür ver
antwortlichen Mitarbeiter. Die Institute analysieren die Wertentwicklung 
der Risikopositionen, deren Zuordnung abgeändert wurde. Diese Ana
lyse umfasst eine Bewertung der Wertentwicklung von Risikopositio
nen, deren Bonitätsbeurteilung durch eine bestimmte Person abgeändert 
wurde, wobei über alle verantwortlichen Mitarbeiter Buch geführt wird. 

Artikel 173 

Integrität des Zuordnungsprozesses 

(1) Bei Risikopositionen gegenüber Unternehmen, Instituten, Zentral
staaten und Zentralbanken sowie bei Beteiligungspositionen, für die ein 
Institut den PD-/LGD-Ansatz nach Artikel 155 Absatz 3 anwendet, 
erfüllt das Zuordnungsverfahren die folgenden Integritätsanforderungen: 

a) Die Zuordnungen und deren regelmäßige Überprüfung werden von 
einer unabhängigen Partei vorgenommen oder genehmigt, die keinen 
unmittelbaren Nutzen aus Entscheidungen über die Kreditvergabe 
zieht; 

b) die Institute überprüfen die Zuordnungen mindestens einmal jährlich 
und passen eine Zuordnung an, wenn das Ergebnis der Überprüfung 
die Aufrechterhaltung der bisherigen Zuordnung nicht rechtfertigt. 
Schuldner mit hohem Risiko und problembehaftete Risikopositionen 
werden in kürzeren Intervallen überprüft. Die Institute nehmen eine 
neue Zuordnung vor, wenn wesentliche Informationen über den 
Schuldner oder die Risikoposition bekannt werden; 

c) ein Institut verfügt über ein wirksames Verfahren, um maßgebliche 
Informationen über Schuldnermerkmale mit Auswirkungen auf die 
PD und über Geschäftsmerkmale mit Auswirkungen auf die LGD 
oder die Umrechnungsfaktoren zu beschaffen und auf dem neuesten 
Stand zu halten. 

(2) Bei Risikopositionen aus dem Mengengeschäft überprüft ein In
stitut mindestens einmal jährlich die Schuldner- und Fazilitätszuordnun
gen und passt eine Zuordnung an, wenn das Ergebnis der Überprüfung 
die Aufrechterhaltung der bisherigen Zuordnung nicht rechtfertigt, bzw. 
überprüft mindestens einmal jährlich die Verlusteigenschaften und den 
Verzugsstatus der einzelnen Risikopools. Ein Institut überprüft außer
dem mindestens einmal jährlich anhand einer repräsentativen Stichprobe 
den Status der einzelnen Risikopositionen innerhalb jedes Pools, um 
sicherzustellen, dass die Positionen nach wie vor dem richtigen Pool 
zugeordnet sind, und passt die Zuordnung an, wenn das Ergebnis der 
Überprüfung die Aufrechterhaltung der bisherigen Zuordnung nicht 
rechtfertigt. 
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(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards für 
die Methoden aus, anhand deren die zuständigen Behörden die Integrität 
des Zuordnungsprozesses und eine regelmäßige und unabhängige Ri
sikobewertung beurteilen. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 31. Dezember 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 174 

Verwendung von Modellen 

Verwendet ein Institut für die Zuordnung von Risikopositionen zu 
Schuldner- bzw. Fazilitäts-Ratingstufen oder Risikopools statistische 
Modelle und andere algorithmisch Verfahren, erfüllt es dabei die fol
genden Anforderungen: 

a) Die Prognosefähigkeit des Modells ist gut, und die Eigenmittelanfor
derungen werden durch seine Verwendung nicht verzerrt. Die Input- 
Variablen bilden eine vernünftige und effektive Grundlage für die 
daraus resultierenden Prognosen. Das Modell darf keine wesentli
chen systematischen Fehler enthalten; 

b) das Institut verfügt über ein Verfahren zur Überprüfung der in das 
Modell einfließenden Daten, das eine Bewertung der Genauigkeit, 
Vollständigkeit und Angemessenheit der Daten umfasst; 

c) die für die Entwicklung des Modells herangezogenen Daten sind 
repräsentativ für die aktuelle Schuldner- und Risikopositionsstruktur 
des Instituts; 

d) das Institut führt regelmäßig Modellvalidierungen durch, die die 
Überwachung der Leistung und Stabilität des Modells, die Überprü
fung der Modellspezifikation und die Gegenüberstellung der Modell- 
ergebnisse mit den tatsächlichen Ergebnissen umfassen; 

e) um die modellgestützten Zuordnungen zu überprüfen und zu gewähr
leisten, dass die Modelle ordnungsgemäß verwendet werden, ergänzt 
das Institut das statistische Modell durch individuelle Beurteilung 
und Kontrolle. Die Überprüfungsverfahren zielen darauf ab, durch 
Modellschwächen bedingte Fehler zu finden und zu begrenzen. Im 
Rahmen der individuellen Beurteilung tragen die zuständigen Mit
arbeiter allen einschlägigen Informationen Rechnung, die durch das 
Modell nicht erfasst werden. Das Institut legt schriftlich nieder, wie 
die individuelle Beurteilung durch Mitarbeiter und die Modellergeb
nisse miteinander zu kombinieren sind. 

Artikel 175 

Dokumentierung von Ratingsystemen 

(1) Die Institute dokumentieren die Gestaltung und die operationellen 
Einzelheiten ihrer Ratingsysteme. Die Dokumentation belegt, dass die 
Anforderungen dieses Abschnitts eingehalten werden, und gibt unter 
anderem Aufschluss über die Portfoliodifferenzierung, die Kriterien 
für die Bonitätsbeurteilung (Ratingkriterien), die Verantwortlichkeiten 
der für die Bonitätsbeurteilung von Schuldnern und Risikopositionen 
zuständigen Stellen, die Intervalle für die Überprüfung der Zuordnungen 
und die Überwachung des Verfahrens der Bonitätsbeurteilung durch das 
Management. 
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(2) Das Institut dokumentiert die Gründe für die Wahl seiner Rating
kriterien und belegt sie durch Analysen. Das Institut dokumentiert alle 
größeren Änderungen des Risikorating-Verfahrens; aus dieser Doku
mentation müssen die Änderungen des Risikorating-Verfahrens seit 
der letzten Überprüfung durch die zuständigen Behörden eindeutig her
vorgehen. Auch die Organisation der Zuordnung von Beurteilungen 
einschließlich des Zuordnungsverfahrens und der internen Kontrollstruk
turen wird dokumentiert. 

(3) Die Institute dokumentieren die intern verwendeten Ausfall- und 
Verlustdefinitionen und weisen nach, dass sie mit den Begriffsbestim
mungen dieser Verordnung übereinstimmen. 

(4) Setzt ein Institut im Rahmen des Verfahrens der Bonitätsbeur
teilung statistische Modelle ein, so dokumentiert es deren Methodik. 
Diese Dokumentation umfasst 

a) eine detaillierte Beschreibung der Theorie, der Annahmen und der 
mathematischen und empirischen Basis für die Zuordnung von 
Schätzwerten zu Ratingstufen, einzelnen Schuldnern, Risikopositio
nen oder Risikopools sowie der Datenquelle(n), die für die Schät
zung des Modells herangezogen werden, 

b) einen strengen statistischen Prozess einschließlich Leistungsfähig
keitstests außerhalb des Beobachtungszeitraums (out-of-time) und 
außerhalb der Stichprobe (out-of-sample) zur Validierung des Mo
dells, 

c) Hinweise auf sämtliche Umstände, unter denen das Modell nicht 
effizient arbeitet. 

(5) Hat ein Institut ein Ratingsystem oder ein innerhalb eines Rating
systems verwendetes Modell von einem Dritten erworben und verwei
gert oder beschränkt dieser Verkäufer unter Verweis auf den Schutz des 
Geschäftsgeheimnisses den Zugang des Instituts zu Informationen über 
die Methodik des betreffenden Systems oder Modells oder zu Basis
daten, die zur Entwicklung dieser Methodik oder dieses Modells ver
wendet wurden, so weist das Institut seiner zuständigen Behörde nach, 
dass die Anforderungen dieses Artikels erfüllt sind. 

Artikel 176 

Datenpflege 

(1) Die Institute erfassen und speichern Daten zu bestimmten Aspek
ten ihrer internen Beurteilungen nach Maßgabe des Teils 8. 

(2) In Bezug auf Risikopositionen gegenüber Unternehmen, Institu
ten, Zentralstaaten und Zentralbanken sowie in Bezug auf Beteiligungs
positionen, für die ein Institut den PD-/LGD-Ansatz nach Artikel 155 
Absatz 3 anwendet, erfassen und speichern die Institute Folgendes: 

a) die lückenlose Beurteilungshistorie der Schuldner und anerkannten 
Garantiegeber, 

b) die Vergabedaten der Beurteilungen, 

▼C2



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 211 

c) die zur Ableitung der Beurteilungen herangezogenen wichtigsten 
Daten und Methodik, 

d) den Namen der für die Zuordnung der Beurteilungen verantwort
lichen Person, 

e) die ausgefallenen Schuldner und Risikopositionen, 

f) den Zeitpunkt und die Umstände dieser Ausfälle, 

g) Daten zu den Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD) und den tatsäch
lichen Ausfallraten, die mit den Ratingstufen und der Ratingmigra
tion verbunden sind. 

(3) Institute, die keine eigenen LGD- und Umrechnungsfaktorschät
zungen verwenden, erfassen und speichern die Daten, die zu den Ver
gleichen zwischen den tatsächlichen LGD und den in Artikel 161 Ab
satz 1 genannten Werten und zwischen den tatsächlichen Umrechnungs
faktoren und den in Artikel 166 Absatz 8 genannten Werten vorliegen. 

(4) Institute, die eigene LGD- und Umrechnungsfaktorschätzungen 
verwenden, erfassen und speichern Folgendes: 

a) die lückenlosen Datenhistorien der Fazilitätsratings sowie die zu 
jeder einzelnen Risikoeinstufungsskala gehörenden LGD- und Um
rechnungsfaktorschätzungen, 

b) das Datum, an dem die Beurteilungen zugeordnet und die Schät
zungen vorgenommen wurden, 

c) die zur Ableitung der Fazilitätsratings sowie der LGD- und Umrech
nungsfaktorschätzungen herangezogenen wichtigsten Daten und Me
thodik, 

d) den Namen der Person, von der das Fazilitätsrating vergeben wurde, 
und den Namen der Person, von der die LGD- und Umrechnungs
faktorschätzungen geliefert wurden, 

e) Daten über die geschätzten und tatsächlichen LGD und Umrech
nungsfaktoren für jede einzelne ausgefallene Risikoposition, 

f) bei Instituten, die die kreditrisikomindernde Wirkung von Garantien 
oder Kreditderivaten bei der LGD berücksichtigen, Daten über die 
LGD der Risikoposition vor und nach Bewertung der Auswirkungen 
einer Garantie oder eines Kreditderivats, 

g) Daten über die Verlustkomponenten bei jeder einzelnen ausgefalle
nen Risikoposition. 
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(5) In Bezug auf Risikopositionen aus dem Mengengeschäft erfassen 
und speichern die Institute Folgendes: 

a) die bei der Zuordnung von Risikopositionen zu Ratingstufen oder 
Risikopools verwendeten Daten, 

b) Daten über die geschätzten PD, LGD und Umrechnungsfaktoren für 
Ratingstufen oder Pools von Risikopositionen, 

c) die ausgefallenen Schuldner und Risikopositionen, 

d) bei ausgefallenen Risikopositionen Daten über die Ratingstufen oder 
Risikopools, denen die Risikopositionen während des Jahres vor dem 
Ausfall zugeordnet waren, sowie die tatsächlichen LGD- und Um
rechnungsfaktorwerte, 

e) Daten über die Verlustquoten bei qualifizierten revolvierenden Risi
kopositionen aus dem Mengengeschäft. 

Artikel 177 

Stresstests zur Beurteilung der Angemessenheit der 
Eigenmittelausstattung 

(1) Ein Institut verfügt zur Bewertung der Angemessenheit seiner 
Eigenmittelausstattung über solide Stresstest-Verfahren. Bei den Stress
tests sind auch mögliche Ereignisse oder künftige Veränderungen der 
ökonomischen Rahmenbedingungen zu ermitteln, die sich nachteilig auf 
die Kreditrisikopositionen eines Instituts auswirken könnten, wobei auch 
die Fähigkeit des Instituts zu bewerten ist, derartigen Veränderungen 
standzuhalten. 

(2) Ein Institut führt regelmäßig Kreditrisiko-Stresstests durch, um 
den Einfluss bestimmter Bedingungen auf seine gesamten Eigenmittel
anforderungen für das Kreditrisiko abzuschätzen. Der Test wird vom 
Institut vorbehaltlich der aufsichtlichen Überprüfung ausgewählt. Der 
zu verwendende Test ist aussagekräftig und berücksichtigt die Auswir
kungen schwerer, aber plausibler Rezessionsszenarios. Ein Institut beur
teilt die Ratingmigration unter den Bedingungen der Stresstest-Szena
rien. Die im Rahmen der Stresstests untersuchten Portfolios umfassen 
die überwiegende Mehrheit aller Risikopositionen des Instituts. 

(3) Institute, die nach Artikel 153 Absatz 3 verfahren, berücksichti
gen im Rahmen ihrer Stresstests die Auswirkungen einer Bonitätsver
schlechterung von Sicherungsgebern, insbesondere die Auswirkungen 
der Tatsache, dass Sicherungsgeber die Anerkennungskriterien nicht 
mehr erfüllen. 

U n t e r a b s c h n i t t 2 

R i s i k o q u a n t i f i z i e r u n g 

Artikel 178 

Schuldnerausfall 

(1) Der Ausfall eines bestimmten Schuldners gilt als gegeben, wenn 
einer oder beide der folgenden Fälle eingetreten sind: 
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a) Das Institut sieht es als unwahrscheinlich an, dass der Schuldner 
seine Verbindlichkeiten gegenüber dem Institut, seinem Mutterunter
nehmen oder einem seiner Tochterunternehmen in voller Höhe be
gleichen wird, ohne dass das Institut auf Maßnahmen wie die Ver
wertung von Sicherheiten zurückgreift. 

▼M7 
b) eine wesentliche Verbindlichkeit des Schuldners gegenüber dem In

stitut, seinem Mutterunternehmen oder einem seiner Tochterunter
nehmen ist mehr als 90 Tage überfällig. Die zuständigen Behörden 
dürfen für durch Wohnimmobilien oder für durch Gewerbeimmobi
lien von KMU besicherte Risikopositionen der Risikopositionsklasse 
„Mengengeschäft“ und für Risikopositionen gegenüber öffentlichen 
Stellen den Zeitraum von 90 Tagen durch 180 Tage ersetzen. Der 
Zeitraum von 180 Tagen gilt nicht für die Zwecke des Artikels 36 
Absatz 1 Buchstabe m oder des Artikels 127. 

▼C2 
Bei Risikopositionen aus dem Mengengeschäft dürfen die Institute so 
verfahren, dass sie die Ausfalldefinition gemäß Unterabsatz 1 Buchsta
ben a und b auf einzelne Kreditfazilitäten anwenden und nicht auf die 
gesamten Verbindlichkeiten eines Kreditnehmers. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b gilt Folgendes: 

a) bei Überziehungen beginnt die Überfälligkeit mit dem Tag, an dem 
der Kreditnehmer ein mitgeteiltes Limit überschritten hat, ihm ein 
geringeres Limit als die aktuelle Inanspruchnahme mitgeteilt wurde 
oder er einen nicht genehmigten Kredit in Anspruch genommen hat 
und der zugrunde liegende Betrag erheblich ist; 

b) für die Zwecke von Buchstabe a ist ein mitgeteiltes Limit jedes vom 
Institut festgelegte Kreditlimit, das dem Schuldner von dem Institut 
mitgeteilt worden ist; 

c) bei Kreditkarten beginnt die Überfälligkeit mit dem frühesten Fäl
ligkeitstag; 

d) die Erheblichkeit einer überfälligen Verbindlichkeit wird durch Ver
gleich mit einer von den zuständigen Behörden festgelegten 
Schwelle beurteilt. Diese Schwelle spiegelt die von der zuständigen 
Behörde als vertretbar angesehene Risikohöhe wider; 

e) die Institute verfügen über schriftlich niedergelegte Grundsätze für 
die Zählung von Verzugstagen, insbesondere für das Zurücksetzen 
(„Re-ageing“) der Kreditfazilitäten und die Gewährung von Verlän
gerungen, Änderungen oder Zahlungsaufschüben, Erneuerungen und 
die Verrechnung bestehender Konten. Diese Grundsätze werden im 
Zeitverlauf konsistent angewandt und stehen mit dem internen Risi
komanagement und dem internen Entscheidungsprozess des Instituts 
in Einklang. 

(3) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe a sind die nachstehen
den Elemente als Hinweis darauf anzusehen, dass eine Verbindlichkeit 
wahrscheinlich nicht beglichen wird: 

a) das Institut verzichtet auf die laufende Belastung von Zinsen, 

b) das Institut erfasst eine erhebliche Kreditrisikoanpassung, weil sich 
die Bonität nach der Vergabe des Kredits durch das Institut deutlich 
verschlechtert hat, 
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c) das Institut veräußert die Verbindlichkeit mit einem bedeutenden 
bonitätsbedingten wirtschaftlichen Verlust, 

d) das Institut stimmt einer krisenbedingten Restrukturierung der Ver
bindlichkeit zu, wenn dies voraussichtlich dazu führt, dass sich die 
finanzielle Verpflichtung durch einen bedeutenden Erlass oder durch 
Stundung des Nominalbetrags, der Zinsen oder gegebenenfalls der 
Gebühren verringert. Bei Beteiligungen, die nach dem PD/LGD-An
satz beurteilt werden, schließt dies die krisenbedingte Restrukturie
rung der Beteiligung selbst ein, 

e) das Institut hat Antrag auf Insolvenz des Schuldners gestellt oder 
eine vergleichbare Maßnahme in Bezug auf die Verbindlichkeiten 
des Schuldners gegenüber dem Institut, seinem Mutterunternehmen 
oder einem seiner Tochterunternehmen ergriffen, 

f) der Schuldner hat Insolvenz beantragt, wurde für insolvent erklärt 
oder unter einen vergleichbaren Schutz gestellt, so dass die Rück
zahlung einer Verbindlichkeit gegenüber dem Institut, dem Mutter
unternehmen oder einem seiner Tochterunternehmen verhindert oder 
verzögert würde. 

(4) Institute, die externe Daten verwenden, die nicht mit der Ausfall
definition des Absatzes 1 übereinstimmen, nehmen angemessene Anpas
sungen vor, um eine weitgehende Übereinstimmung mit dieser Defini
tion zu erreichen. 

(5) Ist das Institut der Auffassung, dass auf eine zuvor als ausgefallen 
eingestufte Risikoposition keiner der für diese Einstufung maßgeblichen 
Faktoren mehr zutrifft, so weist es dem Schuldner oder der Fazilität eine 
Einstufung wie für eine nicht ausgefallene Risikoposition zu. Wird die 
Ausfalldefinition später wieder ausgelöst, so gilt ein weiterer Ausfall als 
eingetreten. 

(6) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen festgelegt wird, nach welchen Kriterien eine zuständige 
Behörde die in Absatz 2 Buchstabe d genannte Schwelle festzulegen 
hat. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 31. Dezember 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

(7) Die EBA gibt für die Anwendung dieses Artikels Leitlinien he
raus. Diese Leitlinien werden gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 erlassen. 

Artikel 179 

Allgemeine Anforderungen an Schätzungen 

(1) Bei der Quantifizierung der Risikoparameter für bestimmte Boni
tätsstufen oder -pools halten die Institute folgende Vorgaben ein: 

▼C2



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 215 

a) In die institutseigenen Risikoparameter-, PD-, LGD-, Umrechnungs
faktor- und EL-Schätzungen fließen alle einschlägigen Daten, Infor
mationen und Methoden ein. Die Schätzungen werden aus histori
schen Werten und empirischen Nachweisen abgeleitet und dürfen 
nicht allein auf wertenden Erwägungen beruhen. Die Schätzungen 
sind plausibel und einleuchtend und beruhen auf den wesentlichen 
Bestimmungsfaktoren für die jeweiligen Risikoparameter. Je weniger 
Daten einem Institut zur Verfügung stehen, desto konservativer ist 
seine Schätzung; 

b) das Institut kann seine Verlust-Erfahrungswerte, d.h. Ausfallhäufig
keit, LGD, Umrechnungsfaktor bzw. Verlust bei Verwendung von 
EL-Schätzungen nach den Faktoren aufschlüsseln, die es als Haupt
bestimmungsfaktoren für die jeweiligen Risikoparameter ansieht. Die 
Schätzungen des Instituts geben die langfristigen Erfahrungen reprä
sentativ wieder; 

c) jede Änderung in der Kreditvergabepraxis oder beim Prozess der 
Sicherheitenverwertung, die in den Beobachtungszeiträumen nach 
Artikel 180 Absatz 1 Buchstabe h und Absatz 2 Buchstabe e, Ar
tikel 181 Absatz 1 Buchstabe j und Absatz 2 und Artikel 182 Ab
sätze 2 und 3 eintritt, wird berücksichtigt. Die Auswirkungen tech
nischer Fortschritte, neuer Daten und sonstiger Informationen werden 
in den Schätzungen eines Instituts berücksichtigt, sobald sie verfüg
bar sind. Die Institute überprüfen ihre Schätzungen, sobald neue 
Informationen vorliegen, mindestens aber einmal jährlich; 

d) die Grundgesamtheit der Risikopositionen, die den für die Schätzun
gen herangezogenen Daten zugrunde liegen, sowie die zum Zeit
punkt der Datenerhebung geltenden Kreditvergaberichtlinien und 
sonstigen relevanten Merkmale sind mit der aktuellen Kreditstruktur 
und den aktuellen Risikopositionen und Standards des Instituts ver
gleichbar. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und das Markt
umfeld aus der Zeit, auf die sich die Daten beziehen, treffen auf die 
gegenwärtigen und absehbaren Verhältnisse ebenso zu. Die Zahl der 
in der Stichprobe enthaltenen Risikopositionen und der für die Quan
tifizierung genutzte Erhebungszeitraum sind so bemessen, dass das 
Institut von einer genauen und soliden Schätzung ausgehen kann; 

e) bei angekauften Forderungen berücksichtigen die Schätzungen alle 
maßgeblichen Informationen, die dem ankaufenden Institut in Bezug 
auf die Qualität der zugrunde liegenden Forderungen zur Verfügung 
stehen, einschließlich der vom Verkäufer, vom ankaufenden Institut 
oder aus externen Quellen stammenden Daten für vergleichbare 
Pools. Das ankaufende Institut unterzieht alle vom Verkäufer gelie
ferten verwendeten Daten einer Bewertung; 

f) ein Institut sieht bei seinen Schätzungen eine Sicherheitsspanne vor, 
die in Relation zum erwarteten Schätzfehlerbereich steht. Werden die 
Methoden und Daten als weniger zufriedenstellend angesehen, ist der 
erwartete Fehlerbereich größer und die Sicherheitsspanne entspre
chend höher anzusetzen. 

Verwendet ein Institut für die Berechnung der Risikogewichte und für 
interne Zwecke unterschiedliche Schätzungen, wird dies dokumentiert 
und muss vertretbar sein. Kann ein Institut seinen zuständigen Behörden 
nachweisen, dass für die vor dem 1. Januar 2007 erhobenen Daten 
angemessene Anpassungen vorgenommen wurden, um weitgehende 
Übereinstimmung mit der Ausfalldefinition des Artikels 178 oder der 
Verlustdefinition herzustellen, so können die zuständigen Behörden ihm 
eine gewisse Flexibilität bei der Anwendung der geforderten Datenstan
dards einräumen. 
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(2) Greift ein Institut auf institutsübergreifend in einem Pool zusam
mengefasste Daten zurück, erfüllt es dabei die folgenden Anforderun
gen: 

a) Die Ratingsysteme und –kriterien der anderen Institute im Pool sind 
mit seinen eigenen vergleichbar, 

b) der Pool ist für das Portfolio, für das die zusammengefassten Daten 
verwendet werden, repräsentativ, 

c) das Institut nutzt die zusammengefassten Daten über längere Zeit 
kohärent für seine Schätzungen, 

d) das Institut bleibt für die Integrität seiner Ratingsysteme verantwort
lich, 

e) das Institut verfügt auch weiterhin über ausreichende interne Kennt
nisse über sein Ratingsystem, wozu auch die Fähigkeit einer wirk
samen Überwachung und Prüfung des Ratingprozesses zählt. 

Artikel 180 

Besondere Anforderungen an PD-Schätzungen 

(1) Bei der Quantifizierung der Risikoparameter für bestimmte Boni
tätsstufen oder -pools wenden die Institute bei PD-Schätzungen für 
Risikopositionen gegenüber Unternehmen, Instituten, Zentralstaaten 
und Zentralbanken sowie für Beteiligungspositionen, für die sie den 
PD-/LGD-Ansatz nach Artikel 155 Absatz 3 anwenden, die folgenden 
besonderen Anforderungen an: 

a) Die Institute schätzen die PD für die einzelnen Schuldner-Bonitäts
stufen ausgehend von den langfristigen Durchschnitten der jährlichen 
Ausfallraten. Bei PD-Schätzungen für Schuldner mit hoher Fremd
kapitalquote oder Schuldner, deren Aktiva vorwiegend gehandelte 
Vermögenswerte sind, wird der Wertentwicklung der zugrunde lie
genden Aktiva in Zeiten hoher Volatilität Rechnung getragen; 

b) bei angekauften Forderungen an Unternehmen dürfen Institute den 
Wert für EL für die einzelnen Schuldnerstufen ausgehend von den 
langfristigen Durchschnitten der jährlich realisierten Ausfallraten 
schätzen; 

c) leitet ein Institut langfristige PD- und LGD-Durchschnittsschätzun
gen für angekaufte Unternehmensforderungen von einer EL-Schät
zung und einer angemessenen PD- oder LGD-Schätzung ab, so er
folgt die Schätzung der Gesamtverluste nach den in diesem Teil für 
die PD- und LGD-Schätzung festgelegten allgemeinen Standards und 
das Ergebnis ist mit dem LGD-Konzept nach Artikel 181 Absatz 1 
Buchstabe a vereinbar; 

d) die Institute wenden PD-Schätzverfahren nur in Kombination mit 
ergänzenden Analysen an. Bei Zusammenführung der Ergebnisse 
der verschiedenen Verfahren und bei Anpassungen, die aufgrund 
technischer oder informationsbedingter Beschränkungen vorgenom
men werden, berücksichtigen die Institute die Bedeutung wertender 
Erwägungen; 
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e) nutzt ein Institut für seine PD-Schätzungen eigene Ausfallerfahrungs
werte, so tragen diese Schätzungen den Kreditvergaberichtlinien so
wie allen etwaigen Unterschieden zwischen dem die Daten liefernden 
Ratingsystem und dem aktuell verwendeten Ratingsystem Rechnung. 
Haben sich die Kreditvergaberichtlinien oder Ratingsysteme geän
dert, sieht das Institut in seiner PD-Schätzung eine höhere Sicher
heitsspanne vor; 

f) soweit ein Institut seine internen Bonitätsstufen mit der Bonitätsskala 
einer ECAI oder vergleichbarer Einrichtungen zuordnet oder auf 
einer solchen Skala abbildet und anschließend die für die Stufen 
der externen Organisation beobachteten Ausfallraten seinen internen 
Stufen zuordnet, erfolgt diese Zuordnung anhand eines Vergleichs 
zwischen den internen Einstufungskriterien und den Kriterien der 
externen Organisation und eines Vergleichs zwischen internen und 
externen Einstufungen etwaiger gemeinsamer Schuldner. Verzerrun
gen oder Inkonsistenzen im Zuordnungsverfahren oder bei den zu
grunde liegenden Daten werden dabei vermieden. Die Kriterien der 
externen Organisation, die den für die Quantifizierung herangezoge
nen Daten zugrunde liegen, sind ausschließlich auf das Ausfallrisiko 
ausgerichtet und spiegeln keine Transaktionsmerkmale wider. Die 
vom Institut durchgeführte Analyse umfasst vorbehaltlich der Anfor
derungen des Artikels 178 auch einen Vergleich der verwendeten 
Ausfalldefinitionen. Das Institut dokumentiert die Grundlagen einer 
derartigen Zuordnung; 

g) verwendet ein Institut zur Ausfallvorhersage statistische Modelle, so 
darf es den einfachen Durchschnitt der Ausfallwahrscheinlichkeits
schätzungen für einzelne Schuldner einer bestimmten Stufe als PD 
verwenden. Verwendet ein Institut zu diesem Zweck Modelle zur 
Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit, so hält es dabei die Stan
dards des Artikels 174 ein; 

h) unabhängig davon, ob ein Institut für seine PD-Schätzung externe, 
interne oder zusammengefasste Datenquellen oder eine Kombination 
daraus verwendet, muss der zugrunde liegende historische Beobach
tungszeitraum für zumindest eine Datenquelle mindestens fünf Jahre 
betragen. Wurde eine Datenquelle über einen längeren Zeitraum be
obachtet und sind die entsprechenden Daten relevant, so wird dieser 
längere Beobachtungszeitraum herangezogen. Dies gilt auch für den 
PD/LGD-Ansatz bei Beteiligungen. Bei entsprechender Genehmi
gung der zuständigen Behörden können Institute, die keine Geneh
migung der zuständigen Behörde gemäß Artikel 143 erhalten haben, 
eigene LGD- oder Umrechnungsfaktorschätzungen zu verwenden, 
bei der Anwendung des IRB-Ansatzes relevante Daten aus einem 
Zweijahreszeitraum verwenden. Dieser Zeitraum verlängert sich jähr
lich um ein Jahr, bis relevante Daten für einen Zeitraum von fünf 
Jahren vorliegen. 

(2) Für Risikopositionen aus dem Mengengeschäft gelten die folgen
den Anforderungen: 

a) Die Institute schätzen die PD für die einzelnen Schuldnerstufen oder 
-pools anhand der langfristigen Durchschnitte der jährlichen Ausfall
raten; 

b) die PD-Schätzungen dürfen auch von einer Gesamtverlustschätzung 
und von geeigneten LGD-Schätzungen abgeleitet werden; 
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c) die Institute betrachten die internen Daten für die Zuordnung von 
Risikopositionen zu Stufen oder Pools als primäre Informationsquelle 
für die Schätzung der Verlustmerkmale. Für die Quantifizierung 
können die Institute externe (einschließlich zusammengefasster) Da
ten oder statistische Modelle heranziehen, wenn die beiden folgenden 
engen Verbindungen bestehen: 

i) zwischen dem Verfahren, das das Institut für die Zuordnung von 
Risikopositionen zu Stufen oder Pools verwendet, und dem von 
der externen Datenquelle eingesetzten Verfahren und 

ii) zwischen dem internen Risikoprofil des Instituts und der Zusam
mensetzung der externen Daten. 

d) leitet ein Institut langfristige PD- und LGD-Durchschnittsschätzun
gen für Risikopositionen aus dem Mengengeschäft von einer Ge
samtverlustschätzung und einer angemessenen PD- oder LGD-Schät
zung ab, so erfolgt die Schätzung der Gesamtverluste nach den in 
diesem Teil für die PD- und LGD-Schätzung festgelegten allgemei
nen Standards und das Ergebnis ist mit dem LGD-Konzept nach 
Artikel 181 Absatz 1 Buchstabe a vereinbar; 

e) unabhängig davon, ob ein Institut für seine Schätzung der Verlust
merkmale externe, interne oder zusammengefasste Datenquellen oder 
eine Kombination daraus verwendet, muss der zugrunde liegende 
historische Beobachtungszeitraum für zumindest eine Datenquelle 
mindestens fünf Jahre betragen. Wurde eine Datenquelle über einen 
längeren Zeitraum beobachtet und sind die entsprechenden Daten 
relevant, so wird dieser längere Beobachtungszeitraum herangezo
gen. Wenn sich neuere Daten besser zur Vorhersage der Verlustquo
ten eignen, muss ein Institut historischen Daten nicht die gleiche 
Bedeutung beimessen. Bei entsprechender Genehmigung der zustän
digen Behörden können Institute bei der Anwendung des IRB-An
satzes relevante Daten aus einem Zweijahreszeitraum verwenden. 
Dieser Zeitraum verlängert sich jährlich um ein Jahr, bis relevante 
Daten für einen Zeitraum von fünf Jahren vorliegen; 

f) die Institute ermitteln und analysieren die erwarteten Veränderungen 
der Risikoparameter während der Laufzeit einer Risikoposition (Sai
soneffekte). 

Bei angekauften Risikopositionen aus dem Mengengeschäft können die 
Institute externe und interne Referenzdaten verwenden. Die Institute 
ziehen alle einschlägigen Datenquellen für Vergleichszwecke heran. 

(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen Folgendes präzisiert wird: 

a) die Bedingungen, unter denen zuständige Behörden die in Absatz 1 
Buchstabe h und Absatz 2 Buchstabe e genannte Genehmigung er
teilen dürfen, 

b) die Methoden, nach denen zuständige Behörden gemäß Artikel 143 
die von einem Institut zur PD-Schätzung verwendete Methode be
werten. 
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Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 31. Dezember 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 181 

Besondere Anforderungen an eigene LGD-Schätzungen 

(1) Bei der Quantifizierung der Risikoparameter für bestimmte Boni
tätsstufen oder -pools halten die Institute die folgenden besonderen An
forderungen an eigene LGD-Schätzungen ein: 

a) Die Institute schätzen die LGD für die einzelnen Stufen oder Pools 
von Kreditfazilitäten anhand der in den einzelnen Fazilitätsstufen 
bzw. -pools im Durchschnitt realisierten LGD, wobei alle innerhalb 
der Datenquellen verzeichneten Ausfälle einbezogen werden (ausfall
gewichteter Durchschnitt); 

b) die Institute verwenden einem Konjunkturabschwung angemessene 
LGD-Schätzungen, falls diese konservativer sind als der langfristige 
Durchschnitt. Ist ein Ratingsystem so ausgelegt, dass es die realisier
ten LGD im Zeitverlauf konstant nach Stufen bzw. Pools liefert, so 
passen die Institute ihre Risikoparameterschätzungen für die einzel
nen Stufen bzw. Pools an, um die Auswirkungen einesKonjunktur
abschwungs auf die Eigenmittel zu begrenzen; 

c) ein Institut berücksichtigt den Umfang etwaiger Abhängigkeiten zwi
schen dem Risiko des Schuldners und dem Risiko der Sicherheit 
bzw. des Sicherheitengebers. Signifikante Abhängigkeiten sind in 
vorsichtiger Weise zu berücksichtigen; 

d) Währungsinkongruenzen zwischen der zugrunde liegenden Verbind
lichkeit und der Sicherheit werden bei der LGD-Bewertung des In
stituts in vorsichtiger Weise berücksichtigt; 

e) werden bei den LGD-Schätzungen Sicherheiten berücksichtigt, so 
wird dabei nicht nur der geschätzte Marktwert der Sicherheit zu
grunde gelegt. Die LGD-Schätzungen tragen der Tatsache Rechnung, 
dass die Institute möglicherweise nicht in der Lage sein werden, 
rasch auf die Sicherheiten zuzugreifen und sie zu verwerten; 

f) werden bei den LGD-Schätzungen Sicherheiten berücksichtigt, legen 
die Institute interne Anforderungen an Sicherheitenmanagement, 
Rechtssicherheit und Risikomanagement fest, die im Großen und 
Ganzen mit den in Kapitel 4 Abschnitt 3 festgelegten Anforderungen 
in Einklang stehen; 

g) erkennt ein Institut zur Bestimmung des Risikopositionswerts für das 
Gegenparteiausfallrisiko gemäß Kapitel 6 Abschnitt 5 oder 6 Sicher
heiten an, werden Beträge, die aus den Sicherheiten erwartet werden, 
bei den LGD-Schätzungen nicht berücksichtigt; 
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h) im Sonderfall bereits ausgefallener Risikopositionen legt das Institut 
die Gesamtsumme der besten eigenen Schätzung der erwarteten Ver
luste aus jeder einzelnen Risikoposition unter Berücksichtigung der 
aktuellen wirtschaftlichen Situation und des Status der Risikoposition 
und der eigenen Schätzung des Anstiegs der Verlustquote infolge der 
Möglichkeit zusätzlicher unerwarteter Verluste während des Verwer
tungszeitraums, d.h. zwischen dem Ausfallzeitpunkt und der endgül
tigen Abwicklung der Risikoposition, zugrunde; 

i) noch nicht entrichtete Verzugsgebühren werden der Risikoposition 
bzw. dem Verlust in dem Umfang hinzugerechnet, wie sie von dem 
Institut bereits erfolgswirksam verbucht wurden; 

j) bei Risikopositionen gegenüber Unternehmen, Instituten, Zentralstaa
ten und Zentralbanken stützen sich die LGD-Schätzungen zumindest 
für eine Datenquelle auf einen mindestens fünfjährigen Zeitraum, der 
jährlich nach der Umsetzung um ein Jahr verlängert wird, bis ein 
Minimum von sieben Jahren erreicht ist. Wurde eine Datenquelle 
über einen längeren Zeitraum beobachtet und sind die entsprechen
den Daten relevant, so wird dieser längere Beobachtungszeitraum 
herangezogen. 

(2) Bei Risikopositionen aus dem Mengengeschäft dürfen die Insti
tute 

a) LGD-Schätzungen von tatsächlichen Verlusten und geeigneten PD- 
Schätzungen ableiten, 

b) künftige Inanspruchnahmen entweder in ihren Umrechnungsfaktoren 
oder in ihren LGD-Schätzungen berücksichtigen, 

c) zur Schätzung der LGD externe und interne Referenzdaten verwen
den, wenn es sich um angekaufte Risikopositionen aus dem Mengen
geschäft handelt. 

Bei Risikopositionen aus dem Mengengeschäft stützen sich die LGD- 
Schätzungen auf Daten eines mindestens fünfjährigen Zeitraums. Wenn 
sich neuere Daten besser zur Vorhersage der Verlustquoten eignen, 
muss ein Institut historischen Daten nicht die gleiche Bedeutung bei
messen. Bei entsprechender Erlaubnis der zuständigen Behörden können 
Institute bei der Anwendung des IRB-Ansatzes relevante Daten aus 
einem Zweijahreszeitraum verwenden. Dieser Zeitraum verlängert sich 
jährlich um ein Jahr, bis relevante Daten für einen Zeitraum von fünf 
Jahren vorliegen. 

(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen Folgendes präzisiert wird: 

a) die Art, Schwere und Dauer eines Konjunkturabschwungs im Sinne 
des Absatzes 1, 

b) die Bedingungen, unter denen eine zuständige Behörde einem Insti
tut, wenn es den IRB-Ansatz anwendet, nach Absatz 2 gestatten 
kann, relevante Daten aus einem Zweijahreszeitraum zu verwenden. 
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Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 31. Dezember 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 182 

Besondere Anforderungen an eigene Umrechnungsfaktorschätzun
gen 

(1) Bei der Quantifizierung der Risikoparameter für bestimmte Boni
tätsstufen oder –pools halten die Institute die folgenden besonderen 
Anforderungen an eigene Umrechnungsfaktorschätzungen ein: 

a) Die Institute schätzen die Umrechnungsfaktoren für die einzelnen 
Stufen oder Pools von Kreditfazilitäten anhand der in den einzelnen 
Fazilitätsstufen bzw. –pools im Durchschnitt realisierten Umrech
nungsfaktoren, wobei sie den ausfallgewichteten Durchschnitt aus 
allen innerhalb der Datenquelle verzeichneten Ausfällen heranziehen; 

b) die Institute verwenden die einem Konjunkturabschwung angemes
senen Umrechnungsfaktorschätzungen, falls diese konservativer sind 
als der langfristige Durchschnitt. Ist ein Ratingsystem so ausgelegt, 
dass es die realisierten Umrechnungsfaktoren im Zeitverlauf konstant 
nach Stufen bzw. Pools liefert, so passen die Institute ihre Risiko
parameterschätzungen für die einzelnen Stufen bzw. Pools an, um 
die Auswirkungen eines Konjunkturabschwungs auf die Eigenmittel 
zu begrenzen. 

c) bei der Schätzung der Umrechnungsfaktoren berücksichtigen die In
stitute die Möglichkeit zusätzlicher Inanspruchnahmen durch den 
Schuldner bis zum Zeitpunkt und nach Eintritt des Ausfalls. Auf 
die Umrechnungsfaktorschätzung wird eine höhere Sicherheitsspanne 
vorgesehen, wenn von einer starken positiven Korrelation zwischen 
der Ausfallhäufigkeit und der Größe des Umrechnungsfaktors aus
zugehen ist; 

d) bei der Schätzung der Umrechnungsfaktoren berücksichtigen die In
stitute ihre spezifischen Grundsätze und Strategien, die sie für Kon
toüberwachung und Zahlungsabwicklung festgelegt haben. Die Insti
tute berücksichtigen auch, inwieweit sie imstande und bereit sind, in 
anderen Situationen als einem Zahlungsausfall, wie Vertragsverlet
zungen oder anderen technisch bedingten Ausfällen, weitere In
anspruchnahmen zu verhindern; 

e) die Institute verfügen über angemessene Systeme und Verfahren, um 
die Höhe von Kreditfazilitäten, die aktuelle Inanspruchnahme zuge
sagter Kreditlinien und Veränderungen bei der Inanspruchnahme 
nach Schuldnern und Klassen zu überwachen. Das Institut ist in 
der Lage, offene Salden auf täglicher Basis zu überwachen; 
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f) verwendet ein Institut für die Berechnung der risikogewichteten Po
sitionsbeträge und für interne Zwecke unterschiedliche Umrech
nungsfaktorschätzungen, wird dies dokumentiert und muss vertretbar 
sein. 

(2) Bei Risikopositionen gegenüber Unternehmen, Instituten, Zentral
staaten und Zentralbanken stützen sich die Umrechnungsfaktorschätzun
gen zumindest bei einer Datenquelle auf einen mindestens fünfjährigen 
Zeitraum, der jährlich nach der Umsetzung um ein Jahr verlängert wird, 
bis ein Minimum von sieben Jahren erreicht ist. Wurde eine Datenquelle 
über einen längeren Zeitraum beobachtet und sind die entsprechenden 
Daten relevant, so wird dieser längere Beobachtungszeitraum heran
gezogen. 

(3) Bei Risikopositionen aus dem Mengengeschäft dürfen die Insti
tute künftige Inanspruchnahmen entweder in ihren Umrechnungsfak
toren oder in ihren LGD-Schätzungen berücksichtigen. 

Bei Risikopositionen aus dem Mengengeschäft stützen sich die Umrech
nungsfaktorschätzungen auf Daten eines mindestens fünfjährigen Zeit
raums. Abweichend von Absatz 1 Buchstabe a braucht ein Institut his
torischen Daten nicht die gleiche Bedeutung beizumessen, wenn sich 
neuere Daten besser zur Vorhersage zusätzlicher Inanspruchnahmen eig
nen. Bei entsprechender Erlaubnis der zuständigen Behörden dürfen 
Institute bei der Anwendung des IRB-Ansatzes relevante Daten aus 
einem Zweijahreszeitraum verwenden. Dieser Zeitraum verlängert sich 
jährlich um ein Jahr, bis relevante Daten für einen Zeitraum von fünf 
Jahren vorliegen. 

(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen Folgendes präzisiert wird: 

a) die Art, Schwere und Dauer eines Konjunkturabschwungs im Sinne 
des Absatzes 1, 

b) die Bedingungen, unter denen eine zuständige Behörde einem Insti
tut bei erstmaliger Anwendung des IRB-Ansatzes gestatten kann, 
relevante Daten aus einem Zweijahreszeitraum zu verwenden. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 31. Dezember 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 183 

Anforderungen an die Bewertung der Auswirkungen von Garantien 
und Kreditderivaten auf Risikopositionen gegenüber Unternehmen, 
Instituten, Zentralstaaten und Zentralbanken, wenn dabei eigene 
LGD-Schätzungen verwendet werden, und bei Risikopositionen 

aus dem Mengengeschäft 

(1) In Bezug auf anerkennungsfähige Garantiegeber und Garantien 
gelten die folgenden Anforderungen: 
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a) Institute haben klar festgelegte Kriterien dafür, welche Arten von 
Garantiegebern sie für die Berechnung der risikogewichteten Positi
onsbeträge anerkennen, 

b) für anerkannte Garantiegeber gelten dieselben Regeln wie für 
Schuldner (Artikel 171, 172 und 173), 

c) die Garantie liegt in Schriftform vor, kann vom Garantiegeber nicht 
widerrufen werden, gilt (nach Maßgabe der Höhe und Laufzeit der 
Garantieerklärung) bis zur vollständigen Erfüllung der Zahlungsver
pflichtung und kann in dem Rechtsraum, in dem der Garantiegeber 
über Vermögenswerte verfügt, die durch ein vollstreckbares Urteil 
gepfändet werden können, gegenüber dem Garantiegeber rechtlich 
durchgesetzt werden. Bedingte Garantien, bei denen festgelegt ist, 
unter welchen Bedingungen der Garantiegeber unter Umständen 
von seiner Pflicht zur Garantieerfüllung befreit ist, können bei ent
sprechender Erlaubnis der zuständigen Behörden anerkannt werden. 
Die Zuordnungskriterien zu Klassen oder Pools tragen möglichen 
Verschlechterungen der Kreditsicherungseigenschaften angemessen 
Rechnung. 

(2) Institute haben klar festgelegte Kriterien, nach denen sie Klassen, 
Pools oder LGD-Schätzungen und im Falle von Risikopositionen aus 
dem Mengengeschäft und anerkennungsfähigen angekauften Forderun
gen auch den Prozess der Zuordnung von Risikopositionen zu Klassen 
oder Pools anpassen, um bei der Berechnung der risikogewichteten 
Positionsbeträge der Auswirkung von Garantien Rechnung zu tragen. 
Diese Kriterien entsprechen den Anforderungen der Artikel 171, 172 
und 173. 

Die Kriterien sind plausibel und einleuchtend. Sie berücksichtigen die 
Fähigkeit und die Bereitschaft des Garantiegebers, seinen Verpflichtun
gen aus der Garantie nachzukommen, den wahrscheinlichen Zeitpunkt 
der Zahlungen, den Grad der Korrelation zwischen der Fähigkeit des 
Garantiegebers, seinen Verpflichtungen aus der Garantie nachzukom
men, und der Rückzahlungsfähigkeit des Schuldners sowie das mögli
cherweise für den Schuldner verbleibende Restrisiko. 

(3) Die Anforderungen dieses Artikels an Garantien gelten auch für 
Einzeladressen-Kreditderivate. Bei Inkongruenz zwischen der zugrunde 
liegenden Verbindlichkeit und der Referenzverbindlichkeit des Kredit
derivats oder der Verbindlichkeit, die zur Bestimmung des Eintritts 
eines Kreditereignisses herangezogen wird, gelten die Anforderungen 
des Artikels 216 Absatz 2. Bei Risikopositionen aus dem Mengen
geschäft und anerkennungsfähigen angekauften Forderungen gilt dieser 
Absatz für die Zuordnung von Risikopositionen zu Klassen oder Pools. 

Die Kriterien berücksichtigen die Auszahlungsstruktur des Kreditderi
vats und tragen deren Einfluss auf Höhe und Zeitpunkt der Rückflüsse 
in konservativer Weise Rechnung. Das Institut berücksichtigt, in wel
chem Umfang andere Arten von Restrisiken verbleiben. 

(4) Die Anforderungen der Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Garantien 
von Instituten, Zentralstaaten und Zentralbanken sowie Unternehmen, 
die die Anforderungen des Artikels 201 Absatz 1 Buchstabe g erfüllen, 
wenn das Institut die Erlaubnis erhalten hat, bei Risikopositionen gegen
über solchen Adressen gemäß den Artikeln 148 und 150 nach dem 
Standardansatz zu verfahren. In diesem Fall gelten die Anforderungen 
des Kapitels 4. 
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(5) Bei Garantien an Privatkunden gelten die Anforderungen der 
Absätze 1, 2 und 3 auch für die Zuordnung von Risikopositionen zu 
Klassen oder Pools und die PD-Schätzung. 

(6) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur 
Festlegung der Bedingungen aus, unter denen zuständige Behörden die 
Anerkennung bedingter Garantien gestatten können. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards nach Unterabsatz 1 bis zum 31. Dezember 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 184 

Anforderungen an angekaufte Forderungen 

(1) Bei der Quantifizierung der Risikoparameter für die Bonitätsstu
fen oder –pools für angekaufte Forderungen stellen die Institute sicher, 
dass die Bedingungen der Absätze 2 bis 6 erfüllt sind. 

(2) Die Struktur der Fazilität gewährleistet, dass das Institut unter 
allen vorhersehbaren Umständen der tatsächliche Eigentümer der Geld
eingänge aus den Forderungen ist und diese kontrolliert. Leistet der 
Schuldner Zahlungen direkt an einen Verkäufer oder Forderungsverwal
ter, überzeugt sich das Institut regelmäßig davon, dass die Zahlungen in 
voller Höhe und gemäß der vertraglichen Vereinbarung weitergeleitet 
werden. Die Institute stellen durch geeignete Verfahren sicher, dass das 
Eigentum an den Forderungen und Geldeingängen vor Forderungen aus 
Konkursverfahren und sonstigen Rechtsansprüchen geschützt ist, die die 
Möglichkeiten des Kreditgebers zum Einzug oder zur Übertragung der 
Forderungen oder zur fortgeführten Ausübung der Kontrolle über die 
Geldeingänge erheblich verzögern könnten. 

(3) Das Institut überwacht sowohl die Qualität der angekauften For
derungen als auch die Finanzlage des Verkäufers und des Forderungs
verwalters. Es gilt Folgendes: 

a) Das Institut bewertet die Korrelation zwischen der Qualität der an
gekauften Forderungen und der Finanzlage des Verkäufers und des 
Forderungsverwalters und verfügt über interne Grundsätze und Ver
fahren, die eine angemessene Absicherung gegen alle Eventualitäten 
bieten, unter anderem indem jedem Verkäufer und Forderungsver
walter eine interne Beurteilung zugeordnet wird; 

b) zur Feststellung der Anerkennungsfähigkeit von Verkäufer und For
derungsverwalter verfügt das Institut über klare und wirksame 
Grundsätze und Verfahren. Das Institut oder dessen Beauftragter 
unterzieht Verkäufer und Forderungsverwalter in regelmäßigen Ab
ständen einer Überprüfung, um sich von der Richtigkeit ihrer Be
richte zu überzeugen, Betrugsfälle und betriebliche Schwachstellen 
aufzudecken und die Qualität der Kreditvergabepraktiken des Ver
käufers bzw. der Auswahlvorschriften und –verfahren des Forde
rungsverwalters zu überprüfen. Die Ergebnisse dieser Überprüfungen 
werden dokumentiert; 
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c) das Institut bewertet die Merkmale des Pools angekaufter Forderun
gen, einschließlich etwaiger Überziehungen (over-advances), der bis
herigen Zahlungsrückstände, uneinbringlichen Forderungen und 
Wertberichtigungen auf uneinbringliche Forderungen des Verkäufers, 
sowie der Zahlungsbedingungen und etwaiger Gegenkonten; 

d) das Institut hat wirksame Grundsätze und Verfahren, um sowohl 
innerhalb eines Pools aus angekauften Forderungen als auch über 
verschiedene solcher Pools hinweg Konzentrationen auf einzelne 
Schuldner auf aggregierter Basis überwachen zu können; 

e) das Institut stellt sicher, dass es vom Forderungsverwalter zeitnahe 
und ausreichend detaillierte Berichte über die Laufzeitenstruktur (Al
terung) und Verwässerung der Forderungen erhält, um die Einhal
tung der Anerkennungsfähigkeitskriterien und der Vorauszahlungs
leitlinien des Instituts für angekaufte Forderungen sicherzustellen 
und die Verkaufskonditionen des Verkäufers und die Verwässerung 
wirksam überwachen und beurteilen zu können. 

(4) Das Institut hat Systeme und Verfahren, um eine Verschlechte
rung der Finanzlage des Verkäufers und der Qualität der angekauften 
Forderungen frühzeitig feststellen und aufkommenden Problemen pro
aktiv begegnen zu können. Es hat insbesondere klare und wirksame 
Grundsätze, Verfahren und IT-Systeme zur Überwachung von Vertrags
verletzungen sowie klare und wirksame Grundsätze und Verfahren für 
die Einleitung rechtlicher Schritte und den Umgang mit problembehaf
teten Forderungsankäufen. 

(5) Das Institut hat klare und wirksame Grundsätze und Verfahren 
für die Überwachung der angekauften Forderungen, der Kreditgewäh
rung und der Zahlungen. Insbesondere werden in schriftlich niedergeleg
ten internen Grundsätzen alle wesentlichen Elemente des Forderungs
ankaufsprogramms spezifiziert, einschließlich Vorauszahlungen, an
erkennungsfähiger Sicherheiten, erforderlicher Dokumentationen, Kon
zentrationslimits und der Behandlung von Geldeingängen. Diese Ele
mente berücksichtigen in angemessener Weise alle relevanten und we
sentlichen Faktoren, einschließlich der Finanzlage des Verkäufers und 
des Forderungsverwalters, Risikokonzentrationen und Trends bei der 
Entwicklung der Qualität der angekauften Forderungen sowie des Kun
denstammes des Verkäufers; die internen Systeme stellen außerdem 
sicher, dass Vorauszahlungen nur gegen genau bezeichnete Sicherheiten 
und eine genau bezeichnete Dokumentation erfolgen. 

(6) Das Institut hat wirksame interne Verfahren, um die Einhaltung 
sämtlicher internen Grundsätze und Verfahren beurteilen zu können. 
Diese Verfahren umfassen unter anderem regelmäßige Überprüfungen 
aller kritischen Phasen des Forderungsankaufsprogramms des Instituts, 
eine Überprüfung der Aufgabentrennung erstens zwischen der Beurtei
lung des Verkäufers und des Forderungsverwalters auf der einen und 
der Beurteilung des Schuldners auf der anderen Seite sowie zweitens 
zwischen der Beurteilung des Verkäufers und des Forderungsverwalters 
auf der einen und der externen Revision des Verkäufers und des For
derungsverwalters auf der anderen Seite sowie eine Bewertung der Ab
wicklung, mit besonderem Augenmerk auf Qualifikation, Erfahrung und 
Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter, sowie der unterstützenden maschi
nellen Systeme. 

▼C2



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 226 

U n t e r a b s c h n i t t 3 

V a l i d i e r u n g d e r i n t e r n e n S c h ä t z u n g e n 

Artikel 185 

Validierung interner Schätzungen 

Institute validieren ihre internen Schätzungen unter Einhaltung der fol
genden Anforderungen: 

a) Die Institute verfügen über robuste Systeme für die Validierung der 
Genauigkeit und Konsistenz von Ratingsystemen, Verfahren und der 
Schätzung aller relevanten Risikoparameter. Der interne Validie
rungsprozess muss dem Institut die Möglichkeit geben, die Leis
tungsfähigkeit der Systeme der internen Beurteilung und der Risiko
schätzung konsistent und aussagekräftig zu beurteilen; 

b) die Institute vergleichen die tatsächlichen Ausfallraten in den einzel
nen Stufen regelmäßig mit den entsprechenden PD-Schätzungen; 
liegen die tatsächlichen Ausfallraten außerhalb der für die betref
fende Stufe erwarteten Bandbreite, so analysieren die Institute ins
besondere die Gründe für die Abweichung. Institute, die eigene 
LGD- und Umrechnungsfaktorschätzungen verwenden, führen auch 
für diese Schätzungen eine entsprechende Analyse durch. Für solche 
Vergleiche werden historische Daten herangezogen, die einen mög
lichst langen Zeitraum abdecken. Die Institute dokumentieren die für 
solche Vergleiche verwendeten Methoden und Daten. Diese Analyse 
und Dokumentation wird mindestens einmal jährlich aktualisiert; 

c) die Institute ziehen auch andere quantitative Validierungsinstrumente 
und Vergleiche mit relevanten externen Datenquellen heran. Die 
Analyse stützt sich auf Daten, die dem entsprechenden Portfolio 
angemessen sind, regelmäßig aktualisiert werden und einen aussage
kräftigen Beobachtungszeitraum abdecken. Zur internen Bewertung 
der Leistungsfähigkeit ihrer Ratingsysteme ziehen die Institute einen 
möglichst langen Zeitraum heran; 

d) für die quantitative Validierung werden durchgängig die gleichen 
Methoden und Daten verwendet. Veränderungen bei Schätz- und 
Validierungsmethoden und -daten (sowohl der Datenquellen als 
auch der herangezogenen Zeiträume) werden dokumentiert; 

e) die Institute verfügen über solide interne Standards für den Fall, dass 
die tatsächlichen PD, LGD, Umrechnungsfaktoren und die Gesamt
verluste — bei Verwendung von EL — so signifikant von den 
Erwartungen abweichen, dass die Validität der Schätzungen in Frage 
gestellt wird. Diese Standards tragen Konjunkturzyklen und ähn
lichen systematischen Schwankungen der Ausfallwerte Rechnung. 
Liegen die tatsächlichen Werte kontinuierlich über den Erwartungen, 
setzen die Institute ihre Schätzungen herauf, um ihren Ausfall- und 
Verlusterfahrungswerten Rechnung zu tragen. 
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U n t e r a b s c h n i t t 4 

A n f o r d e r u n g e n a n B e t e i l i g u n g s p o s i t i o n e n b e i d e r 
V e r w e n d u n g i n t e r n e r M o d e l l e 

Artikel 186 

Eigenmittelanforderung und Risikoquantifizierung 

Bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen halten Institute die 
folgenden Standards ein: 

a) Die Schätzung des Verlustpotenzials hält ungünstigen Marktbewe
gungen, die für das langfristige Risikoprofil der Beteiligungen des 
Instituts an bestimmten Unternehmen relevant sind, stand. Die zur 
Herleitung der Ertragsausschüttung verwendeten Daten reichen so
weit wie möglich in die Vergangenheit zurück und spiegeln das 
Risikoprofil der Beteiligungen des Instituts an bestimmten Unterneh
men aussagekräftig wider. Die verwendeten Daten reichen aus, um 
konservative, statistisch verlässliche und robuste Verlustschätzungen 
zu liefern, die nicht auf rein subjektiven oder wertenden Überlegun
gen basieren. Der unterstellte Schock führt zu einer konservativen 
Schätzung der potenziellen Verluste innerhalb eines relevanten lang
fristigen Markt- oder Konjunkturzyklus. Um realistische und konser
vative Modellergebnisse zu erzielen, kombiniert das Institut die em
pirische Analyse der verfügbaren Daten mit Anpassungen, die sich 
auf unterschiedliche Faktoren stützen. Beim Aufbau von Value-at- 
Risk-(VaR-)Modellen zur Schätzung potentieller Quartalsverluste 
können die Institute Quartalsdaten verwenden oder Daten mit kürze
rem Zeithorizont mit einer analytisch angemessenen, durch empiri
sche Daten gestützten Methode auf der Basis wohl durchdachter und 
dokumentierter Überlegungen und Analysen in Quartalsdaten um
wandeln. Dabei ist konservativ und im Zeitverlauf konsistent zu 
verfahren. Sind relevante Daten nur eingeschränkt verfügbar, sieht 
das Institut angemessene Sicherheitsspannen vor; 

b) die verwendeten Modelle bilden alle wesentlichen, mit den Eigen
kapitalrenditen verbundenen Risiken adäquat ab, einschließlich des 
allgemeinen Marktrisikos und der speziellen Risiken des Betei
ligungsportfolios des Instituts. Die internen Modelle erklären die 
historischen Preisschwankungen in angemessener Weise, stellen so
wohl die Größenordnung als auch Veränderungen bei der Zusam
mensetzung potentieller Konzentrationen dar und halten widrigen 
Rahmenbedingungen am Markt stand. Die Risiken, die in den für 
die Schätzung verwendeten Daten enthalten sind, entsprechen in 
hohem Maße den mit den Beteiligungspositionen des Instituts ver
bundenen Risiken oder sind zumindest mit diesen vergleichbar; 

c) das interne Modell ist dem Risikoprofil und der Komplexität des 
Beteiligungsportfolios des Instituts angemessen. Hält ein Institut we
sentliche Beteiligungen, deren Wertentwicklung naturgemäß alles 
andere als linear verläuft, sind die internen Modelle so ausgelegt, 
dass sie die mit solchen Instrumenten verbundenen Risiken angemes
sen erfassen; 

d) die Zuordnung einzelner Positionen zu Näherungswerten, Marktindi
zes und Risikofaktoren ist plausibel, einleuchtend und konzeptionell 
solide; 
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e) die Institute weisen durch empirische Analysen nach, dass die Risi
kofaktoren angemessen sind und insbesondere das allgemeine wie 
das besondere Risiko abdecken können; 

f) für die Schätzungen der Renditevolatilität von Beteiligungspositionen 
werden relevante und verfügbare Daten, Informationen und Metho
den herangezogen. Verwendet werden interne Daten, die von un
abhängiger Seite geprüft wurden, oder Daten aus externen Quellen 
(einschließlich zusammengefasster Daten); 

g) es ist ein rigoroses und umfassendes Stresstest-Programm vorhanden. 

Artikel 187 

Risikomanagement-Prozess und -Kontrollen 

Die Institute legen für die Entwicklung und den Einsatz interner Mo
delle zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen Grundsätze, Ver
fahren und Kontrollen fest, um die Integrität des Modells und des 
Modellierungsprozesses sicherzustellen. Diese Grundsätze, Verfahren 
und Kontrollen beinhalten unter anderem Folgendes: 

a) Die vollständige Integration des internen Modells in die allgemeinen 
Management-Informationssysteme des Instituts und in die Verwal
tung des im Anlagebuch geführten Beteiligungsportfolios. Werden 
interne Modelle insbesondere bei der Messung und Bewertung der 
Wertentwicklung eines Beteiligungsportfolios (einschließlich der ri
sikobereinigten Wertentwicklung), der Allokation des internen Kapi
tals auf die verschiedenen Beteiligungspositionen und der Bewertung 
der Gesamtkapitaladäquanz und des Anlagemanagements eingesetzt, 
werden sie vollständig in die Risikomanagement-Infrastruktur des 
Instituts integriert; 

b) etablierte Managementsysteme, -verfahren und -kontrollfunktionen 
zur Gewährleistung einer regelmäßigen und unabhängigen Überprü
fung aller Bestandteile des internen Modellierungsprozesses, ein
schließlich der Genehmigung von Modelländerungen, der sachkun
digen Beurteilung der Modelleingaben und der Überprüfung der 
Modellergebnisse, wie die direkte Nachprüfung von Risikoberech
nungen. Im Rahmen dieser Überprüfungen wird die Genauigkeit, 
Vollständigkeit und Angemessenheit der Modelleingaben und -er
gebnisse eingeschätzt und der Schwerpunkt darauf gelegt, potenzielle 
Fehler, die durch bekannte Modellschwächen bedingt sind, zu erken
nen und zu begrenzen sowie bis dato unbekannte Schwächen des 
Modells aufzudecken. Derartige Überprüfungen können von einer 
unabhängigen internen Abteilung oder von einer unabhängigen ex
ternen Partei durchgeführt werden; 

c) angemessene Systeme und Verfahren zur Überwachung von Anlage
limits und Risiken bei Beteiligungspositionen; 

d) funktionelle Unabhängigkeit der für die Entwicklung und Anwen
dung des Modells verantwortlichen Abteilungen von den für die 
Verwaltung der einzelnen Anlagen verantwortlichen Abteilungen; 

e) angemessene Qualifikation all derjenigen, die in irgendeiner Weise 
an der Modellentwicklung beteiligt sind. Das Management weist der 
Modellentwicklung ausreichende personelle Ressourcen mit der er
forderlichen Qualifikation und Kompetenz zu. 
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Artikel 188 

Validierung und Dokumentierung 

Die Institute verfügen über robuste Systeme zur Validierung der Genau
igkeit und Schlüssigkeit ihrer internen Modelle und Modellierungsver
fahren. Alle wesentlichen Komponenten der internen Modelle sowie die 
Modellentwicklung und -validierung werden dokumentiert. 

Für Validierung und Dokumentierung der internen Modelle und der 
Modellentwicklung der Institute gelten folgende Anforderungen: 

a) Die Institute nutzen den internen Validierungsprozess, um die Leis
tungsfähigkeit ihrer internen Modelle und Prozesse kohärent und 
aussagekräftig zu bewerten; 

b) für die quantitative Validierung werden durchgängig die gleichen 
Methoden und Daten verwendet. Veränderungen bei Schätz- und 
Validierungsmethoden und -daten (sowohl bei Datenquellen als 
auch bei zugrunde gelegten Zeiträumen) werden dokumentiert; 

c) die Institute vergleichen die tatsächlichen Eigenkapitalrenditen, die 
anhand der realisierten und nicht realisierten Gewinne und Verluste 
ermittelt werden, regelmäßig mit den Modellschätzungen. Für solche 
Vergleiche werden historische Daten herangezogen, die einen mög
lichst langen Zeitraum abdecken. Die Institute dokumentieren die für 
solche Vergleiche herangezogenen Methoden und Daten. Diese Ana
lyse und Dokumentation wird mindestens einmal jährlich aktualisiert 

d) die Institute nutzen andere quantitative Validierungsinstrumente und 
Vergleiche mit externen Datenquellen. Die Analyse stützt sich auf 
Daten, die dem entsprechenden Portfolio angemessen sind, regel
mäßig aktualisiert werden und einen aussagekräftigen Beobachtungs
zeitraum abdecken. Zur internen Bewertung der Leistungsfähigkeit 
ihrer Modelle stützen sich die Institute auf einen möglichst langen 
Zeitraum; 

e) die Institute verfügen über solide interne Standards für den Fall, dass 
ein Vergleich der tatsächlichen Eigenkapitalrenditen mit den Modell
schätzungen die Validität der Schätzungen oder der Modelle selbst in 
Frage stellt. Diese Standards tragen Konjunkturzyklen und ähnlichen 
systematischen Schwankungen der Eigenkapitalrenditen Rechnung. 
Alle Anpassungen, die als Reaktion auf eine Modellüberprüfung 
an den internen Modellen vorgenommen werden, werden dokumen
tiert und stehen mit den Modellüberprüfungsstandards des Instituts in 
Einklang; 

f) internes Modell und Modellentwicklung werden dokumentiert, was 
auch für die Pflichten der an der Modellentwicklung, der Modell
abnahme sowie der Modellüberprüfung Beteiligten gilt. 
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U n t e r a b s c h n i t t 5 

I n t e r n e U n t e r n e h m e n s f ü h r u n g u n d Ü b e r w a c h u n g 

Artikel 189 

Unternehmensführung 

(1) Alle wesentlichen Aspekte der Rating- und Schätzverfahren wer
den vom Leitungsorgan des Instituts bzw. von einem seiner zu diesem 
Zweck benannten Ausschüsse und der Geschäftsleitung gebilligt. Die 
Mitglieder dieser Gremien verfügen über allgemeine Kenntnisse der 
Ratingsysteme des Instituts und genaue Kenntnisse der damit zusam
menhängenden Managementberichte. 

(2) Die Geschäftsleitung erfüllt folgende Anforderungen: 

a) Es setzt das Leitungsorgan oder einen seiner zu diesem Zweck be
nannten Ausschüsse über wesentliche Änderungen an oder Abwei
chungen von etablierten Grundsätzen in Kenntnis, die erhebliche 
Auswirkungen auf die Funktionsweise der Ratingsysteme des Insti
tuts haben werden; 

b) es verfügt über gute Kenntnisse des Aufbaus und der Funktionsweise 
der Ratingsysteme; 

c) es stellt fortlaufend sicher, dass die Ratingsysteme ordnungsgemäß 
funktionieren. 

Die Geschäftsleitung wird von den für die Kreditrisikoüberwachung 
zuständigen Stellen regelmäßig über die Leistungsfähigkeit des Beur
teilungsprozesses, die verbesserungsbedürftigen Bereiche und den Stand 
der Arbeiten an der Behebung festgestellter Schwächen unterrichtet. 

(3) Die auf internen Einstufungen basierende Analyse des Kreditrisi
koprofils des Instituts ist wesentlicher Bestandteil der Berichterstattung 
an die Geschäftsleitung. Die Berichterstattung betrifft zumindest die 
Risikoprofile je Stufe, die Ratingmigration zwischen Stufen, die Schät
zung der einschlägigen Parameter je Klasse und den Vergleich der 
tatsächlichen Ausfallraten und, soweit eigene Schätzungen verwendet 
werden, der realisierten LGD und realisierten Umrechnungsfaktoren 
mit den Erwartungen und Stresstest-Ergebnissen. Die Berichtsintervalle 
richten sich nach der Signifikanz und Art der Informationen sowie der 
Hierarchiestufe des Empfängers. 

Artikel 190 

Kreditrisikoüberwachung 

(1) Die für die Kreditrisikoüberwachung zuständige Stelle ist von den 
Personal- und Managementfunktionen, die für die Eröffnung und Ver
längerung von Positionen verantwortlich sind, unabhängig und unmittel
bar der Geschäftsleitung unterstellt. Sie ist für die Gestaltung bzw. 
Wahl, Umsetzung, Überwachung und Leistungsfähigkeit der Ratingsys
teme verantwortlich. Sie erstellt und analysiert regelmäßig Berichte über 
die Ergebnisse dieser Systeme. 
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(2) Die Aufgaben der für die Kreditrisikoüberwachung zuständige(n) 
Stelle(n) umfassen unter anderem: 

a) Das Testen und Überwachen von Bonitätsstufen und -pools, 

b) die Erstellung und Auswertung von zusammenfassenden Berichten 
der Ratingsysteme des Instituts, 

c) die Umsetzung von Verfahren zur Überprüfung, ob die Stufen- und 
Pooldefinitionen in allen Abteilungen und geographischen Gebieten 
durchgängig angewandt werden, 

d) Überprüfung und Dokumentierung aller etwaigen Änderungen am 
Beurteilungsprozess unter Angabe der Gründe für die Änderungen, 

e) Überprüfung der Ratingkriterien im Hinblick darauf, ob sie für die 
Risikoeinschätzung weiterhin aussagekräftig sind. Änderungen am 
Beurteilungsprozess, an den Kriterien oder den einzelnen Beurtei
lungsparametern werden dokumentiert und archiviert, 

f) aktive Beteiligung an der Gestaltung bzw. Wahl, Umsetzung und 
Validierung der im Beurteilungsprozess eingesetzten Modelle, 

g) Beaufsichtigung und Überwachung der im Beurteilungsprozess ein
gesetzten Modelle, 

h) fortlaufende Überprüfung und Änderung der im Beurteilungsprozess 
eingesetzten Modelle. 

(3) Institute, die gemäß Artikel 179 Absatz 2 zusammengefasste Da
ten verwenden, können folgende Aufgaben auslagern: 

a) Zusammenstellung von Informationen, die für das Testen und Über
wachen von Bonitätsstufen und -pools relevant sind, 

b) Erstellung zusammenfassender Berichte der Ratingsysteme des Insti
tuts, 

c) Zusammenstellung von Informationen, die für die Überprüfung der 
Ratingkriterien im Hinblick darauf, ob diese für die Risikoeinschät
zung weiterhin aussagekräftig sind, relevant sind, 

d) Dokumentierung der Änderungen am Beurteilungsprozess, an den 
Kriterien oder den einzelnen Beurteilungsparametern, 

e) Zusammenstellung von Informationen, die für die aktuelle Überprü
fung und Änderung der im Beurteilungsprozess eingesetzten Modelle 
relevant sind. 

(4) Institute, die von Absatz 3 Gebrauch machen, stellen sicher, dass 
die zuständigen Behörden auf alle einschlägigen Informationen dieses 
Dritten, die zur Überprüfung der Einhaltung der Anforderungen notwen
dig sind, zugreifen können, und dass die zuständigen Behörden Vor-Ort- 
Prüfungen im gleichen Umfang durchführen können wie bei dem Insti
tut selbst. 

▼C2



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 232 

Artikel 191 

Innenrevision 

Die Innenrevision oder eine andere vergleichbare unabhängige Revisi
onsstelle prüft mindestens einmal jährlich die Ratingsysteme des Insti
tuts und deren Funktionsweise, einschließlich der Tätigkeit der Kredit
abteilung sowie der PD-, LGD-, EL- und Umrechnungsfaktor-Schätzun
gen. Überprüft wird die Einhaltung aller geltenden Anforderungen. 

KAPITEL 4 

Kreditrisikominderung 

A b s c h n i t t 1 

B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n u n d a l l g e m e i n e A n f o r d e 
r u n g e n 

Artikel 192 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der Ausdruck 

1. „kreditgebendes Institut“ das Institut, das die betreffende Risikoposi
tion hält; 

2. „besicherte Kreditvergabe“ jedes Geschäft, das eine sicherheitsunter
legte Risikoposition begründet und keine Klausel enthält, die dem 
Institut das Recht auf mindestens tägliche Nachschusszahlungen ein
räumt; 

3. „Kapitalmarkttransaktion“ jedes Geschäft, das eine sicherheitsunter
legte Risikoposition begründet und eine Klausel enthält, die dem 
Institut das Recht auf mindestens tägliche Nachschusszahlungen ein
räumt; 

4. „Basis-OGA“ einen OGA, dessen Anteile von einem anderen OGA 
erworben wurden. 

Artikel 193 

Grundsätze für die Anerkennung der Wirkung von 
Kreditrisikominderungstechniken 

(1) Keine Risikoposition, für die ein Institut eine Kreditrisikomin
derung erreicht hat, darf einen höheren risikogewichteten Positions
betrag oder höheren erwarteten Verlustbetrag ergeben als eine Risiko
position, für die keine Kreditrisikominderung vorliegt, die ansonsten 
aber identisch ist. 

(2) Wird eine Kreditabsicherung bereits gemäß Kapitel 2 oder Kapitel 
3 beim risikogewichteten Positionsbetrag berücksichtigt, beziehen die 
Institute diese Kreditabsicherung nicht in die im vorliegenden Kapitel 
vorgesehenen Berechnungen ein. 

(3) Sind die Bestimmungen der Abschnitte 2 und 3 erfüllt, können 
die Institute die Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge nach 
dem Standardansatz und die Berechnung der risikogewichteten Positi
onsbeträge und erwarteten Verlustbeträge nach dem IRB-Ansatz gemäß 
den Bestimmungen der Abschnitte 4, 5 und 6 anpassen. 
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(4) Barmittel, Wertpapiere oder Waren, die im Rahmen eines Pensi
ons- oder Wertpapier- bzw. Warenleihgeschäfts erworben, geliehen oder 
eingeliefert werden, werden von den Instituten wie Sicherheiten behan
delt. 

(5) Hat ein Institut, das die risikogewichteten Positionsbeträge nach 
dem Standardansatz berechnet, für eine Risikoposition mehr als eine 
Form der Kreditrisikominderung, so verfährt es wie folgt: 

a) Es unterteilt die Risikoposition in die durch die jeweiligen Kreditri
sikominderungsinstrumente abgedeckten Einzelteile und 

b) berechnet den risikogewichteten Positionsbetrag für jeden gemäß 
Buchstabe a erhaltenen Einzelteil gesondert nach den Bestimmungen 
des Kapitels 2 und des vorliegenden Kapitels. 

(6) Unterlegt ein Institut, das die risikogewichteten Positionsbeträge 
nach dem Standardansatz berechnet, eine einzelne Risikoposition mit 
der Besicherung eines einzigen Sicherungsgebers und hat diese Besi
cherung unterschiedliche Laufzeiten, so verfährt es wie folgt: 

a) Es unterteilt die Risikoposition in die durch die jeweiligen Kreditri
sikominderungsinstrumente abgedeckten Einzelteile und 

b) berechnet den risikogewichteten Positionsbetrag für jeden gemäß 
Buchstabe a erhaltenen Einzelteil gesondert nach den Bestimmungen 
des Kapitels 2 und des vorliegenden Kapitels. 

Artikel 194 

Grundsätze für die Anerkennungsfähigkeit von Kreditrisikomin
derungstechniken 

(1) Das zur Besicherung eingesetzte Verfahren gewährleistet zusam
men mit den Maßnahmen, Schritten, Verfahren und Grundsätzen des 
kreditgebenden Instituts eine Besicherung, die in allen relevanten 
Rechtsräumen rechtswirksam und durchsetzbar ist. 

Das kreditgebende Institut stellt auf Anforderung der zuständigen Be
hörde die jüngste Fassung des/der unabhängigen, schriftlichen und mit 
einer Begründung versehenen Rechtsgutachten(s) bereit, das/die es ver
wendet hat, um zu ermitteln, ob seine Sicherungsvereinbarung(en) die in 
Unterabsatz 1 festgelegte Voraussetzung erfüllt/erfüllen. 

(2) Das kreditgebende Institut ergreift alle Maßnahmen, die erforder
lich sind, um die Wirksamkeit der Besicherung zu gewährleisten und die 
damit verbundenen Risiken anzugehen. 

(3) Institute dürfen eine Besicherung mit Sicherheitsleistung bei der 
Berechnung der Wirkung einer Kreditrisikominderung nur anerkennen, 
wenn die zur Besicherung dienenden Vermögenswerte die beiden fol
genden Bedingungen erfüllen: 
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a) Sie sind in der jeweiligen Aufstellung der anerkennungsfähigen Ver
mögenswerte in den Artikeln 197 bis 200 genannt; 

b) sie sind ausreichend liquide und ihr Wert ist im Zeitverlauf ausrei
chend stabil, so dass sie unter Berücksichtigung des zur Berechnung 
der risikogewichteten Positionsbeträge verwendeten Ansatzes und 
des zulässigen Maßes an Anerkennung als angemessene Besicherung 
angesehen werden können. 

(4) Institute dürfen eine Besicherung mit Sicherheitsleistung bei der 
Berechnung der Wirkung einer Kreditrisikominderung nur anerkennen, 
wenn das kreditgebende Institut das Recht hat, bei Ausfall, Insolvenz 
oder Konkurs — oder einem anderen in der entsprechenden Verein
barung genannten Kreditereignis — des Schuldners bzw. gegebenenfalls 
des Sicherheitenverwahrers die als Sicherheit zur Verfügung gestellten 
Vermögenswerte zeitnah zu liquidieren oder einzubehalten. Der Grad an 
Korrelation zwischen den zur Besicherung dienenden Vermögenswerten 
und der Bonität des Schuldners darf nicht zu hoch sein. 

(5) Bei einer Absicherung ohne Sicherheitsleistung kann ein Siche
rungsgeber nur anerkannt werden, wenn er in der Aufstellung anerken
nungsfähiger Sicherungsgeber in den Artikeln 201 bzw.202 genannt ist. 

(6) Bei einer Absicherung ohne Sicherheitsleistung kann eine Siche
rungsvereinbarung nur anerkannt werden, wenn sie die beiden folgenden 
Bedingungen erfüllt: 

a) Sie ist in der jeweiligen Aufstellung der anerkennungsfähigen Siche
rungsvereinbarungen in den Artikeln 203 und 204 Absatz 1 genannt; 

b) sie ist in den relevanten Rechtsräumen rechtswirksam und durchsetz
bar, so dass sie angemessene Gewissheit hinsichtlich der gebotenen 
Absicherung — unter Berücksichtigung des zur Berechnung der ri
sikogewichteten Positionsbeträge verwendeten Ansatzes und des zu
lässigen Maßes an Anerkennung — bietet; 

c) der Sicherungsgeber erfüllt die Kriterien des Absatzes 5. 

(7) Eine Kreditabsicherung erfüllt gegebenenfalls die Anforderungen 
des Abschnitts 3. 

(8) Ein Institut muss den zuständigen Behörden nachweisen können, 
dass es ein angemessenes Risikomanagement hat, um die Risiken, die 
ihm aus dem Einsatz von Kreditrisikominderungstechniken erwachsen 
können, kontrollieren zu können. 

(9) Ungeachtet der Berücksichtigung kreditrisikomindernder Maßnah
men bei der Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und 
gegebenenfalls der erwarteten Verlustbeträge berücksichtigt werden, be
werten die Institute das Kreditrisiko der zugrunde liegenden Risikoposi
tion fortlaufend umfassend und können den zuständigen Behörden ge
genüber die Einhaltung dieser Auflage nachweisen. Bei Pensions
geschäften und Wertpapierleih- oder Warenleih- oder -verleihgeschäften 
gilt nur für die Zwecke dieses Absatzes der Nettobetrag der Risiko
position als zugrunde liegende Risikoposition. 
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(10) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen präzisiert wird, was für die Zwecke des Absatzes 3 als 
ausreichend liquide Vermögenswerte gilt und wann für die Zwecke des 
Absatzes 3 der Wert von Vermögenswerten als ausreichend stabil an
gesehen werden kann. 

Die EBA arbeitet diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus 
und legt sie bis zum 30. Juni 2014 der Kommission vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

A b s c h n i t t 2 

Z u l ä s s i g e F o r m e n d e r K r e d i t r i s i k o m i n d e r u n g 

U n t e r a b s c h n i t t 1 

B e s i c h e r u n g m i t S i c h e r h e i t s l e i s t u n g 

Artikel 195 

Netting von Bilanzpositionen 

Bilanzielles Netting gegenseitiger Forderungen des Instituts und der 
Gegenpartei ist für ein Institut eine zulässige Form der Kreditrisikomin
derung. 

Unbeschadet des Artikels 196 ist die Zulässigkeit auf gegenseitige Bar
guthaben beschränkt. Institute dürfen die risikogewichteten Positions
beträge und gegebenenfalls die erwarteten Verlustbeträge nur für Dar
lehen und Einlagen anpassen, die bei ihnen selbst eingeliefert wurden 
und die einer Vereinbarung über das Netting von Bilanzpositionen un
terliegen. 

Artikel 196 

Netting-Rahmenvereinbarungen, die Pensionsgeschäfte, Wertpapier- 
oder Warenverleih- oder -leihgeschäfte oder andere 

Kapitalmarkttransaktionen betreffen 

Institute, die die umfassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller 
Sicherheiten nach Artikel 223 anwenden, dürfen die Auswirkungen bi
lateraler Nettingvereinbarungen für Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder 
Warenverleih- oder -leihgeschäfte oder andere Kapitalmarkttransaktio
nen mit einer Gegenpartei berücksichtigen. Unbeschadet des Artikels 299 
müssen die im Rahmen solcher Vereinbarungen entgegengenommenen 
Sicherheiten und ausgeliehenen Wertpapiere oder Waren die Vorausset
zungen der Artikel 197 und 198 für die Anerkennungsfähigkeit von 
Sicherheiten erfüllen. 

Artikel 197 

Anerkennungsfähigkeit von Sicherheiten unabhängig von Ansatz 
und Methode 

(1) Institute dürfen die folgenden Positionen bei allen Ansätzen und 
Methoden als Sicherheit verwenden: 
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a) Bareinlagen beim kreditgebenden Institut oder von diesem verwahrte 
bargeldähnliche Instrumente, 

b) Schuldverschreibungen von Zentralstaaten oder Zentralbanken, deren 
Wertpapiere eine Bonitätsbeurteilung einer für die Zwecke des Ka
pitels 2 anerkannten ECAI oder Exportversicherungsagentur haben, 
die von der EBA gemäß den Bestimmungen des Kapitels 2 über die 
Risikogewichtung von Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten 
und Zentralbanken mit einer Bonitätsstufe von mindestens 4 gleich
gesetzt wird, 

▼M9 
c) Schuldverschreibungen von Instituten oder Wertpapierfirmen, deren 

Wertpapiere eine Bonitätsbeurteilung einer ECAI haben, die von der 
EBA gemäß den Bestimmungen des Kapitels 2 über die Risikoge
wichtung von Risikopositionen gegenüber Instituten mit einer Boni
tätsstufe von mindestens 3 gleichgesetzt wird, 

▼C2 
d) Schuldverschreibungen anderer Emittenten, deren Wertpapiere eine 

Bonitätsbeurteilung einer ECAI haben, die von der EBA gemäß den 
Bestimmungen des Kapitels 2 über die Risikogewichtung von Risi
kopositionen gegenüber Unternehmen mit einer Bonitätsstufe von 
mindestens 3 gleichgesetzt wird, 

e) Schuldverschreibungen, die eine kurzfristige Bonitätsbeurteilung ei
ner ECAI haben, die von der EBA gemäß den Bestimmungen des 
Kapitels 2 über die Risikogewichtung kurzfristiger Risikopositionen 
mit einer Bonitätsstufe von mindestens 3 gleichgesetzt wird, 

f) in einem Hauptindex vertretene Aktien oder Wandelschuldverschrei
bungen, 

g) Gold, 

▼M5 
h) Verbriefungspositionen, außer Wiederverbriefungspositionen, die ge

mäß den Artikeln 261 bis 264 mit einer Risikogewichtung von 
100 % oder weniger belegt sind. 

▼C2 
(2) Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten „Schuldverschreibungen 
von Zentralstaaten oder Zentralbanken“ umfassen 

a) Schuldverschreibungen von regionalen oder lokalen Gebietskörper
schaften, deren Schuldtitel im Rahmen von Artikel 115 Absatz 2 wie 
Risikopositionen gegenüber dem Zentralstaat, dem sie zuzuordnen 
sind, behandelt werden, 

b) Schuldverschreibungen öffentlicher Stellen, die gemäß Artikel 116 
Absatz 4 wie Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten behandelt 
werden, 

c) Schuldverschreibungen multilateraler Entwicklungsbanken, denen 
nach Artikel 117 Absatz 2 ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen 
wird, 

d) Schuldverschreibungen internationaler Organisationen, denen nach 
Artikel 118 ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen wird. 
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(3) Die in Absatz 1 Buchstabe c genannten „Schuldverschreibungen 
von Instituten“ umfassen 

a) Schuldverschreibungen von regionalen oder lokalen Gebietskörper
schaften mit Ausnahme der in Absatz 2 Buchstabe a genannten 
Schuldverschreibungen, 

b) Schuldverschreibungen öffentlicher Stellen, deren Schuldtitel gemäß 
Artikel 116 Absätze 1 und 2 behandelt werden, 

c) Schuldverschreibungen multilateraler Entwicklungsbanken, die kein 
Risikogewicht von 0 % gemäß Artikel 117 Absatz 2 erhalten. 

▼M9 
(4) Ein Institut darf Schuldverschreibungen anderer Institute, die 
keine Bonitätsbeurteilung einer ECAI haben, als Sicherheit verwenden, 
wenn folgende Kriterien erfüllt sind: 

▼C2 
a) Sie werden an einer anerkannten Börse notiert; 

b) sie sind vorrangig zu bedienen; 

c) alle gleichrangigen, beurteilten Wertpapiere des Instituts haben eine 
Bonitätsbeurteilung einer ECAI, die von der EBA gemäß den Be
stimmungen des Kapitels 2 über die Risikogewichtung von Risiko
positionen gegenüber Instituten oder kurzfristigen Risikopositionen 
mit einer Bonitätsstufe von mindestens 3 gleichgesetzt wird; 

d) dem kreditgebenden Institut liegen keine Hinweise dafür vor, dass 
für das Wertpapier eine schlechtere Bonitätsbeurteilung als das unter 
c genannte gerechtfertigt wäre; 

e) die Marktliquidität des Instruments ist für diese Zwecke ausreichend. 

(5) Institute dürfen Anteile an OGA als Sicherheiten verwenden, 
wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der Kurs der Anteile wird täglich festgestellt, 

b) die OGA dürfen nur in Instrumente investieren, die gemäß den Ab
sätzen 1 und 4 anerkennungsfähig sind, 

c) die OGA erfüllen die Bedingungen des Artikels 132 Absatz 3. 

Erwirbt ein OGA Anteile eines anderen OGA, so gelten die in Unter
absatz 1 Buchstaben a bis c festgelegten Bedingungen für den Basis- 
OGA gleichermaßen. 

Sichert ein OGA zulässige Anlagen durch Derivate ab, so steht dies der 
Anerkennungsfähigkeit seiner Anteile als Sicherheiten nicht im Wege. 
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(6) Für die Zwecke des Absatzes 5 können Institute für den Fall, dass 
ein OGA (der „ursprüngliche OGA“) oder einer seiner Basis-OGA in 
seinen Anlagen nicht auf die nach den Absätzen 1 und 4 anerkennungs
fähigen Instrumente beschränkt ist, Anteile an diesem OGA bis zu 
einem Betrag als Sicherheit nutzen, der dem Wert der anerkennungs
fähigen Vermögenswerte entspricht, die dieser OGA hält, wobei unter
stellt wird, dass er selbst oder einer seiner Basis-OGA in dem nach 
seinem Mandat maximal zulässigen Maß in nicht anerkennungsfähige 
Vermögenswerte investiert hat. 

Hat ein Basis-OGA seinerseits Basis-OGA, so können die Institute An
teile am ursprünglichen OGA als anerkennungsfähige Sicherheit nutzen, 
sofern sie die in Unterabsatz 1 beschriebene Methode anwenden. 

Können nicht anerkennungsfähige Vermögenswerte aufgrund von Ver
bindlichkeiten oder Eventualverbindlichkeiten, die mit ihrem Eigentum 
verbunden sind, einen negativen Wert annehmen, verfahren die Institute 
wie folgt: 

a) Sie berechnen den Gesamtwert der nicht anerkennungsfähigen Ver
mögenswerte und 

b) ziehen für den Fall, dass der nach Buchstabe a ermittelte Wert ne
gativ ist, den absoluten Wert des betreffenden Betrags vom Gesamt
wert der anerkennungsfähigen Vermögenswerte ab. 

(7) Liegen für ein Wertpapier zwei Bonitätsbeurteilungen von ECAI 
vor, so gilt in Bezug auf Absatz 1 Buchstaben b bis e die ungünstigere 
von beiden. Liegen für ein Wertpapier mehr als zwei Bonitätsbeurtei
lungen von ECAI vor, so legen die Institute die beiden besten zugrunde. 
Weichen die beiden besten voneinander ab, legen die Institute die un
günstigere von beiden zugrunde. 

(8) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards 
aus, in denen Folgendes präzisiert wird: 

a) die in Absatz 1 Buchstabe f, Artikel 198 Absatz 1 Buchstabe a, 
Artikel 224 Absätze 1 und 4 und Artikel 299 Absatz 2 Buchstabe e 
genannten Hauptindizes, 

b) die in Absatz 4 Buchstabe a, Artikel 198 Absatz 1, Artikel 224 
Absätze 1 und 4, Artikel 299 Absatz 2 Buchstabe e, Artikel 400 
Absatz 2 Buchstabe k, Artikel 416 Absatz 3 Buchstabe d, Artikel 428 
Absatz 1 Buchstabe c und Anhang III Teil 3 Nummer 12 genannten 
anerkannten Börsen gemäß den Bedingungen des Artikels 4 Absatz 1 
Nummer 72. 

Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchfüh
rungsstandards bis zum 31. Dezember 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durch
führungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verord
nung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 
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Artikel 198 

Zusätzliche Anerkennungsfähigkeit von Sicherheiten bei der 
umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller 

Sicherheiten 

(1) Institute, die die umfassende Methode zur Berücksichtigung fi
nanzieller Sicherheiten nach Artikel 223 anwenden, dürfen zusätzlich zu 
den in Artikel 197 genannten Sicherheiten Folgendes als Sicherheit 
verwenden: 

a) Aktien oder Wandelschuldverschreibungen, die nicht in einem 
Hauptindex vertreten sind, aber an einer anerkannten Börse gehan
delt werden, 

b) Anteile an OGA, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt 
sind: 

i) Der Kurs der Anteile wird täglich festgestellt, 

ii) der OGA darf nur in Instrumente, die nach Artikel 197 Absätze 1 
und 4 anerkannt werden können, sowie in die unter Buchstabe a 
genannten Werte investieren. 

Erwirbt ein OGA Anteile eines anderen OGA, gelten die Buchstaben a 
und b für den Basis-OGA gleichermaßen. 

Sichert ein OGA zulässige Anlagen durch Derivate ab, so steht dies der 
Anerkennungsfähigkeit seiner Anteile als Sicherheiten nicht im Wege. 

(2) Ist der OGA oder einer seiner Basis-OGA in seinen Anlagen 
nicht auf die nach Artikel 197 Absätze 1 und 4 anerkennungsfähigen 
Instrumente und die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Werte be
schränkt, können die Institute Anteile an diesem OGA bis zu einem 
Betrag als Sicherheit nutzen, der dem Wert der anerkennungsfähigen 
Vermögenswerte entspricht, die dieser OGA hält, wobei unterstellt wird, 
dass er selbst oder einer seiner Basis-OGA in dem nach seinem Mandat 
maximal zulässigen Maß in nicht anerkennungsfähige Vermögenswerte 
investiert hat. 

Können nicht anerkennungsfähige Vermögenswerte aufgrund von Ver
bindlichkeiten oder Eventualverbindlichkeiten, die mit ihrem Eigentum 
verbunden sind, einen negativen Wert annehmen, verfahren die Institute 
wie folgt: 

a) Sie berechnen den Gesamtwert der nicht anerkennungsfähigen Ver
mögenswerte und 

b) ziehen für den Fall, dass der nach Buchstabe a ermittelte Wert ne
gativ ist, den absoluten Wert des betreffenden Betrags vom Gesamt
wert der anerkennungsfähigen Vermögenswerte ab. 

Artikel 199 

Zusätzliche Anerkennungsfähigkeit von Sicherheiten beim IRB- 
Ansatz 

(1) Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträge und erwarte
ten Verlustbeträge nach dem IRB-Ansatz berechnen, dürfen zusätzlich 
zu den in den Artikeln 197 und 198 genannten Sicherheiten folgende 
Arten von Sicherheiten verwenden: 
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a) Immobiliensicherheiten gemäß den Absätzen 2, 3 und 4, 

b) Forderungen gemäß Absatz 5, 

c) sonstige Sachsicherheiten gemäß den Absätzen 6 und 8, 

d) Leasing gemäß Absatz 7. 

(2) Sofern in Artikel 124 Absatz 2 nicht anders festgelegt, können 
die Institute Wohnimmobilien, die vom Eigentümer selbst oder, im Falle 
von persönlichen Investitionsunternehmen, vom Nutznießer genutzt oder 
vermietet werden bzw. werden sollen, sowie Gewerbeimmobilien ein
schließlich Büro- und sonstige Gewerberäume als Sicherheit einsetzen, 
wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der Wert der Immobilie hängt nicht wesentlich von der Bonität des 
Schuldners ab. Bei der Bestimmung der Wesentlichkeit einer solchen 
Abhängigkeit können die Institute Fälle ausklammern, in denen rein 
makroökonomische Faktoren sowohl den Wert der Immobilie als 
auch die Leistungsfähigkeit des Schuldners beeinträchtigen; 

b) das Risiko des Kreditnehmers hängt nicht wesentlich von der Wert
entwicklung der Immobilie/des Vorhabens ab, sondern von seiner 
Fähigkeit, seine Schulden aus anderen Quellen zurückzuzahlen, so 
dass auch die Rückzahlung des Kredits nicht wesentlich von Zah
lungsströmen abhängt, die durch die als Sicherheit gestellte Immo
bilie generiert werden. 

(3) Bei Risikopositionen, die durch in einem Mitgliedstaat belegene 
Wohnimmobilien besichert sind, können die Institute von Absatz 2 
Buchstabe b abweichen, wenn die zuständige Behörde dieses Mitglied
staats Nachweise dafür veröffentlicht hat, dass es im Gebiet dieses Mit
gliedstaats einen gut entwickelten, seit langem etablierten Wohnimmo
bilienmarkt gibt, dessen Verlustraten folgende Obergrenzen nicht über
schreiten: 

a) Die Verluste aus Darlehen, die — sofern in Artikel 124 Absatz 2 
nicht anders bestimmt — bis zu 80 % des Marktwerts oder 80 % des 
Beleihungswerts durch Wohnimmobilien besichert sind, gehen in 
keinem Jahr über 0,3 % der ausstehenden, durch Wohnimmobilien 
besicherten Darlehen hinaus; 

b) die Gesamtverluste aus Darlehen, die durch Wohnimmobilien besi
chert sind, gehen in keinem Jahr über 0,5 % der ausstehenden, durch 
Wohnimmobilien besicherten Darlehen hinaus. 

Ist eine der Bedingungen nach Unterabsatz 1 Buchstaben a und b in 
einem bestimmten Jahr nicht erfüllt, verfahren die Institute so lange 
nicht nach diesem Unterabsatz, bis in einem Folgejahr beide Bedingun
gen erfüllt sind. 

(4) Bei Risikopositionen, die durch in einem Mitgliedstaat belegene 
Gewerbeimmobilien besichert sind, können die Institute von Absatz 2 
Buchstabe b abweichen, wenn die zuständige Behörde dieses Mitglied
staats Nachweise dafür veröffentlicht hat, dass es im Gebiet dieses Mit
gliedstaats einen gut entwickelten, seit langem etablierten Gewerbeim
mobilienmarkt gibt, dessen Verlustraten folgende Obergrenzen nicht 
überschreiten: 
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a) Die Verluste aus Darlehen, die bis zu 50 % des Marktwerts oder 
60 % des Beleihungswerts durch Gewerbeimmobilien besichert sind, 
gehen in keinem Jahr über 0,3 % der ausstehenden, durch Gewer
beimmobilien besicherten Darlehen hinaus; 

b) die Gesamtverluste aus Darlehen, die durch Gewerbeimmobilien be
sichert sind, gehen in keinem Jahr über 0,5 % der ausstehenden, 
durch Gewerbeimmobilien besicherten Darlehen hinaus. 

Ist eine der Bedingungen nach Unterabsatz 1 Buchstaben a und b in 
einem bestimmten Jahr nicht erfüllt, verfahren die Institute so lange 
nicht nach diesem Unterabsatz, bis in einem Folgejahr beide Bedingun
gen erfüllt sind. 

(5) Die Institute dürfen Forderungen, die mit einer kommerziellen 
Transaktion oder mit Transaktionen mit einer ursprünglichen Laufzeit 
von maximal einem Jahr zusammenhängen, als Sicherheit verwenden. 
Nicht anerkennungsfähig sind Forderungen, die mit Verbriefungen, Un
terbeteiligungen oder Kreditderivaten zusammenhängen, oder Beträge, 
die von verbundenen Unternehmen geschuldet werden. 

(6) Die zuständigen Behörden gestatten einem Institut, Sachsicherhei
ten mit Ausnahme der in den Absätzen 2, 3 und 4 genannten als 
Sicherheit zu verwenden, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Für die rasche und wirtschaftliche Verwertung der Sicherheit beste
hen liquide Märkte, deren Existenz durch häufige Transaktionen ent
sprechend der Art der Aktiva erwiesen ist. Ob diese Voraussetzung 
erfüllt ist, bewerten die Institute regelmäßig sowie immer dann, 
wenn Hinweise auf wesentliche Marktveränderungen vorliegen; 

b) für die Sicherheit existieren allgemein anerkannte, öffentlich verfüg
bare Marktpreise. Die Institute können Marktpreise als allgemein 
anerkannt betrachten, wenn sie aus verlässlichen Quellen, wie einem 
öffentlichen Index, stammen und den Preis der Transaktionen unter 
normalen Bedingungen widerspiegeln. Die Institute können Markt
preise als öffentlich verfügbar betrachten, wenn sie veröffentlicht 
werden, leicht zugänglich und regelmäßig sowie ohne ungebühr
lichen administrativen oder finanziellen Aufwand erhältlich sind; 

c) das Institut analysiert die Marktpreise, den zur Verwertung der Si
cherheit erforderlichen Zeit- und Kostenaufwand und die mit der 
Sicherheit erzielten Erlöse; 

d) das Institut weist nach, dass bei mehr als 10 % aller Liquidierungen 
bei einer bestimmten Art von Sicherheit die erzielten Erlöse nicht 
unter 70 % des Werts der Sicherheit liegen. Ist bei den Marktpreisen 
eine erhebliche Volatilität zu verzeichnen, weist das Institut den 
zuständigen Behörden gegenüber hinreichend nach, dass es die Si
cherheit ausreichend konservativ bewertet hat. 

Die Institute dokumentieren, dass sie die die in Unterabsatz 1 Buch
staben a bis d und in Artikel 210 genannten Bedingungen erfüllen. 

▼C2



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 242 

(7) Risikopositionen aus Leasinggeschäften, bei denen ein Institut der 
Leasinggeber und ein Dritter der Leasingnehmer ist, können — sofern 
die Anforderungen des Artikels 211 erfüllt sind — vorbehaltlich der 
Bestimmungen des Artikels 230 Absatz 2 wie Darlehen behandelt wer
den, die durch die gleiche Art von Gegenstand wie das Leasingobjekt 
besichert sind. 

(8) Die EBA veröffentlicht ein Verzeichnis der Arten von Sachsi
cherheiten, bei denen Institute voraussetzen können, dass die Bedingun
gen des Absatzes 6 Buchstaben a und b erfüllt sind. 

Artikel 200 

Andere Formen der Besicherung mit Sicherheitsleistung 

Die Institute dürfen die nachstehend genannten anderen Formen der 
Besicherung mit Sicherheitsleistung als Sicherheit verwenden: 

a) Bareinlagen bei einem Drittinstitut oder von diesem verwahrte bar
geldähnliche Instrumente, die nicht im Rahmen eines Depotvertrags 
verwahrt werden und an das kreditgebende Institut verpfändet wur
den, 

b) an das kreditgebende Institut verpfändete Lebensversicherungen, 

▼M9 
c) von Drittinstituten oder Wertpapierfirmen emittierte Instrumente, die 

von diesem Institut oder von dieser Wertpapierfirma auf Verlangen 
zurückgekauft werden. 

▼C2 

U n t e r a b s c h n i t t 2 

A b s i c h e r u n g o h n e S i c h e r h e i t s l e i s t u n g 

Artikel 201 

Ansatzunabhängige Anerkennungsfähigkeit von Sicherungsgebern 

(1) Die Institute dürfen folgende Parteien als Steller einer Absiche
rung ohne Sicherheitsleistung nutzen: 

a) Zentralstaaten und Zentralbanken, 

b) regionale und lokale Gebietskörperschaften, 

c) multilaterale Entwicklungsbanken, 

d) internationale Organisationen, wenn Risikopositionen ihnen gegen
über nach Artikel 117 ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen wird, 

e) öffentliche Stellen, wenn Ansprüche an sie gemäß Artikel 116 be
handelt werden, 

f) Institute und Finanzinstitute, bei denen Risikopositionen gegenüber 
dem Finanzinstitut wie Risikopositionen gegenüber Instituten gemäß 
Artikel 119 Absatz 5 behandelt werden, 

g) andere Unternehmen, einschließlich Mutterunternehmen, Tochter un
ternehmen und verbundene Unternehmen des Instituts, wenn eine der 
folgenden Bedingungen erfüllt ist: 
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i) für diese anderen Unternehmen liegt eine Bonitätsbeurteilung ei
ner ECAI vor, 

ii) im Fall von Instituten, die die risikogewichteten Positionsbeträge 
und erwarteten Verlustbeträge nach dem IRB-Ansatz ermitteln, 
liegt für diese anderen Unternehmen keine Bonitätsbeurteilung 
einer anerkannten ECAI vor und sie werden von dem jeweiligen 
Institut intern beurteilt, 

▼M8 
h) qualifizierte zentrale Gegenparteien. 

▼C2 
(2) Bei Instituten, die die risikogewichteten Positionsbeträge und er
warteten Verlustbeträge nach dem IRB-Ansatz berechnen, kann ein Ga
rantiegeber nur dann als Steller einer Absicherung ohne Sicherheitsleis
tung anerkannt werden, wenn seine Bonität von dem Institut gemäß den 
Bestimmungen des Kapitels 3 Abschnitt 6 intern bewertet wird. 

Die zuständigen Behörden führen und veröffentlichen ein Verzeichnis 
der Finanzinstitute, die anerkennungsfähige Steller von Absicherungen 
ohne Sicherheitsleistung im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe f sind, oder 
die Kriterien zur Ermittlung solcher anerkennungsfähigen Steller von 
Absicherungen ohne Sicherheitsleistung samt einer Beschreibung der 
maßgebenden Aufsichtsanforderungen und stellen dieses Verzeichnis 
gemäß Artikel 117 der Richtlinie 2013/36/EU den anderen zuständigen 
Behörden zur Verfügung. 

Artikel 202 

Anerkennungsfähigkeit von Sicherungsgebern, die die 
Voraussetzungen für die Behandlung nach Artikel 153 Absatz 3 

erfüllen, im Rahmen des IRB-Ansatzes 

▼M9 
Ein Institut darf Institute, Wertpapierfirmen, Versicherungs- und Rück
versicherungsgesellschaften sowie Exportversicherungsagenturen als 
Steller von Absicherungen ohne Sicherheitsleistung, die die Vorausset
zungen für die Behandlung nach Artikel 153 Absatz 3 erfüllen, nutzen, 
wenn diese alle folgenden Bedingungen erfüllen: 

▼C2 
a) Sie verfügen über ausreichende Sachkenntnis im Stellen von Absi

cherungen ohne Sicherheitsleistung; 

b) sie unterliegen einem den Bestimmungen dieser Verordnung gleich
wertigen Regelwerk oder haben zum Zeitpunkt der Absicherung eine 
Bonitätsbeurteilung einer anerkannten ECAI, das von der EBA ge
mäß den Bestimmungen des Kapitels 2 über die Risikogewichtung 
von Risikopositionen gegenüber Unternehmen mit einer Bonitäts
stufe von mindestens 3 gleichgesetzt wird; 

c) für sie liegt zum Zeitpunkt der Absicherung oder für jeden darauf
folgenden Zeitraum eine interne Beurteilung mit einer PD vor, die 
gemäß den Bestimmungen des Kapitels 2 über die Risikogewichtung 
von Risikopositionen gegenüber Unternehmen mit einer Bonitäts
stufe von mindestens 2 gleichgesetzt wird;. 

d) für sie liegt eine interne Beurteilung mit einer PD vor, die gemäß 
den Bestimmungen des Kapitels 2 über die Risikogewichtung von 
Risikopositionen gegenüber Unternehmen mit einer Bonitätsstufe 
von mindestens 3 gleichgesetzt wird. 
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Für die Zwecke dieses Artikels darf eine von Exportversicherungsagen
turen gestellte Absicherung nicht durch eine ausdrückliche Rückbürg
schaft eines Zentralstaats abgesichert sein. 

Artikel 203 

Anerkennungsfähigkeit von Garantien als Absicherung ohne 
Sicherheitsleistung 

Institute dürfen Garantien als anerkennungsfähige Absicherung ohne 
Sicherheitsleistung verwenden. 

U n t e r a b s c h n i t t 3 

A r t e n v o n D e r i v a t e n 

Artikel 204 

Anerkennungsfähige Arten von Kreditderivaten 

(1) Die Institute dürfen die folgenden Arten von Kreditderivaten so
wie Instrumente, die sich aus solchen Kreditderivaten zusammensetzen 
oder wirtschaftlich die gleiche Wirkung haben, als Kreditbesicherung 
verwenden: 

a) Kreditausfallswaps, 

b) Gesamtrendite-Swaps, 

c) synthetische Unternehmensanleihen („Credit Linked Notes“), soweit 
diese mit Barmitteln unterlegt sind. 

Erwirbt ein Institut eine Kreditbesicherung in Form eines Gesamtrendi
te-Swaps und erfasst die Nettozahlungen aus dem Swap als Nettoertrag, 
trägt jedoch dem den Zahlungen gegenüberstehenden Wertverlust der 
abgesicherten Forderung nicht durch Herabsetzung des beizulegenden 
Zeitwerts oder durch Erhöhung der Risikovorsorge Rechnung, so ist 
diese Kreditbesicherung nicht anerkennungsfähig. 

(2) Tätigt ein Institut mit Hilfe eines Kreditderivats ein internes Si
cherungsgeschäft, kann die Kreditbesicherung für die Zwecke dieses 
Kapitels nur dann anerkannt werden, wenn das auf das Handelsbuch 
übertragene Kreditrisiko auf einen oder mehrere Dritte übertragen wird. 

Wurde ein internes Sicherungsgeschäft gemäß Unterabsatz 1 getätigt 
und sind die Anforderungen dieses Kapitels erfüllt, so berechnen die 
Institute bei Erwerb einer Absicherung ohne Sicherheitsleistung die ri
sikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge nach 
den Vorschriften der Abschnitte 4 bis 6. 
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A b s c h n i t t 3 

A n f o r d e r u n g e n 

U n t e r a b s c h n i t t 1 

B e s i c h e r u n g m i t S i c h e r h e i t s l e i s t u n g 

Artikel 205 

Anforderungen an Vereinbarungen über bilanzielles Netting (außer 
Netting-Rahmenvereinbarungen im Sinne des Artikels 206) 

Vereinbarungen über die Aufrechnung (Netting) von Bilanzpositionen 
mit Ausnahme von Aufrechnungs(Netting)-Rahmenvereinbarungen im 
Sinne des Artikels 206 können als Form der Kreditrisikominderung 
anerkannt werden, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Vereinbarungen sind selbst bei Insolvenz oder Konkurs der 
Gegenpartei in allen relevanten Rechtsräumen rechtswirksam und 
rechtlich durchsetzbar; 

b) die Institute sind jederzeit in der Lage, die unter die Vereinbarungen 
fallenden Forderungen und Verbindlichkeiten zu bestimmen; 

c) die Institute überwachen und steuern die mit der Beendigung der 
Besicherung verbundenen Risiken kontinuierlich; 

d) die Institute überwachen und steuern die betreffenden Risikopositio
nen auf Nettobasis kontinuierlich. 

Artikel 206 

Anforderungen an Aufrechnungs(Netting)-Rahmenvereinbarungen 
für Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleih- oder 

–leihgeschäfte oder andere Kapitalmarkttransaktionen 

Aufrechnungs(Netting)-Rahmenvereinbarungen, die Pensionsgeschäfte, 
Wertpapier- oder Warenleih- oder -leihgeschäfte oder andere Kapital
markttransaktionen betreffen, können als Form der Kreditrisikomin
derung anerkannt werden, wenn die im Rahmen solcher Vereinbarungen 
gestellte Sicherheit allen Anforderungen des Artikels 207 Absätze 2 bis 
4 genügt und alle nachstehenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Vereinbarungen sind selbst bei Konkurs oder Insolvenz der 
Gegenpartei in allen relevanten Rechtsräumen rechtswirksam und 
rechtlich durchsetzbar; 

b) sie geben der nicht ausfallenden Partei das Recht, bei einem Ausfall, 
einschließlich Konkurs oder Insolvenz der Gegenpartei, alle unter die 
Vereinbarung fallenden Geschäfte zeitnah zu beenden und glatt
zustellen; 

c) sie sehen die Aufrechnung (Netting) der Gewinne und Verluste aus 
den im Rahmen einer Vereinbarung verrechneten Transaktionen vor, 
so dass die eine Partei der anderen einen einzigen Nettobetrag schul
det. 
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Artikel 207 

Anforderungen an Finanzsicherheiten 

(1) Finanzsicherheiten und Gold können unabhängig von Ansatz und 
Methode als Sicherheit anerkannt werden, wenn alle Anforderungen der 
Absätze 2 bis 4 erfüllt sind. 

(2) Zwischen der Bonität des Schuldners und dem Wert der Sicher
heit darf keine wesentliche positive Korrelation bestehen. Eine erheb
liche Verringerung des Werts der Sicherheit bedeutet für sich allein 
genommen keine erhebliche Verschlechterung der Bonität des Schuld
ners. Ein Absinken der Bonität des Schuldners auf ein kritisches Niveau 
bedeutet für sich allein genommen keine erhebliche Verringerung des 
Werts der Sicherheit. 

Vom Schuldner oder einem verbundenen Unternehmen emittierte Wert
papiere können nicht als Sicherheit anerkannt werden. Vom Schuldner 
selbst emittierte gedeckte Schuldverschreibungen, die unter Artikel 129 
fallen, können jedoch als Sicherheit anerkannt werden, wenn sie als 
Sicherheit für ein Pensionsgeschäft hinterlegt werden und die Bedin
gung nach Unterabsatz 1 erfüllen. 

(3) Die Institute erfüllen alle vertraglichen und gesetzlichen Anfor
derungen an die Durchsetzbarkeit ihres Sicherungsrechts in ihrem 
Rechtssystem und leiten alle zu diesem Zweck notwendigen Schritte 
ein. 

Die Institute haben sich durch ausreichende rechtliche Prüfungen von 
der Durchsetzbarkeit der Sicherungsvereinbarung in allen relevanten 
Rechtsräumen überzeugt. Um eine kontinuierliche Durchsetzbarkeit zu 
gewährleisten, wiederholen sie diese Prüfungen bei Bedarf. 

(4) Die Institute erfüllen alle folgenden operationellen Anforderun
gen: 

a) Sie dokumentieren die Sicherungsvereinbarungen angemessen und 
verfügen über ein klares und solides Verfahren für die zeitnahe Ver
wertung der Sicherheiten; 

b) zur Steuerung der Risiken, die aus dem Einsatz von Sicherheiten 
resultieren, setzen sie solide Verfahren und Prozesse ein — zu diesen 
Risiken zählen eine ausbleibende oder unzureichende Besicherung, 
Bewertungsrisiken, das Risiko einer möglichen Aufkündigung der 
Besicherung; das mit dem Einsatz von Sicherheiten verbundene Kon
zentrationsrisiko und Wechselwirkungen mit dem Gesamtrisikoprofil 
des Instituts; 

c) sie verfügen in der Frage, welche Arten von Sicherheiten akzeptiert 
werden und bis zu welchem Betrag diese gehen können, über doku
mentierte Vorschriften und Verfahren; 

d) sie berechnen den Marktwert der Sicherheiten und bewerten ihn 
mindestens alle sechs Monate sowie immer dann neu, wenn sie 
Grund zu der Annahme haben, dass der Marktwert erheblich gesun
ken ist; 

e) wird die Sicherheit von einem Dritten verwahrt, so ergreifen sie 
angemessene Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass dieser Dritte 
die Sicherheit von seinem eigenen Vermögen trennt; 
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f) sie stellen sicher, dass sie für die ordnungsgemäße Funktionsweise 
von Nachschussvereinbarungen mit den Gegenparteien bei OTC-De
rivatgeschäften und Wertpapierfinanzierungen ausreichend Ressour
cen bereitstellen, was sich an Rechtzeitigkeit und Genauigkeit ihrer 
ausgehenden Nachschussforderungen und den Antwortzeiten auf ein
gehende Nachschussforderungen ablesen lässt; 

g) sie verfügen über Vorschriften zur Sicherheitenverwaltung, anhand 
deren Folgendes kontrolliert, überwacht und gemeldet werden kann: 

i) die Risiken, denen sie aufgrund von Nachschussvereinbarungen 
ausgesetzt sind, 

ii) das Konzentrationsrisiko bei bestimmten Arten von als Sicherheit 
dienenden Vermögenswerten, 

iii) die Wiederverwendung von Sicherheiten einschließlich potenziel
ler Liquiditätsdefizite, die durch die Wiederverwendung der von 
Gegenparteien erhaltenen Sicherheiten bedingt sind, 

iv) der Verzicht auf Rechte an bei Gegenparteien hinterlegten Si
cherheiten. 

(5) Damit eine Finanzsicherheit im Rahmen der einfachen Methode 
als Sicherheit anerkannt werden kann, muss zusätzlich zur Erfüllung 
aller in den Absätzen 2 bis 4 genannten Anforderungen die Restlaufzeit 
der Besicherung zumindest so lang sein wie die Restlaufzeit der Risiko
position. 

Artikel 208 

Anforderungen an Immobiliensicherheiten 

(1) Immobilien können nur dann als Sicherheit anerkannt werden, 
wenn alle Anforderungen der Absätze 2 bis 5 erfüllt sind. 

(2) Anforderungen an die Rechtssicherheit: 

a) Eine Hypothek oder ein Sicherungspfandrecht ist in allen zum Zeit
punkt des Kreditvertragsschlusses relevanten Rechtsräumen durch
setzbar und ist ordnungsgemäß und fristgerecht eingetragen; 

b) alle rechtlichen Anforderungen zum Nachweis des Pfands sind er
füllt; 

c) die Sicherungsvereinbarung und das ihr zugrunde liegende rechtliche 
Verfahren versetzen das Institut in die Lage, die Sicherheit innerhalb 
eines angemessenen Zeitraums zu verwerten. 

(3) Anforderungen an die Überwachung des Immobilienwerts und die 
Immobilienbewertung: 

a) Die Institute überwachen den Wert der Immobilie häufig, mindestens 
jedoch einmal jährlich bei Gewerbeimmobilien und alle drei Jahre 
bei Wohnimmobilien. Ist der Markt starken Schwankungen aus
gesetzt, findet diese Überprüfung häufiger statt; 
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b) liegen den Instituten Hinweise darauf vor, dass die Immobilie im 
Verhältnis zu den allgemeinen Marktpreisen erheblich an Wert ver
loren haben könnte, so wird die Bewertung von einem Sachverstän
digen überprüft, der über die zur Durchführung einer solchen Be
wertung erforderlichen Qualifikationen, Fähigkeiten und Erfahrungen 
verfügt und von der Kreditvergabeentscheidung unabhängig ist. Bei 
Krediten, die über 3 Mio. EUR oder 5 % der Eigenmittel des Insti
tuts hinausgehen, wird die Bewertung mindestens alle drei Jahre von 
einem solchen Sachverständigen überprüft. 

Die Institute können zur Überprüfung des Immobilienwerts und zur 
Ermittlung derjenigen Immobilien, die einer Neubewertung bedürfen, 
statistische Verfahren heranziehen. 

(4) Welche Arten von Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien die 
Institute als Sicherheiten akzeptieren, wird samt der diesbezüglichen 
Grundsätze für die Kreditvergabe von den Instituten klar dokumentiert. 

(5) Die Institute verfügen über Verfahren, mit denen sie überwachen, 
dass die als Sicherheit akzeptierte Immobilie angemessen gegen Schä
den versichert ist. 

Artikel 209 

Anforderungen an Forderungen 

(1) Forderungen können nur dann als Sicherheit anerkannt werden, 
wenn alle Anforderungen der Absätze 2 und 3 erfüllt sind. 

(2) Anforderungen an die Rechtssicherheit: 

a) Der rechtliche Mechanismus, über den die Sicherheit dem kredit
gebenden Institut gestellt wird, ist robust und wirksam und sichert 
die eindeutigen Rechte des Instituts an der Sicherheit einschließlich 
des Rechts am Erlös ihres Verkaufs; 

b) die Institute leiten alle notwendigen Schritte ein, um die ortsüblichen 
Anforderungen an die Durchsetzbarkeit der Sicherungsrechte zu er
füllen. Kreditgebende Institute haben einen erstrangigen Anspruch 
auf die Sicherheit, wenngleich derartige Forderungen immer noch 
den in Rechtsbestimmungen festgelegten Forderungen bevorrechtig
ter Gläubiger nachgeordnet sein können; 

c) die Institute haben sich durch ausreichende rechtliche Prüfungen von 
der Durchsetzbarkeit der Sicherungsvereinbarung in allen relevanten 
Rechtsräumen überzeugt; 

d) die Institute dokumentieren ihre Sicherungsvereinbarungen angemes
sen und verfügen über klare und solide Verfahren für die zeitnahe 
Verwertung der Sicherheiten; 

e) die Institute verfügen über Verfahren, die gewährleisten, dass alle zur 
Feststellung der Zahlungsunfähigkeit eines Kreditnehmers und zur 
zeitnahen Verwertung der Sicherheit notwendigen rechtlichen Vo
raussetzungen erfüllt sind; 
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f) bei Zahlungsschwierigkeiten oder Ausfall eines Kreditnehmers haben 
die Institute das Recht, die Forderungen ohne Zustimmung des For
derungsschuldners zu verkaufen oder auf andere Parteien zu über
tragen. 

(3) Anforderungen an das Risikomanagement: 

a) Ein Institut verfügt über ein zuverlässiges Verfahren zur Bestimmung 
des mit den Forderungen verbundenen Kreditrisikos. Bei einem sol
chen Verfahren werden unter anderem das Unternehmen und die 
Branche sowie die Arten von Kunden des Kreditnehmers analysiert. 
Verlässt sich das Institut bei der Ermittlung des Kreditrisikos dieser 
Kunden auf die Angaben seiner Kreditnehmer, so überprüft es deren 
Kreditvergabepraxis auf ihre Solidität und Glaubwürdigkeit hin; 

b) die Differenz zwischen der Höhe der eigenen Risikoposition und 
dem Wert der verpfändeten Forderungen trägt allen wesentlichen 
Faktoren Rechnung, einschließlich der Inkassokosten, der Konzen
tration innerhalb der einzelnen verpfändeten Forderungspools und 
möglicher Konzentrationsrisiken im Gesamtkreditbestand des Insti
tuts, die nicht vom generellen Risikomanagement des Instituts erfasst 
werden. Die Institute stellen eine den Forderungen angemessene fort
laufende Überwachung sicher. Darüber hinaus überprüfen sie regel
mäßig, ob Kreditauflagen, Umweltauflagen und andere rechtliche 
Anforderungen erfüllt sind; 

c) die von einem Kreditnehmer verpfändeten Forderungen sind diver
sifiziert und nicht übermäßig mit diesem Kreditnehmer korreliert. 
Wenn eine wesentliche positive Korrelation besteht, tragen die In
stitute den damit verbundenen Risiken bei der Festlegung von Si
cherheitsabschlägen für den Forderungspool als Ganzen Rechnung, 

d) Forderungen von mit dem Kreditnehmer verbundenen Adressen, ein
schließlich Tochterunternehmen und Beschäftigen, werden von den 
Instituten nicht als anerkennungsfähige Kreditbesicherung eingesetzt; 

e) die Institute verfügen über ein dokumentiertes Verfahren für das 
Forderungsinkasso bei Zahlungsschwierigkeiten. Die Institute ver
fügen über die hierfür erforderlichen Einrichtungen, auch wenn nor
malerweise ihre Kreditnehmer für das Inkasso zuständig sind. 

Artikel 210 

Anforderungen an sonstige Sachsicherheiten 

Sachsicherheiten außer Immobiliensicherheiten können im Rahmen des 
IRB-Ansatzes als Sicherheiten anerkannt werden, wenn alle folgenden 
Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Sicherungsvereinbarung, in deren Rahmen einem Institut eine 
Sachsicherheit gestellt wird, ist in allen relevanten Rechtsräumen 
rechtswirksam und durchsetzbar und versetzt das betreffende Institut 
in die Lage, die Sicherheit innerhalb eines angemessenen Zeitraums 
zu verwerten; 
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b) abgesehen von der einzigen Ausnahme der in Artikel 209 Absatz 2 
Buchstabe b genannten erstrangigen Ansprüche können nur erstran
gige Pfandrechte oder Ansprüche auf Sicherheiten als Sicherheiten 
anerkannt werden, und ein Institut hat bei den realisierten Erlösen 
aus der Sicherheit Vorrang vor allen anderen Gläubigern; 

c) die Institute überprüfen den Wert der Sicherheit häufig, mindestens 
jedoch einmal jährlich. Ist der Markt starken Schwankungen aus
gesetzt, findet diese Überprüfung häufiger statt; 

d) der Kreditvertrag enthält eine detaillierte Beschreibung der Sicher
heiten sowie umfassende Angaben zu Art und Häufigkeit der Neube
wertung; 

e) aus den internen Kreditvergabevorschriften und -verfahren der Insti
tute, die für eine Überprüfung zur Verfügung stehen, geht eindeutig 
hervor, welche Arten von Sachsicherheiten die Institute akzeptieren 
und welche Grundsätze und Verfahrensweisen sie bei der Bestim
mung der für den Kreditbetrag angemessenen Höhe der verschiede
nen Sicherheitsarten anwenden; 

f) in Bezug auf die Transaktionsstruktur müssen die Kreditvergabe
grundsätze von Instituten Folgendes betreffen: 

i) der Höhe des Kredits angemessene Anforderungen an die Sicher
heiten, 

ii) die Möglichkeit einer raschen Verwertung der Sicherheit, 

iii) die Fähigkeit der objektiven Feststellung eines Preises oder 
Marktwerts, 

iv) die Häufigkeit, mit der dieser Preis problemlos erzielt werden 
kann (einschließlich einer Schätzung oder Bewertung durch ei
nen Spezialisten), 

v) die Volatilität oder eine repräsentative Variable der Volatilität 
des Sicherheitenwerts; 

g) wenn Institute Bewertungen und Neubewertungen vornehmen, tragen 
sie jeder Wertminderung oder Veralterung der Sicherheiten in vollem 
Umfang Rechnung und richten bei mode- oder terminabhängigen 
Sicherheiten ihr Augenmerk insbesondere auf den Faktor Zeit; 

h) die Institute haben das Recht, den Sicherungsgegenstand materiell zu 
prüfen. Sie verfügen ferner über Vorschriften und Verfahren, die die 
Wahrnehmung ihres Rechts auf materielle Prüfung zum Gegenstand 
haben; 

i) die akzeptierte Kreditsicherheit ist angemessen gegen Schäden ver
sichert und die Institute verfügen über Verfahren, um dies zu über
wachen. 

Artikel 211 

Anforderungen, die erfüllt sein müssen, um Leasingrisikopositionen 
als besichert ansehen zu können 

Risikopositionen aus Leasinggeschäften werden von den Instituten als 
durch das Leasingobjekt besichert angesehen, wenn alle folgenden Be
dingungen erfüllt sind: 
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a) Die Bedingungen nach Artikel 208 bzw. 210 für die Anerkennung 
der betreffenden Art von Leasingobjekt als Sicherheit sind erfüllt; 

b) der Leasinggeber verfügt im Hinblick auf den Verwendungszweck 
des geleasten Vermögenswertes, dessen Standort, Alter und geplante 
Nutzungsdauer über ein solides Risikomanagement, das auch eine 
angemessene Überwachung des Wertes der Sicherheit einschließt; 

c) der Leasinggeber ist rechtlicher Eigentümer des Leasingobjekts und 
zur zeitnahen Wahrnehmung seiner Eigentumsrechte in der Lage; 

d) soweit nicht bereits bei der Berechnung der LGD-Höhe festgestellt, 
geht die Differenz zwischen dem noch nicht getilgten Betrag und 
dem Marktwert der Sicherheit nicht über den kreditrisikomindernden 
Effekt des Leasingobjekts hinaus. 

Artikel 212 

Anforderungen an sonstige Arten der Besicherung mit 
Sicherheitsleistung 

(1) Bareinlagen bei einem Drittinstitut oder von diesem verwahrte 
bargeldähnliche Instrumente können gemäß Artikel 232 Absatz 1 be
handelt werden, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Forderung des Kreditnehmers gegenüber dem Drittinstitut wurde 
offen an das kreditgebende Institut verpfändet oder abgetreten und 
diese Verpfändung oder Abtretung ist in allen relevanten Rechtsräu
men rechtswirksam und rechtlich durchsetzbar und zugleich uneinge
schränkt und unwiderruflich; 

b) dem Drittinstitut wurde die Verpfändung bzw. Abtretung mitgeteilt; 

c) aufgrund dieser Mitteilung darf das Drittinstitut Zahlungen nur an 
das kreditgebende Institut oder Zahlungen an andere Parteien nur mit 
vorheriger Zustimmung des kreditgebenden Instituts vornehmen. 

(2) An das kreditgebende Institut verpfändete Lebensversicherungen 
können als Sicherheit anerkannt werden, wenn alle folgenden Bedingun
gen erfüllt sind: 

a) Die Lebensversicherung wurde offen an das kreditgebende Institut 
verpfändet oder abgetreten; 

b) der betreffende Lebensversicherer wurde über die Verpfändung bzw. 
Abtretung in Kenntnis gesetzt und darf aufgrund dieser Mitteilung 
die im Rahmen des Vertrags fälligen Beträge nur mit vorheriger 
Zustimmung des kreditgebenden Instituts auszahlen; 

c) das kreditgebende Institut hat bei Ausfall des Kreditnehmers das 
Recht auf Kündigung des Vertrags und Auszahlung des Rückkaufs
werts; 

d) das kreditgebende Institut wird über jeden Zahlungsrückstand des 
Versicherungsnehmers informiert; 
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e) die Sicherheit wird für die Laufzeit des Darlehens gestellt. Ist dies 
nicht möglich, weil das Versicherungsverhältnis bereits vor Ablauf 
der Kreditbeziehung endet, so stellt das Institut sicher, dass der aus 
dem Versicherungsvertrag fließende Betrag ihm bis zum Ende der 
Laufzeit des Darlehensvertrages als Sicherheit dient; 

f) das Pfand oder die Abtretung ist in allen zum Zeitpunkt der Darle
hensvereinbarung relevanten Rechtsräumen rechtswirksam und 
durchsetzbar; 

g) der Rückkaufswert wird vom Lebensversicherer deklariert und kann 
nicht herabgesetzt werden; 

h) der Rückkaufswert ist vom Lebensversicherer auf einen entsprechen
den Antrag hin zeitnah auszuzahlen; 

i) die Auszahlung des Rückkaufswerts wird nicht ohne vorherige Zu
stimmung des Instituts beantragt; 

j) das Versicherungsunternehmen unterliegt der Richtlinie 
2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates oder der 
Aufsicht der zuständigen Behörde eines Drittlandes, dessen Auf
sichts- und Regulierungsvorschriften mindestens den in der Europäi
schen Union geltenden Vorschriften entsprechen. 

U n t e r a b s c h n i t t 2 

A b s i c h e r u n g o h n e S i c h e r h e i t s l e i s t u n g u n d s y n t h e t i s c h e 
U n t e r n e h m e n s a n l e i h e n ( C r e d i t L i n k e d N o t e s ) 

Artikel 213 

Gemeinsame Anforderungen an Garantien und Kreditderivate 

(1) Vorbehaltlich des Artikels 214 Absatz 1 kann eine Absicherung, 
die sich aus einer Garantie oder einem Kreditderivat herleitet, als Ab
sicherung ohne Sicherheitsleistung anerkannt werden, wenn alle folgen
den Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Absicherung ist unmittelbar; 

b) der Umfang der Absicherung ist eindeutig festgelegt und unstrittig; 

c) der Sicherungsvertrag enthält keine Klausel, deren Einhaltung sich 
dem direkten Einfluss des Kreditgebers entzieht, und die 

i) dem Sicherungsgeber die einseitige Kündigung der Kreditabsi
cherung ermöglichen würde, 

ii) bei einer Verschlechterung der Kreditqualität der abgesicherten 
Risikoposition die tatsächlichen Kosten der Absicherung in die 
Höhe treiben würde, 

iii) den Sicherungsgeber für den Fall, dass der der ursprüngliche 
Schuldner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt 
oder bei Ablauf des Leasingvertrags für die Zwecke der An
erkennung des garantierten Restwerts gemäß Artikel 134 Ab
satz 7 und Artikel 166 Absatz 4, von seiner Pflicht befreien 
könnte, zeitnah zu zahlen, 

iv) es dem Sicherungsgeber ermöglichen könnte, die Laufzeit der 
Absicherung zu verkürzen; 
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d) der Sicherungsvertrag ist in allen zum Zeitpunkt der Darlehensver
einbarung relevanten Rechtsräumen rechtswirksam und durchsetzbar. 

(2) Das Institut weist den zuständigen Behörden gegenüber nach, 
dass es über Systeme verfügt, mit denen etwaige, durch den Einsatz 
von Garantien und Kreditderivaten bedingte Risikokonzentrationen ge
steuert werden können. Das Institut kann den zuständigen Behörden 
gegenüber hinreichend darlegen, wie die von ihm beim Einsatz von 
Kreditderivaten und Garantien verfolgte Strategie und sein Management 
des Gesamtrisikoprofils zusammenwirken. 

(3) Ein Institut erfüllt alle vertraglichen und gesetzlichen Anforde
rungen, die nach dem für seinen Anteil an der Absicherung maßgeb
lichen Recht für die Durchsetzbarkeit seiner Absicherung ohne Sicher
heitsleistung gelten, und leitet alle zu diesem Zweck notwendigen 
Schritte ein. 

Das Institut hat sich durch ausreichende rechtliche Prüfungen von der 
Durchsetzbarkeit der Absicherung ohne Sicherheitsleistung in allen re
levanten Rechtsräumen überzeugt. Um eine kontinuierliche Durchsetz
barkeit zu gewährleisten, wiederholt es diese Prüfungen bei Bedarf. 

Artikel 214 

Rückbürgschaften von Staaten und anderen öffentlichen Stellen 

(1) Institute dürfen die in Absatz 2 genannten Risikopositionen wie 
Risikopositionen behandeln, die durch eine von den dort genannten 
Stellen geleistete Garantie abgesichert sind, wenn alle folgenden Bedin
gungen erfüllt sind: 

a) Die Rückbürgschaft deckt sämtliche Kreditrisiken der Forderung ab; 

b) sowohl die Erstgarantie als auch die Rückbürgschaft erfüllen die 
Anforderungen nach Artikel 213 und Artikel 215 Absatz 1 an Garan
tien, mit der Ausnahme, dass die Rückbürgschaft nicht direkt sein 
muss; 

c) die Absicherung ist solide und in Anbetracht der bisherigen Erfah
rungen deutet nichts darauf hin, dass die Rückbürgschaft weniger 
werthaltig ist als eine direkte Garantie der betreffenden Stelle. 

(2) Die Behandlung nach Absatz 1 wird auf Risikopositionen ange
wandt, die durch eine Garantie abgesichert sind, für die eine der fol
genden Stellen eine Rückbürgschaft gestellt hat: 

a) ein Zentralstaat oder eine Zentralbank, 

b) eine regionale oder lokale Gebietskörperschaft, 

c) eine öffentliche Einrichtung, deren Schuldtitel gemäß Artikel 116 
Absatz 4 wie Risikopositionen gegenüber dem Zentralstaat behandelt 
werden, 
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d) eine multilaterale Entwicklungsbank oder internationale Organisati
on, der nach Artikel 117 Absatz 2 bzw. Artikel 118 ein Risikoge
wicht von 0 % zugewiesen wird, 

e) eine öffentliche Stelle, deren Schuldtitel gemäß Artikel 116 Ab
sätze 1und 2 behandelt werden. 

(3) Die Institute wenden die Behandlung nach Absatz 1 auch auf 
Risikopositionen an, für die keine Rückbürgschaft einer der in Absatz 2 
genannten Stellen besteht, die Rückbürgschaften für diese Risikoposi
tionen aber direkt von einer dieser Stellen garantiert werden und die in 
Absatz 1 genannten Bedingungen erfüllt sind. 

Artikel 215 

Zusätzliche Anforderungen an Garantien 

(1) Garantien können als Absicherung ohne Sicherheitsleistung an
erkannt werden, wenn alle in Artikel 213 sowie alle nachstehend ge
nannten Bedingungen erfüllt sind: 

a) Bei dem die Garantie auslösenden Ausfall oder bei Zahlungsver
säumnis der Gegenpartei hat das kreditgebende Institut das Recht, 
den Garantiegeber zeitnah für alle Zahlungen in Anspruch zu neh
men, die im Rahmen der von ihm abgesicherten Forderung ausste
hen, und die Zahlung des Garantiegebers darf nicht unter dem Vor
behalt stehen, dass das kreditgebende Institut den geschuldeten Be
trag zunächst beim Schuldner einfordern muss. 

Deckt eine Absicherung ohne Sicherheitsleistung Hypothekendarle
hen auf Wohnimmobilien ab, so sind die Anforderungen nach Ar
tikel 213 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii und Unterabsatz 1 dieses 
Absatzes lediglich innerhalb von 24 Monaten zu erfüllen; 

b) die Garantie ist eine ausdrücklich dokumentierte, vom Garantiegeber 
eingegangene Verpflichtung. 

c) Eine der folgenden Bedingungen ist erfüllt: 

i) Die Garantie erstreckt sich auf alle Arten von Zahlungen, die der 
Schuldner im Rahmen der Forderung zu leisten hat; 

ii) sind bestimmte Zahlungsarten von der Garantie ausgenommen, 
hat das kreditgebende Institut den anerkannten Garantiebetrag 
entsprechend herabgesetzt. 

(2) Bei Garantien, die im Rahmen von Bürgschaftsprogrammen oder 
von den in Artikel 214 Absatz 2 genannten Stellen gestellt werden, oder 
für die eine Rückbürgschaft Letzterer vorliegt, gelten die in Absatz 1 
Buchstabe a genannten Anforderungen als erfüllt, wenn eine der folgen
den Bedingungen erfüllt ist: 

a) Das kreditgebende Institut hat das Recht, vom Garantiegeber zeitnah 
eine vorläufige Zahlung zu erwirken, die die beiden folgenden Be
dingungen erfüllt: 
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i) ihre Höhe wird durch eine robuste Schätzung der Verluste er
mittelt, die dem kreditgebenden Institut entstehen dürften, wozu 
auch Verluste zählen, die durch die Einstellung von Zins- und 
sonstigen Zahlungen, zu denen der Kreditnehmer verpflichtet ist, 
verursacht werden, 

ii) sie ist proportional zur Garantiedeckung; 

b) das kreditgebende Institut kann den zuständigen Behörden nachwei
sen, dass die Auswirkungen der Garantie, die sich auch auf Verluste 
erstreckt, die durch die Einstellung von Zins- und sonstigen Zah
lungen, zu denen der Kreditnehmer verpflichtet ist, verursacht wer
den, eine solche Behandlung rechtfertigen. 

Artikel 216 

Zusätzliche Anforderungen an Kreditderivate 

(1) Kreditderivate können als Absicherung ohne Sicherheitsleistung 
anerkannt werden, wenn alle in Artikel 213 sowie alle nachstehend 
genannten Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die im Vertrag vereinbarten Kreditereignisse umfassen 

i) das Versäumnis, die fälligen Zahlungen nach den zum Zeitpunkt 
des Versäumnisses geltenden Konditionen der zugrunde liegen
den Verbindlichkeit zu erbringen, wobei die Nachfrist der der 
zugrunde liegenden Verbindlichkeit entspricht oder darunter 
liegt, 

ii) den Konkurs, die Insolvenz oder die Unfähigkeit des Schuldners 
zur Bedienung seiner Schulden oder sein schriftliches Einge
ständnis, generell nicht mehr zur Begleichung fällig werdender 
Schulden in der Lage zu sein, sowie ähnliche Ereignisse, 

iii) die Neustrukturierung der zugrunde liegenden Verbindlichkeit, 
verbunden mit einem Erlass oder einer Stundung der Darlehens
summe, der Zinsen oder der Gebühren, die zu einem Verlust auf 
Seiten des Kreditgebers führt; 

b) für Kreditderivate, die einen Barausgleich ermöglichen, gilt: 

i) die Institute verfügen über ein solides Bewertungsverfahren, das 
eine zuverlässige Verlustschätzung ermöglicht, 

ii) für die Bewertung der zugrunde liegenden Verbindlichkeit nach 
dem Kreditereignis besteht eine genaue zeitliche Vorgabe; 

c) setzt die Erfüllung das Recht und die Fähigkeit des Sicherungsneh
mers zur Übertragung der zugrunde liegenden Verbindlichkeit an den 
Sicherungsgeber voraus, so muss aus den Konditionen der zugrunde 
liegenden Verbindlichkeit hervorgehen, dass eine gegebenenfalls er
forderliche Einwilligung zu einer solchen Übertragung nicht ohne 
angemessenen Grund versagt werden darf; 

d) es ist eindeutig festgelegt, wer darüber entscheidet, ob ein Kredit
ereignis vorliegt; 

e) diese Entscheidung obliegt nicht allein dem Sicherungsgeber; 
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f) der Käufer der Absicherung hat das Recht oder die Möglichkeit, den 
Sicherungsgeber über den Eintritt eines Kreditereignisses zu infor
mieren. 

Sollten die Kreditereignisse keine Neustrukturierung der zugrunde lie
genden Verbindlichkeit im Sinne von Buchstabe a Ziffer iii umfassen, 
kann die Absicherung vorbehaltlich einer Herabsetzung des Werts ge
mäß Artikel 233 Absatz 2 dennoch anerkannt werden. 

(2) Eine Inkongruenz zwischen der zugrunde liegenden Verbindlich
keit und der Referenzverbindlichkeit des Kreditderivats oder zwischen 
der zugrunde liegenden Verbindlichkeit und der Verbindlichkeit, anhand 
deren bestimmt wird, ob ein Kreditereignis eingetreten ist, ist nur zu
lässig, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Referenzverbindlichkeit bzw. die Verbindlichkeit, anhand deren 
bestimmt wird, ob ein Kreditereignis eingetreten ist, ist der zugrunde 
liegenden Verbindlichkeit im Rang gleich- oder nachgestellt: 

b) die zugrunde liegende Verbindlichkeit und die Referenzverbindlich
keit bzw. die Verbindlichkeit, anhand deren bestimmt wird, ob ein 
Kreditereignis eingetreten ist, haben denselben Schuldner und be
inhalten rechtlich durchsetzbare wechselseitige Ausfall- oder Vorfäl
ligkeitsklauseln. 

Artikel 217 

Anforderungen, die für eine Behandlung nach Artikel 153 Absatz 3 
erfüllt sein müssen 

(1) Um für die Behandlung nach Artikel 153 Absatz 3 in Frage zu 
kommen, muss eine Absicherung, die sich aus einer Garantie oder 
einem Kreditderivat herleitet, die folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) Die zugrunde liegende Verbindlichkeit bezieht sich auf eine der 
folgenden Risikopositionen: 

i) eine Risikoposition gegenüber einem Unternehmen im Sinne des 
Artikels 147, mit Ausnahme von Versicherungs- und Rückver
sicherungsgesellschaften, 

ii) eine Risikoposition gegenüber einer regionale oder lokale Ge
bietskörperschaft oder eine öffentliche Stelle, die nicht gemäß 
Artikel 147 als Risikoposition gegenüber einem Zentralstaat 
oder einer Zentralbank behandelt wird, 

iii) einer Risikoposition gegenüber einem KMU, die gemäß Arti
kel 147 Absatz 5 als Risikoposition aus dem Mengengeschäft 
eingestuft ist; 

b) die abgesicherten Kreditnehmer gehören nicht der gleichen Gruppe 
an wie der Sicherungsgeber; 

c) Die Risikoposition wird durch eines der folgenden Instrumente abge
sichert: 

i) auf einzelne Adressen bezogene Kreditderivate ohne Sicherheits
leistung oder auf einzelne Adressen bezogene Garantien, 

ii) Forderungskorbprodukte, bei denen der erste Ausfall der im 
Korb enthaltenen Forderungen die Zahlung auslöst („First-to- 
Default Basket Products“), 

iii) Forderungskorbprodukte, bei denen der n-te Ausfall der im Korb 
enthaltenen Forderungen die Zahlung auslöst („Nth-to-Default 
Basket Products“); 
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d) die Absicherung erfüllt die Anforderungen des Artikels 213, 
215 bzw. 216; 

e) das Risikogewicht, das der Risikoposition vor Anwendung der Be
handlung nach Artikel 153 Absatz 3 zugewiesen wurde, trägt noch 
keinem Aspekt der Absicherung Rechnung; 

f) das Institut hat das Recht und die Erwartung, dass der Sicherungs
geber zahlt, ohne dass es rechtliche Schritte zur Beitreibung der 
Zahlung bei der Gegenpartei einleiten muss. Das Institut überzeugt 
sich so weit wie möglich selbst davon, dass der Sicherungsgeber im 
Falle eines Kreditereignisses zur umgehenden Zahlung bereit ist; 

g) die erworbene Absicherung deckt alle beim abgesicherten Teil der 
Risikoposition erlittenen Verluste, die durch Eintritt der im Kontrakt 
bestimmten Kreditereignisse bedingt sind, ab; 

h) ist im Rahmen einer Absicherung die effektive Lieferung vorgese
hen, so besteht hinsichtlich der Lieferbarkeit eines Darlehens, einer 
Anleihe oder einer Eventualverpflichtung Rechtssicherheit; 

i) hat ein Institut die Absicht, anstelle der zugrunde liegenden Risiko
position eine andere Verbindlichkeit zu liefern, so stellt es sicher, 
dass die lieferbare Verbindlichkeit so liquide ist, dass es sie zur 
vertragsgemäßen Lieferung ankaufen könnte; 

j) die Konditionen von Sicherungsvereinbarungen sind sowohl vom 
Sicherungsgeber als auch vom Institut rechtsgültig schriftlich bestä
tigt; 

k) das Institut verfügt über Verfahren zur Ermittlung eines übermäßigen 
Korrelationsrisikos zwischen der Bonität eines Sicherungsgebers und 
dem abgesicherten Kreditnehmer, das darauf beruht, dass ihr Ge
schäftsergebnis von gemeinsamen Faktoren, die über den systemati
schen Risikofaktor hinausgehen, abhängig ist;. 

l) bei einer Absicherung des Verwässerungsrisikos gehört der Verkäu
fer der angekauften Forderungen nicht derselben Gruppe an wie der 
Sicherungsgeber. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe c Ziffer ii wenden die 
Institute die Behandlung nach Artikel 153 Absatz 3 auf die Forderung 
des Korbes mit dem niedrigsten risikogewichteten Positionsbetrag an. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe c Ziffer iii kann die 
erlangte Absicherung nur dann innerhalb dieses Rahmens berücksichtigt 
werden, wenn ebenfalls eine anerkennungsfähige Absicherung für den 
(n-1)ten Ausfall vorliegt oder (n-1) der im Korb enthaltenen Forderun
gen bereits ausgefallen sind. Ist dies der Fall, wenden die Institute die 
Behandlung nach Artikel 153 Absatz 3 auf diejenige Forderung des 
Korbes mit dem niedrigsten risikogewichteten Positionsbetrag an. 
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A b s c h n i t t 4 

B e r e c h n u n g d e r A u s w i r k u n g e n d e r 
K r e d i t r i s i k o m i n d e r u n g 

U n t e r a b s c h n i t t 1 

B e s i c h e r u n g m i t S i c h e r h e i t s l e i s t u n g 

Artikel 218 

Synthetische Unternehmensanleihen („Credit Linked Notes“) 

Anlagen in synthetische Unternehmensanleihen („Credit Linked No
tes“), die von dem kreditgebenden Institut ausgegeben werden, können 
zwecks Berechnung der Auswirkungen der Kreditrisikominderung ge
mäß diesem Unterabschnitt wie Barsicherheiten behandelt werden, wenn 
der in die synthetische Unternehmensanleihe eingebettete Kreditausfalls
wap als Absicherung ohne Sicherheitsleistung anerkannt werden kann. 
Um festzustellen, ob der in die synthetische Unternehmensanleihe einge
bettete Kreditausfallswap als Absicherung ohne Sicherheitsleistung an
erkannt werden kann, darf das Institut die Voraussetzung des Artikels 
194 Absatz 6 Buchstabe c als erfüllt betrachten. 

Artikel 219 

Netting von Bilanzpositionen 

Zur Berechnung der Auswirkung einer Besicherung mit Sicherheitsleis
tung derjenigen Darlehen und Einlagen des kreditgebenden Instituts, bei 
denen ein bilanzielles Netting vorgenommen wird, die auf dieselbe 
Währung lauten, sind Darlehen an das kreditgebende Institut und Ein
lagen bei diesem, bei denen ein bilanzielles Netting vorgenommen wird, 
von diesem Institut wie Barsicherheiten zu behandeln. 

Artikel 220 

Verwendung der aufsichtlichen oder der auf eigenen Schätzungen 
beruhenden Volatilitätsanpassungen bei Netting-Rahmenverein

barungen 

(1) Bei der Berechnung des „vollständig angepassten Risikopositi
onswerts“ (E*) von Risikopositionen, die einer anerkennungsfähigen 
Netting-Rahmenvereinbarung für Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder 
Warenverleih- oder -leihgeschäfte oder andere Kapitalmarkttransaktio
nen unterliegen, legen die Institute für die erforderlichen Volatilitäts
anpassungen entweder die aufsichtlichen oder die auf eigenen Schät
zungen beruhenden Volatilitätsanpassungen zugrunde; beide Verfahren 
sind in den Artikeln 223 bis 226 für die umfassende Methode zur 
Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten dargelegt. 

Für die auf eigenen Schätzungen beruhende Methode gelten dieselben 
Bedingungen und Anforderungen wie für die umfassende Methode zur 
Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten. 

(2) Bei der Berechnung von E* verfahren die Institute wie folgt: 

a) Sie berechnen die Nettoposition für jede Wertpapiergruppe oder Wa
renart, indem sie den Betrag aus Ziffer ii von dem Betrag aus Ziffer i 
abziehen: 
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i) Gesamtwert einer aufgrund der Netting-Rahmenvereinbarung ver
liehenen, verkauften oder gelieferten Gruppe von Wertpapieren 
oder Waren derselben Art, 

ii) Gesamtwert einer aufgrund der Netting-Rahmenvereinbarung ge
liehenen, angekauften oder entgegengenommenen Gruppe von 
Wertpapieren oder Waren derselben Art; 

b) sie berechnen die Nettoposition für jede Währung außer der Ver
rechnungswährung der Netting-Rahmenvereinbarung, indem sie den 
Betrag aus Ziffer ii von dem Betrag aus Ziffer i abziehen: 

i) Gesamtwert der aufgrund der Netting-Rahmenvereinbarung ver
liehenen, verkauften oder gelieferten und auf die betreffende 
Währung lautenden Wertpapiere plus Betrag an Bargeld, der im 
Rahmen dieser Vereinbarung in dieser Währung ausgeliehen oder 
übertragen wurde, 

ii) Gesamtwert der aufgrund der Netting-Rahmenvereinbarung gelie
henen, angekauften oder entgegengenommenen und auf die be
treffende Währung lautenden Wertpapiere plus Betrag an Bar
geld, der im Rahmen dieser Vereinbarung in dieser Währung 
geliehen oder entgegengenommen wurde; 

c) sie nehmen die für eine bestimmte Wertpapiergruppe oder Barmittel
position angemessene Volatilitätsanpassung am absoluten Wert der 
positiven oder negativen Nettoposition der Wertpapiere in dieser 
Gruppe vor; 

d) sie nehmen die Volatilitätsanpassung für das Wechselkursrisiko (fx) 
an der positiven oder negativen Nettoposition jeder Währung außer 
der Verrechnungswährung der Netting-Rahmenvereinbarung vor. 

(3) Institute berechnen E* nach folgender Formel: 

E ä ¼ max Õ 
0; 8 > > : X 

i 
E i Ä X 

i 
C i 9 > > ; þ X 

j 
jE sec 

j j · H sec 
j þ X 

k 
jE 

fx 
k j · H 

fx 
k Ø 

dabei entspricht 

E i = dem Risikopositionswert jeder einzelnen im Rahmen der Ver
einbarung bestehenden Risikoposition i, der bei fehlender Be
sicherung zur Anwendung käme, wenn die Institute die risiko
gewichteten Positionsbeträge nach dem Standardansatz berech
nen oder sie die risikogewichteten Positionsbeträge und erwar
teten Verlustbeträge nach dem IRB-Ansatz berechnen, 

C i = dem Wert der Wertpapiere in jeder Gruppe oder Waren dersel
ben Art, die in Bezug auf jede Risikoposition i geliehen, ange
kauft oder eingeliefert werden, oder der Barmittel, die in Bezug 
auf jede Risikoposition i geliehen oder eingeliefert werden, 

E sec 
j = der (positiven oder negativen) Nettoposition in einer bestimmten 

Wertpapiergruppe j, 

E 
fx 
k = die (positiven oder negativen) Nettoposition in einer anderen 

Währung (Währung k) als der Verrechnungswährung der Ver
einbarung, die nach Absatz 2 Buchstabe b errechnet wird, 
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H sec 
j = der für eine bestimmte Wertpapiergruppe j angemessenen Vola

tilitätsanpassung, 

H 
fx 
k = der Volatilitätsanpassung für das Wechselkursrisiko bei Wäh

rung k. 

(4) Zur Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und er
warteten Verlustbeträge bei Pensionsgeschäften, Wertpapier- oder Wa
renverleih- oder -leihgeschäften oder anderen Kapitalmarkttransaktionen, 
für die Netting-Rahmenvereinbarungen gelten, setzen die Institute für 
die Zwecke des Artikels 113 im Rahmen des Standardansatzes und des 
Kapitels 3 im Rahmen des IRB-Ansatzes den nach Absatz 3 berech
neten Wert E* als Wert der Risikoposition gegenüber der Gegenpartei 
ein, die aus den von der Netting-Rahmenvereinbarung erfassten Ge
schäften resultiert. 

(5) Für die Zwecke der Absätze 2 und 3 bezeichnet „Wertpapier
gruppe“ Wertpapiere, die von ein und demselben Emittenten am selben 
Tag ausgegeben wurden, die gleiche Laufzeit haben, den gleichen Be
dingungen und Konditionen unterliegen und für die die gleichen, in 
Artikel 224 beziehungsweise 225 genannten Verwertungszeiträume gel
ten. 

Artikel 221 

Verwendung interner Modelle für Netting-Rahmenvereinbarungen 

(1) Mit Erlaubnis der zuständigen Behörden können die Institute 
alternativ zu den von der Aufsicht vorgegebenen oder auf eigenen 
Schätzungen beruhenden Volatilitätsanpassungen für die Berechnung 
des vollständig angepassten Risikopositionswerts (E*), der sich aus 
der Anwendung einer anerkennungsfähigen Netting-Rahmenverein
barung für Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleih- oder 
-leihgeschäfte oder andere Kapitalmarkttransaktionen, bei denen es 
sich nicht um Derivatgeschäfte handelt, ergibt, interne Modelle verwen
den, sofern diese Modelle Korrelationseffekten zwischen Wertpapier
positionen, die von der Netting-Rahmenvereinbarung erfasst werden, 
sowie der Liquidität der betreffenden Instrumente Rechnung tragen. 

(2) Mit Erlaubnis der zuständigen Behörden dürfen Institute ihre 
internen Modelle auch für Lombardgeschäfte verwenden, wenn für diese 
eine bilaterale Netting-Rahmenvereinbarung gilt, die die Anforderungen 
des Kapitels 6 Abschnitt 7 erfüllt. 

(3) Ein Institut kann unabhängig davon, ob es zur Berechnung der 
risikogewichteten Positionsbeträge nach dem Standardansatz oder dem 
IRB-Ansatz verfährt, beschließen, auf ein internes Modell zurückzugrei
fen. Hat sich ein Institut jedoch für die Verwendung eines internen 
Modells entschieden, so wendet es dieses auf alle Gegenparteien und 
Wertpapiere an, außer auf unwesentliche Portfolios, bei denen es gemäß 
Artikel 220 die aufsichtlichen oder die auf eigenen Schätzungen beru
henden Volatilitätsanpassungen zugrunde legen kann. 

Institute, die im Rahmen von Titel IV Kapitel 5 die Genehmigung für 
ein internes Risikomessmodell erhalten haben, können auf interne Mo
delle zurückgreifen. Hat ein Institut eine solche Genehmigung nicht 
erhalten, kann es bei den zuständigen Behörden dennoch beantragen, 
für die Zwecke dieses Artikels interne Modelle verwenden zu dürfen. 
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(4) Die zuständigen Behörden gestatten einem Institut die Nutzung 
interner Modelle nur dann, wenn sie sich davon überzeugt haben, dass 
das System, mit dem das Institut die Risiken aus den unter die Netting- 
Rahmenvereinbarung fallenden Geschäften steuert, konzeptionell solide 
ist, unter Sicherstellung seiner Integrität angewandt wird und den fol
genden Qualitätsstandards genügt: 

a) Das interne Risikomessmodell, das zur Ermittlung der potenziellen 
Preisvolatilität verwendet wird, ist in das tägliche Risikomanagement 
eingebettet und dient als Grundlage für die Meldung von Risiken an 
die Geschäftsleitung des Instituts; 

b) das Institut hat eine Abteilung „Risikoüberwachung“, die alle folgen
den Anforderungen erfüllt: 

i) Sie ist vom Handelsbereich unabhängig und erstattet der Ge
schäftsleitung unmittelbar Bericht, 

ii) sie ist für die Gestaltung und Umsetzung des Risikomanage
mentsystems des Instituts verantwortlich; 

iii) sie erstellt und analysiert täglich Berichte über die Ergebnisse 
des Risikomessmodells und über die Maßnahmen, die im Hin
blick auf Positionslimitierungen getroffen werden sollten; 

c) die von dieser Abteilung erstellten Tagesberichte werden von einer 
Managementebene geprüft, die über ausreichende Befugnisse ver
fügt, um die Herabsetzung übernommener Positionen und des Ge
samtrisikos durchzusetzen; 

d) das Institut beschäftigt in dieser Abteilung eine ausreichende Zahl in 
der Verwendung komplexer Modelle geschulter Mitarbeiter; 

e) das Institut hat Verfahren eingerichtet, um die Einhaltung der schrift
lich niedergelegten internen Grundsätze für das Risikomesssystem 
und die dazugehörigen Kontrollen zu gewährleisten; 

f) die Modelle des Instituts haben in der Vergangenheit eine ausrei
chend präzise Risikomessung gewährleistet, was durch Rückverglei
che der Ergebnisse mit den Daten von mindestens einem Jahr nach
gewiesen werden kann; 

g) das Institut führt im Rahmen eines strengen Stresstest-Programms 
häufig Tests durch, deren Ergebnisse von der Geschäftsleitung ge
prüft und in den von ihm festgelegten Grundsätzen und Obergrenzen 
berücksichtigt werden; 

h) das Institut unterzieht sein Risikomesssystem im Rahmen der Innen
revision einer unabhängigen Prüfung. Diese umfasst sowohl die Tä
tigkeiten der Handelsabteilungen als auch der unabhängigen Abtei
lung „Risikoüberwachung“; 
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i) das Institut unterzieht sein Risikomanagement mindestens einmal 
jährlich einer Prüfung; 

j) das interne Modell erfüllt die Anforderungen der Artikel 292 Ab
sätze 8 und 9 und Artikel 294. 

(5) Das interne Risikomessmodell eines Instituts trägt einer ausrei
chenden Zahl von Risikofaktoren Rechnung, damit alle wesentlichen 
Kursrisiken erfasst werden. 

Ein Institut kann innerhalb der einzelnen Risikokategorien und katego
rienübergreifend empirische Korrelationen verwenden, wenn sein Sys
tem zur Messung der Korrelationen solide ist und unter Sicherstellung 
seiner Integrität angewandt wird. 

(6) Institute, die interne Modelle verwenden, berechnen E* nach fol
gender Formel: 

E ä ¼ max ( 

0; 8 > > > : X 

i 
E i Ä X 

i 
C i 9 > > > ; þ potenzielle Wertänderung ) 

dabei entspricht 

E i = dem Risikopositionswert jeder einzelnen im Rahmen der Verein
barung bestehenden Risikoposition i, der bei fehlender Besiche
rung zur Anwendung käme, wenn die Institute die risikogewich
teten Positionsbeträge nach dem Standardansatz berechnen oder 
sie die risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlust
beträge nach dem IRB-Ansatz berechnen, 

C i = dem Wert der Wertpapiere, die in Bezug auf jede Risikoposition i 
geliehen, angekauft oder geliefert werden, oder der Barmittel, die 
in Bezug auf jede Risikoposition i geliehen oder geliefert werden. 

Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträge mit Hilfe interner 
Modelle berechnen, verwenden zu diesem Zweck die Modellergebnisse 
des vorangegangenen Handelstags. 

(7) Für die Berechnung der in Absatz 6 genannten potenziellen Wert
änderung gelten alle folgenden Standards: 

a) Die Berechnung erfolgt mindestens einmal pro Tag; 

b) sie stützt sich auf ein einseitiges Konfidenzniveau von 99 %, 

c) sie legt einen Verwertungszeitraum von fünf Tagen zugrunde, außer 
bei Geschäften, bei denen es sich nicht um Wertpapierpensions
geschäfte oder Wertpapierleihgeschäfte handelt, für die ein Verwer
tungszeitraum von zehn Tagen zugrunde gelegt wird; 

d) sie stützt sich auf einen effektiven historischen Beobachtungszeit
raum von mindestens einem Jahr, es sei denn, aufgrund einer erheb
lichen Zunahme der Preisvolatilität ist ein kürzerer Beobachtungs
zeitraum gerechtfertigt; 

e) die bei der Berechnung verwendeten Daten werden alle drei Monate 
aktualisiert. 
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Hat ein Institut ein Pensionsgeschäft, ein Wertpapier- oder Warenver
leih- oder -leihgeschäft und ein Lombard- oder ähnliches Geschäft oder 
einen Netting-Satz in seinem Bestand, das/der die Kriterien des Arti
kels 285 Absätze 2, 3 und 4 erfüllt, so wird die Mindesthaltedauer der 
Nachschuss-Risikoperiode angeglichen, die gemäß diesen Absätzen in 
Verbindung mit Artikel 285 Absatz 5 gelten würde. 

(8) Zur Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und er
warteten Verlustbeträge bei Pensionsgeschäften, Wertpapier- oder Wa
renleihgeschäften oder Wertpapier- oder Warenverleihgeschäften oder 
anderen Kapitalmarkttransaktionen, für die Netting-Rahmenvereinbarun
gen gelten, setzen die Institute für die Zwecke des Artikels 113 im 
Rahmen des Standardansatzes und des Kapitels 3 im Rahmen des 
IRB-Ansatzes den nach Absatz 6 berechneten Wert E* als Wert der 
Risikoposition gegenüber der Gegenpartei ein, die aus den von der 
Netting-Rahmenvereinbarung erfassten Geschäften resultiert. 

(9) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen Folgendes präzisiert wird: 

a) was für die Zwecke von Absatz 3 ein unwesentliches Portfolio dar
stellt, 

b) die Kriterien, anhand deren für den Zweck der Absätze 4 und 5 und 
von Netting-Rahmenvereinbarungen entschieden wird, ob ein inter
nes Modell solide ist und unter Sicherstellung seiner Integrität ange
wandt wird. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 31. Dezember 2015 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 222 

Einfache Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten 

(1) Institute dürfen die einfache Methode zur Berücksichtigung finan
zieller Sicherheiten nur anwenden, wenn sie die risikogewichteten Po
sitionsbeträge nach dem Standardansatz berechnen. Außer für die Zwe
cke des Artikels 148 Absatz 1 und des Artikels 150 Absatz 1 wenden 
die Institute nicht gleichzeitig die einfache und die umfassende Methode 
zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten an. Die Institute nutzen 
diese Ausnahme nicht selektiv dazu, niedrigere Eigenmittelanforderun
gen zu erreichen oder um Aufsichtsarbitrage zu betreiben. 

(2) Bei der einfachen Methode zur Berücksichtigung finanzieller Si
cherheiten setzen die Institute anerkennungsfähige Finanzsicherheiten zu 
ihrem nach Artikel 207 Absatz 4 Buchstabe d bestimmten Marktwert 
an. 

(3) Den durch den Marktwert der anerkennungsfähigen Sicherheit 
gedeckten Teilen der Risikopositionswerte weisen die Institute das Ri
sikogewicht zu, das sie nach Kapitel 2 ansetzen würden, wenn das 
kreditgebende Institut eine direkte Risikoposition aus dem Sicherungs
instrument hätte. Der Risikopositionswert eines in Anhang I genannten 
außerbilanziellen Postens wird zu diesem Zweck nicht mit dem in Ar
tikel 111 Absatz 1 genannten Risikopositionswert, sondern mit 100 % 
seines Werts angesetzt. 
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Das Risikogewicht des besicherten Teils beträgt (mit Ausnahme der in 
den Absätzen 4 bis 6 genannten Fälle) mindestens 20 %. Dem übrigen 
Teil der Risikoposition weisen die Institute das Risikogewicht zu, das 
sie nach Kapitel 2 für eine unbesicherte Risikoposition an die Gegen
partei ansetzen würden. 

(4) Dem besicherten Teil einer Risikoposition aus Pensions- und 
Wertpapierverleih- oder -leihgeschäften, die die Kriterien des Arti
kels 227 erfüllen, weisen die Institute das Risikogewicht 0 % zu. Ist 
die Gegenpartei eines solchen Geschäfts kein wesentlicher Marktteilneh
mer, weisen die Institute ein Risikogewicht von 10 % zu. 

(5) Den Risikopositionswerten, die nach Kapitel 6 für die in Anhang 
II genannten, durch Bargeld oder bargeldähnliche Instrumente abge
sicherten Derivatgeschäfte mit täglicher Marktbewertung bestimmt wer
den, weisen die Institute — wenn keine Währungsinkongruenz vorliegt 
— in der Höhe der Besicherung das Risikogewicht 0 % zu. 

Sind die genannten Geschäfte durch Schuldverschreibungen von Zen
tralstaaten oder Zentralbanken abgesichert, die nach Kapitel 2 ein Risi
kogewicht von 0 % erhalten, weisen die Institute den Risikopositions
werten in der Höhe der Besicherung das Risikogewicht 10 % zu. 

(6) Nicht in den Absätzen 4 und 5 genannten Geschäften können 
Institute ein Risikogewicht von 0 % zuweisen, wenn Risikoposition 
und Sicherheit auf dieselbe Währung lauten und eine der folgenden 
Bedingungen erfüllt ist: 

a) Die Sicherheit besteht aus einer Bareinlage oder einem bargeldähn
lichen Instrument; 

b) die Sicherheit besteht aus Schuldverschreibungen von Zentralstaaten 
oder Zentralbanken, die nach Artikel 114 das Risikogewicht 0 % 
erhalten können und auf deren Marktwert ein 20 %iger Abschlag 
vorgenommen wurde. 

(7) Für die Zwecke der Absätze 5 und 6 umfassen Schuldverschrei
bungen von Zentralstaaten oder Zentralbanken: 

a) Schuldverschreibungen von regionalen oder lokalen Gebietskörper
schaften, deren Schuldtitel im Rahmen von Artikel 115 wie Risiko
positionen gegenüber dem Zentralstaat, dem sie zuzuordnen sind, 
behandelt werden, 

b) Schuldverschreibungen multilateraler Entwicklungsbanken, denen 
nach Artikel 117 Absatz 2 ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen 
wird, 
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c) Schuldverschreibungen internationaler Organisationen, denen nach 
Artikel 118 ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen wird. 

d) Schuldverschreibungen öffentlicher Stellen, die gemäß Artikel 116 
Absatz 4 wie Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten behandelt 
werden. 

Artikel 223 

Umfassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten 

(1) Um der Kursvolatilität Rechnung zu tragen, nehmen Institute bei 
der Bewertung einer finanziellen Sicherheit im Rahmen der umfassen
den Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten am Markt
wert der Sicherheit gemäß den Artikeln 224 bis 227 Volatilitätsanpas
sungen vor. 

Lauten Sicherheit und zugrunde liegende Risikoposition auf unter
schiedliche Währungen, nehmen Institute zusätzlich zu der nach den 
Artikeln 224 bis 227 für die Sicherheit angemessenen Volatilitätsanpas
sung eine weitere Anpassung für die Wechselkursvolatilität vor. 

Bei OTC-Derivaten, für die eine von den zuständigen Behörden gemäß 
Kapitel 6 anerkannte Netting-Vereinbarung gilt, nehmen die Institute 
eine Anpassung für die Wechselkursvolatilität immer dann vor, wenn 
sich die Währung der Sicherheit und die Verrechnungswährung nicht 
decken. Auch wenn die von der Netting-Vereinbarung erfassten Ge
schäfte in mehreren Währungen abgewickelt werden, nehmen die Insti
tute nur eine Volatilitätsanpassung vor. 

(2) Institute berechnen den zu berücksichtigenden volatilitätsange
passten Wert der Sicherheit (CVA) wie folgt: 

C VA ¼ C · Ä 1 Ä H C Ä H fx Ö 
dabei entspricht 

C = dem Wert der Sicherheit, 

H C = der nach den Artikeln 224 und 227 berechneten, der Sicherheit 
angemessenen Volatilitätsanpassung, 

H fx = der nach den Artikeln 224 und 227 berechneten, der Währungs
inkongruenz angemessenen Volatilitätsanpassung. 

Diese Formel verwenden die Institute bei allen Geschäften mit Aus
nahme solcher, die von anerkannten Netting-Rahmenvereinbarungen er
fasst werden und für die die Bestimmungen der Artikel 220 und 221 
gelten. 

(3) Institute berechnen den zu berücksichtigenden volatilitätsange
passten Wert der Risikoposition (EVA) wie folgt: 

E VA ¼ E · Ä 1 þ H E Ö 
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dabei entspricht 

E = dem Risikopositionswert, der nach Kapitel 2 oder 3 als angemes
sen festgesetzt würde, wäre die Risikoposition unbesichert, 

HE = der nach den Artikeln 224 und 227 berechneten, der Risikoposi
tion angemessenen Volatilitätsanpassung. 

▼M8 
Bei OTC-Derivaten berechnen die Institute, die die Methode gemäß 
Kapitel 6 Abschnitt 6 verwenden, E VA wie folgt: 

E VA = E. 

▼C2 
(4) Für die Berechnung von E in Absatz 3 gilt Folgendes: 

a) Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträge nach dem Stan
dardansatz berechnen, setzen den Risikopositionswert eines in An
hang I genannten außerbilanziellen Postens nicht mit dem in Arti
kel 111 Absatz 1 genannten Risikopositionswert, sondern mit 100 % 
seines Werts an; 

b) Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträge nach dem IRB- 
Ansatz berechnen, ermitteln den Risikopositionswert der in Arti
kel 166 Absätze 8 bis 10 aufgeführten Posten, indem sie anstelle 
der dort genannten Umrechnungsfaktoren oder Prozentsätze einen 
Umrechnungsfaktor von 100 % zugrunde legen. 

(5) Institute berechnen den vollständig angepassten Risikopositions
wert (E*), der sowohl der Volatilität als auch den risikomindernden 
Auswirkungen der Sicherheit Rechnung trägt, wie folgt: 

E ä ¼ max f0; E VA Ä C VAM g 

dabei entspricht 

E VA = dem nach Absatz 3 berechneten volatilitätsangepassten Wert 
der Risikoposition, 

C VAM = CVA mit weiteren Anpassungen für etwaige Laufzeitinkon
gruenzen gemäß Abschnitt 5. 

▼M8 
Bei OTC-Derivaten tragen Institute, die die Methoden nach Kapitel 6 
Abschnitte 3, 4 und 5 verwenden, den risikomindernden Auswirkungen 
der Sicherheit gemäß den Bestimmungen von Abschnitt 3, 4 bzw. 5 des 
Kapitels 6 Rechnung. 

▼C2 
(6) Institute dürfen Volatilitätsanpassungen entweder anhand der auf
sichtlichen Volatilitätsanpassungen nach Artikel 224 oder anhand eige
ner Schätzungen gemäß Artikel 225 berechnen. 

Ein Institut kann sich unabhängig davon, ob es zur Berechnung der 
risikogewichteten Positionsbeträge nach dem Standardansatz oder dem 
IRB-Ansatz verfährt, für die Verwendung der aufsichtlichen Volatilitäts
anpassungen oder die Verwendung der auf eigenen Schätzungen beru
henden Methode entscheiden. 
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Wendet ein Institut allerdings die auf eigenen Schätzungen beruhende 
Methode an, so wendet es diese auf alle Arten von Instrumenten an, 
außer auf unwesentliche Portfolios, bei denen es nach der auf aufsicht
lichen Vorgaben beruhenden Methode verfahren kann. 

(7) Wenn eine Sicherheit sich aus mehreren anerkennungsfähigen 
Werten zusammensetzt, berechnen die Institute die Volatilitätsanpassung 
(H) wie folgt: 

H ¼ X 

i 
a i H i 

dabei entspricht 

a i = dem Anteil eines anerkennungsfähigen Werts i an der Sicherheit 
insgesamt, 

H i = der für den anerkennungsfähigen Wert i geltenden Volatilitäts
anpassung. 

Artikel 224 

Aufsichtliche Volatilitätsanpassungen bei der umfassenden Methode 
zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten 

(1) Bei der auf aufsichtlichen Vorgaben beruhenden Methode neh
men die Institute (unter der Voraussetzung einer täglichen Neubewer
tung) die in den Tabellen 1 bis 4 genannten Volatilitätsanpassungen vor. 

VOLATILITÄTSANPASSUNGEN 

Tabelle 1 

der Bonitätsbeur
teilung der 

Schuldverschrei
bung zugeordnete 

Bonitätsstufe 

Restlaufzeit 

Volatilitätsanpassungen für Schuld
verschreibungen der in Artikel 197 
Absatz 1 Buchstabe b bezeichneten 

Emittenten 

Volatilitätsanpassungen für Schuld
verschreibungen der in Artikel 197 
Absatz 1 Buchstaben c und d be

zeichneten Emittenten 

Volatilitätsanpassungen für Verbrie
fungspositionen, die die Kriterien 
des Artikels 197 Absatz 1 Buch

stabe h erfüllen 

20-täg. 
Verwer

tungszeit
raum 

10-täg. 
Verwer

tungszeit
raum 

5-täg. Ver
wertungs
zeitraum 

20-täg. 
Verwer

tungszeit
raum 

10-täg. 
Verwer

tungszeit
raum 

5-täg. Ver
wertungs
zeitraum 

20-täg. 
Verwer

tungszeit
raum 

10-täg. 
Verwer

tungszeit
raum 

5-täg. Ver
wertungs
zeitraum 

1 ≤ 1 Jahr 0,707 0,5 0,354 1,414 1 0,707 2,829 2 1,414 

1 ≤ 5 Jahre 2,828 2 1,414 5,657 4 2,828 11,314 8 5,657 

> 5 Jahre 5,657 4 2,828 11,314 8 5,657 22,628 16 11,313 

2-3 ≤ 1 Jahr 1,414 1 0,707 2,828 2 1.,14 5,657 4 2,828 

1 ≤ 5 Jahre 4,243 3 2,121 8,485 6 4,243 16,971 12 8,485 

> 5 Jahre 8,485 6 4,243 16,971 12 8,485 33,942 24 16,970 

4 ≤ 1 Jahr 21,213 15 10,607 Ent
fällt 

Entfällt Entfällt Ent
fällt 

Entfällt Ent
fällt 

1 ≤ 5 Jahre 21,.213 15 10,607 Ent
fällt 

Entfällt Entfällt Ent
fällt 

Entfällt Ent
fällt 

> 5 Jahre 21,213 15 10,607 Ent
fällt 

Entfällt Entfällt Ent
fällt 

Entfällt Ent
fällt 
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Tabelle 2 

der Bonitätsbeurteilung 
einer kurzfristigen 

Schuldverschreibung 
zugeordnete Bonitäts

stufe 

Volatilitätsanpassungen für Schuldver
schreibungen von Emittenten mit kurz
fristiger Bonitätsbeurteilung nach Arti

kel 197 Absatz 1 Buchstabe b 

Volatilitätsanpassungen für Schuldver
schreibungen von Emittenten mit kurz
fristiger Bonitätsbeurteilung nach Arti
kel 197 Absatz 1 Buchstaben c und d 

Volatilitätsanpassungen für Verbrie
fungspositionen, die die Kriterien des 

Artikels 197 Absatz 1 Buchstabe h er
füllen 

20-täg. Ver
wertungs
zeitraum 

10-täg. Ver
wertungs
zeitraum 

5-täg. Ver
wertungs
zeitraum 

20-täg. Ver
wertungs
zeitraum 

10-täg. Ver
wertungs
zeitraum 

5-täg. Ver
wertungs
zeitraum 

20-täg. Ver
wertungs
zeitraum 

10-täg. Ver
wertungs
zeitraum 

5-täg. Ver
wertungs
zeitraum 

1 0,707 0,5 0,354 1,414 1 0,707 2,829 2 1,414 

2-3 1,414 1 0,707 2,828 2 1,414 5,657 4 2,828 

Tabelle 3 

Sonstige Arten von Sicherheiten oder Risikopositionen 

20-täg. Verwer
tungszeitraum 

10-täg. Verwer
tungszeitraum 

5-täg. Verwer
tungszeitraum 

Hauptindex-Aktien, Hauptindex- 
Wandelschuldverschreibungen 

21,213 15 10,607 

Andere an einer anerkannten 
Börse gehandelte Aktien oder 
Wandelschuldverschreibungen 

35,355 25 17,678 

Bargeld 0 0 0 

Gold 21,213 15 10,607 

Tabelle 4 

Volatilitätsanpassungen für Währungsinkongruenzen 

20-täg. Verwertungszeitraum 10-täg. Verwertungszeitraum 5-täg. Verwertungszeitraum 

11,314 8 5,657 

(2) Für die Berechnung der Volatilitätsanpassungen gemäß Absatz 1 
gelten folgende Bedingungen: 

a) Bei besicherten Kreditvergaben beträgt der Verwertungszeitraum 
20 Handelstage. 

b) Bei Pensionsgeschäften — sofern diese nicht mit der Übertragung 
von Waren oder garantierten Eigentumsrechten an diesen Waren ver
bunden sind — und Wertpapierverleih- oder -leihgeschäften beträgt 
der Verwertungszeitraum 5 Handelstage. 

c) Bei anderen Kapitalmarkttransaktionen beträgt der Verwertungszeit
raum 10 Handelstage. 

Hat ein Institut ein Geschäft oder einen Netting-Satz im Bestand, das/ 
der die Kriterien des Artikels 285 Absätze 2, 3 und 4 erfüllt, so wird die 
Mindesthaltedauer der Nachschuss-Risikoperiode angeglichen, die ge
mäß diesen Absätzen gelten würde. 
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(3) Bei den in Absatz 1 Tabellen 1 bis 4 und in den Absätzen 4 bis 6 
genannten, mit einer Bonitätsbeurteilung von Schuldverschreibungen 
verknüpften Bonitätsstufen handelt es sich um die Stufen, die von der 
EBA gemäß Kapitel 2 einer bestimmten Bonitätsbeurteilung zugeordnet 
wurden. 

Für die Zwecke der Festlegung der Bonitätsstufe nach Unterabsatz 1, 
die einer Bonitätsbeurteilung von Schuldverschreibungen zugeordnet ist, 
findet auch Artikel 197 Absatz 7 Anwendung. 

(4) Bei nicht anerkennungsfähigen Wertpapieren oder bei Waren, die 
im Rahmen von Pensions- oder Wertpapier- oder Warenleihgeschäften 
oder Wertpapier- oder Warenverleihgeschäften verliehen oder veräußert 
werden, wird die gleiche Volatilitätsanpassung vorgenommen wie bei 
Aktien, die nicht in einem Hauptindex vertreten, aber an einer anerkann
ten Börse notiert sind. 

(5) Bei anerkennungsfähigen Anteilen an OGA entspricht die Vola
tilitätsanpassung dem gewichteten Durchschnitt der Volatilitätsanpassun
gen, der unter Berücksichtigung des in Absatz 2 genannten Verwer
tungszeitraums für die Vermögenswerte, in die der Fonds investiert 
hat, gelten würde. 

Sind die Vermögenswerte, in die der Fonds investiert hat, dem Institut 
unbekannt, so entspricht die Volatilitätsanpassung dem Höchstwert, der 
für jeden Titel, in den der Fonds investieren darf, gelten würde. 

▼M9 
(6) Bei unbeurteilten Schuldverschreibungen von Instituten oder 
Wertpapierfirmen, die nach Artikel 197 Absatz 4 anerkannt werden 
können, wird die gleiche Volatilitätsanpassung vorgenommen wie bei 
Titeln von Instituten oder Unternehmen, deren Bonitätsbeurteilung mit 
den Bonitätsstufen 2 oder 3 gleichgesetzt wird. 

▼C2 

Artikel 225 

Auf eigenen Schätzungen beruhende Volatilitätsanpassungen bei der 
umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller 

Sicherheiten 

(1) Die zuständigen Behörden gestatten den Instituten, bei der Be
rechnung der Volatilitätsanpassungen für Sicherheiten und Risikoposi
tionen ihre eigenen Volatilitätsschätzungen zu verwenden, wenn die 
Institute die Anforderungen der Absätze 2 und 3 erfüllen. Institute, 
denen die Verwendung eigener Volatilitätsschätzungen gestattet wurde, 
kehren nicht zu anderen Methoden zurück, es sei denn, es bestehen 
dafür nachweislich triftige Gründe und die zuständigen Behörden haben 
dies genehmigt. 

Bei Schuldverschreibungen, die von einer ECAI als „Investment Grade“ 
oder besser eingestuft wurden, können die Institute für jede Wertpapier
kategorie eine Volatilitätsschätzung ermitteln. 

Für Schuldverschreibungen, die von einer ECAI schlechter als „Invest
ment Grade“ eingestuft wurden, und für sonstige anerkennungsfähige 
Sicherheiten ermitteln die Institute die Volatilitätsanpassungen für jedes 
Papier einzeln. 

Institute, die nach der auf eigenen Schätzungen basierenden Methode 
verfahren, lassen bei der Schätzung der Volatilität der Sicherheit oder 
der Währungsinkongruenz etwaige Korrelationen zwischen der unbe
sicherten Risikoposition, der Sicherheit und/oder Wechselkursen außer 
Acht. 
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Bei der Abgrenzung der Wertpapierkategorien tragen die Institute der 
Art des Emittenten, der Bonitätsbeurteilung der Wertpapiere, ihrer Rest
laufzeit und ihrer modifizierten Laufzeit Rechnung. Volatilitätsschätzun
gen sind für die Wertpapiere, die das Institut in die Kategorie auf
genommen hat, repräsentativ. 

(2) Die Berechnung der Volatilitätsanpassungen erfüllt alle folgenden 
Kriterien: 

a) Die Institute legen bei der Berechnung ein einseitiges Konfidenz
niveau von 99 % zugrunde; 

b) die Institute legen bei der Berechnung die folgenden Verwertungs
zeiträume zugrunde: 

i) 20 Handelstage für besicherte Kreditvergaben, 

ii) 5 Handelstage für Pensionsgeschäfte, sofern diese nicht mit der 
Übertragung von Waren oder garantierten Eigentumsrechten an 
diesen Waren verbunden sind, und für Wertpapierverleih- oder 
-leihgeschäfte, 

iii) 10 Handelstage für andere Kapitalmarkttransaktionen; 

c) die Institute können für die Volatilitätsanpassung Werte verwenden, 
die unter Zugrundelegung kürzerer oder längerer Verwertungszeit
räume berechnet und für das betreffende Geschäft mit Hilfe nach
stehender Wurzel-Zeit-Formel auf den unter Buchstabe b angegebe
nen Verwertungszeitraum herauf- oder herabskaliert werden: 

H M ¼ H N · ffiffiffiffiffiffiffi T M 
T N 

r 

dabei entspricht 

T M = dem jeweiligen Verwertungszeitraum, 

H M = der auf dem Verwertungszeitraum T M basierenden Volatili
tätsanpassung, 

H N = der auf dem Verwertungszeitraum T N basierenden Volatili
tätsanpassung; 

d) die Institute tragen der Illiquidität von Aktiva geringerer Qualität 
Rechnung. Bestehen Zweifel an der Liquidität einer Sicherheit, ver
längern sie den Verwertungszeitraum. Sie stellen ferner fest, wo 
historische Daten möglicherweise eine Unterschätzung der potenziel
len Volatilität bewirken. In solchen Fällen werden die Daten einem 
Stresstest unterzogen; 

e) der historische Beobachtungszeitraum, den die Institute für die Be
rechnung der Volatilitätsanpassungen heranziehen, beträgt mindes
tens ein Jahr. Bei Instituten, die ein Gewichtungsschema oder andere 
Methoden verwenden, beträgt der effektive Beobachtungszeitraum 
mindestens ein Jahr. Die zuständigen Behörden können einem Insti
tut ferner vorschreiben, seine Volatilitätsanpassungen anhand eines 
kürzeren Beobachtungszeitraums zu berechnen, wenn sie dies auf
grund eines signifikanten Anstiegs der Kursvolatilität für gerechtfer
tigt halten; 
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f) die Institute aktualisieren ihre Daten und berechnen ihre Volatilitäts
anpassungen mindestens alle drei Monate. Darüber hinaus bewerten 
sie ihre Daten bei jeder wesentlichen Änderung der Marktpreise neu; 

(3) Die Schätzung der Volatilitätsanpassungen erfüllt alle folgenden 
qualitativen Kriterien: 

a) Das Institut nutzt die Volatilitätsschätzungen in seinem täglichen 
Risikomanagement — auch in Bezug auf seine internen Risikolimits; 

b) ist der Verwertungszeitraum, den das Institut bei seinem täglichen 
Risikomanagement zugrunde legt, länger als der, der in diesem Ab
schnitt für den betreffenden Transaktionstyp festgelegt ist, so skaliert 
es die Volatilitätsanpassungen nach der in Absatz 2 Buchstabe c 
angegebenen Wurzel–Zeit–Formel nach oben; 

c) das Institut hat Verfahren, um die Einhaltung der schriftlich nieder
gelegten Grundsätze für die Schätzung der Volatilitätsanpassungen 
und die Integration dieser Schätzungen in sein Risikomanagement 
sowie die dazugehörigen Kontrollen zu gewährleisten; 

d) das System, das das Institut zur Schätzung der Volatilitätsanpassun
gen anwendet, wird im Rahmen der Innenrevision regelmäßig einer 
unabhängigen Prüfung unterzogen. Das gesamte System für die 
Schätzung der Volatilitätsanpassungen und deren Einbettung in das 
Risikomanagement des Instituts wird mindestens einmal jährlich 
überprüft. Diese Überprüfung umfasst zumindest 

i) die Einbeziehung der geschätzten Volatilitätsanpassungen in das 
tägliche Risikomanagement, 

ii) die Validierung jeder wesentlichen Änderung des Schätzverfah
rens, 

iii) die Konsistenz, Zeitnähe und Zuverlässigkeit der Datenquellen, 
auf die sich das Institut bei der Schätzung der Volatilitätsanpas
sungen stützt, einschließlich der Unabhängigkeit dieser Quellen, 

iv) die Genauigkeit und Angemessenheit der Volatilitätsannahmen. 

Artikel 226 

Heraufskalierung von Volatilitätsanpassungen bei der umfassenden 
Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten 

Die Volatilitätsanpassungen nach Artikel 224 gelten für den Fall einer 
täglichen Neubewertung. Ebenso stellt ein Institut, das gemäß Arti
kel 225 seine eigenen Schätzungen verwendet, seine Berechnungen zu
nächst auf der Grundlage einer täglichen Neubewertung an. Erfolgt die 
Neubewertung seltener als einmal täglich, so nehmen die Institute grö
ßere Volatilitätsanpassungen vor. Diese werden von den Instituten an
hand nachstehender Wurzel-Zeit-Formel durch Heraufskalierung der auf 
einer täglichen Neubewertung basierenden Volatilitätsanpassungen er
mittelt: 
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H ¼ H M · 
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi 
N R þ Ä T M Ä 1 Ö 

T M 
s 

dabei entspricht 

H = der vorzunehmenden Volatilitätsanpassung, 

H M = der Volatilitätsanpassung bei täglicher Neubewertung, 

N R = der tatsächlichen Zahl der Handelstage zwischen Neubewertun
gen, 

T M = dem Verwertungszeitraum für das betreffende Geschäft. 

Artikel 227 

Bedingungen für eine 0 %ige Volatilitätsanpassung bei der 
umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller 

Sicherheiten 

(1) Wenn die Bedingungen des Absatzes 2 Buchstaben a bis h erfüllt 
sind, dürfen Institute, die nach der auf aufsichtlichen Vorgaben beru
henden Methode nach Artikel 224 oder der auf eigenen Schätzungen 
basierenden Methode nach Artikel 225 verfahren, bei Pensionsgeschäf
ten und Wertpapierverleih- oder Leihgeschäften anstelle der nach den 
Artikeln 224 bis 226 berechneten Volatilitätsanpassungen eine Anpas
sung von 0 % vornehmen. Institute, die interne Modelle nach Artikel 221 
verwenden, machen keinen Gebrauch von der in diesem Artikel fest
gelegten Behandlung. 

(2) Die Institute können eine Volatilitätsanpassung von 0 % vorneh
men, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Sowohl die Risikoposition als auch die Sicherheit sind Barmittel 
oder Schuldverschreibungen von Zentralstaaten oder Zentralbanken 
im Sinne von Artikel 197 Absatz 1 Buchstabe b, die nach Kapitel 2 
mit einem Risiko von 0 % gewichtet werden können; 

b) Risikoposition und Sicherheit lauten auf dieselbe Währung; 

c) entweder die Laufzeit des Geschäfts beträgt nicht mehr als einen Tag 
oder sowohl die Risikoposition als auch die Sicherheit werden täg
lich zu Marktpreisen bewertet und unterliegen täglichen Nachschuss
verpflichtungen; 

d) zwischen der letzten Neubewertung vor dem Versäumnis der Gegen
partei, Sicherheiten nachzuliefern, und der Veräußerung der Sicher
heit liegen nicht mehr als vier Handelstage; 

e) das Geschäft wird in einem für diese Art von Geschäft bewährten 
Abrechnungssystem abgewickelt; 

f) die für die Vereinbarung oder das Geschäft maßgeblichen Doku
mente sind die für Pensionsgeschäfte oder Leih- oder Verleih
geschäfte mit den betreffenden Wertpapieren üblichen Standarddoku
mente; 
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g) aus den für das Geschäft maßgeblichen Dokumenten geht hervor, 
dass das Geschäft fristlos kündbar ist, wenn die Gegenpartei ihrer 
Verpflichtung zur Einlieferung von Barmitteln oder Wertpapieren 
oder zur Leistung von Nachschusszahlungen nicht nachkommt oder 
in anderer Weise ausfällt; 

h) die Gegenpartei wird von den zuständigen Behörden als wesentlicher 
Marktteilnehmer angesehen. 

(3) Die in Absatz 2 Buchstabe h genannten wesentlichen Marktteil
nehmer umfassen 

a) die in Artikel 197 Absatz 1 Buchstabe b bezeichneten Emittenten, 
deren Titel nach Kapitel 2 ein Risikogewicht von 0 % erhalten, 

b) Institute, 

▼M9 
ba) Wertpapierfirmen, 

▼C2 
c) sonstige Finanzunternehmen im Sinne des Artikels 13 Nummer 25 

Buchstaben b und d der Richtlinie 2009/138/EG, deren Schuldtiteln 
nach dem Standardansatz ein Risikogewicht von 20 % zugewiesen 
wird, oder die — sollte es sich um Institute handeln, die die risi
kogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge nach 
dem IRB-Ansatz ermitteln — keine Bonitätsbeurteilung einer an
erkannten ECAI haben und von dem Institut intern beurteilt werden, 

d) beaufsichtigte OGA, die Eigenmittelanforderungen oder Verschul
dungslimits unterliegen, 

e) beaufsichtigte Pensionsfonds, 

f) anerkannte Clearing-Organisationen. 

Artikel 228 

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten 
Verlustbeträge bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung 

finanzieller Sicherheiten 

(1) Im Rahmen des Standardansatzes verwenden Institute für die 
Zwecke des Artikels 113 als Risikopositionswert den nach Artikel 223 
Absatz 5 berechneten Wert E*. Bei den in Anhang I genannten außer
bilanziellen Posten legen die Institute E* als den Wert zugrunde, auf 
den die in Artikel 111 Absatz 1 genannten Prozentsätze angewandt 
werden, um den Risikopositionswert zu ermitteln. 

(2) Im Rahmen des IRB-Ansatzes setzen die Institute für die Zwecke 
des Kapitels 3 den tatsächlichen Wert der LGD (LGD*) als LGD-Wert 
an. Die Institute berechnen LGD* wie folgt: 

LGD ä ¼ LGD · 
E ä 

E 
dabei entspricht 

LGD = der LGD, die nach Kapitel 3 für die Risikoposition gelten 
würde, wäre sie unbesichert, 
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E = dem Risikopositionswert gemäß Artikel 223 Absatz 3, 

E* = dem vollständig angepassten Risikopositionswert gemäß Arti
kel 223 Absatz 5. 

Artikel 229 

Bewertungsgrundsätze für sonstige anerkennungsfähige 
Sicherheiten beim IRB-Ansatz 

(1) Bei Immobiliensicherheiten wird die Sicherheit von einem un
abhängigen Sachverständigen zum oder unter Marktwert bewertet. Das 
Institut verpflichtet den Sachverständigen, den Marktwert transparent 
und klar zu dokumentieren. 

In Mitgliedstaaten, deren Rechts- und Verwaltungsvorschriften strenge 
Vorgaben für die Bemessung des Beleihungswerts setzen, kann die 
Immobilie stattdessen von einem unabhängigen Sachverständigen zum 
oder unter Beleihungswert bewertet werden. Institute verlangen, dass der 
unabhängige Sachverständige bei der Bestimmung des Beleihungswerts 
spekulative Elemente außer Acht lässt und diesen Wert auf transparente 
und klare Weise dokumentiert. 

Der Wert der Sicherheit ist der Markt- oder Beleihungswert, der gege
benenfalls aufgrund der Ergebnisse der in Artikel 208 Absatz 3 vor
gesehenen Überprüfung und eventueller vorrangiger Forderungen auf 
die Immobilie herabgesetzt wird. 

(2) Bei Forderungen ist der Wert der Forderungsbetrag. 

(3) Sachsicherheiten, bei denen es sich nicht um Immobiliensicher
heiten handelt, werden von den Instituten zum Marktwert bewertet. Für 
die Zwecke dieses Artikels ist der Marktwert der geschätzte Betrag, zu 
dem die Sicherheit am Tag der Bewertung im Rahmen eines zu markt
üblichen Konditionen geschlossenen Geschäfts vom Besitz eines ver
äußerungswilligen Verkäufers in den Besitz eines kaufwilligen Käufers 
übergehen dürfte. 

Artikel 230 

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten 
Verlustbeträge für andere anerkennungsfähige Sicherheiten beim 

IRB-Ansatz 

(1) Institute verwenden für die Zwecke des Kapitels 3 als LGD die 
nach diesem Absatz und nach Absatz 2 berechnete LGD*. 

Fällt das Verhältnis des Werts der Sicherheit (C) zum Risikopositions
wert (E) unter den in Tabelle 5 für die Risikoposition vorgeschriebenen 
Mindestbesicherungsgrad (C*), so ist LGD* gleich der in Kapitel 3 für 
unbesicherte Risikopositionen an die Gegenpartei festgelegten LGD. Zu 
diesem Zweck legen die Institute bei der Berechnung des Risikopositi
onswerts der in Artikel 166 Absätze 8 bis 10 aufgeführten Posten an
stelle der dort genannten Umrechnungsfaktoren oder Prozentsätze einen 
Umrechnungsfaktor oder Prozentsatz von 100 % zugrunde. 
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Übersteigt das Verhältnis des Werts der Sicherheit zum Risikopositions
wert die in Tabelle 5 festgelegte zweite, höhere Schwelle C**, so ist 
LGD* gleich dem in Tabelle 5 vorgeschriebenen Wert. 

Wird der erforderliche Grad an Besicherung C** für die Risikoposition 
insgesamt nicht erreicht, so behandeln die Institute die Risikoposition 
wie zwei Risikopositionen — eine, bei der der erforderliche Grad an 
Besicherung C** gegeben ist und eine (der verbleibende Teil), bei der 
dies nicht der Fall ist. 

(2) Welcher Wert für LGD* anzusetzen ist und welcher Grad an 
Besicherung für die besicherten Risikopositionsteile erforderlich ist, ist 
Tabelle 5 zu entnehmen: 

Tabelle 5 

Mindest-LGD für besicherte Risikopositionsteile 

LGD* bei vor
rangigen Risi
kopositionen 

LGD* bei 
nachrangigen 
Risikopositio

nen 

Erforderlicher 
Grad an Min

destbesicherung 
der Risikoposi

tion (C*) 

Erforderlicher 
Grad an Min

destbesicherung 
der Risikoposi

tion (C**) 

Forderungen 35 % 65 % 0 % 125 % 

Wohnimmobilien/ 
Gewerbeimmobi
lien 

35 % 65 % 30 % 140 % 

Sonstige Sicher
heiten 

40 % 70 % 30 % 140 % 

(3) Alternativ zu der Behandlung nach den Absätzen 1 und 2 und 
vorbehaltlich des Artikels 124 Absatz 2 dürfen Institute dem Teil der 
Risikoposition, der innerhalb der in Artikel 125 Absatz 2 Buchstabe d 
bzw. Artikel 126 Absatz 2 Buchstabe d festgelegten Grenzen in voller 
Höhe durch Wohnimmobilien oder Gewerbeimmobilien im Hoheits
gebiet eines Mitgliedstaats besichert ist, ein Risikogewicht von 50 % 
zuweisen, wenn alle in Artikel 199 Absatz 3 oder 4 genannten Bedin
gungen erfüllt sind. 

Artikel 231 

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten 
Verlustbeträge bei gemischten Sicherheitenpools 

(1) Der Wert der zugrunde zu legenden LGD* wird von einem In
stitut als LGD für die Zwecke von Kapitel 3 nach den Absätzen 2 und 3 
berechnet, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Das Institut berechnet die risikogewichteten Positionsbeträge und 
erwarteten Verlustbeträge nach dem IRB-Ansatz; 

b) die Risikoposition ist sowohl durch Finanzsicherheiten als auch 
durch andere anerkennungsfähige Sicherheiten besichert. 

(2) Die Institute sind dazu verpflichtet, den volatilitätsangepassten 
Wert der Risikoposition, den sie erhalten, indem sie am Risikopositions
wert die in Artikel 223 Absatz 5 genannte Volatilitätsanpassung vor
nehmen, in verschiedene Teile aufzuteilen, so dass sich ein durch an
erkennungsfähige finanzielle Sicherheiten unterlegter Anteil, ein durch 
Forderungsabtretungen besicherter Anteil, ein durch Gewerbe- oder 
Wohnimmobilien besicherter Anteil, ein durch sonstige anerkennungs
fähige Sicherheiten unterlegter Anteil sowie gegebenenfalls der unbe
sicherte Anteil ergibt. 
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(3) Die Institute ermitteln die LGD* nach den einschlägigen Bestim
mungen dieses Kapitels für jeden der nach Absatz 2 ermittelten Anteile 
gesondert. 

Artikel 232 

Andere Formen der Besicherung mit Sicherheitsleistung 

(1) Sind die Bedingungen des Artikels 212 Absatz 1 erfüllt, können 
Einlagen bei Drittinstituten wie eine Garantie dieses Drittinstituts be
handelt werden. 

(2) Sind die Bedingungen des Artikels 212 Absatz 2 erfüllt, verfah
ren die Institute mit dem Teil der Risikoposition, der durch den gegen
wärtigen Rückkaufswert der an das kreditgebende Institut verpfändeten 
Lebensversicherungen besichert ist, wie folgt: 

a) Wenn für die Risikoposition der Standardansatz verwendet wird, 
wird ihr eines der in Absatz 3 festgelegten Risikogewichte zugewie
sen; 

b) wenn für die Risikoposition der IRB-Ansatz, nicht aber die instituts
eigenen LGD-Schätzungen verwendet werden, wird ihr eine LGD 
von 40 % zugewiesen. 

Im Falle einer Währungsinkongruenz setzen die Institute den gegenwär
tigen Rückkaufswert gemäß Artikel 233 Absatz 3 herab, wobei der Wert 
der Besicherung dem gegenwärtigen Rückkaufswert der Lebensversiche
rung entspricht. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 2 Buchstabe a weisen die Institute 
die folgenden Risikogewichte zu, wobei das Risikogewicht einer vor
rangigen unbesicherten Risikoposition gegenüber dem Lebensversiche
rer als Grundlage dient: 

a) ein Risikogewicht von 20 %, wenn der vorrangigen unbesicherten 
Risikoposition gegenüber dem Lebensversicherer ein Risikogewicht 
von 20 % zugeordnet wird, 

b) ein Risikogewicht von 35 %, wenn der vorrangigen unbesicherten 
Risikoposition gegenüber dem Lebensversicherer ein Risikogewicht 
von 50 % zugeordnet wird, 

c) ein Risikogewicht von 70 %, wenn der vorrangigen unbesicherten 
Risikoposition gegenüber dem Lebensversicherer ein Risikogewicht 
von 100 % zugeordnet wird, 

d) ein Risikogewicht von 150 %, wenn der vorrangigen unbesicherten 
Risikoposition gegenüber dem Lebensversicherer ein Risikogewicht 
von 150 % zugeordnet wird. 

(4) Institute dürfen auf Anforderung zurückgekaufte Instrumente, die 
nach Artikel 200 Buchstabe c anerkennungsfähig sind, wie eine Garan
tie des emittierenden Instituts behandeln. Der Wert der anerkennungs
fähigen Besicherung ist Folgender: 

a) Wird der Titel zu seinem Nennwert zurückgekauft, so gilt als Be
sicherungswert dieser Betrag; 
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b) wird das Instrument zum Marktpreis zurückgekauft, so wird der 
Besicherungswert nach dem gleichen Verfahren ermittelt wie bei 
den Schuldverschreibungen, die die Bedingungen des Artikels 197 
Absatz 4 erfüllen. 

U n t e r a b s c h n i t t 2 

A b s i c h e r u n g o h n e S i c h e r h e i t s l e i s t u n g 

Artikel 233 

Bewertung 

(1) Für die Berechnung der Auswirkungen einer Absicherung ohne 
Sicherheitsleistung gemäß diesem Unterabschnitt wird als Wert der Ab
sicherung ohne Sicherheitsleistung (G) der Betrag angesetzt, zu dessen 
Zahlung sich der Sicherungsgeber für den Fall verpflichtet hat, dass der 
Kreditnehmer ausfällt, seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt 
oder ein bestimmtes anderes Kreditereignis eintritt. 

(2) Für Kreditderivate, bei denen eine Neustrukturierung der zu
grunde liegenden Verbindlichkeit, verbunden mit einem Erlass oder 
einer Stundung der Darlehenssumme, der Zinsen oder der Gebühren, 
die zu einem Verlust auf Seiten des Kreditgebers führt, nicht als Kredit
ereignis angesehen wird, gilt Folgendes: 

a) Wenn der Betrag, zu dessen Zahlung sich der Sicherungsgeber ver
pflichtet hat, den Risikopositionswert nicht übersteigt, setzen die 
Institute den nach Absatz 1 ermittelten Wert der Absicherung um 
40 % herab; 

b) wenn der Betrag, zu dessen Zahlung sich der Sicherungsgeber ver
pflichtet hat, den Risikopositionswert übersteigt, darf der Wert der 
Absicherung höchstens 60 % des Risikopositionswerts betragen. 

(3) Lautet eine Absicherung ohne Sicherheitsleistung auf eine andere 
Währung als die Risikoposition, so setzen die Institute den Wert der 
Absicherung mit Hilfe einer Volatilitätsanpassung wie folgt herab: 

G ä ¼ G · ð1 Ä H fx Þ 

dabei entspricht 

G* = dem an das Fremdwährungsrisiko angepassten Betrag der Absi
cherung, 

G = dem Nominalbetrag der Absicherung, 

H fx = der nach Absatz 4 ermittelten Volatilitätsanpassung für etwaige 
Währungsinkongruenzen zwischen der Absicherung und der zu
grunde liegenden Verbindlichkeit. 

Liegt keine Währungsinkongruenz vor, ist H fx gleich Null. 

(4) Bei Volatilitätsanpassungen für Währungsinkongruenzen legen 
die Institute unter der Annahme einer täglichen Neubewertung einen 
Verwertungszeitraum von zehn Handelstagen zugrunde und können 
bei der Berechnung dieser Anpassungen nach der auf aufsichtlichen 
Vorgaben oder der auf eigenen Schätzungen beruhenden Methode (Ar
tikel 224 bzw. 225) verfahren. Die Institute skalieren die Volatilitäts
anpassungen gemäß Artikel 226 herauf. 
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Artikel 234 

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten 
Verlustbeträge im Falle einer Teilabsicherung und Unterteilung in 

Tranchen 

Überträgt das Institut einen Teil des Kreditrisikos auf eine oder mehrere 
Tranchen, so gelten die Regeln des Kapitels 5. Die Institute können 
Erheblichkeitsschwellen für Zahlungen, unterhalb derer im Falle eines 
Verlusts keine Zahlungen geleistet werden, mit zurückbehaltenen Erst
verlust-Positionen gleichsetzen und als Risikotransfer in Tranchen be
trachten. 

Artikel 235 

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge beim 
Standardansatz 

(1) Die Institute berechnen die risikogewichteten Positionsbeträge für 
die Zwecke des Artikels 113 Absatz 3 nach folgender Formel: 

max f0; E Ä G A g · r þ G A · g 

dabei entspricht 

E = dem Risikopositionswert gemäß Artikel 111; der Risikopositi
onswert eines in Anhang I genannten außerbilanziellen Postens 
wird zu diesem Zweck nicht mit dem in Artikel 111 Absatz 1 
genannten Risikopositionswert, sondern mit 100 % seines Werts 
angesetzt, 

G A = der nach Artikel 233 Absatz 3 errechneten Höhe der Absiche
rung (G*), die nach Maßgabe des Abschnitts 5 an etwaige Lauf
zeitinkongruenzen angepasst wird, 

r = dem in Kapitel 2 genannten Risikogewicht von Risikopositionen 
gegenüber dem Schuldner, 

g = dem Risikogewicht von Risikopositionen gegenüber dem Siche
rungsgeber gemäß in Kapitel 2. 

(2) Ist der abgesicherte Betrag (GA) geringer als die Risikoposition 
(E), dürfen die Institute die Formel in Absatz 1 nur anwenden, wenn die 
abgesicherten und nicht abgesicherten Teile der Risikoposition gleich
rangig sind. 

(3) Institute dürfen die Behandlung nach Artikel 114 Absätze 4 und 7 
auf Risikopositionen oder Teile von Risikopositionen ausdehnen, für die 
eine Garantie des Zentralstaats oder der Zentralbank besteht, wenn diese 
Garantie auf die Landeswährung des Kreditnehmers lautet und auch in 
dieser Währung abgesichert ist. 

Artikel 236 

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten 
Verlustbeträge beim IRB-Ansatz 

(1) Für den auf dem angepassten Wert der Kreditabsicherung GA 
basierenden abgesicherten Teil des Risikopositionswerts (E) darf für 
den Fall, dass eine vollständige Substitution nicht gerechtfertigt er
scheint, für die Zwecke des Kapitels 3 Abschnitt 4 als PD die PD 
des Sicherungsgebers oder eine PD zwischen der des Kreditnehmers 
und der des Garanten angesetzt werden. Bei nachrangigen Risikoposi
tionen und einer nicht nachrangigen Absicherung ohne Sicherheitsleis
tung können die Institute für die Zwecke von Kapitel 3 Abschnitt 4 als 
LGD die LGD vorrangiger Risikopositionen heranziehen. 
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(2) Für jeden unbesicherten Teil des Risikopositionswerts (E) wird 
als PD die PD des Kreditnehmers und als LGD die LGD der zugrunde 
liegenden Risikoposition verwendet. 

(3) Für die Zwecke dieses Artikels ist GA der nach Artikel 233 
Absatz 3 ermittelte Wert G*, der nach Maßgabe des Abschnitts 5 an 
etwaige Laufzeitinkongruenzen angepasst wird. E ist der gemäß Kapi
tel 3 Abschnitt 5ermittelte Risikopositionswert. Zu diesem Zweck legen 
die Institute bei der Berechnung des Risikopositionswerts der in Arti
kel 166 Absätze 8 bis 10 genannten Posten anstelle der dort genannten 
Umrechnungsfaktoren oder Prozentsätze einen Umrechnungsfaktor oder 
Prozentsatz von 100 % zugrunde. 

A b s c h n i t t 5 

L a u f z e i t i n k o n g r u e n z 

Artikel 237 

Laufzeitinkongruenz 

(1) Bei der Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge liegt 
eine Laufzeitinkongruenz dann vor, wenn die Restlaufzeit der Kredit
besicherung kürzer ist als die der besicherten Risikoposition. Eine Be
sicherung, deren Restlaufzeit weniger als drei Monate beträgt und deren 
Laufzeit kürzer ist als die der zugrunde liegenden Risikoposition, stellt 
keine anerkennungsfähige Besicherung dar. 

(2) Liegt eine Laufzeitinkongruenz vor, kann eine Besicherung nicht 
anerkannt werden, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) Die Ursprungslaufzeit der Besicherung beträgt weniger als ein Jahr. 

b) Bei der Risikoposition handelt es sich um eine kurzfristige Risiko
position, bei der nach den Vorgaben der zuständigen Behörden für 
die effektive Restlaufzeit (M) gemäß Artikel 162 Absatz 3 anstelle 
der Untergrenze von einem Jahr eine Untergrenze von einem Tag 
gilt. 

Artikel 238 

Laufzeit der Kreditbesicherung 

(1) Vorbehaltlich einer Höchstgrenze von 5 Jahren entspricht die 
effektive Laufzeit der zugrunde liegenden Verbindlichkeiten dem Zeit
raum, nach dessen Ablauf der Schuldner seine Verpflichtungen spätes
tens erfüllt haben muss. Vorbehaltlich des Absatzes 2 entspricht die 
Laufzeit der Kreditbesicherung dem Zeitraum bis zum frühestmöglichen 
Termin des Ablaufs bzw. der Kündigung der Besicherung. 

(2) Hat der Sicherungsgeber die Möglichkeit, die Besicherung zu 
kündigen, so setzen die Institute den Zeitraum bis zur frühestmöglichen 
Kündigung als Laufzeit der Besicherung an. Hat der Sicherungsnehmer 
die Möglichkeit, die Besicherung zu kündigen, und bieten die vertrag
lichen Konditionen bei Abschluss des Sicherungsgeschäfts dem Institut 
einen Anreiz, die Transaktion vor Ablauf der vertraglichen Laufzeit zu 
kündigen, so setzt das Institut den Zeitraum bis zur frühestmöglichen 
Kündigung als Laufzeit der Besicherung an; in allen anderen Fällen 
kann das Institut annehmen, dass sich die Kündigungsmöglichkeit nicht 
auf die Laufzeit der Besicherung auswirkt. 
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(3) Darf ein Kreditderivat vor Ablauf der Toleranzzeiträume enden, 
die zur Feststellung eines Ausfalls wegen Zahlungsversäumnis bei der 
zugrunde liegenden Verbindlichkeit erforderlich sind, so setzen die In
stitute die Laufzeit der Besicherung um die Dauer des Toleranzzeit
raums herab. 

Artikel 239 

Bewertung der Besicherung 

(1) Liegt bei durch finanzielle Sicherheiten besicherten Geschäften, 
eine Inkongruenz zwischen der Laufzeit der Risikoposition und der 
Laufzeit der Besicherung vor, werden diese Sicherheiten bei Anwen
dung der einfachen Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicher
heiten nicht anerkannt. 

(2) Bei Geschäften, die durch finanzielle Sicherheiten besichert sind, 
tragen Institute bei Anwendung der umfassenden Methode zur Berück
sichtigung finanzieller Sicherheiten den Laufzeiten der Besicherung und 
der Risikoposition beim angepassten Wert der Sicherheit nach folgender 
Formel Rechnung: 

C VAM ¼ C VA · 
t Ä t ä 

T Ä t ä 

dabei entspricht 

CVA = dem volatilitätsangepassten Wert der Sicherheit gemäß Arti
kel 223 Absatz 2 oder dem Risikopositionsbetrag, wenn dieser 
niedriger ist, 

t = der verbleibenden Zahl von Jahren bis zu dem nach Artikel 238 
errechneten Fälligkeitstermin der Kreditbesicherung oder T, 
wenn dieser Wert niedriger ist, 

T = der verbleibenden Anzahl von Jahren bis zu dem nach Arti
kel 238 bestimmten Fälligkeitstermin der Risikoposition oder 
fünf Jahren, wenn dieser Wert niedriger ist, 

t* = 0,25. 

Institute verwenden in der Formel nach Artikel 223 Absatz 5 für die 
Berechnung des vollständig angepassten Risikopositionswerts (E*) 
CVAM als den weiter um Laufzeitinkongruenz angepassten CVA. 

(3) Bei Geschäften mit Absicherung ohne Sicherheitsleistung tragen 
Institute den Laufzeiten der Absicherung und der Risikoposition beim 
angepassten Wert der Sicherheit nach folgender Formel Rechnung: 

G A ¼ G ä · 
t Ä t ä 

T Ä t ä 

dabei entspricht 

GA = dem um etwaige Laufzeitinkongruenzen angepassten Wert G*, 

G* = dem um etwaige Währungsinkongruenzen angepassten Betrag 
der Absicherung, 
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t = der verbleibenden Zahl von Jahren bis zu dem nach Artikel 238 
errechneten Fälligkeitstermin der Kreditbesicherung oder T, 
wenn dieser Wert niedriger ist, 

T = der verbleibenden Zahl von Jahren bis zu dem nach Artikel 238 
errechneten Fälligkeitstermin der Risikoposition oder fünf Jahren, 
wenn dieser Wert niedriger ist, 

t* = 0,25. 

Für die Zwecke der Artikel 233 bis 236 verwenden Institute GA als 
Wert der Absicherung. 

A b s c h n i t t 6 

K r e d i t r i s i k o m i n d e r u n g s t e c h n i k e n f ü r F o r d e 
r u n g s k ö r b e 

Artikel 240 

Erstausfall-Kreditderivate (First-to-default credit derivatives) 

Erwirbt ein Institut für einen Forderungskorb eine Besicherung, bei der 
der erste Ausfall in diesem Korb die Zahlung auslöst und dieses Kredit
ereignis den Kontrakt beendet, so darf das Institut die Berechnung des 
risikogewichteten Positionsbetrags und gegebenenfalls des erwarteten 
Verlustbetrags, die ohne die Kreditbesicherung den niedrigsten risiko
gewichteten Positionsbetrag ergäbe, gemäß diesem Kapitel anpassen; 

a) Bei Instituten, die den Standardansatz verwenden, entspricht der ri
sikogewichtete Positionsbetrag dem nach diesem Standardansatz be
rechneten risikogewichteten Positionsbetrag; 

b) bei Instituten, die den IRB-Ansatz verwenden, entspricht der risiko
gewichtete Positionsbetrag der Summe aus dem nach dem IRB-An
satz berechneten risikogewichteten Positionsbetrag und dem 12,5fa
chen des erwarteten Verlustbetrags. 

Das Verfahren nach diesem Artikel wird nur angewandt, wenn der 
Risikopositionswert den Wert der Kreditbesicherung nicht übersteigt. 

Artikel 241 

N-ter-Ausfall-Kreditderivate (Nth-to-default credit derivatives) 

Löst der n-te Ausfall im Korb laut Besicherungskonditionen die Zah
lung aus, so darf das die Besicherung erwerbende Institut diese bei der 
Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und gegebenenfalls 
der erwarteten Verlustbeträge nur dann berücksichtigen, wenn die Be
sicherung auch für die Ausfälle 1 bis n-1 erworben wurde oder wenn 
bereits n-1 Ausfälle eingetreten sind. In solchen Fällen darf das Institut 
die Berechnung des risikogewichteten Positionsbetrags und gegebenen
falls des erwarteten Verlustbetrags anpassen, die ohne die Kreditbesi
cherung den n-ten niedrigsten risikogewichteten Positionsbetrag gemäß 
diesem Kapitel ergäbe. Institute berechnen den n-ten niedrigsten Betrag 
wie in Artikel 240 Buchstaben a und b angegeben. 
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Das Verfahren nach diesem Artikel wird nur angewandt, wenn der 
Risikopositionswert den Wert der Kreditbesicherung nicht übersteigt. 

Alle Risikopositionen im Korb erfüllen die Anforderungen nach Arti
kel 204 Absatz 2 und Artikel 216 Absatz 1 Buchstabe d. 

▼M5 

KAPITEL 5 

Verbriefung 

A b s c h n i t t 1 

B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n u n d K r i t e r i e n f ü r 
e i n f a c h e , t r a n s p a r e n t e u n d s t a n d a r d i s i e r t e 

V e r b r i e f u n g e n 

Artikel 242 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der Ausdruck 

1. „Rückführungsoption“ (Clean-up call option) eine vertragliche Op
tion, die den Originator berechtigt, die Verbriefungspositionen vor 
der vollständigen Rückzahlung aller verbrieften Risikopositionen zu 
kündigen — entweder durch den Rückkauf der im Pool verbliebe
nen zugrunde liegenden Risikopositionen im Falle einer traditionel
len Verbriefung oder durch die Beendigung der Besicherung im 
Falle von synthetischen Verbriefungen —, wenn der Restbetrag 
der noch ausstehenden zugrunde liegenden Risikopositionen auf 
oder unter eine bestimmte Schwelle fällt; 

2. „bonitätsverbessernder Zinsstrip“ einen in der Bilanz ausgewiesenen 
Vermögenswert, der eine Bewertung der Zahlungsströme im Zu
sammenhang mit künftigen Margenerträgen darstellt und bei dem 
es sich um eine nachrangige Tranche in der Verbriefung handelt; 

3. „Liquiditätsfazilität“ eine Liquiditätsfazilität im Sinne des Artikels 2 
Nummer 14 der Verordnung (EU) 2017/2402; 

4. „unbeurteilte Position“ eine Verbriefungsposition, für die keine an
erkennungsfähige Bonitätsbeurteilung gemäß Abschnitt 4 vorliegt; 

5. „beurteilte Position“ eine Verbriefungsposition, für die eine an
erkennungsfähige Bonitätsbeurteilung gemäß Abschnitt 4 vorliegt; 

6. „vorrangige Verbriefungsposition“ eine Position, die durch einen 
erstrangigen Anspruch auf die Gesamtheit der zugrunde liegenden 
Risikopositionen unterlegt oder besichert wird, wobei für diese 
Zwecke keine Beträge berücksichtigt werden, die sich aus Zins- 
oder Währungsderivategeschäften, Gebühren oder anderen ähn
lichen Zahlungen ergeben, und auch keine Unterschiede in der 
Laufzeit bei einer oder mehreren anderen vorrangigen Tranchen, 
mit denen diese Position anteilmäßig Verluste teilt; 

7. „IRB-Pool“ einen Pool zugrunde liegender Risikopositionen einer 
Sorte, für die das Institut den IRB-Ansatz verwenden darf und die 
risikogewichteten Positionsbeträge gemäß Kapitel 3 für all diese 
Risikopositionen berechnen kann; 
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8. „gemischter Pool“ einen Pool zugrunde liegender Risikopositionen 
einer Sorte, für die das Institut den IRB-Ansatz verwenden darf und 
die risikogewichteten Positionsbeträge gemäß Kapitel 3 für einige, 
jedoch nicht alle, dieser Risikopositionen berechnen kann; 

9. „Übersicherung“ jede Form der Bonitätsverbesserung, durch die für 
die zugrunde liegenden Risikopositionen ein Wert ausgewiesen 
wird, der höher als der Wert der Verbriefungspositionen ist; 

10. „einfache, transparente und standardisierte Verbriefung“ oder „STS- 
Verbriefung“ eine Verbriefung, die die Anforderungen des Artikels 
18 der Verordnung (EU) 2017/2402 erfüllt; 

11. „Programm forderungsgedeckter Geldmarktpapiere“ oder „ABCP- 
Programm“ ein Programm forderungsgedeckter Geldmarktpapiere 
oder ABCP-Programm im Sinne des Artikels 2 Nummer 7 der 
Verordnung (EU) 2017/2402; 

12. „Transaktion mit forderungsgedeckten Geldmarktpapieren“ oder 
„ABCP-Transaktion“ eine Transaktion mit forderungsgedeckten 
Geldmarktpapieren oder ABCP-Transaktion im Sinne des Artikels 
2 Nummer 8 der Verordnung (EU) 2017/2402; 

13. „traditionelle Verbriefung“ eine traditionelle Verbriefung im Sinne 
des Artikels 2 Nummer 9 der Verordnung (EU) 2017/2402; 

14. „synthetische Verbriefung“ eine synthetische Verbriefung im Sinne 
des Artikels 2 Nummer 10 der Verordnung (EU) 2017/2402; 

15. „revolvierende Risikoposition“ eine revolvierende Risikoposition im 
Sinne des Artikels 2 Nummer 15 der Verordnung (EU) 2017/2402; 

16. „Klausel der vorzeitigen Rückzahlung“ eine Klausel der vorzeitigen 
Rückzahlung im Sinne des Artikels 2 Nummer 17 der Verordnung 
(EU) 2017/2402; 

17. „Erstverlust-Tranche“ eine Erstverlust-Tranche im Sinne des Arti
kels 2 Nummer 18 der Verordnung (EU) 2017/2402; 

18. „mezzanine Verbriefungsposition“ eine Verbriefungsposition, die 
der vorrangigen Verbriefungsposition im Rang nachgeht und der 
Erstverlust-Tranche im Rang vorgeht und der ein Risikogewicht 
von weniger als 1 250 % und mehr als 25 % im Einklang mit Ab
schnitt 3 Abschnitte 2 und 3 zugewiesen wurde; 

19. „Fördereinrichtung“ ein Unternehmen oder eine Einrichtung, das/die 
von der Zentralregierung, einer regionalen oder einer lokalen Ge
bietskörperschaft eines Mitgliedstaats eingerichtet wurde, das/die 
Förderdarlehen oder Fördergarantien vergibt und dessen/deren pri
märes Ziel nicht die Erzielung von Gewinnen oder die Maximie
rung von Marktanteilen, sondern die Förderung der Gemeinwohl
ziele der betreffenden Regierung oder Gebietskörperschaft ist, so
fern — vorbehaltlich der Vorschriften über staatliche Beihilfen — 
diese Regierung oder Gebietskörperschaft verpflichtet ist, die wirt
schaftliche Grundlage des Unternehmens/der Einrichtung zeit sei
nes/ihres Bestehens zu schützen und seine/ihre Lebensfähigkeit zu 
sichern, oder sofern mindestens 90 % seines/ihres ursprünglichen 
Kapitals oder seiner/ihrer ursprünglichen Finanzierung oder des 
von ihm/ihr vergebenen Förderdarlehens direkt oder indirekt von 
der Zentralregierung, der regionalen oder der lokalen Gebietskör
perschaft des Mitgliedstaats garantiert werden; 

▼M12 
20. „synthetischer Zinsüberschuss“ einen synthetischen Zinsüberschuss 

im Sinne von Artikel 2 Nummer 29 der Verordnung (EU) 
2017/2402. 
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Artikel 243 

Kriterien für STS-Verbriefungen, die für eine differenzierte 
Eigenmittelbehandlung in Frage kommen 

(1) Positionen in einem ABCP-Programm oder einer ABCP-Trans
aktion, die als Positionen in einer STS-Verbriefung gelten, kommen für 
die Behandlung gemäß den Artikeln 260, 262 und 264 in Frage, wenn 
die folgenden Anforderungen erfüllt sind: 

a) Die zugrunde liegenden Risikopositionen erfüllen zum Zeitpunkt der 
Aufnahme in das ABCP-Programm nach bestem Wissen des Origi
nators oder des ursprünglichen Kreditgebers die Bedingungen, um 
nach dem Standardansatz und unter Berücksichtigung aller zulässi
gen Kreditrisikominderungen auf individueller Basis eine Risikoge
wichtung von 75 % oder weniger, sofern es sich um eine Risiko
position aus dem Mengengeschäft handelt, oder eine Risikogewich
tung von 100 % für alle sonstigen Risikopositionen zu erhalten; und 

b) der aggregierte Risikopositionswert aller auf einen einzigen Schuld
ner bezogenen Risikopositionen auf Ebene eines ABCP-Programms 
darf 2 % des aggregierten Risikopositionswerts aller Risikopositionen 
im Rahmen des ABCP-Programms zum Zeitpunkt, zu dem die Ri
sikopositionen dem ABCP-Programm hinzugefügt wurden, nicht 
überschreiten. Für die Zwecke dieser Berechnung gelten Darlehen 
oder Leasinggeschäfte mit einer Gruppe verbundener Kunden — 
nach bestem Wissen des Sponsors — als auf einen einzigen Schuld
ner bezogene Risikopositionen. 

▼M9 
Im Fall von Handelsforderungen findet Unterabsatz 1 Buchstabe b keine 
Anwendung, wenn das Kreditrisiko dieser Handelsforderungen in vol
lem Umfang durch eine anerkennungsfähige Besicherung nach Kapitel 4 
gedeckt ist, vorausgesetzt, dass es sich in diesem Fall beim Sicherungs
geber um ein Institut, eine Wertpapierfirma, ein Versicherungsunterneh
men oder ein Rückversicherungsunternehmen handelt. 

▼M5 
Im Falle verbriefter Restwerte aus Leasinggeschäften findet Unterabsatz 
1 Buchstabe b keine Anwendung, wenn bei diesen Werten nicht das 
Risiko einer Refinanzierung oder eines Weiterverkaufs besteht, da sich 
ein gemäß Artikel 201 Absatz 1 anerkennungsfähiger Dritter rechtsver
bindlich verpflichtet hat, die Risikoposition zu einem im Voraus fest
gelegten Betrag zurückzukaufen oder zu refinanzieren. 

Abweichend von Unterabsatz 1 Buchstabe a beträgt die Risikogewich
tung, die das Institut einer Liquiditätsfazilität zuordnen würde, die die 
im Rahmen des Programms emittierten forderungsgedeckten Geldmarkt
papiere vollständig deckt, 100 % oder weniger, wenn dieses Institut 
Artikel 248 Absatz 3 anwendet oder ihm gestattet wurde, den Internen 
Bemessungsansatz nach Artikel 265 anzuwenden. 

(2) Positionen in einer Verbriefung, bei der es sich nicht um ein 
ABCP-Programm oder eine ABCP-Transaktion handelt, die als Positio
nen in einer STS-Verbriefung gelten, kommen für die Behandlung ge
mäß den Artikeln 260, 262 und 264 in Frage, wenn die folgenden 
Anforderungen erfüllt sind: 

a) zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Verbriefung übersteigt der ag
gregierte Risikopositionswert aller auf einen einzigen Schuldner be
zogenen Risikopositionen im Pool nicht 2 % der Positionswerte der 
aggregierten ausstehenden Risikopositionen des Pools zugrunde lie
gender Risikopositionen. Für die Zwecke dieser Berechnung gelten 
Darlehen oder Leasinggeschäfte mit einer Gruppe verbundener Kun
den als auf einen einzigen Schuldner bezogene Risikopositionen. 
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Im Falle verbriefter Restwerte aus Leasinggeschäften findet Unter
absatz 1 dieses Buchstabens keine Anwendung, wenn bei diesen 
Werten nicht das Risiko einer Refinanzierung oder eines Weiterver
kaufs besteht, da sich ein gemäß Artikel 201 Absatz 1 anerkennungs
fähiger Dritter rechtsverbindlich verpflichtet hat, die Risikoposition 
zu einem im Voraus festgelegten Betrag zurückzukaufen oder zu 
refinanzieren; 

b) zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme in die Verbriefung erfüllen die zu
grunde liegenden Risikopositionen die Bedingungen, um nach dem 
Standardansatz und unter Berücksichtigung aller zulässigen Kreditri
sikominderungen eine Risikogewichtung zu erhalten, die folgenden 
Werten entspricht oder darunter liegt: 

i) 40 % auf der Grundlage eines nach dem Risikopositionswert 
gewichteten Durchschnitts für das Portfolio, wenn es sich bei 
den Risikopositionen um durch Hypotheken auf Wohnimmobi
lien besicherte Darlehen oder in vollem Umfang garantierte Dar
lehen für Wohnimmobilien gemäß Artikel 129 Absatz 1 Buch
stabe e handelt; 

ii) 50 % auf der Grundlage einzelner Risikopositionen, wenn es sich 
bei der Risikoposition um ein durch eine Hypothek auf Gewer
beimmobilien besichertes Darlehen handelt; 

iii) 75 % auf der Grundlage einzelner Risikopositionen, wenn es sich 
bei der Risikoposition um eine Risikoposition aus dem Mengen
geschäft handelt; 

iv) 100 % auf der Grundlage einzelner Risikopositionen für alle 
sonstigen Risikopositionen; 

c) findet Buchstabe b Ziffern i und ii Anwendung, so werden die durch 
niederrangige Sicherungsrechte an einem bestimmten Vermögens
wert besicherten Darlehen nur dann in die Verbriefung aufgenom
men, wenn alle durch bevorrechtigte Sicherungsrechte an diesem 
Vermögenswert besicherten Darlehen auch Gegenstand der Verbrie
fung sind; 

d) findet Buchstabe b Ziffer i dieses Absatzes Anwendung, so darf die 
gemäß Artikel 129 Absatz 1 Buchstabe d Ziffer i und Artikel 229 
Absatz 1 gemessene Beleihungsquote bei keinem Darlehen im Pool 
der zugrunde liegenden Risikopositionen zum Zeitpunkt der Auf
nahme in die Verbriefung mehr als 100 % betragen. 

A b s c h n i t t 2 

A n e r k e n n u n g d e r Ü b e r t r a g u n g e i n e s 
s i g n i f i k a n t e n R i s i k o s 

Artikel 244 

Traditionelle Verbriefung 

(1) Der Originator einer traditionellen Verbriefung kann die zugrunde 
liegenden Risikopositionen von seiner Berechnung der risikogewichte
ten Positionsbeträge und gegebenenfalls der erwarteten Verlustbeträge 
ausnehmen, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) Ein mit den zugrunde liegenden Risikopositionen verbundenes sig
nifikantes Kreditrisiko wurde auf Dritte übertragen; 

b) der Originator setzt für alle Verbriefungspositionen, die er in der 
Verbriefung hält, ein Risikogewicht von 1 250 % an oder zieht diese 
Verbriefungspositionen gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe k von 
seinem harten Kernkapital ab. 

▼M5



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 286 

(2) Ein signifikantes Kreditrisiko ist in einem der folgenden Fälle als 
übertragen zu betrachten: 

a) Die risikogewichteten Positionsbeträge der von dem Originator an 
der Verbriefung gehaltenen mezzaninen Verbriefungspositionen ge
hen nicht über 50 % der risikogewichteten Positionsbeträge aller 
mezzaninen Verbriefungspositionen bei dieser Verbriefung hinaus; 

b) der Originator hält nicht mehr als 20 % am Risikopositionswert der 
Erstverlust-Tranche in der Verbriefung, sofern die folgenden beiden 
Bedingungen erfüllt sind: 

i) der Originator kann nachweisen, dass der Risikopositionswert der 
Erstverlust-Tranche erheblich über eine begründete Schätzung des 
für die zugrunde liegenden Risikopositionen erwarteten Verlusts 
hinausgeht; 

ii) die Verbriefung umfasst keine mezzaninen Positionen. 

Ist die mögliche Verringerung der risikogewichteten Positionsbeträge, 
die der Originator durch die Verbriefung nach den Buchstaben a oder 
b erreichen würde, nicht durch eine entsprechende Übertragung von 
Kreditrisiko auf Dritte gerechtfertigt, können die zuständigen Behörden 
im Einzelfall entscheiden, dass keine Übertragung eines signifikanten 
Kreditrisikos auf Dritte vorliegt. 

(3) Abweichend von Absatz 2 können die zuständigen Behörden 
einem Originator gestatten, eine Übertragung eines signifikanten Kredit
risikos im Zusammenhang mit einer Verbriefung zu berücksichtigen, 
wenn der Originator für jeden Fall nachweisen kann, dass die Verrin
gerung der Eigenmittelanforderungen, die er durch die Verbriefung er
reicht, durch eine entsprechende Übertragung von Kreditrisiko auf Dritte 
gerechtfertigt ist. Diese Erlaubnis wird nur erteilt, wenn das Institut die 
beiden folgenden Bedingungen erfüllt: 

a) Es verfügt über angemessene interne Risikomanagementstrategien 
und Methoden zur Beurteilung der Kreditrisikoübertragung; 

b) es hat in jedem einzelnen Fall die Risikoübertragung auf Dritte auch 
bei seinem internen Risikomanagement und der Allokation seines 
internen Kapitals berücksichtigt. 

(4) Zusätzlich zu den Anforderungen der Absätze 1, 2 und 3 sind alle 
folgenden Bedingungen zu erfüllen: 

a) Aus den Unterlagen der Transaktion geht die wirtschaftliche Sub
stanz der Verbriefung hervor; 

b) die Verbriefungspositionen stellen für den Originator keine Zah
lungsverpflichtung dar; 

c) auf die zugrunde liegenden Risikopositionen kann von Seiten des 
Originators und seiner Gläubiger im Einklang mit den Anforderun
gen des Artikels 20 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 nicht 
zurückgegriffen werden; 

d) der Originator behält nicht die Kontrolle über die zugrunde liegenden 
Risikopositionen. Es wird davon ausgegangen, dass ein Originator 
die Kontrolle über die zugrunde liegenden Risikopositionen behalten 
hat, wenn er das Recht hat, vom Käufer der Risikopositionen die 
zuvor übertragenen Risikopositionen zurückzukaufen, um deren Ge
winne zu realisieren, oder wenn er anderweitig verpflichtet ist, die 
übertragenen Risiken erneut zu übernehmen. Der Verbleib der Ver
waltung von Rechten und Pflichten in Bezug auf die zugrunde lie
genden Risikopositionen beim Originator stellt als solche keine Kon
trolle über die Risikopositionen dar; 
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e) die Unterlagen der Verbriefung enthalten keine Bestimmungen oder 
Bedingungen, die 

i) den Originator zur Änderung der zugrunde liegenden Risikoposi
tionen verpflichten, um die Durchschnittsqualität des Pools zu 
verbessern; oder 

ii) die an die Inhaber von Positionen zu zahlende Rendite erhöhen 
oder die Positionen in der Verbriefung anderweitig verbessern, 
wenn es zu einer Verschlechterung der Kreditqualität der zu
grunde liegenden Risikopositionen kommt; 

f) gegebenenfalls wird in den Unterlagen der Transaktion präzisiert, 
dass der Originator oder Sponsor nur dann Verbriefungspositionen 
kaufen oder zurückkaufen oder die zugrunde liegenden Risikoposi
tionen über die vertraglichen Verpflichtungen hinaus zurückkaufen, 
umstrukturieren oder ersetzen darf, wenn dies im Einklang mit den 
vorherrschenden Marktbedingungen durchgeführt wird und die je
weiligen Parteien in ihrem eigenen Interesse und als freie und un
abhängige Parteien handeln (zu marktüblichen Konditionen); 

g) Rückführungsoptionen erfüllen darüber hinaus alle folgenden Bedin
gungen: 

i) ihre Ausübung liegt im Ermessen des Originators; 

ii) sie können nur ausgeübt werden, wenn maximal 10 % des ur
sprünglichen Werts der zugrunde liegenden Risikopositionen un
getilgt sind; 

iii) sie sind nicht im Hinblick darauf strukturiert, die Zuweisung von 
Verlusten zu Bonitätsverbesserungspositionen oder anderen von 
den Anlegern im Rahmen der Verbriefung gehaltenen Positionen 
zu vermeiden, und sind auch nicht anderweitig im Hinblick auf 
eine Bonitätsverbesserung strukturiert; 

h) der Originator hat ein Gutachten eines qualifizierten Rechtsberaters 
erhalten, das bestätigt, dass die Verbriefung die in Buchstabe c die
ses Absatzes genannten Bedingungen erfüllt. 

(5) Die zuständigen Behörden unterrichten die EBA über die Fälle, in 
denen sie entschieden haben, dass die mögliche Verringerung der risi
kogewichteten Positionsbeträge nicht durch eine entsprechende Übertra
gung von Kreditrisiko auf Dritte im Einklang mit Absatz 2 gerechtfertigt 
ist, sowie über Fälle, in denen die Institute entschieden haben, von 
Absatz 3 Gebrauch zu machen. 

(6) Die EBA überwacht die Bandbreite der Aufsichtspraktiken in 
Bezug auf die Anerkennung der Übertragung eines signifikanten Risikos 
bei traditionellen Verbriefungen gemäß diesem Artikel. Insbesondere 
überprüft die EBA: 

a) die Bedingungen für die Übertragung eines signifikanten Kreditrisi
kos auf Dritte im Einklang mit den Absätzen 2, 3 und 4; 

b) die Auslegung des Konzepts der entsprechenden Übertragung von 
Kreditrisiko auf Dritte für die Zwecke der in Absatz 2 Unterabsatz 2 
und in Absatz 3 vorgesehenen Bewertung durch die zuständigen 
Behörden; 

c) die Voraussetzungen für die von den zuständigen Behörden vor
genommene Bewertung von Verbriefungstransaktionen, für die der 
Originator sich um eine Anerkennung der Übertragung eines signifi
kanten Kreditrisikos auf Dritte gemäß Absatz 2 oder 3 bemüht. 
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Die EBA meldet der Kommission ihre Ergebnisse bis zum 2. Januar 
2021. Die Kommission kann nach Berücksichtigung des Berichts der 
EBA einen delegierten Rechtsakt gemäß Artikel 462 erlassen, um diese 
Verordnung durch eine genauere Festlegung der unter den Buchstaben 
a, b und c genannten Elemente zu ergänzen. 

Artikel 245 

Synthetische Verbriefung 

(1) Der Originator einer synthetischen Verbriefung kann die risiko
gewichteten Positionsbeträge und gegebenenfalls die erwarteten Verlust
beträge in Bezug auf die zugrunde liegenden Risikopositionen gemäß 
den Artikeln 251 und 252 berechnen, wenn eine der folgenden Bedin
gungen erfüllt ist: 

a) Ein signifikantes Kreditrisiko wurde durch Besicherung mit oder 
Absicherung ohne Sicherheitsleistung auf Dritte übertragen; 

b) der Originator setzt für alle Verbriefungspositionen, die er an der 
Verbriefung hält, ein Risikogewicht von 1 250 % an oder zieht diese 
Verbriefungspositionen gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe k von 
seinem harten Kernkapital ab. 

(2) Ein signifikantes Kreditrisiko ist in einem der folgenden Fälle als 
übertragen zu betrachten: 

a) Die risikogewichteten Positionsbeträge der von dem Originator an 
der Verbriefung gehaltenen mezzaninen Verbriefungspositionen ge
hen nicht über 50 % der risikogewichteten Positionsbeträge aller 
mezzaninen Verbriefungspositionen bei dieser Verbriefung hinaus; 

b) der Originator hält nicht mehr als 20 % am Risikopositionswert der 
Erstverlust-Tranche in der Verbriefung, sofern die folgenden beiden 
Bedingungen erfüllt sind: 

i) der Originator kann nachweisen, dass der Risikopositionswert der 
Erstverlust-Tranche erheblich über eine begründete Schätzung des 
für die zugrunde liegenden Risikopositionen erwarteten Verlusts 
hinausgeht; 

ii) es gibt keine mezzaninen Verbriefungspositionen. 

Ist die mögliche Verringerung der risikogewichteten Positionsbeträge, 
die der Originator durch die Verbriefung erreichen würde, nicht durch 
eine entsprechende Übertragung des Kreditrisikos auf Dritte gerechtfer
tigt, können die zuständigen Behörden im Einzelfall entscheiden, dass 
keine Übertragung eines signifikanten Kreditrisikos auf Dritte vorliegt. 

(3) Abweichend von Absatz 2 können die zuständigen Behörden 
einem Originator gestatten, eine Übertragung eines signifikanten Kredit
risikos im Zusammenhang mit einer Verbriefung zu berücksichtigen, 
wenn der Originator für jeden Fall nachweisen kann, dass die Verrin
gerung der Eigenmittelanforderungen, die er durch die Verbriefung er
reicht, durch eine entsprechende Übertragung von Kreditrisiko auf Dritte 
gerechtfertigt ist. Diese Erlaubnis wird nur erteilt, wenn das betreffende 
Institut die folgenden beiden Bedingungen erfüllt: 

a) Es verfügt über angemessene interne Risikomanagementstrategien 
und Methoden zur Beurteilung der Risikoübertragung; 
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b) es hat in jedem einzelnen Fall die Risikoübertragung auf Dritte auch 
bei seinem internen Risikomanagement und der Allokation seines 
internen Kapitals berücksichtigt. 

(4) Zusätzlich zu den Anforderungen der Absätze 1, 2 und 3 sind alle 
folgenden Bedingungen zu erfüllen: 

a) Aus den Unterlagen der Transaktion geht die wirtschaftliche Sub
stanz der Verbriefung hervor; 

b) die Besicherung, durch die das Kreditrisiko übertragen wird, ent
spricht Artikel 249; 

c) die Unterlagen der Verbriefung enthalten keine Bestimmungen oder 
Bedingungen, die 

i) wesentliche Erheblichkeitsschwellen festlegen, unterhalb deren 
eine Besicherung nicht als ausgelöst gilt, wenn ein Kreditereignis 
eintritt, 

ii) die Kündigung der Besicherung ermöglichen, wenn sich die 
Kreditqualität der zugrunde liegenden Risikopositionen ver
schlechtert, 

iii) den Originator zur Änderung der Zusammensetzung der zu
grunde liegenden Risikopositionen verpflichten, um die Durch
schnittsqualität des Pools zu verbessern; oder 

iv) die Kosten des Instituts für die Besicherung erhöhen bzw. die an 
die Inhaber von Verbriefungspositionen zu zahlende Rendite auf
stocken, wenn sich die Kreditqualität des zugrunde liegenden 
Pools verschlechtert hat; 

d) die Besicherung ist in allen relevanten Rechtsräumen durchsetzbar; 

e) gegebenenfalls wird in den Unterlagen der Transaktion präzisiert, 
dass der Originator oder Sponsor nur dann Verbriefungspositionen 
kaufen oder zurückkaufen oder die zugrunde liegenden Risikoposi
tionen über die vertraglichen Verpflichtungen hinaus zurückkaufen, 
umstrukturieren oder ersetzen darf, wenn diese im Einklang mit den 
vorherrschenden Marktbedingungen durchgeführt werden und die 
jeweiligen Parteien in ihrem eigenen Interesse und als freie und 
unabhängige Parteien handeln (zu marktüblichen Konditionen); 

f) Rückführungsoptionen erfüllen alle folgenden Bedingungen: 

i) sie können im Ermessen des Originators ausgeübt werden; 

ii) sie können nur ausgeübt werden, wenn maximal 10 % des ur
sprünglichen Werts der zugrunde liegenden Risikopositionen un
getilgt sind; 

iii) sie sind nicht im Hinblick darauf strukturiert, die Zuweisung von 
Verlusten zu Bonitätsverbesserungspositionen oder anderen von 
den Anlegern im Rahmen der Verbriefung gehaltenen Positionen 
zu vermeiden, und sind auch nicht anderweitig im Hinblick auf 
eine Bonitätsverbesserung strukturiert; 

g) der Originator hat ein Gutachten eines qualifizierten Rechtsberaters 
erhalten, das bestätigt, dass die Verbriefung die in Buchstabe d 
dieses Absatzes genannten Bedingungen erfüllt. 

(5) Die zuständigen Behörden unterrichten die EBA über die Fälle, in 
denen sie entschieden haben, dass die mögliche Verringerung der risi
kogewichteten Positionsbeträge nicht durch eine entsprechende Übertra
gung von Kreditrisiko auf Dritte im Einklang mit Absatz 2 gerechtfertigt 
ist, sowie über Fälle, in denen die Institute entschieden haben, von 
Absatz 3 Gebrauch zu machen. 
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(6) Die EBA überwacht die Bandbreite der Aufsichtspraktiken in 
Bezug auf die Anerkennung der Übertragung eines signifikanten Risikos 
bei synthetischen Verbriefungen gemäß diesem Artikel. Insbesondere 
überprüft die EBA: 

a) Die Bedingungen für die Übertragung eines signifikanten Kreditrisi
kos auf Dritte im Einklang mit den Absätzen 2, 3 und 4; 

b) die Auslegung des Konzepts der entsprechenden Übertragung von 
Kreditrisiko auf Dritte für die Zwecke der in Absatz 2 Unterabsatz 2 
und in Absatz 3 vorgesehenen Bewertung durch die zuständigen 
Behörden; und 

c) die Voraussetzungen für die von den zuständigen Behörden vor
genommene Bewertung von Verbriefungstransaktionen, für die der 
Originator sich um eine Anerkennung der Übertragung eines signifi
kanten Kreditrisikos auf Dritte gemäß Absatz 2 oder 3 bemüht. 

Die EBA meldet der Kommission ihre Ergebnisse bis zum 2. Januar 
2021. Die Kommission kann nach Berücksichtigung des Berichts der 
EBA einen delegierten Rechtsakt gemäß Artikel 462 erlassen, um diese 
Verordnung durch eine genauere Festlegung der unter den Buchstaben 
a, b und c genannten Elemente zu ergänzen. 

Artikel 246 

Operationelle Anforderungen für Klauseln der vorzeitigen 
Rückzahlung 

Umfasst die Verbriefung revolvierende Risikopositionen und Klauseln 
der vorzeitigen Rückzahlung oder ähnliche Bestimmungen, so gilt ein 
signifikantes Kreditrisiko nur dann als vom Originator übertragen, wenn 
die in den Artikeln 244 und 245 festgelegten Anforderungen erfüllt sind 
und die einmal ausgelöste Klausel der vorzeitigen Rückzahlung nicht 
Folgendes bewirkt: 

a) der vorrangige oder gleichrangige Anspruch des Instituts auf die 
zugrunde liegenden Risikopositionen wird gegenüber den Ansprü
chen anderer Anleger als nachrangig behandelt; 

b) der Anspruch des Instituts auf die zugrunde liegenden Risikopositio
nen wird gegenüber den Ansprüchen anderer Parteien als weiter 
nachrangig behandelt; oder 

c) es ergibt sich ein anderweitiger Anstieg der mit den zugrunde lie
genden revolvierenden Risikopositionen verbundenen Verlustrisiken 
des Instituts. 

A b s c h n i t t 3 

B e r e c h n u n g d e r r i s i k o g e w i c h t e t e n P o s i t i o n s 
b e t r ä g e 

U n t e r a b s c h n i t t 1 

A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n 

Artikel 247 

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge 

(1) Hat ein Originator ein mit den zugrunde liegenden Risikopositio
nen der Verbriefung verbundenes signifikantes Kreditrisiko gemäß Ab
schnitt 2 übertragen, so kann er 
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a) bei einer traditionellen Verbriefung die zugrunde liegenden Risiko
positionen von seiner Berechnung der risikogewichteten Positions
beträge und gegebenenfalls der Berechnung der erwarteten Verlust
beträge ausnehmen; 

b) bei einer synthetischen Verbriefung die risikogewichteten Positions
beträge und gegebenenfalls die erwarteten Verlustbeträge in Bezug 
auf die zugrunde liegenden Risikopositionen gemäß den Artikeln 
251 und 252 berechnen. 

(2) Hat der Originator sich für die Anwendung des Absatzes 1 ent
schieden, so berechnet er die in diesem Kapitel festgelegten risikoge
wichteten Positionsbeträge für die Positionen, die er gegebenenfalls in 
der Verbriefung hält. 

Hat der Originator ein signifikantes Kreditrisiko nicht übertragen oder 
sich gegen eine Anwendung des Absatzes 1 entschieden, so ist er nicht 
verpflichtet, für Positionen, die er gegebenenfalls in der Verbriefung 
hält, risikogewichtete Positionsbeträge zu berechnen, sondern bezieht 
die zugrunde liegenden Risikopositionen auch weiterhin so in seine 
Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und gegebenenfalls 
der Berechnung der erwarteten Verlustbeträge ein, als hätte keine Ver
briefung stattgefunden. 

(3) Besteht eine Risikoposition gegenüber Positionen in verschiede
nen Tranchen einer Verbriefung, so werden die zu jeweils einer Tranche 
gehörigen Teile dieser Risikoposition als gesonderte Verbriefungsposi
tionen betrachtet. Die Sicherungssteller bei Verbriefungspositionen wer
den als Anleger in diese Verbriefungspositionen betrachtet. Verbrie
fungspositionen schließen auch Risikopositionen aus einer Verbriefung 
ein, die aus Zins- oder Währungsderivategeschäften, die das Institut mit 
der Transaktion eingegangen ist, resultieren. 

(4) Sofern eine Verbriefungsposition nicht gemäß Artikel 36 Absatz 
1 Buchstabe k vom harten Kernkapital abgezogen wird, wird der risi
kogewichtete Positionsbetrag für die Zwecke des Artikels 92 Absatz 3 
in die Gesamtsumme der risikogewichteten Positionsbeträge des Instituts 
aufgenommen. 

(5) Der risikogewichtete Positionsbetrag einer Verbriefungsposition 
wird ermittelt, indem der gemäß Artikel 248 berechnete Risikopositions
wert der Position mit dem relevanten Gesamtrisikogewicht multipliziert 
wird. 

(6) Das Gesamtrisikogewicht ist die Summe der in diesem Kapitel 
festgelegten Risikogewichte plus aller etwaigen zusätzlichen Risikoge
wichte gemäß Artikel 270a. 

Artikel 248 

Risikopositionswert 

(1) Der Risikopositionswert einer Verbriefungsposition wird wie 
folgt berechnet: 

a) Der Risikopositionswert einer in der Bilanz ausgewiesenen Verbrie
fungsposition ist ihr Buchwert, der nach der Anwendung jeglicher 
einschlägigen spezifischen Kreditrisikoanpassungen auf die Verbrie
fungsposition gemäß Artikel 110 verbleibt; 

b) der Risikopositionswert einer nicht in der Bilanz ausgewiesenen Ver
briefungsposition ist ihr Nominalwert abzüglich aller etwaigen ein
schlägigen spezifischen Kreditrisikoanpassungen auf die Verbrie
fungsposition gemäß Artikel 110, multipliziert mit dem in diesem 
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Buchstaben festgelegten einschlägigen Umrechnungsfaktor. Außer 
im Fall von Barkreditfazilitäten beträgt dieser Umrechnungsfaktor 
100 %. Zur Bestimmung des Risikopositionswerts des nicht in An
spruch genommenen Teils der Barkreditfazilitäten kann auf den No
minalwert einer uneingeschränkt kündbaren Liquiditätsfazilität ein 
Umrechnungsfaktor von 0 % angewandt werden, wenn die Rückzah
lung von Ziehungen aus der Fazilität vor allen anderen Ansprüchen 
auf Zahlungsströme aus den zugrunde liegenden Risikopositionen 
Vorrang hat und wenn das Institut der zuständigen Behörde glaub
haft nachgewiesen hat, dass es eine angemessen konservative Me
thode für die Berechnung des Betrags des nicht in Anspruch genom
menen Teils anwendet. 

c) der Risikopositionswert für das Gegenparteiausfallrisiko einer Ver
briefungsposition, die aus einem der in Anhang II genannten Deri
vatgeschäfte resultiert, wird nach Kapitel 6 festgelegt; 

d) ein Originator kann von dem Risikopositionswert einer Verbrie
fungsposition, die gemäß Unterabschnitt 3 mit einem Risikogewicht 
von 1 250 % belegt wird oder gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe 
k von seinem harten Kernkapital abgezogen wird, den Betrag der 
spezifischen Kreditrisikoanpassungen in Bezug auf die zugrunde lie
genden Risikopositionen gemäß Artikel 110 und alle nicht erstat
tungsfähigen Kaufpreisnachlässe im Zusammenhang mit solchen zu
grunde liegenden Risikopositionen insoweit abziehen, als diese 
Nachlässe zu einer Verringerung seiner Eigenmittel geführt haben. 

Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um 
zu präzisieren, was eine angemessen konservative Methode für die Be
rechnung des Betrags des nicht in Anspruch genommenen Teils gemäß 
Unterabsatz 1 Buchstabe b darstellt. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 18. Januar 2019 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch 
Erlass der in Unterabsatz 3 dieses Absatzes genannten technischen Re
gulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 zu ergänzen; 

(2) Hat ein Institut zwei oder mehr sich überschneidende Positionen 
in einer Verbriefung, so bezieht es in seine Berechnung der risikoge
wichteten Positionsbeträge nur eine der Positionen ein. 

Überschneiden sich die Positionen teilweise, so kann das Institut die 
Position in zwei Teile aufteilen und die Überschneidungen in Bezug auf 
nur einen Teil gemäß Unterabsatz 1 berücksichtigen. Alternativ dazu 
kann das Institut die Positionen so behandeln, als würden sie sich voll
ständig überschneiden, indem die Position, für die die risikogewichteten 
Positionsbeträge höher ausfallen, zur Berechnung der Eigenmittelanfor
derungen erweitert wird. 

Das Institut darf eine Überschneidung auch bei den Eigenmittelanforde
rungen für das spezifische Risiko von Positionen im Handelsbuch einer
seits und den Eigenmittelanforderungen für Positionen im Anlagebuch 
andererseits berücksichtigen, wenn es in der Lage ist, die Eigenmittel
anforderungen für die betreffenden Positionen zu berechnen und zu 
vergleichen. 

Für die Zwecke dieses Absatzes ist eine Überschneidung von zwei 
Positionen dann gegeben, wenn sie sich gegenseitig so ausgleichen, 
dass das Institut in der Lage ist, die aus einer Position resultierenden 
Verluste auszuschließen, indem die aufgrund der anderen Position ein
zuhaltenden Verpflichtungen erfüllt werden. 
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(3) Ist Artikel 270c Buchstabe d auf Positionen in einem forderungs
gedeckten Geldmarktpapier anzuwenden, so darf das Institut zur Berech
nung des risikogewichteten Positionsbetrags für das Geldmarktpapier 
das einer Liquiditätsfazilität zugewiesene Risikogewicht verwenden, so
fern die im Rahmen des Programms forderungsgedeckter Geldmarkt
papiere emittierten Geldmarktpapiere zu 100 % von der Liquiditätsfazi
lität gedeckt sind und die Liquiditätsfazilität mit dem Geldmarktpapier 
gleichrangig ist, sodass sie eine sich überschneidende Position bilden. 
Das Institut setzt die zuständigen Behörden davon in Kenntnis, wenn es 
die in diesem Absatz festgelegten Bestimmungen angewandt hat. Für 
die Zwecke der Bestimmung des in diesem Absatz festgelegten De
ckungsgrads von 100 % kann das Institut andere Liquiditätsfazilitäten 
im Rahmen des Programms forderungsgedeckter Geldmarktpapiere be
rücksichtigen, sofern sie eine sich überschneidende Position mit dem 
Geldmarktpapier bilden. 

Artikel 249 

Anerkennung der Kreditrisikominderung bei 
Verbriefungspositionen 

(1) Besteht für eine Verbriefungsposition eine Besicherung mit oder 
eine Absicherung ohne Sicherheitsleistung, so darf ein Institut diese 
vorbehaltlich der Anforderungen an die Kreditrisikominderung gemäß 
diesem Kapitel und des Kapitels 4 anerkennen. 

(2) Als Besicherung mit Sicherheitsleistung anerkannt werden kön
nen nur Finanzsicherheiten, die gemäß Kapitel 4 für die Berechnung der 
risikogewichteten Positionsbeträge nach Kapitel 2 anerkennungsfähig 
sind, und für die Anerkennung der Kreditrisikominderung müssen die 
in Kapitel 4 festgelegten einschlägigen Anforderungen erfüllt sein. 

Als Absicherungen ohne Sicherheitsleistung und Steller einer Absiche
rung ohne Sicherheitsleistung anerkannt werden können nur solche, die 
im Einklang mit Kapitel 4 anerkennungsfähig sind, und für die An
erkennung der Kreditrisikominderung müssen die in Kapitel 4 festgeleg
ten einschlägigen Anforderungen erfüllt sein. 

▼M12 
(3) Abweichend von Absatz 2 dieses Artikels muss den in Artikel 201 
Absatz 1 Buchstabe g aufgeführten anerkennungsfähigen Stellern von 
Absicherungen ohne Sicherheitsleistung zum Zeitpunkt der erstmaligen 
Anerkennung der Absicherung von einer anerkannten ECAI eine Be
wertung der Bonitätsstufe 2 oder höher zugewiesen worden sein und 
derzeit die Bonitätsstufe 3 oder höher aufweisen. 

▼M5 
Institute, die auf eine direkte Risikoposition gegenüber dem Sicherungs
geber den IRB-Ansatz anwenden dürfen, können die Anerkennungs
fähigkeit anhand des ersten Unterabsatzes und ausgehend von der Äqui
valenz zwischen der PD des Sicherungsgebers und der PD, die mit der 
in Artikel 136 angegebenen Bonitätsstufe verknüpft ist, bewerten. 

(4) Abweichend von Absatz 2 können Verbriefungszweckgesellschaf
ten als Sicherungsgeber anerkannt werden, wenn sämtliche der folgen
den Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Verbriefungszweckgesellschaft besitzt Vermögenswerte, die als 
Finanzsicherheiten im Einklang mit Kapitel 4 qualifiziert sind; 
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b) auf die unter Buchstabe a genannten Vermögenswerte bestehen keine 
Rechte oder Anwartschaften, die den Anwartschaften des Instituts, 
das die Absicherung ohne Sicherheitsleistung erhält, im Rang vo
rausgehen oder gleichstehen; und 

c) alle in Kapitel 4 genannten Anforderungen an die Anerkennung von 
Finanzsicherheiten sind erfüllt. 

(5) Für die Zwecke des Absatzes 4 ist der gemäß Kapitel 4 um 
etwaige Währungs- oder Laufzeitinkongruenzen bereinigte Absiche
rungsbetrag (GA) auf den volatilitätsangepassten Marktwert dieser Ver
mögenswerte beschränkt und wird das Risikogewicht von Risikoposi
tionen gegenüber dem Sicherungsgeber gemäß dem Standardansatz (g) 
als gewichtetes Durchschnittsrisikogewicht berechnet, das im Rahmen 
des Standardansatzes für solche Vermögenswerte als Finanzsicherheit 
angesetzt würde. 

(6) Kommt einer Verbriefungsposition eine Besicherung in vollem 
Umfang oder eine anteilige Besicherung zugute, so gelten folgende 
Anforderungen: 

a) Das die Besicherung stellende Institut berechnet die risikogewichte
ten Positionsbeträge für den Teil der Verbriefungsposition, dem die 
Besicherung gemäß Unterabschnitt 3 zugutekommt, als ob es diesen 
Teil der Position direkt hielte; 

b) das Institut, das die Besicherung erwirbt, berechnet die risikogewich
teten Positionsbeträge gemäß Kapitel 4 für den besicherten Teil. 

(7) In allen nicht von Absatz 6 abgedeckten Fällen gelten die fol
genden Anforderungen: 

a) Das die Besicherung stellende Institut behandelt den Teil der Posi
tion, dem die Besicherung zugutekommt, als eine Verbriefungsposi
tion und berechnet die risikogewichteten Positionsbeträge, als ob es 
diese Position direkt im Einklang mit Unterabschnitt 3 hielte, vor
behaltlich der Absätze 8, 9 und 10; 

b) das Institut, das die Besicherung erwirbt, berechnet die risikogewich
teten Positionsbeträge für den besicherten Teil der Position, auf die 
in Buchstabe a Bezug genommen wird, gemäß Kapitel 4. Das Institut 
behandelt den Teil der Verbriefungsposition, dem keine Besicherung 
zugutekommt, als eine gesonderte Verbriefungsposition und berech
net die risikogewichteten Positionsbeträge im Einklang mit Unter
abschnitt 3, vorbehaltlich der Absätze 8, 9 und 10. 

(8) Institute, die den auf internen Beurteilungen basierenden Ansatz 
(SEC-IRBA) oder den Standardansatz für Verbriefungen (SEC-SA) nach 
Unterabschnitt 3 verwenden, bestimmen den unteren Tranchierungs
punkt (A) und den oberen Tranchierungspunkt (D) gesondert für jede 
der im Einklang mit Absatz 7 abgeleiteten Positionen, als ob diese zum 
Zeitpunkt der Originierung der Transaktion als gesonderte Verbriefungs
positionen emittiert worden wären. Der Wert von K irb bzw. K SA wird 
unter Berücksichtigung des ursprünglichen Pools von Risikopositionen, 
die der Verbriefung zugrunde liegen, berechnet. 

(9) Institute, die für die ursprüngliche Verbriefungsposition den auf 
externen Beurteilungen basierenden Ansatz (SEC-ERBA) nach Unter
abschnitt 3 verwenden, berechnen die risikogewichteten Positions
beträge für die im Einklang mit Absatz 7 abgeleiteten Positionen wie 
folgt: 
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a) Wenn die abgeleitete Position höherrangig ist, wird ihr das Risiko
gewicht der ursprünglichen Verbriefungsposition zugewiesen; 

b) wenn die abgeleitete Position niederrangig ist, kann ihr ein abge
leitetes Rating im Einklang mit Artikel 263 Absatz 7 zugewiesen 
werden. Der Parameter für die Dicke der Tranche (T) wird in diesem 
Fall allein auf der Grundlage der abgeleiteten Position berechnet. 
Kann kein Rating abgeleitet werden, so wendet das Institut das 
jeweils höhere Risikogewicht an, das sich aus Folgendem ergibt: 

i) der Anwendung des SEC-SA im Einklang mit Absatz 8 und 
Unterabschnitt 3; oder 

ii) dem Risikogewicht der ursprünglichen Verbriefungsposition nach 
dem SEC-ERBA. 

(10) Die niederrangige abgeleitete Position ist selbst dann als nicht 
vorrangige Verbriefungsposition zu behandeln, wenn die ursprüngliche 
Verbriefungsposition vor der Besicherung als vorrangig gilt. 

Artikel 250 

Außervertragliche Kreditunterstützung 

(1) Ein Sponsor oder ein Originator, der bei der Berechnung der 
risikogewichteten Positionsbeträge in Bezug auf eine Verbriefung von 
Artikel 247 Absätze 1 und 2 Gebrauch gemacht oder Instrumente aus 
seinem Handelsbuch veräußert hat, sodass er für die mit diesen Instru
menten verbundenen Risiken keine Eigenmittel mehr vorhalten muss, 
darf die Verbriefung weder direkt noch indirekt über seine vertraglichen 
Verpflichtungen hinaus unterstützen, um dadurch die potenziellen oder 
tatsächlichen Verluste der Anleger zu verringern. 

(2) Eine Transaktion gilt nicht als Kreditunterstützung für die Zwe
cke des Absatzes 1, wenn es bei der Beurteilung der Übertragung eines 
signifikanten Kreditrisikos gebührend berücksichtigt wurde und beide 
Parteien die Transaktion in ihrem eigenen Interesse und als freie und 
unabhängige Parteien durchgeführt haben (zu marktüblichen Konditio
nen). Zu diesen Zwecken nimmt das Institut eine vollständige Kredit
prüfung der Transaktion vor und trägt dabei zumindest sämtlichen der 
folgenden Elemente Rechnung: 

a) dem Rückkaufspreis; 

b) der Kapital- und Liquiditätslage des Instituts vor und nach dem 
Rückkauf; 

c) der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Risikopositionen; 

d) der Wertentwicklung der Verbriefungspositionen; 

e) den Auswirkungen der Kreditunterstützung auf die erwarteten Ver
luste des Originators im Verhältnis zu denen der Anleger. 

(3) Der Originator und der Sponsor teilen der zuständigen Behörde 
jede Transaktion mit, die in Bezug auf die Verbriefung gemäß Absatz 2 
eingegangen wurde. 

(4) Die EBA gibt gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 
1093/2010 Leitlinien im Hinblick darauf heraus, was für die Zwecke 
des vorliegenden Artikels unter marktüblichen Konditionen zu verstehen 
ist und die Umstände unter denen eine Transaktion so strukturiert ist, 
dass sie keine Kreditunterstützung darstellt. 
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(5) Hält ein Originator oder Sponsor bei einer Verbriefung Absatz 1 
nicht ein, so muss er alle zugrunde liegenden Risikopositionen dieser 
Verbriefung in seiner Berechnung der risikogewichteten Positions
beträge so berücksichtigen, wie er sie ohne Verbriefung hätte berück
sichtigen müssen, und Folgendes offenlegen: 

a) seine Unterstützung für die Verbriefung entgegen Absatz 1; und 

b) die Auswirkungen der geleisteten Unterstützung im Hinblick auf die 
Eigenmittelanforderungen. 

Artikel 251 

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für 
Risikopositionen, die Gegenstand einer synthetischen Verbriefung 

sind, durch den Originator 

(1) Für die Zwecke der Berechnung der risikogewichteten Positions
beträge für die zugrunde liegenden Risikopositionen wendet der Origi
nator einer synthetischen Verbriefung gegebenenfalls nicht die in Ka
pitel 2, sondern die in diesem Abschnitt festgelegten Berechnungs
methoden an. Bei Instituten, die die risikogewichteten Positionsbeträge 
und gegebenenfalls die erwarteten Verlustbeträge in Bezug auf die zu
grunde liegenden Risikopositionen gemäß Kapitel 3 berechnen, beträgt 
der bei solchen Risikopositionen erwartete Verlustbetrag null. 

(2) Die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Anforde
rungen gelten für den gesamten Risikopositionspool, der Gegenstand der 
Verbriefung ist. Vorbehaltlich des Artikels 252 berechnet der Originator 
die risikogewichteten Positionsbeträge für alle Tranchen in der Verbrie
fung gemäß dieses Abschnitts, darunter fallen auch Positionen, bei de
nen das Institut eine Kreditrisikominderung gemäß Artikel 249 anerken
nen kann. Das für Positionen, denen die Kreditrisikominderung zugute
kommt, anzusetzende Risikogewicht darf gemäß Kapitel 4 angepasst 
werden. 

Artikel 252 

Behandlung von Laufzeitinkongruenzen bei synthetischen 
Verbriefungen 

Für die Zwecke der Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge 
gemäß Artikel 251 wird jeder Laufzeitinkongruenz zwischen der Besi
cherung, durch die die Übertragung des Risikos erreicht wird, und den 
zugrunde liegenden Risikopositionen wie folgt Rechnung getragen: 

a) Als Laufzeit der zugrunde liegenden Risikopositionen wird vor
behaltlich einer Höchstdauer von fünf Jahren die längste in der Ver
briefung vertretene Laufzeit angesetzt. Die Laufzeit der Besicherung 
wird gemäß Kapitel 4 ermittelt; 

b) bei der Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für Ver
briefungspositionen, die im Einklang mit diesem Abschnitt mit ei
nem Risikogewicht von 1 250 % belegt werden, lässt der Originator 
etwaige Laufzeitinkongruenzen außer Acht. Bei allen anderen Posi
tionen wird der in Kapitel 4 dargelegte Umgang mit Laufzeitinkon
gruenzen nach folgender Formel erfasst: 

RW ä ¼ RW SP · ½ðt Ä t ä Þ=ðT Ä t ä Þâ þ RW Ass · ½ðT Ä tÞ=ðT Ä t ä Þâ 

dabei entspricht: 

▼M5



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 297 

RW* = den risikogewichteten Positionsbeträgen für die Zwecke 
des Artikels 92 Absatz 3 Buchstabe a, 

RW Ass = den risikogewichteten Positionsbeträgen für die zugrunde 
liegenden Risikopositionen, die anteilmäßig wie für unver
briefte Risikopositionen berechnet werden, 

RW SP = den risikogewichteten Positionsbeträgen, die nach Arti
kel 251 berechnet werden, als gäbe es keine Laufzeitin
kongruenz, 

T = der Laufzeit der zugrunde liegenden Risikopositionen in 
Jahren, 

t = der Laufzeit der Besicherung in Jahren, 

t* = 0,25. 

Artikel 253 

Verringerung der risikogewichteten Positionsbeträge 

(1) Wird einer Verbriefungsposition ein Risikogewicht von 1 250 % 
gemäß diesem Abschnitt zugewiesen, können die Institute — alternativ 
zur Einbeziehung der Position in ihre Berechnung der risikogewichteten 
Positionsbeträge — den Risikopositionswert einer solchen Position vom 
harten Kernkapital im Einklang mit Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe k 
abziehen. Zu diesem Zweck kann eine anerkennungsfähige Besicherung 
mit Sicherheitsleistung bei der Berechnung des Risikopositionswerts im 
Einklang mit Artikel 249 berücksichtigt werden. 

(2) Macht ein Institut von der Alternative nach Absatz 1 Gebrauch, 
so kann es den gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe k in Abzug 
gebrachten Betrag von dem Betrag abziehen, der in Artikel 268 als 
maximale Kapitalanforderung genannt wird, die für die zugrunde lie
genden Risikopositionen berechnet würde, als hätte keine Verbriefung 
stattgefunden. 

U n t e r a b s c h n i t t 2 

R a n g f o l g e d e r A n s ä t z e u n d g e m e i n s a m e P a r a m e t e r 

Artikel 254 

Rangfolge der Ansätze 

(1) Die Institute verwenden eine der in Unterabschnitt 3 dargelegten 
Methoden, um die risikogewichteten Positionsbeträge gemäß der folgen
den Rangfolge zu berechnen: 

a) Sind die Anforderungen des Artikels 258 erfüllt, verwendet das In
stitut den SEC-IRBA gemäß den Artikeln 259 und 260; 

b) darf der SEC-IRBA nicht verwendet werden, zieht das Institut den 
SEC-SA gemäß den Artikeln 261 und 262 heran; 

c) darf der SEC-SA nicht verwendet werden, so zieht das Institut den 
SEC-ERBA gemäß den Artikeln 263 und 264 für beurteilte Positio
nen oder Positionen, für die ein abgeleitetes Rating verwendet wer
den darf, heran. 
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(2) Für beurteilte Positionen oder Positionen, für die ein abgeleitetes 
Rating verwendet werden darf, verwendet das Institut in jedem der 
folgenden Fälle anstelle des SEC-SA den SEC-ERBA: 

a) wenn das Risikogewicht für Positionen, die als Positionen in einer 
STS-Verbriefung gelten, bei Anwendung des SEC-SA über 25 % 
läge; 

b) wenn das Risikogewicht für Positionen, die nicht als Positionen in 
einer STS-Verbriefung gelten, bei Anwendung des SEC-SA über 
25 % oder bei Anwendung des SEC-ERBA über 75 % läge; 

c) im Falle von Verbriefungstransaktionen, denen Pools von Darlehen 
für Kfz-Käufe sowie von Geschäften betreffend das Leasing von Kfz 
und Ausrüstungsgegenständen zugrunde liegen. 

(3) In nicht von Absatz 2 erfassten Fällen und abweichend von Ab
satz 1 Buchstabe b darf das Institut entscheiden, auf alle seine beur
teilten Verbriefungspositionen oder Positionen, für die ein abgeleitetes 
Rating verwendet werden darf, anstelle des SEC-SA den SEC-ERBA 
anzuwenden. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 teilen die Institute ihre Entschei
dung der zuständigen Behörde spätestens am 17. November 2018 mit. 

Alle späteren Entscheidungen über weitere Änderungen des auf alle ihre 
beurteilten Verbriefungspositionen angewendeten Ansatzes teilen die 
Institute ihrer zuständigen Behörde vor dem unmittelbar auf die betref
fende Entscheidung folgenden 15. November mit. 

Erhebt die zuständige Behörde bis zu dem unmittelbar auf die in Unter
absatz 2 oder gegebenenfalls Unterabsatz 3 genannte Frist folgenden 15. 
Dezember keine Einwände, so wird die von dem betreffenden Institut 
mitgeteilte Entscheidung am 1. Januar des folgenden Jahres wirksam 
und gilt bis zum Inkrafttreten einer anschließend mitgeteilten Entschei
dung. Das Institut darf im Laufe ein und desselben Jahres keine unter
schiedlichen Ansätze anwenden. 

(4) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden den 
Instituten im Einzelfall die Anwendung des SEC-SA untersagen, wenn 
der aus der Anwendung des SEC-SA resultierende risikogewichtete 
Positionsbetrag nicht den Risiken für das betreffende Institut oder die 
Finanzstabilität angemessen ist, was auch das mit den der Verbriefung 
zugrunde liegenden Risikopositionen verbundene Kreditrisiko ein
schließt, aber nicht darauf beschränkt ist. Im Fall von Risikopositionen, 
die nicht als Positionen in einer STS-Verbriefung gelten, sind Verbrie
fungen mit hochgradig komplexen und risikoreichen Merkmalen beson
ders zu berücksichtigen. 

(5) Unbeschadet des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels darf das 
Institut den Internen Bemessungsansatz zur Berechnung der risikoge
wichteten Positionsbeträge in Bezug auf eine unbeurteilte Position in 
einem ABCP-Programm oder einer ABCP-Transaktion gemäß Arti
kel 266 verwenden, sofern die in Artikel 265 aufgeführten Bedingungen 
erfüllt sind. Hat ein Institut die Genehmigung zur Anwendung des 
Internen Bemessungsansatzes gemäß Artikel 265 Absatz 2 erhalten 
und fällt eine spezifische Position in einem ABCP-Programm oder einer 
ABCP-Transaktion in den Geltungsbereich einer solchen Genehmigung, 
so wendet das Institut für die Berechnung des betreffenden risikoge
wichteten Positionsbetrags diesen Ansatz an. 

(6) Für eine Position in einer Wiederverbriefung wenden die Institute 
den SEC-SA gemäß Artikel 261 mit den Änderungen gemäß Artikel 269 
an. 
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(7) In allen anderen Fällen wird Verbriefungspositionen ein Risiko
gewicht von 1 250 % zugewiesen. 

(8) Die zuständigen Behörden unterrichten die EBA über jede gemäß 
Absatz 3 des vorliegenden Artikels erfolgte Mitteilung. Die EBA über
wacht die Auswirkungen des vorliegenden Artikels auf die Eigenmittel
anforderungen und das Spektrum an Aufsichtspraktiken in Verbindung 
mit Absatz 4 des vorliegenden Artikels, erstattet der Kommission jähr
lich über ihre Erkenntnisse Bericht und gibt Leitlinien gemäß Artikel 16 
der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 heraus. 

Artikel 255 

Bestimmung von K irb und K SA 

(1) Wendet ein Institut den SEC-IRBA gemäß Unterabschnitt 3 an, 
berechnet es K irb gemäß den Absätzen 2 bis 5. 

(2) K irb wird von den Instituten bestimmt, indem die risikogewichte
ten Positionsbeträge, die gemäß Kapitel 3 in Bezug auf die zugrunde 
liegenden Risikopositionen berechnet würden, als wären diese nicht ver
brieft worden, mit dem Quotienten aus 8 % und dem Risikopositions
wert der zugrunde liegenden Risikopositionen multipliziert werden. K irb 
wird als Dezimalwert zwischen null und eins ausgedrückt. 

(3) Für die Zwecke der Berechnung von K irb umfassen die risikoge
wichteten Positionsbeträge, die gemäß Kapitel 3 in Bezug auf die zu
grunde liegenden Risikopositionen berechnet würden, Folgendes: 

a) den Betrag der erwarteten Verluste im Zusammenhang mit allen 
zugrunde liegenden Risikopositionen der Verbriefung, einschließlich 
der ausgefallenen zugrunde liegenden Risikopositionen, die weiterhin 
gemäß Kapitel 3 Teil des Pools sind; und 

b) den Betrag der unerwarteten Verluste im Zusammenhang mit allen 
zugrunde liegenden Risikopositionen, einschließlich der ausgefalle
nen zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool gemäß Kapitel 3. 

(4) Die Institute können K irb in Bezug auf die zugrunde liegenden 
Risikopositionen der Verbriefung im Einklang mit den Bestimmungen 
des Kapitels 3 zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für ange
kaufte Forderungen berechnen. Für diese Zwecke werden die Risiko
positionen des Mengengeschäfts als angekaufte Mengengeschäftsforde
rungen und die Nicht-Mengengeschäfts-Risikopositionen als angekaufte 
Unternehmensforderungen behandelt. 

(5) Die Institute berechnen K irb gesondert für das Verwässerungs
risiko in Bezug auf die zugrunde liegenden Risikopositionen einer Ver
briefung, bei der das Verwässerungsrisiko für derartige Risikopositionen 
erheblich ist. 

Werden Verluste aus Verwässerungs- und Kreditrisiken in aggregierter 
Form in der Verbriefung behandelt, so fassen die Institute K irb für das 
Verwässerungsrisiko und K irb für das Kreditrisiko in einem einzigen 
Wert für K irb im Sinne des Unterabschnitts 3 zusammen. Besteht zur 
Deckung von Verlusten aus dem Kredit- oder Verwässerungsrisiko ein 
einziger Reservefonds oder eine Übersicherung, so kann dies als Hin
weis auf eine aggregierte Behandlung dieser Risiken angesehen werden. 
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Werden das Verwässerungs- und das Kreditrisiko nicht in aggregierter 
Form in der Verbriefung behandelt, so passen die Institute die Behand
lung gemäß Unterabsatz 2 an, um K irb für das Verwässerungsrisiko und 
K irb für das Kreditrisiko umsichtig zusammenzufassen. 

(6) Wendet ein Institut den SEC-SA gemäß Unterabschnitt 3 an, so 
berechnet es K SA , indem es die risikogewichteten Positionsbeträge, die 
nach Kapitel 2 in Bezug auf die zugrunde liegenden Risikopositionen 
berechnet würden, als wären diese nicht verbrieft worden, mit dem 
Quotienten aus 8 % und dem Wert der zugrunde liegenden Risikoposi
tionen multipliziert. K SA wird als Dezimalwert zwischen null und eins 
ausgedrückt. 

Für die Zwecke dieses Absatzes berechnen die Institute den Positions
wert der zugrunde liegenden Risikopositionen ohne Saldierung etwaiger 
spezifischer Kreditrisikoanpassungen und zusätzlicher Bewertungsanpas
sungen gemäß den Artikeln 34 und 110 sowie weiterer Verringerungen 
der Eigenmittel. 

(7) Für die Zwecke der Absätze 1 bis 6 werden bei Verbriefungs
strukturen, die die Verwendung einer Verbriefungszweckgesellschaft 
beinhalten, alle Risikopositionen der Verbriefungszweckgesellschaft im 
Zusammenhang mit der Verbriefung als zugrunde liegende Risikoposi
tionen behandelt. Dessen unbeschadet kann das Institut die Risikoposi
tionen der Verbriefungszweckgesellschaft aus dem Pool der zugrunde 
liegenden Risikopositionen für die Zwecke der Berechnung von K irb 
oder K SA ausschließen, wenn das aus den Risikopositionen der Ver
briefungszweckgesellschaft erwachsende Risiko unerheblich ist oder 
die Verbriefungsposition des Instituts nicht beeinträchtigt. 

Bei synthetischen Verbriefungen mit Sicherheitsleistung werden alle 
erheblichen Erträge aus der Emission von synthetischen Unternehmens
anleihen (Credit Linked Notes) oder anderen Verpflichtungen mit Si
cherheitsleistungen der Verbriefungszweckgesellschaft, die als Sicher
heiten für die Rückzahlung der Verbriefungspositionen dienen, in die 
Berechnung von K irb oder K SA einbezogen, wenn das Kreditrisiko der 
Sicherheit der in Tranchen unterteilten Verlustzuweisung unterliegt. 

(8) Für die Zwecke von Absatz 5 Unterabsatz 3 des vorliegenden 
Artikels gibt die EBA Leitlinien gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 über geeignete Methoden heraus, wie K irb für das Ver
wässerungsrisiko und K irb für das Kreditrisiko zusammengefasst werden 
können, wenn diese Risiken nicht in aggregierter Form in einer Ver
briefung behandelt werden. 

(9) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur 
weiteren Präzisierung der Bedingungen aus, nach denen die Institute 
K irb für die Pools zugrunde liegender Risikopositionen gemäß Absatz 
4 berechnen können, insbesondere mit Blick auf 

a) die internen Kreditvergabevorschriften und Modelle für die Berech
nung von K irb für Verbriefungen; 

b) die Einbeziehung verschiedener Risikofaktoren im Zusammenhang 
mit dem Pool zugrunde liegender Risikopositionen und — bei Nicht
verfügbarkeit ausreichender genauer oder zuverlässiger Daten zu die
sem Pool — die Einbeziehung von Näherungswerten zwecks PD- 
und LGD-Schätzungen; und 

c) die Anforderungen in Bezug auf Sorgfaltspflichten bei der Über
wachung der Tätigkeit und des Geschäftsgebarens der Verkäufer 
von Forderungen oder anderer Originatoren. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards spätestens am 18. Januar 2019 
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch 
Erlass der in Unterabsatz 2 dieses Absatzes genannten technischen Re
gulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 ergänzen. 

Artikel 256 

Bestimmung von unterem Tranchierungspunkt (Attachment Point) 
(A) und oberem Tranchierungspunkt (Detachment Point) (D) 

(1) Für die Zwecke des Unterabschnitts 3 setzen die Institute den 
unteren Tranchierungspunkt (A) bei dem Schwellenwert fest, ab dem 
Verluste innerhalb des Pools der zugrunde liegenden Risikopositionen 
der betreffenden Verbriefungsposition zugeordnet würden. 

Der untere Tranchierungspunkt (A) wird ausgedrückt als ein Dezimal
wert zwischen null und eins und ist gleich null oder — sollte dieser 
Wert höher sein — gleich dem Verhältnis zwischen dem offenen Saldo 
beim Pool aus den der Verbriefung zugrunde liegenden Risikopositio
nen abzüglich des offenen Saldos bei allen Tranchen, die gegenüber der 
Tranche mit der betreffenden Verbriefungsposition, einschließlich der 
Risikoposition selbst, vorrangig oder gleichrangig sind, und dem offe
nen Saldo bei allen der Verbriefung zugrunde liegenden Risikopositio
nen. 

(2) Für die Zwecke des Unterabschnitts 3 setzen die Institute den 
oberen Tranchierungspunkt (D) bei dem Schwellenwert fest, bei dem 
Verluste innerhalb des Pools der zugrunde liegenden Risikopositionen 
einen kompletten Verlust des eingesetzten Kapitals bei der Tranche mit 
der betreffenden Verbriefungsposition bewirken würden. 

Der obere Tranchierungspunkt (D) wird ausgedrückt als ein Dezimal
wert zwischen null und eins und ist gleich null oder — sollte dieser 
Wert höher sein — gleich dem Verhältnis zwischen dem offenen Saldo 
beim Pool aus den der Verbriefung zugrunde liegenden Risikopositio
nen abzüglich des offenen Saldos bei allen Tranchen, die gegenüber der 
Tranche mit der betreffenden Verbriefungsposition vorrangig sind, und 
dem offenen Saldo bei allen der Verbriefung zugrunde liegenden Risi
kopositionen. 

(3) Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 behandeln die Institute 
Übersicherungen und Reservekonten mit Sicherheitsleistung als 
Tranchen und die Vermögenswerte, die solche Konten einschließen, 
als zugrunde liegende Risikopositionen. 

(4) Unberücksichtigt lassen die Institute für die Zwecke der Absätze 
1 und 2 Reservekonten ohne Sicherheitsleistung und Vermögenswerte, 
die keine Bonitätsverbesserung bieten, wie solche, die lediglich eine 
Liquiditätsunterstützung darstellen, Währungs- oder Zinsswaps und Bar
reservekonten für diese Positionen in der Verbriefung. Bei Reservekon
ten mit Sicherheitsleistung und Vermögenswerten, die eine Bonitätsver
besserung darstellen, behandeln die Institute nur die verlustausgleichen
den Teile dieser Konten oder Vermögenswerte als Verbriefungspositio
nen. 

(5) Haben zwei oder mehr Positionen einer Transaktion unterschied
liche Laufzeiten, aber die gleiche anteilige Verlustzuweisung, so basiert 
die Berechnung der unteren Tranchierungspunkte (A) und der oberen 
Tranchierungspunkte (D) auf dem aggregierten offenen Saldo dieser 
Positionen; die resultierenden unteren Tranchierungspunkte (A) und 
oberen Tranchierungspunkte (D) sind identisch. 

▼M5



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 302 

Artikel 257 

Bestimmung der Laufzeit einer Tranche (M T ) 

(1) Für die Zwecke des Unterabschnitts 3 und vorbehaltlich des Ab
satzes 2 können die Institute die Laufzeit einer Tranche (M T ) bemessen 
als 

a) die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der innerhalb der Tranche 
fälligen vertraglichen Zahlungen nach folgender Formel: 
X 

t 
t · CF t= X 

t 
CF t; 

wobei CF t alle vom Kreditnehmer im Zeitraum t zu leistenden ver
traglichen Zahlungen (Kapitalbetrag, Zinsen und Gebühren) bezeich
net, oder 

b) die rechtliche Endfälligkeit der Tranche nach folgender Formel: 

M T ¼ 1 þ ðM L Ä 1Þ ä 80 %; 

wobei M L die rechtliche Endfälligkeit der Tranche bezeichnet. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 gilt für die Bestimmung der 
Laufzeit einer Tranche (M T ) in jedem Fall eine Untergrenze von einem 
Jahr und eine Obergrenze von fünf Jahren. 

(3) Besteht einem Kontrakt zufolge die Möglichkeit, dass ein Institut 
potenzielle Verluste aus den zugrunde liegenden Risikopositionen tragen 
muss, so berücksichtigt es bei der Bestimmung der Laufzeit der Ver
briefungsposition die Laufzeit des Kontrakts zuzüglich der längsten 
Laufzeit der zugrunde liegenden Risikopositionen. Bei revolvierenden 
Risikopositionen ist die längste vertraglich mögliche Restlaufzeit der 
Risikoposition zugrunde zu legen, die in der revolvierenden Periode 
hinzugefügt werden kann. 

(4) Die EBA überwacht die verschiedenen Vorgehensweisen in die
sem Bereich unter besonderer Berücksichtigung der Anwendung des 
Absatzes 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels und gibt gemäß 
Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 bis zum 31. Dezember 
2019 Leitlinien heraus. 

U n t e r a b s c h n i t t 3 

M e t h o d e n z u r B e r e c h n u n g d e r r i s i k o g e w i c h t e t e n 
P o s i t i o n s b e t r ä g e 

Artikel 258 

Bedingungen für die Verwendung des auf internen Beurteilungen 
basierenden Ansatzes (SEC-IRBA) 

(1) Die Institute berechnen die risikogewichteten Positionsbeträge für 
eine Verbriefungsposition nach dem SEC-IRBA, wenn folgende Bedin
gungen erfüllt sind: 
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a) die Position ist durch einen IRB-Pool oder einen gemischten Pool 
unterlegt und das Institut kann K irb in letztgenanntem Fall gemäß 
Abschnitt 3 für mindestens 95 % der zugrunde liegenden Positions
beträge berechnen; 

b) zu den der Verbriefung zugrunde liegenden Risikopositionen liegen 
ausreichende Informationen vor, die dem Institut die Berechnung 
von K irb ermöglichen; und 

c) das Institut wurde bei einer bestimmten Verbriefungsposition nicht 
gemäß Absatz 2 an der Verwendung des SEC-IRBA gehindert. 

(2) Weisen Verbriefungen hochgradig komplexe oder risikoreiche 
Merkmale auf, so können die zuständigen Behörden die Institute im 
Einzelfall an der Verwendung des SEC-IRBA hindern. Als hochgradig 
komplexes oder risikoreiches Merkmal kann für diese Zwecke Folgen
des angesehen werden: 

a) eine Bonitätsverbesserung, die aus anderen Gründen als Portfolio
verlusten aufgezehrt werden kann; 

b) Pools zugrunde liegender Risikopositionen, die aufgrund einer Kon
zentration von Risikopositionen in einzelnen Sektoren oder geogra
fischen Gebieten ein hohes Maß an interner Korrelation aufweisen; 

c) Transaktionen, bei denen die Rückzahlung der Verbriefungspositio
nen in hohem Maße von Risikotreibern abhängt, die sich an K irb 
nicht ablesen lassen; oder 

d) hochkomplexe Verlustzuweisungen zwischen den Tranchen. 

Artikel 259 

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge bei dem auf 
internen Beurteilungen basierenden Ansatz (SEC-IRBA) 

(1) Beim SEC-IRBA wird der risikogewichtete Positionsbetrag für 
eine Verbriefungsposition berechnet, indem der nach Artikel 248 ermit
telte Risikopositionswert mit dem anzuwendenden Risikogewicht, das 
wie folgt zu bestimmen ist, multipliziert wird, wobei in jedem Fall eine 
Untergrenze von 15 % gilt: 

RW = 1 250 % wenn D ≤ K irb 

RW ¼ 12,5 · K SSFAðK irb Þ wenn A ≥ K irb 

RW ¼ ÏÍ 
K IRB ÄA 

DÄA Î 
· 12:5 B þ ÏÍ 

DÄK IRB 
DÄA Î 

· 12:5 · K SSFAðK IRB Þ B 
wenn A < K irb < D 

dabei ist: 

K irb die in Artikel 255 definierte Eigenmittelanforderung für den Pool 
zugrunde liegender Risikopositionen 

D der gemäß Artikel 256 bestimmte obere Tranchierungspunkt 

A der gemäß Artikel 256 bestimmte untere Tranchierungspunkt 

K SSFAðK IRB Þ ¼ 
e a · u Ä e a · l 

aðu Ä lÞ 

dabei ist: 

a = – (1/(p * K irb )) 

u = D – K irb 

l = max (A – K irb ; 0) 
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dabei ist: 

p ¼ max ½0,3; ðA þ B ä ð1=NÞ þ C ä K IRB þ D ä LGD þ E ä M T Þâ 

dabei ist: 

N die gemäß Absatz 4 berechnete effektive Zahl der Risikopositio
nen im Pool der zugrunde liegenden Risikopositionen; 

LGD die gemäß Absatz 5 für den Pool der zugrunde liegenden Risiko
positionen berechnete risikopositionsgewichtete durchschnittliche 
Verlustquote bei Ausfall; 

M T die gemäß Artikel 257 bestimmte Laufzeit der Tranche; 

die Parameter A, B, C, D und E werden nach folgender Tabelle be
stimmt: 

A B C D E 

Nicht-Mengen
geschäft 

Vorrangig, granular (N ≥ 25) 0 3,56 –1,85 0,55 0,07 

Vorrangig, nicht granular (N < 25) 0,11 2,61 –2,91 0,68 0,07 

Nicht vorrangig, granular (N ≥ 25) 0,16 2,87 –1,03 0,21 0,07 

Nicht vorrangig, nicht granular (N < 25) 0,22 2,35 –2,46 0,48 0,07 

Mengenge
schäft 

Vorrangig 0 0 –7,48 0,71 0,24 

Nicht vorrangig 0 0 –5,78 0,55 0,27 

(2) Umfasst der zugrunde liegende IRB-Pool sowohl Mengen
geschäfts- als auch Nicht-Mengengeschäfts-Risikopositionen, so wird 
er in einen Mengengeschäfts- und einen Nicht-Mengengeschäfts-Teil
pool unterteilt und wird für jeden Teilpool ein gesonderter p-Parameter 
(samt der entsprechenden Input-Parameter N, K irb und LGD) geschätzt. 
Anschließend wird ausgehend von den p-Parametern jedes einzelnen 
Teilpools und der Nominalgröße der Risikopositionen in jedem einzel
nen Teilpool ein gewichteter durchschnittlicher p-Parameter für die 
Transaktion berechnet. 

(3) Wendet ein Institut den SEC-IRBA auf einen gemischten Pool an, 
so berechnet es den p-Parameter anhand der zugrunde liegenden Risiko
positionen, bei denen ausschließlich nach dem IRB-Ansatz verfahren 
wird. Zugrunde liegende Risikopositionen, bei denen nach dem Stan
dardansatz verfahren wird, bleiben für diese Zwecke unberücksichtigt. 

(4) Die effektive Zahl der Risikopositionen (N) wird wie folgt be
rechnet: 

N ¼ ð P 
i EAD i Þ 2 P 
i EAD 2 

i 

wobei EAD i den mit der i-ten Risikoposition im Pool verbundenen 
Risikopositionswert bezeichnet. 

Mehrere auf ein und denselben Schuldner bezogene Risikopositionen 
werden konsolidiert und als eine einzige Risikoposition behandelt. 

(5) Die risikopositionsgewichtete durchschnittliche LGD wird wie 
folgt berechnet: 

LGD ¼ P 
i LGD i · EAD i P 

i EAD i 
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wobei LGD i die durchschnittliche LGD aller auf den i-ten Schuldner 
bezogenen Risikopositionen bezeichnet. 

Werden bei einer Verbriefung das Kredit- und das Verwässerungsrisiko 
bei angekauften Forderungen aggregiert gesteuert, so gilt der LGD-Input 
beim Kreditrisiko als gewichteter LGD-Durchschnitt und beim Verwäs
serungsrisiko als 100%ige LGD. Die Gewichte stellen jeweils die un
abhängigen Eigenmittelanforderungen nach dem IRB-Ansatz für das 
Kredit- und das Verwässerungsrisiko dar. Besteht zur Deckung von 
Verlusten aus dem Kredit- oder Verwässerungsrisiko ein einziger Re
servefonds oder eine Übersicherung, so kann dies für diese Zwecke als 
Hinweis auf eine aggregierte Steuerung dieser Risiken angesehen wer
den. 

(6) Macht der Anteil der größten zugrunde liegenden Risikoposition 
am Pool (C 1 ) nicht mehr als 3 % aus, so können die Institute N und die 
risikopositionsgewichteten durchschnittlichen LGDs nach folgender ver
einfachter Methode berechnen: 

N ¼ A 

C 1 · C m þ Í 
C m Ä C 1 

m Ä 1 
Î 

· maxf1 Ä m · C 1; 0g 
! –1 

LGD = 0,50 

wobei 

C m den der Summe der größten m-Risikopositionen entsprechenden 
Anteil am Pool bezeichnet; und 

m vom Institut festgesetzt wird. 

Ist nur C 1 verfügbar und geht dessen Wert nicht über 0,03 hinaus, so 
kann das Institut die LGD als 0,50 und N als 1/C 1 festsetzen. 

(7) Ist die Position durch einen gemischten Pool unterlegt und das 
Institut in der Lage, K irb gemäß Artikel 258 Absatz 1 Buchstabe a für 
mindestens 95 % der zugrunde liegenden Risikopositionsbeträge zu be
rechnen, so berechnet das Institut die Eigenmittelanforderung für den 
Pool zugrunde liegender Risikopositionen als: 

d · K IRB þ ð1 Ä dÞ · K SA; 

wobei 

d der Anteil des Betrags der zugrunde liegenden Risikopositionen ist, 
für die das Institut K irb über den Betrag aller zugrunde liegenden Risi
kopositionen berechnen kann. 

(8) Bei einer Verbriefungsposition in Form eines Derivats zur Absi
cherung gegen Marktrisiken, einschließlich Zins- oder Währungsrisiken, 
kann das Institut diesem Derivat ein abgeleitetes Risikogewicht zuwei
sen, das dem Risikogewicht der nach diesem Artikel berechneten Refe
renzposition entspricht. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 ist unter Referenzposition die 
Position zu verstehen, die mit dem Derivat in jeder Hinsicht gleich
rangig ist, oder — falls keine gleichrangige Position vorhanden ist — 
die Position, die dem Derivat im Rang unmittelbar folgt. 
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Artikel 260 

Behandlung von STS-Verbriefungen beim SEC-IRBA 

Beim SEC-IRBA wird das Risikogewicht für eine Position in einer 
STS-Verbriefung gemäß Artikel 259 berechnet, wobei allerdings fol
gende Änderungen vorzunehmen sind: 

Risikogewichtsuntergrenze für vorrangige Verbriefungspositionen = 
10 % 

p ¼ max ½0,3; 0,5 · ðA þ B · ð1=NÞ þ C · K IRB þ D · LGD þ E · M T Þâ 

Artikel 261 

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge beim 
Standardansatz (SEC-SA) 

(1) Beim SEC-SA wird der risikogewichtete Positionsbetrag für eine 
Verbriefungsposition berechnet, indem der nach Artikel 248 berechnete 
Risikopositionswert mit dem anzuwendenden Risikogewicht, das wie 
folgt zu bestimmen ist, multipliziert wird, wobei in jedem Fall eine 
Untergrenze von 15 % gilt: 

RW = 1 250 % wenn D ≤ K A 

RW ¼ 12,5 · K SSFAðK A Þ wenn A ≥ K A 

RW ¼ ÏÍ 
K A ÄA 
DÄA Î 

· 12:5 B þ ÏÍ 
DÄK A 
DÄA Î 

· 12:5 · K SSFAðK A Þ B 
wenn A < K A < D 

dabei ist: 

D der gemäß Artikel 256 bestimmte obere Tranchierungspunkt 

A der gemäß Artikel 256 bestimmte untere Tranchierungspunkt 

K A ein gemäß Absatz 2 berechneter Parameter 

K SSFAðK A Þ ¼ 
e a · u Ä e a · l 

aðu Ä lÞ 

dabei ist: 

a = – (1/(p · K A )) 

u = D – K A 

l = max (A – K A ; 0) 

p = 1 bei Risikopositionen in Verbriefungen, bei denen es sich nicht 
um eine Wiederverbriefung handelt 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 wird K A wie folgt berechnet: 

K A ¼ ð1 Ä WÞ · K SA þ W · 0:5 

dabei ist: 

K SA die in Artikel 255 definierte Eigenmittelanforderung für den zu
grunde liegenden Pool 

W das Verhältnis: 

a) der Summe des Nominalbetrags der ausgefallenen zugrunde liegen
den Risikopositionen 

b) zur Summe des Nominalbetrags aller zugrunde liegenden Risikoposi
tionen. 
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Für diese Zwecke ist eine ausgefallene Risikoposition eine zugrunde 
liegende Risikoposition, die entweder i) seit mindestens 90 Tagen über
fällig ist, ii) einem Konkurs- oder Insolvenzverfahren unterliegt, iii) 
einem Zwangsvollstreckungs- oder ähnlichen Verfahren unterliegt, 
oder iv) den Verbriefungsunterlagen zufolge als ausgefallen anzusehen 
ist. 

Kennt ein Institut bei maximal 5 % der zugrunde liegenden Forderungen 
im Pool nicht den Verzugsstatus, kann es den SEC-SA anwenden, so
fern es bei der Berechnung von K A die folgende Anpassung vornimmt. 

K A ¼ Í 
EAD Teilpool 1 wenn W bekannt 

EAD Gesamt Ü K 
Teilpool 1 wenn W bekannt 
A Î 

þ 
EAD Teilpool 2 wenn W unbekannt 

EAD Gesamt 

Kennt das Institut bei mehr als 5 % der zugrunde liegenden Forderun
gen im Pool nicht den Verzugsstatus, muss die Position in der Ver
briefung mit 1 250 % risikogewichtet werden. 

(3) Bei einer Verbriefungsposition in Form eines Derivats zur Absi
cherung gegen Marktrisiken, einschließlich Zins- oder Währungsrisiken, 
kann das Institut diesem Derivat ein abgeleitetes Risikogewicht zuwei
sen, das dem Risikogewicht der nach diesem Artikel berechneten Refe
renzposition entspricht. 

Für die Zwecke dieses Absatzes ist unter Referenzposition die Position 
zu verstehen, die mit dem Derivat in jeder Hinsicht gleichrangig ist, 
oder — falls keine gleichrangige Position vorhanden ist — die Position, 
die dem Derivat im Rang unmittelbar folgt. 

Artikel 262 

Behandlung von STS-Verbriefungen beim SEC-SA 

Beim SEC-SA wird das Risikogewicht für eine Position in einer STS- 
Verbriefung gemäß Artikel 261 berechnet, wobei allerdings folgende 
Änderungen vorzunehmen sind: 

Risikogewichtsuntergrenze für vorrangige Verbriefungspositionen = 
10 % 

p = 0,5 

Artikel 263 

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge bei dem auf 
externen Beurteilungen basierenden Ansatz (SEC-ERBA) 

(1) Beim SEC-ERBA wird der risikogewichtete Positionsbetrag für 
eine Verbriefungsposition berechnet, indem der nach Artikel 248 ermit
telte Risikopositionswert mit dem nach dem vorliegenden Artikel an
zuwendenden Risikogewicht multipliziert wird. 

(2) Für Risikopositionen mit Kurzzeit-Bonitätsbeurteilungen oder in 
Fällen, in denen ein auf einer Kurzzeit-Bonitätsbeurteilung beruhendes 
Rating gemäß Absatz 7 abgeleitet werden kann, gelten folgende Risi
kogewichte: 

Tabelle 1 

Bonitätsstufe 1 2 3 Alle sonstigen Ratings 

Risikogewicht 15 % 50 % 100 % 1 250 % 
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(3) Für Risikopositionen mit Langzeit-Bonitätsbeurteilungen oder in 
Fällen, in denen ein auf einer Langzeit-Bonitätsbeurteilung beruhendes 
Rating gemäß Absatz 7 des vorliegenden Artikels abgeleitet werden 
kann, gelten die in Tabelle 2 festgelegten Risikogewichte, die gegebe
nenfalls gemäß Artikel 257 und Absatz 4 des vorliegenden Artikels 
nach Maßgabe der Laufzeit der Tranche (M T ) und bei nicht vorrangigen 
Tranchen gemäß Absatz 5 des vorliegenden Artikels nach Maßgabe der 
Tranchendicke anzupassen sind: 

Tabelle 2 

Bonitätsstufe 

Vorrangige Tranche Nicht vorrangige (dünne) Tranche 

Restlaufzeit der Tranche (M T ) Restlaufzeit der Tranche (M T ) 

1 Jahr 5 Jahre 1 Jahr 5 Jahre 

1 15 % 20 % 15 % 70 % 

2 15 % 30 % 15 % 90 % 

3 25 % 40 % 30 % 120 % 

4 30 % 45 % 40 % 140 % 

5 40 % 50 % 60 % 160 % 

6 50 % 65 % 80 % 180 % 

7 60 % 70 % 120 % 210 % 

8 75 % 90 % 170 % 260 % 

9 90 % 105 % 220 % 310 % 

10 120 % 140 % 330 % 420 % 

11 140 % 160 % 470 % 580 % 

12 160 % 180 % 620 % 760 % 

13 200 % 225 % 750 % 860 % 

14 250 % 280 % 900 % 950 % 

15 310 % 340 % 1 050 % 1 050 % 

16 380 % 420 % 1 130 % 1 130 % 

17 460 % 505 % 1 250 % 1 250 % 

Alle sons
tigen 

1 250 % 1 250 % 1 250 % 1 250 % 

(4) Bei Tranchen mit einer Restlaufzeit zwischen einem Jahr und 
fünf Jahren bestimmen die Institute das Risikogewicht durch lineare 
Interpolation zwischen den Risikogewichten, die gemäß Tabelle 2 bei 
Restlaufzeiten von einem Jahr bzw. fünf Jahren anzuwenden sind. 

(5) Um der Tranchendicke Rechnung zu tragen, berechnen die Insti
tute das Risikogewicht für nicht vorrangige Tranchen wie folgt: 

RW ¼ ½RW nach Anpassung an die Restlaufzeit gemäß Absatz 4â · ½1 Ä minðT; 50 %Þâ 
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dabei ist 

T = Dicke der Tranche, gemessen als D – A 

dabei ist 

D der gemäß Artikel 256 bestimmte obere Tranchierungspunkt 

A der gemäß Artikel 256 bestimmte untere Tranchierungspunkt 

(6) Das aus den Absätzen 3, 4 und 5 resultierende Risikogewicht für 
nicht vorrangige Tranchen muss mindestens 15 % betragen. Auch darf 
es nicht niedriger sein als das Risikogewicht für eine hypothetische 
vorrangige Tranche derselben Verbriefung mit derselben Bonitätsbeur
teilung und derselben Restlaufzeit. 

(7) Zwecks Verwendung abgeleiteter Ratings weisen die Institute 
einer unbeurteilten Position ein abgeleitetes Rating zu, das der Bonitäts
beurteilung einer beurteilten Referenzposition entspricht, die alle folgen
den Bedingungen erfüllt: 

a) die Referenzposition ist in jeder Hinsicht mit der unbeurteilten Ver
briefungsposition gleichrangig oder geht ihr — falls keine gleich
rangige Position vorhanden ist — im Rang unmittelbar nach; 

b) für die Referenzposition bestehen keinerlei Garantien Dritter oder 
sonstige Bonitätsverbesserungen, die für die unbeurteilte Position 
nicht zur Verfügung stehen; 

c) die Referenzposition hat die gleiche oder eine längere Laufzeit als 
die betreffende unbeurteilte Position; 

d) jedes abgeleitete Rating wird laufend aktualisiert, um etwaigen Än
derungen bei der Bonitätsbeurteilung der Referenzposition Rechnung 
zu tragen. 

(8) Bei einer Verbriefungsposition in Form eines Derivats zur Absi
cherung gegen Marktrisiken, einschließlich Zins- oder Währungsrisiken, 
kann das Institut diesem Derivat ein abgeleitetes Risikogewicht zuwei
sen, das dem Risikogewicht der nach diesem Artikel berechneten Refe
renzposition entspricht. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 ist unter Referenzposition die 
Position zu verstehen, die mit dem Derivat in jeder Hinsicht gleich
rangig ist, oder — falls keine gleichrangige Position vorhanden ist — 
die Position, die dem Derivat im Rang unmittelbar folgt. 

Artikel 264 

Behandlung von STS-Verbriefungen beim SEC-ERBA 

(1) Beim SEC-ERBA wird das Risikogewicht für eine Position in 
einer STS-Verbriefung gemäß Artikel 263 berechnet, wobei allerdings 
die im vorliegenden Artikel festgelegten Änderungen vorzunehmen sind. 

(2) Für Risikopositionen mit Kurzzeit-Bonitätsbeurteilungen oder in 
Fällen, in denen ein auf einer Kurzzeit-Bonitätsbeurteilung beruhendes 
Rating gemäß Artikel 263 Absatz 7 abgeleitet werden kann, gelten 
folgende Risikogewichte: 

▼M5



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 310 

Tabelle 3 

Bonitätsstufe 1 2 3 Alle sonstigen Ratings 

Risikogewicht 10 % 30 % 60 % 1 250 % 

(3) Für Risikopositionen mit Langzeit-Bonitätsbeurteilungen oder in 
Fällen, in denen ein auf einer Langzeit-Bonitätsbeurteilung beruhendes 
Rating gemäß Artikel 263 Absatz 7 abgeleitet werden kann, werden die 
Risikogewichte nach Tabelle 4 bestimmt und gemäß Artikel 257 und 
Artikel 263 Absatz 4 nach Maßgabe der Laufzeit der Tranche (M T ) und 
bei nicht vorrangigen Tranchen gemäß Artikel 263 Absatz 5 nach Maß
gabe der Tranchendicke angepasst: 

Tabelle 4 

Bonitätsstufe 

Vorrangige Tranche Nicht vorrangige (dünne) Tranche 

Restlaufzeit der Tranche (M T ) Restlaufzeit der Tranche (M T ) 

1 Jahr 5 Jahre 1 Jahr 5 Jahre 

1 10 % 10 % 15 % 40 % 

2 10 % 15 % 15 % 55 % 

3 15 % 20 % 15 % 70 % 

4 15 % 25 % 25 % 80 % 

5 20 % 30 % 35 % 95 % 

6 30 % 40 % 60 % 135 % 

7 35 % 40 % 95 % 170 % 

8 45 % 55 % 150 % 225 % 

9 55 % 65 % 180 % 255 % 

10 70 % 85 % 270 % 345 % 

11 120 % 135 % 405 % 500 % 

12 135 % 155 % 535 % 655 % 

13 170 % 195 % 645 % 740 % 

14 225 % 250 % 810 % 855 % 

15 280 % 305 % 945 % 945 % 

16 340 % 380 % 1 015 % 1 015 % 

17 415 % 455 % 1 250 % 1 250 % 

Alle sons
tigen 

1 250 % 1 250 % 1 250 % 1 250 % 

Artikel 265 

Interner Bemessungsansatz — Anwendungskreis und operationelle 
Anforderungen 

(1) Institute können die risikogewichteten Positionsbeträge für unbe
urteilte Positionen in ABCP-Programmen oder ABCP-Transaktionen 
gemäß Artikel 266 nach dem Internen Bemessungsansatz berechnen, 
wenn die in Absatz 2 des vorliegenden Artikels festgelegten Bedingun
gen erfüllt sind. 

Hat ein Institut eine Genehmigung zur Anwendung des Internen Be
messungsansatzes gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels erhalten 
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und fällt eine spezifische Position in einem ABCP-Programm oder einer 
ABCP-Transaktion in den Geltungsbereich einer solchen Genehmigung, 
so wendet das Institut für die Berechnung des betreffenden risikoge
wichteten Positionsbetrags diesen Ansatz an. 

(2) Die zuständigen Behörden gestatten den Instituten, innerhalb ei
nes genau festgelegten Anwendungskreises den Internen Bemessungs
ansatz anzuwenden, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) für alle im Rahmen des ABCP-Programms emittierten Geldmarkt
papiere liegt ein Rating vor; 

b) die interne Beurteilung der Kreditqualität der Position vollzieht die 
öffentlich verfügbare Methode einer oder mehrerer ECAI zur Boni
tätsbeurteilung von Verbriefungspositionen, die durch zugrunde lie
gende Risikopositionen des verbrieften Typs unterlegt sind, nach; 

c) die Emission von Geldmarktpapieren im Rahmen des ABCP-Pro
gramms erfolgt überwiegend an Drittinvestoren; 

d) das interne Bemessungsverfahren des Instituts ist insbesondere in 
Bezug auf Stressfaktoren und andere relevante quantitative Elemente 
mindestens ebenso konservativ wie die öffentlich verfügbaren Be
messungen der ECAI, die für das im Rahmen des ABCP-Pro
gramms emittierte Geldmarktpapier ein externes Rating abgegeben 
haben; 

e) die interne Bemessungsmethode des Instituts trägt allen relevanten, 
öffentlich verfügbaren Ratingmethoden der ECAI Rechnung, die für 
das Geldmarktpapier des ABCP-Programms ein Rating abgeben, 
und beinhaltet Ratingklassen, die den Bonitätsbeurteilungen von 
ECAI entsprechen. Das Institut bewahrt mit seinen internen Unter
lagen eine Erklärung auf, aus der hervorgeht, wie es die unter 
diesem Punkt dargelegten Anforderungen erfüllt, und aktualisiert 
diese Erklärung regelmäßig; 

f) das Institut nutzt die interne Bemessungsmethode für sein internes 
Risikomanagement, was auch seine Entscheidungsprozesse, die Un
terrichtung des Managements und die internen Kapitalallokations
prozesse einschließt; 

g) der interne Bemessungsprozess und die Qualität der internen Beur
teilung der Kreditqualität der Risikopositionen, die ein Institut in 
einem ABCP-Programm oder einer ABCP-Transaktion hält, werden 
von internen oder externen Prüfern, einer ECAI oder der instituts
internen Kreditprüfungsstelle oder Risikomanagementfunktion regel
mäßig überprüft; 

h) um die Leistungsfähigkeit seiner internen Bemessungsmethode zu 
bewerten, verfolgt das Institut die Zuverlässigkeit seiner internen 
Beurteilungen im Zeitverlauf und nimmt an seiner Methode die 
notwendigen Korrekturen vor, wenn die Wertentwicklung der Risi
kopositionen regelmäßig von den internen Beurteilungen abweicht; 

i) das ABCP-Programm enthält Standards für die Emissionsübernahme 
und das Passiv-Management in Form von Leitlinien an den Pro
grammadministrator, die zumindest Folgendes umfassen: 

i) vorbehaltlich des Buchstaben j die Kriterien für die Anerken
nungsfähigkeit von Vermögenswerten; 

ii) die Art und den monetären Wert der aus der Bereitstellung von 
Liquiditätsfazilitäten und Bonitätsverbesserungen resultierenden 
Risikopositionen; 
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iii) die Verlustverteilung zwischen den in dem ABCP-Programm 
oder der ABCP-Transaktion enthaltenen Verbriefungspositionen; 

iv) die rechtliche und wirtschaftliche Trennung der übertragenen 
Vermögenswerte von der sie veräußernden Einrichtung; 

j) die im Rahmen des ABCP-Programms für die Anerkennungsfähig
keit von Vermögenswerten geltenden Kriterien sehen zumindest 
Folgendes vor: 

i) Ausschluss des Ankaufs von Vermögenswerten, die in hohem 
Maße überfällig oder ausgefallen sind; 

ii) Einschränkung einer übermäßigen Konzentration auf einen ein
zelnen Schuldner oder ein einzelnes geografisches Gebiet; und 

iii) Begrenzung der Laufzeit der anzukaufenden Vermögenswerte; 

k) Kreditrisiko und Geschäftsprofil des Vermögenswertverkäufers wer
den einer Analyse unterzogen, wobei zumindest Folgendes beurteilt 
wird: 

i) vergangenes und erwartetes künftiges finanzielles Ergebnis; 

ii) aktuelle Marktposition und erwartete künftige Wettbewerbs
fähigkeit; 

iii) Verschuldungsgrad, Zahlungsströme, Zinsdeckung und Schuld
titel-Rating; und 

iv) Emissionsübernahmestandards, Kundenbetreuungsfähigkeiten 
und Inkassoverfahren; 

l) das ABCP-Programm verfügt über Inkassogrundsätze und -verfah
ren, die der operativen Kapazität und der Bonität des Forderungs
verwalters Rechnung tragen und beinhaltet Elemente, die leistungs
bezogene Risiken des Verkäufers und des Forderungsverwalters ab
schwächen. Für die Zwecke dieses Buchstabens können leistungs
bezogene Risiken durch Auslöser, die sich auf die aktuelle Bonität 
des Verkäufers oder des Forderungsverwalters stützen, gemindert 
werden, um bei Ausfall des Verkäufers oder des Forderungsverwal
ters die Vermengung von Geldern zu verhindern; 

m) bei der aggregierten Verlustschätzung für einen Pool von Ver
mögenswerten, der im Rahmen des ABCP-Programms angekauft 
werden kann, wird allen potenziellen Risiken, wie dem Kredit- 
und dem Verwässerungsrisiko, Rechnung getragen; 

n) wenn sich die vom Verkäufer bereitgestellte Bonitätsverbesserung in 
ihrer Höhe lediglich auf kreditbezogene Verluste stützt und das 
Verwässerungsrisiko für den betreffenden Pool von Vermögenswer
ten erheblich ist, umfasst das ABCP-Programm eine gesonderte 
Rücklage für das Verwässerungsrisiko; 

o) bei der Berechnung des Umfangs der beim ABCP-Programm erfor
derlichen Bonitätsverbesserung wird den historischen Informationen 
mehrerer Jahre Rechnung getragen, was Verluste, Ausfälle, Verwäs
serungen und die Umschlagshäufigkeit der Forderungen einschließt; 

p) das ABCP-Programm weist in Bezug auf den Ankauf von Risiko
positionen strukturelle Merkmale auf, die eine potenzielle Ver
schlechterung der Kreditqualität des zugrunde liegenden Portfolios 
abmindern sollen. Dazu können u. a. poolspezifische Auslöser für 
eine Abwicklung zählen; 
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q) das Institut bewertet die Charakteristika des zugrunde liegenden 
Pools von Vermögenswerten, wie sein durchschnittsgewichtetes 
Kreditscoring und ermittelt etwaige Konzentrationen auf einen ein
zelnen Schuldner oder ein einzelnes geografisches Gebiet und die 
Granularität des Vermögenswert-Pools. 

(3) Wird die in Absatz 2 Buchstabe g vorgesehene Überprüfung von 
internen Prüfern, der institutsinternen Kreditprüfungsstelle oder der Ri
sikomanagementfunktion des Instituts durchgeführt, dann sind diese 
Funktionen von den für das ABCP-Programm und die Beziehungen 
zu Kunden zuständigen internen Funktionen unabhängig. 

(4) Institute, denen die Anwendung des Internen Bemessungsansatz 
gestattet worden ist, dürfen bei den in den Anwendungskreis des Inter
nen Bemessungsansatz fallenden Positionen nur dann zu anderen Me
thoden zurückkehren, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt 
sind: 

a) Das Institut hat den zuständigen Behörden glaubhaft nachgewiesen, 
dass es gute Gründe für diesen Schritt hat. 

b) Es hat vorab eine entsprechende Erlaubnis der zuständigen Behörde 
erhalten. 

Artikel 266 

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge beim Internen 
Bemessungsansatz 

(1) Beim Internen Bemessungsansatz weist das Institut die unbe
urteilte Position des ABCP-Programms oder der ABCP-Transaktion aus
gehend von seiner internen Bemessung einer der in Artikel 265 Absatz 
2 Buchstabe e bestimmten Ratingklassen zu. Der Position wird ein 
abgeleitetes Rating zugewiesen, das mit den Bonitätsbeurteilungen über
einstimmt, die dieser Ratingklasse gemäß Artikel 265 Absatz 2 Buch
stabe e entsprechen. 

(2) Das gemäß Absatz 1 abgeleitete Rating hat bei seiner erstmaligen 
Vergabe zumindest der Stufe „Investment Grade“ oder besser zu ent
sprechen und ist für die Zwecke der Berechnung der risikogewichteten 
Positionsbeträge gemäß Artikel 263 bzw. Artikel 264 als anerkennungs
fähige Bonitätsbeurteilung einer ECAI anzusehen. 

U n t e r a b s c h n i t t 4 

O b e r g r e n z e n f ü r V e r b r i e f u n g s p o s i t i o n e n 

Artikel 267 

Maximales Risikogewicht für vorrangige Verbriefungspositionen: 
Transparenzansatz 

(1) Ein Institut, das die Zusammensetzung der zugrunde liegenden 
Risikopositionen jederzeit kennt, kann der vorrangigen Verbriefungs
position als maximales Risikogewicht das risikopositionsgewichtete 
durchschnittliche Risikogewicht zuweisen, das für die zugrunde liegen
den Risikopositionen gelten würde, als wären diese nicht verbrieft wor
den. 

(2) Bei Pools zugrunde liegender Risikopositionen, bei denen das In
stitut ausschließlich nach dem Standard- oder dem IRB-Ansatz verfährt, ist 
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das maximale Risikogewicht der vorrangigen Verbriefungsposition gleich 
dem risikopositionsgewichteten durchschnittlichen Risikogewicht, das 
nach Kapitel 2 bzw. 3 auf die zugrunde liegenden Risikopositionen ange
wandt würde, als wären diese nicht verbrieft worden. 

Bei gemischten Pools wird das maximale Risikogewicht wie folgt be
rechnet: 

a) wendet das Institut den SEC-IRBA an, wird dem unter den Stan
dardansatz fallenden und dem unter den IRB-Ansatz fallenden Teil 
des zugrunde liegenden Pools das dem jeweiligen Ansatz entspre
chende Risikogewicht zugeordnet; 

b) wendet das Institut den SEC-SA oder den SEC-ERBA an, ist das 
maximale Risikogewicht für vorrangige Verbriefungspositionen 
gleich dem durchschnittsgewichteten Risikogewicht, das den zu
grunde liegenden Risikopositionen beim Standardansatz zugeordnet 
wird. 

(3) Für die Zwecke dieses Artikels umfasst das Risikogewicht, das 
gemäß Kapitel 3 beim IRB-Ansatz zuzuordnen wäre, das Verhältnis 

a) der erwarteten Verluste multipliziert mit dem Faktor 12,5 zu 

b) dem Risikopositionswert der zugrunde liegenden Risikopositionen. 

(4) Ist das nach Absatz 1 berechnete maximale Risikogewicht nied
riger als die in den Artikeln 259 bis 264 genannte Risikogewichtsunter
grenze, ist stattdessen Ersteres zu verwenden. 

Artikel 268 

Maximale Eigenmittelanforderungen 

(1) Ein Originator, ein Sponsor oder ein anderes Institut, der bzw. 
das den SEC-IRBA anwendet, oder ein Originator oder Sponsor, der 
den SEC-SA oder den SEC-ERBA anwendet, kann als maximale Eigen
mittelanforderung für die von ihm gehaltene Verbriefungsposition die 
Eigenmittelanforderungen ansetzen, die nach Kapitel 2 oder 3 für die 
zugrunde liegenden Risikopositionen berechnet würden, als wären diese 
nicht verbrieft worden. Für die Zwecke dieses Artikels umfasst die auf 
dem IRB-Ansatz basierende Eigenmittelanforderung sowohl die nach 
Kapitel 3 berechneten, bei diesen Risikopositionen erwarteten Verluste 
als auch die unerwarteten Verluste. 

(2) Bei gemischten Pools wird die maximale Eigenmittelanforderung 
bestimmt, indem der risikopositionsgewichtete Durchschnitt der Eigen
mittelanforderungen für die unter den IRB-Ansatz und den Standard
ansatz fallenden Teile der zugrunde liegenden Risikopositionen gemäß 
Absatz 1 berechnet wird. 

(3) Die maximale Eigenmittelanforderung ergibt sich durch Multipli
kation des nach den Absätzen 1 oder 2 berechneten Betrags mit dem als 
Prozentsatz ausgedrückten größten Anteil, den das Institut in den betref
fenden Tranchen hält (V); dieser wird wie folgt ermittelt: 

a) bei einem Institut, das in einer einzigen Tranche eine oder mehrere 
Verbriefungspositionen hält, ist V gleich dem Verhältnis des Nomi
nalbetrags der von dem Institut in dieser Tranche gehaltenen Ver
briefungspositionen zum Nominalbetrag der Tranche; 
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b) bei einem Institut, das in verschiedenen Tranchen Verbriefungsposi
tionen hält, ist V gleich dem maximalen Anteil über alle Tranchen. 
Für diese Zwecke wird der Anteil für jede einzelne Tranche gemäß 
Buchstabe a berechnet. 

(4) Bei der Berechnung der maximalen Eigenmittelanforderung für 
eine Verbriefungsposition gemäß diesem Artikel sind alle etwaigen Ge
winne aus Verkäufen und bonitätsverbessernde Zinsstrips aus der Ver
briefungstransaktion gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe k in voller 
Höhe von den Posten des harten Kernkapitals abzuziehen. 

U n t e r a b s c h n i t t 5 

S o n s t i g e V o r s c h r i f t e n 

Artikel 269 

Wiederverbriefungen 

(1) Auf Wiederverbriefungspositionen wenden die Institute den SEC- 
SA gemäß Artikel 261 an, nehmen dabei aber folgende Änderungen 
vor: 

a) W = 0 für jede Risikoposition in einer Verbriefungstranche innerhalb 
des Pools zugrunde liegender Risikopositionen; 

b) p = 1,5; 

c) für das daraus resultierende Risikogewicht gilt eine Risikogewichts
untergrenze von 100 %. 

(2) K SA für die zugrunde liegende Verbriefungsrisikoposition wird 
nach Unterabschnitt 2 berechnet. 

(3) Die in Unterabschnitt 4 genannten maximalen Eigenmittelanfor
derungen gelten nicht für Wiederverbriefungspositionen. 

(4) Ist der Pool der zugrunde liegenden Risikopositionen eine Mi
schung aus Verbriefungstranchen und anderen Vermögenswerten, so ist 
der Parameter K A als der nominale risikopositionsgewichtete Durch
schnitt des für jede Untergruppe von Risikopositionen einzeln berech
neten K A festzulegen. 
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Artikel 269a 

Behandlung von Verbriefungen notleidender Risikopositionen 
(NPE) 

(1) Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck 

a) „NPE-Verbriefung“ eine NPE-Verbriefung im Sinne von Artikel 2 
Nummer 25 der Verordnung (EU) 2017/2402; 

b) „qualifizierte traditionelle NPE-Verbriefung“ eine traditionelle NPE- 
Verbriefung, bei der der nicht erstattungsfähige Kaufpreisabschlag 
mindestens 50 % des zum Zeitpunkt des Transfers der zugrunde 
liegenden Risikopositionen an die Verbriefungszweckgesellschaft 
ausstehenden Betrags der zugrunde liegenden Risikopositionen be
trägt. 

(2) Das Risikogewicht für eine Position in einer NPE-Verbriefung 
wird gemäß Artikel 254 oder 267 berechnet. Für das Risikogewicht 
gilt eine Untergrenze von 100 %, es sei denn, Artikel 263 findet An
wendung. 

▼M5



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 316 

(3) Abweichend von Absatz 2 dieses Artikels weisen die Institute der 
vorrangigen Verbriefungsposition in einer qualifizierten traditionellen 
NPE-Verbriefung ein Risikogewicht von 100 % zu, es sei denn, Arti
kel 263 findet Anwendung. 

(4) Institute, die den IRB-Ansatz auf Risikopositionen im Pool der 
zugrunde liegenden Risikopositionen nach Kapitel 3 anwenden und für 
solche Risikopositionen keine eigenen LGD-Schätzungen und Umrech
nungsfaktoren verwenden dürfen, dürfen für die Berechnung risikoge
wichteter Positionsbeträge für eine Risikoposition in einer NPE-Verbrie
fung nicht den SEC-IRBA verwenden und dürfen weder Absatz 5 noch 
Absatz 6 anwenden. 

(5) Für die Zwecke von Artikel 268 Absatz 1 werden erwartete Ver
luste im Zusammenhang mit qualifizierten traditionellen NPE-Verbrie
fungen zugrunde liegenden Risikopositionen nach Abzug des nicht er
stattungsfähigen Kaufpreisabschlags und etwaiger zusätzlicher spezi
fischer Kreditrisikoanpassungen einbezogen. 

Die Institute führen die Berechnung nach folgender Formel durch: 

Dabei ist 

CR max = die maximale Eigenmittelanforderung einer qualifizierten 
traditionellen NPE-Verbriefung; 

RWEA IRB = die Summe der risikogewichteten Positionsbeträge der 
zugrunde liegenden Risikopositionen, die dem IRB-An
satz unterliegen; 

EL IRB = die Summe der erwarteten Verlustbeträge der zugrunde 
liegenden Risikopositionen, die dem IRB-Ansatz unter
liegen; 

NRPPD = der nicht erstattungsfähige Kaufpreisabschlag; 

EV IRB = die Summe der Risikopositionswerte der zugrunde lie
genden Risikopositionen, die dem IRB-Ansatz unterlie
gen; 

EV Pool = die Summe der Risikopositionswerte aller zugrunde lie
genden Risikopositionen im Pool; 

SCRA IRB = bei Originatoren, die spezifischen Kreditrisikoanpassun
gen, die das Institut in Bezug auf die dem IRB-Ansatz 
unterliegenden zugrunde liegenden Risikopositionen vor
nimmt, sofern und soweit diese Anpassungen den 
NRPPD überschreiten; bei Anlegerinstituten ist der Be
trag Null; 

RWEA SA = die Summe der risikogewichteten Positionsbeträge der 
zugrunde liegenden Risikopositionen, die dem Standard
ansatz unterliegen. 

(6) Abweichend von Absatz 3 können Institute in den Fällen, in 
denen das nach dem Transparenzansatz nach Artikel 267 berechnete 
risikopositionsgewichtete durchschnittliche Risikogewicht weniger als 
100 % beträgt, das niedrigere Risikogewicht mit einer Untergrenze 
von 50 % für das Risikogewicht anwenden. 
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Für die Zwecke des ersten Unterabsatzes ziehen Originatoren, die den 
SEC-IRBA auf eine Position anwenden und für alle zugrunde liegenden 
Risikopositionen, die dem IRB-Ansatz gemäß Kapitel 3 unterliegen, 
eigene LGD-Schätzungen und Umrechnungsfaktoren verwenden dürfen, 
den nicht erstattungsfähigen Kaufpreisabschlag und etwaige zusätzliche 
spezifische Kreditrisikoanpassungen von den erwarteten Verlusten und 
Risikopositionswerten der zugrunde liegenden Risikopositionen, die mit 
einer vorrangigen Position in einer qualifizierten traditionellen NPE- 
Verbriefung verbunden sind, nach folgender Formel ab: 

Dabei ist 

RW max = das Risikogewicht vor Anwendung der Untergrenze, das 
für eine vorrangige Position in einer qualifizierten tradi
tionellen NPE-Verbriefung gilt, wenn der Transparenz
ansatz verwendet wird; 

RWEA IRB = die Summe der risikogewichteten Positionsbeträge der 
zugrunde liegenden Risikopositionen, die dem IRB-An
satz unterliegen; 

RWEA SA = die Summe der risikogewichteten Positionsbeträge der 
zugrunde liegenden Risikopositionen, die dem Standard
ansatz unterliegen; 

EL IRB = die Summe der erwarteten Verlustbeträge der zugrunde 
liegenden Risikopositionen, die dem IRB-Ansatz unter
liegen; 

NRPPD = der nicht erstattungsfähige Kaufpreisabschlag; 

EV IRB = die Summe der Risikopositionswerte der zugrunde lie
genden Risikopositionen, die dem IRB-Ansatz unterlie
gen; 

EV pool = die Summe der Risikopositionswerte aller zugrunde lie
genden Risikopositionen im Pool; 

EV SA = die Summe der Risikopositionswerte der zugrunde lie
genden Risikopositionen, die dem Standardansatz unter
liegen; 

SCRA IRB = die spezifischen Kreditrisikoanpassungen, die der Origi
nator in Bezug auf die dem IRB-Ansatz unterliegenden 
zugrunde liegenden Risikopositionen vornimmt, sofern 
und soweit diese Anpassungen den NRPPD überschrei
ten. 

(7) Für die Zwecke dieses Artikels wird der nicht erstattungsfähige 
Kaufpreisabschlag berechnet, indem der Betrag nach Buchstabe b von 
dem Betrag nach Buchstabe a subtrahiert wird: 

a) der ausstehende Betrag der zugrunde liegenden Risikopositionen der 
NPE-Verbriefung zum Zeitpunkt der Übertragung dieser Risikoposi
tionen auf die Verbriefungszweckgesellschaft; 

b) die Summe aus 

i) dem Erstverkaufspreis der Tranchen oder, falls vorhanden, der 
Teile der Tranchen der NPE-Verbriefung, die Drittanlegern ver
kauft wurden, und 
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ii) den zum Zeitpunkt der Übertragung der zugrunde liegenden Ri
sikopositionen auf die Verbriefungszweckgesellschaft ausste
hende Betrag der Tranchen oder, falls vorhanden, der Teile von 
Tranchen dieser Verbriefung, die der Originator hält. 

Für die Zwecke der Absätze 5 und 6 wird die Berechnung des nicht 
erstattungsfähigen Kaufpreisabschlags während der gesamten Laufzeit 
der Transaktion unter Berücksichtigung der realisierten Verluste nach 
unten korrigiert. Durch Verringerungen des ausstehenden Betrags der 
zugrunde liegenden Risikopositionen, die sich aus realisierten Verlusten 
ergibt, verringert sich der nicht erstattungsfähige Kaufpreisabschlag bis 
zu einer Untergrenze von null. 

Gestaltet sich ein Abschlag dermaßen, dass er dem Originator ganz oder 
teilweise erstattet werden kann, so gilt dieser Abschlag für die Zwecke 
dieses Artikels nicht als nicht erstattungsfähiger Kaufpreisabschlag. 

Artikel 270 

Vorrangige Positionen bei STS-Bilanzverbriefungen 

(1) Ein Originator kann die risikogewichteten Positionsbeträge einer 
Verbriefungsposition in einer in Artikel 26a Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2017/2402 genannten STS-Bilanzverbriefung gemäß Artikel 260, 
262 oder 264 der vorliegenden Verordnung berechnen, wenn diese Po
sition die beiden folgenden Bedingungen erfüllt: 

a) Die Verbriefung erfüllt die in Artikel 243 Absatz 2 genannten An
forderungen; 

b) die Position erfüllt die Voraussetzungen, um als vorrangige Verbrie
fungsposition gelten zu können. 

(2) Die EBA überwacht die Anwendung von Absatz 1 insbesondere 
in Bezug auf 

a) das Marktvolumen und den Marktanteil der STS-Bilanzverbriefun
gen, auf die der Originator Absatz 1 anwendet, für verschiedene 
Anlageklassen; 

b) die beobachtete Zuweisung von Verlusten zur vorrangigen Tranche 
und zu anderen Tranchen STS-Bilanzverbriefungen, wenn der Origi
nator Absatz 1 in Bezug auf die bei solchen Verbriefungen gehaltene 
vorrangige Position anwendet; 

c) die Auswirkungen der Anwendung von Absatz 1 auf die Verschul
dung der Institute; 

d) die Auswirkungen der Verwendung von STS-Bilanzverbriefungen, 
auf die der Originator Absatz 1 anwendet, auf die Emission von 
Kapitalinstrumenten durch die jeweiligen Originatoren. 

(3) Die EBA übermittelt der Kommission bis zum 10. April 2023 
einen Bericht über ihre Erkenntnisse. 

▼M12



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 319 

(4) Bis zum 10. Oktober 2023 legt die Kommission auf der Grund
lage des in Absatz 3 genannten Berichts dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Bericht über die Anwendung dieses Artikels vor, in 
dem insbesondere auf das Risiko einer übermäßigen Verschuldung ein
gegangen wird, das sich durch die Verwendung von STS-Bilanzverbrie
fungen, die für die Behandlung nach Absatz 1 infrage kommen, ergibt, 
und auf den möglichen Ersatz der Emission von Kapitalinstrumenten 
durch Originatoren durch die genannte Verwendung. Gegebenenfalls 
wird diesem Bericht ein Gesetzgebungsvorschlag beigefügt. 
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Artikel 270a 

Zusätzliches Risikogewicht 

(1) Sind die in Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2017/2402festgeleg
ten Anforderungen aufgrund von Fahrlässigkeit oder Unterlassung sei
tens des Instituts in einem wesentlichen Punkt nicht erfüllt, so verhän
gen die zuständigen Behörden ein angemessenes zusätzliches Risikoge
wicht von mindestens 250 %, begrenzt auf 1 250 %, des Risikogewichts, 
das für die einschlägigen Verbriefungspositionen in der in den Artikeln 
247 Absatz 6 bzw. 337 Absatz 3 dieser Verordnung spezifizierten Weise 
gilt. Das zusätzliche Risikogewicht wird mit jedem weiteren Verstoß 
gegen die Sorgfalts- und Risikomanagementbestimmungen schrittweise 
angehoben. Den in Artikel 6 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2017/2402 
für bestimmte Verbriefungen vorgesehenen Ausnahmen tragen die zu
ständigen Behörden durch Herabsetzung des Risikogewichts Rechnung, 
das sie andernfalls gemäß dem vorliegenden Artikel bei einer Verbrie
fung verhängen würden, auf die Artikel 6 Absatz 5 der Verordnung 
(EU) 2017/2402 Anwendung findet. 

(2) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards 
aus, um die Konvergenz der Aufsichtspraktiken bezüglich der Anwen
dung des Absatzes 1, einschließlich der bei einem Verstoß gegen die 
Sorgfalts- und Risikomanagementpflichten zu ergreifenden Maßnahmen, 
zu erleichtern. Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe tech
nischer Durchführungsstandards bis 1. Januar 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durch
führungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verordnung 
(EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

A b s c h n i t t 4 

E x t e r n e B o n i t ä t s b e u r t e i l u n g e n 

Artikel 270b 

Verwendung der Bonitätsbeurteilungen von ECAI 

Institute dürfen Bonitätsbeurteilungen nur dann zur Bestimmung des 
Risikogewichts einer Verbriefungsposition nach diesem Kapitel heran
ziehen, wenn die Bonitätsbeurteilung von einer ECAI abgegeben oder 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 von einer ECAI bestätigt 
wurde. 
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Artikel 270c 

Anforderungen, die die Bonitätsbeurteilungen der ECAI erfüllen 
müssen 

Institute greifen für die Berechnung der risikogewichteten Positions
beträge gemäß Abschnitt 3 nur dann auf die Bonitätsbeurteilung einer 
ECAI zurück, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Es besteht keine Inkongruenz zwischen der Art der Zahlungen, die in 
die Bonitätsbeurteilung eingeflossen sind, und der Art der Zahlun
gen, auf die das Institut im Rahmen des Vertrags, der zu der betref
fenden Verbriefungsposition geführt hat, Anspruch hat; 

b) die ECAI veröffentlicht die Bonitätsbeurteilungen sowie Informatio
nen über Verlust- und Zahlungsstromanalysen, über die Empfindlich
keit der Ratings gegenüber Veränderungen bei den ihnen zugrunde 
liegenden Annahmen, einschließlich der Wertentwicklung der zu
grunde liegenden Risikopositionen, und über die Verfahren, Metho
den, Annahmen und die für die Bonitätsbeurteilungen wesentlichen 
Elemente gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009. Für die Zwe
cke dieses Buchstabens sind Informationen dann als öffentlich ver
fügbar anzusehen, wenn sie in zugänglicher Form veröffentlicht wer
den. Informationen, die nur einem eingeschränkten Empfängerkreis 
zur Verfügung gestellt werden, gelten nicht als öffentlich verfügbar; 

c) die Bonitätsbeurteilungen fließen in die Übergangsmatrix der ECAI 
ein; 

d) die Bonitätsbeurteilung stützt sich weder ganz noch teilweise auf 
eine vom Institut selbst bereitgestellte Unterstützung ohne Sicher
heitsleistung. Stützt sich eine Position ganz oder teilweise auf eine 
Unterstützung ohne Sicherheitsleistung, so behandelt das Institut 
diese Position — wenn es für diese die risikogewichteten Positions
beträge gemäß Abschnitt 3 berechnet — wie eine unbeurteilte Po
sition; 

e) die ECAI hat zugesagt, Erläuterungen im Hinblick darauf zu ver
öffentlichen, wie die Wertentwicklung der zugrunde liegenden Risi
kopositionen die Bonitätsbeurteilung beeinflusst. 

Artikel 270d 

Verwendung von Bonitätsbeurteilungen 

(1) Ein Institut darf entscheiden, eine oder mehrere ECAI zu benen
nen, deren Bonitätsbeurteilungen es bei der Berechnung seiner risiko
gewichteten Positionsbeträge gemäß diesem Kapitel verwendet („be
nannte ECAI“). 

(2) Ein Institut nutzt die Bonitätsbeurteilungen für seine Verbrie
fungspositionen durchgängig und nicht selektiv und erfüllt für diese 
Zwecke die folgenden Anforderungen: 

a) Ein Institut darf nicht für seine Positionen in einigen Tranchen die 
Bonitätsbeurteilung einer ECAI und für seine Positionen in anderen 
Tranchen derselben Verbriefung die Bonitätsbeurteilung einer ande
ren ECAI verwenden, unabhängig davon, ob für Letztere eine Bo
nitätsbeurteilung der ersten ECAI vorliegt oder nicht; 

b) liegen für eine Position zwei Bonitätsbeurteilungen von benannten 
ECAI vor, verwendet das Institut die ungünstigere von beiden; 
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c) liegen für eine Position drei oder mehr Bonitätsbeurteilungen von 
benannten ECAI vor, werden die beiden günstigsten verwendet. Wei
chen die beiden günstigsten voneinander ab, wird die ungünstigere 
von beiden verwendet; 

d) ein Institut darf nicht aktiv um die Zurücknahme ungünstigerer Bo
nitätsbeurteilungen nachsuchen. 

(3) Besteht für die einer Verbriefung zugrunde liegenden Risikoposi
tionen eine vollständige oder teilweise, nach Kapitel 4 anerkennungs
fähige Besicherung, und wurden die Auswirkungen dieser Besicherung 
bei der Bonitätsbeurteilung einer Verbriefungsposition durch eine be
nannte ECAI berücksichtigt, so verwendet das Institut das dieser Boni
tätsbeurteilung zugeordnete Risikogewicht. Ist die in diesem Absatz 
genannte Besicherung nach Kapitel 4 nicht anerkennungsfähig, wird 
die Bonitätsbeurteilung nicht anerkannt und die Verbriefungsposition 
wie eine unbeurteilte Position behandelt. 

(4) Besteht für eine Verbriefungsposition eine nach Kapitel 4 an
erkennungsfähige Kreditbesicherung und wurden die Auswirkungen die
ser Besicherung bei der betreffenden Bonitätsbeurteilung durch eine 
benannte ECAI berücksichtigt, so behandelt das Institut die Verbrie
fungsposition wie eine unbeurteilte Position und berechnet die risikoge
wichteten Positionsbeträge nach Kapitel 4. 

Artikel 270e 

Zuordnung von Verbriefungen 

Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um 
die in diesem Kapitel beschriebenen Bonitätsstufen auf objektive und 
konsistente Weise den relevanten Bonitätsbeurteilungen sämtlicher 
ECAI zuzuordnen. Für die Zwecke dieses Artikels verfährt die EBA 
dabei insbesondere wie folgt: 

a) Sie unterscheidet zwischen den relativen Risikograden, die in den 
einzelnen Bonitätsbeurteilungen zum Ausdruck kommen; 

b) sie berücksichtigt quantitative Faktoren, wie Ausfall- oder Verlust
quoten sowie das Abschneiden der Bonitätsbeurteilungen jeder ECAI 
im Zeitverlauf bei den verschiedenen Anlageklassen; 

c) sie berücksichtigt qualitative Faktoren, wie das Spektrum der von der 
ECAI beurteilten Transaktionen, deren Methodik und die Bedeutung 
ihrer Bonitätsbeurteilungen, insbesondere, ob diese den erwarteten 
Verlust oder die Ausfallwahrscheinlichkeit („Verlust des ersten 
Euro“) sowie die fristgerechte Zahlung der Zinsen oder die letztend
liche Zahlung der Zinsen berücksichtigen; 

d) die EBA versucht zu gewährleisten, dass Verbriefungspositionen, die 
aufgrund der Bonitätsbeurteilungen von ECAI mit dem gleichen 
Risikogewicht belegt sind, einem gleich hohen Kreditrisiko unterlie
gen. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchfüh
rungsstandards bis 1. Juli 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durch
führungsstandards nach Unterabsatz 1 dieses Absatzes gemäß Artikel 15 
der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

▼M5
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KAPITEL 6 

Gegenparteiausfallrisiko 

A b s c h n i t t 1 

B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n 

Artikel 271 

Ermittlung des Risikopositionswerts 

1. Den Risikopositionswert der in Anhang II genannten Derivat
geschäfte ermittelt ein Institut nach diesem Kapitel. 

2. Bei der Ermittlung des Risikopositionswerts von Pensionsgeschäf
ten, Wertpapier- oder Warenleihgeschäften oder Wertpapier- oder Wa
renverleihgeschäften, Geschäften mit langer Abwicklungsfrist und Lom
bardgeschäften kann ein Institut anstatt nach Kapitel 4 nach diesem 
Kapitel verfahren. 

Artikel 272 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Kapitels und des Titels VI dieses Teils bezeich
net der Ausdruck 

Allgemeine Begriffe 

1. „Gegenparteiausfallrisiko“ und „CCR“ das Risiko des Ausfalls der 
Gegenpartei eines Geschäfts vor der abschließenden Abwicklung 
der mit diesem Geschäft verbundenen Zahlungen; 

Geschäftstypen 

2. „Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist“ Geschäfte, bei denen eine 
Gegenpartei sich dazu verpflichtet, zu einem Termin, der laut Ver
trag nach der für diesen Geschäftstyp marktüblichen Frist oder — 
wenn diese Zeitspanne kürzer ist — fünf Geschäftstage nach dem 
Geschäftsabschluss liegt, ein Wertpapier, eine Ware oder einen Be
trag in Fremdwährung gegen Bargeld, andere Finanzinstrumente 
oder Waren, oder umgekehrt, zu liefern; 

3. „Lombardgeschäfte“ Geschäfte, bei denen ein Kreditinstitut im Zu
sammenhang mit dem Kauf, Verkauf, Halten oder Handel von 
Wertpapieren einen Kredit ausreicht. Andere Darlehen, die durch 
Sicherheiten in Form von Wertpapieren besichert sind, fallen nicht 
unter Lombardgeschäfte; 

Netting-Sätze, Hedging-Sätze und damit zusammenhängende Begriffe 

4. „Netting-Satz“ eine Gruppe von Geschäften zwischen einem Institut 
und einer einzigen Gegenpartei, die einer rechtlich durchsetzbaren 
bilateralen Nettingvereinbarung unterliegt, die nach Abschnitt 7 und 
Kapitel 4 anerkannt ist. 

Jedes Geschäft, das keiner nach Abschnitt 7 anerkannten, rechtlich 
durchsetzbaren bilateralen Nettingvereinbarung unterliegt, wird für 
die Zwecke dieses Kapitels als eigenständiger Netting-Satz behan
delt. 

▼C2
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Bei der in Abschnitt 6 beschriebenen auf einem internen Modell 
beruhenden Methode können alle Netting-Sätze mit einer einzigen 
Gegenpartei als ein einziger Netting-Satz behandelt werden, wenn 
die simulierten negativen Marktwerte der einzelnen Netting-Sätze 
bei der Schätzung des erwarteten Wiederbeschaffungswerts (nach
stehend „EE“) gleich null gesetzt werden; 

5. „Standardmethode-Risikoposition“ eine Risikomaßzahl, die einem 
Geschäft nach der in Abschnitt 5 beschriebenen Standardmethode 
nach einem im Voraus festgelegten Algorithmus zugeordnet wird; 

▼M8 
6. „Hedging-Satz“ eine Gruppe von Geschäften innerhalb eines ein

zigen Netting-Satzes, bei denen für die Bestimmung des potenziel
len künftigen Risikopositionswerts gemäß den Methoden nach Ab
schnitt 3 oder 4 eine vollständige oder teilweise Aufrechnung er
laubt ist; 

▼C2 
7. „Nachschussvereinbarung“ eine Vereinbarung oder Bestimmungen 

einer Vereinbarung, wonach eine Gegenpartei einer anderen Sicher
heiten liefern muss, wenn eine Risikoposition Letzterer gegenüber 
Ersterer eine bestimmte Höhe überschreitet; 

▼M8 
7a. „asymmetrische Nachschussvereinbarung“ eine Nachschussverein

barung, wonach ein Institut Nachschusszahlungen an eine Gegen
partei leisten muss, aber keinen Anspruch auf Erhalt einer Nach
schusszahlung von dieser Gegenpartei hat oder umgekehrt; 

▼C2 
8. „Nachschuss-Schwelle“ die Höhe, die eine ausstehende Risikoposi

tion maximal erreichen darf, bevor eine Partei das Recht auf An
forderung von Sicherheiten hat; 

9. „Nachschuss-Risikoperiode“ den Zeitraum zwischen dem letzten 
Austausch von Sicherheiten, die den mit einer ausfallenden Gegen
partei bestehenden Netting-Satz besichern, und dem Zeitpunkt, zu 
dem die Geschäfte glattgestellt sind und das resultierende Markt
risiko erneut abgesichert ist; 

10. „effektive Restlaufzeit“ für einen Netting-Satz mit mehr als einjäh
riger Restlaufzeit bei der auf einem internen Modell beruhenden 
Methode das Verhältnis zwischen der Summe der über die Laufzeit 
der Geschäfte eines Netting-Satzes mit einem risikolosen Zinssatz 
abdiskontierten erwarteten Wiederbeschaffungswerte und der 
Summe der im Laufe eines Jahres bei diesem Netting-Satz mit 
einem risikolosen Zinssatz abdiskontierten erwarteten Wiederbe
schaffungswerte. 

Diese effektive Restlaufzeit kann zur Berücksichtigung des An
schlussrisikos angepasst werden, indem der erwartete Wiederbe
schaffungswert bei Prognosezeiträumen unter einem Jahr durch 
den effektiven erwarteten Wiederbeschaffungswert ersetzt wird; 

11. „produktübergreifendes Netting“ die Zusammenfassung von Ge
schäften unterschiedlicher Produktkategorien in einem Netting- 
Satz nach den in diesem Kapitel für das produktübergreifende Net
ting festgelegten Regeln; 

▼M8 
12. „aktueller Marktwert“ oder „CMV“ den Nettomarktwert aller in 

einem Netting-Satz enthaltenen Geschäfte, ohne Berücksichtigung 
gehaltener oder gestellter Sicherheiten, wobei für die Berechnung 
des CMV positive und negative Marktwerte gegeneinander auf
gerechnet werden; 

▼C2
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12a. „unabhängiger Netto-Sicherheitenbetrag“ oder „NICA“ die Summe 
des volatilitätsangepassten Werts der in Bezug auf den Netting-Satz 
erhaltenen bzw. gestellten Nettosicherheiten außer Nachschusszah
lungen; 

▼C2 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen 

13. „Verteilung der Marktwerte“ die prognostizierte Wahrscheinlich
keitsverteilung der Nettomarktwerte der in einem Netting-Satz zu
sammengefassten Geschäfte zu einem künftigen Zeitpunkt (dem 
Prognosehorizont) unter Zugrundelegung des zum Zeitpunkt der 
Prognose realisierten Marktwerts dieser Geschäfte; 

14. „Verteilung der Wiederbeschaffungswerte“ die prognostizierte 
Wahrscheinlichkeitsverteilung der Marktwerte, wobei die prognos
tizierten negativen Nettomarktwerte auf Null gesetzt werden; 

15. „risikoneutrale Wahrscheinlichkeitsverteilung“ eine Verteilung von 
Marktwerten oder Wiederbeschaffungswerten über einen künftigen 
Zeitraum, die auf der Grundlage von durch Marktpreise implizierten 
Bewertungsparametern, wie impliziten Volatilitäten, ermittelt wird; 

16. „tatsächliche Wahrscheinlichkeitsverteilung“ eine Verteilung von 
Marktwerten oder Wiederbeschaffungswerten zu einem künftigen 
Zeitpunkt, die auf Grundlage in der Vergangenheit beobachteter 
Werte ermittelt wird, etwa über anhand vergangener Preis- oder 
Kursänderungen errechnete Volatilitäten; 

Messgrößen für den Wiederbeschaffungswert und Anpassungen 

17. „aktueller Wiederbeschaffungswert“ je nachdem, welcher Wert der 
höhere ist, Null oder den Marktwert eines Geschäfts bzw. eines in 
einem Netting-Satz enthaltenen Portfolios von Geschäften, der bei 
Ausfall der Gegenpartei für den Fall, dass von dem Wert dieser 
Geschäfte bei Insolvenz oder Liquidation nichts zurückerlangt wer
den kann, verloren wäre; 

18. „Spitzenwiederbeschaffungswert“ ein hohes Perzentil der Verteilung 
der Wiederbeschaffungswerte zu einem bestimmten künftigen Zeit
punkt vor Fälligkeit des Geschäfts, das von den im Netting-Satz 
enthaltenen die längste Laufzeit hat; 

19. „erwarteter Wiederbeschaffungswert“ und „EE“ den Durchschnitt 
der Verteilung der Wiederbeschaffungswerte zu einem bestimmten 
künftigen Zeitpunkt vor Fälligkeit des Geschäfts, das von den im 
Netting-Satz enthaltenen die längste Laufzeit hat; 

20. „effektiver erwarteter Wiederbeschaffungswert zu einem bestimm
ten Zeitpunkt“ und „effektiver EE“ den höchsten erwarteten Wie
derbeschaffungswert zu dem betreffenden oder einem früheren Zeit
punkt. Er kann alternativ für einen bestimmten Zeitpunkt auch de
finiert werden als der erwartete Wiederbeschaffungswert zu dem 
betreffenden Zeitpunkt oder — wenn dieser höher ist — der effek
tive erwartete Wiederbeschaffungswert zu jedwedem früheren Zeit
punkt; 

21. „erwarteter positiver Wiederbeschaffungswert“ und „EPE“ einen im 
Zeitverlauf ermittelten gewichteten Durchschnitt der erwarteten 
Wiederbeschaffungswerte, wobei die Gewichte den proportionalen 
Anteil eines einzelnen erwarteten Wiederbeschaffungswerts am ge
samten Zeitintervall widerspiegeln. 

Bei der Berechnung der Eigenmittelanforderung legt ein Institut den 
Durchschnitt für das erste Jahr oder, sofern die Restlaufzeit sämtli
cher Kontrakte des Netting-Satzes weniger als ein Jahr beträgt, für 
den Zeitraum bis zur Fälligkeit des Kontrakts mit der längsten 
Laufzeit im Netting-Satz zugrunde; 

▼M8
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22. „effektiver erwarteter positiver Wiederbeschaffungswert“ und „ef
fektiver EPE“ den gewichteten Durchschnitt der erwarteten effekti
ven Wiederbeschaffungswerte während des ersten Jahres nach Ein
richtung eines Netting-Satzes oder, sofern die Restlaufzeit sämtli
cher Kontrakte des Netting-Satzes weniger als ein Jahr beträgt, 
während der Laufzeit des Kontrakts, der von den im Netting-Satz 
enthaltenen die längste Laufzeit hat, wobei die Gewichte den pro
portionalen Anteil eines einzelnen erwarteten Wiederbeschaffungs
werts am gesamten Zeitintervall widerspiegeln; 

CCR-bezogene Risiken 

23. „Anschlussfinanzierungsrisiko“ den Betrag, um den EPE zu niedrig 
angesetzt wird, wenn zu erwarten ist, dass mit einer Gegenpartei 
auch in Zukunft laufend neue Geschäfte getätigt werden. 

Der durch diese künftigen Geschäfte entstehende zusätzliche Wie
derbeschaffungswert bleibt bei der Berechnung von EPE unberück
sichtigt; 

24. „Gegenpartei“ für die Zwecke des Abschnitts 7 jede natürliche oder 
juristische Person, die eine Nettingvereinbarung schließt und ver
traglich dazu berechtigt ist; 

25. „vertragliche produktübergreifende Nettingvereinbarung“ eine bila
terale vertragliche Vereinbarung zwischen einem Institut und einer 
Gegenpartei, die eine (auf der Aufrechnung der abgedeckten Ge
schäfte beruhende) einzige rechtliche Verpflichtung begründet, die 
für alle unter die Vereinbarung fallenden bilateralen Masterverein
barungen und Geschäfte in unterschiedlichen Produktkategorien 
gilt. 

Für die Zwecke dieser Begriffsbestimmung bezeichnet „unterschied
liche Produktkategorien“ 

a) Pensionsgeschäfte, Wertpapier- und Warenverleih und -leih
geschäfte, 

b) Lombardgeschäfte, 

c) die in Anhang II genannten Geschäfte; 

26. „Zahlungskomponente“ die Zahlung, die bei einem OTC-Derivat
geschäft mit linearem Risikoprofil, das den Austausch eines Finanz
instruments gegen Zahlung vorsieht, vereinbart wurde. 

Bei Geschäften, die eine Zahlung gegen Zahlung vorsehen, beste
hen diese beiden Zahlungskomponenten aus den vertraglich verein
barten Bruttozahlungen einschließlich des nominellen Betrags des 
Geschäfts. 

A b s c h n i t t 2 

M e t h o d e n z u r B e r e c h n u n g d e s R i s i k o p o s i t i o n s 
w e r t s 

Artikel 273 

Methoden zur Berechnung des Risikopositionswerts 

▼M8 
(1) Die Institute berechnen den Risikopositionswert der in Anhang II 
genannten Geschäfte nach einer der in den Abschnitten 3 bis 6 darge
legten Methoden im Einklang mit diesem Artikel. 

▼C2



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 326 

Ein Institut, das die Bedingungen gemäß Artikel 273a Absatz 1 nicht 
erfüllt, darf nicht nach der in Abschnitt 4 beschriebenen Methode ver
fahren. Ein Institut, das die Bedingungen gemäß Artikel 273a Absatz 2 
nicht erfüllt, darf nicht nach der in Abschnitt 5 beschriebenen Methode 
verfahren. 

Institute dürfen eine Kombination der Methoden nach den Abschnitten 3 
bis 6 innerhalb einer Gruppe dauerhaft anwenden. Ein einzelnes Institut 
darf eine Kombination der Methoden nach den Abschnitten 3 bis 6 nicht 
dauerhaft anwenden. 

▼C2 
(2) Bei entsprechender Genehmigung der zuständigen Behörden ge
mäß Artikel 283 Absätze 1 und 2 darf ein Institut den Risikopositions
wert für nachstehend genannte Geschäfte nach der in Abschnitt 6 be
schriebenen auf einem internen Modell beruhenden Methode ermitteln: 

a) die in Anhang II genannten Geschäfte, 

b) Pensionsgeschäfte, 

c) Wertpapier- oder Warenverleih- oder -leihgeschäfte, 

d) Lombardgeschäfte. 

e) Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist. 

(3) Sichert ein Institut eine Anlagebuchposition oder eine mit Gegen
parteiausfallrisiko behaftete Position durch Erwerb eines Kreditderivats 
ab, so kann es seine Eigenmittelanforderung für die abgesicherte Posi
tion auf eine der folgenden Weisen berechnen: 

a) nach den Artikeln 233 bis 236, 

b) gemäß Artikel 153 Absatz 3 oder Artikel 183, falls eine Genehmi
gung gemäß Artikel 143 erteilt wurde. 

Der Risikopositionswert für das Gegenparteiausfallrisiko bei diesen Kre
ditderivaten ist Null, es sei denn, ein Institut verfährt nach Artikel 299 
Absatz 2 Buchstabe h Ziffer ii. 

(4) Unbeschadet des Absatzes 3 ist es einem Institut freigestellt, bei 
der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Gegenparteiaus
fallrisiko alle nicht zum Handelsbuch gehörenden Derivate, die zur 
Absicherung einer nicht im Handelsbuch gehaltenen Risikoposition 
oder zur Absicherung des Gegenparteiausfallrisikos erworben wurden, 
durchgängig einzubeziehen, wenn die Kreditabsicherung gemäß dieser 
Verordnung anerkannt wird. 

(5) Werden die von einem Institut verkauften Kreditausfallswaps von 
einem Institut als eine von Ersterem gestellte Kreditbesicherung behan
delt und unterliegen einer Kreditrisiko-Eigenmittelanforderung für den 
vollen Nominalbetrag, so beträgt die Risikoposition im Hinblick auf das 
Gegenparteiausfallrisiko im Anlagebuch Null. 

▼M8 
(6) Nach den in den Abschnitten 3 bis 6 beschriebenen Methoden ist 
der Risikopositionswert für eine bestimmte Gegenpartei gleich der 
Summe der Risikopositionswerte, die für jeden mit dieser Gegenpartei 
bestehenden Netting-Satz berechnet werden. 

Wenn eine Nachschussvereinbarung für mehrere Netting-Sätze mit die
ser Gegenpartei gilt und das Institut zur Berechnung des Risikopositi
onswerts dieser Netting-Sätze eine der Methoden nach den Abschnitten 3 
bis 6 verwendet, so wird der Risikopositionswert abweichend von Un
terabsatz 1 gemäß dem betreffenden Abschnitt berechnet. 

▼M8
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Für eine bestimmte Gegenpartei ist der nach diesem Kapitel berechnete 
Risikopositionswert für einen aus den in Anhang II genannten OTC- 
Derivaten bestehenden Netting-Satz gleich Null oder gleich der Diffe
renz zwischen der Summe der Risikopositionswerte aller mit dieser 
Gegenpartei bestehenden Netting-Sätze und der Summe der kreditrisi
kobezogenen Bewertungsanpassungen für diese Gegenpartei, die von 
dem Institut bereits als Abschreibung erfasst wurden, wenn dieser 
Wert höher ist. Bei der Berechnung der kreditrisikobezogenen Bewer
tungsanpassungen werden etwaige ausgleichende bereits gemäß Arti
kel 33 Absatz 1 Buchstabe c von den Eigenmitteln ausgeschlossene 
Anpassungen der Wertstellung von Belastungen, die dem eigenen Kre
ditrisiko der Firma zugerechnet werden, nicht berücksichtigt. 

(7) Bei der Berechnung des Risikopositionswerts gemäß den Metho
den nach den Abschnitten 3, 4 und 5 können die Institute zwei OTC- 
Derivatekontrakte derselben Nettingvereinbarung, die sich völlig aus
gleichen, wie einen einzigen Kontrakt mit einem Nominalwert gleich 
Null behandeln. 

Zwei OTC-Derivatekontrakte gleichen sich für die Zwecke von Unter
absatz 1 völlig aus, wenn sie alle folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) Sie haben entgegengesetzte Risikopositionen; 

b) sie haben mit Ausnahme des Handelsdatums identische Merkmale; 

c) ihre Zahlungsströme gleichen sich in vollem Umfang aus. 

(8) Bei Risikopositionen, die sich aus Geschäften mit langer Abwick
lungsfrist ergeben, berechnen die Institute den Risikopositionswert nach 
einer der in den Abschnitten 3 bis 6 beschriebenen Methoden, unabhän
gig davon, nach welcher Methode sie bei OTC-Derivatgeschäften und 
Pensionsgeschäften, Wertpapier- oder Warenverleih- oder -leihgeschäf
ten und Lombardgeschäften verfahren. Institute, die nach dem in Ka
pitel 3 beschriebenen Ansatz verfahren, können bei der Berechnung der 
Eigenmittelanforderungen für Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist un
abhängig von der Wesentlichkeit dieser Positionen dauerhaft die Risi
kogewichte des in Kapitel 2 beschriebenen Ansatzes ansetzen. 

(9) Bei den Methoden nach den Abschnitten 3 bis 6 verfahren In
stitute bei Geschäften, bei denen ein spezielles Korrelationsrisiko fest
gestellt wurde, nach Artikel 291 Absätze 2, 4, 5 und 6. 

Artikel 273a 

Bedingungen für die Verwendung vereinfachter Methoden zur 
Berechnung des Risikopositionswerts 

(1) Ein Institut darf den Risikopositionswert seiner Derivatepositio
nen nach der in Abschnitt 4 beschriebenen Methode berechnen, sofern 
der Umfang seiner bilanziellen und außerbilanziellen Geschäfte mit De
rivaten auf der Grundlage einer monatlichen Bewertung unter Nutzung 
der Daten zum letzten Tag des Monats keinen der folgenden Schwellen
werte überschreitet: 

a) 10 % der gesamten Vermögenswerte des Instituts; 

b) 300 Millionen EUR. 
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(2) Ein Institut darf den Risikopositionswert seiner Derivatepositio
nen nach der in Abschnitt 5 beschriebenen Methode berechnen, sofern 
der Umfang seiner bilanziellen und außerbilanziellen Geschäfte mit De
rivaten auf der Grundlage einer monatlichen Bewertung unter Nutzung 
der Daten zum letzten Tag des Monats keinen der beiden folgenden 
Schwellenwerte überschreitet: 

a) 5 % der gesamten Vermögenswerte des Instituts; 

b) 100 Millionen EUR. 

(3) Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 berechnen die Institute den 
Umfang ihrer bilanziellen und außerbilanziellen Geschäfte mit Derivaten 
auf der Grundlage der Daten zum letzten Tag jeden Monats gemäß den 
folgenden Anforderungen: 

a) Derivatepositionen werden zum Marktwert an diesem Datum bewer
tet; lässt sich der Marktwert einer Position zu einem bestimmten 
Datum nicht ermitteln, so verwenden die Institute den zu diesem 
Datum beizulegenden Zeitwert für diese Position; lassen sich der 
Marktwert und der beizulegende Zeitwert einer Position zu einem 
bestimmten Datum nicht ermitteln, so verwenden die Institute den 
aktuellsten Marktwert oder beizulegenden Zeitwert für diese Positi
on; 

b) der absolute Wert von Kaufderivatepositionen und der absolute Wert 
von Verkaufsderivatepositionen werden zusammenaddiert; 

c) alle Derivatepositionen werden einbezogen, außer Kreditderivaten, 
die als internes Sicherungsgeschäft gegen Kreditrisiken des Anlage
buchs anerkannt sind. 

(4) Übersteigen die Geschäfte mit Derivaten auf konsolidierter Basis 
nicht die Schwellenwerte nach Absatz 1 bzw. 2, so kann sich ein In
stitut, das in die Konsolidierung einbezogen ist und das die Methode 
nach Abschnitt 3 bzw. 4 anwenden müsste, weil es diese Schwellen
werte auf Einzelbasis überschreitet, abweichend von Absatz 1 bzw. 2 
und vorbehaltlich der Erlaubnis der zuständigen Behörden stattdessen 
für die Anwendung der Methode entscheiden, die auf konsolidierter 
Basis Anwendung finden würde. 

(5) Die Institute benachrichtigen die zuständigen Behörden über die 
Methoden nach Abschnitt 4 oder 5, die sie zur Berechnung des Risiko
positionswerts ihrer Derivatepositionen anwenden bzw. nicht mehr an
wenden. 

(6) Die Institute tätigen keine Derivatgeschäfte oder kaufen oder ver
kaufen keine Derivate zu dem alleinigen Zweck der Einhaltung der in 
den Absätzen 1 und 2 genannten Bedingungen während der monatlichen 
Bewertung. 

Artikel 273b 

Nichteinhaltung der Bedingungen für die Verwendung vereinfachter 
Methoden zur Berechnung des Risikopositionswerts von Derivaten 

(1) Ein Institut, das eine oder mehrere der Bedingungen gemäß Ar
tikel 273a Absatz 1 oder 2 nicht mehr erfüllt, teilt dies der zuständigen 
Behörde unverzüglich mit. 

(2) Ein Institut stellt die Berechnung der Risikopositionswerte seiner 
Derivatepositionen gemäß Abschnitt 4 bzw. 5 innerhalb von drei Mo
naten ein, sobald eines der folgenden Ereignisse eingetreten ist: 
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a) Das Institut erfüllt während drei aufeinanderfolgender Monate nicht 
die Bedingungen nach Artikel 273a Absatz 1 Buchstabe a bzw. 
Absatz 2 Buchstabe a oder die Bedingungen nach Artikel 273a Ab
satz 1 Buchstabe b bzw. Absatz 2 Buchstabe b; 

b) das Institut erfüllte im Verlauf der vorangegangenen zwölf Monate 
während mehr als sechs Monaten nicht die Bedingungen nach Ar
tikel 273a Absatz 1 Buchstabe a bzw. Absatz 2 Buchstabe a oder die 
Bedingungen nach Artikel 273a Absatz 1 Buchstabe b bzw. Absatz 2 
Buchstabe b. 

(3) Hat ein Institut die Berechnung der Risikopositionswerte seiner 
Derivatepositionen gemäß Abschnitt 4 bzw. 5 eingestellt, so darf es die 
Berechnung der Risikopositionswerte seiner Derivatepositionen gemäß 
Abschnitt 4 oder 5 nur dann wiederaufnehmen, wenn es gegenüber der 
zuständigen Behörde nachweist, dass alle Bedingungen von Artikel 273a 
Absatz 1 oder 2 während eines Jahres ohne Unterbrechung erfüllt wur
den. 

A b s c h n i t t 3 

S t a n d a r d a n s a t z f ü r d a s G e g e n p a r t e i a u s f a l l 
r i s i k o 

Artikel 274 

Risikopositionswert 

(1) Ein Institut darf für alle Geschäfte, die unter eine vertragliche 
Nettingvereinbarung fallen, einen einzigen Risikopositionswert auf 
Ebene des Netting-Satzes berechnen, wenn alle folgenden Bedingungen 
erfüllt sind: 

a) Die Nettingvereinbarung gehört zu einer der in Artikel 295 genann
ten Arten vertraglicher Nettingvereinbarungen; 

b) die Nettingvereinbarung wurde von zuständigen Behörden gemäß 
Artikel 296 anerkannt; 

c) das Institut erfüllt in Bezug auf die Nettingvereinbarung die in Ar
tikel 297 festgelegten Verpflichtungen. 

Wird eine der in Unterabsatz 1 dargelegten Bedingungen nicht erfüllt, 
so behandelt das Institut jedes Geschäft wie seinen eigenen Netting- 
Satz. 

(2) Die Institute berechnen den Risikopositionswert eines Netting- 
Satzes gemäß dem Standardansatz für das Gegenparteiausfallrisiko wie 
folgt: 

Risikopositionswert = α · (RC + PFE) 

dabei gilt: 

RC = die gemäß Artikel 275 berechneten Wiederbeschaffungskosten; 
und 

PFE = der gemäß Artikel 278 berechnete potenzielle künftige Risiko
positionswert; 

α = 1,4. 

(3) Der Risikopositionswert eines Netting-Satzes, der einer vertrag
lichen Nachschussvereinbarung unterliegt, darf nicht höher sein als der 
Risikopositionswert desselben Netting-Satzes, der keiner Form von 
Nachschussvereinbarung unterliegt. 
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(4) Wenn für denselben Netting-Satz mehrere Nachschussverein
barungen gelten, so ordnen die Institute jede Nachschussvereinbarung 
der Gruppe von Geschäften des Netting-Satzes zu, für den diese Nach
schussvereinbarung vertraglich gilt, und berechnen für jedes dieser grup
pierten Geschäfte einen getrennten Risikopositionswert. 

(5) Institute können den Risikopositionswert eines Netting-Satzes mit 
Null ansetzen, wenn dieser alle folgenden Bedingungen erfüllt: 

a) Der Netting-Satz besteht ausschließlich aus verkauften Optionen; 

b) der aktuelle Marktwert des Netting-Satzes ist zu jedem Zeitpunkt 
negativ; 

c) das Institut hat die Prämien aller Optionen des Netting-Satzes im 
Voraus zur Garantie der Ausführung der Verträge erhalten; 

d) der Netting-Satz unterliegt keiner Nachschussvereinbarung. 

(6) Für die Zwecke der Berechnung des Risikopositionswerts des 
Netting-Satzes gemäß diesem Abschnitt ersetzen die Institute in einem 
Netting-Satz Geschäfte, bei denen es sich um eine endliche lineare 
Kombination gekaufter oder verkaufter Kauf- oder Verkaufsoptionen 
handelt, durch alle, als einzelnes Geschäft betrachtete Optionen, die 
die lineare Kombination ausmachen. Jede derartige Kombination von 
Optionen wird wie ein einzelnes Geschäft in einem Netting-Satz behan
delt, in dem die Kombination für die Zwecke der Berechnung des 
Risikopositionswerts enthalten ist. 

(7) Der Risikopositionswert eines Kreditderivategeschäfts, das eine 
Kaufposition in dem Basiswert darstellt, kann auf den Betrag der aus
stehenden unbezahlten Prämien begrenzt werden, sofern er als sein 
eigener Netting-Satz behandelt wird, der keiner Nachschussvereinbarung 
unterliegt. 

Artikel 275 

Wiederbeschaffungskosten 

(1) Die Institute berechnen die Wiederbeschaffungskosten RC für 
Netting-Sätze, die keiner Nachschussvereinbarung unterliegen, nach 
der folgenden Formel: 

RC = max{CMV – NICA, 0} 

(2) Die Institute berechnen die Wiederbeschaffungskosten für ein
zelne Netting-Sätze, die einer Nachschussvereinbarung unterliegen, 
nach der folgenden Formel: 

RC = max{CMV – VM – NICA, TH + MTA – NICA, 0} 

dabei gilt: 

RC = die Wiederbeschaffungskosten; 

VM = der volatilitätsangepasste Wert der zur Abschwächung von 
Schwankungen des CMV des Netting-Satzes regelmäßig erhal
tenen bzw. hinterlegten Netto-Nachschusszahlung; 

TH = die im Rahmen der Nachschussvereinbarung für den Netting- 
Satz geltende Nachschuss-Schwelle, unterhalb der das Institut 
keine Sicherheiten fordern kann; und 
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MTA = der im Rahmen der Nachschussvereinbarung für den Netting- 
Satz geltende Mindesttransferbetrag. 

(3) Die Institute berechnen die Wiederbeschaffungskosten für meh
rere Netting-Sätze, die derselben Nachschussvereinbarung unterliegen, 
nach der folgenden Formel: 

RC ¼ max ( P 
i maxfCMV i; 0g Ä maxfVM MA þ NICA MA; 0g; 0 ) þ 

max ( X 

i 
minfCMV i; 0g Ä minfVM MA þ NICA MA; 0g; 0 ) 

dabei gilt: 

RC = die Wiederbeschaffungskosten; 

i = der Index, der die Netting-Sätze, die der einzigen Nach
schussvereinbarung unterliegen, bezeichnet; 

CMV i = der CMV des Netting-Satzes ’i’; 

VM MA = die Summe des volatilitätsangepassten Werts der zur Ab
schwächung von Schwankungen des CMV in Bezug auf 
mehrere Netting-Sätze regelmäßig erhaltenen bzw. hinter
legten Sicherheiten; und 

NICA MA = die Summe des volatilitätsangepassten Werts der in Bezug 
auf mehrere Netting-Sätze erhaltenen bzw. hinterlegten 
Sicherheiten außer VM MA . 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 kann NICA MA , je nachdem, für 
welche Ebene die Nachschussvereinbarung gilt, auf Ebene der Geschäf
te, auf Ebene des Netting-Satzes oder auf Ebene aller Netting-Sätze, für 
die die Nachschussvereinbarung gilt, berechnet werden. 

Artikel 276 

Anerkennung und Behandlung von Sicherheiten 

(1) Für die Zwecke dieses Abschnitts berechnen die Institute den 
Sicherheitenbetrag für VM, VM MA , NICA und NICA MA unter Einhal
tung aller folgenden Anforderungen: 

a) Werden alle Geschäfte eines Netting-Satzes im Handelsbuch geführt, 
so werden nur Sicherheiten, die nach den Artikeln 197 und 299 
infrage kommen, anerkannt; 

b) Wird zumindest ein Geschäft eines Netting-Satzes im Anlagebuch 
geführt, so werden nur Sicherheiten, die nach Artikel 197 infrage 
kommen, anerkannt; 

c) von einer Gegenpartei erhaltene Sicherheiten werden mit positivem 
Vorzeichen und bei einer Gegenpartei hinterlegte Sicherheiten mit 
negativem Vorzeichen anerkannt; 

d) der volatilitätsangepasste Wert erhaltener oder hinterlegter Sicherhei
ten jeglicher Art wird gemäß Artikel 223 berechnet; die Institute 
verwenden für die Zwecke dieser Berechnung nicht die Methode 
nach Artikel 225; 

e) ein und dieselbe Sicherheit fließt nicht in die Berechnung von VM 
und gleichzeitig in die Berechnung von NICA ein; 

f) ein und dieselbe Sicherheit fließt nicht in die Berechnung von 
VM MA und gleichzeitig in die Berechnung von NICA MA ein; 
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g) bei der Gegenpartei hinterlegte Sicherheiten, die von den Ver
mögenswerten der Gegenpartei getrennt werden und bei Ausfall 
oder Insolvenz der betreffenden Gegenpartei infolge dieser Trennung 
insolvenzgeschützt sind, werden bei der Berechnung von NICA und 
NICA MA nicht anerkannt. 

(2) Bei der Berechnung des volatilitätsangepassten Werts von gemäß 
Absatz 1 Buchstabe d des vorliegenden Artikels hinterlegten Sicherhei
ten ersetzen die Institute die in Artikel 223 Absatz 2 dargelegte Formel 
durch folgende Formel: 

C VA = C · (1 + H C + H fx ) 

dabei gilt: 

C VA = der volatilitätsangepasste Wert der hinterlegten Sicherheiten; und 

C = die Sicherheiten; 

H c und H fx sind gemäß Artikel 223 Absatz 2 festgelegt. 

(3) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe d wenden die Institute 
als Verwertungszeitraum für die Berechnung des volatilitätsangepassten 
Werts erhaltener oder hinterlegter Sicherheiten einen der folgenden Zeit
horizonte an: 

a) ein Jahr für die Netting-Sätze gemäß Artikel 275 Absatz 1; 

b) die gemäß Artikel 279c Absatz 1 Buchstabe b ermittelte Nachschuss- 
Risikoperiode für die Netting-Sätze gemäß Artikel 275 Absätze 2 
und 3. 

Artikel 277 

Zuordnung von Geschäften zu Risikokategorien 

(1) Zur Ermittlung des potenziellen künftigen Risikopositionswerts 
des Netting-Satzes gemäß Artikel 278 ordnen die Institute jedes Ge
schäft eines Netting-Satzes einer der folgenden Risikokategorien zu: 

a) Zinsrisiko; 

b) Fremdwährungsrisiko; 

c) Kreditrisiko; 

d) Aktienkursrisiko; 

e) Warenpositionsrisiko; 

f) sonstige Risiken. 

(2) Die Institute nehmen die Zuordnung gemäß Absatz 1 auf der 
Grundlage der primären Risikofaktoren der Derivatgeschäfte vor. Der 
primäre Risikofaktor gilt als einziger wesentlicher Risikofaktor eines 
Derivatgeschäfts. 

▼M8



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 333 

(3) Abweichend von Absatz 2 ordnen die Institute Derivatgeschäfte 
mit mehr als einem wesentlichen Risikofaktor mehr als einer Risikoka
tegorie zu. Gehören alle wesentlichen Risikofaktoren eines solchen Ge
schäfts zur gleichen Risikokategorie, so müssen die Institute dieses 
Geschäft dieser Risikokategorie lediglich einmal auf der Grundlage 
des wesentlichsten Risikofaktors zuordnen. Gehören die wesentlichen 
Risikofaktoren eines solchen Geschäfts zu verschiedenen Risikokatego
rien, so ordnen die Institute dieses Geschäft einmal jeder Risikokatego
rie, für die das Geschäft zumindest einen wesentlichen Risikofaktor hat, 
zu und stützen sich dabei auf den wesentlichsten Risikofaktor der betref
fenden Risikokategorie. 

(4) Ungeachtet der Absätze 1, 2 und 3 erfüllen die Institute bei der 
Zuordnung von Geschäften zu den in Absatz 1 aufgeführten Risikoka
tegorien folgende Anforderungen: 

a) Ist der primäre Risikofaktor eines Geschäfts oder der wesentlichste 
Risikofaktor in einer bestimmten Risikokategorie für Geschäfte nach 
Absatz 3 eine Inflationsvariable, so ordnen die Institute das Geschäft 
der Kategorie ’Zinsrisiko’ zu; 

b) ist der primäre Risikofaktor eines Geschäfts oder der wesentlichste 
Risikofaktor in einer bestimmten Risikokategorie für Geschäfte nach 
Absatz 3 eine Variable für klimatische Bedingungen, so ordnen die 
Institute das Geschäft der Kategorie ’Warenpositionsrisiko’ zu. 

(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen Folgendes präzisiert wird: 

a) die Methode zur Ermittlung der Geschäfte mit nur einem wesentli
chen Risikofaktor; 

b) die Methode zur Ermittlung der Geschäfte mit mehr als einem we
sentlichen Risikofaktor und zur Ermittlung des wesentlichsten Risi
kofaktors für die Zwecke von Absatz 3. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. Dezember 2019. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Ver
ordnung zu erlassen. 

Artikel 277a 

Hedging-Sätze 

(1) Die Institute legen für jede Risikokategorie eines Netting-Satzes 
entsprechende Hedging-Sätze fest und ordnen jedes Geschäft diesen 
Hedging-Sätzen wie folgt zu: 

a) Geschäfte der Kategorie ’Zinsrisiko’ werden nur dann demselben 
Hedging-Satz zugeordnet, wenn ihr primärer Risikofaktor oder der 
wesentlichste Risikofaktor in der bestimmten Risikokategorie für 
Geschäfte nach Artikel o 277 Absatz 3 auf die gleiche Währung lautet; 
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b) Geschäfte der Kategorie ’Fremdwährungsrisiko’ werden nur dann 
demselben Hedging-Satz zugeordnet, wenn ihr primärer Risikofaktor 
oder der wesentlichste Risikofaktor in der bestimmten Risikokatego
rie für Geschäfte nach Artikel o 277 Absatz 3 das gleiche Währungs
paar betrifft; 

c) alle Geschäfte der Kategorie ’Kreditrisiko’ werden demselben Hed
ging-Satz zugeordnet; 

d) alle Geschäfte der Kategorie ’Aktienkursrisiko’ werden demselben 
Hedging-Satz zugeordnet; 

e) Geschäfte der Kategorie ’Warenpositionsrisiko’ werden je nach ih
rem primärem Risikofaktor oder dem wesentlichsten Risikofaktor in 
der bestimmten Risikokategorie für Geschäfte nach Artikel o 277 Ab
satz 3 einem der folgenden Hedging-Sätze zugeordnet: 

i) Energie, 

ii) Metalle, 

iii) landwirtschaftliche Erzeugnisse, 

iv) sonstige Waren, 

v) klimatische Bedingungen; 

f) Geschäfte der Kategorie ’sonstige Risiken’ werden nur dann demsel
ben Hedging-Satz zugeordnet, wenn ihr primärer Risikofaktor oder 
der wesentlichste Risikofaktor in der bestimmten Risikokategorie für 
Geschäfte nach Artikel o 277 Absatz 3 identisch ist. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a dieses Absatzes werden 
Geschäfte der Kategorie ’Zinsrisiko’, deren primärer Risikofaktor eine 
Inflationsvariable ist, getrennten Hedging-Sätzen zugeordnet und nicht 
den Hedging-Sätzen für Geschäfte der Kategorie ’Zinsrisiko’, deren 
primärer Risikofaktor nicht eine Inflationsvariable ist. Diese Geschäfte 
werden nur dann demselben Hedging-Satz zugeordnet, wenn ihr primä
rer Risikofaktor oder der wesentlichste Risikofaktor in der bestimmten 
Risikokategorie für Geschäfte nach Artikel o 277 Absatz 3 auf die gleiche 
Währung lautet. 

(2) Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels legen die Institute in 
jeder Risikokategorie getrennte Hedging-Sätze für folgende Geschäfte 
fest: 

a) Geschäfte, bei denen der primäre Risikofaktor oder der wesentlichste 
Risikofaktor in der bestimmten Risikokategorie für Geschäfte nach 
Artikel o 277 Absatz 3 entweder die marktbedingte Volatilität oder die 
realisierte Volatilität eines Risikofaktors oder die Korrelation zwi
schen den beiden Risikofaktoren ist; 

b) Geschäfte, bei denen der primäre Risikofaktor oder der wesentlichste 
Risikofaktor in der bestimmten Risikokategorie für Geschäfte nach 
Artikel o 277 Absatz 3 die Differenz zwischen zwei Risikofaktoren 
derselben Risikokategorie ist, oder Geschäfte, die aus zwei auf die 
gleiche Währung lautenden Zahlungskomponenten bestehen und bei 
denen die Zahlungskomponente, die nicht den primären Risikofaktor 
enthält, einen Risikofaktor derselben Risikokategorie wie der primäre 
Risikofaktor enthält. 
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Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a dieses Absatzes ordnen 
die Institute Geschäfte nur dann demselben Hedging-Satz der einschlä
gigen Risikokategorie zu, wenn ihr primärer Risikofaktor oder der we
sentlichste Risikofaktor in der bestimmten Risikokategorie für Geschäfte 
nach Artikel o 277 Absatz 3 identisch ist. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b ordnen die Institute 
Geschäfte nur dann demselben Hedging-Satz der einschlägigen Risiko
kategorie zu, wenn das dort genannte Paar der Risikofaktoren dieser 
Geschäfte identisch ist und die beiden Risikofaktoren dieses Paars po
sitiv korrelieren. Ansonsten weisen die Institute Geschäfte nach Unter
absatz 1 Buchstabe b auf der Grundlage von nur einem der beiden in 
Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten Risikofaktoren einem der gemäß 
Absatz 1 festgelegten Hedging-Sätze zu. 

(3) Die Institute teilen den zuständigen Behörden auf Verlangen die 
Anzahl der gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels für jede Risiko
kategorie festgelegten Hedging-Sätze mit, einschließlich der Angabe des 
primären Risikofaktors oder des wesentlichsten Risikofaktors in der 
bestimmten Risikokategorie für Geschäfte nach Artikel o 277 Ab
satz 3 bzw. des Paars von Risikofaktoren jedes dieser Hedging-Sätze 
und der Anzahl der Geschäfte in jedem dieser Hedging-Sätze. 

Artikel 278 

Potenzieller künftiger Risikopositionswert 

(1) Die Institute berechnen den potenziellen künftigen Risikopositi
onswert eines Netting-Satzes wie folgt: 

PFE ¼ Multiplikator · X 

a 
AddOn ðaÞ 

dabei gilt: 

PFE = der potenzielle künftige Risikopositionswert; 

a = der Index, der die in die Berechnung des potenziellen 
künftigen Risikopositionswerts des Netting-Satzes ein
bezogenen Risikokategorien bezeichnet; 

AddOn 
(a) = der Aufschlag für die Risikokategorie ’a’, jeweils be

rechnet nach den Artikeln 280a bis 280f; und 

Multiplikator = der Multiplikationsfaktor, berechnet nach der Formel 
gemäß Absatz 3. 

Für die Zwecke dieser Berechnung berücksichtigen die Institute bei der 
Berechnung des potenziellen künftigen Risikopositionswerts eines Net
ting-Satzes den Aufschlag für eine bestimmte Risikokategorie, wenn 
zumindest ein Geschäft des Netting-Satzes dieser Risikokategorie zu
geordnet wurde. 

(2) Der potenzielle künftige Risikopositionswert von mehreren Net
ting-Sätzen, die einer Nachschussvereinbarung unterliegen, im Sinne 
von Artikel 275 Absatz 3 errechnet sich als Summe der potenziellen 
künftigen Risikopositionswerte aller einzelnen Netting-Sätze, als wären 
diese nicht Gegenstand irgendeiner Nachschussvereinbarung. 
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(3) Für die Zwecke von Absatz 1 wird der Multiplikator wie folgt 
berechnet: 

Multiplikator = 
1 if z ≥ 0 

Minf1; Floor m þ ð1 Ä Floor m Þ · exp ð z 
y Þg if z < 0 

8 < : 

dabei gilt: 
Floor m = 5 %; 
y = 2 · (1 – Floor m ) · Σ a AddOn 

(a) 

z = 

CMV – NICA für Netting-Sätze nach Artikel 275 Absatz 1 

CMV – VM – NICA für Netting-Sätze nach Artikel 275 Absatz 2 

CMV i – NICA i für Netting-Sätze nach Artikel 275 Absatz 3 
8 > > > < >> > : 

NICA i = der unabhängige Netto-Sicherheitenbetrag, der nur für im 
Netting-Satz ’i’ enthaltene Geschäfte berechnet wird. NICA i 
wird nach Maßgabe der Nachschussvereinbarung auf Ebene 
der Geschäfte oder auf Ebene des Netting-Satzes berechnet. 

Artikel 279 

Berechnung der Risikoposition 

Für die Zwecke der Berechnung der Aufschläge für die Risikokatego
rien gemäß den Artikeln 280a bis 280f berechnen die Institute die 
Risikoposition jedes Geschäfts eines Netting-Satzes wie folgt: 
Risikoposition = δ · AdjNot · MF 
dabei gilt: 
δ = das Aufsichtsdelta des Geschäfts, berechnet gemäß der For

mel nach Artikel 279a; 
AdjNot = der angepasste Nominalbetrag des Geschäfts, berechnet ge

mäß der Formel nach Artikel 279b; und 
MF = der Laufzeitfaktor des Geschäfts, berechnet gemäß der For

mel nach Artikel 279c. 

Artikel 279a 

Aufsichtsdelta 

(1) Die Institute berechnen das Aufsichtsdelta wie folgt: 
a) Für Kauf- und Verkaufsoptionen, die dem Käufer das Recht geben, 

ein Basisinstrument zu einem oder mehreren bestimmten Daten in 
der Zukunft zu einem positiven Preis zu kaufen oder zu verkaufen, 
und die nicht der Kategorie ’Zinsrisiko’ zugeordnet wurden, verwen
den die Institute folgende Formel: 

δ ¼ sign · N ðTyp · 
lnðP=KÞ þ 0,5 · σ 2 · T 

σ · ffiffiffi T 
p Þ 

dabei gilt: 
δ = das Aufsichtsdelta; 
sign = – 1 bei Verkauf von Kaufoptionen oder Kauf von Verkaufs

optionen; 
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sign = + 1 bei Kauf von Kaufoptionen oder Verkauf von Verkaufs
optionen; 

Typ = – 1 bei Verkaufsoptionen; 

Typ = + 1 bei Kaufoptionen; 

N(x) = die kumulative Verteilungsfunktion einer standardnormal
verteilten Zufallsvariablen (d. h. die Wahrscheinlichkeit, 
dass eine normalverteilte Zufallsvariable mit einem Erwar
tungswert von null und einer Standardabweichung von eins 
kleiner oder gleich ’x’ ist); 

P = der Kassa- oder Terminkurs des Basisinstruments der Opti
on; für Optionen, deren Zahlungsströme von einem Durch
schnittswert des Preises des Basisinstruments abhängen, ist 
P gleich dem Durchschnittswert zum Berechnungszeitpunkt; 

K = der Ausübungspreis der Option; 

T = das Ablaufdatum der Option; für Optionen, die nur zu ei
nem einzigen Datum ausgeübt werden können, ist das Ab
laufdatum gleich diesem Datum. Für Optionen, die zu meh
reren Daten ausgeübt werden können, ist das Ablaufdatum 
gleich dem letzten dieser Daten; das Ablaufdatum wird in 
Jahren nach einschlägiger Geschäftstagekonvention aus
gedrückt; und 

σ = die aufsichtliche Volatilität der Option gemäß Tabelle 1, 
bestimmt auf der Grundlage der Risikokategorie des Ge
schäfts und der Art des Basisinstruments der Option. 

Tabelle 1 

Kategorie Basisinstrument Aufsichtliche 
Volatilität 

Fremdwährungsrisi
ko 

Alle 15 % 

Kreditrisiko Einzeladressen-Instrument 100 % 

Mehrfachadressen-Instrument 80 % 

Aktienkursrisiko Einzeladressen-Instrument 120 % 

Mehrfachadressen-Instrument 75 % 

Warenpositionsrisi
ko 

Strom 150 % 

Sonstige Waren (außer Strom) 70 % 

Sonstige Risiken Alle 150 % 

Institute, die den Terminkurs des Basisinstruments einer Option ver
wenden, stellen sicher, dass: 

i) der Terminkurs mit den Merkmalen der Option vereinbar ist; 

ii) der Terminkurs auf der Grundlage eines zum Zeitpunkt der Mel
dung geltenden, relevanten Zinssatzes berechnet wird; 

iii) der Terminkurs die erwarteten Zahlungsströme des Basisinstru
ments vor Ablauf der Option berücksichtigt; 
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b) für Tranchen einer synthetischen Verbriefung und ein n-ter-Ausfall- 
Kreditderivat verwenden die Institute die folgende Formel: 

δ ¼ sign · 
15 

ð1 þ 14 · AÞ · ð1 þ 14 · DÞ 

dabei gilt: 

sign = 
+ 1 bei erworbener Kreditbesicherung 

– 1 bei geleisteter Kreditbesicherung 
8 < : 

A = der untere Tranchierungspunkt; für ein n-ter-Ausfall-Kreditderi
vategeschäft auf der Grundlage von Referenzeinheiten ’k’, 
A = (n – 1)/k; und 

D = der obere Tranchierungspunkt; für ein n-ter-Ausfall-Kreditderi
vategeschäft auf der Grundlage von Referenzeinheiten ’k’, 
D = n/k; 

c) Für nicht unter Buchstabe a oder b genannte Geschäfte verwenden 
die Institute folgendes Aufsichtsdelta: 

δ = 

+ 1 „bei Kaufpositionen im primären Risikofaktor oder im we
sentlichsten Risikofaktor in der bestimmten Risikokategorie“ 

– 1 „bei Verkaufspositionen im primären Risikofaktor oder im 
wesentlichsten Risikofaktor in der bestimmten Risikokategorie“ 

8 > > > > < > > > > : 

(2) Für die Zwecke dieses Abschnitts bedeutet eine Kaufposition im 
primären Risikofaktor oder im wesentlichsten Risikofaktor in der be
stimmten Risikokategorie für Geschäfte nach Artikel o 277 Absatz 3, dass 
sich der Marktwert des Geschäfts bei steigendem Wert dieses Risiko
faktors erhöht, und eine Verkaufsposition im primären Risikofaktor oder 
im wesentlichsten Risikofaktor in der bestimmten Risikokategorie für 
Geschäfte nach Artikel o 277 Absatz 3, dass der Marktwert des Geschäfts 
bei steigendem Wert dieses Risikofaktors sinkt. 

(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen Folgendes präzisiert wird: 

a) die Formel, die Institute im Einklang mit den internationalen recht
lichen Entwicklungen zur Berechnung des Aufsichtsdeltas von Kauf- 
und Verkaufsoptionen der Kategorie „Zinsrisiko“ verwenden, unter 
Berücksichtigung von Marktbedingungen mit möglicherweise nega
tiven Zinssätzen und einer für die Formel angemessenen aufsicht
lichen Volatilität; 

b) die Methode, um zu bestimmen, ob es sich bei einem Geschäft um 
eine Kauf- oder Verkaufsposition im primären Risikofaktor oder im 
wesentlichsten Risikofaktor in der bestimmten Risikokategorie für 
Geschäfte nach Artikel o 277 Absatz 3 handelt. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. Dezember 2019. 
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Ver
ordnung zu erlassen. 

Artikel 279b 

Angepasster Nominalwert 

(1) Die Institute berechnen den angepassten Nominalwert wie folgt: 

a) Bei Geschäften der Kategorien ’Zinsrisiko’ oder ’Kreditrisiko’ be
rechnen die Institute den angepassten Nominalwert als Produkt aus 
dem Nominalwert des Derivatkontrakts und des aufsichtlichen Du
rationsfaktors, der wie folgt berechnet wird: 

aufsichtlicher Durationsfaktor ¼ 
expðÄR · SÞ Ä expðÄR · EÞ 

R 

dabei gilt: 

R = der aufsichtliche Diskontsatz; R = 5 %; 

S = der Zeitraum zwischen dem Startdatum eines Geschäfts und 
dem Meldestichtag, der in Jahren nach einschlägiger Geschäfts
tagekonvention ausgedrückt wird; und 

E = der Zeitraum zwischen dem Enddatum eines Geschäfts und 
dem Meldestichtag, der in Jahren nach einschlägiger Geschäfts
tagekonvention ausgedrückt wird. 

Das Startdatum eines Geschäfts entspricht dem frühesten Zeitpunkt, 
ab dem im Rahmen eines Geschäfts zumindest eine vertraglich ver
einbarte Zahlung an oder von dem Institut festgelegt oder geleistet 
wird, ausgenommen Zahlungen im Zusammenhang mit dem Aus
tausch von Sicherheiten im Rahmen einer Nachschussvereinbarung. 
Wurden bei dem Geschäft bereits am Meldestichtag Zahlungen fest
gelegt oder geleistet, so ist das Startdatum des Geschäfts gleich 0. 

Umfasst ein Geschäft ein oder mehrere vertraglich vereinbarte künf
tige Daten, zu denen das Institut oder die Gegenpartei beschließen 
kann, das Geschäft vor dem vertraglichen Laufzeitende zu kündigen, 
so entspricht das Startdatum des Geschäfts dem frühesten der fol
genden Daten: 

i) dem Datum bzw. dem frühesten mehrerer künftiger Daten, zu 
dem bzw. denen das Institut oder die Gegenpartei beschließen 
kann, das Geschäft vor dem vertraglichen Laufzeitende zu kün
digen; 

ii) dem Datum, ab dem bei einem Geschäft Zahlungen festgelegt 
oder geleistet werden, ausgenommen Zahlungen im Zusammen
hang mit dem Austausch von Sicherheiten im Rahmen einer 
Nachschussvereinbarung. 

Wenn das Basisinstrument eines Geschäfts ein Finanzinstrument ist, 
aus dem zusätzlich zu den vertraglichen Verpflichtungen des Ge
schäfts weitere vertragliche Verpflichtungen erwachsen können, 
wird das Startdatum des Geschäfts ausgehend vom frühestmöglichen 
Datum, zu dem bei dem Basisinstrument Zahlungen festgelegt oder 
geleistet werden, bestimmt. 

Das Enddatum eines Geschäfts entspricht dem letztmöglichen Da
tum, zu dem im Rahmen eines Geschäfts an oder von dem Institut 
eine vertraglich vereinbarte Zahlung geleistet wird bzw. geleistet 
werden kann. 
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Wenn ein Basisinstrument eines Geschäfts ein Finanzinstrument ist, 
aus dem zusätzlich zu den vertraglichen Verpflichtungen des Ge
schäfts weitere vertragliche Verpflichtungen erwachsen können, 
wird das Enddatum des Geschäfts ausgehend von der letzten ver
traglich vereinbarten Zahlung des Basisinstruments des Geschäfts 
bestimmt. 

Bei Geschäften, die so strukturiert sind, dass die ausstehende Risiko
position zu festgelegten Zahlungsterminen zu begleichen ist, und die 
Vertragsbedingungen neu festgesetzt werden, sodass der Marktwert 
des Geschäfts zu diesen Terminen gleich Null ist, gilt die Beglei
chung der ausstehenden Risikoposition zu diesen festgelegten Ter
minen als vertraglich vereinbarte Zahlung im Rahmen desselben Ge
schäfts; 

b) bei Geschäften der Kategorie ’Fremdwährungsrisiko’ berechnen die 
Institute den angepassten Nominalwert wie folgt: 

i) Bei Geschäften mit einer Zahlungskomponente entspricht der 
angepasste Nominalwert dem Nominalwert des Derivatkontrakts; 

ii) bei Geschäften mit zwei Zahlungskomponenten, bei denen der 
Nominalwert einer Zahlungskomponente auf die Währung der 
Rechnungslegung des Instituts lautet, entspricht der angepasste 
Nominalwert dem Nominalwert der anderen Zahlungskomponen
te; 

iii) bei Geschäften mit zwei Zahlungskomponenten, bei denen der 
Nominalwert beider Zahlungskomponenten auf eine andere als 
die Währung der Rechnungslegung des Instituts lautet, entspricht 
der angepasste Nominalwert dem höchsten Nominalwert der bei
den Zahlungskomponenten nach Umwandlung der Beträge in die 
Währung der Rechnungslegung des Instituts zum jeweiligen De
visenkassakurs; 

c) bei Geschäften der Kategorie ’Aktienkursrisiko’ oder ’Warenpositi
onsrisiko’ berechnen die Institute den angepassten Nominalwert als 
Produkt aus dem Marktpreis eines Anteils des Basisinstruments des 
Geschäfts und der Anzahl der Anteile des durch das Geschäft refe
renzierten Basisinstruments; 

ist ein Geschäft der Kategorie ’Aktienkursrisiko’ oder ’Warenpositi
onsrisiko’ im Vertrag als Nominalwert angegeben, so verwenden die 
Institute den Nominalwert des Geschäfts anstelle der Anzahl der 
Anteile des Basisinstruments als angepassten Nominalwert; 

d) bei Geschäften der Kategorie ’sonstige Risiken’ berechnen die Insti
tute den angepassten Nominalwert auf der Grundlage der Methode, 
die je nach Art und Merkmalen des Basisinstruments des Geschäfts 
von den unter den Buchstaben a, b und c festgelegten Methoden am 
besten geeignet ist. 

(2) Für die Zwecke der Berechnung des angepassten Nominalwerts 
eines Geschäfts gemäß Absatz 1 bestimmen die Institute den Nominal
wert oder die Anzahl der Anteile des Basisinstruments wie folgt: 

a) Wenn der Nominalwert oder die Anzahl der Anteile des Basisinstru
ments eines Geschäfts nicht bis zum Ablauf von dessen Vertrags
laufzeit festgelegt sind: 

i) Im Falle deterministischer Nominalwerte und einer deterministi
schen Anzahl der Anteile des Basisinstruments entspricht der 
Nominalwert dem gewichteten Durchschnitt aller deterministi
schen Beträge von Nominalwerten bzw. der deterministischen 
Anzahl der Anteile des Basisinstruments bis zum Ablauf der 
Vertragslaufzeit des Geschäfts, wobei als Gewicht der proportio
nale Anteil des Zeitraums, während dessen jeder Betrag des No
minalwerts gilt, verwendet wird; 
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ii) im Falle stochastischer Nominalwerte und einer stochastischen 
Anzahl der Anteile des Basisinstruments entspricht der Nominal
wert dem Betrag, der sich aus der Festsetzung aktueller Markt
werte in der Formel für die Berechnung der künftigen Marktwerte 
ergibt; 

b) bei Kontrakten mit mehrmaligem Austausch des Nominalwerts wird 
dieser mit der Anzahl der laut den Kontrakten noch zu leistenden 
Zahlungen multipliziert; 

c) sieht der Kontrakt eine Multiplikation der Zahlungsströme oder des 
Basisinstruments des Derivatkontrakts vor, so passt das Institut den 
Nominalwert an, um den Auswirkungen der Multiplikation auf die 
Risikostruktur dieses Kontrakts Rechnung zu tragen. 

(3) Wenn für die Berechnung des angepassten Nominalwerts gemäß 
diesem Artikel ein vertraglicher Nominalwert oder Marktpreis für die 
Anzahl der Anteile des Basisinstruments herangezogen wird, der auf 
eine andere Währung lautet, rechnen die Institute den angepassten No
minalwert eines Geschäfts zum jeweiligen Devisenkassakurs in die 
Währung ihrer Rechnungslegung um. 

Artikel 279c 

Laufzeitfaktor 

(1) Die Institute berechnen den Laufzeitfaktor wie folgt: 

a) Für in den Netting-Sätzen gemäß Artikel 275 Absatz 1 erfasste 
Geschäfte verwenden die Institute folgende Formel: 

MF ¼ ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi ffiffiffiffiffiffiffi minfmaxfM; 10=EinGeschäftsjahrg; 1g p 

dabei gilt: 

MF = der Laufzeitfaktor; 

M = die Restlaufzeit des Geschäfts, die dem zur 
Erfüllung aller vertraglichen Verpflichtun
gen des Geschäfts erforderlichen Zeitraum 
entspricht; jegliche Optionalität eines Deri
vatkontrakts wird zu diesem Zweck als ver
tragliche Verpflichtung betrachtet; die Rest
laufzeit wird in Jahren nach einschlägiger 
Geschäftstagekonvention ausgedrückt; 

bei Geschäften, deren Basisinstrument ein 
anderer Derivatkontrakt ist, aus dem zusätz
lich zu den vertraglichen Verpflichtungen 
des Geschäfts weitere vertragliche Ver
pflichtungen erwachsen können, entspricht 
die Restlaufzeit des Geschäfts dem zur Er
füllung aller vertraglichen Verpflichtungen 
des Basisinstruments erforderlichen Zeit
raum; 
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bei Geschäften, die so strukturiert sind, dass 
die ausstehende Risikoposition zu festgeleg
ten Zahlungsterminen zu begleichen ist, und 
die Vertragsbedingungen neu festgesetzt 
werden, so dass der Marktwert des Ge
schäfts zu diesen Terminen gleich Null ist, 
entspricht die Restlaufzeit des Geschäfts der 
Zeit bis zur nächsten Neufestsetzung; und 

’Ein Geschäftsjahr’ = ein Jahr, ausgedrückt in Geschäftstagen 
nach einschlägiger Geschäftstagekonventi
on; 

b) für in den Netting-Sätzen gemäß Artikel 275 Absätze 2 und 3 er
fasste Geschäfte ist der Laufzeitfaktor wie folgt definiert: 

MF ¼ 
3 
2 
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi 

MPOR 
EinGeschäftsjahr 

s 

dabei gilt: 

MF = der Laufzeitfaktor; 

MPOR = die gemäß Artikel 285 Absätze 2 bis 5 be
stimmte Nachschuss-Risikoperiode des Net
ting-Satzes; und 

’Ein Geschäftsjahr’ = ein Jahr, ausgedrückt in Geschäftstagen 
nach einschlägiger Geschäftstagekonventi
on. 

Bei Bestimmung der Nachschuss-Risikoperiode für Geschäfte zwi
schen einem Kunden und einem Clearingmitglied ersetzen Institute, 
die entweder als Kunde oder als Clearingmitglied auftreten, den 
Mindestzeitraum gemäß Artikel 285 Absatz 2 Buchstabe b durch 
einen Zeitraum von fünf Geschäftstagen. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 entspricht die Restlaufzeit der Zeit 
bis zur nächsten Neufestsetzung für Geschäfte, bei denen eine ausste
hende Risikoposition zu festgelegten Zahlungsterminen beglichen wird 
und die Vertragsbedingungen neu festgesetzt werden, so dass der Markt
wert des Kontrakts zu diesen Zahlungsterminen gleich Null ist. 

Artikel 280 

Aufsichtsfaktor-Koeffizient für Hedging-Sätze 

Für die Zwecke der Berechnung des Aufschlags für einen Hedging-Satz 
gemäß den Artikeln 280a bis 280f entspricht der Aufsichtsfaktor-Koef
fizient ’є’ folgenden Werten: 

є = 

1 für Hedging – Sätze gemäß Artikel gemäß Artikel 277a Absatz 1 

5 für die Hedging – Sätze gemäß Artikel 277a Absatz 2 Buchstabe a 

0,5 für die Hedging – Sätze gemäß Artikel 277a Absatz 2 Buchstabe b 

8 >> > > < >> > > : 
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Artikel 280a 

Aufschlag für die Kategorie ’Zinsrisiko’ 

(1) Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Auf
schlag für die Kategorie ’Zinsrisiko’ eines bestimmten Netting-Satzes 
wie folgt: 

AddOn IR ¼ X 

j 
AddOn IR 

j 

dabei gilt: 

AddOn 
IR = der Aufschlag für die Kategorie ’Zinsrisiko’; 

j = der Index aller gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe a 
und Artikel 277a Absatz 2 für den Netting-Satz geschaf
fener Zinsrisiko-Hedging-Sätze; und 

AddOn IR 
j = der Aufschlag für den Hedging-Satz ’j’ der Kategorie 

’Zinsrisiko’, berechnet gemäß Absatz 2. 

(2) Die Institute berechnen den Aufschlag für den Hedging-Satz ’j’ 
der Kategorie ’Zinsrisiko’ wie folgt: 

AddOn IR 
j ¼ є j · SF IR · EffNot IR 

j 

dabei gilt: 

є j = der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes ’j’, 
bestimmt anhand des laut Artikel 280 anzuwendenden 
Werts; 

SF 
IR = der Aufsichtsfaktor für die Kategorie ’Zinsrisiko’ mit 

einem Wert von 0,5 %; und 

EffNot IR 
j = der effektive Nominalwert des Hedging-Satzes ’j’, ber- 

echnet nach Maßgabe des Absatzes 3. 

(3) Für die Zwecke der Berechnung des effektiven Nominalwerts des 
Hedging-Satzes ’j’ ordnen die Institute zunächst jedes Geschäft des 
Hedging-Satzes dem entsprechenden Zeitfenster laut Tabelle 2 zu. Sie 
stützen sich dabei auf das gemäß Artikel 279b Absatz 1 Buchstabe a 
ermittelte Enddatum jedes Geschäfts. 

Tabelle 2 

Zeitfenster Enddatum 
(in Jahren) 

1 > 0 und <= 1 

2 > 1 und <= 5 

3 > 5 

Die Institute berechnen dann den effektiven Nominalwert des Hedging- 
Satzes ’j’ nach folgender Formel: 
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EffNot IR 
j ¼ ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi ½ðD j;1 Þ 2 þ ðD j;2 Þ 2 þ 1,4 · D j;1 · D j;2 þ 1,4 · D j;2 · D j;3 þ 0,6 · D j;1 · D j;3 â q 

dabei gilt: 

EffNot IR 
j = der effektive Nominalwert des Hedging-Satzes ’j’; und 

D j,k = der effektive Nominalwert des Zeitfensters ’k’ des Hed
ging-Satzes ’j’, berechnet wie folgt: 

D j;k ¼ X 

l 2 Zeitfenster k 
Risikoposition l 

dabei gilt: 

l = der Index, der die Risikoposition bezeichnet. 

Artikel 280b 

Aufschlag für die Kategorie ’Fremdwährungsrisiko’ 

(1) Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Auf
schlag für die Kategorie ’Fremdwährungsrisiko’ eines bestimmten Net
ting-Satzes wie folgt: 

AddOn FX ¼ X 

j 
AddOn FX 

j 

dabei gilt: 

AddOn 
FX = der Aufschlag für die Kategorie ’Fremdwährungsrisiko’; 

j = der Index, der die gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buch
stabe b und Artikel 277a Absatz 2 für den Netting-Satz 
geschaffenen Fremdwährungsrisiko-Hedging-Sätze be
zeichnet; und 

AddOn FX 
j = der Aufschlag für den Hedging-Satz ’j’ der Kategorie 

’Fremdwährungsrisiko’, berechnet gemäß Absatz 2. 

(2) Die Institute berechnen den Aufschlag für den Hedging-Satz ’j’ 
der Kategorie ’Fremdwährungsrisiko’ wie folgt: 

AddOn FX 
j ¼ є j · SF FX · jEffNot FX 

j j 

dabei gilt: 

є j = der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes ’j’, 
ermittelt gemäß Artikel 280; 

SF 
FX = der Aufsichtsfaktor für die Kategorie ’Fremdwährungsrisi

ko’ mit einem Wert von 4 %; 

EffNot FX 
j = der effektive Nominalwert des Hedging-Satzes ’j’, berech

net wie folgt: 

EffNot FX 
j ¼ X 

l 2 HedgingÄSatz j 
Risikoposition l 

dabei gilt: 

l = der Index, der die Risikoposition bezeichnet. 
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Artikel 280c 

Aufschlag für die Kategorie ’Kreditrisiko’ 

(1) Für die Zwecke von Absatz 2 legen die Institute die einschlägi
gen Kreditreferenzeinheiten für Netting-Sätze wie folgt fest: 

a) Festlegung einer Kreditreferenzeinheit für jeden Emittenten eines 
Referenzschuldtitels, der einem auf eine Einzeladresse bezogenen 
Geschäft der Kategorie ’Kreditrisiko’ zugrunde liegt; auf Einzel
adressen bezogene Geschäfte werden nur dann der gleichen Kredit
referenzeinheit zugeordnet, wenn der zugrunde liegende Referenz
schuldtitel dieser Geschäfte vom gleichen Emittenten ausgegeben 
wurde; 

b) Festlegung einer Kreditreferenzeinheit für jede Gruppe von Refe
renzschuldtiteln oder Einzeladressen-Kreditderivaten, die einem 
Mehrfachadressen-Geschäft der Kategorie ’Kreditrisiko’ zugrunde 
liegen; Mehrfachadressen-Geschäfte werden nur dann der gleichen 
Kreditreferenzeinheit zugeordnet, wenn die Gruppe der diesen Ge
schäften zugrunde liegenden Referenzschuldtitel oder Einzeladres
sen-Kreditderivate die gleichen Bestandteilehaben. 

(2) Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Auf
schlag für die Kategorie ’Kreditrisiko’ eines bestimmten Netting-Satzes 
wie folgt: 

AddOn Credit ¼ X 

j 
AddOn Credit 

j 

dabei gilt: 

AddOn 
Credit = der Aufschlag für die Kategorie ’Kreditrisko’; 

j = der Index, der alle gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buch
stabe c und Artikel 277a Absatz 2 für den Netting-Satz 
geschaffenen Kreditrisiko-Hedging-Sätze bezeichnet; 
und 

AddOn Credit 
j = der Aufschlag für den Hedging-Satz ’j’ der Kategorie ’Kre

ditrisiko’, berechnet gemäß Absatz 3. 

(3) Die Institute berechnen den Aufschlag für die Kategorie ’Kredit
risiko’ für den Hedging-Satz ’j’ wie folgt: 

AddOn Credit 
j ¼ є j 

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi Í X 

k 
ρ Credit 

k · AddOnðEntity k Þ Î 2 
þ X 

k 
ð1 Ä ðρ Credit 

k Þ 
2 Þ · ðAddOnðEntity k ÞÞ 2 

v u u t 

dabei gilt: 

AddOn Credit 
j = der Aufschlag für die Kategorie ’Kreditrisiko’ für 

den Hedging-Satz ’j’; 

є j = der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Sat
zes ’j’, ermittelt gemäß Artikel 280; 

k = der Index, der die gemäß Absatz 1 festgelegten Kre
ditreferenzeinheiten des Netting-Satzes bezeichnet; 

ρ Credit 
k = der Korrelationsfaktor der Kreditreferenzeinheit ’k’; 

wird die Kreditreferenzeinheit ’k’ gemäß Absatz 1 
Buchstabe a festgelegt, so gilt ρ Credit 

k ¼ 50%, wird 
die Kreditreferenzeinheit ’k’ gemäß Absatz 1 Buch
stabe b festgelegt, so gilt ρ Credit 

k ¼ 80%; und 
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AddOn(Entity k ) = der Aufschlag für die Kreditreferenzeinheit ’k’, er
mittelt gemäß Absatz 4. 

(4) Die Institute berechnen den Aufschlag für die Kreditreferenzein
heit ’k’ wie folgt: 

AddOnðEntity k Þ ¼ EffNot Credit 
k 

dabei gilt: 

EffNot Credit 
k = der effektive Nominalwert der Kreditreferenzeinheit ’k’, 

berechnet wie folgt: 

EffNot Credit 
k ¼ X 

l 2 Kreditreferenzeinheit k 
SF Credit 

k;l · Risikoposition l 

dabei gilt: 

l = der Index, der die Risikoposition bezeichnet; 
und 

SF Credit 
k;l = der für die Kreditreferenzeinheit ’k’ anzuwen

dende Aufsichtsfaktor, berechnet gemäß Ab
satz 5. 

(5) Die Institute berechnen den für die Kreditreferenzeinheit ’k’ an
zuwendenden Aufsichtsfaktor wie folgt: 

a) Für die gemäß Absatz 1 Buchstabe a festgelegte Kreditreferenzein
heit ’k’ wirdSF Credit 

k;l auf der Grundlage einer externen Bonitätsbeur
teilung durch eine benannte externe Ratingagentur (ECAI) des 
betreffenden Einzelemittenten einem der sechs Aufsichtsfaktoren 
nach Tabelle 3 dieses Absatzes zugeordnet. liegt für einzelne Emit
tenten keine Bonitätsbeurteilung einer benannten ECAI vor, so wird 
wie folgt vorgegangen: 

i) Institute, die den Ansatz nach Kapitel 3 verwenden, ordnen die 
interne Beurteilung des Einzelemittenten einer externen Bonitäts
beurteilung zu; 

ii) Institute, die den Ansatz nach Kapitel 2 verwenden, weisen dieser 
Kreditreferenzeinheit SF Credit 

k;l ¼ 0,54% zu; wendet ein Institut 
auf diesen Einzelemittenten jedoch das Risikogewicht von mit 
Gegenparteiausfallrisiko behafteten Positionen gemäß Artikel 128 
an, so wird dieser Kreditreferenzeinheit SF Credit 

k;l ¼ 1,6% zuge
wiesen. 

b) Für die gemäß Absatz 1 Buchstabe b festgelegte Kreditreferenzein
heit ’k’ gilt Folgendes: 

i) Ist eine der Kreditreferenzeinheit ’k’ zugeordnete Risikoposi
tion ’l’ ein auf einer anerkannten Börse notierender Kreditindex, 
so wird SF Credit 

k;l entsprechend der Bonität, die der Mehrheit der 
einzelnen Indexkomponenten entspricht, einem der beiden Auf
sichtsfaktoren gemäß Tabelle 4 dieses Absatzes zugeordnet; 

ii) für eine nicht unter Ziffer i des vorliegenden Buchstaben genann
te, der Kreditreferenzeinheit ’k’ zugeordnete Risikoposition ’l’ 
entspricht SF Credit 

k;l dem gewichteten Durchschnitt der Aufsichts
faktoren, die jedem einzelnen Bestandteil gemäß der Methode 
nach Buchstabe a zugeordnet werden, wobei die Gewichte ent
sprechend dem proportionalen Anteil der Nominalwerte der Be
standteile dieser Position festgelegt werden. 
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Tabelle 3 

Bonitätsstufe Aufsichtsfaktoren für Einzeladressen-Ge
schäfte 

1 0,38 % 

2 0,42 % 

3 0,54 % 

4 1,06 % 

5 1,6 % 

6 6,0 % 

Tabelle 4 

Beherrschende Bonität Aufsichtsfaktor für notierte Indizes 

mit Investment-Grade-Rating 0,38 % 

ohne Investment-Grade-Rating 1,06 % 

Artikel 280d 

Aufschlag für die Kategorie ’Aktienkursrisiko’ 

(1) Für die Zwecke von Absatz 2 legen die Institute die einschlägi
gen Beteiligungsreferenzeinheiten für Netting-Sätze wie folgt fest: 

a) Festlegung einer Beteiligungsreferenzeinheit für jeden Emittenten 
eines Referenzbeteiligungsinstruments, das einem auf eine Einzel
adresse bezogenen Geschäft der Kategorie ’Aktienkursrisiko’ zu
grunde liegt; auf Einzeladressen bezogene Geschäfte werden nur 
dann der gleichen Beteiligungsreferenzeinheit zugeordnet, wenn das 
zugrunde liegende Referenzbeteiligungsinstrument dieser Geschäfte 
vom gleichen Emittenten begeben wird; 

b) Festlegung einer Beteiligungsreferenzeinheit für jede Gruppe von 
Referenzbeteiligungsinstrumenten oder Einzeladressen-Eigenkapital
derivaten, die einem Mehrfachadressen-Geschäft der Kategorie ’Ak
tienkursrisiko’ zugrunde liegen; Mehrfachadressen-Geschäfte werden 
nur dann der gleichen Beteiligungsreferenzeinheit zugeordnet, wenn 
die Gruppe der diesen Geschäften zugrunde liegenden Referenzbe
teiligungsinstrumente bzw. Einzeladressen-Eigenkapitalderivate die 
gleichen Bestandteile hat. 

(2) Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Auf
schlag für die Kategorie ’Aktienkursrisiko’ eines bestimmten Netting- 
Satzes wie folgt: 

AddOn Equity ¼ X 

j 
AddOn 

Equity 
j 

dabei gilt: 

AddOn Equity = der Aufschlag für die Kategorie ’Aktienkursrisiko’; 

j = der Index, der alle gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buch
stabe d und Artikel 277a Absatz 2 für den Netting-Satz 
geschaffenen Aktienkursrisiko-Hedging-Sätze bezeich
net; und 
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AddOn 
Equity 
j 

= der Aufschlag für den Hedging-Satz ’j’ der Kategorie 
’Aktienkursrisiko’, berechnet gemäß Absatz 3. 

(3) Die Institute berechnen den Aufschlag für die Kategorie ’Aktien
kursrisiko’ für den Hedging-Satz ’j’ wie folgt: 

AddOn 
Equity 
j ¼ є j 

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi Í X 

k 
ρ 

Equity 
k · AddOnðEntity k ÞÞ 2 þ X 

k 
ð1 Ä ðρ 

Equity 
k Þ 2 Þ · ðAddOnðEntity k Þ Î 2 v u u t 

dabei gilt: 
AddOn 

Equity 
j = der Aufschlag für die Kategorie ’Aktienkursrisiko’ 

für den Hedging-Satz ’j’; 
є j = der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Sat

zes ’j’, ermittelt gemäß Artikel 280; 
k = der Index, der die gemäß Absatz 1 festgelegten Betei

ligungsreferenzeinheiten des Netting-Satzes bezeich
net; 

ρ 
Equity 
k = der Korrelationsfaktor der Beteiligungsreferenzein

heit ’k’; wird die Beteiligungsreferenzeinheit ’k’ ge
mäß Absatz 1 Buchstabe a festgelegt, so gilt 
ρ 

Equity 
k ¼ 50%; wird die Beteiligungsreferenzein

heit ’k’ gemäß Absatz 1 Buchstabe b festgelegt, so 
gilt ρ 

Equity 
k ¼ 80%; und 

AddOn(Entity k ) = der Aufschlag für die Beteiligungsreferenzeinheit ’k’, 
ermittelt gemäß Absatz 4. 

(4) Die Institute berechnen den Aufschlag für die Beteiligungsrefe
renzeinheit ’k’ wie folgt: 

AddOnðEinheit k Þ ¼ SK 
Equity 
k · EffNot Equity 

k 

dabei gilt: 
AddOn(Einheit k ) = der Aufschlag für die Beteiligungsreferenzeinheit ’k’; 
SF 

Equity 
k = der Aufsichtsfaktor für die Beteiligungsreferenzein

heit ’k’: wird die Beteiligungsreferenzeinheit ’k’ 
gemäß Absatz 1 Buchstabe a festgelegt, so gilt 
SF 

Equity 
k ¼ 32%; wird die Beteiligungsreferenzein

heit ’k’ gemäß Absatz 1 Buchstabe b festgelegt, so 
gilt SF 

Equity 
k ¼ 20%; und 

EffNot Equity 
k = der effektive Nominalwert der Beteiligungsreferenz

einheit ’k’, berechnet wie folgt: 

EffNot Equity 
k ¼ X 

l 2 Beteiligungsreferenzeinheit k 
Risikoposition l 

dabei gilt: 
l = der Index, der die Risikoposition bezeichnet. 

Artikel 280e 

Aufschlag für die Kategorie ’Warenpositionsrisiko’ 

(1) Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Auf
schlag für die Kategorie ’Warenpositionsrisiko’ eines bestimmten Net
ting-Satzes wie folgt: 

AddOn Com ¼ X 

i 
AddOn Com 

j 

dabei gilt: 
AddOn 

Com = der Aufschlag für die Kategorie ’Warenpositionsrisiko’; 
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j = Index, der die gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe e 
und Artikel 277a Absatz 2 für den Netting-Satz geschaf
fenen Warenpositionsrisiko-Hedging-Sätze bezeichnet; 
und 

AddOn Com 
j = der Aufschlag für den Hedging-Satz ’j’ der Kategorie 

’Warenpositionsrisiko’, berechnet gemäß Absatz 4. 

(2) Für die Zwecke der Berechnung des Aufschlags für einen Hed
ging-Satz für Warenpositionen eines bestimmten Netting-Satzes gemäß 
Absatz 4 legen die Institute für jeden Hedging-Satz entsprechende Wa
renreferenztypen fest. Warenderivatgeschäfte werden nur dann dem glei
chen Warenreferenztyp zugeordnet, wenn das dem Geschäft zugrunde 
liegende Wareninstrument gleicher Art ist, ungeachtet des Lieferorts und 
der Qualität des Wareninstruments. 

(3) Abweichend von Absatz 2 können die zuständigen Behörden 
einem Institut, das dem Basisrisiko von verschiedenen Positionen glei
cher Art nach Absatz 2 wesentlich ausgesetzt ist, vorschreiben, bei der 
Festlegung der Warenreferenztypen für diese Positionen mehr Merkmale 
als nur die Art des zugrunde liegenden Wareninstruments heranzuzie
hen. In einem solchen Fall werden Warenderivatgeschäfte nur dann dem 
gleichen Warenreferenztyp zugeordnet, wenn sie diese Merkmale auf
weisen. 

(4) Die Institute berechnen den Aufschlag für die Kategorie ’Waren
positionsrisiko’ für den Hedging-Satz ’j’ wie folgt: 

AddOn Com 
j ¼ є j 

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi Í 
ρ Com · X 

k 
AddOnðType 

j 
k Þ Î 2 

þ ð1 Ä ðρ Com Þ 2 Þ · X 

k 
ðAddOnðType 

j 
k ÞÞ 

2 v u u t 

dabei gilt: 

AddOn Com 
j = der Aufschlag für die Kategorie ’Warenpositions

risiko’ für den Hedging-Satz ’j’; 

є j = der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Sat
zes ’j’, ermittelt gemäß Artikel 280; 

ρ 
Com = der Korrelationsfaktor der Kategorie ’Warenpositi

onsrisiko’ mit einem Wert von 40 %; 

k = der Index der gemäß Absatz 2 festgelegten Waren
referenztypen des Netting-Satzes; und 

AddOnðType 
j 
k Þ = der Aufschlag für den Warenreferenztyp ’k’, berech

net gemäß Absatz 5. 

(5) Die Institute berechnen den Aufschlag für den Warenreferenz
typ ’k’ wie folgt: 

AddOnðTyp 
j 
k Þ ¼ SF Com 

k · EffNot Com 
k 

dabei gilt: 

AddOnðTyp 
j 
k Þ = der Aufschlag für den Warenreferenztyp ’k’; 
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SF Com 
k = der Aufsichtsfaktor für den Warenreferenztyp ’k’; 

wenn der Warenreferenztyp ’k’ Geschäften ent
spricht, die dem Hedging-Satz nach Artikel 277a 
Absatz 1 Buchstabe e Ziffer i zugeordnet sind, aus
genommen Geschäfte in Bezug auf Elektrizität, so 
gilt SF Com 

k ¼ 18%; für Geschäfte in Bezug auf 
Elektrizität gilt SF Com 

k ¼ 40%; und 

EffNot Com 
k = der effektive Nominalwert des Warenreferenztyps 

’k’, berechnet wie folgt: 

EffNot Com 
k ¼ X 

l 2 Warenreferenztyp k 
Risikoposition l 

dabei gilt: 

l = der Index, der die Risikoposition bezeichnet. 

Artikel 280f 

Aufschlag für die Kategorie ’sonstige Risiken’ 

(1) Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Auf
schlag für die Kategorie ’sonstige Risiken’ eines bestimmten Netting- 
Satzes wie folgt: 

AddOn Other ¼ X 

j 
AddOn Other 

j 

dabei gilt: 

AddOn 
Other = der Aufschlag für die Kategorie ’sonstige Risiken’; 

j = der Index, der die gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buch
stabe f und Artikel 277a Absatz 2 für den Netting-Satz 
geschaffenen Hedging-Sätze für die Kategorie ’sonstige 
Risiken’ bezeichnet; und 

AddOn Other 
j = der Aufschlag für die Kategorie ’sonstige Risiken’ für 

den Hedging-Satz ’j’, berechnet gemäß Absatz 2. 

(2) Die Institute berechnen den Aufschlag für die Kategorie ’sonstige 
Risiken’ für den Hedging-Satz ’j’ wie folgt: 

AddOn Other 
j ¼ є j · SF Other · jEffNot Other 

j j 

dabei gilt: 

AddOn Other 
j = der Aufschlag für die Kategorie ’sonstige Risiken’ für 

den Hedging-Satz ’j’; 

є j = der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes ’j’, 
ermittelt gemäß Artikel 280; und 

SF 
Other = der Aufsichtsfaktor für die Kategorie ’sonstige Risiken’ 

mit einem Wert von 8 %; 

EffNot Other 
j = der effektive Nominalwert des Hedging-Satzes ’j’, be

rechnet wie folgt: 

EffNot Other 
j ¼ X 

l 2 HedgingÄSatz j 
Risikoposition l 

dabei gilt: 

l = der Index, der die Risikoposition bezeichnet. 
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A b s c h n i t t 4 

V e r e i n f a c h t e r S t a n d a r d a n s a t z f ü r d a s 
G e g e n p a r t e i a u s f a l l r i s i k o 

Artikel 281 

Berechnung des Risikopositionswerts 

(1) Die Institute berechnen gemäß Abschnitt 3 und vorbehaltlich der 
Bestimmungen von Absatz 2 des vorliegenden Artikels einen einzigen 
Risikopositionswert auf Ebene des Netting-Satzes. 

(2) Der Risikopositionswert eines Netting-Satzes wird gemäß den 
folgenden Anforderungen berechnet: 

a) Die Institute wenden nicht die Behandlung gemäß Artikel 274 Ab
satz 6 an; 

b) abweichend von Artikel 275 Absatz 1 berechnen die Institute für 
andere als die in Artikel 275 Absatz 2 genannten Netting-Sätze die 
Wiederbeschaffungskosten nach folgender Formel: 

RC = max{CMV, 0} 

dabei gilt: 

RC = die Wiederbeschaffungskosten; und 

CMV = der aktuelle Marktwert; 

c) abweichend von Artikel 275 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung 
berechnen die Institute für Netting-Sätze von Geschäften, die an 
einer anerkannten Börse gehandelt werden, die zentral von einer 
gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zugelassenen 
oder gemäß Artikel 25 der genannten Verordnung anerkannten zen
tralen Gegenpartei gecleart werden oder für die gemäß Artikel 11 
der genannten Verordnung mit der Gegenpartei bilateral Sicherhei
ten ausgetauscht werden, die Wiederbeschaffungskosten nach fol
gender Formel: 

RC = TH + MTA 

dabei gilt: 

RC = die Wiederbeschaffungskosten; 

TH = die im Rahmen der Nachschussvereinbarung für den Net
ting-Satz geltende Nachschuss-Schwelle, unterhalb der das 
Institut keine Sicherheiten fordern kann; und 

MTA = der im Rahmen der Nachschussvereinbarung für den Net
ting-Satz geltende Mindesttransferbetrag; 

d) abweichend von Artikel 275 Absatz 3 berechnen Institute für meh
rere Netting-Sätze, für die eine Nachschussvereinbarung gilt, die 
Wiederbeschaffungskosten als Summe der Wiederbeschaffungskos
ten der einzelnen Netting-Sätze, berechnet nach Absatz 1, als wären 
sie nicht durch Nachschüsse unterlegt; 

e) alle Hedging-Sätze werden gemäß Artikel 277a Absatz 1 festgelegt; 
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f) Institute setzen in der Formel zur Berechnung des potenziellen künf
tigen Risikopositionswerts nach Artikel 278 Absatz 1 den Multipli
kator auf 1 wie folgt: 

PFE ¼ X 

a 
AddOn ðaÞ 

dabei gilt: 

PFE = der potenzielle künftige Risikopositionswert; und 

AddOn 
(a) = der Aufschlag für Risikokategorie a; 

g) abweichend von Artikel 279a Absatz 1 berechnen Institute das Auf
sichtsdelta für alle Geschäfte wie folgt: 

δ = + 1 „bei Kaufpositionen im primären Risikofaktor“ 

– 1 „bei Verkaufspositionen im primären Risikofaktor“ 
8 < : 

dabei gilt: 

δ = das Aufsichtsdelta; 

h) die Formel nach Artikel 279b Absatz 1 Buchstabe a zur Berechnung 
des aufsichtlichen Durationsfaktors lautet wie folgt: 

aufsichtlicher Durationsfaktor = E – S 

dabei gilt: 

E = der Zeitraum zwischen dem Enddatum eines Geschäfts und 
dem Meldestichtag; und 

S = der Zeitraum zwischen dem Startdatum eines Geschäfts und 
dem Meldestichtag; 

i) der Laufzeitfaktor nach Artikel 279c Absatz 1 wird wie folgt be
rechnet: 

i) für Geschäfte im Rahmen der in Artikel 275 Absatz 1 genannten 
Netting-Sätze gilt: MF = 1; 

ii) für Geschäfte im Rahmen der in Artikel 275 Absätze 2 und 3 
genannten Netting-Sätze gilt: MF = 0,42; 

j) die Formel nach Artikel 280a Absatz 3 zur Berechnung des effek
tiven Nominalwerts des Hedging-Satzes ’j’ lautet wie folgt: 

EffNot IR 
j ¼ jD j;1 j þ jD j;2 j þ jD j;3 j 

dabei gilt: 

EffNot IR 
j = der effektive Nominalwert des Hedging-Satzes ’j’; und 

D j,k = der effektive Nominalwert der Unterklasse k des Hed
ging-Satzes ’j’; 
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k) die Formel nach Artikel 280c Absatz 3 zur Berechnung des Auf
schlags für die Kategorie ’Kreditrisiko’ des Hedging-Satzes ’j’ lautet 
wie folgt: 

AddOn Credit 
j ¼ X 

k 
jAddOnðEntity k Þj 

dabei gilt: 

AddOn Credit 
j = der Aufschlag für die Kategorie ’Kreditrisiko’ 

des Hedging-Satzes’j’; und 

AddOn(Entity k ) = der Aufschlag für die Kreditreferenzeinheit ’k’; 

l) die Formel nach Artikel 280d Absatz 3 zur Berechnung des Auf
schlags für die Kategorie ’Aktienkursrisiko’ des Hedging-Satzes ’j’ 
lautet wie folgt: 

AddOn 
Equity 
j ¼ X 

k 
jAddOnðEntity k Þj 

dabei gilt: 

AddOn 
Equity 
j = der Aufschlag für die Kategorie ’Aktienkursrisi

ko’ des Hedging-Satzes ’j’; und 

AddOn(Entity k ) = der Aufschlag für die Kreditreferenzeinheit ’k’; 

m) die Formel nach Artikel 280e Absatz 4 zur Berechnung des Auf
schlags für die Kategorie ’Warenpositionsrisiko’ des Hedging-Satzes 
’j’ lautet wie folgt: 

AddOn Com 
j ¼ X 

k 
jAddOnðType 

j 
k Þj 

dabei gilt: 

AddOn Com 
j = der Aufschlag für die Kategorie ’Warenpositi

onsrisiko’ des Hedging-Satzes ’j’; und 

AddOnðType 
j 
k Þ = der Aufschlag für den Warenreferenztyp ’k’. 

A b s c h n i t t 5 

U r s p r u n g s r i s i k o m e t h o d e 

Artikel 282 

Berechnung des Risikopositionswerts 

(1) Die Institute können für alle Geschäfte, die unter die gleiche 
vertragliche Nettingvereinbarung fallen, einen einzigen Risikopositions
wert berechnen, wenn alle in Artikel 274 Absatz 1 genannten Bedin
gungen erfüllt sind. Ansonsten berechnen die Institute für jedes Ge
schäft einen eigenen Risikopositionswert und behandeln die Geschäfte 
dabei wie einen eigenen Netting-Satz. 

(2) Der Risikopositionswert eines Netting-Satzes oder eines Ge
schäfts ist die 1,4-fache Summe der laufenden Wiederbeschaffungskos
ten und dem potenziellen künftigen Risikopositionswert. 
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(3) Die laufenden Wiederbeschaffungskosten gemäß Absatz 2 wer
den wie folgt berechnet: 

a) Für Netting-Sätze von Geschäften, die an einer anerkannten Börse 
gehandelt werden, die zentral von einer gemäß Artikel 14 der Ver
ordnung (EU) Nr. 648/2012 zugelassenen oder gemäß Artikel 25 der 
genannten Verordnung anerkannten zentralen Gegenpartei gecleart 
werden oder für die gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 mit der Gegenpartei bilateral Sicherheiten ausgetauscht 
werden, verwenden die Institute folgende Formel: 

RC = TH + MTA 

dabei gilt: 

RC = die Wiederbeschaffungskosten; 

TH = die im Rahmen der Nachschussvereinbarung für den Net
ting-Satz geltende Nachschuss-Schwelle, unterhalb der das 
Institut keine Sicherheiten fordern kann; und 

MTA = der im Rahmen der Nachschussvereinbarung für den Net
ting-Satz geltende Mindesttransferbetrag; 

b) für alle anderen Netting-Sätze oder einzelne Geschäfte verwenden 
die Institute folgende Formel: 

RC = max{CMV, 0} 

dabei gilt: 

RC = die Wiederbeschaffungskosten; und 

CMV = der aktuelle Marktwert. 

Zur Berechnung der laufenden Wiederbeschaffungskosten aktualisieren 
die Institute den aktuellen Marktwert mindestens einmal monatlich. 

(4) Die Institute berechnen den potenziellen künftigen Risikopositi
onswert gemäß Absatz 2 wie folgt: 

a) Der potenzielle künftige Risikopositionswert eines Netting-Satzes 
entspricht der Summe der potenziellen künftigen Risikopositions
werte aller Geschäfte des Netting-Satzes, berechnet gemäß Buchstabe 
b; 

b) der potenzielle künftige Risikopositionswert eines einzigen Geschäfts 
entspricht seinem Nominalwert, multipliziert mit 

i) dem Produkt aus 0,5 % und der Restlaufzeit des Geschäfts, aus
gedrückt in Jahren, bei Zinsderivatkontrakten; 

ii) dem Produkt aus 6 % und der Restlaufzeit des Geschäfts, aus
gedrückt in Jahren, bei Kreditderivatkontrakten; 

iii) 4 % bei Fremdwährungsderivaten; 

iv) 18 % bei gold- und warenunterlegten Derivaten mit Ausnahme 
von Stromderivaten; 

v) 40 % bei Stromderivaten; 

vi) 32 % bei Eigenkapitalderivaten; 

c) der Nominalwert nach Buchstabe b wird bei allen unter diesem 
Buchstaben genannten Derivaten gemäß Artikel 279b Absätze 2 
und 3 ermittelt; zudem wird der Nominalwert der unter Buchstabe 
b Ziffern iii bis vi genannten Derivate gemäß Artikel 279b Absatz 1 
Buchstaben b und c ermittelt; 
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d) der potenzielle künftige Risikopositionswert von Netting-Sätzen ge
mäß Absatz 3 Buchstabe a wird mit 0,42 multipliziert. 

Bei der Berechnung der potenziellen Risikoposition von Zinsderivaten 
und Kreditderivaten gemäß Buchstabe b Ziffern i und ii kann ein Institut 
anstelle der Restlaufzeit der Verträge die Ursprungslaufzeit verwenden. 

▼C2 

A b s c h n i t t 6 

A u f e i n e m i n t e r n e n M o d e l l b e r u h e n d e M e t h o d e 

Artikel 283 

Erlaubnis zur Verwendung der auf einem internen Modell 
beruhenden Methode 

(1) Sofern die zuständigen Behörden sich davon überzeugt haben, 
dass ein Institut die in Absatz 2 festgelegten Anforderungen erfüllt, 
gestatten sie diesem Institut, zur Berechnung des Risikopositionswerts 
der nachstehend genannten Geschäfte die auf einem internen Modell 
beruhende Methode (IMM) zu verwenden: 

a) Geschäfte gemäß Artikel 273 Absatz 2 Buchstabe a, 

b) Geschäfte gemäß Artikel 273 Absatz 2 Buchstaben b, c und d, 

c) Geschäfte gemäß Artikel 273 Absatz 2 Buchstaben a bis d. 

Darf ein Institut den Risikopositionswert eines der in Unterabsatz 1 
Buchstaben a bis c genannten Geschäfte nach der IMM ermitteln, so 
darf es die IMM auch auf die in Artikel 273 Absatz 2 Buchstabe e 
genannten Geschäfte anwenden. 

Unbeschadet des Artikels 273 Absatz 1 Unterabsatz 3 darf ein Institut 
Risikopositionen mit unerheblichem Umfang und Risiko von dieser 
Methode ausnehmen. In einem solchen Fall wendet ein Institut auf diese 
Risikopositionen eine der Methoden der Abschnitte 3 bis 5 an, wenn die 
jeweiligen Anforderungen dafür erfüllt sind. 

(2) Die zuständigen Behörden gestatten die Anwendung der IMM für 
eine der in Absatz 1 genannten Berechnungen nur dann, wenn das 
betreffende Institut nachgewiesen hat, dass es die in diesem Abschnitt 
festgelegen Anforderungen erfüllt und die zuständigen Behörden sich 
davon überzeugt haben, dass die Systeme des Instituts für das CCR- 
Management solide sind und ordnungsgemäß angewandt werden. 

(3) Die zuständigen Behörden können einem Institut für begrenzte 
Zeit gestatten, die IMM nacheinander auf verschiedene Geschäftstypen 
anzuwenden. Während dieser Zeit können die Institute bei den Ge
schäftstypen, bei denen die IMM nicht zur Anwendung kommt, auf 
die Methoden nach Abschnitt 3 oder Abschnitt 5 zurückgreifen. 

▼M8 
(4) Bei allen OTC-Derivatgeschäften und Geschäften mit langer Ab
wicklungsfrist, für die einem Institut die Anwendung der IMM gemäß 
Absatz 1 nicht gestattet wurde, wendet das Institut die Methoden nach 
Abschnitt 3 an. Innerhalb einer Gruppe kann dauerhaft auf eine Kom
bination aus diesen Methoden zurückgegriffen werden. 

▼M8
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(5) Ein Institut, dem nach Absatz 1 die Verwendung der IMM ge
stattet wurde, kehrt nicht zu den Methoden nach Abschnitt 3 oder Ab
schnitt 5 zurück, es sei denn, dies würde von der zuständigen Behörde 
genehmigt. Eine solche Genehmigung erteilen die zuständigen Behörden 
nur, wenn das Institut nachweist, dass es hierfür triftige Gründe hat. 

(6) Wenn ein Institut die in diesem Abschnitt festgelegten Anforde
rungen nicht mehr erfüllt, teilt es dies der zuständigen Behörde mit und 
trifft eine der folgenden Maßnahmen: 

a) Es legt der zuständigen Behörde einen Plan vor, aus dem hervorgeht, 
wie es die Anforderungen rasch wieder erfüllen will; 

b) es weist den zuständigen Behörden glaubhaft nach, dass die Nicht
erfüllung keine wesentlichen Auswirkungen hat. 

Artikel 284 

Risikopositionswert 

(1) Darf ein Institut gemäß Artikel 283 Absatz 1 den Risikopositions
wert einiger oder aller dort genannten Geschäfte nach der IMM berech
nen, so ermittelt es den Risikopositionswert dieser Geschäfte für den 
Netting-Satz insgesamt. 

Bei dem von dem Institut zu diesem Zweck verwendeten Modell 

a) wird die Verteilung zukünftiger Änderungen des Marktwerts des 
Netting-Satzes, die auf gemeinsame Veränderungen von maßgeb
lichen Marktvariablen, wie Zinssätze und Wechselkurse, zurück
zuführen sind, berechnet; 

b) wird ausgehend von den gemeinsamen Veränderungen von Markt
variablen der Wiederbeschaffungswert des Netting-Satzes zu jedem 
der künftigen Zeitpunkte berechnet. 

(2) Damit das Modell die Auswirkungen von Nachschüssen erfassen 
kann, muss das Modell des Sicherheitenwerts die qualitativen, quantita
tiven und datenbezogenen Anforderungen an das IMM gemäß diesem 
Abschnitt erfüllen, und das Institut darf in seine Schätzung der Ver
teilung zukünftiger Änderungen des Marktwerts des Netting-Satzes nur 
anerkennungsfähige Finanzsicherheiten im Sinne der Artikel 197, 198 
und 299 Absatz 2 Buchstaben c und d einbeziehen. 

(3) Die Eigenmittelanforderung für das Gegenparteiausfallrisiko von 
Risikopositionen gegenüber Gegenparteien, auf die ein Institut die IMM 
anwendet, entspricht dem höheren der beiden folgenden Werte: 

a) der Eigenmittelanforderung für diese Risikopositionen, die auf Basis 
des effektiven EPE unter Verwendung aktueller Marktdaten berech
net wird, 

b) der Eigenmittelanforderung für diese Risikopositionen, die auf Basis 
des effektiven EPE unter Verwendung einer einzigen kohärenten 
Kalibrierung unter Stressbedingungen für alle Risikopositionen ge
genüber Gegenparteien, auf die das Institut die IMM anwendet, be
rechnet wird. 
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(4) Außer für die unter Artikel 291 Absätze 4 und 5 fallenden Ge
genparteien, für die ein spezielles Korrelationsrisiko ermittelt wurde, 
berechnen die Institute den Risikopositionswert als Produkt aus Alpha 
(α) und dem effektiven EPE: 

Risikopositionswert = α × Effektiver EPE 

dabei entspricht 

α = 1,4, es sei denn, die zuständigen Behörden schreiben für α einen 
höheren Wert vor oder gestatten den Instituten nach Absatz 9, ihre 
eigenen Schätzungen zu verwenden. 

Der effektive EPE wird ermittelt, indem der erwartete Wiederbeschaf
fungswert (EE t ) als durchschnittlicher Wiederbeschaffungswert zu einem 
künftigen Zeitpunkt t errechnet wird, wobei der Durchschnitt über mög
liche künftige Werten für relevante Marktrisikofaktoren gebildet wird. 

Im Rahmen des Modells wird EE für eine Reihe künftiger Zeitpunkte t1, 
t2, t3 usw. geschätzt. 

(5) Der effektive EE wird rekursiv errechnet als 

Effective EE tk ¼ max fEffective EE tkÄ1; EE tk g 

dabei 

wird das aktuelle Datum als t 0 bezeichnet, 

ist der effektive EE t0 gleich dem aktuellen Wiederbeschaffungswert. 

(6) Der effektive EPE ist der durchschnittliche effektive EE im ersten 
Jahr der Laufzeit der Kontrakte des Netting-Satzes. Werden sämtliche 
Kontrakte des Netting-Satzes vor Ablauf eines Jahres fällig, so ist EPE 
der Durchschnitt der erwarteten Wiederbeschaffungswerte bis zur Fäl
ligkeit aller Kontrakte im Netting-Satz. Der effektive EPE wird als 
gewichteter Durchschnitt des effektiven EE berechnet: 

▼C4 

Effektiver EPE ¼ 
1 

minf1 year; maturityg · X minf1 year; maturityg 

k¼1 
Effektiver EE t k · Δt k 

▼C2 
wobei die Gewichte Δt k ¼ t k Ä t kÄ1 es ermöglichen, den künftigen 
Wiederbeschaffungswert für zeitlich ungleichmäßig verteilte Zeitpunkte 
zu errechnen. 

(7) Die Institute berechnen die erwarteten Wiederbeschaffungswerte 
oder die Spitzenwiederbeschaffungswerte ausgehend von einer Vertei
lung der Wiederbeschaffungswerte, in der Abweichungen von der Nor
malverteilungseigenschaft berücksichtigt sind. 

(8) Ein Institut darf eine konservativere Messgröße der nach der 
IMM berechneten Verteilung verwenden als das nach der Gleichung 
in Absatz 4 für jede Gegenpartei berechnete Produkt aus α und dem 
effektiven EPE. 

(9) Unbeschadet des Absatzes 4 können die zuständigen Behörden 
den Instituten gestatten, ihre eigenen Schätzungen für α zu verwenden, 
wobei 
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a) α gleich dem Verhältnis zwischen dem internen Kapital, das sich aus 
einer vollständigen Simulierung der Risikopositionen gegenüber al
len Gegenparteien ergibt (Zähler), und dem auf der Grundlage des 
EPE bestimmten internen Kapital (Nenner) ist, 

b) im Nenner EPE wie ein feststehender Forderungsbetrag verwendet 
wird. 

Wenn α nach diesem Absatz geschätzt wird, darf sein Wert nicht unter 
1,2 liegen. 

(10) Für eine α-Schätzung gemäß Absatz 9 stellt ein Institut sicher, 
dass Zähler und Nenner hinsichtlich der Modellierungsmethode, den 
Parameterspezifikationen und der Portfoliozusammensetzung in konsis
tenter Weise berechnet werden. Der zur Schätzung von α verwendete 
Ansatz muss sich auf den Ansatz des Instituts für das interne Kapital 
stützen, gut dokumentiert sein und von unabhängiger Seite validiert 
werden. Zusätzlich dazu überprüft ein Institut seine α-Schätzungen min
destens einmal im Quartal und bei im Zeitverlauf variierender Portfolio
zusammensetzung noch häufiger. Ein Institut bewertet auch das Modell
risiko. 

(11) Ein Institut weist den zuständigen Behörden gegenüber hinrei
chend nach, dass seine internen α-Schätzungen im Zähler wesentliche 
Ursachen für eine Abhängigkeit der Verteilung vom Marktwert von 
Geschäften oder Portfolios von Geschäften mit den verschiedenen Ge
genparteien erfassen. Interne α-Schätzungen tragen der Granularität von 
Portfolios Rechnung. 

(12) Wenn die zuständigen Behörden die Verwendung von Schät
zungen gemäß Absatz 9 beaufsichtigen, tragen sie der erheblichen Ab
weichung in den α-Schätzungen Rechnung, die aus dem Potenzial für 
Fehlspezifikationen bei den für den Zähler verwendeten Modellen re
sultiert, vor allem, wenn Konvexität vorliegt. 

(13) Wenn angebracht, berücksichtigen die bei der gemeinsamen 
Modellierung von Markt- und Kreditrisiken angesetzten Volatilitäten 
und Korrelationen bei Marktrisikofaktoren den Kreditrisikofaktor, um 
einem potenziellen Anstieg der Volatilität oder Korrelation bei einem 
wirtschaftlichen Abschwung Rechnung zu tragen. 

Artikel 285 

Risikopositionswert bei Netting-Sätzen mit Nachschussvereinbarung 

(1) Besteht für den Netting-Satz eine Nachschussvereinbarung und 
wird er täglich zu Marktpreisen bewertet, berechnet das Institut den 
effektiven EPE gemäß diesem Absatz. erfasst das interne Modell bei 
der Schätzung von EE die Auswirkungen von Nachschüssen, so kann 
das Institut die EE-Messgröße des Modells bei entsprechender Erlaubnis 
der zuständigen Behörde unmittelbar in die Gleichung in Artikel 284 
Absatz 5 einsetzen. Eine solche Erlaubnis geben die zuständigen Be
hörden nur, wenn sie sich davon überzeugt haben, dass das Modell bei 
der Schätzung von EE den Auswirkungen von Nachschüssen angemes
sen Rechnung trägt. Hat ein Institut keine entsprechende Erlaubnis der 
zuständigen Behörden erhalten, verwendet es eine der folgenden effek
tiven EPE-Messgrößen: 

a) Den effektiven EPE, berechnet ohne Berücksichtigung etwaiger Si
cherheiten, die als Nachschuss gehalten oder gestellt werden, zuzüg
lich etwaiger Sicherheiten, die der Gegenpartei unabhängig von der 
täglichen Bewertung und Nachschussberechnung oder dem aktuellen 
Wiederbeschaffungswert gestellt wurden; 
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b) den effektiven EPE, berechnet als die potenzielle Erhöhung der Ri
sikoposition während der Nachschuss-Risikoperiode, zuzüglich des 
größeren der beiden folgenden Beträge: 

i) aktueller Wiederbeschaffungswert einschließlich aller aktuell ge
haltenen oder gestellten Sicherheiten außer abgerufenen oder strit
tigen Sicherheiten, 

ii) der höchste Netto-Wiederbeschaffungswert, einschließlich der im 
Rahmen der Nachschussvereinbarung bereits vorhandenen Sicher
heiten, der gerade noch keinen Abruf weiterer Sicherheiten aus
löst. In diesem Betrag sind alle in der Nachschussvereinbarung 
festgelegten Schwellen, Mindesttransferbeträge, Zusatzbeträge 
(independent amounts) und Einschüsse berücksichtigt. 

Für die Zwecke des Buchstabens b berechnen die Institute den Auf
schlag als die erwartete positive Veränderung des Marktwerts zu Markt
preisen der Geschäfte während der Nachschuss-Risikoperiode. Verände
rungen beim Wert der Sicherheiten wird durch Rückgriff auf die von 
der Aufsicht vorgegebenen Volatilitätsanpassungen gemäß Kapitel 4 
Abschnitt 4 oder die im Rahmen der umfassenden Methode zur Berück
sichtigung finanzieller Sicherheiten durchgeführten eigenen Schätzungen 
der Volatilitätsanpassungen Rechnung getragen, wobei allerdings wäh
rend der Nachschuss-Risikoperiode keine Sicherheitszahlungen an
genommen werden dürfen. Für die Nachschuss-Risikoperiode gelten 
die in den Absätzen 2 bis 5 festgelegten Mindestfristen. 

(2) Bei Geschäften mit täglichen Nachschüssen und täglicher Bewer
tung zu Marktpreisen darf die bei der Modellierung des Risikopositions
werts bei Nachschussvereinbarungen zugrunde gelegte Nachschuss-Ri
sikoperiode nicht kürzer sein als 

a) 5 Handelstage bei Netting-Sätzen, die ausschließlich aus Pensions
geschäften, Wertpapier- oder Warenverleih- oder -leihgeschäften und 
Lombardgeschäften bestehen, 

b) 10 Handelstage bei allen anderen Netting-Sätzen. 

(3) Von Absatz 2 Buchstaben a und b gelten folgende Ausnahmen: 

a) Bei allen Netting-Sätzen, bei denen die Anzahl der Geschäfte zu 
jedem beliebigen Zeitpunkt eines Quartals über 5 000 hinausgeht, 
darf die Nachschuss-Risikoperiode für das darauffolgende Quartal 
nicht weniger als 20 Handelstage betragen. Handelsrisikopositionen 
von Instituten sind von dieser Ausnahme ausgenommen; 

b) bei Netting-Sätzen mit einem oder mehreren Geschäften, bei denen 
entweder die Sicherheit illiquide ist oder ein OTC-Derivat sich nicht 
ohne Weiteres ersetzen lässt, darf die Nachschuss-Risikoperiode 
nicht weniger als 20 Handelstage betragen. 
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Ein Institut ermittelt, ob eine Sicherheit illiquide ist oder OTC-Derivate 
bei angespannten Marktbedingungen nicht ohne Weiteres ersetzbar sind, 
wobei angespannte Marktbedingungen durch das Fehlen ununterbrochen 
aktiver Märkte gekennzeichnet sind, an denen eine Gegenpartei inner
halb von maximal zwei Tagen mehrere Preisangebote erhalten würde, 
die den Markt nicht in Bewegung versetzen oder keinen Preis darstellen 
würden, der (im Falle einer Sicherheit) mit einem Abschlag oder (bei 
einem OTC-Derivat) einem Aufschlag einherginge. 

Ein Institut berücksichtigt, ob die von ihm als Sicherheit gehaltenen 
Geschäfte oder Wertpapiere auf eine bestimmte Gegenpartei konzentriert 
sind und es für den Fall, dass diese Gegenpartei den Markt überstürzt 
verlässt, zur Ersetzung dieser Geschäfte und Wertpapiere in der Lage 
wäre. 

(4) War ein Institut in den unmittelbar vorangegangenen zwei Quar
talen bei einem bestimmten Netting-Satz an mehr als zwei Streitigkeiten 
über die Nachschusshöhe beteiligt, die länger andauerten als die nach 
den Absätzen 2 und 3 geltende Nachschuss-Risikoperiode, so legt das 
Institut in den anschließenden zwei Quartalen für diesen Netting-Satz 
eine Nachschuss-Risikoperiode zugrunde, die mindestens doppelt so 
lang ist wie der in den Absätzen 2 und 3 für diesen Netting-Satz 
genannte Zeitraum. 

(5) Bei Nachschussprozessen mit einer Frequenz von N Tagen ist die 
Dauer der Nachschuss-Risikoperiode zumindest gleich dem in den Ab
sätzen 2 und 3 festgelegten Zeitraum (= F) plus N Tagen minus einem 
Tag, d. h.: 

Nachschuss-Risikoperiode = F + N – 1. 

(6) Berücksichtigt das interne Modell die Auswirkungen von Nach
schüssen auf Veränderungen des Marktwerts des Netting-Satzes, so 
modelliert das Institut bei seinen Berechnungen des Wiederbeschaf
fungswerts für OTC-Derivate und Wertpapierfinanzierungsgeschäften 
Sicherheiten (außer Barsicherheiten, die auf die gleiche Währung lauten 
wie die Risikoposition selbst) zusammen mit der Risikoposition. 

(7) Ist ein Institut nicht zur gemeinsamen Modellierung von Sicher
heiten und Risikopositionen in der Lage, so setzt es bei seinen Berech
nungen der Wiederbeschaffungswerte für OTC-Derivate und Wert
papierfinanzierungsgeschäfte die Auswirkungen keiner anderen Sicher
heiten als Barsicherheiten, die auf dieselbe Währung lauten wie die 
Risikoposition selbst, an, es sei denn, es nimmt auf eigenen Schätzun
gen beruhende Volatilitätsanpassungen vor, die den Standards der um
fassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten ent
sprechen, oder es nimmt gemäß Kapitel 4 die von der Aufsicht vor
gegebenen Volatilitätsanpassungen vor. 

(8) Ein Institut, das die IMM verwendet, lässt in seinen Modellen die 
Auswirkungen einer Herabsetzung des Wiederbeschaffungswerts außer 
Acht, die auf eine Klausel in einer Sicherungsvereinbarung zurückgeht, 
wonach eine Bonitätsverschlechterung bei der Gegenpartei die Einliefe
rung von Sicherheiten erfordert. 

Artikel 286 

Management des Gegenparteiausfallrisikos (CCR) — Grundsätze, 
Verfahren und Systeme 

(1) Ein Institut schafft und erhält ein Rahmenkonzept für das CCR- 
Management, das folgende Komponenten beinhaltet: 
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a) Grundsätze, Prozesse und Systeme, die die Ermittlung, Messung, 
Steuerung und Genehmigung des Gegenparteiausfallrisikos und die 
interne Berichterstattung darüber sicherstellen, 

b) Verfahren, die die Einhaltung dieser Grundsätze, Prozesse und Sys
teme gewährleisten. 

Diese Grundsätze, Prozesse und Systeme sind konzeptionell solide und 
werden unter Sicherstellung ihrer Integrität angewandt sowie dokumen
tiert. In dieser Dokumentation wird dargelegt, mit welchen empirischen 
Techniken das Gegenparteiausfallrisiko gemessen wird. 

(2) Das nach Absatz 1 vorgeschriebene CCR-Management-Rahmen
konzept trägt den mit dem Gegenparteiausfallrisiko einhergehenden 
Markt-, Liquiditäts- sowie rechtlichen und operationellen Risiken Rech
nung. Es stellt insbesondere sicher, dass das Institut die folgenden 
Grundsätze einhält: 

a) Es geht keine Geschäftsbeziehung mit einer Gegenpartei ein, ohne 
deren Kreditwürdigkeit beurteilt zu haben; 

b) es trägt dem bei und vor Abwicklung bestehenden Kreditrisiko ge
bührend Rechnung; 

c) es steuert diese Risiken auf Ebene der Gegenpartei (durch Aggrega
tion der Risikopositionswerte für Gegenparteiausfallrisiken mit ande
ren Kreditrisikopositionen) und auf Unternehmensebene so umfas
send wie möglich. 

(3) Ein Institut, das die IMM verwendet, gewährleistet und weist der 
zuständigen Behörde glaubhaft nach, dass sein CCR-Management-Rah
menkonzept den Liquiditätsrisiken aller nachstehend genannten Faktoren 
Rechnung trägt: 

a) möglicherweise eingehende Nachschussforderungen im Zusammen
hang mit dem Austausch von Nachschüssen oder anderer Sicherhei
tenarten, wie Einschüssen oder unabhängigen Einschussbeträgen, bei 
ungünstigen Marktschocks, 

b) möglicherweise eingehende Rückgabeforderungen für überschüssige, 
von Gegenparteien gestellte Sicherheiten, 

c) Nachschussforderungen infolge einer möglichen Herabstufung der 
eigenen externen Bonitätsbeurteilung. 

Ein Institut stellt sicher, dass Art und zeitlicher Umfang einer Weiter
verwendung von Sicherheiten mit seinem Liquiditätsbedarf in Einklang 
stehen und seine Fähigkeit zur rechtzeitigen Stellung oder Rückgabe 
von Sicherheiten nicht beeinträchtigen. 

(4) Leitungsorgan und Geschäftsleitung eines Instituts sind aktiv am 
CCR-Management beteiligt und gewährleisten, dass es mit ausreichen
den Ressourcen ausgestattet ist. Ein förmliches Verfahren sorgt dafür, 
dass die Geschäftsleitung die Grenzen des Modells und die diesem 
zugrunde liegenden Annahmen kennt und über die möglichen Auswir
kungen dieser Grenzen und Annahmen auf die Verlässlichkeit der Er
gebnisse auf dem Laufenden ist. Die Geschäftsleitung kennt auch die 
Unwägbarkeiten der Marktrahmenbedingungen und die betrieblichen 
Aspekte und weiß, wie diese sich im Modell niederschlagen. 
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(5) Die Tagesberichte, die gemäß Artikel 287 Absatz 2 Buchstabe b 
über die CCR-behafteten Risikopositionen eines Instituts erstellt werden, 
werden von einer Managementebene überprüft, die über ausreichende 
Befugnisse und Autorität verfügt, um sowohl eine Reduzierung der von 
einzelnen Kreditmanagern oder Händlern übernommenen Positionen als 
auch eine Reduzierung des gesamten Gegenparteiausfallrisikos des In
stituts durchzusetzen. 

(6) Das gemäß Absatz 1 geschaffene CCR-Management-Rahmenkon
zept eines Instituts wird in Kombination mit den internen Kredit- und 
Handelsvolumenobergrenzen eingesetzt. Zu diesem Zweck sind Kredit- 
und Handelsvolumenobergrenzen mit dem Risikomessmodell des Insti
tuts in einer Weise verknüpft, die im Zeitablauf konsistent ist und für 
Kreditmanager, Händler und Geschäftsleitung gut nachvollziehbar ist. 
Ein Institut verfügt über ein förmliches Verfahren, um Verstöße gegen 
Risikolimits bei der angemessenen Managementebene zu melden. 

(7) Bei der Messung des Gegenparteiausfallrisikos eines Instituts 
wird auch die tägliche und die Innertages-Inanspruchnahme von Kredit
linien ermittelt. Die aktuellen Wiederbeschaffungswerte werden unter 
Einbeziehung und unter Ausschluss der hinterlegten Sicherheiten ge
messen. Das Institut berechnet und überwacht für einzelne Portfolios 
und Gegenparteien den Spitzen- oder den potenziellen künftigen Wie
derbeschaffungswert (PFE) zu dem von ihm gewählten Konfidenz
niveau. Das Institut trägt dabei großen oder konzentrierten Positio
nen,auch in Bezug auf Gruppen verbundener Gegenparteien, Branchen 
und Märkte, Rechnung. 

(8) Ein Institut schafft und erhält ein routinemäßiges, rigoroses 
Stresstest-Programm. Die Ergebnisse dieser Stresstests werden regel
mäßig, mindestens aber vierteljährlich von der Geschäftsleitung über
prüft und in den vom Leitungsorgan oder der Geschäftsleitung fest
gelegten CCR-Grundsätzen und -obergrenzen berücksichtigt. Ergeben 
Stresstests eine besondere Anfälligkeit für eine bestimmte Fallkonstella
tion, so leitet das Institut unverzüglich Schritte zur Steuerung dieser 
Risiken ein. 

Artikel 287 

Organisationsstrukturen für das CCR-Management 

(1) Ein Institut, das die IMM verwendet, schafft und erhält Folgen
des: 

a) eine Abteilung „Risikoüberwachung“, die den Vorgaben des Absat
zes 2 entspricht, 

b) eine Abteilung für die Sicherheitenverwaltung, die den Vorgaben des 
Absatzes 3 entspricht. 

(2) Die Abteilung „Risikoüberwachung“ ist für die Gestaltung und 
Umsetzung des CCR-Managements zuständig, wozu auch die erstmalige 
und die laufende Validierung des internen Modells zählen, nimmt die 
nachstehend genannten Aufgaben wahr und erfüllt die nachstehend ge
nannten Anforderungen: 

a) Sie ist für Gestaltung und Umsetzung des institutseigenen CCR-Ma
nagementsystems zuständig; 

b) sie erstellt täglich Berichte über die Ergebnisse des institutseigenen 
Risikomessmodells und analysiert diese Ergebnisse. Im Rahmen die
ser Analyse wird auch die Beziehung zwischen Messgrößen des 
Gegenparteiausfallrisikos und Handelsvolumenobergrenzen bewertet; 
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c) sie kontrolliert die in das Modell einfließenden Daten auf ihre In
tegrität und erstellt und analysiert Berichte über die Ergebnisse des 
institutseigenen Risikomessmodells, wozu auch eine Bewertung der 
Beziehung zwischen Risikomessgrößen und Kredit- und Handels
volumenobergrenzen gehört; 

d) sie ist von den Abteilungen, die für die Schaffung oder die Ver
längerung von Risikopositionen oder den Handel mit diesen zustän
dig sind, unabhängig und frei von jeder ungebührlichen Einfluss
nahme; 

e) sie verfügt über eine angemessene Personalausstattung; 

f) sie untersteht unmittelbar der Geschäftsleitung des Instituts; 

g) ihre Arbeiten sind eng mit dem täglichen Kreditrisikomanagement 
des Instituts verzahnt; 

h) ihre Ergebnisse sind integraler Bestandteil der Planung, Über
wachung und Kontrolle des Kredit- und Gesamtrisikoprofils des In
stituts. 

(3) Die Abteilung für die Sicherheitenverwaltung hat folgende Auf
gaben und Funktionen: 

a) Berechnung und Anforderung von Nachschüssen, Bearbeitung von 
Streitigkeiten über die Höhe von Nachschüssen und die genaue täg
liche Berichterstattung zu Zusatzbeträgen, Einschüssen und Nach
schüssen, 

b) Kontrolle der Integrität der zur Anforderung von Nachschüssen ver
wendeten Daten und Sicherstellung, dass die Daten konsistent sind 
und regelmäßig mit allen relevanten Datenquellen innerhalb des In
stituts abgeglichen werden, 

c) Rückverfolgung des Umfangs, in dem Sicherheiten weiterverwendet 
werden, und etwaiger Änderungen der Rechte des Instituts auf die 
oder im Zusammenhang mit den von ihm gestellten Sicherheiten, 

d) Unterrichtung der geeigneten Managementebene darüber, welche Ka
tegorien von Sicherheiten weiterverwendet werden und welchen Be
dingungen eine solche Weiterverwendung unterliegt, einschließlich 
Instrument, Bonität und Laufzeit, 

e) Rückverfolgung, ob bei den von dem Institut akzeptierten Sicherhei
ten eine Konzentration auf einzelne Vermögenswertkategorien zu 
verzeichnen ist, 

f) regelmäßige, mindestens aber vierteljährliche Unterrichtung der Ge
schäftsleitung über die Sicherheitenverwaltung, wozu auch Informa
tionen über die Arten von erhaltenen und gestellten Sicherheiten 
sowie Umfang, Altersstruktur und Ursachen von Streitigkeiten über 
die Nachschusshöhe zählen. Diese interne Berichterstattung muss 
auch Trendentwicklungen in diesen Daten aufzeigen. 
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(4) Die Geschäftsleitung stattet die nach Absatz 1 Buchstabe b vor
geschriebene Abteilung für die Sicherheitenverwaltung mit ausreichen
den Ressourcen aus, damit deren Systeme ein angemessenes Maß an 
betrieblicher Leistungsfähigkeit erreichen, das sich an der Rechtzeitig
keit und Korrektheit der ausgehenden Nachschussforderungen und der 
Reaktionszeit bei eingehenden Nachschussforderungen ablesen lässt. 
Die Geschäftsleitung stellt eine ausreichende Personalausstattung dieser 
Abteilung sicher, damit diese Nachschussforderungen und Streitfälle 
selbst bei schweren Marktkrisen rechtzeitig bearbeiten und das Institut 
so in die Lage versetzen kann, die Zahl der durch hohe Geschäftsvolu
mina bedingten großen Streitfälle zu begrenzen. 

Artikel 288 

Überprüfung des CCR-Managementsystems 

Ein Institut unterzieht sein CCR-Managementsystem im Rahmen seiner 
Innenrevision regelmäßig einer unabhängigen Überprüfung. Diese 
schließt die Tätigkeiten der nach Artikel 287 vorgeschriebenen Abtei
lungen für die Risikoüberwachung und die Sicherheitenverwaltung ein 
und umfasst mindestens Folgendes: 

a) die Angemessenheit der in Artikel 286 vorgeschriebenen Dokumen
tation von CCR-Managementsystem und -verfahren, 

b) die Organisation der nach Artikel 287 Absatz 1 Buchstabe a vor
geschriebenen Abteilung für die Überwachung des Gegenparteiaus
fallrisikos, 

c) die Organisation der nach Artikel 287 Absatz 1 Buchstabe b vor
geschriebenen Abteilung für die Sicherheitenverwaltung, 

d) die Einbettung der CCR-Messung in das tägliche Risikomanage
ment, 

e) das Genehmigungsverfahren für die von den Mitarbeitern des Han
dels- und des Abwicklungsbereichs verwendeten Risikobepreisungs
modelle und Bewertungssysteme, 

f) die Validierung aller wesentlichen Änderungen beim CCR-Messver
fahren, 

g) den Umfang der vom Risikomessmodell erfassten Gegenparteiaus
fallrisiken, 

h) die Integrität des Managementinformationssystems, 

i) die Genauigkeit und Vollständigkeit der CCR-Daten, 

j) die genaue Abbildung der rechtlichen Bedingungen von Sicherhei
ten- und Nettingvereinbarungen in der Messung der Wiederbeschaf
fungswerte, 

k) die Verifizierung der Schlüssigkeit, Zeitnähe und Verlässlichkeit der 
für interne Modelle verwendeten Datenquellen, wozu auch deren 
Unabhängigkeit zählt, 

l) die Genauigkeit und Angemessenheit der Annahmen in Bezug auf 
Volatilitäten und Korrelationen, 
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m) die Genauigkeit der Bewertungs- und Risikotransformationsberech
nungen, 

n) die Verifizierung der Modellgenauigkeit durch häufige Rückverglei
che im Sinne von Artikel 293 Absatz 1 Buchstaben b bis e, 

o) die Einhaltung der einschlägigen rechtlichen Anforderungen durch 
die Abteilungen für die Überwachung des Gegenparteiausfallrisikos 
und die Sicherheitenverwaltung. 

Artikel 289 

Praxistest 

(1) Die Institute stellen sicher, dass die Verteilung der Wiederbe
schaffungswerte, die sich aus dem zur Berechnung des effektiven EPE 
verwendeten Modell ergibt, eng in das tägliche CCR-Management des 
Instituts einbezogen wird und das Ergebnis des Modells bei der Kredit
vergabe, dem CCR-Management, der Allokation des internen Kapitals 
und der Unternehmensführung berücksichtigt wird. 

(2) Das Institut weist den zuständigen Behörden gegenüber hinrei
chend nach, dass es zur Berechnung der Verteilungen der Wiederbe
schaffungswerte, auf die sich die EPE-Berechnung stützt, seit mindes
tens einem Jahr vor der Erlaubnis der zuständigen Behörden zur Ver
wendung der IMM gemäß Artikel 283 ein den Anforderungen dieses 
Abschnitts weitgehend entsprechendes internes Modell verwendet. 

(3) Das zur Ermittlung der Verteilung der Wiederbeschaffungswerte 
verwendete interne Modell ist Teil des nach Artikel 286 vorgeschriebe
nen CCR-Management-Rahmenkonzepts. Dieses Rahmenkonzept um
fasst auch die Messung der Inanspruchnahme von Kreditlinien durch 
Aggregation von Risikopositionswerten für Gegenparteiausfallrisiken 
mit anderen Kreditrisikopositionen und die Allokation des internen Ka
pitals. 

(4) Zusätzlich zum EPE misst und steuert ein Kreditinstitut auch 
seine aktuellen Wiederbeschaffungswerte. Diese werden gegebenenfalls 
unter Einbeziehung und unter Ausschluss der hinterlegten Sicherheiten 
gemessen. Der Praxistest gilt als bestanden, wenn ein Institut für das 
Gegenparteiausfallrisiko andere Maßeinheiten, wie den Spitzenwieder
beschaffungswert, verwendet, die auf einer anhand desselben Modells 
zur Berechnung des EPE ermittelten Verteilung der Wiederbeschaf
fungswerte beruhen. 

(5) Ein Institut muss zu einer täglichen EE-Schätzung in der Lage 
sein, es sei denn, es weist den zuständigen Behörden gegenüber glaub
haft nach, dass sein Gegenparteiausfallrisiko eine seltenere Berechnung 
rechtfertigt. Das Institut schätzt ein EE-Zeitprofil auf Basis von Zeit
punkten, die die zeitliche Struktur künftiger Zahlungsströme und die 
Fälligkeit der Geschäfte angemessen widerspiegelt und das in einer 
Weise, die der Bedeutung und der Zusammensetzung der Risikopositio
nen gerecht wird. 

(6) Der Wiederbeschaffungswert wird für die Laufzeit sämtlicher 
Kontrakte des Netting-Satzes und nicht nur bis zum Einjahreshorizont 
gemessen, überwacht und kontrolliert. Das Institut verfügt über Verfah
ren zur Ermittlung und Kontrolle der Risiken für Gegenparteien für den 
Fall, dass der Wiederbeschaffungswert über den Einjahreshorizont hi
nausgeht. Die prognostizierte Erhöhung des Wiederbeschaffungswerts 
fließt in das institutsinterne Modell zur Bestimmung des internen Ka
pitals ein. 
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Artikel 290 

Stresstests 

(1) Ein Institut verfügt über ein umfassendes Stresstest-Programm für 
das Gegenparteiausfallrisiko, das auch bei der Beurteilung der Eigen
mittelanforderungen für das Gegenparteiausfallrisiko zum Einsatz 
kommt und die Anforderungen der Absätze 2 bis 10 erfüllt. 

(2) Dabei werden mögliche Ereignisse oder künftige Veränderungen 
bei den ökonomischen Rahmenbedingungen ermittelt, die sich nachteilig 
auf die Wiederbeschaffungswerte von Positionen eines Instituts auswir
ken könnten, und die Fähigkeit des Instituts bewertet, derartigen Ver
änderungen standzuhalten. 

(3) Die im Rahmen des Programms durchgeführten Stress-Messun
gen werden mit den Risikolimits abgeglichen und vom Institut im Rah
men des Verfahrens nach Artikel 81 der Richtlinie 2013/36/EU geprüft. 

(4) Das Programm erfasst alle Geschäfte und aggregierten Risiko
positionen auf Ebene einzelner Gegenparteien für alle Arten von Gegen
parteiausfallrisiken in einem für regelmäßige Stresstests ausreichenden 
zeitlichen Rahmen. 

(5) Es sieht für alle Gegenparteien zumindest monatliche Stresstests 
für Wiederbeschaffungswerte im Hinblick auf die wichtigsten Markt
risikofaktoren, wie Zinsen, Wechselkurse, Aktien, Kreditrisikospreads 
und Rohstoffpreise vor, um übermäßige Konzentrationen bei bestimm
ten direktionalen Risiken zu ermitteln und dem Institut erforderlichen
falls deren Verringerung zu ermöglichen. Die Stresstests für Wiederbe
schaffungswerte — einschließlich der Tests für einzelne und mehrere 
Risikofaktoren sowie für wesentliche nicht direktionale Risiken — so
wie gemeinsame Stresstests für Wiederbeschaffungswerte und Bonität 
werden auf Ebene einzelner Gegenparteien, auf Ebene von Gegenpar
teigruppen sowie für das institutsweite Gegenparteiausfallrisiko durch
geführt. 

(6) Das Programm legt mindestens vierteljährliche Stresstests auf 
Basis von Multifaktor-Szenarien zugrunde und bewertet wesentliche 
nicht direktionale Risiken, einschließlich Zinskurvenrisiko und Basisri
siken. Multifaktor-Stresstests beinhalten zumindest die folgenden Szena
rien: 

a) Eintritt schwerwiegender konjunktureller Ereignisse oder Marktstö
rungen, 

b) erheblicher Rückgang der allgemeinen Marktliquidität, 

c) Glattstellung der Positionen eines großen Finanzintermediärs. 

(7) Die Schwere der für die zugrunde gelegten Risikofaktoren simu
lierten Schocks sollte mit dem Zweck des Stresstests in Einklang stehen. 
Bei der Analyse der Solvenz unter Stressbedingungen müssen die für 
die zugrunde gelegten Risikofaktoren simulierten Schocks schwer genug 
sein, um extreme historische Marktrahmenbedingungen und extreme, 
aber plausible angespannte Marktbedingungen zu erfassen. Die Stress
tests ermöglichen es, die Auswirkungen dieser Schocks auf die Eigen
mittel, die Eigenmittelanforderungen und die Erträge zu bewerten. Für 
die tägliche Portfolioüberwachung, Absicherung und Steuerung von Ri
sikokonzentrationen werden im Rahmen des Programms außerdem we
niger schwerwiegende Szenarien mit höherer Wahrscheinlichkeit be
trachtet. 
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(8) Um extreme, aber plausible Szenarien zu ermitteln, die zu erheb
lich schlechteren Ergebnissen führen könnten, sieht das Programm ge
gebenenfalls auch umgekehrte Stresstests vor. Bei umgekehrten Stress
tests werden die Auswirkungen wesentlicher Nichtlinearitäten im Port
folio berücksichtigt. 

(9) Die Ergebnisse der im Rahmen des Programms durchgeführten 
Stresstests werden der Geschäftsleitung regelmäßig, mindestens aber 
vierteljährlich, mitgeteilt. Die Berichte und Ergebnisanalysen geben 
Aufschluss über die größten Auswirkungen auf die einzelnen Gegen
parteien im gesamten Portfolio, über wesentliche Risikokonzentrationen 
in einzelnen Portfoliosegmenten (innerhalb der gleichen Branche oder 
Region) sowie über relevante Trends auf Portfolio- und Gegenpartei
ebene. 

(10) Die Geschäftsleitung übernimmt bei der Integration der Stress
tests in das Risikomanagement-Rahmenkonzept und die Risikokultur 
des Instituts eine führende Rolle und stellt sicher, dass die Ergebnisse 
aussagekräftig sind und zur Steuerung des Gegenparteiausfallrisikos ein
gesetzt werden. Die Ergebnisse, die die Stresstests für wesentliche Wie
derbeschaffungswerte ergeben, werden anhand der Richtlinien für die 
Risikobereitschaft des Instituts bewertet und für den Fall, dass die Tests 
unangemessen hohe Risiken oder Risikokonzentrationen ergeben, zur 
Diskussion und gegebenenfalls Veranlassung von Maßnahmen an die 
Geschäftsleitung weitergeleitet. 

Artikel 291 

Korrelationsrisiko 

(1) Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck 

a) „allgemeines Korrelationsrisiko“ das Risiko, das entsteht, wenn eine 
positive Korrelation zwischen der Ausfallwahrscheinlichkeit von Ge
genparteien und allgemeinen Marktrisikofaktoren besteht; 

b) „spezielles Korrelationsrisiko“ das Risiko, das entsteht, wenn auf
grund der Art der Geschäfte mit einer Gegenpartei die Ausfallwahr
scheinlichkeit der Gegenpartei positiv mit dem künftigen Wiederbe
schaffungswert aus den Geschäften mit dieser bestehenden Gegen
partei korreliert. Ein Institut ist einem speziellen Korrelationsrisiko 
ausgesetzt, wenn zu erwarten ist, dass der künftige Wiederbeschaf
fungswert aus den Geschäften mit einer bestimmten Gegenpartei 
dann hoch ist, wenn auch die Ausfallwahrscheinlichkeit der Gegen
partei hoch ist. 

(2) Ein Institut schenkt Risikopositionen, die mit einem erheblichen 
allgemeinen und speziellen Korrelationsrisiko verbunden sind, gebüh
rende Beachtung. 

(3) Zur Ermittlung allgemeiner Korrelationsrisiken entwickelt ein In
stitut Stresstests und Szenarioanalysen, mit denen es Risikofaktoren, die 
zur Bonität der Gegenpartei in einem ungünstigen Verhältnis stehen, 
Stressbedingungen aussetzt. Solche Tests tragen der Möglichkeit Rech
nung, dass es nach einer Veränderung in den Beziehungen zwischen 
Risikofaktoren zu schweren Schocks kommt. Ein Institut überwacht das 
allgemeine Korrelationsrisiko nach Produkten, Regionen, Branchen oder 
anderen für seine Geschäftstätigkeit relevanten Kategorien. 

(4) Ein Institut wendet kontinuierlich Verfahren an, mit denen für 
jedes einzelne Unternehmen spezielle Korrelationsrisiken vom Ge
schäftsabschluss an über die gesamte Laufzeit des Geschäfts hinweg 
ermittelt, verfolgt und kontrolliert werden können. 
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(5) Für Geschäfte, bei denen ein spezielles Korrelationsrisiko fest
gestellt wurde und bei denen eine rechtliche Verbindung zwischen der 
Gegenpartei und dem Emittenten des Basiswerts des OTC-Derivats oder 
des Basiswerts der in Artikel 273 Absatz 2 Buchstaben b, c und d 
bezeichneten Geschäfte besteht, berechnen Institute die Eigenmittel
anforderungen für das Gegenparteiausfallrisiko nach folgenden Grund
sätzen: 

a) Die Instrumente, bei denen ein spezielles Korrelationsrisiko besteht, 
werden nicht in den gleichen Netting-Satz aufgenommen wie die 
anderen Geschäfte mit der Gegenpartei, sondern jeweils als separater 
Netting-Satz behandelt; 

b) innerhalb jedes solchen separaten Netting-Satzes ist der Risikoposi
tionswert von Einzeladressen-Kreditausfallswaps gleich dem gesam
ten erwarteten Verlust des verbleibenden Zeitwerts der Basisinstru
mente unter der Annahme der Liquidation des zugrunde liegenden 
Emittenten; 

c) Institute, die den Ansatz nach Kapitel 3 verwenden, setzen die LGD 
für solche Swap-Geschäfte mit 100 % an; 

d) Institute, die den Ansatz nach Kapitel 2 verwenden, setzen das Ri
sikogewicht eines unbesicherten Geschäfts an; 

e) Bei allen anderen auf eine Einzeladresse bezogenen Geschäften in 
einem solchen separaten Netting-Satz erfolgt die Berechnung des 
Risikopositionswerts unter der Annahme eines Kreditausfallereignis
ses bei den zugrunde liegenden Verbindlichkeiten, bei denen eine 
rechtliche Verbindung zwischen dem Emittenten und der Gegenpar
tei besteht. Bei auf einen Adressenkorb oder einen Index bezogenen 
Geschäften wird gegebenenfalls das Kreditausfallereignis bei denje
nigen zugrunde liegenden Verbindlichkeiten, bei denen eine recht
liche Verbindung zwischen dem Emittenten und der Gegenpartei 
besteht, angenommen, sofern es wesentlich ist; 

f) sofern hierbei vorhandene Marktrisikoberechnungen verwendet wer
den, die gemäß Titel IV Kapitel 5 Abschnitt 4 zur Ermittlung der 
Eigenmittelanforderungen für das zusätzliche Ausfall- und Migrati
onsrisiko durchgeführt wurden, und die sich bereits auf eine LGD- 
Annahme stützen, wird in der Formel für LGD 100 % angesetzt. 

(6) Die Institute legen der Geschäftsleitung und dem zuständigen 
Ausschuss des Leitungsorgans regelmäßig Berichte sowohl über spe
zielle als auch über allgemeine Korrelationsrisiken vor und nennen darin 
die zur Steuerung dieser Risiken eingeleiteten Schritte. 

Artikel 292 

Integrität des Modellierungsprozesses 

(1) Ein Institut gewährleistet die Integrität des Modellierungsprozes
ses gemäß Artikel 284 zumindest durch Folgendes: 

a) Das Modell trägt den Konditionen und Spezifikationen eines Ge
schäfts zeitnah, umfassend und konservativ Rechnung; 

b) diese Konditionen umfassen zumindest Nominalbeträge, Laufzeit, 
Referenzaktiva, Nachschussvereinbarungen und Nettingvereinbarun
gen; 
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c) diese Konditionen und Spezifikationen sind in einer Datenbank ge
speichert, die in regelmäßigen Abständen einer förmlichen Überprü
fung unterzogen wird; 

d) es besteht ein Verfahren zur Anerkennung von Nettingvereinbarun
gen, bei dem die Mitarbeiter der Rechtsabteilung sich versichern 
müssen, dass das Netting im Rahmen dieser Vereinbarungen recht
lich durchsetzbar ist; 

e) die nach Buchstabe d vorgeschriebene Überprüfung wird von einer 
unabhängigen Abteilung in der unter Buchstabe c genannten Daten
bank festgehalten; 

f) die Übertragung der Konditionen und Spezifikationsdaten auf das 
EPE-Modell wird im Rahmen der Innenrevision überprüft; 

g) es bestehen Verfahren für den förmlichen Abgleich der Datensys
teme des internen Modells mit den Ausgangsdatensystemen, damit 
laufend sichergestellt werden kann, dass die Geschäftskonditionen 
und Spezifikationen im EPE korrekt oder zumindest konservativ 
abgebildet sind. 

(2) Zur Bestimmung der aktuellen Wiederbeschaffungswerte werden 
aktuelle Marktdaten verwendet. Ein Institut darf bei der Kalibrierung 
seines EPE-Modells zur Festlegung der Parameter der zugrunde liegen
den stochastischen Prozesse wie Drift, Volatilität und Korrelation ent
weder historische Marktdaten oder vom Markt implizierte Daten heran
ziehen. Zieht ein Institut historische Daten heran, so umfassen diese 
einen Zeitraum von mindestens drei Jahren. Die Daten werden quartals
weise oder — sollten die Marktverhältnisse dies erfordern — häufiger 
aktualisiert. 

Zur Berechnung des effektiven EPE mit einer auf Stressbedingungen 
ausgerichteten Kalibrierung kalibriert ein Institut den effektiven EPE 
entweder anhand einer Datenhistorie von drei Jahren, die eine Stress
phase für die Kreditrisikoprämien (Kreditspreads) seiner Gegenparteien 
beinhaltet, oder anhand impliziter Marktdaten aus einer solchen Stress
phase. 

Zu diesem Zweck erfüllt das Institut die in den Absätzen 3, 4 und 5 
genannten Anforderungen. 

(3) Ein Institut weist der zuständigen Behörde gegenüber mindestens 
einmal im Quartal hinreichend nach, dass die für die Berechnung nach 
diesem Absatz zugrunde gelegte Stressphase für eine repräsentative 
Auswahl ihrer Gegenparteien, deren Risikoprämien gehandelt werden, 
mit einem Zeitraum zusammenfällt, in dem die Risikoprämien für Kre
ditausfallswaps oder andere Schuldtitel (wie Darlehen oder Unterneh
mensanleihen) steigen. Verfügt ein Institut nicht über angemessene Da
ten zu den Risikoprämien für eine Gegenpartei, so ordnet es dieser 
ausgehend von der Region, der internen Beurteilung und den Geschäfts
arten spezifische Prämiendaten zu. 

(4) Das EPE-Modell für alle Gegenparteien stützt sich auf historische 
oder implizite Daten, die auch Daten aus der Stressphase einschließen, 
und setzt diese Daten in einer mit der Methode für die Kalibrierung des 
EPE-Modells auf Basis aktueller Daten übereinstimmenden Weise ein. 

▼C2



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 370 

(5) Um die Wirksamkeit seiner Stresstest-Kalibrierung für den EEPE 
zu beurteilen, schafft das Institut mehrere Referenzportfolios, die für die 
gleichen Hauptrisikofaktoren anfällig sind wie das Institut selbst. Das 
Risiko aus diesen Referenzportfolios wird a) anhand einer Stresstest- 
Methodik berechnet, bei der aktuelle Marktwerte und Modellparameter 
zu angespannten Marktbedingungen kalibriert werden, und b) anhand 
des in dieser Stressphase erzeugten Risikos ermittelt, allerdings unter 
Anwendung der in diesem Abschnitt dargelegten Methode (Marktpreis 
am Ende der Stressphase, Volatilitäten und Korrelationen aus der drei
jährigen Stressphase). 

Weichen die Risiken aus diesen Referenzportfolios erheblich voneinan
der ab, schreiben die zuständigen Behörden dem Institut eine Korrektur 
der Stresstest-Kalibrierung vor. 

(6) Das Institut unterzieht das Modell einem Validierungsverfahren, 
das in den Vorschriften und Verfahren des Instituts genau festgelegt ist. 
Dabei wird 

a) bestimmt, welche Tests erforderlich sind, um die Integrität des Mo
dells zu gewährleisten, und unter welchen Bedingungen die dem 
Modell zugrunde liegenden Annahmen unangemessen sind und des
halb einen zu niedrigen Ansatz des EPE bewirken können, 

b) die Vollständigkeit des Modells überprüft. 

(7) Ein Institut überwacht die maßgeblichen Risiken und verfügt über 
Verfahren, mit denen es seine EEPE-Schätzung anpassen kann, sollten 
diese Risiken ein erhebliches Ausmaß erreichen. Um diesen Absatz zu 
erfüllen, muss ein Institut 

a) seine speziellen Korrelationsrisiken im Sinne des Artikels 291 Ab
satz 1 Buchstabe b und seine allgemeinen Korrelationsrisiken im 
Sinne des Artikels 291 Absatz 1 Buchstabe a ermitteln und steuern, 

b) bei Risikopositionen, deren Risikoprofil sich nach einem Jahr erhöht, 
regelmäßig die für den Zeitraum von einem Jahr geschätzte relevante 
Risikomessgröße mit derselben Risikomessgröße über die gesamte 
Laufzeit der Risikoposition vergleichen, 

c) bei Risikopositionen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem 
Jahr regelmäßig den Wiedereindeckungsaufwand (aktueller Wieder
beschaffungswert) mit dem tatsächlichen Risikoprofil vergleichen 
und Daten, die einen solchen Vergleich ermöglichen würden, spei
chern. 

(8) Ein Institut verfügt über interne Verfahren, mit deren Hilfe es 
sich vor Aufnahme eines Geschäfts in einen Netting-Satz vergewissern 
kann, dass dieses Geschäft einer rechtlich durchsetzbaren Netting-Ver
einbarung unterliegt, die die Anforderungen des Abschnitts 7 erfüllt. 

(9) Ein Institut, das zur Minderung seines Gegenparteiausfallrisikos auf 
Sicherheiten zurückgreift, verfügt über interne Verfahren, mit deren Hilfe 
es sich vor Berücksichtigung der Sicherheiten in seinen Berechnungen 
vergewissern kann, dass diese das nach Kapitel 4 vorgeschriebene Maß 
an Rechtssicherheit erfüllen. 
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(10) Die EBA überwacht die Bandbreite der Praxis in diesem Bereich 
und gibt gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leit
linien für die Anwendung dieses Artikels heraus. 

Artikel 293 

Anforderungen an das Risikomanagementsystem 

(1) Ein Institut erfüllt die folgenden Anforderungen: 

a) Es erfüllt die qualitativen Anforderungen des Teils 3 Titel IV Ka
pitel 5; 

b) es führt regelmäßig Rückvergleiche durch, bei denen die im Rahmen 
des Modells ermittelten Risikomessgrößen mit den realisierten Risi
komessgrößen und auf gleichbleibenden Positionen basierende hypo
thetische Veränderungen mit den realisierten Messgrößen verglichen 
werden; 

c) es unterzieht sein CCR-Wiederbeschaffungswert-Modell sowie die 
im Rahmen dieses Modells ermittelten Risikomessgrößen einer ers
ten Validierung sowie einer regelmäßigen Überprüfung. Validierung 
und Überprüfung müssen von der Modellentwicklung unabhängig 
sein; 

d) Leitungsorgan und Geschäftsleitung sind an der Risikoüberwachung 
beteiligt und sorgen dafür, dass für die Überwachung von Kreditri
siko und Gegenparteiausfallrisiko ausreichende Ressourcen bereit
gestellt werden. Zu diesem Zweck werden die Tagesberichte, die 
von der nach Artikel 287 Absatz 1 Buchstabe a eingerichteten un
abhängigen Abteilung „Risikoüberwachung“ erstellt werden, von ei
ner Managementebene überprüft, die über ausreichende Befugnisse 
und Autorität verfügt, um sowohl eine Reduzierung der von einzel
nen Händlern übernommenen Positionen als auch eine Reduzierung 
des eingegangenen Gesamtrisikos des Instituts durchzusetzen; 

e) das interne Risikomessmodell ist in das tägliche Risikomanagement 
des Instituts eingebunden; 

f) das Risikomesssystem wird in Kombination mit den internen Han
delsvolumen und Risikopositionsobergrenzen eingesetzt. Zu diesem 
Zweck sind Risikopositionsobergrenzen in einer Weise mit dem Ri
sikomessmodell des Instituts verknüpft, die im Zeitablauf konsistent 
ist und für Händler, Kreditabteilung und die Geschäftsleitung gut 
nachvollziehbar ist; 

g) ein Institut stellt sicher, dass sein Risikomanagement-System gut 
dokumentiert ist. Es verfügt insbesondere über schriftlich festgelegte 
interne Vorschriften, Kontrollen und Verfahren für das Risikomess
system sowie über Regelungen, die die Einhaltung dieser Vorschrif
ten gewährleisten; 

h) im Rahmen der Innenrevision wird das Risikomesssystem regel
mäßig einer unabhängigen Prüfung unterzogen. Diese Prüfung um
fasst sowohl die Tätigkeiten der Handelsabteilungen als auch der 
unabhängigen Abteilung „Risikoüberwachung“. Das allgemeine Ri
sikomanagement wird regelmäßig (mindestens jedoch jährlich) einer 
Prüfung unterzogen, wobei zumindest alle in Artikel 288 genannten 
Punkte zu behandeln sind; 
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i) die laufende Validierung der CCR-Modelle wird einschließlich der 
Rückvergleiche regelmäßig von einer Managementebene überprüft, 
die über ausreichende Autorität verfügt, um über die zur Beseitigung 
von Schwächen in den Modellen einzuleitenden Schritte zu entschei
den. 

(2) Wenn die zuständigen Behörden gemäß Artikel 284 Absatz 4 die 
Höhe von α festlegen, berücksichtigen sie dabei, in welchem Umfang 
ein Institut die in Absatz 1 festgelegten Anforderungen erfüllt. Für die 
Anwendung des Mindestmultiplikationsfaktors kommen nur Institute in 
Frage, die diese Anforderungen in vollem Umfang erfüllen. 

(3) Ein Institut dokumentiert seine Vorgehensweise bei der erstmali
gen und der laufenden Validierung seines CCR-Wiederbeschaffungs
wert-Modells und bei der Berechnung der im Rahmen der Modelle 
ermittelten Risikomessgrößen so detailliert, dass ein Dritter die Analyse 
bzw. Risikomessgrößen nachvollziehen könnte. In dieser Dokumenta
tion werden die Häufigkeit der Rückvergleichsanalyse und sonstiger 
laufender Validierungen, die Art und Weise, in der die Validierungen 
im Hinblick auf Datenströme und Portfolios durchgeführt werden, sowie 
die verwendeten Analysen festgehalten. 

(4) Ein Institut legt Kriterien für die Bewertung seiner CCR-Wieder
beschaffungswert-Modelle und der Modelle, die die Eingangsparameter 
für die Berechnung der Risikopositionswerte liefern, fest und verfügt 
über schriftliche Grundsätze, in denen dargelegt wird, wie eine un
annehmbare Leistung des Modells festgestellt und behoben wird. 

(5) Ein Institut legt fest, wie repräsentative Gegenpartei-Portfolios für 
die Validierung eines CCR-Wiederbeschaffungswert-Modells und seiner 
Risikomessgrößen zusammengestellt werden. 

(6) Bei der Validierung von CCR-Wiederbeschaffungswert-Modellen 
und ihren Risikomessgrößen, mit denen Verteilungen prognostiziert 
werden, wird mehr als nur ein statistisches Maß der Prognoseverteilung 
berücksichtigt. 

Artikel 294 

Validierungsanforderungen 

(1) Ein Institut sorgt bei der erstmaligen und der laufenden Validie
rung seines CCR-Wiederbeschaffungswert-Modells und dessen Risiko
messgrößen für die Einhaltung folgender Anforderungen: 

a) Das Institut nimmt vor der Erlaubnis der zuständigen Behörden nach 
Artikel 283 Absatz 1 anhand historischer Daten über Veränderungen 
bei den Marktrisikofaktoren Rückvergleiche vor. Diese Rückverglei
che legen eine Reihe unterschiedlicher Prognosehorizonte (mindes
tens bis zu einem Jahr) mit unterschiedlichen Anfangsdaten zu
grunde und decken dabei ein breites Spektrum von Marktbedingun
gen ab; 

b) ein Institut, das nach Artikel 285 Absatz 1 Buchstabe b verfährt, 
validiert sein Modell regelmäßig, um zu testen, ob die tatsächlichen 
Wiederbeschaffungswerte mit den Prognosen für alle Nachschuss- 
Risikoperioden eines Jahres übereinstimmen. Haben einige der im 
Netting-Satz enthaltenen Geschäfte eine Laufzeit von weniger als 
einem Jahr, und ist die Sensitivität gegenüber Änderungen der Ri
sikofaktoren des Netting-Satzes ohne diese Geschäfte höher, so wird 
dies bei der Validierung berücksichtigt; 
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c) es testet die Leistung seines CCR-Wiederbeschaffungswert-Modells 
und dessen relevanter Risikomessgrößen sowie die Prognosen für 
Marktrisikofaktoren im Rückvergleich. Bei der Auswahl der Prog
nosehorizonte für besicherte Geschäfte werden auch die bei besi
cherten oder durch Einschüsse bzw. Nachschüsse unterlegten Ge
schäften üblichen Nachschuss-Risikoperioden einbezogen; 

d) deutet die Modellvalidierung darauf hin, dass der effektive EPE zu 
niedrig angesetzt wird, leitet das Institut die zur Beseitigung der 
Modellungenauigkeit notwendigen Schritte ein; 

e) es testet die Preisfindungsmodelle, mit denen die CCR-Wiederbe
schaffungswerte für ein bestimmtes Szenario künftiger Schocks bei 
den Marktrisikofaktoren berechnet werden, im Rahmen der erstmali
gen und der laufenden Modellvalidierung. Preisfindungsmodelle für 
Optionen tragen der Nichtlinearität des Optionswerts in Bezug auf 
Marktrisikofaktoren Rechnung; 

f) das CCR-Wiederbeschaffungswert-Modell erfasst die geschäftsspezi
fischen Informationen, die zur Zusammenfassung der Wiederbe
schaffungswerte auf Ebene des Netting-Satzes erforderlich sind. 
Ein Institut vergewissert sich, dass im Rahmen des Modells Ge
schäfte dem richtigen Netting-Satz zugeordnet werden; 

g) das CCR-Wiederbeschaffungswert-Modell bezieht geschäftsspezi
fische Informationen mit ein, die die Auswirkungen von Nachschüs
sen erfassen. Berücksichtigt werden dabei neben dem aktuellen Be
trag des Ein- bzw. Nachschusses auch künftige zwischen den Ge
genparteien zu übertragende Nachschüsse. Ein solches Modell trägt 
der Art der Nachschussvereinbarungen (ein- oder zweiseitig), der 
Häufigkeit von Nachschussforderungen, der Nachschuss-Risikope
riode, der Schwelle, bis zu der das Institut bereit ist, eine nicht 
durch Nachschüsse begrenzte Risikoposition zu akzeptieren, und 
dem Mindesttransferbetrag Rechnung. Bei einem solchen Modell 
werden entweder die Änderungen des Marktwerts der hinterlegten 
Sicherheiten geschätzt oder die in Kapitel 4 festgelegten Regeln 
angewandt; 

h) bei der Modellvalidierung werden repräsentative Gegenpartei-Port
folios statischen historischen Rückvergleichen unterzogen. Solche 
Rückvergleiche nimmt ein Institut in regelmäßigen Abständen bei 
einer Reihe repräsentativer (tatsächlicher oder hypothetischer) Ge
genpartei-Portfolios vor. Kriterien für die Repräsentativität der Port
folios sind deren Sensitivität gegenüber den wesentlichen Risiko
faktoren und Kombinationen aus Risikofaktoren, denen das Institut 
ausgesetzt ist; 

i) ein Institut führt auch Rückvergleiche durch, die auf eine Überprü
fung der grundlegenden Annahmen des CCR-Wiederbeschaffungs
wert-Modells und dessen relevanter Risikomessgrößen abstellen, 
einschließlich der im Modell abgebildeten Beziehung zwischen un
terschiedlichen Laufzeiten desselben Risikofaktors und der im Mo
dell abgebildeten Beziehungen zwischen Risikofaktoren; 

j) die Leistungsfähigkeit von CRR-Wiederbeschaffungswert-Modellen 
und ihrer Risikomessgrößen wird durch sachgerechte Rückverglei
che überprüft. Diese Rückvergleiche müssen es ermöglichen, 
Schwachstellen bei der Leistung der Risikomessgrößen eines EPE- 
Modells aufzudecken; 
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k) ein Institut validiert seine CCR-Wiederbeschaffungswert-Modelle 
samt aller Risikomessgrößen für Zeithorizonte, die der Laufzeit 
der Geschäfte entsprechen, deren Risikopositionswert nach Arti
kel 283 unter Verwendung der IMM berechnet wird; 

l) ein Institut testet die Preisfindungsmodelle, mit denen die Wieder
beschaffungswerte berechnet werden, im Rahmen des laufenden 
Modellvalidierungsverfahrens regelmäßig im Vergleich mit an
gemessenen unabhängigen Referenzwerten; 

m) bei der laufenden Validierung des CCR-Wiederbeschaffungswert- 
Modells des Instituts und der relevanten Risikomessgrößen wird 
ebenfalls bewertet, ob die Leistung in jüngster Zeit als angemessen 
zu betrachten ist; 

n) die Abstände, in denen die Parameter eines CCR-Wiederbeschaf
fungswert-Modells aktualisiert werden, beurteilt das Institut im Rah
men der erstmaligen und der laufenden Validierung; 

o) bei der erstmaligen und der laufenden Validierung von CCR-Wie
derbeschaffungswert-Modellen wird bewertet, ob die Berechnungen 
des Wiederbeschaffungswerts auf Ebene der Gegenpartei und des 
Nettingsatzes angemessen sind. 

(2) Mit vorheriger Erlaubnis der zuständigen Behörden darf anstelle 
des Produkts aus α und dem effektiven EPE eine konservativere Mess
größe verwendet werden als für die Berechnung der aufsichtlichen Ri
sikopositionswerte für jede einzelne Gegenpartei. Wie konservativ diese 
Messgröße im Verhältnis ist, wird bei der Erlaubnis durch die zustän
digen Behörden und bei den regelmäßigen aufsichtsbehördlichen Über
prüfungen der EPE-Modelle bewertet. Der Konservativitätsgrad der 
Messgröße wird von dem Institut regelmäßig validiert. In die laufende 
Bewertung der Leistungsfähigkeit des Modells werden alle Gegenpar
teien einbezogen, für die die Modelle verwendet werden. 

(3) Lassen Rückvergleiche darauf schließen, dass ein Modell nicht 
genau genug ist, so widerrufen die zuständigen Behörden dem Modell 
die Genehmigung oder verhängen angemessene Maßnahmen, um zu 
gewährleisten, dass das Modell umgehend verbessert wird. 

A b s c h n i t t 7 

V e r t r a g l i c h e s N e t t i n g 

Artikel 295 

Anerkennung der risikomindernden Effekte von vertraglichem 
Netting 

Ein Institut kann nur die nachstehend genannten Arten vertraglicher 
Nettingvereinbarungen gemäß Artikel 298 als risikomindernd behandeln 
und dies auch nur, wenn die Vereinbarung gemäß Artikel 296 von den 
zuständigen Behörden anerkannt wurde und das Institut die Anforderun
gen des Artikels 297 erfüllt: 
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a) bilaterale Schuldumwandlungsverträge zwischen einem Institut und 
seinem Vertragspartner, durch die gegenseitige Forderungen und 
Verbindlichkeiten automatisch so zusammengefasst werden, dass 
sich bei jeder Schuldumwandlung ein einziger Nettobetrag ergibt 
und so ein einziger neuer Vertrag entsteht, der alle früheren Verträge 
und alle aus diesen Verträgen erwachsenden Pflichten der Vertrags
parteien ersetzt und für alle Seiten rechtsverbindlich ist; 

b) sonstige bilaterale Aufrechnungsvereinbarungen zwischen einem In
stitut und seinem Vertragspartner; 

c) produktübergreifende vertragliche Nettingvereinbarungen von Institu
ten, die die Genehmigung erhalten haben, die Methode nach Ab
schnitt 6 auf von dieser Methode erfasste Geschäfte anzuwenden. 
Die zuständigen Behörden übermitteln der EBA ein Verzeichnis 
der genehmigten produktübergreifenden vertraglichen Nettingverein
barungen. 

Das übergreifende Netting von Geschäften, die von verschiedenen Un
ternehmen einer Gruppe geschlossen wurden, wird nicht für die Berech
nung der Eigenmittelanforderungen anerkannt. 

Artikel 296 

Anerkennung vertraglicher Nettingvereinbarungen 

(1) Eine vertragliche Nettingvereinbarung wird von den zuständigen 
Behörden nur anerkannt, wenn die in Absatz 2 und — falls relevant — 
Absatz 3 genannten Bedingungen erfüllt sind. 

(2) Alle vertraglichen Nettingvereinbarungen, die von einem Institut 
gemäß diesem Teil zur Ermittlung des Risikopositionswerts verwendet 
werden, erfüllen die folgenden Voraussetzungen: 

a) Das Institut hat mit seinem Vertragspartner eine vertragliche Netting
vereinbarung geschlossen, die für alle erfassten Geschäfte eine ein
zige rechtliche Verpflichtung begründet, so dass das Institut bei 
Ausfall des Vertragspartners nur auf den Saldo der positiven und 
negativen Marktwerte der erfassten Einzelgeschäfte einen Anspruch 
hat oder zu dessen Zahlung verpflichtet ist; 

b) das Institut hat den zuständigen Behörden schriftliche, mit einer 
Begründung versehene Rechtsgutachten vorgelegt, aus denen hervor
geht, dass die Ansprüche und Zahlungsverpflichtungen des Instituts 
bei einer rechtlichen Anfechtung der Nettingvereinbarung nicht über 
die unter Buchstabe a genannten Ansprüche und Verpflichtungen 
hinausgehen würden. Das Rechtsgutachten stützt sich auf das an
wendbare Recht, d. h.: 

i) das Recht des Landes, in dem der Vertragspartner seinen Sitz 
hat, 

ii) ist eine Zweigniederlassung eines Unternehmens beteiligt, die 
sich in einem anderen Land befindet als dem, in dem das Un
ternehmen seinen Sitz hat, das Recht des Landes, in dem sich die 
Zweigniederlassung befindet, 

iii) das Recht des Landes, das für die unter die Nettingvereinbarung 
fallenden einzelnen Geschäfte maßgeblich ist, 
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iv) das Recht des Landes, das für die zur Erbringung des vertrag
lichen Nettings notwendigen Verträge oder Vereinbarungen maß
geblich ist; 

c) das Kreditrisiko in Bezug auf jeden einzelnen Vertragspartner wird 
zusammengefasst, um für alle Geschäfte mit jedem einzelnen Ver
tragspartner eine einzelne rechtliche Risikoposition zu erhalten. Die
ser Zusammenfassung wird bei den Kreditvolumenobergrenzen und 
im internen Kapital Rechnung getragen; 

d) der Vertrag enthält keine Klausel, die bei Ausfall einer Vertragspartei 
einer vertragserfüllenden Partei die Möglichkeit gibt, nur begrenzte 
oder gar keine Zahlungen in die Konkursmasse zu leisten, auch 
wenn die ausfallende Partei ein Nettogläubiger ist (sogenannte Aus
stiegsklausel). 

Wurde einer der zuständigen Behörden nicht ausreichend nachgewiesen, 
dass das vertragliche Netting nach dem Recht aller unter Buchstabe b 
genannten Länder rechtsgültig und durchsetzbar ist, wird die Netting
vereinbarung für keine der Vertragsparteien als risikomindernd an
erkannt. Die zuständigen Behörden setzen einander hiervon in Kenntnis. 

(3) Die unter Buchstabe b genannten Rechtsgutachten können für 
Arten von vertraglichem Netting erstellt sein. Produktübergreifende ver
tragliche Nettingvereinbarungen erfüllen darüber hinaus die folgenden 
Voraussetzungen: 

a) Der Saldo nach Absatz 2 Buchstabe a ist die Nettosumme der po
sitiven und negativen Schlusswerte aller eingeschlossenen individu
ellen bilateralen Mastervereinbarungen und der positiven und nega
tiven Marktwerte der einzelnen Geschäfte („produktübergreifender 
Nettobetrag“); 

b) in den Rechtsgutachten nach Absatz 2 Buchstabe b werden die 
Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der gesamten produktübergreifenden 
vertraglichen Nettingvereinbarung anhand ihrer Konditionen bewertet 
und die Auswirkung der Nettingvereinbarung auf die wesentlichen 
Bestimmungen aller eingeschlossenen individuellen bilateralen Mas
tervereinbarungen beurteilt. 

Artikel 297 

Pflichten der Institute 

(1) Ein Institut schafft und erhält Verfahren, die gewährleisten, dass 
die Rechtsgültigkeit und Durchsetzbarkeit seines vertraglichen Nettings 
überprüft wird, um Änderungen der Rechtsvorschriften der Länder nach 
Artikel 296 Absatz 2 Buchstabe b Rechnung zu tragen. 

(2) Das Institut bewahrt alle vorgeschriebenen Unterlagen im Zusam
menhang mit seinem vertraglichen Netting in seinen Akten auf. 

(3) Das Institut bezieht die Auswirkungen von Netting in die Mes
sung der Gesamtrisikoposition gegenüber jeder einzelnen Gegenpartei 
ein und steuert sein Gegenparteiausfallrisiko dementsprechend. 
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(4) Bei produktübergreifenden vertraglichen Nettingvereinbarungen 
nach Artikel 295 behält das Institut die in Artikel 296 Absatz 2 Buch
stabe c genannten Verfahren bei, um sich davon zu überzeugen, dass 
alle Geschäfte, die in einen Netting-Satz aufgenommen werden sollen, 
durch ein Rechtsgutachten gemäß Artikel 296 Absatz 2 Buchstabe b 
erfasst werden. 

Unter Berücksichtigung der produktübergreifenden vertraglichen Net
tingvereinbarung erfüllt das Institut weiterhin in Bezug auf alle einbezo
genen individuellen bilateralen Mastervereinbarungen und Geschäfte die 
Voraussetzungen für die Anerkennung von bilateralem Netting und ge
gebenenfalls die Anforderungen des Kapitels 4 zur Anerkennung der 
Kreditrisikominderung. 

▼M8 

Artikel 298 

Folgen der Anerkennung der risikomindernden Effekte von 
vertraglichem Netting 

Für die Zwecke der Abschnitte 3 bis 6 wird vertragliches Netting nach 
Maßgabe der dortigen Bestimmungen anerkannt. 

▼C2 

A b s c h n i t t 8 

P o s i t i o n e n i m H a n d e l s b u c h 

Artikel 299 

Positionen im Handelsbuch 

(1) Für die Anwendung dieses Artikels enthält Anhang II einen Ver
weis auf die in Anhang I Abschnitt C Nummer 8 der Richt
linie 2004/39/EG genannten derivativen Instrumente für die Übertra
gung von Kreditrisiken. 

(2) Bei der Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für 
das Gegenparteiausfallrisiko bei Handelsbuchpositionen halten die Insti
tute die folgenden Grundsätze ein: 

▼M8 __________ 

▼C2 
b) zur Anerkennung der Auswirkungen finanzieller Sicherheiten grei

fen Institute nicht auf die einfache Methode zur Berücksichtigung 
finanzieller Sicherheiten nach Artikel 222 zurück; 

c) bei Pensionsgeschäften und Wertpapier- oder Warenverleih- oder 
-leihgeschäften, die im Handelsbuch verbucht werden, dürfen Insti
tute als Sicherheit alle Finanzinstrumente und Waren anerkennen, 
die für eine Aufnahme ins Handelsbuch in Frage kommen; 
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d) bei Risikopositionen aus OTC-Derivaten, die im Handelsbuch ver
bucht werden, dürfen Institute Waren, die für eine Aufnahme ins 
Handelsbuch in Frage kommen, als Sicherheit anerkennen; 

e) zur Berechnung der Volatilitätsanpassung in den Fällen, in denen 
Finanzinstrumente oder Waren, die nach Kapitel 4 nicht anerken
nungsfähig sind, mittels einer Sicherheit oder anderweitig verliehen, 
veräußert oder bereitgestellt bzw. ausgeliehen, angekauft oder ent
gegengenommen werden und ein Institut die aufsichtlichen Volati
litätsanpassungen nach Kapitel 4 Abschnitt 3 anwendet, so behan
deln Institute solche Instrumente und Waren wie Aktien eines Ne
benindexes, die an einer anerkannten Börse notiert sind; 

f) verwendet ein Institut für Finanzinstrumente oder Waren, die nach 
Kapitel 4 nicht anerkennungsfähig sind, die auf eigenen Schätzun
gen beruhenden Volatilitätsanpassungen nach Kapitel 4 Abschnitt 3, 
so berechnet es die Volatilitätsanpassungen für jeden einzelnen Pos
ten. Hat ein Institut die Erlaubnis zur Verwendung der auf internen 
Modellen beruhenden Methode nach Kapitel 4 erhalten, darf es 
diese Methode auch für das Handelsbuch verwenden; 

g) bei Netting-Rahmenvereinbarungen für Pensionsgeschäfte, Wert
papier- oder Warenverleih- oder -leihgeschäfte oder andere Kapital
markttransaktionen erkennen Institute die Aufrechnung von Positio
nen im Handels- und im Anlagebuch nur an, wenn die aufgerech
neten Geschäfte die folgenden Bedingungen erfüllen: 

i) Alle Geschäfte werden täglich zu Marktkursen neubewertet, 

ii) alle im Rahmen der Geschäfte ausgeliehenen, angekauften oder 
entgegengenommenen Posten können ohne Anwendung der 
Buchstaben c bis f als finanzielle Sicherheit gemäß Kapitel 4 
anerkannt werden; 

h) ist ein im Handelsbuch geführtes Kreditderivat Teil eines internen 
Absicherungsgeschäfts und ist diese Absicherung gemäß Artikel 204 
im Rahmen dieser Verordnung anerkannt, wenden Institute eine der 
folgenden Methoden an: 

i) Sie verfahren so, als bestünde bei der Position in diesem Kre
ditderivat kein Gegenparteiausfallrisiko; 

ii) wenn die Kreditbesicherung nach Kapitel 4 anerkennungsfähig 
ist, beziehen sie alle im Handelsbuch geführten Kreditderivate, 
die Bestandteil der internen Absicherungsgeschäfte sind oder zur 
Absicherung einer CCR-Risikoposition erworben wurden, durch
gängig in die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das 
Gegenparteiausfallrisiko ein. 
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A b s c h n i t t 9 

E i g e n m i t t e l a n f o r d e r u n g e n f ü r R i s i k o p o s i t i o n e n 
g e g e n ü b e r e i n e r z e n t r a l e n G e g e n p a r t e i 

Artikel 300 

Begriffsbestimmungen 

▼M8 
Für die Zwecke dieses Abschnitts und des Teils 7 bezeichnet der Aus
druck 

▼C2 
1. „insolvenzgeschützt“ in Bezug auf Kundenvermögenswerte den 

Umstand, dass wirksame Vereinbarungen bestehen, die verhindern, 
dass bei Insolvenz einer zentralen Gegenpartei (ZGP) oder eines 
Clearingmitglieds die Gläubiger dieser zentralen Gegenpartei bzw. 
dieses Clearingmitglieds auf jene Vermögenswerte zugreifen kön
nen, oder dass das Clearingmitglied auf die Vermögenswerte zu
greifen kann, um Verluste abzudecken, die es aufgrund des Ausfalls 
eines oder mehrerer anderer Kunden als jener, die diese Ver
mögenswerte eingebracht haben, erlitten hat; 

2. „ZGP-bezogenes Geschäft“ einen Kontrakt oder ein Geschäft nach 
Artikel 301 Absatz 1 zwischen einem Kunden und einem Clearing
mitglied, der/das unmittelbar mit einem Kontrakt oder einem Ge
schäft nach jenem Absatz zwischen diesem Clearingmitglied und 
einer ZGP in Beziehung steht; 

3. „Clearingmitglied“ ein Clearingmitglied im Sinne des Artikels 2 
Nummer 14 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012; 

4. „Kunde“ einen Kunden im Sinne des Artikels 2 Nummer 15 der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 oder ein Unternehmen, das gemäß 
Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 eine indi
rekte Clearingvereinbarung mit einem Clearingmitglied getroffen 
hat; 

▼M8 
5. „Bargeschäft“ ein Geschäft in Barmitteln, Schuldtiteln oder Betei

ligungsinstrumenten, ein Fremdwährungskassageschäft oder ein 
Warenkassageschäft; Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Waren
verleihgeschäfte und Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte sind je
doch keine Bargeschäfte; 

6. „indirekte Clearingvereinbarung“ eine Regelung, die die Bedingun
gen von Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 erfüllt; 

7. „Kunde auf höherer Ebene“ ein Unternehmen, das Clearingdienst
leistungen für Kunden auf niedrigerer Ebene erbringt; 

8. „Kunde auf niedrigerer Ebene“ ein Unternehmen, das Dienstleis
tungen einer ZGP über einen Kunden auf höherer Ebene in An
spruch nimmt; 

9. „mehrstufige Kundenstruktur“ eine indirekte Clearingvereinbarung, 
unter der für ein Institut Clearingdienstleistungen durch ein Unter
nehmen erbracht werden, das selbst kein Clearingmitglied, aber 
Kunde eines Clearingmitglieds oder eines Kunden auf höherer 
Ebene ist; 

10. „nicht vorfinanzierter Beitrag zu einem Ausfallfonds“ einen Beitrag, 
dessen Zahlung ein als Clearingmitglied auftretendes Institut einer 
ZGP vertraglich zugesagt hat, wenn diese die Mittel ihres Ausfall
fonds verbraucht hat, um nach dem Ausfall eines oder mehrerer 
ihrer Clearingmitglieder die dadurch bedingten Verluste abzude
cken; 

▼C2
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11. „vollständig garantiertes Einlagenverleih- oder -leihgeschäft“ ein 
vollständig besichertes Geldmarktgeschäft, bei dem zwei Gegenpar
teien Einlagen austauschen und eine ZGP als Mittler auftritt, um die 
Ausführung der Zahlungsverpflichtungen der beiden Gegenparteien 
zu gewährleisten. 

Artikel 301 

Sachlicher Geltungsbereich 

(1) Dieser Abschnitt gilt für die nachstehend genannten Kontrakte 
und Geschäfte, solange sie bei einer ZGP ausstehend sind: 

a) die in Anhang II genannten Derivatkontrakte sowie Kreditderivate, 

b) Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und vollständig garantierte Ein
lagenverleih- oder -leihgeschäfte und 

c) Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist. 

Dieser Abschnitt gilt nicht für Risikopositionen, die aus der Abwicklung 
von Bargeschäften entstehen. Institute wenden auf aus diesen Geschäf
ten entstehende Handelsrisikopositionen die Behandlung gemäß Titel V 
und auf Beiträge zum Ausfallfonds zur ausschließlichen Deckung dieser 
Geschäfte ein Risikogewicht von 0 % an. Institute wenden auf Beiträge 
zum Ausfallfonds, die ergänzend zu Bargeschäften der Deckung der in 
Unterabsatz 1 dieses Absatzes aufgeführten Kontrakte dienen, die Be
handlung nach Artikel 307 an. 

(2) Für die Zwecke dieses Abschnitts gelten die folgenden Anforde
rungen: 

a) Die Einschüsse umfassen nicht Beiträge zu einer ZGP für gemein
schaftliche Verlustbeteiligungsvereinbarungen; 

b) die Einschüsse umfassen Sicherheiten, die ein als Clearingmitglied 
auftretendes Institut oder ein Kunde über den von der ZGP oder dem 
als Clearingmitglied auftretenden Institut vorgeschriebenen Mindest
betrag hinaus hinterlegt, sofern die ZGP oder das als Clearingmit
glied auftretende Institut im einschlägigen Fall das als Clearingmit
glied auftretende Institut oder den Kunden daran hindern können, 
solche überschüssigen Sicherheiten zurückzuziehen; 

c) nutzt eine ZGP die Einschüsse zur Vergemeinschaftung von Ver
lusten unter seinen Clearingmitgliedern, so behandeln als Clearing
mitglieder auftretende Institute diese Einschüsse als Beitrag zum 
Ausfallfonds. 

▼C2 

Artikel 302 

Überwachung der Risikopositionen gegenüber zentralen 
Gegenparteien 

(1) Institute überwachen alle ihre Risikopositionen gegenüber zentra
len Gegenparteien und richten Verfahren zur regelmäßigen Information 
der Geschäftsleitung sowie des/der zuständigen Ausschusses/Ausschüsse 
des Leitungsorgans über diese Risikopositionen ein. 

▼M8



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 381 

(2) Institute bewerten anhand geeigneter Szenarioanalysen und 
Stresstests, ob die Höhe der Eigenmittel zur Unterlegung der Risiko
positionen gegenüber einer zentralen Gegenpartei, einschließlich der 
potenziellen künftigen oder eventuellen Kreditrisikopositionen, Risiko
positionen aus Beiträgen zu Ausfallfonds und — wenn das Institut als 
Clearingmitglied auftritt — Risikopositionen aus vertraglichen Verein
barungen gemäß Artikel 304 die diesen Geschäften innewohnenden 
Risiken angemessen widerspiegelt. 

Artikel 303 

Behandlung der Risikopositionen von Clearingmitgliedern 
gegenüber zentralen Gegenparteien 

(1) Ein Institut, das entweder für eigene Zwecke oder als Finanzin
termediär zwischen einem Kunden und einer ZGP als Clearingmitglied 
auftritt, berechnet die Eigenmittelanforderungen für seine Risikopositio
nen gegenüber einer ZGP wie folgt: 

a) Es wendet auf seine Handelsrisikopositionen gegenüber der ZGP die 
Behandlung nach Artikel 306 an; 

b) es wendet auf seine Beiträge zum Ausfallfonds der ZGP die Behand
lung nach Artikel 307 an. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 darf die Summe der Eigenmittel
anforderungen eines Instituts für Risikopositionen gegenüber einer qua
lifizierten ZGP aufgrund von Handelsrisikopositionen und Beiträgen 
zum Ausfallfonds eine Obergrenze in Höhe der Summe der Eigenmittel
anforderungen, die auf diese Risikopositionen angewandt würden, wenn 
die ZGP keine qualifizierte ZGP wäre, nicht überschreiten. 

▼C2 

Artikel 304 

Behandlung der Risikopositionen von Clearingmitgliedern 
gegenüber Kunden 

▼M8 
(1) Ein Institut, das als Clearingmitglied und in dieser Funktion als 
Finanzintermediär zwischen einem Kunden und einer ZGP auftritt, be
rechnet die Eigenmittelanforderungen für seine ZGP-bezogenen Ge
schäfte mit diesem Kunden gemäß den Abschnitten 1 bis 8 dieses 
Kapitels, gemäß Kapitel 4 Abschnitt 4 dieses Titels bzw. gemäß Titel 
VI. 

▼C2 
(2) Schließt ein Institut, das als Clearingmitglied auftritt, mit dem 
Kunden eines anderen Clearingmitglieds eine vertragliche Vereinbarung, 
die für diesen Kunden im Einklang mit Artikel 48 Absätze 5 und 6 der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 die Übertragung von Positionen und 
Sicherheiten nach Artikel 305Absatz 2 Buchstabe b erleichtert, und 
ergibt sich aus dieser vertraglichen Vereinbarung eine Eventualverbind
lichkeit für das Institut, so darf es dieser Eventualverbindlichkeit einen 
Risikopositionswert von Null zuweisen. 

▼M8 
(3) Für ein Institut, das als Clearingmitglied auftritt und die Eigen
mittelanforderung für seine Risikopositionen anhand der Methoden nach 
den Abschnitten 3 oder 6 dieses Kapitels berechnet, gelten folgende 
Bestimmungen: 

▼M8
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a) Abweichend von Artikel 285 Absatz 2 kann das Institut für seine 
Risikopositionen gegenüber Kunden eine Nachschuss-Risikoperiode 
von mindestens fünf Geschäftstagen anwenden; 

b) für seine Risikopositionen gegenüber einer ZGP wendet das Institut 
eine Nachschuss-Risikoperiode von mindestens zehn Geschäftstagen 
an; 

c) abweichend von Artikel 285 Absatz 3 kann das Institut bei Netting- 
Sätzen, die in die Berechnung einbezogen werden und die Voraus
setzung nach Buchstabe a erfüllen, die unter diesem Buchstaben 
genannte Frist missachten, sofern der betreffende Netting-Satz nicht 
die Bedingung nach Buchstabe b erfüllt und keine Handelsstreitig
keiten oder exotischen Optionen enthält; 

d) wenn eine ZGP für ein Geschäft Nachschüsse einbehält und die 
Sicherheiten des Instituts nicht vor einer Insolvenz der ZGP ge
schützt sind, wendet das Institut eine Nachschuss-Risikoperiode an, 
die einem Jahr oder — wenn dieser Zeitraum kürzer ist — der 
Restlaufzeit des Geschäfts entspricht, eine Untergrenze von zehn 
Geschäftstagen aber nicht unterschreitet. 

(4) Abweichend von Artikel 281 Absatz 2 Buchstabe i darf ein In
stitut, das als Clearingmitglied auftritt und die Eigenmittelanforderungen 
für seine Risikopositionen gegenüber Kunden anhand der Methode nach 
Abschnitt 4 berechnet, seiner Berechnung einen Laufzeitfaktor von 0,21 
zugrunde legen. 

(5) Abweichend von Artikel 282 Absatz 4 Buchstabe d darf ein 
Institut, das als Clearingmitglied auftritt und die Eigenmittelanforderun
gen für seine Risikopositionen gegenüber Kunden anhand der Methode 
nach Abschnitt 5 berechnet, seiner Berechnung einen Laufzeitfaktor von 
0,21 zugrunde legen. 

(6) Ein Institut, das als Clearingmitglied auftritt, darf für die Zwecke 
der Berechnung seiner Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko 
im Einklang mit Titel VI die aus den Berechnungen gemäß den Ab
sätzen 3, 4 und 5 resultierende verringerte Risikoposition bei Ausfall 
anwenden. 

(7) Ein als Clearingmitglied auftretendes Institut, das von einem 
Kunden Sicherheiten für ein ZGP-bezogenes Geschäft entgegennimmt 
und diese an die ZGP weitergibt, kann diese Sicherheiten zur Verrin
gerung seiner Risikoposition gegenüber dem Kunden in Bezug auf das 
ZGP-bezogene Geschäft anerkennen. 

Bei einer mehrstufigen Kundenstruktur kann die Behandlung gemäß 
Unterabsatz 1 auf jeder Ebene dieser Struktur angewandt werden. 

▼C2 

Artikel 305 

Behandlung der Risikopositionen von Kunden 

▼M8 
(1) Ist ein Institut Kunde, so berechnet es die Eigenmittelanforderun
gen für seine ZGP-bezogenen Geschäfte mit seinem Clearingmitglied 
gemäß den Abschnitten 1 bis 8 dieses Kapitels, gemäß Kapitel 4 Ab
schnitt 4 bzw. gemäß Titel VI. 

▼M8
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(2) Unbeschadet der Vorgehensweise gemäß Absatz 1 darf ein Insti
tut, das Kunde ist, die Eigenmittelanforderungen für seine Handelsrisi
kopositionen aus ZGP-bezogenen Geschäften mit seinem Clearingmit
glied nach Artikel 306 berechnen, sofern alle nachstehenden Bedingun
gen erfüllt sind: 

a) Die mit diesen Geschäften zusammenhängenden Positionen und Ver
mögenswerte des Instituts sind sowohl auf Ebene des Clearingmit
glieds als auch auf Ebene der ZGP von den Positionen und Ver
mögenswerten des Clearingmitglieds und seiner anderen Kunden 
abgegrenzt und getrennt, so dass sie aufgrund dieser Abgrenzung 
und Trennung bei Ausfall oder Insolvenz des Clearingmitglieds 
oder eines oder mehrerer seiner Kunden insolvenzgeschützt sind; 

b) die für dieses Institut oder die ZGP jeweils geltenden Gesetze, Vor
schriften und Regeln sowie bindenden vertraglichen Vereinbarungen 
erleichtern die Übertragung der Positionen, die der Kunde in diesen 
Kontrakten und Geschäften hält, samt der zugehörigen Sicherheiten 
auf ein anderes Clearingmitglied innerhalb der maßgeblichen Nach
schuss-Risikoperiode, wenn das ursprüngliche Clearingmitglied aus
fällt oder Insolvenz anmeldet. In einem solchen Fall werden die 
Positionen des Kunden und die Sicherheiten zum Marktwert über
tragen, sofern der Kunde nicht die Glattstellung der Position zum 
Marktwert verlangt; 

▼M8 
c) der Kunde hat eine hinreichend gründliche rechtliche Prüfung durch

geführt, die er auf dem neuesten Stand hält und die bestätigt, dass 
die Regelungen, die die Erfüllung der Bedingung nach Buchstabe b 
sicherstellen, nach den geltenden Rechtsvorschriften der jeweiligen 
Rechtsordnung bzw. Rechtsordnungen rechtmäßig, gültig, verbind
lich und durchsetzbar sind; 

▼C2 
d) die ZGP ist eine qualifizierte ZGP. 

▼M8 
Ein Institut kann bei der Bewertung der Erfüllung der Bedingung nach 
Unterabsatz 1 Buchstabe b eindeutige Präzedenzfälle für die Übertra
gung von Kundenpositionen und der entsprechenden Sicherheiten an 
eine ZGP sowie jegliche Absicht der Branche, diese Praxis fortzusetzen, 
berücksichtigen. 

(3) Abweichend von Absatz 2 gilt Folgendes: Ist ein Institut, das 
Kunde ist, nicht gegen Verlust geschützt, falls das Clearingmitglied 
und einer von dessen anderen Kunden gemeinsam ausfallen, und erfüllt 
deshalb nicht die Bedingung nach Buchstabe a, so darf es, sofern alle 
anderen Bedingungen nach den Buchstaben a bis d des genannten Ab
satzes erfüllt sind, die Eigenmittelanforderungen für seine Handelsrisi
kopositionen aus ZGP-bezogenen Geschäften mit seinem Clearingmit
glied nach Artikel 306 berechnen, wenn es dabei anstelle des Risiko
gewichts von 2 % gemäß Artikel 306 Absatz 1 Buchstabe a ein Risi
kogewicht von 4 % ansetzt. 

▼C2
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(4) Im Falle einer mehrstufigen Kundenstruktur kann ein Institut, das 
Kunde auf niedrigerer Ebene ist und die Dienstleistungen einer ZGP 
über einen Kunden auf höherer Ebene in Anspruch nimmt, die Behand
lung nach Absatz 2 oder nach Absatz 3 nur dann anwenden, wenn die 
darin enthaltenen Bedingungen auf allen Ebenen der Kundenstruktur 
erfüllt sind. 

▼C2 

Artikel 306 

Eigenmittelanforderungen für Handelsrisikopositionen 

(1) Ein Institut behandelt seine Handelsrisikopositionen gegenüber 
ZGP wie folgt: 

a) Es wendet auf die Risikopositionswerte aller seiner Handelsrisiko
positionen gegenüber qualifizierten ZGP ein Risikogewicht von 2 % 
an; 

b) es setzt für alle seine Handelsrisikopositionen gegenüber nicht qua
lifizierten ZGP das Risikogewicht gemäß dem Standardansatz für das 
Kreditrisiko nach Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe b an; 

▼M8 
c) tritt ein Institut als Finanzintermediär zwischen einem Kunden und 

einer ZGP auf und ist es nach den Bedingungen des ZGP-bezogenen 
Geschäfts nicht verpflichtet, dem Kunden bei einem Ausfall der ZGP 
Verluste aufgrund von Wertänderungen des betreffenden Geschäfts 
zu erstatten, so darf es den Risikopositionswert der Handelsrisiko
position mit der ZGP, die dem ZGP-bezogenen Geschäft entspricht, 
mit Null ansetzen; 

d) tritt ein Institut als Finanzintermediär zwischen einem Kunden und 
einer ZGP auf und ist es nach den Bedingungen des ZGP-bezogenen 
Geschäfts verpflichtet, dem Kunden bei einem Ausfall der ZGP Ver
luste aufgrund von Wertänderungen des betreffenden Geschäfts zu 
erstatten, so wendet es auf die Handelsrisikoposition mit der ZGP, 
die dem ZGP-bezogenen Geschäft entspricht, die Behandlung nach 
Buchstabe a bzw. b an. 

(2) Abweichend von Absatz 1 darf ein Institut für den Fall, dass die 
für eine ZGP oder ein Clearingmitglied als Sicherheit gestellten Ver
mögenswerte bei Insolvenz der ZGP, des Clearingmitglieds oder eines 
oder mehrerer Kunden des Clearingmitglieds geschützt sind, für die bei 
diesen Vermögenswerten vom Gegenparteiausfallrisiko betroffenen Po
sitionen einen Risikopositionswert von Null ansetzen. 

▼M8
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(3) Ein Institut berechnet die Risikopositionswerte seiner Handels
risikopositionen gegenüber einer ZGP gemäß den Abschnitten 1 bis 8 
dieses Kapitels bzw. gemäß Kapitel 4 Abschnitt 4. 

▼C2 
(4) Für die Zwecke des Artikels 92 Absatz 3 berechnet ein Institut 
die risikogewichteten Positionsbeträge für seine Handelsrisikopositionen 
gegenüber ZGP, indem es die Summe der nach den Absätzen 2 und 3 
berechneten Risikopositionswerte seiner Handelsrisikopositionen gegen
über ZGP mit dem nach Absatz 1 bestimmten Risikogewicht multipli
ziert. 

▼M8 

Artikel 307 

Eigenmittelanforderungen für Beiträge zum Ausfallfonds einer ZGP 

Ein Institut, das als Clearingmitglied auftritt, behandelt die aus seinen 
Beiträgen zum Ausfallfonds einer ZGP resultierenden Risikopositionen 
wie folgt: 

a) Es berechnet die Eigenmittelanforderung zur Unterlegung seiner vor
finanzierten Beiträge zum Ausfallfonds einer qualifizierten ZGP ge
mäß dem Ansatz nach Artikel 308; 

b) es berechnet die Eigenmittelanforderung zur Unterlegung seiner vor
finanzierten und nicht vorfinanzierten Beiträge zum Ausfallfonds 
einer nicht qualifizierten ZGP gemäß dem Ansatz nach Artikel 309; 

c) es berechnet die Eigenmittelanforderung zur Unterlegung seiner nicht 
vorfinanzierten Beiträge zum Ausfallfonds einer qualifizierten ZGP 
gemäß der Behandlung nach Artikel 310. 

▼C2 

Artikel 308 

Eigenmittelanforderungen für vorfinanzierte Beiträge zum 
Ausfallfonds einer qualifizierten ZGP 

(1) Der Risikopositionswert des vorfinanzierten Beitrags eines Insti
tuts zum Ausfallfonds einer qualifizierten ZGP (DF i ) ist der eingezahlte 
Betrag oder der Marktwert der von dem betreffenden Institut gelieferten 
Vermögenswerte, abzüglich des Teils des Beitrags, den die qualifizierte 
ZGP bereits verwendet hat, um ihre Verluste infolge des Ausfalls eines 
oder mehrerer ihrer Clearingmitglieder aufzufangen. 

▼M8 
(2) Ein Institut berechnet die Eigenmittelanforderung zur Unterle
gung der aus ihrem vorfinanzierten Beitrag resultierenden Risikoposi
tionen nach folgender Formel: 

K i ¼ max Õ 
K CCP · 

DF i 
DF CCP þ DF CM

; 8% · 2% · DF i Ø 

dabei gilt: 

K i = die Eigenmittelanforderung; 

▼M8
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i = der Index für das Clearingmitglied; 

K CCP = das hypothetische Kapital der qualifizierten ZGP, das dem 
Institut von der qualifizierten ZGP gemäß Artikel 50c der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 mitgeteilt wird; 

DF i = der vorfinanzierte Beitrag; 

DF CCP = die vorfinanzierten finanziellen Mittel der ZGP, die dem 
Institut von der ZGP gemäß Artikel 50c der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 mitgeteilt werden; und 

DF CM = die Summe der vorfinanzierten Beiträge aller Clearingmit
glieder der qualifizierten ZGP, die dem Institut von der 
qualifizierten ZGP gemäß Artikel 50c der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 mitgeteilt wird. 

(3) Für die Zwecke des Artikels 92 Absatz 3 berechnet ein Institut 
die risikogewichteten Positionsbeträge für die aus seinem vorfinanzier
ten Beitrag zum Ausfallfonds einer qualifizierten ZGP resultierenden 
Risikopositionen, indem es die nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels 
berechnete Eigenmittelanforderung mit 12,5 multipliziert. 

__________ 

Artikel 309 

Eigenmittelanforderungen für vorfinanzierte Beiträge zum 
Ausfallfonds einer nicht qualifizierten ZGP und für nicht 

vorfinanzierte Beiträge zu einer nicht qualifizierten ZGP 

(1) Ein Institut berechnet die Eigenmittelanforderung für die Risiko
positionen aus seinen vorfinanzierten Beiträgen zum Ausfallfonds einer 
nicht qualifizierten ZGP und aus nicht vorfinanzierten Beiträgen zu 
einer solchen ZGP nach folgender Formel: 

K = DF + UC 

dabei gilt: 

K = die Eigenmittelanforderung; 

DF = die vorfinanzierten Beiträge zum Ausfallfonds einer nicht quali
fizierten ZGP; und 

UC = die nicht vorfinanzierten Beiträge zum Ausfallfonds einer nicht 
qualifizierten ZGP. 

(2) Für die Zwecke des Artikels 92 Absatz 3 berechnet ein Institut 
die risikogewichteten Positionsbeträge für die aus seinem Beitrag zum 
Ausfallfonds einer nicht qualifizierten ZGP resultierenden Risikopositio
nen, indem es die nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels berechnete 
Eigenmittelanforderung mit 12,5 multipliziert. 

▼M8
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Artikel 310 

Eigenmittelanforderungen für nicht vorfinanzierte Beiträge zum 
Ausfallfonds einer qualifizierten ZGP 

Ein Institut wendet auf seine nicht vorfinanzierten Beiträge zum Ausfall
fonds einer qualifizierten ZGP ein Risikogewicht von 0 % an. 

Artikel 311 

Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber ZGP, die 
bestimmte Bedingungen nicht mehr erfüllen 

(1) Die Institute wenden die Behandlung gemäß diesem Artikel an, 
wenn sie — nach einer öffentlichen Bekanntmachung oder durch eine 
Mitteilung der für eine von ihnen genutzte ZGP zuständigen Behörde 
oder der betreffenden ZGP selbst — davon Kenntnis erhalten, dass die 
ZGP die Bedingungen für ihre Zulassung bzw. Anerkennung nicht län
ger erfüllen wird. 

(2) Ist die Bedingung nach Absatz 1 erfüllt, gehen die Institute inner
halb von drei Monaten, nachdem sie von dem darin genannten Umstand 
Kenntnis erhalten haben, oder zu einem früheren Zeitpunkt, wenn ihre 
zuständigen Behörden dies verlangen, hinsichtlich ihrer Risikopositio
nen gegenüber der betreffenden ZGP wie folgt vor: 

a) Sie behandeln ihre Handelsrisikopositionen gegenüber der betreffen
den ZGP gemäß Artikel 306 Absatz 1 Buchstabe b; 

b) sie behandeln ihre vorfinanzierten Beiträge zum Ausfallfonds der 
betreffenden ZGP und ihre nicht vorfinanzierten Beiträge zu der 
betreffenden ZGP gemäß Artikel 309; 

c) sie behandeln ihre Risikopositionen gegenüber der betreffenden 
ZGP — außer den Risikopositionen nach den Buchstaben a und 
b — wie Risikopositionen gegenüber einem Unternehmen gemäß 
dem Standardansatz für das in Kapitel 2 festgelegte Kreditrisiko. 

▼C2 
TITEL III 

EIGENMITTELANFORDERUNGEN FÜR DAS OPERATIONELLE RI
SIKO 

KAPITEL 1 

Allgemeine Grundsätze für die Verwendung der verschiedenen 
Ansätze 

Artikel 312 

Genehmigung und Anzeige 

(1) Den Standardansatz dürfen nur Institute verwenden, die die Be
dingungen des Artikels 320 und außerdem die allgemeinen Risikoma
nagement-Standards nach den Artikeln 74 und 85 der Richt
linie 2013/36/EU erfüllen. Die Institute setzen die zuständigen Behörden 
vor einer Verwendung des Standardansatzes in Kenntnis. 

▼M8
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Die zuständigen Behörden gestatten den Instituten, für die Geschäfts
felder „Privatkundengeschäft“ und „Firmenkundengeschäft“ einen alter
nativen maßgeblichen Indikator zu verwenden, sofern die Bedingungen 
des Artikels 319 Absatz 2 und des Artikels 320 erfüllt sind. 

(2) Die zuständigen Behörden gestatten den Instituten, fortgeschrit
tene Messansätze zu verwenden, die auf ihrem eigenen System für die 
Messung des operationellen Risikos basieren, sofern sämtliche qualita
tiven und quantitativen Anforderungen der Artikel 321 bzw. 322 erfüllt 
sind und die Institute die allgemeinen Risikomanagement-Standards der 
Artikeln 74 und 85 der Richtlinie 2013/36/EU und des Titels VII Ka
pitel 3 Abschnitt 2 jener Richtlinie einhalten. 

Beabsichtigen Institute, diese fortgeschrittenen Messansätze wesentlich 
zu erweitern oder zu ändern, so beantragen sie bei ihren zuständigen 
Behörden ebenfalls eine Erlaubnis. Die zuständigen Behörden geben die 
Erlaubnis nur, wenn die Institute die in Unterabsatz 1 genannten An
forderungen und Standards nach diesen wesentlichen Erweiterungen und 
Änderungen weiterhin erfüllen. 

(3) Institute zeigen den zuständigen Behörden jede Änderung ihrer 
Modelle fortgeschrittener Messansätze an. 

(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen Folgendes präzisiert wird: 

a) die Beurteilungsmethode, nach der die zuständigen Behörden den 
Instituten die Verwendung von AMA gestatten, 

b) die Kriterien für die Beurteilung, ob die Erweiterungen und Ände
rungen der fortgeschrittenen Messansätze wesentlich sind, 

c) die Einzelheiten der Anzeige nach Absatz 3. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 31. Dezember 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 313 

Rückkehr zu weniger komplizierten Ansätzen 

(1) Institute, die den Standardansatz verwenden, kehren nicht zur 
Anwendung des Basisindikatoransatzes zurück, es sei denn, die Voraus
setzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. 

▼C2



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 389 

(2) Institute, die fortgeschrittene Messansätze verwenden, kehren 
nicht zur Anwendung des Standardansatzes oder des Basisindikator
ansatzes zurück, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind 
erfüllt. 

(3) Ein Institut darf nur dann zu einem weniger komplizierten Ansatz 
für das operationelle Risiko zurückkehren, wenn die beiden folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Das Institut hat den zuständigen Behörden nachgewiesen, dass es die 
Anwendung eines weniger komplizierten Ansatzes nicht vorschlägt, 
um die Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko des 
Instituts zu verringern, und dass die Anwendung eines solchen An
satzes angesichts der Art und der Komplexität des Instituts notwen
dig ist und weder die Solvenz des Instituts noch dessen Fähigkeit, 
operationelle Risiken wirksam zu steuern, wesentlich beeinträchtigen 
würde; 

b) es hat vorab eine entsprechende Genehmigung der zuständigen Be
hörde erhalten. 

Artikel 314 

Kombination verschiedener Ansätze 

(1) Institute dürfen verschiedene Ansätze kombinieren, sofern die 
zuständigen Behörden dies gestatten. Die zuständigen Behörden geben 
eine solche Erlaubnis, sofern die einschlägigen Voraussetzungen der 
Absätze 2 bis 4 erfüllt sind. 

(2) Ein Institut darf einen fortgeschrittenen Messansatz mit dem Ba
sisindikatoransatz oder dem Standardansatz kombinieren, sofern die bei
den folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Die Kombination der Ansätze erfasst sämtliche operationellen Risi
ken des Instituts, und die zuständigen Behörden halten die von dem 
Institut verwendete Methodik zur Erfassung der verschiedenen Tätig
keiten, geografischen Standorte, Rechtsstrukturen oder sonstigen we
sentlichen intern vorgenommenen Aufteilungen für überzeugend. 

b) Die Bedingungen des Artikels 320 und die Standards nach Maßgabe 
der Artikel 321 und 322 sind hinsichtlich der Tätigkeiten, auf die der 
Standardansatz bzw. die fortgeschrittenen Messansätze angewandt 
werden, erfüllt. 

(3) Die zuständigen Behörden verlangen von Instituten, die einen 
fortgeschrittenen Messansatz mit dem Basisindikatoransatz oder mit 
dem Standardansatz kombinieren wollen, dass für die Erteilung einer 
Genehmigung zusätzlich folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Zum Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung erfasst ein fort
geschrittener Messansatz einen erheblichen Teil der operationellen 
Risiken des Instituts; 
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b) das Institut verpflichtet sich, den fortgeschrittenen Messansatz nach 
einem den zuständigen Behörden vorgelegten und durch diese ge
nehmigten Zeitplan auf einen wesentlichen Teil seiner Tätigkeiten 
anzuwenden. 

(4) Ein Institut darf nur im Ausnahmefall bei einer zuständigen Be
hörde eine Genehmigung für die Verwendung einer Kombination aus 
dem Basisindikatoransatz und dem Standardansatz beantragen, beispiels
weise bei der Übernahme eines neuen Geschäfts, auf das der Standard
ansatz möglicherweise erst nach einer Übergangszeit angewandt werden 
kann. 

Eine zuständige Behörde erteilt eine solche Genehmigung nur, wenn das 
Institut sich verpflichtet hat, den Standardansatz nach dem den zustän
digen Behörden vorgelegten und durch diese genehmigten Zeitplan an
zuwenden. 

(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen Folgendes präzisiert wird: 

a) die von den zuständigen Behörden bei der Beurteilung der Methodik 
im Sinne von Absatz 2 Buchstabe a zu berücksichtigenden Voraus
setzungen, 

b) die von den zuständigen Behörden bei der Entscheidung, ob die 
Erfüllung zusätzlicher Voraussetzungen nach Absatz 3 zu verlangen 
ist, zu berücksichtigenden Kriterien. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 31. Dezember 2016 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

KAPITEL 2 

Basisindikatoransatz 

Artikel 315 

Eigenmittelanforderung 

(1) Beim Basisindikatoransatz beträgt die Eigenmittelanforderung für 
das operationelle Risiko 15 % des Dreijahresdurchschnitts des maßgeb
lichen Indikators gemäß Artikel 316. 

Die Institute berechnen den Dreijahresdurchschnitt des maßgeblichen 
Indikators aus den letzten drei Zwölfmonatsbeobachtungen zum Ab
schluss des Geschäftsjahres. Liegen keine geprüften Zahlen vor, so 
können die Institute Schätzungen heranziehen. 
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(2) Ist ein Institut seit weniger als drei Jahren tätig, kann es bei der 
Berechnung des maßgeblichen Indikators zukunftsgerichtete Schätzun
gen verwenden, sofern es zur Verwendung historischer Daten übergeht, 
sobald diese verfügbar sind. 

(3) Kann ein Institut seiner zuständigen Behörde nachweisen, dass die 
Verwendung eines Dreijahresdurchschnitts zur Berechnung des maßgeb
lichen Indikators wegen einer Verschmelzung, einem Erwerb oder einer 
Veräußerung von Unternehmen oder Geschäftsbereichen die Schätzung 
der Eigenmittelanforderung für das operationelle Risiko verzerren wür
de, kann die zuständige Behörde dem Institut gestatten, die Berechnung 
dahin gehend anzupassen, dass solche Ereignisse berücksichtigt werden; 
sie zeigt dies der EBA ordnungsgemäß an. Unter solchen Umständen 
kann die zuständige Behörde auch von sich aus von einem Institut 
verlangen, die Berechnung anzupassen. 

(4) Ist der maßgebliche Indikator in einem der Beobachtungszeit
räume negativ oder gleich Null, so beziehen die Institute diesen Wert 
nicht in die Berechnung des Dreijahresdurchschnitts ein. Die Institute 
berechnen den Dreijahresdurchschnitt als die Summe der positiven Wer
te, geteilt durch die Anzahl der positiven Werte. 

Artikel 316 

Maßgeblicher Indikator 

(1) Für Institute, die die Rechnungslegungsvorschriften der Richt
linie 86/635/EWG unter Zugrundelegung der Gliederung der Gewinn- 
und Verlustrechnung von Instituten nach Artikel 27 jener Richtlinie 
anwenden, ist der maßgebliche Indikator die Summe der in Tabelle 1 
genannten Posten. Die Institute berücksichtigen in der Summe jeden 
Wert mit seinem positiven oder negativen Vorzeichen. 

Tabelle 1 

1 Zinserträge und ähnliche Erträge 

2 Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen 

3 Erträge aus Aktien, anderen Anteilsrechten und nicht festverzins
lichen/festverzinslichen Wertpapieren 

4 Erträge aus Provisionen und Gebühren 

5 Aufwendungen für Provisionen und Gebühren 

6 Ertrag/Aufwand aus Finanzgeschäften 

7 Sonstige betriebliche Erträge 

Die Institute passen diese Posten an, um den folgenden Bestimmungen 
gerecht zu werden: 

a) Die Institute berechnen den maßgeblichen Indikator vor Abzug der 
Rückstellungen, Risikovorsorge und Betriebsausgaben. Die Institute 
berücksichtigen in den Betriebsausgaben Gebühren für die Auslage
rung von Dienstleistungen, die von Dritten erbracht werden, die 
weder ein Mutter- noch ein Tochterunternehmen des Instituts sind 
noch ein Tochterunternehmen eines Mutterunternehmens, das auch 
das Mutterunternehmen des Instituts ist. Die Institute dürfen Auf
wendungen für Auslagerungen von Dienstleistungen, die durch 
Dritte erbracht werden, verwenden, um den maßgeblichen Indikator 
zu mindern, wenn die Aufwendungen von einem Unternehmen er
hoben werden, auf das diese Verordnung oder gleichwertige Vor
schriften Anwendung finden; 
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b) folgende Posten dürfen von den Instituten nicht in die Berechnung 
des maßgeblichen Indikators einbezogen werden: 

i) realisierte Gewinne/Verluste aus der Veräußerung von Positio
nen, die nicht dem Handelsbuch zuzurechnen sind, 

ii) außerordentliche oder unregelmäßige Erträge, 

iii) Erträge aus Versicherungstätigkeiten; 

c) werden Neubewertungen von Handelsbuchpositionen in der Gewinn- 
und Verlustrechnung verbucht, so dürfen die Institute diese in die 
Berechnung einbeziehen. Bei einer Anwendung von Artikel 36 Ab
satz 2 der Richtlinie 86/635/EWG sind die in der Gewinn- und 
Verlustrechnung verbuchten Neubewertungen einzubeziehen. 

▼M8 
Abweichend von Unterabsatz 1 dieses Absatzes können die Institute 
anstelle der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung nach Arti
kel 27 der Richtlinie 86/635/EWG für Finanzierungsleasing und opera
tives Leasing für die Zwecke der Berechnung des maßgeblichen Indi
kators 

a) Zinserträge aus Finanzierungsleasing und operativem Leasing und 
Gewinne aus geleasten Vermögenswerten in die in Tabelle 1 unter 
Nummer 1 genannte Kategorie aufnehmen, 

b) Zinsaufwendungen aus Finanzierungsleasing und operativem Lea
sing, Verluste, Abschreibungen und Wertminderungen von operativ 
geleasten Vermögenswerten in die in Tabelle 1 unter Nummer 2 
genannte Kategorie aufnehmen. 

▼C2 
(2) Wenden die Institute andere Rechnungslegungsvorschriften als 
die der Richtlinie 86/635/EWG an, so berechnen sie den maßgeblichen 
Indikator anhand von Daten, die der Definition dieses Artikels am 
nächsten kommen. 

(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, um die Methodik zur Berechnung des maßgeblichen Indikators 
gemäß Absatz 2 zu präzisieren. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 31. Dezember 2017 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

KAPITEL 3 

Standardansatz 

Artikel 317 

Eigenmittelanforderung 

(1) Beim Standardansatz ordnen die Institute ihre Tätigkeiten den in 
der Tabelle 2 in Absatz 4 genannten Geschäftsfeldern und gemäß den 
Grundsätzen nach Artikel 318 zu. 

(2) Die Institute berechnen die Eigenmittelanforderung für das ope
rationelle Risiko als Dreijahresdurchschnitt der Summe der jährlichen 
Eigenmittelanforderungen in sämtlichen Geschäftsfeldern der Tabelle 2 
in Absatz 4. Die jährliche Eigenmittelanforderung jedes Geschäftsfelds 
entspricht dem Produkt des einschlägigen in der Tabelle enthaltenen 
Beta-Faktors und dem Anteil des maßgeblichen Indikators, der dem 
betreffenden Geschäftsfeld zugeordnet wird. 
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(3) In jedem Jahr können die Institute eine aus einem negativen 
Anteil des maßgeblichen Indikators resultierende negative Eigenmittel
anforderung in einem Geschäftsfeld unbegrenzt mit den positiven Eigen
mittelanforderungen in anderen Geschäftsfeldern verrechnen. Ist jedoch 
die gesamte Eigenmittelanforderung für alle Geschäftsfelder in einem 
bestimmten Jahr negativ, so setzen die Institute den Beitrag zum Zähler 
für dieses Jahr mit Null an. 

(4) Die Institute berechnen den Dreijahresdurchschnitt der Summe im 
Sinne von Absatz 2 aus den letzten drei Zwölfmonatsbeobachtungen 
zum Abschluss des Geschäftsjahres. Liegen keine geprüften Zahlen 
vor, so können die Institute Schätzungen heranziehen. 

Kann ein Institut seiner zuständigen Behörde nachweisen, dass die Ver
wendung eines Dreijahresdurchschnitts zur Berechnung des maßgeb
lichen Indikators wegen einer Verschmelzung, eines Erwerbs oder einer 
Veräußerung von Unternehmen oder Geschäftsbereichen die Schätzung 
der Eigenmittelanforderung für das operationelle Risiko verzerren wür
de, kann die zuständige Behörde dem Institut gestatten, die Berechnung 
dahin gehend anzupassen, dass solche Ereignisse berücksichtigt werden; 
sie zeigt dies der EBA ordnungsgemäß an. Unter solchen Umständen 
kann die zuständige Behörde auch von sich aus von einem Institut 
verlangen, die Berechnung anzupassen. 

Ist ein Institut seit weniger als drei Jahren tätig, kann es bei der Be
rechnung des maßgeblichen Indikators zukunftsgerichtete Schätzungen 
verwenden, sofern es zur Verwendung historischer Daten übergeht, so
bald diese verfügbar sind. 

Tabelle 2 

Geschäftsfeld Liste der Tätigkeiten 

Prozent
satz (Be
ta-Fak

tor) 

Unternehmensfinan
zierung/-beratung 
(Corporate Finance) 

Emission oder Platzierung von Finanzinstru
menten mit fester Übernahmeverpflichtung 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem 
Emissionsgeschäft 
Anlageberatung 
Beratung von Unternehmen bezüglich Kapital
struktur, Geschäftsstrategie und damit verbun
denen Fragen sowie Beratungs- und sonstige 
Serviceleistungen im Zusammenhang mit Ver
schmelzungen und Übernahmen 
Investment Research und Finanzanalyse sowie 
andere Arten von allgemeinen Empfehlungen 
zu Transaktionen mit Finanzinstrumenten 

18 % 

Handel (Trading and 
Sales) 

Eigenhandel 
Geldmaklergeschäfte 
Entgegennahme und Weiterleitung von Aufträ
gen im Zusammenhang mit einem oder meh
reren Finanzinstrumenten 
Auftragsausführung für Kunden 
Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste 
Übernahmeverpflichtung 
Betrieb multilateraler Handelssysteme 

18 % 
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Geschäftsfeld Liste der Tätigkeiten 

Prozent
satz (Be
ta-Fak

tor) 

Wertpapierprovisi
onsgeschäft (Retail 
Brokerage) 
(Geschäfte mit natür
lichen Personen oder 
KMU, die nach Arti
kel 123 als Mengen
geschäft einzustufen 
sind) 

Entgegennahme und Weiterleitung von Aufträ
gen im Zusammenhang mit einem oder meh
reren Finanzinstrumenten 
Auftragsausführung für Kunden 
Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste 
Übernahmeverpflichtung 

12 % 

Firmenkundenge
schäft (Commercial 
Banking) 

Annahme von Einlagen und sonstigen rück
zahlbaren Geldern 
Kreditvergabe 
Finanzierungsleasing 
Bürgschaften und Verpflichtungen 

15 % 

Privatkundengeschäft 
(Retail Banking) 
(Geschäfte mit natür
lichen Personen oder 
KMU, die nach Arti
kel 123 als Mengen
geschäft einzustufen 
sind) 

Annahme von Einlagen und sonstigen rück
zahlbaren Geldern 
Kreditvergabe 
Finanzierungsleasing 
Bürgschaften und Verpflichtungen 

12 % 

Zahlungsverkehr und 
Verrechnung (Pay
ment and Settlement) 

Geldtransferdienstleistungen 
Ausgabe und Verwaltung von Zahlungsmitteln 

18 % 

Depot- und Treu
handgeschäfte 
(Agency Services) 

Verwahrung und Verwaltung von Finanz
instrumenten für Rechnung von Kunden, ein
schließlich Depotverwahrung und verbundene 
Dienstleistungen wie Liquiditätsmanagement 
und Sicherheitenverwaltung 

15 % 

Vermögensverwal
tung (Asset Manage
ment) 

Portfoliomanagement 
OGAW-Verwaltung 
Sonstige Arten der Vermögensverwaltung 

12 % 

Artikel 318 

Grundsätze für die Zuordnung zu Geschäftsfeldern 

(1) Die Institute erarbeiten und dokumentieren spezifische Vorschrif
ten und Kriterien für die Zuordnung des maßgeblichen Indikators aus 
den eigenen aktuellen Geschäftsfeldern und Tätigkeiten in das Grund
gerüst des Standardansatzes gemäß Artikel 317. Sie überprüfen diese 
Vorschriften und Kriterien und passen sie gegebenenfalls an neue oder 
sich verändernde Geschäftstätigkeiten und -risiken an. 

(2) Die Institute wenden für die Zuordnung zu Geschäftsfeldern fol
gende Grundsätze an: 

a) Die Institute ordnen alle Tätigkeiten in einer zugleich überschnei
dungsfreien und erschöpfenden Art und Weise einem Geschäftsfeld 
zu; 
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b) die Institute ordnen jede Tätigkeit, die nicht ohne Weiteres innerhalb 
dieses Grundgerüsts einem Geschäftsfeld zugeordnet werden kann, 
die aber eine ergänzende Tätigkeit zu einer im Grundgerüst enthal
tenen Tätigkeit ist, dem Geschäftsfeld zu, das sie unterstützt. Wenn 
mehr als ein Geschäftsfeld durch diese ergänzende Tätigkeit unter
stützt wird, wenden die Institute ein objektives Zuordnungskriterium 
an; 

c) kann eine Tätigkeit keinem bestimmten Geschäftsfeld zugeordnet 
werden, so legen die Institute das Geschäftsfeld mit dem höchsten 
Prozentsatz zugrunde. Dieses Geschäftsfeld gilt dann auch für die der 
betreffenden Tätigkeit zugeordneten unterstützenden Tätigkeiten; 

d) die Institute können interne Verrechnungsmethoden anwenden, um 
den maßgeblichen Indikator auf die Geschäftsfelder aufzuteilen. 
Können in einem Geschäftsfeld generierte Kosten einem anderen 
Geschäftsfeld zugerechnet werden, so dürfen sie auf dieses andere 
Geschäftsfeld übertragen werden; 

e) die zur Berechnung der Eigenmittelanforderung für das operationelle 
Risiko vorgenommene Zuordnung der Tätigkeiten zu Geschäftsfel
dern steht mit den von den Instituten für das Kredit- und Marktrisiko 
verwendeten Kategorien im Einklang; 

f) die Geschäftsleitung ist unter Aufsicht des Leitungsorgans des Insti
tuts für die Zuordnungsgrundsätze verantwortlich; 

g) Die Institute unterziehen den Zuordnungsprozess einer unabhängigen 
Überprüfung. 

(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards 
aus, um die Kriterien für die Anwendung der in diesem Artikel vor
gesehenen Grundsätze für die Zuordnung nach Geschäftsfeldern zu be
stimmen. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchfüh
rungsstandards bis 31. Dezember 2017 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durch
führungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verord
nung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 319 

Alternativer Standardansatz 

(1) Beim alternativen Standardansatz berücksichtigen die Institute für 
die Geschäftsfelder „Privatkundengeschäft“ und „Firmenkunden
geschäft“ Folgendes: 

a) Der maßgebliche Indikator, der ein normierter Ertragsindikator ist, 
entspricht dem 0,035-fachen des nominalen Betrags der Darlehen 
und Kredite; 

b) die Darlehen und Kredite bestehen aus der Gesamtsumme der in den 
entsprechenden Kreditportfolios in Anspruch genommenen Beträge. 
Beim Geschäftsfeld „Firmenkundengeschäft“ rechnen die Institute in 
den nominalen Betrag der Darlehen und Kredite auch die im Anlage
buch gehaltenen Wertpapiere ein; 
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(2) Für die Anwendung des alternativen Standardansatzes muss ein 
Institut sämtliche der folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

a) Mindestens 90 % seiner Erträge entfallen auf sein Privatkunden- und/ 
oder Firmenkundengeschäft; 

b) ein erheblicher Teil seines Privatkunden- und/oder Firmenkunden
geschäfts umfasst Darlehen mit hoher Ausfallwahrscheinlichkeit 
(PD); 

c) der alternative Standardansatz bietet eine angemessene Grundlage für 
die Berechnung der Eigenmittelanforderung für das operationelle 
Risiko. 

Artikel 320 

Bedingungen für die Verwendung des Standardansatzes 

Bei den Bedingungen nach Artikel 312 Absatz 1 Unterabsatz 1 handelt 
es sich um Folgende: 

a) Ein Institut verfügt über ein gut dokumentiertes System für die Be
wertung und Steuerung des operationellen Risikos und weist die 
Zuständigkeiten und Verantwortung für dieses System klar zu. Es 
ermittelt seine Gefährdung durch operationelle Risiken und sammelt 
die relevanten Daten zum operationellen Risiko, einschließlich der 
Daten zu wesentlichen Verlusten. Das System unterliegt einer regel
mäßigen unabhängigen Überprüfung durch eine interne oder externe 
Stelle, die die dafür erforderlichen Kenntnisse besitzt; 

b) das System zur Bewertung des operationellen Risikos des Instituts ist 
eng in die Risikomanagementprozesse des Instituts eingebunden. 
Seine Ergebnisse sind fester Bestandteil der Prozesse für die Über
wachung und Kontrolle des operationellen Risikoprofils des Instituts; 

c) ein Institut führt ein System zur Berichterstattung an die Geschäfts
leitung ein, damit den maßgeblichen Funktionen innerhalb des Insti
tuts über das operationelle Risiko berichtet wird. Ein Institut verfügt 
über Verfahren, um entsprechend den in den Berichten an das Ma
nagement enthaltenen Informationen geeignete Maßnahmen ergreifen 
zu können. 

KAPITEL 4 

Fortgeschrittene Messansätze 

Artikel 321 

Qualitative Anforderungen 

Die qualitativen Anforderungen nach Artikel 312 Absatz 2 sind Folgen
de: 

a) Das interne System eines Instituts für die Messung des operationel
len Risikos ist eng in seine laufenden Risikomanagementprozesse 
eingebunden; 

b) ein Institut verfügt über eine unabhängige Risikomanagement-Funk
tion für das operationelle Risiko; 
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c) ein Institut verfügt sowohl über eine regelmäßige Berichterstattung 
über die Gefährdung durch operationelle Risiken und die erlittenen 
Verluste als auch über Verfahren, um angemessene Korrekturmaß
nahmen ergreifen zu können; 

d) das Risikomanagement-System eines Instituts ist gut dokumentiert. 
Ein Institut verfügt über Verfahren, die die Rechtsbefolgung (Com
pliance) gewährleisten, und über Grundsätze für die Behandlung von 
Verstößen; 

e) ein Institut unterzieht seine Verfahren für die Steuerung des opera
tionellen Risikos und die Risikomesssysteme einer regelmäßigen 
Überprüfung durch die interne Revision oder externe Prüfer; 

f) die institutsinternen Validierungsprozesse sind solide und wirksam; 

g) die Datenflüsse und Prozesse im Zusammenhang mit dem Risiko
messsystem eines Instituts sind transparent und zugänglich. 

Artikel 322 

Quantitative Anforderungen 

(1) Die quantitativen Anforderungen nach Artikel 312 Absatz 2 um
fassen die Anforderungen der Absätze 2 bis 6 hinsichtlich Verfahren, 
internen Daten, externen Daten, Szenarioanalysen und Faktoren, die das 
Geschäftsumfeld und die internen Kontrollsysteme betreffen. 

(2) Die Anforderungen hinsichtlich Verfahren sind Folgende: 

a) Ein Institut berechnet seine Eigenmittelanforderung unter Einbezie
hung sowohl der erwarteten als auch der unerwarteten Verluste, es 
sei denn, der erwartete Verlust wird durch seine interne Geschäft
spraxis bereits in angemessener Weise erfasst. Die Messung des 
operationellen Risikos erfasst potenziell schwerwiegende Ereignisse 
am Rande der Verteilung und erreicht einen Soliditätsstandard, der 
mit einem Konfidenzniveau von 99,9 % über eine Halteperiode von 
einem Jahr vergleichbar ist; 

b) das System eines Instituts für die Messung des operationellen Risi
kos umfasst die Heranziehung der in den Absätzen 3 bis 6 genannten 
internen Daten, externen Daten, Szenarioanalysen und Faktoren, die 
das Geschäftsumfeld und die internen Kontrollsysteme betreffen. Ein 
Institut verfügt über einen gut dokumentierten Ansatz für die Ge
wichtung dieser vier Elemente in seinem System für die Messung 
des operationellen Risikos; 

c) das Risikomesssystem eines Instituts erfasst die wichtigsten Risiko
treiber, die die Form der Ränder der geschätzten Verlustverteilungen 
beeinflussen; 

d) ein Institut berücksichtigt Korrelationen bei Verlusten aufgrund von 
operationellen Risiken zwischen einzelnen Schätzungen der operatio
nellen Risiken nur dann, wenn seine Systeme zur Messung der Kor
relationen solide sind, unter Sicherstellung ihrer Integrität angewandt 
werden und der Unsicherheit bei der Schätzung von Korrelationen, 
insbesondere in Stressphasen, Rechnung tragen. Ein Institut über
prüft seine Korrelationsannahmen anhand geeigneter quantitativer 
und qualitativer Verfahren; 
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e) das Risikomesssystem eines Instituts ist intern kohärent und schließt 
eine Mehrfachzählung von qualitativen Bewertungen oder Risiko
minderungstechniken, die in anderen Teilen dieser Verordnung an
erkannt werden, aus. 

(3) Die Anforderungen hinsichtlich interner Daten sind Folgende: 

a) Ein Institut baut seine internen Messungen des operationellen Risi
kos auf einem mindestens fünf Jahre umfassenden Beobachtungs
zeitraum auf. Wenn ein Institut erstmals einen fortschrittlichen Mess
ansatz verwendet, kann ein dreijähriger Beobachtungszeitraum ver
wendet werden; 

b) ein Institut muss seine historischen internen Verlustdaten den Ge
schäftsfeldern nach Artikel 317 und den Ereigniskategorien nach 
Artikel 324 zuordnen und diese Daten auf Verlangen den zuständi
gen Behörden zur Verfügung stellen können. In Ausnahmefällen darf 
ein Institut Verlustereignisse, die das gesamte Institut betreffen, ei
nem zusätzlichen Geschäftsfeld „Gesamtunternehmen“ (Corporate 
Items) zuordnen. Ein Institut muss über dokumentierte und objektive 
Kriterien verfügen, nach denen die Verluste den entsprechenden Ge
schäftsfeldern und Ereigniskategorien zugeordnet werden. Ein Insti
tut erfasst Verluste aufgrund des operationellen Risikos, die im Zu
sammenhang mit Kreditrisiken stehen und in der Vergangenheit in 
eine interne Kreditrisiko-Datenbank eingeflossen sind, in der Daten
bank für das operationelle Risiko und nennt diese separat. Derartige 
Verluste unterliegen keiner Eigenmittelanforderung für das operatio
nelle Risiko, sofern das Institut sie für die Berechnung der Eigen
mittelanforderung weiterhin als Kreditrisiko behandeln muss. Ver
luste aufgrund von operationellen Risiken, die im Zusammenhang 
mit Marktrisiken stehen, werden von einem Institut in der Berech
nung der Eigenmittelanforderung für operationelle Risiken berück
sichtigt; 

c) die internen Verlustdaten eines Instituts sind so umfassend, dass sie 
sämtliche wesentlichen Tätigkeiten und Gefährdungen aller einschlä
gigen Subsysteme und geografischen Standorte erfassen. Ein Institut 
ist in der Lage, nachzuweisen, dass nicht erfasste Tätigkeiten und 
Gefährdungen, sowohl einzeln als auch kombiniert betrachtet, keinen 
wesentlichen Einfluss auf die Gesamtrisikoschätzungen hätten. Ein 
Institut legt angemessene Bagatellgrenzen für die interne Verlust
datensammlung fest; 

d) neben den Informationen über die Bruttoverlustbeträge sammelt ein 
Institut auch Informationen zum Datum des Verlustereignisses und 
etwaigen Rückflüssen der Bruttoverlustbeträge sowie Beschreibun
gen von Treibern und Ursachen des Verlustereignisses; 

e) ein Institut verfügt über spezifische Kriterien zur Erfassung von Ver
lustdaten für Verlustereignisse in zentralen Funktionen oder aus Tä
tigkeiten, die mehr als ein Geschäftsfeld betreffen, sowie für Ver
lustereignisse, die zwar zeitlich aufeinander folgen, aber miteinander 
verbunden sind; 

f) ein Institut verfügt über dokumentierte Verfahren, um die fortlau
fende Relevanz historischer Verlustdaten zu beurteilen; zu berück
sichtigen ist dabei auch, in welchen Situationen, bis zu welchem 
Grad und durch wen Ermessensentscheidungen, Skalierungen oder 
sonstige Anpassungen erfolgen können. 
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(4) Die Anforderungen hinsichtlich externer Daten sind Folgende: 

a) In dem Messsystem eines Instituts für das operationelle Risiko wer
den relevante externe Daten eingesetzt, insbesondere wenn Grund zu 
der Annahme besteht, dass das Institut seltenen, aber potenziell 
schwerwiegenden Verlusten ausgesetzt ist. Ein Institut bestimmt in 
einem systematischen Prozess die Situationen, in denen externe Da
ten genutzt werden, und die Methodik für die Verarbeitung der 
Daten in seinem Messsystem; 

b) ein Institut überprüft regelmäßig die Bedingungen und Verfahren für 
die Nutzung externer Daten und dokumentiert und unterzieht sie 
periodisch einer Prüfung durch eine unabhängige Stelle. 

(5) Ein Institut setzt auf der Grundlage von Expertenmeinungen in 
Verbindung mit externen Daten Szenarioanalysen ein, um seine Gefähr
dung durch sehr schwerwiegende Risikoereignisse zu bewerten. Diese 
Bewertungen werden von dem Institut im Laufe der Zeit überprüft und 
durch Vergleich mit den tatsächlichen Verlusterfahrungen angepasst, um 
ihre Aussagekraft sicherzustellen. 

(6) Die Anforderungen hinsichtlich Faktoren, die das Geschäfts
umfeld und die internen Kontrollsysteme betreffen, sind Folgende: 

a) Die firmenweite Risikobewertungsmethodik eines Instituts erfasst die 
entscheidenden Faktoren des Geschäftsumfelds und des internen 
Kontrollsystems, die sein operationelles Risikoprofil beeinflussen 
können; 

b) ein Institut begründet jeden als bedeutenden Risikotreiber ausgewähl
ten Faktor auf der Grundlage der Erfahrungen und unter Einbezie
hung des Expertenurteils der betroffenen Geschäftsbereiche; 

c) ein Institut muss in der Lage sein, den zuständigen Behörden gegen
über die Sensitivität der Risikoschätzungen bezüglich Veränderungen 
dieser Faktoren und deren relative Gewichtung zu begründen. Zu
sätzlich zur Erfassung von Risikoveränderungen aufgrund verbesser
ter Risikokontrollen deckt das Grundgerüst zur Risikomessung eines 
Instituts auch einen möglichen Risikoanstieg aufgrund gestiegener 
Komplexität in den Tätigkeiten oder aufgrund eines vergrößerten 
Geschäftsvolumens ab; 

d) ein Institut dokumentiert sein Grundgerüst zur Risikomessung und 
unterzieht es einer unabhängigen institutsinternen Überprüfung sowie 
einer Überprüfung durch die zuständigen Behörden. Das Verfahren 
und die Ergebnisse werden von einem Institut im Laufe der Zeit 
durch Vergleich mit den tatsächlichen internen Verlusterfahrungen 
sowie den relevanten externen Daten überprüft und neu bewertet. 

Artikel 323 

Auswirkung von Versicherungen und anderen Risikoübertragungs
mechanismen 

(1) Die zuständigen Behörden gestatten Instituten, die Auswirkungen 
von Versicherungen, sofern die Bedingungen der Absätze 2 bis 5 erfüllt 
sind, sowie anderer Risikoübertragungsmechanismen, zu berücksichti
gen, sofern sie nachweisen können, dass ein nennenswerter Risikomin
derungseffekt erzielt wird. 
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(2) Der Versicherungsgeber verfügt über die Zulassung zum Ver
sicherungs- oder Rückversicherungsgeschäft und besitzt eine von einer 
ECAI abgegebene Mindest-Bonitätsbeurteilung der Zahlungsfähigkeit, 
die von der EBA gemäß den Bestimmungen für die Risikogewichtung 
bei Risikopositionen gegenüber Instituten nach Titel II Kapitel 2 der 
Bonitätsstufe 3 oder höher zugeordnet wurde. 

(3) Die Versicherung und der Versicherungsrahmen der Institute 
müssen sämtliche der folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

a) Die Versicherungspolice hat eine Ursprungslaufzeit von mindestens 
einem Jahr. Bei Versicherungspolicen mit einer Restlaufzeit von 
weniger als einem Jahr nimmt das Institut angemessene Sicherheits
abschläge vor, um die abnehmende Restlaufzeit der Police zu be
rücksichtigen, und zwar bis hin zu einem 100 %igen Abschlag für 
Policen mit einer Restlaufzeit von 90 Tagen oder weniger; 

b) die Versicherungspolice hat eine Mindestkündigungsfrist von 90 Ta
gen; 

c) die Versicherungspolice beinhaltet keine Ausschlussklauseln oder 
Begrenzungen für den Fall eines aufsichtlichen Eingreifens, oder 
Klauseln, die beim Ausfall eines Instituts verhindern, dass der Kon
kursverwalter des Instituts oder Personen mit ähnlichen Aufgaben für 
Schäden oder Aufwand, die dem Institut entstanden sind, Entschädi
gungen einholen, mit Ausnahme von Ereignissen, die nach der Er
öffnung des Konkursverfahrens oder ähnlicher Verfahren eingetreten 
sind. Durch den Versicherungsvertrag können jedoch Geldbußen, 
Strafen oder Zuschläge mit Strafcharakter aufgrund eines aufsicht
lichen Eingreifens ausgeschlossen werden; 

d) die Risikominderungskalkulationen spiegeln die Deckungssumme der 
Versicherung so wider, dass sie in einem transparenten und konsis
tenten Verhältnis zu den Größen tatsächliche Verlustwahrscheinlich
keit und Verlustauswirkung steht, die bei der Ermittlung der Eigen
mittelanforderung für das operationelle Risiko insgesamt verwendet 
werden; 

e) die Versicherung wird durch eine dritte Partei gewährt. Für den Fall, 
dass die Versicherung durch firmeneigene Versicherungsunterneh
men oder verbundene Gesellschaften gewährt wird, wird das ver
sicherte Risiko auf eine unabhängige dritte Partei übertragen, die 
ihrerseits die in Absatz 2 aufgeführten Zulassungskriterien erfüllt; 

f) der Rahmen für die Anerkennung von Versicherungen ist wohl be
gründet und dokumentiert. 

(4) Bei der Methodik für die Anerkennung von Versicherungen wer
den mittels Abzügen oder Abschlägen sämtliche der folgenden Faktoren 
berücksichtigt: 

a) die Restlaufzeit der Versicherungspolice, wenn sie weniger als ein 
Jahr beträgt, 

b) die für die Versicherungspolice geltenden Kündigungsfristen, wenn 
sie weniger als ein Jahr betragen, 

c) die Zahlungsunsicherheit sowie Inkongruenzen bei den von den Ver
sicherungspolicen abgedeckten Risiken. 

(5) Die aus der Anerkennung von Versicherungsschutz und sonstigen 
Risikoübertragungsmechanismen resultierende Verringerung der Eigen
mittelanforderung darf 20 % der gesamten Eigenmittelanforderung für 
das operationelle Risiko vor Anerkennung von Risikominderungstech
niken nicht übersteigen. 
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Artikel 324 

Klassifizierung der Verlustereignisse 

Die Verlustereignisse nach Artikel 322 Absatz 3 Buchstabe b sind 
Folgende: 

Tabelle 3 

Ereigniskategorie Begriffsbestimmung 

Interner Betrug Verluste aufgrund von Handlungen mit betrügerischer 
Absicht, Veruntreuung von Eigentum, Umgehung von 
Verwaltungs-, Rechts- oder internen Vorschriften, mit 
Ausnahme von Verlusten aufgrund von Diskriminie
rung oder sozialer und kultureller Verschiedenheit, 
wenn mindestens eine interne Partei beteiligt ist. 

Externer Betrug Verluste aufgrund von Handlungen mit betrügerischer 
Absicht, Veruntreuung von Eigentum oder Umgehung 
von Rechtsvorschriften durch einen Dritten. 

Beschäftigungspraxis 
und Arbeitsplatzsicher
heit 

Verluste aufgrund von Handlungen, die gegen Beschäf
tigungs-, Gesundheitsschutz- oder Sicherheitsvorschrif
ten bzw. -vereinbarungen verstoßen, Verluste aufgrund 
von Schadenersatzzahlungen wegen Körperverletzung, 
Verluste aufgrund von Diskriminierung auch aufgrund 
sozialer und kultureller Verschiedenheit. 

Kunden, Produkte und 
Geschäftsgepflogenhei
ten 

Verluste aufgrund einer unbeabsichtigten oder fahrläs
sigen Nichterfüllung geschäftlicher Verpflichtungen ge
genüber bestimmten Kunden (einschließlich Anforde
rungen an Treuhänder und in Bezug auf Angemessen
heit der Dienstleistung), Verluste aufgrund der Art oder 
Struktur eines Produkts. 

Sachschäden Verluste aufgrund von Beschädigungen oder des Ver
lustes von Sachvermögen durch Naturkatastrophen 
oder andere Ereignisse. 

Geschäftsunterbrechun
gen und Systemstörun
gen 

Verluste aufgrund von Geschäftsunterbrechungen oder 
Systemstörungen. 

Ausführung, Lieferung 
und Prozessmanage
ment 

Verluste aufgrund von Fehlern bei der Geschäfts
abwicklung oder im Prozessmanagement, Verluste aus 
Beziehungen zu Geschäftspartnern und Lieferanten/An
bietern. 

TITEL IV 

EIGENMITTELANFORDERUNGEN FÜR DAS MARKTRISIKO 

▼M8 

KAPITEL 1 

Allgemeine bestimmungen 

Artikel 325 

Ansätze für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das 
Marktrisiko 

(1) Ein Institut berechnet die Eigenmittelanforderungen für das 
Marktrisiko aller Handelsbuchpositionen und aller Anlagebuchpositio
nen, die einem Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko unterliegen, 
nach folgenden Ansätzen: 
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a) dem Standardansatz nach Absatz 2; 

b) dem auf einem internen Modell beruhenden Ansatz nach Kapitel 5 
dieses Titels für Risikokategorien, für die dem Institut die Erlaubnis 
zur Anwendung dieses Ansatzes gemäß Artikel 363 erteilt wurde. 

(2) Die gemäß dem Standardansatz nach Absatz 1 Buchstabe a be
rechneten Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko entsprechen der 
Summe der folgenden jeweils anwendbaren Eigenmittelanforderungen: 

a) Eigenmittelanforderungen für das Positionsrisiko gemäß Kapitel 2; 

b) Eigenmittelanforderungen für das Fremdwährungsrisiko gemäß Ka
pitel 3; 

c) Eigenmittelanforderungen für das Warenpositionsrisiko gemäß Kapi
tel 4. 

(3) Ein Institut, das nicht gemäß Artikel 325a von den Meldepflich
ten nach Artikel 430b ausgenommen ist, meldet die Berechnung gemäß 
Artikel 430b für alle Handelsbuchpositionen und alle Anlagebuchposi
tionen, die einem Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko unterlie
gen, nach folgenden Ansätzen: 

a) dem alternativen Standardansatz gemäß Kapitel 1a, 

b) dem alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatz ge
mäß Kapitel 1b. 

(4) Ein Institut kann gemäß Artikel 363 innerhalb einer Gruppe dau
erhaft eine Kombination der Ansätze nach Absatz 1 Buchstaben a und b 
des vorliegenden Artikels anwenden. 

(5) Institute wenden den Ansatz nach Absatz 3 Buchstabe b nicht für 
Instrumente in ihrem Handelsbuch an, bei denen es sich um Verbrie
fungspositionen oder gemäß den Absätzen 6, 7 und 8 in das alternative 
Korrelationshandelsportfolio einbezogene Positionen handelt. 

(6) In das alternative Korrelationshandelsportfolio werden Verbrie
fungspositionen und n-ter-Ausfall-Kreditderivate einbezogen, die sämt
liche nachstehenden Kriterien erfüllen: 

a) Bei den Positionen handelt es sich weder um Wiederverbriefungs
positionen, Optionen auf Verbriefungstranchen noch um sonstige 
Derivate auf Verbriefungspositionen, bei denen keine anteiligen An
sprüche auf die Erträge aus einer Verbriefungstranche bestehen; 

b) alle zugrunde liegenden Instrumente sind 

i) auf einen einzelnen Referenzschuldner oder Vermögenswert be
zogene Instrumente, einschließlich Einzeladressen-Kreditderivate, 
für die ein aus Käufer- und Verkäufersicht hinreichend liquider 
Markt besteht, oder 

ii) herkömmlich gehandelte Indizes auf die Instrumente nach Ziffer i. 
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Ein aus Käufer- und Verkäufersicht hinreichend liquider Markt wird als 
vorhanden angenommen, wenn unabhängige ernsthafte Kauf- und Ver
kaufsangebote existieren, sodass innerhalb eines Tages ein Preis be
stimmt werden kann, der mit den letzten Verkaufspreisen oder gegen
wärtigen konkurrenzfähigen ernsthaften Kauf- und Verkaufsquotierun
gen angemessen in Verbindung steht, und zu diesem Preis innerhalb 
relativ kurzer Zeit ein Geschäft im Einklang mit den Handelsusancen 
abgewickelt werden kann. 

(7) Positionen mit einem der folgenden zugrunde liegenden Instru
mente werden nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio auf
genommen: 

a) zugrunde liegende Instrumente, die den Risikopositionsklassen nach 
Artikel 112 Buchstabe h oder i zugeordnet sind; 

b) eine Risikoposition gegenüber einer Zweckgesellschaft, die direkt 
oder indirekt durch eine Position, die gemäß Absatz 6 selbst nicht 
für die Aufnahme in das alternative Korrelationshandelsportfolio in 
Betracht käme, besichert ist. 

(8) Institute dürfen in ihr alternatives Korrelationshandelsportfolio 
Positionen aufnehmen, die weder Verbriefungspositionen noch n-ter- 
Ausfall-Kreditderivate sind, jedoch andere Positionen in diesem Portfo
lio absichern, sofern für das Instrument oder die ihm zugrunde liegen
den Instrumente ein aus Käufer- und Verkäufersicht hinreichend liquider 
Markt gemäß Absatz 6 Unterabsatz 2 besteht. 

(9) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen festgelegt wird, wie die Institute die Eigenmittelanforde
rungen für das Marktrisiko bezüglich Anlagebuchpositionen, die einem 
Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko unterliegen, gemäß den An
sätzen nach Absatz 3 Buchstaben a und b berechnen. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. September 2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Ver
ordnung zu erlassen. 

Artikel 325a 

Befreiungen von den besonderen Meldepflichten für das 
Marktrisiko 

(1) Ein Institut wird von der Meldepflicht gemäß Artikel 430b be
freit, sofern der Umfang seiner bilanziellen und außerbilanziellen Ge
schäfte, die einem Marktrisiko unterliegen, auf der Grundlage einer 
monatlichen Bewertung anhand der Daten zum letzten Tag des Monats 
keinen der folgenden Schwellenwerte überschreitet: 

a) 10 % seiner gesamten Vermögenswerte, 

b) 500 Mio. EUR. 

(2) Institute berechnen den Umfang ihrer bilanziellen und außerbilan
ziellen Geschäfte, die einem Marktrisiko unterliegen, anhand der Daten 
zum letzten Tag jeden Monats gemäß den folgenden Anforderungen: 

a) Es werden alle Positionen im Handelsbuch einbezogen, außer Kre
ditderivaten, die als internes Sicherungsgeschäft gegen Kreditrisiken 
im Anlagebuch anerkannt sind, und Kreditderivatgeschäften, die 
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das Markrisiko der internen Sicherungsgeschäfte gemäß Artikel 106 
Absatz 3 vollständig ausgleichen; 

b) es werden alle Positionen im Anlagebuch einbezogen, die Fremd
währungs- oder Warenpositionsrisiken unterliegen; 

c) alle Positionen werden zu ihrem Marktwert zu dem betreffenden 
Datum bewertet, mit Ausnahme der Positionen gemäß Buchstabe b; 
lässt sich der Marktwert einer Position zu einem bestimmten Datum 
nicht ermitteln, so verwenden Institute den zu diesem Datum bei
zulegenden Zeitwert für diese Position; lassen sich der beizulegende 
Zeitwert und der Marktwert einer Position zu einem bestimmten 
Datum nicht ermitteln, so verwenden Institute den aktuellsten Markt
wert oder beizulegenden Zeitwert für diese Position; 

d) alle Positionen im Anlagebuch, die Fremdwährungsrisiken unterlie
gen, werden als gesamte Netto-Fremdwährungsposition betrachtet 
und gemäß Artikel 352 bewertet; 

e) alle Positionen im Anlagebuch, die Warenpositionsrisiken unterlie
gen, werden gemäß den Artikeln 357 und 358 bewertet; 

f) der absolute Wert der Kaufpositionen wird dem absoluten Wert der 
Verkaufspositionen hinzuaddiert. 

(3) Institute, die ihre Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko 
nach Maßgabe dieses Artikels berechnen oder nicht mehr berechnen, 
unterrichten die zuständigen Behörden entsprechend. 

(4) Ein Institut das eine oder mehrere der Bedingungen nach Absatz 1 
nicht mehr erfüllt, teilt dies der zuständigen Behörde unverzüglich mit. 

(5) Die Geltungsdauer der Befreiung von den Meldepflichten gemäß 
Artikel 430b endet innerhalb von drei Monaten, nachdem einer der 
folgenden Fälle eingetreten ist: 

a) Das Institut erfüllt während drei aufeinanderfolgender Monate nicht 
die Bedingung gemäß Absatz 1 Buchstabe a oder b oder 

b) das Institut erfüllt während mehr als sechs der letzten zwölf Monate 
nicht die Bedingung gemäß Absatz 1 Buchstabe a oder b. 

(6) Ist ein Institut gemäß Absatz 5 des vorliegenden Artikels den 
Meldepflichten gemäß Artikel 430b unterstellt worden, so wird es von 
diesen Meldepflichten nur befreit, wenn es gegenüber der zuständigen 
Behörde nachweist, dass alle in Absatz 1 des vorliegenden Artikels 
genannten Bedingungen während eines Zeitraums von einem Jahr un
unterbrochen erfüllt wurden. 

(7) Die Institute gehen keine Position ein noch kaufen oder verkau
fen sie eine Position allein zum Zweck der Einhaltung der in Absatz 1 
genannten Bedingungen während der monatlichen Bewertung. 

(8) Ein Institut, das für die Behandlung gemäß Artikel 94 in Frage 
kommt, wird von der Meldepflicht gemäß Artikel 430b befreit. 
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Artikel 325b 

Genehmigung von Anforderungen auf konsolidierter Basis 

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 und nur für die Zwecke der Be
rechnung der Nettopositionen und Eigenmittelanforderungen auf kon
solidierter Basis gemäß diesem Titel dürfen Institute Positionen in einem 
Institut oder Unternehmen verwenden, um sie gegen Positionen in ei
nem anderen Institut oder Unternehmen aufzurechnen. 

(2) Institute dürfen Absatz 1 nur mit der Genehmigung der zustän
digen Behörden anwenden, die gewährt wird, sofern alle folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Die Eigenmittel innerhalb der Gruppe sind angemessen aufgeteilt; 

b) der regulierungsrechtliche, rechtliche oder vertragliche Rahmen für 
die Tätigkeit der Institute garantiert den gegenseitigen finanziellen 
Beistand innerhalb der Gruppe. 

(3) Handelt es sich um in Drittländern niedergelassene Unternehmen, 
so sind zusätzlich zu den in Absatz 2 genannten Voraussetzungen alle 
folgenden Voraussetzungen zu erfüllen: 

a) Die Unternehmen wurden in einem Drittland zugelassen und ent
sprechen entweder der Definition für Kreditinstitute oder sind an
erkannte Wertpapierfirmen eines Drittlands; 

b) die Unternehmen erfüllen auf Einzelbasis Eigenmittelanforderungen, 
die den in dieser Verordnung vorgeschriebenen Eigenmittelanforde
rungen gleichwertig sind; 

c) in den betreffenden Drittländern bestehen keine Vorschriften, durch 
die der Kapitaltransfer innerhalb der Gruppe erheblich beeinträchtigt 
werden könnte. 

KAPITEL 1A 

Alternativer Standardansatz 

A b s c h n i t t 1 

A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n 

Artikel 325c 

Anwendungsbereich und Struktur des alternativen 
Standardansatzes 

(1) Der alternative Standardansatz gemäß diesem Kapitel darf nur für 
die Zwecke der in Artikel 430b Absatz 1 festgelegten Meldepflichten 
angewandt werden. 

(2) Die Institute berechnen die Eigenmittelanforderungen für das 
Marktrisiko gemäß dem alternativen Standardansatz für ein Portfolio 
von Handelsbuchpositionen oder Anlagebuchpositionen, die Fremdwäh
rungs- oder Warenpositionsrisiken unterliegen, als Summe der folgen
den drei Komponenten: 

a) die Eigenmittelanforderung gemäß der sensitivitätsgestützten Me
thode nach Abschnitt 2; 

b) die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko gemäß Abschnitt 5, 
die nur für die in diesem Abschnitt genannten Handelsbuchpositio
nen gilt; 
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c) die Eigenmittelanforderung für Restrisiken gemäß Abschnitt 4, die 
nur für die in diesem Abschnitt genannten Handelsbuchpositionen 
gilt. 

A b s c h n i t t 2 

S e n s i t i v i t ä t s g e s t ü t z t e M e t h o d e z u r B e r e c h n u n g 
d e r E i g e n m i t t e l a n f o r d e r u n g 

Artikel 325d 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der Ausdruck 

1. „Risikoklasse“ eine der folgenden sieben Kategorien: 

i) allgemeines Zinsrisiko; 

ii) Kreditspreadrisiko (CSR) bei Nicht-Verbriefungspositionen; 

iii) Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshan
delsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR außer
halb des alternativen Korrelationshandelsportfolios); 

iv) Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsport
folio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR des alternati
ven Korrelationshandelsportfolios); 

v) Aktienkursrisiko; 

vi) Warenpositionsrisiko; 

vii) Fremdwährungsrisiko; 

2. „Sensitivität“ die relative Veränderung des Werts einer Position in
folge einer Veränderung des Werts einer der relevanten Risikofak
toren der Position, berechnet nach dem Bewertungsmodell des Insti
tuts gemäß Abschnitt 3 Unterabschnitt 2; 

3. „Unterklasse“ eine Unterkategorie von Positionen innerhalb einer 
Risikoklasse mit ähnlichem Risikoprofil, der ein Risikogewicht ge
mäß Abschnitt 3 Unterabschnitt 1 zugewiesen wird. 

Artikel 325e 

Komponenten der sensitivitätsgestützten Methode 

(1) Institute berechnen die Eigenmittelanforderungen für das Markt
risiko anhand der sensitivitätsgestützten Methode durch Aggregation der 
drei folgenden Eigenmittelanforderungen gemäß Artikel 325h: 

a) Eigenmittelanforderungen für das Delta-Faktor-Risiko zur Erfassung 
des Risikos von Wertänderungen eines Instruments infolge von Be
wegungen seiner nicht volatilitätsbedingten Risikofaktoren; 

b) Eigenmittelanforderungen für das Vega-Risiko zur Erfassung des 
Risikos von Wertänderungen eines Instruments infolge von Bewe
gungen seiner volatilitätsbedingten Risikofaktoren; 

c) Eigenmittelanforderungen für das Krümmungsrisiko zur Erfassung 
des Risikos von Wertänderungen eines Instruments infolge von Be
wegungen der wichtigsten nicht volatilitätsbedingten Risikofaktoren, 
die nicht durch die Eigenmittelanforderungen für das Delta-Faktor- 
Risiko erfasst sind. 
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(2) Für die Zwecke der Berechnung nach Absatz 1 gilt Folgendes: 

▼M11 
a) Alle Positionen von Instrumenten mit Optionalität werden zur Ab

deckung der Risiken, die nicht aus exotischen Basiswerten der in 
Artikel 325u Absatz 2 Buchstabe a genannten Instrumente resultie
ren, mit den in Absatz 1 Buchstaben a, b und c genannten Eigen
mittelanforderungen belegt; 

b) alle Positionen von Instrumenten ohne Optionalität werden zur Ab
deckung der Risiken, die nicht aus exotischen Basiswerten der in 
Artikel 325u Absatz 2 Buchstabe a genannten Instrumente resultie
ren, mit den in Absatz 1 Buchstabe a genannten Eigenmittelanfor
derungen belegt. 

▼M8 
Für die Zwecke dieses Kapitels umfassen Instrumente mit Optionalität 
u. a. Kaufoptionen, Verkaufsoptionen, Optionen mit Ober- und Unter
grenzen, Swaptions, Barrier-Optionen und exotische Optionen. Einge
bettete Optionen, wie vorzeitige Rückzahlungsoptionen oder verhaltens
abhängige Optionen, gelten für die Zwecke der Berechnung der Eigen
mittelanforderungen für das Marktrisiko als eigenständige Positionen in 
Optionen. 

Für die Zwecke dieses Kapitels werden Instrumente, deren Zahlungs
ströme als lineare Funktion des Nominalbetrags des Basiswerts geschrie
ben werden können, als Instrumente ohne Optionalität betrachtet. 

▼M11 
(3) Abweichend von Absatz 2 Buchstabe b kann ein Institut sich 
dafür entscheiden, alle Positionen von Instrumenten ohne Optionalität 
mit den in Absatz 1 Buchstaben a und c genannten Eigenmittelanfor
derungen zu belegen. 

Entscheidet sich ein Institut für die in Unterabsatz 1 dargelegte Vor
gehensweise, teilt es dies der zuständigen Behörde mindestens drei 
Monate im Voraus mit. Nach Ablauf dieser drei Monate kann das 
Institut, sofern die zuständige Behörde dies nicht abgelehnt hat, wie 
beschrieben verfahren, bis die zuständige Behörde die Erlaubnis wider
ruft. 

Will ein Institut die in Unterabsatz 1 dargelegte Vorgehensweise ein
stellen, so teilt es dies der zuständigen Behörde mindestens drei Monate 
im Voraus mit. Sofern die zuständige Behörde dies nicht innerhalb der 
drei Monate abgelehnt hat, kann das Institut diese Vorgehensweise ein
stellen. 

▼M8 

Artikel 325f 

Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor- und Vega-Risiken 

(1) Institute wenden bei der Berechnung der Eigenmittelanforderun
gen für die Delta-Faktor- und Vega-Risiken die in Abschnitt 3 Unter
abschnitt 1 beschriebenen Delta- und Vega-Risikofaktoren an. 

(2) Institute berechnen die Eigenmittelanforderungen für die Delta- 
Faktor- und Vega-Risiken nach dem Verfahren gemäß den Absätzen 3 
bis 8. 
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(3) Die Sensitivität aller den Eigenmittelanforderungen für Delta-Fak
tor- und Vega-Risiken unterliegenden Instrumente gegenüber den an
wendbaren Delta- oder Vega-Risikofaktoren der betreffenden Risiko
klasse wird für jede Risikoklasse anhand der entsprechenden Formeln 
nach Abschnitt 3 Unterabschnitt 2 berechnet. Wenn der Wert eines 
Instruments von mehreren Risikofaktoren abhängt, wird die Sensitivität 
getrennt für jeden Risikofaktor ermittelt. 

(4) Die Sensitivitäten werden innerhalb jeder Risikoklasse einer Un
terklasse „b“ zugeordnet. 

(5) Innerhalb jeder Unterklasse „b“ werden die positiven und nega
tiven Sensitivitäten gegenüber dem gleichen Risikofaktor zu Netto-Sen
sitivitäten (s k )für jeden Risikofaktor k innerhalb einer Unterklasse auf
gerechnet. 

(6) Die Netto-Sensitivitäten jedes Risikofaktors innerhalb jeder Un
terklasse werden mit den Risikogewichten nach Abschnitt 6 multipli
ziert, sodass jeder Risikofaktor der betreffenden Unterklasse eine ge
wichtete Sensitivität erhält, die nach folgender Formel berechnet wird: 

WS k = RW k · s k 

dabei gilt: 

WS k = die gewichteten Sensitivitäten; 

RW k = die Risikogewichte; und 

s k = der Risikofaktor. 

(7) Die gewichteten Sensitivitäten gegenüber den verschiedenen Ri
sikofaktoren innerhalb jeder Unterklasse werden gemäß nachstehender 
Formel zur unterklassespezifischen Sensitivität aggregiert, wobei der 
Wert innerhalb der Quadratwurzelfunktion nicht niedriger als Null 
sein kann. Dabei werden die Korrelationen für gewichtete Sensitivitäten 
innerhalb der gleichen Unterklasse (ρ kl ) nach Abschnitt 6 verwendet. 

K b ¼ ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi X 

k 
WS 2 

k þ X 

k 
X 

k 6¼l 
ρ kl WS k WS l s 

dabei gilt: 

K b = die unterklassespezifische Sensitivität; und 

WS = die gewichteten Sensitivitäten. 

(8) Die unterklassespezifische Sensitivität wird für jede Unterklasse 
innerhalb einer Risikoklasse gemäß den Absätzen 5, 6 und 7 berechnet. 
Nach Berechnung der unterklassespezifischen Sensitivität für alle Unter
klassen werden die gewichteten Sensitivitäten aller Risikofaktoren über 
die einzelnen Unterklassen hinweg gemäß der nachstehenden Formel 
und unter Verwendung der entsprechenden Korrelationen γ bc für ge
wichtete Sensitivitäten in verschiedenen Unterklassen nach Abschnitt 6 
zu einer risikoklassespezifische Eigenmittelanforderung für ein Delta- 
Faktor- oder Vega-Risiko aggregiert: 

Risikoklassespezifische Eigenmittelanforderung für ein Delta Ä Faktor Ä oder Vega Ä Risiko ¼ ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi X 

b 
K 2 

b þ X 

b 
X 

c6¼b 
γ bc S b S c s 

▼M8
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dabei entspricht 

S b = Σ k WS k allen Risikofaktoren der Unterklasse b und S c = Σ k WS k allen 
Risikofaktoren der Unterklasse c. Ergeben diese Werte für S b und S c 
eine negative Gesamtsumme von X 

b 
K 2 

b þ X 

b 
X 

c 
6¼ b γ bc S b S c , so 

berechnet das Institut die risikoklassespezifische Eigenmittelanfor
derung für ein Delta-Faktor- oder Vega-Risiko mittels einer alterna
tiven Spezifizierung, wobei 

S b = max [min (Σ k WS k , K b ), – K b ] allen Risikofaktoren der Unter
klasse b und 

S c = max [min (Σ k WS k , K c ), – K c ] allen Risikofaktoren der Unter
klasse c entspricht. 

Die risikoklassespezifischen Eigenmittelanforderungen für das Delta- 
Faktor- oder Vega-Risiko werden für die einzelnen Risikoklassen gemäß 
den Absätzen 1 bis 8 berechnet. 

▼M11 

Artikel 325g 

Eigenmittelanforderungen für das Krümmungsrisiko 

(1) Außer für die in Absatz 3 genannten Risikofaktoren führen die 
Institute die in Absatz 2 festgelegten Berechnungen für jeden Risiko
faktor der Instrumente durch, die der Eigenmittelanforderung für das 
Krümmungsrisiko unterliegen. 

Die Institute führen diese Berechnungen für einen gegebenen Risiko
faktor bei Instrumenten, die der Eigenmittelanforderung für das Krüm
mungsrisiko unterliegen und den betreffenden Risikofaktor aufweisen, 
über alle Positionen hinweg auf Nettobasis durch. 

(2) Für einen gegebenen Risikofaktor k bei einem oder mehreren der 
in Absatz 1 genannten Instrumente berechnen die Institute die Aufwärts- 
Nettokrümmungsrisikoposition ( ) und die Abwärts-Nettokrüm
mungsrisikoposition ( ) wie folgt: 
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Dabei gilt: 

i = Index aller Positionen der in Absatz 1 genannten Instrumente 
mit dem Risikofaktor k; 

x k = aktueller Wert des Riskofaktors k; 

V i (x k ) = Wert des Instruments i gemäß dem Bewertungsmodell des 
Instituts unter Zugrundelegung des aktuellen Werts des Ri
sikofaktors k; 

= Wert des Instruments i gemäß dem Bewer
tungsmodell des Instituts unter Zugrundele
gung eines Wertanstiegs bei Risikofaktor k; 

= Wert des Instruments i gemäß dem Bewer
tungsmodell des Instituts unter Zugrundele
gung eines Wertverlusts bei Risikofaktor k; 

= gemäß Abschnitt 6 bestimmtes Risikoge
wicht für Risikofaktor k; 

s ik = gemäß Artikel 325r berechnete Delta-Sensitivität des Instruments 
i gegenüber dem Risikofaktor k. 

(3) Abweichend von Absatz 2 führen die Institute die in Absatz 6 
festgelegten Berechnungen bei Kurven von Risikofaktoren, die den Ri
sikoklassen allgemeines Zinsrisiko (GIRR), Kreditspreadrisiko (CSR) 
und Warenpositionsrisiko zuzuordnen sind, auf Ebene der gesamten 
Kurve und nicht auf Ebene der einzelnen Risikofaktoren der Kurve 
durch. 

Für die Zwecke der in Absatz 2 genannten Berechnung ist s ik für den 
Fall, dass x k eine Kurve von Risikofaktoren der Risikoklassen GIRR, 
CSR und Warenpositionsrisiko ist, die Summe der Delta-Sensitivitäten 
gegenüber dem Risikofaktor der Kurve über alle Laufzeiten der Kurve 
hinweg. 

(4) Um auf Ebene der Unterklasse eine Eigenmittelanforderung für 
das Krümmungsrisiko zu bestimmen, aggregieren die Institute die ge
mäß Absatz 2 berechneten Aufwärts- und Abwärts-Nettokrümmungs
risikopositionen aller Risikofaktoren, die dieser Unterklasse gemäß Ab
schnitt 3 Unterabschnitt 1 zugeordnet werden, nach folgender Formel: 

▼M11



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 411 

Dabei gilt: 

b = Index einer Unterklasse einer bestimmten Risikoklasse; 

K b = Eigenmittelanforderungen für das Krümmungsrisiko bei Unter
klasse b; 

; 

; 

; 

p kl = in Abschnitt 6 vorgeschriebene Korrelationen zwischen den 
Risikofaktoren k und l innerhalb der Unterklasse; 

k, l = Indizes aller Risikofaktoren der in Absatz 1 genannten Instru
mente, die der Unterklasse b zugeordnet werden; 

( ) = Aufwärts-Nettokrümmungsrisikoposition; 

( ) = Abwärts-Nettokrümmungsrisikoposition. 

(5) Abweichend von Absatz 4 werden bei Unterklasse 18 des Arti
kels 325ah, Unterklasse 18 des Artikels 325ak, Unterklasse 25 des 
Artikels 325am und Unterklasse 11 des Artikels 325ap die Eigenmittel
anforderungen für das Krümmungsrisiko auf Ebene der Unterklasse 
nach folgender Formel berechnet: 

(6) Die Institute berechnen die Risikoklasse-Eigenmittelanforderun
gen (RCCR) für das Krümmungsrisiko, indem sie alle in der betreffen
den Risikoklasse auf Ebene der Unterklasse bestehenden Eigenmittel
anforderungen für das Krümmungsrisiko wie folgt aggregieren: 

▼M11
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Dabei gilt: 

b, c = Indizes aller Unterklassen einer bestimmten Risikoklasse, die 
den in Absatz 1 genannten Instrumenten entspricht; 

K b = Eigenmittelanforderungen für das Krümmungsrisiko bei Unter
klasse b; 

; 

; 

γ bc = in Abschnitt 6 festgelegte, zwischen den Unterklassen beste
hende Korrelationen zwischen den Unterklassen b und c. 

(7) Die Eigenmittelanforderung für das Krümmungsrisiko ist die 
Summe der Risikoklasse-Eigenmittelanforderungen für das Krümmungs
risiko, die gemäß Absatz 6 über all diejenigen Risikoklassen hinweg 
berechnet werden, die zumindest einen Risikofaktor der in Absatz 1 
genannten Instrumente aufweisen. 

▼M8 

Artikel 325h 

Aggregation der risikoklassespezifischen Eigenmittelanforderungen 
für Delta-Faktor-, Vega- und Krümmungsrisiken 

(1) Institute aggregieren die risikoklassespezifischen Eigenmittel
anforderungen für Delta-Faktor-, Vega- und Krümmungsrisiken nach 
dem Verfahren gemäß den Absätzen 2, 3 und 4. 

(2) Das in den Artikeln 325f und 325g beschriebene Verfahren zur 
Berechnung der risikoklassespezifischen Eigenmittelanforderungen für 
Delta-Faktor-, Vega- und Krümmungsrisiken wird für jede Risikoklasse 
drei Mal unter Verwendung eines jeweils unterschiedlichen Satzes von 
Korrelationsparametern ρ kl (Korrelation zwischen Risikofaktoren inner
halb einer Unterklasse) und γ bc (Korrelation zwischen Unterklassen ei
ner Risikoklasse) durchgeführt. Jeder dieser drei Sätze entspricht einem 
unterschiedlichen Szenario wie im Folgenden dargelegt: 

a) dem Szenario „mittlere Korrelation“, bei dem die in Abschnitt 6 
spezifizierten Korrelationsparameter ρ kl und γ bc unverändert bleiben; 

b) dem Szenario „hohe Korrelation“, bei dem die in Abschnitt 6 spe
zifizierten Korrelationsparameter ρ kl und γ bc mit dem Faktor 1,25 
multipliziert werden, wobei ρ kl und γ bc einer Obergrenze von 
100 % unterliegen; 
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c) dem Szenario „niedrige Korrelation“, wobei die in Abschnitt 6 auf
geführten Korrelationsparameter ρ kl und γ bc durch 

bzw. ersetzt 
werden. 

▼M8 
(3) Institute berechnen zur Bestimmung der drei szenariospezifischen 
Eigenmittelanforderungen die Summe der risikoklassespezifischen Ei
genmittelanforderungen für Delta-Faktor-, Vega- und Krümmungsrisi
ken für jedes Szenario. 

(4) Die gemäß der sensitivitätsgestützten Methode ermittelte Eigen
mittelanforderung ist die höchste der drei szenariospezifischen Eigen
mittelanforderungen nach Absatz 3. 

▼M11 

Artikel 325i 

Behandlung von Indexinstrumenten und Instrumenten mit 
multiplen Basiswerten 

(1) Bei Indexinstrumenten und Instrumenten mit multiplen Basiswer
ten verfahren die Institute nach dem Transparenzansatz und gehen dabei 
wie folgt vor: 

a) für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Delta-Fak
tor- und das Krümmungsrisiko gehen die Institute davon aus, dass 
sie einzelne Positionen in den Basiswerten, die Bestandteil des In
dexes sind, oder in anderen Instrumenten mit multiplen Basiswerten 
direkt halten — davon ausgenommen sind Index-Positionen, die im 
alternativen Korrelationshandelsportfolio enthalten sind, und bei de
nen eine einzige Sensitivität gegenüber dem Index berechnet werden 
muss; 

b) mit Ausnahme von Positionen im alternativen Korrelationshandels
portfolio dürfen die Institute die Sensitivitäten gegenüber einem Ri
sikofaktor eines Bestandteils eines Indexinstruments oder eines an
deren Instruments mit multiplen Basiswerten und die Sensitivitäten 
gegenüber dem gleichen Risikofaktor des gleichen Bestandteils von 
Einzeladressen-Instrumenten gegeneinander aufrechnen; 

c) für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Vega-Ri
siko können die Institute entweder davon ausgehen, dass sie einzelne 
Positionen in den Basiswerten, die Bestandteil des Indexes sind, oder 
in anderen Instrumenten mit multiplen Basiswerten direkt halten, 
oder eine einzige Sensitivität gegenüber dem Basiswert dieses Instru
ments berechnen. Im letztgenannten Fall ordnen die Institute die 
einzige Sensitivität gemäß Abschnitt 6 Unterabschnitt 1 der betref
fenden Unterklasse zu und verfahren dabei wie folgt: 

i) wenn unter Berücksichtigung der Gewichtungen dieses Indexes 
mehr als 75 % seiner Bestandteile derselben Unterklasse zugeord
net würden, reihen die Institute die Sensitivität in diese Unter
klasse ein und behandeln sie innerhalb dieser Unterklasse wie 
eine Einzeladressen-Sensitivität; 
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ii) in allen anderen Fällen reihen die Institute die Sensitivität in die 
betreffende Index-Unterklasse ein. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe a können die Institute für 
die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Delta-Faktor- und 
das Krümmungsrisiko eine einzige Sensitivität gegenüber einer Position 
in einem börsennotierten Aktien- oder Kreditindex berechnen, wenn der 
börsennotierte Aktien- oder Kreditindex die in Absatz 3 festgelegten 
Bedingungen erfüllt. In diesem Fall ordnen die Institute die einzige 
Sensitivität gemäß Abschnitt 6 Unterabschnitt 1 der betreffenden Unter
klasse zu und verfahren dabei wie folgt: 

a) wenn unter Berücksichtigung der Gewichtungen dieses börsennotier
ten Indexes mehr als 75 % seiner Bestandteile derselben Unterklasse 
zugeordnet würden, ist diese Sensitivität in diese Unterklasse ein
zureihen und innerhalb dieser Unterklasse wie eine Einzeladressen- 
Sensitivität zu behandeln; 

b) in allen anderen Fällen reihen die Institute die Sensitivität in die 
betreffende Index-Unterklasse ein. 

(3) Bei Instrumenten, die auf einen börsennotierten Aktien- oder 
Kreditindex bezogen sind, können die Institute gemäß Absatz 2 ver
fahren, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Bestandteile des börsennotierten Indexes und deren jeweilige 
Gewichtungen in diesem Index sind bekannt. 

b) Der börsennotierte Index setzt sich aus mindestens 20 Bestandteilen 
zusammen. 

c) Kein Bestandteil des börsennotierten Indexes macht für sich genom
men mehr als 25 % der Gesamtmarktkapitalisierung dieses Indexes 
aus. 

d) Kein Satz, der ein Zehntel der Gesamtanzahl der Bestandteile des 
börsennotierten Indexes enthält, macht (aufgerundet auf die nächst
höhere ganze Zahl) mehr als 60 % der Gesamtmarktkapitalisierung 
dieses Indexes aus. 

e) Die Gesamtmarktkapitalisierung aller Bestandteile des börsennotier
ten Indexes liegt nicht unter 40 Mrd. EUR. 

(4) Ein Institut verfährt mit allen Instrumenten, die auf einen börsen
notierten Aktien- oder Kreditindex bezogen sind, der die in Absatz 3 
genannten Bedingungen erfüllt, durchgängig nur nach Absatz 1 oder nur 
nach Absatz 2. Bevor ein Institut von einem Ansatz zum anderen wech
selt, holt es die Erlaubnis der zuständigen Behörde ein. 

(5) Wenn für einen Index oder ein sonstiges Instrument mit multiplen 
Basiswerten das Delta-Faktor und das Krümmungsrisiko berechnet wer
den, müssen die eingegebenen Sensitivitäten konsistent sein, unabhängig 
davon, nach welchem Ansatz bei diesem Instrument verfahren wird. 

(6) Indexinstrumente oder Instrumente mit multiplen Basiswerten, die 
wie in Artikel 325u Absatz 5 dargelegt mit Restrisiken verbunden sind, 
werden mit dem in Abschnitt 4 vorgesehenen Aufschlag für Restrisiken 
belegt.“ 
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Artikel 325j 

Behandlung von Organismen für Gemeinsame Anlagen (OGA) 

(1) Ein Institut berechnet die Eigenmittelanforderungen für das 
Marktrisiko einer OGA-Position nach einem der folgenden Ansätze: 

a) Kann sich das Institut ausreichende Informationen über die einzelnen 
zugrunde liegenden Risikopositionen des OGA beschaffen, so be
rechnet es die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko dieser 
OGA-Position mittels Durchschau auf die zugrunde liegende Posi
tionen des OGA, so als hielte es diese Positionen direkt. 

b) Kann sich das Institut keine ausreichenden Informationen über die 
einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen des OGA beschaffen, 
kennt aber den Inhalt des Mandats des OGA und kann sich die 
täglichen Preisnotierungen des OGA beschaffen, so berechnet es 
die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko dieser OGA-Posi
tion nach einem der folgenden Ansätze: 

i) Das Institut kann die OGA-Position als eine einzige Aktienposi
tion der in Artikel 325ap Absatz 1 Tabelle 8 aufgeführten Unter
klasse „Sonstige Sektoren“ betrachten; 

ii) bei Erlaubnis der zuständigen Behörde kann ein Institut die Ei
genmittelanforderungen für das Marktrisiko des OGA gemäß den 
im Mandat des OGA festgelegten Limits und den einschlägigen 
Rechtsvorschriften berechnen. 

c) Erfüllt das Institut weder die unter Buchstabe a noch die unter Buch
stabe b genannten Bedingungen, ordnet es den OGA dem Banken
buch zu. 

Verfährt ein Institut nach einem der unter Buchstabe b festgelegten 
Ansätze, so wendet es die in Abschnitt 5 dieses Kapitels festgelegte 
Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko und den in Abschnitt 4 
dieses Kapitels festgelegten Aufschlag für Restrisiken an, wenn das 
Mandat des OGA impliziert, dass einige Risikopositionen im OGA 
mit den genannten Eigenmittelanforderungen zu belegen sind. 

Verfährt ein Institut nach dem unter Buchstabe b Ziffer ii festgelegten 
Ansatz, so kann es die Eigenmittelanforderungen für das Gegenpartei
ausfallrisiko und die Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer An
passung der Kreditbewertung bei Derivatpositionen des OGA anhand 
des in Artikel 132a Absatz 3 festgelegten vereinfachten Verfahrens 
berechnen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann ein Institut, das eine Position in 
einem OGA hält, der eine Index-Benchmark nachbildet, sodass die 
Differenz zwischen der Jahresrendite des OGA und der von diesem 
nachgebildeten Index-Benchmark in den vorangegangenen zwölf Mona
ten ohne Gebühren und Provisionen in absoluten Zahlen unter 1 % liegt, 
diese Position als eine einzelne Position in der nachgebildeten Index- 
Benchmark behandeln. Ob diese Bedingung erfüllt ist, überprüft das 
Institut, wenn es die Position eingeht und danach mindestens einmal 
jährlich. 
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Liegen nicht für den gesamten vorangegangenen Zwölfmonatszeitraum 
Daten vor, kann ein Institut mit Erlaubnis der zuständigen Behörde 
hinsichtlich der Differenz zwischen den Jahresrenditen Daten aus einem 
Zeitraum von weniger als zwölf Monaten verwenden. 

(3) Ein Institut kann für seine OGA-Positionen auf eine Kombination 
der in Absatz 1 Buchstaben a, b und c dargelegten Ansätze zurück
greifen. Allerdings darf ein Institut bei den Positionen in ein und dem
selben OGA nur nach einem dieser Ansätze verfahren. 

(4) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b führt ein Institut seine 
Berechnungen wie folgt durch: 

a) Für die Berechnung der Eigenmittelanforderung nach der in Ab
schnitt 2 dargelegten sensitivitätsgestützten Methode zieht der 
OGA zuerst in dem nach seinem Mandat oder den einschlägigen 
Rechtsvorschriften maximal zulässigen Umfang Risikopositionen he
ran, die mit den nach diesem Abschnitt höchsten Eigenmittelanfor
derungen belegt sind, und danach solange Positionen in absteigender 
Reihenfolge, bis das maximale Gesamtverlustlimit erreicht ist; 

b) Für die in Abschnitt 5 festgelegten Eigenmittelanforderungen für das 
Ausfallrisiko zieht der OGA zuerst in dem nach seinem Mandat oder 
den einschlägigen Rechtsvorschriften maximal zulässigen Umfang 
Risikopositionen heran, die mit den nach diesem Abschnitt höchsten 
Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko belegt sind, und da
nach solange Positionen in absteigender Reihenfolge, bis das maxi
male Gesamtverlustlimit erreicht ist; 

c) Falls relevant, setzt der OGA in dem nach seinem Mandat oder den 
einschlägigen Rechtsvorschriften maximal zulässigen Umfang Hebel
effekte ein. 

Die Eigenmittelanforderungen für sämtliche Positionen in ein und dem
selben OGA, für die auf die in Unterabsatz 1 genannten Berechnungen 
zurückgegriffen wird, werden für sich genommen als separates Portfolio 
nach dem in diesem Kapitel festgelegten Ansatz berechnet. 

(5) Ein Institut darf nur nach den in Absatz 1 Buchstaben a oder b 
genannten Ansätzen verfahren, wenn der OGA alle in Artikel 132 Ab
satz 3 und Artikel 132 Absatz 4 Buchstabe a genannten Bedingungen 
erfüllt. 
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Artikel 325k 

Mit einer Übernahmegarantie versehene Positionen 

(1) Institute können die Eigenmittelanforderungen für das Markt
risiko von mit einer Übernahmegarantie versehenen Positionen in 
Schuld- oder Eigenkapitalinstrumenten nach dem in diesem Artikel be
schriebenen Verfahren berechnen. 
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(2) Institute wenden einen der einschlägigen Multiplikationsfaktoren 
gemäß Tabelle 1 auf die Netto-Sensitivitäten aller mit einer Übernahme
garantie versehenen Positionen in den einzelnen Emittenten an, außer 
bei Übernahmepositionen, die Dritte auf der Grundlage einer förmlichen 
Vereinbarung gezeichnet oder mitgarantiert haben, und berechnen die 
Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko gemäß dem in diesem 
Kapitel dargelegten Ansatz auf der Grundlage der bereinigten Netto- 
Sensitivitäten. 

Tabelle 1 

Geschäftstag 0 0 % 

Geschäftstag 1 10 % 

Geschäftstage 2 und 3 25 % 

Geschäftstag 4 50 % 

Geschäftstag 5 75 % 

nach Geschäftstag 5 100 % 

Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet „Geschäftstag 0“ den Ge
schäftstag, an dem das Institut die uneingeschränkte Verpflichtung ein
gegangen ist, eine bestimmte Menge von Wertpapieren zu einem ver
einbarten Preis zu übernehmen. 

(3) Institute benachrichtigen die zuständigen Behörden über die An
wendung des in diesem Artikel festgelegten Verfahrens. 

A b s c h n i t t 3 

B e s t i m m u n g d e r B e g r i f f e „ R i s i k o f a k t o r “ u n d 
„ S e n s i t i v i t ä t “ 

U n t e r a b s c h n i t t 1 

B e s t i m m u n g d e s B e g r i f f s „ R i s i k o f a k t o r “ 

Artikel 325l 

Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos 

(1) Für alle Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos, einschließ
lich des Inflationsrisikos und des Basis-Währungsrisikos, gibt es eine 
Unterklasse pro Währung mit jeweils anderen Arten von Risikofaktoren. 

Die für zinsreagible Instrumente geltenden Delta-Risikofaktoren des all
gemeinen Zinsrisikos sind die maßgeblichen risikofreien Zinssätze pro 
Währung für jede der folgenden Laufzeiten: 0,25 Jahre, 0,5 Jahre, 1 Jahr, 
2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. In
stitute weisen den spezifizierten Punkten Risikofaktoren zu, und zwar 
entweder per linearer Interpolation oder mittels einer Methode, die am 
besten mit den Bewertungsfunktionen der unabhängigen Risikokontroll
stelle des Instituts zur Meldung des Marktrisikos oder von Gewinnen 
und Verlusten an das höhere Management vereinbar ist. 

(2) Institute bestimmen die risikofreien Renditesätze pro Währung 
aus den im Handelsbuch des Instituts geführten Geldmarktinstrumenten 
mit dem niedrigsten Kreditrisiko, wie Tagesgeldsatz-Swaps. 
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(3) Können Institute den Ansatz nach Absatz 2 nicht anwenden, so 
basieren die risikofreien Zinssätze auf einer oder mehreren marktimpli
zierten Swapkurven, die das Institut zur Bewertung von Positionen am 
Markt verwendet, wie die Zins-Swapkurven des Interbankengeschäfts. 

Gibt es keine ausreichenden Daten über marktimplizierte Swapkurven 
gemäß Absatz 2 und Unterabsatz 1, so können die risikofreien Zinssätze 
für eine bestimmte Währung aus der am besten geeigneten Kurve für 
Staatsanleihen abgeleitet werden. 

Verwenden Institute für öffentliche Schuldtitel die gemäß dem Verfah
ren nach Unterabsatz 2 abgeleiteten Risikofaktoren des allgemeinen 
Zinsrisikos, so wird das betreffende öffentliche Schuldinstrument nicht 
von den Eigenmittelanforderungen für das Kreditspreadrisiko ausgenom
men. Ist es in diesen Fällen nicht möglich, den risikofreien Zinssatz von 
der Komponente des Kreditspreadrisikos zu trennen, so wird die Sensi
tivität gegenüber dem Risikofaktor beiden Risikoklassen („allgemeines 
Zinsrisiko“ und „Kreditspreadrisiko“) zugeordnet. 

(4) Bei Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos stellt jede Wäh
rung eine eigene Unterklasse dar. Institute weisen Risikofaktoren inner
halb der gleichen Unterklasse, aber mit unterschiedlichen Laufzeiten 
unterschiedliche Risikogewichte gemäß Abschnitt 6 zu. 

Institute wenden auf Schuldtitel, deren Zahlungsströme funktional von 
Inflationsraten abhängig sind, zusätzliche Risikofaktoren des Inflations
risikos an. Diese zusätzlichen Risikofaktoren bestehen aus einem Vektor 
für marktimplizierte Inflationsraten verschiedener Laufzeiten pro Wäh
rung. Der Vektor enthält für jedes Instrument so viele Komponenten wie 
Inflationsraten im Bewertungsmodell des Instituts für dieses Instrument 
als Variablen verwendet werden. 

(5) Institute berechnen die Sensitivität des Instruments gegenüber 
dem zusätzlichen Risikofaktor des Inflationsrisikos nach Absatz 4 als 
Veränderung des Werts des Instruments gemäß ihrem Bewertungs
modell infolge einer Verschiebung jeder Komponente des Vektors um 
einen Basispunkt. Jede Währung stellt eine eigene Unterklasse dar. 
Institute behandeln, ungeachtet der Anzahl der Komponenten jedes Vek
tors, die Inflation innerhalb jeder Unterklasse als eigenen Risikofaktor. 
Institute nehmen innerhalb der Unterklassen eine Aufrechnung der ge
mäß diesem Absatz berechneten Inflationssensitivitäten vor, um pro 
Unterklasse eine einzige Netto-Sensitivität zu erhalten. 

(6) Schuldtitel, die Zahlungen in verschiedenen Währungen implizie
ren, unterliegen in Bezug auf diese Währungen auch einem Basis-Wäh
rungsrisiko. Für die Zwecke der sensitivitätsgestützten Methode wenden 
Institute als Risikofaktoren das Basis-Währungsrisiko jeder Währung 
gegenüber dem US-Dollar oder Euro an. Institute rechnen die Wäh
rungsbasen, die sich nicht auf die Basis zu US-Dollar oder die Basis 
zu Euro beziehen, entweder als Basis zu US-Dollar oder Basis zu Euro. 

Die Risikofaktoren des Basis-Währungsrisikos bestehen aus je einem 
Vektor für eine Währungsbasis mit verschiedenen Laufzeiten pro Wäh
rung. Der Vektor enthält für jedes Schuldinstrument so viele Kom
ponenten wie Währungsbasen im Bewertungsmodell des Instituts für 

▼M8



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 419 

dieses Instrument als Variablen verwendet werden. Jede Währung stellt 
eine unterschiedliche Unterklasse dar. 

Institute berechnen die Sensitivität des Instruments gegenüber dem Ri
sikofaktor des Basis-Währungsrisikos als Veränderung des gemäß ihrem 
Bewertungsmodell ermittelten Werts des Instruments infolge einer Ver
schiebung jeder Komponente des Vektors um einen Basispunkt. Jede 
Währung stellt eine eigene Unterklasse dar. Innerhalb jeder Unterklasse 
gibt es unabhängig von der Anzahl der Komponenten der einzelnen 
Währungsbasisvektoren zwei mögliche getrennte Risikofaktoren: Basis 
zu Euro und Basis zu US-Dollar. Pro Unterklasse kann es höchstens 
zwei Netto-Sensitivitäten geben. 

(7) Die für Optionen mit zinsreagiblen Basiswerten geltenden Vega- 
Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos entsprechen den impliziten 
Volatilitäten der maßgeblichen risikofreien Zinssätze gemäß den Absät
zen 2 und 3, die je nach Währung Unterklassen zugeteilt und innerhalb 
der Unterklasse folgenden Laufzeiten zugeordnet werden: 0,5 Jahre, 1 
Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. Es gibt eine Unterklasse pro Währung. 

Für Netting-Zwecke betrachten Institute implizite Volatilitäten, die den 
gleichen risikofreien Zinssätzen und den gleichen Laufzeiten zugeordnet 
sind, als gleichen Risikofaktor. 

Wenn Institute implizite Volatilitäten den Laufzeiten gemäß diesem Ab
satz zuordnen, gelten folgende Anforderungen: 

a) Wenn die Laufzeit der Option auf die Laufzeit des Basiswerts abge
stimmt ist, wird ein einziger Risikofaktor betrachtet, der dieser Lauf
zeit zugeordnet wird; 

b) wenn die Laufzeit der Option kürzer als die Laufzeit des Basiswerts 
ist, werden die Risikofaktoren wie folgt betrachtet: 

i) Der erste Risikofaktor wird der Laufzeit der Option zugeordnet; 

ii) der zweite Risikofaktor wird der Restlaufzeit des Basiswerts der 
Option nach Ablaufdatum der Option zugeordnet. 

(8) Die von den Instituten anzuwendenden Krümmungsrisikofaktoren 
des allgemeinen Zinsrisikos bestehen aus einem Vektor für die im Hin
blick auf eine spezifische risikofreie Ertragskurve repräsentativen risi
kofreien Zinssätze pro Währung. Jede Währung stellt eine unterschied
liche Unterklasse dar. Der Vektor enthält für jedes Instrument so viele 
Komponenten wie unterschiedliche Laufzeiten risikofreier Zinssätze im 
Bewertungsmodell des Instituts für dieses Instrument als Variablen ver
wendet werden. 

(9) Institute berechnen die Sensitivität des Instruments gegenüber 
jedem Risikofaktor, der in der Krümmungsrisikoformel gemäß Arti
kel 325g verwendet wird. Für die Zwecke des Krümmungsrisikos be
trachten Institute Vektoren unterschiedlicher Ertragskurven und mit un
terschiedlicher Anzahl von Komponenten als gleichen Risikofaktor, so
fern die Vektoren sich auf die gleiche Währung beziehen. Institute 
nehmen eine Aufrechnung der Sensitivitäten gegenüber dem gleichen 
Risikofaktor vor. Es gibt nur eine Netto-Sensitivität pro Unterklasse. 
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Es gibt keine Eigenmittelanforderungen in Bezug auf das Krümmungs
risiko für das Inflations- und das Basis-Währungsrisiko. 

Artikel 325m 

Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos bei Nicht- 
Verbriefungspositionen 

(1) Bei Nicht-Verbriefungsinstrumenten mit Sensitivität gegenüber 
dem Kreditspreadrisiko wenden Institute als Delta-Risikofaktoren des 
Kreditspreadrisikos die Kreditspread-Sätze der Emittenten für diese In
strumente an, die aus den betreffenden Schuldtiteln und Kreditausfalls
waps abgeleitet und den folgenden Laufzeiten zugeordnet werden: 
0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. Institute wenden einen 
Risikofaktor pro Emittent und Laufzeit an, unabhängig davon, ob die 
Kreditspread-Sätze des Emittenten aus Schuldtiteln oder Kreditausfalls
waps abgeleitet sind. Die Unterklassen sind sektorale Unterklassen ge
mäß Abschnitt 6, und jede Unterklasse enthält alle dem jeweiligen 
Sektor zugeordneten Risikofaktoren. 

(2) Bei Optionen, denen Nicht-Verbriefungspositionen mit Sensitivi
tät gegenüber dem Kreditspreadrisiko zugrunde liegen, wenden Institute 
als Vega-Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos die impliziten Volatili
täten der gemäß Absatz 1 abgeleiteten Kreditspread-Sätze des Emitten
ten der Basiswerte an, die je nach Laufzeit der den Eigenmittelanforde
rungen unterliegenden Option folgenden Laufzeiten zugeordnet werden: 
0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. Verwendet werden die 
gleichen Unterklassen wie für das Delta-Kreditspreadrisiko bei Nicht- 
Verbriefungspositionen. 

(3) Bei Nicht-Verbriefungsinstrumenten wenden Institute als Krüm
mungsrisikofaktoren des Kreditspreadrisikos einen Vektor für im Hin
blick auf eine Kreditspread-Kurve eines bestimmten Emittenten reprä
sentative Kreditspread-Sätze an. Der Vektor enthält für jedes Instrument 
so viele Komponenten wie unterschiedliche Laufzeiten von Kreditspre
ad-Sätzen im Bewertungsmodell des Instituts für dieses Instrument als 
Variablen verwendet werden. Verwendet werden die gleichen Unterklas
sen wie für das Delta-Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositio
nen. 

(4) Institute berechnen die Sensitivität des Instruments gegenüber 
jedem Risikofaktor, der in der Krümmungsrisikoformel gemäß Arti
kel 325g verwendet wird. Für die Zwecke des Krümmungsrisikos be
trachten Institute von einschlägigen Schuldtiteln oder Kreditausfallswaps 
abgeleitete Vektoren mit einer unterschiedlichen Anzahl von Kom
ponenten als gleichen Risikofaktor, sofern die Vektoren sich auf den 
gleichen Emittenten beziehen. 

Artikel 325n 

Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos bei Verbriefungspositionen 

(1) Institute wenden auf Verbriefungspositionen, die in das alterna
tive Korrelationshandelsportfolio gemäß Artikel 325 Absätze 6, 7 und 8 
einbezogen sind, die Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos nach Ab
satz 3 an. 
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Institute wenden auf Verbriefungspositionen, die nicht in das alternative 
Korrelationshandelsportfolio gemäß Artikel 325 Absätze 6, 7 und 8 
einbezogen sind, die Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos nach Ab
satz 5 an. 

(2) Für das Kreditspreadrisiko bei Verbriefungspositionen, die in das 
alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogen sind, gelten die glei
chen Unterklassen wie für das Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbrie
fungspositionen gemäß Abschnitt 6. 

Für das Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshan
delsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen gelten spezifische 
Unterklassen für die betreffende Risikoklassenkategorie gemäß Ab
schnitt 6. 

(3) Institute wenden auf in das alternative Korrelationshandelsportfo
lio einbezogene Verbriefungspositionen folgende Risikofaktoren des 
Kreditspreadrisikos an: 

a) Die Delta-Risikofaktoren sind alle relevanten Kreditspread-Sätze der 
Emittenten der zugrunde liegenden Risikopositionen der Verbrie
fungsposition, abgeleitet aus den betreffenden Schuldtiteln und Kre
ditausfallswaps, für jede der folgenden Laufzeiten: 0,5 Jahre, 1 Jahr, 
3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. 

b) Für Optionen, denen in das alternative Korrelationshandelsportfolio 
einbezogene Verbriefungspositionen zugrunde liegen, gelten als Ve
ga-Risikofaktoren die impliziten Volatilitäten der Kreditspreads der 
Emittenten der zugrunde liegenden Risikopositionen der Verbrie
fungsposition, die gemäß Buchstabe a abgeleitet und je nach Laufzeit 
der entsprechenden Eigenmittelanforderungen unterliegenden Option 
folgenden Laufzeiten zugeordnet werden: 0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 
5 Jahre, 10 Jahre. 

c) Die Krümmungsrisikofaktoren sind die relevanten Kreditspread-Zins
kurven der Emittenten der zugrunde liegenden Risikopositionen der 
Verbriefungsposition, dargestellt als Vektor von Kreditspread-Sätzen 
unterschiedlicher Laufzeiten, die gemäß Buchstabe a abgeleitet wer
den; der Vektor enthält für jedes Instrument so viele Komponenten 
wie unterschiedliche Laufzeiten von Kreditspread-Sätzen im Bewer
tungsmodell des Instituts für dieses Instrument als Variablen ver
wendet werden. 

(4) Institute berechnen die Sensitivität der Verbriefungsposition ge
genüber jedem Risikofaktor, der in der Krümmungsrisikoformel gemäß 
Artikel 325g verwendet wird. Für die Zwecke des Krümmungsrisikos 
betrachten Institute von einschlägigen Schuldtiteln oder Kreditausfalls
waps abgeleitete Vektoren mit einer unterschiedlichen Anzahl von 
Komponenten als gleichen Risikofaktor, sofern die Vektoren sich auf 
den gleichen Emittenten beziehen. 

(5) Die Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos, die von Instituten auf 
nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Ver
briefungspositionen anzuwenden sind, beziehen sich nicht auf den 
Spread der zugrunde liegenden Instrumente, sondern auf den Spread 
der Tranche und entsprechen folgenden Risikofaktoren: 

a) Die Delta-Risikofaktoren sind die Kreditspread-Sätze der betreffen
den Tranche, die je nach Laufzeit der Tranche folgenden Laufzeiten 
zugeordnet werden: 0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre; 
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b) die Vega-Risikofaktoren für Optionen, denen nicht in das alternative 
Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen zu
grunde liegen, sind die impliziten Volatilitäten der Kreditspreads der 
Tranchen, die je nach Laufzeit der Eigenmittelanforderungen unter
liegenden Option jeweils folgenden Laufzeiten zugeordnet werden: 
0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre; 

c) die Krümmungsrisikofaktoren sind dieselben wie in Buchstabe a; auf 
all diese Risikofaktoren wird ein gemeinsames Risikogewicht gemäß 
Abschnitt 6 angewandt. 

Artikel 325o 

Risikofaktoren des Aktienkursrisikos 

(1) Für alle Risikofaktoren des Aktienkursrisikos gelten die Unter
klassen gemäß Abschnitt 6. 

(2) Institute wenden als Delta-Risikofaktoren des Aktienkursrisikos 
alle Eigenkapital-Kassakurse und alle Eigenkapital-Reposätze an. 

Für die Zwecke des Aktienkursrisikos gilt eine spezifische Eigenkapital- 
Repokurve als ein einziger Risikofaktor, der als Vektor von Reposätzen 
unterschiedlicher Laufzeiten ausgedrückt wird. Der Vektor enthält für 
jedes Instrument so viele Komponenten wie unterschiedliche Laufzeiten 
von Reposätzen im Bewertungsmodell des Instituts für dieses Instru
ment als Variablen verwendet werden. 

Institute berechnen die Sensitivität eines Instruments gegenüber einem 
Risikofaktor des Aktienkursrisikos als Veränderung des gemäß ihrem 
Bewertungsmodell ermittelten Werts des Instruments infolge einer Ver
schiebung jeder Komponente des Vektors um einen Basispunkt. Institute 
nehmen unabhängig von der Anzahl der Komponenten der einzelnen 
Vektoren eine Aufrechnung der Sensitivitäten gegenüber dem Reposatz- 
Risikofaktor des gleichen Eigenkapitaltitels vor. 

(3) Bei Optionen, deren Basiswerte eine Sensitivität gegenüber dem 
Aktienkursrisiko aufweisen, wenden Institute als Vega-Risikofaktoren 
die impliziten Volatilitäten der Aktien-Kassakurse an, die je nach Lauf
zeit der Eigenmittelanforderungen unterliegenden Optionen folgenden 
Laufzeiten zugeordnet werden: 0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 
Jahre. Es gibt keine Eigenmittelanforderungen für das Vega-Risiko von 
Eigenkapital-Reposätzen. 

(4) Bei Optionen, deren Basiswerte eine Sensitivität gegenüber dem 
Aktienkursrisiko aufweisen, wenden Institute als Krümmungsrisikofak
toren alle Aktien-Kassakurse, unabhängig von der Laufzeit der entspre
chenden Optionen, an. Es gibt keine Eigenmittelanforderungen für das 
Krümmungsrisiko von Eigenkapital-Reposätzen. 

Artikel 325p 

Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos 

(1) Für alle Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos gelten die sek
toralen Unterklassen gemäß Abschnitt 6. 

(2) Bei Instrumenten mit Sensitivität gegenüber dem Warenpositions
risiko wenden Institute als Delta-Risikofaktoren des Warenpositionsrisi
kos alle Waren-Kassakurse pro Warenart für jede der folgenden Lauf
zeiten an: 0,25 Jahre, 0,5 Jahre, 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 
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Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Institute betrachten zwei Rohstoff
preise der gleichen Warenart mit gleicher Laufzeit nur dann als gleichen 
Risikofaktor, wenn die rechtlichen Bestimmungen in Bezug auf den 
Lieferort identisch sind. 

(3) Bei Optionen, deren Basiswerte eine Sensitivität gegenüber dem 
Warenpositionsrisiko aufweisen, wenden Institute als Vega-Risikofak
toren des Warenpositionsrisikos die impliziten Volatilitäten der Roh
stoffpreise pro Warenart an, die je nach Laufzeit der Eigenmittelanfor
derungen unterliegenden Optionen folgenden Laufzeiten zugeordnet 
werden: 0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. Institute betrachten 
Sensitivitäten gegenüber der gleichen Warenart mit der gleichen Lauf
zeit als einen einzigen Risikofaktor, den sie aufrechnen. 

(4) Bei Optionen, deren Basiswerte eine Sensitivität gegenüber dem 
Warenpositionsrisiko aufweisen, wenden Institute als Krümmungsrisiko
faktoren des Warenpositionsrisikos einen Satz von Rohstoffpreisen mit 
unterschiedlichen Laufzeiten pro Warenart an, ausgedrückt als Vektor. 
Der Vektor enthält für jedes Instrument so viele Komponenten wie 
Preise für diesen Rohstoff im Bewertungsmodell des Instituts für dieses 
Instrument als Variablen verwendet werden. Institute nehmen bei den 
Rohstoffpreisen keine Unterscheidung nach dem Lieferort vor. 

Die Sensitivität des Instruments gegenüber jedem in der Krümmungs
risikoformel verwendeten Risikofaktor wird gemäß Artikel 325g berech
net. Für die Zwecke des Krümmungsrisikos betrachten Institute Vekto
ren mit einer unterschiedlichen Anzahl von Komponenten als gleichen 
Risikofaktor, sofern sich diese Vektoren auf die gleiche Warenart be
ziehen. 

Artikel 325q 

Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos 

▼M11 
(1) Bei Instrumenten mit Sensitivität gegenüber dem Fremdwäh
rungsrisiko wenden Institute als Delta-Faktor-Risikofaktoren des Fremd
währungsrisikos alle Devisenkassakurse zwischen der Währung, auf die 
ein Instrument lautet, und der Währung der Rechnungslegung des In
stituts oder für den Fall, dass das Institut gemäß Absatz 7 eine Basis
währung verwendet, der Basiswährung des Instituts an. Es gibt eine 
Unterklasse pro Währungspaar mit einem einzigen Risikofaktor und 
einer einzigen Netto-Sensitivität. 

▼M8 
(2) Bei Optionen, deren Basiswerte eine Sensitivität gegenüber dem 
Fremdwährungsrisiko aufweisen, wenden Institute als Vega-Risikofak
toren des Fremdwährungsrisikos die impliziten Volatilitäten der Wech
selkurse zwischen den Währungspaaren gemäß Absatz 1 an. Diese im
pliziten Volatilitäten der Wechselkurse werden je nach Laufzeit der 
Eigenmittelanforderungen unterliegenden Optionen folgenden Laufzei
ten zugeordnet: 0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. 

▼M11 
(3) Bei Instrumenten, deren Basiswerte eine Sensitivität gegenüber 
dem Fremdwährungsrisiko aufweisen, wenden Institute als Krümmungs
risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos die in Absatz 1 genannten 
Delta-Faktor-Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos an. 
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(4) Die Institute sind nicht dazu verpflichtet, bei allen Delta,- Vega- 
und Krümmungsrisikofaktoren des Fremdwährungsrisikos zwischen 
Onshore- und Offshore-Varianten einer Währung zu unterscheiden. 

▼M11 
(5) Bezieht sich ein Wechselkurs, der einem Instrument i zugrunde 
liegt, das mit Eigenmittelanforderungen für das Krümmungsrisiko belegt 
ist, weder auf die Rechnungslegungswährung noch auf die Basiswäh
rung des Instituts, kann das Institut die in Artikel 325g Absatz 2 fest
gelegten entsprechenden Komponenten und , bei denen x k 
der Fremdwährungsrisikofaktor zwischen einer der beiden Währungen 
des zugrunde liegenden Wechselkurses und der Rechnungslegungswäh
rung oder gegebenenfalls der Basiswährung des Instituts ist, durch 1,5 
dividieren. 

(6) Bei entsprechender Erlaubnis der zuständigen Behörde kann ein 
Institut die in Artikel 325g Absatz 2 festgelegten Komponenten 
und bei allen Fremdwährungsrisikofaktoren von Instrumenten, 
die sich auf einen Wechselkurs beziehen und einer Eigenmittelanforde
rung für das Krümmungsrisiko unterliegen, durchgängig durch 1,5 di
vidieren, sofern alle etwaigen Fremdwährungsrisikofaktoren im Zusam
menhang mit der Rechnungslegungswährung des Instituts oder gegebe
nenfalls der Basiswährung des Instituts, die in die Berechnung dieser 
Komponenten einbezogen werden, gleichzeitig verschoben werden. 

(7) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 kann ein Institut bei 
entsprechender Erlaubnis der zuständigen Behörde bei allen Devisen
kassakursen für die Angabe der Delta-Faktor- und Krümmungsrisiko
faktoren des Fremdwährungsrisikos seine Rechnungslegungswährung 
durch eine andere Währung („die Basiswährung“) ersetzen, wenn alle 
nachstehend genannten Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Das Institut verwendet nur eine Basiswährung. 

b) Das Institut nutzt die Basiswährung durchgängig für alle Positionen 
seines Handels- und seines Bankenbuchs. 

c) Das Institut hat der zuständigen Behörde gegenüber überzeugend 
nachgewiesen, dass 

i) die Verwendung der gewählten Basiswährung das Risiko seiner 
mit Fremdwährungsrisiken verbundenen Positionen angemessen 
widerspiegelt; 

ii) die Wahl der Basiswährung mit der Art und Weise der internen 
Steuerung dieser Fremdwährungsrisiken vereinbar ist; 

iii) die Wahl der Basiswährung nicht hauptsächlich auf das Bestre
ben zurückzuführen ist, die Eigenmittelanforderungen des Insti
tuts herabzusetzen. 

d) Das Institut trägt dem mit der Umrechnung zwischen Rechnungs
legungswährung und Basiswährung verbundenen Risiko Rechnung. 

Ein Institut, dem gemäß Unterabsatz 1 die Verwendung einer Basiswäh
rung gestattet wurde, rechnet die daraus resultierenden Eigenmittelanfor
derungen für das Fremdwährungsrisiko in die Rechnungslegungswäh
rung um und verwendet dabei den aktuellen Devisenkassakurs für den 
Umtausch zwischen Basiswährung und Rechnungslegungswährung. 
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U n t e r a b s c h n i t t 2 

B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n v o n S e n s i t i v i t ä t e n 

Artikel 325r 

Delta-Risikosensitivitäten 

(1) Institute berechnen die Delta-Sensitivitäten gegenüber dem allge
meinen Zinsrisiko wie folgt: 

a) Die Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren aus risikofreien Zinssät
zen werden wie folgt berechnet: 

S r kt ¼ 
V i ðr kt þ 0,0001; x; y …Þ Ä V i ðr kt; x; y …Þ 

0,0001 

dabei gilt: 

S r kt = die Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren aus risiko
freien Zinssätzen; 

r kt = der Satz einer risikofreien Kurve k mit der Laufzeit t; 

V i (.) = die Bewertungsfunktion des Instruments i; und 

x,y = andere Risikofaktoren als r kt in der Bewertungsfunktion 
V i ; 

b) die Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren aus Inflationsrisiko und 
Basis-Währungsrisiko werden wie folgt berechnet: 

S x j ¼ 
V i ðx ji þ 0,0001I m; y; z …Þ Ä V i ðx ji; y; z …Þ 

0,0001 

dabei gilt: 

S x j = die Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren aus Inflations
risiko und Basis-Währungsrisiko; 

x ji = ein Vektor mit m Komponenten für die implizite Inflati
onskurve oder die Währungsbasiskurve einer bestimmten 
Währung j, wobei m der Anzahl der im Bewertungsmodell 
des Instruments i verwendeten inflations- oder währungs
relevanten Variablen entspricht; 

I m = die Einheitsmatrix der Dimension (1 · m); 

V i (.) = die Bewertungsfunktion des Instruments i; und 

y, z = sonstige Variablen des Bewertungsmodells. 

(2) Institute berechnen die Delta-Risikosensitivitäten gegenüber dem 
Kreditspreadrisiko für alle Verbriefungs- und Nicht-Verbriefungspositio
nen wie folgt: 

S CS kt ¼ 
V i ðCS kt þ 0,0001; x; y …Þ Ä V i ðCS kt; x; y …Þ 

0,0001 
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dabei gilt: 

S CS kt = die Delta-Risikosensitivitäten gegenüber dem Kreditspreadri
siko für alle Verbriefungs- und Nicht-Verbriefungspositionen; 

cs kt = der Wert des Kreditspread-Satzes eines Emittenten j bei Fäl
ligkeit t; 

V i (.) = die Bewertungsfunktion des Instruments i; und 

x,y = andere Risikofaktoren als cs kt in der Bewertungsfunktion V i . 

(3) Institute berechnen die Delta-Risikosensitivitäten gegenüber dem 
Aktienkursrisiko wie folgt: 

a) Die Sensitivitäten gegenüber den Risikofaktoren aus Eigenkapital- 
Kassakursen werden wie folgt berechnet: 

S k ¼ 
V i ð1,01 EQ k; x; y; …Þ Ä V i ðEQ k; x; y; …Þ 

0,01 

dabei gilt: 

s k = die Sensitivitäten gegenüber den Risikofaktoren aus Eigen
kapital-Kassakursen; 

k = ein spezifischer Eigenkapitaltitel; 

EQ k = der Wert des Kassakurses dieses Eigenkapitaltitels; 

V i (.) = die Bewertungsfunktion des Instruments i; und 

x,y = andere Risikofaktoren als EQ k in der Bewertungs 
funktion V i ; 

b) die Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren aus Eigenkapital-Repo
sätzen werden wie folgt berechnet: 

S x k ¼ 
V i ðx ki þ 0,0001I m; y; z …Þ Ä V i ðx ji; y; z …Þ 

0,0001 

dabei gilt: 

S x k = die Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren aus Eigenkapi
tal-Reposätzen; 

k = der Index des Eigenkapitals; 

x ki = ein Vektor mit m Komponenten zur Darstellung der Struk
tur der Repo-Laufzeit für ein bestimmtes Eigenkapital k, 
wobei m der Anzahl der im Bewertungsmodell des Instru
ments i verwendeten Repo-Sätze für verschiedene Laufzei
ten entspricht; 

I m = die Einheitsmatrix der Dimension (1 · m); 

V i (.) = die Bewertungsfunktion des Instruments i; und 

y,z = andere Risikofaktoren als x ki in der Bewertungsfunktion 
V i . 

(4) Institute berechnen die Delta-Risikosensitivitäten gegenüber dem 
Warenpositionsrisiko für jeden Risikofaktor k wie folgt: 

S k ¼ 
V i ð1,01 CTY k; γ; z …Þ Ä V i ðCTY k; γ; z …Þ 

0,01 

dabei gilt: 

s k = die Delta-Risikosensitivitäten gegenüber dem Warenpositions
risiko; 
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k = ein bestimmter Risikofaktor des Warenpositionsrisikos; 

CTY k = der Wert des Risikofaktors k; 

V i (.) = der Marktwert des Instruments i als Funktion des Risikofak
tors k; und 

y, z = andere Risikofaktoren als CTY k im Bewertungsmodell des 
Instruments i. 

(5) Institute berechnen die Delta-Risikosensitivitäten gegenüber dem 
Fremdwährungsrisiko für jeden Risikofaktor k wie folgt: 

S k ¼ 
V i ð1,01 FX k; y; z …Þ Ä V i ðFX k; y; z …Þ 

0,01 

dabei gilt: 

s k = die Delta-Risikosensitivitäten gegenüber dem Fremdwährungs
risiko; 

k = ein bestimmter Risikofaktor des Fremdwährungsrisikos; 

FX k = der Wert des Risikofaktors; 

V i (.) = der Marktwert des Instruments i als Funktion des Risikofaktors 
k; und 

y, z = andere Risikofaktoren als FX k im Bewertungsmodell des In
struments i. 

Artikel 325s 

Vega-Risikosensitivitäten 

(1) Institute berechnen die Vega-Risikosensitivitäten einer Option ge
genüber einem Risikofaktor k wie folgt: 

S k ¼ 
V i ð1,01 þ vol k; x; yÞ Ä V i ðvol k; x; yÞ 

0,01 

dabei gilt: 

s k = die Vega-Risikosensitivität einer Option; 

k = ein spezifischer Vega-Risikofaktor aus einer impliziten Volati
lität; 

vol k = der als Prozentsatz auszudrückende Wert dieses Risikofaktors; 
und 

x,y = andere Risikofaktoren als vol k in der Bewertungsfunktion V i . 

(2) Im Falle von Risikokategorien, bei denen die Vega-Risikofak
toren zwar eine Laufzeitdimension haben, die Vorschriften für die Zu
ordnung der Risikofaktoren aber nicht anwendbar sind, weil die Optio
nen keine Laufzeit haben, ordnen Institute diese Risikofaktoren der 
längsten vorgeschriebenen Laufzeit zu. Diese Optionen unterliegen 
dem Aufschlag für Restrisiken. 
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(3) Bei anderen Optionen als Strike- oder Barrier-Optionen und bei 
Optionen mit multiplen Strike- oder Barrier-Möglichkeiten wenden In
stitute zur Bewertung der Option die intern vom Institut verwendete 
Zuordnung zu Strikes und Laufzeiten an. Diese Optionen unterliegen 
ebenfalls dem Aufschlag für Restrisiken. 

(4) Institute berechnen kein Vega-Risiko für Verbriefungstranchen 
des alternativen Korrelationshandelsportfolios gemäß Artikel 325 Ab
sätze 6, 7 und 8, für die es keine implizite Volatilität gibt. Die Eigen
mittelanforderungen für Delta-Faktor- und Krümmungsrisiken werden 
für diese Verbriefungstranchen berechnet. 

Artikel 325t 

Anforderungen bezüglich der Berechnung von Sensitivitäten 

(1) Institute leiten Sensitivitäten unter Verwendung der in diesem 
Unterabschnitt festgelegten Formeln aus den Bewertungsmodellen des 
Instituts ab, die als Grundlage für die Meldung von Gewinnen und 
Verlusten an das höhere Management dienen. 

Abweichend von Unterabsatz 1 können die zuständigen Behörden einem 
Institut, dem die Erlaubnis zur Verwendung des alternativen auf internen 
Modellen basierenden Ansatzes gemäß Kapitel 1b erteilt worden ist, 
vorschreiben, bei der Berechnung von Sensitivitäten gemäß diesem Ka
pitel für die Berechnung und Meldung der Eigenmittelanforderungen für 
das Marktrisiko gemäß Artikel 430b Absatz 3 die Bewertungsfunktio
nen des Risikomesssystems ihres auf internen Modellen basierenden 
Ansatzes zu verwenden. 

(2) Institute können bei der Berechnung von Delta-Risikosensitivitä
ten der Instrumente mit Optionalität nach Artikel 325e Absatz 2 Buch
stabe a von konstanten impliziten volatilitätsbedingten Risikofaktoren 
ausgehen. 

(3) Bei der Berechnung von Vega-Risikosensitivitäten der Instru
mente mit Optionalität nach Artikel 325e Absatz 2 Buchstabe b gelten 
die folgenden Anforderungen: 

a) Institute gehen bei dem allgemeinen Zinsrisiko und dem Kreditsprea
drisiko für jede Währung davon aus, dass der Basiswert der volati
litätsbedingten Risikofaktoren, für die das Vega-Risiko berechnet 
wird, bei den für diese Instrumente verwendeten Bewertungsmodel
len entweder einer Lognormal- oder einer Normalverteilung folgt; 

b) Institute gehen bei dem Aktienkursrisiko, dem Warenpositionsrisiko 
und dem Fremdwährungsrisiko davon aus, dass der Basiswert der 
volatilitätsbedingten Risikofaktoren, für die das Vega-Risiko berech
net wird, bei den für diese Instrumente verwendeten Bewertungs
modellen einer Lognormalverteilung folgt. 

(4) Institute berechnen alle Sensitivitäten mit Ausnahme der Sensiti
vitäten gegenüber Anpassungen der Kreditbewertung (CVA). 
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(5) Abweichend von Absatz 1 kann ein Institut vorbehaltlich der 
Erlaubnis der zuständigen Behörden bei der Berechnung der Eigenmit
telanforderungen für eine Handelsbuchposition gemäß diesem Kapitel 
alternative Begriffsbestimmungen für Delta-Risikosensitivitäten verwen
den, sofern es alle folgenden Voraussetzungen erfüllt: 

a) Diese alternativen Begriffsbestimmungen werden für das interne Ri
sikomanagement und zur Meldung von Gewinnen und Verlusten an 
das höhere Management durch eine unabhängige Abteilung „Risiko
überwachung“ innerhalb des Instituts verwendet; 

b) das Institut weist nach, dass sich mit diesen alternativen Begriffs
bestimmungen die Sensitivitäten für die Position besser erfassen las
sen als mit den in diesem Unterabschnitt festgelegten Formeln und 
dass sich die daraus ergebenden Sensitivitäten nicht wesentlich von 
diesen Formeln unterscheiden. 

(6) Abweichend von Absatz 1 kann ein Institut vorbehaltlich der 
Erlaubnis der zuständigen Behörden bei der Berechnung der Eigenmit
telanforderungen für eine Handelsbuchposition gemäß diesem Kapitel 
Vega-Sensitivitäten auf der Grundlage einer linearen Transformation 
der alternativen Begriffsbestimmungen für Sensitivitäten berechnen, so
fern es die beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt: 

a) Diese alternativen Begriffsbestimmungen werden für das interne Ri
sikomanagement und die Meldung von Gewinnen und Verlusten an 
das höhere Management durch eine unabhängige Abteilung „Risiko
überwachung“ innerhalb des Instituts verwendet; 

b) das Institut weist nach, dass sich mit diesen alternativen Begriffs
bestimmungen die Sensitivitäten für die Position besser erfassen las
sen als mit den in diesem Unterabschnitt festgelegten Formeln, und 
dass die lineare Transformation nach Unterabsatz 1 eine Vega-Risi
kosensitivität widerspiegelt. 

A b s c h n i t t 4 

A u f s c h l a g f ü r R e s t r i s i k e n 

Artikel 325u 

Eigenmittelanforderungen für Restrisiken 

(1) Neben den Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko gemäß 
Abschnitt 2 wenden Institute auf Instrumente, die gemäß diesem Artikel 
Restrisiken ausgesetzt sind, zusätzliche Eigenmittelanforderungen an. 

(2) Es ist davon auszugehen, dass Instrumente Restrisiken ausgesetzt 
sind, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

a) Das Instrument nutzt als Referenz einen exotischen Basiswert, 
d. h. — für die Zwecke dieses Kapitels — ein Handelsbuchinstru
ment nutzt als Referenz eine zugrunde liegende Risikoposition, die 
nicht unter die Behandlung für das Delta-Faktor-, Vega- oder Krüm
mungsrisiko gemäß der sensitivitätsgestützten Methode nach Ab
schnitt 2 oder die Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko 
nach Abschnitt 5 fällt; 
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b) es handelt sich um ein Instrument, das anderen Restrisiken unterliegt, 
d. h. - für die Zwecke dieses Kapitels — es handelt sich um eines 
der folgenden Instrumente: 

i) Instrumente, die gemäß der sensitivitätsgestützten Methode nach 
Abschnitt 2 Eigenmittelanforderungen für das Vega- und Krüm
mungsrisiko unterliegen und Erträge generieren, die nicht als 
endliche lineare Kombination von Plain-Vanilla-Optionen mit ei
nem einzigen zugrunde liegenden Aktienkurs, Rohstoffpreis, 
Wechselkurs, Anleihekurs, Kreditausfallswapkurs oder Zinsswap 
repliziert werden können; 

ii) Instrumente, die in das alternative Korrelationshandelsportfolio 
gemäß Artikel 325 Absatz 6 einbezogene Positionen sind; in 
dieses alternative Korrelationshandelsportfolio gemäß Artikel 325 
Absatz 8 einbezogene Absicherungen werden nicht berücksich
tigt. 

(3) Institute berechnen die zusätzlichen Eigenmittelanforderungen 
nach Absatz 1 als Summe des Brutto-Nominalwerts der Instrumente 
nach Absatz 2, multipliziert mit folgenden Risikogewichten: 

a) 1,0 % im Fall von Instrumenten nach Absatz 2 Buchstabe a; 

b) 0,1 % im Fall von Instrumenten nach Absatz 2 Buchstabe b. 

(4) Abweichend von Absatz 1 wenden die Institute keine Eigenmit
telanforderungen für Restrisiken auf Instrumente an, die eine der fol
genden Voraussetzungen erfüllen: 

a) Das Instrument ist an einer anerkannten Börse notiert; 

b) das Instrument kommt für ein zentrales Clearing gemäß der Verord
nung (EU) Nr. 648/2012 in Betracht; 

c) das Instrument gleicht das Marktrisiko einer anderen Position im 
Handelsbuch vollständig aus; in diesem Fall werden diese beiden 
völlig kongruenten Handelsbuchpositionen von den Eigenmittel
anforderungen für Restrisiken ausgenommen. 

(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen festgelegt wird, was ein exotischer Basiswert ist und 
welche Instrumente für die Zwecke von Absatz 2 als Instrumente gelten, 
die Restrisiken ausgesetzt sind. 

Bei der Ausarbeitung dieser Entwürfe technischer Regulierungsstan
dards prüft die EBA zumindest, ob Langlebigkeitsrisiko, Wetter, Natur
katastrophen und künftig realisierte Volatilität als exotische Basiswerte 
betrachtet werden sollten. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. Juni 2021. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Ver
ordnung zu erlassen. 
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A b s c h n i t t 5 

E i g e n m i t t e l a n f o r d e r u n g e n f ü r d a s A u s f a l l r i s i k o 

Artikel 325v 

Begriffsbestimmungen und allgemeine Bestimmungen 

(1) Für die Zwecke dieses Abschnitts bezeichnet der Ausdruck 

a) „Short-Risikoposition“ eine Position, die bei Ausfall eines Emitten
ten oder einer Gruppe von Emittenten unabhängig von der Art des 
Instruments oder Geschäfts, aus dem diese Risikoposition entsteht, 
zu einem Gewinn für das Institut führt; 

b) „Long-Risikoposition“ eine Position, die bei Ausfall eines Emitten
ten oder einer Gruppe von Emittenten unabhängig von der Art des 
Instruments oder Geschäfts, aus dem diese Risikoposition entsteht, 
zu einem Verlust für das Institut führt; 

c) „Jump-to-Default-Bruttobetrag“ oder „JTD-Bruttobetrag“ den ge
schätzten Umfang des Verlusts oder Gewinns, den der Ausfall des 
Schuldners in einer bestimmten Risikoposition bewirken würde; 

d) „Jump-to-Default-Nettobetrag“ oder „JTD-Nettobetrag“ den ge
schätzten Umfang des Verlusts oder Gewinns, der einem Institut 
aufgrund des Ausfalls eines Schuldners nach Aufrechnung der 
JTD-Bruttobeträge entstehen würde; 

e) „Verlustquote bei Ausfall“ oder „LGD“ die Verlustquote bei Ausfall 
des Schuldners in Bezug auf ein von diesem Schuldner begebenes 
Instrument, ausgedrückt als Anteil am Nominalbetrag des Instru
ments; 

f) „Ausfallrisikogewicht“ die in Prozent angegebene, geschätzte Aus
fallwahrscheinlichkeit der einzelnen Schuldner entsprechend ihrer 
Bonität. 

(2) Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko gelten für Schuld
titel und Eigenkapitalinstrumente, Derivate, denen solche Instrumente 
zugrunde liegen, und Derivate, deren Erträge oder beizulegenden Zeit
werte bei Ausfall eines anderen Schuldners als der Gegenpartei des 
Derivats selbst beeinträchtigt werden. Institute berechnen die Anforde
rungen für das Ausfallrisiko für jede der folgenden Arten von Instru
menten getrennt: Nicht-Verbriefungspositionen, Verbriefungspositionen, 
die nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogen 
wurden, und Verbriefungspositionen, die in das alternative Korrelations
handelsportfolio einbezogen wurden. Die endgültigen von einem Institut 
anzuwendenden Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko ergeben 
sich aus der Summe dieser drei Komponenten. 

U n t e r a b s c h n i t t 1 

E i g e n m i t t e l a n f o r d e r u n g e n f ü r d a s A u s f a l l r i s i k o b e i 
N i c h t - V e r b r i e f u n g s p o s i t i o n e n 

Artikel 325w 

Jump-to-Default-Bruttobeträge 

(1) Institute berechnen die JTD-Bruttobeträge für jede Long-Risiko
position in Schuldtiteln wie folgt: 
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JTD long = max {LGD V notional + P&L long + Adjustment long ; 0} 

dabei gilt: 

JTD long = der JTD-Bruttobetrag für die Long-Risikoposition; 

V notional = der Nominalbetrag des Instruments; 

P&L long = ein Term für die Anpassung von Gewinnen oder Ver
lusten, die das Institut durch Änderungen des beizule
genden Zeitwerts des Instruments, das die Long-Ri
sikoposition begründet, bereits einbezogen hat; Ge
winne erhalten in der Formel ein positives, Verluste 
ein negatives Vorzeichen; und 

Adjustment long = der Betrag, um den der Verlust des Instituts aufgrund 
der Struktur des Derivats im Falle eines Ausfalls im 
Vergleich zu einem vollständigen Verlust des zugrunde 
liegenden Instruments steigen oder sinken würde; ein 
gestiegener Betrag erhält im Adjustment long -Term ein 
positives, ein gesunkener Betrag ein negatives Vorzei
chen. 

(2) Institute berechnen die JTD-Bruttobeträge für jede Short-Risiko
position in Schuldtiteln wie folgt: 

JTD short = min {LGD V notional + P&L short + Adjustment short ; 0} 

dabei gilt: 

JTD short = der JTD-Bruttobetrag für die Short-Risikoposition; 

V notional = der Nominalbetrag des Instruments, der in der For
mel ein negatives Vorzeichen erhält; 

P&L short = ein Term für die Anpassung von Gewinnen oder 
Verlusten, die das Institut durch Änderungen des bei
zulegenden Zeitwerts des Instruments, das die Short- 
Risikoposition begründet, bereits einbezogen hat; Ge
winne erhalten in der Formel ein positives, Verluste 
ein negatives Vorzeichen; und 

Adjustment short = der Betrag, um den der Verlust des Instituts aufgrund 
der Struktur des Derivats im Falle eines Ausfalls im 
Vergleich zu einem vollständigen Verlust des zu
grunde liegenden Instruments steigen oder sinken wür
de; ein gesunkener Betrag erhält im Adjustment short - 
Term ein positives, ein gestiegener Betrag ein negati
ves Vorzeichen. 

(3) Für die Zwecke der Berechnung gemäß den Absätzen 1 und 2 
wenden Institute auf Schuldtitel die folgenden LGD an: 

a) Risikopositionen in nicht vorrangigen Schuldtiteln erhalten eine 
LGD von 100 %; 

b) Risikopositionen in vorrangigen Schuldtiteln erhalten eine LGD von 
75 %; 

c) Risikopositionen in gedeckten Schuldverschreibungen nach Arti
kel 129 erhalten eine LGD von 25 %. 

(4) Für die Zwecke der Berechnungen nach den Absätzen 1 und 2 
werden die Nominalbeträge wie folgt ermittelt: 
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a) Im Fall von Schuldtiteln entspricht der Nominalbetrag dem Nenn
wert des Schuldtitels; 

b) im Fall von Derivaten, denen eine Schuldverschreibung zugrunde 
liegt, entspricht der Nominalbetrag dem Nominalbetrag des Derivats. 

▼C5 
(5) Für Risikopositionen in Eigenkapitalinstrumenten berechnen In
stitute die JTD-Bruttobeträge nicht anhand der in den Absätzen 1 und 2 
genannten Formeln, sondern wie folgt: 

JTD long = min {LGD · V + P&L long + Adjustment long ; 0} 

JTD short = min {LGD · V + P&L short + Adjustment short ; 0} 

▼M8 
dabei gilt: 

JTD long = der JTD-Bruttobetrag für die Long-Risikoposition; 

JTD short = der JTD-Bruttobetrag für die Short-Risikoposition; und 

V = der beizulegende Zeitwert des Eigenkapitals oder im Falle 
von Derivaten mit zugrunde liegenden Eigenkapitaltiteln der 
beizulegende Zeitwert des zugrunde liegenden Eigenkapital
titels des Derivats. 

(6) Institute weisen Eigenkapitalinstrumenten für die Zwecke der Be
rechnung nach Absatz 5 eine LGD von 100 % zu. 

(7) Im Fall von Risikopositionen mit Ausfallrisiko in Derivaten, de
ren Auszahlungen bei Ausfall des Schuldners nicht im Zusammenhang 
mit dem Nominalbetrag eines spezifischen, von diesem Schuldner be
gebenen Instruments oder der LGD des Schuldners oder einem von 
diesem Schuldner begebenen Instrument stehen, verwenden Institute 
alternative Methoden, um die JTD-Bruttobeträge zu schätzen. 

(8) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen Folgendes festgelegt wird: 

a) Wie Institute die JTD-Beträge für verschiedene Arten von Instru
menten gemäß diesem Artikel berechnen müssen; 

b) welche alternative Methoden Institute verwenden müssen, um die 
JTD-Bruttobeträge nach Absatz 7 zu schätzen; 

c) die Nominalbeträge von Instrumenten außer den in Absatz 4 Buch
staben a und b genannten. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. Juni 2021. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Ver
ordnung zu erlassen. 

Artikel 325x 

Jump-to-Default-Nettobeträge 

(1) Institute berechnen die JTD-Nettobeträge durch Aufrechnung der 
JTD-Bruttobeträge von Short-Risikopositionen und Long-Risikopositio
nen. Eine Aufrechnung ist nur zwischen Risikopositionen gegenüber 
demselben Schuldner möglich, wenn die Short-Risikopositionen den 
gleichen Rang wie die Long-Risikopositionen oder einen niedrigeren 
Rang als die Long-Risikopositionen haben. 
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(2) Die Aufrechnung wird je nach Laufzeiten der aufzurechnenden 
Risikopositionen vollständig oder teilweise vorgenommen: 

a) Eine vollständige Aufrechnung erfolgt, wenn alle Risikopositionen 
Laufzeiten von mindestens einem Jahr haben; 

b) eine teilweise Aufrechnung erfolgt, wenn mindestens eine der auf
zurechnenden Risikopositionen eine Laufzeit von weniger als einem 
Jahr hat; in diesem Fall wird die Höhe des JTD-Betrags jeder Risiko
position mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr mit dem 
Verhältnis zwischen der Laufzeit der Risikoposition und einem 
Jahr multipliziert. 

(3) Wenn keine Aufrechnung möglich ist, werden die JTD-Brutto
beträge bei Risikopositionen mit einer Laufzeit von mindestens einem 
Jahr mit den JTD-Nettobeträgen gleichgesetzt. JTD-Bruttobeträge mit 
einer Laufzeit von weniger als einem Jahr werden für die Berechnung 
der JTD-Nettobeträge mit dem Verhältnis zwischen der Laufzeit der 
Risikoposition und einem Jahr bei einer Untergrenze von drei Monaten 
multipliziert. 

(4) Für die Zwecke der Absätze 2 und 3 werden die Laufzeiten der 
Derivatkontrakte, nicht die Laufzeiten ihrer Basiswerte, betrachtet. Be
teiligungspositionen in Barmitteln wird nach Ermessen des Instituts eine 
Laufzeit von entweder einem Jahr oder von drei Monaten zugewiesen. 

Artikel 325y 

Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko 

(1) Die JTD-Nettobeträge werden unabhängig von der Art der Ge
genpartei mit den ihrer Bonität entsprechenden, in Tabelle 2 spezifizier
ten Ausfallrisikogewichten multipliziert: 

Tabelle 2 

Bonitätskategorie Ausfallrisikogewicht 

Bonitätsstufe 1 0,5 % 

Bonitätsstufe 2 3 % 

Bonitätsstufe 3 6 % 

Bonitätsstufe 4 15 % 

Bonitätsstufe 5 30 % 

Bonitätsstufe 6 50 % 

Nicht bewertet 15 % 

Ausgefallen 100 % 

(2) Risikopositionen, denen gemäß dem Standardansatz für das Kre
ditrisiko gemäß Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 0 % zugewie
sen würde, erhalten bezüglich der Eigenmittelanforderungen für das 
Ausfallrisiko ein Risikogewicht von 0 %. 

(3) Der gewichtete Netto-JTD wird in folgende Unterklassen einge
teilt: Unternehmen, Staaten und Gebietskörperschaften/Kommunen. 
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(4) Die gewichteten JTD-Nettobeträge werden innerhalb jeder Unter
klasse nach folgender Formel aggregiert: 

DRC b = max {(Σ i ∈ long RW i · net JTD i ) WtS · (Σ i ∈ short RW i |net JTD i |); 0} 

dabei gilt: 

DRC b = die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko für Unter
klasse b; 

i = der Index eines Instruments der Unterklasse b; 

RW i = das Risikogewicht; und 

WtS = eine Quote zur Berücksichtigung der Vorteile von Sicherungs
beziehungen innerhalb einer Unterklasse, berechnet wie folgt: 

WtS ¼ P 
netJTD long P 

netJTD long þ P jnetJTD short j 

Für die Zwecke der Berechnung von DRC b und WtS werden die Kauf- 
und Verkaufspositionen für alle Positionen einer Unterklasse unabhän
gig von der Bonitätsstufe der betreffenden Positionen zu unterklassespe
zifischen Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko aggregiert. 

(5) Die endgültige Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko bei 
Nicht-Verbriefungspositionen wird als einfache Summe der Eigenmittel
anforderungen auf Ebene der Unterklasse berechnet. 

U n t e r a b s c h n i t t 2 

E i g e n m i t t e l a n f o r d e r u n g e n f ü r d a s A u s f a l l r i s i k o b e i 
n i c h t i n d a s a l t e r n a t i v e K o r r e l a t i o n s h a n d e l s p o r t f o l i o 

e i n b e z o g e n e n V e r b r i e f u n g s p o s i t i o n e n 

Artikel 325z 

Jump-to-Default-Beträge 

(1) Die Jump-to-Default-Bruttobeträge für Verbriefungspositionen 
sind ihre Marktwerte oder, wenn sich ihre Marktwerte nicht ermitteln 
lassen, ihre gemäß dem geltenden Rechnungslegungsrahmen bestimmten 
beizulegenden Zeitwerte. 

(2) Die Jump-to-Default-Nettobeträge werden durch Aufrechnung der 
Jump-to-Default-Bruttobeträge von Kaufpositionen und der Jump-to- 
Default-Bruttobeträge von Verkaufspositionen bestimmt. Eine Aufrech
nung ist nur zwischen Verbriefungspositionen möglich, denen die glei
chen Aktiva-Pools zugrunde liegen und die zu derselben Tranche ge
hören. Nicht zulässig ist die Aufrechnung zwischen Verbriefungsposi
tionen mit unterschiedlichen zugrunde liegenden Aktiva-Pools, selbst 
wenn der untere und der obere Tranchierungspunkt gleich sind. 

(3) Wenn durch Aufschlüsselung oder Kombination bestehender Ver
briefungspositionen andere bestehende Verbriefungspositionen — mit 
Ausnahme der Laufzeitdimension — perfekt nachgebildet werden kön
nen, dürfen für die Zwecke der Aufrechnung anstelle der bestehenden 
Verbriefungspositionen die Risikopositionen verwendet werden, die sich 
aus dieser Aufschlüsselung oder Kombination ergeben. 
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(4) Wenn durch Aufschlüsselung oder Kombination bestehender Ri
sikopositionen in zugrunde liegenden Referenzwerten die gesamte Tran
chenstruktur einer bestehenden Verbriefungsposition perfekt nachgebil
det werden kann, dürfen für die Zwecke der Aufrechnung anstelle der 
bestehenden Verbriefungspositionen die Risikopositionen verwendet 
werden, die sich aus dieser Aufschlüsselung oder Kombination ergeben. 
Wenn zugrunde liegende Referenzwerte auf diese Weise genutzt wer
den, werden sie bei der Behandlung der Ausfallrisiken von Nicht-Ver
briefungspositionen nicht mehr berücksichtigt. 

(5) Artikel 325x gilt sowohl für bestehende Verbriefungspositionen 
als auch für gemäß Absatz 3 oder 4 des vorliegenden Artikels verwen
dete Verbriefungspositionen. Die relevanten Laufzeiten sind die Lauf
zeiten der Verbriefungstranchen. 

Artikel 325aa 

Berechnung der Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko bei 
Verbriefungspositionen 

(1) Die JTD-Nettobeträge von Verbriefungspositionen werden mit 
8 % des Risikogewichts der einschlägigen Verbriefungsposition, ein
schließlich STS-Verbriefungen, im Anlagebuch gemäß der Rangfolge 
der Ansätze gemäß Titel II Kapitel 5 Abschnitt 3 multipliziert, und 
zwar unabhängig von der Art der Gegenpartei. 

(2) Für alle Tranchen, deren Risikogewichte nach SEC-IRBA und 
SEC-ERBA berechnet werden, wird eine Laufzeit von einem Jahr an
gewendet. 

(3) Die risikogewichteten JTD-Beträge der einzelnen Barverbrie
fungspositionen können den beizulegenden Zeitwert der Position nicht 
überschreiten. 

(4) Die risikogewichteten JTD-Nettobeträge werden folgenden Unter
klassen zugeordnet: 

a) einer gemeinsamen Unterklasse für alle Unternehmen, unabhängig 
von der Region; 

b) 44 unterschiedlichen Unterklassen mit jeweils einer Unterklasse pro 
Region für jede der elf in Unterabsatz 2 definierten Anlageklassen. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 sind die elf Anlageklassen ABCP, 
Kfz-Darlehen und -Leasings, durch private Wohnimmobilien besicherte 
Wertpapiere (RMBS), Kreditkarten, durch Gewerbeimmobilien besi
cherte Wertpapiere (CMBS), durch einen Anleihepool besicherte Wert
papiere, quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO- 
squared), Darlehen an kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Studi
endarlehen, sonstige Privat- und sonstige Großkundenkredite. Die vier 
Regionen sind Asien, Europa, Nordamerika und übrige Welt. 

(5) Institute nehmen die Zuordnung von Verbriefungspositionen zu 
einer Unterklasse anhand einer marktüblichen Klassifizierung vor. Insti
tute ordnen jede Verbriefungsposition nur einer der in Absatz 4 genann
ten Unterklassen zu. Verbriefungspositionen, die ein Institut keiner Un
terklasse für eine Anlageklasse oder Region zuordnen kann, werden den 
Kategorien „sonstige Privatkredite“ oder „sonstige Großkundenkredite“ 
bzw. der Region „übrige Welt“ zugeordnet. 
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(6) Gewichtete JTD-Nettobeträge werden innerhalb jeder Unterklasse 
gemäß der Formel nach Artikel 325y Absatz 4 in gleicher Weise wie 
beim Ausfallrisiko von Nicht-Verbriefungspositionen zu einer Eigenmit
telanforderung für das Ausfallrisiko jeder Unterklasse aggregiert. 

(7) Die endgültige Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko von 
nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Ver
briefungspositionen wird als einfache Summe der Eigenmittelanforde
rungen auf Ebene der Unterklasse berechnet. 

U n t e r a b s c h n i t t 3 

E i g e n m i t t e l a n f o r d e r u n g e n f ü r d a s A u s f a l l r i s i k o b e i i n 
d a s a l t e r n a t i v e K o r r e l a t i o n s h a n d e l s p o r t f o l i o 

e i n b e z o g e n e n V e r b r i e f u n g s p o s i t i o n e n 

Artikel 325ab 

Geltungsbereich 

(1) Für das alternative Korrelationshandelsportfolio umfassen die Ei
genmittelanforderungen das Ausfallrisiko bei Verbriefungspositionen 
und Absicherungen, die keine Verbriefungsposition darstellen. Diese 
Absicherungen werden bei den Berechnungen des Ausfallrisikos bei 
Nicht-Verbriefungspositionen nicht berücksichtigt. Es werden keine Di
versifizierungsvorteile zwischen den Eigenmittelanforderungen für das 
Ausfallrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen, den Eigenmittelanforde
rungen für das Ausfallrisiko bei nicht in das alternative Korrelations
handelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen und den Eigen
mittelanforderungen für das Ausfallrisiko bei in das alternative Korre
lationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen gewährt. 

(2) Bei gehandelten Kredit- und Eigenkapitalderivaten, die keine 
Verbriefungsposition darstellen, werden die JTD-Beträge für die einzel
nen Komponenten anhand des Transparenzansatzes bestimmt. 

Artikel 325ac 

Jump-to-Default-Beträge für das alternative Korrelationshandels
portfolio 

(1) Für die Zwecke dieses Artikels bedeutet 

a) „Aufschlüsselung anhand eines Bewertungsmodells“, dass eine Ein
zeladressen-Komponente einer Verbriefungsposition als Differenz 
zwischen dem uneingeschränkten Wert der Verbriefungsposition 
und dem eingeschränkten Wert der Verbriefungsposition unter der 
Annahme einer Verlustquote von 100 % bei Ausfall der Einzel
adresse bewertet wird; 

b) „Replikation“ die Kombination einzelner Verbriefungsindextranchen 
zur Nachbildung einer anderen Tranche der gleichen Indexreihe oder 
einer nicht tranchierten Position in der Indexreihe; 

c) „Aufschlüsselung“ die Replikation eines Index durch eine Verbrie
fungsposition, deren zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool 
mit den Einzeladressen-Risikopositionen, aus denen sich der Index 
zusammensetzt, identisch sind. 

(2) Die JTD-Bruttobeträge für Verbriefungspositionen und Nicht- 
Verbriefungspositionen des alternativen Korrelationshandelsportfolios 
sind ihre Marktwerte oder, wenn sich ihre Marktwerte nicht ermitteln 
lassen, ihre gemäß dem geltenden Rechnungslegungsrahmen bestimmten 
beizulegenden Zeitwerte. 
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(3) N-te-Ausfall-Produkte werden als tranchierte Produkte mit dem 
folgenden unteren und oberen Tranchierungspunkt behandelt: 

a) unterer Tranchierungspunkt = (N – 1) / Gesamtadressen; 

b) oberer Tranchierungspunkt = N / Gesamtadressen; 

dabei bezeichnet „Gesamtadressen“ die Gesamtzahl der Adressen des 
zugrunde liegenden Korbs oder Pools. 

(4) Die JTD-Nettobeträge werden durch Aufrechnung der JTD-Brut
tobeträge von Kaufpositionen und der JTD-Bruttobeträge von Verkaufs
positionen bestimmt. Eine Aufrechnung ist nur zwischen Risikopositio
nen möglich, die abgesehen von der Laufzeit völlig identisch sind. Eine 
Aufrechnung ist nur wie folgt möglich: 

a) Bei Indizes, Indextranchen und maßgeschneiderten Tranchen ist eine 
Aufrechnung zwischen Laufzeiten derselben Indexfamilie, -reihe und 
-tranche vorbehaltlich der Bestimmungen für Risikopositionen mit 
einer Laufzeit von weniger als einem Jahr gemäß Artikel 325x mög
lich; JTD-Bruttobeträge von Kaufpositionen und JTD-Bruttobeträge 
von Verkaufspositionen, die perfekte Replikationen voneinander 
sind, können durch Aufschlüsselung in gleichwertige Einzeladres
sen-Risikopositionen anhand eines Bewertungsmodells aufgerechnet 
werden; in solchen Fällen wird die Summe der JTD-Bruttobeträge 
der durch Aufschlüsselung erhaltenen gleichwertigen Einzeladressen- 
Risikopositionen mit dem JTD-Bruttobetrag der nicht aufgeschlüssel
ten Risikoposition gleichgesetzt; 

b) bei Wiederverbriefungen oder Derivaten auf Verbriefungspositionen 
ist eine Aufrechnung durch Aufschlüsselung gemäß Buchstabe a 
nicht zulässig; 

c) bei Indizes und Indextranchen ist eine Aufrechnung zwischen Lauf
zeiten derselben Indexfamilie,- reihe und -tranche durch Replikation 
oder durch Aufschlüsselung möglich; wenn die Long- und die Short- 
Risikopositionen abgesehen von einer Restkomponente gleichwertig 
sind, ist eine Aufrechnung zulässig und spiegelt der JTD-Nettobetrag 
das Restrisiko wider; 

d) unterschiedliche Tranchen derselben Indexreihe, unterschiedliche 
Reihen desselben Index und unterschiedliche Indexfamilien dürfen 
nicht gegeneinander aufgerechnet werden. 

Artikel 325ad 

Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko des 
alternativen Korrelationshandelsportfolios 

(1) JTD-Nettobeträge werden 

a) bei tranchierten Produkten mit den Ausfallrisikogewichten entspre
chend ihrer Bonität gemäß Artikel 325y Absätze 1 und 2 multipli
ziert; 

b) bei nicht tranchierten Produkten mit den Ausfallrisikogewichten ge
mäß Artikel 325aa Absatz 1 multipliziert. 

(2) Risikogewichtete JTD-Nettobeträge werden Unterklassen zuge
wiesen, die einem Index entsprechen. 
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(3) Gewichtete JTD-Nettobeträge werden innerhalb jeder Unterklasse 
nach folgender Formel berechnet: 

DRC b = max {(Σ i ∈ long RW i · net JTD i ) – WtS ACTP · (Σ i ∈ short RW i · |net JTD i |); 0} 

dabei gilt: 

DRC b = die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko für Un
terklasse b; 

i = ein Instrument der Unterklasse b; und 

WtS ACTP = die Quote zur Berücksichtigung der Vorteile von Siche
rungsbeziehungen innerhalb einer Unterklasse, berechnet 
gemäß der WtS-Formel nach Artikel 325y Absatz 4, wo
bei allerdings nicht nur die Positionen der entsprechenden 
Unterklasse, sondern die Kaufpositionen und Verkaufs
positionen des gesamten alternativen Korrelationshandels
portfolios verwendet werden. 

(4) Institute berechnen die Eigenmittelanforderungen für das Ausfall
risiko des alternativen Korrelationshandelsportfolios nach folgender For
mel: 

DRC ACTP ¼ max Õ X 

b 
ðmax½DRC b; 0â þ 0,5 · ðmin½DRC b; 00âÞ ; 0Þ Ø 

dabei gilt: 

DRC ACTP = die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko des al
ternativen Korrelationshandelsportfolios; und 

DRC b = die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko für die 
Unterklasse b. 

A b s c h n i t t 6 

R i s i k o g e w i c h t e u n d K o r r e l a t i o n e n 

U n t e r a b s c h n i t t 1 

R i s i k o g e w i c h t e u n d K o r r e l a t i o n e n f ü r d a s D e l t a - 
F a k t o r - R i s i k o 

Artikel 325ae 

Risikogewichte für das allgemeine Zinsrisiko 

▼M11 
(1) Bei Währungen, die nicht gemäß Artikel 325bd Absatz 7 Buch
stabe b in die Untergruppe der liquidesten Währungen aufgenommen 
wurden, sind die Risikogewichte der Sensitivitäten gegenüber Risiko
faktoren des risikolosen Zinssatzes folgende: 

Tabelle 3 

Unterklasse Laufzeit Risikogewicht 

1 0,25 Jahre 1,7 % 

2 0,5 Jahre 1,7 % 

3 1 Jahr 1,6 % 

4 2 Jahre 1,3 % 

5 3 Jahre 1,2 % 

6 5 Jahre 1,1 % 
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Unterklasse Laufzeit Risikogewicht 

7 10 Jahre 1,1 % 

8 15 Jahre 1,1 % 

9 20 Jahre 1,1 % 

10 30 Jahre 1,1 % 

(2) Die Institute weisen allen Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren 
des Inflationsrisikos sowie des Basis-Währungsrisikos ein Risikogewicht 
von 1,6 % zu. 

▼M8 
(3) Für die Währungen, die in die liquideste Währungsunterkategorie 
gemäß Artikel 325bd Absatz 7 Buchstabe b aufgenommen sind, und die 
Landeswährung des Instituts gelten die Risikogewichte der Risikofak
toren des risikolosen Zinssatzes gemäß Tabelle 3, geteilt durch√2. 

Artikel 325af 

Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des 
allgemeinen Zinsrisikos 

(1) Zwischen zwei gewichteten Sensitivitäten gegenüber Risikofak
toren des allgemeinen Zinsrisikos WS k und WS l der gleichen Unter
klasse und mit gleicher zugeordneter Laufzeit, aber mit unterschiedli
chen Kurven gilt eine Korrelation ρkl von 99,90 %. 

(2) Zwischen zwei gewichteten Sensitivitäten gegenüber Risikofak
toren des allgemeinen Zinsrisikos WS k und WS l der gleichen Unter
klasse mit gleicher Kurve, aber unterschiedlichen Laufzeiten wird die 
Korrelation gemäß folgender Formel berechnet: 

max " 

e ðÄθ · jT k ÄT l j 
minfT k ; T l g Þ ; 40 %â 

dabei gilt: 

T k (bzw. T l ) = die Laufzeit bezüglich des risikofreien Zinssatzes; 

θ = 3 %. 

(3) Zwischen zwei gewichteten Sensitivitäten gegenüber Risikofak
toren des allgemeinen Zinsrisikos WS k und WS l der gleichen Unter
klasse mit unterschiedlichen Kurven und unterschiedlichen Laufzeiten 
entspricht die Korrelation ρ kl dem Korrelationsparameter nach Absatz 2, 
multipliziert mit 99,90 %. 

(4) Zwischen jeder gewichteten Sensitivität gegenüber Risikofaktoren 
des allgemeinen Zinsrisikos WS k und jeder gewichteten Sensitivität 
gegenüber Risikofaktoren des Inflationsrisikos WS l gilt eine Korrelation 
von 40 %. 

(5) Zwischen jeder gewichteten Sensitivität gegenüber Risikofaktoren 
des Basis-Währungsrisikos WS k und jeder gewichteten Sensitivität ge
genüber Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos WS l , einschließlich 
eines weiteren Risikofaktors des Basis-Währungsrisikos, gilt eine Kor
relation von 0 %. 
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Artikel 325ag 

Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des 
allgemeinen Zinsrisikos 

(1) Zur Aggregation von Risikofaktoren verschiedener Unterklassen 
wird der Parameter γ bc = 50 % angewandt. 

(2) Zur Aggregation eines Risikofaktors des Zinsrisikos in einer 
Währung nach Artikel 325av Absatz 3 und eines Risikofaktors des 
Zinsrisikos in Euro wird der Parameter γ bc = 80 % angewandt. 

Artikel 325ah 

Risikogewichte des Kreditspreadrisikos bei Nicht- 
Verbriefungspositionen 

(1) Für alle Laufzeiten (0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre) 
gelten die gleichen Risikogewichte für die Sensitivitäten gegenüber Kre
ditspreadrisikofaktoren bei Nicht-Verbriefungspositionen innerhalb jeder 
Unterklasse in Tabelle 4: 

▼M11 
Tabelle 4 

Unterklasse Bonität Sektor Risiko-gewicht 

1 Sämtliche Bonitätsstufen Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, eines Mitglied
staats 

0,5 % 

2 

Bonitätsstufen 1 bis 3 

Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, eines Drittlands 
sowie in Artikel 117 Absatz 2 bzw. Artikel 118 genannte 
multilaterale Entwicklungsbanken und internationale Orga
nisationen 

0,5 % 

3 Regionale oder lokale Gebietskörperschaften und öffent
liche Stellen 

1,0 % 

4 Unternehmen der Finanzbranche, einschließlich von einem 
Zentralstaat, einer regionalen oder einer lokalen Gebiets
körperschaft gegründeter Kreditinstitute, und Geber von 
Förderdarlehen 

5,0 % 

5 Grundstoffe, Energie, Industriegüter, Landwirtschaft, ver
arbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren, Bergbau 
und Gewinnung von Steinen und Erden 

3,0 % 

6 Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, Verkehr und Lage
rung, Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistun
gen 

3,0 % 

7 Technologie, Telekommunikation 2,0 % 

8 Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen, freiberufli
che und technische Tätigkeiten 

1,5 % 

9 Von Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat be
gebene gedeckte Schuldverschreibungen 

1,0 % 

10 Bonitätsstufe 1 
Von Kreditinstituten in Drittländern begebene gedeckte 
Schuldverschreibungen 

1,5 % 

Bonitätsstufen 2 bis 3 2,5 % 

▼M8
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Unterklasse Bonität Sektor Risiko-gewicht 
11 

Bonitätsstufen 4 bis 6 (ohne 
Rating) 

Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, eines Drittlands 
sowie in Artikel 117 Absatz 2 bzw. Artikel 118 genannte 
multilaterale Entwicklungsbanken und internationale Orga
nisationen 

2 % 

12 Regionale oder lokale Gebietskörperschaften und öffent
liche Stellen 

4,0 % 

13 Unternehmen der Finanzbranche, einschließlich von einem 
Zentralstaat, einer regionalen oder einer lokalen Gebiets
körperschaft gegründeter Kreditinstitute, und Geber von 
Förderdarlehen 

12,0 % 

14 Grundstoffe, Energie, Industriegüter, Landwirtschaft, ver
arbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren, Bergbau 
und Gewinnung von Steinen und Erden 

7,0 % 

15 Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, Verkehr und Lage
rung, Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistun
gen 

8,5 % 

16 Technologie, Telekommunikation 5,5 % 
17 Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen, freiberufli

che und technische Tätigkeiten 
5,0 % 

18 Sonstige Sektoren 12,0 % 
19 Börsennotierte Kreditindizes, deren einzelne Bestandteile mehrheitlich als „Investment 

Grade“ eingestuft sind 
1,5 % 

20 Börsennotierte Kreditindizes, deren einzelne Bestandteile mehrheitlich nicht als „Invest
ment Grade“ eingestuft sind oder nicht über ein Rating verfügen 

5 % 

▼M8 
(2) Institute stützen sich bei der Zuordnung von Risikopositionen zu 
einem Sektor auf eine marktübliche Klassifikation für die Zuordnung 
von Emittenten zu Sektoren. Institute ordnen jeden Emittenten jeweils 
nur einer der Sektor-Unterklassen in Tabelle 4 zu. Risikopositionen in 
Emittenten, die ein Institut nicht auf diese Weise einem Sektor zuordnen 
kann, werden der Unterklasse 18 in Tabelle 4 zugewiesen. 

Artikel 325ai 

Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des 
Kreditspreadrisikos bei Nicht-Verbriefungspositionen 

(1) Zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitä
ten WS k und WS l wird der Korrelationsparameter ρ kl wie folgt fest
gelegt: 

ρ kl = ρ kl 
(name) · ρ kl 

(tenor) · ρ kl 
(basis) 

dabei gilt: 

ρ kl 
(name) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen der Sensiti

vitäten k und l identisch sind, und in allen anderen Fällen 35 %; 

ρ kl 
(tenor) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Scheitelpunkte der 

Sensitivitäten k und l identisch sind, und in allen anderen Fällen 65 %; 
und 

ρ kl 
(basis) entspricht dem Wert 1, wenn sich die beiden Sensitivitäten auf 

die gleichen Kurven beziehen, und in allen anderen Fällen 99,90 %. 

(2) Die Korrelationsparameter nach Absatz 1 gelten nicht für die 
Unterklasse 18 in der Tabelle 4 in Artikel 325ah Absatz 1. Die Kapi
talanforderung für die Delta-Faktor-Risiko-Aggregationsformel inner
halb der Unterklasse 18 entspricht der Summe der absoluten Werte 
der gewichteten Netto-Sensitivitäten dieser Unterklasse: 

K b ðUnterklasse 18Þ ¼ X 

k 
jWS k j 
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Artikel 325aj 

Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des 
Kreditspreadrisikos bei Nicht-Verbriefungspositionen 

Der Korrelationsparameter γ bc für die Aggregation von Sensitivitäten 
zwischen verschiedenen Unterklassen wird wie folgt festgelegt: 

γ bc = γ bc 
(rating) · γ bc 

(sector) 

dabei gilt: 

γ bc 
(rating) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Unterklassen der 

gleichen Bonitätskategorie (Bonitätsstufe 1 bis 3 oder Bonitätsstufe 4 
bis 6) zugehören, und in allen anderen Fällen 50 %; für die Zwecke 
dieser Berechnung wird die Unterklasse 1 als der gleichen Bonitäts
kategorie zugehörig betrachtet wie Unterklassen der Bonitätsstufen 1 
bis 3; und 

γ bc 
(sector) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Unterklassen dem 

gleichen Sektor zugehören, und in allen anderen Fällen dem entspre
chenden Prozentsatz gemäß Tabelle 5: 

▼M11 
Tabelle 5 

Unterklasse 1, 2 und 11 3 
und 12 

4 
und 13 

5 
und 14 

6 
und 15 

7 
und 16 

8 
und 17 

9 
und 10 18 19 20 

1, 2 
und 11 

75 % 10 % 20 % 25 % 20 % 15 % 10 % 0 % 45 % 45 % 

3 und 12 5 % 15 % 20 % 15 % 10 % 10 % 0 % 45 % 45 % 

4 und 13 5 % 15 % 20 % 5 % 20 % 0 % 45 % 45 % 

5 und 14 20 % 25 % 5 % 5 % 0 % 45 % 45 % 

6 und 15 25 % 5 % 15 % 0 % 45 % 45 % 

7 und 16 5 % 20 % 0 % 45 % 45 % 

8 und 17 5 % 0 % 45 % 45 % 

9 und 10 0 % 45 % 45 % 

18 0 % 0 % 

19 75 % 

20 

▼M8 

Artikel 325ak 

Risikogewichte für das Kreditspreadrisiko bei in das alternative 
Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen 

Innerhalb jeder Unterklasse gelten für alle Laufzeiten (0,5 Jahre, 1 Jahr, 
3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre) die gleichen Risikogewichte für die Sensi
tivitäten gegenüber Kreditspreadrisikofaktoren bei in das alternative 
Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen, und 
diese Risikogewichte werden für jede Unterklasse in Tabelle 6 gemäß 
dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 461a spezifiziert. 
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Tabelle 6 

Unter-klasse Bonität Sektor Risiko-ge
wicht 

1 Sämtli-che Bonitäts-stufen Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, eines Mitglied
staats 

4,0 % 

2 Bonitäts-stufen 1 bis 3 Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, eines Drittlands so
wie in Artikel 117 Absatz 2 bzw. Artikel 118 genannte mul
tilaterale Entwicklungsbanken und internationale Organisatio
nen 

4,0 % 

3 Regionale oder lokale Gebietskörperschaften und öffentliche 
Stellen 

4,0 % 

4 Unternehmen der Finanzbranche, einschließlich von einem 
Zentralstaat, einer regionalen oder einer lokalen Gebietskör
perschaft gegründeter Kreditinstitute, und Geber von Förder
darlehen 

8,0 % 

5 Grundstoffe, Energie, Industriegüter, Landwirtschaft, ver
arbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren, Bergbau und 
Gewinnung von Steinen und Erden 

5,0 % 

6 Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, Verkehr und Lage
rung, Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen 

4,0 % 

7 Technologie, Telekommunikation 3,0 % 

8 Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen, freiberufliche 
und technische Tätigkeiten 

2,0 % 

9 Von Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat begebene 
gedeckte Schuldverschreibungen 

3,0 % 

10 Von Kreditinstituten in Drittländern begebene gedeckte 
Schuldverschreibungen 

6,0 % 

11 Bonitäts-stufen 4 bis 6 
(ohne Rating) 

Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, eines Drittlands so
wie in Artikel 117 Absatz 2 bzw. Artikel 118 genannte mul
tilaterale Entwicklungsbanken und internationale Organisatio
nen 

13,0 % 

12 Regionale oder lokale Gebietskörperschaften und öffentliche 
Stellen 

13,0 % 

13 Unternehmen der Finanzbranche, einschließlich von einem 
Zentralstaat, einer regionalen oder einer lokalen Gebietskör
perschaft gegründeter Kreditinstitute, und Geber von Förder
darlehen 

16,0 % 

14 Grundstoffe, Energie, Industriegüter, Landwirtschaft, ver
arbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren, Bergbau und 
Gewinnung von Steinen und Erden 

10,0 % 

15 Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, Verkehr und Lage
rung, Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen 

12,0 % 

16 Technologie, Telekommunikation 12,0 % 

17 Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen, freiberufliche 
und technische Tätigkeiten 

12,0 % 

18 Sonstige Sektoren 13,0 % 

▼M8 

Artikel 325al 

Korrelationen für das Kreditspreadrisiko von in das alternative 
Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen 

(1) Die Delta-Faktor-Risiko-Korrelation ρ kl wird gemäß Artikel 325ai 
abgeleitet; für die Zwecke dieses Absatzes entspricht ρ kl 

(basis) jedoch 
dem Wert 1, wenn sich die beiden Sensitivitäten auf die gleichen Kur
ven beziehen, und in allen anderen Fällen 99,00 %. 

(2) Die Korrelation γ bc wird gemäß Artikel 325aj abgeleitet. 
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Artikel 325am 

Risikogewichte für das Kreditspreadrisiko bei nicht in das 
alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen 

Verbriefungspositionen 

(1) Innerhalb jeder Unterklasse gelten für alle Laufzeiten (0,5 Jahre, 
1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre) die gleichen Risikogewichte für die 
Sensitivitäten gegenüber Kreditspreadrisikofaktoren bei nicht in das al
ternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungsposi
tionen, und diese Risikogewichte werden für jede Unterklasse in Tabelle 
7 gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 461a spezifiziert: 

▼M11 
Tabelle 7 

Unterklasse Bonität Sektor Risikoge
wicht 

1 

Erstrangig und Bonitätsstu
fen 1 bis 3 

RMBS — Prime 0,9 % 

2 RMBS — Mid-Prime 1,5 % 

3 RMBS — Sub-Prime 2,0 % 

4 CMBS 2,0 % 

5 Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) — Studiendarlehen 0,8 % 

6 ABS — Kreditkarten 1,2 % 

7 ABS — Kfz-Darlehen 1,2 % 

8 Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezo
gene, durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere (CLO) 

1,4 % 

9 

Nicht erstrangig und Boni
tätsstufen 1 bis 3 

RMBS — Prime 1,125 % 

10 RMBS — Mid-Prime 1,875 % 

11 RMBS — Sub-Prime 2,5 % 

12 CMBS 2,5 % 

13 ABS — Studiendarlehen 1 % 

14 ABS — Kreditkarten 1,5 % 

15 ABS — Kfz-Darlehen 1,5 % 

16 Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezo
gene CLO 

1,75 % 

17 

Bonitätsstufen 4 bis 6 (ohne 
Rating) 

RMBS — Prime 1,575 % 

18 RMBS — Mid-Prime 2,625 % 

19 RMBS — Sub-Prime 3,5 % 

20 CMBS 3,5 % 

21 ABS — Studiendarlehen 1,4 % 

22 ABS — Kreditkarten 2,1 % 

23 ABS — Kfz-Darlehen 2,1 % 

24 Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezo
gene CLO 

2,45 % 

25 Sonstige Sektoren 3,5 % 
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(2) Die Institute stützen sich bei der Zuordnung von Risikopositionen 
zu einem Sektor auf eine marktübliche Klassifikation für die Zuordnung 
von Emittenten zu Sektoren. Die Institute ordnen jede Tranche jeweils 
nur einer der Sektor-Unterklassen in Tabelle 7 zu. Risikopositionen in 
einer Tranche, die ein Institut nicht auf diese Weise einem Sektor zu
ordnen kann, werden der Unterklasse 25 zugewiesen. 

Artikel 325an 

Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen für das 
Kreditspreadrisiko von nicht in das alternative 
Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen 

(1) Zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitä
ten WS k und WS l wird der Korrelationsparameter ρ kl wie folgt fest
gelegt: 

ρ kl = ρ kl 
(tranche) · ρ kl 

(tenor) · ρ kl 
(basis) 

dabei gilt: 

ρ kl 
(tranche) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen der Sensiti

vitäten k und l der gleichen Unterklasse zugehören und sich auf die 
gleiche Verbriefungstranche (Überschneidung von mindestens 80 % no
minal) beziehen, und in allen anderen Fällen 40 %; 

ρ kl 
(tenor) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Scheitelpunkte der 

Sensitivitäten k und l identisch sind, und in allen anderen Fällen 
80 %; und 

ρ kl 
(basis) entspricht dem Wert 1, wenn sich die beiden Sensitivitäten auf 

die gleichen Kurven beziehen, und in allen anderen Fällen 99,90 %. 

(2) Die Korrelationsparameter nach Absatz 1 gelten nicht für die 
Unterklasse 25. Die Eigenmittelanforderung der Aggregationsformel 
für das Delta-Faktor-Risiko innerhalb der Unterklasse 25 entspricht 
der Summe der absoluten Werte der gewichteten Netto-Sensitivitäten 
dieser Unterklasse: 

K b ðUnterklasse 25Þ ¼ X 

k 
jWS k j 

Artikel 325ao 

Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen für das 
Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative 
Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen 

(1) Der Korrelationsparameter γ bc wird für die Aggregation von Sen
sitivitäten zwischen verschiedenen Unterklassen auf 0 % festgesetzt. 

(2) Die Eigenmittelanforderung der Unterklasse 25 wird dem Ge
samtkapital der Risikoklasse hinzuaddiert; es werden keine Diversifizie
rungs- oder Absicherungseffekte mit anderen Unterklassen anerkannt. 

Artikel 325ap 

Risikogewichte des Aktienkursrisikos 

(1) Die Risikogewichte für die Sensitivitäten gegenüber Risikofak
toren des Aktienkursrisikos und des Eigenkapital-Reposatzes werden 
für jede Unterklasse in Tabelle 8 gemäß dem delegierten Rechtsakt 
nach Artikel 461a spezifiziert. 

▼M8



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 447 

Tabelle 8 

Unter-klasse Markt-kapitali
sierung 

Art der Volks- 
wirtschaft Sektor 

Risiko- 
gewicht 
Aktien- 
kassa- 
kurs 

Risiko-ge
wicht Ak
tien-Repo

satz 

1 Hohe Markt- 
kapitalisie
rung 

Aufstre
bende 
Volks-wirt
schaft 

Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, Verkehr und 
Lagerung, Erbringung sonstiger wirtschaftlicher 
Dienstleistungen, Gesundheitswesen, Versorgungs- 
unternehmen 

55 % 0,55 % 

2 Telekommunika-tion, Industriegüter 60 % 0,60 % 

3 Grundstoffe, Energie, Landwirtschaft, verarbeitendes 
Gewerbe/Her-stellung von Waren, Bergbau und Ge
winnung von Steinen und Erden 

45 % 0,45 % 

4 Finanzunternehmen, einschließlich staatlich geför
derter Unternehmen, Grundstücks- und Wohnungs
wesen, Technologie 

55 % 0,55 % 

5 Fortschritt- 
liche Volks- 
wirtschaft 

Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, Verkehr und 
Lagerung, Erbringung sonstiger wirtschaftlicher 
Dienstleistungen, Gesundheitswesen, Versorgungs- 
unternehmen 

30 % 0,30 % 

6 Telekommunika-tion, Industriegüter 35 % 0,35 % 

7 Grundstoffe, Energie, Landwirtschaft, verarbeitendes 
Gewerbe/Her-stellung von Waren, Bergbau und Ge
winnung von Steinen und Erden 

40 % 0,40 % 

8 Finanzunternehmen, einschließlich staatlich geför
derter Unternehmen, Grundstücks- und Wohnungs
wesen, Technologie 

50 % 0,50 % 

9 Geringe 
Markt-kapi
talisierung 

Aufstre
bende 
Volks-wirt
schaft 

Alle Sektoren der Unterklassen 1, 2, 3 und 4 70 % 0,70 % 

10 Fortschritt- 
liche Volks- 
wirtschaft 

Alle Sektoren der Unterklassen 5, 6, 7 und 8 50 % 0,50 % 

11 Sonstige Sektoren 70 % 0,70 % 

12 Indizes hohe Marktkapitalisierung, fortschrittliche Volkswirtschaften 15 % 0,15 % 

13 Sonstige Indizes 25 % 0,25 % 

▼M8 
(2) Für die Zwecke dieses Artikels wird in den technischen Regulie
rungsstandards nach Artikel 325bd Absatz 7 festgelegt, was unter einer 
geringen und einer hohen Marktkapitalisierung zu verstehen ist. 

(3) Für die Zwecke dieses Artikels arbeitet die EBA Entwürfe tech
nischer Regulierungsstandards aus, in denen festgelegt wird, was unter 
einer aufstrebenden und was unter einer fortschrittlichen Volkswirtschaft 
zu verstehen ist. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. Juni 2021. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Ver
ordnung zu erlassen. 

(4) Die Institute stützen sich bei der Zuordnung von Risikopositionen 
zu einem Sektor auf eine marktübliche Klassifikation für die Zuordnung 
von Emittenten zu Sektoren. Die Institute ordnen jeden Emittenten einer 
der Unterklassen in Tabelle 8 zu und ordnen jeden Emittenten der 
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gleichen Branche dem gleichen Sektor zu. Risikopositionen in Emitten
ten, die ein Institut nicht auf diese Weise einem Sektor zuordnen kann, 
werden der Unterklasse 11 in Tabelle 8 zugewiesen. In mehreren Län
dern oder Sektoren tätige Emittenten werden ihrer Unterklasse auf der 
Grundlage der wichtigsten Region und des wichtigsten Sektors, in dem 
sie tätig sind, zugeordnet. 

Artikel 325aq 

Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen für das 
Aktienkursrisiko 

▼M11 
(1) Der Delta-Faktor-Risiko-Korrelationsparameter ρ κl wird zwischen 
zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitäten S und S auf 
99,90 % festgesetzt, wobei sich eine der Sensitivitäten auf den Aktien- 
Kassakurs und die andere auf den Aktien-Reposatz bezieht und sich 
beide Sensitivitäten auf die gleiche Emittenten-Adresse beziehen. 

▼M8 
(2) In anderen Fällen als den in Absatz 1 genannten wird der Kor
relationsparameter ρ kl zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehö
rigen Sensitivitäten WS k und WS l gegenüber dem Aktien-Kassakurs wie 
folgt festgelegt: 

a) 15 % zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensiti
vitäten der Kategorie „hohe Marktkapitalisierung, aufstrebende 
Volkswirtschaften“ (Unterklasse 1, 2, 3 oder 4); 

b) 25 % zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensiti
vitäten der Kategorie „hohe Marktkapitalisierung, fortschrittliche 
Volkswirtschaften“ (Unterklasse 5, 6, 7 oder 8); 

c) 7,5 % zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensiti
vitäten der Kategorie „geringe Marktkapitalisierung, aufstrebende 
Volkswirtschaften“ (Unterklasse 9); 

d) 12,5 % zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensi
tivitäten der Kategorie „geringe Marktkapitalisierung, fortschrittliche 
Volkswirtschaften“ (Unterklasse 10); 

▼M11 
e) 80 % zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensiti

vitäten einer der beiden Index-Unterklassen (Unterklasse 12 oder 
13). 

(3) Der Korrelationsparameter ρ kl zwischen zwei der gleichen Unter
klasse zugehörigen Sensitivitäten WS k und WS l gegenüber dem Aktien- 
Reposatz wird gemäß Absatz 2 Buchstaben a bis d festgelegt. 

▼M8 
(4) Bezieht sich von den beiden der gleichen Unterklasse zugehöri
gen Sensitivitäten WS k und WS l eine auf einen Aktien-Kassakurs und 
die andere auf einen Eigenkapital-Reposatz und beziehen sich beide 
Sensitivitäten auf eine unterschiedliche Emittenten-Adresse, so ent
spricht der Korrelationsparameter ρ kl den Korrelationsparametern nach 
Absatz 2, multipliziert mit 99,90 %. 

(5) Die Korrelationsparameter nach den Absätzen 1 bis 4 gelten nicht 
für die Unterklasse 11. Die Kapitalanforderung der Aggregationsformel 
für das Delta-Faktor-Risiko innerhalb der Unterklasse 11 entspricht der 
Summe der absoluten Werte der gewichteten Netto-Sensitivitäten dieser 
Unterklasse: 
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K b ðUnterklasse 11Þ ¼ X 

k 
jWS k j 

▼M11 

Artikel 325ar 

Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des 
Aktienkursrisikos 

Der Korrelationsparameter c gilt für die Aggregation von Sensitivitäten 
zwischen verschiedenen Unterklassen. 

Für die in Artikel 325ap Tabelle 8 genannten Unterklassen wird er wie 
folgt festgesetzt: 

a) 15 %, wenn beide Unterklassen zu den Unterklassen 1 bis 10 zählen; 

b) 0 %, wenn eine der beiden Unterklassen die Unterklasse 11 ist; 

c) 75 %, wenn beide Unterklassen zu den Unterklassen 12 bis 13 
zählen; 

d) 45 % in allen anderen Fällen. 

Artikel 325as 

Risikogewichte für das Warenpositionsrisiko 

Den Sensitivitäten gegenüber Warenpositionsrisikofaktoren werden fol
gende Risikogewichte zugewiesen: 

Tabelle 9 

Unterklasse Bezeichnung der Unterklasse Risikogewicht 

1 Energie — feste Brennstoffe 30 % 

2 Energie — flüssige Brennstoffe 35 % 

3 Energie — Strom- und Emissionshandel 60 % 

4 Güterbeförderung 80 % 

5 Unedle Metalle 40 % 

6 Gasförmige Brennstoffe 45 % 

7 Edelmetalle (einschließlich Gold) 20 % 

8 Körner und Ölsaaten 35 % 

9 Vieh- und Milchwirtschaft 25 % 

10 Weichwaren und andere Agrarerzeugnisse 35 % 

11 Sonstige Waren 50 % 

▼M8
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Artikel 325at 

Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen für das 
Warenpositionsrisiko 

(1) Für die Zwecke dieses Artikels werden zwei Waren als getrennte 
Waren betrachtet, wenn es auf dem Markt zwei Kontrakte gibt, die sich 
ausschließlich im Hinblick auf die zugrunde liegende Ware, die ver
tragsgemäß zu liefern ist, unterscheiden. 

(2) Zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitä
ten WS k und WS l wird der Korrelationsparameter ρ kl wie folgt fest
gelegt: 

ρ kl = ρ kl 
(commodity) · ρ kl 

(tenor) · ρ kl 
(basis) 

dabei gilt: 

ρ kl 
(commodity) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Waren der Sen

sitivitäten k und l identisch sind, und in allen anderen Fällen den inner
halb der Unterklasse anwendbaren Korrelationen in Tabelle 10; 

ρ kl 
(tenor) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Scheitelpunkte der 

Sensitivitäten k und l identisch sind, und in allen anderen Fällen 
99 %; und 

ρ kl 
(basis) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Sensitivitäten hinsicht

lich des Lieferorts der Ware identisch sind, und in allen anderen Fällen 
99,90 %. 

(3) Die innerhalb der Unterklasse anwendbaren Korrelationen 
ρ kl 

(commodity) sind 

Tabelle 10 

Unterklasse Bezeichnung der Unterklasse Korrelation 
ρ kl 

(commodity) 

1 Energie - feste Brennstoffe 55 % 

2 Energie - flüssige Brennstoffe 95 % 

3 Energie - Elektrizität und Emissionshandel 40 % 

4 Güterbeförderung 80 % 

5 unedle Metalle 60 % 

6 gasförmige Brennstoffe 65 % 

7 Edelmetalle (einschließlich Gold) 55 % 

8 Körner und Ölsaat 45 % 

9 Vieh- und Milchwirtschaft 15 % 

10 Weichwaren und andere Agrarerzeugnisse 40 % 

11 andere Erzeugnisse 15 % 

(4) Ungeachtet des Absatzes 1 gilt Folgendes: 
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a) Zwei Risikofaktoren, die der Unterklasse 3 in Tabelle 10 zugeordnet 
sind und Strom betreffen, der in unterschiedlichen Regionen erzeugt 
wird oder vertragsgemäß in unterschiedlichen Zeiträumen geliefert 
wird, sind als voneinander unabhängige Risikofaktoren des Waren
positionsrisikos zu betrachten; 

b) Zwei Risikofaktoren, die der Unterklasse 4 in Tabelle 10 zugeordnet 
sind und die Beförderung von Gütern betreffen, die auf unterschied
lichen Strecken befördert oder nicht in derselben Woche ausgeliefert 
werden, sind als voneinander unabhängige Risikofaktoren des Wa
renpositionsrisikos zu betrachten. 

Artikel 325au 

Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des 
Warenpositionsrisikos 

Der Korrelationsparameter γ bc wird für die Aggregation von Sensitivi
täten zwischen verschiedenen Unterklassen wie folgt festgesetzt: 

a) 20 %, wenn beide Unterklassen zu den Unterklassen 1 bis 10 zählen; 

b) 0 %, wenn eine der beiden Unterklassen die Unterklasse 11 ist. 

Artikel 325av 

Risikogewichte des Fremdwährungsrisikos 

▼M11 
(1) Allen Sensitivitäten von Fremdwährungsrisikofaktoren wird ein 
Risikogewicht von 15 % zugewiesen. 

▼M8 
(2) Das Risikogewicht für Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos 
bei Währungspaaren aus dem Euro und der Währung eines an der 
zweiten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion (WKM II) teilneh
menden Mitgliedstaats ist entweder 

a) das Risikogewicht nach Absatz 1 dividiert durch 3; oder 

b) die Höchstschwankung innerhalb der zwischen dem Mitgliedstaat 
und der Europäischen Zentralbank offiziell vereinbarten Schwan
kungsbandbreite, wenn diese kleiner ist als die im Rahmen des 
WKM II festgelegte Schwankungsbandbreite. 

(3) Ungeachtet des Absatzes 2 ist für Risikofaktoren des Fremdwäh
rungsrisikos bei in Absatz 2 genannten Währungen, die mit einer of
fiziell vereinbarten Schwankungsbandbreite am WKM II teilnehmen, die 
kleiner ist als die Standardbandbreite von +/– 15 %, das Risikogewicht 
gleich der prozentualen Höchstschwankung innerhalb dieser kleineren 
Bandbreite. 
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(4) Das Risikogewicht für Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos 
der liquidesten Währungspaarunterkategorie gemäß Artikel 325bd Ab
satz 7 Buchstabe c ist das Risikogewicht nach Absatz 1 des vorliegen
den Artikels, dividiert durch√2. 

(5) Geht aus den täglichen Wechselkursen der vorangegangenen drei 
Jahre hervor, dass ein Währungspaar, das aus Euro und einer anderen 
Währung als Euro eines Mitgliedstaats besteht, konstant ist und das 
Institut jederzeit eine Geld-Brief-Spanne von Null für die jeweiligen 
Abschlüsse in Bezug auf dieses Währungspaar erwarten kann, so darf 
das Institut das Risikogewicht nach Absatz 1 dividiert durch 2 anwen
den, sofern ihm dies von seiner zuständigen Behörde ausdrücklich ge
nehmigt wurde. 

Artikel 325aw 

Korrelationen des Fremdwährungsrisikos 

Für die Aggregation von Wechselkurs-Sensitivitäten gilt ein einheitli
cher Korrelationsparameter γ bc von 60 %. 

U n t e r a b s c h n i t t 2 

R i s i k o g e w i c h t e u n d K o r r e l a t i o n e n F ü r V e g a - u n d 
K r ü m m u n g s r i s i k e n 

Artikel 325ax 

Risikogewichte für Vega- und Krümmungsrisiken 

(1) Für Vega-Risikofaktoren gelten die Delta-Unterklassen nach Un
terabschnitt 1. 

(2) Das Risikogewicht für einen bestimmten Vega-Risikofaktor k 
wird als Anteil am aktuellen Wert dieses Risikofaktors k bestimmt, 
der die implizite Volatilität des Basiswerts gemäß Abschnitt 3 angibt. 

(3) Der in Absatz 2 genannte Anteil ist abhängig von der angenom
menen Liquidität des jeweiligen Risikofaktortyps gemäß folgender For
mel: 

RW k ¼ ðWert des Risikofaktors kÞ · min Õ 
RW σ · ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi LH risk class 

p ffiffiffiffiffi 
10 
p ; 100 %g 

dabei gilt: 

RW k = das Risikogewicht für einen bestimmten Vega-Risikofaktor k; 

RW σ wird auf 55 % festgesetzt; und 
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LH risk class entspricht dem regulierungsrechtlichen Liquiditätshorizont, 
der bei der Bestimmung jedes Vega-Risikofaktors k vorgegeben wird. 
LH risk class wird gemäß folgender Tabelle bestimmt: 

▼M11 
Tabelle 11 

Risikoklasse LH Risikoklasse Risikogewichte 

Allgemeines Zinsrisiko 60 100 % 

Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungs
positionen 

120 100 % 

Kreditspreadrisiko bei in das alternative Kor
relationshandelsportfolio einbezogenen Ver
briefungspositionen 

120 100 % 

Kreditspreadrisiko bei nicht in das alterna
tive Korrelationshandelsportfolio einbezoge
nen Verbriefungspositionen 

120 100 % 

Aktienkurs (hohe Marktkapitalisierung und 
Indizes) 

20 77,78 % 

Aktienkurs (geringe Marktkapitalisierung 
und sonstige Sektoren) 

60 100 % 

Waren 120 100 % 

Fremdwährung 40 100 % 

▼M8 
(4) Im Hinblick auf das Krümmungsrisiko werden — vorbehaltlich 
anderer Vorgaben in diesem Kapitel — die im Zusammenhang mit dem 
Delta-Faktor-Risiko gemäß Unterabschnitt 1 verwendeten Unterklassen 
angewandt. 

(5) Im Hinblick auf Krümmungsrisikofaktoren des Fremdwährungs
risikos und des Aktienkursrisikos werden die Risikogewichte des Krüm
mungsrisikos als relative Verschiebungen entsprechend den Risikoge
wichten des Delta-Faktor-Risikos gemäß Unterabschnitt 1 angewandt. 

(6) Im Hinblick auf Krümmungsrisikofaktoren des allgemeinen Zins
risikos, Kreditspreadrisikos und Warenpositionsrisikos werden die Risi
kogewichte des Krümmungsrisikos als parallele Verschiebungen aller 
Scheitelpunkte jeder Kurve auf der Grundlage des höchsten, in Unter
abschnitt 1 für die jeweilige Risikoklasse genannten Delta-Risikoge
wichts angewandt. 

Artikel 325ay 

Korrelationen für Vega- und Krümmungsrisiko 

(1) Zwischen Vega-Risikosensitivitäten innerhalb derselben Unter
klasse der Klasse des allgemeinen Zinsrisikos (GIRR-Risikoklasse) 
wird der Korrelationsparameter r kl wie folgt festgelegt: 

ρ kl ¼ minfρ ðoption maturityÞ 
kl · ρ ðunderlying maturityÞ 

kl ; 1g 

▼M8



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 454 

dabei gilt: 

ρ ðoption maturityÞ 
kl entsprichte e Äα · jT k ÄT l j 

minfT k ; T l g , wobei α auf 1 % festgesetzt wird, 
während T k und T l den Laufzeiten der Optionen entsprechen, für die die 
Vega-Sensitivitäten abgeleitet werden, ausgedrückt in Jahren; und 

ρ ðunderlying maturityÞ 
kl entsprichte e 

Äα · 
jT U 

k ÄT U 
l j 

minfT U 
k 

; T U 
l g , wobei α auf 1 % festgesetzt 

wird, während T U 
k und T U 

l den Laufzeiten der Basiswerte der Optionen 
entsprechen, für die die Vega-Sensitivitäten abgeleitet werden, abzüglich 
der Laufzeiten der entsprechenden Optionen, in beiden Fällen aus
gedrückt in Jahren. 

(2) Zwischen Vega-Risikosensitivitäten innerhalb einer Unterklasse 
der anderen Risikoklassen wird der Korrelationsparameter ρ kl wie folgt 
festgesetzt: 

ρ kl ¼ minfρ ðDELTAÞ 
kl · ρ ðoption maturityÞ 

kl ; 1g 

dabei gilt: 

ρ ðDELTAÞ 
kl entspricht der innerhalb der Unterklasse anwendbaren Delta- 

Korrelation für die Unterklasse, der die Vega-Risikofaktoren k und l 
zugewiesen würden; und 

ρ ðoption maturityÞ 
kl wird gemäß Absatz 1 festgesetzt. 

(3) Im Hinblick auf über Unterklassen hinweg anwendbare Vega- 
Risikosensitivitäten innerhalb einer Risikoklasse (GIRR und Nicht- 
GIRR) wird im Zusammenhang mit dem Vega-Risiko der in Abschnitt 
4 für Delta-Korrelationen jeder Risikoklasse festgelegte Korrelations
parameter für γ bc angewandt. 

(4) Es wird zwischen Vega-Risikofaktoren und Delta-Risikofaktoren 
keine im Standardansatz anerkannte Diversifizierungs- oder Absiche
rungseffekte geben. Vega-Risikoanforderungen und Delta-Risikoanfor
derungen werden mittels einfacher Summierung aggregiert. 

(5) Die Korrelationen des Krümmungsrisikos entsprechen dem Qua
drat der entsprechenden Delta-Risikokorrelationen ρ kl und γ bc nach Un
terabschnitt 1. 

KAPITEL 1B 

Alternativer auf einem internen Modell beruhender Ansatz 

A b s c h n i t t 1 

E r l a u b n i s u n d E i g e n m i t t e l a n f o r d e r u n g e n 

Artikel 325az 

Alternativer auf einem internen Modell beruhender Ansatz und 
Erlaubnis zur Verwendung alternativer interner Modelle 

(1) Der alternative auf einem internen Modell beruhende Ansatz ge
mäß diesem Kapitel darf nur für die Zwecke der in Artikel 430b Ab
satz 3 festgelegten Meldepflicht angewandt werden. 
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(2) Nachdem die zuständigen Behörden überprüft haben, dass die 
Institute die Anforderungen der Artikel 325bh, 325bi und 325bj erfül
len, erteilen sie diesen die Erlaubnis, für das Portfolio sämtlicher Po
sitionen, die einem Handelstisch zugewiesen sind, ihre Eigenmittelanfor
derungen anhand ihrer alternativen internen Modelle nach Artikel 325ba 
zu berechnen, sofern alle folgenden Anforderungen erfüllt sind: 

a) Die Handelstische wurden gemäß Artikel 104b eingerichtet; 

b) das Institut hat der zuständigen Behörde eine Begründung für die 
Einbeziehung von Handelstischen im Rahmen des alternativen auf 
einem internen Modell beruhenden Ansatzes vorgelegt; 

c) die Handelstische erfüllen seit einem Jahr die in Artikel 325bf Ab
satz 3 genannten Rückvergleichsanforderungen; 

d) das Institut hat den zuständigen Behörden die Ergebnisse der in 
Artikel 325bg festgelegten Anforderung für die Handelstische hin
sichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung (P&L) gemeldet; 

e) Handelstische, denen mindestens eine der Handelsbuchpositionen 
nach Artikel 325bl zugewiesen wurde, erfüllen in Bezug auf das 
interne Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken die in Artikel 325bm 
festgelegten Anforderungen; 

f) den Handelstischen wurden weder Verbriefungs- noch Wiederver
briefungspositionen zugewiesen. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b des vorliegenden Ab
satzes darf die Nicht-Einbeziehung eines Handelstisches im Rahmen des 
alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes nicht damit 
begründet werden, dass dadurch die Eigenmittelanforderung, die anhand 
des alternativen Standardansatzes gemäß Artikel 325 Absatz 3 Buch
stabe a berechnet wird, niedriger wäre als die Eigenmittelanforderung, 
die anhand des alternativen auf einem internen Modell beruhenden An
satzes berechnet wird. 

(3) Institute, denen die Erlaubnis zur Verwendung des alternativen 
auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes erteilt wurde, erstatten 
den zuständigen Behörden gemäß Artikel 430b Absatz 3 Meldung. 

(4) Ein Institut, dem die Erlaubnis nach Absatz 2 erteilt wurde, mel
det den zuständigen Behörden unverzüglich, dass einer seiner Handels
tische zumindest eine der in dem genannten Absatz festgelegten An
forderungen nicht mehr erfüllt. Ab dem nächsten Meldestichtag und 
solange das Institut den zuständigen Behörden gegenüber nicht nach
weist, dass dieser Handelstisch erneut alle in Absatz 2 festgelegten 
Anforderungen erfüllt, darf es das vorliegende Kapitel auf keine der 
diesem Handelstisch zugewiesenen Positionen mehr anwenden und be
rechnet die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko für alle die
sem Handelstisch zugewiesenen Positionen gemäß dem in Kapitel 1a 
dargelegten Ansatz. 
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(5) Abweichend von Absatz 4 und unter außergewöhnlichen Umstän
den können die zuständigen Behörden einem Institut, wenn ein Handels
tisch die in Absatz 2 Buchstabe c des vorliegenden Artikels und in 
Artikel 325bg Absatz 1 festgelegten Anforderungen nicht mehr erfüllt, 
erlauben, seine Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko dieses 
Handelstisches weiterhin anhand seiner alternativen internen Modelle 
zu berechnen. Wenn eine zuständige Behörde eine solche Erlaubnis 
erteilt, unterrichtet sie die EBA und begründet ihre Entscheidung. 

(6) Für die Positionen, die den Handelstischen zugewiesen sind, für 
die einem Institut keine Erlaubnis nach Absatz 2 erteilt wurde, berech
net dieses Institut die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko 
gemäß Kapitel 1a dieses Titels. Für die Zwecke dieser Berechnung 
werden alle diese Positionen als eigenständige Einzelportfolios betrach
tet. 

(7) Wesentliche Änderungen bei der Verwendung der alternativen 
internen Modelle, deren Verwendung einem Institut gestattet wurde, 
die Erweiterung der Verwendung dieser gestatteten Modelle sowie we
sentliche Änderungen bei der durch das Institut getroffenen Auswahl der 
Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren nach Artikel 325bc Ab
satz 2 erfordern eine gesonderte Erlaubnis der zuständigen Behörden. 

Die Institute melden den zuständigen Behörden alle sonstigen Erweite
rungen und Änderungen bei der den Instituten gestatteten Verwendung 
der alternativen internen Modelle. 

(8) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen Folgendes festgelegt wird: 

a) die Bedingungen für die Beurteilung der Wesentlichkeit von Erwei
terungen und Änderungen bei der Verwendung der alternativen in
ternen Modelle und von Änderungen bei der Untergruppe der mo
dellierbaren Risikofaktoren nach Artikel 325bc; 

b) die Beurteilungsmethode, nach der die zuständigen Behörden prüfen, 
ob ein Institut die Anforderungen der Artikel 325bh, 325bi, 325bn, 
325bo und 325bp erfüllt. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. Juni 2024. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Ver
ordnung zu erlassen. 

(9) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen festgelegt wird, unter welchen außergewöhnlichen Um
ständen die zuständigen Behörden einem Institut erlauben können, 

a) seine Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko eines Handels
tisches, der die in Absatz 2 Buchstabe c des vorliegenden Artikels 
und in Artikel 325bg Absatz 1 festgelegten Anforderungen nicht 
mehr erfüllt, weiterhin anhand seiner alternativen internen Modelle 
zu berechnen; 

b) den Aufschlag auf den Wert zu beschränken, der sich für die Über
schreitungen aus Rückvergleichen der hypothetischen Änderungen 
ergibt. 
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Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. Juni 2024. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Ver
ordnung zu erlassen. 

Artikel 325ba 

Eigenmittelanforderungen bei der Verwendung alternativer interner 
Modelle 

(1) Jedes Institut, das ein alternatives internes Modell verwendet, 
berechnet für das Portfolio sämtlicher Positionen, die den Handels
tischen zugewiesen sind, für die dem Institut eine Erlaubnis nach Ar
tikel 325az Absatz 2 erteilt wurde, eine Eigenmittelanforderung, die 
dem höheren der folgenden Werte entspricht: 

a) Summe der folgenden Werte: 

i) Vortageswert des gemäß Artikel 325bb berechneten Expected 
Shortfall (ESt-1) des Instituts und 

ii) Vortageswert des gemäß Abschnitt 5 berechneten Stressszenario- 
Risikomaßes (SSt-1) des Instituts; oder 

b) Summe der folgenden Werte: 

i) Durchschnitt der Tageswerte des gemäß Artikel 325bb berech
neten Expected Shortfall des Instituts für die vorausgegangenen 
60 Geschäftstage (ES 

avg ) multipliziert mit dem Multiplikations
faktor (m c ) und 

ii) Durchschnitt der Tageswerte des gemäß Abschnitt 5 berechneten 
Stressszenario-Risikomaßes des Instituts für die vorausgegange
nen 60 Geschäftstage (SS 

avg ). 

(2) Institute, die den Handelstischen nach Absatz 1 zugewiesene Po
sitionen in gehandelten Schuldtiteln und Aktieninstrumenten halten, die 
im internen Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken berücksichtigt 
werden, erfüllen eine zusätzliche Eigenmittelanforderung, die dem hö
heren der folgenden Werte entspricht: 

a) letzte verfügbare gemäß Abschnitt 3 berechnete Eigenmittelanforde
rung für das Ausfallrisiko; 

b) Durchschnittswert des Betrags nach Buchstabe a während der vo
rausgegangenen zwölf Wochen. 
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A b s c h n i t t 2 

A l l g e m e i n e A n f o r d e r u n g e n 

Artikel 325bb 

Risikomaß Expected Shortfall 

(1) Die Institute berechnen den in Artikel 325ba Absatz 1 Buch
stabe a genannten Expected Shortfall für jeden Tag t und jedes Portfolio 
von Handelsbuchpositionen wie folgt: 

ES t ¼ ρ · ðUES t Þ þ ð1 Ä ρÞ · X 

i 
UES i t 

dabei gilt: 

ES t = der Expected Shortfall; 

i = der Index der Risikofaktorgruppe gemäß den fünf in der 
ersten Spalte von Tabelle 2 in Artikel 325bd angeführten 
Risikofaktorgruppen; 

UES t = der undiversifizierte Expected Shortfall gemäß folgender 
Berechnung: 

UES t ¼ PES RS 
t · max Í 

PES FC 
t 

PES RC 
t

; 1 Î 

UES 
i 
t = der undiversifizierte Expected Shortfall für die Risikofak

torgruppe i gemäß folgender Berechnung: 

UES i t ¼ PES 
RS;i 
t · max Í 

PES 
FC;i 
t 

PES 
RC;i 
t

; 1 Î 

ρ = der aufsichtliche Korrelationsfaktor für die Risiko
faktorgruppen; ρ = 50 %; 

PES t 
RS = der partielle Expected Shortfall, der für alle Posi

tionen des Portfolios gemäß Artikel 325bc Absatz 2 
berechnet wird; 

PES t 
RC = der partielle Expected Shortfall, der für alle Posi

tionen des Portfolios gemäß Artikel 325bc Absatz 3 
berechnet wird; 

PES t 
FC = der partielle Expected Shortfall, der für alle Posi

tionen des Portfolios gemäß Artikel 325bc Absatz 4 
berechnet wird; 

PES t 
RS,i = der partielle Expected Shortfall für die Risikofaktorgruppe i, 

der für alle Positionen des Portfolios gemäß Artikel 325bc 
Absatz 2 berechnet wird; 

PES t 
RC,i = der partielle Expected Shortfall für die Risikofaktorgruppe i, 

der für alle Positionen des Portfolios gemäß Artikel 325bc 
Absatz 3 berechnet wird; und 

PES t 
FC,i = der partielle Expected Shortfall für die Risikofaktorgruppe i, 

der für alle Positionen des Portfolios gemäß Artikel 325bc 
Absatz 4 berechnet wird. 
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(2) Bei der Bestimmung der jeweiligen in die Berechnung des Ex
pected Shortfall nach Absatz 1 einfließenden partiellen Expected Short
falls wenden die Institute nach Artikel 325bc Szenarien künftiger 
Schocks jeweils nur auf die Untergruppe der modellierbaren Risikofak
toren des jeweiligen partiellen Expected Shortfall an. 

(3) Wenn mindestens eine Transaktion des Portfolios mindestens ei
nen modellierbaren Risikofaktor aufweist, der der Risikofaktorgruppe i 
gemäß Artikel 325bd zugeordnet werden kann, berechnet das Institut 
den undiversifizierten Expected Shortfall für die Risikofaktorgruppe i 
und setzt diesen in die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels angege
bene Formel für den Expected Shortfall ein. 

(4) Abweichend von Absatz 1 kann ein Institut die Häufigkeit der 
Berechnung der undiversifizierten Expected Shortfalls UES i t und der 
partiellen Expected Shortfalls PES 

RS;i 
t , PES 

RC;i 
t und PES 

FC;i 
t für alle 

Risikofaktorgruppen i von täglich zu wöchentlich verringern, sofern 
die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Das Institut ist in der Lage, der zuständigen Behörde gegenüber 
nachzuweisen, dass das Marktrisiko der betreffenden Handelsbuch
positionen bei der Berechnung des undiversifizierten Expected Short
fall UES i t nicht unterschätzt wird; 

b) das Institut ist in der Lage, die Häufigkeit der Berechnung von 
UES i t , PES 

RS;i 
t , PES 

RC;i 
t und PES 

FC;i 
t von wöchentlich zu täglich 

zu erhöhen, wenn dies von der zuständigen Behörde verlangt wird. 

Artikel 325bc 

Berechnung der partiellen Expected Shortfalls 

(1) Für die Berechnung sämtlicher in Artikel 325bb Absatz 1 ge
nannten partiellen Expected Shortfalls gehen die Institute wie folgt vor: 

a) tägliche Berechnung der partiellen Expected Shortfalls; 

b) einseitiges Konfidenzintervall von 97,5 %; 

c) das Institut berechnet für ein bestimmtes Portfolio von Handelsbuch
positionen den partiellen Expected Shortfall zum Zeitpunkt „t“ nach 
folgender Formel: 

PES t ¼ 
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi 
ðPES t ðTÞÞ 2 þ X 

jã2 
A 

PES t ðT; jÞ · ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi ðLH j Ä LH jÄ1 Þ 
10 

r ! v u u t 

dabei gilt: 

PES t = der partielle Expected Shortfall zum Zeitpunkt t; 

j = der Index des Liquiditätshorizonts gemäß den fünf in 
der ersten Spalte von Tabelle 1 aufgeführten Liquidi
tätshorizonten; 

LH j = die Dauer des Liquiditätshorizonts j in Tagen gemäß 
Tabelle 1; 

T = der Basishorizont; dabei gilt T = 10 Tage; 
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PES t (T) = der partielle Expected Shortfall, der sich ergibt, wenn 
gemäß den Absätzen 2, 3 und 4 für jeden partiellen 
Expected Shortfall nach Artikel 325bb Absatz 1 Sze
narien künftiger Schocks mit einem Zeithorizont von 
10 Tagen nur auf die Untergruppe modellierbarer Ri
sikofaktoren der Positionen des Portfolios angewandt 
werden; und 

PES t (T, j) = der partielle Expected Shortfall, der sich ergibt, wenn 
gemäß den Absätzen 2, 3 und 4 für jeden partiellen 
Expected Shortfall nach Artikel 325bb Absatz 1 Sze
narien künftiger Schocks mit einem Zeithorizont von 
10 Tagen nur auf die Untergruppe modellierbarer Ri
sikofaktoren der Positionen des Portfolios angewandt 
werden, deren effektiver Liquiditätshorizont nach Arti
kel 325bd Absatz 2 mindestens LH j beträgt. 

Tabelle 1 

Liquiditätshorizont j Dauer des Liquiditätshorizonts j 
(in Tagen) 

1 10 

2 20 

3 40 

4 60 

5 120 

(2) Für die Berechnung der in Artikel 325bb Absatz 1 genannten 
partiellen Expected Shortfalls PES RS 

t und PES 
RS;i 
t erfüllen die Institute 

neben den Anforderungen nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels die 
folgenden Anforderungen: 

a) Bei der Berechnung von PES RS 
t wenden die Institute die Szenarien 

künftiger Schocks lediglich auf die modellierbaren Risikofaktoren 
derjenigen Positionen des Portfolios an, die der Untergruppe der 
modellierbaren Risikofaktoren angehören, die das Institut im Einver
nehmen mit der zuständigen Behörde in einer Weise ausgewählt hat, 
die sicherstellt, dass auf der Grundlage der über die letzten 60 Ge
schäftstage gebildeten Summe die folgende Bedingung erfüllt wird: 

1 
60 

· X 59 

k¼0 

PES RC 
tÄk 

PES FC 
tÄk 
ã 75 % 

Wenn ein Institut die in Absatz 1 genannte Anforderung nicht mehr 
erfüllt, unterrichtet es unverzüglich die zuständigen Behörden und 
aktualisiert die Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren inner
halb von zwei Wochen, sodass die Anforderung erneut erfüllt wird; 
erfüllt das Institut die Anforderung nach Ablauf von zwei Wochen 
nicht, so berechnet das Institut die Eigenmittelanforderungen für das 
Marktrisiko für bestimmte Handelstische gemäß dem in Kapitel 1a 
dargelegten Ansatz, bis es der zuständigen Behörde gegenüber nach
weisen kann, dass es die in Unterabsatz 1 genannte Anforderung 
erfüllt; 
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b) bei der Berechnung von PES 
RS;i 
t wenden die Institute die Szenarien 

künftiger Schocks lediglich auf die modellierbaren Risikofaktoren 
derjenigen Positionen des Portfolios an, die der Untergruppe der 
modellierbaren Risikofaktoren angehören, die das Institut für die 
Zwecke des Buchstabens a des vorliegenden Absatzes ausgewählt 
hat und die der Risikofaktorgruppe i gemäß Artikel 325bd zugeord
net wurden; 

c) die Szenarien künftiger Schocks, die auf die unter den Buchstaben a 
und b genannten modellierbaren Risikofaktoren angewandt werden, 
basieren auf Daten, die anhand von historischen Daten eines ununter
brochenen Zwölfmonatszeitraums mit Finanzstress kalibriert werden, 
den das Institut so wählt, dass der partielle Expected Shortfall PES RS 

t 
maximiert wird. Für die Ermittlung der Stressphase legen die Insti
tute im Einvernehmen mit den zuständigen Behörden einen Beobach
tungszeitraum zugrunde, der spätestens am 1. Januar 2007 beginnt; 
und 

d) das Institut kalibriert die in den partiellen Expected Shortfall PES 
RS;i 
t 

einfließenden Daten anhand des Zwölfmonatszeitraums mit Finanz
stress, den es für die Zwecke des Buchstabens c festgelegt hat. 

(3) Für die Berechnung der in Artikel 325bb Absatz 1 genannten 
partiellen Expected Shortfalls PES RC 

t und PES 
RC;i 
t erfüllen die Institute 

neben den Anforderungen nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels die 
folgenden Anforderungen: 

a) Bei der Berechnung von PES RC 
t wenden die Institute die Szenarien 

künftiger Schocks lediglich auf die modellierbaren Risikofaktoren 
derjenigen Positionen des Portfolios an, die der Untergruppe der 
modellierbaren Risikofaktoren gemäß Absatz 2 Buchstabe a angehö
ren; 

b) bei der Berechnung von PES 
RC;i 
t wenden die Institute die Szenarien 

künftiger Schocks lediglich auf die modellierbaren Risikofaktoren 
derjenigen Positionen des Portfolios an, die der Untergruppe der 
modellierbaren Risikofaktoren gemäß Absatz 2 Buchstabe b angehö
ren; 

c) die Szenarien künftiger Schocks, die auf die unter den Buchstaben a 
und b des vorliegenden Absatzes genannten modellierbaren Risiko
faktoren angewandt werden, basieren auf Daten, die anhand der in 
Absatz 4 Buchstabe c genannten historischen Daten kalibriert wer
den; diese Daten werden mindestens monatlich aktualisiert. 

(4) Für die Berechnung der in Artikel 325bb Absatz 1 genannten 
partiellen Expected Shortfalls PES FC 

t und PES 
FC;i 
t erfüllen die Institute 

neben den Anforderungen nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels die 
folgenden Anforderungen: 

a) Bei der Berechnung von PES FC 
t wenden die Institute die Szenarien 

künftiger Schocks auf sämtliche modellierbaren Risikofaktoren der 
Positionen des Portfolios an; 

b) bei der Berechnung von PES 
FC;i 
t wenden die Institute die Szenarien 

künftiger Schocks auf sämtliche modellierbaren Risikofaktoren der 
Positionen des Portfolios an, die der Risikofaktorgruppe i gemäß 
Artikel 325bd zugeordnet wurden; 
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c) die Szenarien künftiger Schocks, die auf die in den Buchstaben a 
und b genannten modellierbaren Risikofaktoren angewandt werden, 
basieren auf Daten, die anhand von historischen Daten des voraus
gehenden Zwölfmonatszeitraums kalibriert werden; kommt es bei 
einer erheblichen Zahl modellierbarer Risikofaktoren eines Portfolios 
eines Instituts, die keiner Untergruppe der modellierbaren Risikofak
toren gemäß Absatz 2 Buchstabe a angehören, zu einem signifikan
ten Anstieg der Kursvolatilität, so können die zuständigen Behörden 
das Institut anweisen, historische Daten eines kürzeren als des vo
rausgehenden Zwölfmonatszeitraums zu verwenden, wobei dieser 
kürzere Zeitraum nicht kürzer als der vorausgehende Sechsmonats
zeitraum sein darf; die zuständigen Behörden melden der EBA jede 
Entscheidung, mit der sie ein Institut anweisen, historische Daten aus 
einem kürzeren als einem Zwölfmonatszeitraum zu verwenden, und 
begründen diese Entscheidung. 

(5) Bei der Berechnung eines partiellen Expected Shortfall nach Ar
tikel 325bb Absatz 1 behalten die Institute für partielle Expected Short
falls, auf deren modellierbare Risikofaktoren sie nicht gemäß den Ab
sätzen 2, 3 oder 4 des vorliegenden Artikels Szenarien künftiger 
Schocks anwenden müssen, die Werte der modellierbaren Risikofak
toren bei. 

Artikel 325bd 

Liquiditätshorizonte 

(1) Die Institute ordnen jeden Risikofaktor von Positionen, die den 
Handelstischen zugewiesen sind, für die ihnen die in Artikel 325az 
Absatz 2 genannte Erlaubnis erteilt wurde oder eine Erlaubnis beantragt 
wurde, einer der in Tabelle 2 aufgeführten Risikofaktorgruppen sowie 
einer der dort aufgeführten Risikofaktor-Untergruppen zu. 

(2) Der Liquiditätshorizont eines Risikofaktors für Positionen nach 
Absatz 1 ist der Liquiditätshorizont der entsprechenden Risikofaktor- 
Untergruppe, der dieser Faktor zugeordnet wurde. 

(3) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels kann ein 
Institut für einen bestimmten Handelstisch beschließen, anstelle des Li
quiditätshorizonts der Risikofaktor-Untergruppe nach Tabelle 2 des vor
liegenden Artikels einen längeren Liquiditätshorizont nach Tabelle 1 des 
Artikels 325bc zu verwenden. Beschließt ein Institut diese Vorgehens
weise, so gilt für die Zwecke der Berechnung der partiellen Expected 
Shortfalls gemäß Artikel 325bc Absatz 1 Buchstabe c dieser längere 
Liquiditätshorizont für sämtliche modellierbaren Risikofaktoren der die
sem Handelstisch zugewiesenen Positionen, die dieser Risikofaktor-Un
tergruppe zugeordnet wurden. 

Die Institute melden den zuständigen Behörden, für welche Handels
tische und welche Risikofaktor-Untergruppen sie die in Unterabsatz 1 
beschriebene Vorgehensweise beschließen. 

(4) Zum Zwecke der Berechnung der partiellen Expected Shortfalls 
gemäß Artikel 325bc Absatz 1 Buchstabe c wird der effektive Liquidi
tätshorizont jedes modellierbaren Risikofaktors einer Handelsbuchposi
tion wie folgt berechnet: 
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EffectiveLH = 

SubCatLH if Mat > LH 5 
min (SubCatLH, min j {LH j /LH j ≥ Mat}) if LH 1 ≤ Mat ≤ LH 5 

8 > > < > > : LH 1 if Mat < LH 1 

dabei gilt: 

EffectiveLH = der effektive Liquiditätshorizont; 

Mat = die Laufzeit der Handelsbuchposition; 

SubCatLH = der Liquiditätshorizont des gemäß Absatz 1 
ermittelten modellierbaren Risikofaktors; und 

min j {LH j /LH j ≥ Mat} = der in Artikel 325bc Tabelle 1 aufgeführte 
Liquiditätshorizont, der als erster Liquiditäts
horizont auf die Laufzeit der Handelsbuch
position folgt. 

(5) Innerhalb der Risikofaktorgruppe „Fremdwährung“ in Tabelle 2 
zählen Währungspaare aus dem Euro und der Währung eines Mitglied
staats, der am WKM II teilnimmt, zu der Untergruppe der liquidesten 
Währungspaare. 

(6) Die Institute überprüfen die Angemessenheit der Zuordnung nach 
Absatz 1 mindestens monatlich. 

(7) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen Folgendes festgelegt wird: 

a) das Verfahren, nach dem die Institute für die Zwecke des Absatzes 1 
die Risikofaktoren von Positionen nach Absatz 1 den Risikofaktor
gruppen und den Risikofaktor-Untergruppen zuordnen müssen; 

b) die Währungen, die innerhalb der Risikofaktorgruppe „Zinssatz“ in 
Tabelle 2 der Untergruppe der liquidesten Währungen zuzurechnen 
sind; 

c) die Währungspaare, die innerhalb der Risikofaktorgruppe „Fremd
währung“ in Tabelle 2 der Untergruppe der liquidesten Währungs
paare zuzurechnen sind; 

d) die Definitionen einer geringen Marktkapitalisierung und einer hohen 
Marktkapitalisierung für die Zwecke der Untergruppen „Aktiennotie
rung“ und „Volatilität“ der Risikofaktorgruppe „Aktien“ in Ta
belle 2. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. März 2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Ver
ordnung zu erlassen. 
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Tabelle 2 

Risikofaktorgruppe Risikofaktor-Untergruppe Liquiditätshori
zont 

Dauer des Liquiditätshori
zonts (in Tagen) 

Zinssatz Liquideste Währungen und Landeswährung 1 10 

Sonstige Währungen (ohne die liquidesten Währun
gen) 

2 20 

Volatilität 4 60 

Sonstige Arten 4 60 

Kreditspread Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, der Mit
gliedstaaten 

2 20 

Gedeckte Schuldverschreibungen, die von Kredit
instituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat begeben 
wurden ('Investment grade') 

2 20 

Forderungen gegenüber Staaten ('Investment grade') 2 20 

Forderungen gegenüber Staaten ('High yield') 3 40 

Forderungen gegenüber Unternehmen ('Investment 
grade') 

3 40 

Forderungen gegenüber Unternehmen ('High yield') 4 60 

Volatilität 5 120 

Sonstige Arten 5 120 

Aktien Aktiennotierung (hohe Marktkapitalisierung) 1 10 

Aktiennotierung (geringe Marktkapitalisierung) 2 20 

Volatilität (hohe Marktkapitalisierung) 2 20 

Volatilität (geringe Marktkapitalisierung) 4 60 

Sonstige Arten 4 60 

Fremdwährung Liquideste Währungspaare 1 10 

Sonstige Währungspaare (ohne die liquidesten Wäh
rungspaare) 

2 20 

Volatilität 3 40 

Sonstige Arten 3 40 

Warenpositionen Energiepreis und Kohlenstoffemissionspreis 2 20 

Edelmetallpreis und Buntmetallpreis 2 20 

Sonstige Rohstoffpreise (ohne Energie, Kohlenstoff, 
Edelmetalle und Buntmetalle) 

4 60 

Volatilität der Energie- und Kohlenstoffemissions
preise 

4 60 

Volatilität der Edelmetall- und Buntmetallpreise 4 60 

Volatilität der sonstigen Rohstoffpreise (ohne Ener
gie, Kohlenstoff, Edelmetalle und Buntmetalle) 

5 120 

Sonstige Arten 5 120 
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Artikel 325be 

Bewertung der Modellierbarkeit von Risikofaktoren 

(1) Die Institute bewerten die Modellierbarkeit sämtlicher Risikofak
toren für Positionen, die den Handelstischen zugewiesen sind, für die 
ihnen die in Artikel 325ba Absatz 2 genannte Erlaubnis erteilt wurde 
oder eine Erlaubnis beantragt wurde. 

(2) Im Rahmen der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 
Bewertung berechnen die Institute die Eigenmittelanforderungen für 
Marktrisiken für die nicht modellierbaren Risikofaktoren gemäß Arti
kel 325bk. 

(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen die Kriterien für die Bewertung der Modellierbarkeit 
der Risikofaktoren gemäß Absatz 1 und die Häufigkeit dieser Bewer
tung festgelegt werden. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. März 2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Ver
ordnung zu erlassen. 

Artikel 325bf 

Anforderungen an aufsichtliche Rückvergleiche und 
Multiplikationsfaktoren 

(1) Für die Zwecke dieses Artikels liegt eine Überschreitung dann 
vor, wenn die Eintagesänderung des Werts eines Portfolios, das aus 
sämtlichen dem Handelstisch zugewiesenen Positionen besteht, die ent
sprechende Maßzahl des Risikopotenzials überschreitet, die auf der 
Grundlage des alternativen internen Modells des Instituts gemäß den 
folgenden Anforderungen errechnet wird: 

a) für die Berechnung des Risikopotenzials gilt eine Haltedauer von 
einem Tag; 

b) auf die Risikofaktoren der Positionen des Handelstisches gemäß Ar
tikel 325bg Absatz 3, die gemäß Artikel 325be als modellierbar 
anzusehen sind, werden Szenarien künftiger Schocks angewandt; 

c) die Szenarien künftiger Schocks, die auf die modellierbaren Risiko
faktoren angewandt werden, basieren auf Daten, die anhand der in 
Artikel 325bc Absatz 4 Buchstabe c genannten historischen Daten 
kalibriert werden; 

d) sofern in diesem Artikel nichts anderes angegeben ist, beruht das 
alternative interne Modell des Instituts auf den gleichen Modell
annahmen, die auch der Berechnung des Expected Shortfall gemäß 
Artikel 325ba Absatz 1 Buchstabe a zugrunde liegen. 

(2) Die Institute zählen die täglichen Überschreitungen durch Rück
vergleiche der hypothetischen und tatsächlichen Änderungen des Werts 
des Portfolios, das aus sämtlichen dem Handelstisch zugewiesenen Po
sitionen besteht. 
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(3) Es ist davon auszugehen, dass ein Handelstisch eines Instituts die 
Rückvergleichsanforderung erfüllt, wenn er in den unmittelbar voraus
gegangenen 250 Geschäftstagen nicht mehr als die folgende Höchstzahl 
von Überschreitungen verzeichnen musste: 

a) 12 Überschreitungen der mit einem einseitigen Konfidenzintervall 
von 99 % auf der Grundlage von Rückvergleichen der hypotheti
schen Änderungen des Portfoliowerts berechneten Maßzahl des Ri
sikopotenzials; 

b) 12 Überschreitungen der mit einem einseitigen Konfidenzintervall 
von 99 % auf der Grundlage von Rückvergleichen der tatsächlichen 
Änderungen des Portfoliowerts berechneten Maßzahl des Risiko
potenzials; 

c) 30 Überschreitungen der mit einem einseitigen Konfidenzintervall 
von 97,5 % auf der Grundlage von Rückvergleichen der hypotheti
schen Änderungen des Portfoliowerts berechneten Maßzahl des Ri
sikopotenzials; 

d) 30 Überschreitungen der mit einem einseitigen Konfidenzintervall 
von 97,5 % auf der Grundlage von Rückvergleichen der tatsäch
lichen Änderungen des Portfoliowerts berechneten Maßzahl des Ri
sikopotenzials. 

(4) Die Institute ermitteln die täglichen Überschreitungen gemäß den 
folgenden Grundsätzen: 

a) Ein Rückvergleich der hypothetischen Änderungen des Portfolio
werts beruht auf dem Vergleich zwischen dem Tagesendwert des 
Portfolios und dem Wert des Portfolios am Ende des darauf folgen
den Tages unter der Annahme unveränderter Positionen; 

b) ein Rückvergleich der tatsächlichen Änderungen des Portfoliowerts 
beruht auf dem Vergleich zwischen dem Tagesendwert des Portfolios 
und seinem tatsächlichen Wert am Ende des darauf folgenden Tages, 
ohne Gebühren und Provisionen; 

c) eine Überschreitung liegt vor, wenn das Institut für einen Geschäfts
tag den Portfoliowert nicht bewerten oder die Maßzahl des Risiko
potenzials gemäß Absatz 3 nicht berechnen kann. 

(5) Die Institute berechnen für das Portfolio sämtlicher Positionen, 
die den Handelstischen zugewiesen sind, für die ihnen eine Erlaubnis 
zur Verwendung alternativer interner Modelle nach Artikel 325az Ab
satz 2 erteilt wurde, gemäß den Absätzen 6 und 7 des vorliegenden 
Artikels den in Artikel 325ba genannten Multiplikationsfaktor m c . 

(6) Der Multiplikationsfaktor mc entspricht der Summe aus 1,5 und 
einem Aufschlag zwischen 0 und 0,5 gemäß Tabelle 3. Für das in 
Absatz 5 genannte Portfolio errechnet sich dieser Aufschlag auf der 
Grundlage der Zahl der Überschreitungen, die bei den Rückvergleichen 
der gemäß Buchstabe a des vorliegenden Unterabsatzes berechneten 
Maßzahl des Risikopotenzials des Instituts während der unmittelbar 
vorausgegangenen 250 Geschäftstage zu verzeichnen waren. Die Be
rechnung des Aufschlags erfüllt die folgenden Bedingungen: 
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a) Eine Überschreitung liegt vor, wenn die Eintagesänderung des Port
foliowerts die entsprechende Maßzahl des Risikopotenzials über
schreitet, die mit Hilfe des internen Modells des Instituts gemäß 
den folgenden Anforderungen errechnet wird: 

i) Haltedauer von einem Tag; 

ii) einseitiges Konfidenzintervall von 99 %; 

iii) auf die Risikofaktoren der Positionen des Handelstisches gemäß 
Artikel 325bg Absatz 3, die gemäß Artikel 325be als modellier
bar anzusehen sind, werden Szenarien künftiger Schocks ange
wandt; 

iv) die Szenarien künftiger Schocks, die auf die modellierbaren Ri
sikofaktoren angewandt werden, basieren auf Daten, die anhand 
der in Artikel 325bc Absatz 4 Buchstabe c genannten histori
schen Daten kalibriert werden; 

v) sofern in diesem Artikel nichts anderes angegeben ist, beruht das 
interne Modell des Instituts auf den gleichen Modellannahmen, 
die auch der Berechnung des Expected Shortfall gemäß Arti
kel 325ba Absatz 1 Buchstabe a zugrunde liegen. 

b) Die Zahl der Überschreitungen entspricht der Zahl der Überschrei
tungen bei den hypothetischen oder den tatsächlichen Änderungen 
des Portfoliowerts, je nachdem, welche Zahl höher ist. 

Tabelle 3 

Zahl der Überschreitungen Aufschlag 

Weniger als 5 0,00 

5 0,20 

6 0,26 

7 0,33 

8 0,38 

9 0,42 

Mehr als 9 0,50 

Unter außergewöhnlichen Umständen können die zuständigen Behörden 
den Aufschlag auf den Wert beschränken, der sich für die Überschrei
tungen bei Rückvergleichen der hypothetischen Änderungen ergibt, 
wenn die Zahl der Überschreitungen bei Rückvergleichen der tatsäch
lichen Änderungen nicht auf Defekte des internen Modells zurückzufüh
ren sind. 

(7) Die zuständigen Behörden überwachen die Angemessenheit des 
Multiplikationsfaktors nach Absatz 5 und die Einhaltung der Rückver
gleichsanforderungen nach Absatz 3 durch die Handelstische. Die In
stitute melden den zuständigen Behörden unverzüglich und in jedem 
Fall binnen fünf Geschäftstagen nach einer Überschreitung, wenn bei 
ihren Rückvergleichen Überschreitungen ausgewiesen werden, und be
gründen diese Überschreitungen. 
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(8) Abweichend von den Absätzen 2 und 6 des vorliegenden Artikels 
können die zuständigen Behörden einem Institut gestatten, eine Über
schreitung nicht zu berücksichtigen, wenn eine Eintagesänderung des 
Wertes seines Portfolios, die die entsprechende, nach dem internen Mo
dell des Instituts berechnete Maßzahl des Risikopotenzials übersteigt, 
auf einen nicht modellierbaren Risikofaktor zurückzuführen ist. In die
sem Fall weist das Institut der zuständigen Behörde gegenüber nach, 
dass das gemäß Artikel 325bk berechnete Stressszenario-Risikomaß des 
nicht modellierbaren Risikofaktors größer ist als die positive Differenz 
zwischen der Änderung des Portfoliowerts des Instituts und der entspre
chenden Maßzahl des Risikopotenzials. 

(9) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen festgelegt wird, welche konkreten Elemente für die Zwe
cke dieses Artikels in den hypothetischen und tatsächlichen Änderungen 
des Portfoliowerts eines Instituts zu berücksichtigen sind. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. März 2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Ver
ordnung zu erlassen. 

Artikel 325bg 

Anforderung hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung (P&L- 
Attribution) 

(1) Die Anforderungen hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuwei
sung eines Handelstisches eines Instituts gelten als erfüllt, wenn dieser 
Handelstisch den im vorliegenden Artikel genannten Anforderungen 
genügt. 

(2) Die Anforderung hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung 
stellt sicher, dass die auf dem Risikomessmodell des Instituts beruhen
den theoretischen Änderungen des Werts des Portfolios eines Handels
tisches den auf dem Bewertungsmodell des Instituts beruhenden hypo
thetischen Änderungen des Werts des Portfolios dieses Handelstisches 
ausreichend gut entsprechen. 

(3) Erfüllt ein Institut die Anforderung hinsichtlich der Gewinn- und 
Verlustzuweisung, so werden für jede Position eines Handelstisches 
bestimmte Risikofaktoren ermittelt, anhand deren sich überprüfen lässt, 
ob das Institut der in Artikel 325bf genannten Rückvergleichsanforde
rung genügt. 

(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen Folgendes festgelegt wird: 

a) die Kriterien, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die theo
retischen Änderungen des Werts des Portfolios eines Handelstisches 
den hypothetischen Änderungen des Werts des Portfolios dieses 
Handelstisches für die Zwecke des Absatzes 2 ausreichend gut ent
sprechen, wobei die internationalen regulierungsrechtlichen Entwick
lungen zu berücksichtigen sind; 

b) die Auswirkungen für ein Institut, wenn die theoretischen Änderun
gen des Werts des Portfolios eines Handelstisches den hypotheti
schen Änderungen des Werts des Portfolios dieses Handelstisches 
für die Zwecke des Absatzes 2 nicht ausreichend gut entsprechen; 
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c) die Häufigkeit der von einem Institut vorzunehmenden Gewinn- und 
Verlustzuweisung; 

d) die technischen Elemente, die für die Zwecke dieses Artikels in den 
theoretischen und hypothetischen Änderungen des Werts des Portfo
lios eines Handelstisches zu berücksichtigen sind; 

e) die Art und Weise, in der die Institute, die das interne Modell 
anwenden, die Gesamteigenmittelanforderung für das Marktrisiko 
für alle ihre Handelsbuchpositionen und Anlagebuchpositionen, die 
einem Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko unterliegen, unter 
Berücksichtigung der in Buchstabe b genannten Auswirkungen ag
gregieren müssen. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. März 2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Ver
ordnung zu erlassen. 

Artikel 325bh 

Anforderungen an die Risikomessung 

(1) Sofern ein Institut zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen 
für das Marktrisiko nach Artikel 325ba ein internes Risikomessmodell 
einsetzt, stellt es sicher, dass dieses Modell alle folgenden Anforderun
gen erfüllt: 

a) Das interne Risikomessmodell trägt einer ausreichenden Zahl von 
Risikofaktoren und mindestens den in Kapitel 1a Abschnitt 3 Unter
abschnitt 1 genannten Risikofaktoren Rechnung, es sei denn, das 
Institut weist den zuständigen Behörden gegenüber nach, dass unbe
rücksichtigte Risikofaktoren die Ergebnisse der in Artikel 325bg 
festgelegten Anforderung hinsichtlich der Gewinn- und Verlust
zuweisung nicht wesentlich beeinflussen; das Institut muss den zu
ständigen Behörden gegenüber rechtfertigen können, weshalb es ei
nen Risikofaktor in seinem Bewertungsmodell, nicht aber in seinem 
internen Risikomessmodell berücksichtigt; 

b) das interne Risikomessmodell erfasst die Nichtlinearitäten von Op
tionen und anderen Produkten sowie das Korrelationsrisiko und das 
Basisrisiko; 

c) das interne Risikomessmodell enthält Risikofaktoren für die Zins
sätze in jeder Währung, in der das Institut zinsreagible bilanzwirk
same und außerbilanzielle Positionen hält; das Institut berechnet die 
Zinsstrukturkurven nach einem allgemein anerkannten Verfahren; die 
Zinsstrukturkurve wird in verschiedene Laufzeitsegmente unterteilt, 
um der unterschiedlichen Volatilität der Zinssätze für die verschie
denen Laufzeiten Rechnung zu tragen; bei wesentlichen, mit einem 
Zinsänderungsrisiko behafteten Risikopositionen in den wichtigsten 
Währungen und Märkten ist die Zinsstrukturkurve unter Verwendung 
von mindestens sechs Laufzeitsegmenten zu modellieren, und die 
Zahl der bei der Modellierung der Zinsstrukturkurve berücksichtigten 
Risikofaktoren ist der Art und Komplexität der Handelsstrategien des 
Instituts angemessen; das Modell erfasst ferner die Risikostreuung 
der nicht vollkommen korrelierten Entwicklungen der verschiedenen 
Zinsstrukturkurven oder der verschiedenen Finanzinstrumente ein 
und desselben zugrunde liegenden Emittenten; 
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d) das interne Risikomessmodell enthält Risikofaktoren für Gold und 
für die einzelnen Fremdwährungen, auf die die Positionen des Insti
tuts lauten; für OGA werden die tatsächlichen Fremdwährungsposi
tionen der OGA berücksichtigt; die Institute können den Ausweis 
von Fremdwährungspositionen in OGA heranziehen, der vonseiten 
Dritter vorgenommen wurde, sofern die Korrektheit dieses Auswei
ses ausreichend sichergestellt ist; Fremdwährungspositionen in einem 
OGA, die den Instituten nicht bekannt sind, werden bei dem auf 
internen Modellen basierenden Ansatz nicht berücksichtigt und ge
mäß Kapitel 1a behandelt; 

e) der Detaillierungsgrad der Modellierungsverfahren steht in einem 
angemessenen Verhältnis zur Bedeutung der Aktienmarkttätigkeiten 
des Instituts; das interne Risikomessmodell enthält mindestens für 
jeden Aktienmarkt, auf dem das Institut Positionen in erheblichem 
Umfang hält, einen gesonderten Risikofaktor sowie mindestens einen 
Risikofaktor, der systemische Veränderungen der Aktienkurse und 
die Abhängigkeit zwischen diesem Risikofaktor und den einzelnen 
Risikofaktoren für einen jeden Aktienmarkt erfasst; 

f) das interne Risikomessmodell enthält mindestens für jede Ware, in 
der das Institut Positionen in erheblichem Umfang hält, einen ge
sonderten Risikofaktor, es sei denn, die aggregierten Warenmarkt
positionen des Instituts sind im Vergleich zu seinem Gesamthandels
volumen gering, sodass es einen gesonderten Risikofaktor pro Wa
renpositionsreferenztyp anwenden kann; bestehen wesentliche Wa
renmarktrisiken, so erfasst das Modell das Risiko nicht vollkommen 
korrelierter Entwicklungen ähnlicher, aber nicht identischer Waren, 
das Risiko einer Änderung der Terminkurse aufgrund von Fristenin
kongruenzen sowie die Verfügbarkeitsprämie zwischen Derivate- 
und Kassapositionen; 

g) die verwendeten Näherungswerte bilden die tatsächliche Wertver
änderung der Position in der Vergangenheit gut ab, werden mit 
der notwendigen Vorsicht bestimmt und werden nur dann verwendet, 
wenn die verfügbaren Daten nicht ausreichen, beispielsweise in 
Stressphasen nach Artikel 325bc Absatz 2 Buchstabe c; 

h) bestehen bei Instrumenten mit Optionalität wesentliche Volatilitäts
risiken, so erfasst das interne Risikomessmodell die Abhängigkeit 
von impliziten Volatilitäten für die verschiedenen Ausübungspreise 
und Laufzeiten der Optionen. 

(2) Die Institute können innerhalb der Risikofaktorgruppen — und 
für die Zwecke der Berechnung des undiversifizierten Expected Short
fall UES t nach Artikel 325bb Absatz 1 auch risikofaktorgruppenüber
greifend — empirische Korrelationen verwenden, sofern ihr Ansatz zur 
Korrelationsmessung solide ist, den anwendbaren Liquiditätshorizonten 
Rechnung trägt und unter Sicherstellung seiner Integrität angewandt 
wird. 

(3) Die EBA gibt bis zum 28. September 2020 gemäß Artikel 16 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien heraus, in denen Kriterien 
für die Verwendung der in das Risikomessmodell einfließenden Daten 
nach Artikel 325bc festgelegt werden. 
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Artikel 325bi 

Qualitative Anforderungen 

(1) Jedes für die Zwecke dieses Kapitels verwendete interne Risiko
messmodell beruht auf einem soliden Ansatz, wird unter Sicherstellung 
seiner Integrität berechnet und angewandt und erfüllt alle folgenden 
qualitativen Anforderungen: 

a) Jedes zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Markt
risiko verwendete interne Risikomessmodell ist eng in das tägliche 
Risikomanagement des Instituts eingebunden und dient als Grund
lage für die Meldung von Risikopositionen an die Geschäftsleitung; 

b) die Institute verfügen über eine vom Handelsbereich unabhängige 
Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung, die direkt der 
Geschäftsleitung unterstellt ist; diese Abteilung ist für die Gestaltung 
und Umsetzung der internen Risikomessmodelle zuständig; die Ab
teilung führt die erste und die laufende Validierung der für die 
Zwecke dieses Kapitels verwendeten internen Modelle durch und 
ist für das gesamte Risikomanagement-System verantwortlich; sie 
erstellt und analysiert täglich Berichte über die Ergebnisse des zur 
Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko einge
setzten internen Modells und Berichte über die Angemessenheit der 
im Hinblick auf die Handelsvolumenbegrenzung gebotenen Maßnah
men; 

c) das Leitungsorgan und die Geschäftsleitung sind aktiv an der Risi
kosteuerung und -überwachung beteiligt, und die täglichen Berichte 
der Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung werden auf 
einer Leitungsebene geprüft, die über hinreichende Befugnisse ver
fügt, um die Reduzierung von Positionen einzelner Händler und die 
Reduzierung des vom Institut eingegangenen Gesamtrisikos zu ver
langen; 

d) die Institute beschäftigen eine ausreichende Zahl Mitarbeiter, die im 
Hinblick auf die internen Risikomessmodelle ausreichend qualifiziert 
sind, und eine ausreichende Zahl Mitarbeiter, die die Bereiche Han
del, Risikosteuerung und -überwachung, Revision und Abwicklung 
gut beherrschen; 

e) die Institute verfügen über dokumentierte Grundsätze, Verfahren und 
Kontrollen, die die Funktionsweise ihrer internen Risikomessmodelle 
vollumfänglich gewährleisten; 

f) jedes interne Risikomessmodell, einschließlich aller Bewertungs
modelle, hat in der Vergangenheit nachweislich eine ausreichend 
präzise Risikomessung gewährleistet und unterscheidet sich nicht 
wesentlich von den Modellen, die das Institut für sein internes Ri
sikomanagement verwendet; 

g) die Institute führen regelmäßig gründliche Stresstestprogramme 
durch, die auch umgekehrte Stresstests enthalten und alle internen 
Risikomessmodelle erfassen; die Ergebnisse dieser Stresstests werden 
mindestens monatlich von der Geschäftsleitung überprüft und genü
gen den vom Leitungsorgan des Instituts festgelegten Grundsätzen 
und Obergrenzen; zeigen diese Stresstests, dass die Handelstätigkeit 
des Instituts unter bestimmten Umständen zu übermäßigen Verlusten 
führen kann, so trifft das Institut geeignete Maßnahmen; 
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h) die Institute unterziehen ihre internen Risikomessmodelle entweder 
im Rahmen ihrer regelmäßigen Innenrevisionstätigkeit oder durch 
Beauftragung eines Dritten einer unabhängigen Prüfung, die zur Zu
friedenheit der zuständigen Behörden durchgeführt wird. 

Für die Zwecke des Buchstabens h des Unterabsatzes 1 ist ein Dritter 
ein Unternehmen, das Prüfungs- oder Beratungsdienste für Institute an
bietet und dessen Mitarbeiter über ausreichende Qualifikationen im Be
reich des Marktrisikos im Handelsgeschäft verfügen. 

(2) Die unter Absatz 1 Buchstabe h genannte Prüfung erstreckt sich 
sowohl auf die Tätigkeiten der Handelstische als auch auf die Tätig
keiten der unabhängigen Abteilung zur Risikosteuerung und -über
wachung. Die Institute prüfen mindestens jährlich ihr gesamtes Risiko
managementsystem. Bei dieser Prüfung wird Folgendes bewertet: 

a) die Angemessenheit der Dokumentation von Risikomanagementsys
tem und -verfahren und die Organisation der Abteilung zur Risikost
euerung und -überwachung; 

b) die Einbeziehung der Risikomessungen in das tägliche Risikomana
gement und die Integrität des Management-Informationssystems; 

c) die Genehmigungsverfahren des Instituts für die von den Mitarbei
tern der Handels- und der Abwicklungsabteilungen verwendeten Ri
sikobepreisungsmodelle und Bewertungssysteme; 

d) die Bandbreite der von dem Modell erfassten Risiken, die Genau
igkeit und Angemessenheit des Risikomesssystems und die Validie
rung etwaiger wesentlicher Änderungen des internen Risikomess
modells; 

e) die Richtigkeit und Vollständigkeit der Positionsdaten, die Richtig
keit und Angemessenheit der Volatilitäts- und Korrelationsannah
men, die Richtigkeit der Bewertungs- und Risikosensitivitätsberech
nungen sowie — falls nicht genügend Daten vorliegen, um die An
forderungen dieses Kapitels zu erfüllen — die Richtigkeit und An
gemessenheit der Ermittlung von Näherungswerten; 

f) die Verifizierungsverfahren des Instituts zur Bewertung der Einheit
lichkeit, Aktualität und Zuverlässigkeit sowie der Unabhängigkeit 
der in seinen internen Risikomessmodellen verwendeten Datenquel
len; 

g) die Verifizierungsverfahren, die das Institut zur Bewertung der Rück
vergleichsanforderungen und der Anforderungen hinsichtlich der Ge
winn- und Verlustzuweisung einsetzt, um die Genauigkeit seines 
internen Risikomessmodells zu beurteilen; 

h) sofern die Prüfung gemäß Absatz 1 Buchstabe h des vorliegenden 
Artikels von einem Dritten vorgenommen wird, die Verifizierung, 
dass das interne Validierungsverfahren nach Artikel 325bj den Zielen 
gerecht wird. 

▼M8



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 473 

(3) Die Institute aktualisieren die Techniken und Verfahren, die sie 
bei den für die Zwecke dieses Kapitels verwendeten internen Risiko
messmodellen einsetzen, um der Entwicklung neuer Techniken und 
bewährter Verfahren, die sich in Bezug auf diese internen Risikomess
modelle herausbilden, Rechnung zu tragen. 

Artikel 325bj 

Interne Validierung 

(1) Die Institute verfügen über Verfahren, die gewährleisten, dass 
ihre für die Zwecke dieses Kapitels verwendeten internen Risikomess
modelle von entsprechend qualifizierten Stellen, die von der Entwick
lung unabhängig sind, angemessen validiert wurden, damit sichergestellt 
ist, dass sie konzeptionell solide sind und alle wesentlichen Risiken 
angemessen erfassen. 

(2) In den folgenden Fällen nehmen die Institute die in Absatz 1 
genannte Validierung vor: 

a) bei der Einführung und bei jeder wesentlichen Änderung eines in
ternen Risikomessmodells; 

b) in regelmäßigen Zeitabständen und nach wesentlichen Marktverände
rungen oder jeder Änderung der Portfoliozusammensetzung, wenn 
dies dazu führen könnte, dass das interne Risikomessmodell nicht 
mehr angemessen ist. 

(3) Die Validierung der internen Risikomessmodelle eines Instituts 
beschränkt sich nicht auf die Rückvergleichsanforderungen und die An
forderungen hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung, sondern 
umfasst zusätzlich mindestens Folgendes: 

a) Tests, um zu überprüfen, ob alle im internen Modell verwendeten 
Annahmen angemessen sind und keine Unterschätzung oder Über
schätzung des Risikos zur Folge haben; 

b) zusätzlich zu den vorgeschriebenen Rückvergleichen eigene Tests 
zur Validierung des internen Modells, die Rückvergleiche in Bezug 
auf die Risiken und die Struktur der Portfolios umfassen; 

c) den Einsatz hypothetischer Portfolios, um sicherzustellen, dass das 
interne Risikomessmodell eventuell auftretende, besondere struktu
relle Merkmale, wie erhebliche Basisrisiken und das Konzentrations
risiko oder Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung von 
Näherungswerten, erfassen kann. 

Artikel 325bk 

Berechnung des Stressszenario-Risikomaßes 

(1) Das Stressszenario-Risikomaß eines bestimmten nicht modellier
baren Risikofaktors gibt den Verlust an, der für alle im Portfolio ent
haltenen Handelsbuchpositionen oder Anlagebuchpositionen, die einem 
Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko unterliegen, die diesen nicht 
modellierbaren Risikofaktor enthalten, entsteht, wenn auf diesen Risiko
faktor ein extremes Szenario künftiger Schocks angewandt wird. 
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(2) Die Institute entwickeln für alle nicht modellierbaren Risikofak
toren geeignete extreme Szenarien künftiger Schocks, für die sie die 
Einwilligung der zuständigen Behörden erlangen. 

(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen Folgendes festgelegt wird: 

a) die Vorgehensweise, nach der die Institute für nicht modellierbare 
Risikofaktoren geeignete extreme Szenarien künftiger Schocks ent
wickeln und auf diese Risikofaktoren anwenden müssen; 

b) ein vorgeschriebenes extremes Szenario künftiger Schocks für jede in 
Artikel 325bd in Tabelle 2 aufgeführte Risikofaktor-Untergruppe, 
das die Institute anwenden können, wenn sie nicht in der Lage sind, 
ein extremes Szenario künftiger Schocks gemäß Buchstabe a des 
vorliegenden Unterabsatzes zu entwickeln, und dessen Anwendung 
die zuständigen Behörden von den Instituten verlangen können, 
wenn diese Behörden das von den Instituten entwickelte extreme 
Szenario künftiger Schocks nicht als zufriedenstellend erachten; 

c) die Umstände, unter denen die Institute das Stressszenario-Risiko
maß für mehr als einen nicht modellierbaren Risikofaktor berechnen 
können; 

d) das Verfahren, nach dem die Institute die Stressszenario-Risikomaße 
aller nicht modellierbarer Risikofaktoren, die in ihren Handelsbuch
positionen und Anlagebuchpositionen, die einem Fremdwährungs- 
oder Warenpositionsrisiko unterliegen, enthalten sind, aggregieren 
müssen. 

Bei der Ausarbeitung dieser Entwürfe technischer Regulierungsstan
dards berücksichtigt die EBA die Anforderung, dass die Eigenmittel
anforderungen für das Marktrisiko für einen nicht modellierbaren Risi
kofaktor gemäß diesem Artikel genauso hoch sein müssen wie die 
Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko, die sich aus den Berech
nungen nach diesem Kapitel ergeben würden, wenn der Risikofaktor 
modellierbar wäre. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. September 2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Ver
ordnung zu erlassen. 

A b s c h n i t t 3 

I n t e r n e s M o d e l l z u r E r f a s s u n g v o n 
A u s f a l l r i s i k e n 

Artikel 325bl 

Anwendungsbereich des internen Modells zur Erfassung von 
Ausfallrisiken 

(1) Sämtliche Positionen, die den Handelstischen zugewiesen sind, 
für die einem Institut die in Artikel 325az Absatz 2 genannte Erlaubnis 
erteilt wurde, unterliegen einer Eigenmittelanforderung für das Ausfall
risiko, sofern sie mindestens einen Risikofaktor enthalten, der gemäß 
Artikel 325bd Absatz 1 einer der beiden Risikofaktorgruppen „Aktien“ 
oder „Kreditspread“ zugeordnet wurde. Diese Eigenmittelanforderung, 
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die zu den Anforderungen für Risiken, die durch die Eigenmittelanfor
derungen nach Artikel 325ba Absatz 1 erfasst werden, hinzukommt, 
wird anhand des internen Modells zur Erfassung von Ausfallrisiken 
des Instituts berechnet. Dieses Modell muss die Anforderungen des 
vorliegenden Abschnitts erfüllen. 

(2) Für jede der in Absatz 1 genannten Positionen geben die Institute 
in Bezug auf mindestens einen Risikofaktor einen Emittenten von ge
handelten Schuldtiteln oder Aktieninstrumenten an. 

Artikel 325bm 

Erlaubnis zur Verwendung eines internen Modells zur Erfassung 
von Ausfallrisiken 

(1) Die zuständigen Behörden erteilen einem Institut die Erlaubnis, 
für alle Handelsbuchpositionen eines Handelstisches nach Artikel 325bl, 
für die das interne Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken die Bestim
mungen der Artikel 325bi, 325bj, 325bn, 325bo und 325bp erfüllt, ein 
internes Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken zu verwenden, um die 
in Artikel 325ba Absatz 2 genannten Eigenmittelanforderungen zu be
rechnen. 

(2) Erfüllt der Handelstisch eines Instituts, dem mindestens eine der 
Handelsbuchpositionen nach Artikel 325bl zugewiesen wurde, die An
forderungen nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels nicht, so werden 
für alle Positionen dieses Handelstisches die Eigenmittelanforderungen 
für das Marktrisiko nach dem in Kapitel 1a beschriebenen Ansatz be
rechnet. 

Artikel 325bn 

Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko bei der 
Verwendung eines internen Modells zur Erfassung von 

Ausfallrisiken 

(1) Für das Portfolio sämtlicher Handelsbuchpositionen nach Arti
kel 325bl berechnen die Institute die Eigenmittelanforderungen für das 
Ausfallrisiko anhand ihres internen Modells zur Erfassung von Ausfall
risiken in folgender Weise: 

a) Die Eigenmittelanforderungen entsprechen der Maßzahl des Risiko
potenzials, die mit einem Konfidenzintervall von 99,9 % über einen 
Zeithorizont von einem Jahr die auf Ausfälle von Emittenten dieser 
Positionen zurückzuführenden potenziellen Marktwertverluste angibt; 

b) die potenziellen Marktwertverluste gemäß Buchstabe a sind direkte 
oder indirekte Verluste des Marktwerts einer Position, die durch den 
Ausfall des Emittenten verursacht wurden und die zusätzlich zu 
bereits bei der laufenden Bewertung der Position berücksichtigten 
Verlusten anzusetzen sind; als Ausfall des Emittenten einer Betei
ligungsposition gilt die Tatsache, dass die Aktiennotierung des Emit
tenten auf null gesetzt wurde; 
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c) die Institute bestimmen die Ausfallkorrelationen zwischen verschie
denen Emittenten anhand einer konzeptionell soliden Methode und 
unter Verwendung objektiver historischer Daten zu den am Markt zu 
beobachtenden Kreditspreads oder Aktiennotierungen über eine Zeit
spanne von mindestens zehn Jahren, die die vom Institut gemäß 
Artikel 325bc Absatz 2 ermittelte Stressphase einschließt; die Be
rechnung der Ausfallkorrelationen zwischen verschiedenen Emitten
ten wird anhand eines einjährigen Zeithorizonts kalibriert; 

d) das interne Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken basiert auf der 
Annahme durchgängig über ein Jahr hinweg konstanter Positionen. 

(2) Die Institute berechnen die Eigenmittelanforderungen für das 
Ausfallrisiko anhand ihres internen Modells zur Erfassung von Ausfall
risiken gemäß Absatz 1 mindestens wöchentlich. 

(3) Abweichend von Absatz 1 Buchstaben a und c kann ein Institut 
für die Zwecke der Berechnung des Ausfallrisikos von einigen oder 
allen Aktienpositionen anstelle des Zeithorizonts von einem Jahr gege
benenfalls einen Zeithorizont von 60 Tagen zugrunde legen. In einem 
solchen Fall muss die Berechnung der Ausfallkorrelationen zwischen 
Aktiennotierungen und Ausfallwahrscheinlichkeiten einem Zeithorizont 
von 60 Tagen entsprechen und die Berechnung der Ausfallkorrelationen 
zwischen Aktiennotierungen und Anleihekursen mit einem Zeithorizont 
von einem Jahr vorgenommen werden. 

Artikel 325bo 

Anerkennung von Absicherungen im internen Modell zur Erfassung 
von Ausfallrisiken 

(1) Die Institute dürfen Absicherungsgeschäfte in ihrem internen Mo
dell zur Erfassung von Ausfallrisiken berücksichtigen und Kaufpositio
nen und Verkaufspositionen desselben Finanzinstruments gegeneinander 
aufrechnen. 

(2) In ihren internen Modellen zur Erfassung von Ausfallrisiken dür
fen die Institute Absicherungs- oder Diversifizierungseffekte bei Kauf- 
und Verkaufspositionen in Bezug auf verschiedene Instrumente oder 
verschiedene Wertpapiere desselben Schuldners sowie Kauf- und Ver
kaufspositionen gegenüber verschiedenen Emittenten nur berücksichti
gen, wenn sie die Bruttokauf- und -verkaufspositionen der verschiede
nen Instrumente und die Basisrisiken zwischen verschiedenen Emitten
ten explizit modellieren. 

(3) In ihren internen Modellen zur Erfassung von Ausfallrisiken er
fassen die Institute die wesentlichen Risiken zwischen einem Absiche
rungsinstrument und einem abgesicherten Instrument, die im Zeitraum 
zwischen dem Ablauf des Absicherungsinstruments und dem einjährigen 
Zeithorizont eintreten könnten, sowie das Potenzial für signifikante Ba
sisrisiken in den Absicherungsstrategien aufgrund von Unterschieden 
hinsichtlich Produktart, Rang in der Kapitalstruktur, interner oder exter
ner Bonitätsbeurteilungen, Laufzeit, Jahrgang der originären Kreditge
währung (Vintage) und anderen Unterschieden. Die Institute erfassen 
ein Absicherungsinstrument nur, soweit es auch dann haltbar ist, 
wenn sich der Schuldner einem Kreditereignis oder sonstigen Ereignis 
nähert. 
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Artikel 325bp 

Besondere Anforderungen für interne Modelle zur Erfassung von 
Ausfallrisiken 

(1) Das interne Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken nach Arti
kel 325bm Absatz 1 kann den Ausfall einzelner Emittenten sowie den 
gleichzeitigen Ausfall mehrerer Emittenten modellieren und berücksich
tigt die Auswirkungen dieser Ausfälle bei den Marktwerten der von 
diesem Modell abgedeckten Positionen. Zu diesem Zweck wird der 
Ausfall jedes einzelnen Emittenten unter Verwendung von zwei ver
schiedenartigen systematischen Risikofaktoren modelliert. 

(2) Das interne Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken trägt der 
Konjunkturentwicklung Rechnung und berücksichtigt insbesondere die 
Abhängigkeiten zwischen Erlösquoten und systematischen Risikofak
toren nach Absatz 1. 

(3) Das interne Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken trägt den 
nichtlinearen Auswirkungen von Optionen und anderen Positionen mit 
wesentlichem nichtlinearem Verhalten in Bezug auf Preisveränderungen 
Rechnung. Das inhärente Modellrisiko der Bewertung und Schätzung 
der mit diesen Produkten verbundenen Preisrisiken wird von den Insti
tuten ebenfalls gebührend berücksichtigt. 

(4) Das interne Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken basiert auf 
objektiven und aktuellen Daten. 

(5) Für die Simulation von Emittentenausfällen verwenden die Insti
tute in ihrem internen Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken Ausfall
wahrscheinlichkeitsschätzungen, die die folgenden Anforderungen erfül
len: 

a) Die Ausfallwahrscheinlichkeiten betragen mindestens 0,03 %; 

b) sofern in diesem Abschnitt nichts anderes angegeben ist, basieren die 
Ausfallwahrscheinlichkeiten auf einem einjährigen Zeithorizont; 

c) die Ausfallwahrscheinlichkeiten stützen sich — ausschließlich oder 
in Verbindung mit jeweiligen Marktpreisen — auf historische Daten 
eines Zeitraums von mindestens fünf Jahren in Bezug auf beobach
tete tatsächliche Ausfälle und extreme Marktpreisrückgänge, die 
Ausfällen entsprechen; die ausschließliche Heranziehung von jewei
ligen Marktpreisen ist nicht gestattet; 

d) wurde einem Institut die Erlaubnis erteilt, die Ausfallwahrscheinlich
keiten gemäß Titel II Kapitel 3 Abschnitt 1 zu schätzen, so berechnet 
es die Ausfallwahrscheinlichkeiten anhand der in Titel II Kapitel 3 
Abschnitt 1 dargelegten Methode; 

e) wurde einem Institut keine Erlaubnis erteilt, die Ausfallwahrschein
lichkeiten gemäß Titel II Kapitel 3 Abschnitt 1 zu schätzen, so 
entwickelt es eine interne Methode oder verwendet es externe Quel
len zur Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeiten; in beiden Fällen 
erfüllen die Ausfallwahrscheinlichkeitsschätzungen die Anforderun
gen des vorliegenden Artikels. 
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(6) Für die Simulation von Emittentenausfällen verwenden die Insti
tute in ihrem internen Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken Schät
zungen für die Verlustquote bei Ausfall, die die folgenden Anforderun
gen erfüllen: 

a) Die Schätzungen für die Verlustquote bei Ausfall betragen mindes
tens 0 %; 

b) die Schätzungen für die Verlustquote bei Ausfall tragen dem Rang 
der jeweiligen Position Rechnung; 

c) wurde einem Institut die Erlaubnis erteilt, die Verlustquote bei Aus
fall gemäß Titel II Kapitel 3 Abschnitt 1 zu schätzen, so berechnet es 
die geschätzte Verlustquote bei Ausfall anhand der dort dargelegten 
Methode; 

d) wurde einem Institut keine Erlaubnis erteilt, die Verlustquote bei 
Ausfall gemäß Titel II Kapitel 3 Abschnitt 1 zu schätzen, so ent
wickelt es eine interne Methode oder verwendet externe Quellen zur 
Schätzung der Verlustquote bei Ausfall; in beiden Fällen erfüllen die 
Schätzungen für die Verlustquote bei Ausfall die Anforderungen des 
vorliegenden Artikels. 

(7) Im Rahmen der unabhängigen Prüfung und der Validierung der 
internen Modelle, die sie für die Zwecke dieses Kapitels, einschließlich 
für die Zwecke des Risikomesssystems, verwenden, nehmen die Insti
tute Folgendes vor: 

a) eine Überprüfung, ob der Modellierungsansatz für Änderungen der 
Korrelationen und Preise für ihr Portfolio geeignet ist, auch in Bezug 
auf die Auswahl und Gewichtung der systematischen Risikofaktoren 
des Modells; 

b) verschiedene Stresstests, einschließlich Sensitivitätsanalysen und 
Szenarioanalysen, um die qualitative und quantitative Angemessen
heit des internen Modells zur Erfassung von Ausfallrisiken, ins
besondere in Bezug auf die Behandlung von Konzentrationen, zu 
bewerten; und 

c) eine angemessene quantitative Validierung einschließlich der ein
schlägigen internen Referenzwerte für die Modellierung. 

Die unter Buchstabe b genannten Tests werden nicht auf in der Ver
gangenheit eingetretene Ereignisse beschränkt. 

(8) Das interne Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken spiegelt 
Emittentenkonzentrationen und Konzentrationen, die innerhalb von Pro
duktklassen und über Produktklassen hinweg unter Stressbedingungen 
entstehen können, angemessen wider. 

(9) Das interne Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken steht mit 
den internen Risikomanagement-Methoden des Instituts für die Ermitt
lung, Messung und Steuerung von Handelsrisiken in Einklang. 

(10) Die Institute verfügen über eindeutig definierte Regeln und Ver
fahren für die Bestimmung der Annahmen für Ausfallkorrelationen zwi
schen verschiedenen Emittenten gemäß Artikel 325bn Absatz 1 Buch
stabe c und die Wahl der Methode, die für die Schätzung der Ausfall
wahrscheinlichkeiten gemäß Absatz 5 Buchstabe e des vorliegenden 
Artikels und der Verlustquote bei Ausfall gemäß Absatz 6 Buchstabe d 
des vorliegenden Artikels bevorzugt wird. 
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(11) Die Institute dokumentieren ihre internen Modelle, sodass die 
Korrelationsannahmen und anderen Modellannahmen für die zuständi
gen Behörden transparent sind. 

(12) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen die Anforderungen festgelegt werden, die die interne 
Methode des Instituts und die externen Quellen erfüllen müssen, die 
für die Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeiten gemäß Absatz 5 
Buchstabe e und der Verlustquoten bei Ausfall gemäß Absatz 6 Buch
stabe d herangezogen werden. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. September 2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Ver
ordnung zu erlassen. 

▼C2 

KAPITEL 2 

Eigenmittelanforderungen für das Positionsrisiko 

A b s c h n i t t 1 

A l l g e m e i n e b e s t i m m u n g e n u n d s p e z i f i s c h e I n 
s t r u m e n t e 

Artikel 326 

Eigenmittelanforderungen für das Positionsrisiko 

Die Eigenmittelanforderungen des Instituts für das Positionsrisiko ent
sprechen der Summe der Eigenmittelanforderungen für das allgemeine 
und das spezifische Risiko seiner Positionen in Schuldtiteln und Aktien
instrumenten. Verbriefungspositionen im Handelsbuch werden wie 
Schuldtitel behandelt. 

Artikel 327 

Berechnung der Nettoposition 

(1) Der absolute Wert des Überschusses der Kauf-(Verkaufs-)positio
nen des Instituts über seine Verkaufs-(Kauf-)positionen in den gleichen 
Aktien, Schuldtiteln und Wandelanleihen sowie in identischen Finanz
terminkontrakten, Optionen, Optionsscheinen und Fremdoptionsscheinen 
ist seine Nettoposition in Bezug auf jedes dieser Instrumente. Bei der 
Berechnung der Nettoposition werden Positionen in Derivaten wie in 
den Artikeln 328 bis 330 dargelegt behandelt. Der von den Instituten 
gehaltene Bestand an eigenen Schuldtiteln wird bei der Berechnung der 
Eigenmittelanforderungen für das spezifische Risiko gemäß Artikel 336 
nicht berücksichtigt. 
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(2) Eine Aufrechnung der Positionen in Wandelanleihen gegen Po
sitionen in den zugrunde liegenden Instrumenten ist nicht zulässig, es 
sei denn, die zuständigen Behörden wählen ein Verfahren, das die 
Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Wandelanleihe umgewandelt 
wird, berücksichtigt, oder sie legen eine Eigenmittelanforderung zur 
Deckung möglicher Verluste, die bei der Umwandlung entstehen könn
ten, fest. Derartige Ansätze oder Eigenmittelanforderungen sind der 
EBA mitzuteilen. Die EBA überwacht die Bandbreite der Praxis in 
diesem Bereich und gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung 
(EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien heraus. 

(3) Alle Nettopositionen werden unabhängig von ihrem Vorzeichen 
vor der Summierung auf Tagesbasis zum jeweiligen Devisenkassakurs 
in die Währung der Rechnungslegung des Instituts umgerechnet. 

Artikel 328 

Zinsterminkontrakte und Terminpositionen 

(1) Zinsterminkontrakte, Zinsausgleichsvereinbarungen („Forward 
Rate Agreements“, FRA) und Terminpositionen bezüglich des Kaufs 
oder Verkaufs von Schuldtiteln werden als Kombination von Kauf- 
und Verkaufspositionen behandelt. Eine Kaufposition in Zinsterminkon
trakten wird demnach als Kombination einer Kreditaufnahme, die zum 
Liefertag des Terminkontrakts fällig wird, und dem Halten eines Ver
mögenswerts mit einem Fälligkeitstermin, der dem des Basisinstruments 
oder der dem betreffenden Terminkontrakt zugrunde liegenden fiktiven 
Position entspricht, behandelt. Ebenso wird eine verkaufte Zinsaus
gleichsvereinbarung als eine Kaufposition mit einem Fälligkeitstermin 
behandelt, der dem Abwicklungstermin zuzüglich des Vertragszeitraums 
entspricht, und als eine Verkaufsposition mit einem Fälligkeitstermin, 
der dem Abwicklungstermin entspricht. Sowohl die Kreditaufnahme als 
auch der Besitz von Vermögenswerten wird bei der Berechnung der 
Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko der Zinsterminkon
trakte und der Zinsausgleichsvereinbarungen in die erste Kategorie der 
Tabelle 1 in Artikel 336 eingeordnet. Eine Terminposition für den Kauf 
eines Schuldtitels wird als Kombination einer Kreditaufnahme, die zum 
Liefertag fällig wird, und einer (Kassa-) Kaufposition in dem Schuldtitel 
selbst behandelt. Die Kreditaufnahme wird in die erste Kategorie der 
Tabelle 1 in Artikel 336 für das spezifische Risiko und der Schuldtitel 
in die entsprechende Spalte derselben Tabelle eingeordnet. 

(2) Für die Zwecke dieses Artikels ist eine „Kaufposition“ eine Po
sition, für die ein Institut den Zinssatz festgesetzt hat, den es zu einem 
bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft erhalten wird, und eine „Verkaufs
position“ eine Position, für die es den Zinssatz festgesetzt hat, den es zu 
einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zahlen wird. 

Artikel 329 

Optionen und Optionsscheine 

(1) Zinsoptionen und -optionsscheine sowie Optionen und Options
scheine auf Schuldtitel, Aktien, Aktienindizes, Finanzterminkontrakte, 
Swaps und Fremdwährungen werden wie Positionen behandelt, deren 
Wert dem Wert des zugrunde liegenden Instruments entspricht, nachdem 
dieser für die Zwecke dieses Kapitels mit dessen Delta-Faktor multi
pliziert wurde. Die letztgenannten Positionen können gegen jede ent
gegengesetzte Position in dem gleichen zugrunde liegenden Wertpapier 
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oder Derivat aufgerechnet werden. Als Delta-Faktor ist derjenige der 
betreffenden Börse zu verwenden. Bei nicht börsengehandelten Optio
nen oder wenn der Delta-Faktor von der betreffenden Börse nicht er
hältlich ist, darf das Institut den Delta-Faktor vorbehaltlich der Geneh
migung durch die zuständigen Behörden unter Verwendung eines ge
eigneten Modells selbst berechnen. Die Genehmigung wird erteilt, so
fern mit dem Modell eine angemessene Schätzung der Änderungsrate 
für den Wert der Option oder des Optionsscheins bei geringfügigen 
Änderungen des Marktpreises des Basiswerts vorgenommen wurde. 

(2) Die Institute spiegeln — abgesehen vom Delta-Faktor-Risiko — 
andere Risiken, die mit Optionen im Bereich der Eigenmittelanforde
rungen verbunden sind, adäquat wider. 

(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, um in einer dem Umfang und der Komplexität der Tätigkeiten 
der Institute im Bereich Optionen und Optionsscheine angemessenen 
Weise die verschiedenen Methoden zur Berücksichtigung anderer Risi
ken nach Absatz 2 — abgesehen vom Delta-Faktor-Risiko — im Be
reich der Eigenmittelanforderungen zu präzisieren. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 31. Dezember 2013 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

(4) Vor dem Inkrafttreten der technischen Standards nach Absatz 3 
dürfen die zuständigen Behörden weiterhin bestehende nationale Be
handlungen anwenden, wenn sie diese vor dem 31. Dezember 2013 
angewandt haben. 

Artikel 330 

Swaps 

Swaps werden hinsichtlich des Zinsrisikos ebenso behandelt wie bilanz
wirksame Instrumente. Ein Zinsswap, bei dem ein Institut variable Zin
sen erhält und feste Zinsen zahlt, wird daher behandelt wie eine Kauf
position in einem zinsvariablen Instrument mit der gleichen Laufzeit wie 
die Frist bis zur nächsten Zinsfestsetzung und eine Verkaufsposition in 
einem festverzinslichen Instrument mit der gleichen Laufzeit wie der 
Swap selbst. 

Artikel 331 

Zinsrisiko von Derivaten 

(1) Institute, die ihre Positionen täglich zum Marktpreis neu bewerten 
und das Zinsrisiko von Derivaten gemäß Artikel 328 bis 330 nach einer 
Diskontierungsmethode steuern, dürfen vorbehaltlich der Genehmigung 
der zuständigen Behörden zur Berechnung der in jenen Artikeln genann
ten Positionen Sensitivitätsmodelle anwenden; sie dürfen derartige Mo
delle auf Schuldverschreibungen anwenden, die über die Restlaufzeit 
und nicht durch eine einzige Rückzahlung am Ende der Laufzeit getilgt 
werden. Die Genehmigung wird erteilt, wenn die Modelle zu Positionen 
führen, die mit derselben Sensitivität auf Zinsänderungen reagieren wie 
die zugrunde liegenden Zahlungsströme. Bei der Bewertung dieser Sen
sitivität ist die unabhängige Entwicklung ausgewählter Zinssätze entlang 
der Zinsertragskurve zugrunde zu legen, wobei in jedes der Laufzeit
bänder der Tabelle 2 in Artikel 339 zumindest ein Sensitivitätspunkt 
fallen muss. Die Positionen gehen in die Berechnung der Eigenmittel
anforderungen für das allgemeine Risiko von Schuldtiteln ein. 
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(2) Institute, die keine Modelle gemäß Absatz 1 verwenden, können 
stattdessen alle Positionen in abgeleiteten Instrumenten gemäß Arti
kel 328 bis 330 vollständig gegeneinander aufrechnen, wenn sie zumin
dest folgende Bedingungen erfüllen: 

a) Die Positionen haben denselben Wert und lauten auf dieselbe Wäh
rung. 

b) Die Referenzzinssätze (bei Positionen in zinsvariablen Instrumenten) 
oder Coupons (bei Positionen in festverzinslichen Instrumenten) de
cken sich weitgehend. 

c) Die nächsten Zinsfestsetzungstermine oder — bei Positionen mit 
festem Coupon — die Restlaufzeiten entsprechen einander innerhalb 
folgender Grenzen: 

i) bei Fristen von weniger als einem Monat: gleicher Tag; 

ii) bei Fristen zwischen einem Monat und einem Jahr: sieben Tage; 

iii) bei mehr als einem Jahr: 30 Tage. 

Artikel 332 

Kreditderivate 

(1) Bei der Berechnung der Eigenmittelanforderung für das all
gemeine und das spezifische Risiko derjenigen Partei, die das Kreditri
siko übernimmt („Sicherungsgeber“), ist, soweit nicht anders bestimmt, 
der Nominalwert des Kreditderivatekontrakts zugrunde zu legen. Unbe
schadet des Satzes 1 darf das Institut beschließen, den Nominalwert 
durch den Nominalwert zuzüglich der Nettomarktwertveränderung des 
Kreditderivats seit Geschäftsabschluss zu ersetzen, wobei eine Netto
wertverringerung aus der Sicht des Sicherungsgebers ein negatives Vor
zeichen trägt. Bei der Berechnung der Eigenmittelanforderung für das 
spezifische Risiko wird, außer für Gesamtrenditeswaps, die Laufzeit des 
Kreditderivatekontrakts und nicht die Laufzeit der Verbindlichkeit zu
grunde gelegt. Die Positionen werden wie folgt bestimmt: 

a) Ein Gesamtrenditeswap schafft eine Kaufposition in Bezug auf das 
allgemeine Risiko der Referenzverbindlichkeit und eine Verkaufs
position in Bezug auf das allgemeine Risiko einer Staatsanleihe, 
deren Laufzeit dem Zeitraum bis zur nächsten Zinsfestsetzung ent
spricht und die nach Titel II Kapitel 2 mit einem Risikogewicht von 
0 % zu bewerten ist. Zudem wird eine Kaufposition in Bezug auf das 
spezifische Risiko der Referenzverbindlichkeit geschaffen; 

b) ein Kreditausfallswap schafft keine Position in Bezug auf das all
gemeine Risiko. Im Hinblick auf das spezifische Risiko weist das 
Institut eine synthetische Kaufposition in einer Verbindlichkeit der 
Referenzeinheit aus, es sei denn, für das Derivat liegt eine externe 
Bonitätsbeurteilung vor und es erfüllt die Bedingungen für einen 
qualifizierten Schuldtitel; in diesem Fall wird eine Kaufposition in 
dem Derivat ausgewiesen. Fallen im Rahmen des Produkts Prämien- 
oder Zinszahlungen an, sind diese Zahlungsströme als fiktive Posi
tionen in Staatsanleihen darzustellen;. 
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c) eine auf eine einzelne Referenzeinheit bezogene synthetische Unter
nehmensanleihe (Einzeladressen-Credit Linked Note) schafft eine 
Kaufposition in Bezug auf das allgemeine Risiko der Anleihe selbst, 
und zwar in Form eines Zinsprodukts. Im Hinblick auf das spezi
fische Risiko wird eine synthetische Kaufposition in einer Verbind
lichkeit der Referenzeinheit geschaffen. Eine zusätzliche Kaufposi
tion wird in Bezug auf den Emittenten der Anleihe geschaffen. Liegt 
für eine synthetische Unternehmensanleihe eine externe Bonitäts
beurteilung vor und erfüllt sie die Bedingungen für einen qualifizier
ten Schuldtitel, muss nur eine einzige Kaufposition mit dem spezi
fischen Risiko der Anleihe ausgewiesen werden; 

d) bei einer auf einen Korb von Referenzeinheiten bezogene syntheti
sche Unternehmensanleihe (Multiple Name Credit Linked Note), die 
eine anteilige Besicherung bietet, wird zusätzlich zu der Kaufposition 
in Bezug auf das spezifische Risiko des Emittenten der Anleihe eine 
Position in jeder Referenzeinheit geschaffen, wobei der Nominalwert 
des Kontraktes den einzelnen Positionen gemäß ihrem Anteil am 
Nominalwert des Korbes zugewiesen wird, den jedes Risiko in Be
zug auf eine Referenzeinheit repräsentiert. Kann mehr als eine Ver
bindlichkeit einer Referenzeinheit ausgewählt werden, bestimmt die 
Verbindlichkeit mit der höchsten Risikogewichtung das spezifische 
Risiko; 

e) bei einem Erstausfall-Kreditderivat („first-asset-to-default credit deri
vative“) wird eine Position in einer Verbindlichkeit gegenüber einer 
jeden Referenzeinheit in Höhe des Nominalwertes geschaffen. Ist das 
Volumen der maximalen Kreditereigniszahlung niedriger als die Ei
genmittelanforderung aufgrund der im ersten Satz genannten Metho
de, kann der maximale Zahlungsbetrag als Eigenmittelanforderung 
für das spezifische Risiko angesehen werden; 

bei einem n-ter-Ausfall-Kreditderivat („n-th-asset-to-default credit deri
vative“) wird eine Position in einer Verbindlichkeit gegenüber einer 
jeden Referenzeinheit in Höhe des Nominalwertes, ausgenommen die 
n-1 Referenzeinheit mit der niedrigsten Eigenmittelanforderung für das 
spezifische Risiko, geschaffen. Ist das Volumen der maximalen Kredit
ereigniszahlung niedriger als die Eigenmittelanforderung aufgrund der 
im ersten Satz genannten Methode, kann dieser Zahlungsbetrag als Ei
genmittelanforderung für das spezifische Risiko angesehen werden. 

Liegt für ein n-ter-Ausfall-Kreditderivat eine externe Bonitätsbeurteilung 
vor, muss der Sicherungsgeber die Eigenmittelanforderung für das spe
zifische Risiko unter Berücksichtigung der Bonitätsbeurteilung des Deri
vats berechnen und die jeweils geltenden Risikogewichte für Verbrie
fungen anwenden. 

(2) Für die Partei, die das Kreditrisiko überträgt („Sicherungsneh
mer“), werden die Positionen genau spiegelbildlich („mirror principle“) 
zu denen des Sicherungsgebers bestimmt, ausgenommen bei einer syn
thetischen Unternehmensanleihe (die in Bezug auf den Emittenten keine 
Verkaufsposition schafft). Bei der Berechnung der Eigenmittelanforde
rung für den Sicherungsnehmer ist der Nominalwert des Kreditderivate
kontrakts zugrunde zu legen. Unbeschadet des Satzes 1 kann das Institut 
beschließen, den Nominalwert durch den Nominalwert zuzüglich der 
Nettomarktwertänderung des Kreditderivats seit Geschäftsabschluss zu 
ersetzen, wobei eine Nettowertverringerung aus der Sicht des Siche
rungsgebers ein negatives Vorzeichen trägt. Existiert zu einem bestimm
ten Zeitpunkt ein Kündigungsrecht (Kaufoption) in Verbindung mit 
einer Kostenanstiegsklausel, so wird dieser Zeitpunkt als die Fälligkeit 
der Sicherung angesehen. 
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(3) Kreditderivate gemäß Artikel 338 Absatz 1 oder 3 werden nur in 
die Bestimmung der Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko 
gemäß Artikel 338 Absatz 4 einbezogen. 

Artikel 333 

Im Rahmen von Rückkaufsvereinbarungen übertragene oder 
verliehene Wertpapiere 

Die Wertpapiere oder garantierte Rechtsansprüche auf Wertpapiere über
tragende Partei im Rahmen einer Rückkaufsvereinbarung und die ver
leihende Partei in einem Wertpapierverleihgeschäft beziehen die betref
fenden Wertpapiere in die Berechnung ihrer Eigenmittelanforderungen 
gemäß diesem Kapitel ein, sofern diese Wertpapiere Handelsbuchposi
tionen sind. 

A b s c h n i t t 2 

S c h u l d t i t e l 

Artikel 334 

Nettopositionen in Schuldtiteln 

Nettopositionen werden jeweils in der Währung bewertet, auf die sie 
lauten, und die Eigenmittelanforderungen werden für das allgemeine 
und das spezifische Risiko für jede Währung getrennt berechnet. 

U n t e r a b s c h n i t t 1 

S p e z i f i s c h e s R i s i k o 

Artikel 335 

Obergrenze der Eigenmittelanforderung für eine Nettoposition 

Das Institut kann die Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko 
einer Nettoposition in einem Schuldtitel auf den höchstmöglichen Ver
lust aus dem Ausfallrisiko beschränken. Für eine Verkaufsposition kann 
diese Obergrenze als die Wertänderung berechnet werden, die sich er
geben würde, wenn der Schuldtitel bzw. die zugrunde liegenden Refe
renzwerte sofort ausfallrisikofrei würden. 

Artikel 336 

Eigenmittelanforderung für Schuldtitel, die keine Verbriefungsposi
tionen darstellen 

(1) Das Institut ordnet seine gemäß Artikel 327 berechneten Netto
positionen im Handelsbuch, die aus Instrumenten resultieren, die keine 
Verbriefungspositionen sind, in die entsprechenden Kategorien der Ta
belle 1 ein, und zwar auf der Grundlage des Emittenten oder Schuld
ners, der externen oder internen Bonitätsbeurteilung und der Restlauf
zeit, und multipliziert sie anschließend mit den in dieser Tabelle ange
gebenen Gewichtungen. Die gewichteten Positionen, die sich aus der 
Anwendung dieses Artikels ergeben, werden — unabhängig davon, ob 
es sich um eine Kauf- oder um eine Verkaufsposition handelt — ad
diert, um die Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko zu be
rechnen. 
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Tabelle 1 

Kategorien Eigenmittelanforderung für das spezifische 
Risiko 

Schuldverschreibungen, bei denen ge
mäß dem Standardansatz für Kreditrisi
ken ein Risikogewicht von 0 % an
zusetzen ist 

0 % 

Schuldverschreibungen, bei denen ge
mäß dem Standardansatz für Kreditrisi
ken ein Risikogewicht von 20 % oder 
50 % anzusetzen ist, und andere quali
fizierte Positionen gemäß Absatz 4 

0,25 % (Restlaufzeit von höchstens 
6 Monaten) 
1,00 % (Restlaufzeit zwischen 6 und 
24 Monaten) 
1,60 % (Restlaufzeit von mehr als 
24 Monaten) 

Schuldverschreibungen, bei denen ge
mäß dem Standardansatz für Kreditrisi
ken ein Risikogewicht von 100 % an
zusetzen ist 

8,00 % 

Schuldverschreibungen, bei denen ge
mäß dem Standardansatz für Kreditrisi
ken ein Risikogewicht von 150 % an
zusetzen ist 

12,00 % 

(2) Damit Institute, die auf die Risikopositionsklasse, zu der der 
Emittent des Schuldtitels gehört, den IRB-Ansatz anwenden, gemäß 
dem Standardansatz für Kreditrisiken ein Risikogewicht im Einklang 
mit Absatz 1 zuordnen können, muss der Emittent der Risikoposition 
bei der internen Beurteilung entweder die gleiche PD erhalten haben, 
wie sie nach dem Standardansatz für die entsprechende Bonitätsstufe 
vorgesehen ist, oder einer darunter liegenden PD zugeordnet worden 
sein. 

(3) Institute dürfen die Eigenmittelanforderungen für das spezifische 
Risiko für Schuldverschreibungen, bei denen entsprechend der Behand
lung nach Artikel 129 Absätze 4, 5 und 6 ein Risikogewicht von 10 % 
angesetzt werden kann, als die Hälfte der anzuwendenden Eigenmittel
anforderungen für das spezifische Risiko für die zweite Kategorie in Ta
belle 1 berechnen. 

(4) Andere qualifizierte Positionen sind 

a) Kauf- und Verkaufspositionen in Vermögenswerten, für die eine 
Bonitätsbeurteilung durch eine benannte ECAI nicht verfügbar ist 
und die sämtliche der folgenden Bedingungen erfüllen: 

i) Sie werden von dem betreffenden Institut als ausreichend liquide 
angesehen; 

ii) ihre Anlagequalität ist nach institutseigener Einschätzung zumin
dest der Anlagequalität der in Tabelle 1 Zeile 2 genannten Ver
mögenswerte gleichwertig; 

iii) sie werden zumindest an einem geregelten Markt in einem Mit
gliedstaat oder an der Börse eines Drittlandes gehandelt, voraus
gesetzt, diese Börse wird von den zuständigen Behörden des 
entsprechenden Mitgliedstaats anerkannt; 
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b) Kauf- und Verkaufspositionen in Vermögenswerten, die von den 
Instituten vorbehaltlich der Eigenmittelanforderungen im Sinne die
ser Verordnung begeben wurden und die von den betreffenden In
stituten als ausreichend liquide angesehen werden und deren Anla
gequalität nach institutseigener Einschätzung zumindest der Anlage
qualität der in Tabelle 1 Zeile 2 genannten Vermögenswerte gleich
wertig ist; 

c) von Instituten begebene Wertpapiere, deren Kreditqualität als gleich
wertig oder höher als diejenige angesehen wird, der nach dem Stan
dardansatz für Kreditrisiken für Risikopositionen eines Instituts eine 
Bonitätsstufe von 2 zugeordnet wird, und die aufsichtlichen und 
rechtlichen Vorschriften unterliegen, die denen dieser Verordnung 
und der Richtlinie 2013/36/EU vergleichbar sind. 

Institute, die von der Möglichkeit nach Buchstabe a oder b Gebrauch 
machen, verfügen über eine dokumentierte Methodik zur Bewertung, ob 
Vermögenswerte die unter diesen Buchstaben erläuterten Anforderungen 
erfüllen, und geben diese Methodik den zuständigen Behörden an. 

▼M5 

Artikel 337 

Eigenmittelanforderung für Verbriefungsinstrumente 

(1) Bei Instrumenten im Handelsbuch, bei denen es sich um Ver
briefungspositionen handelt, gewichtet das Institut die nach Artikel 327 
Absatz 1 berechneten Nettopositionen mit 8 % des Risikogewichts, das 
es diesen Positionen gemäß Titel II Kapitel 5 Abschnitt 3 außerhalb des 
Handelsbuchs zuweisen würde. 

(2) Bei der Bestimmung der Risikogewichte für die Zwecke des Ab
satzes 1 dürfen PD- und LGD-Schätzungen sich auch auf Schätzungen 
stützen, die von einem internen Modell für das zusätzliche Ausfall- und 
Migrationsrisiko (IRC-Modell) eines Instituts abgeleitet sind, dem die 
Erlaubnis erteilt wurde, für das spezifische Risiko von Schuldtiteln ein 
internes Modell zu verwenden. Diese Alternative darf nur nach der 
Genehmigung durch die zuständigen Behörden angewandt werden, die 
erteilt wird, sofern die Schätzungen die quantitativen Anforderungen an 
den IRB-Ansatz nach Titel II Kapitel 3 erfüllen. 

Die EBA gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 
1093/2010 Leitlinien zur Verwendung von einfließenden PD- und LGD- 
Schätzungen heraus, wenn diese auf der Grundlage eines IRC-Modells 
ermittelt wurden. 

(3) Für Verbriefungspositionen, für die ein zusätzliches Risikoge
wicht gemäß Artikel 247 Absatz 6 vorgegeben ist, wird ein Wert von 
8 % des gesamten Risikogewichts angewandt. 

(4) Zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das spezifische 
Risiko addiert das Institut bis auf die unter Artikel 338 Absatz 4 fal
lenden Verbriefungspositionen seine gewichteten Positionen, die sich 
aus der Anwendung der Absätze 1, 2 und 3 ergeben, unabhängig davon, 
ob es sich um Kauf- oder Verkaufspositionen handelt. 

(5) Wenn der Originator einer traditionellen Verbriefung die in Ar
tikel 244 genannten Bedingungen für die Übertragung eines signifikan
ten Risikos nicht erfüllt, so bezieht er die der Verbriefung zugrunde 
liegenden Risikopositionen in die Berechnung seiner Eigenmittelanfor
derung ein, als wären diese nicht verbrieft worden. 
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Wenn der Originator einer synthetischen Verbriefung die in Artikel 245 
genannten Bedingungen für die Übertragung eines signifikanten Risikos 
nicht erfüllt, so bezieht er die der Verbriefung zugrunde liegenden Ri
sikopositionen in die Berechnung seiner Eigenmittelanforderung ein, als 
wären diese nicht verbrieft worden, und lässt die Auswirkungen der 
synthetischen Verbriefung für Besicherungszwecke außer Acht. 

▼C2 

Artikel 338 

Eigenmittelanforderung für das Korrelationshandelsportfolio 

(1) Das Korrelationshandelsportfolio umfasst Verbriefungspositionen 
und n-ter-Ausfall-Kreditderivate, die sämtliche nachstehende Kriterien 
erfüllen: 

a) Bei den Positionen handelt es sich weder um Wiederverbriefungs
positionen, Optionen auf Verbriefungstranchen noch um sonstige 
Derivateauf Verbriefungspositionen, bei denen keine anteiligen An
sprüche auf die Erträge aus einer Verbriefungstranche bestehen. 

b) Sämtliche Referenztitel sind entweder 

i) auf einen einzelnen Referenzschuldner oder Vermögenswert be
zogene Instrumente, einschließlich Einzeladressen-Kreditderivate, 
für die ein aus Käufer- und Verkäufersicht hinreichend liquider 
Markt besteht, oder 

ii) herkömmlich gehandelte Indizes auf diese Referenzeinheiten. 

Ein aus Käufer- und Verkäufersicht hinreichend liquider Markt wird als 
vorhanden angenommen, wenn unabhängige ernsthafte Kauf- und Ver
kaufsangebote existieren, sodass ein mit den letzten Verkaufspreisen 
oder gegenwärtigen konkurrenzfähigen ernsthaften Kauf- und Verkaufs
quotierungen angemessen in Verbindung stehender Preis innerhalb eines 
Tages bestimmt werden kann und zu einem solchen Preis innerhalb 
relativ kurzer Zeit ein Geschäft im Einklang mit den Handelsusancen 
abgewickelt werden kann. 

(2) Eine Position kann nicht Bestandteil des Korrelationshandelsport
folios sein, wenn ihre Referenz 

a) eine zugrunde liegende Risikoposition ist, die im Anlagebuch eines 
Instituts nach dem Standardansatz für Kreditrisiken den Risikoposi
tionsklassen „Mengengeschäft“ oder „durch Immobilien besicherte 
Risikopositionen“ zugeordnet werden könnte, oder 

b) eine Risikoposition gegenüber einer Zweckgesellschaft ist, die direkt 
oder indirekt durch eine Position besichert ist, die selbst nicht für die 
Aufnahme in das Korrelationshandelsportfolio gemäß Absatz 1 und 
diesem Absatz in Betracht käme. 

(3) Ein Institut darf in sein Korrelationshandelsportfolio Positionen 
aufnehmen, die weder Verbriefungspositionen noch n-ter-Ausfall-Kredit
derivate sind, jedoch andere Positionen dieses Portfolios absichern, so
fern für das Instrument oder die ihm zugrunde liegenden Risikopositio
nen ein aus Käufer- und Verkäufersicht hinreichend liquider Markt im 
Sinne von Absatz 1 letzter Unterabsatz besteht. 

(4) Ein Institut ermittelt den größeren der folgenden Beträge als Ei
genmittelanforderung für das spezifische Risiko des Korrelationshan
delsportfolios: 
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a) die Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko insgesamt, die 
lediglich für die Nettokaufpositionen des Korrelationshandelsportfo
lios gelten würde; 

b) die Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko insgesamt, die 
lediglich für die Nettoverkaufspositionen des Korrelationshandels
portfolios gelten würde. 

U n t e r a b s c h n i t t 2 

A l l g e m e i n e s R i s i k o 

Artikel 339 

Laufzeitbezogene Berechnung des allgemeinen Risikos 

(1) Zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das allgemeine 
Risiko sind alle Positionen wie in Absatz 2 erläutert gemäß ihrer Lauf
zeit zu gewichten, um den Betrag der erforderlichen Eigenmittel zu 
ermitteln. Diese Eigenmittelanforderung wird verringert, wenn sich in
nerhalb des gleichen Laufzeitbands gewichtete Positionen mit entgegen
gesetzten Vorzeichen gegenüberstehen. Die Eigenmittelanforderung darf 
auch gesenkt werden, wenn die gewichteten Positionen mit entgegen
gesetzten Vorzeichen in unterschiedliche Laufzeitbänder fallen, wobei 
der Umfang dieser Senkung einerseits davon abhängt, ob die beiden 
Positionen in die gleiche Zone fallen, und andererseits von den jewei
ligen Zonen abhängig ist, in die sie fallen. 

(2) Das Institut ordnet seine Nettopositionen in die entsprechenden 
Laufzeitbänder in der zweiten bzw. dritten Spalte von Tabelle 2 in 
Absatz 4 ein. Dabei legt es im Fall festverzinslicher Wertpapiere die 
Restlaufzeit zugrunde und im Fall von Wertpapieren, deren Zinssatz bis 
zur Tilgung variabel ist, den Zeitraum bis zur nächsten Zinsfestsetzung. 
Außerdem unterscheidet es zwischen Schuldtiteln mit einem Coupon 
von 3 % oder mehr und solchen mit einem Coupon von weniger als 
3 % und ordnet diese entsprechend in die zweite oder dritte Spalte von 
Tabelle 2 ein. Dann multipliziert es jedes Wertpapier mit der in der 
vierten Spalte von Tabelle 2 für das betreffende Laufzeitband angege
benen Gewichtung. 

(3) Anschließend ermittelt das Institut für jedes Laufzeitband die 
Summe der gewichteten Kaufpositionen sowie die Summe der gewich
teten Verkaufspositionen. Der Betrag der erstgenannten Positionen, die 
innerhalb jedes Laufzeitbands gegen die letztgenannten aufgerechnet 
werden, entspricht der ausgeglichenen gewichteten Position für das be
treffende Laufzeitband, während die verbleibende Kauf- oder Verkaufs
position die nicht ausgeglichene gewichtete Position für das Laufzeit
band darstellt. Anschließend wird die Gesamtsumme der ausgeglichenen 
gewichteten Positionen sämtlicher Laufzeitbänder errechnet. 

(4) Das Institut errechnet die Gesamtbeträge der nicht ausgeglichenen 
gewichteten Kaufpositionen für die in den einzelnen Zonen von Ta
belle 2 enthaltenen Bänder, um für jede Zone die nicht ausgeglichene 
gewichtete Kaufposition zu ermitteln. Entsprechend wird die Summe der 
nicht ausgeglichenen gewichteten Verkaufspositionen für jedes Laufzeit
band in einer bestimmten Zone ermittelt, um die nicht ausgeglichene 
gewichtete Verkaufsposition für diese Zone zu erhalten. Der Teil der 
nicht ausgeglichenen gewichteten Kaufpositionen für eine bestimmte 
Zone, der durch die nicht ausgeglichene gewichtete Verkaufsposition 
für dieselbe Zone ausgeglichen wird, ist die ausgeglichene gewichtete 
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Position für die betreffende Zone. Der Teil der nicht ausgeglichenen 
gewichteten Kaufposition bzw. nicht ausgeglichenen gewichteten Ver
kaufsposition für eine Zone, der nicht in dieser Weise ausgeglichen 
werden kann, stellt die nicht ausgeglichene gewichtete Position für die 
betreffende Zone dar. 

Tabelle 2 

Zone 

Laufzeitband 
Gewicht (in 

%) 

Angenom
mene Zins
satzände

rung (in %) 
Coupon von 3 % oder 

mehr 
Coupon von weniger als 

3 % 

Eins 0 ≤ 1 Monat 0 ≤ 1 Monat 0,00 — 

> 1 ≤ 3 Monate > 1 ≤ 3 Monate 0,20 1,00 

> 3 ≤ 6 Monate > 3 ≤ 6 Monate 0,40 1,00 

> 6 ≤ 12 Monate > 6 ≤ 12 Monate 0,70 1,00 

Zwei 1 ≤ 2 Jahre 1,0 ≤ 1,9 Jahre 1,25 0,90 

2 ≤ 3 Jahre 1,9 ≤ 2,8 Jahre 1,75 0,80 

3 ≤ 4 Jahre 2,8 ≤ 3,6 Jahre 2,25 0,75 

Drei 4 ≤ 5 Jahre 3,6 ≤ 4,3 Jahre 2,75 0,75 

5 ≤ 7 Jahre 4,3 ≤ 5,7 Jahre 3,25 0,70 

7 ≤ 10 Jahre 5,7 ≤ 7,3 Jahre 3,75 0,65 

10 ≤ 15 Jahre 7,3 ≤ 9,3 Jahre 4,50 0,60 

15 ≤ 20 Jahre 9,3 ≤ 10,6 Jahre 5,25 0,60 

> 20 Jahre 10,6 ≤ 12,0 Jahre 6,00 0,60 

12,0 ≤ 20,0 Jahre 8,00 0,60 

> 20 Jahre 12,50 0,60 

(5) Der Betrag der nicht ausgeglichenen gewichteten Kauf- oder Ver
kaufsposition in Zone eins, der durch die nicht ausgeglichene gewichtete 
Verkaufs- oder Kaufposition in Zone zwei ausgeglichen wird, entspricht 
dann der ausgeglichenen gewichteten Position zwischen Zone eins und 
zwei. Dann wird die gleiche Rechenoperation für jenen Teil der nicht 
ausgeglichenen gewichteten Position in Zone zwei, der übrig geblieben 
ist, und die nicht ausgeglichene gewichtete Position in Zone drei durch
geführt, um die ausgeglichene gewichtete Position zwischen den Zonen 
zwei und drei zu erhalten. 

(6) Das Institut kann die Reihenfolge nach Absatz 5 umkehren und 
zunächst die ausgeglichene gewichtete Position zwischen Zone zwei und 
drei berechnen, bevor es die entsprechende Position zwischen Zone eins 
und zwei berechnet. 

(7) Der Restbetrag der nicht ausgeglichenen gewichteten Position in 
Zone eins wird dann mit dem Restbetrag für Zone drei ausgeglichen, 
nachdem letztere Zone mit Zone zwei ausgeglichen wurde, um die aus
geglichene gewichtete Position zwischen den Zonen eins und drei zu 
ermitteln. 

(8) Die Restpositionen aus den drei gesonderten Ausgleichsrechnun
gen gemäß den Absätzen 5, 6 und 7 werden addiert. 

(9) Die Eigenmittelanforderung des Instituts errechnet sich als die 
Summe aus 

a) 10 % der Summe der ausgeglichenen gewichteten Positionen in 
sämtlichen Laufzeitbändern; 
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b) 40 % der ausgeglichenen gewichteten Position in Zone eins; 

c) 30 % der ausgeglichenen gewichteten Position in Zone zwei; 

d) 30 % der ausgeglichenen gewichteten Position in Zone drei; 

e) 40 % der ausgeglichenen gewichteten Positionen zwischen Zone eins 
und Zone zwei sowie zwischen Zone zwei und Zone drei; 

f) 150 % der ausgeglichenen gewichteten Position zwischen Zone eins 
und drei; 

g) 100 % des Restbetrags der nicht ausgeglichenen gewichteten Posi
tionen. 

Artikel 340 

Durationsbasierte Berechnung des allgemeinen Risikos 

(1) Die Institute dürfen zur Berechnung der Eigenmittelanforderung 
für das allgemeine Risiko von Schuldtiteln anstelle des Ansatzes nach 
Artikel 339 einen auf der Duration aufbauenden Ansatz verwenden, 
sofern das Institut durchgängig so verfährt. 

(2) Wenn ein durationsbasierter Ansatz nach Maßgabe des Absatzes 1 
verwendet wird, berechnet das Institut unter Zugrundelegung des Markt
werts der einzelnen festverzinslichen Schuldtitel deren Endfälligkeits
rendite, die zugleich dem internen Zinsfuß des Schuldtitels entspricht. 
Bei Wertpapieren mit variabler Verzinsung berechnet das Institut unter 
Zugrundelegung des Marktwerts jedes Wertpapiers dessen Rendite unter 
der Annahme, dass das Kapital fällig wird, sobald der Zinssatz (für den 
darauf folgenden Zeitraum) geändert werden darf. 

(3) Im Anschluss daran berechnet das Institut für jeden Schuldtitel 
die modifizierte Duration nach folgender Formel: 

modifiziete Duration ¼ 
D 

1 þ R 

dabei entspricht 

D = der nach folgender Formel berechneten Duration: 

D ¼ 
X M 

t¼1 

t · C t 
ð1 þ RÞ t X M 

t¼1 

C t 
ð1 þ RÞ t 

dabei entspricht 

R = der Endfälligkeitsrendite, 

C t = den Barzahlungen im Zeitraum t, 

M = der Gesamtlaufzeit. 

Für Schuldtitel, die einem Vorauszahlungsrisiko unterliegen, wird die 
Berechnung der modifizierten Duration berichtigt. Die EBA gibt im 
Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien 
über die Anwendung derartiger Berichtigungen heraus. 
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(4) Das Institut ordnet dann jeden Schuldtitel der entsprechenden 
Zone der Tabelle 3 zu. Dabei legt es die modifizierte Duration der 
Schuldtitel zugrunde. 

Tabelle 3 

Zone Modifizierte Duration 
(in Jahren) 

Angenommene Zinssatz
änderung (in %) 

Eins > 0 ≤ 1,0 1,0 

Zwei > 1,0 ≤ 3,6 0,85 

Drei > 3,6 0,7 

(5) Anschließend ermittelt das Institut die durationsgewichtete Posi
tion jedes Wertpapiers durch Multiplikation seines Marktwertes mit der 
modifizierten Duration sowie mit der angenommenen Zinssatzänderung 
bei einem Instrument mit der betreffenden modifizierten Duration (siehe 
Spalte 3 der Tabelle 3). 

(6) Das Institut berechnet seine durationsgewichteten Kaufpositionen 
und seine durationsgewichteten Verkaufspositionen innerhalb jeder Zo
ne. Der Betrag der erstgenannten Positionen, die gegen die letztgenann
ten innerhalb jeder Zone aufgerechnet werden, entspricht der ausgegli
chenen durationsgewichteten Position für diese Zone. 

Das Institut berechnet sodann die nicht ausgeglichenen durationsgewich
teten Positionen für jede Zone. Anschließend wird das Verfahren für 
nicht ausgeglichene gewichtete Positionen nach Artikel 339 Absätze 5 
bis 8 angewandt. 

(7) Die Eigenmittelanforderung des Instituts errechnet sich dann als 
die Summe aus 

a) 2 % der ausgeglichenen durationsgewichteten Position für jede Zone; 

b) 40 % der ausgeglichenen durationsgewichteten Positionen zwischen 
Zone eins und Zone zwei sowie zwischen Zone zwei und Zone drei; 

c) 150 % der ausgeglichenen durationsgewichteten Position zwischen 
Zone eins und drei; 

d) 100 % des Restbetrags der nicht ausgeglichenen durationsgewichte
ten Positionen. 

A b s c h n i t t 3 

A k t i e n i n s t r u m e n t e 

Artikel 341 

Nettopositionen in Aktieninstrumenten 

(1) Das Institut addiert all seine gemäß Artikel 327 ermittelten Net
tokaufpositionen und Nettoverkaufspositionen getrennt voneinander. Die 
Summe der absoluten Werte dieser beiden Zahlen ergibt seine Brutto
gesamtposition. 
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(2) Das Institut berechnet die Differenz zwischen der Summe des 
Nettogesamtbetrags der Kaufpositionen und des Nettogesamtbetrags 
der Verkaufspositionen für jeden Markt getrennt. Die Summe der ab
soluten Werte dieser Differenzbeträge ergibt seine Nettogesamtposition. 

(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, um den in Absatz 2 aufgeführten Terminus „Markt“ zu definieren. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 31. Januar 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach dem vorstehenden Unterabsatz gemäß den Arti
keln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 342 

Spezifisches Risiko von Aktieninstrumenten 

Zur Errechnung seiner Eigenmittelanforderung für das spezifische Ri
siko multipliziert das Institut seine Bruttogesamtposition mit 8 %. 

Artikel 343 

Allgemeines Risiko von Aktieninstrumenten 

Die Eigenmittelanforderung für das allgemeine Risiko ist die mit 8 % 
multiplizierte Nettogesamtposition eines Instituts. 

Artikel 344 

Aktienindizes 

(1) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards 
mit einem Verzeichnis der Aktienindizes aus, für die nach Absatz 4 
Satz 2 verfahren werden kann. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchfüh
rungsstandards bis 1. Januar 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durch
führungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verord
nung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

(2) Vor dem Inkrafttreten der technischen Durchführungsstandards 
nach Absatz 1 dürfen Institute die Behandlung nach Absatz 4 Satz 2 
weiter anwenden, sofern die zuständigen Behörden diese Behandlung 
vor dem 1. Januar 2014 angewandt haben. 

(3) Aktienindex-Terminkontrakte und der deltagewichtete Gegenwert 
von Aktienindex-Terminkontraktoptionen und Aktienindex-Optionen, 
die sämtlich im Folgenden als „Aktienindex-Terminkontrakte“ bezeich
net werden, können nach den Positionen in den einzelnen Aktien auf
geschlüsselt werden. Diese Positionen können als zugrunde liegende 
Positionen in den betreffenden Aktien behandelt werden und gegen 
die entgegengesetzten Positionen in den zugrunde liegenden Aktien 
selbst aufgerechnet werden. Die Institute unterrichten die zuständigen 
Behörden, inwieweit sie von dieser Behandlung Gebrauch machen. 
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(4) Wird ein Aktienindex-Terminkontrakt nicht in seine zugrunde 
liegenden Positionen aufgeschlüsselt, so wird er wie eine einzelne Aktie 
behandelt. Das spezifische Risiko für diese einzelne Aktie kann jedoch 
außer Betracht bleiben, wenn der betreffende Aktienindex-Terminkon
trakt an der Börse gehandelt wird und einen relevanten angemessen 
breit gestreuten Index darstellt. 

A b s c h n i t t 4 

Ü b e r n a h m e g a r a n t i e n 

Artikel 345 

Verringerung von Nettopositionen 

(1) Bei Übernahmegarantien für Schuldtitel und Aktieninstrumente 
darf ein Institut das folgende Verfahren für die Berechnung seiner Ei
genmittelanforderungen anwenden. Es berechnet zunächst die Nettoposi
tionen, indem die mit einer Übernahmegarantie versehenen Positionen, 
die von Dritten auf der Grundlage einer förmlichen Vereinbarung ge
zeichnet oder mitgarantiert werden, in Abzug gebracht werden. An
schließend verringert das Institut die Nettopositionen durch Anwendung 
der Faktoren in Tabelle 4 und berechnet seine Eigenmittelanforderungen 
anhand der durch Anwendung der genannten Faktoren verringerten 
Übernahmepositionen. 

Tabelle 4 

Arbeitstag Null: 100 % 

erster Arbeitstag: 90 % 

zweiter und dritter Arbeitstag: 75 % 

vierter Arbeitstag: 50 % 

fünfter Arbeitstag: 25 % 

nach dem fünften Arbeitstag: 0 %. 

Der „Arbeitstag Null“ ist der Arbeitstag, an dem das Institut die un
eingeschränkte Verpflichtung eingegangen ist, eine bestimmte Menge 
von Wertpapieren zu einem vereinbarten Preis zu übernehmen. 

(2) Die Institute teilen den zuständigen Behörden mit, inwieweit sie 
von der Möglichkeit nach Absatz 1 Gebrauch machen. 

A b s c h n i t t 5 

E i g e n m i t t e l a n f o r d e r u n g e n f ü r d a s s p e z i f i s c h e 
R i s i k o b e i ü b e r K r e d i t d e r i v a t e a b g e s i c h e r t e n 

P o s i t i o n e n 

Artikel 346 

Anerkennung von Absicherungen über Kreditderivate 

(1) Absicherungen über Kreditderivate werden entsprechend den 
Grundsätzen der Absätze 2 bis 6 anerkannt. 

(2) Institute behandeln die Position im Kreditderivat als eine Positi
onsseite und die abgesicherte Position, die denselben Nominalbetrag 
oder gegebenenfalls fiktiven Nominalbetrag hat, als die andere Positi
onsseite. 
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(3) Die Absicherung wird vollständig anerkannt, wenn sich die Werte 
der beiden Positionsseiten stets in entgegengesetzter Richtung und in der 
Regel im gleichen Umfang entwickeln. Dies ist in den nachstehenden 
Situationen der Fall: 

a) Die beiden Seiten bestehen aus völlig identischen Instrumenten. 

b) Eine Kassa-Kaufposition wird durch einen Gesamtrenditeswap abge
sichert (oder umgekehrt), und es besteht eine exakte Übereinstim
mung zwischen der Referenzverbindlichkeit und der zugrunde lie
genden Risikoposition (d. h. der Kassaposition). Die Fälligkeit des 
Swaps selbst kann eine andere sein als die der zugrunde liegenden 
Risikoposition. 

In diesen Situationen wird auf keine der beiden Positionsseiten eine 
Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko angewandt. 

(4) Eine 80 %ige Reduzierung wird dann angewandt, wenn sich die 
Werte der beiden Positionsseiten stets in entgegengesetzte Richtungen 
entwickeln und eine exakte Übereinstimmung hinsichtlich der Referenz
verbindlichkeit, der Fälligkeit der Referenzverbindlichkeit und des Kre
ditderivats sowie der Währung der zugrunde liegenden Risikoposition 
besteht. Darüber hinaus bewirken Hauptmerkmale des Kreditderivate
kontrakts nicht, dass die Kursbewegung des Kreditderivats wesentlich 
von den Kursbewegungen der Kassaposition abweicht. In dem Maße, 
wie mit dem Geschäft Risiko übertragen wird, wird eine 80 %ige Re
duzierung der Eigenmittelanforderungen für das spezifische Risiko auf 
die Seite des Geschäfts angewandt, die mit der höheren Eigenmittel
anforderung behaftet ist, wohingegen die Eigenmittelanforderungen für 
das spezifische Risiko auf der Gegenseite mit Null angesetzt werden. 

(5) Abgesehen von den Fällen nach den Absätzen 3 und 4 wird eine 
Absicherung unter folgenden Umständen teilweise anerkannt: 

a) Die Position fällt unter Absatz 3 Buchstabe b, allerdings besteht eine 
Inkongruenz zwischen der Referenzverbindlichkeit und der zugrunde 
liegenden Risikoposition. Die Positionen erfüllen jedoch die folgen
den Anforderungen: 

i) Die Referenzverbindlichkeit hat den gleichen Rang wie die zu
grunde liegende Verbindlichkeit oder ist dieser nachgeordnet. 

ii) Die zugrunde liegende Verbindlichkeit und die Referenzverbind
lichkeit haben ein und denselben Schuldner sowie rechtlich 
durchsetzbare wechselseitige Ausfallklauseln bzw. wechselseitige 
Vorfälligkeitsklauseln. 

b) Die Position fällt unter Absatz 3 Buchstabe a oder unter Absatz 4, 
allerdings besteht eine Währungs- oder Laufzeitinkongruenz zwi
schen der Kreditabsicherung und dem zugrunde liegenden Ver
mögenswert. Derartige Währungsinkongruenzen werden unter der 
Eigenmittelanforderung für das Fremdwährungsrisiko erfasst. 

c) Die Position fällt unter Absatz 4, allerdings besteht eine Inkongruenz 
zwischen der Kassaposition und dem Kreditderivat. Der zugrunde 
liegende Vermögenswert ist jedoch Bestandteil der (lieferbaren) Ver
pflichtungen in der Kreditderivate-Dokumentation. 

Für eine teilweise Anerkennung wird anstelle der Addierung der Eigen
mittelanforderungen für das spezifische Risiko für jede Seite der Trans
aktion lediglich die jeweils höhere der beiden Eigenmittelanforderungen 
angewandt. 
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(6) In allen Situationen, die nicht unter die Absätze 3 bis 5 fallen, 
werden die Eigenmittelanforderungen für das spezifische Risiko für 
beide Positionsseiten getrennt berechnet. 

Artikel 347 

Anerkennung von Absicherungen über Erstausfall-Kreditderivate 
und n-ter-Ausfall-Kreditderivate 

Bei Erstausfall-Kreditderivaten und n-ter-Ausfall-Kreditderivaten wird 
für die Anerkennung nach Artikel 346 wie folgt verfahren: 

a) Erlangt ein Institut eine Kreditabsicherung für mehrere einem Kre
ditderivat zugrunde liegende Referenzeinheiten in der Weise, dass 
der erste bei den betreffenden Werten auftretende Ausfall die Zah
lung auslöst und dieses Kreditereignis auch den Kontrakt beendet, so 
ist es dem Institut gestattet, das spezifische Risiko für diejenige 
Referenzeinheit, für die von allen zugrundeliegenden Referenzeinhei
ten nach Tabelle 1 des Artikels 336 die geringste Eigenmittelanfor
derung für das spezifische Risiko gilt, zu verrechnen. 

b) Löst der n-te Ausfall unter den Forderungen die Zahlung im Rahmen 
der Kreditabsicherung aus, ist es dem Sicherungsnehmer nur dann 
gestattet, das spezifische Risiko zu verrechnen, wenn auch für die 
Ausfälle 1 bis n-1 eine Kreditabsicherung erlangt wurde oder wenn 
n-1 Ausfälle bereits eingetreten sind. In diesen Fällen ist das Ver
fahren nach Buchstabe a für Erstausfall-Kreditderivate unter entspre
chender Anpassung an n-ter-Ausfall-Produkte anzuwenden. 

A b s c h n i t t 6 

E i g e n m i t t e l a n f o r d e r u n g e n f ü r O G A 

Artikel 348 

Eigenmittelanforderungen für OGA 

(1) Unbeschadet anderer Bestimmungen dieses Abschnitts wird auf 
OGA-Positionen eine Eigenmittelanforderung für das Positionsrisiko, 
das das spezifische und das allgemeine Risiko umfasst, von 32 % an
gewandt. Unbeschadet des Artikels 353 in Verbindung mit der modifi
zierten Behandlung von Gold nach Artikel 352 Absatz 4 und Artikel 367 
Absatz 2 Buchstabe b unterliegen OGA-Positionen einer Eigenmittel
anforderung für das Positionsrisiko, das das spezifische und das all
gemeine Risiko umfasst, und für das Fremdwährungsrisiko von 40 %. 

(2) Sofern Artikel 350 nichts anderes vorsieht, ist keine Aufrechnung 
zwischen den zugrunde liegenden Anlagen eines OGA und anderen 
vom Institut gehaltenen Positionen erlaubt. 
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Artikel 349 

Allgemeine Anforderungen an OGA 

Der Ansatz nach Artikel 350 darf auf OGA angewandt werden, sofern 
sämtliche der folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der Prospekt des OGA oder ein gleichwertiges Dokument enthält 
sämtliche nachstehenden Angaben: 

i) die Kategorien der Vermögenswerte, in die der OGA investieren 
darf; 

ii) die relativen Grenzen und die Methodik zur Berechnung etwai
ger Anlagehöchstgrenzen; 

iii) im Falle der Zulässigkeit der Fremdkapitalaufnahme die Höchst
grenze dieser Verschuldung; 

iv) im Falle der Zulässigkeit von Geschäften mit OTC-Finanzderi
vaten oder Pensionsgeschäften oder Wertpapier- oder Warenver
leih- oder -leihgeschäften eine Strategie zur Begrenzung des Ge
genparteiausfallrisikos, das sich aus diesen Geschäften ergibt. 

b) Die Geschäftstätigkeit des OGA ist Gegenstand eines Halbjahres
berichts und eines Jahresberichts, um eine Bewertung des Ver
mögens und der Verbindlichkeiten, der Erträge und der Transaktio
nen während des Berichtszeitraums zu ermöglichen. 

c) Die Anteile des OGA sind in bar rückzahlbar, und zwar aus den 
Vermögenswerten des OGA auf täglicher Basis und auf Anfrage des 
Anteilsinhabers. 

d) Die Anlagen der OGA sind von den Vermögenswerten der OGA- 
Verwaltungsgesellschaft zu trennen. 

e) Das investierende Institut stellt eine angemessene Risikobewertung 
des OGA sicher. 

f) OGA werden von Personen verwaltet, die gemäß der Richt
linie 2009/65/EG oder gleichwertigen Rechtsvorschriften überwacht 
werden. 

Artikel 350 

Spezifische Methoden für OGA 

(1) Sofern dem Institut die zugrunde liegenden Anlagen des OGA 
auf Tagesbasis bekannt sind, kann das Institut die zugrunde liegenden 
Anlagen unmittelbar berücksichtigen, um die Eigenmittelanforderungen 
für das Positionsrisiko, das das allgemeine und das spezifische Risiko 
umfasst, zu berechnen. Nach diesem Ansatz werden Positionen in OGA 
wie Positionen in den zugrunde liegenden Anlagen des OGA behandelt. 
Eine Aufrechnung ist zwischen Positionen in den zugrunde liegenden 
Anlagen des OGA und anderen vom Institut gehaltenen Positionen ge
stattet, sofern das Institut eine ausreichende Zahl von Anteilen hält, um 
eine Einlösung/Kreierung im Austausch für die zugrunde liegenden An
lagen zu ermöglichen. 
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(2) Die Institute können die Eigenmittelanforderungen für das Posi
tionsrisiko, das das allgemeine und das spezifische Risiko umfasst, für 
Positionen in OGA berechnen, indem Positionen angenommen werden, 
die jene repräsentieren, die erforderlich wären, um die Zusammenset
zung und die Wertentwicklung eines extern geschaffenen Indexes oder 
eines festen Korbs von Aktien oder Schuldtiteln gemäß Buchstabe a 
nachzubilden, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Ziel des Anlagemandats des OGA ist es, die Zusammensetzung und 
die Wertentwicklung eines extern geschaffenen Indexes oder eines 
festen Korbs von Aktien oder Schuldtiteln nachzubilden. 

b) Ein Korrelationskoeffizient zwischen den Tagesrenditen des OGA 
und dem Index bzw. Korb von Aktien oder Schuldtiteln, den er 
nachbildet, von mindestens 0,9 kann über einen Zeitraum von min
destens sechs Monaten eindeutig nachgewiesen werden. 

(3) Sind dem Institut die zugrunde liegenden Anlagen des OGA auf 
Tagesbasis nicht bekannt, kann das Institut die Eigenmittelanforderun
gen für das Positionsrisiko, das das allgemeine und das spezifische 
Risiko umfasst, berechnen, wobei folgende Bedingungen zu erfüllen 
sind: 

a) Es wird davon ausgegangen, dass der OGA zunächst bis zur unter 
seinem Mandat zulässigen Höchstgrenze in die Kategorien von Ver
mögenswerten investiert, die die höchste Eigenmittelanforderung ge
trennt für das allgemeine und das spezifische Risiko erhalten, und 
sodann Anlagen in absteigender Reihenfolge tätigt, bis dass die ma
ximale Gesamtanlagengrenze erreicht ist. Die Position im OGA wird 
als direkte Anlage in der angenommenen Position behandelt. 

b) Die Institute berücksichtigen bei der getrennten Berechnung ihrer 
Eigenmittelanforderung für das allgemeine und das spezifische Ri
siko das maximale indirekte Risiko, das sie eingehen könnten, wenn 
sie über den OGA Fremdkapitalpositionen aufnehmen, indem die 
Position im OGA proportional bis zum maximalen Risiko in Bezug 
auf die zugrunde liegenden Anlagebestandteile, das sich gemäß dem 
Mandat ergeben könnte, angehoben wird. 

c) Übersteigt die Eigenmittelanforderung für das allgemeine und das 
spezifische Risiko nach diesem Absatz zusammen genommen die 
Eigenmittelanforderung nach Artikel 348 Absatz 1, wird die Eigen
mittelanforderung auf diese Höhe begrenzt. 

(4) Die Institute können folgende Dritte damit beauftragen, die Ei
genmittelanforderungen für das Positionsrisiko für OGA-Positionen, die 
unter die Absätze 1 bis 4 fallen, gemäß den in diesem Kapitel beschrie
benen Methoden zu berechnen und zu melden: 

a) die Verwahrstelle des OGA, sofern der OGA ausschließlich in Wert
papiere investiert und sämtliche Wertpapiere bei dieser Verwahrstelle 
hinterlegt; 

b) für andere OGA die Verwaltungsgesellschaft des OGA, sofern diese 
die Kriterien des Artikels 132 Absatz 3 Buchstabe a erfüllt. 
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Die Richtigkeit der Berechnung wird von einem externen Prüfer bestä
tigt. 

KAPITEL 3 

Eigenmittelanforderungen für das Fremdwährungsrisiko 

Artikel 351 

Schwellenwert und Gewichtung für das Fremdwährungsrisiko 

Übersteigt die nach dem Verfahren des Artikels 352 berechnete Summe 
der gesamten Nettofremdwährungsposition und der Nettogoldposition 
eines Instituts, einschließlich Fremdwährungs- und Goldpositionen, für 
die Eigenmittelanforderungen mit Hilfe eines internen Modells berech
net werden, 2 % des Gesamtbetrags seiner Eigenmittel, so berechnet das 
Institut eine Eigenmittelanforderung für das Fremdwährungsrisiko. Die 
Eigenmittelanforderung für das Fremdwährungsrisiko ist die Summe der 
gesamten Netto-Fremdwährungsposition und der Nettogoldposition in 
der Währung der Rechnungslegung mit 8 % multipliziert. 

Artikel 352 

Berechnung der gesamten Netto-Fremdwährungsposition 

(1) Die offene Nettoposition des Instituts wird in den einzelnen Wäh
rungen (einschließlich der Währung der Rechnungslegung) und in Gold 
als Summe der folgenden Elemente (positiv oder negativ) berechnet: 

a) Netto-Kassaposition (d. h. alle Aktiva abzüglich aller Passiva, ein
schließlich der aufgelaufenen und noch nicht fälligen Zinsen in der 
betreffenden Währung oder im Fall von Gold die Netto-Kassaposi
tion in Gold); 

b) Netto-Terminposition (d. h. alle ausstehenden Beträge abzüglich aller 
zu zahlenden Beträge im Rahmen von Währungs- und Goldtermin
geschäften, einschließlich der Währungs- und Gold-Terminkontrakte 
und des Kapitalbetrags der Währungsswaps, die nicht in der Kassa
position enthalten sind); 

c) unwiderrufliche Garantien und vergleichbare Instrumente, die mit 
Sicherheit in Anspruch genommen werden und aller Voraussicht 
nach uneinbringlich sind; 

d) mit Hilfe des Delta-Faktors oder auf Basis des Delta-Faktors ermit
telter Netto-Gegenwert des gesamten Bestands an Fremdwährungs- 
und Gold-Optionen; 

e) Marktwert anderer Optionen. 

Der Delta-Faktor für die Zwecke des Buchstabens d ist derjenige der 
betreffenden Börse. Bei nicht börsengehandelten Optionen oder wenn 
der Delta-Faktor von der betreffenden Börse nicht erhältlich ist, darf das 
Institut den Delta-Faktor vorbehaltlich der Erlaubnis der zuständigen 
Behörden unter Verwendung eines geeigneten Modells selbst berechnen. 
Die Erlaubnis wird erteilt, sofern mit dem Modell eine angemessene 
Schätzung der Änderungsrate für den Wert der Option oder des Opti
onsscheins bei geringfügigen Änderungen des Marktpreises des Basis
werts vorgenommen wurde. 
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Das Institut darf dabei den Nettobetrag der künftigen, noch nicht ange
fallenen, aber bereits voll abgesicherten Einnahmen und Ausgaben be
rücksichtigen, sofern es durchgängig so vorgeht. 

Das Institut darf Nettopositionen in Korbwährungen gemäß den gelten
den Quoten in die verschiedenen Währungen, aus denen sich diese 
zusammensetzen, zerlegen. 

(2) Alle Positionen, die ein Institut bewusst eingegangen ist, um sich 
gegen die nachteilige Auswirkung einer Wechselkursänderung auf seine 
Eigenmittelquoten gemäß Artikel 92 Absatz 1 abzusichern, können vor
behaltlich der Genehmigung der zuständigen Behörden bei der Errech
nung der offenen Netto-Fremdwährungspositionen ausgeschlossen wer
den. Solche Positionen sind keine Handelspositionen oder sind struktu
reller Art, und jegliche Änderung der Bedingungen für ihren Ausschluss 
erfordert eine gesonderte Erlaubnis der zuständigen Behörden. Positio
nen eines Instituts im Zusammenhang mit Posten, die bereits bei der 
Berechnung der Eigenmittel in Abzug gebracht wurden, können unter 
denselben Bedingungen genauso behandelt werden. 

(3) Ein Institut darf bei der Berechnung der offenen Nettoposition in 
den einzelnen Währungen und in Gold den jeweiligen Nettogegenwarts
wert heranziehen, sofern das Institut diesen Ansatz durchgängig einsetzt. 

(4) Die Netto-Kauf- und Verkaufspositionen in den einzelnen Wäh
rungen, mit Ausnahme der Währung der Rechnungslegung, und die 
Netto-Kauf- oder Verkaufsposition in Gold werden zum Kassakurs in 
die Währung der Rechnungslegung umgerechnet. Anschließend werden 
diese getrennt addiert, um die gesamte Netto-Kaufposition und die ge
samte Netto-Verkaufsposition zu ermitteln. Der höhere dieser beiden 
Gesamtbeträge entspricht der gesamten Netto-Fremdwährungsposition 
des Instituts. 

(5) Die Institute spiegeln andere Risiken, die mit Optionen verbun
den sind — abgesehen vom Delta-Faktor-Risiko — in den Eigenmittel
anforderungen adäquat wider. 

(6) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen verschiedene Methoden festgelegt werden, um andere 
Risiken — abgesehen vom Delta-Faktor-Risiko — in den Eigenmittel
anforderungen in einer dem Umfang und der Komplexität der Tätig
keiten der Institute im Bereich Optionen angemessenen Weise zu be
rücksichtigen. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 31. Dezember 2013 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach dem Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 
der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Vor dem Inkrafttreten der technischen Standards nach Unterabsatz 1 
dürfen die zuständigen Behörden weiterhin bestehende nationale Be
handlungen anwenden, wenn sie diese vor dem 31. Dezember 2013 
angewandt haben. 
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Artikel 353 

Fremdwährungsrisiko von OGA 

(1) Für die Zwecke des Artikels 352 werden in Bezug auf OGA die 
tatsächlichen Fremdwährungspositionen des OGA berücksichtigt. 

(2) Die Institute können den Ausweis von Fremdwährungspositionen 
in OGA heranziehen, der vonseiten folgender Dritter vorgenommen 
wird: 

a) die Verwahrstelle des OGA, sofern der OGA ausschließlich in Wert
papiere investiert und sämtliche Wertpapiere bei dieser Verwahrstelle 
hinterlegt; 

b) für andere OGA von der Verwaltungsgesellschaft des OGA, sofern 
diese die Kriterien des Artikels 132 Absatz 3 Buchstabe a erfüllt. 

Die Richtigkeit der Berechnung wird von einem externen Prüfer bestä
tigt. 

(3) Kennt ein Institut die Fremdwährungspositionen in einem OGA 
nicht, wird davon ausgegangen, dass dieser bis zur im Rahmen seines 
Mandats möglichen Höchstgrenze in Fremdwährungspositionen inves
tiert hat; die Institute tragen hierbei bei der Berechnung ihrer Eigen
mittelanforderung für Fremdwährungsrisiken im Hinblick auf ihre Han
delsbuchpositionen dem maximalen indirekten Risiko Rechnung, das sie 
erreichen könnten, wenn sie mittels des OGA Fremdkapitalpositionen 
aufnehmen würden. Dies erfolgt, indem die Position im OGA propor
tional bis zum Höchstrisiko angehoben wird, das in Bezug auf die 
zugrunde liegenden Positionen eingegangen werden kann, die sich aus 
dem Anlagemandat ergeben. Die angenommene Position des OGA in 
Fremdwährungen wird wie eine gesonderte Währung behandelt, d. h. 
wie Anlagen in Gold, wobei allerdings die Gesamtkaufposition zur 
offenen Gesamtfremdwährungskaufposition und die Gesamtverkaufs
position zur offenen Gesamtfremdwährungsverkaufsposition hinzuad
diert werden kann, sofern die Ausrichtung der Anlagen des OGA be
kannt ist. Eine Aufrechnung derartiger Positionen vor der Berechnung 
ist nicht zulässig. 

Artikel 354 

Eng verbundene Währungen 

(1) Die Institute dürfen für Positionen in relevanten eng verbundenen 
Währungen niedrigere Eigenmittelanforderungen erfüllen. Eine enge 
Verbindung zwischen zwei Währungen darf nur unterstellt werden, 
wenn bei Zugrundelegung der täglichen Wechselkurse für die voran
gegangenen drei Jahre eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 99 % 
— und für die vorangegangenen fünf Jahre eine solche von 95 % — 
besteht, dass aus gleich hohen und entgegengesetzten Positionen in 
diesen Währungen über die folgenden zehn Arbeitstage ein Verlust ent
steht, der höchstens 4 % des Werts der betreffenden ausgeglichenen 
Position (in der Währung der Rechnungslegung) beträgt. Für die aus
geglichene Position in zwei eng verbundenen Währungen beträgt die 
Eigenmittelanforderung 4 % des Werts der ausgeglichenen Position. 
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(2) Bei der Berechnung der Anforderungen gemäß diesem Kapitel 
dürfen Institute Positionen in Währungen vernachlässigen, für die eine 
rechtlich bindende zwischenstaatliche Vereinbarung besteht, die deren 
Schwankung gegenüber anderen in dieser Vereinbarung erfassten Wäh
rungen begrenzt. Die Institute haben ihre ausgeglichenen Positionen in 
diesen Währungen zu berechnen und dafür eine Eigenmittelanforderung 
zu erfüllen, die mindestens der Hälfte der in der zwischenstaatlichen 
Vereinbarung für die betreffenden Währungen festgelegten höchstzuläs
sigen Schwankung entspricht. 

(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards 
mit einem Verzeichnis der Währungen aus, für die nach Absatz 1 ver
fahren werden darf. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchfüh
rungsstandards bis 1. Januar 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durch
führungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verordnung 
(EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

(4) Die Eigenmittelanforderung für die ausgeglichenen Positionen in 
Währungen der Mitgliedstaaten, die an der zweiten Stufe der Wirt
schafts- und Währungsunion teilnehmen, darf als 1,6 % des Werts dieser 
ausgeglichenen Positionen berechnet werden. 

(5) Nur die nicht ausgeglichenen Positionen in Währungen gemäß 
diesem Artikel werden in die gesamte offene Nettoposition nach Arti
kel 352 Absatz 4 einbezogen. 

(6) Geht aus den täglichen Wechselkursen der vorangegangenen drei 
oder fünf Jahre bei gleich hohen und entgegengesetzten Positionen in 
zwei Währungen über die jeweils folgenden zehn Arbeitstage hervor, 
dass die beiden Währungen perfekt positiv korrelieren und das Institut 
jederzeit eine Geld-Brief-Spanne von Null für die jeweiligen Abschlüsse 
erwarten kann, darf es mit ausdrücklicher Genehmigung seiner zustän
digen Behörde bis Ende 2017 eine Eigenmittelanforderung von 0 % 
ansetzen. 

KAPITEL 4 

Eigenmittelanforderungen für das Warenpositionsrisiko 

Artikel 355 

Wahl der Methode für das Warenpositionsrisiko 

Vorbehaltlich der Artikel 356 bis 358 berechnen die Institute die Eigen
mittelanforderung für das Warenpositionsrisiko anhand einer der in den 
Artikeln 359, 360 oder 361 festgelegten Methoden. 
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Artikel 356 

Ergänzende Warengeschäfte 

(1) Institute, die ergänzende Geschäfte mit Agrarerzeugnissen betrei
ben, dürfen zum Jahresende die Eigenmittelanforderungen für ihren 
physischen Warenbestand für das Folgejahr bestimmen, sofern sämtliche 
der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Das Institut hält jederzeit während des Jahres Eigenmittel für dieses 
Risiko vor, dessen Höhe nicht unter der durchschnittlichen Eigen
mittelanforderung für das konservativ geschätzte Risiko für das Fol
gejahr liegt; 

b) Das Institut nimmt eine vorsichtige Schätzung der erwarteten Vola
tilität des gemäß Buchstabe a berechneten Werts vor; 

c) Die durchschnittliche Eigenmittelanforderung für dieses Risiko über
steigt nicht 5 % der Eigenmittel des Instituts oder 1 Mio. EUR; unter 
Berücksichtigung der im Einklang mit Buchstabe b geschätzten Vo
latilität übersteigt der erwartete Höchstwert der Eigenmittelanforde
rungen nicht 6,5 % seiner Eigenmittel; 

d) Das Institut überwacht kontinuierlich, ob die gemäß den Buchsta
ben a und b durchgeführten Schätzungen nach wie vor die Realität 
widerspiegeln. 

(2) Institute teilen den zuständigen Behörden mit, inwieweit sie von 
der Möglichkeit nach Absatz 1 Gebrauch machen. 

Artikel 357 

Positionen in Waren 

(1) Jede Position in Waren oder warenunterlegten Derivaten wird in 
Standardmaßeinheiten ausgedrückt. Der Kassakurs der einzelnen Waren 
wird in der Währung der Rechnungslegung angegeben. 

(2) Positionen in Gold oder goldunterlegten Derivaten gelten als dem 
Fremdwährungsrisiko unterliegend und werden für die Zwecke der Be
rechnung des Warenpositionsrisikos gegebenenfalls gemäß Kapitel 3 
oder 5 behandelt. 

(3) Der Überschuss der Kauf-(Verkaufs-) positionen eines Instituts 
über seine Verkaufs- (Kauf-) positionen in derselben Ware und in iden
tischen Warenterminkontrakten, Optionen und Optionsscheinen ist seine 
Nettoposition für die Zwecke des Artikels 360 Absatz 1 in Bezug auf 
diese Ware. Positionen in Derivaten werden — wie in Artikel 358 
erläutert — als Positionen in der zugrunde liegenden Ware behandelt. 

(4) Für die Zwecke der Berechnung einer Position in Waren werden 
folgende Positionen als Positionen in derselben Ware behandelt: 
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a) Positionen in verschiedenen Unterkategorien derselben Ware, wenn 
diese Unterkategorien bei der Lieferung untereinander austauschbar 
sind; 

b) Positionen in ähnlichen Waren, wenn sie nahe Substitute sind und 
ihre Preisentwicklung für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr 
eine eindeutige Mindestkorrelation von 0,9 aufweist. 

Artikel 358 

Spezifische Instrumente 

(1) Warenterminkontrakte und Terminpositionen bezüglich des Kaufs 
oder Verkaufs bestimmter Waren sind als fiktive, in einer Standardmaß
einheit ausgedrückte Nominalbeträge in das Risikomesssystem auf
zunehmen und gemäß ihrem Fälligkeitstermin in das entsprechende 
Laufzeitband einzustellen. 

(2) Warenswaps, bei denen eine Seite der Transaktion ein fester Preis 
und die andere der jeweilige Marktpreis ist, sind als eine Reihe von dem 
Nominalwert des Geschäfts entsprechenden Positionen zu behandeln, 
wobei gegebenenfalls eine Position jeweils einer Zahlung aus dem 
Swap entspricht und in das entsprechende Laufzeitband nach Artikel 359 
Absatz 1 eingestellt wird. Dabei handelt es sich um Kaufpositionen, 
wenn das Institut einen festen Preis zahlt und einen variablen Preis 
erhält, und um Verkaufspositionen, wenn das Institut einen festen Preis 
erhält und einen variablen Preis zahlt. Warenswaps, bei denen die bei
den Seiten der Transaktion verschiedene Waren betreffen, sind beim 
Laufzeitbandverfahren für beide Waren getrennt in den jeweiligen Lauf
zeitbandfächer einzustellen. 

(3) Optionen und Optionsscheine auf Waren oder auf warenunter
legte Derivate sind für die Zwecke dieses Kapitels wie Positionen zu 
behandeln, deren Wert dem mit dem Delta-Faktor multiplizierten Basis
wert entspricht. Die letztgenannten Positionen können gegen entgegen
gesetzte Positionen in identischen zugrunde liegenden Waren oder wa
renunterlegten Derivaten aufgerechnet werden. Als Delta-Faktor ist der
jenige der betreffenden Börse zu verwenden. Bei nicht börsengehandel
ten Optionen oder wenn der Delta-Faktor von der betreffenden Börse 
nicht erhältlich ist, darf das Institut den Delta-Faktor vorbehaltlich der 
Genehmigung durch die zuständigen Behörden unter Verwendung eines 
geeigneten Modells selbst berechnen. Die Genehmigung wird erteilt, 
sofern mit dem Modell eine angemessene Schätzung der Änderungsrate 
für den Wert der Option oder des Optionsscheins bei geringfügigen 
Änderungen des Marktpreises des Basiswerts vorgenommen wurde. 

Die Institute spiegeln andere Risiken, die mit Optionen verbunden sind 
— abgesehen vom Delta-Faktor-Risiko — in den Eigenmittelanforde
rungen adäquat wider. 

(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen verschiedene Methoden festgelegt werden, um andere 
Risiken — abgesehen vom Delta-Faktor-Risiko — in den Eigenmittel
anforderungen in einer dem Umfang und der Komplexität der Tätig
keiten der Institute im Bereich Optionen angemessenen Weise zu be
rücksichtigen. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 31. Dezember 2013 vor. 
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Vor dem Inkrafttreten der technischen Standards nach Unterabsatz 1 
dürfen die zuständigen Behörden weiterhin bestehende nationale Be
handlungen anwenden, wenn sie diese vor dem 31. Dezember 2013 
angewandt haben. 

(5) Das Institut bezieht die betreffenden Warenpositionen in die Be
rechnung seiner Eigenmittelanforderungen für Warenpositionsrisiken 
ein, wenn es sich bei dem Institut um Folgendes handelt: 

a) eine Partei, die Waren oder garantierte Rechtsansprüche auf Waren 
im Rahmen einer Rückkaufsvereinbarung überträgt; 

b) eine verleihende Partei bei einem Warenverleihgeschäft. 

Artikel 359 

Laufzeitbandverfahren 

(1) Das Institut legt für jede Ware einen gesonderten Laufzeitband
fächer entsprechend der Tabelle 1 zugrunde. Alle Positionen in der 
betreffenden Ware werden in die entsprechenden Laufzeitbänder einge
stellt. Warenbestände sind in das erste Laufzeitband zwischen 0 bis zu 
einschließlich einem Monat einzuordnen. 

Tabelle 1 

Laufzeitband 
(1) 

Spread-Satz (in %) 
(2) 

0 ≤ 1 Monat 1,50 

> 1 ≤ 3 Monate 1,50 

> 3 ≤ 6 Monate 1,50 

> 6 ≤ 12 Monate 1,50 

1 ≤ 2 Jahre 1,50 

2 ≤ 3 Jahre 1,50 

> 3 Jahre 1,50 

(2) Positionen in derselben Ware dürfen gegeneinander aufgerechnet 
und als Nettoposition in das entsprechende Laufzeitband eingestellt 
werden, wenn 

a) die entsprechenden Geschäfte denselben Fälligkeitstermin haben; 

b) die entsprechenden Geschäfte innerhalb desselben Zehn-Tages-Zeit
raums fällig werden und auf Märkten mit täglichen Lieferterminen 
gehandelt werden. 
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(3) Anschließend errechnet das Institut für jedes Laufzeitband die 
Summe der Kaufpositionen sowie die Summe der Verkaufspositionen. 
Der Betrag der ersteren Summe, der innerhalb eines gegebenen Lauf
zeitbands durch den der letzteren Summe ausgeglichen wird, ist in 
jenem Band die ausgeglichene Position, während die verbleibende Kauf- 
oder Verkaufsposition die nicht ausgeglichene Position für dasselbe 
Laufzeitband darstellt. 

(4) Der Teil der nicht ausgeglichenen Kauf-(Verkaufs-)position für 
ein gegebenes Laufzeitband, der durch die nicht ausgeglichene Ver
kaufs-(Kauf-)position für ein Laufzeitband mit längerer Fristigkeit aus
geglichen wird, stellt die ausgeglichene Position zwischen zwei Lauf
zeitbändern dar. Der Teil der nicht ausgeglichenen Kaufposition oder 
der nicht ausgeglichenen Verkaufsposition, der nicht auf diese Weise 
ausgeglichen werden kann, stellt die nicht ausgeglichene Position dar. 

(5) Die Eigenmittelanforderung eines Instituts für jede Ware errech
net sich auf der Grundlage des entsprechenden Laufzeitbandfächers als 
die Summe aus 

a) der Summe der ausgeglichenen Kauf- und Verkaufspositionen, die 
mit dem jeweiligen Spread-Satz für jedes Laufzeitband (siehe 
Spalte 2 der Tabelle 1) und dem Kassakurs der Ware multipliziert 
wird; 

b) der ausgeglichenen Position zwischen zwei Laufzeitbändern für jedes 
Laufzeitband, in das eine nicht ausgeglichene Position vorgetragen 
wird, multipliziert mit 0,6 %, d. h. dem Gewichtungssatz für vor
getragene Positionen („carry rate“), und mit dem Kassakurs der Wa
re; 

c) den restlichen, nicht ausgeglichenen Positionen, multipliziert mit 
15 %, d. h. dem einfachen Gewichtungssatz („outright rate“), und 
mit dem Kassakurs der Ware. 

(6) Die Gesamteigenmittelanforderung eines Instituts zur Unterlegung 
des Warenpositionsrisikos errechnet sich als die Summe der gemäß 
Absatz 5 berechneten Eigenmittelanforderungen für jede Ware. 

Artikel 360 

Vereinfachtes Verfahren 

(1) Die Eigenmittelanforderung des Instituts für jede Ware errechnet 
sich hier als die Summe aus 

a) 15 % der Nettoposition, unabhängig davon, ob es sich um eine Kauf- 
oder Verkaufsposition handelt, multipliziert mit dem Kassakurs der 
Ware; 

b) 3 % der Bruttoposition (Kaufposition plus Verkaufsposition), multi
pliziert mit dem Kassakurs der Ware. 

(2) Die Gesamteigenmittelanforderung eines Instituts zur Unterlegung 
des Warenpositionsrisikos errechnet sich als die Summe der gemäß 
Absatz 1 berechneten Eigenmittelanforderungen für jede Ware. 
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Artikel 361 

Erweitertes Laufzeitbandverfahren 

Institute dürfen anstelle der in Artikel 359 genannten Sätze die Mindest
sätze für den Spread-, den Vortrags- und den einfachen Gewichtungs
satz der nachstehenden Tabelle 2 verwenden, sofern sie 

a) Warengeschäfte in erheblichem Umfang tätigen; 

b) ein angemessen diversifiziertes Portfolio von Warenpositionen hal
ten; 

c) noch nicht in der Lage sind, interne Modelle für die Berechnung der 
Eigenmittelunterlegung des Warenpositionsrisikos einzusetzen. 

Tabelle 2 

Edelmetalle 
(ausgenommen 

Gold) 
Andere Metalle 

Agrarerzeug
nisse (Agrar

rohstoffe) 

Sonstige, ein
schließlich 

Energieproduk
te 

„Spread“-Satz (in 
%) 

1,0 1,2 1,5 1,5 

Gewichtungssatz 
für vorgetragene 
Positionen(in %) 

0,3 0,5 0,6 0,6 

einfacher Gewich
tungssatz (in %) 

8 10 12 15 

Die Institute zeigen den zuständigen Behörden an, inwieweit sie von 
dem Verfahren nach diesem Artikel Gebrauch machen und legen dabei 
Nachweise für ihre Bemühungen vor, ein internes Modell für die Be
rechnung der Eigenmittelanforderung für das Warenpositionsrisiko ein
zuführen. 

KAPITEL 5 

Verwendung interner Modelle zur Berechnung der 
Eigenmittelanforderungen 

A b s c h n i t t 1 

E r l a u b n i s u n d E i g e n m i t t e l a n f o r d e r u n g e n 

Artikel 362 

Spezifische und allgemeine Risiken 

Das Positionsrisiko gehandelter Schuldtitel oder Aktieninstrumente oder 
davon abgeleiteter Derivate darf für die Zwecke dieses Kapitels in zwei 
Komponenten aufgeteilt werden. Die erste Komponente ist die spezi
fische Risikokomponente, sie erfasst das Risiko einer Preisänderung bei 
dem betreffenden Instrument aufgrund von Faktoren, die auf seinen 
Emittenten oder im Fall eines Derivats auf den Emittenten des zugrunde 
liegenden Instruments zurückzuführen sind. Die zweite Komponente 
betrifft das allgemeine Risiko und erfasst das Risiko einer Preisänderung 
bei dem betreffenden Wertpapier, die im Fall gehandelter Schuldtitel 
oder davon abgeleiteter Instrumente einer Änderung des Zinsniveaus 
oder im Fall von Aktien oder davon abgeleiteter Instrumente einer all
gemeinen Bewegung am Aktienmarkt zuzuschreiben ist, die in keinem 
Zusammenhang mit den spezifischen Merkmalen einzelner Wertpapiere 
steht. 
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Artikel 363 

Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle 

(1) Nachdem sie überprüft haben, dass ein Institut die einschlägigen 
Anforderungen der Abschnitte 2, 3 und 4 erfüllt, geben die zuständigen 
Behörden dem Institut die Erlaubnis, die Eigenmittelanforderungen für 
eine oder mehrere der folgenden Risikokategorien mit Hilfe seiner in
ternen Modelle anstelle oder in Verbindung mit den Verfahren nach den 
Kapiteln 2 bis 4 zu berechnen: 

a) allgemeines Risiko von Aktieninstrumenten; 

b) spezifisches Risiko von Aktieninstrumenten; 

c) allgemeines Risiko von Schuldtiteln; 

d) spezifisches Risiko von Schuldtiteln; 

e) Fremdwährungsrisiko; 

f) Warenpositionsrisiko. 

(2) Für Risikokategorien, für die dem Institut keine Erlaubnis nach 
Absatz 1 zur Verwendung interner Modelle erteilt wurde, berechnet das 
Institut die Eigenmittelanforderungen weiterhin erforderlichenfalls ge
mäß den Kapiteln 2, 3 und 4. Für die Verwendung interner Modelle 
ist für jede Risikokategorie eine Erlaubnis der zuständigen Behörden 
erforderlich, die nur gegeben wird, wenn das interne Modell einen sig
nifikanten Anteil der Positionen einer bestimmten Risikokategorie er
fasst. 

(3) Wesentliche Änderungen in der Verwendung der internen Model
le, deren Verwendung dem Institut gestattet wurde, und die Ausdehnung 
der Verwendung dieser gestatteten Modelle, insbesondere auf zusätzli
che Risikokategorien, sowie die erste Berechnung des Risikopotenzials 
unter Stressbedingungen („Stressed Value-at-Risk“) nach Artikel 365 
Absatz 2 erfordern eine gesonderte Erlaubnis der zuständigen Behörden. 

Institute zeigen den zuständigen Behörden alle sonstigen Ausweitungen 
und Änderungen der Verwendung der internen Modelle, deren Verwen
dung ihnen gestattet wurde, an. 

(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen Folgendes präzisiert wird: 

a) die Bedingungen für die Beurteilung der Erweiterungen und Ände
rungen bei der Verwendung der internen Modelle; 

b) die Beurteilungsmethodik, nach der die zuständigen Behörden den 
Instituten die Verwendung interner Modelle erlauben; 

c) die Bedingungen, unter denen der Anteil der erfassten Positionen 
einer bestimmten Risikokategorie als „signifikant“ im Sinne des Ab
satzes 2 gilt. 
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Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 31. Dezember 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 364 

Eigenmittelanforderungen bei der Verwendung interner Modelle 

(1) Jedes Institut, das ein internes Modell verwendet, erfüllt — zu
sätzlich zu den nach den Kapiteln 2, 3 und 4 berechneten Eigenmittel
anforderungen für Risikokategorien, für die die zuständigen Behörden 
keine Erlaubnis zur Verwendung eines internen Modells gegeben haben 
— eine Eigenmittelanforderung, die der Summe der Werte nach den 
Buchstaben a und b entspricht: 

a) dem höheren der folgenden Werte: 

i) Vortageswert des gemäß Artikel 365 Absatz 1 errechneten Risi
kopotenzials (VaR t-1 ); 

ii) Durchschnitt der in den vorausgegangenen 60 Geschäftstagen er
mittelten Tageswerte des Risikopotenzials im Sinne von Arti
kel 365 Absatz 1 (VaR avg ), multipliziert mit dem Multiplikations
faktor (m c ) gemäß Artikel 366; 

b) dem höheren der folgenden Werte: 

i) seine letzte verfügbare gemäß Artikel 365 Absatz 2 errechnete 
Maßzahl des Risikopotenzials unter Stressbedingungen (sVaR t-1 ); 
und 

ii) Durchschnitt der auf die in Artikel 365 Absatz 2 genannte Weise 
und mit der dort genannten Häufigkeit berechneten Maßzahlen 
des Risikopotenzials unter Stressbedingungen für die voraus
gegangenen 60 Geschäftstage (sVaR avg ), multipliziert mit dem 
Multiplikationsfaktor (m s ) gemäß Artikel 366. 

(2) Institute, die zur Berechnung ihrer Eigenmittelanforderung für das 
spezifische Risiko von Schuldtiteln interne Modelle verwenden, erfüllen 
eine zusätzliche Eigenmittelanforderung, die der Summe der Werte nach 
den Buchstaben a und b entspricht: 

a) die gemäß den Artikeln 337 und 338 berechnete Eigenmittelanfor
derung für das spezifische Risiko von Verbriefungspositionen und n- 
ter-Ausfall-Kreditderivaten im Handelsbuch, mit Ausnahme derjeni
gen, die in eine Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko 
des Korrelationshandelsportfolios gemäß Abschnitt 5 einbezogen 
sind, und gegebenenfalls die Eigenmittelanforderung für das spezi
fische Risiko im Einklang mit Kapitel 2 Abschnitt 6 für diejenigen 
OGA-Positionen, für die weder die Anforderungen nach Artikel 350 
Absatz 1 noch die Anforderungen nach Artikel 350 Absatz 2 erfüllt 
sind; 
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b) der höhere der folgenden Werte: 

i) letzte verfügbare gemäß Abschnitt 3 errechnete Maßzahl des zu
sätzlichen Ausfall- und Migrationsrisikos, 

ii) Durchschnittswert dieser Maßzahl in den vorausgegangenen 
zwölf Wochen. 

(3) Institute, die ein den Anforderungen des Artikels 338 Absätze 1 
bis 3 entsprechendes Korrelationshandelsportfolio besitzen, dürfen eine 
auf Artikel 377 anstatt Artikel 338 Absatz 4 gestützte Eigenmittelanfor
derung erfüllen, die dem höheren der nachstehenden Werte entspricht: 

a) letzte verfügbare gemäß Abschnitt 5 errechnete Risikomaßzahl des 
Korrelationshandelsportfolios, 

b) Durchschnittswert dieser Maßzahl in den vorausgegangenen zwölf 
Wochen; 

c) 8 % der Eigenmittelanforderung, die — zum Zeitpunkt der Berech
nung der letzten verfügbaren Risikomaßzahl nach Buchstabe a — 
nach Artikel 338 Absatz 4 für alle in das interne Modell für das 
Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Positionen berechnet wür
de. 

A b s c h n i t t 2 

A l l g e m e i n e A n f o r d e r u n g e n 

Artikel 365 

Berechnung des Risikopotenzials und des Risikopotenzials unter 
Stressbedingungen 

(1) Für die Berechnung der Maßzahl des Risikopotenzials im Sinne 
des Artikels 364 gelten folgende Anforderungen: 

a) tägliche Berechnung der Maßzahl des Risikopotenzials, 

b) einseitiges Konfidenzniveau von 99 %, 

c) Haltedauer von zehn Tagen, 

d) tatsächlicher historischer Beobachtungszeitraum von mindestens ei
nem Jahr, ausgenommen in den Fällen, in denen ein kürzerer Be
obachtungszeitraum aufgrund einer erheblichen Zunahme der Preis
volatilität gerechtfertigt ist, 

e) mindestens monatliche Aktualisierung der Datenreihen. 

Das Institut darf Risikopotenzial-Maßzahlen verwenden, die ausgehend 
von einer Haltedauer von weniger als zehn Tagen errechnet und auf 
zehn Tage hochgerechnet werden, sofern dazu eine angemessene und 
regelmäßig überprüfte Methode verwendet wird. 
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(2) Zusätzlich berechnet das Institut im Einklang mit den in Absatz 1 
aufgeführten Anforderungen mindestens wöchentlich das Risikopoten
zial unter Stressbedingungen des aktuellen Portfolios, wobei die Modell
parameter für das Risikopotenzial unter Stressbedingungen aus histori
schen Daten eines ununterbrochenen Zwölfmonatszeitraums mit signifi
kantem und für das Portfolio des Instituts maßgeblichem Finanzstress 
ermittelt werden. Die Auswahl dieser historischen Daten unterliegt der 
mindestens jährlichen Überprüfung durch das Institut, das den zustän
digen Behörden das Ergebnis mitteilt. Die EBA überwacht die Band
breite der Praxis für die Berechnung des Risikopotenzials unter Stress
bedingungen und gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 Leitlinien dazu heraus. 

Artikel 366 

Aufsichtliche Rückvergleiche und Multiplikationsfaktoren 

(1) Die Ergebnisse der Berechnungen nach Artikel 365 werden durch 
die Multiplikationsfaktoren (m c ) und (m s ) heraufskaliert. 

(2) Jeder der Multiplikationsfaktoren (m c ) und (m s ) entspricht der 
Summe aus mindestens 3 und einem Zuschlagsfaktor zwischen 0 und 1 
gemäß Tabelle 1. Dieser Zuschlagsfaktor richtet sich nach der Zahl der 
Überschreitungen, die sich bei den Rückvergleichen der gemäß Arti
kel 365 Absatz 1 berechneten Maßzahl des Risikopotenzials des Insti
tuts während der unmittelbar vorausgegangenen 250 Geschäftstage er
geben haben. 

Tabelle 1 

Anzahl der Überschreitungen Zuschlagsfaktor 

Weniger als 5 0,00 

5 0,40 

6 0,50 

7 0,65 

8 0,75 

9 0,85 

10 oder mehr 1,00 

(3) Die Institute zählen die Überschreitungen bei täglichen Rückver
gleichen der hypothetischen und tatsächlichen Änderungen des Portfo
liowerts. Eine Überschreitung liegt vor, wenn eine Eintagesänderung des 
Portfoliowerts die mit Hilfe des internen Modells des Instituts errechnete 
Maßzahl des Risikopotenzials für denselben Eintageszeitraum über
schreitet. Zur Ermittlung des Zuschlagsfaktors wird die Zahl der Über
schreitungen zumindest einmal pro Quartal berechnet und entspricht der 
Höchstzahl der Überschreitungen bei den hypothetischen und den tat
sächlichen Änderungen des Portfoliowerts. 

Ein Rückvergleich der hypothetischen Änderungen des Portfoliowerts 
beruht auf dem Vergleich zwischen dem Tagesendwert des Portfolios 
und seinem Wert am Ende des darauf folgenden Tages unter der An
nahme unveränderter Tagesendpositionen. 

Ein Rückvergleich der tatsächlichen Änderungen des Portfoliowerts be
ruht auf dem Vergleich zwischen dem Tagesendwert des Portfolios und 
seinem tatsächlichen Wert am Ende des darauf folgenden Tages, ohne 
Gebühren, Provisionen und Nettozinserträge. 
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(4) Die zuständigen Behörden können in Einzelfällen den Zuschlags
faktor auf einen Wert beschränken, der sich aus den Überschreitungen 
bei hypothetischen Änderungen ergibt, sofern die Anzahl der Über
schreitungen bei den tatsächlichen Änderungen nicht auf Schwächen 
des internen Modells zurückzuführen ist. 

(5) Damit die zuständigen Behörden die Angemessenheit der Multi
plikationsfaktoren laufend überwachen können, melden die Institute un
verzüglich und in jedem Fall binnen fünf Arbeitstagen, wenn aufgrund 
ihrer Rückvergleiche Überschreitungen ausgewiesen werden. 

Artikel 367 

Anforderungen an die Risikomessung 

(1) Jedes interne Modell zur Berechnung der Eigenmittelanforderung 
für das Positionsrisiko, das Fremdwährungsrisiko oder das Warenposi
tionsrisiko und jedes interne Modell für Korrelationshandelsaktivitäten 
erfüllt sämtliche der folgenden Bedingungen: 

a) Das Modell erfasst alle wesentlichen Preisrisiken genau. 

b) Das Modell erfasst je nach dem Umfang der Tätigkeit des Instituts 
auf dem jeweiligen Markt eine ausreichende Zahl von Risikofak
toren. Geht ein Risikofaktor in das Bewertungsmodell des Instituts, 
nicht aber in sein Risikomessmodell ein, so muss das Institut den 
zuständigen Behörden gegenüber nachweisen können, dass dies ge
rechtfertigt ist. Das Risiko-Messmodell erfasst die Nichtlinearitäten 
von Optionen und anderen Produkten sowie das Korrelationsrisiko 
und das Basisrisiko. Werden für Risikofaktoren Näherungswerte ver
wendet, so müssen diese die tatsächliche Wertveränderung der Po
sition in der Vergangenheit gut abgebildet haben. 

(2) Jedes interne Modell zur Berechnung der Eigenmittelanforderung 
für das Positionsrisiko, das Fremdwährungsrisiko oder das Warenposi
tionsrisiko erfüllt sämtliche der folgenden Bedingungen: 

a) Das Modell enthält Risikofaktoren für die Zinssätze in jeder Wäh
rung, in der das Institut zinsreagible bilanzwirksame und außerbilan
zielle Positionen hält. Das Institut hat die Zinsstrukturkurven nach 
einem allgemein anerkannten Verfahren zu berechnen. Bei wesentli
chen, mit einem Zinsänderungsrisiko behafteten Risikopositionen in 
den wichtigsten Währungen und Märkten ist die Zinsstrukturkurve in 
mindestens sechs Laufzeitsegmente zu unterteilen, um der unter
schiedlichen Volatilität der Zinssätze für die verschiedenen Laufzei
ten Rechnung zu tragen. Das Modell erfasst ferner das Risiko nicht 
vollkommen korrelierter Entwicklungen der verschiedenen Zinsstruk
turkurven. 
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b) Das Modell enthält Risikofaktoren für Gold und für die einzelnen 
Fremdwährungen, auf die die Positionen des Instituts lauten. Für 
OGA werden die tatsächlichen Fremdwährungspositionen der OGA 
berücksichtigt. Die Institute können den Ausweis von Fremdwäh
rungspositionen in OGA heranziehen, der vonseiten Dritter vor
genommen wurde, sofern die Korrektheit dieses Ausweises ausrei
chend sichergestellt ist. Kennt ein Institut die Fremdwährungsposi
tionen in einem OGA nicht, wird diese Position isoliert und gemäß 
Artikel 353 Absatz 3 behandelt. 

c) Das Modell muss mindestens für jeden Aktienmarkt, in dem das 
Institut Positionen in erheblichem Umfang hält, einen gesonderten 
Risikofaktor enthalten. 

d) Das Modell muss mindestens für jede Ware, in der das Institut 
Positionen in erheblichem Umfang hält, einen gesonderten Risiko
faktor enthalten. Das Modell muss daneben auch das Risiko unvoll
ständig korrelierter Entwicklungen ähnlicher, aber nicht identischer 
Waren und das Risiko einer Änderung der Terminkurse aufgrund 
von Fristeninkongruenzen erfassen. Überdies ist den Markteigenhei
ten, insbesondere den Lieferterminen und den Möglichkeiten der 
Händler zum Glattstellen von Positionen, Rechnung zu tragen. 

e) Bei dem institutsinternen Modell wird das aus weniger liquiden Po
sitionen und Positionen mit begrenzter Preistransparenz erwachsende 
Risiko unter Zugrundelegung realistischer Marktszenarien konser
vativ bewertet. Darüber hinaus erfüllt das interne Modell die Min
destanforderungen an Daten. Näherungswerte werden mit der not
wendigen Vorsicht bestimmt und dürfen nur verwendet werden, 
wenn die verfügbaren Daten nicht ausreichen oder die Volatilität 
einer Position oder eines Portfolios nicht realistisch widerspiegeln. 

(3) Die Institute dürfen in jedem für die Zwecke dieses Kapitels 
verwendeten internen Modell empirische Korrelationen innerhalb und 
zwischen den einzelnen Risikokategorien nur dann anwenden, wenn 
der Ansatz des Instituts für die Korrelationsmessung solide ist und unter 
Sicherstellung seiner Integrität angewandt wird. 

Artikel 368 

Qualitative Anforderungen 

(1) Jedes für die Zwecke dieses Kapitels verwendete interne Modell 
beruht auf einem soliden Konzept und wird unter Sicherstellung seiner 
Integrität angewandt; insbesondere werden sämtliche der folgenden qua
litativen Anforderungen erfüllt: 

a) Jedes zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Positi
onsrisiko, das Fremdwährungsrisiko oder das Warenpositionsrisiko 
verwendete interne Modell ist eng in das tägliche Risikomanagement 
des Instituts eingebunden und dient als Grundlage für die Meldung 
von Risikopositionen an die Geschäftsleitung. 

b) Das Institut verfügt über eine vom Handelsbereich unabhängige Ab
teilung zur Risikosteuerung und -überwachung, die direkt der Ge
schäftsleitung unterstellt ist. Die Abteilung ist für die Gestaltung und 
Umsetzung der für die Zwecke dieses Kapitels verwendeten internen 
Modelle zuständig. Die Abteilung führt die erste und die laufende 
Validierung der für die Zwecke dieses Kapitels verwendeten internen 
Modelle durch, wobei sie für das gesamte Risikomanagement-Sys
tem verantwortlich ist. Die Abteilung erstellt und analysiert täglich 
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Berichte über die Ergebnisse der zur Berechnung der Eigenmittel
anforderungen für das Positionsrisiko, das Fremdwährungsrisiko oder 
das Warenpositionsrisiko verwendeten internen Modelle und über die 
angemessenen Maßnahmen, die im Hinblick auf die Begrenzung der 
Handelsgeschäfte zu treffen sind. 

c) Leitungsorgan und Geschäftsleitung des Instituts sind aktiv an der 
Risikosteuerung und -überwachung beteiligt, und die die täglichen 
Berichte der Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung wer
den von einer Leitungsebene geprüft, die über hinreichende Befug
nisse verfügt, um sowohl die Reduzierung von Positionen einzelner 
Händler als auch die Reduzierung des eingegangenen Gesamtrisikos 
des Instituts durchzusetzen. 

d) Das Institut beschäftigt in den Abteilungen Handel, Risikosteuerung 
und -überwachung, Revision und Abwicklung eine ausreichende 
Zahl von Mitarbeitern, die in der Verwendung komplexer interner 
Modelle, einschließlich der für die Zwecke dieses Kapitels verwen
deten, geschult sind. 

e) Das Institut hat Verfahren eingerichtet, um die Einhaltung schriftlich 
festgelegter interner Strategien und Kontrollen hinsichtlich der Funk
tionsweise seiner internen Modelle insgesamt, einschließlich der für 
die Zwecke dieses Kapitels verwendeten Modelle, zu überwachen 
und zu gewährleisten. 

f) Jedes für die Zwecke dieses Kapitels verwendete interne Modell hat 
in der Vergangenheit nachweislich eine ausreichend präzise Risiko
messung gewährleistet. 

g) Das Institut führt regelmäßig ein gründliches Stresstestprogramm 
einschließlich umgekehrter Stresstests durch, das jedes für die Zwe
cke dieses Kapitels verwendete interne Modell erfasst und dessen 
Ergebnisse von der Geschäftsleitung geprüft werden und in die 
von ihm festgelegten Strategien und Begrenzungen einfließen. Dieses 
Programm erfasst insbesondere die Illiquidität von Märkten unter 
angespannten Marktbedingungen, das Konzentrationsrisiko, ein Vor
handensein von aus Käufer- oder Verkäufersicht wenig liquiden 
Märkten („one-way market“), Kreditereignisrisiko und Risiko eines 
plötzlichen Kreditausfalls („jump-to-default“), Nichtlinearität von 
Produkten, weit aus dem Geld notierte Positionen, Positionen mit 
hohen Preisschwankungen und andere Risiken, die vom internen 
Modell unter Umständen nicht ausreichend abgedeckt werden. Bei 
der Simulierung von Schocks wird der Art der Portfolios und der 
Zeit, die unter schwierigen Marktbedingungen zur Absicherung oder 
Steuerung von Risiken erforderlich sein könnte, Rechnung getragen. 

h) Das Institut unterzieht seine internen Modelle, einschließlich der für 
die Zwecke dieses Kapitels verwendeten Modelle, im Rahmen der 
Innenrevision einer unabhängigen Prüfung. 

(2) In die unter Absatz 1 Buchstabe h genannte Prüfung sind sowohl 
die Tätigkeiten der Handelsabteilungen als auch die der unabhängigen 
Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung einzubeziehen. Das 
Institut prüft mindestens einmal im Jahr sein gesamtes Risikomanage
mentsystem. In diese Prüfung ist Folgendes einzubeziehen: 

a) die Angemessenheit der Dokumentation von Risikomanagementsys
tem und -verfahren und die Organisation der Abteilung zur Risikost
euerung und -überwachung; 
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b) die Einbeziehung der Risikomessungen in das tägliche Risikomana
gement und die Integrität des Management-Informationssystems; 

c) die Genehmigungsverfahren des Instituts für die von den Mitarbei
tern der Handels- und der Abwicklungsabteilungen verwendeten 
Preismodelle für Risiken und Bewertungssysteme; 

d) die Bandbreite der von dem Risikomessmodell erfassten Risiken und 
die Validierung etwaiger signifikanter Änderungen des Risikomess
verfahrens; 

e) die Richtigkeit und Vollständigkeit der Positionsdaten, die Richtig
keit und Angemessenheit der Volatilitäts- und Korrelationsannahmen 
und die Richtigkeit der Bewertungs- und Risikosensitivitätsberech
nungen; 

f) die Verifizierungsverfahren des Instituts zur Bewertung der Einheit
lichkeit, Aktualität und Zuverlässigkeit sowie der Unabhängigkeit 
der in den internen Modellen verwendeten Datenquellen; 

g) die Verifizierungsverfahren des Instituts zur Bewertung der Rück
vergleiche, mit denen die Genauigkeit des Modells getestet wird. 

(3) Sollten neue Techniken und vorbildliche Verfahren entwickelt 
werden, so wenden die Institute diese neuen Techniken und Verfahren 
auf jedes für die Zwecke dieses Kapitels verwendete Modell an. 

Artikel 369 

Interne Validierung 

(1) Institute verfügen über Verfahren, die gewährleisten, dass alle 
ihre für die Zwecke dieses Kapitels verwendeten internen Modelle an
gemessen von entsprechend qualifizierten Dritten, die von der Entwick
lung unabhängig sind, validiert wurden, damit sichergestellt ist, dass sie 
konzeptionell solide sind und alle wesentlichen Risiken erfassen. Die 
Validierung erfolgt sowohl bei der Einführung als auch bei jeder we
sentlichen Änderung des internen Modells. Darüber hinaus werden re
gelmäßig Validierungen durchgeführt, insbesondere jedoch nach jedem 
wesentlichen Strukturwandel am Markt oder jeder Änderung der Port
foliozusammensetzung, wenn die Gefahr besteht, dass das interne Mo
dell infolgedessen nicht länger angemessen ist. Sollten neue Techniken 
und vorbildliche Praktiken für die interne Validierung entwickelt wer
den, so wenden die Institute diese an. Die Modellvalidierung ist nicht 
auf Rückvergleiche beschränkt, umfasst zumindest aber Folgendes: 

a) Tests, anhand derer nachgewiesen wird, dass alle dem internen Mo
dell zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind und keine Un
terschätzung oder Überschätzung des Risikos zur Folge haben; 

b) zusätzlich zu den vorgeschriebenen Rückvergleichen eigene Tests 
und Rückvergleiche der Institute in Bezug auf die Risiken und die 
Struktur ihrer Portfolios zur Validierung des internen Modells; 
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c) den Einsatz hypothetischer Portfolios, wodurch sichergestellt werden 
soll, dass das interne Modell eventuell auftretende, besondere struk
turelle Merkmale, wie erhebliche Basisrisiken und das Konzentrati
onsrisiko, erfassen kann. 

(2) Das Institut führt sowohl für tatsächliche als auch für hypotheti
sche Änderungen des Portfoliowerts Rückvergleiche durch. 

A b s c h n i t t 3 

B e s o n d e r e A n f o r d e r u n g e n a n d i e E n t w i c k l u n g 
v o n M o d e l l e n f ü r s p e z i f i s c h e R i s i k e n 

Artikel 370 

Anforderungen an die Entwicklung von Modellen für spezifische 
Risiken 

Interne Modelle zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das 
spezifische Risiko und interne Modelle für Korrelationshandelsaktivitä
ten müssen folgenden zusätzlichen Anforderungen genügen: 

a) Sie erklären die Preisänderungen der Portfoliopositionen im Zeit
ablauf. 

b) Sie erfassen Konzentrationen im Portfolio hinsichtlich der Größen
ordnung und der Änderungen der Portfoliozusammensetzung. 

c) Sie funktionieren auch unter ungünstigen Bedingungen korrekt. 

d) Sie werden durch Rückvergleiche überprüft, anhand derer beurteilt 
wird, ob das spezifische Risiko korrekt erfasst wird. Wenn das In
stitut derartige Rückvergleiche auf der Grundlage aussagekräftiger 
Teilportfolios durchführt, so müssen diese Teilportfolios durchgängig 
in der gleichen Weise ausgewählt werden. 

e) Sie erfassen das adressenbezogene Basisrisiko und reagieren diffe
renziert auf wesentliche spezifische Unterschiede zwischen ähn
lichen, aber nicht identischen Positionen. 

f) Sie erfassen das Ereignisrisiko. 

Artikel 371 

Ausschlüsse aus Modellen für das spezifische Risiko 

(1) Ein Institut darf sich dafür entscheiden, bei der Berechnung der 
Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko anhand eines internen 
Modells die Positionen auszuschließen, für die es die Eigenmittelanfor
derung für das spezifische Risiko nach Artikel 332 Absatz 1 Buchstabe e 
oder Artikel 337, mit Ausnahme der Positionen, auf die der Ansatz 
gemäß Artikel 377 angewandt wird, erfüllt, 

(2) Ein Institut darf sich dafür entscheiden, keine Ausfall- und Mi
grationsrisiken für gehandelte Schuldtitel in seinem internen Modell zu 
erfassen, wenn es diese Risiken durch die Anforderungen gemäß Ab
schnitt 4 erfasst. 
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A b s c h n i t t 4 

I n t e r n e s M o d e l l f ü r d a s z u s ä t z l i c h e A u s f a l l - u n d 
M i g r a t i o n s r i s i k o 

Artikel 372 

Pflicht zur Bereitstellung eines internen Modells für das zusätzliche 
Ausfall- und Migrationsrisiko (IRC-Modell) 

Ein Institut, das zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das 
spezifische Risiko gehandelter Schuldtitel ein internes Modell verwen
det, verfügt auch über ein internes Modell für das zusätzliche Ausfall- 
und Migrationsrisiko (IRC), um die Ausfall- und Migrationsrisiken sei
ner Handelsbuchpositionen zu erfassen, die über die Risiken hinaus
gehen, die im Wert des Risikopotenzials gemäß Artikel 365 Absatz 1 
enthalten sind. Das Institut muss nachweisen, dass sein internes Modell 
— unter der Annahme eines unveränderten Risikoniveaus — die fol
genden Standards erfüllt und erforderlichenfalls angepasst wurde, um 
den Auswirkungen der Liquidität, sowie von Konzentrationen, Absiche
rungsgeschäften und Optionalität Rechnung zu tragen: 

a) das interne Modell liefert eine aussagekräftige Risikodifferenzierung 
und präzise und konsistente Schätzungen für das zusätzliche Ausfall- 
und Migrationsrisiko; 

b) die Schätzungen der potenziellen Verluste des internen Modells spie
len eine maßgebliche Rolle für das Risikomanagement des Instituts; 

c) die für das interne Modell verwendeten Marktdaten und Positions
daten sind aktuell und unterliegen einer angemessenen Qualitäts
bewertung; 

d) die Anforderungen der Artikel 367 Absatz 3, 368, 369 Absatz 1 
und 370 Buchstaben b, c, e und f werden eingehalten. 

Die EBA gibt Leitlinien zu den Anforderungen der Artikel 373, 374, 
375 und 376 heraus. 

Artikel 373 

Anwendungsbereich des internen IRC-Modells 

Das interne IRC-Modell erfasst alle Positionen, die einer Eigenmittel
anforderung für das spezielle Zinsänderungsrisiko unterliegen, ein
schließlich der Positionen, die gemäß Artikel 336 einer Eigenmittel
anforderung für das spezifische Risiko von 0 % unterliegen, darf aber 
keine Verbriefungspositionen und n-ter-Ausfall-Kreditderivate erfassen. 

Das Institut darf sich vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen 
Behörden dafür entscheiden, sämtliche Positionen in börsennotierten 
Aktien und sämtliche auf börsennotierten Aktien basierenden Derivat
epositionen konsequent in den Anwendungsbereich einzubeziehen. Eine 
Genehmigung wird erteilt, sofern eine solche Einbeziehung im Einklang 
mit der institutsinternen Risikomessung und dem institutsinternen Risi
komanagement steht. 
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Artikel 374 

Parameter des internen IRC-Modells 

(1) Institute verwenden ein internes Modell zur Berechnung einer 
Zahl, die die Verluste aufgrund von Ausfällen und der Migration inter
ner oder externer Bonitätsbeurteilungen mit einem Konfidenzniveau von 
99,9 % über einen Zeithorizont von einem Jahr misst. Die Institute 
berechnen diese Zahl mindestens wöchentlich. 

(2) Die Korrelationsannahmen werden durch die Analyse objektiver 
Daten in einem konzeptionell soliden Rahmen gestützt. Das interne 
Modell spiegelt Emittentenkonzentrationen angemessen wider. Dabei 
werden auch Konzentrationen abgebildet, die innerhalb von Produkt
klassen und über Produktklassen hinweg unter Stressbedingungen ent
stehen können. 

(3) Das interne IRC-Modell muss die Auswirkung von Korrelationen 
zwischen Ausfall- und Migrationsereignissen darstellen. Die Auswir
kung einer Diversifizierung zwischen Ausfall- und Migrationsereignis
sen einerseits und anderen Risikofaktoren andererseits wird nicht be
rücksichtigt. 

(4) Das interne Modell basiert auf der Annahme, dass das Risiko 
über den einjährigen Zeithorizont hinweg konstant bleibt, d. h. dass 
Einzelpositionen oder Positionsgruppen im Handelsbuch, bei denen 
über den Liquiditätshorizont Ausfälle oder Migration aufgetreten sind, 
am Ende ihres Liquiditätshorizonts wieder ausgeglichen werden, sodass 
das Risiko wieder sein ursprüngliches Niveau erreicht. Alternativ dazu 
können die Institute auch durchgängig über ein Jahr hinweg konstante 
Positionen annehmen. 

(5) Die Liquiditätshorizonte werden danach festgelegt, wie viel Zeit 
erforderlich ist, um die Position unter Stressbedingungen am Markt zu 
verkaufen oder alle damit verbundenen wesentlichen Preisrisiken abzusi
chern, wobei insbesondere die Höhe der Position zu berücksichtigen ist. 
Die Liquiditätshorizonte spiegeln die tatsächliche Praxis und die wäh
rend Phasen mit systematischem und spezifischem Stress gesammelten 
Erfahrungen wider. Der Liquiditätshorizont wird unter konservativen 
Annahmen bestimmt und ist so lang, dass der Akt des Verkaufs oder 
der Absicherung selbst den Preis, zu dem der Verkauf oder die Absi
cherung erfolgen würde, nicht wesentlich beeinflussen würde. 

(6) Bei der Bestimmung des angemessenen Liquiditätshorizonts für 
eine Position oder eine Positionsgruppe gilt eine Untergrenze von drei 
Monaten. 

(7) Bei der Bestimmung des angemessenen Liquiditätshorizonts für 
eine Position oder eine Positionsgruppe werden die internen Vorschrif
ten des Instituts für Bewertungsanpassungen und das Management von 
Altbeständen berücksichtigt. Bestimmt ein Institut die Liquiditätshori
zonte nicht für Einzelpositionen, sondern für Positionsgruppen, so wer
den die Kriterien für die Definition von Positionsgruppen so festgelegt, 
dass sie Liquiditätsunterschiede realistisch widerspiegeln. Die Liquidi
tätshorizonte für konzentrierte Positionen sind länger, da zur Auflösung 
solcher Positionen ein längerer Zeitraum erforderlich ist. Bei der Zwi
schenfinanzierung des Ankaufs von Forderungen im Hinblick auf ihre 
Verbriefung (Warehousing) spiegelt der Liquiditätshorizont den Zeit
raum wider, der benötigt wird, um die Vermögenswerte aufzubauen, 
zu verkaufen und zu verbriefen oder die damit verbundenen wesentli
chen Risikofaktoren unter Stressbedingungen am Markt abzusichern. 
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Artikel 375 

Anerkennung von Absicherungen im internen IRC-Modell 

(1) Absicherungsgeschäfte dürfen in das interne Modell eines Insti
tuts zur Erfassung der zusätzlichen Ausfall- und Migrationsrisiken ein
bezogen werden. Kauf- und Verkaufspositionen in Bezug auf dasselbe 
Finanzinstrument dürfen gegeneinander aufgerechnet werden. Absiche
rungs- oder Diversifizierungseffekte bei Kauf- und Verkaufspositionen 
in Bezug auf verschiedene Instrumente oder verschiedene Wertpapiere 
desselben Schuldners sowie Kauf- und Verkaufspositionen gegenüber 
verschiedenen Emittenten dürfen nur berücksichtigt werden, indem die 
Bruttokauf- und -verkaufspositionen über die verschiedenen Instrumente 
explizit modelliert werden. Institute bilden die Auswirkungen wesentli
cher Risiken, die im Zeitraum zwischen dem Ablauf des Absicherungs
geschäfts und dem Liquiditätshorizont eintreten könnten, sowie das Po
tenzial für signifikante Basisrisiken in den Absicherungsstrategien auf
grund von Unterschieden zwischen den Instrumenten hinsichtlich unter 
anderem Produkt, Rang in der Kapitalstruktur, interner oder externer 
Bonitätsbeurteilung, Laufzeit, Jahrgang der originären Kreditgewährung 
(Vintage) ab. Ein Institut bildet ein Absicherungsgeschäft nur ab, soweit 
es auch dann haltbar ist, wenn sich der Schuldner einem Kredit- oder 
sonstigen Ereignis nähert. 

(2) Bei Positionen, die über dynamische Absicherungsstrategien ab
gesichert werden, kann eine Anpassung des Absicherungsgeschäfts in
nerhalb des Liquiditätshorizonts der abgesicherten Position berücksich
tigt werden, wenn das Institut 

a) dafür optiert, die Anpassung des Absicherungsgeschäfts über die 
betreffende Gruppe von Handelsbuchpositionen hinweg konsistent 
zu modellieren; 

b) nachweist, dass die Berücksichtigung der Anpassung zu einer bes
seren Risikomessung führt; 

c) nachweist, dass die Märkte für die Instrumente, die zur Absicherung 
dienen, so liquide sind, dass eine solche Anpassung auch in Stress
phasen möglich ist. Etwaige Restrisiken aus dynamischen Absiche
rungsstrategien müssen in der Eigenmittelanforderung zum Ausdruck 
kommen. 

Artikel 376 

Besondere Anforderungen an das interne IRC-Modell 

(1) Das interne Modell zur Erfassung der zusätzlichen Ausfall- und 
Migrationsrisiken muss den nichtlinearen Auswirkungen von Optionen, 
strukturierten Kreditderivaten und anderen Positionen mit wesentlichem 
nichtlinearem Verhalten in Bezug auf Preisveränderungen Rechnung 
tragen. Das inhärente Modellierungsrisiko der Bewertung und Schätzung 
der mit diesen Produkten verbundenen Preisrisiken wird von den Insti
tuten ebenfalls gebührend berücksichtigt. 

(2) Das interne Modell basiert auf objektiven und aktuellen Daten. 
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(3) Im Rahmen der unabhängigen Prüfung und der Validierung sei
ner internen Modelle, die für die Zwecke dieses Kapitels, einschließlich 
für die Zwecke des Risikomesssystems, verwendet werden, nimmt ein 
Institut insbesondere Folgendes vor: 

a) eine Überprüfung, ob der Modellierungsansatz für Korrelationen und 
Preisveränderungen für sein Portfolio geeignet ist, auch in Bezug auf 
die Auswahl und Gewichtung der systematischen Risikofaktoren; 

b) verschiedene Stresstests, einschließlich Sensitivitätsanalyse und Sze
narioanalyse, um die qualitative und quantitative Angemessenheit 
des internen Modells, insbesondere in Bezug auf die Behandlung 
von Konzentrationen, zu bewerten. Diese Tests werden nicht auf 
historische Erfahrungen beschränkt; 

c) eine angemessene quantitative Validierung einschließlich der ein
schlägigen internen Referenzwerte für die Modellierung. 

(4) Das interne Modell muss mit den internen Risikomanagement- 
Methoden des Instituts für die Ermittlung, Messung und Steuerung 
von Handelsrisiken in Einklang stehen. 

(5) Die Institute dokumentieren ihre internen Modelle, sodass die 
Korrelations- und anderen Modellannahmen für die zuständigen Behör
den transparent sind. 

(6) Bei dem internen Modell wird das aus weniger liquiden Positio
nen und Positionen mit begrenzter Preistransparenz erwachsende Risiko 
unter Zugrundelegung realistischer Marktszenarien konservativ bewertet. 
Darüber hinaus erfüllt das interne Modell die Mindestanforderungen an 
Daten. Näherungswerte werden mit der notwendigen Vorsicht bestimmt 
und dürfen nur verwendet werden, wenn die verfügbaren Daten nicht 
ausreichen oder die Volatilität einer Position oder eines Portfolios nicht 
realistisch widerspiegeln. 

A b s c h n i t t 5 

I n t e r n e s M o d e l l f ü r K o r r e l a t i o n s h a n d e l s a k t i v i 
t ä t e n 

Artikel 377 

Anforderungen an ein internes Modell für Korrelationshandelsakti
vitäten 

(1) Die zuständigen Behörden erteilen Instituten, die ein internes 
Modell für das spezifische Risiko von Schuldtiteln verwenden dürfen 
und die Anforderungen der Absätze 2 bis 6 dieses Artikels sowie der 
Artikel 367 Absätze 1 und 3, Artikel 368, 369 Absatz 1 und 370 Buch
staben a, b, c, e und f erfüllen, die Erlaubnis, anstelle der Eigenmittel
anforderung gemäß Artikel 338 ein internes Modell für die Eigenmittel
anforderung für das Korrelationshandelsportfolio zu verwenden. 
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(2) Die Institute verwenden dieses interne Modell zur Berechnung 
einer Zahl, die alle Preisrisiken mit einem Konfidenzniveau von 99,9 % 
über einen Zeithorizont von einem Jahr adäquat erfasst, wobei von 
einem unveränderten Risikoniveau ausgegangen und erforderlichenfalls 
eine Anpassung vorgenommen wird, um die Auswirkungen der Liqui
dität, sowie von Konzentrationen, Absicherungsgeschäften und Optiona
lität widerzuspiegeln. Die Institute berechnen diese Zahl mindestens 
wöchentlich. 

(3) Das Modell gemäß Absatz 1 muss folgende Risiken angemessen 
erfassen: 

a) das kumulierte Risiko aufgrund des Eintritts mehrerer Ausfallereig
nisse, auch unter Berücksichtigung ihrer Reihenfolge, in tranchierten 
Produkten; 

b) das Kreditspreadrisiko, einschließlich der Gamma- und der Cross- 
Gamma-Effekte; 

c) die Volatilität der impliziten Korrelationen, einschließlich der Ab
hängigkeiten zwischen Spreads und Korrelationen; 

d) das Basisrisiko, das sowohl 

i) die Basis zwischen dem Spread eines Index und den Spreads der 
Einzeladressen aus denen er besteht, als auch 

ii) die Basis zwischen der impliziten Korrelation eines Index und der 
impliziten Korrelation maßgeschneiderter Portfolios umfasst; 

e) die Volatilität der Erlösquote, insofern dies die Tendenz von Erlös
quoten betrifft, Tranchenpreise zu beeinflussen; 

f) soweit die Messung des Gesamtrisikos die Vorteile aus dynamischen 
Absicherungsgeschäften berücksichtigt, das Risiko von unvollständi
gen Absicherungsgeschäften und die eventuellen Kosten der Anpas
sung solcher Absicherungsgeschäfte; 

g) sämtliche anderen wesentlichen Preisrisiken von Positionen im Kor
relationshandelsportfolio. 

(4) Das Institut muss im Rahmen des Modells gemäß Absatz 1 aus
reichende Marktdaten verwenden, die gewährleisten, dass es die Haupt
risiken dieser Risikopositionen in seinem internen Ansatz gemäß den in 
diesem Artikel beschriebenen Anforderungen vollständig erfasst. Es 
muss gegenüber den zuständigen Behörden durch Rückvergleiche oder 
andere geeignete Methoden nachweisen, dass das Modell die histori
schen Preisschwankungen dieser Produkte in angemessener Weise er
klären kann. 

Das Institut verfügt über angemessene Vorschriften und Verfahren, um 
die Positionen, für die es die Erlaubnis zur Einbeziehung in die Eigen
mittelanforderung gemäß diesem Artikel hat, von denen zu trennen, für 
die es keine solche Erlaubnis hat. 
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(5) Hinsichtlich des Portfolios aller in das Modell gemäß Absatz 1 
einbezogenen Positionen wendet das Institut regelmäßig eine Reihe 
spezifischer, vorgegebener Stressszenarien an. Derartige Stressszenarien 
analysieren die Auswirkungen angespannter Situationen auf Ausfall
raten, Erlösquoten, Risikoprämien (Kreditspreads), Basisrisiken, Korre
lationen und andere einschlägige Risikofaktoren auf das Korrelations
handelsportfolio. Das Institut wendet diese Stressszenarien mindestens 
einmal wöchentlich an und meldet den zuständigen Behörden mindes
tens einmal vierteljährlich die Ergebnisse, einschließlich Vergleichen 
mit der Eigenmittelanforderung des Instituts gemäß diesem Artikel. Je
der Fall, in dem die Stresstests eine wesentliche Unzulänglichkeit der 
Eigenmittelanforderung für das Korrelationshandelsportfolio anzeigen, 
muss den zuständigen Behörden zeitnah gemeldet werden. Die EBA 
gibt Leitlinien zur Anwendung von Stressszenarien für das Korrelations
handelsportfolio heraus. 

(6) Bei dem internen Modell wird das aus weniger liquiden Positio
nen und Positionen mit begrenzter Preistransparenz erwachsende Risiko 
unter Zugrundelegung realistischer Marktszenarien konservativ bewertet. 
Darüber hinaus erfüllt das interne Modell die Mindestanforderungen an 
Daten. Näherungswerte werden mit der notwendigen Vorsicht bestimmt 
und dürfen nur verwendet werden, wenn die verfügbaren Daten nicht 
ausreichen oder die Volatilität einer Position oder eines Portfolios nicht 
realistisch widerspiegeln. 

TITEL V 

EIGENMITTELANFORDERUNGEN FÜR DAS ABWICKLUNGSRISIKO 

Artikel 378 

Abwicklungs-/Lieferrisiko 

Im Fall von Geschäften, bei denen Schuldtitel, Aktieninstrumente, 
Fremdwährungen und Waren, mit Ausnahme von Pensionsgeschäften 
und Wertpapier- oder Warenverleih- und Wertpapier- oder Warenleih
geschäften, nach dem festgesetzten Liefertag noch nicht abgewickelt 
wurden, muss das Institut die Preisdifferenz berechnen, die sich daraus 
ergibt. 

Die Preisdifferenz wird berechnet als die Differenz zwischen dem ver
einbarten Abrechnungspreis für die betreffenden Schuldtitel, Aktien
instrumente, Fremdwährungen oder Waren und ihrem aktuellen Markt
wert, wenn die Differenz mit einem Verlust für das Institut verbunden 
sein könnte. 

Zur Berechnung seiner Eigenmittelanforderung für das Abwicklungs
risiko multipliziert das Institut diesen Differenzbetrag mit dem entspre
chenden Faktor in der rechten Spalte der nachstehenden Tabelle 1. 

Tabelle 1 

Anzahl der Arbeitstage nach dem festgesetzten Ab
wicklungstermin (%) 

5 — 15 8 

16 — 30 50 

31 — 45 75 

46 oder mehr 100 
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Artikel 379 

Vorleistungen 

(1) Ein Institut muss über Eigenmittel nach Maßgabe von Tabelle 2 
verfügen, falls Folgendes eintritt: 

a) wenn es Wertpapiere, Fremdwährungen oder Waren bezahlt hat, 
bevor es diese erhalten hat, oder Wertpapiere, Fremdwährungen 
oder Waren geliefert hat, bevor es deren Bezahlung erhalten hat; 

b) bei grenzüberschreitenden Geschäften, wenn seit der Zahlung bzw. 
Lieferung mindestens ein Tag vergangen ist. 

Tabelle 2 

Eigenmittelunterlegung bei Vorleistungen 

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 

Art des Ge
schäfts 

Bis zur ersten 
vertraglich ver
einbarten Zah
lung oder zum 
ersten vertrag
lich vereinbar
ten Liefer
abschnitt 

Von der ersten ver
traglich vereinbar
ten Zahlung/vom 
ersten vertraglich 
vereinbarten Lie
ferabschnitt bis zu 
vier Tagen nach 
der zweiten ver
traglich vereinbar
ten Zahlung oder 
dem zweiten ver
traglich vereinbar
ten Lieferabschnitt 

Vom fünften Ge
schäftstag nach der 
zweiten vertraglich 
vereinbarten Zah
lung oder dem zwei
ten vertraglich ver
einbarten Liefer
abschnitt bis zur Ab
wicklung des Ge
schäfts 

Vorleistung Keine Eigen
mittelunterle
gung 

Behandlung als Ri
sikoposition 

Behandlung als Risi
koposition mit ei
nem Risikogewicht 
von 1 250 % 

(2) Institute, die den in Teil 3 Titel II Kapitel 3 beschriebenen IRB- 
Ansatz anwenden, dürfen bei der Ansetzung eines Risikogewichts für 
Positionen aus nicht abgewickelten Geschäften gemäß der dritten Spalte 
der Tabelle 2 bei Gegenparteien, gegenüber denen sie keine andere 
Risikoposition im Anlagebuch haben, die Zuordnung der PD anhand 
einer externen Bonitätsbeurteilung der Gegenpartei vornehmen. Institute, 
die eigene LGD-Schätzungen verwenden, dürfen die LGD nach Arti
kel 161 Absatz 1 für alle Risikopositionen aus nicht abgewickelten 
Geschäften, die nach Maßgabe der dritten Spalte der Tabelle 2 behan
delt werden, anwenden, sofern sie die LGD auf alle derartigen Risiko
positionen anwenden. Alternativ dazu dürfen Institute, die den IRB-An
satz nach Teil 3 Titel II Kapitel 3 anwenden, das Risikogewicht gemäß 
dem Standardansatz nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 ansetzen, sofern sie es 
auf alle derartigen Risikopositionen anwenden, oder ein Risikogewicht 
von 100 % auf alle derartigen Risikopositionen anwenden. 

Resultiert aus nicht abgewickelten Geschäften kein nennenswerter po
sitiver Risikopositionsbetrag, so dürfen die Institute für diese Risiko
positionen ein Risikogewicht von 100 % ansetzen, sofern nicht gemäß 
der vierten Spalte von Tabelle 2 in Absatz 1 eine Risikogewichtung von 
1 250 % erforderlich ist. 

(3) Alternativ zu einer Risikogewichtung von 1 250 % von Positio
nen aus nicht abgewickelten Geschäften gemäß Absatz 1 Tabelle 2 
Spalte 4 können die Institute den übertragenen Wert zuzüglich des 
aktuellen positiven Risikopositionsbetrags von Posten des harten Kern
kapitals im Einklang mit Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe k in Abzug 
bringen. 
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Artikel 380 

Aussetzung der Eigenmittelanforderungen 

Bei einem systemweiten Ausfall eines Abwicklungssystems, eines Clea
ringsystems oder einer zentralen Gegenpartei können die zuständigen 
Behörden die gemäß den Artikeln 378 und 379 berechneten Eigenmit
telanforderungen bis zur Behebung des Schadens aussetzen. In diesem 
Falle wird das Versäumnis einer Gegenpartei, ein Geschäft abzuwickeln, 
nicht als kreditrisikorelevanter Ausfall angesehen. 

TITEL VI 

EIGENMITTELANFORDERUNGEN FÜR DAS RISIKO EINER 
ANPASSUNG DER KREDITBEWERTUNG (CVA-RISIKO) 

Artikel 381 

Begriff der Anpassung der Kreditbewertung 

Für die Zwecke dieses Titels und des Titels II Kapitel 6 ist die „An
passung der Kreditbewertung“ oder „CVA“ ein Betrag zur Anpassung 
der Bewertung eines Portfolios von Geschäften mit einer Gegenpartei an 
die Bewertung zum mittleren Marktwert. Dieser Anpassungsbetrag spie
gelt den Marktwert des Kreditrisikos der Gegenpartei gegenüber dem 
Institut wider, jedoch nicht den Marktwert des Kreditrisikos des Instituts 
gegenüber der Gegenpartei. 

Artikel 382 

Anwendungsbereich 

(1) Ein Institut berechnet in Bezug auf all seine Geschäftstätigkeiten 
für alle OTC-Derivate ausgenommen Kreditderivate, die anerkannterma
ßen die risikogewichteten Positionsbeträge für das Kreditrisiko verrin
gern, die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko gemäß diesem 
Titel. 

(2) Ein Institut bezieht in die Berechnung der Eigenmittelanforderun
gen nach Absatz 1 Wertpapierfinanzierungsgeschäfte mit ein, sofern die 
zuständige Behörde feststellt, dass die aus diesen Geschäften erwach
senden CVA-Risikopositionen des Instituts wesentlich sind. 

(3) Geschäfte mit einer qualifizierten zentralen Gegenpartei und Ge
schäfte eines Kunden mit einem Clearingmitglied, bei denen das Clea
ringmitglied als Vermittler zwischen dem Kunden und einer qualifizier
ten zentralen Gegenpartei auftritt und das Geschäft eine Handelsrisiko
position des Clearingmitglieds gegenüber der qualifizierten zentralen 
Gegenpartei begründet, fließen nicht in die Eigenmittelanforderung für 
das CVA-Risiko ein. 

(4) Die folgenden Geschäfte fließen nicht in die Eigenmittelanforde
rung für das CVA-Risiko ein: 
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a) Geschäfte mit nichtfinanziellen Gegenparteien im Sinne des Arti
kels 2 Nummer 9 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 oder mit in 
einem Drittland niedergelassenen nichtfinanziellen Gegenparteien, 
wenn diese Geschäfte die Clearingschwellen gemäß Artikel 10 Ab
sätze 3 und 4 jener Verordnung nicht überschreiten; 

▼M9 
b) gruppeninterne Geschäfte gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 

648/2012, sofern nicht die Mitgliedstaaten nationale Rechtsvorschrif
ten erlassen, die eine strukturelle Trennung innerhalb einer Gruppe 
gebieten, in welchem Fall die zuständigen Behörden vorschreiben 
können, dass solche gruppeninternen Geschäfte zwischen strukturell 
getrennten Instituten in die Eigenmittelanforderungen einfließen; 

▼C2 
c) den Übergangsbestimmungen des Artikels 89 Absatz 1 der Verord

nung (EU) Nr. 648/2012 unterfallende Geschäfte mit Gegenparteien 
im Sinne des Artikels 2 Nummer 10 jener Verordnung für die Gel
tungsdauer der betreffenden Bestimmungen; 

d) Geschäfte mit Gegenparteien im Sinne des Artikels 1 Absätze 4 und 
5 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 und Geschäfte mit Gegenpar
teien, für die nach Artikel 114 Absatz 4 und Artikel 115 Absatz 2 
dieser Verordnung ein Risikogewicht von 0 % für Risikopositionen 
gegenüber dieser Gegenpartei vorgesehen ist. 

Die Ausnahme von der Eigenmittelunterlegung des CVA-Risikos für 
diejenigen Geschäfte im Sinne des Buchstabens c, die während des 
Übergangszeitraums nach Artikel 89 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 getätigt werden, gilt für die Vertragsdauer des betreffen
den Geschäfts. 

Entfällt die Ausnahme nach Buchstabe a, weil ein Institut die Clearing
schwelle überschreitet oder weil sich diese ändert, gilt die Ausnahme für 
noch laufende Geschäfte bis zum Ende ihrer Laufzeit weiter. 

(5) Die EBA führt bis 1. Januar 2015 und danach alle zwei Jahre im 
Lichte der internationalen Entwicklungen bei der Beaufsichtigung eine 
Überprüfung durch, in die sie auch mögliche Techniken der Kalibrie
rung und Schwellenwerte für die Eigenmittelunterlegung des CVA-Ri
sikos nichtfinanzieller Gegenparteien in Drittländern einbezieht. 

Die EBA arbeitet in Zusammenarbeit mit der ESMA Entwürfe tech
nischer Regulierungsstandards aus, in denen das Verfahren festgelegt 
wird, um Geschäfte mit nichtfinanziellen Gegenparteien in Drittländern 
von der Eigenmittelanforderung für das CVA-Risiko auszunehmen. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum der 
Überprüfung nach Unterabsatz 1 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 2 gemäß dem den Artikeln 10 bis 14 
der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 
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Artikel 383 

Fortgeschrittene Methode 

(1) Ein Institut, dem gemäß Artikel 363 Absatz 1 Buchstabe d ge
stattet wurde, ein internes Modell für das spezifische Risiko von Schuld
titeln zu verwenden, ermittelt für sämtliche Geschäfte, für die es die 
IMM zur Bestimmung des Risikopositionswerts des Gegenparteiausfall
risikos gemäß Artikel 283 verwenden darf, die Eigenmittelanforderung 
für das CVA-Risiko fest, indem es die Auswirkungen von Veränderun
gen der Kreditspreads der Gegenparteien auf die CVA-Werte sämtlicher 
Gegenparteien dieser Geschäfte — unter Berücksichtigung der nach 
Maßgabe von Artikel 386 anerkannten CVA-Absicherungsgeschäfte 
— modelliert. 

Ein Institut verwendet sein internes Modell zur Ermittlung der Eigen
mittelanforderungen für das mit gehandelten Schuldinstrumenten ver
bundene spezifische Risiko und wendet ein 99 %iges Konfidenzniveau 
und eine zehn Tagen entsprechende Haltedauer an. Das interne Modell 
wird so verwendet, dass es Veränderungen der Kreditspreads von Ge
genparteien simuliert, nicht jedoch die Sensitivität der CVA gegenüber 
Veränderungen anderer Marktfaktoren, einschließlich Änderungen des 
Werts von Referenzaktivum, -ware, -währung oder -zinssatz eines Deri
vats, abbildet. 

Die Eigenmittelanforderung für das CVA-Risiko für jede Gegenpartei 
wird unter Zugrundelegung der nachstehenden Formel berechnet: 

CVA ¼ LGD MKT · X T 

i¼1 
max ( 

0; exp 8 > > > : Ä 
s i Ä 1 · t i Ä 1 

LGD MKT 
9 > > > ; Ä exp 8 > > > : Ä 

s i · t i 
LGD MKT 

9 > > > ; 
) 

· 
EE i Ä 1 · D i Ä 1 þ EE i · D i 

2 

dabei entspricht 

t i = der Zeit des i-ten Neubewertungszeitraums ab t0=0; 

t T = der längsten vertraglichen Laufzeit bei allen Netting-Sätzen 
mit der Gegenpartei; 

s i = dem zur Berechnung der CVA der Gegenpartei herangezo
genen Kreditspread der Gegenpartei für die Laufzeit t i . 
Liegt der CDS-Spread der Gegenpartei vor, so verwendet 
das Institut diesen. Ist kein CDS-Spread der Gegenpartei 
verfügbar, so verwendet das Institut einen unter Berück
sichtigung von Bonitätsbeurteilung, Branche und Region 
der Gegenpartei angemessenen Näherungswert; 

LGD MKT = der LGD der Gegenpartei, die auf der Risikoprämie (Spre
ad) eines am Markt gehandelten Instruments der Gegen
partei basiert, falls ein solches verfügbar ist. Ist kein ent
sprechendes Instrument der Gegenpartei verfügbar, basiert 
der Wert auf einem unter Berücksichtigung von Bonitäts
beurteilung, Branche und Region der Gegenpartei an
gemessenen Näherungswert. 
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Der erste Faktor in der Summe ist ein Näherungswert für 
die vom Markt implizierte Grenzwahrscheinlichkeit für den 
Eintritt des Ausfalls zwischen den Zeitpunkten t i -1 und t i ; 

EE i = dem erwarteten Wiederbeschaffungswert gegenüber der 
Gegenpartei zum Neubewertungszeitpunkt t i , bei dem die 
Risikopositionen der unterschiedlichen Netting-Sätze für 
die betreffende Gegenpartei addiert werden und die längste 
Fälligkeit jedes Netting-Satzes durch die längste darin ent
haltene vertragliche Restlaufzeit definiert wird. Ein Institut 
wendet das Verfahren nach Absatz 3 auf Geschäfte mit 
Nachschussvereinbarung an, sofern es die EPE-Messgröße 
gemäß Artikel 285 Absatz 1 Buchstabe a oder b für Ge
schäfte mit Nachschussvereinbarung verwendet; 

D i = dem Diskontierungsfaktor für Ausfallrisikofreiheit zum 
Zeitpunkt t i , wobei D0 =1. 

(2) Bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das CVA- 
Risiko für eine Gegenpartei stützt ein Institut sämtliche Eingangspara
meter seines internen Modells für das spezifische Risiko von Schuld
titeln (je nach Fall) auf folgende Formeln: 

a) Basiert das Modell auf vollständiger Neubewertung („full repri
cing“), so ist die Formel in Absatz 1 direkt anzuwenden; 

b) Basiert das Modell auf Kreditspread-Sensitivitäten für spezifische 
Laufzeiten, so verwendet das Institut für sämtliche Kreditspread-Sen
sitivitäten („Regulatory CS01“) folgende Formel: 

Regulatory CS01 i ¼ 0:0001 · t i · exp 8 > > :Ä 
s i · t i 

LGD MKT 
9 > > ; · 

EE iÄ1 · D iÄ1 Ä EE iþ1 · D iþ1 
2 

Für das letzte Laufzeitband i=T lautet die entsprechende Formel: 

Regulatory CS01 T ¼ 0:0001 · t T · exp 8 > > :Ä 
s T · t T 

LGD MKT 
9 > > ; · 

EE T Ä1 · D T Ä1 þ EE T · D T 
2 

c) Verwendet das Modell Kreditspread-Sensitivitäten gegenüber paral
lelen Kreditspread-Veränderungen, so verwendet das Institut fol
gende Formel: 

Regulatory CS01 ¼ 0:0001 · X T 

i¼1 
8 > > :t i · exp 8 > > :Ä 

s i · t i 
LGD MKT 

9 > > ; Ä t iÄ1 · exp 8 > > :Ä 
s iÄ1 · t iÄ1 
LGD MKT 

9 > > ; 9 > > ; · 
EE iÄ1 · D iÄ1 þ EE i · D i 

2 
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d) Verwendet das Modell Sensitivitäten zweiten Grades gegenüber Kre
ditspread-Veränderungen („Spread-Gamma“), so werden die Gam
ma-Werte nach der Formel in Absatz 1 berechnet. 

(3) Ein Institut, das die EPE-Messgröße für besicherte OTC-Derivate 
gemäß Artikel 285 Absatz 1 Buchstabe a oder b verwendet, geht bei der 
Ermittlung der Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko gemäß 
Absatz 1 wie folgt vor: 

a) Es geht von einem konstanten EE-Profil aus und 

b) es setzt den EE dem nach Artikel 285 Absatz 1 Buchstabe b berech
neten erwarteten effektiven Wiederbeschaffungswert für eine Lauf
zeit gleich, die dem höheren Wert der beiden folgenden Werte ent
spricht: 

i) der Hälfte der längsten Laufzeit im Netting-Satz; 

ii) der nominalgewichteten Durchschnittslaufzeit aller Geschäfte des 
Netting-Satzes. 

(4) Ein Institut, das mit Erlaubnis der zuständigen Behörden gemäß 
Artikel 283 die IMM zur Berechnung der Risikopositionswerte für den 
Großteil seiner Geschäfte verwenden darf, aber die in Titel II Kapitel 6 
Abschnitt 3, 4 oder 5 genannten Methoden für kleinere Portfolios ver
wendet und dem gemäß Artikel 363 Absatz 1 Buchstabe d gestattet 
wurde, für das spezifische Risiko von Schuldtiteln ein internes Modell 
für das Marktrisiko zu verwenden, darf vorbehaltlich der Erlaubnis der 
zuständigen Behörden die Eigenmittelanforderung für das CVA-Risiko 
gemäß Absatz 1 für die Nicht-IMM-Netting-Sätze berechnen. Die zu
ständigen Behörden geben diese Erlaubnis nur, wenn das Institut die in 
Titel II Kapitel 6 Abschnitt 3, 4 oder 5 beschriebenen Methoden für 
eine begrenzte Anzahl kleinerer Portfolios verwendet. 

Für die Zwecke der Berechnung gemäß vorstehendem Unterabsatz und 
in Fällen, in denen die IMM kein Profil eines erwarteten Wiederbeschaf
fungswerts generiert, geht ein Institut wie folgt vor: 

a) Es geht von einem konstanten EE-Profil aus und 

b) es setzt den EE dem anhand der Methoden gemäß Titel II Kapitel 6 
Abschnitt 3, 4 oder 5 oder anhand der IMM berechneten Risiko
positionswert für eine Laufzeit gleich, die dem höheren Wert der 
beiden Folgenden entspricht: 

i) der Hälfte der längsten Laufzeit im Netting-Satz; 

ii) der nominalgewichteten Durchschnittslaufzeit aller Geschäfte des 
Netting-Satzes. 
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(5) Ein Institut bestimmt die Eigenmittelanforderung für das CVA- 
Risiko gemäß Artikel 364 Absatz 1 und den Artikeln 365 und 367 als 
Summe des Risikopotenzials („Value-at-Risk“, VaR) und des Risiko
potenzials unter Stressbedingungen („Stressed Value-at-Risk“, stressed 
VaR), die wie folgt berechnet werden: 

a) Für das Risikopotenzial werden die aktuellen Parameter-Kalibrierun
gen für den erwarteten Wiederbeschaffungswert gemäß Artikel 292 
Absatz 2 Unterabsatz 1 verwendet. 

b) Für das Risikopotenzial unter Stressbedingungen werden künftige 
EE-Profile der Gegenparteien unter Zugrundelegung einer Kalibrie
rung unter Stressbedingungen gemäß Artikel 292 Absatz 2 Unter
absatz 2 verwendet. Als Stressphase für die Kreditspread-Parameter 
wird der schwerwiegendste einjährige Stresszeitraum verwendet, der 
innerhalb des dreijährigen Stresszeitraums für die Positionswertpara
meter aufgetreten ist. 

(c) Der Multiplikationsfaktor 3, der in die Berechnung der Eigenmittel
anforderungen auf der Grundlage des Risikopotenzials und des Ri
sikopotenzials unter Stressbedingungen nach Artikel 364 Absatz 1 
einfließt, findet auf diese Berechnungen Anwendung. Die EBA 
überwacht die Einheitlichkeit von Ermessensentscheidungen der 
Aufsichtsbehörden, durch die auf die Komponenten Risikopotenzial 
und Risikopotenzial unter Stressbedingungen der Eigenmittelanfor
derung für das CVA-Risiko ein höherer Multiplikationsfaktor als 3 
angewandt wird. Die zuständigen Behörden, die einen höheren Mul
tiplikationsfaktor als 3 anwenden, begründen dies der EBA gegen
über schriftlich. 

d) die Berechnung wird zumindest einmal im Monat vorgenommen 
und der verwendete EE-Wert wird ebenso häufig berechnet. Wird 
die Berechnung nicht täglich vorgenommen, legen Institute für die 
Zwecke der in Artikel 364 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii und 
Buchstabe b Ziffer ii genannten Berechnung einen Dreimonats
durchschnitt zugrunde. 

(6) Für Risikopositionen gegenüber einer Gegenpartei, für die das 
gestattete institutsinterne Modell für das spezifische Risiko von Schuld
titeln keinen Näherungswert für die Risikoprämie (Spread) generiert, der 
hinsichtlich der Kriterien Bonitätsbeurteilung, Branche und Region der 
Gegenpartei angemessen ist, geht das Institut nach Artikel 384 vor, um 
die Eigenmittelanforderung für das CVA-Risiko zu berechnen. 

(7) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen Folgendes präzisiert wird: 

a) wie ein Näherungswert für die Risikoprämie (Spread) anhand des 
gestatteten institutsinternen Modells für das spezifische Risiko von 
Schuldtiteln zu ermitteln ist, um s i und LGD MKT nach Absatz 1 zu 
bestimmen; 

b) Zahl und Größe der Portfolios, die das Kriterium der begrenzten 
Anzahl kleinerer Portfolios nach Absatz 4 erfüllen. 
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Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 1. Januar 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 384 

Standardmethode 

(1) Nimmt ein Institut keine Berechnung der Eigenmittelanforderung 
für das CVA-Risiko für seine Gegenparteien nach Artikel 383 vor, so 
berechnet es eine Portfolio- Eigenmittelan-forderung für das CVA-Ri
siko für jede Gegenpartei anhand der folgenden Formel und berück
sichtigt dabei die gemäß Artikel 386 anerkennungsfähigen CVA-Siche
rungsgeschäfte: 

K ¼ 2:33 · ffiffiffi h 
p 

· 
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi 8 > > : X 

i 
0:5 · w i · 8 > > :M i · EAD total 

i Ä M 
hedge 
i B i 9 > > ; Ä X 

ind 
w ind · M ind · B ind 9 > > ; 

2 
þ X 

i 
0:75 · w 2 

i · Ê 
M i · EAD total 

i Ä M 
hedge 
i B i Ì 2 v u u t 

dabei entspricht 

h = dem einjährigen Risikohorizont (in Jahren); h = 1, 

w i = der Gewichtung von Gegenpartei i. 

Die Gegenpartei „i“ wird auf der Basis einer externen Bo
nitätsbeurteilung durch eine benannte ECAI einer der sechs 
Gewichtungen w i gemäß Tabelle 1 zugeordnet. Liegt für 
eine Gegenpartei keine Bonitätsbeurteilung einer benannten 
ECAI vor, 

a) ordnet ein Institut, das den Ansatz nach Titel II Kapitel 3 
verwendet, die interne Beurteilung der Gegenpartei einer 
externen Bonitätsbeurteilung zu, 

b) weist ein Institut, das den Ansatz nach Titel II Kapitel 2 
verwendet, dieser Gegenpartei w i =1,0 % zu. Ermittelt 
ein Institut jedoch das Risikogewicht von mit Gegenpar
teiausfallrisiko behafteten Positionen gegenüber dieser 
Gegenpartei gemäß Artikel 128, so wird w i =3,0 % zu
gewiesen, 

▼M8 
EAD total 

i = dem Gesamtwert der (über alle Netting-Sätze hinweg ad
dierten) mit Gegenparteiausfallrisiko behafteten Positionen 
gegenüber der Gegenpartei i unter Berücksichtigung der 
Auswirkung gestellter Sicherheiten im Einklang mit den 
für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das 
Gegenparteiausfallrisiko dieser Gegenpartei jeweils maß
gebenden Methode nach Titel II Kapitel 6 Abschnitte 3 
bis 6. 

▼C2 
Verwendet ein Institut nicht die Methode nach Titel II Ka
pitel 6 Abschnitt 6, so wird der Risikopositionswert anhand 
des folgenden Faktors abgezinst: 

1 Ä e Ä0:05 · M i 
0:05 · M i 

B i = dem Nominalwert (bei mehreren Positionen der Gesamt- 
Nominalwert) gekaufter und zur Absicherung des CVA-Ri
sikos verwendeter Einzeladressen-Kreditausfallswaps auf 
Gegenpartei i. 
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Dieser Nominalwert wird anhand des folgenden Faktors 
abgezinst: 

1 Ä e Ä0:05 · M 
hedge 
i 

0:05 · M 
hedge 
i 

B ind = dem vollen Nominalwert eines oder mehrerer gekaufter und 
zur Absicherung des CVA-Risikos verwendeter Index-Kre
ditausfallswaps. 

Dieser Nominalwert wird anhand des folgenden Faktors 
abgezinst: 

1 Ä e Ä0:05 · M ind 

0:05 · M ind 

w ind = der Gewichtung von Index-Absicherungsgeschäften. 

Ein Institut ermittelt Wind durch Berechnung des gewich
teten Durchschnitts der w i , die für die einzelnen Bestand
teile des Index gelten; 

M i = der effektiven Laufzeit der Geschäfte mit Gegenpartei i. 

Verwendet ein Institut die Methode nach Titel II Kapitel 6 
Abschnitt 6, wird M i gemäß Artikel 162 Absatz 2 Buch
stabe g berechnet. Jedoch wird für diesen Zweck Mi nicht 
auf höchstens fünf Jahre, sondern auf die längste vertrag
liche Restlaufzeit im Netting-Satz beschränkt. 

Verwendet ein Institut nicht die Methode nach Titel II Ka
pitel 6 Abschnitt 6, ist M i die nominalgewichtete durch
schnittliche Laufzeit gemäß Artikel 162 Absatz 2 Buch
stabe b. Jedoch wird für diesen Zweck M i nicht auf höchs
tens fünf Jahre, sondern auf die längste vertragliche Rest
laufzeit im Netting-Satz beschränkt. 

M 
hedge 
i = der Laufzeit des Absicherungsinstruments mit Nominalwert 

B i (handelt es sich um mehrere Positionen, sind die Werte 
M 

hedge 
i B i zu addieren), 

M ind = der Laufzeit des Index-Absicherungsgeschäfts. 

Besteht mehr als eine Index-Absicherungsposition, ist M ind 
die nominalgewichtete Laufzeit. 

(2) Ist eine Gegenpartei Bestandteil eines Indexes, auf dem ein zur 
Absicherung des Gegenparteiausfallrisikos verwendeter Kreditausfalls
wap basiert, darf das Institut den dieser Gegenpartei gemäß der Gewich
tung ihrer Referenzeinheit zuzurechnenden Nominalwert vom Nominal
wert des Index-Kreditausfallswap abziehen und als Einzeladressen-Ab
sicherung (B i ) dieser Gegenpartei mit einer der Laufzeit des Indexes 
entsprechenden Laufzeit behandeln. 

▼C2
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Tabelle 1 

Bonitätsstufe Gewichtung w i 

1 0,7 % 

2 0,8 % 

3 1,0 % 

4 2,0 % 

5 3,0 % 

6 10,0 % 

▼M8 

Artikel 385 

Alternative zur Verwendung der CVA-Methoden für die 
Berechnung der Eigenmittelanforderungen 

Alternativ zu Artikel 384 dürfen Institute, die die Ursprungsrisiko
methode nach Artikel 282 verwenden, nach vorheriger Genehmigung 
durch die zuständige Behörde für die in Artikel 382 genannten Instru
mente einen Multiplikationsfaktor von 10 auf die sich ergebenden risi
kogewichteten Positionsbeträge für das Gegenparteiausfallrisiko dieser 
Positionen anwenden, anstatt die Eigenmittelanforderungen für das 
CVA-Risiko zu berechnen. 

▼C2 

Artikel 386 

Anerkennungsfähige Absicherungsgschäfte 

(1) Absicherungsgeschäfte sind nur dann für die Zwecke der Berech
nung der Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko nach den Ar
tikeln 383 und 384 anerkennungsfähig, wenn sie zur Minderung des 
CVA-Risikos verwendet werden, als solche behandelt werden und in 
eine der folgenden Kategorien fallen: 

a) Einzeladressen-Kreditausfallswaps oder andere äquivalente Siche
rungsinstrumente mit direkter Referenz auf die Gegenpartei, 

b) Index-Kreditausfallswaps, vorausgesetzt, die Basis zwischen dem 
Spread für eine einzelne Gegenpartei und den Spreads der Absiche
rung über Index-Kreditausfallswaps wird im Risikopotenzial und im 
Risikopotenzial unter Stressbedingungen nach Auffassung der zu
ständigen Behörde hinreichend abgebildet. 

Die Anforderung nach Buchstabe b, dass die Basis zwischen dem 
Spread einer einzelnen Gegenpartei und den Spreads von Absicherungen 
über Index-Kreditausfallswaps im Risikopotenzial und im Risikopoten
zial unter Stressbedingungen abzubilden ist, gilt auch für Fälle, in denen 
ein Näherungswert für den Spread einer Gegenpartei verwendet wird. 
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Bei allen Gegenparteien, für die ein Näherungswert eingesetzt wird, 
verwendet das Institut eine angemessene Basiszeitreihe aus einer reprä
sentativen Gruppe ähnlicher Adressen, für die ein Spread verfügbar ist. 

Wird die Basis zwischen dem Spread für eine einzelne Gegenpartei und 
den Spreads der als Absicherung verwendeten Index-Kreditausfallswaps 
nach Auffassung der zuständigen Behörde nicht hinreichend abgebildet, 
darf das Institut lediglich 50 % des Nominalwerts der indexbasierten 
Absicherungen im Risikopotenzial und im Risikopotenzial unter Stress
bedingungen berücksichtigen. 

Eine Übersicherung der Risikopositionen aus Einzeladressen-Kreditaus
fallswaps nach der Methode gemäß Artikel 383 ist nicht gestattet. 

(2) Ein Institut berücksichtigt in der Berechnung der Eigenmittel
anforderungen für das CVA-Risiko keine anderen Arten von Gegenpar
teirisiko-Sicherungsgeschäften. Insbesondere sind tranchierte Kreditaus
fallswaps oder n-ter-Ausfall-Swaps und synthetische Unternehmens
anleihen (Credit Linked Notes) für die Zwecke der Berechnung der 
Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko keine anerkennungsfähi
gen Sicherungsgeschäfte. 

(3) Anerkennungsfähige Sicherungsgeschäfte, die in der Berechnung 
der Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko berücksichtigt wer
den, dürfen nicht in der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für 
das spezifische Risiko nach Titel IV berücksichtigt werden oder als 
Kreditrisikominderung behandelt werden, außer im Zusammenhang 
mit dem Gegenparteiausfallrisiko für dasselbe Transaktionsportfolio. 

TEIL 4 

GROSSKREDITE 

Artikel 387 

Gegenstand 

Großkredite werden von den Instituten gemäß diesem Teil überwacht 
und kontrolliert. 

▼M9 __________ 

▼C2 

Artikel 389 

Begriffsbestimmung 

Im Sinne dieses Teils sind „Risikopositionen“ alle Aktiva und außer
bilanziellen Posten im Sinne von Teil 3 Titel II Kapitel 2 ohne Anwen
dung der Risikogewichte und -grade. 

▼M8 
Artikel 390 

Berechnung des Risikopositionswerts 

(1) Die Gesamtrisikoposition gegenüber einer Gruppe verbundener 
Kunden wird durch Addition der Risikopositionen gegenüber den Ein
zelkunden dieser Gruppe berechnet. 

(2) Die Gesamtrisikoposition gegenüber Einzelkunden wird durch 
Addition der Risikopositionen im Handelsbuch und der Risikopositio
nen im Anlagebuch berechnet. 
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(3) Für Risikopositionen im Handelsbuch dürfen die Institute 

a) ihre Kauf- und Verkaufspositionen in den von einem bestimmten 
Kunden begebenen selben Finanzinstrumenten gegeneinander auf
rechnen, wobei die Nettoposition in jedem dieser verschiedenen In
strumente nach den in Teil 3 Titel IV Kapitel 2 festgelegten Me
thoden berechnet wird; 

b) ihre Kauf- und Verkaufspositionen in den von einem bestimmten 
Kunden begebenen verschiedenen Finanzinstrumenten nur dann ge
geneinander aufrechnen, wenn das der Verkaufsposition zugrunde 
liegende Finanzinstrument gegenüber dem der Kaufposition zu
grunde liegenden Finanzinstrument nachrangig ist oder die zugrunde 
liegenden Finanzinstrumente gleichrangig sind. 

Für die Zwecke der Buchstaben a und b können die Finanzinstrumente 
auf der Grundlage der verschiedenen Rangkategorien in Unterklassen 
eingeordnet werden, um den jeweiligen Rang von Positionen zu bestim
men. 

(4) Die Institute berechnen die Risikopositionswerte aus den in An
hang II aufgeführten Derivatkontrakten und aus Kreditderivatkontrakten, 
die direkt mit einem Kunden abgeschlossen werden, gemäß der jeweils 
maßgeblichen Methode nach Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitte 3, 4 
und 5. Risikopositionen, die sich aus den in den Artikeln 378, 379 
und 380 genannten Geschäften ergeben, werden nach dem in diesen 
Artikeln festgelegten Verfahren berechnet. 

Bei der Berechnung des Risikopositionswerts für die in Unterabsatz 1 
genannten Geschäfte halten die Institute auch die in Artikel 299 fest
gelegten Grundsätze ein, wenn diese Geschäfte dem Handelsbuch zu
geordnet werden. 

Abweichend von Unterabsatz 1 können Institute mit einer Erlaubnis zur 
Verwendung der Methoden nach Teil 3 Titel II Kapitel 4 Abschnitt 4 
und Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitt 6 diese Methoden für die Be
rechnung des Risikopositionswerts für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 
verwenden. 

(5) Die Institute addieren zu der Gesamtrisikoposition gegenüber ei
nem Kunden die Risikopositionen aus den in Anhang II aufgeführten 
Derivatkontrakten und aus Kreditderivatkontrakten, wenn der Kontrakt 
nicht direkt mit diesem Kunden abgeschlossen wurde, jedoch der zu
grunde liegende Schuldtitel oder das zugrunde liegende Eigenkapital
instrument von diesem Kunden begeben wurde. 

(6) Folgendes ist nicht in Risikopositionen enthalten: 

a) im Fall von Fremdwährungsgeschäften die Risikopositionen, die im 
Rahmen des üblichen Abrechnungsverfahrens im Zeitraum von zwei 
Geschäftstagen nach Leistung der Zahlung entstehen; 

b) im Fall von Wertpapiergeschäften die Risikopositionen, die im Rah
men des üblichen Abrechnungsverfahrens im Zeitraum von fünf Ge
schäftstagen nach Leistung der Zahlung oder nach Lieferung der 
Wertpapiere — je nachdem, welches der frühere Termin ist — ent
stehen; 

c) im Fall der Durchführung des Zahlungsverkehrs, einschließlich der 
Ausführung von Zahlungsdiensten, des Clearings und der Abrech
nung in jedweder Währung und des Korrespondenzbankgeschäfts 
oder der Erbringung von Dienstleistungen für Kunden zum Clearing, 
zur Abwicklung und zur Verwahrung von Finanzinstrumenten, ver
spätete Zahlungseingänge bei Finanzierungen sowie andere Risiko
positionen im Kundengeschäft, die längstens bis zum folgenden Ge
schäftstag bestehen; 
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d) im Fall der Durchführung des Zahlungsverkehrs, einschließlich der 
Ausführung von Zahlungsdiensten, des Clearings oder der Abrech
nung in jedweder Währung und des Korrespondenzbankgeschäfts, 
Intratageskredite an Institute, die diese Dienste erbringen; 

e) Risikopositionen, die gemäß den Artikeln 36 und 56 von Posten des 
harten Kernkapitals oder von Posten des zusätzlichen Kernkapitals 
abgezogen werden, oder sonstige Abzüge von diesen Posten, die den 
Solvabilitätskoeffizienten verringern. 

(7) Um in Bezug auf Kunden, gegenüber denen ein Institut Risiko
positionen aus Geschäften im Sinne des Artikels 112 Buchstaben m und 
o oder aus anderen Geschäften hat, bei denen Risikopositionen aus 
zugrunde liegenden Vermögenswerten resultieren, die Gesamtrisikoposi
tion gegenüber einem Kunden oder einer Gruppe verbundener Kunden 
zu ermitteln, bewertet das Institut seine zugrunde liegenden Risikoposi
tionen und berücksichtigt dabei die wirtschaftliche Substanz der Struktur 
des Geschäfts und die dieser selbst innewohnenden Risiken, um zu 
entscheiden, ob die Struktur eine zusätzliche Risikoposition darstellt. 

(8) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen Folgendes festgelegt wird: 

a) die anzuwendenden Kriterien und Methoden zur Ermittlung der Ge
samtrisikoposition gegenüber einem Kunden oder einer Gruppe ver
bundener Kunden für die in Absatz 7 genannten Arten von Risiko
positionen; 

b) die Voraussetzungen, unter denen die Struktur der Geschäfte nach 
Absatz 7 keine zusätzliche Risikoposition darstellt. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 1. Januar 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

(9) Für die Zwecke des Absatzes 5 arbeitet die EBA Entwürfe tech
nischer Regulierungsstandards aus, um festzulegen, wie die Risikoposi
tionen aus den in Anhang II aufgeführten Derivatkontrakten und aus 
Kreditderivatkontrakten, wenn der Kontrakt nicht direkt mit einem Kun
den abgeschlossen wurde, jedoch der zugrunde liegende Schuldtitel oder 
das zugrunde liegende Eigenkapitalinstrument von diesem Kunden be
geben wurde, zwecks Einberechnung in die Risikopositionen gegenüber 
dem Kunden zu ermitteln sind. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. März 2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Ver
ordnung zu erlassen. 

▼C2 

Artikel 391 

Begriffsbestimmung des Instituts für die Zwecke von Großkrediten 

Für die Zwecke der Berechnung des Risikopositionswerts gemäß diesem 
Teil bezeichnet „Institut“ auch private oder öffentliche Unternehmen, 
einschließlich ihrer Zweigstellen, die, wenn sie in der Union nieder
gelassen wären, unter die Definition des Begriffs „Institut“ fallen wür
den und die in einem Drittland zugelassen wurden, dessen aufsichtliche 
und rechtliche Anforderungen denen der Union mindestens gleichwertig 
sind. 
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Für die Zwecke des Absatzes 1 kann die Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten und vorbehaltlich des in Artikel 464 Absatz 2 
genannten Prüfverfahrens Beschlüsse dazu erlassen, ob die aufsicht
lichen und rechtlichen Anforderungen eines Drittlands denen der Union 
zumindest gleichwertig sind. 

Artikel 392 

Begriffsbestimmung eines Großkredits 

Die Risikoposition eines Instituts gegenüber einem Kunden oder einer 
Gruppe verbundener Kunden gilt als Großkredit, wenn der Wert der 
Risikoposition 10 % des Kernkapitals des Instituts erreicht oder über
schreitet. 

▼C2 

Artikel 393 

Kapazitäten zur Ermittlung und Verwaltung von Großkrediten 

Ein Institut verfügt über ordnungsgemäße Verwaltungs- und Rechnungs
legungsverfahren sowie angemessene interne Kontrollmechanismen zur 
Ermittlung, Verwaltung, Überwachung, Erfassung und Meldung aller 
Großkredite und ihrer späteren Änderungen im Einklang mit dieser Ver
ordnung. 

▼M8 
Artikel 394 

Meldepflichten 

(1) Die Institute melden den für sie zuständigen Behörden für jeden 
vergebenen Großkredit, den sie halten, auch wenn diese Großkredite 
von der Anwendung des Artikels 395 Absatz 1 ausgenommen sind, 
Folgendes: 

a) Name des Kunden oder der Gruppe verbundener Kunden, an den 
bzw. an die das Institut den Großkredit vergeben hat; 

b) Risikopositionswert, gegebenenfalls vor der Berücksichtigung der 
Wirkung der Kreditrisikominderung; 

c) gegebenenfalls Art der verwendeten Besicherung/Absicherung mit 
bzw. ohne Sicherheitsleistung; 

d) Risikopositionswert gegebenenfalls nach Berücksichtigung der Wir
kung der für die Zwecke des Artikels 395 Absatz 1 berechneten 
Kreditrisikominderung. 

Institute, die Teil 3 Titel II Kapitel 3 unterliegen, melden den für sie 
zuständigen Behörden ihre 20 größten Kredite auf konsolidierter Basis, 
ohne Berücksichtigung derjenigen Risikopositionen, die von der An
wendung des Artikels 395 Absatz 1 ausgenommen sind. 

Die Institute melden den für sie zuständigen Behörden außerdem auf 
konsolidierter Basis Risikopositionen im Wert von 300 Mio. EUR oder 
mehr, die aber weniger als 10 % des Kernkapitals des Instituts aus
machen. 

▼M8
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(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genann
ten Angaben melden die Institute den für sie zuständigen Behörden in
Bezug auf ihre zehn größten Kredite gegenüber Instituten auf konsoli
dierter Basis sowie auf ihre zehn größten Kredite gegenüber Schatten
bankunternehmen, die außerhalb des Regelungsrahmens Banktätigkeiten
ausüben, auf konsolidierter Basis, einschließlich von der Anwendung
des Artikels 395 Absatz 1 ausgenommener Großkredite, Folgendes:

a) Name des Kunden oder der Gruppe verbundener Kunden, an den
bzw. an die ein Institut den Großkredit vergeben hat;

b) Risikopositionswert, gegebenenfalls vor der Berücksichtigung der
Wirkung der Kreditrisikominderung;

c) gegebenenfalls Art der verwendeten Besicherung/Absicherung mit
bzw. ohne Sicherheitsleistung;

d) Risikopositionswert gegebenenfalls nach Berücksichtigung der Wir
kung der für die Zwecke des Artikels 395 Absatz 1 berechneten
Kreditrisikominderung.

(3) Die Institute melden den für sie zuständigen Behörden die in den
Absätzen 1 und 2 genannten Informationen mindestens halbjährlich.

(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards
aus, in denen die Kriterien für die Ermittlung der in Absatz 2 genannten
Schattenbankunternehmen festgelegt werden.

Bei der Ausarbeitung dieser Entwürfe technischer Regulierungsstan
dards berücksichtigt die EBA die internationalen Entwicklungen und 
international vereinbarten Standards zum Schattenbankwesen und er
wägt, 

a) ob von der Verbindung zu einem einzelnen Unternehmen oder einer
Gruppe von Unternehmen Risiken für die Solvabilität oder die Li
quiditätslage des Instituts ausgehen könnten;

b) ob Unternehmen, die ähnlichen Solvabilitäts- oder Liquiditätsanfor
derungen unterliegen, wie sie in dieser Verordnung und in der Richt
linie 2013/36/EU vorgesehen sind, ganz oder teilweise von der in
Absatz 2 in Bezug auf Schattenbankunternehmen genannten Pflicht,
gemeldet zu werden, befreit werden sollten.

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. Juni 2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Ver
ordnung zu erlassen. 

▼C2

Artikel 395 

Obergrenze für Großkredite 

▼M9
▼C7

(1) Ein Institut hält gegenüber einem Kunden oder einer Gruppe
verbundener Kunden nach Berücksichtigung der Wirkung der Kreditri
sikominderung gemäß den Artikeln 399 bis 403 keine Risikoposition,
deren Wert 25 % seines Kernkapitals übersteigt. Ist der Kunde ein
Institut oder gehört zu einer Gruppe verbundener Kunden ein oder
mehr als ein Institut, so darf der Risikopositionswert den jeweils höhe
ren Wert von entweder 25 % des Kernkapitals des Instituts oder
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150 Mio. EUR nicht übersteigen, sofern nach Berücksichtigung der 
Wirkung der Kreditrisikominderung gemäß den Artikeln 399 bis 403 
die Summe der Risikopositionswerte gegenüber sämtlichen verbundenen 
Kunden, die keine Institute oder Wertpapierfirmen sind, 25 % des Kern
kapitals des Instituts nicht übersteigt. 

▼M8
Ist der Betrag von 150 Mio. EUR höher als 25 % des Kernkapitals des 
Instituts, so darf der Risikopositionswert nach Berücksichtigung der 
Wirkung der Kreditrisikominderung gemäß den Artikeln 399 bis 403 
der vorliegenden Verordnung nicht über eine angemessene Obergrenze 
in Bezug auf das Kernkapital dieses Instituts hinausgehen. Diese Ober
grenze wird von den Instituten im Einklang mit den Grundsätzen und 
Verfahren gemäß Artikel 81 der Richtlinie 2013/36/EU festgelegt, um 
das Konzentrationsrisiko zu steuern und zu begrenzen. Die Obergrenze 
darf 100 % des Kernkapitals des Instituts nicht überschreiten. 

Die zuständigen Behörden können eine niedrigere Obergrenze als 
150 Mio. EUR festlegen; in diesem Fall setzen sie die EBA und die 
Kommission davon in Kenntnis. 

Abweichend von Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes hält ein G- 
SRI, gegenüber einem anderen G-SRI oder einem Nicht-EU-G-SRI, 
keine Risikoposition, deren Wert nach Berücksichtigung der Wirkung 
der Kreditrisikominderung gemäß den Artikeln 399 bis 403 15 % seines 
Kernkapitals übersteigt. Ein G-SRI hält diese Obergrenze spätestens 
zwölf Monate ab dem Datum, an dem es als ein G-SRI ermittelt wurde, 
ein. Hält ein G-SRI gegenüber einem Institut oder einer Gruppe, die als 
ein G-SRI oder ein Nicht-EU-G-SRI ermittelt wurde, so hält es diese 
Obergrenze spätestens zwölf Monate ab dem Datum, an dem dieses 
andere Institut oder die Gruppe als G-SRI oder Nicht-EU-G-SII ermittelt 
wurde. 

(2) Die EBA arbeitet gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU)
Nr. 1093/2010 unter Berücksichtigung der Auswirkung von Kreditrisi
kominderungen nach den Artikeln 399 bis 403 sowie der Ergebnisse der
Entwicklungen im Bereich Schattenbanken und Großkredite auf Unions
ebene und auf internationaler Ebene bis zum 31. Dezember 2014 Leit
linien aus, um geeignete Gesamtobergrenzen für Großkredite oder nied
rigere Obergrenzen für Einzelkredite an Schattenbankunternehmen fest
zusetzen, die außerhalb eines Regelungsrahmens Banktätigkeiten aus
üben.

Bei der Ausarbeitung dieser Leitlinien prüft die EBA, ob die Einführung 
zusätzlicher Obergrenzen eine wesentliche nachteilige Auswirkung auf 
das Risikoprofil europäischer Institute, die Kreditvergabe an die Real
wirtschaft oder die Stabilität und das reibungslose Funktionieren der 
Finanzmärkte hätte. 

Die Kommission prüft bis zum 31. Dezember 2015 die Angemessenheit 
und Auswirkung von Obergrenzen für Kredite an Schattenbankunterneh
men, die außerhalb eines Regelungsrahmens Banktätigkeiten ausüben, 
unter Berücksichtigung der Entwicklungen im Bereich Schattenbanken 
und Großkredite auf Unionsebene und internationaler Ebene sowie der 
Auswirkung von Kreditrisikominderungen nach den Artikeln 399 
bis 403. Sie unterbreitet ihren Bericht dem Europäischen Parlament 
und dem Rat, gegebenenfalls zusammen mit einem Gesetzgebungsvor
schlag zu Obergrenzen für Kredite an Schattenbankunternehmen, die 
außerhalb eines Regelungsrahmens Banktätigkeiten ausüben. 

(3) Vorbehaltlich des Artikels 396 halten die Institute die einschlä
gige nach Absatz 1 festgelegte Obergrenze jederzeit ein.

(4) Auf Vermögenswerte, die Forderungen und sonstige Risikoposi
tionen gegenüber anerkannten Drittland-Wertpapierfirmen darstellen,
darf dieselbe Behandlung wie die nach Absatz 1 angewandt werden.

▼C7
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(5) Die in diesem Artikel festgelegten Obergrenzen dürfen für Risi
kopositionen im Handelsbuch des Instituts überschritten werden, sofern
alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:
a) Die auf das Anlagebuch entfallenden Risikopositionen gegenüber

dem Kunden oder gegenüber der Gruppe verbundener Kunden über
schreiten nicht die Obergrenze nach Absatz 1, die unter Berücksich
tigung des Kernkapitals berechnet wird, sodass sich die Überschrei
tung allein aus dem Handelsbuch ergibt;

b) das Institut erfüllt in Bezug auf den Teil der Risikoposition, der die
in Absatz 1 des vorliegenden Artikels festgelegte Obergrenze über
schreitet, eine zusätzliche Eigenmittelanforderung, die gemäß den
Artikeln 397 und 398 berechnet wird;

c) dauert die unter Buchstabe b genannte Überschreitung höchstens
zehn Tage an, so darf die Risikoposition im Handelsbuch gegenüber
dem Kunden oder der Gruppe verbundener Kunden 500 % des Kern
kapitals des Instituts nicht überschreiten;

d) alle Überschreitungen, die länger als zehn Tage andauern, dürfen
zusammengenommen 600 % des Kernkapitals des Instituts nicht
überschreiten.

Jedes Mal, wenn die Obergrenze überschritten worden ist, meldet das 
Institut den zuständigen Behörden unverzüglich die Höhe der Über
schreitung und den Namen des betreffenden Kunden sowie gegebenen
falls den Namen der betreffenden Gruppe verbundener Kunden. 

(6) Lediglich für die Zwecke dieses Absatzes sind „strukturelle Maß
nahmen“ von einem Mitgliedstaat erlassene und von seinen einschlägi
gen zuständigen Behörden durchgeführte Maßnahmen, mit denen von in
dem betreffenden Mitgliedstaat zugelassenen Kreditinstituten verlangt
wird, ihre Risikopositionen gegenüber verschiedenen Rechtsträgern je
nach deren Tätigkeiten, aber unabhängig vom Ort, an dem diese aus
geübt werden, zu verringern, um Einleger zu schützen und die Finanz
stabilität zu wahren, und zwar bis zum Inkrafttreten eines Gesetz
gebungsvorschlags zur ausdrücklichen Harmonisierung solcher Maßnah
men.
Erlässt ein Mitgliedstaat einzelstaatliche Rechtsvorschriften, mit denen 
einer Bankengruppe vorgeschrieben wird, strukturelle Maßnahmen zu 
ergreifen, so können die zuständigen Behörden unbeschadet des Absat
zes 1 dieses Artikels und des Artikels 400 Absatz 1 Buchstabe f den 
Instituten der Bankengruppe, die Einlagen halten, die durch ein Ein
lagensicherungssystem im Sinne der Richtlinie 94/19/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 1994 über Einlagensiche
rungssysteme ( 1) oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem ei
nes Drittlandes geschützt sind, auf teilkonsolidierter Basis gemäß Arti
kel 10 Absatz 5 für gruppeninterne Kredite eine Obergrenze für Groß
kredite von höchstens 25 %, aber mindestens 15 % zwischen dem 
28. Juni 2013 und dem 30. Juni 2015 und von mindestens 10 % ab
dem 1. Juli auferlegen, wenn diese Risikopositionen gegenüber einem
Unternehmen bestehen, das in Bezug auf die strukturellen Maßnahmen
nicht derselben Teilgruppe angehört.
Für die Zwecke dieses Absatzes sind die folgenden Bedingungen zu 
erfüllen: 
a) alle Unternehmen, die in Bezug auf die strukturellen Maßnahmen

derselben Teilgruppe angehören, gelten als ein Kunde oder als
Gruppe verbundener Kunden;

b) die zuständigen Behörden wenden auf die Kredite im Sinne des
Unterabsatzes 1 eine einheitliche Obergrenze an.

Die Anwendung dieses Ansatzes darf die wirksame Aufsicht auf kon
solidierter Basis nicht berühren und keine unverhältnismäßig nachtei
ligen Auswirkungen auf das Finanzsystem anderer Mitgliedstaaten ins
gesamt oder auf Teile davon oder das Finanzsystem der Union ins
gesamt nach sich ziehen oder ein Hindernis für das Funktionieren des 
Binnenmarktes bilden oder schaffen. 

▼M8

( 1 ) ABl. L 135 vom 31.5.1994, S. 5.

▼C2
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(7) Bevor die zuständigen Behörden in Bezug auf Großkredite die 
spezifischen strukturellen Maßnahmen im Sinne des Absatzes 6 erlas
sen, zeigen sie dies dem Rat, der Kommission,, den betroffenen zustän
digen Behörden und der EBA mindestens zwei Monate vor der Ver
öffentlichung der Entscheidung über den Erlass der strukturellen Maß
nahmen an und legen einschlägige quantitative und qualitative Nach
weise für alle nachstehenden Punkte vor: 

a) das Ausmaß der Tätigkeiten, die von den strukturellen Maßnahmen 
betroffen sind, 

b) eine Erläuterung, warum die geplanten Maßnahmen in Bezug auf 
den Einlegerschutz als angemessen, wirksam und verhältnismäßig 
angesehen werden, 

c) eine Bewertung der voraussichtlichen positiven oder negativen Aus
wirkungen der Maßnahmen auf den Binnenmarkt, die sich auf die 
dem Mitgliedstaat zur Verfügung stehenden Informationen stützt. 

(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, im Einklang mit 
dem in Artikel 464 Absatz 2 genannten Verfahren einen Durchführungs
rechtsakt zu erlassen, um die nach Absatz 7 vorgeschlagenen nationalen 
Maßnahmen billigen oder zurückzuweisen. 

Binnen eines Monats nach Erhalt der Anzeige nach Absatz 7 leitet die 
EBA dem Rat, der Kommission und dem betroffenen Mitgliedstaat ihre 
Stellungnahme zu den in jenem Absatz genannten Punkten zu. Betrof
fene zuständige Behörden können dem Rat, der Kommission und dem 
betroffenen Mitgliedstaat gleichfalls ihre Stellungnahmen zu den in je
nem Absatz genannten Punkten zuleiten. 

Unter weitestgehender Berücksichtigung der Stellungnahmen nach Un
terabsatz 2 und wenn belastbare und unabweisbare Nachweise dafür 
vorliegen, dass die Maßnahmen nachteilige Auswirkungen auf den Bin
nenmarkt haben wird, die den Nutzen für die Finanzstabilität überwie
gen, weist die Kommission innerhalb von zwei Monaten nach Eingang 
der Anzeige die vorgeschlagenen nationalen Maßnahmen zurück. An
dernfalls billigt sie die vorgeschlagenen nationalen Maßnahmen, gege
benenfalls mit Änderungen, für einen ersten Zeitraum von zwei Jahren. 

Die Kommission weist die vorgeschlagenen nationalen Maßnahmen nur 
zurück, wenn diese Maßnahmen ihrer Ansicht nach unverhältnismäßig 
nachteilige Auswirkungen auf das Finanzsystem anderer Mitgliedsstaa
ten insgesamt oder auf Teile davon oder das Finanzsystem in der Union 
insgesamt nach sich ziehen und so ein Hindernis für das Funktionieren 
des Binnenmarkts oder den freien Kapitalverkehr gemäß dem AUEV 
bilden oder schaffen. 

Bei ihrer Prüfung berücksichtigt die Kommission die Stellungnahme der 
EBA sowie die gemäß Absatz 7 vorgelegten Nachweise. 

Die zuständigen Behörden können vor dem Auslaufen der Maßnahmen 
neue Maßnahmen vorschlagen, um die Geltungsdauer um jeweils zwei 
weitere Jahre zu verlängern. In diesem Fall zeigen sie dies der Kommis
sion, dem Rat, den betroffenen zuständigen Behörden und der EBA an. 
Neue Maßnahmen werden nach dem Verfahren dieses Artikels gebilligt. 
Dieser Artikel berührt nicht Artikel 458. 

Artikel 396 

Einhaltung der Anforderungen für Großkredite 

(1) Wird bei Krediten die Obergrenze nach Artikel 395 Absatz 1 
ausnahmsweise überschritten, so meldet das Institut den Risikopositions
wert unverzüglich den zuständigen Behörden, die, sofern es die Um
stände rechtfertigen, dem Institut eine begrenzte Frist einräumen kön
nen, bis zu deren Ablauf die Obergrenze wieder eingehalten werden 
muss. 

▼C2
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Kommt der in Artikel 395 Absatz 1 genannte Betrag von 150 Mio. EUR 
zur Anwendung, so können die zuständigen Behörden auf Einzelfall
basis gestatten, dass die Obergrenze von 100 % in Bezug auf das Kern
kapital des Instituts überschritten werden darf. 

Gestattet eine zuständige Behörde einem Institut in den in den Unter
absätzen 1 und 2 des vorliegenden Absatzes genannten Ausnahmefällen, 
die in Artikel 395 Absatz 1 festgelegte Obergrenze länger als drei 
Monate zu überschreiten, so legt das Institut der zuständigen Behörde 
einen überzeugenden Plan für die zeitnahe Wiedereinhaltung dieser 
Obergrenze vor und setzt diesen Plan innerhalb der mit der zuständigen 
Behörde vereinbarten Frist um. Die zuständige Behörde überwacht die 
Durchführung des Plans und schreibt eine schnellere Wiedereinhaltung 
vor, falls angebracht. 

▼C2 
(2) Ist ein Institut nach Artikel 7 Absatz 1 auf Einzelbasis oder teil
konsolidierter Basis von den Pflichten gemäß diesem Teil freigestellt, 
oder werden die Bestimmungen des Artikels 9 auf ein Mutterinstitut in 
einem Mitgliedstaat angewandt, so sind Maßnahmen zu ergreifen, die 
eine angemessene Risikoverteilung innerhalb der Gruppe ermöglichen. 

▼M8 
(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 gibt die EBA gemäß Artikel 16 
der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien heraus, in denen fest
gelegt wird, wie die zuständigen Behörden Folgendes ermitteln können: 

a) die Ausnahmefälle nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels; 

b) den Zeitraum, der zur Wiederherstellung der Einhaltung als an
gemessen erachtet wird; 

c) die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, um die zeitnahe Wiederein
haltung durch das Institut sicherzustellen. 

▼C2 

Artikel 397 

Berechnung zusätzlicher Eigenmittelanforderungen für Großkredite 
im Handelsbuch 

(1) Die Berechnung der in Artikel 395 Absatz 5 Buchstabe b ge
nannten Überschreitung erfolgt anhand der Elemente des gesamten Han
delsbuchrisikos gegenüber dem Kunden oder der Gruppe verbundener 
Kunden, auf welche die höchsten spezifischen Risikoanforderungen ge
mäß Teil 3 Titel IV Kapitel 2 und/oder die Anforderungen gemäß 
Artikel 299 und Teil 3 Titel V zutreffen und deren Summe dem Betrag 
der Überschreitung gemäß Artikel 395 Absatz 5 Buchstabe a entspricht. 

(2) Ist die Obergrenze nicht länger als zehn Tage überschritten wor
den, entspricht die zusätzliche Eigenmittelanforderung 200 % der in 
Absatz 1 genannten Anforderungen für diese Elemente. 
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(3) Nach Ablauf von zehn Tagen nach Eintreten der Überschreitung 
werden die nach Absatz 1 bestimmten Elemente der Überschreitung der 
entsprechenden Zeile in Spalte 1 der Tabelle 1 in aufsteigender Reihen
folge der spezifischen Risikoanforderungen gemäß Teil 3 Titel IV Ka
pitel 2 und/oder der Anforderungen gemäß Artikel 299 und Teil 3 
Titel V zugeordnet. Die zusätzliche Eigenmittelanforderung entspricht 
der Summe der spezifischen Risikoanforderungen gemäß Teil 3 Titel IV 
Kapitel 2 und/oder der Anforderungen gemäß Artikel 299 und Teil 3 
Titel V für diese Elemente, multipliziert mit dem entsprechenden Faktor 
in Spalte 2 der Tabelle 1. 

Tabelle 1 

Spalte 1: Überschreitung der Obergrenzen 
( ►M8 in % des Kernkapitals ◄) Spalte 2: Faktor 

bis 40 % 200 % 

zwischen 40 % und 60 % 300 % 

zwischen 60 % und 80 % 400 % 

zwischen 80 % und 100 % 500 % 

zwischen 100 % und 250 % 600 % 

über 250 % 900 % 

Artikel 398 

Verfahren zur Vermeidung einer Umgehung der zusätzlichen 
Eigenmittelanforderung durch Institute 

Institute dürfen die zusätzlichen Eigenmittelanforderungen gemäß Arti
kel 397, die sie normalerweise für Risiken jenseits der Obergrenze nach 
Artikel 395 Absatz 1 bei einer Risikodauer von mehr als zehn Tagen 
erfüllen müssten, nicht vorsätzlich umgehen, indem sie die betreffenden 
Risiken vorübergehend auf eine andere Gesellschaft innerhalb oder au
ßerhalb der gleichen Gruppe übertragen und/oder Scheingeschäfte täti
gen, um das Risiko innerhalb der zehntägigen Frist abzulösen und ein 
neues Risiko einzugehen. 

Die Institute unterhalten Systeme, die sicherstellen, dass alle Übertra
gungen, die die in Unterabsatz 1 genannte Wirkung haben, unverzüglich 
den zuständigen Behörden gemeldet werden. 

Artikel 399 

Anerkannte Kreditrisikominderungstechniken 

▼M8 
(1) Ein Institut verwendet bei der Berechnung einer Risikoposition 
eine Kreditrisikominderungstechnik, wenn es diese Technik auch zur 
Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko gemäß 
Teil 3 Titel II verwendet hat und wenn diese Kreditrisikominderungs
technik die in diesem Artikel festgelegten Bedingungen erfüllt. 

Für die Zwecke der Artikel 400 bis 403 umfasst der Begriff „Garantie“ 
die nach Teil 3 Titel II Kapitel 4 anerkannten Kreditderivate, ausgenom
men synthetische Unternehmensanleihen („Credit Linked Notes“). 

▼C2
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(2) Darf vorbehaltlich des Absatzes 3 eine Besicherung mit oder eine 
Absicherung ohne Sicherheitsleistung nach den Artikeln 400 bis 403 
angerechnet werden, so müssen dabei die Anerkennungsvoraussetzun
gen und sonstigen Anforderungen des Teils 3 Titel II Kapitel 4 erfüllt 
sein. 

▼M8 
(3) Kreditrisikominderungstechniken, die nur Instituten zur Ver
fügung stehen, die einen IRB-Ansatz verwenden, können nicht zur Ver
ringerung des Risikopositionswerts von Großkrediten eingesetzt werden, 
es sei denn, es handelt sich um durch Immobilien besicherte Risiko
positionen gemäß Artikel 402. 

▼C2 
(4) Institute prüfen ihre Risikopositionen gegenüber Sicherheitsemit
tenten und Stellern von Absicherungen ohne Sicherheitsleistung sowie 
die zugrunde liegenden Vermögenswerte gemäß Artikel 390 Absatz 7 
soweit wie möglich auf mögliche Konzentrationen, wobei sie gegebe
nenfalls geeignete Maßnahmen ergreifen und ihrer zuständigen Behörde 
etwaige wesentliche Feststellungen melden. 

Artikel 400 

Ausnahmen 

(1) Folgende Risikopositionen sind von der Anwendung des Arti
kels 395 Absatz 1 ausgenommen: 

a) Aktiva in Form von Forderungen an Zentralstaaten, Zentralbanken 
oder öffentliche Stellen, denen nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 unbe
sichert ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen würde; 

b) Aktiva in Form von Forderungen an internationale Organisationen 
oder multilaterale Entwicklungsbanken, denen nach Teil 3 Titel II 
Kapitel 2 unbesichert ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen wür
de; 

c) Aktiva in Form von Forderungen, die ausdrücklich durch Zentral
staaten, Zentralbanken, internationale Organisationen, multilaterale 
Entwicklungsbanken oder öffentliche Stellen garantiert sind, und 
bei denen unbesicherten Forderungen an den Garantiesteller nach 
Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen 
würde; 

d) sonstige Risikopositionen, die gegenüber Zentralstaaten, Zentralban
ken, internationalen Organisationen, multilateralen Entwicklungs
banken oder öffentlichen Stellen bestehen oder von diesen abge
sichert sind, bei denen unbesicherten Forderungen an den Kredit
nehmer oder den Garantiesteller nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein 
Risikogewicht von 0 % zugewiesen würde; 

e) Aktiva in Form von Forderungen an regionale oder lokale Gebiets
körperschaften der Mitgliedstaaten, denen nach Teil 3 Titel II Ka
pitel 2 ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen würde, sowie andere 
gegenüber diesen Gebietskörperschaften bestehende oder von ihnen 
abgesicherte Risikopositionen, denen nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 
ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen würde; 
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f) Risikopositionen gegenüber den in Artikel 113 Absatz 6 oder 7 
genannten Gegenparteien, sofern ihnen nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 
ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen würde; Risikopositionen, die 
diese Kriterien nicht erfüllen, werden ungeachtet der Tatsache, ob 
sie von Artikel 395 Absatz 1 ausgenommen sind oder nicht, als 
Risikopositionen gegenüber Dritten behandelt; 

g) Aktiva und sonstige Risikopositionen, die durch Sicherheiten in 
Form einer Bareinlage bei dem kreditgebenden Institut oder bei 
einem Institut, das Mutterunternehmen oder Tochterunternehmen 
des kreditgebenden Instituts ist, besichert sind; 

h) Aktiva und sonstige Risikopositionen, die durch Sicherheiten in 
Form von Einlagenzertifikaten besichert sind, die vom kreditgeben
den Institut oder einem Institut, das Mutterunternehmen oder Toch
terunternehmen des kreditgebenden Instituts ist, ausgestellt und bei 
einem derselben hinterlegt sind; 

i) Risikopositionen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditfazilitä
ten, die in Anhang I als außerbilanzielle Geschäfte mit niedrigem 
Risiko eingestuft werden, sofern mit dem betreffenden Kunden bzw. 
der betreffenden Gruppe verbundener Kunden eine Vereinbarung 
getroffen wurde, wonach die Fazilität nur in Anspruch genommen 
werden darf, wenn festgestellt wurde, dass die Obergrenze nach 
Artikel 395 Absatz 1 dadurch nicht überschritten wird; 

▼M8 
j) Handelsrisikopositionen von Clearingmitgliedern und Ausfallfonds

beiträge an qualifizierte zentrale Gegenparteien; 

▼C2 
k) Risikopositionen in Einlagensicherungssystemen im Sinne der 

Richtlinie 94/19/EG, die aus Einlagen in solchen Systemen herrüh
ren, falls die dem System angeschlossenen Institute rechtlich oder 
vertraglich gebunden sind, das System zu finanzieren; 

▼M8 
l) Handelsrisikopositionen von Kunden gemäß Artikel 305 Absatz 2 

oder Absatz 3; 

m) von den Abwicklungseinheiten oder ihren Tochterunternehmen, die 
selbst keine Abwicklungseinheiten sind, gehaltene in Artikel 45f 
Absatz 2 der Richtlinie 2014/59/EU genannte Eigenmittelinstru
mente und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, die von fol
genden Unternehmen begeben wurden: 

i) in Bezug auf die Abwicklungseinheiten: von anderen Unterneh
men derselben Abwicklungsgruppe, 

ii) in Bezug auf Tochterunternehmen einer Abwicklungseinheit, die 
selbst keine Abwicklungseinheiten sind: von den Tochterunter
nehmen des jeweiligen Tochterunternehmens derselben Abwick
lungsgruppe; 

n) Risikopositionen aus einer Mindestwertzusage, die alle Bedingungen 
nach Artikel 132c Absatz 3 erfüllt. 

▼C2 
Unter Buchstabe g fallen außerdem Barmittel, die im Rahmen einer von 
dem Institut begebenen synthetischen Unternehmensanleihe (Credit Lin
ked Note) entgegengenommen werden, sowie Darlehen und Einlagen 
einer Gegenpartei an das bzw. bei dem Institut, die einer nach Teil 3 
Titel II Kapitel 4 anerkannten Vereinbarung über das Netting von Bi
lanzpositionen unterliegen. 

▼C2
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(2) Die zuständigen Behörden können folgende Risikopositionen 
ganz oder teilweise ausnehmen: 

a) gedeckte Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 129 Ab
sätze 1, 3 und 6; 

b) Aktiva in Form von Forderungen an regionale oder lokale Gebiets
körperschaften der Mitgliedstaaten, denen nach Teil 3 Titel II Ka
pitel 2 ein Risikogewicht von 20 % zugewiesen würde, sowie andere 
gegenüber diesen Gebietskörperschaften bestehende oder von ihnen 
abgesicherte Risikopositionen, denen nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 
ein Risikogewicht von 20 % zugewiesen würde; 

▼M8 
c) Risikopositionen eines Instituts, einschließlich Beteiligungen oder 

sonstiger Anteile, gegenüber seinem Mutterunternehmen, anderen 
Tochterunternehmen desselben und eigenen Tochterunternehmen so
wie qualifizierten Beteiligungen, sofern diese in die Beaufsichtigung 
auf konsolidierter Basis einbezogen sind, der das Institut gemäß 
dieser Verordnung, der Richtlinie 2002/87/EG oder nach gleichwer
tigen Normen eines Drittlands auch selbst unterliegt; Risikopositio
nen, die diese Kriterien nicht erfüllen, werden unabhängig davon, ob 
sie von Artikel 395 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung aus
genommen sind oder nicht, als Risikopositionen gegenüber Dritten 
behandelt; 

▼C2 
d) Aktiva in Form von Forderungen und sonstigen Risikopositionen, 

einschließlich Beteiligungen oder sonstigen Anteilen, gegenüber re
gionalen Kreditinstituten oder Zentralkreditinstituten, denen das Kre
ditinstitut aufgrund von Rechts- oder Satzungsvorschriften im Rah
men eines Verbunds angeschlossen ist und die nach diesen Vor
schriften beauftragt sind, den Liquiditätsausgleich innerhalb dieses 
Verbunds vorzunehmen; 

e) Aktiva in Form von Forderungen und sonstigen Risikopositionen 
von Kreditinstituten gegenüber Kreditinstituten, wobei eines der be
teiligten Institute bei seiner Tätigkeit nicht dem Wettbewerb aus
gesetzt ist und im Rahmen von Legislativprogrammen oder seiner 
Satzung Darlehen vergibt oder garantiert, um unter staatlicher Auf
sicht gleich welcher Art und mit eingeschränktem Verwendungs
zweck für die vergebenen Darlehen bestimmte Wirtschaftssektoren 
zu fördern, sofern die betreffenden Risikopositionen aus derartigen 
über Kreditinstitute an die Begünstigten weitergereichten Darlehen 
oder aus Garantien für diese Darlehen herrühren; 

f) Aktiva in Form von Forderungen und sonstigen Risikopositionen 
gegenüber Instituten, sofern diese Risikopositionen keine Eigenmittel 
dieser Institute darstellen, höchstens bis zum folgenden Geschäftstag 
bestehen und nicht auf eine wichtige Handelswährung lauten; 

g) Aktiva in Form von Forderungen an Zentralbanken aufgrund des bei 
ihnen zu haltenden Mindestreservesolls, die auf deren jeweilige Lan
deswährung lauten; 

▼C2
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h) Aktiva in Form von Forderungen an Zentralstaaten aufgrund von zur 
Erfüllung der gesetzlichen Liquiditätsanforderungen gehaltenen 
Staatsschuldtiteln, die auf deren jeweilige Landeswährung lauten 
und in diesen refinanziert sind, sofern — nach dem Ermessen der 
zuständigen Behörde — diese Zentralstaaten von einer benannten 
ECAI mit der Bonitätsbeurteilung „Investment Grade“ bewertet wur
den; 

i) 50 % der als außerbilanzielle Geschäfte mit mittlerem/niedrigem Ri
siko eingestuften Dokumentenakkreditive und der als außerbilan
zielle Geschäfte mit mittlerem/ niedrigem Risiko eingestuften nicht 
in Anspruch genommenen Kreditfazilitäten, die in Anhang I genannt 
sind, sowie mit Zustimmung der zuständigen Behörden 80 % der 
Garantien, die keine Kreditgarantien sind und die auf Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften beruhen und von Kreditgarantiegemein
schaften, die den Status eines Kreditinstituts besitzen, den ihnen 
angeschlossenen Kunden geboten werden; 

j) rechtlich vorgeschriebene Garantien, die zur Anwendung kommen, 
wenn ein über die Emission von Hypothekenanleihen refinanziertes 
Hypothekendarlehen vor Eintragung der Hypothek im Grundbuch an 
den Darlehensnehmer ausgezahlt wird, sofern die Garantie nicht dazu 
verwendet wird, bei der Berechnung der risikogewichteten Positions
beträge das Risiko zu verringern; 

▼M8 
k) Risikopositionen in Form einer Sicherheit oder einer Bürgschaft für 

Darlehen für Wohnimmobilien, die von einem anerkennungsfähigen 
Sicherungsgeber nach Artikel 201 gestellt werden und die für die 
Bonitätsbeurteilung infrage kommen, die mindestens der niedrigeren 
der folgenden Stufen entspricht: 

i) der Bonitätsstufe 2, 

ii) der Bonitätsstufe, die dem Fremdwährungsrating für den Zentral
staat des Mitgliedstaats entspricht, in dem sich der Sitz des Si
cherungsgebers befindet; 

l) Risikopositionen in Form einer von einer Exportversicherungsagen
tur gestellten Bürgschaft für öffentlich unterstützte Exportkredite, die 
für die Bonitätsbeurteilung in Frage kommen, die mindestens der 
niedrigeren der folgenden Stufen entspricht: 

i) der Bonitätsstufe 2, 

ii) der Bonitätsstufe, die dem Fremdwährungsrating für den Zentral
staat des Mitgliedstaats entspricht, in dem sich der Sitz der Ex
portversicherungsagentur befindet. 

▼C2 
(3) Die zuständigen Behörden dürfen die Ausnahme gemäß Absatz 2 
nur zulassen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Das Risiko der Position wird durch die besondere Art der Risiko
position, der Gegenpartei oder der Beziehung zwischen dem Institut 
und der Gegenpartei beseitigt oder verringert und 

b) das gegebenenfalls verbleibende Konzentrationsrisiko kann durch 
andere, gleichermaßen wirksame Mittel wie die Regelungen, Ver
fahren und Mechanismen nach Artikel 81 der Richtlinie 2013/36/EU 
aufgefangen werden. 

▼C2
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Die zuständigen Behörden teilen der EBA mit, ob sie beabsichtigen, 
von einer der in Absatz 2 vorgesehenen Ausnahmen in Einklang mit 
den Buchstaben a und b des vorliegenden Absatzes Gebrauch zu ma
chen, und übermitteln der EBA eine Begründung für den Gebrauch 
dieser Ausnahmen. 

(4) Die gleichzeitige Anwendung von mehr als einer der in den 
Absätzen 1 und 2 festgelegten Ausnahmen auf ein und dieselbe Risiko
position wird nicht gestattet. 

Artikel 401 

Berechnung der Wirkung von Kreditrisikominderungstechniken 

(1) Zur Berechnung des Risikopositionswerts für die Zwecke des 
Artikels 395 Absatz 1 darf ein Institut den ’vollständig angepassten 
Risikopositionswert’ (E*) zugrunde legen, wie er nach Teil 3 Titel II 
Kapitel 4 unter Berücksichtigung von Kreditrisikominderungen, Volati
litätsanpassungen und etwaigen Laufzeitinkongruenzen im Sinne des 
genannten Kapitels berechnet wird. 

(2) Mit der Ausnahme der Institute, die die einfache Methode zur 
Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten anwenden, wenden die Insti
tute für die Zwecke von Absatz 1 unabhängig davon, nach welcher 
Methode die Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko berechnet 
werden, die umfassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller Si
cherheiten an. 

Abweichend von Absatz 1 können Institute mit einer Erlaubnis zur 
Verwendung der Methoden nach Teil 3 Titel II Kapitel 4 Abschnitt 4 
und Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitt 6 diese Methoden für die Be
rechnung des Risikopositionswerts von Wertpapierfinanzierungsgeschäf
ten verwenden. 

(3) Bei der Berechnung des Risikopositionswerts für die Zwecke des 
Artikels 395 Absatz 1 führen die Institute in Bezug auf ihre Kreditrisi
kokonzentrationen regelmäßig Stresstests durch, die auch den Veräuße
rungswert etwaiger Sicherheiten einschließen. 

Getestet wird bei den in Unterabsatz 1 genannten regelmäßigen Stress
tests auf Risiken, die aus möglichen Veränderungen der Marktbedingun
gen resultieren, die die Angemessenheit der Eigenmittelausstattung der 
Institute in Frage stellen könnten, sowie auf Risiken, die mit der Ver
äußerung von Sicherheiten in Stresssituationen verbunden sind. 

Die durchgeführten Stresstests müssen angemessen und geeignet für die 
Abschätzung dieser Risiken sein. 

Die Institute sehen in ihren Strategien zur Steuerung des Konzentrati
onsrisikos Folgendes vor: 

a) Vorschriften und Verfahren zur Steuerung der Risiken, die sich aus 
Laufzeitinkongruenzen zwischen den Risikopositionen und etwaigen 
Kreditbesicherungen für diese Risikopositionen ergeben; 

b) Vorschriften und Verfahren für das Konzentrationsrisiko, das sich 
aus der Anwendung von Kreditrisikominderungstechniken — ins
besondere aus großen indirekten Kreditrisiken — ergibt, beispiels
weise, wenn als Sicherheit nur die Wertpapiere eines einzigen Emit
tenten hereingenommen wurden. 

▼M8
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(4) Verringert ein Institut eine Risikoposition gegenüber einem Kun
den durch Anwendung einer anerkannten Kreditrisikominderungstechnik 
nach Artikel 399 Absatz 1, so behandelt das Institut — in der in 
Artikel 403 dargelegten Weise — den Teil der Risikoposition, um 
den die Risikoposition gegenüber dem Kunden verringert wurde, als 
Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber und nicht als Risiko
position gegenüber dem Kunden. 

▼C2 

Artikel 402 

Risikopositionen, die aus Hypothekendarlehen resultieren 

▼M8 
(1) Zur Berechnung von Risikopositionswerten für die Zwecke des 
Artikels 395 dürfen Institute, außer wenn dies nach geltendem einzel
staatlichem Recht verboten ist, den Risikopositionswert oder Teile von 
Risikopositionen, die im Einklang mit Artikel 125 Absatz 1 vollständig 
durch Wohnimmobilien besichert sind, um den als Sicherheit hinterleg
ten Betrag des Marktwerts oder des Beleihungswerts der betreffenden 
Immobilien herabsetzen — allerdings um höchstens 50 % des Markt
werts oder 60 % des Beleihungswerts in Mitgliedstaaten, deren Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften strenge Vorgaben für die Bemessung des 
Beleihungswerts setzen —, sofern alle nachstehenden Bedingungen er
füllt sind: 

a) Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats haben für Risikoposi
tionen oder Teile von Risikopositionen, die im Einklang mit Arti
kel 124 Absatz 2 durch Wohnimmobilien besichert sind, ein Risiko
gewicht von höchstens 35 % angesetzt; 

b) die Risikoposition oder der Teil der Risikoposition ist durch eine der 
folgenden Sicherheiten vollständig besichert: 

i) ein oder mehrere Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien, oder 

ii) eine Wohnimmobilie, die im Rahmen eines Leasinggeschäfts 
vollständig im Eigentum des Leasinggebers bleibt und für die 
der Mieter seine Kaufoption noch nicht ausgeübt hat; 

c) die in Artikels 208 und Artikel 229 Absatz 1 festgelegten Anforde
rungen sind erfüllt. 

(2) Zur Berechnung von Risikopositionswerten für die Zwecke des 
Artikels 395 darf ein Institut, außer wenn dies nach geltendem einzel
staatlichem Recht verboten ist, den Risikopositionswert oder Teile von 
Risikopositionen, die im Einklang mit Artikel 126 Absatz 1 vollständig 
durch Gewerbeimmobilien besichert sind, um den als Sicherheit hinter
legten Betrag des Marktwerts oder des Beleihungswerts der betreffenden 
Immobilien herabsetzen — allerdings um höchstens 50 % des Markt
werts oder 60 % des Beleihungswerts in Mitgliedstaaten, deren Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften strenge Vorgaben für die Bemessung des 
Beleihungswerts setzen —, sofern alle nachstehenden Bedingungen er
füllt sind: 

a) Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats haben für Risikoposi
tionen oder Teile von Risikopositionen, die im Einklang mit Arti
kel 124 Absatz 2 durch Gewerbeimmobilien besichert sind, ein Ri
sikogewicht von höchstens 50 % angesetzt; 

b) die Risikoposition ist durch eine der folgenden Sicherheiten voll
ständig besichert: 

i) ein oder mehrere Grundpfandrechte auf Büro- oder sonstige Ge
werbeimmobilien, oder 

▼M8
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ii) eine oder mehrere Büro- oder sonstige Gewerbeimmobilien und 
die Risikopositionen in Verbindung mit Immobilien-Leasing-Ge
schäften; 

c) die Anforderungen des Artikels 126 Absatz 2 Buchstabe a, des 
Artikels 208 und des Artikels 229 Absatz 1 sind erfüllt; 

d) die Gewerbeimmobilien sind baulich fertiggestellt. 

▼C2 
(3) Ein Institut darf eine Risikoposition gegenüber einer Gegenpartei, 
die aus einer umgekehrten Rückkaufsvereinbarung herrührt, bei dem das 
Institut von der Gegenpartei ein nicht akzessorisches unabhängiges 
Grundpfandrecht an Immobilien Dritter erworben hat, als eine Reihe 
einzelner Risikopositionen gegenüber jedem dieser Dritten behandeln, 
sofern die nachstehenden Voraussetzungen sämtlich erfüllt sind: 

▼M9 
a) Die Gegenpartei ist ein Institut oder eine Wertpapierfirma; 

▼C2 
b) die Risikoposition ist vollständig besichert durch Grundpfandrechte 

an Immobilien jener Dritten, die von dem Institut erworben wurden 
und die es ausüben kann; 

c) das Institut hat sichergestellt, dass die Anforderungen der Artikel 208 
und 229 Absatz 1 erfüllt sind; 

d) im Falle von Zahlungsverzug, Insolvenz oder Liquidation der Gegen
partei tritt das Institut in deren Ansprüche gegenüber den Dritten ein; 

▼M9 
e) das Institut meldet gemäß Artikel 394 den zuständigen Behörden den 

Gesamtbetrag der Risikopositionen gegenüber jedem anderen Institut 
oder jeder anderen Wertpapierfirma, die gemäß diesem Absatz be
handelt werden. 

▼C2 
Für diese Zwecke wird unterstellt, dass das Institut anstelle der Risiko
position gegenüber der Gegenpartei gegenüber jedem dieser Dritten eine 
entsprechende Risikoposition in Höhe des Anspruchs der Gegenpartei 
gegen den Dritten hat. Eine eventuell verbleibende Restrisikoposition 
gegenüber der Gegenpartei wird weiterhin als solche behandelt. 

▼M8 
Artikel 403 

Substitutionsansatz 

(1) Wird ein Kredit an einen Kunden durch einen Dritten abgesichert 
oder durch eine von einem Dritten gestellte Sicherheit besichert, so 
muss ein Institut 

a) den abgesicherten Teil des Kredits als Risikoposition gegenüber dem 
Garantiegeber und nicht gegenüber dem Kunden ansehen, sofern der 
unbesicherten Risikoposition gegenüber dem Garantiegeber nach 
Teil 3 Titel II Kapitel 2 dasselbe oder ein geringeres Risikogewicht 
zugewiesen würde als dem unbesicherten Kredit an den Kunden; 

b) den durch den Marktwert der anerkannten Sicherheit besicherten Teil 
des Kredits als Risikoposition gegenüber dem Dritten und nicht 
gegenüber dem Kunden ansehen, sofern der Kredit durch eine Si
cherheit besichert ist und dem besicherten Teil der Risikoposition 
nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 dasselbe oder ein geringeres Risiko
gewicht zugewiesen würde als dem unbesicherten Kredit an den 
Kunden. 

▼M8
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Ein Institut verfährt nicht nach dem Ansatz gemäß Unterabsatz 1 Buch
stabe b, wenn zwischen der Risikoposition und der Sicherheit eine 
Laufzeitinkongruenz besteht. 

Für die Zwecke dieses Teils darf ein Institut nur dann sowohl die 
umfassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten 
als auch die Behandlung nach Unterabsatz 1 Buchstabe b des vorlie
genden Absatzes anwenden, wenn es für die Zwecke des Artikels 92 
sowohl die umfassende Methode als auch die einfache Methode zur 
Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten anwenden darf. 

(2) Verfährt ein Institut nach Absatz 1 Buchstabe a, so gilt Folgen
des: 

a) Lautet die Garantie auf eine andere Währung als der Kredit, ermittelt 
das Institut den Betrag des Kredits, der durch diese Garantie als 
abgesichert gilt, nach den Bestimmungen des Teils 3 Titel II Kapi
tel 4 über die Behandlung von Währungsinkongruenzen bei einer 
Absicherung einer Risikoposition ohne Sicherheitsleistung; 

b) bei einer Differenz zwischen der Laufzeit des Kredits und der Lauf
zeit der Sicherheit verfährt das Institut nach den Bestimmungen über 
die Behandlung von Laufzeitinkongruenzen des Teils 3 Titel II Ka
pitel 4; 

c) das Institut kann eine partielle Absicherung bei einer Behandlung 
gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 4 anerkennen. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe b kann ein Institut den 
in Buchstabe a des vorliegenden Absatzes genannten Betrag durch den 
in Buchstabe b des vorliegenden Absatzes genannten Betrag ersetzen, 
sofern die unter den Buchstaben c, d und e des vorliegenden Absatzes 
festgelegten Bedingungen erfüllt sind: 

a) der Gesamtbetrag der Risikoposition des Instituts gegenüber einem 
Sicherheitsemittenten aufgrund von Triparty-Rückkaufsvereinbarun
gen über einen Triparty Agenten; 

b) der volle Betrag der Obergrenzen, den der unter Buchstabe a ge
nannte Triparty Agent auf Anweisung des Instituts auf die von dem 
unter Buchstabe a genannten Sicherheitsemittenten begebenen Wert
papiere anwendet; 

c) das Institut hat nachgeprüft, dass der Triparty Agent angemessene 
Schutzvorkehrungen getroffen hat, um Verstöße gegen die Obergren
zen nach Buchstabe b zu verhindern; 

d) die zuständige Behörde hat gegenüber dem Institut keine wesentli
chen Bedenken zum Ausdruck gebracht; 

e) die Summe des Betrags der Obergrenzen nach Buchstabe b des vor
liegenden Absatzes und aller anderen Risikopositionen des Instituts 
gegenüber dem Sicherheitsemittenten übersteigt nicht die in Arti
kel 395 Absatz 1 genannte Obergrenze. 

(4) Die EBA gibt gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 Leitlinien zu den Bedingungen heraus, die für die An
wendung der Behandlung gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels 
gelten sollen, einschließlich der Bedingungen für die Festlegung, Über
wachung und Änderung der Obergrenzen nach Buchstabe b des genann
ten Absatzes und deren Häufigkeit. 

Die EBA veröffentlicht diese Leitlinien bis zum 31. Dezember 2019. 

▼M8
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__________ 

▼C2 

TEIL 6 

LIQUIDITÄT 

TITEL I 

▼M8 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND LIQUIDITÄTSANFORDERUNGEN 

Artikel 411 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Teils bezeichnet der Ausdruck 

1. „Finanzkunde“ einen Kunden — einschließlich eines Finanzkunden, 
der einer nichtfinanziellen Unternehmensgruppe angehört —, der 
eine oder mehrere der in Anhang I der Richtlinie 2013/36/EU ge
nannten Tätigkeiten als Haupttätigkeit ausübt oder bei dem es sich 
um Folgendes handelt: 

a) ein Kreditinstitut, 

b) eine Wertpapierfirma, 

c) eine Verbriefungszweckgesellschaft, 

d) einen Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“), 

e) eine nicht-offene Anlagegesellschaft, 

f) ein Versicherungsunternehmen, 

g) ein Rückversicherungsunternehmen, 

h) eine Finanzholdinggesellschaft oder eine gemischte Finanzhol
dinggesellschaft, 

i) ein Finanzinstitut, 

j) ein Altersversorgungssystem im Sinne des Artikels 2 Nummer 10 
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012; 

2. „Privatkundeneinlage“ eine Verbindlichkeit gegenüber einer natür
lichen Person oder einem KMU, wenn das KMU nach dem Stan
dard- oder IRB-Ansatz für das Kreditrisiko zur Risikopositions
klasse „Mengengeschäft“ gehören würde, oder eine Verbindlichkeit 
gegenüber einer Gesellschaft, auf die die Behandlung nach Arti
kel 153 Absatz 4 angewandt werden darf, und die Gesamteinlagen 
dieses KMU oder dieser Gesellschaft auf Gruppenbasis 1 Mio. EUR 
nicht übersteigen; 

3. „private Beteiligungsgesellschaft“ ein Unternehmen oder einen 
Trust, dessen Eigentümer oder begünstigter Eigentümer entweder 
eine natürliche Person oder eine Gruppe eng verbundener natürli
cher Personen ist, das bzw. der keine sonstigen gewerblichen, in
dustriellen oder beruflichen Tätigkeiten ausübt und dessen alleiniger 
Zweck darin besteht, das Vermögen des Eigentümers oder der Ei
gentümer zu verwalten, einschließlich Nebendienstleistungen wie 
die Trennung der Vermögenswerte des Eigentümers von Firmen
vermögen, die Erleichterung der Übertragung von Vermögenswer
ten innerhalb einer Familie oder die Verhinderung einer Aufteilung 
der Vermögenswerte nach dem Tod eines Familienangehörigen, 
vorausgesetzt, diese Nebendienstleistungen stehen im Zusammen
hang mit dem Hauptzweck der Verwaltung des Vermögens des 
Eigentümers; 

▼M5
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4. „Einlagenvermittler“ eine natürliche Person oder ein Unternehmen, 
die bzw. das Einlagen von Dritten, einschließlich Privatkundenein
lagen und Geschäftskundeneinlagen, jedoch keine Einlagen von 
Finanzinstituten, gegen Gebühr bei Kreditinstituten platziert; 

5. „unbelastete Vermögenswerte“ Vermögenswerte, die keinerlei recht
lichen, vertraglichen, regulatorischen oder sonstigen Beschränkun
gen unterliegen, die das Institut daran hindern, diese Vermögens
werte zu liquidieren, zu verkaufen, zu übertragen, abzutreten oder, 
allgemein, diese Vermögenswerte durch direkten Verkauf oder ein 
Pensionsgeschäft zu veräußern; 

6. „freiwillige Übersicherung“ jeden Betrag an Vermögenswerten, den 
das Institut aufgrund rechtlicher oder regulatorischer Vorschriften, 
vertraglicher Verpflichtungen oder aus Gründen der Marktdisziplin 
bei einer Emission gedeckter Schuldverschreibungen nicht zu stel
len hat, insbesondere auch wenn die Vermögenswerte über die 
rechtliche, gesetzliche oder regulatorische Mindestübersicherungs
anforderung hinaus gestellt werden, die nach dem nationalen Recht 
eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands für die gedeckten Schuld
verschreibungen gilt; 

7. „Aktivadeckungsanforderung“ das Verhältnis von Vermögenswerten 
zu Verbindlichkeiten, das gemäß dem nationalen Recht eines Mit
gliedstaats oder eines Drittlands zur Bonitätsverbesserung in Bezug 
auf gedeckte Schuldverschreibungen ermittelt wird; 

8. „Lombardgeschäfte“ besicherte Kredite an Kunden, die damit 
Fremdkapitalpositionen aufnehmen wollen; 

9. „Derivatkontrakte“ die in Anhang II genannten Derivatgeschäfte 
sowie Kreditderivate; 

10. „Stress“ eine plötzliche oder erhebliche Verschlechterung der Sol
venz oder Liquidität eines Kreditinstituts aufgrund von Veränderun
gen in den Marktbedingungen oder spezifischen Faktoren, durch die 
eine erhebliche Gefahr besteht, dass das Institut nicht mehr in der 
Lage ist, seinen innerhalb der nächsten 30 Tage fälligen Verpflich
tungen nachzukommen; 

11. „Aktiva der Stufe 1“ Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kre
ditqualität gemäß Artikel 416 Absatz 1 Unterabsatz 2; 

12. „Aktiva der Stufe 2“ Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualität 
gemäß Artikel 416 Absatz 1 Unterabsatz 2; die Aktiva der Stufe 2 
werden weiter unterteilt in Aktiva der Stufe 2A und Aktiva der 
Stufe 2B wie in dem in Artikel 460 Absatz 1 genannten delegierten 
Rechtsakt festgelegt ist; 

13. „Liquiditätspuffer“ den Betrag an Aktiva der Stufe 1 und Aktiva 
der Stufe 2, den ein Institut gemäß dem in Artikel 460 Absatz 1 
genannten delegierten Rechtsakt hält; 

14. „Netto-Liquiditätsabflüsse“ den Betrag, der sich aus dem Abzug der 
Liquiditätszuflüsse eines Instituts von dessen Liquiditätsabflüssen 
ergibt; 
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15. „Meldewährung“ die Währung des Mitgliedstaats, in dem sich der 
Hauptsitz des Instituts befindet; 

16. „Factoring“ eine vertragliche Vereinbarung zwischen einem Unter
nehmen (im Folgenden „Zedent“) und einem Finanzunternehmen 
(im Folgenden „Factor“), in dem der Zedent seine Forderungen 
an den Factor abtritt oder verkauft, wobei der Factor dem Zedenten 
im Gegenzug eine oder mehrere der folgenden Dienstleistungen in 
Bezug auf die abgetretenen Forderungen erbringt: 

a) Vorauszahlung eines Prozentsatzes des Forderungsbetrags, der 
grundsätzlich kurzfristig abgetreten wird, nicht zweckgebunden 
ist und keiner automatischen Erneuerung unterliegt, 

b) Forderungsmanagement, Inkasso und Kreditabsicherung, wobei 
im Allgemeinen der Factor im eigenen Namen das Debitoren
buch des Zedenten verwaltet und die Forderungen einzieht; 

für die Zwecke des Titels IV wird Factoring als Handelsfinanzie
rung behandelt; 

17. „zugesagte Kreditfazilität“ oder „zugesagte Liquiditätsfazilität“ eine 
Kreditfazilität oder eine Liquiditätsfazilität, die unwiderruflich oder 
bedingt widerruflich ist. 

▼C2 

Artikel 412 

Liquiditätsdeckungsanforderung 

(1) Institute müssen über liquide Aktiva verfügen, deren Gesamtwert 
die Liquiditätsabflüsse abzüglich der Liquididätszuflüsse unter Stress
bedingungen abdeckt, damit gewährleistet wird, dass sie über angemes
sene Liquiditätspuffer verfügen, um sich einem möglichen Ungleichge
wicht zwischen Liquiditätszuflüssen und -abflüssen unter erheblichen 
Stressbedingungen während 30 Tagen stellen zu können. In Stressperi
oden dürfen Institute ihre liquiden Aktiva zur Deckung ihrer Netto- 
Liquiditätsabflüsse verwenden. 

▼M8 
(2) Die Institute zählen Liquiditätsabflüsse, Liquiditätszuflüsse und 
liquide Aktiva nicht doppelt. 

Sofern in dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 nichts 
anderes festgelegt ist, wird ein Posten, der in mehr als einer Kategorie 
von Liquiditätsabflüssen gezählt werden kann, in derjenigen Liquiditäts
abflusskategorie gezählt, die den größten vertraglichen Liquiditäts
abfluss für diesen Posten generiert. 

▼C2 
(3) Institute dürfen die liquiden Aktiva im Sinne des Absatzes 1 
verwenden, um ihren Verpflichtungen unter Stressbedingungen gemäß 
Artikel 414 nachzukommen. 

(4) Titel II gilt ausschließlich für die Zwecke der Präzisierung der 
Meldepflichten nach Artikel 415. 

▼M9 
(4a) Der in Artikel 460 Absatz 1 genannte delegierte Rechtsakt findet 
auf die Institute Anwendung. 

▼M8
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(5) Die Mitgliedstaaten dürfen nationale Bestimmungen im Bereich 
der Liquiditätsanforderungen beibehalten oder einführen, solange nicht 
gemäß Artikel 460 verbindliche Mindestquoten für Liquiditätsdeckungs
anforderungen in der Union festgelegt und vollständig eingeführt sind. 
Mitgliedstaaten oder zuständige Behörden dürfen von im Inland zuge
lassenen Instituten oder einer Teilgruppe dieser Institute verlangen, eine 
höhere Liquiditätsdeckungsanforderung von bis zu 100 % solange zu 
erfüllen, bis die verbindliche Mindestquote gemäß Artikel 460 vollstän
dig bis zur Deckungsquote von 100 % eingeführt ist. 

▼M8 

Artikel 413 

Anforderung der stabilen Refinanzierung 

(1) Die Institute stellen sicher, dass ihre langfristigen Vermögens
werte und außerbilanziellen Posten angemessen durch eine breite Viel
falt von sowohl unter Normal- als auch unter Stressbedingungen stabilen 
Instrumenten der Refinanzierung unterlegt sind. 

(2) Titel III gilt ausschließlich für die Zwecke der Präzisierung der in 
Artikel 415 festgelegten Meldepflichten, bis Meldepflichten nach den 
genannten Artikel für die in Titel IV festgelegte strukturelle Liquiditäts
quote präzisiert und im Unionsrecht eingeführt wurden. 

(3) Titel IV gilt für die Zwecke der Präzisierung der in Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels festgelegten Anforderung der stabilen Refinanzie
rung und der in Artikel 415 festgelegten Meldepflichten für Institute. 

(4) Die Mitgliedstaaten dürfen nationale Bestimmungen im Bereich 
der Anforderungen der stabilen Refinanzierung so lange beibehalten 
oder einführen, bis verbindliche Mindeststandards für die in Absatz 1 
festgelegten strukturellen Liquiditätsanforderungen zur Anwendung 
kommen. 

Artikel 414 

Einhaltung der Liquiditätsanforderungen 

Ein Institut, das die in Artikel 412 oder in Artikel 413 Absatz 1 fest
gelegten Anforderungen, einschließlich in Stressphasen, nicht erfüllt 
oder nicht zu erfüllen erwartet, zeigt dies den zuständigen Behörden 
unverzüglich an und legt den zuständigen Behörden unverzüglich einen 
Plan für die zeitnahe Wiedereinhaltung der Anforderungen des Arti
kels 412 oder, je nach Anwendbarkeit, des Artikels 413 Absatz 1 vor. 
Bis das Institut die einschlägigen Bestimmungen wieder einhält, meldet 
es täglich zum Ende des Geschäftstags die in Titel III, in Titel IV, im 
Durchführungsrechtsakt nach Artikel 415 Absatz 3 oder Absatz 3a oder 
im delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1, je nach Anwend
barkeit, genannten Positionen, es sei denn, die zuständige Behörde er
laubt weniger häufige Meldungen und eine längere Meldefrist. Die zu
ständigen Behörden geben eine solche Erlaubnis nur auf der Grundlage 
der individuellen Situation eines Instituts und unter Berücksichtigung 
des Umfangs und der Komplexität seiner Tätigkeiten. Die zuständigen 
Behörden überwachen die Umsetzung des Plans zur Wiedereinhaltung 
der Anforderungen und schreiben eine schnellere Wiedereinhaltung vor, 
falls angebracht. 

▼C2
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TITEL II 

LIQUIDITÄTSMELDUNGEN 

Artikel 415 

Meldepflicht und Meldeformat 

▼M8 
(1) Die Institute melden den zuständigen Behörden die in den tech
nischen Durchführungsstandards nach Absatz 3 oder 3a des vorliegen
den Artikels, in Titel IV und im delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1 genannten Positionen in der Meldewährung, unabhängig da
von, auf welche Währung die betreffenden Positionen tatsächlich lauten. 
Bis die Meldepflicht und das Meldeformat für die in Titel IV festgelegte 
strukturelle Liquiditätsquote präzisiert und im Unionsrecht eingeführt 
worden sind, melden die Institute den zuständigen Behörden die in 
Titel III genannten Positionen in der Meldewährung, unabhängig davon, 
auf welche Währung die betreffenden Positionen tatsächlich lauten. 

Die im delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 genannten 
Positionen werden mindestens monatlich und die in den Titeln III und 
IV genannten Positionen mindestens vierteljährlich gemeldet. 

(2) Ein Institut meldet den zuständigen Behörden gesondert die Po
sitionen, die in den technischen Durchführungsstandards nach Absatz 3 
oder 3a des vorliegenden Artikels, in Titel III — bis die Meldepflicht 
und das Meldeformat für die in Titel IV festgelegte strukturelle Liqui
ditätsquote präzisiert und im Unionsrecht eingeführt worden sind — und 
im delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 genannt sind, je 
nach Anwendbarkeit, nach Maßgabe der folgenden Buchstaben: 

a) wenn die Positionen auf eine andere Währung als die Meldewährung 
lauten und das Institut aggregierte Verbindlichkeiten in einer solchen 
Währung hat, die sich auf mindestens 5 % der Gesamtverbindlich
keiten des Instituts oder der zusammengefassten Liquiditätsunter
gruppe, ohne Eigenmittel und außerbilanzielle Posten, belaufen, er
folgt die Meldung in der Währung, auf die die Positionen lauten; 

b) wenn die Positionen auf die Währung eines Aufnahmemitgliedstaats 
lauten, in dem das Institut eine bedeutende Zweigstelle im Sinne des 
Artikels 51 der Richtlinie 2013/36/EU hat, und die Währung dieses 
Aufnahmemitgliedstaats sich von der Meldewährung unterscheidet, 
erfolgt die Meldung in der Währung des Mitgliedstaats, in dem sich 
die bedeutende Zweigstelle befindet; 

c) wenn die Positionen auf die Meldewährung lauten und die aggre
gierten Verbindlichkeiten in anderen Währungen als der Meldewäh
rung mindestens 5 % der Gesamtverbindlichkeiten des Instituts oder 
der zusammengefassten Liquiditätsuntergruppe, ohne Eigenmittel 
und außerbilanzielle Posten, betragen, erfolgt die Meldung in der 
Meldewährung. 

(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards 
aus, in denen Folgendes festgelegt wird: 
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a) einheitliche Formate und IT-Lösungen mit zugehörigen Anweisun
gen für die Häufigkeit und die Stichtags- und Einreichungstermine, 
die Meldeformate und die Häufigkeit müssen der Art, dem Umfang 
und der Komplexität der verschiedenen Geschäfte des Instituts an
gemessen sein und die nach den Absätzen 1 und 2 geforderten 
Meldungen umfassen; 

b) zusätzlich erforderliche Parameter für die Liquiditätsüberwachung, 
die den zuständigen Behörden einen umfassenden Überblick über 
das Liquiditätsrisikoprofil eines Instituts ermöglichen und der Art, 
dem Umfang und der Komplexität der Geschäfte des Instituts an
gemessen sind. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchfüh
rungsstandards für die unter Buchstabe a genannten Punkte bis 28. Juli 
2013 und für die unter Buchstabe b genannten Punkte bis zum 1. Januar 
2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durch
führungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verordnung 
(EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

(3a) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards 
aus, in denen festgelegt wird, welche zusätzlich erforderlichen Parame
ter für die Liquiditätsüberwachung nach Absatz 3 auf kleine und nicht 
komplexe Institute anzuwenden sind. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 
Durchführungsstandards bis zum 28. Juni 2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durch
führungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verord
nung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

▼C2 
(4) Die zuständigen Behörden des Herkunftmitgliedstaats stellen den 
zuständigen Behörden und der Zentralbank der Aufnahmemitgliedstaa
ten sowie der EBA auf Anfrage die Einzelmeldungen gemäß diesem 
Artikel zeitnah auf elektronischem Wege zur Verfügung. 

(5) Die zuständigen Behörden, die die Beaufsichtigung auf konsoli
dierter Basis gemäß Artikel 111 der Richtlinie 2013/36/EU ausüben, 
stellen den folgenden Behörden auf Ersuchen zeitnah sämtliche Meldun
gen des Instituts gemäß den einheitlichen Meldeformaten nach Absatz 3 
elektronisch zur Verfügung: 

a) den zuständigen Behörden und der Zentralbank der Aufnahmemit
gliedstaaten, in denen sich bedeutende Zweigstellen der Mutterge
sellschaft im Sinne des Artikels 52 der Richtlinie 2013/36/EU oder 
Institute befinden, die von derselben Mutterfinanzholdinggesellschaft 
kontrolliert werden, 

b) den zuständigen Behörden, die Tochterunternehmen des Mutterunter
nehmens oder Institute zugelassen haben, die von derselben Mutter
finanzholdinggesellschaft kontrolliert werden, sowie der Zentralbank 
des betreffenden Mitgliedstaats, 

c) der EBA, 

d) der EZB. 

▼M8
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(6) Die zuständigen Behörden, die ein Institut, das ein Tochterunter
nehmen eines Mutterunternehmens oder einer Mutterfinanzholdingge
sellschaft ist, zugelassen haben, stellen den zuständigen Behörden, die 
die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis gemäß Artikel 111 der 
Richtlinie 2013/36/EU ausüben, der Zentralbank des Mitgliedstaats, in 
dem das Institut zugelassen ist, und der EBA auf Ersuchen sämtliche 
Meldungen des Instituts gemäß den einheitlichen Meldeformaten nach 
Absatz 3 zeitnah auf elektronischem Wege zur Verfügung. 

Artikel 416 

Meldung liquider Aktiva 

(1) Institute melden folgende Positionen als liquide Aktiva, sofern 
nicht nach Absatz 2 ausgeschlossen, und nur, wenn die liquiden Aktiva 
die Bedingungen nach Absatz 3 erfüllen: 

a) Barmittel und Risikopositionen gegenüber Zentralbanken, soweit 
diese Risikopositionen in angespannten Situationen jederzeit auf
gelöst werden können; Was Einlagen bei Zentralbanken betrifft, so 
bemühen sich die zuständige Behörde und die Zentralbank darum, 
sich darüber zu verständigen, in welchem Ausmaß Mindestreserven 
in Stressperioden abgezogen werden können, 

b) sonstige übertragbare Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kre
ditqualität, 

c) übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nach
stehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert wer
den: 

i) der Zentralregierung eines Mitgliedstaats, einer Region mit Haus
haltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben oder einem 
Drittland — in der Landeswährung des Zentralstaats oder der 
regionalen Gebietskörperschaft —, wenn das Institut in dem 
betreffenden Mitgliedstaat oder Drittland ein Liquiditätsrisiko 
eingegangen ist, das es durch Halten dieser liquiden Aktiva 
deckt, 

ii) Zentralbanken und nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen in 
der Landeswährung der Zentralbank bzw. der jeweiligen öffent
lichen Stelle, 

iii) der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internatio
nalen Währungsfonds, der Kommission und multilateralen Ent
wicklungsbanken, 

iv) der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität und dem Europäi
schen Stabilitätsmechanismus, 

d) übertragbare Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualität 

e) von Zentralbanken im Rahmen der Geldpolitik eingeräumte Standby- 
Kreditfazilitäten, insoweit als solche Fazilitäten nicht durch liquide 
Aktiva besichert sind, ausgenommen Liquiditätshilfe in Notfällen, 

▼C2
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f) wenn das Institut aufgrund von Rechts- oder Satzungsvorschriften zu 
einem Verbund gehört, die gesetzlichen oder satzungsmäßigen Min
desteinlagen bei dem Zentralkreditinstitut und sonstige satzungs- 
oder vertragsgemäß verfügbare liquide Finanzierungsmittel vom Zen
tralkreditinstituts oder von Instituten, die Mitglieder des Systems 
nach Artikel 113 Absatz 7 sind oder für die nach Artikel 10 eine 
Ausnahme gelten kann, insoweit als diese Finanzierungsmittel nicht 
durch liquide Aktiva besichert ist. 

Bis eine einheitliche Definition der hohen und äußerst hohen Liquidität 
und Kreditqualität im Einklang mit Artikel 460 festgelegt ist, ermitteln 
die Institute selbst in einer entsprechenden Währung die übertragbaren 
Aktiva, die eine hohe oder äußerst hohe Liquidität und Kreditqualität 
aufweisen. Bis eine einheitliche Definition festgelegt ist, dürfen die 
zuständigen Behörden unter Berücksichtigung der Kriterien nach Arti
kel 509 Absätze 3, 4 und 5 allgemeine Orientierungen vorgeben, die 
von den Instituten bei der Ermittlung der Aktiva mit hoher oder äußerst 
hoher Liquidität und Kreditqualität befolgt werden. Liegen keine der
artigen Orientierungen vor, verwenden die Institute zu diesem Zweck 
transparente und objektive Kriterien, einschließlich einiger oder aller in 
Artikel 509 Absätze 3, 4 und 5 genannten Kriterien. 

(2) Folgende Positionen gelten nicht als liquide Aktiva: 

a) von einem Kreditinstitut begebene Vermögenswerte, es sei denn, sie 
erfüllen eine der folgenden Voraussetzungen: 

i) es handelt sich um Schuldverschreibungen, die für eine Behand
lung nach Artikel 129 Absatz 4 oder 5 in Betracht kommen, 
oder um durch Vermögenswerte besicherte Instrumente, wenn 
diese nachweislich von höchster Bonität, wie von der EBA an
hand den Kriterien des Artikels 509 Absätze 3, 4 und 5 fest
gelegt, sind; 

ii) es handelt sich um Schuldverschreibungen gemäß Artikel 52 
Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG, die nicht unter Ziffer i 
fallen; 

iii) das Kreditinstitut wurde von der Zentral- oder Regionalregierung 
eines Mitgliedstaats eingerichtet, wobei diese Regierung ver
pflichtet ist, die wirtschaftliche Grundlage des Instituts zeit sei
nes Bestehens zu schützen und seine Lebensfähigkeit zu sichern, 
oder der Vermögenswert wird von der betreffenden Regierung 
ausdrücklich garantiert oder mindestens 90 % der von dem In
stitut ausgereichten Darlehen werden direkt oder indirekt von der 
betreffenden Regierung garantiert und der Vermögenswert dient 
hauptsächlich zur Finanzierung von auf nicht-wettbewerblicher, 
nicht-gewinnorientierter Basis vergebenen Förderdarlehen, um 
die politischen Zielsetzungen der betreffenden Regierung zu un
terstützen; 

b) neue Vermögenswerte, die dem Institut als Sicherheit bei umgekehr
ten Pensions- und Wertpapierfinanzierungsgeschäften gestellt wer
den, von diesem nur zur Kreditrisikominderung gehalten werden 
und über die es weder gesetz- noch vertragsmäßig zur Verwendung 
verfügen kann; 

c) Vermögenswerte der folgenden Emittenten: 
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i) Wertpapierfirmen, 

ii) Versicherungsunternehmen, 

iii) Finanzholdinggesellschaften, 

iv) gemischte Finanzholdinggesellschaften, 

v) andere Einrichtungen, die eine oder mehrere der in Anhang I der 
Richtlinie 2013/36/EU genannten Tätigkeiten als Haupttätigkeit 
ausüben. 

▼M8 
(3) Gemäß Absatz 1 melden Institute als liquide Aktiva Vermögens
werte, die die folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) Die Vermögenswerte sind nicht belastet oder sind innerhalb eines 
Sicherheitenpools abrufbar, um zusätzliche Mittel im Rahmen zuge
sagter — oder, wenn der Pool von einer Zentralbank betrieben 
wird — nicht zugesagter, aber noch nicht finanzierter Kreditlinien, 
die dem Institut zur Verfügung stehen, zu erlangen; 

b) die Vermögenswerte wurden nicht von dem Institut selbst oder sei
nen Mutter- oder Tochterinstituten oder von einem anderen Tochter
unternehmen seines Mutterinstituts oder von der Mutterfinanzhol
dinggesellschaft begeben; 

c) der Preis der Vermögenswerte wird im Allgemeinen von den Markt
teilnehmern festgelegt und ist am Markt leicht zu ermitteln oder kann 
durch eine Formel festgestellt werden, die auf der Grundlage öffent
lich verfügbarer Informationen leicht zu berechnen ist und die — 
anders als es typischerweise bei strukturierten oder exotischen Pro
dukten der Fall ist — nicht auf starken Annahmen beruht; 

d) die Vermögenswerte sind an einer anerkannten Börse notiert oder im 
direkten Verkauf (’outright sale’) oder durch eine einfache Rück
kaufsvereinbarung an Märkten für Pensionsgeschäfte verwertbar; 
diese Kriterien werden für jeden Markt einzeln geprüft. 

Die Bedingungen gemäß Unterabsatz 1 Buchstaben c und d gelten nicht 
für Aktiva nach Absatz 1 Buchstaben a, e und f. 

▼C2 
(4) Ungeachtet der Absätze 1, 2 und 3 melden Institute bis zur Fest
legung einer verbindlichen Liquiditätsanforderung gemäß Artikel 460 
im Einklang mit Absatz 1 Unterabsatz 2 dieses Artikels 

a) ausgehend von transparenten und objektiven Kriterien, einschließlich 
einiger oder aller Kriterien des Artikels 509 Absätze 3, 4 und 5 
andere nicht zentralbankfähige aber fungible Aktiva wie Aktien 
und Gold, 
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b) andere zentralbankfähige und fungible Aktiva wie forderungsbesi
cherte Instrumente von höchster Kreditqualität wie von der EBA 
anhand den Kriterien des Artikels 509 Absätze 3, 4 und 5 festgelegt, 

c) andere — wie von der EBA anhand den Kriterien des Artikels 509 
Absätze 3, 4 und 5 festgelegt — zentralbankfähige aber nicht fun
gible Aktiva wie Kreditforderungen. 

▼M8 
(5) OGA-Positionen dürfen im Portfolio liquider Aktiva eines jeden 
Instituts bis zu einem Absolutbetrag von 500 Mio. EUR oder dem 
entsprechenden Betrag in der Landeswährung als liquide Aktiva behan
delt werden, sofern die in Artikel 132 Absatz 3 festgelegten Anforde
rungen erfüllt sind und der OGA — mit Ausnahme von Derivaten zur 
Minderung des Zins-, Kredit- oder Währungsrisikos — ausschließlich in 
liquide Aktiva im Sinne des Absatzes 1 investiert. 

Sichert ein OGA zulässige Anlagen tatsächlich oder potenziell durch 
Derivate ab, so steht dies der Anerkennungsfähigkeit des OGA für 
die Behandlung nach Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes nicht 
im Wege. Wenn der Wert der Anteile an dem OGA nicht regelmäßig 
von den in Artikel 418 Absatz 4 Buchstaben a und b genannten Dritten 
zu Marktpreisen bewertet wird und die zuständige Behörde nicht davon 
überzeugt ist, dass ein Institut belastbare Methoden und Verfahren für 
eine solche Bewertung im Sinne des Artikels 418 Absatz 4 entwickelt 
hat, werden die Anteile an dem betreffenden OGA nicht als liquide 
Aktiva behandelt. 

(6) Erfüllen liquide Aktiva nicht mehr die Anforderung gemäß die
sem Artikel für liquide Aktiva, so darf ein Institut sie dennoch für einen 
zusätzlichen Zeitraum von 30 Tagen weiterhin als liquide Aktiva be
trachten. Kommen liquide Aktiva eines OGA nicht mehr für eine Be
handlung nach Absatz 5 in Frage, dürfen die Anteile an dem OGA 
dennoch für weitere 30 Tage als liquide Aktiva betrachtet werden, 
sofern sie nicht mehr als 10 % des Werts der gesamten Aktiva des 
OGA ausmachen. 

__________ 

▼C2 

Artikel 417 

Operative Anforderungen an den Bestand an liquiden Aktiva 

Die Institute melden Positionen nur dann als liquide Aktiva, wenn diese 
die folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) Sie sind angemessen diversifiziert. Eine Diversifizierung ist nicht 
erforderlich bei Aktiva im Sinne des Artikels 416 Absatz 1 Buch
staben a, b und c; 

▼C2



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 560 

b) sie sind rechtlich und tatsächlich zu jedem Zeitpunkt innerhalb der 
nächsten 30 Tage verfügbar, um durch einen direkten Verkauf oder 
eine einfache Rückkaufsvereinbarung an anerkannten Märkten für 
Pensionsgeschäfte verwertet zu werden, sodass fällige Verpflichtun
gen erfüllt werden können. Liquide Aktiva gemäß Artikel 416 Ab
satz 1 Buchstabe c, die in Drittstaaten gehalten werden, in denen 
Transferbeschränkungen bestehen, oder die auf nichtkonvertierbare 
Währungen lauten, gelten nur soweit als verfügbar, als dass sie 
den Abflüssen in dem Drittstaat oder in der betreffenden Währung 
entsprechen, es sei denn, dass Institut kann den zuständigen Behör
den nachweisen, dass es das resultierende Währungsrisiko entspre
chend abgesichert hat; 

c) die liquiden Aktiva werden durch eine Liquiditätsmanagementstelle 
kontrolliert; 

d) ein Teil der liquiden Aktiva, ausgenommen jene gemäß Artikel 416 
Absatz 1 Buchstaben a, c, e und f wird regelmäßig und mindestens 
jährlich durch direkte Verkäufe oder einfache Rückkaufsvereinbarun
gen an einem anerkannten Markt für Pensionsgeschäfte verwertet, 
um 

i) den Zugang dieser Aktiva zum Markt zu prüfen, 

ii) die Wirksamkeit der Verfahren für die Verwertung der Aktiva zu 
prüfen, 

iii) die Nutzbarkeit der Aktiva zu prüfen, 

iv) das Risiko negativer Signalwirkungen in Stressphasen zu mini
mieren; 

e) mit den Aktiva verbundene Preisrisiken dürfen abgesichert werden, 
doch wird durch geeignete interne Verfahren sichergestellt, dass die 
liquiden Aktiva im Bedarfsfall der für die Liquiditätssteuerung zu
ständigen Funktionseinheit (Treasury) ohne weiteres zur Verfügung 
stehen und dass sie insbesondere nicht in anderen laufenden Vor
gängen verwendet werden, einschließlich 

i) Absicherungs- oder anderen Handelsstrategien, 

ii) Bonitätsverbesserungen bei strukturierten Geschäften, 

iii) Deckung von Betriebskosten; 

f) die Denomination der liquiden Aktiva entspricht der Währungsver
teilung der Liquiditätsabflüsse nach Abzug der Zuflüsse. 

Artikel 418 

Bewertung liquider Aktiva 

(1) Liquide Aktiva werden mit ihrem Marktwert gemeldet, vorbehalt
lich angemessener Abschläge, die mindestens die Duration, das Kredit- 
und Liquiditätsrisiko und typische Abschläge auf Pensionsgeschäfte in 
allgemeinen Stressphasen des Marktes widerspiegeln. Die Abschläge 
betragen für die unter Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe d genannten 
Aktiva mindestens 15 %. Sichert das Institut das mit einem Vermögens
wert verbundene Preisrisiko ab, berücksichtigt es den aus der potenziel
len Glattstellung der Absicherung resultierenden Zahlungsstrom. 
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(2) Anteile an OGA gemäß Artikel 416 Absatz 6 unterliegen Ab
schlägen, die auf die zugrunde liegenden Aktiva wie folgt unmittelbar 
angewandt werden (Transparenzansatz): 

a) 0 % für Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a, 

b) 5 % für Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstaben b und c, 

c) 20 % für Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe d. 

(3) Der Transparenzansatz gemäß Absatz 2 wird wie folgt ange
wandt: 

a) Sind dem Institut die zugrunde liegenden Risikopositionen des OGA 
bekannt, darf es diese direkt berücksichtigen, um sie gemäß Arti
kel 416 Absatz 1 Buchstaben a bis d zuzuordnen. 

b) Sind dem Institut die zugrunde liegenden Risikopositionen des OGA 
nicht bekannt, wird davon ausgegangen, dass der OGA bis zur unter 
seinem Mandat zulässigen Höchstgrenze in absteigender Folge in die 
Kategorien von Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstaben a bis d 
investiert, bis die Höchstgrenze für die Gesamtinvestitionen erreicht 
ist. 

(4) Die Institute entwickeln belastbare Methoden und Verfahren zur 
Berechnung und Meldung des Markwerts und der Abschläge für Anteile 
an OGA. Nur wenn sie der zuständigen Behörde nachweisen können, 
dass die Bedeutung der Risikoposition die Entwicklung einer eigenen 
Methodik nicht rechtfertigt, dürfen sie folgende Dritte damit beauftra
gen, die Abschläge für OGA-Positionen im Einklang mit den in Absatz 3 
Buchstaben a und b aufgeführten Methoden zu berechnen und in der 
Berichterstattung zu erfassen: 

a) die Verwahrstelle des OGA, sofern der OGA ausschließlich in Wert
papiere investiert und sämtliche Wertpapiere bei dieser Verwahrstelle 
hinterlegt; 

b) die Verwaltungsgesellschaft des OGA im Fall anderer OGA, sofern 
diese die in Artikel 132 Absatz 3 Buchstabe a festgelegten Kriterien 
erfüllt. 

Die Richtigkeit der Berechnungen der Verwahrstelle oder der OGA- 
Verwaltungsgesellschaft wird von einem externen Prüfer bestätigt. 

Artikel 419 

Währungen mit begrenzter Verfügbarkeit liquider Aktiva 

(1) Die EBA bewertet die Verfügbarkeit von liquiden Aktiva nach 
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe b für Institute unter Berücksichtigung 
der für die in der Union ansässigen Institute relevanten Währungen. 
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(2) Überschreitet der berechtigte Bedarf an liquiden Aktiva vor dem 
Hintergrund von Artikel 412 die Verfügbarkeit dieser liquiden Aktiva in 
einer Währung, finden eine oder mehrere der folgenden Ausnahmen 
Anwendung: 

a) Abweichend von Artikel 417 Buchstabe f darf die Währung der 
liquiden Aktiva von der Währungsverteilung der Liquiditätsabflüsse 
nach Abzug der Zuflüsse abweichen; 

b) für Währungen eines Mitgliedstaats oder von Drittländern dürfen die 
erforderlichen liquiden Aktiva durch Kreditlinien der Zentralbank 
des betreffenden Mitgliedstaats oder Drittlands ersetzt werden, die 
vertraglich unwiderruflich für die nächsten 30 Tage verbindlich sind 
und deren Preis angemessen ist, unabhängig von dem bereits in 
Anspruch genommenen Betrag, sofern die zuständigen Behörden 
des betreffenden Mitgliedstaats oder Drittlands ebenso verfahren 
und sofern in diesem Mitgliedstaat oder Drittland vergleichbare Mel
depflichten gelten; 

c) wenn ein Defizit an Aktiva der Stufe 1 besteht, kann das Institut 
zusätzliche Aktiva der Stufe 2A, die höheren Abschlägen unterliegen 
müssen, halten und kann eine etwaige Höchstgrenze, die gemäß dem 
delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 für diese Aktiva 
gilt, geändert werden. 

▼C2 
(3) Die gemäß Absatz 2 eingeräumten Ausnahmen sind umgekehrt 
proportional zur Verfügbarkeit der einschlägigen Aktiva. Der berechtigte 
Bedarf der Institute wird unter Berücksichtigung ihrer Fähigkeit zur 
Senkung des Bedarfs an diesen liquiden Aktiva durch solides Liquidi
tätsmanagement und anhand der Anlagen in solchen Aktiva seitens 
anderer Marktteilnehmer bewertet. 

(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards 
mit einem Verzeichnis der Währungen aus, die die in diesem Artikel 
festgelegten Anforderungen erfüllen. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchfüh
rungsstandards bis 31. März 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durch
führungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verord
nung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

▼M8 
(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen die Ausnahmen nach Absatz 2, einschließlich der Voraus
setzungen ihrer Anwendung, festgelegt werden. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. Dezember 2019. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Ver
ordnung zu erlassen. 

▼C2 

Artikel 420 

Liquiditätsabflüsse 

(1) Bis zur Festlegung einer Liquiditätsanforderung gemäß Arti
kel 460 sind als Liquiditätsabflüsse zu melden: 

a) aktuell ausstehender Betrag für Privatkundeneinlagen gemäß Arti
kel 421; 
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b) aktuell ausstehende Beträge für andere Verbindlichkeiten, die fällig 
werden, möglicherweise an die Gläubigerinstitute oder an den Finan
zierungsgeber ausgezahlt werden müssen oder an eine implizite Er
wartung des Finanzierungsgebers geknüpft sind, nach der das Institut 
die Verbindlichkeit innerhalb der nächsten 30 Tage gemäß Arti
kel 422 zurückzahlt; 

c) weitere Abflüsse gemäß Artikel 423; 

d) Höchstbetrag, der gemäß Artikel 424 innerhalb der nächsten 30 Tage 
aus nicht in Anspruch genommenen zugesagten Kredit- und Liqui
ditätsfazilitäten in Anspruch genommen werden kann; 

e) weitere in der Bewertung nach Absatz 2 ermittelte Abflüsse. 

(2) Institute bewerten regelmäßig die Wahrscheinlichkeit und den 
potenziellen Umfang von Liquiditätsabflüssen innerhalb der nächsten 
30 Tage im Hinblick auf Produkte oder Dienstleistungen, die nicht unter 
die Artikel 422, 423 und 424 fallen und die sie anbieten oder deren 
Sponsor sie sind oder die potenzielle Käufer als mit ihnen in Verbin
dung stehend betrachten würden, einschließlich, aber nicht beschränkt 
auf Liquiditätsabflüsse infolge vertraglicher Vereinbarungen, wie z.B. 
sonstige außerbilanzielle und Eventualfinanzierungsverpflichtungen, bei
spielsweise zugesagte Finanzierungsfazilitäten, nicht in Anspruch ge
nommene Darlehen und Buchkredite an Großkunden, vereinbarte aber 
noch nicht in Anspruch genommene Hypotheken, Kreditkarten, Über
ziehungskredite, geplante Abflüsse in Zusammenhang mit der Verlän
gerung oder der Vergabe neuer Privat- oder Großkundenkredite, ge
plante Derivateverbindlichkeiten sowie außerbilanzielle Posten für die 
Handelsfinanzierung im Sinne des Artikels 429 und des Anhangs I. 
Diese Abflüsse werden unter der Annahme eines kombinierten spezi
fischen und marktweiten Stressszenarios bewertet. 

Bei dieser Bewertung berücksichtigen die Institute insbesondere wesent
liche Rufschädigungen, die sich ergeben könnten, wenn sie keine Li
quiditätsunterstützung für derartige Produkte oder Dienstleistungen be
reitstellen. Die Institute melden den zuständigen Behörden mindestens 
jährlich die Produkte und Dienstleistungen, für die die Wahrscheinlich
keit und der potenziellen Umfang von Liquiditätsabflüssen wesentlich 
sind, und die zuständigen Behörden legen die zuzuordnenden Abflüsse 
fest. Die zuständigen Behörden können für außerbilanzielle Posten für 
die Handelsfinanzierung im Sinne des Artikels 429 und des Anhangs I 
eine Abflussrate von bis zu 5 % festlegen. 

Die zuständigen Behörden melden der EBA mindestens jährlich die Art 
der Produkte und Dienstleistungen, für die sie auf der Grundlage der 
Meldungen der Institute Abflüsse festgestellt haben. Sie erläutern in 
dieser Meldung auch die zur Feststellung der Abflüsse verwendeten 
Methoden. 

Artikel 421 

Abflüsse bei Privatkundeneinlagen 

(1) Institute melden gesondert den Betrag der durch ein Einlagensi
cherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares 
Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckten Privatkunden
einlagen und multiplizieren diesen mit mindestens 5 %, sofern die be
treffende Einlage entweder 

a) Bestandteil einer etablierten Geschäftsbeziehung ist, so dass eine 
Entnahme äußerst unwahrscheinlich ist, oder 
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b) auf einem Zahlungsverkehrskonto (hierunter fallen auch Gehaltskon
ten) gehalten wird. 

(2) Die Institute multiplizieren andere Privatkundeneinlagen, die 
nicht unter Absatz 1 fallen, mit mindestens 10 %. 

(3) Die EBA gibt bis zum 1. Januar 2014 unter Berücksichtigung des 
Verhaltens lokaler Einleger entsprechend den Auskünften der zuständi
gen Behörden Leitlinien für die Kriterien heraus, nach denen die Be
dingungen für die Anwendung der Absätze 1 und 2 in Zusammenhang 
mit der Ermittlung von Privatkundeneinlagen, die anderen Abflüssen 
unterliegen, festgelegt werden sowie die Begriffsbestimmungen dieser 
Produkte für die Zwecke dieses Titels. In diesen Leitlinien wird die 
Wahrscheinlichkeit von Liquiditätsabflüssen bei diesen Einlagen inner
halb der nächsten 30 Tage berücksichtigt. Diese Abflüsse werden unter 
der Annahme eines kombinierten spezifischen und marktweiten Stress
szenarios bewertet. 

(4) Ungeachtet der Absätze 1 und 2 multiplizieren Institute ihre Pri
vatkundeneinlagen in Drittstaaten mit einem höheren Prozentsatz als 
dem nach jenen Absätzen, falls ein solcher Prozentsatz in den vergleich
baren Meldepflichten des Drittstaats vorgesehen ist. 

(5) Die Institute dürfen bei der Berechnung bestimmte klar beschrie
bene Kategorien von Privatkundeneinlagen ausschließen, sofern sie in 
jedem einzelnen Fall die folgenden Bedingungen strikt auf die gesamte 
Kategorie dieser Einlagen anwenden, es sei denn, es liegt ein durch 
individuelle Umstände gerechtfertigter Härtefall beim Einleger vor: 

a) Der Einleger darf seine Einlage nicht innerhalb von 30 Tagen ab
heben, oder 

b) bei vorzeitigen Abhebungen innerhalb von 30 Tagen muss der Ein
leger eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen, die den Zinsverlust im 
Zeitraum zwischen der Abhebung und dem vertraglichen Laufzeit
ende zuzüglich einer wesentlichen Vertragsstrafe umfasst, die nicht 
über dem Betrag der Zinsen liegen muss, die vom Zeitpunkt der 
Einlage bis zum Abhebungszeitpunkt aufgelaufen sind. 

Artikel 422 

Abflüsse bei sonstigen Verbindlichkeiten 

(1) Institute multiplizieren die aus den eigenen Betriebskosten er
wachsenden Verbindlichkeiten mit 0 %. 

(2) Institute multiplizieren die aus besicherten Kreditvergaben und 
Kapitalmarkttransaktionen im Sinne des Artikels 192 Nummer 3 resul
tierenden Verbindlichkeiten mit 

a) 0 % bis zum Wert der liquiden Aktiva gemäß Artikel 418, sofern sie 
durch Vermögenswerte besichert sind, die gemäß Artikel 416 als 
liquide Aktiva anerkannt würden, 

b) 100 % oberhalb des Werts der liquiden Aktiva gemäß Artikel 418, 
sofern sie durch Vermögenswerte besichert sind, die gemäß Arti
kel 416 als liquide Aktiva anerkannt würden, 
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c) 100 %, wenn sie durch Vermögenswerte besichert sind, die nicht 
gemäß Artikel 416 als liquide Aktiva anerkannt würden, ausgenom
men Geschäfte nach den Buchstaben d und e, 

d) 25 %, wenn sie durch Vermögenswerte besichert sind, die nicht 
gemäß Artikel 416 als liquide Aktiva anerkannt würden und Kredit
geber der Zentralstaat, eine öffentliche Stelle des Mitgliedstaats, in 
dem das Institut zugelassen wurde oder eine Zweigstelle errichtet 
hat, oder eine multilaterale Entwicklungsbank ist. Um für diese Be
handlung in Frage zu kommen, dürfen öffentliche Stellen ein Risi
kogewicht von höchstens 20 % gemäß Teil 3 Titel II Kapitel II 
haben, 

e) 0 %, wenn der Kreditgeber eine Zentralbank ist. 

(3) Die Institute multiplizieren Verbindlichkeiten, die aus Einlagen 
resultieren, die 

a) vom Einleger zu halten sind, um Clearing-, Verwahr- oder Gelddis
positions- oder andere vergleichbare Dienstleistungen des Instituts zu 
erhalten, 

b) im Kontext der gemeinsamen Aufgabenteilung innerhalb eines insti
tutsbezogenen Sicherungssystems gemäß den Anforderungen des Ar
tikels 113 Absatz 7 oder als eine den gesetzliche oder satzungs
mäßige Mindesteinlage einer anderen Stelle, die dem institutsbezo
genen Sicherungssystem angeschlossen ist, zu halten sind, 

c) vom Einleger im Rahmen einer sonstigen nicht unter Buchstabe a 
genannten etablierten Geschäftsbeziehung zu halten sind, 

d) vom Einleger für die Zahlungsverkehrsabrechnung (cash clearing) 
und für Dienstleistungen eines Zentralekreditinstituts sowie für den 
Fall zu halten sind, dass das Kreditinstitut aufgrund von Rechts- oder 
Satzungsvorschriften zu einem Verbund gehört, 

mit 5 % in Fällen gemäß Buchstabe a, soweit diese durch ein Einlagen
sicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleich
bares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt sind, und 
mit 25 % in allen anderen Fällen. 

Einlagen von Kreditinstituten bei zentralen Kreditinstituten, die nach 
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe f als liquide Aktiva gelten, werden 
mit einer Abflussrate von 100 % multipliziert. 

▼M8 
(4) Clearing-, Verwahr- oder Gelddispositions- oder andere ver
gleichbare Dienstleistungen nach Absatz 3 Buchstaben a und d decken 
diese Dienstleistungen lediglich insoweit ab, als diese Dienstleistungen 
im Rahmen einer etablierten Geschäftsbeziehung erbracht werden, von 
der der Einleger in wesentlichem Maße abhängig ist. Diese Dienstleis
tungen dürfen nicht nur aus Korrespondenzbankgeschäften oder Prime
broker-Dienstleistungen bestehen, und die Institute müssen über Nach
weise verfügen, dass der Kunde keine Möglichkeit hat, rechtlich fällige 
Beträge innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen ohne Beeinträchti
gung seines Geschäftsbetriebs abzuheben. 
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Solange es keine einheitliche Definition einer etablierten Geschäfts
beziehung nach Absatz 3 Buchstabe c gibt, legen die Institute selbst 
die Kriterien fest, anhand deren sie feststellen, dass eine etablierte Ge
schäftsbeziehung vorliegt, für die sie über Nachweise verfügen, dass der 
Kunde keine Möglichkeit hat, rechtlich fällige Beträge innerhalb eines 
Zeithorizonts von 30 Tagen ohne Beeinträchtigung seines Geschäfts
betriebs abzuheben; die genannten Kriterien sind den zuständigen Be
hörden anzuzeigen. In Ermangelung einer einheitlichen Definition kön
nen die zuständigen Behörden den Instituten allgemeine Orientierungen 
an die Hand geben, nach denen diese sich richten, um von einem Ein
leger im Rahmen einer etablierten Geschäftsbeziehung gehaltene Ein
lagen zu ermitteln. 

▼C2 
(5) Institute multiplizieren aus Einlagen von Kunden, die keine Fi
nanzkunden sind, resultierende Verbindlichkeiten — insofern sie nicht 
unter die Absätze 3 und 4 fallen — mit 40 % und den Betrag dieser 
Verbindlichkeiten, die durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der 
Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem 
in einem Drittland gedeckt sind, mit 20 %. 

(6) Die Institute berücksichtigen innerhalb des Zeithorizonts von 
30 Tagen erwartete Zu- und Abflüsse aus den in Anhang II genannten 
Geschäften auf Nettobasis aller Gegenparteien und multiplizieren diese 
im Falle eines Nettoabflusses mit 100 %. Auf Nettobasis bedeutet hier, 
dass auch die zu empfangenden Sicherheiten, die nach Artikel 416 als 
liquide Aktiva anerkannt würden, berücksichtigt werden. 

(7) Die Institute melden andere Verbindlichkeiten, die nicht unter die 
Absätze 1 bis 5 fallen, gesondert. 

▼M8 
(8) Die zuständigen Behörden können die Erlaubnis geben, auf die 
Verbindlichkeiten nach Absatz 7 im Einzelfall einen niedrigeren Ab
fluss-Prozentsatz anzuwenden, wenn alle folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind: 

a) Die Gegenpartei ist Folgendes: 

▼M9 
i) ein Mutter- oder ein Tochterunternehmen des Instituts oder der 

Wertpapierfirma oder ein anderes Tochterunternehmen dessel
ben Mutterinstituts oder derselben Mutterwertpapierfirma, 

▼M8 
ii) die Gegenpartei ist durch eine Beziehung im Sinne des Arti

kels 22 Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU mit dem Institut 
verbunden, 

iii) ein Institut, das unter dasselbe die Anforderungen des Arti
kels 113 Absatz 7 erfüllende institutsbezogene Sicherungssys
tem fällt, oder 

iv) das Zentralinstitut oder ein Mitglied eines Verbunds gemäß 
Artikel 400 Absatz 2 Buchstabe d; 

b) es besteht Grund zu der Annahme, dass die Abflüsse innerhalb der 
nächsten 30 Tage selbst bei einem kombinierten spezifischen und 
marktweiten Stressszenario geringer ausfallen; 

c) abweichend von Artikel 425 wendet die Gegenpartei einen entspre
chenden symmetrischen oder konservativeren Zufluss an; 

d) Institut und Gegenpartei sind im selben Mitgliedstaat niedergelassen. 

▼M8
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(9) Die zuständigen Behörden können von der Bedingung nach Ab
satz 8 Buchstabe d absehen, wenn Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b 
Anwendung findet. In diesem Fall müssen zusätzliche objektive Krite
rien, die in dem in Artikel 460 genannten delegierten Rechtsakt fest
gelegt sind, erfüllt sein. Wird die Anwendung eines solchen geringeren 
Abflusses genehmigt, unterrichten die zuständigen Behörden die EBA 
über die Ergebnisse der Abstimmung nach Artikel 20 Absatz 1 Buch
stabe b. Die Einhaltung der Voraussetzungen für derartige geringere 
Abflüsse wird von den zuständigen Behörden regelmäßig überprüft. 

(10) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, um die objektiven Kriterien nach Absatz 9 weiter zu spezifizieren. 

Sie legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstan
dards bis zum 1. Januar 2015 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 423 

Zusätzliche Abflüsse 

(1) Andere Sicherheiten als Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buch
staben a, b und c, die das Institut für in Anhang II genannte Geschäfte 
und Kreditderivate hinterlegt, unterliegen einem zusätzlichen Abfluss 
von 20 %. 

▼M8 
(2) Ein Institut meldet den zuständigen Behörden alle von ihm einge
gangenen Kontrakte, die innerhalb von 30 Tagen nach einer wesentli
chen Verschlechterung der Kreditqualität des Instituts vertragsbedingt zu 
Liquiditätsabflüssen oder Bedarf an zusätzlichen Sicherheiten führen. 
Halten die zuständigen Behörden diese Kontrakte im Verhältnis zu 
den potenziellen Liquiditätsabflüssen des Instituts für wesentlich, so 
verlangen sie, dass das Institut einen zusätzlichen Liquiditätsabfluss 
für diese Kontrakte vorsieht, der dem Bedarf an zusätzlichen Sicherhei
ten entspricht, der aus einer wesentlichen Verschlechterung seiner Kre
ditqualität, etwa einer Herabstufung der externen Bonitätsbeurteilung um 
drei Stufen, resultiert. Das Institut überprüft den Umfang dieser wesent
lichen Verschlechterung regelmäßig im Lichte vertragsbedingt relevanter 
Aspekte und teilt den zuständigen Behörden die Ergebnisse seiner Über
prüfungen mit. 

(3) Das Institut sieht einen zusätzlichen Liquiditätsabfluss für die 
Sicherheiten vor, die aufgrund der Auswirkungen ungünstiger Markt
bedingungen auf seine Derivatgeschäfte benötigt würden, falls diese 
wesentlich sind. 

Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in 
denen die Bedingungen für die Anwendung des Wesentlichkeitskon
zepts sowie Methoden für die Messung des zusätzlichen Liquiditäts
abflusses festgelegt werden. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 31. März 2014 vor. 
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 2 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

▼C2 
(4) Das Institut sieht einen zusätzlichen Liquiditätsabfluss vor, der 
dem Marktwert von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten ent
spricht, die leer verkauft und innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen 
zu liefern sind, es sei denn, das Institut besitzt die zu liefernden Wert
papiere oder hat diese zu Bedingungen geliehen, die ihre Rückgabe erst 
nach einem Zeithorizont von 30 Tagen erfordern, und die Wertpapiere 
sind nicht Teil der liquiden Aktiva des Instituts. 

(5) Das Institut sieht einen zusätzlichen Liquiditätsabfluss vor 

a) für von dem Institut gehaltene überschüssige Sicherheiten, die jeder
zeit von der Gegenpartei eingefordert werden können; 

b) für Sicherheiten, die einer Gegenpartei zurückgegeben werden müs
sen; 

c) für Sicherheiten, die Vermögenswerten entsprechen, die für die Zwe
cke des Artikels 416 als liquide Aktiva anerkannt würden, die ohne 
Zustimmung des Instituts durch Vermögenswerte ersetzt werden kön
nen, die nicht als liquide Aktiva für die Zwecke des Artikels 416 
anerkannt würden. 

(6) Als Sicherheit entgegengenommene Einlagen gelten nicht als 
Verbindlichkeiten für die Zwecke des Artikels 422, für sie gilt aber 
gegebenenfalls dieser Artikel. 

Artikel 424 

Abflüsse aus Kredit- und Liquiditätsfazilitäten 

(1) Institute melden Abflüsse aus zugesagten Kredit- und Liquiditäts
fazilitäten, die in Form eines Prozentsatzes des Höchstbetrags, der inner
halb der folgenden 30 Tage in Anspruch genommen werden kann, fest
gelegt werden. Dieser Höchstbetrag darf bewertet werden abzüglich 
etwaiger Liquiditätsanforderungen nach Artikel 420 Absatz 2 für die 
außerbilanziellen Posten für die Handelsfinanzierung und abzüglich 
des Werts der nach Artikel 418 zu stellenden Sicherheit, wenn das 
Institut diese wieder verwenden kann und sie in Form liquider Aktiva 
gemäß Artikel 416 gehalten wird. Die zu leistende Sicherheit darf nicht 
aus von der Gegenpartei der Fazilität oder aus von einem ihr verbun
denen Unternehmen begebenen Vermögenswerten bestehen. Liegen dem 
Institut die erforderlichen Informationen vor, so wird als Höchstbetrag, 
der für Kredit- und Liquiditätsfazilitäten in Anspruch genommen werden 
kann, der Höchstbetrag festgelegt, der angesichts der eigenen Verpflich
tungen der Gegenpartei oder des vertraglich festgelegten Ziehungsplans 
in den jeweils folgenden 30 Tagen in Anspruch genommen werden 
könnte. 

(2) Der Höchstbetrag, der in den jeweils folgenden 30 Tagen aus 
nicht in Anspruch genommenen zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazi
litäten gezogen werden kann, wird mit 5 % multipliziert, wenn die 
Fazilitäten in die Risikopositionsklasse „Mengengeschäft“ nach dem 
Standard- oder IRB-Ansatz für Kreditrisiko fallen. 
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(3) Der Höchstbetrag, der in den jeweils folgenden 30 Tagen aus 
nicht gezogenen zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten in An
spruch genommen werden kann, wird mit 10 % multipliziert, voraus
gesetzt die Fazilitäten 

a) fallen nicht in die Risikopositionsklasse „Mengengeschäft“ nach dem 
Standard- oder IRB-Ansatz für Kreditrisiko; 

b) wurden Kunden, die keine Finanzkunden sind, zur Verfügung ge
stellt; 

c) wurden nicht zu dem Zweck bereitgestellt, die Finanzierung des 
Kunden in Situationen zu ersetzen, in denen dieser seinen Finanzie
rungsbedarf nicht an den Finanzmärkten decken kann. 

▼M8 
(4) Der zugesagte Betrag einer Liquiditätsfazilität, die einer Verbrie
fungszweckgesellschaft zur Verfügung gestellt wurde, damit diese Ver
briefungszweckgesellschaft andere Vermögenswerte als Wertpapiere von 
Kunden erwerben kann, die keine Finanzkunden sind, wird mit 10 % 
multipliziert, sofern der zugesagte Betrag den Betrag der aktuell von 
Kunden erworbenen Vermögenswerte übersteigt und der Höchstbetrag, 
der in Anspruch genommen werden kann, vertraglich auf den Betrag der 
aktuell erworbenen Vermögenswerte begrenzt ist. 

▼C2 
(5) Die Institute melden den Höchstbetrag, der aus sonstigen nicht 
gezogenen zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten innerhalb der 
jeweils folgenden 30 Tage in Anspruch genommen werden kann. Dies 
gilt insbesondere für 

a) andere als unter Absatz 3 Buchstabe b genannte Liquiditätsfazilitä
ten, die das Institut Verbriefungzweckgesellschaften gewährt hat, 

b) Vereinbarungen, bei denen das Institut Vermögenswerte einer Ver
briefungszweckgesellschaft kaufen oder tauschen muss, 

c) Kreditinstituten eingeräumte Kreditlinien, 

d) Finanzinstituten und Wertpapierfirmen eingeräumte Kreditlinien. 

(6) Abweichend von Absatz 5 dürfen Institute, die von der Zentral- 
oder Regionalregierung mindestens eines Mitgliedstaats eingerichtet 
wurden und durch diese gefördert werden, die Behandlung gemäß den 
Absätzen 2 und 3 auch auf Kredit- und Liquiditätsfazilitäten anwenden, 
die Instituten zum alleinigen Zweck der direkten oder indirekten Finan
zierung von Förderdarlehen dienen, die den in jenen Absätzen genann
ten Risikopositionsklassen zuzuordnen sind. Werden diese Förderdarle
hen über ein anderes Institut als Vermittler bereitgestellt (Durchlaufdar
lehen), so dürfen Institute abweichend von Artikel 425 Absatz 2 Buch
stabe g einen symmetrischen Zu- und Abfluss anwenden. Diese För
derdarlehen werden ausschließlich Personen, die keine Finanzkunden 
sind, gewährt, sind nicht-wettbewerblicher, nicht-gewinnorientierter Na
tur und dienen der Förderung der Gemeinwohlziele der Union und/oder 
der Zentral- oder Regionalregierung des betreffenden Mitgliedstaats. 
Eine Inanspruchnahme solcher Fazilitäten ist nur nach einem vorherzu
sehenden Antrag auf ein Förderdarlehen und bis zu dem beantragten 
Betrag möglich und ist an eine nachfolgende Berichterstattung über die 
Verwendung der ausgereichten Gelder geknüpft. 
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Artikel 425 

Zuflüsse 

(1) Die Institute melden ihre Liquiditätszuflüsse. Begrenzte Liquidi
tätszuflüssen sind Liquiditätszuflüsse, die auf 75 % der Liquiditäts
abflüsse begrenzt sind. Institute dürfen Liquiditätszuflüsse von Einlagen 
bei anderen Instituten, die für eine Behandlung nach Artikel 113 Ab
satz 6 oder 7 in Betracht kommen, von dieser Obergrenze ausnehmen. 
Sie dürfen Liquiditätszuflüsse aus fälligen Zahlungen von Darlehens
nehmern und Anleiheanlegern im Rahmen von Hypothekendarlehen, 
die durch Schuldverschreibungen, auf die die Behandlung nach Arti
kel 129 Absatz 4, 5 oder 6 angewandt werden kann, oder durch Schuld
verschreibungen im Sinne des Artikels 52 Absatz 4 der Richt
linie 2009/65/EG finanziert sind, von dieser Obergrenze ausnehmen. 
Sie dürfen Zuflüsse aus Förderdarlehen, die sie als Durchlaufdarlehen 
weitergereicht haben, ausnehmen. Vorbehaltlich der vorherigen Zustim
mung der für die Aufsicht auf Einzelbasis zuständigen Behörde darf ein 
Institut Zuflüsse ganz oder teilweise ausnehmen, wenn sie von seinem 
Mutterinstitut oder einem seiner Tochterinstitute oder einem anderen 
Tochterunternehmen desselben Mutterinstituts oder einem Unternehmen 
stammen, das mit ihm durch eine Beziehung im Sinne des Artikels 12 
Absatz 1 der Richtlinie 83/349/EWG verbunden ist. 

(2) Die Liquiditätszuflüsse werden über die jeweils folgenden 
30 Tage gemessen. Sie umfassen nur vertragliche Zuflüsse aus Risiko
positionen, die nicht überfällig sind und hinsichtlich derer das Institut 
keinen Grund zu der Annahme hat, dass sie innerhalb des Zeithorizonts 
von 30 Tagen nicht erfüllt werden. Liquiditätszuflüsse werden in voller 
Höhe gemeldet, wobei die folgenden Zuflüsse gesondert gemeldet wer
den: 

a) Fällige Zahlungen zu Tilgungszwecken von Kunden, die keine Fi
nanzkunden sind, werden entweder um 50 % ihres Werts oder um 
die vertraglichen Verpflichtungen gegenüber diesen Kunden zur 
Ausreichung von Finanzierungsmitteln reduziert, je nachdem, wel
cher der Beträge höher ist. Dies gilt nicht für fällige Zahlungen aus 
besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen im Sinne 
des Artikels 192 Nummer 3, die gemäß Buchstabe d durch liquide 
Aktiva im Sinne des Artikels 416 besichert sind. 

Abweichend von Unterabsatz 1 dürfen Institute, die eine Zusage 
nach Artikel 424 Absatz 6 erhalten haben, um Förderdarlehen an 
Endbegünstigte auszuzahlen, Zuflüsse bis zur Höhe des Wertes der 
Abflüsse berücksichtigen, die sie für die entsprechende Zusage zur 
Ausreichung jener Förderdarlehen ansetzen. 

b) Fällige Zahlungen aus Handelsfinanzierungen im Sinne des Arti
kels 162 Absatz 3 Unterabsatz 2 Buchstabe b mit einer Restlaufzeit 
von bis zu 30 Tagen werden in voller Höhe als Zuflüsse berück
sichtigt. 

▼M8 
c) Darlehen mit unbestimmtem vertraglichem Endtermin werden in 

Höhe von 20 % als Zuflüsse berücksichtigt, sofern es dem Institut 
vertragsgemäß möglich ist, zurückzutreten und eine Zahlung inner
halb von 30 Tagen zu verlangen. 
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d) Fällige Zahlungen aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkt
transaktionen im Sinne des Artikels 192 Nummer 3 werden, sofern 
sie durch liquide Aktiva im Sinne des Artikels 416 Absatz 1 besi
chert sind, bis zu dem Wert der liquiden Aktiva ohne Abschläge 
nicht berücksichtigt und in voller Höhe der verbleibenden fälligen 
Zahlungen berücksichtigt. 

e) Fällige Zahlungen, die das schuldende Institut gemäß Artikel 422 
Absätze 3 und 4 behandelt, werden mit einem entsprechenden sym
metrischen Zufluss multipliziert; 

f) Fällige Zahlungen aus Positionen in Eigenkapitalinstrumenten eines 
wichtigen Index, sofern sie nicht gleichzeitig als liquide Aktiva er
fasst werden. 

g) Nicht in Anspruch genommene Kredit- oder Liquiditätsfazilitäten 
und jegliche anderen erhaltenen Zusagen werden nicht berücksich
tigt. 

(3) Innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen erwartete Ab- und 
Zuflüsse aus in Anhang II genannten Geschäften werden auf Nettobasis 
aller Gegenparteien berücksichtigt und im Falle eines Nettozuflusses mit 
100 % multipliziert. Auf Nettobasis bedeutet hier, dass auch die zu 
empfangenden Sicherheiten, die nach Artikel 416 als liquide Aktiva 
anerkannt würden, berücksichtigt werden. 

(4) Abweichend von Absatz 2 Buchstabe g können die zuständigen 
Behörden gestatten, im Einzelfall höhere Zuflüsse für Kredit- und Li
quiditätsfazilitäten anzuwenden, sofern sämtliche der folgenden Voraus
setzungen erfüllt sind: 

a) es besteht Grund zu der Annahme, dass die Zuflüsse selbst bei einem 
kombinierten marktweiten und spezifischen Stressszenario der Ge
genpartei höher ausfallen werden; 

b) die Gegenpartei ist ein Mutter- oder Tochterinstitut des Instituts oder 
ein anderes Tochterunternehmen desselben Mutterinstituts oder mit 
dem Institut durch eine Beziehung im Sinne des Artikels 12 Absatz 1 
der Richtlinie 83/349/EWG verbunden oder Mitglied desselben in
stitutsbezogenen Sicherungssystems gemäß Artikel 113 Absatz 7 
oder das Zentralinstitut oder ein Mitglied eines Verbunds, für den 
die Ausnahme nach Artikel 10 gilt; 

c) abweichend von den Artikeln 422, 423 und 424 wendet die Gegen
partei einen entsprechenden symmetrischen oder konservativeren Ab
fluss an; 

d) Institut und Gegenpartei sind im selben Mitgliedstaat niedergelassen. 

(5) Die zuständigen Behörden können von der Voraussetzung nach 
Absatz 4 Buchstabe d absehen, wenn Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b 
Anwendung findet. In diesem Fall müssen zusätzliche objektive Krite
rien, die in dem in Artikel 460 genannten delegierten Rechtsakt fest
gelegt sind, erfüllt sein. Wird die Anwendung eines solchen höheren 
Zuflusses genehmigt, unterrichten die zuständigen Behörden die EBA 
über die Ergebnisse der Abstimmung nach Artikel 20 Absatz 1 Buch
stabe b. Die Einhaltung der Voraussetzungen für derartige höhere Zu
flüsse wird regelmäßig von den zuständigen Behörden überprüft. 
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(6) Die EBA arbeitet bis zum 1. Januar 2015 Entwürfe technischer 
Regulierungsstandards aus, um die objektiven Kriterien nach Absatz 5 
weiter zu spezifizieren. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 1. Januar 2015. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

(7) Zuflüsse aus den im Einklang mit Artikel 416 gemeldeten liqui
den Aktiva werden von den Instituten nicht gemeldet, ausgenommen 
fällige Zahlungen auf Aktiva, die nicht im Marktwert des Vermögens
werts berücksichtigt sind. 

(8) Die Institute melden keine Zuflüsse aus neu eingegangenen Ver
pflichtungen. 

(9) Die Institute berücksichtigen Liquiditätszuflüsse, die in Drittstaa
ten eingehen sollen, in denen Transferbeschränkungen bestehen, oder 
die auf nichtkonvertierbare Währungen lauten, nur in dem Umfang, in 
dem sie den Abflüssen in dem Drittstaat bzw. in der betreffenden Wäh
rung entsprechen. 

Artikel 426 

Aktualisierung künftiger Liquiditätsanforderungen 

Sobald die Kommission gemäß Artikel 460 einen delegierten Rechtsakt 
zur Präzisierung der Liquiditätsanforderung erlassen hat, kann die EBA 
Entwürfe technischer Durchführungsstandards zur Präzisierung der Be
dingungen der Artikel 421 Absatz 1, Artikel 422, mit Ausnahme der 
Absätze 8, 9 und 10, sowie Artikel 424 ausarbeiten, um international 
vereinbarten Standards Rechnung zu tragen. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durch
führungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verord
nung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

TITEL III 

MELDUNGEN BETREFFEND DIE STABILE REFINANZIERUNG 

Artikel 427 

Positionen, die eine stabile Refinanzierung bieten 

(1) Die Institute melden den zuständigen Behörden gemäß der Mel
depflicht nach Artikel 415 Absatz 1 unter Verwendung der einheitlichen 
Meldeformate nach Artikel 415 Absatz 3 folgende Positionen und deren 
Bestandteile, damit die Verfügbarkeit einer stabilen Finanzierung beur
teilt werden kann: 
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a) die folgenden Eigenmittel, gegebenenfalls nach Anwendung von Ab
zügen: 

i) Kernkapitalinstrumente, 

ii) Ergänzungskapitalinstrumente, 

iii) andere über den zulässigen Betrag des Ergänzungskapitals hi
nausgehende Vorzugsaktien oder Kapitalinstrumente mit einer 
effektiven Laufzeit von mindestens einem Jahr; 

b) die folgenden Verbindlichkeiten, die nicht unter Buchstabe a fallen: 

i) Privatkundeneinlagen, die gemäß Artikel 421 Absatz 1 behan
delt werden dürfen, 

ii) Privatkundeneinlagen, die gemäß Artikel 421 Absatz 2 behan
delt werden dürfen, 

iii) Einlagen, die gemäß Artikel 422 Absätze 3 und 4 behandelt 
werden dürfen, 

iv) diejenigen der unter Ziffer iii genannten Einlagen, die durch ein 
Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder 
ein gleichwertiges Einlagensicherungssystem in einem Drittland 
nach Maßgabe von Artikel 421 Absatz 1 gedeckt werden, 

v) diejenigen der unter Ziffer iii genannten Einlagen, die unter 
Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe b fallen, 

vi) diejenigen der unter Ziffer iii genannten Einlagen, die unter 
Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe d fallen, 

vii) nicht unter Ziffer i, ii oder iii fallende Einlagenbeträge, wenn 
die Einlage nicht von Finanzkunden vorgenommen wird, 

viii) sämtliche von Finanzkunden erhaltene Finanzierungsmittel; 

ix) gesondert für unter Ziffer vii bzw. viii fallende Beträge Finan
zierungsmittel aus besicherten Kreditvergaben und Kapital
markttransaktionen im Sinne des Artikels 192 Nummer 3, die 

— durch Vermögenswerte besichert sind, die gemäß Arti
kel 416 als liquide Aktiva anerkannt würden, 

— durch andere Vermögenswerte besichert sind; 

x) aus begebenen Wertpapieren resultierende Verbindlichkeiten, 
die für eine Behandlung nach Artikel 129 Absatz 4 oder 5 in 
Betracht kommen, oder solche im Sinne des Artikels 52 Ab
satz 4 der Richtlinie 2009/65/EG, 
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xi) andere aus begebenen Wertpapieren resultierende Verbindlich
keiten, die nicht unter Buchstabe a fallen: 

— aus begebenen Wertpapieren resultierende Verbindlichkei
ten mit mindestens einjähriger Restlaufzeit, 

— aus begebenen Wertpapieren resultierende Verbindlichkei
ten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr, 

xii) sonstige Verbindlichkeiten. 

(2) Gegebenenfalls werden alle Positionen nach dem frühesten Lauf
zeitende und dem frühestmöglichen Zeitpunkt einer vertraglichen Kün
digung folgenden fünf Zeitfenstern zugeordnet: 

a) innerhalb von drei Monaten, 

b) zwischen drei und sechs Monaten, 

c) zwischen sechs und neun Monaten, 

d) zwischen neun und zwölf Monaten, 

e) nach zwölf Monaten. 

Artikel 428 

Positionen, die stabile Refinanzierung erfordern 

(1) Sofern nicht von den Eigenmitteln abgezogen, sind folgende Po
sitionen den zuständigen Behörden gesondert zu melden, um eine Be
wertung des Bedarfs an stabiler Refinanzierung zu ermöglichen: 

a) Vermögenswerte, die als liquide Aktiva gemäß Artikel 416 an
erkannt würden, aufgeschlüsselt nach der Art des Vermögenswerts; 

b) die folgenden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht un
ter Buchstabe a fallen: 

i) Vermögenswerte, die nach Artikel 122 der Bonitätsstufe 1 zu
geordnet werden können, 

ii) Vermögenswerte, die nach Artikel 122 der Bonitätsstufe 2 zu
geordnet werden können, 

iii) sonstige Vermögenswerte; 

c) Aktien von Nichtfinanzunternehmen, die in einem wichtigen Index 
einer anerkannten Börse enthalten sind; 

d) sonstige Dividendenpapiere; 

e) Gold; 

f) andere Edelmetalle; 
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g) nicht verlängerbare Darlehen und Forderungen, und gesondert nicht 
verlängerbare Darlehen und Forderungen an bzw. gegenüber folgen
de(n) Schuldner(n): 

i) natürliche Personen, die keine Einzelkaufleute oder Personenge
sellschaften sind, 

ii) KMU, die nach dem Standard- oder IRB-Ansatz für Kreditrisiko 
zur Risikopositionsklasse „Mengengeschäft“ zugeordnet werden 
können, oder eine Gesellschaft, auf die die Behandlung nach 
Artikel 153 Absatz 4 angewandt werden darf, wenn die aggre
gierte Einlage des Kunden oder der Gruppe verbundener Kunden 
weniger als 1 Mio. EUR beträgt, 

iii) Staaten, Zentralbanken und sonstige öffentliche Stellen, 

iv) Kunden, die nicht unter die Ziffern i und ii fallen und keine 
Finanzkunden sind, 

v) Kunden, die nicht unter die Ziffern i, ii und ii fallen und Finanz
kunden sind, sowie gesondert diejenigen, die Kreditinstitute und 
andere Finanzkunden sind; 

h) nicht verlängerbare Darlehen und Forderungen im Sinne des Buch
stabens g, sowie gesondert Forderungen, die 

i) durch Gewerbeimmobilien besichert sind, 

ii) durch Wohnimmobilien besichert sind, 

iii) in gleicher Höhe durch Schuldverschreibungen, auf die die Be
handlung nach Artikel 129 Absätze 4 oder 5 angewandt werden 
kann, oder durch Schuldverschreibungen im Sinne des Arti
kels 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG finanziert sind 
(Durchlauffinanzierung); 

i) Derivatforderungen; 

j) sonstige Vermögenswerte; 

k) nicht in Anspruch genommene zugesagte Kreditfazilitäten, die ge
mäß Anhang I mit einem mittleren oder mittleren bis niedrigen 
Risiko behaftet sind. 

(2) Gegebenenfalls werden alle Positionen den in Artikel 427 Ab
satz 2 beschriebenen fünf Zeitfenstern zugeordnet. 

▼M8 

TITEL IV 

STRUKTURELLE LIQUIDITÄTSQUOTE 

KAPITEL 1 

Strukturelle Liquiditätsquote 

Artikel 428a 

Anwendung auf konsolidierter Basis 

Kommt die in diesem Titel dargelegte strukturelle Liquiditätsquote ge
mäß Artikel 11 Absatz 4 auf konsolidierter Basis zur Anwendung, so 
gelten folgende Bestimmungen: 

a) Die Vermögenswerte und außerbilanziellen Posten eines Tochter
unternehmens mit Hauptsitz in einem Drittland, für die nach dem 
nationalen Recht dieses Drittlands zur Festlegung der strukturellen 
Liquiditätsanforderung höhere Faktoren für die erforderliche stabile 
Refinanzierung als die in Kapitel 4 festgelegten gelten, unterliegen 
der Konsolidierung nach Maßgabe der in den nationalen Rechtsvor
schriften des betreffenden Drittlands festgelegten höheren Faktoren; 
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b) die Verbindlichkeiten und die Eigenmittel eines Tochterunterneh
mens mit Hauptsitz in einem Drittland, für die nach dem nationalen 
Recht dieses Drittlands zur Festlegung der strukturellen Liquiditäts
anforderung niedrigere Faktoren für die verfügbare stabile Refinan
zierung als die in Kapitel 3 festgelegten gelten, unterliegen der Kon
solidierung nach Maßgabe der in den nationalen Rechtsvorschriften 
des betreffenden Drittlands festgelegten niedrigeren Faktoren; 

c) Drittlandsaktiva, die den Anforderungen des delegierten Rechtsakts 
nach Artikel 460 Absatz 1 genügen und von einem Tochterunterneh
men mit Hauptsitz in einem Drittland gehalten werden, werden für 
Konsolidierungszwecke nicht als liquide Aktiva anerkannt, wenn sie 
gemäß dem nationalen Recht des betreffenden Drittlands zur Fest
legung der Liquiditätsdeckungsanforderung nicht als liquide Aktiva 
gelten. 

▼M9 __________ 

▼M8 

Artikel 428b 

Strukturelle Liquiditätsquote 

(1) Die in Artikel 413 Absatz 1 festgelegte strukturelle Liquiditäts
anforderung entspricht dem Verhältnis der in Kapitel 3 genannten ver
fügbaren stabilen Refinanzierung des Instituts zu der in Kapitel 4 ge
nannten erforderlichen stabilen Refinanzierung des Instituts und wird als 
Prozentsatz ausgedrückt. Die Institute berechnen ihre strukturelle Liqui
ditätsquote nach folgender Formel: 

Verfügbare stabile Refinanzierung 
Erforderliche stabile Refinanzierung ¼ Strukturelle Liquiditätsquote ð%Þ 

(2) Die Institute halten ihre strukturelle Liquiditätsquote bei mindes
tens 100 %, für all ihre Geschäfte in der Meldewährung berechnet, 
unabhängig davon, auf welche Währung diese tatsächlich lauten. 

(3) Ist die strukturelle Liquiditätsquote eines Instituts zu irgendeinem 
Zeitpunkt unter 100 % gesunken oder ist nach vernünftigem Ermessen 
zu irgendeinem Zeitpunkt davon auszugehen, dass dies geschieht, 
kommt die in Artikel 414 festgelegte Anforderung zur Anwendung. 
Das Institut bemüht sich, seine strukturelle Liquiditätsquote wieder auf 
den in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Wert zu bringen. 
Die zuständigen Behörden bewerten die Gründe, warum das Institut 
Absatz 2 des vorliegenden Artikels nicht eingehalten hat, bevor sie 
etwaige aufsichtliche Maßnahmen ergreifen. 

(4) Die Institute berechnen und überwachen ihre strukturelle Liqui
ditätsquote für all ihre Geschäfte in der Meldewährung, unabhängig 
davon, auf welche Währung diese tatsächlich lauten, und gesondert 
für ihre Geschäfte in den einzelnen Währungen, die gemäß Artikel 415 
Absatz 2 der gesonderten Meldung unterliegen. 
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(5) Die Institute sorgen dafür, dass die Währungsverteilung ihres 
Finanzierungsprofils mit der Währungsverteilung ihrer Aktiva generell 
in Einklang steht. Sofern angebracht, können die zuständigen Behörden 
von Instituten die Beschränkung von Währungsinkongruenzen verlan
gen, indem sie Obergrenzen für den Anteil der erforderlichen stabilen 
Refinanzierung in einer bestimmten Währung festlegen, der mit verfüg
barer stabiler Refinanzierung in einer anderen Währung erfüllt werden 
kann. Diese Beschränkung darf nur auf eine Währung angewandt wer
den, die gemäß Artikel 415 Absatz 2 der gesonderten Meldung unter
liegt. 

Bei der Festlegung der Höhe etwaiger Beschränkungen für Währungs
inkongruenzen, die nach Maßgabe dieses Artikels angewandt werden 
dürfen, berücksichtigen die zuständigen Behörden zumindest, 

a) ob das Institut über den Einjahreshorizont der strukturellen Liquidi
tätsquote die Möglichkeit hat, verfügbare stabile Refinanzierung aus 
einer Währung in die andere und über Rechtsräume und Rechtsträger 
innerhalb seiner Gruppe hinweg zu übertragen und an den Devisen
märkten Währungsswaps durchzuführen und Mittel aufzunehmen; 

b) welche Auswirkungen ungünstige Wechselkursbewegungen auf be
stehende inkongruente Positionen und auf die Wirksamkeit etwaig 
vorhandener Absicherungen von Währungspositionen haben. 

Jede Beschränkung von Währungsinkongruenzen, die gemäß diesem 
Artikel eingeführt worden ist, stellt eine besondere Liquiditätsanforde
rung nach Artikel 105 der Richtlinie 2013/36/EU dar. 

KAPITEL 2 

Allgemeine Regeln für die Berechnung der strukturellen 
Liquiditätsquote 

Artikel 428c 

Berechnung der strukturellen Liquiditätsquote 

(1) Sofern in diesem Titel nichts anderes festgelegt ist, berücksichti
gen die Institute Aktiva, Verbindlichkeiten und außerbilanzielle Posten 
auf Bruttobasis. 

(2) Zur Berechnung ihrer strukturellen Liquiditätsquote wenden die 
Institute die in den Kapiteln 3 und 4 festgelegten geeigneten Faktoren 
für die stabile Refinanzierung auf den Buchwert ihrer Aktiva, Verbind
lichkeiten und außerbilanziellen Posten an, sofern in diesem Titel nichts 
anderes festgelegt ist. 

(3) Die Institute zählen die erforderliche stabile Refinanzierung und 
die verfügbare stabile Refinanzierung nicht doppelt. 

Sofern in diesem Titel nichts anderes festgelegt ist, wird ein Posten, der 
mehr als einer Kategorie der erforderlichen stabilen Refinanzierung zu
geordnet werden kann, derjenigen Kategorie der erforderlichen stabilen 
Refinanzierung zugeordnet, die zur größten vertraglichen erforderlichen 
Refinanzierung für diesen Posten führt. 

Artikel 428d 

Derivatkontrakte 

(1) Zur Berechnung des Betrags der in den Kapiteln 3 und 4 ge
nannten erforderlichen stabilen Refinanzierung für Derivatkontrakte 
wenden die Institute diesen Artikel an. 
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(2) Unbeschadet des Artikels 428ah Absatz 2 berücksichtigt ein In
stitut den Zeitwert von Derivatpositionen auf Nettobasis, wenn diese 
Positionen in demselben Netting-Satz, der die Anforderungen des Ar
tikels 429c Absatz 1 erfüllt, enthalten sind. Ist dies nicht der Fall, 
berücksichtigt das Institut den Zeitwert von Derivatpositionen auf Brut
tobasis und behandelt diese Derivatpositionen für die Zwecke des Ka
pitels 4 als unter seinen eigenen Netting-Satz fallend. 

(3) Für die Zwecke dieses Titels bezeichnet der Ausdruck ’Zeitwert 
eines Netting-Satzes’ die Summe der Zeitwerte aller in einem Netting- 
Satz enthaltenen Geschäfte. 

(4) Unbeschadet des Artikels 428ah Absatz 2 werden sämtliche in 
Anhang II Nummer 2 Buchstaben a bis e aufgeführten Derivatkontrakte, 
die mit einem am selben Tag erfolgenden vollständigen Austausch der 
Kapitalbeträge verbunden sind, währungsübergreifend auf Nettobasis 
berechnet, einschließlich für die Zwecke der Meldung in einer Währung, 
die gemäß Artikel 415 Absatz 2 der gesonderten Meldung unterliegt, 
selbst wenn diese Geschäfte nicht in demselben Netting-Satz, der die 
Anforderungen des Artikels 429c Absatz 1 erfüllt, enthalten sind. 

(5) Zur Minderung des Risikos einer Derivatposition als Sicherheit 
erhaltene Barmittel werden als solche behandelt und werden nicht als 
Einlagen behandelt, auf die Kapitel 3 anwendbar ist. 

(6) Die zuständigen Behörden können mit Zustimmung der jeweili
gen Zentralbank beschließen, dass die Auswirkungen von Derivatkon
trakten auf die Berechnung der strukturellen Liquiditätsquote ausnahms
weise unberücksichtigt bleiben dürfen, auch indem sie die Faktoren für 
die erforderliche stabile Refinanzierung und Rückstellungen und Ver
luste festlegen, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die betreffenden Kontrakte haben eine Restlaufzeit von weniger als 
sechs Monaten; 

b) Gegenpartei ist die EZB oder die Zentralbank eines Mitgliedstaats; 

c) die Derivatkontrakte dienen der Geldpolitik der EZB oder der Zen
tralbank eines Mitgliedstaats. 

Kommt ein Tochterunternehmen mit Hauptsitz in einem Drittland nach 
dem nationalen Recht dieses Drittlands zur Festlegung der strukturellen 
Liquiditätsanforderung in den Genuss der im ersten Unterabsatz genann
ten Ausnahmeregelung, so wird diese Regelung in ihrer im nationalen 
Recht des Drittlands festgelegten Form für Konsolidierungszwecke be
rücksichtigt. 

Artikel 428e 

Netting von besicherten Kreditvergaben und 
Kapitalmarkttransaktionen 

Aktiva und Verbindlichkeiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften 
mit ein und derselben Gegenpartei werden auf Nettobasis berechnet, 
sofern diese Aktiva und Verbindlichkeiten die in Artikel 429b Absatz 4 
festgelegten Nettingbedingungen erfüllen. 

Artikel 428f 

Interdependente Aktiva und Verbindlichkeiten 

(1) Mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Behörden kann ein 
Institut ein Aktivum und eine Verbindlichkeit als interdependent behan
deln, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
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a) Die Rolle des Instituts beschränkt sich auf die Weiterleitung der 
Finanzmittel von der Verbindlichkeit in das entsprechende interde
pendente Aktivum; 

b) die einzelnen interdependenten Aktiva und Verbindlichkeiten sind 
klar identifizierbar und haben denselben Kapitalbetrag; 

c) das Aktivum und die interdependente Verbindlichkeit haben im We
sentlichen kongruente Laufzeiten mit einer maximalen Zeitspanne 
von 20 Tagen zwischen der Fälligkeit des Aktivums und der Fäl
ligkeit der Verbindlichkeit; 

d) die interdependente Verbindlichkeit wurde aufgrund einer recht
lichen, regulatorischen oder vertraglichen Verpflichtung verlangt 
und wird nicht zur Finanzierung anderer Aktiva verwendet; 

e) die aus dem Aktivum erwachsenden Kapitalzahlungsströme werden 
nicht zu anderen Zwecken als zur Rückzahlung der interdependenten 
Verbindlichkeit verwendet; 

f) die Gegenparteien bei jedem Paar von interdependenten Aktiva und 
Verbindlichkeiten sind nicht dieselben. 

(2) Bei Aktiva und Verbindlichkeiten wird davon ausgegangen, dass 
sie die in Absatz 1 festgelegten Bedingungen erfüllen und interdepen
dent sind, wenn sie direkt mit den folgenden Produkten oder Dienst
leistungen zusammenhängen: 

a) zentralisierte regulierte Spareinlagen, sofern ein Institut rechtlich ver
pflichtet ist, regulierte Einlagen an einen zentralen Fonds zu über
tragen, der vom Zentralstaat eines Mitgliedstaats eingerichtet und 
kontrolliert wird und Darlehen für Ziele von öffentlichem Interesse 
vergibt, und sofern die Übertragung der Einlagen an den zentralen 
Fonds mindestens monatlich erfolgt; 

b) Förderdarlehen sowie Kredit- und Liquiditätsfazilitäten, die die in 
dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 festgelegten 
Kriterien erfüllen, sofern die Institute als bloße Intermediäre ohne 
Refinanzierungsrisiko auftreten; 

c) gedeckte Schuldverschreibungen, die alle folgenden Bedingungen 
erfüllen: 

i) Es handelt sich um Schuldverschreibungen im Sinne des Arti
kels 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG oder sie erfüllen 
die Voraussetzungen für die in Artikel 129 Absatz 4 bzw. 5 
der vorliegenden Verordnung vorgesehene Behandlung; 

ii) die zugrunde liegenden Darlehen sind vollständig durch die aus
gegebenen gedeckten Schuldverschreibungen gegenfinanziert 
oder es gibt ermessensunabhängige Auslöser für eine Verlänge
rung der Laufzeit der gedeckten Schuldverschreibungen um ein 
Jahr oder mehr bis zur Fälligkeit der zugrunde liegenden Darle
hen, falls die Refinanzierung zum Fälligkeitstermin der gedeckten 
Schuldverschreibung scheitert; 

d) Derivate-Clearingtätigkeiten für Kunden, vorausgesetzt, das Institut 
übernimmt gegenüber seinen Kunden keine Garantie für die Erfül
lung durch die ZGP und geht somit kein Refinanzierungsrisiko ein. 
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(3) Die EBA überwacht Aktiva und Verbindlichkeiten sowie Pro
dukte und Dienstleistungen, die nach den Absätzen 1 und 2 als inter
dependente Aktiva und Verbindlichkeiten behandelt werden, um zu er
mitteln, ob und inwieweit die in Absatz 1 festgelegten Eignungskriterien 
erfüllt sind. Die EBA berichtet der Kommission über die Ergebnisse 
dieser Überwachung und berät die Kommission in der Frage, ob die 
in Absatz 1 festgelegten Bedingungen oder die Liste der Produkte und 
Dienstleistungen in Absatz 2 geändert werden müssen. 

Artikel 428g 

Einlagen in institutsbezogenen Sicherungssystemen und 
Genossenschaftsverbunden 

Gehört ein Institut einem institutsbezogenen Sicherungssystem der in 
Artikel 113 Absatz 7 genannten Art, einem Verbund, der für die in 
Artikel 10 vorgesehene Ausnahme in Frage kommt, oder einem Genos
senschaftsverbund in einem Mitgliedstaat an, so gilt für die von dem 
Institut beim Zentralinstitut gehaltenen Sichteinlagen, die das einlegende 
Institut gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als 
liquide Aktiva betrachtet, Folgendes: 

a) Das einlegende Institut muss den Faktor für die erforderliche stabile 
Refinanzierung nach Kapitel 4 Abschnitt 2 anwenden, je nachdem, 
ob diese Sichteinlagen nach Maßgabe des delegierten Rechtsakts 
nach Artikel 460 Absatz 1 als Aktiva der Stufe 1, der Stufe 2A 
oder der Stufe 2B behandelt werden, und je nachdem, welcher Ab
schlag bei der Berechnung der Liquiditätsdeckungsquote auf diese 
Sichteinlagen angewandt wird; 

b) das Zentralinstitut, das die Einlage hereinnimmt, muss den entspre
chenden symmetrischen Faktor für die verfügbare stabile Refinanzie
rung anwenden. 

Artikel 428h 

Günstigere Behandlung innerhalb einer Gruppe oder innerhalb 
eines institutsbezogenen Sicherungssystems 

(1) Abweichend von den Kapiteln 3 und 4 können die zuständigen 
Behörden in den Fällen, in denen Artikel 428g keine Anwendung findet, 
Instituten im Einzelfall gestatten, einen höheren Faktor für die verfüg
bare stabile Refinanzierung oder einen niedrigeren Faktor für die erfor
derliche stabile Refinanzierung auf Aktiva, Verbindlichkeiten und zuge
sagte Kredit- oder Liquiditätsfazilitäten anzuwenden, wenn alle folgen
den Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Gegenpartei ist eines von Folgendem: 

i) das Mutterunternehmen oder ein Tochterunternehmen des Insti
tuts; 

ii) ein anderes Tochterunternehmen desselben Mutterunternehmens; 

iii) ein Unternehmen, das mit dem Institut in der in Artikel 22 Ab
satz 7 der Richtlinie 2013/34/EU bezeichneten Beziehung steht; 

iv) Mitglied desselben institutsbezogenen Sicherungssystems nach 
Artikel 113 Absatz 7 dieser Verordnung wie das Institut; 
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v) die Zentralorganisation eines Verbunds oder einer genossen
schaftlichen Gruppe im Sinne des Artikels 10 dieser Verordnung 
oder ein einem solchen Verbund und einer solchen Gruppe an
gehörendes Kreditinstitut; 

b) es besteht Grund zu der Annahme, dass über den Einjahreshorizont 
der strukturellen Liquiditätsquote die Verbindlichkeit oder die zuge
sagte Kredit- oder Liquiditätsfazilität, die das Institut erhalten hat, 
eine stabilere Refinanzierungsquelle darstellt oder dass das Aktivum 
oder die zugesagte Kredit- oder Liquiditätsfazilität, das bzw. die das 
Institut vergeben hat, eine weniger stabile Refinanzierung erfordert 
als die gleiche Verbindlichkeit, das gleiche Aktivum oder die gleiche 
zugesagte Kredit- oder Liquiditätsfazilität, das bzw. die andere Ge
genparteien erhalten oder vergeben haben; 

c) die Gegenpartei wendet einen Faktor für die erforderliche stabile 
Refinanzierung an, der gleich hoch oder höher ist als der höhere 
Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung, oder wendet einen 
Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung an, der gleich hoch 
oder niedriger ist als der niedrigere Faktor für die erforderliche sta
bile Refinanzierung; 

d) das Institut und die Gegenpartei sind im selben Mitgliedstaat nieder
gelassen. 

(2) Sind das Institut und die Gegenpartei in verschiedenen Mitglied
staaten niedergelassen, so können die zuständigen Behörden von der 
unter Absatz 1 Buchstabe d festgelegten Voraussetzung absehen, sofern 
zusätzlich zu den in Absatz 1 festgelegten Kriterien die folgenden Kri
terien erfüllt sind: 

a) Es gibt hinsichtlich der Verbindlichkeit, des Aktivums oder der zu
gesagten Kredit- oder Liquiditätsfazilität rechtlich bindende Verein
barungen und Verpflichtungen zwischen den Unternehmen einer 
Gruppe; 

b) der Refinanzierungsgeber weist ein geringes Refinanzierungsrisiko
profil auf; 

c) das Refinanzierungsrisikoprofil des Refinanzierungsnehmers wurde 
beim Liquiditätsrisikomanagement des Refinanzierungsgebers in an
gemessener Weise berücksichtigt. 

Die zuständigen Behörden konsultieren einander nach Maßgabe des 
Artikels 20 Absatz 1 Buchstabe b, um festzustellen, ob die in diesem 
Absatz niedergelegten zusätzlichen Kriterien erfüllt sind. 

KAPITEL 3 

Verfügbare stabile Refinanzierung 

A b s c h n i t t 1 

A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n 

Artikel 428i 

Berechnung des Betrags der verfügbaren stabilen Refinanzierung 

Sofern in diesem Kapitel nichts anderes festgelegt ist, wird der Betrag 
der verfügbaren stabilen Refinanzierung berechnet, indem der Buchwert 
der verschiedenen Kategorien oder Arten von Verbindlichkeiten und 
Eigenmitteln mit den gemäß Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für 
die verfügbare stabile Refinanzierung multipliziert wird. Der Gesamt
betrag der verfügbaren stabilen Refinanzierung entspricht der Summe 
der gewichteten Beträge der Verbindlichkeiten und Eigenmittel. 
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Anleihen und andere Schuldverschreibungen, die das Institut begeben 
hat und die ausschließlich auf dem Privatkundenmarkt verkauft und auf 
einem Privatkundenkonto geführt werden, können als in die geeignete 
Kategorie von Privatkundeneinlagen fallend behandelt werden. Es sind 
Beschränkungen vorzusehen, die bewirken, dass diese Instrumente aus
schließlich von Privatkunden erworben und gehalten werden können. 

Artikel 428j 

Restlaufzeit von Verbindlichkeiten oder von Eigenmitteln 

(1) Sofern in diesem Kapitel nichts anderes festgelegt ist, berück
sichtigen die Institute die vertragliche Restlaufzeit ihrer Verbindlichkei
ten und Eigenmittel, um die gemäß Abschnitt 2 anzuwendenden Fak
toren für die verfügbare stabile Refinanzierung zu ermitteln. 

(2) Die Institute berücksichtigen bestehende Optionen, um die Rest
laufzeit einer Verbindlichkeit oder von Eigenmitteln zu ermitteln. Dabei 
gehen sie von der Annahme aus, dass die Gegenpartei Kündigungs
optionen zum frühestmöglichen Zeitpunkt ausüben wird. Bei Optionen, 
die nach Ermessen des Instituts ausgeübt werden können, berücksichti
gen das Institut und die zuständigen Behörden Reputationsfaktoren, die 
die Möglichkeit eines Instituts, die Option nicht auszuüben, einschrän
ken könnten, insbesondere Markterwartungen, dass Institute bestimmte 
Verbindlichkeiten vor Fälligkeit tilgen sollten. 

(3) Die Institute behandeln Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist 
entsprechend ihrer jeweiligen Kündigungsfrist und Termineinlagen ent
sprechend ihrer Restlaufzeit. Abweichend von Absatz 2 des vorliegen
den Artikels berücksichtigen die Institute die Optionen für vorzeitige 
Abhebungen nicht, wenn der Einleger eine erhebliche Vorfälligkeitsent
schädigung für vorzeitige Abhebungen in weniger als einem Jahr zahlen 
muss, wie sie in dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 
festgelegt ist, um die Restlaufzeit von Privatkunden-Termineinlagen zu 
ermitteln. 

(4) Um die nach Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die ver
fügbare stabile Refinanzierung zu ermitteln, behandeln die Institute je
den Teil von Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von einem Jahr 
oder mehr, der innerhalb von weniger als sechs Monaten fällig wird, 
und jeden Teil solcher Verbindlichkeiten, der innerhalb von mindestens 
sechs Monaten und weniger als einem Jahr fällig wird, so, als habe er 
eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten bzw. eine Restlaufzeit 
von mindestens sechs Monaten und weniger als einem Jahr. 

A b s c h n i t t 2 

F a k t o r e n f ü r d i e v e r f ü g b a r e s t a b i l e 
R e f i n a n z i e r u n g 

Artikel 428k 

Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 0 % 

(1) Sofern in den Artikeln 428l bis 428o nichts anderes festgelegt ist, 
unterliegen alle Verbindlichkeiten ohne feste Laufzeit, einschließlich 
Verkaufspositionen und Positionen mit offener Laufzeit, einem Faktor 
für die verfügbare stabile Refinanzierung von 0 %, mit den folgenden 
Ausnahmen: 
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a) latente Steuerschulden, die entsprechend dem nächstmöglichen Zeit
punkt, zu dem solche Verbindlichkeiten realisiert werden könnten, 
behandelt werden; 

b) Minderheitsbeteiligungen, die entsprechend der Laufzeit des betref
fenden Instruments behandelt werden. 

(2) Latente Steuerschulden und Minderheitsbeteiligungen nach Ab
satz 1 unterliegen einem der folgenden Faktoren: 

a) 0 %, wenn die effektive Restlaufzeit der latenten Steuerschuld oder 
der Minderheitsbeteiligung weniger als sechs Monate beträgt; 

b) 50 %, wenn die effektive Restlaufzeit der latenten Steuerschuld oder 
der Minderheitsbeteiligung mindestens sechs Monate, aber weniger 
als ein Jahr beträgt; 

c) 100 %, wenn die effektive Restlaufzeit der latenten Steuerschuld 
oder der Minderheitsbeteiligung ein Jahr oder mehr beträgt. 

(3) Die folgenden Verbindlichkeiten unterliegen einem Faktor für die 
verfügbare stabile Refinanzierung von 0 %: 

a) Handelstagverbindlichkeiten, die aus dem Kauf von Finanzinstru
menten, Fremdwährungen und Waren entstehen und bei denen davon 
ausgegangen wird, dass sie innerhalb des Standard-Abrechnungs
zyklus oder -zeitraums, der für die jeweilige Börse oder Transakti
onsart üblich ist, abgerechnet werden oder die nicht abgerechnet 
werden konnten, bei denen aber dennoch davon ausgegangen wird, 
dass sie abgerechnet werden; 

b) Verbindlichkeiten, die nach Maßgabe des Artikels 428f als mit Ak
tiva interdependent eingestuft werden; 

c) Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Mo
naten, die gestellt werden von 

i) der EZB oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats; 

ii) der Zentralbank eines Drittlands; 

iii) Finanzkunden; 

d) sonstige in den Artikeln 428l bis 428o nicht genannte Verbindlich
keiten und Eigenkapitalposten oder -instrumente. 

(4) Die Institute wenden einen Faktor für die verfügbare stabile Re
finanzierung von 0 % auf den absoluten Wert der Differenz — sofern 
negativ — zwischen der Summe der Zeitwerte über alle Netting-Sätze 
mit positivem Zeitwert und der Summe der Zeitwerte über alle Netting- 
Sätze mit negativem Zeitwert an, wobei die Berechnung nach Arti
kel 428d erfolgt. 

Für die in Unterabsatz 1 genannte Berechnung gelten die folgenden 
Regeln: 

a) Nachschüsse, die Institute von ihren Gegenparteien erhalten, werden 
vom Zeitwert eines Netting-Satzes mit positivem Zeitwert abge
zogen, wenn die als Nachschüsse erhaltenen Sicherheiten gemäß 
dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als Aktiva 
der Stufe 1 einzustufen sind, mit Ausnahme gedeckter Schuldver
schreibungen äußerst hoher Qualität im Sinne dieses delegierten 
Rechtsakts, und die Institute zu ihrer Wiederverwendung rechtlich 
befugt und operativ in der Lage sind; 

b) alle Nachschüsse, die Institute an ihre Gegenparteien leisten, werden 
vom Zeitwert eines Netting-Satzes mit negativem Zeitwert abge
zogen. 
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Artikel 428l 

Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 50 % 

Die folgenden Verbindlichkeiten unterliegen einem Faktor für die ver
fügbare stabile Refinanzierung von 50 %: 

a) hereingenommene Einlagen, die die in dem delegierten Rechtsakt 
nach Artikel 460 Absatz 1 festgelegten Kriterien für operative Ein
lagen erfüllen; 

b) Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr, 
die gestellt werden von 

i) dem Zentralstaat eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands; 

ii) den regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften eines Mit
gliedstaats oder eines Drittlands; 

iii) den öffentlichen Stellen in einem Mitgliedstaat oder in einem 
Drittland; 

iv) den in Artikel 117 Absatz 2 genannten multilateralen Entwick
lungsbanken und den in Artikel 118 genannten internationalen 
Organisationen; 

v) nichtfinanziellen Firmenkunden; 

vi) von einer zuständigen Behörde genehmigten Kreditgenossen
schaften, privaten Beteiligungsgesellschaften und Kunden, bei 
denen es sich um Einlagenvermittler handelt, sofern diese Ver
bindlichkeiten nicht unter Buchstabe a dieses Absatzes fallen; 

c) Verbindlichkeiten mit einer vertraglichen Restlaufzeit von mindes
tens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr, die gestellt werden 
von 

i) der EZB oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats; 

ii) der Zentralbank eines Drittlands; 

iii) Finanzkunden; 

d) alle sonstigen in den Artikeln 428m, 428n und 428o nicht genannten 
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Mo
naten, aber weniger als einem Jahr. 

Artikel 428m 

Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 90 % 

Privatkunden-Sichteinlagen, Privatkundeneinlagen mit einer vereinbarten 
Kündigungsfrist von weniger als einem Jahr und Privatkunden-Termin
einlagen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr, die die 
maßgeblichen in dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 
festgelegten Kriterien für andere Privatkundeneinlagen erfüllen, unterlie
gen einem Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 90 %. 

Artikel 428n 

Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 95 % 

Privatkunden-Sichteinlagen, Privatkundeneinlagen mit einer vereinbarten 
Kündigungsfrist von weniger als einem Jahr und Privatkunden-Termin
einlagen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr, die die 
maßgeblichen in dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 
festgelegten Kriterien für stabile Privatkundeneinlagen erfüllen, unterlie
gen einem Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 95 %. 
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Artikel 428o 

Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 100 % 

Die folgenden Verbindlichkeiten sowie Eigenkapitalposten und -instru
mente unterliegen einem Faktor für die verfügbare stabile Refinanzie
rung von 100 %: 

a) die Posten des harten Kernkapitals des Instituts vor den gemäß den 
Artikeln 32 bis 35 erforderlichen Anpassungen, den in Artikel 36 
vorgesehenen Abzügen und der Anwendung der in den Artikeln 48, 
49 und 79 beschriebenen Ausnahmen und Alternativen; 

b) die Posten des zusätzlichen Kernkapitals des Instituts vor Abzug der 
in Artikel 56 genannten Posten und bevor Artikel 79 darauf ange
wandt wurde, unter Ausschluss aller Instrumente mit expliziten oder 
eingebetteten Optionen, die — bei Ausübung — die effektive Rest
laufzeit auf weniger als ein Jahr verkürzen würden; 

c) die Posten des Ergänzungskapitals des Instituts vor den in Artikel 66 
genannten Abzügen und vor Anwendung des Artikels 79, die eine 
Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr aufweisen, unter Ausschluss 
aller Instrumente mit expliziten oder eingebetteten Optionen, die — 
bei Ausübung — die effektive Restlaufzeit auf weniger als ein Jahr 
verkürzen würden; 

d) alle sonstigen Eigenkapitalinstrumente des Instituts mit einer Rest
laufzeit von einem Jahr oder mehr, unter Ausschluss aller Instru
mente mit expliziten oder eingebetteten Optionen, die — bei Aus
übung — die effektive Restlaufzeit auf weniger als ein Jahr ver
kürzen würden; 

e) alle sonstigen besicherten und unbesicherten Kreditaufnahmen und 
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr, 
einschließlich Termineinlagen, sofern in den Artikeln 428k bis 428n 
nichts anderes festgelegt ist. 

KAPITEL 4 

Erforderliche stabile Refinanzierung 

A b s c h n i t t 1 

A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n 

Artikel 428p 

Berechnung des Betrags der erforderlichen stabilen Refinanzierung 

(1) Sofern in diesem Kapitel nichts anderes festgelegt ist, wird der 
Betrag der erforderlichen stabilen Refinanzierung berechnet, indem der 
Buchwert der verschiedenen Kategorien oder Arten von Aktiva und 
außerbilanziellen Posten mit den gemäß Abschnitt 2 anzuwendenden 
Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung multipliziert wird. 
Der Gesamtbetrag der erforderlichen stabilen Refinanzierung entspricht 
der Summe der gewichteten Beträge der Aktiva und außerbilanziellen 
Posten. 

(2) Aktiva, die ein Institut, einschließlich im Rahmen von Wert
papierfinanzierungsgeschäften, geliehen hat, werden nicht in die Berech
nung des Betrags der erforderlichen stabilen Refinanzierung einbezogen, 
wenn das Institut diese Aktiva bilanziert und kein wirtschaftliches Ei
gentum daran hat. 
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Aktiva, die ein Institut, einschließlich im Rahmen von Wertpapierfinan
zierungsgeschäften, geliehen hat, unterliegen den gemäß Abschnitt 2 
anzuwendenden Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung, 
wenn das Institut diese Aktiva nicht bilanziert, aber wirtschaftliches 
Eigentum daran hat. 

(3) Aktiva, die ein Institut, einschließlich im Rahmen von Wert
papierfinanzierungsgeschäften, verliehen hat, an denen es nach wie 
vor wirtschaftliches Eigentum hat, werden für die Zwecke dieses Ka
pitels als belastete Aktiva angesehen und unterliegen den gemäß Ab
schnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die erforderliche stabile Refinan
zierung, auch wenn das Institut sie nicht weiterhin in seiner Bilanz 
ausweist. Ansonsten werden diese Aktiva nicht in die Berechnung des 
Betrags der erforderlichen stabilen Refinanzierung einbezogen. 

(4) Aktiva, die noch für eine Restlaufzeit von sechs Monaten oder 
mehr belastet sind, erhalten entweder den Faktor für die erforderliche 
stabile Refinanzierung, der gemäß Abschnitt 2 auf diese Aktiva ange
wandt würde, wenn sie unbelastet wären, oder den Faktor für die er
forderliche stabile Refinanzierung, der ansonsten auf diese belasteten 
Aktiva angewandt wird, wobei der höhere Faktor anzuwenden ist. Das
selbe gilt, wenn die Restlaufzeit der belasteten Aktiva kürzer ist als die 
Restlaufzeit der Transaktion, welche die Belastungsquelle ist. 

Aktiva, die noch für weniger als sechs Monate belastet sind, unterliegen 
den Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung, die nach Ab
schnitt 2 auf dieselben Aktiva anzuwenden wären, wenn diese unbe
lastet wären. 

(5) Wenn ein Institut Aktiva, die es, einschließlich im Rahmen von 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften, geliehen hat und die es nicht bilan
ziert, weiterverwendet oder weiterverpfändet, so muss die Transaktion, 
in deren Rahmen die Aktiva geliehen wurden, als belastet behandelt 
werden, sofern die Transaktion nicht fällig werden kann, ohne dass 
das Institut die geliehenen Aktiva zurückgibt. 

(6) Die folgenden Aktiva werden als unbelastet angesehen: 

a) in einem Pool enthaltene Vermögenswerte, die für den sofortigen 
Einsatz als Sicherheit bereitgehalten werden, um zusätzliche Mittel 
im Rahmen zugesagter oder — wenn der Pool von einer Zentralbank 
unterhalten wird — nicht zugesagter, aber noch nicht finanzierter 
Kreditlinien zu erhalten, die dem Institut zur Verfügung stehen; diese 
Vermögenswerte umfassen Vermögenswerte, die von einem Kredit
institut bei einem Zentralinstitut eines Genossenschaftsverbunds oder 
bei einem institutsbezogenen Sicherungssystem hinterlegt wurden; 
die Institute gehen davon aus, dass die Vermögenswerte im Pool 
belastet sind, und zwar auf der Grundlage der Liquiditätseinstufung 
gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 in 
aufsteigender Reihenfolge ihrer Liquidität, beginnend mit den nicht 
für den Liquiditätspuffer infrage kommenden Vermögenswerten; 

b) Vermögenswerte, die das Institut bei besicherten Kreditvergaben, 
besicherten Finanzierungsgeschäften oder Sicherheitentauschgeschäf
ten für Zwecke der Kreditrisikominderung als Sicherheit erhalten hat 
und über die das Institut verfügen kann; 
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c) Vermögenswerte, die zur freiwilligen Übersicherung bei der Emis
sion gedeckter Schuldverschreibungen eingesetzt werden. 

(7) Im Falle von nicht standardmäßigen, temporären Operationen der 
EZB oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats oder der Zentralbank 
eines Drittlands, die durchgeführt werden, um in einer Zeit marktweiten 
Finanzstresses oder außergewöhnlicher makroökonomischer Umstände 
deren Mandat zu erfüllen, können die folgenden Vermögenswerte einen 
verringerten Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung erhalten: 

a) abweichend von Artikel 428ad Buchstabe f und Artikel 428ah Ab
satz 1 Buchstabe a Vermögenswerte, die für die Zwecke der in 
diesem Unterabsatz genannten Operationen belastet sind; 

b) abweichend von Artikel 428ad Buchstabe d Ziffern i und ii, Arti
kel 428af Buchstabe b und Artikel 428ag Buchstabe c Zahlungen, 
die aus den in diesem Unterabsatz genannten Operationen stammen. 

Die zuständigen Behörden legen im Einvernehmen mit der Zentralbank, 
welche die Gegenpartei bei der Transaktion ist, den Faktor für die 
erforderliche stabile Refinanzierung fest, der auf die in Unterabsatz 1 
Buchstaben a und b genannten Vermögenswerte anzuwenden ist. Für 
belastete Vermögenswerte nach Unterabsatz 1 Buchstabe a darf der 
anzuwendende Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung nicht 
niedriger sein als der Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung, 
der gemäß Abschnitt 2 für diese Aktiva gelten würde, wenn sie unbe
lastet wären. 

Bei der Anwendung eines niedrigeren Faktors für die erforderliche sta
bile Refinanzierung gemäß Unterabsatz 2 beobachten die zuständigen 
Behörden genau die Auswirkungen dieses niedrigeren Faktors auf die 
stabilen Refinanzierungspositionen der Institute und ergreifen erforder
lichenfalls angemessene Aufsichtsmaßnahmen. 

(8) Um jegliche Doppelzählung zu vermeiden, beziehen die Institute 
Vermögenswerte, die mit Sicherheiten zusammenhängen, die gemäß 
dem Buchstaben b der Artikel 428k Absatz 4 Buchstabe b und 428ah 
Absatz 2als geleisteter Nachschuss anerkannt werden, die als geleisteter 
Ersteinschuss anerkannt werden oder die gemäß Artikel 428ag Buch
staben a und b als Beitrag zum Ausfallfonds einer ZGP anerkannt 
werden, nicht in andere Teile der Berechnung des Betrags der erforder
lichen stabilen Refinanzierung nach Maßgabe dieses Kapitels ein. 

(9) Die Institute beziehen Fremdwährungen und Waren, für die ein 
Kaufauftrag ausgeführt wurde, in die Berechnung des Betrags der er
forderlichen stabilen Refinanzierung ein. Sie beziehen Finanzinstrumen
te, Fremdwährungen und Waren, für die ein Verkaufsauftrag ausgeführt 
wurde, nicht in die Berechnung des Betrags der erforderlichen stabilen 
Refinanzierung ein, sofern diese Transaktionen in der Bilanz der Insti
tute nicht als Derivatgeschäfte oder besicherte Finanzierungsgeschäfte 
geführt und von den Instituten erst bei Abrechnung bilanziert werden. 

(10) Die zuständigen Behörden können die Faktoren für die erforder
liche stabile Refinanzierung festlegen, die auf in diesem Kapitel nicht 
genannte außerbilanzielle Posten anzuwenden sind, um sicherzustellen, 
dass die Institute für den Teil dieser Risikopositionen, der voraussicht
lich über den Einjahreshorizont der strukturellen Liquiditätsquote re
finanziert werden muss, über einen angemessenen Betrag an verfügbarer 
stabiler Refinanzierung verfügen. Bei der Festlegung dieser Faktoren 
berücksichtigen die zuständigen Behörden insbesondere die wesentli
chen Reputationsschäden, die ein Institut durch eine nicht erfolgende 
Refinanzierung erleiden könnte. 
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Die zuständigen Behörden melden der EBA mindestens einmal jährlich 
die Arten von außerbilanziellen Risikopositionen, für die sie die Fak
toren für die erforderliche stabile Refinanzierung festgelegt haben. Sie 
erläutern in dieser Meldung auch die zur Festlegung dieser Faktoren 
angewandte Methodik. 

Artikel 428q 

Restlaufzeit eines Aktivums 

(1) Sofern in diesem Kapitel nichts anderes festgelegt ist, berück
sichtigen die Institute die vertragliche Restlaufzeit seiner Aktiva und 
außerbilanziellen Transaktionen, wenn sie die Faktoren für die erforder
liche stabile Refinanzierung ermitteln, die gemäß Abschnitt 2 auf seine 
Aktiva und außerbilanziellen Posten anzuwenden sind. 

(2) Die Institute behandeln Aktiva, die gemäß Artikel 11 Absatz 3 
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 getrennt wurden, entsprechend der 
diesen Aktiva zugrunde liegenden Risikoposition. Die Institute wenden 
auf diese Aktiva jedoch je nach Laufzeit der Belastung höhere Faktoren 
für die erforderliche stabile Refinanzierung an, die von den zuständigen 
Behörden mit Rücksicht darauf festgelegt werden, ob das Institut die 
betreffenden Aktiva frei veräußern oder tauschen kann und welche 
Laufzeit die Verbindlichkeiten gegenüber den Institutskunden aufwei
sen, aus denen die Trennungsanforderung erwächst. 

(3) Bei der Berechnung der Restlaufzeit eines Aktivums berücksich
tigen die Institute Optionen, wobei es von der Annahme ausgeht, dass 
der Emittent oder die Gegenpartei jegliche Option zur Verlängerung der 
Laufzeit des Aktivums ausüben wird. Bei Optionen, die nach Ermessen 
des Instituts ausgeübt werden können, berücksichtigen das Institut und 
die zuständigen Behörden Reputationsfaktoren, die die Möglichkeit des 
Instituts, die Option nicht auszuüben, einschränken könnten, insbeson
dere Erwartungen der Märkte und Kunden, dass das Institut die Laufzeit 
bestimmter Aktiva bei Fälligkeit verlängern sollte. 

(4) Um die nach Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die er
forderliche stabile Refinanzierung für Amortisierungsdarlehen mit einer 
vertraglichen Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr zu ermitteln, wird 
jeder Teil, der in weniger als sechs Monaten fällig wird, und jeder Teil, 
der innerhalb von mindestens sechs Monaten und weniger als einem 
Jahr fällig wird, so behandelt, als habe er eine Restlaufzeit von weniger 
als sechs Monaten bzw. von mindestens sechs Monaten und weniger als 
einem Jahr. 

A b s c h n i t t 2 

F a k t o r e n f ü r d i e e r f o r d e r l i c h e s t a b i l e 
R e f i n a n z i e r u n g 

Artikel 428r 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 0 % 

(1) Die folgenden Aktiva unterliegen einem Faktor für die erforder
liche stabile Refinanzierung von 0 %: 
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a) unbelastete Vermögenswerte, die gemäß dem delegierten Rechtsakt 
nach Artikel 460 Absatz 1 als liquide Aktiva hoher Qualität der 
Stufe 1 behandelt werden können, mit Ausnahme gedeckter Schuld
verschreibungen äußerst hoher Qualität im Sinne dieses delegierten 
Rechtsakts, unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten 
Rechtsakt festgelegten operativen Anforderungen erfüllen; 

b) unbelastete Anteile von OGA, die gemäß dem delegierten Rechtsakt 
nach Artikel 460 Absatz 1 bei der Berechnung der Liquiditäts
deckungsquote einen Abschlag von 0 % erhalten dürfen, unabhängig 
davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten ope
rativen Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung 
des Liquiditätspuffers erfüllen; 

c) sämtliche Guthaben des Instituts bei der EZB oder der Zentralbank 
eines Mitgliedstaats oder der Zentralbank eines Drittlands, ein
schließlich Mindest- und Überschussreserven; 

d) sämtliche Forderungen an die EZB, die Zentralbank eines Mitglied
staats oder die Zentralbank eines Drittlands, die eine Restlaufzeit von 
weniger als sechs Monaten haben; 

e) Handelstagforderungen, die aus dem Verkauf von Finanzinstrumen
ten, Fremdwährungen oder Waren entstehen und bei denen davon 
ausgegangen wird, dass sie innerhalb des Standard-Abrechnungs
zyklus oder -zeitraums, der für die jeweilige Börse oder Transakti
onsart üblich ist, abgerechnet werden, oder die nicht abgerechnet 
werden konnten, bei denen aber dennoch davon ausgegangen wird, 
dass sie abgerechnet werden; 

f) Aktiva, die nach Maßgabe des Artikels 428f als mit Verbindlich
keiten interdependent eingestuft werden; 

g) ausstehende Zahlungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften mit 
Finanzkunden, sofern diese Geschäfte eine Restlaufzeit von weniger 
als sechs Monaten haben, sofern diese ausstehenden Zahlungen 
durch Vermögenswerte besichert sind, die gemäß dem delegierten 
Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als Aktiva der Stufe 1 gelten, 
mit Ausnahme gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qua
lität im Sinne dieses delegierten Rechtsakts, und sofern das Institut 
rechtlich befugt und operativ in der Lage wäre, die betreffenden 
Vermögenswerte während der Laufzeit des Geschäfts weiterzuver
wenden. 

Die Institute berücksichtigen die ausstehenden Zahlungen nach Unter
absatz 1 Buchstabe g des vorliegenden Absatzes auf Nettobasis, sofern 
Artikel 428e Anwendung findet. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe c können die zuständigen 
Behörden mit Zustimmung der jeweiligen Zentralbank beschließen, auf 
Mindestreserven einen höheren Faktor für die erforderliche stabile Re
finanzierung anzuwenden, wobei sie insbesondere berücksichtigen, in
wieweit Mindestreserveanforderungen über einen Einjahreshorizont be
stehen und somit eine entsprechende stabile Refinanzierung erfordern. 

Bei Tochterunternehmen mit Hauptsitz in einem Drittland, dessen na
tionales Recht zur Festlegung der strukturellen Liquiditätsanforderung 
für die Mindestreserven bei der Zentralbank einen höheren Faktor für 
die erforderliche stabile Refinanzierung vorschreibt, wird für Konsoli
dierungszwecke dieser höhere Faktor für die erforderliche stabile Re
finanzierung berücksichtigt. 
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Artikel 428s 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 5 % 

(1) Die folgenden Aktiva und außerbilanziellen Posten unterliegen 
einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 5 %: 

a) Unbelastete Anteile von OGA, die gemäß dem delegierten Rechtsakt 
nach Artikel 460 Absatz 1 bei der Berechnung der Liquiditäts
deckungsquote einen Abschlag von 5 % erhalten dürfen, unabhängig 
davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten ope
rativen Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung 
des Liquiditätspuffers erfüllen; 

b) ausstehende Zahlungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften mit 
Finanzkunden, sofern diese Geschäfte eine Restlaufzeit von weniger 
als sechs Monaten haben, mit Ausnahme der in Artikel 428r Absatz 1 
Buchstabe g genannten Zahlungen; 

c) der nicht in Anspruch genommene Teil zugesagter Kredit- und Li
quiditätsfazilitäten im Sinne des delegierten Rechtsakts nach Arti
kel 460 Absatz 1; 

d) außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung nach Anhang I 
mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten. 

Die Institute berücksichtigen die ausstehenden Zahlungen nach Unter
absatz 1 Buchstabe b des vorliegenden Absatzes auf Nettobasis, sofern 
Artikel 428e Anwendung findet. 

(2) Bei allen Netting-Sätzen aus Derivatkontrakten wenden die Insti
tute einen Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 5 % 
auf den absoluten Zeitwert dieser Netting-Sätze aus Derivatkontrakten, 
vor Berücksichtigung hinterlegter Sicherheiten, an, wenn diese Netting- 
Sätze einen negativen Zeitwert haben. Für die Zwecke dieses Absatzes 
ermitteln die Institute den Zeitwert vor Berücksichtigung von im Zu
sammenhang mit Änderungen bei der Marktbewertung dieser Kontrakte 
hinterlegten Sicherheiten oder Ausgleichszahlungen und Einnahmen. 

Artikel 428t 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 7 % 

Unbelastete Aktiva, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Arti
kel 460 Absatz 1 als gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher 
Qualität der Stufe 1 behandelt werden können, unterliegen einem Faktor 
für die erforderliche stabile Refinanzierung von 7 %, unabhängig davon, 
ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten operativen An
forderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung des Liquidi
tätspuffers erfüllen. 

Artikel 428u 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 7,5 % 

Außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung nach Anhang I mit 
einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als 
einem Jahr unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile Re
finanzierung von 7,5 %. 
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Artikel 428v 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 10 % 

Die folgenden Aktiva und außerbilanziellen Posten unterliegen einem 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 10 %: 

a) ausstehende Zahlungen aus Transaktionen mit Finanzkunden, die 
eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten haben, mit Aus
nahme der in Artikel 428r Absatz 1 Buchstabe g und Artikel 428s 
Absatz 1 Buchstabe b genannten Zahlungen; 

b) bilanzwirksame Posten für die Handelsfinanzierung mit einer Rest
laufzeit von weniger als sechs Monaten; 

c) außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung nach Anhang I 
mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr. 

Artikel 428w 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 12 % 

Unbelastete Anteile von OGA, die gemäß dem delegierten Rechtsakt 
nach Artikel 460 Absatz 1 bei der Berechnung der Liquiditätsdeckungs
quote einen Abschlag von 12 % erhalten dürfen, unterliegen einem 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 12 %, unabhän
gig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten ope
rativen Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung 
des Liquiditätspuffers erfüllen. 

Artikel 428x 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 15 % 

Unbelastete Aktiva, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Arti
kel 460 Absatz 1 als Aktiva der Stufe 2A behandelt werden können, 
unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung 
von 15 %, unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt 
festgelegten operativen Anforderungen und Anforderungen an die Zu
sammensetzung des Liquiditätspuffers erfüllen. 

Artikel 428y 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 20 % 

Unbelastete Anteile von OGA, die gemäß dem delegierten Rechtsakt 
nach Artikel 460 Absatz 1 bei der Berechnung der Liquiditätsdeckungs
quote einen Abschlag von 20 % erhalten dürfen, unterliegen einem 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 20 %, unabhän
gig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten ope
rativen Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung 
des Liquiditätspuffers erfüllen. 
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Artikel 428z 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 25 % 

Unbelastete Verbriefungen der Stufe 2B gemäß dem delegierten Rechts
akt nach Artikel 460 Absatz 1 unterliegen einem Faktor für die erfor
derliche stabile Refinanzierung von 25 %, unabhängig davon, ob sie die 
in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten operativen Anforderungen 
und Anforderungen an die Zusammensetzung des Liquiditätspuffers er
füllen. 

Artikel 428aa 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 30 % 

Die folgenden Aktiva unterliegen einem Faktor für die erforderliche 
stabile Refinanzierung von 30 %: 

a) Unbelastete gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität gemäß 
dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1, unabhängig 
davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten ope
rativen Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung 
des Liquiditätspuffers erfüllen; 

b) unbelastete Anteile von OGA, die gemäß dem delegierten Rechtsakt 
nach Artikel 460 Absatz 1 bei der Berechnung der Liquiditäts
deckungsquote einen Abschlag von 30 % erhalten dürfen, unabhän
gig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten 
operativen Anforderungen und Anforderungen an die Zusammenset
zung des Liquiditätspuffers erfüllen. 

Artikel 428ab 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 35 % 

Die folgenden Aktiva unterliegen einem Faktor für die erforderliche 
stabile Refinanzierung von 35 %: 

a) unbelastete Verbriefungen der Stufe 2B gemäß dem delegierten 
Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1, unabhängig davon, ob sie 
die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten operativen Anforde
rungen und Anforderungen an die Zusammensetzung des Liquiditäts
puffers erfüllen; 

b) unbelastete Anteile von OGA, die gemäß dem delegierten Rechtsakt 
nach Artikel 460 Absatz 1 bei der Berechnung der Liquiditäts
deckungsquote einen Abschlag von 35 % erhalten dürfen, unabhän
gig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten 
operativen Anforderungen und Anforderungen an die Zusammenset
zung des Liquiditätspuffers erfüllen. 

Artikel 428ac 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 40 % 

Unbelastete Anteile von OGA, die gemäß dem delegierten Rechtsakt 
nach Artikel 460 Absatz 1 bei der Berechnung der Liquiditätsdeckungs
quote einen Abschlag von 40 % erhalten dürfen, unterliegen einem 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 40 %, unabhän
gig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten ope
rativen Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung 
des Liquiditätspuffers erfüllen. 
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Artikel 428ad 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 50 % 

Die folgenden Aktiva unterliegen einem Faktor für die erforderliche 
stabile Refinanzierung von 50 %: 

a) unbelastete Aktiva, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Ar
tikel 460 Absatz 1 als Aktiva der Stufe 2B behandelt werden kön
nen, mit Ausnahme von Verbriefungen der Stufe 2B und gedeckten 
Schuldverschreibungen hoher Qualität im Sinne dieses delegierten 
Rechtsakts, unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten 
Rechtsakt festgelegten operativen Anforderungen und Anforderungen 
an die Zusammensetzung des Liquiditätspuffers erfüllen; 

b) Einlagen des Instituts bei einem anderen Finanzinstitut, die die in 
dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 festgelegten 
Kriterien für operative Einlagen erfüllen; 

c) ausstehende Zahlungen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem 
Jahr aus Transaktionen mit: 

i) dem Zentralstaat eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands; 

ii) den regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften in einem Mit
gliedstaat oder in einem Drittland; 

iii) den öffentlichen Stellen eines Mitgliedstaats oder eines Dritt
lands; 

iv) den in Artikel 117 Absatz 2 genannten multilateralen Entwick
lungsbanken und den in Artikel 118 genannten internationalen 
Organisationen; 

v) Nicht-Finanzunternehmen, Privatkunden und KMU; 

vi) von einer zuständigen Behörde genehmigten Kreditgenossen
schaften, privaten Beteiligungsgesellschaften und Kunden, bei 
denen es sich um Einlagenvermittler handelt, sofern diese Aktiva 
nicht unter Buchstabe b fallen; 

d) ausstehende Zahlungen mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs 
Monaten, aber weniger als einem Jahr aus Transaktionen mit: 

i) der Europäischen Zentralbank oder der Zentralbank eines Mit
gliedstaats; 

ii) der Zentralbank eines Drittlands; 

iii) Finanzkunden; 

e) bilanzwirksame Posten für die Handelsfinanzierung mit einer Rest
laufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr; 

f) Aktiva, die noch für eine Restlaufzeit von mindestens sechs Mona
ten, aber weniger als einem Jahr belastet sind, sofern sie nicht gemäß 
den Artikeln 428ae bis 428ah einen höheren Faktor für die erforder
liche stabile Refinanzierung erhalten würden, wenn sie unbelastet 
wären, in welchem Falle der höhere Faktor für die erforderliche 
stabile Refinanzierung, der für diese Aktiva gelten würde, wenn 
sie unbelastet wären, Anwendung findet; 

g) alle sonstigen Aktiva mit einer Restlaufzeit von weniger als einem 
Jahr, sofern in den Artikeln 428r bis 428ac nichts anderes festgelegt 
ist. 
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Artikel 428ae 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 55 % 

Unbelastete Anteile von OGA, die gemäß dem delegierten Rechtsakt 
nach Artikel 460 Absatz 1 bei der Berechnung der Liquiditätsdeckungs
quote einen Abschlag von 55 % erhalten dürfen, unterliegen einem 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 55 %, unabhän
gig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten ope
rativen Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung 
des Liquiditätspuffers erfüllen. 

Artikel 428af 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 65 % 

Die folgenden Aktiva unterliegen einem Faktor für die erforderliche 
stabile Refinanzierung von 65 %: 

a) durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besicherte unbelastete 
Darlehen oder in Artikel 129 Absatz 1 Buchstabe e genannte durch 
einen anerkennungsfähigen Sicherungsgeber in voller Höhe garan
tierte unbelastete Darlehen für Wohnimmobilien mit einer Restlauf
zeit von einem Jahr oder mehr, vorausgesetzt, diese Darlehen erhal
ten gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 35 % oder 
weniger; 

b) unbelastete Darlehen mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder 
mehr, mit Ausnahme von Darlehen an Finanzkunden und den in 
den Artikeln 428r bis 428ad genannten Darlehen, vorausgesetzt, 
diese Darlehen erhalten gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risiko
gewicht von 35 % oder weniger. 

Artikel 428ag 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 85 % 

Die folgenden Aktiva und außerbilanziellen Posten unterliegen einem 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 85 %: 

a) alle Aktiva und außerbilanziellen Posten, einschließlich Barmittel, 
die bei Derivatkontrakten als Ersteinschuss geleistet werden, sofern 
sie nicht gemäß Artikel 428ah einen höheren Faktor für die erfor
derliche stabile Refinanzierung erhalten würden, wenn sie unbelastet 
wären, in welchem Falle der höhere Faktor für die erforderliche 
stabile Refinanzierung, der für diese Aktiva gelten würde, wenn 
sie unbelastet wären, Anwendung findet; 

b) alle Aktiva und außerbilanziellen Posten, einschließlich Barmittel, 
die als Beitrag zum Ausfallfonds einer ZGP geleistet werden, sofern 
sie nicht gemäß Artikel 428ah einen höheren Faktor für die erfor
derliche stabile Refinanzierung erhalten würden, wenn sie unbelastet 
wären, in welchem Falle der für den unbelasteten Vermögenswert 
geltende höhere Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung 
Anwendung findet; 
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c) unbelastete Darlehen mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder 
mehr, mit Ausnahme von Darlehen an Finanzkunden und den in 
den Artikeln 428r bis 428af genannten Darlehen, die nicht mehr 
als 90 Tage überfällig sind und die gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 
ein Risikogewicht von mehr als 35 % erhalten; 

d) bilanzwirksame Posten für die Handelsfinanzierung mit einer Rest
laufzeit von einem Jahr oder mehr; 

e) unbelastete Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder 
mehr, die nicht im Sinne des Artikels 178 ausgefallen sind und die 
nicht gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 
als liquide Aktiva behandelt werden können; 

f) unbelastete börsengehandelte Aktien, die nicht gemäß dem delegier
ten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als Aktiva der Stufe 2B 
behandelt werden können; 

g) physisch gehandelte Waren, einschließlich Gold, aber ohne Waren
derivate; 

h) Aktiva, die noch für eine Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr 
belastet sind und sich in einem Deckungsstock befinden, der durch 
gedeckte Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 52 Absatz 4 
der Richtlinie 2009/65/EG oder gedeckte Schuldverschreibungen, die 
die Voraussetzungen für die in Artikel 129 Absatz 4 bzw. 5 der 
vorliegenden Verordnung vorgesehene Behandlung erfüllen, finan
ziert wird. 

Artikel 428ah 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 100 % 

(1) Die folgenden Aktiva unterliegen einem Faktor für die erforder
liche stabile Refinanzierung von 100 %: 

a) sofern in diesem Kapitel nichts anderes bestimmt ist, alle Aktiva, die 
noch für eine Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr belastet sind; 

b) alle sonstigen, in den Artikeln 428r bis 428ag nicht genannten Ak
tiva, einschließlich Darlehen an Finanzkunden mit einer vertraglichen 
Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr, notleidende Risikopositio
nen, von den Eigenmitteln abgezogene Posten, Sachanlagen, nicht 
börsengehandelte Aktien, zurückbehaltene Rechte, Versicherungs
werte und ausgefallene Wertpapiere. 

(2) Die Institute wenden einen Faktor für die erforderliche stabile 
Refinanzierung von 100 % auf die Differenz — sofern positiv — zwi
schen der Summe der Zeitwerte über alle Netting-Sätze mit positivem 
Zeitwert und der Summe der Zeitwerte über alle Netting-Sätze mit 
negativem Zeitwert an, wobei die Berechnung nach Artikel 428d er
folgt. 

Für die in Unterabsatz 1 genannte Berechnung gelten die folgenden 
Regeln: 
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a) Nachschüsse, die Institute von ihren Gegenparteien erhalten, werden 
vom Zeitwert eines Netting-Satzes mit positivem Zeitwert abge
zogen, wenn die als Nachschüsse erhaltenen Sicherheiten gemäß 
dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als Aktiva 
der Stufe 1 einzustufen sind, mit Ausnahme gedeckter Schuldver
schreibungen äußerst hoher Qualität im Sinne dieses delegierten 
Rechtsakts, und die Institute zu ihrer Wiederverwendung rechtlich 
befugt und operativ in der Lage sind; 

b) alle Nachschüsse, die Institute an ihre Gegenparteien leisten, werden 
vom Zeitwert eines Netting-Satzes mit negativem Zeitwert abge
zogen. 

KAPITEL 5 

Ausnahmeregelung für kleine und nicht komplexe Institute 

Artikel 428ai 

Ausnahmeregelung für kleine und nicht komplexe Institute 

Abweichend von den Kapiteln 3 und 4 haben kleine und nicht kom
plexe Institute vorbehaltlich der vorherigen Erlaubnis durch die zustän
dige Behörde die Möglichkeit, das Verhältnis zwischen der in Kapitel 6 
genannten verfügbaren stabilen Refinanzierung eines Instituts und der in 
Kapitel 7 genannten erforderlichen stabilen Refinanzierung des Instituts, 
ausgedrückt als Prozentsatz, zu berechnen. 

Ist eine zuständige Behörde der Auffassung, dass sich die vereinfachte 
Methodik nicht zur Erfassung der Refinanzierungsrisiken eines kleinen 
und nicht komplexen Instituts eignet, so kann sie diesem Institut vor
schreiben, der strukturellen Liquiditätsanforderung auf der Grundlage 
der in Kapitel 3 genannten verfügbaren stabilen Refinanzierung eines 
Instituts und der in Kapitel 4 genannten erforderlichen stabilen Refinan
zierung nachzukommen. 

KAPITEL 6 

Verfügbare stabile Refinanzierung für die vereinfachte Berechnung 
der strukturellen Liquiditätsquote 

A b s c h n i t t 1 

A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n 

Artikel 428aj 

Vereinfachte Berechnung des Betrags der verfügbaren stabilen 
Refinanzierung 

(1) Sofern in diesem Kapitel nichts anderes festgelegt ist, wird der 
Betrag der verfügbaren stabilen Refinanzierung berechnet, indem der 
Buchwert der verschiedenen Kategorien oder Arten von Verbindlich
keiten und Eigenmitteln mit den gemäß Abschnitt 2 anzuwendenden 
Faktoren für die verfügbare stabile Refinanzierung multipliziert wird. 
Der Gesamtbetrag der verfügbaren stabilen Refinanzierung entspricht 
der Summe der gewichteten Beträge der Verbindlichkeiten und Eigen
mittel. 
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(2) Anleihen und andere Schuldverschreibungen, die das Institut be
geben hat und die ausschließlich auf dem Privatkundenmarkt verkauft 
und auf einem Privatkundenkonto geführt werden, können als in die 
geeignete Kategorie von Privatkundeneinlagen fallend behandelt wer
den. Es sind Beschränkungen vorzusehen, die bewirken, dass diese 
Instrumente ausschließlich von Privatkunden erworben und gehalten 
werden können. 

Artikel 428ak 

Restlaufzeit von Verbindlichkeiten oder Eigenmitteln 

(1) Sofern in diesem Kapitel nichts anderes festgelegt ist, berück
sichtigen die Institute die vertragliche Restlaufzeit seiner Verbindlich
keiten und Eigenmittel, um die gemäß Abschnitt 2 anzuwendenden 
Faktoren für die verfügbare stabile Refinanzierung zu ermitteln. 

(2) Die Institute berücksichtigen bestehende Optionen, um die Rest
laufzeit einer Verbindlichkeit oder von Eigenmitteln zu ermitteln. Dabei 
gehen sie von der Annahme aus, dass die Gegenpartei Kündigungs
optionen zum frühestmöglichen Zeitpunkt ausüben wird. Bei Optionen, 
die nach Ermessen des Instituts ausgeübt werden können, berücksichti
gen das Institut und die zuständigen Behörden Reputationsfaktoren, die 
die Möglichkeit eines Instituts, die Option nicht auszuüben, einschrän
ken könnten, insbesondere Markterwartungen, dass Institute bestimmte 
Verbindlichkeiten vor Fälligkeit tilgen sollten. 

(3) Die Institute behandeln Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist 
entsprechend ihrer jeweiligen Kündigungsfrist und Termineinlagen ent
sprechend ihrer Restlaufzeit. Abweichend von Absatz 2 des vorliegen
den Artikels berücksichtigen die Institute die Optionen für vorzeitige 
Abhebungen nicht, wenn der Einleger eine erhebliche Vorfälligkeitsent
schädigung für vorzeitige Abhebungen in weniger als einem Jahr zahlen 
muss, wie sie in dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 
festgelegt ist, um die Restlaufzeit von Privatkunden-Termineinlagen zu 
ermitteln. 

(4) Um die nach Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die ver
fügbare stabile Refinanzierung für Verbindlichkeiten mit einer vertrag
lichen Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr zu ermitteln, wird jeder 
Teil, der in weniger als sechs Monaten fällig wird, und jeder Teil, der 
innerhalb von mindestens sechs Monaten und weniger als einem Jahr 
fällig wird, so behandelt, als habe er eine Restlaufzeit von weniger als 
sechs Monaten bzw. eine Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten 
und weniger als einem Jahr. 

A b s c h n i t t 2 

F a k t o r e n f ü r d i e v e r f ü g b a r e s t a b i l e 
R e f i n a n z i e r u n g 

Artikel 428al 

Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 0 % 

(1) Sofern in diesem Abschnitt nichts anderes festgelegt ist, unterlie
gen alle Verbindlichkeiten ohne feste Laufzeit, einschließlich Verkaufs
positionen und Positionen mit offener Laufzeit, einem Faktor für die 
verfügbare stabile Refinanzierung von 0 %, mit den folgenden Ausnah
men: 
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a) latente Steuerschulden, die entsprechend dem nächstmöglichen Zeit
punkt, zu dem solche Verbindlichkeiten realisiert werden könnten, 
behandelt werden; 

b) Minderheitsbeteiligungen, die entsprechend der Laufzeit des betref
fenden Instruments behandelt werden. 

(2) Die in Absatz 1 genannten latenten Steuerschulden und Minder
heitsbeteiligungen unterliegen einem der folgenden Faktoren: 

a) 0 %, wenn die effektive Restlaufzeit der latenten Steuerschuld oder 
der Minderheitsbeteiligung weniger als ein Jahr beträgt; 

b) 100 %, wenn die effektive Restlaufzeit der latenten Steuerschuld 
oder der Minderheitsbeteiligung ein Jahr oder mehr beträgt. 

(3) Die folgenden Verbindlichkeiten unterliegen einem Faktor für die 
verfügbare stabile Refinanzierung von 0 %: 

a) Handelstagverbindlichkeiten, die aus dem Kauf von Finanzinstru
menten, Fremdwährungen und Waren entstehen und bei denen davon 
ausgegangen wird, dass sie innerhalb des Standard-Abrechnungs
zyklus oder -zeitraums, der für die jeweilige Börse oder Transakti
onsart üblich ist, abgerechnet werden oder die nicht abgerechnet 
werden konnten, bei denen aber dennoch davon ausgegangen wird, 
dass sie abgerechnet werden; 

b) Verbindlichkeiten, die nach Maßgabe des Artikels 428f als mit Ak
tiva interdependent eingestuft werden; 

c) Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr, 
die gestellt werden von 

i) der EZB oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats; 

ii) der Zentralbank eines Drittlands; 

iii) Finanzkunden; 

d) sonstige in diesem Artikel und in den Artikeln 428am bis 428ap 
nicht genannte Verbindlichkeiten und Eigenkapitalposten oder -in
strumente. 

(4) Die Institute wenden einen Faktor für die verfügbare stabile Re
finanzierung von 0 % auf den absoluten Wert der Differenz — sofern 
negativ — zwischen der Summe der Zeitwerte über alle Netting-Sätze 
mit positivem Zeitwert und der Summe der Zeitwerte über alle Netting- 
Sätze mit negativem Zeitwert an, wobei die Berechnung nach Arti
kel 428d erfolgt. 

Für die in Unterabsatz 1 genannte Berechnung gelten die folgenden 
Regeln: 

a) Nachschüsse, die Institute von ihren Gegenparteien erhalten, werden 
vom Zeitwert eines Netting-Satzes mit positivem Zeitwert abge
zogen, wenn die als Nachschüsse erhaltenen Sicherheiten gemäß 
dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als Aktiva 
der Stufe 1 einzustufen sind, mit Ausnahme gedeckter Schuldver
schreibungen äußerst hoher Qualität im Sinne dieses delegierten 
Rechtsakts, und die Institute zu ihrer Wiederverwendung rechtlich 
befugt und operativ in der Lage sind; 

b) alle Nachschüsse, die Institute an ihre Gegenparteien leisten, werden 
vom Zeitwert eines Netting-Satzes mit negativem Zeitwert abge
zogen. 
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Artikel 428am 

Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 50 % 

Die folgenden Verbindlichkeiten unterliegen einem Faktor für die ver
fügbare stabile Refinanzierung von 50 %: 

a) hereingenommene Einlagen, die die in dem delegierten Rechtsakt 
nach Artikel 460 Absatz 1 festgelegten Kriterien für operative Ein
lagen erfüllen; 

b) Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr, 
die gestellt werden von 

i) dem Zentralstaat eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands; 

ii) den regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften in einem Mit
gliedstaat oder in einem Drittland; 

iii) den öffentlichen Stellen eines Mitgliedstaats oder eines Dritt
lands; 

iv) den in Artikel 117 Absatz 2 genannten multilateralen Entwick
lungsbanken und den in Artikel 118 genannten internationalen 
Organisationen; 

v) nichtfinanziellen Firmenkunden; 

vi) von einer zuständigen Behörde genehmigten Kreditgenossen
schaften, privaten Beteiligungsgesellschaften und Kunden, bei 
denen es sich um Einlagenvermittler handelt, sofern es sich nicht 
um hereingenommene Einlagen handelt, die die in dem delegier
ten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 festgelegten Kriterien 
für operative Einlagen erfüllen. 

Artikel 428an 

Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 90 % 

Privatkunden-Sichteinlagen, Privatkundeneinlagen mit einer vereinbarten 
Kündigungsfrist von weniger als einem Jahr und Privatkunden-Termin
einlagen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr, die die 
maßgeblichen in dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 
festgelegten Kriterien für andere Privatkundeneinlagen erfüllen, unterlie
gen einem Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 90 %. 

Artikel 428ao 

Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 95 % 

Privatkunden-Sichteinlagen, Privatkundeneinlagen mit einer vereinbarten 
Kündigungsfrist von weniger als einem Jahr und Privatkunden-Termin
einlagen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr, die die 
maßgeblichen in dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 
festgelegten Kriterien für stabile Privatkundeneinlagen erfüllen, unterlie
gen einem Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 95 %. 

Artikel 428ap 

Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 100 % 

Die folgenden Verbindlichkeiten sowie Eigenkapitalposten und -instru
mente unterliegen einem Faktor für die verfügbare stabile Refinanzie
rung von 100 %: 

a) die Posten des harten Kernkapitals des Instituts vor den gemäß den 
Artikeln 32 bis 35 erforderlichen Anpassungen, den in Artikel 36 
vorgesehenen Abzügen und der Anwendung der in den Artikeln 48, 
49 und 79 beschriebenen Ausnahmen und Alternativen; 
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b) die Posten des zusätzlichen Kernkapitals des Instituts vor Abzug der 
in Artikel 56 genannten Posten und bevor Artikel 79 darauf ange
wandt wurde, unter Ausschluss aller Instrumente mit expliziten oder 
eingebetteten Optionen, die — bei Ausübung — die effektive Rest
laufzeit auf weniger als ein Jahr verkürzen würden; 

c) die Posten des Ergänzungskapitals des Instituts vor den in Artikel 66 
genannten Abzügen und vor Anwendung des Artikels 79, die eine 
Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr aufweisen, unter Ausschluss 
aller Instrumente mit expliziten oder eingebetteten Optionen, die — 
bei Ausübung — die effektive Restlaufzeit auf weniger als ein Jahr 
verkürzen würden; 

d) alle sonstigen Eigenkapitalinstrumente des Instituts mit einer Rest
laufzeit von einem Jahr oder mehr, unter Ausschluss aller Instru
mente mit expliziten oder eingebetteten Optionen, die bei Ausübung 
die effektive Restlaufzeit auf weniger als ein Jahr verkürzen würden; 

e) alle sonstigen besicherten und unbesicherten Kreditaufnahmen und 
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr, 
einschließlich Termineinlagen, sofern in den Artikeln 428al bis 428ao 
nichts anderes festgelegt ist. 

KAPITEL 7 

Erforderliche stabile Refinanzierung für die vereinfachte Berechnung 
der strukturellen Liquiditätsquote 

A b s c h n i t t 1 

A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n 

Artikel 428aq 

Vereinfachte Berechnung des Betrags der erforderlichen stabilen 
Refinanzierung 

(1) Sofern in diesem Kapitel nichts anderes festgelegt ist, wird der 
Betrag der erforderlichen stabilen Refinanzierung für kleine und nicht 
komplexe Institute berechnet, indem der Buchwert der verschiedenen 
Kategorien oder Arten von Vermögenswerten und außerbilanziellen 
Posten mit den gemäß Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die 
erforderliche stabile Refinanzierung multipliziert wird. Der Gesamt
betrag der erforderlichen stabilen Refinanzierung entspricht der Summe 
der gewichteten Beträge der Vermögenswerte und außerbilanziellen Pos
ten. 

(2) Vermögenswerte, die Institute — auch im Rahmen von Wert
papierfinanzierungsgeschäften — geliehen haben, die sie bilanzieren 
und an denen sie kein wirtschaftliches Eigentum haben, werden nicht 
in die Berechnung des Betrags der erforderlichen stabilen Refinanzie
rung einbezogen. 

Vermögenswerte, die Institute — auch im Rahmen von Wertpapier
finanzierungsgeschäften — geliehen haben, die sie nicht bilanzieren, 
aber an denen sie wirtschaftliches Eigentum haben, unterliegen den 
gemäß Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die erforderliche sta
bile Refinanzierung. 
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(3) Vermögenswerte, die Institute — auch im Rahmen von Wert
papierfinanzierungsgeschäften — verliehen haben und an denen sie 
nach wie vor wirtschaftliches Eigentum haben, auch wenn sie sie nicht 
weiterhin in ihrer Bilanz ausweisen, werden für die Zwecke dieses 
Kapitels als belastete Vermögenswerte angesehen und unterliegen den 
gemäß Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die erforderliche sta
bile Refinanzierung. Ansonsten werden diese Vermögenswerte nicht in 
die Berechnung des Betrags der erforderlichen stabilen Refinanzierung 
einbezogen. 

(4) Vermögenswerte, die noch für eine Restlaufzeit von sechs Mo
naten oder mehr belastet sind, erhalten entweder den Faktor für die 
erforderliche stabile Refinanzierung, der gemäß Abschnitt 2 auf diese 
Vermögenswerte angewandt würde, wenn sie unbelastet wären, oder den 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung, der ansonsten auf 
diese belasteten Vermögenswerte angewandt wird, wobei der höhere 
Faktor anzuwenden ist. Dasselbe gilt, wenn die Restlaufzeit der belas
teten Vermögenswerte kürzer ist als die Restlaufzeit der Transaktion, die 
die Belastungsquelle ist. 

Vermögenswerte, die noch für weniger als sechs Monate belastet sind, 
unterliegen den Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung, 
die nach Abschnitt 2 auf dieselben Vermögenswerte anzuwenden wären, 
wenn diese unbelastet wären. 

(5) Wird ein Vermögenswert, der — auch im Rahmen von Wert
papierfinanzierungsgeschäften — geliehen wurde und als außerbilanziel
ler Posten geführt wird, von einem Institut weiterverwendet oder wei
terverpfändet, so muss die Transaktion, durch die der Vermögenswert 
geliehen wurde, in dem Maße als belastet behandelt werden, wie die 
Transaktion nicht fällig werden kann, ohne dass das Institut den gelie
henen Vermögenswert zurückgibt. 

(6) Die folgenden Vermögenswerte werden als unbelastet angesehen: 

a) in einem Pool enthaltene Vermögenswerte, die für den sofortigen 
Einsatz als Sicherheit bereitgehalten werden, um zusätzliche Mittel 
im Rahmen zugesagter oder — wenn der Pool von einer Zentralbank 
unterhalten wird — nicht zugesagter, aber noch nicht finanzierter 
Kreditlinien zu erhalten, die dem Institut zur Verfügung stehen, ein
schließlich Vermögenswerten, die von einem Kreditinstitut beim 
Zentralinstitut eines Genossenschaftsverbunds oder bei einem insti
tutsbezogenen Sicherungssystem hinterlegt wurden; 

b) Vermögenswerte, die das Institut bei besicherten Kreditvergaben, 
besicherten Finanzierungsgeschäften oder Sicherheitentauschgeschäf
ten für Zwecke der Kreditrisikominderung als Sicherheit erhalten hat 
und über die das Institut verfügen kann; 

c) Vermögenswerte, die zur freiwilligen Übersicherung bei der Emis
sion gedeckter Schuldverschreibungen eingesetzt werden. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a dieses Absatzes gehen 
die Institute davon aus, dass die Vermögenswerte im Pool belastet sind, 
und zwar auf der Grundlage der Liquiditätseinstufung gemäß dem de
legierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 in aufsteigender Reihen
folge ihrer Liquidität, beginnend mit den nicht für den Liquiditätspuffer 
infrage kommenden Vermögenswerten. 
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(7) Im Falle von nicht standardmäßigen, temporären Operationen der 
EZB oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats oder der Zentralbank 
eines Drittlands, die durchgeführt werden, um in einer Zeit marktweiten 
Finanzstresses oder außergewöhnlicher makroökonomischer Umstände 
deren Mandat zu erfüllen, können die folgenden Vermögenswerte einen 
verringerten Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung erhalten: 

a) abweichend von Artikel 428aw und Artikel 428az Absatz 1 Buch
stabe a Vermögenswerte, die für die in diesem Unterabsatz genann
ten Operationen belastet sind; 

b) abweichend von Artikel 428aw und Artikel 428ay Buchstabe b Zah
lungen aus den in diesem Unterabsatz genannten Operationen. 

Die zuständigen Behörden legen im Einvernehmen mit der Zentralbank, 
die die Gegenpartei bei der Transaktion ist, den Faktor für die erforder
liche stabile Refinanzierung fest, der auf die in Unterabsatz 1 Buch
staben a und b genannten Vermögenswerte anzuwenden ist. Für belas
tete Vermögenswerte nach Unterabsatz 1 Buchstabe a darf der anzuwen
dende Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung nicht niedriger 
sein als der Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung, der 
gemäß Abschnitt 2 für diese Vermögenswerte gelten würde, wenn sie 
unbelastet wären. 

Bei der Anwendung eines niedrigeren Faktors für die erforderliche sta
bile Refinanzierung gemäß Unterabsatz 2 beobachten die zuständigen 
Behörden genau die Auswirkungen dieses niedrigeren Faktors auf die 
stabilen Refinanzierungspositionen der Institute und ergreifen erforder
lichenfalls angemessene Aufsichtsmaßnahmen. 

(8) Die Institute beziehen Vermögenswerte, die mit Sicherheiten zu
sammenhängen, die gemäß Artikel 428k Absatz 4 Buchstabe b und 
Artikel 428ah Absatz 2 als geleisteter Nachschuss oder gemäß Arti
kel 428ag Buchstaben a und b als geleisteter Ersteinschuss oder als 
Beitrag zum Ausfallfonds einer ZGP anerkannt werden, nicht in andere 
Teile der Berechnung des Betrags der erforderlichen stabilen Refinan
zierung nach Maßgabe dieses Kapitels ein, um jegliche Doppelzählung 
zu vermeiden. 

(9) Die Institute beziehen Finanzinstrumente, Fremdwährungen und 
Waren, für die ein Kaufauftrag ausgeführt wurde, in die Berechnung des 
Betrags der erforderlichen stabilen Refinanzierung ein. Sie beziehen 
Finanzinstrumente, Fremdwährungen und Waren, für die ein Verkaufs
auftrag ausgeführt wurde, nicht in die Berechnung des Betrags der er
forderlichen stabilen Refinanzierung ein, sofern diese Transaktionen in 
der Bilanz der Institute nicht als Derivatgeschäfte oder besicherte Fi
nanzierungsgeschäfte geführt werden und sie von den Instituten erst bei 
Abrechnung bilanziert werden. 

(10) Die zuständigen Behörden können die Faktoren für die erforder
liche stabile Refinanzierung festlegen, die auf in diesem Kapitel nicht 
genannte außerbilanzielle Risikopositionen anzuwenden sind, um sicher
zustellen, dass die Institute für den Teil dieser Risikopositionen, der 
voraussichtlich über den Einjahreshorizont der strukturellen Liquiditäts
quote refinanziert werden muss, über einen angemessenen Betrag an 
verfügbarer stabiler Refinanzierung verfügen. Bei der Festlegung dieser 
Faktoren berücksichtigen die zuständigen Behörden insbesondere die 
wesentlichen Reputationsschäden, die ein Institut durch eine nicht erfol
gende Refinanzierung erleiden könnte. 
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Die zuständigen Behörden melden der EBA mindestens einmal jährlich 
die Arten von außerbilanziellen Risikopositionen, für die sie die Fak
toren für die erforderliche stabile Refinanzierung festgelegt haben. Sie 
erläutern in dieser Meldung auch die zur Festlegung dieser Faktoren 
angewandte Methodik. 

Artikel 428ar 

Restlaufzeit eines Vermögenswerts 

(1) Sofern in diesem Kapitel nichts anderes festgelegt ist, berück
sichtigen die Institute die vertragliche Restlaufzeit ihrer Vermögens
werte und außerbilanziellen Transaktionen, wenn sie die Faktoren für 
die erforderliche stabile Refinanzierung ermitteln, die gemäß Abschnitt 2 
auf ihre Vermögenswerte und außerbilanziellen Posten anzuwenden 
sind. 

(2) Die Institute behandeln Vermögenswerte, die gemäß Artikel 11 
Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 getrennt wurden, entspre
chend der diesen Vermögenswerten zugrunde liegenden Risikoposition. 
Die Institute wenden auf diese Vermögenswerte jedoch je nach Laufzeit 
der Belastung höhere Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzie
rung an, die von den zuständigen Behörden mit Rücksicht darauf fest
gelegt werden, ob das Institut die betreffenden Vermögenswerte frei 
veräußern oder tauschen kann und welche Laufzeit die Verbindlichkei
ten gegenüber den Institutskunden aufweisen, aus denen die Trennungs
anforderung erwächst. 

(3) Bei der Berechnung der Restlaufzeit eines Vermögenswerts be
rücksichtigen die Institute Optionen, wobei sie von der Annahme aus
gehen, dass der Emittent oder die Gegenpartei jegliche Option zur Ver
längerung der Laufzeit des Vermögenswerts ausüben wird. Bei Optio
nen, die nach Ermessen des Instituts ausgeübt werden können, berück
sichtigen das Institut und die zuständigen Behörden Reputationsfak
toren, die die Möglichkeit des Instituts, die Option nicht auszuüben, 
einschränken könnten und insbesondere Erwartungen der Märkte und 
Kunden, dass das Institut die Laufzeit bestimmter Vermögenswerte bei 
Fälligkeit verlängern sollte. 

(4) Um die nach Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die er
forderliche stabile Refinanzierung für Amortisierungsdarlehen mit einer 
vertraglichen Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr zu ermitteln, wer
den die Teile, die in weniger als sechs Monaten und innerhalb von 
mindestens sechs Monaten und weniger als einem Jahr fällig werden, 
so behandelt, als hätten sie eine Restlaufzeit von weniger als sechs 
Monaten bzw. von mindestens sechs Monaten und weniger als einem 
Jahr. 

A b s c h n i t t 2 

F a k t o r e n f ü r d i e e r f o r d e r l i c h e s t a b i l e 
R e f i n a n z i e r u n g 

Artikel 428as 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 0 % 

(1) Die folgenden Vermögenswerte unterliegen einem Faktor für die 
erforderliche stabile Refinanzierung von 0 %: 

a) unbelastete Vermögenswerte, die gemäß dem delegierten Rechtsakt 
nach Artikel 460 Absatz 1 als liquide Aktiva hoher Qualität der 
Stufe 1 behandelt werden können, mit Ausnahme gedeckter Schuld
verschreibungen äußerst hoher Qualität im Sinne dieses delegierten 
Rechtsakts, unabhängig davon, ob sie die dort festgelegten operati
ven Anforderungen erfüllen; 

▼M8



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 604 

b) sämtliche Guthaben des Instituts bei der EZB oder der Zentralbank 
eines Mitgliedstaats oder der Zentralbank eines Drittlands, ein
schließlich Mindest- und Überschussreserven; 

c) sämtliche Forderungen an die EZB, die Zentralbank eines Mitglied
staats oder die Zentralbank eines Drittlands, die eine Restlaufzeit von 
weniger als sechs Monaten haben; 

d) Vermögenswerte, die nach Maßgabe des Artikels 428f als mit Ver
bindlichkeiten interdependent eingestuft werden. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe b können die zuständigen 
Behörden mit Zustimmung der jeweiligen Zentralbank beschließen, auf 
Mindestreserven einen höheren Faktor für die erforderliche stabile Re
finanzierung anzuwenden, wobei sie insbesondere berücksichtigen, in
wieweit Mindestreserveanforderungen über einen Einjahreshorizont be
stehen und somit eine entsprechende stabile Refinanzierung erfordern. 

Bei Tochterunternehmen mit Hauptsitz in einem Drittland, dessen na
tionales Recht zur Festlegung der strukturellen Liquiditätsanforderung 
für die Mindestreserven bei der Zentralbank einen höheren Faktor für 
die erforderliche stabile Refinanzierung vorschreibt, wird für Konsoli
dierungszwecke dieser höhere Faktor für die erforderliche stabile Re
finanzierung berücksichtigt. 

Artikel 428at 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 5 % 

(1) Der nicht in Anspruch genommene Teil zugesagter Kredit- und 
Liquiditätsfazilitäten gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1 unterliegt einem Faktor für die erforderliche stabile Refinan
zierung von 5 %. 

(2) Bei allen Netting-Sätzen aus Derivatkontrakten wenden die Insti
tute einen Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 5 % 
auf den absoluten Zeitwert dieser Netting-Sätze aus Derivatkontrakten, 
vor Berücksichtigung hinterlegter Sicherheiten, an, wenn diese Netting- 
Sätze einen negativen Zeitwert haben. Für die Zwecke dieses Absatzes 
ermitteln die Institute den Zeitwert vor Berücksichtigung von im Zu
sammenhang mit Änderungen bei der Marktbewertung dieser Kontrakte 
hinterlegten Sicherheiten oder Ausgleichszahlungen und Einnahmen. 

Artikel 428au 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 10 % 

Die folgenden Vermögenswerte und außerbilanziellen Posten unterlie
gen einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 10 %: 

a) unbelastete Vermögenswerte, die gemäß dem delegierten Rechtsakt 
nach Artikel 460 Absatz 1 als gedeckte Schuldverschreibungen äu
ßerst hoher Qualität der Stufe 1 behandelt werden können, unabhän
gig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten 
operativen Anforderungen und Anforderungen an die Zusammenset
zung des Liquiditätspuffers erfüllen; 

b) außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung nach Anhang I. 
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Artikel 428av 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 20 % 

Unbelastete Vermögenswerte, die gemäß dem delegierten Rechtsakt 
nach Artikel 460 Absatz 1 als Aktiva der Stufe 2A behandelt werden 
können, und unbelastete Anteile von OGA gemäß diesem delegierten 
Rechtsakt unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile Refinan
zierung von 20 %, unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten 
Rechtsakt festgelegten operativen Anforderungen und Anforderungen an 
die Zusammensetzung des Liquiditätspuffers erfüllen. 

Artikel 428aw 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 50 % 

Die folgenden Vermögenswerte unterliegen einem Faktor für die erfor
derliche stabile Refinanzierung von 50 %: 

a) besicherte und unbesicherte Darlehen mit einer Restlaufzeit von we
niger als einem Jahr und sofern sie weniger als ein Jahr belastet sind; 

b) alle sonstigen Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von weniger 
als einem Jahr, sofern in den Artikeln 428as bis 428av nichts anderes 
festgelegt ist. 

c) Aktiva, die noch für eine Restlaufzeit von mindestens sechs Mona
ten, aber weniger als einem Jahr belastet sind, sofern sie nicht gemäß 
den Artikeln 428ax,428ay und 428az einen höheren Faktor für die 
erforderliche stabile Refinanzierung erhalten würden, wenn sie unbe
lastet wären, in welchem Falle der höhere Faktor für die erforderli
che stabile Refinanzierung, der für diese Aktiva gelten würde, wenn 
sie unbelastet wären, Anwendung findet. 

Artikel 428ax 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 55 % 

Vermögenswerte, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1 als Aktiva der Stufe 2B behandelt werden können, und Anteile 
von OGA gemäß diesem delegierten Rechtsakt unterliegen einem Faktor 
für die erforderliche stabile Refinanzierung von 55 %, unabhängig da
von, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten operativen 
Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung des Liqui
ditätspuffers erfüllen, sofern sie weniger als ein Jahr belastet sind. 

Artikel 428ay 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 85 % 

Die folgenden Vermögenswerte und außerbilanziellen Posten unterlie
gen einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 85 %: 
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a) alle Vermögenswerte und außerbilanziellen Posten, einschließlich 
Barmittel, die bei Derivatkontrakten als Ersteinschuss geleistet wer
den oder die als Beitrag zum Ausfallfonds einer ZGP geleistet wer
den, sofern sie nicht gemäß Artikel 428az einen höheren Faktor für 
die erforderliche stabile Refinanzierung erhalten würden, wenn sie 
unbelastet wären, in welchem Falle der höhere Faktor für die erfor
derliche stabile Refinanzierung, der für diese Vermögenswerte gelten 
würde, wenn sie unbelastet wären, Anwendung findet; 

b) unbelastete Darlehen mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder 
mehr, mit Ausnahme von Darlehen an Finanzkunden, die nicht 
mehr als 90 Tage überfällig sind; 

c) bilanzwirksame Posten für die Handelsfinanzierung mit einer Rest
laufzeit von einem Jahr oder mehr; 

d) unbelastete Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder 
mehr, die nicht im Sinne des Artikels 178 ausgefallen sind und die 
nicht gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 
als liquide Aktiva behandelt werden können; 

e) unbelastete börsengehandelte Aktien, die nicht gemäß dem delegier
ten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als Aktiva der Stufe 2B 
behandelt werden können; 

f) physisch gehandelte Waren, einschließlich Gold, aber ohne Waren
derivate. 

Artikel 428az 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 100 % 

(1) Die folgenden Vermögenswerte unterliegen einem Faktor für die 
erforderliche stabile Refinanzierung von 100 %: 

a) alle Vermögenswerte, die noch für eine Restlaufzeit von einem Jahr 
oder mehr belastet sind; 

b) alle sonstigen, in den Artikeln 428as bis 428ay nicht genannten 
Vermögenswerte, einschließlich Darlehen an Finanzkunden mit einer 
vertraglichen Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr, notleidende 
Risikopositionen, von den Eigenmitteln abgezogene Posten, Sach
anlagen, nicht börsengehandelte Aktien, zurückbehaltene Rechte, 
Versicherungswerte und ausgefallene Wertpapiere. 

(2) Die Institute wenden einen Faktor für die erforderliche stabile 
Refinanzierung von 100 % auf die Differenz — sofern positiv — zwi
schen der Summe der Zeitwerte über alle Netting-Sätze mit positivem 
Zeitwert und der Summe der Zeitwerte über alle Netting-Sätze mit 
negativem Zeitwert an, wobei die Berechnung nach Artikel 428d er
folgt. 

Für die in Unterabsatz 1 genannte Berechnung gelten die folgenden 
Regeln: 
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a) Nachschüsse, die Institute von ihren Gegenparteien erhalten, werden 
vom Zeitwert eines Netting-Satzes mit positivem Zeitwert abge
zogen, wenn die als Nachschüsse erhaltenen Sicherheiten gemäß 
dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als Aktiva 
der Stufe 1 einzustufen sind, mit Ausnahme gedeckter Schuldver
schreibungen äußerst hoher Qualität im Sinne dieses delegierten 
Rechtsakts, und die Institute zu ihrer Wiederverwendung rechtlich 
befugt und operativ in der Lage sind; 

b) alle Nachschüsse, die Institute an ihre Gegenparteien leisten, werden 
vom Zeitwert eines Netting-Satzes mit negativem Zeitwert abge
zogen. 

TEIL 7 

VERSCHULDUNG 

Artikel 429 

Berechnung der Verschuldungsquote 

(1) Die Institute berechnen ihre Verschuldungsquote nach der in den 
Absätzen 2, 3 und 4 festgelegten Methodik. 

(2) Die Verschuldungsquote ist der Quotient aus der Kapitalmess
größe eines Instituts und seiner Gesamtrisikopositionsmessgröße und 
wird als Prozentsatz angegeben. 

Die Institute berechnen die Verschuldungsquote am Berichtsstichtag. 

(3) Für die Zwecke von Absatz 2 ist die Kapitalmessgröße das Kern
kapital. 

(4) Für die Zwecke von Absatz 2 ist die Gesamtrisikopositionsmess
größe die Summe folgender Risikopositionswerte: 

a) Aktiva, ausgenommen die in Anhang II aufgeführten Derivatkontrak
te, Kreditderivate und die in Artikel 429e genannten Positionen, 
berechnet nach Artikel 429b Absatz 1; 

b) die in Anhang II aufgeführten Derivatkontrakte und Kreditderivate, 
einschließlich außerbilanzieller Kontrakte und Kreditderivate, berech
net nach den Artikeln 429c und 429d; 

c) Aufschläge für das Gegenparteiausfallrisiko von Wertpapierfinanzie
rungsgeschäften, einschließlich außerbilanzieller Wertpapierfinanzie
rungsgeschäfte, berechnet nach Artikel 429e; 

d) außerbilanzielle Posten, ausgenommen die in Anhang II aufgeführten 
Derivatkontrakte, Kreditderivate, Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 
und die in den Artikeln 429d und 429g genannten Positionen, be
rechnet nach Artikel 429f; 

e) zur Abwicklung anstehende marktübliche Käufe und Verkäufe, be
rechnet nach Artikel 429g. 

Die Institute behandeln Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist gemäß 
Unterabsatz 1 Buchstaben a bis d, je nach Anwendbarkeit. 
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Die Institute dürfen die in Unterabsatz 1 Buchstaben a und d genannten 
Risikopositionswerte um den entsprechenden Gesamtbetrag der allge
meinen Kreditrisikoanpassungen an bilanziellen bzw. außerbilanziellen 
Posten bis auf eine Untergrenze von 0 verringern, soweit das Kern
kapital durch die Kreditrisikoanpassungen reduziert wurde. 

(5) Abweichend von Absatz 4 Buchstabe d gelten folgende Bestim
mungen: 

a) Ein abgeleitetes Instrument, das gemäß Absatz 4 Buchstabe d als 
außerbilanzieller Posten angesehen wird, aber nach Maßgabe des 
geltenden Rechnungslegungsrahmens als Derivat behandelt wird, un
terliegt der in dem genannten Buchstaben festgelegten Behandlung; 

b) schließt der Kunde eines Instituts, das als Clearingmitglied auftritt, 
ein Derivatgeschäft direkt mit einer ZGP ab und garantiert das In
stitut die Erfüllung der aus diesem Geschäft erwachsenden Handels
risikopositionen des Kunden gegenüber der ZGP, so berechnet das 
Institut seine aus der Garantie erwachsende Risikoposition gemäß 
Absatz 4 Buchstabe b so, als hätte das Institut das Geschäft mit 
dem Kunden direkt abgeschlossen, auch was den Erhalt oder die 
Leistung von Barnachschüssen angeht. 

Die in Unterabsatz 1 Buchstabe b festgelegte Behandlung gilt auch für 
ein als Kunde auf höherer Ebene auftretendes Institut, das die Erfüllung 
der Handelsrisikopositionen seines Kunden garantiert. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b und Unterabsatz 2 des 
vorliegenden Absatzes dürfen die Institute ein verbundenes Unterneh
men nur dann als Kunden ansehen, wenn dieses Unternehmen nicht dem 
aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreis auf der Ebene angehört, auf 
der die in Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe d festgelegte Anforderung zur 
Anwendung kommt. 

(6) Für die Zwecke von Absatz 4 Buchstabe e und Artikel 429g 
bezeichnet der Ausdruck ’marktüblicher Kauf oder Verkauf’ den Kauf 
oder Verkauf eines Wertpapiers im Rahmen von Verträgen, deren Be
dingungen die Lieferung des Wertpapiers innerhalb der allgemeinen 
gesetzlichen oder durch die Usancen des betreffenden Marktplatzes vor
gegebenen Frist verlangen. 

(7) Soweit in diesem Teil nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt 
ist, berechnen die Institute die Gesamtrisikopositionsmessgröße nach 
folgenden Grundsätzen: 

a) physische oder finanzielle Sicherheiten, Garantien oder Kreditrisiko
minderungen, die erworben wurden, werden nicht zur Verringerung 
der Gesamtrisikopositionsmessgröße verwendet; 

b) Aktiva werden nicht gegen Verbindlichkeiten aufgerechnet. 

(8) Abweichend von Absatz 7 Buchstabe b dürfen die Institute den 
Risikopositionswert eines Vorfinanzierungskredits oder eines Zwischen
kredits um den positiven Saldo auf dem Sparkonto des Schuldners, dem 
der Kredit gewährt wurde, vermindern und nur den daraus resultieren
den Betrag in die Gesamtrisikopositionsmessgröße einberechnen, sofern 
alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Gewährung des Kredits ist an die Bedingung geknüpft, dass ein 
Sparkonto bei dem Institut, das den Kredit gewährt, eröffnet wird 
und sowohl für den Kredit als auch für das Sparkonto dieselben 
branchenspezifischen Rechtsvorschriften gelten; 
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b) der Saldo auf dem Sparkonto kann vom Schuldner während der 
gesamten Laufzeit des Kredits weder ganz noch teilweise abgehoben 
werden; 

c) das Institut kann in den durch die branchenspezifischen Rechtsvor
schriften nach Buchstabe a geregelten Fällen, auch im Fall der Nicht
zahlung durch den Schuldner oder der Zahlungsunfähigkeit des 
Schuldners, den Saldo auf dem Sparkonto uneingeschränkt und un
widerruflich zur Begleichung jeglicher Forderung aus dem Kredit
vertrag verwenden. 

’Vorfinanzierungskredit’ oder ’Zwischenkredit’ bezeichnet einen Kredit, 
der dem Kreditnehmer für einen begrenzten Zeitraum gewährt wird, um 
Finanzierungslücken des Kreditnehmers zu überbrücken, bis im Ein
klang mit den in den branchenspezifischen Rechtsvorschriften für der
artige Geschäfte festgelegten Kriterien der endgültige Kredit gewährt 
wird. 

Artikel 429a 

Aus der Gesamtrisikopositionsmessgröße ausgeschlossene 
Risikopositionen 

(1) Abweichend von Artikel 429 Absatz 4 kann ein Institut die fol
genden Risikopositionen aus seiner Gesamtrisikopositionsmessgröße 
ausschließen: 

a) die gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe d von den Posten des 
harten Kernkapitals abgezogenen Beträge; 

b) die bei der Berechnung der in Artikel 429 Absatz 3 genannten 
Kapitalmessgröße abgezogenen Aktiva; 

c) Risikopositionen, die nach Maßgabe des Artikels 113 Absatz 6 
oder 7 ein Risikogewicht von 0 % erhalten; 

d) wenn das Institut eine öffentliche Entwicklungsbank ist, die Risiko
positionen aus Aktiva, die Forderungen an Zentralstaaten, regionale 
oder lokale Gebietskörperschaften oder öffentliche Stellen im Zu
sammenhang mit öffentlichen Investitionen und Förderdarlehen dar
stellen; 

e) wenn das Institut keine öffentliche Entwicklungsbank ist, die Teile 
der Risikopositionen, die aus der Weitergabe von Förderdarlehen an 
andere Kreditinstitute resultieren; 

f) die garantierten Teile von Risikopositionen aus Exportkrediten, die 
die beiden folgenden Bedingungen erfüllen: 

i) Die Garantie wird von einem anerkannten Anbieter von Absi
cherungen ohne Sicherheitsleistung gemäß den Artikeln 201 
und 202, einschließlich Exportversicherungsagenturen oder Zen
tralstaaten, gestellt; 

ii) für den garantierten Teil der Risikoposition gilt nach Maßgabe 
des Artikels 114 Absatz 2 oder 4 oder des Artikels 116 Absatz 4 
ein Risikogewicht von 0 %; 

g) wenn das Institut Clearingmitglied einer qualifizierten ZGP ist, die 
Handelsrisikopositionen dieses Instituts, vorausgesetzt, diese werden 
mit dieser qualifizierten ZGP abgerechnet und erfüllen die in Arti
kel 306 Absatz 1 Buchstabe c festgelegten Bedingungen; 

▼M8
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h) wenn das Institut ein Kunde auf höherer Ebene innerhalb einer 
mehrstufigen Kundenstruktur ist, die Handelsrisikopositionen gegen
über dem Clearing-Mitglied oder einem Unternehmen, das als 
Kunde auf höherer Ebene für dieses Institut fungiert, vorausgesetzt, 
die in Artikel 305 Absatz 2 festgelegten Bedingungen sind erfüllt 
und das Institut ist nicht verpflichtet, dem Kunden etwaige bei Aus
fall des Clearing-Mitglieds oder der qualifizierten ZGP entstehende 
Verluste zu erstatten; 

i) Treuhandvermögen, das alle folgenden Bedingungen erfüllt: 

i) Es wird gemäß Artikel 10 der Richtlinie 86/635/EWG nach 
nationalen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen 
in der Bilanz des Instituts erfasst; 

ii) es erfüllt die Ausbuchungskriterien des internationalen Rech
nungslegungsstandards (IFRS) 9 nach Maßgabe der Verordnung 
(EG) Nr. 1606/2002; 

iii) es erfüllt die Entkonsolidierungskriterien des IFRS 10 nach 
Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002, sofern anwend
bar; 

j) Risikopositionen, die alle folgenden Bedingungen erfüllen: 

i) Es handelt sich um Risikopositionen gegenüber einer öffent
lichen Stelle; 

ii) sie werden in Übereinstimmung mit Artikel 116 Absatz 4 be
handelt; 

iii) sie stammen aus Einlagen, zu deren Übertragung an die unter 
Ziffer i erwähnte öffentliche Stelle das Institut rechtlich ver
pflichtet ist, um Investitionen im allgemeinen Interesse zu fi
nanzieren; 

k) die bei Triparty Agents hinterlegten überschüssigen Sicherheiten, die 
nicht verliehen wurden; 

l) wenn ein Institut den seiner Gegenpartei gezahlten Barnachschuss 
gemäß dem geltenden Rechnungslegungsrahmen als Forderung er
fasst, diese Forderung, vorausgesetzt, die in Artikel 429c Absatz 3 
Buchstaben a bis e festgelegten Bedingungen sind erfüllt; 

m) die verbrieften Risikopositionen aus traditionellen Verbriefungen, 
die die in Artikel 244 Absatz 2 festgelegten Bedingungen für die 
Übertragung eines signifikanten Risikos erfüllen; 

▼M10 
n) folgende Risikopositionen gegenüber der Zentralbank des Instituts 

vorbehaltlich der in den Absätzen 5 und 6 festgelegten Bedingun
gen: 

▼M8 
i) Münzen und Banknoten der gesetzlichen Währung im Rechts

raum der Zentralbank; 

ii) Aktiva in Form von Forderungen gegenüber der Zentralbank, 
einschließlich der bei der Zentralbank gehaltenen Reserven; 

o) sofern das Institut gemäß Artikel 16 und Artikel 54 Absatz 2 Buch
stabe a der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zugelassen ist, die Ri
sikopositionen des Instituts infolge von bankartigen Nebendienstleis
tungen nach Abschnitt C Buchstabe a des Anhangs der genannten 
Verordnung, die in direktem Zusammenhang mit den Kern- oder 
Nebendienstleistungen nach den Abschnitten A und B dieses An
hangs stehen; 

▼M8
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p) sofern das Institut gemäß Artikel 54 Absatz 2 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) Nr. 909/2014 benannt wurde, die Risikopositio
nen des Instituts infolge von bankartigen Nebendienstleistungen 
nach Abschnitt C Buchstabe a des Anhangs der genannten Verord
nung, die in direktem Zusammenhang mit den Kern- oder Neben
dienstleistungen eines gemäß Artikel 16 der genannten Verordnung 
zugelassenen Zentralverwahrers nach den Abschnitten A und B die
ses Anhangs stehen. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe m bezieht ein Institut alle 
zurückbehaltenen Risikopositionen in die Gesamtrisikopositionsmess
größe ein. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstaben d und e bezeichnet der 
Ausdruck ’öffentliche Entwicklungsbank’ ein Kreditinstitut, das alle 
folgenden Bedingungen erfüllt: 

a) Es wurde vom Zentralstaat oder einer regionalen oder lokalen Ge
bietskörperschaft eines Mitgliedstaats gegründet; 

b) seine Tätigkeit beschränkt sich auf die Förderung festgelegter Ziele 
der staatlichen Finanz-, Sozial- oder Wirtschaftspolitik im Einklang 
mit den für das Institut geltenden Gesetzen und Bestimmungen, ein
schließlich der Satzungsbestimmungen, auf nicht-wettbewerblicher 
Basis; 

c) sein Ziel besteht nicht in der Gewinnmaximierung oder der Maxi
mierung des Marktanteils; 

d) vorbehaltlich der Unionsvorschriften über staatliche Beihilfen ist der 
Zentralstaat oder die regionale oder lokale Gebietskörperschaft ver
pflichtet, die Existenzfähigkeit des Kreditinstituts zu sichern, oder 
garantiert direkt oder indirekt mindestens 90 % der Eigenmittelanfor
derungen, der Refinanzierungsanforderungen oder der gewährten 
Förderdarlehen des Kreditinstituts; 

e) es nimmt keine gedeckten Einlagen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 
Nummer 5 der Richtlinie 2014/49/EU oder im Sinne nationaler 
Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie herein, die als 
Termineinlagen oder Spareinlagen von Verbrauchern im Sinne des 
Artikels 3 Buchstabe a der Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 1 ) eingestuft werden können. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b können die Ziele der 
staatlichen Politik auch die Bereitstellung von Finanzierungen für För
der- oder Entwicklungszwecke zugunsten festgelegter Wirtschaftssekto
ren oder geografischer Regionen des betreffenden Mitgliedstaats be
inhalten. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstaben d und e und unbeschadet 
der Unionsvorschriften über staatliche Beihilfen und der daraus erwach
senden Verpflichtungen der Mitgliedstaaten können die zuständigen Be
hörden auf Ersuchen eines Instituts eine organisatorisch, strukturell und 
finanziell unabhängige und autonome Einheit dieses Instituts als öffent
liche Entwicklungsbank behandeln, sofern diese Einheit alle in Unter
absatz 1 aufgeführten Bedingungen erfüllt und eine solche Behandlung 
sich nicht auf die Wirksamkeit der Beaufsichtigung dieses Instituts aus
wirkt. Die zuständigen Behörden melden der Kommission und der EBA 
unverzüglich jegliche Entscheidung, wonach eine Einheit eines Instituts 
für die Zwecke dieses Unterabsatzes als öffentliche Entwicklungsbank 
zu behandeln ist. Die zuständige Behörde überprüft eine solche Ent
scheidung jährlich. 

▼M8 

( 1 ) Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2008 über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richt
linie 87/102/EWG des Rates (ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 66).
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(3) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstaben d und e sowie Absatz 2 
Buchstabe d bezeichnet „Förderdarlehen“ ein Darlehen, das von einer 
öffentlichen Entwicklungsbank oder einem Unternehmen, die bzw. das 
vom Zentralstaat oder einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft 
eines Mitgliedstaats gegründet wurde, direkt oder über ein zwischen
geschaltetes Kreditinstitut auf nicht-wettbewerblicher und nicht-gewinn
orientierter Basis gewährt wird, um die Ziele der staatlichen Politik des 
Zentralstaats oder der regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft eines 
Mitgliedstaats zu fördern. 

(4) Die Institute schließen die in Absatz 1 Buchstaben g und h des 
vorliegenden Artikels genannten Handelsrisikopositionen nicht aus, 
wenn die in Artikel 429 Absatz 5 Unterabsatz 2 festgelegte Bedingung 
nicht erfüllt ist. 

(5) ►M10 Die Institute können die in Absatz 1 Buchstabe n auf
geführten Risikopositionen ausschließen, wenn alle folgenden Bedin
gungen erfüllt sind: ◄ 

a) Die für das Institut zuständige Behörde hat nach Konsultation der 
betreffenden Zentralbank festgestellt und öffentlich erklärt, dass au
ßergewöhnliche Umstände vorliegen, die den Ausschluss rechtfer
tigen, um die Durchführung geldpolitischer Maßnahmen zu erleich
tern; 

b) der Ausschluss wird für einen begrenzten Zeitraum von höchstens 
einem Jahr gewährt. 

▼M10 
c) die für das Institut zuständige Behörde hat nach Konsultation mit der 

betreffenden Zentralbank das Datum festgelegt, das als Beginn der 
außergewöhnlichen Umstände gilt, und dieses Datum öffentlich be
kannt gegeben; bei diesem Datum muss es sich um das Ende eines 
Quartals handeln. 

▼M8 
(6) Die Risikopositionen, die gemäß Absatz 1 Buchstabe n aus
zuschließen sind, müssen die beiden folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) Sie lauten auf dieselbe Währung wie die vom Institut entgegen
genommenen Einlagen; 

b) ihre Durchschnittslaufzeit ist nicht wesentlich höher als die Durch
schnittslaufzeit der vom Institut entgegengenommenen Einlagen. 

(7) Abweichend von Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d muss ein 
Institut, das die in Absatz 1 Buchstabe n dieses Artikels genannten 
Risikopositionen ausschließt, jederzeit die folgende Anforderung an 
die angepasste Verschuldungsquote für die Dauer des Ausschlusses er
füllen: 

aLR ¼ 3% · 
EM LR 

EM LR Ä CB 

dabei gilt: 

aLR = die angepasste Verschuldungsquote; 

▼M10 
EM LR = die Gesamtrisikopositionsmessgröße des Instituts, berechnet 

nach Artikel 429 Absatz 4, einschließlich der gemäß Absatz 
1 Buchstabe n des vorliegenden Artikels ausgeschlossenen 
Risikopositionen zu dem in Absatz 5 Buchstabe c des vor
liegenden Artikels genannten Datum und 

▼M8



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 613 

CB = der tagesdurchschnittliche Gesamtwert der Risikopositionen 
des Instituts gegenüber seiner Zentralbank, berechnet über 
die vollständige, dem in Absatz 5 Buchstabe c genannten 
Datum unmittelbar vorangehende Mindestreserve-Erfüllungs
periode der Zentralbank, die für einen Ausschluss gemäß 
Absatz 1 Buchstabe n infrage kommen. 

▼M8 

Artikel 429b 

Berechnung des Risikopositionswerts von Aktiva 

(1) Die Institute berechnen den Risikopositionswert von Aktiva, unter 
Ausschluss von in Anhang II genannten Derivatkontrakten, Kreditderi
vaten und in Artikel 429e genannten Positionen, nach folgenden Grund
sätzen: 

a) Der Risikopositionswert der Aktiva bezeichnet einen Risikopositi
onswert im Sinne von Artikel 111 Absatz 1 Satz 1; 

b) Wertpapierfinanzierungsgeschäfte werden nicht gegeneinander auf
gerechnet. 

(2) Eine von einem Institut angebotene Liquiditätsbündelungsverein
barung verstößt nur dann nicht gegen die in Absatz 429 Absatz 7 Buch
stabe b festgelegte Bedingung, wenn die Vereinbarung die beiden fol
genden Bedingungen erfüllt: 

a) Das die Liquiditätsbündelungsvereinbarung anbietende Institut über
trägt die Soll- und Habensalden verschiedener Einzelkonten von 
Unternehmen einer Gruppe, die an der Vereinbarung beteiligt sind, 
(„Ausgangskonten“) auf ein getrenntes, einziges Konto und setzt die 
Salden der Ausgangskonten damit auf null; 

b) das Institut führt die unter Buchstabe a des vorliegenden Unterabsat
zes genannten Handlungen täglich aus. 

Für die Zwecke dieses Absatzes und des Absatzes 3 bezeichnet der 
Ausdruck „Liquiditätsbündelungsvereinbarung“ eine Vereinbarung, 
durch die die Soll- oder Habensalden verschiedener Einzelkonten für 
die Zwecke des Bareinlagen- oder Liquiditätsmanagements zusammen
gefasst werden. 

(3) Abweichend von Absatz 2 verstößt eine Liquiditätsbündelungs
vereinbarung, die die in Absatz 2 Buchstabe b festgelegte Bedingung 
nicht erfüllt, die in Absatz 2 Buchstabe a festgelegte Bedingung jedoch 
erfüllt, nicht gegen die in Artikel 429 Absatz 7 Buchstabe b festgelegte 
Bedingung, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Das Institut hat ein einklagbares Recht, die Salden der Ausgangs
konten jederzeit durch Übertragung auf ein einziges Konto auf
zurechnen; 

b) zwischen den Salden der Ausgangskonten bestehen keine Laufzeitin
kongruenzen; 

c) das Institut erhebt oder zahlt Zinsen auf der Grundlage des Gesamt
saldos der Ausgangskonten; 

d) die zuständige Behörde des Instituts vertritt die Auffassung, dass die 
Frequenz, mit der die Salden aller Ausgangskonten übertragen wer
den, angemessen ist, um bei der Gesamtrisikopositionsmessgröße nur 
den Gesamtsaldo der Liquiditätsbündelungsvereinbarung berücksich
tigen zu können. 

▼M10
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(4) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe b dürfen die Institute den 
Risikopositionswert von Barforderungen und -verbindlichkeiten im Rah
men von Wertpapierfinanzierungsgeschäften mit ein und derselben Ge
genpartei nur dann auf Nettobasis berechnen, wenn alle folgenden Be
dingungen erfüllt sind: 

a) Die Geschäfte haben dasselbe explizite endgültige Erfüllungsdatum; 

b) das Recht, den der Gegenpartei geschuldeten Betrag gegen den von 
der Gegenpartei geschuldeten Betrag aufzurechnen, ist im normalen 
Geschäftsverlauf und im Falle eines Ausfalls, einer Insolvenz oder 
eines Konkurses rechtlich durchsetzbar; 

c) die Parteien beabsichtigen, die Geschäfte netto oder gleichzeitig ab
zuwickeln, oder für die Geschäfte gilt ein Abrechnungsmechanismus, 
der funktional auf eine Nettoabwicklung hinausläuft. 

(5) Für die Zwecke von Absatz 4 Buchstabe c dürfen die Institute 
nur dann davon ausgehen, dass ein Abrechnungsmechanismus funktio
nal auf eine Nettoabwicklung hinausläuft, wenn das Nettoergebnis der 
Zahlungsströme der Geschäfte gemäß diesem Mechanismus am Erfül
lungsdatum dem einzigen Nettobetrag gemäß der Nettoabwicklung ent
spricht und alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Geschäfte werden über dasselbe Abrechnungssystem oder über 
Abrechnungssysteme abgewickelt, die eine gemeinsame Abrech
nungsinfrastruktur verwenden; 

b) die Abwicklungsvereinbarungen werden durch Barmittel oder Inner
tages-Kreditfazilitäten unterstützt, um sicherzustellen, dass die Ab
wicklung der Geschäfte bis Geschäftsschluss erfolgt; 

c) etwaige Probleme im Zusammenhang mit dem Wertpapierteil des 
Wertpapierfinanzierungsgeschäfts behindern den Abschluss der Net
toabwicklung der Barforderungen und -verbindlichkeiten nicht. 

Die in Unterabsatz 1 Buchstabe c festgelegte Bedingung ist nur erfüllt, 
wenn der Ausfall eines Wertpapierfinanzierungsgeschäfts im Abwick
lungsmechanismus lediglich die Abwicklung des kongruenten Barteils 
verzögern oder eine Verpflichtung gegenüber dem Abwicklungsmecha
nismus schaffen kann, die durch eine zugehörige Kreditfazilität unter
stützt wird. 

Kommt es am Ende des Abrechnungszeitraums im Abwicklungsmecha
nismus zu einem Ausfall des Wertpapierteils eines Wertpapierfinanzie
rungsgeschäfts, so lösen die Institute dieses Geschäft und seinen da
zugehörigen Barteil aus dem Netting-Satz heraus und behandeln diese 
auf Bruttobasis. 

Artikel 429c 

Berechnung des Risikopositionswerts von Derivaten 

(1) Die Institute berechnen den Risikopositionswert der in Anhang II 
genannten Derivatkontrakte und von Kreditderivaten, einschließlich sol
cher, die nicht in der Bilanz ausgewiesen sind, gemäß der in Teil 3 
Titel II Kapitel 6 Abschnitt 3 festgelegten Methode. 

▼M8
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Bei der Berechnung des Risikopositionswerts dürfen die Institute 
Schuldumwandlungsverträge und sonstige Nettingvereinbarungen im 
Einklang mit Artikel 295 berücksichtigen. Die Institute berücksichtigen 
kein produktübergreifendes Netting, dürfen aber innerhalb der in Arti
kel 272 Nummer 25 Buchstabe c genannten Produktkategorie sowie 
zwischen Kreditderivaten aufrechnen, wenn diese den in Artikel 295 
Buchstabe c genannten produktübergreifenden vertraglichen Nettingver
einbarungen unterliegen. 

Die Institute rechnen verkaufte Optionen in die Gesamtrisikopositions
messgröße ein, selbst wenn deren Risikopositionswert nach Maßgabe 
des Artikels 274 Absatz 5 auf null gesetzt werden kann. 

(2) Wird durch die Bereitstellung von Sicherheiten im Zusammen
hang mit Derivatkontrakten die Summe der Aktiva im Sinne des gel
tenden Rechnungslegungsrahmens reduziert, so machen die Institute 
diese Reduzierung rückgängig. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 dürfen die Institute bei der Be
rechnung des Wiedereindeckungsaufwands für Derivatkontrakte gemäß 
Artikel 275 nur Nachschüsse, die sie von ihren Gegenparteien in bar 
erhalten, als Nachschuss im Sinne des Artikels 275 erfassen, wenn der 
Nachschuss gemäß dem geltenden Rechnungslegungsrahmen nicht be
reits als Abzug vom Risikopositionswert erfasst wurde und sofern alle 
folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Für Geschäfte, die nicht über eine qualifizierte ZGP abgewickelt 
werden, werden die von der Empfängerpartei hereingenommenen 
Barmittel nicht abgetrennt; 

b) der Nachschuss wird mindestens täglich aufgrund einer Bewertung 
der Derivatpositionen zu Marktpreisen neu berechnet und aus
getauscht; 

c) der erhaltene Nachschuss lautet auf eine Währung, die im Derivat
kontrakt, in der geltenden Netting-Rahmenvereinbarung oder im Kre
ditsicherungsanhang der qualifizierten Netting-Rahmenvereinbarung 
genannt oder in einer Nettingvereinbarung mit einer qualifizierten 
ZGP festgelegt wird; 

d) der erhaltene Nachschuss entspricht dem vollen Betrag, der erforder
lich wäre, um die marktbewertete Risikoposition des Derivatkon
trakts vorbehaltlich der Schwellenwerte und Mindesttransferbeträge, 
die für die Gegenpartei gelten, aufzuheben; 

e) der Derivatkontrakt und der Nachschuss zwischen dem Institut und 
der Gegenpartei bei diesem Kontrakt unterliegen einer einzigen Net
tingvereinbarung, die das Institut gemäß Artikel 295 als risikomin
dernd behandeln darf. 

Ein Institut, das einer Gegenpartei Barsicherheiten leistet, die die in 
Unterabsatz 1 Buchstaben a bis e festgelegten Bedingungen erfüllen, 
betrachtet diese Barsicherheiten als den der Gegenpartei geleisteten 
Nachschuss und bezieht diesen Nachschuss in die Berechnung des Wie
dereindeckungsaufwands ein. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b wird davon ausgegan
gen, dass ein Institut die dort festgelegte Bedingung erfüllt hat, wenn 
der Nachschuss am Morgen des Handelstages ausgetauscht wird, der auf 
den Handelstag, an dem der Derivatkontrakt festgelegt wurde, folgt, 
vorausgesetzt, der Austausch basiert auf dem Kontraktwert bei Ge
schäftsschluss am Handelstag, an dem der Kontrakt festgelegt wurde. 

▼M8
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Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe d dürfen die Institute im 
Falle einer Streitigkeit über die Höhe des Nachschusses den unstrittigen 
Betrag der ausgetauschten Sicherheiten erfassen. 

(4) Für die Zwecke von Absatz 1 berücksichtigen die Institute die 
erhaltenen Sicherheiten nicht bei der Berechnung des NICA im Sinne 
des Artikels 272 Nummer 12a, außer im Falle von Derivatkontrakten 
mit Kunden, sofern diese Kontrakte über eine qualifizierte ZGP abge
rechnet werden. 

(5) Für die Zwecke von Absatz 1 setzen die Institute den Wert des 
bei der Berechnung des potenziellen künftigen Risikopositionswerts 
nach Maßgabe des Artikels 278 Absatz 1 verwendeten Multiplikators 
gleich eins, außer im Falle von Derivatkontrakten mit Kunden, sofern 
diese Kontrakte über eine qualifizierte ZGP abgerechnet werden. 

(6) Abweichend von Absatz 1 dürfen die Institute die in Teil 3 Ti
tel II Kapitel 6 Abschnitt 4 oder 5 dargelegte Methode zur Ermittlung 
des Risikopositionswerts der in Anhang II Nummern 1 und 2 genannten 
Derivatkontrakte verwenden, aber nur dann, wenn sie diese Methode 
auch zur Ermittlung des Risikopositionswerts dieser Kontrakte für die 
Zwecke der Erfüllung der Eigenmittelanforderungen nach Artikel 92 
verwenden. 

Verwenden Institute eine der in Unterabsatz 1 genannten Methoden, so 
mindern sie die Gesamtrisikopositionsmessgröße nicht um den Betrag 
des erhaltenen Nachschusses. 

Artikel 429d 

Zusätzliche Bestimmungen für die Berechnung des 
Risikopositionswerts geschriebener Kreditderivate 

(1) Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck „ge
schriebenes Kreditderivat“ jedes Finanzinstrument, durch das ein Institut 
effektiv eine Kreditbesicherung stellt, einschließlich Kreditausfallswaps, 
Gesamtrenditeswaps und Optionen, die das Institut verpflichten, unter 
den im Optionskontrakt festgelegten Bedingungen eine Kreditbesiche
rung zu stellen. 

(2) Zusätzlich zu der in Artikel 429c beschriebenen Berechnung be
ziehen die Institute bei der Berechnung des Risikopositionswerts ge
schriebener Kreditderivate die in den geschriebenen Kreditderivaten re
ferenzierten effektiven Nominalbeträge ein, herabgesetzt um etwaige 
negative Veränderungen des Zeitwerts, die in die Berechnung des Kern
kapitals in Bezug auf diese geschriebenen Kreditderivate eingeflossen 
sind. 

Die Institute berechnen den effektiven Nominalbetrag geschriebener 
Kreditderivate, indem sie den Nominalbetrag dieser Derivate so anpas
sen, dass er die echte Risikoposition der Kontrakte, die gehebelt oder 
durch die Struktur des Geschäfts anderweitig verbessert werden, wider
spiegelt. 

(3) Die Institute dürfen den gemäß Absatz 2 berechneten Risikoposi
tionswert ganz oder teilweise um den effektiven Nominalbetrag erwor
bener Kreditderivate vermindern, sofern alle folgenden Bedingungen 
erfüllt sind: 

a) Die Restlaufzeit des erworbenen Kreditderivats ist gleich der Rest
laufzeit des geschriebenen Kreditderivats oder länger; 
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b) das erworbene Kreditderivat unterliegt ansonsten denselben oder 
konservativeren wesentlichen Bedingungen als jenen, die im entspre
chenden geschriebenen Kreditderivat festgelegt sind; 

c) das erworbene Kreditderivat wird nicht von einer Gegenpartei erwor
ben, die das Institut einem speziellen Korrelationsrisiko im Sinne des 
Artikels 291 Absatz 1 Buchstabe b aussetzen würde; 

d) sofern der effektive Nominalbetrag des geschriebenen Kreditderivats 
um etwaige negative Veränderungen des Zeitwerts, die in die Be
rechnung des Kernkapitals des Instituts eingeflossen sind, vermindert 
wird, wird der effektive Nominalbetrag des erworbenen Kreditderi
vats um etwaige positive Veränderungen des Zeitwerts, die in die 
Berechnung des Kernkapitals eingeflossen sind, vermindert; 

e) das erworbene Kreditderivat ist nicht in einem Geschäft enthalten, 
das von dem Institut im Auftrag eines Kunden abgerechnet wurde 
oder von dem Institut in seiner Eigenschaft als Kunde auf höherer 
Ebene innerhalb einer mehrstufigen Kundenstruktur abgerechnet 
wurde und bei dem der im entsprechenden geschriebenen Kreditderi
vat referenzierte effektive Nominalbetrag gemäß Artikel 429a Ab
satz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe g oder h, je nach Anwendbarkeit, 
nicht in die Gesamtrisikopositionsmessgröße eingerechnet wird. 

Für die Zwecke der Berechnung des potenziellen künftigen Risikoposi
tionswerts gemäß Artikel 429c Absatz 1 dürfen die Institute aus dem 
Netting-Satz den Teil eines geschriebenen Kreditderivats herausrechnen, 
der nicht gemäß Unterabsatz 1 ausgeglichen wird und dessen effektiver 
Nominalbetrag in die Gesamtrisikopositionsmessgröße einberechnet 
wird. 

(4) Für die Zwecke von Absatz 3 Buchstabe b bezeichnet der Aus
druck „wesentliche Bedingung“ jedes Merkmal des Kreditderivats, das 
für dessen Bewertung relevant ist, einschließlich des Grades der Nach
rangigkeit, der Optionalität, der Kreditereignisse, der zugrunde liegen
den Referenzeinheit oder des zugrunde liegenden Pools von Referenz
einheiten sowie der zugrunde liegenden Referenzverbindlichkeiten oder 
des zugrunde liegenden Pools von Referenzverbindlichkeiten, mit Aus
nahme des Nominalbetrags und der Restlaufzeit des Kreditderivats. Zwei 
Referenzadressen gelten nur dann als dieselben, wenn sie sich auf den
selben Rechtsträger beziehen. 

(5) Abweichend von Absatz 3 Buchstabe b dürfen die Institute er
worbene Kreditderivate auf einen Pool von Referenzadressen nutzen, 
um geschriebene Kreditderivate auf einzelne Referenzadressen innerhalb 
dieses Pools aufzurechnen, sofern der Pool von Referenzeinheiten und 
die Position in der Rangfolge bei beiden Transaktionen identisch sind. 

(6) Die Institute setzen den effektiven Nominalbetrag geschriebener 
Kreditderivate nicht herab, wenn sie eine Kreditbesicherung in Form 
eines Gesamtrendite-Swaps erwerben und die Nettozahlungen aus dem 
Swap als Nettoertrag verbuchen, aber den den Zahlungen gegenüber
stehenden Wertverlust des geschriebenen Kreditderivats nicht im Kern
kapital erfassen. 

(7) Im Falle erworbener Kreditderivate auf einen Pool von Referenz
verbindlichkeiten dürfen die Institute den effektiven Nominalbetrag ge
schriebener Kreditderivate auf einzelne Referenzverbindlichkeiten ge
mäß Absatz 3 nur dann um den effektiven Nominalbetrag erworbener 
Kreditderivate vermindern, wenn die erworbene Absicherung dem ge
trennten Erwerb einer Absicherung für jede im Pool enthaltene Ver
pflichtung ökonomisch gleichwertig ist. 
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Artikel 429e 

Aufschlag für das Gegenparteiausfallrisiko bei 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften 

(1) Zusätzlich zur Berechnung des Risikopositionswerts von Wert
papierfinanzierungsgeschäften einschließlich außerbilanzieller Wert
papierfinanzierungsgeschäfte nach Maßgabe des Artikels 429b Absatz 1 
rechnen die Institute in die Gesamtrisikopositionsmessgröße einen ge
mäß Absatz 2 oder 3, je nach Anwendbarkeit, berechneten Aufschlag 
für das Gegenparteiausfallrisiko ein. 

(2) Die Institute berechnen den Aufschlag für Geschäfte mit einer 
Gegenpartei, die nicht unter eine die in Artikel 206 festgelegten Bedin
gungen erfüllende Netting-Rahmenvereinbarung fallen, für jedes Ge
schäft einzeln nach folgender Formel: 

E ä i ¼ maxf0; E i Ä C i g 

dabei gilt: 

E ä i = der Aufschlag; 

i = der Index, der das Geschäft bezeichnet; 

E i = der beizulegende Zeitwert der bei Geschäft i an die Gegenpartei 
verliehenen Wertpapiere oder Barmittel und 

C i = der beizulegende Zeitwert der bei Geschäft i von der Gegenpartei 
erhaltenen Wertpapiere oder Barmittel. 

Die Institute dürfen E ä i gleich null setzen, wenn E i den an die Gegen
partei verliehenen Barmitteln entspricht und die zugehörige Barforde
rung nicht für die in Artikel 429b Absatz 4 vorgesehene Netting-Be
handlung in Frage kommt. 

(3) Die Institute berechnen den Aufschlag für Geschäfte mit einer 
Gegenpartei, die unter eine die in Artikel 206 festgelegten Bedingungen 
erfüllende Netting-Rahmenvereinbarung fallen, für jede Vereinbarung 
einzeln nach folgender Formel: 

E ä i ¼ max Õ 
0; X 

i 
E i Ä X 

i 
C i g 

dabei gilt: 

E ä i = der Aufschlag; 

i = der Index, der die Nettingvereinbarung bezeichnet; 

E i = der beizulegende Zeitwert der an die Gegenpartei verliehenen Wert
papiere oder Barmittel im Rahmen der Geschäfte, die der Netting- 
Rahmenvereinbarung i unterliegen und 

C i = der beizulegende Zeitwert der von der Gegenpartei erhaltenen Wert
papiere oder Barmittel, die der Netting-Rahmenvereinbarung i un
terliegen. 

(4) Für die Zwecke der Absätze 2 und 3 bezeichnet der Ausdruck 
„Gegenpartei“ auch Triparty Agents, die Sicherheiten hereinnehmen und 
im Falle von Triparty-Geschäften verwalten. 
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(5) Abweichend von Absatz 1 dürfen die Institute, vorbehaltlich einer 
Untergrenze von 20 % für das anwendbare Risikogewicht, die in Arti
kel 222 dargelegte Methode verwenden, um den Aufschlag für Wert
papierfinanzierungsgeschäfte, einschließlich außerbilanzieller Wert
papierfinanzierungsgeschäfte, zu ermitteln. Die Institute dürfen diese 
Methode nur verwenden, wenn sie diese auch zur Berechnung des 
Risikopositionswerts dieser Geschäfte für die Zwecke der Erfüllung 
der Eigenmittelanforderungen nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstaben a, 
b und c verwenden. 

(6) Wird ein Pensionsgeschäft nach dem geltenden Rechnungs
legungsrahmen als Verkauf verbucht, nimmt das Institut für alle ver
kaufsverbundenen Vorgänge Rückbuchungen vor. 

(7) Tritt ein Institut zwischen zwei Parteien bei Wertpapierfinanzie
rungsgeschäften, einschließlich außerbilanzieller Geschäfte, als Beauf
tragter auf, so gelten für die Berechnung der Gesamtrisikopositions
messgröße des Instituts folgende Bestimmungen: 

a) Gibt das Institut einer am Wertpapierfinanzierungsgeschäft beteilig
ten Partei eine Gewährleistung oder Garantie und beschränkt sich 
diese Gewährleistung oder Garantie auf eine etwaige Differenz zwi
schen dem Wert des Wertpapiers oder der Barmittel, die die Partei 
verliehen, und dem Wert der Sicherheiten, die der Schuldner gestellt 
hat, so rechnet das Institut nur den gemäß Absatz 2 oder 3, je nach 
Anwendbarkeit, berechneten Aufschlag in die Gesamtrisikopositions
messgröße ein; 

b) gibt das Institut keinem Beteiligten eine Gewährleistung oder Garan
tie, so wird das Geschäft nicht in die Gesamtrisikopositionsmess
größe eingerechnet; 

c) trägt das Institut ein über das durch den Aufschlag gedeckte Risiko 
hinausgehendes wirtschaftliches Risiko bezüglich der zugrunde lie
genden Wertpapiere oder Barmittel, so rechnet es in die Gesamt
risikopositionsmessgröße auch den vollen Betrag des Wertpapiers 
oder der Barmittel als Risikoposition ein; 

d) gibt das zwischen die Parteien tretende Institut beiden an einem 
Wertpapierfinanzierungsgeschäft beteiligten Parteien eine Gewähr
leistung oder Garantie, so berechnet es seine Gesamtrisikopositions
messgröße nach Maßgabe der Buchstaben a, b und c für jede an dem 
Geschäft beteiligte Partei gesondert. 

Artikel 429f 

Berechnung des Risikopositionswerts außerbilanzieller Posten 

(1) Die Institute berechnen gemäß Artikel 111 Absatz 1 den Risiko
positionswert außerbilanzieller Posten, unter Ausschluss von in An
hang II genannten Derivatkontrakten, Kreditderivaten, Wertpapierfinan
zierungsgeschäften und in Artikel 429d genannten Positionen. 

Hat eine Zusage die Verlängerung einer anderen Zusage zum Gegen
stand, so findet Artikel 166 Absatz 9 Anwendung. 

(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen die Institute den kreditrisikoä
quivalenten Betrag eines außerbilanziellen Postens um den entsprechen
den Betrag spezifischer Kreditrisikoanpassungen vermindern. Für die 
Berechnung gilt eine Untergrenze von null. 
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(3) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels wenden die 
Institute auf die in Artikel 111 Absatz 1 Buchstabe d genannten außer
bilanziellen Posten mit niedrigem Risiko einen Umrechnungsfaktor von 
10 % an. 

Artikel 429g 

Berechnung des Risikopositionswerts von zur Abrechnung 
anstehenden marktüblichen Käufen und Verkäufen 

(1) Die Institute behandeln Barmittel im Zusammenhang mit markt
üblichen Verkäufen und Wertpapiere im Zusammenhang mit marktübli
chen Käufen, die bis zum Erfüllungstag in der Bilanz verbleiben, gemäß 
Artikel 429 Absatz 4 Buchstabe a. 

(2) Institute, die zur Abrechnung anstehende marktübliche Käufe und 
Verkäufe gemäß dem geltenden Rechnungslegungsrahmen zum Han
delstag ansetzen, machen jede nach diesem Rahmen zulässige Aufrech
nung zwischen Barforderungen für zur Abrechnung anstehende markt
übliche Verkäufe und Barverbindlichkeiten für zur Abrechnung anste
hende marktübliche Käufe rückgängig. Nachdem die Institute die Auf
rechnung in der Rechnungslegung rückgängig gemacht haben, dürfen 
sie zwischen jenen Barforderungen und Barverbindlichkeiten aufrech
nen, bei denen sowohl die zugehörigen marktüblichen Verkäufe als auch 
Käufe nach dem Grundsatz „Lieferung gegen Zahlung“ abgewickelt 
werden. 

(3) Institute, die zur Abrechnung anstehende marktübliche Käufe und 
Verkäufe nach dem geltenden Rechnungslegungsrahmen zum Erfül
lungstag ansetzen, rechnen in die Gesamtrisikopositionsmessgröße den 
vollen Nennwert der mit den marktüblichen Käufen verbundenen Zah
lungszusagen ein. 

Die Institute dürfen den vollen Nennwert der mit marktüblichen Käufen 
verbundenen Zahlungszusagen nur dann gegen den vollen Nennwert der 
mit den zur Abrechnung anstehenden marktüblichen Verkäufen verbun
denen Barforderungen aufrechnen, wenn die beiden folgenden Bedin
gungen erfüllt sind: 

a) sowohl die marktüblichen Käufe als auch die marktüblichen Ver
käufe werden nach dem Grundsatz „Lieferung gegen Zahlung“ abge
wickelt; 

b) die erworbenen und die verkauften finanziellen Vermögenswerte, die 
mit Barverbindlichkeiten und Barforderungen zusammenhängen, sind 
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet und im Han
delsbuch erfasst. 

TEIL 7A 

MELDEPFLICHTEN 

Artikel 430 

Meldung über Aufsichtsanforderungen und Finanzinformationen 

(1) Die Institute legen ihren zuständigen Behörden Meldungen in 
Bezug auf Folgendes vor: 

a) Eigenmittelanforderungen, einschließlich der Verschuldungsquote, 
gemäß Artikel 92 und Teil 7; 
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b) die Anforderungen der Artikel 92a und 92b, für Institute, die den 
genannten Anforderungen unterliegen; 

c) die Großkredite gemäß Artikel 394; 

d) die Liquiditätsanforderungen gemäß Artikel 415; 

e) die aggregierten Daten für jeden einzelstaatlichen Immobilienmarkt 
gemäß Artikel 430a Absatz 1; 

f) die in der Richtlinie 2013/36/EU festgelegten, für eine standardisierte 
Meldung geeigneten Anforderungen und Orientierungen, außer für 
zusätzliche Meldepflichten gemäß Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe j 
der genannten Richtlinie; 

g) die Höhe der Belastung von Vermögenswerten, einschließlich einer 
Aufgliederung nach Art der Belastung der Vermögenswerte, wie 
Rückkaufsvereinbarungen, Wertpapierverleihgeschäfte, verbriefte Ri
sikopositionen oder Darlehen. 

Institute, die gemäß Artikel 6 Absatz 5 ausgenommen sind, unterliegen 
auf Einzelbasis nicht der Meldeanforderung in Bezug auf die Verschul
dungsquote nach Unterabsatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Absatzes. 
(1a) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe a dieses Artikels um
fassen die von Instituten zu meldenden Informationen, wenn sie Eigen
mittelanforderungen für Verbriefungen melden, Informationen zu NPE- 
Verbriefungen, für die die Behandlung nach Artikel 269a gilt, zu STS- 
Bilanzverbriefungen, die sie begeben, und zu der Aufschlüsselung der 
diesen STS-Bilanzverbriefungen zugrunde liegenden Vermögenswerte 
nach Anlageklassen. 

(2) Damit die zuständigen Behörden die Volatilität der Verschul
dungsquote verfolgen können, insbesondere in der Zeit um die Melde
stichtage, müssen große Institute ihren zuständigen Behörden — zusätz
lich zu Meldungen in Bezug auf die Verschuldungsquote nach Absatz 1 
Unterabsatz 1 Buchstabe a — spezifische Bestandteile der Verschul
dungsquote basierend auf den Durchschnittswerten während des Be
richtszeitraums und der zur Berechnung dieser Durchschnittswerte ver
wendeten Daten melden. 

(3) Zusätzlich zu den Meldungen in Bezug auf Aufsichtsanforderun
gen nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels meldet ein Institut seinen 
zuständigen Behörden Finanzinformationen, sofern das Institut 

a) Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 unterliegt oder 

b) ein Kreditinstitut ist, das seinen konsolidierten Abschluss gemäß den 
internationalen Rechnungslegungsstandards nach Maßgabe von Arti
kel 5 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 aufstellt. 

(4) Die zuständigen Behörden können Kreditinstituten, die ihre Ei
genmittel auf konsolidierter Basis gemäß internationalen Rechnungs
legungsstandards nach Maßgabe von Artikel 24 Absatz 2 bestimmen, 
vorschreiben, dass sie Finanzinformationen gemäß diesem Artikel vor
legen. 
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(5) Die Meldung von Finanzinformationen nach den Absätzen 3 
und 4 umfasst lediglich Informationen, die erforderlich sind, um einen 
umfassenden Überblick über das Risikoprofil des Instituts und die von 
dem Institut für den Finanzsektor oder die Realwirtschaft ausgehenden 
Systemrisiken gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu vermit
teln. 

(6) Die in diesem Artikel festgelegten Meldepflichten finden auf In
stitute unter Berücksichtigung des Berichts nach Absatz 8 in einer ver
hältnismäßigen Weise Anwendung, wobei ihrer Größe, der Komplexität 
und der Art ihrer Tätigkeiten sowie der mit den Tätigkeiten verbunde
nen Risiken Beachtung geschenkt wird. 

(7) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards 
aus, um die einheitlichen Meldeformate und -bögen, die Anweisungen 
und die Methodik zur Verwendung der Bögen, die Meldeintervalle und 
-termine, die Begriffsbestimmungen sowie die IT-Lösungen für die Mel
dungen gemäß den Absätzen 1 bis 4 zu spezifizieren. 

Etwaige neue Meldepflichten, die in diesen technischen Durchführungs
standards festgelegt werden, finden frühestens sechs Monate nach dem 
Tag ihres Inkrafttretens Anwendung. 

Für die Zwecke des Absatzes 2 wird in den Entwürfen der technischen 
Durchführungsstandards spezifiziert, welche Bestandteile der Verschul
dungsquote unter Verwendung von Tagesendwerten oder Monatsend
werten zu melden sind. Zu diesem Zweck berücksichtigt die EBA fol
gende Aspekte: 

a) wie anfällig ein Bestandteil gegenüber erheblichen vorübergehenden 
Verringerungen der Transaktionsvolumen ist, die zur Folge haben 
können, dass das Risiko einer übermäßigen Verschuldung am Melde
stichtag unterrepräsentiert wird; 

b) Entwicklungen und Feststellungen auf internationaler Ebene. 

Die EBA übermittelt der Kommission die im vorliegenden Absatz ge
nannten Entwürfe technischer Durchführungsstandards bis zum 28. Juni 
2021, außer in Bezug auf Folgendes: 

a) die Verschuldungsquote, die bis zum 28. Juni 2020 übermittelt wird; 

b) die Verpflichtungen nach den Artikeln 92a und 92b, die bis zum 
28. Juni 2020 übermittelt werden. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durch
führungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verord
nung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

(8) Die EBA bewertet Kosten und Nutzen der Meldepflichten gemäß 
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission ( 1 ) 
im Einklang mit diesem Absatz und erstattet der Kommission bis zum 
28. Juni 2020 über ihre Ergebnisse Bericht. Diese Bewertung wird ins
besondere in Bezug auf kleine und nicht komplexe Institute vorgenom
men. Für diese Zwecke umfasst der Bericht Folgendes: 

a) die Einordnung von Instituten nach ihrer Größe, der Komplexität und 
der Art ihrer Tätigkeiten sowie der mit den Tätigkeiten verbundenen 
Risiken in Kategorien; 

b) die Messung der Meldekosten für die einzelnen Kategorien von 
Instituten während des relevanten Zeitraums, in dem sie die in der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 festgelegten Melde
pflichten erfüllen müssen, wobei folgende Grundsätze berücksichtigt 
werden: 
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i) Die Meldekosten werden als das Verhältnis von Meldekosten zu 
den Gesamtkosten des Instituts während des relevanten Zeit
raums gemessen; 

ii) die Meldekosten umfassen sämtliche Ausgaben, die mit der Um
setzung und dem laufenden Betrieb von Meldesystemen verbun
den sind, einschließlich Ausgaben für Personal, IT-Systeme, 
Rechtsberatungsdienstleistungen, Dienstleistungen im Rech
nungswesen, Dienstleistungen bei der Abschlussprüfung und Be
ratungsdienstleistungen; 

iii) der relevante Zeitraum entspricht jedem Jahreszeitraum, in dem 
bei den Instituten Meldekosten für die Vorbereitung der Umset
zung der in der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 
festgelegten Meldepflichten und für den weiteren laufenden Be
trieb der Meldesysteme aufgelaufen sind; 

c) die Prüfung, ob die aufgelaufenen Meldekosten für die einzelnen 
Kategorien von Instituten in einem angemessenen Verhältnis zu 
dem Nutzen stehen, der durch die Meldepflichten für die Zwecke 
der Aufsicht erbracht wird; 

d) die Bewertung der Auswirkungen einer Verringerung der Melde
pflichten in Bezug auf Kosten und Wirksamkeit der Aufsicht; 

e) Empfehlungen dazu, wie die Meldepflichten zumindest für kleine 
und nicht komplexe Institute verringert werden können; zu diesem 
Zweck ist das Ziel der EBA eine erwartete durchschnittliche Kos
tensenkung von mindestens 10 %, jedoch idealerweise eine Kosten
senkung von 20 %. Die EBA prüft insbesondere, ob 

i) die Meldepflichten nach Absatz 1 Buchstabe g für kleine und 
nicht komplexe Institute, bei denen die Belastung der Ver
mögenswerte unterhalb eines bestimmten Schwellenwertes liegt, 
entfallen könnten; 

ii) die in Absatz 1 Buchstaben a, c und g vorgeschriebene Häufig
keit der Meldungen für kleine und nicht komplexe Institute ver
ringert werden könnte. 

Die EBA fügt diesem Bericht die in Absatz 7 genannten Entwürfe 
technischer Durchführungsstandards bei. 

(9) Die zuständigen Behörden konsultieren die EBA hinsichtlich der 
Frage, ob andere als die in den Absätzen 3 und 4 genannten Institute 
Finanzinformationen auf konsolidierter Basis gemäß Absatz 3 melden 
sollen, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) die jeweiligen Institute erstatten noch nicht auf konsolidierter Basis 
Meldung; 

b) die jeweiligen Institute unterliegen einem Rechnungslegungsrahmen 
im Einklang mit der Richtlinie 86/635/EWG; 

c) die Meldung der Finanzinformationen gilt als erforderlich, um einen 
umfassenden Überblick über das Risikoprofil der Tätigkeiten dieser 
Institute und über die von ihnen für den Finanzsektor oder die Re
alwirtschaft ausgehenden Systemrisiken gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 zu geben. 

Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um 
die Formate und Meldebögen zu spezifizieren, die die Institute nach 
Unterabsatz 1 für die dort festgelegten Zwecke verwenden sollen. 
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durch
führungsstandards nach Unterabsatz 2 gemäß Artikel 15 der Verordnung 
(EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

(10) Werden Informationen, die nach Ansicht einer zuständigen Be
hörde für die Zwecke des Absatzes 5 benötigt werden, von den tech
nischen Durchführungsstandards nach Absatz 7 nicht erfasst, teilt sie der 
EBA und dem ESRB mit, welche zusätzlichen Informationen ihrer An
sicht nach in die technischen Durchführungsstandards nach diesem Ab
satz aufzunehmen sind. 

(11) Die zuständigen Behörden dürfen eine Ausnahme von der An
forderung, die in den Meldebögen genannten Datenpunkte zu übermit
teln, welche in den in diesem Artikel genannten technischen Durch
führungsstandards spezifiziert werden, gewähren, wenn diese Daten
punkte doppelt vorhanden sind. Für diese Zwecke müssen sich doppelt 
vorhandene Datenpunkte auf Datenpunkte beziehen, die den zuständigen 
Behörden bereits auf andere Weise als durch Sammlung der genannten 
Meldebögen zur Verfügung stehen, einschließlich in Fällen, in denen 
diese Datenpunkte aus den Daten, die den zuständigen Behörden bereits 
in unterschiedlichen Formaten oder unterschiedlicher Detailtiefe zur 
Verfügung stehen, gewonnen werden können; die zuständige Behörde 
kann die in diesem Absatz genannte Ausnahme nur dann gewähren, 
wenn durch solche alternative Methoden erhaltene, zusammengestellte 
oder aggregierte Daten identisch mit jenen Datenpunkten sind, die an
sonsten gemäß der jeweiligen technischen Durchführungsstandards ge
meldet werden müssten. 

Zuständige Behörden, Abwicklungsbehörden und benannte Behörden 
tauschen, wenn möglich, Daten aus, um die Meldepflichten zu verrin
gern. Die in Titel VII Kapitel I Abschnitt II der Richtlinie 2013/36/EU 
festgelegten Bestimmungen über Informationsaustausch und Geheimhal
tungspflicht finden Anwendung. 

Artikel 430a 

Spezifische Meldepflichten 

(1) Die Institute melden für jeden nationalen Immobilienmarkt, an 
dem sie finanziell engagiert sind, den für sie zuständigen Behörden 
jährlich folgende aggregierte Daten: 

a) Verluste aus Risikopositionen, für die ein Institut Wohnimmobilien 
als Sicherheit anerkannt hat, bis zum Wert des als Sicherheit ver
pfändeten Betrags oder, falls dieser niedriger ist, 80 % des Markt
werts bzw. 80 % des Beleihungswerts vorbehaltlich der Bestimmun
gen des Artikels 124 Absatz 2; 

b) Gesamtverluste aus Risikopositionen, für die ein Institut Wohnimmo
bilien als Sicherheit anerkannt hat, bis zu dem Teil der Risikoposi
tion, der gemäß Artikel 124 Absatz 1 als vollständig durch Wohn
immobilien besichert gilt; 

c) den Risikopositionswert sämtlicher ausstehender Risikopositionen, 
für die ein Institut Wohnimmobilien als Sicherheit anerkannt hat, 
begrenzt auf den Teil der Risikoposition, der gemäß Artikel 124 
Absatz 1 als vollständig durch Wohnimmobilien besichert gilt; 

d) Verluste aus Risikopositionen, für die ein Institut Gewerbeimmobi
lien als Sicherheit anerkannt hat, bis zum Wert des als Sicherheit 
verpfändeten Betrags oder, falls dieser niedriger ist, 50 % des Markt
werts bzw. 60 % des Beleihungswerts vorbehaltlich der Bestimmun
gen des Artikels 124 Absatz 2; 

▼M8



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 625 

e) Gesamtverluste aus Risikopositionen, für die ein Institut Gewerbeim
mobilien als Sicherheit anerkannt hat, bis zu dem Teil der Risiko
position, der gemäß Artikel 124 Absatz 1 als vollständig durch 
Gewerbeimmobilien besichert gilt; 

f) den Risikopositionswert sämtlicher ausstehender Risikopositionen, 
für die ein Institut Gewerbeimmobilien als Sicherheit anerkannt 
hat, begrenzt auf den Teil der Risikoposition, der gemäß Artikel 124 
Absatz 1 als vollständig durch Gewerbeimmobilien besichert gilt. 

(2) Die Daten nach Absatz 1 werden der zuständigen Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaats des jeweiligen Instituts gemeldet. Hat ein Insti
tut eine Zweigstelle in einem anderen Mitgliedstaat, so werden die 
Daten bezüglich dieser Zweigstelle auch den zuständigen Behörden 
des Aufnahmemitgliedstaats gemeldet. Die Daten werden getrennt für 
jeden Immobilienmarkt innerhalb der Union, an dem das jeweilige In
stitut finanziell engagiert ist, gemeldet. 

(3) Die zuständigen Behörden veröffentlichen jährlich auf aggregier
ter Basis die in Absatz 1 Buchstaben a bis f genannten Daten zusammen 
mit historischen Daten, sofern diese verfügbar sind. Eine zuständige 
Behörde übermittelt einer anderen zuständigen Behörde eines Mitglied
staats oder der EBA auf Antrag dieser zuständigen Behörde oder der 
EBA detailliertere Informationen über den Zustand der Märkte für 
Wohn- oder Gewerbeimmobilien in dem betreffenden Mitgliedstaat. 

Artikel 430b 

Besondere Meldepflichten für Marktrisiken 

▼M9 
(1). Ab dem Geltungsbeginn des delegierten Rechtsakts nach Artikel 
461a melden Kreditinstitute, die weder die in Artikel 94 Absatz 1 
genannten Bedingungen noch die in Artikel 325a Absatz 1 genannten 
Bedingungen erfüllen, für alle ihre Handelsbuchpositionen und alle ihre 
Nicht-Handelsbuchpositionen, die Fremdwährungs- oder Warenpositi
onsrisiken ausgesetzt sind, die Ergebnisse der Berechnung unter Zu
grundelegung des alternativen Standardansatzes gemäß Teil 3 Titel IV 
Kapitel 1a auf derselben Basis, wie diese Institute die Pflichten gemäß 
Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer i und Buchstabe c melden. 

▼M8 
(2) Die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Institute 
melden gesondert die Berechnungen gemäß Artikel 325c Absatz 2 
Buchstaben a, b und c für das Portfolio aller Handelsbuchpositionen 
oder Nicht-Handelsbuchpositionen, die Fremdwährungs- und Waren
positionsrisiken ausgesetzt sind. 

(3) Zusätzlich zu der Anforderung gemäß Absatz 1 des vorliegenden 
Artikels melden Institute ab dem Ende eines Dreijahreszeitraums nach 
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuesten technischen Regulierungs
standards nach Artikel 325bd Absatz 7, Artikel 325be Absatz 3, Arti
kel 325bf Absatz 9 und Artikel 325bg Absatz 4 für diejenigen Positio
nen, die Handelstischen zugewiesen sind, für die die Institute von den 
zuständigen Behörden die Erlaubnis zur Anwendung des alternativen 
auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes gemäß Artikel 325az 
Absatz 2 erhalten haben, die Ergebnisse der Berechnungen unter Zu
grundelegung dieses Ansatzes gemäß Teil 3 Titel IV Kapitel 1b auf 
derselben Basis, wie diese Institute die Pflichten gemäß Artikel 92 Ab
satz 3 Buchstabe b Ziffer i und Buchstabe c melden. 
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(4) Für die Zwecke der Meldepflichten gemäß Absatz 3 des vorlie
genden Artikels melden Institute gesondert die Berechnungen gemäß 
Artikel 325ba Absatz 1 Buchstabe a Ziffern i und ii und Buchstabe b 
Ziffern i und ii und für das Portfolio aller Handelsbuchpositionen oder 
Nicht-Handelsbuchpositionen, die Fremdwährungs- oder Warenpositi
onsrisiken ausgesetzt sind und Handelstischen zugewiesen sind, für 
die die Institute von den zuständigen Behörden die Erlaubnis zur An
wendung des alternativen auf einem internen Modell beruhenden An
satzes gemäß Artikel 325az Absatz 2 erhalten haben. 

(5) Die Institute können innerhalb einer Gruppe auf eine Kombina
tion aus den in den Absätzen 1 und 3 genannten Ansätzen zurückgrei
fen, sofern die Berechnung nach dem in Absatz 1 genannten Ansatz 
90 % der Gesamtberechnung nicht übersteigt. Ansonsten verwenden die 
Institute den in Absatz 1 genannten Ansatz für alle ihre Handelsbuch
positionen und alle ihre Nicht-Handelsbuchpositionen, die Fremdwäh
rungs- oder Warenpositionsrisiken ausgesetzt sind. 

(6) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards 
aus, um die einheitlichen Meldebögen, die Anweisungen und die Me
thodik zur Verwendung der Bögen, die Meldeintervalle und -termine, 
die Begriffsbestimmungen sowie die IT-Lösungen für die Meldung ge
mäß diesem Artikel zu spezifizieren. 

Etwaige neue Meldepflichten, die in diesen technischen Durchführungs
standards festgelegt werden, finden frühestens sechs Monate nach dem 
Tag ihres Inkrafttretens Anwendung. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchfüh
rungsstandards bis zum 30. Juni 2020 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durch
führungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verord
nung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 430c 

Machbarkeitsbericht über das integrierte Meldesystem 

(1) Die EBA erstellt einen Bericht über die Machbarkeit der Ent
wicklung eines einheitlichen und integrierten Systems zur Sammlung 
statistischer, abwicklungsspezifischer und aufsichtsrechtlicher Daten 
und erstattet der Kommission bis zum 28. Juni 2020 über ihre Ergeb
nisse Bericht. 

(2) Bei der Ausarbeitung des Machbarkeitsberichts beteiligt die EBA 
die zuständigen Behörden sowie die Behörden, die für die Einlagensi
cherungssysteme und die Abwicklung zuständig sind, und insbesondere 
das ESZB. Bei dem Bericht wird die frühere Arbeit des ESZB in Bezug 
auf integrierte Datenerhebungen berücksichtigt und er gründet sich auf 
eine Kosten-/Nutzen-Gesamtanalyse, die mindestens Folgendes umfasst: 

a) die Erstellung einer Übersicht über Anzahl und Umfang der durch 
die zuständigen Behörden in ihrem Zuständigkeitsbereich erhobenen 
aktuellen Daten sowie über deren Herkunft und Granularität; 
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b) die Erstellung eines einheitlichen Wörterbuchs der zu erhebenden 
Daten, um die Konvergenz der Meldeanforderungen hinsichtlich 
der regulären Meldepflichten zu erhöhen und überflüssige Abfragen 
zu vermeiden; 

c) die Einsetzung eines gemeinsamen Ausschusses, in dem zumindest 
die EBA und das ESZB vertreten sind, für die Entwicklung und 
Umsetzung eines integrierten Meldesystems; 

d) die Machbarkeit und die mögliche Ausgestaltung einer zentralen 
Datensammelstelle für das integrierte Meldesystem, einschließlich 
der Anforderungen, mit denen eine strenge Vertraulichkeit der er
hobenen Daten, eine starke Authentifizierung und Verwaltung der 
Rechte auf Zugang zum System sowie Cybersicherheit sichergestellt 
wird, die 

i) ein zentrales Datenregister mit allen statistischen und aufsichts
rechtlichen Daten in der erforderlichen Granularität und Melde
frequenz für die jeweiligen Institute unterhält und in den erfor
derlichen Intervallen aktualisiert; 

ii) als Anlaufstelle für die zuständigen Behörden dient, indem sie 
alle Datenanfragen der zuständigen Behörden entgegennimmt, 
bearbeitet und bündelt, die Anfrage mit bereits erhobenen Melde
daten abgleicht und den zuständigen Behörden zeitnah Zugang 
zu den angefragten Informationen gewährt; 

iii) den zuständigen Behörden zusätzliche Unterstützung bei der 
Übermittlung von Datenanfragen an die Institute leistet und die 
angefragten Daten in das zentrale Datenregister einspeist; 

iv) eine koordinierende Rolle für den Austausch von Informationen 
und Daten zwischen den zuständigen Behörden innehat und 

v) die Verfahren und Prozesse der zuständigen Behörden berück
sichtigt und in ein standardisiertes System überführt. 

(3) Ein Jahr nach Vorlage des in diesem Artikel genannten Berichts 
legt die Kommission gegebenenfalls und unter Berücksichtigung des 
Machbarkeitsberichts der EBA dem Europäischen Parlament und dem 
Rat einen Gesetzgebungsvorschlag für die Einrichtung eines standardi
sierten und integrierten Meldesystems für Meldepflichten vor. 

TEIL 8 

OFFENLEGUNG DURCH DIE INSTITUTE 

TITEL I 

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE 

Artikel 431 

Offenlegungspflichten und -verfahren 

(1) Die Institute legen die Informationen nach den Titeln II und III 
gemäß den Bestimmungen dieses Titels vorbehaltlich der Ausnahmen 
nach Artikel 432 offen. 

(2) Die Institute, denen von den zuständigen Behörden nach Teil 3 
die Erlaubnis zur Verwendung der in Titel III dieses Teils genannten 
Instrumente und Methoden erteilt wurde, legen die darin enthaltenen 
Informationen offen. 
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(3) Das Leitungsorgan oder die Geschäftsleitung legt in förmlichen 
Verfahren fest, wie die in diesem Teil festgelegten Offenlegungspflich
ten erfüllt werden sollen, und führt interne Abläufe, Systeme und Kon
trollen ein und erhält diese aufrecht, um zu überprüfen, ob die Offen
legungen des jeweiligen Instituts angemessen sind und mit den in die
sem Teil genannten Anforderungen im Einklang stehen. Mindestens ein 
Mitglied des Leitungsorgans oder der Geschäftsleitung bescheinigt 
schriftlich, dass das jeweilige Institut die nach diesem Teil vorgeschrie
benen Offenlegungen im Einklang mit den förmlichen Verfahren und 
internen Abläufen, Systemen und Kontrollen vorgenommen hat. Die 
schriftliche Bescheinigung und die wichtigsten Elemente der förmlichen 
Verfahren, die das Institut anwendet, um den Offenlegungspflichten 
nachzukommen, werden in die Offenlegungen des Instituts aufgenom
men. 

Die gemäß diesem Teil offenzulegenden Informationen unterliegen in
ternen Überprüfungen in dem gleichen Umfang, wie er bei dem Lagebe
richt, der im Finanzbericht des Instituts enthalten ist, Anwendung findet. 

Die Institute verfügen ferner über Verfahren, mit deren Hilfe sie prüfen 
können, ob ihre Offenlegungen den Marktteilnehmern ein umfassendes 
Bild ihrer Risikoprofile vermitteln. Vermitteln die nach diesem Teil 
vorgeschriebenen Offenlegungen den Marktteilnehmern nach Ansicht 
der Institute kein umfassendes Bild des Risikoprofils, so legen die In
stitute Informationen offen, die über die in diesem Teil vorgeschriebe
nen Offenlegungen hinausgehen. Nichtsdestoweniger sind die Institute 
nur verpflichtet, Informationen offenzulegen, die nach Artikel 432 we
sentlich und weder Geschäftsgeheimnis noch vertraulich sind. 

(4) Allen quantitativen Offenlegungen werden eine qualitative Be
schreibung und andere ergänzende Informationen beigefügt, die unter 
Umständen erforderlich sind, damit die Nutzer dieser Informationen die 
quantitativen Offenlegungen verstehen können, wobei insbesondere da
rauf hingewiesen wird, wenn eine bestimmte Offenlegung gegenüber 
den in vorhergehenden Offenlegungen enthaltenen Informationen we
sentliche Änderungen aufweist. 

(5) Die Institute erläutern auf Aufforderung kleinen und mittleren 
Unternehmen und anderen Unternehmen, die Darlehen beantragt haben, 
ihre Entscheidungen bezüglich der Kreditwürdigkeit und begründen 
diese auf Wunsch schriftlich. Die damit verbundenen Verwaltungskos
ten müssen in einem angemessenen Verhältnis zur Höhe des Darlehens 
stehen. 

Artikel 432 

Nicht wesentliche Informationen, Geschäftsgeheimnisse oder 
vertrauliche Informationen 

(1) Mit Ausnahme der Offenlegungen nach Artikel 435 Absatz 2 
Buchstabe c und nach den Artikeln 437 und 450 dürfen die Institute 
von der Offenlegung einer oder mehrerer der in den Titeln II und III 
genannten Informationen absehen, wenn diese nicht als wesentlich an
zusehen sind. 

Bei der Offenlegung gelten Informationen als wesentlich, wenn ihre 
Auslassung oder fehlerhafte Angabe die Einschätzung oder Entschei
dung eines Nutzers, der sich bei wirtschaftlichen Entscheidungen auf 
diese Informationen stützt, ändern oder beeinflussen könnte. 

Die EBA gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 Leitlinien dazu heraus, wie Institute das Kriterium der 
Wesentlichkeit in Bezug auf die Offenlegungspflichten der Titel II 
und III anzuwenden haben. 
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(2) Die Institute dürfen außerdem von der Offenlegung eines oder 
mehrerer der in den Titeln II und III genannten Informationsbestandteile 
absehen, wenn diese Informationen enthalten, die gemäß diesem Absatz 
als Geschäftsgeheimnis oder als vertraulich einzustufen sind, es sei 
denn, es handelt sich um Offenlegungen nach den Artikeln 437 
und 450. 

Informationen gelten als Geschäftsgeheimnis, wenn ihre Offenlegung 
die Wettbewerbsposition des jeweiligen Instituts schwächen würde. Zu 
den Geschäftsgeheimnissen zählen können Informationen über Produkte 
oder Systeme, die den Wert der einschlägigen Investitionen des Instituts 
mindern würden, wenn sie Konkurrenten bekannt gemacht würden. 

Informationen gelten als vertraulich, wenn das Institut gegenüber Kun
den oder anderen Vertragspartnern bezüglich dieser Informationen zur 
Vertraulichkeit verpflichtet ist. 

Die EBA gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 Leitlinien dazu heraus, wie Institute die Kriterien des 
Geschäftsgeheimnisses bzw. der Vertraulichkeit in Bezug auf die Of
fenlegungspflichten der Titel II und III anzuwenden haben. 

(3) In den Ausnahmefällen nach Absatz 2 weist das betreffende In
stitut bei der Offenlegung darauf hin, dass bestimmte Informations
bestandteile nicht veröffentlicht werden, begründet, warum diese Be
standteile nicht veröffentlicht werden, und veröffentlicht allgemeinere 
Angaben zum Gegenstand der verlangten Offenlegung, sofern dieser 
Gegenstand nicht selbst als Geschäftsgeheimnis oder vertraulich ein
zustufen ist. 

Artikel 433 

Häufigkeit und Umfang der Offenlegungen 

Die Institute veröffentlichen die nach den Titeln II und III offenzule
genden Angaben in der in den Artikeln 433a, 433b und 433c dargeleg
ten Weise. 

Die jährlichen Offenlegungen werden am Tag der Veröffentlichung der 
Abschlüsse durch die Institute oder so bald wie möglich danach ver
öffentlicht. 

Die halbjährlichen und vierteljährlichen Offenlegungen werden am Tag 
der etwaigen Veröffentlichung der Finanzberichte für den entsprechen
den Zeitraum durch die Institute oder so bald wie möglich danach ver
öffentlicht. 

Etwaige zeitliche Abstände zwischen dem Tag der Veröffentlichung der 
nach diesem Teil erforderlichen Offenlegungen und den einschlägigen 
Abschlüssen müssen vertretbar sein und überschreiten in keinem Fall 
den von den zuständigen Behörden im Einklang mit Artikel 106 der 
Richtlinie 2013/36/EU festgesetzten zeitlichen Rahmen. 

Artikel 433a 

Offenlegung durch große Institute 

(1) Große Institute legen die nachfolgenden Angaben mit folgender 
Häufigkeit offen: 

a) jährlich alle nach diesem Teil erforderlichen Angaben; 
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b) halbjährlich die Angaben nach 

i) Artikel 437 Buchstabe a; 

ii) Artikel 438 Buchstabe e; 

iii) Artikel 439 Buchstaben e bis l; 

iv) Artikel 440; 

v) Artikel 442 Buchstaben c, e, f und g; 

vi) Artikel 444 Buchstabe e; 

vii) Artikel 445; 

viii) Artikel 448 Absatz 1 Buchstaben a und b; 

ix) Artikel 449 Buchstaben j bis l; 

x) Artikel 451 Absatz 1 Buchstaben a und b; 

xi) Artikel 451a Absatz 3; 

xii) Artikel 452 Buchstabe g; 

xiii) Artikel 453 Buchstaben f bis j; 

xiv) Artikel 455 Buchstaben d, e und g; 

c) vierteljährlich 

i) die Angaben nach Artikel 438 Buchstaben d und h; 

ii) die Schlüsselparameter nach Artikel 447; 

iii) die Angaben nach Artikel 451a Absatz 2. 

(2) Abweichend von Absatz 1 legen nicht börsennotierte große In
stitute, bei denen es sich nicht um G-SRI handelt, die nachstehend 
aufgeführten Angaben mit folgender Häufigkeit offen: 

a) alle nach diesem Teil erforderlichen Angaben jährlich; 

b) die Schlüsselparameter nach Artikel 447 halbjährlich. 

(3) Große Institute, die Artikel 92a oder Artikel 92b unterliegen, 
legen die nach Artikel 437a erforderlichen Angaben halbjährlich offen, 
mit Ausnahme der Schlüsselparameter nach Artikel 447 Buchstabe h, 
die vierteljährlich offengelegt werden. 

Artikel 433b 

Offenlegung durch kleine und nicht komplexe Institute 

(1) Kleine und nicht komplexe Institute legen die nachstehend auf
geführten Angaben mit folgender Häufigkeit offen: 

a) jährlich die Angaben nach 

i) Artikel 435 Absatz 1 Buchstaben a, e und f; 

ii) Artikel 438 Buchstabe d; 

iii) Artikel 450 Absatz 1 Buchstaben a bis d, h, i und j; 

b) halbjährlich die Schlüsselparameter nach Artikel 447. 

(2) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels legen nicht 
börsennotierte kleine und nicht komplexe Institute die Schlüsselpara
meter nach Artikel 447 jährlich offen. 
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Artikel 433c 

Offenlegung durch andere Institute 

(1) Institute, die nicht Artikel 433a oder 433b unterliegen, legen die 
nachfolgenden Angaben mit folgender Häufigkeit offen: 

a) alle nach diesem Teil erforderlichen Angaben jährlich; 

b) die Schlüsselparameter nach Artikel 447 halbjährlich. 

(2) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels legen nicht 
börsennotierte andere Institute die folgenden Angaben jährlich offen: 

a) die Angaben nach Artikel 435 Absatz 1 Buchstaben a, e und f; 

b) die Angaben nach Artikel 435 Absatz 2 Buchstaben a, b und c; 

c) die Angaben nach Artikel 437 Buchstabe a; 

d) die Angaben nach Artikel 438 Buchstaben c und d; 

e) die Schlüsselparameter nach Artikel 447; 

f) die Angaben nach Artikel 450 Absatz 1 Buchstaben a bis d und h 
bis k. 

Artikel 434 

Mittel der Offenlegung 

(1) Die Institute legen alle nach den Titeln II und III erforderlichen 
Informationen in elektronischem Format und in einem einzigen Medium 
oder an einer einzigen Stelle offen. Bei dem einzigen Medium oder der 
einzigen Stelle handelt es sich um ein eigenständiges Dokument, das 
eine leicht zugängliche Quelle aufsichtlicher Informationen für die Nut
zer darstellt, oder um einen gesonderten Abschnitt, der im Abschluss 
oder im Finanzbericht des jeweiligen Instituts enthalten oder diesem als 
Anhang beigefügt ist, die zur Erfüllung der Offenlegungspflicht erfor
derlichen Angaben enthält und für die Nutzer leicht auffindbar ist. 

(2) Die Institute stellen auf der institutseigenen Website oder, in 
Ermangelung einer solchen, an einer anderen geeigneten Stelle ein Ar
chiv der Angaben bereit, die nach diesem Teil offengelegt werden müs
sen. Dieses Archiv wird während eines Zeitraums zugänglich gehalten, 
der nicht kürzer ist als die nach nationalem Recht vorgeschriebene Auf
bewahrungszeit für die in den Finanzberichten der Institute enthaltenen 
Informationen. 

Artikel 434a 

Einheitliche Offenlegungsformate 

Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards zur 
Festlegung einheitlicher Offenlegungsformate und zugehörige Anwei
sungen aus, gemäß denen die nach den Titeln II und III erforderlichen 
Offenlegungen erfolgen sollen. 

Diese einheitlichen Offenlegungsformate geben den Nutzern Informatio
nen an die Hand, die so umfassend und vergleichbar sind, dass sie eine 
Beurteilung der Risikoprofile der Institute und der Einhaltung der in den 
Teilen 1 bis 7 enthaltenen Anforderungen durch die Institute ermögli
chen. Im Hinblick auf eine bessere Vergleichbarkeit der Informationen 
wird im Rahmen der technischen Durchführungsstandards angestrebt, 
dass die Offenlegungsformate mit den internationalen Offenlegungsstan
dards kohärent sind. 
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Die einheitlichen Offenlegungsformate haben gegebenenfalls Tabellen
form. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 
Durchführungsstandards bis zum 28. Juni 2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese technischen 
Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

TITEL II 

TECHNISCHE KRITERIEN FÜR TRANSPARENZ UND 
OFFENLEGUNG 

Artikel 435 

Offenlegung von Risikomanagementzielen und -politik 

(1) Die Institute legen ihre Risikomanagementziele und -politik für 
jede einzelne Risikokategorie, einschließlich der in diesem Titel erläu
terten Risiken, offen. Dabei ist Folgendes offenzulegen: 

a) die Strategien und Verfahren für die Steuerung dieser Risikokatego
rien; 

b) die Struktur und Organisation der einschlägigen Risikomanagement- 
Funktion, einschließlich Informationen über ihre Zuständigkeiten, 
Befugnisse und Rechenschaftspflicht gemäß den Gründungsdoku
menten und der Satzung des Instituts; 

c) der Umfang und die Art der Risikoberichts- und -messsysteme; 

d) die Leitlinien für die Risikoabsicherung und -minderung und die 
Strategien und Verfahren zur Überwachung der laufenden Wirksam
keit der zur Risikoabsicherung und -minderung getroffenen Maßnah
men; 

e) eine vom Leitungsorgan genehmigte Erklärung zur Angemessenheit 
der Risikomanagementverfahren des jeweiligen Instituts, mit der si
chergestellt wird, dass die eingerichteten Risikomanagementsysteme 
dem Profil und der Strategie des Instituts angemessen sind; 

f) eine vom Leitungsorgan genehmigte konzise Risikoerklärung, in der 
das mit der Geschäftsstrategie verbundene allgemeine Risikoprofil 
des jeweiligen Instituts knapp beschrieben wird; diese Erklärung 
enthält Folgendes: 

i) wichtige Kennzahlen und Angaben, die externen Interessenträ
gern einen umfassenden Überblick über das Risikomanagement 
des Instituts geben, einschließlich Angaben dazu, wie das Risiko
profil des Instituts und die vom Leitungsorgan festgelegte Risi
kotoleranz zusammenwirken; 

ii) Angaben zu gruppeninternen Geschäften und zu Geschäften mit 
nahestehenden Unternehmen und Personen, die sich wesentlich 
auf das Risikoprofil der konsolidierten Gruppe auswirken könn
ten. 

(2) Die Institute legen hinsichtlich der Unternehmensführungsrege
lungen folgende Informationen offen: 

a) die Anzahl der von Mitgliedern des Leitungsorgans bekleideten Lei
tungs- oder Aufsichtsfunktionen; 
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b) die Strategie für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsorgans und 
deren tatsächliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung; 

c) die Diversitätsstrategie für die Auswahl der Mitglieder des Leitungs
organs, Ziele und einschlägige Zielvorgaben der Strategie sowie 
Zielerreichungsgrad; 

d) Angaben, ob das Institut einen separaten Risikoausschuss eingerich
tet hat, und die Anzahl der bisher abgehaltenen Ausschusssitzungen; 

e) Beschreibung des Informationsflusses an das Leitungsorgan bei Fra
gen des Risikos. 

Artikel 436 

Offenlegung des Anwendungsbereichs 

Hinsichtlich des Anwendungsbereichs dieser Verordnung legen die In
stitute folgende Informationen offen: 

a) die Firma des Instituts, für das diese Verordnung gilt; 

b) einen Abgleich des konsolidierten Abschlusses, der gemäß dem gel
tenden Rechnungslegungsrahmen erstellt wurde, mit dem konsoli
dierten Abschluss, der gemäß den Anforderungen für die aufsichts
rechtliche Konsolidierung nach Teil 1 Titel II Abschnitte 2 und 3 
erstellt wurde; dieser Abgleich zeigt die Unterschiede zwischen dem 
Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke und dem auf
sichtsrechtlichen Konsolidierungskreis sowie die in den aufsichts
rechtlichen Konsolidierungskreis einbezogenen Rechtsträger, wenn 
sich dieser von dem Konsolidierungskreis für Rechnungslegungs
zwecke unterscheidet; in Bezug auf die Rechtsträger, die in den 
aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreis einbezogen sind, ist die 
Methode der aufsichtsrechtlichen Konsolidierung anzugeben, wenn 
sie sich von der Methode der Konsolidierung für Rechnungslegungs
zwecke unterscheidet, sowie, ob diese Rechtsträger vollkonsolidiert 
bzw. quotenkonsolidiert sind und ob die Beteiligungen an diesen 
Rechtsträgern von den Eigenmitteln abgezogen sind; 

c) eine Aufgliederung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des 
konsolidierten Abschlusses, der gemäß den Anforderungen für die 
aufsichtsrechtliche Konsolidierung nach Teil 1 Titel II Abschnitte 2 
und 3 erstellt wurde, aufgeschlüsselt nach Art der Risiken gemäß 
dem vorliegenden Teil; 

d) einen Abgleich, in dem die Hauptursachen für die Unterschiede 
zwischen den Buchwertbeträgen in den Abschlüssen im Rahmen 
des aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreises nach Teil 1 Titel II 
Abschnitte 2 und 3 und dem für aufsichtsrechtliche Zwecke verwen
deten Risikopositionsbetrag ermittelt werden; dieser Abgleich wird 
durch qualitative Angaben zu diesen Hauptursachen für die Unter
schiede ergänzt; 

e) für Risikopositionen im Handelsbuch und im Anlagebuch, die gemäß 
Artikel 34 und Artikel 105 angepasst werden, eine Aufgliederung 
der Beträge der Bestandteile einer vorsichtigen Bewertungsanpas
sung eines Instituts nach Art der Risiken und alle Bestandteile, ge
trennt für Positionen des Handelsbuchs und Positionen des Anlage
buchs; 

f) alle vorhandenen oder erwarteten wesentlichen tatsächlichen oder 
rechtlichen Hindernisse für die unverzügliche Übertragung von Ei
genmitteln oder für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten zwi
schen dem Mutterunternehmen und seinen Tochterunternehmen; 
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g) den Gesamtbetrag, um den die tatsächlichen Eigenmittel in allen 
nicht in die Konsolidierung einbezogenen Tochterunternehmen ge
ringer als der vorgeschriebene Betrag sind, und den oder die Namen 
dieser Tochterunternehmen; 

h) gegebenenfalls die Umstände der Inanspruchnahme der Ausnahme 
nach Artikel 7 oder der Konsolidierung auf Einzelbasis nach Arti
kel 9. 

Artikel 437 

Offenlegung von Eigenmitteln 

Hinsichtlich ihrer Eigenmittel legen die Institute folgende Informationen 
offen: 

a) einen vollständigen Abgleich der Posten des harten Kernkapitals, des 
zusätzlichen Kernkapitals, des Ergänzungskapitals, sowie der Kor
rekturposten und der Abzüge von den Eigenmitteln des Instituts 
gemäß den Artikeln 32 bis 36, 56, 66 und 79 mit der in den ge
prüften Abschlüssen des Instituts enthaltenen Bilanz; 

b) eine Beschreibung der Hauptmerkmale der von dem Institut begebe
nen Instrumente des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapi
tals und des Ergänzungskapitals; 

c) die vollständigen Bedingungen aller Instrumente des harten Kern
kapitals, des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals; 

d) als gesonderte Offenlegung die Art und Beträge folgender Elemente: 

i) aller nach den Artikeln 32 bis 35 angewandten aufsichtlichen 
Korrekturposten; 

ii) nach den Artikeln 36, 56 und 66 abgezogener Posten; 

iii) nicht nach den Artikeln 47, 48, 56, 66 und 79 abgezogener 
Posten; 

e) eine Beschreibung sämtlicher auf die Berechnung der Eigenmittel im 
Einklang mit dieser Verordnung angewandten Beschränkungen und 
der Instrumente, aufsichtichen Korrekturposten und Abzüge, auf die 
diese Beschränkungen Anwendung finden; 

f) eine umfassende Erläuterung der Berechnungsgrundlage der Kapital
quoten, falls die Kapitalquoten mithilfe von Eigenmittelbestandteilen 
berechnet wurden, die auf einer anderen als der in dieser Verordnung 
festgelegten Grundlage ermittelt wurden. 

Artikel 437a 

Offenlegung von Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten 

Institute, die Artikel 92a oder 92b unterliegen, legen die folgenden 
Informationen hinsichtlich ihrer Eigenmittel und berücksichtigungsfähi
gen Verbindlichkeiten offen: 

a) die Zusammensetzung ihrer Eigenmittel und berücksichtigungsfähi
gen Verbindlichkeiten, ihre Laufzeit und ihre Hauptmerkmale; 

b) die Rangordnung der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten in 
der Hierarchie der Gläubiger; 

▼M8



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 635 

c) den Gesamtbetrag einer jeden Emission von Instrumenten berück
sichtigungsfähiger Verbindlichkeiten nach Artikel 72b und den Be
trag dieser Emissionen, der innerhalb der in Artikel 72b Absätze 3 
und 4 festgelegten Grenzen in Posten berücksichtigungsfähiger Ver
bindlichkeiten einbezogen ist; 

d) den Gesamtbetrag der ausgenommenen Verbindlichkeiten nach Ar
tikel 72a Absatz 2. 

Artikel 438 

Offenlegung von Eigenmittelanforderungen und risikogewichteten 
Positionsbeträgen 

Die Institute legen hinsichtlich der Einhaltung des Artikels 92 dieser 
Verordnung und der in Artikel 73 und Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a 
der Richtlinie 2013/36/EU festgelegten Anforderungen folgende Infor
mationen offen: 

a) eine Zusammenfassung ihres Ansatzes, nach dem sie die Angemes
senheit ihres internen Kapitals zur Unterlegung der laufenden und 
zukünftigen Aktivitäten beurteilen; 

b) den Betrag der gemäß Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a der Richt
linie 2013/36/EU geforderten zusätzlichen Eigenmittel aufgrund der 
aufsichtlichen Überprüfung und seine Zusammensetzung in Bezug 
auf Instrumente des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapi
tals und des Ergänzungskapitals; 

c) wenn von der relevanten zuständigen Behörde gefordert, das Ergeb
nis des institutseigenen Verfahrens zur Beurteilung der Angemessen
heit des internen Kapitals des Instituts; 

d) den Gesamtbetrag der risikogewichteten Position und die nach Ar
tikel 92 ermittelten entsprechenden Gesamteigenmittelanforderungen, 
aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Risikokategorien nach Teil 3, 
und gegebenenfalls eine Erläuterung der Auswirkungen, die die An
wendung von Kapitaluntergrenzen und der Nichtabzug bestimmter 
Posten von den Eigenmitteln auf die Berechnung der Eigenmittel 
und der risikogewichteten Positionsbeträge haben; 

e) die bilanziellen und außerbilanziellen Risikopositionen und die risi
kogewichteten Positionsbeträge und die damit zusammenhängenden 
erwarteten Verluste für jede Spezialfinanzierungskategorie nach Ar
tikel 153 Absatz 5 Tabelle 1 sowie die bilanziellen und außerbilan
ziellen Risikopositionen und die risikogewichteten Positionsbeträge 
für die Kategorien von Beteiligungspositionen nach Artikel 155 Ab
satz 2; 

f) den Risikopositionswert und den risikogewichteten Positionsbetrag 
von Eigenmittelinstrumenten, die von Versicherungsunternehmen, 
Rückversicherungsunternehmen oder Versicherungsholdinggesell
schaften gehalten werden und die die Institute bei der Berechnung 
ihrer Eigenkapitalanforderungen auf Einzelbasis, teilkonsolidierter 
Basis und konsolidierter Basis gemäß Artikel 49 nicht von ihren 
Eigenmitteln abziehen; 

g) die zusätzliche Eigenmittelanforderung und den Eigenkapitalkoeffi
zienten des Finanzkonglomerats, berechnet nach Maßgabe des Arti
kels 6 und des Anhangs I der Richtlinie 2002/87/EG, wenn die in 
dem genannten Anhang I genannte Methode 1 oder 2 angewendet 
wird; 
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h) die Abweichungen der risikogewichteten Positionsbeträge des laufen
den Offenlegungszeitraums gegenüber dem unmittelbar vorhergehen
den Offenlegungszeitraum, die sich aus der Verwendung interner 
Modelle ergeben, einschließlich einer Darlegung der wichtigsten 
Faktoren, die diesen Abweichungen zugrunde liegen. 

Artikel 439 

Offenlegung des Gegenparteiausfallrisikos 

In Bezug auf ihr Gegenparteiausfallrisiko nach Teil 3 Titel II Kapitel 6 
legen die Institute folgende Informationen offen: 

a) eine Beschreibung der Methodik, nach der internes Kapital und 
Obergrenzen für Gegenparteiausfallrisikopositionen zugewiesen wer
den, einschließlich der Methoden, nach denen diese Grenzen Risiko
positionen gegenüber zentralen Gegenparteien zugewiesen werden; 

b) eine Beschreibung der Vorschriften in Bezug auf Garantien und 
andere Maßnahmen zur Minderung des Kreditrisikos, wie etwa Vor
schriften für Besicherungen und zur Bildung von Kreditreserven; 

c) eine Beschreibung der Vorschriften in Bezug auf das allgemeine 
Korrelationsrisiko und das spezielle Korrelationsrisiko nach Arti
kel 291; 

d) die Höhe des Sicherheitsbetrags, den das Institut bei einer Herab
stufung seiner Bonität nachschießen müsste; 

e) die Höhe des Betrags der getrennten und nicht getrennten erhaltenen 
und gestellten Sicherheiten, nach Art der Sicherheit, weiter auf
geschlüsselt nach Sicherheiten, die für Derivate und Wertpapier
finanzierungsgeschäfte verwendet werden; 

f) für Derivatgeschäfte die Risikopositionswerte vor und nach der Wir
kung der Kreditrisikominderung, ermittelt nach der gemäß Teil 3 
Titel II Kapitel 6 Abschnitte 3 bis 6 jeweils anzuwendenden Me
thode, und die damit zusammenhängenden Risikopositionsbeträge, 
aufgeschlüsselt nach der jeweils anzuwendenden Methode; 

g) für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte die Risikopositionswerte vor 
und nach der Wirkung der Kreditrisikominderung, ermittelt nach 
der gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 4 und 6 jeweils angewendeten 
Methode, und die damit zusammenhängenden Risikopositionsbeträ
ge, aufgeschlüsselt nach der jeweils anzuwendenden Methode; 

h) die Risikopositionswerte nach der Wirkung der Kreditrisikomin
derung und die damit zusammenhängenden Risikopositionen in Be
zug auf eine Kapitalanforderung für kreditrisikobezogene Bewer
tungsanpassungen, gesondert für jede Methode gemäß Teil 3 Ti
tel VI; 

i) die Risikopositionswerte gegenüber zentralen Gegenparteien und die 
damit zusammenhängenden Risikopositionen, die unter Teil 3 Titel II 
Kapitel 6 Abschnitt 9 fallen, gesondert für qualifizierte und nicht 
qualifizierte zentrale Gegenparteien und aufgeschlüsselt nach Arten 
von Risikopositionen; 
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j) die Nominalbeträge und den Zeitwert von Kreditderivatgeschäften; 
Kreditderivatgeschäfte sind nach Produktart aufzuschlüsseln; inner
halb der einzelnen Produktarten sind Kreditderivatgeschäfte weiter 
aufzuschlüsseln nach erworbenen und veräußerten Kreditbesicherun
gen; 

k) die α-Schätzung für den Fall, dass dem Institut von der zuständigen 
Behörde die Erlaubnis zur Verwendung seiner eigenen Schätzung 
für α gemäß Artikel 284 Absatz 9 erteilt wurde; 

l) jeweils gesondert, die Offenlegungen gemäß Artikel 444 Buchstabe e 
und Artikel 452 Buchstabe g; 

m) für Institute, die die Methoden gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 6 
Abschnitte 4 und 5 verwenden, den Umfang ihrer bilanziellen und 
außerbilanziellen Geschäfte mit Derivaten, berechnet gemäß Arti
kel 273a Absatz 1 bzw. 2. 

Gewährt die Zentralbank eines Mitgliedstaats eine Liquiditätshilfe in 
Form von Sicherheitentauschgeschäften, so kann die zuständige Be
hörde Institute von den Anforderungen nach Unterabsatz 1 Buchstaben d 
und e ausnehmen, wenn sie der Ansicht ist, dass die Offenlegung der 
darin genannten Angaben aufzeigen würde, dass eine Liquiditätshilfe in 
Notfällen gewährt wurde. Für diese Zwecke legt die zuständige Behörde 
angemessene Schwellenwerte und objektive Kriterien fest. 

Artikel 440 

Offenlegung von antizyklischen Kapitalpuffern 

In Bezug auf die Einhaltung des nach Titel VII Kapitel 4 der Richtlinie 
2013/36/EU vorgeschriebenen antizyklischen Kapitalpuffers legen die 
Institute folgende Informationen offen: 

a) die geografische Verteilung der Risikopositionsbeträge und die risi
kogewichteten Positionsbeträge ihrer Kreditrisikopositionen, die als 
Grundlage für die Berechnung ihrer antizyklischen Kapitalpuffer ver
wendet werden; 

b) die Höhe ihres institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers. 

Artikel 441 

Offenlegung von Indikatoren der globalen Systemrelevanz 

G-SRI legen jährlich die Werte der Indikatoren offen, aus denen sich ihr 
Bewertungsergebnis gemäß der in Artikel 131 der Richtlinie 
2013/36/EU aufgeführten Ermittlungsmethode ergibt. 

Artikel 442 

Offenlegung des Kredit- und des Verwässerungsrisikos 

Bezüglich des Kredit- und des Verwässerungsrisikos legen die Institute 
folgende Informationen offen: 

a) den Geltungsbereich und die Definitionen, die es für Rechnungs
legungszwecke für die Begriffe ’überfällig’ und ’wertgemindert’ ver
wendet, sowie etwaige Unterschiede zwischen den Definitionen der 
Begriffe ’überfällig’ und ’Ausfall’, die es für Rechnungslegungszwe
cke und regulatorische Zwecke verwendet; 

▼M8



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 638 

b) eine Beschreibung der bei der Bestimmung von spezifischen und 
allgemeinen Kreditrisikoanpassungen angewandten Ansätze und Me
thoden; 

c) Angaben zu Betrag und Bonität der vertragsgemäß bedienten, not
leidenden und gestundeten Risikopositionen für Darlehen, Schuld
verschreibungen und außerbilanzielle Risikopositionen, einschließ
lich der einschlägigen kumulierten Wertminderungen, Rückstellun
gen und negativen Veränderungen des Zeitwerts aufgrund von Kre
ditrisiko und Beträgen von erhaltenen Sicherheiten und Finanzgaran
tien; 

d) eine Analyse der Altersstruktur der überfälligen Risikopositionen; 

e) die Bruttobuchwerte der ausgefallenen und der nicht ausgefallenen 
Risikopositionen, die kumulierten spezifischen und allgemeinen Kre
ditrisikoanpassungen, die kumulierten Abschreibungen für diese Ri
sikopositionen sowie die Nettobuchwerte und ihre Aufschlüsselung 
nach geografischem Gebiet und Wirtschaftszweig sowie für Darle
hen, Schuldverschreibungen und außerbilanzielle Risikopositionen; 

f) Veränderungen des Bruttobetrags der ausgefallenen bilanziellen und 
außerbilanziellen Risikopositionen; dies beinhaltet mindestens Anga
ben zu den Eröffnungs- und Abschlussbeständen dieser Risikoposi
tionen, dem Bruttobetrag der genannten Risikopositionen, die wieder 
den Status ’nicht ausgefallen’ erhalten haben oder Gegenstand einer 
Abschreibung waren; 

g) die Aufschlüsselung der Darlehen und Schuldverschreibungen nach 
Restlaufzeit. 

Artikel 443 

Offenlegung von belasteten und unbelasteten Vermögenswerten 

Die Institute legen Informationen zu ihren belasteten und unbelasteten 
Vermögenswerten offen. Dazu verwenden die Institute den Buchwert je 
Risikopositionsklasse, aufgeschlüsselt nach der Bonität der Vermögens
werte, und den gesamten belasteten und unbelasteten Buchwert. Die 
Offenlegung von Angaben zu belasteten und unbelasteten Vermögens
werten beinhaltet nicht die von den Zentralbanken gewährte Liquiditäts
hilfe in Notfällen. 

Artikel 444 

Offenlegung der Verwendung des Standardansatzes 

Institute, die ihre risikogewichteten Positionsbeträge gemäß Teil 3 Ti
tel II Kapitel 2 berechnen, legen für jede der in Artikel 112 festgelegten 
Risikopositionsklassen folgende Informationen offen: 

a) die Namen der benannten ECAI und Exportversicherungsagenturen 
(ECA) sowie die Gründe für etwaige Änderungen dieser Benennun
gen während des Offenlegungszeitraums; 

b) die Risikopositionsklassen, für die die jeweilige ECAI oder ECA in 
Anspruch genommen wird; 

▼M8



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 639 

c) eine Beschreibung des Verfahrens zur Übertragung der Bonitäts
bewertungen von Emittenten und Emissionen auf Posten, die nicht 
Teil des Handelsbuchs sind; 

d) die Zuordnung der externen Bonitätsbewertungen aller benannten 
ECAI oder ECA zu den Risikogewichtungen, die den Bonitätsstufen 
nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 entsprechen, wobei zu berücksichtigen 
ist, dass diese Informationen nicht offengelegt werden müssen, wenn 
die Institute sich an die von der EBA veröffentlichte Standardzuord
nung halten; 

e) die Risikopositionswerte und die Risikopositionswerte nach Kredit
risikominderung, die den einzelnen Bonitätsstufen gemäß Teil 3 Ti
tel II Kapitel 2 nach Risikopositionsklassen zugeordnet werden, so
wie die von den Eigenmitteln abgezogenen Risikopositionswerte. 

Artikel 445 

Offenlegung des Marktrisikos 

Institute, die ihre Eigenmittelanforderungen gemäß Artikel 92 Absatz 3 
Buchstaben b und c berechnen, legen die Anforderungen für jedes in 
diesen Buchstaben genannte Risiko getrennt offen. Darüber hinaus sind 
die Eigenmittelanforderungen für das spezielle Zinsrisiko bei Verbrie
fungspositionen gesondert offenzulegen. 

Artikel 446 

Offenlegung der Steuerung des operationellen Risikos 

Die Institute legen die folgenden Informationen zu ihrer Steuerung des 
operationellen Risikos offen: 

a) die Ansätze für die Bewertung der Eigenmittelanforderungen für 
operationelle Risiken, die das Institut anwenden darf; 

b) eine Beschreibung der Methode nach Maßgabe von Artikel 312 Ab
satz 2, falls das Institut diese anwendet, die eine Erläuterung der 
relevanten internen und externen Faktoren enthält, die beim fort
geschrittenen Messansatz des Instituts berücksichtigt werden; 

c) bei teilweiser Anwendung den Anwendungsbereich und -umfang der 
verschiedenen verwendeten Methoden. 

Artikel 447 

Offenlegung von Schlüsselparametern 

Die Institute legen die folgenden Schlüsselparameter in tabellarischer 
Form offen: 

a) die Zusammensetzung ihrer Eigenmittel und ihre Eigenmittelanfor
derungen, berechnet gemäß Artikel 92; 

b) den Gesamtrisikobetrag, berechnet gemäß Artikel 92 Absatz 3; 

c) gegebenenfalls den Betrag und die Zusammensetzung der zusätzli
chen Eigenmittel, die die Institute gemäß Artikel 104 Absatz 1 
Buchstabe a der Richtlinie 2013/36/EU halten müssen; 
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d) die kombinierte Kapitalpufferanforderung, die die Institute gemäß 
Titel VII Kapitel 4 der Richtlinie 2013/36/EU erfüllen müssen; 

e) ihre Verschuldungsquote und die Gesamtrisikopositionsmessgröße, 
berechnet gemäß Artikel 429; 

f) die folgenden Informationen zu ihrer Liquiditätsdeckungsquote, be
rechnet gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1: 

i) für jedes Quartal des maßgeblichen Offenlegungszeitraums den 
Durchschnitt bzw. die Durchschnitte ihrer Liquiditätsdeckungs
quote, basierend auf den Beobachtungen am Monatsende in den 
letzten zwölf Monaten; 

ii) für jedes Quartal des maßgeblichen Offenlegungszeitraums den 
Durchschnitt bzw. die Durchschnitte der gesamten liquiden Ver
mögenswerte nach Vornahme der entsprechenden Abschläge, die 
im Liquiditätspuffer gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Ar
tikel 460 Absatz 1 enthalten sind, basierend auf den Beobach
tungen am Monatsende in den letzten zwölf Monaten; 

iii) für jedes Quartal des maßgeblichen Offenlegungszeitraums die 
Durchschnitte ihrer Liquiditätsabflüsse, Liquiditätszuflüsse und 
Netto-Liquiditätsabflüsse, berechnet gemäß dem delegierten 
Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 und basierend auf den 
Beobachtungen am Monatsende in den letzten zwölf Monaten. 

g) die folgenden Informationen in Bezug auf die strukturelle Liquidi
tätsanforderung, berechnet gemäß Teil 6 Titel IV: 

i) die strukturelle Liquiditätsquote am Ende jedes Quartals des 
maßgeblichen Offenlegungszeitraums; 

ii) die verfügbare stabile Refinanzierung am Ende jedes Quartals 
des maßgeblichen Offenlegungszeitraums; 

iii) die erforderliche stabile Refinanzierung am Ende jedes Quartals 
des maßgeblichen Offenlegungszeitraums; 

h) ihre Eigenmittelquote und Quote der berücksichtigungsfähigen Ver
bindlichkeiten sowie deren Bestandteile, Zähler und Nenner, berech
net gemäß den Artikeln 92a und 92b und gegebenenfalls auf
geschlüsselt nach den einzelnen Abwicklungsgruppen. 

Artikel 448 

Offenlegung der Zinsrisiken aus nicht im Handelsbuch gehaltenen 
Positionen 

(1) Ab dem 28. Juni 2021 legen die Institute die folgenden quanti
tativen und qualitativen Angaben zum Risiko aus möglichen Zinsände
rungen offen, die sich sowohl auf den wirtschaftlichen Wert des Eigen
kapitals als auch auf die Nettozinserträge aus ihren Geschäften des 
Anlagebuchs nach Artikel 84 und Artikel 98 Absatz 5 der Richtlinie 
2013/36/EU auswirken: 

a) die Änderungen des wirtschaftlichen Werts des Eigenkapitals, be
rechnet für die sechs aufsichtlichen Zinsschockszenarien nach Arti
kel 98 Absatz 5 der Richtlinie 2013/36/EU für den laufenden und 
den vorhergehenden Offenlegungszeitraum; 

▼M8



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 641 

b) die Änderungen der Nettozinserträge, berechnet für die zwei auf
sichtlichen Zinsschockszenarien nach Artikel 98 Absatz 5 der Richt
linie 2013/36/EU für den laufenden und den vorhergehenden Offen
legungszeitraum; 

c) eine Beschreibung der wichtigsten Modell- und Parameterannahmen, 
mit Ausnahme der in Artikel 98 Absatz 5a Buchstaben b und c der 
Richtlinie 2013/36/EU genannten, die für die Berechnung der Än
derungen des wirtschaftlichen Werts des Eigenkapitals und der Än
derungen der Nettozinserträge, die nach den Buchstaben a und b 
dieses Absatzes anzugeben sind, verwendet werden; 

d) eine Erläuterung der Bedeutung der gemäß den Buchstaben a und b 
dieses Absatzes offengelegten Risikomessgrößen und etwaiger sig
nifikanter Abweichungen dieser Risikomessgrößen seit dem letzten 
Offenlegungsstichtag; 

e) eine Beschreibung, wie die Institute das Zinsrisiko bei Geschäften 
des Anlagebuchs für die Zwecke der Prüfung durch die zuständigen 
Behörden gemäß Artikel 84 der Richtlinie 2013/36/EU definieren, 
messen, mindern und kontrollieren; diese Beschreibung umfasst: 

i) eine Beschreibung der spezifischen Risikomessungen, die die 
Institute verwenden, um Änderungen des wirtschaftlichen Werts 
ihres Eigenkapitals und Änderungen ihrer Nettozinserträge zu 
bewerten; 

ii) eine Beschreibung der wichtigsten im Rahmen der internen 
Messsysteme der Institute verwendeten Modell- und Parameter
annahmen, die bei der Berechnung von Änderungen des wirt
schaftlichen Werts des Eigenkapitals und von Änderungen der 
Nettozinserträge zum Einsatz kommen und von den allgemeinen 
Modell- und Parameterannahmen nach Artikel 98 Absatz 5a der 
Richtlinie 2013/36/EU abweichen; diese Beschreibung enthält 
auch die Gründe für diese Abweichungen; 

iii) eine Beschreibung der Zinsschockszenarien, die die Institute für 
die Abschätzung des Zinsrisikos verwenden; 

iv) die Berücksichtigung der Auswirkung von Absicherungen gegen 
diese Zinsrisiken, einschließlich interner Sicherungsgeschäfte, die 
die Anforderungen des Artikels 106 Absatz 3 erfüllen; 

v) eine Erläuterung, wie oft das Zinsrisiko bewertet wird; 

f) die Beschreibung der allgemeinen Strategien zur Steuerung und Min
derung dieser Risiken; 

g) die unbefristeten Einlagen zugeordnete durchschnittliche und längste 
Frist für Zinsanpassungen. 

(2) In Abweichung von Absatz 1 des vorliegenden Artikels gelten die 
Anforderungen gemäß Absatz 1 Buchstabe c und Buchstabe e Ziffern i 
bis iv des vorliegenden Artikels nicht für Institute, die die standardi
sierte Methode oder die vereinfachte standardisierte Methode nach Ar
tikel 84 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU verwenden. 
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Artikel 449 

Offenlegung des Risikos aus Verbriefungspositionen 

Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträge gemäß Teil 3 Titel II 
Kapitel 5 oder die Eigenmittelanforderungen gemäß Artikel 337 oder 
Artikel 338 berechnen, legen — nach Geschäften des Handelsbuchs und 
des Anlagebuchs getrennt — folgende Informationen offen: 

a) Eine Beschreibung ihrer Verbriefungs- und Wiederverbriefungstätig
keiten, einschließlich ihrer Risikomanagement- und Investitionsziele 
in Verbindung mit diesen Tätigkeiten, ihrer Rolle bei Verbriefungs- 
und Wiederverbriefungsgeschäften, Angaben dazu, ob sie den Rah
men der einfachen, transparenten und standardisierten Verbriefung 
(STS-Verbriefung) im Sinne des Artikels 242 Nummer 10 verwen
den, und des Umfangs, in dem sie Verbriefungsgeschäfte nutzen, um 
das Kreditrisiko der verbrieften Risikopositionen auf Dritte zu über
tragen, gegebenenfalls zusammen mit einer gesonderten Beschrei
bung ihrer Risikotransferpolitik bei synthetischen Verbriefungen; 

b) die Arten von Risiken, die sich für die Institute aus ihren Verbrie
fungs- und Wiederverbriefungstätigkeiten ergeben, nach Rang der 
zugrunde liegenden Verbriefungspositionen, wobei zwischen STS- 
Positionen und Nicht-STS-Positionen sowie zwischen den folgenden 
Risiken zu unterscheiden ist: 

i) dem in selbst initiierten Geschäften zurückgehaltenen Risiko; 

ii) dem in Bezug auf von Dritten initiierten Geschäften eingegange
nen Risiko; 

c) ihre Ansätze zur Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge, 
die sie auf ihre Verbriefungstätigkeiten anwenden, einschließlich der 
Arten von Verbriefungspositionen, auf die die einzelnen Ansätze 
angewandt werden, und einer Unterscheidung zwischen STS-Positio
nen und Nicht-STS-Positionen; 

d) eine Aufstellung der Verbriefungszweckgesellschaften, die unter eine 
der folgenden Kategorien fallen, unter Beschreibung der Arten der 
Risikopositionen gegenüber diesen Verbriefungszweckgesellschaften, 
einschließlich Derivatkontrakte: 

i) Verbriefungszweckgesellschaften, die durch die Institute begrün
dete Risikopositionen erwerben; 

ii) von den Instituten geförderte Verbriefungszweckgesellschaften; 

iii) Verbriefungszweckgesellschaften und andere Rechtsträger, für 
die die Institute verbriefungsspezifische Dienste erbringen, etwa 
in den Bereichen Beratung, Vermögenswertbedienung oder Ver
waltung; 

iv) Verbriefungszweckgesellschaften, die in den aufsichtsrechtlichen 
Konsolidierungskreis der Institute einbezogen sind; 

e) eine Aufstellung der Rechtsträger, in Bezug auf die die Institute 
offengelegt haben, dass sie Unterstützung gemäß Teil 3 Titel II Ka
pitel 5 geleistet haben; 

f) eine Aufstellung der mit den Instituten verbundenen Rechtsträger, 
die in Verbriefungen investieren, die von den Instituten begeben 
wurden, oder die in Verbriefungspositionen investieren, die durch 
von den Instituten geförderte Verbriefungszweckgesellschaften aus
gegeben wurden; 
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g) eine Zusammenfassung ihrer Rechnungslegungsmethoden bei Ver
briefungstätigkeiten, gegebenenfalls einschließlich einer Unterschei
dung zwischen Verbriefungs- und Wiederverbriefungspositionen; 

h) die Namen der ECAI, die bei Verbriefungen in Anspruch genommen 
werden, und die Arten von Risikopositionen, für die jede einzelne 
Agentur in Anspruch genommen wird; 

i) gegebenenfalls eine Beschreibung des internen Bemessungsansatzes 
gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 5, einschließlich der Struktur des 
internen Bemessungsverfahrens und des Verhältnisses zwischen der 
internen Bemessung und externen Bonitätsbeurteilungen der gemäß 
Buchstabe i offengelegten maßgeblichen ECAI, der Kontrollmecha
nismen für das interne Bemessungsverfahren, einschließlich einer 
Erörterung von Unabhängigkeit, Rechenschaftspflicht und der Über
prüfung des internen Bemessungsverfahrens, die Arten von Risiko
positionen, bei denen das interne Bemessungsverfahren zur Anwen
dung kommt, und die Stressfaktoren, die zur Bestimmung des jewei
ligen Bonitätsverbesserungsniveaus zugrunde gelegt werden; 

j) für Handelsbuch und Anlagebuch getrennt den Buchwert der Ver
briefungspositionen, einschließlich Informationen darüber, ob die In
stitute ein signifikantes Kreditrisiko gemäß den Artikeln 244 und 245 
übertragen haben, für das die Institute als Originator, Sponsor oder 
Anleger auftreten, getrennt nach traditionellen und synthetischen 
Verbriefungen sowie nach STS-Transaktionen und Nicht-STS-Trans
aktionen und aufgeschlüsselt nach Art der Verbriefungspositionen; 

k) für Geschäfte des Anlagebuchs die folgenden Informationen: 

i) falls die Institute als Originator oder Sponsor auftreten, für jeden 
Ansatz zur Eigenmittelunterlegung die Summe der Verbriefungs
positionen samt der dazugehörigen risikogewichteten Vermögens
werte und Eigenmittelanforderungen nach dem jeweiligen Regu
lierungsansatz, einschließlich von den Eigenmitteln abgezogener 
oder mit 1 250 % risikogewichteter Risikopositionen, auf
geschlüsselt nach traditionellen und synthetischen Verbriefungen 
und nach Verbriefungs- und Wiederverbriefungsforderungen, ge
trennt nach STS-Positionen und Nicht-STS-Positionen, und wei
ter aufgeschlüsselt nach einer aussagekräftigen Zahl von Risiko
gewichtungs- oder Eigenmittelbändern und nach der zur Berech
nung der Eigenmittelanforderungen verwendeten Methode; 

ii) falls die Institute als Anleger auftreten, für jeden Ansatz zur 
Eigenmittelunterlegung die Summe der Verbriefungspositionen 
samt der dazugehörigen risikogewichteten Vermögenswerte und 
Eigenmittelanforderungen nach dem jeweiligen Regulierungs
ansatz, einschließlich von den Eigenmitteln abgezogener oder 
mit 1 250 % risikogewichteter Risikopositionen, aufgeschlüsselt 
nach traditionellen und synthetischen Verbriefungen und nach 
Verbriefungs- und Wiederverbriefungsforderungen sowie nach 
STS-Positionen und Nicht-STS-Positionen, und weiter auf
geschlüsselt nach einer aussagekräftigen Zahl von Risikogewich
tungs- oder Eigenmittelbändern und nach der zur Berechnung der 
Eigenmittelanforderungen verwendeten Methode; 

l) für von den Instituten verbriefte Risikopositionen die Höhe der aus
gefallenen Risikopositionen und die Höhe der von den Instituten im 
laufenden Zeitraum vorgenommenen spezifischen Kreditrisikoanpas
sungen, beides aufgeschlüsselt nach Art der Risikoposition. 
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Artikel 449a 

Offenlegung der Umwelt-, Sozial- und 
Unternehmensführungsrisiken (’environmental, social and 

governance risks’ — ESG-Risiken) 

Ab dem 28. Juni 2022 legen große Institute, die Wertpapiere emittiert 
haben, die zum Handel auf einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats 
im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 21 der Richtlinie 
2014/65/EU zugelassen sind, Informationen zu ESG-Risiken einschließ
lich physischer Risiken und Transitionsrisiken offen, die in dem in 
Artikel 98 Absatz 8 der Richtlinie 2013/36/EU genannten Bericht de
finiert werden. 

Die in Absatz 1 genannten Informationen werden im ersten Jahr jährlich 
und danach halbjährlich offengelegt. 

Artikel 450 

Offenlegung der Vergütungspolitik 

(1) Die Institute legen in Bezug auf ihre Vergütungspolitik und -pra
xis für Mitarbeiterkategorien, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich 
auf das Risikoprofil der Institute auswirkt, die folgenden Informationen 
offen: 

a) Angaben zum Entscheidungsprozess, der zur Festlegung der Ver
gütungspolitik führt, sowie zur Zahl der Sitzungen des für die Ver
gütungsaufsicht verantwortlichen Hauptgremiums während des Ge
schäftsjahrs, gegebenenfalls mit Angaben zur Zusammensetzung und 
zum Mandat eines Vergütungsausschusses, zu dem externen Berater, 
dessen Dienste bei der Festlegung der Vergütungspolitik in Anspruch 
genommen wurden, und zur Rolle der maßgeblichen Interessenträ
ger; 

b) Angaben zum Zusammenhang zwischen der Vergütung der Mitarbei
ter und ihrer Leistung; 

c) die wichtigsten Gestaltungsmerkmale des Vergütungssystems, ein
schließlich Informationen über die Kriterien für die Erfolgsmessung 
und Risikoausrichtung, die Strategie zur Rückstellung der Ver
gütungszahlung und die Erdienungskriterien; 

d) die gemäß Artikel 94 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie 
2013/36/EU festgelegten Werte für das Verhältnis zwischen dem 
festen und dem variablen Vergütungsbestandteil; 

e) Angaben zu den Erfolgskriterien, anhand deren über den Anspruch 
auf Aktien, Optionen oder variable Vergütungskomponenten ent
schieden wird; 

f) die wichtigsten Parameter und Begründungen für Systeme mit varia
blen Komponenten und sonstige Sachleistungen; 

g) zusammengefasste quantitative Angaben zu den Vergütungen, auf
geschlüsselt nach Geschäftsbereichen; 

h) zusammengefasste quantitative Angaben zu den Vergütungen, auf
geschlüsselt nach Geschäftsleitung und Mitarbeitern, deren berufliche 
Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der In
stitute haben, aus denen Folgendes hervorgeht: 
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i) die für das Geschäftsjahr gewährten Vergütungsbeträge, auf
geteilt in feste Vergütung, einschließlich einer Beschreibung 
der festen Komponenten, und variable Vergütung, sowie die 
Zahl der Begünstigten; 

ii) die Beträge und Formen der gewährten variablen Vergütung, 
aufgeteilt in Bargeld, Aktien, mit Aktien verknüpfte Instrumente 
und andere Arten, getrennt für den im Voraus gezahlten Teil 
und den zurückbehaltenen Teil; 

iii) die Beträge der für vorhergehende Erfolgsperioden gewährten 
zurückbehaltenen Vergütung, aufgeteilt in den im Geschäftsjahr 
erdienten Betrag und den in darauffolgenden Jahren erdienten 
Betrag; 

iv) den Betrag der im Geschäftsjahr verdienten zurückbehaltenen 
Vergütung, der während des Geschäftsjahres ausgezahlt und 
der infolge von Leistungsanpassungen gekürzt wurde; 

v) die während des Geschäftsjahres gewährte garantierte variable 
Vergütung und die Zahl der Begünstigten der Gewährungen; 

vi) die in früheren Zeiträumen gewährten Abfindungen, die wäh
rend des Geschäftsjahres ausgezahlt wurden; 

vii) die Beträge der während des Geschäftsjahres gewährten Abfin
dungen, aufgeteilt in vorab gezahlte und zurückbehaltene Beträ
ge, die Zahl der Begünstigten dieser Zahlungen und die höchste 
Zahlung, die einer Einzelperson gewährt wurde; 

i) die Zahl der Personen, deren Vergütung sich auf 1 Mio. EUR oder 
mehr pro Geschäftsjahr belief, aufgeschlüsselt nach Vergütungsstu
fen von 500 000 EUR bei Vergütungen zwischen 1 Mio. EUR und 
5 Mio. EUR sowie aufgeschlüsselt nach Vergütungsstufen von 
1 Mio. EUR bei Vergütungen von 5 Mio. EUR und mehr; 

j) wenn von dem betreffenden Mitgliedstaat oder der zuständigen Be
hörde angefordert, die Gesamtvergütung jedes Mitglieds des Lei
tungsorgans oder der Geschäftsleitung; 

k) Angaben dazu, ob für das Institut eine Ausnahme nach Artikel 94 
Absatz 3 der Richtlinie 2013/36/EU gilt. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe k des vorliegenden Ab
satzes geben Institute, für die eine derartige Ausnahme gilt, an, ob ihnen 
diese Ausnahme auf der Grundlage von Artikel 94 Absatz 3 Buchstabe a 
oder b der Richtlinie 2013/36/EU gewährt wird. Sie geben ferner an, für 
welche der Vergütungsgrundsätze sie die Ausnahme(n) anwenden, die 
Zahl der Mitarbeiter, denen die Ausnahme(n) gewährt wird (werden), 
und ihre Gesamtvergütung, aufgeteilt in feste und variable Vergütung. 

(2) Bei großen Instituten werden der Öffentlichkeit auch quantitative 
Informationen über die Vergütung des kollektiven Leitungsorgans des 
Instituts nach diesem Artikel zur Verfügung gestellt, wobei zwischen 
geschäftsführenden und nicht geschäftsführenden Mitgliedern zu diffe
renzieren ist. 
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Die Institute halten die Anforderungen dieses Artikels in einer ihrer 
Größe, internen Organisation und der Art, dem Umfang und der Kom
plexität ihrer Tätigkeiten entsprechenden Weise sowie unbeschadet der 
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes ( 1 ) ein. 

Artikel 451 

Offenlegung der Verschuldungsquote 

(1) Institute, die Teil 7 unterliegen, legen hinsichtlich ihrer gemäß 
Artikel 429 berechneten Verschuldungsquote und der Steuerung des 
Risikos einer übermäßigen Verschuldung folgende Informationen offen: 

a) die Verschuldungsquote sowie die Art und Weise, wie die Institute 
Artikel 499 Absatz 2 anwenden; 

b) eine Aufschlüsselung der Gesamtrisikopositionsmessgröße nach Ar
tikel 429 Absatz 4 sowie eine Abstimmung dieser Größe mit den 
einschlägigen, in veröffentlichten Abschlüssen offengelegten Anga
ben; 

c) gegebenenfalls den Betrag der gemäß Artikel 429 Absatz 8 und 
Artikel 429a Absatz 1 berechneten Risikopositionen sowie die ge
mäß Artikel 429a Absatz 7 berechnete angepasste Verschuldungs
quote; 

d) eine Beschreibung der Verfahren zur Steuerung des Risikos einer 
übermäßigen Verschuldung; 

e) eine Beschreibung der Faktoren, die während des Berichtszeitraums 
Auswirkungen auf die jeweilige offengelegte Verschuldungsquote 
hatten. 

(2) Öffentliche Entwicklungsbanken im Sinne des Artikels 429a Ab
satz 2 legen die Verschuldungsquote ohne die gemäß Artikel 429a Ab
satz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe d ermittelte Anpassung an die Gesamt
risikopositionsmessgröße offen. 

(3) Zusätzlich zu Absatz 1 Buchstaben a und b legen große Institute 
die Verschuldungsquote und die Aufschlüsselung der Gesamtrisikoposi
tionsmessgröße nach Artikel 429 Absatz 4, basierend auf gemäß dem 
Durchführungsrechtsakt nach Artikel 430 Absatz 7 berechneten Durch
schnittswerten, offen. 

Artikel 451a 

Offenlegung von Liquiditätsanforderungen 

(1) Institute, die Teil 6 unterliegen, legen Informationen zu ihrer 
Liquiditätsdeckungsquote, zu ihrer strukturellen Liquiditätsquote und 
zu ihrem Liquiditätsrisikomanagement gemäß diesem Artikel offen. 
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(2) Die Institute legen die folgenden Informationen zu ihrer gemäß 
dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 berechneten Li
quiditätsdeckungsquote offen: 

a) für jedes Quartal des maßgeblichen Offenlegungszeitraums den 
Durchschnitt bzw. die Durchschnitte ihrer Liquiditätsdeckungsquote, 
basierend auf den Beobachtungen am Monatsende in den letzten 
zwölf Monaten; 

b) für jedes Quartal des maßgeblichen Offenlegungszeitraums den 
Durchschnitt bzw. die Durchschnitte der gesamten liquiden Ver
mögenswerte, nach Vornahme der entsprechenden Abschläge, die 
im Liquiditätspuffer gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Arti
kel 460 Absatz 1 enthalten sind, basierend auf den Beobachtungen 
am Monatsende in den letzten zwölf Monaten, und eine Beschrei
bung der Zusammensetzung dieses Liquiditätspuffers; 

c) für jedes Quartal des maßgeblichen Offenlegungszeitraums die 
Durchschnitte ihrer Liquiditätsabflüsse, Liquiditätszuflüsse und Net
to-Liquiditätsabflüsse, berechnet gemäß dem delegierten Rechtsakt 
nach Artikel 460 Absatz 1, basierend auf den Beobachtungen am 
Monatsende in den letzten zwölf Monaten, und eine Beschreibung 
ihrer Zusammensetzung. 

(3) Die Institute legen die folgenden Informationen in Bezug auf ihre 
strukturelle Liquiditätsquote, berechnet gemäß Teil 6 Titel IV, offen: 

a) Quartalsendzahlen zu ihrer strukturellen Liquiditätsquote, berechnet 
gemäß Teil 6 Titel IV Kapitel 2 für jedes Quartal des maßgeblichen 
Offenlegungszeitraums; 

b) eine Übersicht über den Betrag der verfügbaren stabilen Refinanzie
rung, berechnet gemäß Teil 6 Titel IV Kapitel 3; 

c) eine Übersicht über den Betrag der erforderlichen stabilen Refinan
zierung, berechnet gemäß Teil 6 Titel IV Kapitel 4. 

(4) Die Institute legen die Grundsätze, Systeme, Verfahren und Stra
tegien offen, mit denen sie ihr Liquiditätsrisiko gemäß Artikel 86 der 
Richtlinie 2013/36/EU ermitteln, messen, steuern und überwachen. 

TITEL III 

ANFORDERUNGEN AN DIE VERWENDUNG BESTIMMTER 
INSTRUMENTE ODER METHODEN 

Artikel 452 

Offenlegung der Anwendung des IRB-Ansatzes auf Kreditrisiken 

Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträge nach dem IRB-An
satz auf Kreditrisiken berechnen, legen folgende Informationen offen: 

a) die Erlaubnis der zuständigen Behörde zur Verwendung des Ansat
zes oder die akzeptierten Übergangsregelungen; 

▼M8



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 648 

b) für jede Risikopositionsklasse nach Artikel 147 den Prozentsatz des 
gesamten Risikopositionswerts jeder Risikopositionsklasse, die dem 
Standardansatz nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 oder dem IRB-Ansatz 
nach Teil 3 Titel II Kapitel 3 unterliegt, sowie den Anteil jeder 
Risikopositionsklasse, die einem Einführungsplan unterliegt; wenn 
Institute die Erlaubnis erhalten haben, für die Berechnung von risi
kogewichteten Positionsbeträgen eigene LGD und Umrechnungsfak
toren zu verwenden, legen sie den Prozentsatz des gesamten Risiko
positionswerts einer jeden Risikopositionsklasse, die dieser Erlaubnis 
unterliegt, offen; 

c) die Kontrollmechanismen für Ratingsysteme in den verschiedenen 
Stadien von Modellentwicklung, -kontrollen und -änderungen; hierzu 
gehören Informationen über Folgendes: 

i) die Beziehung zwischen der Risikomanagement-Funktion und 
der Funktion der Innenrevision, 

ii) die Überprüfung des Ratingsystems, 

iii) das Verfahren zur Gewährleistung der Unabhängigkeit der Funk
tion, die für die Überprüfung der Modelle verantwortlich ist, von 
den Funktionen, die für die Entwicklung der Modelle verant
wortlich sind, 

iv) das Verfahren zur Gewährleistung der Rechenschaftspflicht der 
Funktionen, die für die Entwicklung bzw. die Überprüfung der 
Modelle verantwortlich sind; 

d) die Rolle der Funktionen, die an der Entwicklung, Erlaubnis und den 
anschließenden Änderungen der Kreditrisikomodelle beteiligt waren; 

e) den Gegenstand und wichtigsten Inhalt der Meldungen in Bezug auf 
Kreditrisikomodelle; 

f) eine Beschreibung des internen Bewertungsverfahrens nach Risiko
positionsklasse, einschließlich der Zahl von Hauptmodellen, die in 
Bezug auf jedes Portfolio verwendet werden, und einer kurzen Erör
terung der wichtigsten Unterschiede zwischen den Modellen in ein 
und demselben Portfolio, wobei es um Folgendes geht: 

i) die Definitionen, Methoden und Daten für die Schätzung und 
Validierung der PD, die Informationen darüber umfassen, wie 
die PD für Portfolios mit geringem Ausfallrisiko geschätzt wer
den, ob es regulatorische Untergrenzen gibt und welche Ursa
chen für Unterschiede bestehen, die mindestens während der 
letzten drei Zeiträume zwischen der PD und den tatsächlichen 
Ausfallraten beobachtet wurden; 

ii) gegebenenfalls die Definitionen, Methoden und Daten für die 
Schätzung und Validierung der LGD, wie beispielsweise die 
Methoden zur Berechnung der in einem Konjunkturabschwung 
auftretenden LGD, die Art und Weise der Schätzung der LGD 
für Portfolios mit geringem Ausfallrisiko und die Zeit, die zwi
schen dem Eintritt des Ausfalls und der Beendigung der Risiko
position verstreicht; 

iii) gegebenenfalls die Definitionen, Methoden und Daten für die 
Schätzung und Validierung von Umrechnungsfaktoren, ein
schließlich der bei der Ableitung dieser Variablen verwendeten 
Annahmen; 
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g) gegebenenfalls die folgenden Informationen zu jeder der in Arti
kel 147 genannten Risikopositionsklassen: 

i) ihre bilanziellen Brutto-Risikopositionen; 

ii) ihre außerbilanziellen Risikopositionswerte vor Anwendung des 
maßgeblichen Umrechnungsfaktors; 

iii) ihre Risikopositionen nach Anwendung des maßgeblichen Um
rechnungsfaktors und der maßgeblichen Kreditrisikominderung; 

iv) etwaige Modelle, Parameter oder Eingangswerte, die für das Ver
ständnis der Risikogewichtung und der daraus resultierenden Ri
sikopositionsbeträge maßgeblich sind, die für eine ausreichende 
Zahl von Schuldnerklassen (einschließlich Ausfall) offengelegt 
werden, um eine aussagekräftige Differenzierung des Kreditrisi
kos zu ermöglichen; 

v) getrennt für die Risikopositionsklassen, für die die Institute die 
Erlaubnis erhalten haben, die eigenen LGD und Umrechnungs
faktoren für die Berechnung der risikogewichteten Positions
beträge zu verwenden, und für die Risikopositionen, für die 
die Institute solche Schätzungen nicht verwenden, die in den 
Ziffern i bis iv genannten Werte, die dieser Erlaubnis unterlie
gen; 

h) eine Gegenüberstellung der PD-Schätzungen der Institute und der 
tatsächlichen Ausfallrate für jede Risikopositionsklasse über einen 
längeren Zeitraum hinweg, mit gesonderter Offenlegung der PD- 
Bandbreite, der entsprechenden externen Bonitätsbeurteilung, der ge
wichteten durchschnittlichen und der arithmetischen durchschnitt
lichen PD, der Zahl der Schuldner am Ende des vorhergehenden 
Jahres und am Ende des Prüfungsjahres, der Zahl der ausgefallenen 
Schuldner einschließlich der neu ausgefallenen Schuldner und der 
jährlichen durchschnittlichen historischen Ausfallrate. 

Für die Zwecke des Buchstaben b des vorliegenden Artikels verwenden 
die Institute den Risikopositionswert nach Artikel 166. 

Artikel 453 

Offenlegung der Verwendung von Kreditrisikominderungstechniken 

Institute, die Kreditrisikominderungstechniken verwenden, legen fol
gende Informationen offen: 

a) die Kernmerkmale der Vorschriften und Verfahren für das bilanzielle 
und außerbilanzielle Netting und eine Angabe des Umfangs, in dem 
die Institute davon Gebrauch machen; 

b) die Kernmerkmale der Vorschriften und Verfahren für die Bewertung 
und Verwaltung der berücksichtigungsfähigen Sicherheiten; 

c) eine Beschreibung der wichtigsten Arten von Sicherheiten, die vom 
Institut zur Kreditrisikominderung angenommen werden; 
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d) für Garantien und Kreditderivate, die zur Kreditbesicherung verwen
det werden, die wichtigsten Arten von Garantiegebern und Kredit
derivatgegenparteien und deren Kreditwürdigkeit, die zur Verringe
rung der Eigenkapitalanforderungen verwendet werden, unter Aus
schluss derjenigen, die als Teil von synthetischen Verbriefungsstruk
turen verwendet werden; 

e) Informationen über Markt- oder Kreditrisikokonzentrationen inner
halb der Kreditrisikominderung; 

f) für Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträge nach dem 
Standardansatz oder dem IRB-Ansatz berechnen, den gesamten Ri
sikopositionswert, der nicht durch eine berücksichtigungsfähige Kre
ditbesicherung abgedeckt ist, und den gesamten Risikopositionswert, 
der durch eine berücksichtigungsfähige Kreditbesicherung abgedeckt 
ist, nach Vornahme der Volatilitätsanpassungen; die Offenlegung 
nach diesem Buchstaben ist für Darlehen und Schuldverschreibungen 
gesondert vorzunehmen und muss eine Aufschlüsselung der aus
gefallenen Risikopositionen umfassen; 

g) den entsprechenden Umrechnungsfaktor und die Kreditrisikomin
derung, die der Risikoposition zugewiesen sind, und die Inzidenz 
von Kreditrisikominderungstechniken mit und ohne Substitutions
effekt; 

h) für Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträge nach dem 
Standardansatz berechnen, den bilanziellen und außerbilanziellen Ri
sikopositionswert nach Risikopositionsklasse vor und nach der An
wendung der Umrechnungsfaktoren und einer etwaigen Kreditrisiko
minderung; 

i) für Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträge nach dem 
Standardansatz berechnen, den risikogewichteten Positionsbetrag 
und die Relation zwischen diesem risikogewichteten Positionsbetrag 
und dem Risikopositionswert nach Anwendung des einschlägigen 
Umrechnungsfaktors und der Kreditrisikominderung im Zusammen
hang mit der Risikoposition; die Offenlegung nach diesem Buch
staben ist für jede Risikopositionsklasse gesondert vorzunehmen; 

j) für Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträge nach dem 
IRB-Ansatz berechnen, den risikogewichteten Positionsbetrag vor 
und nach Berücksichtigung der kreditrisikomindernden Wirkung 
von Kreditderivaten; wenn Institute die Erlaubnis erhalten haben, 
für die Berechnung von risikogewichteten Positionsbeträgen eigene 
LGD und Umrechnungsfaktoren zu verwenden, nehmen sie die Of
fenlegung nach diesem Buchstaben für die Risikopositionsklassen, 
die dieser Erlaubnis unterliegen, gesondert vor. 

Artikel 454 

Offenlegung der Verwendung fortgeschrittener Messansätze für 
operationelle Risiken 

Institute, die die fortgeschrittenen Messansätze gemäß den Artikeln 321 
bis 324 zur Berechnung ihrer Eigenmittelanforderungen für das opera
tionelle Risiko verwenden, legen eine Beschreibung ihrer Nutzung von 
Versicherungen und anderen Risikoübertragungsmechanismen zur Min
derung des genannten Risikos offen. 
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Artikel 455 

Verwendung interner Modelle für das Marktrisiko 

Institute, die ihre Eigenmittelanforderungen nach Artikel 363 berechnen, 
legen folgende Informationen offen: 

a) für jedes Teilportfolio: 

i) die Charakteristika der verwendeten Modelle, 

ii) gegebenenfalls in Bezug auf die internen Modelle für das zu
sätzliche Ausfall- und Migrationsrisiko und für Korrelationshan
delsaktivitäten die verwendeten Methoden und die anhand eines 
internen Modells ermittelten Risiken, einschließlich einer Be
schreibung der Vorgehensweise des Instituts bei der Bestimmung 
von Liquiditätshorizonten, sowie die Methoden, die verwendet 
wurden, um zu einer dem geforderten Soliditätsstandard entspre
chenden Bewertung der Eigenmittel zu gelangen, und die Vor
gehensweisen bei der Validierung des Modells, 

iii) eine Beschreibung der auf das Teilportfolio angewandten Stress
tests, 

iv) eine Beschreibung der beim Rückvergleich und der Validierung 
der Genauigkeit und Konsistenz der internen Modelle und Mo
dellierungsverfahren angewandten Ansätze, 

b) den Umfang der Erlaubnis der zuständigen Behörde, 

c) eine Beschreibung des Ausmaßes, in dem die Anforderungen der 
Artikel 104 und 105 eingehalten werden, und der dazu verwendeten 
Methoden, 

d) den höchsten, den niedrigsten und den Mittelwert aus: 

i) den täglichen Werten des Risikopotenzials über den gesamten 
Berichtszeitraum und an dessen Ende, 

ii) den Werten des Risikopotenzials unter Stressbedingungen über 
den gesamten Berichtszeitraum und an dessen Ende, 

iii) den Risikomaßzahlen für das zusätzliche Ausfall- und Migrati
onsrisiko und für das spezifische Risiko des Korrelationshandels
portfolios über den gesamten Berichtszeitraum und an dessen 
Ende, 

e) die Bestandteile der Eigenmittelanforderung nach Artikel 364, 

f) den gewichteten durchschnittlichen Liquiditätshorizont für jedes von 
den internen Modellen für das zusätzliche Ausfall- und Migrations
risiko und für Korrelationshandelsaktivitäten abgedeckte Teilportfo
lio, 
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g) einen Vergleich zwischen den täglichen Werten des Risikopotenzials 
auf Basis einer eintägigen Haltedauer und den eintägigen Änderun
gen des Portfoliowerts am Ende des nachfolgenden Geschäftstages, 
einschließlich einer Analyse aller wesentlichen Überschreitungen im 
Laufe des Berichtszeitraums. 

▼C2 

TEIL 9 

DELEGIERTE RECHTSAKTE UND DURCHFÜHRUNGSRECHTSAKTE 

Artikel 456 

Delegierte Rechtsakte 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechts
akte gemäß Artikel 462 in Bezug auf folgende Aspekte zu erlassen: 

a) Präzisierung der Begriffsbestimmungen in den Artikeln 4, 5, 142, 
153, 192, 242, 272, 300, 381 und 411, um eine einheitliche Anwen
dung dieser Verordnung sicherzustellen, 

b) Präzisierung der Begriffsbestimmungen in den Artikeln 4, 5, 142, 
153, 192, 242, 272, 300, 381 und 411, um bei der Anwendung 
dieser Verordnung die Entwicklungen auf den Finanzmärkten zu 
berücksichtigen, 

c) Anpassung der Liste der Risikopositionsklassen in den Artikeln 112 
und 147, um die Entwicklungen auf den Finanzmärkten zu berück
sichtigen, 

d) Betrag zur Berücksichtigung inflationsbedingter Auswirkungen, der 
in den Artikeln 123 Buchstabe c, 147 Absatz 5 Buchstabe a, 153 
Absatz 4 und 162 Absatz 4 spezifiziert wird, 

e) Liste und Klassifizierung der außerbilanziellen Geschäfte in den An
hängen I und II, um den Entwicklungen auf den Finanzmärkten 
Rechnung zu tragen, 

▼M9 __________ 

▼C2 
h) Änderung der Eigenmittelanforderungen nach den Artikeln 301 

bis 311 sowie den Artikeln 50a bis 50d der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 zur Berücksichtigung von Entwicklungen oder Ände
rungen der internationalen Standards für Risikopositionen gegenüber 
einer zentraler Gegenpartei, 

i) Klärung der in den Ausnahmeregelungen nach Artikel 400 verwen
deten Begriffe, 
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j) Änderung der Kapitalmessgröße und der Gesamtrisikopositionsmess
größe der Verschuldungsquote nach Artikel 429 Absatz 2, um et
waige aufgrund der Meldungen nach Artikel 430 Absatz 1 fest
gestellten Mängel vor der gemäß Artikel 451 Absatz 1 Buchstabe a 
vorgeschriebenen Veröffentlichung der Verschuldungsquote durch 
die Institute zu korrigieren, 

▼M8 
k) Änderungen der Offenlegungsanforderungen nach Teil 8 Titel II 

und III zur Berücksichtigung von Entwicklungen oder Änderungen 
der internationalen Offenlegungsstandards. 

▼C2 
(2) Die EBA überwacht die Eigenmittelanforderungen für das Risiko 
einer Anpassung der Kreditbewertung und legt der Kommission bis 
1. Januar 2015 einen Bericht vor. Darin wird insbesondere Folgendes 
bewertet: 

a) die Behandlung des CVA-Risikos als eigenständige Anforderung im 
Vergleich zu einer Behandlung als integraler Bestandteil des Markt
risikos, 

b) der Anwendungsbereich der Eigenmittelanforderungen für das CVA- 
Risiko einschließlich der Ausnahme nach Artikel 482, 

c) anerkennungsfähige Absicherungen, 

d) die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko. 

Ausgehend von diesem Bericht und sofern dessen Ergebnis lautet, dass 
eine derartige Maßnahme notwendig ist, wird der Kommission ferner 
die Befugnis übertragen, einen delegierten Rechtsakt nach Artikel 462 
zu erlassen, um Artikel 381, Artikel 382 Absätze 1, 2 und 3 und die 
Artikel 383 bis 386 betreffend diese Punkte zu ändern. 

Artikel 457 

Technische Anpassungen und Korrekturen 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte 
nach Artikel 462 zu erlassen, um technische Anpassungen und Korrek
turen nicht wesentlicher Elemente der folgenden Vorschriften vorzuneh
men, damit Entwicklungen hinsichtlich neuer Finanzprodukte oder -tä
tigkeiten Rechnung getragen wird, um infolge von Entwicklungen nach 
dem Erlass dieser Verordnung Anpassungen anderer Rechtsakte der 
Union über Finanzdienstleistungen und Rechnungslegung, einschließlich 
Rechnungslegungsstandards nach der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002, 
vorzunehmen: 

a) Eigenmittelanforderungen für Kreditrisiken nach den Artikeln 111 
bis 134 sowie 143 bis 191, 

b) Wirkung der Kreditrisikominderung nach den Artikeln 193 bis 241, 

▼M5 
c) Eigenmittelanforderungen für die Verbriefung nach den Artikeln 242 

bis 270a, 
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d) Eigenmittelanforderungen für Gegenparteiausfallrisiken nach den Ar
tikeln 272 bis 311, 

e) Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko nach den Ar
tikeln 315 bis 324, 

f) Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko nach den Artikeln 325 
bis 377, 

g) Eigenmittelanforderungen für das Abwicklungsrisiko nach den Arti
keln 378 und 379, 

h) Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko nach den Arti
keln 383, 384 und 386, 

▼M8 
i) Teil 2 und Artikel 430 ausschließlich infolge von Entwicklungen bei 

Rechnungslegungsstandards oder -anforderungen, die Gesetz
gebungsakten der Union Rechnung tragen. 

▼C2 

Artikel 458 

Auf Ebene eines Mitgliedstaats festgestelltes Makroaufsichts- oder 
Systemrisiko 

(1) Ein Mitgliedstaat benennt die mit der Anwendung dieses Artikels 
betraute Behörde. Diese Behörde ist die zuständige Behörde oder die 
benannte Behörde. 

▼M8 
(2) Erkennt die nach Absatz 1 dieses Artikels benannte Behörde 
Veränderungen der Intensität des Makroaufsichts- oder Systemrisikos 
im Finanzsystem mit möglicherweise schweren negativen Auswirkungen 
auf das Finanzsystem und die Realwirtschaft in einem bestimmten Mit
gliedstaat, auf die nach ihrer Ansicht mit anderen Instrumenten der 
Makroaufsicht gemäß dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU 
nicht so wirksam reagiert werden kann wie durch die Umsetzung stren
gerer nationaler Maßnahmen, so teilt sie dies der Kommission und dem 
ESRB mit. Der ESRB leitet die Mitteilung unverzüglich an das Euro
päische Parlament, den Rat und die EBA weiter. 

Der Mitteilung sind die folgenden Dokumente beigefügt und sie enthält 
gegebenenfalls auch einschlägige quantitative oder qualitative Nach
weise für 

a) die Veränderungen der Intensität des Makroaufsichts- oder System
risikos, 

b) die Gründe, weshalb solche Veränderungen die Finanzstabilität auf 
nationaler Ebene oder die Realwirtschaft gefährden könnten, 

c) eine Erläuterung, warum die Behörde der Ansicht ist, dass die Instru
mente der Makroaufsicht gemäß den Artikeln 124 und 164 dieser 
Verordnung und den Artikeln 133 und 136 der Richtlinie 
2013/36/EU zur Behebung dieser Risiken weniger geeignet und we
niger wirksam wären als die vorgeschlagenen nationalen Maßnah
men gemäß Buchstabe d des vorliegenden Absatzes, 
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d) die vorgeschlagenen nationalen Maßnahmen für im Inland zugelas
sene Institute oder einen Teil davon, mit denen die Veränderungen 
der Intensität des Risikos vermindert werden sollen; diese betreffen: 

i) die Höhe der Eigenmittel gemäß Artikel 92; 

ii) die Eigenmittelanforderungen für Großkredite nach Artikel 392 
und den Artikeln 395 bis 403; 

iii) die Liquiditätsanforderungen nach Teil 6; 

iv) die Risikogewichte zur Bekämpfung von Spekulationsblasen in 
der Wohnimmobilien- und Gewerbeimmobilienbranche; 

v) die Offenlegungspflichten nach Teil 8; 

vi) die Höhe des Kapitalerhaltungspuffers nach Artikel 129 der 
Richtlinie 2013/36/EU oder 

vii) Risikopositionen innerhalb der Finanzbranche, 

e) eine Erläuterung, weshalb die nach Absatz 1 benannte Behörde diese 
vorgeschlagenen Maßnahmen im Hinblick auf die Behebung der 
Situation für geeignet, wirksam und verhältnismäßig hält und 

f) eine Bewertung der voraussichtlichen positiven oder negativen Aus
wirkungen der vorgeschlagenen Maßnahmen auf den Binnenmarkt, 
die sich auf die dem betroffenen Mitgliedstaat zur Verfügung ste
henden Informationen stützt. 

▼C2 
(3) Wird es den nach Absatz 1 benannten Behörden gestattet, im 
Einklang mit diesem Artikel nationale Maßnahmen zu ergreifen, so 
stellen sie den einschlägigen zuständigen oder benannten Behörden in 
anderen Mitgliedstaaten alle relevanten Informationen zur Verfügung. 

▼M8 
(4) Dem Rat wird die Befugnis übertragen, auf Vorschlag der Kom
mission mit qualifizierter Mehrheit einen Durchführungsrechtsakt zu 
erlassen, um die vorgeschlagenen nationalen Maßnahmen im Sinne 
des Absatzes 2 Buchstabe d abzulehnen. 

Binnen eines Monats nach Erhalt der Mitteilung nach Absatz 2 leiten 
der ESRB und die EBA dem Rat, der Kommission und dem betroffenen 
Mitgliedstaat ihre Stellungnahmen zu den in Absatz 2 Buchstaben a 
bis f genannten Angelegenheiten zu. 

Wenn belastbare, solide und detaillierte Nachweise vorliegen, dass die 
Maßnahme nachteilige Auswirkungen auf den Binnenmarkt haben wird, 
die den Nutzen für die Finanzstabilität infolge der Verminderung des 
festgestellten Makroaufsichts- oder Systemrisikos überwiegen, kann die 
Kommission innerhalb eines Monats unter weitestgehender Berücksich
tigung der Stellungnahmen nach Unterabsatz 2 dem Rat einen Durch
führungsrechtsakt vorschlagen, um die vorgeschlagenen nationalen 
Maßnahmen abzulehnen. 

▼M8



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 656 

Legt die Kommission innerhalb dieser Monatsfrist keinen Vorschlag 
vor, darf der betroffene Mitgliedstaat die vorgeschlagenen nationalen 
Maßnahmen unmittelbar für die Dauer von bis zu zwei Jahren oder 
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das Makroaufsichts- oder Systemrisiko 
nicht mehr besteht, falls dies früher eintritt, erlassen. 

Der Rat entscheidet innerhalb eines Monats nach Eingang des Vor
schlags der Kommission über diesen und legt dar, warum er die vor
geschlagenen nationalen Maßnahmen ablehnt oder nicht. 

Der Rat lehnt die vorgeschlagenen nationalen Maßnahmen nur ab, wenn 
seiner Ansicht nach eine oder mehrere der folgenden Voraussetzungen 
nicht erfüllt sind: 

a) Die Veränderungen der Intensität des Makroaufsichts- oder System
risikos sind so geartet, dass sie eine Gefahr für die nationale Finanz
stabilität darstellen; 

b) die Instrumente der Makroaufsicht gemäß dieser Verordnung und der 
Richtlinie 2013/36/EU sind zur Behebung des ermittelten Makroauf
sichts- oder Systemrisikos weniger geeignet und weniger wirksam 
als die vorgeschlagenen nationalen Maßnahmen; 

c) die vorgeschlagenen nationalen Maßnahmen ziehen keine unverhält
nismäßigen nachteiligen Auswirkungen auf das Finanzsystem ande
rer Mitgliedstaaten insgesamt oder auf Teile davon oder das Finanz
system der Union insgesamt in Form oder durch Schaffung eines 
Hindernisses für das Funktionieren des Binnenmarktes nach sich; 

d) das Problem betrifft nur einen Mitgliedstaat. 

Bei seiner Bewertung berücksichtigt der Rat die Stellungnahmen des 
ESRB und der EBA und stützt sich auf die von der nach Absatz 1 
benannten Behörde gemäß Absatz 2 vorgelegten Nachweise. 

Erlässt der Rat innerhalb eines Monats nach Eingang des Kommissions
vorschlags keinen Durchführungsrechtsakt zur Ablehnung der vor
geschlagenen nationalen Maßnahmen, darf der betroffene Mitgliedstaat 
die Maßnahmen erlassen und sie bis zu zwei Jahre lang oder solange, 
bis das Makroaufsichts- oder Systemrisiko nicht mehr besteht, falls dies 
früher eintritt, anwenden. 

(5) Andere Mitgliedstaaten können die gemäß diesem Artikel erlas
senen Maßnahmen anerkennen und sie auf im Inland zugelassene In
stitute anwenden, die Zweigstellen oder Risikopositionen haben, die sich 
in dem Mitgliedstaat befinden, dem die Anwendung der Maßnahme 
gestattet wurde. 

▼C2 
(6) Mitgliedstaaten, die die gemäß diesem Artikel ergriffenen Maß
nahmen anerkennen, zeigen dies dem Rat, der Kommission, der EBA, 
dem ESRB und dem Mitgliedstaat, dem die Anwendung der Maßnah
men gestattet wurde, an. 

(7) Bei der Entscheidung darüber, ob sie die gemäß diesem Artikel 
ergriffenen Maßnahmen anerkennen, tragen die Mitgliedstaaten den Kri
terien des Absatzes 4 Rechnung. 

(8) Der Mitgliedstaat, dem die Anwendung der Maßnahmen gestattet 
wurde, kann den ESRB bitten, an einen Mitgliedstaat oder Mitglied
staaten, der (die) die Maßnahmen nicht anerkennt (anerkennen), eine 
Empfehlung gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 
zu richten. 
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(9) Vor Ablauf der gemäß Absatz 4 erteilten Erlaubnis überprüft der 
betroffene Mitgliedstaat in Abstimmung mit dem ESRB und der EBA 
die Lage und kann daraufhin gemäß dem Verfahren nach Absatz 4 
einen neuen Beschluss erlassen, mit dem die Anwendung der nationalen 
Maßnahmen jeweils um bis zu zwei weitere Jahre verlängert wird. Nach 
der ersten Verlängerung überprüft die Kommission in Abstimmung mit 
dem ESRB und der EBA die Lage danach mindestens alle zwei Jahre. 

(10) Unbeschadet des Verfahrens nach den Absätzen 3 bis 9 des 
vorliegenden Artikels dürfen die Mitgliedstaaten für bis zu zwei Jahre 
oder bis das Makroaufsichts- oder Systemrisiko nicht mehr besteht, falls 
dies früher eintritt, und sofern die Bedingungen und Anzeigepflichten 
des Absatzes 2 eingehalten werden, die Risikogewichte für die in Ab
satz 2 Buchstabe d Ziffern iv und vii genannten Risikopositionen über 
die in dieser Verordnung vorgesehenen Werte hinaus um bis zu 25 % zu 
erhöhen und die Obergrenze für Großkredite nach Artikel 395 um bis zu 
15 % senken. 

▼C2 

Artikel 459 

Aufsichtliche Anforderungen 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, insbesondere auf Emp
fehlung oder nach Stellungnahme des ESRB oder der EBA in Bezug auf 
nachstehende Aspekte delegierte Rechtsakte nach Artikel 462 zu erlas
sen, um für die Dauer von einem Jahr strengere aufsichtliche Anforde
rungen für Risikopositionen festzulegen, sofern dies notwendig ist, um 
auf aus Marktentwicklungen resultierende Veränderungen der Intensität 
der Risiken auf Ebene der Mikro- und der Makroaufsicht in der Union 
oder außerhalb der Union, wenn davon alle Mitgliedstaaten betroffen 
sind, zu reagieren, und die Instrumente dieser Verordnung und der 
Richtlinie 2013/36/EU nicht ausreichen, um auf diese Risiken zu rea
gieren: 

a) die Höhe der Eigenmittel gemäß Artikel 92, 

b) die Eigenmittelanforderungen für Großkredite nach Artikel 392 und 
den Artikeln 395 bis 403, 

c) die Offenlegungspflichten nach den Artikeln 431 bis 455. 

Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat 
mindestens einmal jährlich mit Unterstützung des ESRB einen Bericht 
über Marktentwicklungen, die eine Inanspruchnahme dieses Artikels er
forderlich machen könnten. 

Artikel 460 

Liquidität 

▼M8 
(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, zur Ergänzung 
dieser Verordnung gemäß Artikel 462 delegierte Rechtsakte zur Präzi
sierung der allgemeinen Anforderung nach Artikel 412 Absatz 1 zu 
erlassen. Gemäß diesem Absatz erlassene delegierte Rechtsakte stützt 
sich auf die gemäß Teil 6 Titel II und Anhang III zu meldenden Posten, 
präzisiert die Umstände, unter denen die zuständigen Behörden Institu
ten spezifische Zu- und Abflusshöhen auferlegen müssen, um deren 
spezifische Risiken zu erfassen, und überschreitet nicht die Schwellen
werte nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels. 
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Insbesondere ist die Kommission befugt, zur Ergänzung dieser Verord
nung delegierte Rechtsakte zur Präzisierung der detaillierten Liquiditäts
anforderungen für die Zwecke der Anwendung von Artikel 8 Absatz 3 
und der Artikel 411 bis 416, 419, 422, 425, 428a, 428f, 428g, 428j 
bis 428n, 428p, 428r, 428s, 428w, 428ae, 428ag, 428ah, 428ak und 451a 
zu erlassen. 

▼C2 
(2) Die Liquiditätsdeckunganforderung gemäß Artikel 412 wird in 
folgenden Stufen schrittweise eingeführt: 

a) 60 % der Liquiditätsdeckunganforderung 2015, 

b) 70 % ab dem 1. Januar 2016, 

c) 80 % ab dem 1. Januar 2017, 

d) 100 % ab dem 1. Januar 2018. 

Die Kommission berücksichtigt hierbei die Meldungen und Berichte 
nach Artikel 509 Absätze 1, 2 und 3 sowie durch internationale Gre
mien ausgearbeitete internationale Standards und unionsspezifische Be
sonderheiten. 

Die Kommission erlässt den delegierten Rechtsakt nach Absatz 1 bis 
zum 30. Juni 2014. Er tritt spätestens am 31. Dezember 2014 in Kraft, 
findet jedoch nicht vor dem 1. Januar 2015 Anwendung. 

▼M8 
(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die vorliegende 
Verordnung durch den Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 462 
zu ändern, um die Liste der Produkte oder Dienstleistungen nach Ar
tikel 428f Absatz 2 zu ändern, wenn sie die Auffassung vertritt, dass 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die direkt mit anderen Produk
ten oder Dienstleistungen verbunden sind, die Voraussetzungen nach 
Artikel 428f Absatz 1 erfüllen. 

Die Kommission erlässt den in Unterabsatz 1 genannten delegierten 
Rechtsakt spätestens am 28. Juni 2024. 

▼C2 

Artikel 461 

Überprüfung der schrittweisen Einführung der Liquiditäts
deckungsanforderung 

(1) Die EBA erstattet der Kommission nach Konsultation des ESRB 
bis zum 30. Juni 2016 Bericht darüber, ob die schrittweise Einführung 
der Liquiditätsdeckungsanforderung nach Artikel 460 Absatz 2 ange
passt werden sollte. Diese Prüfung sollte Entwicklungen der Märkte 
und der internationalen Aufsichtsregeln sowie unionsspezifischen Be
sonderheiten gebührend Rechnung tragen. 

Die EBA prüft in ihrem Bericht insbesondere eine Verschiebung der 
Einführung der verbindlichen Mindestquote von 100 % auf den 1. Januar 
2019. In dem Bericht werden die Jahresmeldungen nach Artikel 509 
Absatz 1, einschlägige Marktdaten und die Empfehlungen der zuständi
gen Behörden aller Mitgliedstaaten berücksichtigt. 

▼M8
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(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, einen delegierten 
Rechtsakt nach Artikel 462 zu erlassen, wenn Markt- und anderen Ent
wicklungen dies erforderlich machen, um die schrittweise Einführung 
gemäß Artikel 460 zu ändern und die Einführung einer verbindlichen 
Mindestquote von 100 % für die Liquiditätsdeckungsanforderung nach 
Artikel 412 Absatz 1 bis 2019 zu verschieben und für 2018 eine ver
bindliche Mindestquote von 90 % für die Liquiditätsdeckungsanforde
rung vorzuschreiben. 

Zur Prüfung der Notwendigkeit einer Verschiebung zieht die Kommis
sion den Bericht und die Prüfung nach Absatz 1 heran. 

Ein gemäß diesem Artikel erlassener delegierter Rechtsakt wird nicht 
vor dem 1. Januar 2018 angewandt und tritt spätestens am 30. Juni 2017 
in Kraft. 

▼M8 

Artikel 461a 

Alternativer Standardansatz für das Marktrisiko 

Für die Zwecke der Meldepflichten gemäß Artikel 430b Absatz 1 wird 
der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 462 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um technische Anpassungen an den Arti
keln 325e, 325g bis 325j, 325p, 325q, 325ae, 325ak, 325am, 325ap 
bis 325at, 325av und 325ax zur Änderung dieser Verordnung vorzuneh
men und das Risikogewicht der Unterklasse 11 in Tabelle 4 in Arti
kel 325aih, die Risikogewichte der von Kreditinstituten in Drittländern 
ausgegebenen gedeckten Schuldverschreibungen gemäß Artikel 325ah 
und die Korrelation der von Kreditinstituten in Drittländern ausgegebe
nen gedeckten Schuldverschreibungen gemäß Artikel 325aj des alterna
tiven Standardansatzes gemäß Teil 3 Titel IV Kapitel 1a unter Berück
sichtigung der Entwicklungen bei den internationalen Regulierungsstan
dards festzulegen. 

Die Kommission erlässt die delegierten Rechtsakte nach Absatz 1 bis 
zum 31. Dezember 2019. 

Artikel 462 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kom
mission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertra
gen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Arti
kel 244 Absatz 6, Artikel 245 Absatz 6, den Artikeln 456 bis 460 
und Artikel 461a wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem 
28. Juni 2013 übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 244 Absatz 6, Artikel 245 
Absatz 6, den Artikeln 456 bis 460 und Artikel 461a kann vom Euro
päischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 
Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 
Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

▼C2
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kom
mission die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverstän
digen, im Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung 
vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung enthaltenen Grundsät
zen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, über
mittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 244 Absatz 6, Ar
tikel 245 Absatz 6, den Artikeln 456 bis 460 und Artikel 461a erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch 
der Rat innerhalb von drei Monaten nach Übermittlung dieses Rechts
akts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament 
und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird die Frist um drei Monate verlängert. 

▼C2 

Artikel 463 

Einwände gegen technische Regulierungsstandards 

Erlässt die Kommission gemäß dieser Verordnung einen technischen 
Regulierungsstandard, der mit dem von der EBA übermittelten Entwurf 
des technischen Regulierungsstandards identisch ist, so beträgt der Zeit
raum, innerhalb dessen das Europäische Parlament und der Rat Ein
wände gegen diesen technischen Regulierungsstandard erheben können, 
einen Monat ab dem Datum der Übermittlung. Auf Veranlassung des 
Europäischen Parlaments oder des Rates wird dieser Zeitraum um einen 
Monat verlängert. Abweichend von Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 
der Verordnung (EU) Nr. 1093/2002 kann der Zeitraum innerhalb des
sen das Europäische Parlament oder der Rat Einwände gegen den tech
nischen Regulierungsstandard erheben können, erforderlichenfalls um 
einen weiteren Monat verlängert werden. 

Artikel 464 

Europäischer Bankenausschuss 

(1) Die Kommission wird von dem durch den Beschluss 2004/10/EG 
der Kommission ( 1 ) eingesetzten Europäischen Bankenausschuss unter
stützt. Bei diesem Ausschuss handelt es sich um einen Ausschuss im 
Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

▼M8 

( 1 ) ABl. L 3 vom 7.1.2004, S. 36.
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TEIL 10 

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN, BERICHTE, PRÜFUNGEN UND 
ÄNDERUNGEN 

TITEL I 

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

KAPITEL 1 

Eigenmittelanforderungen, zeitwertbilanzierte nicht realisierte 
Gewinne und Verluste und Abzüge 

A b s c h n i t t 1 

E i g e n m i t t e l a n f o r d e r u n g e n 

Artikel 465 

Eigenmittelanforderungen 

(1) Abweichend von Artikel 92 Absatz 1 Buchstaben a und b gelten 
die folgenden Eigenmittelanforderungen ab dem 1. Januar 2014 bis zum 
31. Dezember 2014: 

a) eine harte Kernkapitalquote zwischen 4 % und 4,5 %, 

b) eine Kernkapitalquote zwischen 5,5 % und 6 %. 

(2) Die zuständigen Behörden legen die von Instituten einzuhaltende 
oder zu überschreitende Höhe der harten Kernkapitalquote und der 
Kernkapitalquote innerhalb der Bandbreiten nach Absatz 1 Buchstabe a 
fest und veröffentlichen diese Werte. 

Artikel 466 

Erstmalige Anwendung Internationaler Rechnungslegungsvorschrif
ten 

Abweichend von Artikel 24 Absatz 2 räumen die zuständigen Behörden 
Instituten, die die Bewertung von Aktiva und außerbilanziellen Posten 
und die Bestimmung der Eigenmittel nach internationalen Rechnungs
legungsstandards nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 
vornehmen müssen, eine 24monatige Vorlaufzeit zur Einrichtung der 
erforderlichen internen Verfahren und technischen Anforderungen ein. 

A b s c h n i t t 2 

Z e i t w e r t b i l a n z i e r t e n i c h t r e a l i s i e r t e G e w i n n e 
u n d V e r l u s t e 

▼M10 __________ 

▼C2
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Artikel 468 

Vorübergehende Behandlung von zeitwertbilanzierten, im sonstigen 
Ergebnis nicht realisierten Gewinnen und Verlusten angesichts der 

COVID-19-Pandemie 

(1) Abweichend von Artikel 35 können die Institute während des 
Zeitraums vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2022 (im Fol
genden „Zeitraum der vorübergehenden Behandlung“) den nach der 
folgenden Formel bestimmten Betrag A von der Berechnung ihrer Pos
ten des harten Kernkapitals ausnehmen: 

wobei gilt: 

a = der Betrag der seit dem 31. Dezember 2019 aufgelaufenen nicht 
realisierten Gewinne und Verluste, der in der Bilanz als „Verände
rungen des Zeitwerts von zeitwertbilanzierten Schuldtiteln im sons
tigen Ergebnis“ erfasst wird und Risikopositionen gegenüber Zen
tralstaaten, in Artikel 115 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung 
genannten Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen Ge
bietskörperschaften und in Artikel 116 Absatz 4 der vorliegenden 
Verordnung genannten Risikopositionen gegenüber öffentlichen 
Stellen entspricht, ausgenommen finanzielle Vermögenswerte mit 
beeinträchtigter Bonität im Sinne des Anhangs A des Anhangs der 
Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission (im Folgenden 
„Anhang zu IFRS 9“), und 

f = der gemäß Absatz 2 auf das jeweilige Berichtsjahr während des 
Zeitraums der vorübergehenden Behandlung anwendbare Faktor. 

(2) Die Institute berechnen den in Absatz 1 genannten Betrag A 
mittels folgender Faktoren f: 

a) 1 im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020; 

b) 0,7 im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021; 

c) 0,4 im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022. 

(3) Wenn ein Institut entscheidet, die in Absatz 1 dargelegte vorüber
gehende Behandlung anzuwenden, unterrichtet es die zuständige Be
hörde mindestens 45 Tage vor dem Einreichungstermin für die Bericht
erstattung über die Informationen auf der Grundlage dieser Behandlung 
über seine Entscheidung. Vorbehaltlich der vorherigen Erlaubnis der 
zuständigen Behörde kann das Institut seine ursprüngliche Entscheidung 
während des Zeitraums der vorübergehenden Behandlung ein Mal rück
gängig machen. Die Institute geben öffentlich bekannt, ob sie diese 
Behandlung anwenden. 
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(4) Wenn ein Institut gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels 
einen Betrag nicht realisierter Verluste aus Posten seines harten Kern
kapitals ausnimmt, nimmt es eine Neuberechnung sämtlicher in der 
vorliegenden Verordnung und in der Richtlinie 2013/36/EU festgelegten 
Anforderungen vor, die auf der Grundlage eines der folgenden Posten 
berechnet werden: 

a) Betrag der latenten Steueransprüche, der nach Artikel 36 Absatz 1 
Buchstabe c von Posten des harten Kernkapitals abgezogen wird 
oder nach Artikel 48 Absatz 4 ein Risikogewicht erhält; 

b) Betrag der spezifischen Kreditrisikoanpassungen. 

Bei der Neuberechnung der einschlägigen Anforderung berücksichtigt 
das Institut nicht die Auswirkungen, die die Rückstellungen für erwar
tete Kreditverluste im Zusammenhang mit Risikopositionen gegenüber 
Zentralstaaten, in Artikel 115 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung 
genannten Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen Gebiets
körperschaften und in Artikel 116 Absatz 4 der vorliegenden Verord
nung genannten Risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen, aus
genommen finanzielle Vermögenswerte mit beeinträchtigter Bonität im 
Sinne des Anhangs A des Anhangs zu IFRS 9, auf diese Posten haben. 

(5) Während der in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten 
Zeiträume legen Institute, die sich für die Anwendung der vorüber
gehenden Behandlung nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels ent
schieden haben, zusätzlich zu den gemäß Teil 8 offenzulegenden Infor
mationen die Beträge der Eigenmittel, des harten Kernkapitals und des 
Kernkapitals, die Gesamtkapitalquote, die harte Kernkapitalquote, die 
Kernkapitalquote und die Verschuldungsquote offen, die sie hätten, 
wenn sie diese Behandlung nicht anwenden würden. 

▼C2 

A b s c h n i t t 3 

A b z ü g e 

U n t e r a b s c h n i t t 1 

A b z ü g e v o n P o s t e n d e s h a r t e n K e r n k a p i t a l s 

Artikel 469 

Abzüge von Posten des harten Kernkapitals 

(1) Abweichend von Artikel 36 Absatz 1 gilt ab dem 1. Januar 2014 
bis zum 31. Dezember 2017 Folgendes: 

a) Die Institute ziehen von den Posten des harten Kernkapitals den in 
Artikel 478 spezifizierten anwendbaren Prozentsatz der nach Arti
kel 36 Absatz 1 Buchstaben a bis h in Abzug zu bringenden Beträge 
ab, ausgenommen latente Steueransprüche, die von der künftigen 
Rentabilität abhängig sind und aus temporären Differenzen resultie
ren. 
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b) Die Institute wenden die einschlägigen Bestimmungen des Arti
kels 472 auf die Restbeträge von Posten an, die nach Artikel 36 
Absatz 1 Buchstaben a bis h in Abzug zu bringen sind, ausgenom
men latente Steueransprüche, die von der künftigen Rentabilität ab
hängig sind und aus temporären Differenzen resultieren. 

c) Die Institute ziehen von den Posten des harten Kernkapitals den in 
Artikel 478 spezifizierten anwendbaren Prozentsatz des nach Arti
kel 36 Absatz 1 Buchstaben c und i in Abzug zu bringenden Ge
samtbetrags nach der Anwendung von Artikel 470 ab. 

d) Die Institute wenden Artikel 472 Absatz 5 bzw. Absatz 11 auf den 
gesamten Restbetrag der Posten an, die nach Artikel 36 Absatz 1 
Buchstaben c und i und nach der Anwendung von Artikel 470 in 
Abzug zu bringen sind. 

(2) Die Institute legen den Anteil an dem in Absatz 1 Buchstabe d 
genannten gesamten Restbetrag fest, der Artikel 472 Absatz 5 unterliegt, 
indem sie den Quotienten aus dem in Buchstabe a spezifizierten Betrag 
und der in Buchstabe b spezifizierten Summe berechnen: 

a) Betrag latenter Steueransprüche gemäß Artikel 470 Absatz 2 Buch
stabe a, die von der künftigen Rentabilität abhängig sind und aus 
temporären Differenzen resultieren, 

b) Summe der in Artikel 470 Absatz 2 Buchstaben a und b genannten 
Beträge. 

(3) Die Institute legen den Anteil an dem in Absatz 1 Buchstabe d 
genannten gesamten Restbetrag fest, der Artikel 472 Absatz 11 unter
liegt, indem sie den Quotienten aus dem in Buchstabe a spezifizierten 
Betrag und der in Buchstabe b spezifizierten Summe berechnen: 

a) Betrag der direkten und indirekten Positionen in den Instrumenten 
des harten Kernkapitals nach Artikel 470 Absatz 2 Buchstabe b, 

b) Summe der in Artikel 472 Absatz 2 Buchstaben a und b genannten 
Beträge. 

▼M7 

Artikel 469a 

Ausnahme von den Abzügen von Posten des harten Kernkapitals 
für notleidende Risikopositionen 

Abweichend von Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe m ziehen die Institute 
von den Posten des harten Kernkapitals den maßgeblichen Betrag der 
unzureichenden Deckung notleidender Risikopositionen nicht ab, wenn 
die Risikoposition vor dem 26. April 2019 begründet wurde. 

Werden die Bedingungen einer vor dem 26. April 2019 begründeten 
Risikoposition durch das Institut so verändert, dass sich die Risikoposi
tion des Instituts gegenüber dem Schuldner erhöht, so gilt die Risiko
position als zu dem Zeitpunkt begründet, zu dem die Änderung anwend
bar wird, und fällt nicht mehr unter die in Unterabsatz 1 vorgesehene 
Ausnahmeregelung. 
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Artikel 470 

Ausnahmen vom Abzug von Posten des harten Kernkapitals 

(1) Für die Zwecke dieses Artikels umfassen die einschlägigen Pos
ten des harten Kernkapitals die gemäß Artikel 32 bis 35 berechneten 
Posten des harten Kernkapitals des Instituts nach den Abzügen gemäß 
Artikel 36 Absatz 1 Buchstaben a bis h sowie Buchstabe k Ziffern ii bis 
v und Buchstabe l, ausgenommen latente Steueransprüche, die von der 
künftigen Rentabilität abhängig sind und aus temporären Differenzen 
resultieren. 

(2) Abweichend von Artikel 48 Absatz 1 dürfen Institute ab dem 
1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2017 die unter den Buchstaben a 
und b genannten Positionen, die aggregiert höchstens 15 % der ein
schlägigen Posten des harten Kernkapitals des Instituts entsprechen, 
nicht in Abzug bringen: 

a) latente Steueransprüche, die von der künftigen Rentabilität abhängig 
sind und aus temporären Differenzen resultieren und aggregiert 
höchstens 10 % der einschlägigen Posten des harten Kernkapitals 
entsprechen, 

b) wenn ein Institut eine wesentliche Beteiligung an einem Unterneh
men der Finanzbranche hält, seine direkten, indirekten und syntheti
schen Positionen in den Instrumenten des harten Kernkapitals jenes 
Unternehmens, die zusammengerechnet höchstens 10 % der einschlä
gigen Posten des harten Kernkapitals entsprechen. 

(3) Abweichend von Artikel 48 Absatz 2 werden Posten, die gemäß 
Absatz 2 nicht abzuziehen sind, zu 250 % risikogewichtet. Für die in 
Absatz 2 Buchstabe b genannten Posten gelten gegebenenfalls die An
forderungen des Teils 3 Titel IV. 

Artikel 471 

Ausnahmen vom Abzug von Beteiligungen an 
Versicherungsunternehmen von Posten des harten Kernkapitals 

▼M8 
(1) Abweichend von Artikel 49 Absatz 1 können Institute entschei
den, Beteiligungen an Versicherungsunternehmen, Rückversicherungs
unternehmen und Versicherungsholdinggesellschaften im Zeitraum 
vom 31. Dezember 2018 bis zum 31. Dezember 2024 nicht in Abzug 
zu bringen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) die in Artikel 49 Absatz 1 Buchstaben a und e festgelegten Bedin
gungen; 

b) die zuständigen Behörden sind vom Niveau der Risikokontrollen und 
Finanzanalyseverfahren, die von dem Institut speziell zur Über
wachung der Beteiligung an dem Unternehmen oder der Holdingge
sellschaft eingeführt wurden, überzeugt; 
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c) die Beteiligung des Instituts an dem Versicherungsunternehmen, 
Rückversicherungsunternehmen oder der Versicherungsholdingge
sellschaft beträgt nicht mehr als 15 % der von dem betreffenden 
Unternehmen der Versicherungsbranche zum 31. Dezember 2012 
und zwischen dem 1. Januar 2013 und dem 31. Dezember 2024 
begebenen Instrumente ihres harten Kernkapitals; 

d) der Betrag der Beteiligung, der nicht in Abzug gebracht wird, ist 
nicht höher als der Betrag der zum 31. Dezember 2012 gehaltenen 
Instrumente des harten Kernkapitals des Versicherungsunternehmens, 
Rückversicherungsunternehmens oder der Versicherungsholdingge
sellschaft. 

▼C2 
(2) Die gemäß Absatz 2 nicht in Abzug gebrachten Beteiligungen 
gelten als Risikopositionen und werden mit 370 % risikogewichtet. 

Artikel 472 

Nicht vom harten Kernkapital in Abzug zu bringende Posten 

(1) Abweichend von Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 36 
Absatz 1 Buchstaben a bis i wenden die Institute ab dem 1. Januar 2014 
bis zum 31. Dezember 2017 diesen Artikel auf die Restbeträge der in 
Artikel 468 Absatz 4 bzw. Artikel 469 Absatz 1 Buchstaben b und d 
genannten Posten an. 

(2) Der Restbetrag der Bewertungsanpassungen von Derivatverbind
lichkeiten, die aus dem eigenen Kreditrisiko des Instituts resultieren, 
wird nicht in Abzug gebracht. 

(3) Die Institute gehen hinsichtlich des Restbetrags der Verluste des 
laufenden Geschäftsjahrs nach Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe a wie 
folgt vor: 

a) Wesentliche Verluste werden von den Kernkapitalposten abgezogen, 

b) Verluste, die nicht wesentlich sind, werden nicht abgezogen. 

(4) Die Institute ziehen den Restbetrag der immateriellen Vermögens
werte nach Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe b von den Kernkapitalposten ab. 

(5) Der Restbetrag der latenten Steueransprüche nach Artikel 36 Ab
satz 1 Buchstabe c wird nicht abgezogen und unterliegt einer Risiko
gewichtung von 0 %. 

(6) Der Restbetrag der Posten nach Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe d 
wird zur Hälfte von Kernkapitalposten und zur Hälfte von Ergänzungs
kapitalposten abgezogen. 

(7) Der Restbetrag der Vermögenswerte eines Pensionsfonds mit 
Leistungszusage gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe e wird nicht 
von den Eigenmittelbestandteilen abgezogen und ist in den Posten des 
harten Kernkapitals insoweit enthalten, als der Betrag als Teil der ur
sprünglichen Eigenmittel gemäß den nationalen Umsetzungsmaßnahmen 
für Artikel 57 Buchstaben a bis ca der Richtlinie 2006/48/EG anerkannt 
worden wäre. 
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(8) Die Institute gehen hinsichtlich des Restbetrags der in eigenen 
Instrumenten des harten Kernkapitals gehaltenen Positionen nach Arti
kel 36 Absatz 1 Buchstabe f wie folgt vor: 

a) Der Betrag der direkt gehaltenen Positionen wird von den Kernkapi
talposten abgezogen; 

b) der Betrag der indirekt und synthetischen Positionen, einschließlich 
eigener Instrumente des harten Kernkapitals, die ein Institut mögli
cherweise aufgrund bestehender oder eventueller vertraglicher Ver
pflichtungen zu kaufen gehalten ist, wird nicht abgezogen und un
terliegt einem Risikogewicht gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 oder 3 
sowie gegebenenfalls den Anforderungen des Teils 3 Titel IV. 

(9) Die Institute gehen hinsichtlich des Restbetrags der in Instrumen
ten des harten Kernkapitals eines Unternehmens der Finanzbranche ge
haltenen Positionen, mit dem gegenseitige Überkreuzbeteiligungen nach 
Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe g bestehen, wie folgt vor: 

a) Hält ein Institut keine wesentliche Beteiligung an dem Unternehmen 
der Finanzbranche, so wird der Betrag seiner in den Instrumenten 
des harten Kernkapitals des Unternehmens gehaltenen Positionen 
gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe h behandelt; 

b) hält ein Institut eine wesentliche Beteiligung an dem Unternehmen 
der Finanzbranche, so wird der Betrag seiner in den Instrumenten 
des harten Kernkapitals des Unternehmens gehaltenen Positionen 
gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe i behandelt. 

(10) Die Institute gehen hinsichtlich der Restbeträge der Posten nach 
Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe h wie folgt vor: 

a) Die in Abzug zu bringenden Beträge in Verbindung mit direkt ge
haltenen Positionen werden zur Hälfte von Kernkapitalposten und 
zur Hälfte von Ergänzungskapitalposten abgezogen; 

b) die Beträge in Verbindung mit indirekten und synthetischen Positio
nen werden nicht abgezogen und unterliegen einem Risikogewicht 
gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 oder 3 und gegebenenfalls den 
Anforderungen des Teils 3 Titel IV. 

(11) Die Institute gehen hinsichtlich der Restbeträge der Posten nach 
Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe i wie folgt vor: 

a) Die in Abzug zu bringenden Beträge in Verbindung mit direkt ge
haltenen Positionen werden zur Hälfte von Kernkapitalposten und 
zur Hälfte von Ergänzungskapitalposten abgezogen; 

b) die Beträge in Verbindung mit indirekten und synthetischen Positio
nen werden nicht abgezogen und unterliegen einem Risikogewicht 
gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 oder 3 und gegebenenfalls den 
Anforderungen des Teils 3 Titel IV. 

▼C2
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Artikel 473 

Einführung von Änderungen des internationalen 
Rechnungslegungsstandards IAS 19 

(1) Abweichend von Artikel 481 können zuständige Behörden Insti
tuten, die ihre Abschlüsse im Einklang mit den internationalen Rech
nungslegungsstandards aufstellen, die gemäß dem Verfahren nach Ar
tikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 erlassen wurden, 
ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2018 gestatten, zu ihrem 
harten Kernkapital den maßgebenden Betrag nach Absatz 2 bzw. 3, 
multipliziert mit dem Faktor nach Absatz 4 hinzuzurechnen. 

(2) Der maßgebende Betrag wird als Summe nach Buchstabe a ab
züglich der Summe nach Buchstabe b berechnet: 

a) Die Institute bestimmen den Wert der Vermögenswerte aus ihren 
Pensionsfonds bzw. Altersversorgungsplänen im Einklang mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission ( 1 ) in der durch 
die Verordnung (EG) Nr. 1205/2011 der Kommission ( 2 ) geänderten 
Fassung. Sie ziehen sodann von den Werten dieser Aktiva die Werte 
der nach denselben Rechnungslegungsvorschriften ermittelten Ver
bindlichkeiten der betreffenden Fonds oder Pläne ab;. 

b) die Institute bestimmen den Wert der Vermögenswerte aus ihren 
Pensionsfonds bzw. Altersversorgungsplänen im Einklang mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission. Sie ziehen sodann 
von den Werten dieser Vermögenswerte die Werte der nach densel
ben Rechnungslegungsvorschriften ermittelten Verbindlichkeiten der 
betreffenden Fonds oder Pläne ab. 

(3) Der gemäß Absatz 2 ermittelte Betrag ist begrenzt auf den Be
trag, der vor dem 1. Januar 2014 gemäß den nationalen Maßnahmen zur 
Umsetzung der Richtlinie 2006/48/EG nicht von den Eigenmitteln in 
Abzug zu bringen ist, insoweit als in Bezug auf diese nationalen Maß
nahmen in dem betreffenden Mitgliedstaat nach Artikel 481 verfahren 
werden könnte. 

(4) Es werden folgende Faktoren angewandt: 

a) 1 ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014, 

b) 0,8 ab dem 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015, 

c) 0,6 ab dem 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016, 

▼C2 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission vom 3. November 2008 
zur Übernahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 320 vom 29.11.2008, S. 1). 

( 2 ) Verordnung (EU) Nr. 1205/2011 der Kommission vom 22. November 2011 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 zur Übernahme bestimm
ter internationaler Rechnungslegungsstandards gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf 
den International Accounting Standard (IAS) 1 und den International Accoun
ting Standard (IAS) 19 (ABl. L 146 vom 6.6.2012, S. 1).
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d) 0,4 ab dem 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017, 

e) 0,2 ab dem 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018. 

(5) Die Institute legen die Werte der Vermögenswerte und Verbind
lichkeiten nach Absatz 2 in ihren veröffentlichten Abschlüssen offen. 

▼M4 

Artikel 473a 

Einführung des IFRS 9 

▼M10 
(1) Abweichend von Artikel 50 und bis zum Ablauf der Übergangs
phasen gemäß den Absätzen 6 und 6a des vorliegenden Artikels können 
folgende Institute den Betrag gemäß dem vorliegenden Absatz in ihr 
hartes Kernkapital einrechnen: 

▼M4 
a) Institute, die ihre Abschlüsse nach den internationalen Rechnungs

legungsstandards aufstellen, welche nach dem Verfahren des Arti
kels 6 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 angenommen 
wurden; 

b) Institute, die gemäß Artikel 24 Absatz 2 der vorliegenden Verord
nung die Bewertung von Vermögenswerten und außerbilanziellen 
Posten und die Ermittlung der Eigenmittel nach internationalen 
Rechnungslegungsstandards vornehmen, die nach dem in Artikel 6 
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 festgelegten Verfah
ren angenommen wurden; 

c) Institute, die die Bewertung von Vermögenswerten und außerbilan
ziellen Posten im Einklang mit Rechnungslegungsstandards gemäß 
der Richtlinie 86/635/EWG vornehmen und die ein Modell für er
wartete Kreditverluste verwenden, das mit demjenigen identisch ist, 
das bei den nach dem in Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1606/2002 festgelegten Verfahren angenommenen internationa
len Rechnungslegungsstandards verwendet wird. 

▼M10 
Der in Unterabsatz 1 genannte Betrag wird als Summe der folgenden 
Beträge berechnet: 

a) bei Risikopositionen, die der Risikogewichtung nach Teil 3 Titel II 
Kapitel 2 unterliegen, der anhand folgender Formel berechnete Be
trag (AB SA ): 

Dabei ist 

A 2,SA = der nach Absatz 2 berechnete Betrag; 

A 4,SA = der nach Absatz 4 berechnete Betrag, der auf den nach 
Absatz 3 berechneten Beträgen basiert; 

; 

▼C2
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= die Summe aus den erwarteten 12-Monats-Kreditver
lusten, die nach Abschnitt 5.5.5 des Anhangs zu IFRS 
9 ermittelt wurden, und dem Betrag der Wertberich
tigung für die über die Laufzeit erwarteten Kreditver
luste, die nach Abschnitt 5.5.3 des Anhangs zu IFRS 
9 ermittelt wurden, mit Ausnahme der Wertberichti
gung für die über die Laufzeit erwarteten Kreditver
luste für finanzielle Vermögenswerte mit beeinträch
tigter Bonität im Sinne des Anhangs A des Anhangs 
zu IFRS 9, am 1. Januar 2020; 

= die Summe aus den erwarteten 12-Monats-Kreditver
lusten, die nach Abschnitt 5.5.5 des Anhangs zu IFRS 
9 ermittelt wurden, und dem Betrag der Wertberich
tigung für die über die Laufzeit erwarteten Kreditver
luste, die nach Abschnitt 5.5.3 des Anhangs zu IFRS 
9 ermittelt wurden, mit Ausnahme der Wertberichti
gung für die über die Laufzeit erwarteten Kreditver
luste für finanzielle Vermögenswerte mit beeinträch
tigter Bonität im Sinne des Anhangs A des Anhangs 
zu IFRS 9, am 1. Januar 2018 oder — falls später — 
am Tag der erstmaligen Anwendung des IFRS 9; 

f 1 = der in Absatz 6 festgelegte anwendbare Faktor; 

f 2 = der in Absatz 6a festgelegte anwendbare Faktor; 

t 1 = die Erhöhung des harten Kernkapitals aufgrund der 
steuerlichen Abzugsfähigkeit des Betrags A 2,SA ; 

t 2 = Erhöhung des harten Kernkapitals aufgrund der steu
erlichen Abzugsfähigkeit des Betrags A 4,SA ; 

t 3 = die Erhöhung des harten Kernkapitals aufgrund der 
steuerlichen Abzugsfähigkeit des Betrags 

; 

b) bei Risikopositionen, die der Risikogewichtung nach Teil 3 Titel II 
Kapitel 3 unterliegen, der anhand folgender Formel berechnete Be
trag (AB IRB ): 

Dabei ist 

A 2,IRB = der nach Absatz 2 berechnete Betrag, der nach Absatz 
5 Buchstabe a angepasst wurde; 

A 4,IRB = der nach Absatz 4 berechnete Betrag, der auf den 
nach Absatz 3 berechneten Beträgen basiert, die 
nach Absatz 5 Buchstaben b und c angepasst wurden; 

▼M10
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; 

= die Summe aus den erwarteten 12-Monats-Kreditver
lusten, die nach Abschnitt 5.5.5 des Anhangs zu IFRS 
9 ermittelt wurden, und dem Betrag der Wertberich
tigung für die über die Laufzeit erwarteten Kreditver
luste, die nach Abschnitt 5.5.3 des Anhangs zu IFRS 
9 ermittelt wurden, mit Ausnahme der Wertberichti
gung für die über die Laufzeit erwarteten Kreditver
luste für finanzielle Vermögenswerte mit beeinträch
tigter Bonität im Sinne des Anhangs A des Anhangs 
zu IFRS 9, abzüglich der Summe der damit zusam
menhängenden erwarteten Verlustbeträge für diesel
ben Risikopositionen, die gemäß Artikel 158 Absätze 
5, 6, und 10 der vorliegenden Verordnung berechnet 
werden, am 1. Januar 2020. Ergibt die Berechnung 
eine negative Zahl, so setzt das Institut den Wert von 

gleich Null; 

= die Summe aus den erwarteten 12-Monats-Kreditver
lusten, die nach Abschnitt 5.5.5 des Anhangs zu IFRS 
9 ermittelt wurden, und dem Betrag der Wertberich
tigung für die über die Laufzeit erwarteten Kreditver
luste, die nach Abschnitt 5.5.3 des Anhangs zu IFRS 
9 ermittelt wurden, mit Ausnahme der Wertberichti
gung für die über die Laufzeit erwarteten Kreditver
luste für finanzielle Vermögenswerte mit beeinträch
tigter Bonität im Sinne des Anhangs A des Anhangs 
zu IFRS 9, am 1. Januar 2018 oder — falls später — 
am Tag der erstmaligen Anwendung des IFRS 9, ab
züglich der Summe der damit zusammenhängenden 
erwarteten Verlustbeträge für dieselben Risikopositio
nen, die gemäß Artikel 158 Absätze 5, 6, und 10 der 
vorliegenden Verordnung berechnet werden. Ergibt 
die Berechnung eine negative Zahl, so setzt das In
stitut den Wert von gleich Null; 

f 1 = der in Absatz 6 festgelegte anwendbare Faktor; 

f 2 = der in Absatz 6a festgelegte anwendbare Faktor; 

t 1 = die Erhöhung des harten Kernkapitals aufgrund der 
steuerlichen Abzugsfähigkeit des Betrags A 2,IRB ; 

t 2 = die Erhöhung des harten Kernkapitals aufgrund der 
steuerlichen Abzugsfähigkeit des Betrags A 4,IRB ; 

▼M10
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t 3 = die Erhöhung des harten Kernkapitals aufgrund der 
steuerlichen Abzugsfähigkeit des Betrags . 

▼M4 
(2) Die Institute berechnen die in Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchsta
ben a und b genannten Beträge A 2,SA und A 2,IRB jeweils als den höhe
ren der unter den Buchstaben a und b des vorliegenden Absatzes ge
nannten Beträge getrennt für ihre Risikopositionen, die der Risikoge
wichtung nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 unterliegen, und für ihre Risiko
positionen, die der Risikogewichtung nach Teil 3 Titel II Kapitel 3 
unterliegen.: 

a) Null; 

b) der Betrag, berechnet nach Ziffer i, abzüglich des nach Ziffer ii 
berechneten Betrags: 

i) die Summe aus den erwarteten 12-Monats-Kreditverlusten, die 
nach Abschnitt 5.5.5 des IFRS 9 gemäß dem Anhang der Ver
ordnung (EG) Nr. 1126/2008der Kommission („Anhang zu 
IFRS 9“) ermittelt wurden, und dem Betrag der Wertberichtigung 
für die über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste, die nach Ab
schnitt 5.5.3 des Anhangs zu IFRS 9 ermittelt wurden, zum 
1. Januar 2018 oder am Tag der ersten Anwendung des IFRS 9; 

ii) der Gesamtbetrag der Wertminderungsaufwendungen für als Kre
dite und Forderungen eingestufte finanzielle Vermögenswerte, bis 
zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinvestitionen und zur Veräuße
rung verfügbare finanzielle Vermögenswerte gemäß IAS 39 Ab
satz 9 mit Ausnahme von Eigenkapitalinstrumenten und Anteilen 
an Organismen für gemeinsame Anlagen, ermittelt gemäß den 
Paragraphen 63, 64, 65, 67, 68 und 70 des IAS 39 im Anhang 
der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 vom 31. Dezember 2017 
oder am Tag vor dem Tag der ersten Anwendung des IFRS 9. 

(3) Die Institute berechnen den Betrag, um den der Betrag nach 
Buchstabe a den Betrag nach Buchstabe b des vorliegenden Absatzes 
übersteigt getrennt für ihre Risikopositionen, die der Risikogewichtung 
nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 unterliegen, und für ihre Risikopositionen, 
die der Risikogewichtung nach Teil 3 Titel II Kapitel 3 unterliegen: 

▼M10 
a) die Summe aus den erwarteten 12-Monats-Kreditverlusten, die nach 

Abschnitt 5.5.5 des Anhangs zu IFRS 9 ermittelt wurden, und dem 
Betrag der Wertberichtigung für die über die Laufzeit erwarteten 
Kreditverluste, die nach Abschnitt 5.5.3 des Anhangs zu IFRS 9 
ermittelt wurden, mit Ausnahme der Wertberichtigung für die über 
die Laufzeit erwarteten Kreditverluste für finanzielle Vermögens
werte mit beeinträchtigter Bonität im Sinne des Anhangs A des 
Anhangs zu IFRS 9, am Tag der Meldung und — falls Artikel 468 
der vorliegenden Verordnung Anwendung findet — mit Ausnahme 
der für zeitwertbilanzierte Risikopositionen im sonstigen Ergebnis 
bestimmten erwarteten Kreditverluste nach Abschnitt 4.1.2 A des 
Anhangs zu IFRS 9; 

▼M10
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b) die Summe aus den erwarteten 12-Monats-Kreditverlusten, die nach 
Abschnitt 5.5.5 des Anhangs zu IFRS 9 ermittelt wurden, und dem 
Betrag der Wertberichtigung für die über die Laufzeit erwarteten 
Kreditverluste, die nach Abschnitt 5.5.3 des Anhangs zu IFRS 9 
ermittelt wurden, mit Ausnahme der Wertberichtigung für die über 
die Laufzeit erwarteten Kreditverluste für finanzielle Vermögens
werte mit beeinträchtigter Bonität im Sinne des Anhangs A des 
Anhangs zu IFRS 9 und — falls Artikel 468 der vorliegenden Ver
ordnung Anwendung findet — mit Ausnahme der für zeitwertbilan
zierte Risikopositionen im sonstigen Ergebnis bestimmten erwarteten 
Kreditverluste nach Abschnitt 4.1.2 A des Anhangs zu IFRS 9, ab 
dem 1. Januar 2020 oder — falls später — am Tag der erstmaligen 
Anwendung des IFRS 9. 

▼M4 
(4) Für Risikopositionen, die der Risikogewichtung nach Teil 3 Titel 
II Kapitel 2 unterliegen und bei denen der nach Absatz 3 Buchstabe a 
festgelegte Betrag den in Absatz 3 Buchstabe b festgelegten Betrag 
übersteigt, setzen die Institute A 4,SA der Differenz zwischen diesen 
beiden Beträgen gleich; andernfalls setzen sie A 4,SA gleich Null. 

Für Risikopositionen, die der Risikogewichtung nach Teil 3 Titel II 
Kapitel 3 unterliegen und bei denen der nach Absatz 3 Buchstabe a 
festgelegte Betrag nach Anwendung von Absatz 5 Buchstabe b den 
Betrag für diese Risikopositionen wie in Absatz 3 Buchstabe b fest
gelegt nach Anwendung von Absatz 5 Buchstabe c übersteigt, setzen 
die Institute A 4,IRB der Differenz zwischen diesen beiden Beträgen 
gleich; andernfalls setzen sie A 4,IRB gleich Null. 

(5) Für Risikopositionen, die der Risikogewichtung nach Teil 3 Titel 
II Kapitel 3 unterliegen, wenden die Institute die Absätze 2 bis 4 wie 
folgt an: 

a) Für die Berechnung von A 2,IRB ziehen die Institute von jedem der 
nach Absatz 2 Buchstabe b Ziffern i und ii des vorliegenden Artikels 
berechneten Beträge die Summe der gemäß Artikel 158 Absätze 5, 6, 
und 10 berechneten erwarteten Verlustbeträge zum 31. Dezember 
2017 oder am Tag vor dem Tag der ersten Anwendung des IFRS 9 
ab. Ergibt die Berechnung für den in Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i 
des vorliegenden Artikels genannten Betrag eine negative Zahl, so 
setzt das Institut den Wert dieses i Betrags gleich Null. Ergibt die 
Berechnung für den in Absatz 2 Buchstabe b Ziffer ii des vorlie
genden Artikels genannten Betrag eine negative Zahl, so setzt das 
Institut den Wert dieses Betrags gleich Null. 

▼M10 
b) Die Institute ersetzen den gemäß Absatz 3 Buchstabe a des vorlie

genden Artikels berechneten Betrag durch die Summe aus den er
warteten 12-Monats-Kreditverlusten, die nach Abschnitt 5.5.5 des 
Anhangs zu IFRS 9 ermittelt wurden, und dem Betrag der Wert
berichtigung für die über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste, die 
nach Abschnitt 5.5.3 des Anhangs zu IFRS 9 ermittelt wurden, mit 
Ausnahme der Wertberichtigung für die über die Laufzeit erwarteten 
Kreditverluste für finanzielle Vermögenswerte mit beeinträchtigter 
Bonität im Sinne des Anhangs A des Anhangs zu IFRS 9 und — 
falls Artikel 468 der vorliegenden Verordnung Anwendung dieser 

▼M10
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Verordnung findet — mit Ausnahme der für zeitwertbilanzierte Ri
sikopositionen im sonstigen Ergebnis bestimmten erwarteten Kredit
verluste nach Abschnitt 4.1.2 A des Anhangs zu IFRS 9, abzüglich 
der Summe der damit zusammenhängenden erwarteten Verlust
beträge für dieselben Risikopositionen, die gemäß Artikel 158 Ab
sätze 5, 6, und 10 der vorliegenden Verordnung berechnet werden, 
am Tag der Meldung. Ergibt die Berechnung eine negative Zahl, so 
setzt das Institut den Wert des Betrags nach Absatz 3 Buchstabe a 
des vorliegenden Artikels gleich Null; 

c) Die Institute ersetzen den gemäß Absatz 3 Buchstabe b des vor
liegenden Artikels berechneten Betrag durch die Summe aus den 
erwarteten 12-Monats-Kreditverlusten, die nach Abschnitt 5.5.5 des 
Anhangs zu IFRS 9 ermittelt wurden, und dem Betrag der Wert
berichtigung für die über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste, die 
nach Abschnitt 5.5.3 des Anhangs zu IFRS 9 ermittelt wurden, mit 
Ausnahme der Wertberichtigung für die über die Laufzeit erwarteten 
Kreditverluste für finanzielle Vermögenswerte mit beeinträchtigter 
Bonität im Sinne des Anhangs A des Anhangs zu IFRS 9 und — 
falls Artikel 468 der vorliegenden Verordnung Anwendung findet — 
mit Ausnahme der für zeitwertbilanzierte Risikopositionen im sons
tigen Ergebnis bestimmten erwarteten Kreditverluste nach Abschnitt 
4.1.2 A des Anhangs zu IFRS 9, am 1. Januar 2020 oder — falls 
später — am Tag der erstmaligen Anwendung des IFRS 9, abzüglich 
der Summe der damit zusammenhängenden erwarteten Verlust
beträge für dieselben Risikopositionen, die gemäß Artikel 158 Ab
sätze 5, 6, und 10 der vorliegenden Verordnung berechnet werden, 
am 1. Januar 2020 oder — falls später — am Tag der erstmaligen 
Anwendung des IFRS 9. Ergibt die Berechnung einen negativen 
Wert, setzt das Institut den Wert des Betrags nach Absatz 3 Buch
stabe b des vorliegenden Artikels gleich Null. 

(6) Die Institute berechnen die in Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstaben a 
und b genannten Beträge AB SA und AB IRB mittels folgender Faktoren f 1 : 

a) 0,7 im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020, 

b) 0,5 im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, 

c) 0,25 im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, 

d) 0 im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2024. 

Institute, deren Geschäftsjahr nach dem 1. Januar 2020, aber vor dem 
1. Januar 2021 beginnt, passen die in Unterabsatz 1 Buchstaben a bis d 
genannten Daten an ihr Geschäftsjahr an, melden der zuständigen Be
hörde die angepassten Daten und legen sie offen. 

▼M10
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Institute, die am oder nach dem 1. Januar 2021 mit der Anwendung der 
in Absatz 1 genannten Rechnungslegungsstandards beginnen, wenden 
die relevanten Faktoren entsprechend den Buchstaben b bis d des Unter
absatzes 1 beginnend mit dem Faktor an, der dem Jahr der erstmaligen 
Anwendung dieser Rechnungslegungsstandards entspricht. 

(6a) Die Institute berechnen die in Absatz 1 Unterabsatz 2 Buch
staben a und b genannten Beträge AB SA und AB IRB mittels folgender 
Faktoren f 2 : 

a) 1 im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020, 

b) 1 im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, 

c) 0,75 im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, 

d) 0,5 im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023, 

e) 0,25 im Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024. 

Institute, deren Geschäftsjahr nach dem 1. Januar 2020, aber vor dem 
1. Januar 2021 beginnt, passen die in Unterabsatz 1 Buchstaben a bis e 
genannten Daten an ihr Geschäftsjahr an, melden der zuständigen Be
hörde die angepassten Daten und legen sie offen. 

Institute, die am oder nach dem 1. Januar 2021 mit der Anwendung der 
in Absatz 1 genannten Rechnungslegungsstandards beginnen, wenden 
die relevanten Faktoren entsprechend den Buchstaben b bis e des Unter
absatzes 1 beginnend mit dem Faktor an, der dem Jahr der erstmaligen 
Anwendung dieser Rechnungslegungsstandards entspricht. 

▼M4 
(7) Bezieht ein Institut einen Betrag nach Absatz 1 des vorliegenden 
Artikels in sein hartes Kernkapital ein, so nimmt es eine Neuberechnung 
aller Anforderungen nach dieser Verordnung und nach der Richtlinie 
2013/36/EU vor, bei denen einer der folgenden Posten zur Anwendung 
kommt, ohne die Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Rückstel
lungen für erwartete Kreditverluste, die es in sein hartes Kernkapital 
einbezogen hat, auf diese Posten haben: 

a) Betrag der latenten Steueransprüche, der nach Artikel 36 Absatz 1 
Buchstabe c vom harten Kernkapital abgezogen wird oder nach Ar
tikel 48 Absatz 4 ein Risikogewicht erhält; 

b) Risikopositionswert, der gemäß Artikel 111 Absatz 1 ermittelt wird, 
wobei die spezifischen Kreditrisikoanpassungen, um die der Risiko
positionswert verringert wird, mit dem folgenden Skalierungsfaktor 
(sf) multipliziert werden: 

sf ¼ 1 Ä ðAB SA=RA SA Þ 

wobei gilt: 

AB SA = der nach Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe a berechnete 
Betrag; 

RA SA = der Gesamtbetrag der spezifischen Kreditrisikoanpassungen. 

▼M10
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c) Betrag der nach Artikel 62 Buchstabe d berechneten Ergänzungs
kapitalposten. 

▼M10 
(7a) Abweichend von Absatz 7 Buchstabe b des vorliegenden Arti
kels können die Institute bei der Neuberechnung der in dieser Verord
nung und in der Richtlinie 2013/36/EU festgelegten Anforderungen dem 
in Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe a des vorliegenden Artikels ge
nannten Betrag AB SA ein Risikogewicht von 100 % zuweisen. Für die 
Zwecke der Berechnung der Gesamtrisikopositionsmessgröße nach Ar
tikel 429 Absatz 4 der vorliegenden Verordnung fügen die Institute die 
in Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstaben a und b des vorliegenden Artikels 
genannten Beträge AB SA und AB IRB zur Gesamtrisikopositionsmess
größe hinzu. 

Die Institute können nur einmal entscheiden, ob sie die in Absatz 7 
Buchstabe b dargelegte Berechnung oder die in Unterabsatz 1 des vor
liegenden Absatzes dargelegte Berechnung verwenden. Die Institute ge
ben ihre Entscheidung bekannt. 

(8) Während der in den Absätzen 6 und 6a des vorliegenden Artikels 
genannten Zeiträume erstatten die Institute, die sich für die Anwendung 
der in diesem Artikel dargelegten Übergangsbestimmungen entschieden 
haben, zusätzlich zu den in Teil 8 verlangten Informationen den zu
ständigen Behörden Meldung und legen die Beträge der Eigenmittel, des 
harten Kernkapitals und des Kernkapitals, der harten Kernkapitalquote, 
der Kernkapitalquote, der Gesamtkapitalquote und der Verschuldungs
quote offen, die sich ergäben, wenn sie diesen Artikel nicht anwenden 
würden. 

(9) Ein Institut entscheidet, ob es die im vorliegenden Artikel fest
gelegten Regelungen während des Übergangszeitraums anwendet, und 
unterrichtet die zuständige Behörde bis zum 1. Februar 2018 über seine 
Entscheidung. Hat ein Institut die vorherige Erlaubnis der zuständigen 
Behörde erhalten, so kann es seine Entscheidung während der Über
gangszeit rückgängig machen. Die Institute legen jegliche im Einklang 
mit diesem Unterabsatz getroffene Entscheidung offen. 

Ein Institut, das entschieden hat, die im vorliegenden Artikel festgelegte 
Übergangsbestimmungen anzuwenden, kann entscheiden, Absatz 4 nicht 
anzuwenden; in diesem Fall unterrichtet es die zuständige Behörde bis 
zum 1. Februar 2018 über seine Entscheidung. In diesem Fall setzt das 
Institut die in Absatz 1 genannten Werte A 4,SA , A 4,IRB , , , t 2 und 
t 3 gleich Null. Hat ein Institut die vorherige Erlaubnis der zuständigen 
Behörde erhalten, so kann es seine Entscheidung während der Über
gangszeit rückgängig machen. Die Institute legen jegliche im Einklang 
mit diesem Unterabsatz getroffene Entscheidung offen. 

Ein Institut, das entschieden hat, die im vorliegenden Artikel festgeleg
ten Übergangsbestimmungen anzuwenden, kann entscheiden, Absatz 2 
nicht anzuwenden; in diesem Fall teilt es der zuständigen Behörde 
umgehend seine Entscheidung mit. In diesem Fall setzt das Institut 
die in Absatz 1 genannten Werte A 2,SA , A 2,IRB und t 1 gleich Null. 
Ein Institut kann seine Entscheidung während der Übergangszeit rück
gängig machen, wenn es zuvor die Erlaubnis der zuständigen Behörde 
erhalten hat. 

Die zuständigen Behörden teilen der EBA mindestens einmal jährlich 
mit, wie die unter ihrer Aufsicht stehenden Institute diesen Artikel 
anwenden. 
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(10) Die EBA gibt nach Artikel 16 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 bis zum 30. Juni 2018 Leitlinien zu den Offenlegungs
anforderungen nach diesem Artikel heraus. 

▼C2 

U n t e r a b s c h n i t t 2 

A b z ü g e v o n P o s t e n d e s z u s ä t z l i c h e n K e r n k a p i t a l s 

Artikel 474 

Abzüge von Posten des zusätzlichen Kernkapitals 

Abweichend von Artikel 56 gilt ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. De
zember 2017 Folgendes: 

a) Die Institute ziehen von den Posten des zusätzlichen Kernkapitals 
den in Artikel 478 spezifizierten anwendbaren Prozentsatz der nach 
Artikel 56 in Abzug zu bringenden Beträge ab. 

b) Die Institute wenden Artikel 475 auf die Restbeträge der Posten an, 
die nach Artikel 56 in Abzug zu bringen sind. 

Artikel 475 

Nicht von Posten des zusätzlichen Kernkapitals in Abzug zu 
bringende Posten 

(1) Abweichend von Artikel 56 finden die Anforderungen dieses 
Artikels ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2017 auf Rest
beträge gemäß Artikel 474 Buchstabe b Anwendung. 

(2) Die Institute gehen hinsichtlich des Restbetrags der Posten nach 
Artikel 56 Buchstabe a wie folgt vor: 

a) Direkt gehaltene Positionen in eigenen Instrumenten des zusätzlichen 
Kernkapitals werden zum Buchwert von den Kernkapitalposten ab
gezogen; 

b) indirekte und synthetische Positionen in eigenen Instrumenten des 
zusätzlichen Kernkapitals, einschließlich in eigenen Instrumenten 
des zusätzlichen Kernkapitals, die ein Institut möglicherweise auf
grund bestehender oder eventueller vertraglicher Verpflichtungen zu 
kaufen gehalten ist, werden nicht abgezogen und unterliegen einem 
Risikogewicht gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 oder 3 sowie gege
benenfalls den Anforderungen des Teils 3 Titel IV. 
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(3) Die Institute gehen hinsichtlich des Restbetrags der Posten nach 
Artikel 56 Buchstabe b wie folgt vor: 

a) Hält ein Institut keine wesentliche Beteiligung an einem Unterneh
men der Finanzbranche, mit dem gegenseitige Überkreuzbeteiligun
gen bestehen, so wird der Betrag seiner direkten, indirekten und 
synthetischen Positionen in den Instrumenten des zusätzlichen Kern
kapitals jenes Unternehmens gemäß Artikel 56 Buchstabe c behan
delt; 

b) hält ein Institut eine wesentliche Beteiligung an einem Unternehmen 
der Finanzbranche, mit dem gegenseitige Überkreuzbeteiligungen 
bestehen, so wird der Betrag seiner direkten, indirekten und synthe
tischen Positionen in den Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals 
des Unternehmens gemäß Artikel 56 Buchstabe d behandelt. 

(4) Die Institute gehen hinsichtlich des Restbetrags der Posten nach 
Artikel 56 Buchstaben c und d wie folgt vor: 

a) Der Betrag in Verbindung mit den direkt gehaltenen Positionen, der 
gemäß Artikel 56 Buchstaben c und d in Abzug zu bringen ist, wird 
zur Hälfte von Kernkapitalposten und zur Hälfte von Ergänzungs
kapitalposten abgezogen; 

b) der Betrag in Verbindung mit den indirekten und synthetischen Po
sitionen, der gemäß Artikel 56 Buchstaben c und d in Abzug zu 
bringen ist, wird nicht abgezogen und unterliegt einem Risikoge
wicht gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 oder 3 sowie gegebenenfalls 
den Anforderungen des Teils 3 Titel IV. 

U n t e r a b s c h n i t t 3 

A b z ü g e v o n P o s t e n d e s E r g ä n z u n g s k a p i t a l s 

Artikel 476 

Abzüge von Posten des Ergänzungskapitals 

Abweichend von Artikel 66 gilt ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. De
zember 2017 Folgendes: 

a) Die Institute ziehen von den Ergänzungskapitalposten den in Arti
kel 478 spezifizierten anwendbaren Prozentsatz der nach Artikel 66 
in Abzug zu bringenden Beträge ab; 

b) die Institute wenden Artikel 477 auf die Restbeträge an, die nach 
Artikel 66 in Abzug zu bringen sind. 
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Artikel 477 

Abzüge von Ergänzungskapitalposten 

(1) Abweichend von Artikel 66 finden die Anforderungen dieses 
Artikels ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2017 auf Rest
beträge gemäß Artikel 476 Buchstabe b Anwendung. 

(2) Die Institute gehen hinsichtlich des Restbetrags der Posten nach 
Artikel 66 Buchstabe a wie folgt vor: 

a) Direkt gehaltene Positionen in eigenen Instrumenten des Ergän
zungskapitals werden zum Buchwert von den Ergänzungskapitalpos
ten abgezogen; 

b) indirekte und synthetische Positionen in eigenen Ergänzungskapital
instrumenten, einschließlich in eigenen Ergänzungskapitalinstrumen
ten, die ein Institut möglicherweise aufgrund bestehender oder even
tueller vertraglicher Verpflichtungen zu kaufen gehalten ist, werden 
nicht abgezogen und unterliegen einem Risikogewicht gemäß Teil 3 
Titel II Kapitel 2 oder 3 sowie gegebenenfalls den Anforderungen 
des Teils 3 Titel IV. 

(3) Die Institute gehen hinsichtlich des Restbetrags der Posten nach 
Artikel 66 Buchstabe b wie folgt vor: 

a) Hält ein Institut keine wesentliche Beteiligung an einem Unterneh
men der Finanzbranche, mit dem gegenseitige Überkreuzbeteiligun
gen bestehen, so wird der Betrag seiner direkten, indirekten und 
synthetischen Positionen in den Ergänzungskapitalinstrumenten des 
Unternehmens gemäß Artikel 66 Buchstabe c behandelt; 

b) hält ein Institut eine wesentliche Beteiligung an einem Unternehmen 
der Finanzbranche, mit dem gegenseitige Überkreuzbeteiligungen 
bestehen, so wird der Betrag seiner direkten, indirekten und synthe
tischen Positionen in den Ergänzungskapitalinstrumenten dieses Un
ternehmens gemäß Artikel 66 Buchstabe d behandelt. 

(4) Die Institute gehen hinsichtlich des Restbetrags der Posten nach 
Artikel 66 Buchstaben c und d wie folgt vor: 

a) Der Betrag in Verbindung mit den direkt gehaltenen Positionen, der 
gemäß Artikel 66 Buchstaben c und d in Abzug zu bringen ist, wird 
zur Hälfte von Kernkapitalposten und zur Hälfte von Ergänzungs
kapitalposten abgezogen; 

b) der Betrag in Verbindung mit den indirekten und synthetischen Po
sitionen, der gemäß Artikel 66 Buchstaben c und d in Abzug zu 
bringen ist, wird nicht abgezogen und unterliegt einem Risikoge
wicht gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 oder 3 sowie gegebenenfalls 
den Anforderungen des Teils 3 Titel IV. 
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U n t e r a b s c h n i t t 4 

A u f A b z ü g e a n w e n d b a r e P r o z e n t s ä t z e 

Artikel 478 

Auf Abzüge von Posten des harten Kernkapitals, des zusätzlichen 
Kernkapitals und des Ergänzungskapitals anwendbare Prozentsätze 

(1) Der anwendbare Prozentsatz für die Zwecke der Artikel 468 Ab
satz 4, 469 Absatz 1 Buchstaben a und c, 474 Buchstabe a und 476 
Buchstabe a liegt innerhalb folgender Bandbreiten: 

a) 20 % bis 100 % ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014, 

b) 40 % bis 100 % ab dem 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015, 

c) 60 % bis 100 % ab dem 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016, 

d) 80 % bis 100 % ab dem 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017. 

(2) Abweichend von Absatz 1 liegt für die in Artikel 36 Absatz 1 
Buchstabe c genannten Posten, die vor dem 1. Januar 2014 bestanden, 
der anwendbare Prozentsatz für die Zwecke des Artikels 469 Absatz 1 
Buchstabe c innerhalb folgender Bandbreiten: 

a) 0 % bis 100 % ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014, 

b) 10 % bis 100 % ab dem 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015, 

c) 20 % bis 100 % ab dem 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016, 

d) 30 % bis 100 % ab dem 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017, 

e) 40 % bis 100 % ab dem 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018, 

f) 50 % bis 100 % ab dem 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019, 

g) 60 % bis 100 % ab dem 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020, 

h) 70 % bis 100 % ab dem 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, 
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i) 80 % bis 100 % ab dem 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, 

j) 90 % bis 100 % ab dem 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023. 

(3) Die zuständigen Behörden legen einen anwendbaren Prozentsatz 
innerhalb der in den Absätzen 1 und 2 genannten Bandbreiten für jeden 
der folgenden Abzüge fest und veröffentlichen diese Werte: 

a) die einzelnen Abzüge gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstaben a bis 
h, ausgenommen latente Steueransprüche, die von der künftigen Ren
tabilität abhängig sind und aus temporären Differenzen resultieren, 

b) die Gesamtsumme latenter Steueransprüche, die von der künftigen 
Rentabilität abhängig sind und aus temporären Differenzen resultie
ren, sowie Posten gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe i, die nach 
Artikel 48 in Abzug zu bringen sind, 

c) jeden Abzug gemäß Artikel 56 Buchstaben b bis d, 

d) jeden Abzug gemäß Artikel 66 Buchstaben b bis d. 

A b s c h n i t t 4 

M i n d e r h e i t s b e t e i l i g u n g e n u n d d u r c h T o c h t e r 
u n t e r n e h m e n b e g e b e n e I n s t r u m e n t e d e s z u s ä t z l i 
c h e n K e r n k a p i t a l s u n d d e s E r g ä n z u n g s k a p i t a l s 

Artikel 479 

Anerkennung von nicht als Minderheitsbeteiligungen geltenden 
Instrumenten und Positionen im konsolidierten harten Kernkapital 

(1) Abweichend von Teil 2 Titel III entscheiden die zuständigen 
Behörden ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2017 gemäß 
den Absätzen 2 und 3 über die Anerkennung von Positionen im kon
solidierten harten Kernkapital, die im Einklang mit den nationalen Maß
nahmen zur Umsetzung des Artikels 65 der Richtlinie 2006/48/EG zu 
den konsolidierten Rücklagen gerechnet würden und aus einem der 
folgenden Gründe nicht als konsolidiertes hartes Kernkapital gelten: 

a) das Instrument gilt nicht als Instrument des harten Kernkapitals, so 
dass die verbundenen einbehaltenen Gewinne und Agios nicht zu 
den Posten des konsolidierten harten Kernkapitals gerechnet werden 
können; 

b) die Positionen sind aufgrund von Artikel 81 Absatz 2 nicht anerken
nungsfähig; 
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c) die Positionen sind nicht anerkennungsfähig, weil das Tochterunter
nehmen kein Institut oder Unternehmen ist, das aufgrund des an
wendbaren nationalen Rechts den Anforderungen dieser Verordnung 
und der Richtlinie 2013/36/EU unterliegt; 

d) die Positionen sind nicht anerkennungsfähig, weil das Tochterunter
nehmen nicht vollständig in die Konsolidierung nach Teil 1 Titel II 
Kapitel 2 einbezogen ist. 

(2) Der anwendbare Prozentsatz der in Absatz 1 genannten Positio
nen, die im Einklang mit den nationalen Umsetzungsmaßnahmen für 
Artikel 65 der Richtlinie 2006/48/EG als konsolidierte Rücklagen gelten 
würden, gilt als konsolidiertes hartes Kernkapital. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 2 liegt der anwendbare Prozentsatz 
innerhalb folgender Bandbreiten: 

a) 0 % bis 80 % ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014, 

b) 0 % bis 60 % ab dem 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015, 

c) 0 % bis 40 % ab dem 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016, 

d) 0 % bis 20 % ab dem 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017. 

(4) Die zuständigen Behörden legen den anwendbaren Prozentsatz 
innerhalb der in Absatz 3 genannten Bandbreiten fest und veröffent
lichen diesen Wert. 

Artikel 480 

Anerkennung von Minderheitsbeteiligungen und qualifiziertem 
zusätzlichem Kernkapital und Ergänzungskapital in den 

konsolidierten Eigenmitteln 

(1) Abweichend von Artikel 84 Buchstabe b, Artikel 85 Buchstabe b 
und Artikel 87 Buchstabe b werden die in diesen Artikeln genannten 
Prozentsätze ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2017 mit 
dem jeweiligen anwendbaren Faktor multipliziert. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 liegt der anwendbare Faktor inner
halb folgender Bandbreiten: 

a) 0,2 bis 1 ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014, 

b) 0,4 bis 1 ab dem 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015, 

c) 0,6 bis 1 ab dem 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 und 

d) 0,8 bis 1 ab dem 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017. 
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(3) Die zuständigen Behörden legen den anwendbaren Faktor inner
halb der in Absatz 2 genannten Bandbreiten fest und veröffentlichen 
diesen Wert. 

A b s c h n i t t 5 

Z u s ä t z l i c h e K o r r e k t u r p o s t e n s o w i e A b z ü g e 

Artikel 481 

Zusätzliche Korrekturposten sowie Abzüge 

(1) Abweichend von den Artikeln 32 bis 36, 56 und 66 nehmen die 
Institute ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2017 Anpas
sungen vor, um den nach den nationalen Umsetzungsmaßnahmen für 
die Artikel 57, 61, 63, 63a, 64 und 66 der Richtlinie 2006/48/EG und 
die Artikel 13 und 16 der Richtlinie 2006/49/EG vorgeschriebenen, 
nach Teil 2 aber nicht geforderten anwendbaren Prozentsatz der Kor
rekturposten oder Abzüge in Posten des harten Kernkapitals, des Kern
kapitals, des Ergänzungskapitals oder der Eigenmittel zu berücksichti
gen oder von diesen abzuziehen. 

(2) Abweichend von Artikel 36 Absatz 1 Ziffer i und Artikel 49 
Absatz 1 können die zuständigen Behörden ab dem 1. Januar 2014 
bis zum 31. Dezember 2014 Instituten vorschreiben oder gestatten, an
stelle des Abzugs nach Artikel 36 Absatz 1 die Methoden nach Arti
kel 49 Absatz 1 anzuwenden, wenn die Voraussetzungen nach Artikel 49 
Absatz 1 Buchstabe b nicht erfüllt sind. In diesen Fällen wird der Anteil 
der Positionen in den Eigenmittelinstrumenten eines Unternehmens der 
Finanzbranche, an dem das Mutterunternehmen eine wesentliche Betei
ligung hält, der nicht nach Artikel 49 Absatz 1 in Abzug zu bringen ist, 
durch den anwendbaren Prozentsatz nach Absatz 4 bestimmt. Für den 
nicht abzugsfähigen Betrag gelten gegebenenfalls die Anforderungen 
des Artikels 49 Absatz 4. 

(3) Für die Zwecke von Absatz 1 liegt der anwendbare Prozentsatz 
innerhalb folgender Bandbreiten: 

a) 0 % bis 80 % ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014, 

b) 0 % bis 60 % ab dem 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015, 

c) 0 % bis 40 % ab dem 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016, 

d) 0 % bis 20 % ab dem 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017. 

(4) Für die Zwecke von Absatz 2 liegt der anwendbare Prozentsatz 
ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 zwischen 0 % und 
50 %. 
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(5) Für jeden Korrekturposten oder Abzug nach den Absätzen 1 
oder 2 legen die zuständigen Behörden den anwendbaren Prozentsatz 
innerhalb der in den Absätzen 3 bzw. 4 genannten Bandbreiten fest und 
veröffentlichen diese Werte. 

(6) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, um die Kriterien zu präzisieren, nach denen die zuständigen Be
hörden festlegen, ob im Einklang mit den nationalen Maßnahmen zur 
Umsetzung der Richtlinie 2006/48/EG oder der Richtlinie 2006/49/EG 
vorgenommene Anpassungen der Eigenmittel oder der Eigenmittel
bestandteile, die nicht in Teil 2 vorgesehen sind, für die Zwecke dieses 
Artikels bezüglich der Posten des harten Kernkapitals, zusätzlichen 
Kernkapitals, Kernkapitals, Ergänzungskapitals oder der Eigenmittel 
vorzunehmen sind. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. Juli 2013. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 482 

Anwendung auf Derivatgeschäfte mit Pensionsfonds 

Hinsichtlich der in Artikel 89 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ge
nannten Geschäfte, die mit einem Altersversorgungssystem im Sinne des 
Artikels 2 jener Verordnung eingegangen werden, berechnen Institute 
gemäß Artikel 382 Absatz 4 Buchstabe c keine Eigenmittelanforderung 
für das CVA-Risiko. 

KAPITEL 2 

Bestandsschutz für Kapitalinstrumente 

A b s c h n i t t 1 

I n s t r u m e n t e d e r s t a a t l i c h e n B e i h i l f e 

Artikel 483 

Bestandsschutz für Instrumente der staatlichen Beihilfe 

(1) Abweichend von den Artikeln 26 bis 29, 51, 52, 62 und 63 findet 
dieser Artikel ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2017 auf 
Kapitalinstrumente und -posten Anwendung, die folgende Voraussetzun
gen erfüllen: 

a) Die Instrumente wurden vor dem 1. Januar 2014 begeben; 

b) die Instrumente wurden im Zusammenhang mit einer Rekapitalisie
rung gemäß den Regeln für staatliche Beihilfen begeben. Sofern ein 
Teil der Instrumente von privaten Anlegern gezeichnet wurde, muss 
dieser vor dem 30. Juni 2012 und zusammen mit den von dem 
Mitgliedstaat gezeichneten Teilen begeben worden sein; 
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c) die Instrumente wurden von der Kommission gemäß Artikel 107 
AEUV als mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen. 

Wurden die Instrumente sowohl von dem Mitgliedstaat als auch von 
privaten Anlegern gezeichnet, so gilt im Falle einer teilweisen Rück
zahlung der von dem Mitgliedstaat gezeichneten Instrumente für den 
entsprechenden Anteil des von Privatanlegern gezeichneten Teils der 
Instrumente Bestandsschutz gemäß Artikel 484. Wurden alle vom Staat 
gezeichneten Instrumente zurückgezahlt, so gilt für die verbleibenden 
von Privatanlegern gezeichneten Instrumente Bestandsschutz gemäß Ar
tikel 484. 

(2) Instrumente, die die Voraussetzungen der nationalen Maßnahmen 
zur Umsetzung des Artikels 57 Buchstabe a der Richtlinie 2006/48/EG 
erfüllt haben, gelten als Instrumente des harten Kernkapitals, ungeachtet 
eines der folgenden Umstände: 

a) Die Bedingungen des Artikels 28 sind nicht erfüllt, 

b) die Instrumente wurden von einem Unternehmen nach Artikel 27 
begeben, und die Bedingungen des Artikels 28, oder gegebenenfalls 
des Artikels 29 sind nicht erfüllt. 

(3) Instrumente im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe c, die die Vo
raussetzungen der nationalen Maßnahmen zur Umsetzung des Arti
kels 57 Buchstabe a der Richtlinie 2006/48/EG nicht erfüllen, gelten 
als Instrumente des harten Kernkapitals, selbst wenn die Anforderungen 
des Absatzes 2 Buchstaben a oder b nicht erfüllt sind, solange die 
Anforderungen des Absatzes 8 erfüllt sind. 

Instrumente, die gemäß Unterabsatz 1 als Instrumente des harten Kern
kapitals gelten, gelten nicht als Instrumente des zusätzlichen Kernkapi
tals oder Ergänzungskapitalinstrumente im Sinne der Absätze 5 bzw. 7. 

(4) Instrumente, die die Voraussetzungen der nationalen Maßnahmen 
zur Umsetzung des Artikels 57 Buchstabe ca und des Artikels 66 Ab
satz 1 der Richtlinie 2006/48/EG erfüllt haben, gelten als Instrumente 
des zusätzlichen Kernkapitals, selbst wenn die Bedingungen des Arti
kels 52 Absatz 1 nicht erfüllt sind. 

(5) Instrumente im Sinne von Absatz 1 Buchstabe c, die die Voraus
setzungen der nationalen Maßnahmen zur Umsetzung des Artikels 57 
Buchstabe ca der Richtlinie 2006/48/EG nicht erfüllen, gelten als Instru
mente des zusätzlichen Kernkapitals, selbst wenn die Bedingungen des 
Artikels 52 Absatz 1 nicht erfüllt sind, solange die Anforderungen des 
Absatzes 8 erfüllt sind. 

Instrumente, die gemäß Unterabsatz 1 als Instrumente des zusätzlichen 
Kernkapitals gelten, können nicht als Instrumente des harten Kernkapi
tals oder Ergänzungskapitalinstrumente im Sinne der Absätze 3 bzw. 7 
gelten. 
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(6) Instrumente, die die Voraussetzungen der nationalen Maßnahmen 
zur Umsetzung des Artikels 57 Buchstaben f, g oder h und des Arti
kels 66 Absatz 1 der Richtlinie 2006/48/EG erfüllt haben, gelten als 
Ergänzungskapitalinstrumente, auch wenn sie nicht in Artikel 62 ge
nannt oder die Bedingungen des Artikels 63 nicht erfüllt sind. 

(7) Instrumente im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe c, die die Vo
raussetzungen der nationalen Maßnahmen zur Umsetzung des Arti
kels 57 Buchstabe f, g und h und des Artikels 66 Absatz 1 der Richt
linie 2006/48/EG nicht erfüllen, gelten als Ergänzungskapitalinstrumen
te, auch wenn sie nicht in Artikel 62 genannt oder die Bedingungen des 
Artikels 63 nicht erfüllt sind, solange die Anforderungen des Absatzes 8 
erfüllt sind. 

Instrumente, die gemäß Unterabsatz 1 als Ergänzungskapitalinstrumente 
gelten, können nicht als Instrumente des harten Kernkapitals oder des 
zusätzlichen Kernkapitals im Sinne der Absätze 3 bzw. 5 gelten. 

(8) Instrumente im Sinne der Absätze 3, 5 bzw. 7 können nur dann 
als Eigenmittelinstrumente im Sinne dieser Absätze gelten, wenn die 
Voraussetzung nach Absatz 1 Buchstabe a erfüllt ist und wenn sie durch 
Institute begeben werden, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat haben, 
der ein wirtschaftliches Anpassungsprogramm durchführen muss und 
die Emission der betreffenden Instrumente im Rahmen dieses Pro
gramms vereinbart oder möglich ist. 

A b s c h n i t t 2 

I n s t r u m e n t e , d i e k e i n e s t a a t l i c h e n B e i h i l f e n 
d a r s t e l l e n 

U n t e r a b s c h n i t t 1 

B e s t a n d s s c h u t z f ä h i g k e i t u n d B e s c h r ä n k u n g e n d e s 
B e s t a n d s s c h u t z e s 

Artikel 484 

Bestandsschutzfähige Posten, die nach den nationalen Maßnahmen 
zur Umsetzung der Richtlinie 2006/48/EG als Eigenmittel gelten 

(1) Dieser Artikel gilt ausschließlich für Instrumente und Positionen, 
die am 31. Dezember 2011 oder davor begeben wurden und die am 
31. Dezember 2011 als Eigenmittel galten, und die keine Instrumente im 
Sinne des Artikels 483 Absatz 1 sind. 

(2) Abweichend von den Artikeln 26 bis 29, 51, 52, 62 und 63 findet 
dieser Artikel ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2021 
Anwendung. 

(3) Vorbehaltlich Artikel 485 und der Beschränkung gemäß Arti
kel 486 Absatz 2 gelten Kapital im Sinne des Artikels 22 der Richt
linie 86/635/EWG und das damit verbundene Agio, die gemäß den 
nationalen Maßnahmen zur Umsetzung des Artikels 57 Buchstabe a 
der Richtlinie 2006/48/EG zu den ursprünglichen Eigenmitteln zählen, 
als Posten des harten Kernkapitals, auch wenn dieses Kapital die Be
dingungen des Artikels 28, oder gegebenenfalls des Artikels 29 nicht 
erfüllt. 
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(4) Vorbehaltlich der Beschränkung gemäß Artikel 486 Absatz 3 
gelten Instrumente und das damit verbundene Agio, die nach den na
tionalen Umsetzungsmaßnahmen für Artikel 57 Buchstabe ca und Ar
tikel 154 Absätze 8 und 9 der Richtlinie 2006/48/EG zu den ursprüng
lichen Eigenmitteln zählen, als Instrumente des zusätzlichen Kernkapi
tals, auch wenn die Bedingungen des Artikels 52 nicht erfüllt sind. 

(5) Vorbehaltlich der Beschränkungen gemäß Artikel 486 Absatz 4 
gelten Posten und das damit verbundene Agio, die die Voraussetzungen 
nach den nationalen Umsetzungsmaßnahmen für Artikel 57 Buchsta
ben e, f, g oder h der Richtlinie 2006/48/EG erfüllen, als Ergänzungs
kapitalposten, auch wenn sie nicht in Artikel 62 genannt sind oder die 
Bedingungen des Artikels 63 nicht erfüllt sind. 

Artikel 485 

Anerkennung von Agio, das mit Posten, die nach den nationalen 
Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie 2006/48/EG als 

Eigenmittel gelten, verbunden ist, als hartes Kernkapital 

(1) Dieser Artikel findet ausschließlich auf Instrumente Anwendung, 
die vor dem 31. Dezember 2010 begeben wurden und die keine Instru
mente im Sinne des Artikels 483 Absatz 1 sind. 

(2) Agio, das mit Kapital im Sinne des Artikels 22 der Richtlinie 
86/635/EWG, das gemäß den nationalen Maßnahmen zur Umsetzung 
des Artikels 57 Buchstabe a der Richtlinie 2006/48/EG zu den ur
sprünglichen Eigenmitteln zählte, verbunden ist, wird als Posten des 
harten Kernkapitals anerkannt, sofern die Bedingungen des Artikels 28 
Buchstaben i und j erfüllt sind. 

Artikel 486 

Beschränkungen des Bestandsschutzes bei Posten innerhalb von 
Posten des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals und 

des Ergänzungskapitals 

(1) Ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2021 ist das 
Ausmaß, in dem Instrumente und Posten nach Artikel 484 als Eigen
mittel gelten, im Einklang mit diesem Artikel beschränkt. 

(2) Der Betrag der Posten nach Artikel 484 Absatz 3, die als Posten 
des harten Kernkapitals gelten, ist auf den anwendbaren Prozentsatz der 
Summe der unter den Buchstaben a und b spezifizierten Beträge be
schränkt: 

a) Nominalbetrag des Kapitals im Sinne des Artikels 484 Absatz 3, das 
am 31. Dezember 2012 im Umlauf war, 

b) mit Posten nach Buchstabe a verbundenes Agio. 
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(3) Der Betrag der Posten nach Artikel 484 Absatz 4, die als Posten 
des zusätzlichen Kernkapitals gelten, ist auf den anwendbaren Prozent
satz beschränkt, multipliziert mit dem Ergebnis der Subtraktion der 
Beträge unter den Buchstaben c bis f von der Summe der Beträge unter 
den Buchstaben a und b: 

a) Nominalbetrag der Instrumente nach Artikel 484 Absatz 4, die sich 
am 31. Dezember 2012 nach wie vor im Umlauf befanden, 

b) mit Instrumenten nach Buchstabe a verbundenes Agio, 

c) Betrag der Instrumente nach Artikel 484 Absatz 4, die am 31. De
zember 2012 die in den nationalen Umsetzungsmaßnahmen für Ar
tikel 66 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 66 Absatz 1a der Richt
linie 2006/48/EG festgelegten Beschränkungen überschritten haben, 

d) mit Instrumenten nach Buchstabe c verbundenes Agio, 

e) Nominalbetrag der Instrumente nach Artikel 484 Absatz 4, die sich 
am 31. Dezember 2012 im Umlauf befanden, aber nicht als Instru
mente des zusätzlichen Kernkapitals im Sinne des Artikels 489 Ab
satz 4 gelten, 

f) mit Instrumenten nach Buchstabe e verbundenes Agio. 

(4) Der Betrag der Posten nach Artikel 484 Absatz 5, die als Ergän
zungskapitalposten gelten, ist auf den anwendbaren Prozentsatz des Er
gebnisses der Subtraktion der Summe der Beträge unter den Buchsta
ben e bis h von der Summe der Beträge unter den Buchstaben a bis d 
beschränkt: 

a) Nominalbetrag der Instrumente nach Artikel 484 Absatz 5, die sich 
am 31. Dezember 2012 nach wie vor im Umlauf befanden, 

b) mit Instrumenten nach Buchstabe a verbundenes Agio, 

c) Nominalbetrag des nachrangigen Darlehenskapitals, das am 31. De
zember 2012 nach wie vor im Umlauf war, verringert um den er
forderlichen Betrag nach Maßgabe der nationalen Maßnahmen zur 
Umsetzung des Artikels 64 Absatz 3 Buchstabe c der Richt
linie 2006/48/EG, 

d) Nominalbetrag der Posten nach Artikel 484 Absatz 5, die nicht zu 
den Instrumenten und dem nachrangigen Darlehenskapital gemäß 
den Buchstaben a und c gehören und am 31. Dezember 2012 im 
Umlauf waren, 

e) Nominalbetrag der Instrumente und Posten nach Artikel 484 Ab
satz 5, die am 31. Dezember 2012 im Umlauf waren und die in 
den nationalen Maßnahmen zur Umsetzung des Artikel 66 Absatz 1 
Buchstabe a der Richtlinie 2006/48/EG festgelegten Beschränkungen 
überschritten haben, 

f) mit Instrumenten nach Buchstabe e verbundenes Agio, 
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g) Nominalbetrag der Instrumente nach Artikel 484 Absatz 5, die am 
31. Dezember 2012 im Umlauf waren und nicht als Ergänzungs
kapitalinstrumente nach Artikel 490 Absatz 4 gelten; 

h) mit Instrumenten nach Buchstabe g verbundenes Agio. 

(5) Für die Zwecke dieses Artikels liegen die anwendbaren Prozent
sätze nach den Absätzen 2 bis 4 innerhalb folgender Bandbreiten: 

a) 60 % bis 80 % ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014, 

b) 40 % bis 70 % ab dem 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015, 

c) 20 % bis 60 % ab dem 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016, 

d) 0 % bis 50 % ab dem 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017, 

e) 0 % bis 40 % ab dem 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018, 

f) 0 % bis 30 % ab dem 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019, 

g) 0 % bis 20 % ab dem 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020, 

h) 0 % bis 10 % ab dem 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021. 

(6) Die zuständigen Behörden legen die anwendbaren Prozentsätze 
innerhalb der in Absatz 5 genannten Bandbreiten fest und veröffent
lichen diese Werte. 

Artikel 487 

Vom Bestandsschutz für Posten des harten Kernkapitals oder des 
zusätzlichen Kernkapitals ausgenommene Posten in anderen 

Eigenmittelbestandteilen 

(1) Abweichend von den Artikeln 51, 52, 62 und 63 dürfen Institute 
ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2021 Kapital und damit 
verbundenes Agio im Sinne des Artikels 484 Absatz 3, die von den 
Posten des harten Kernkapitals ausgeschlossen sind, weil sie den an
wendbaren Prozentsatz nach Artikel 486 Absatz 2 überschreiten, als 
Posten nach Artikel 484 Absatz 4 behandeln, soweit ihre Einbeziehung 
den nach Maßgabe des Artikels 486 Absatz 3 beschränkten anwend
baren Prozentsatz nicht überschreitet. 
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(2) Abweichend von den Artikeln 51, 52, 62 und 63 dürfen Institute 
ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2021 die nachstehenden 
Posten als Posten nach Artikel 484 Absatz 5 behandeln, soweit ihre 
Einbeziehung den nach Maßgabe des Artikels 486 Absatz 4 beschränk
ten anwendbaren Prozentsatz nicht überschreitet: 

a) Kapital und damit verbundenes Agio im Sinne des Artikels 484 
Absatz 3, die von den Posten des harten Kernkapitals ausgeschlossen 
sind, weil sie den anwendbaren Prozentsatz nach Artikel 486 Ab
satz 2 überschreiten, 

b) Instrumente und damit verbundenes Agio im Sinne des Artikels 484 
Absatz 4, die den anwendbaren Prozentsatz nach Artikel 486 Ab
satz 3 überschreiten. 

(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, um die Kriterien für die Behandlung der Eigenmittelinstrumente 
gemäß den Absätzen 1 und 2 ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. De
zember 2021 nach Maßgabe des Artikels 486 Absatz 4 oder 5 fest
zulegen. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards bis zum 28. Juli 2013. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 488 

Amortisation von Posten, die als Ergänzungskapitalposten 
bestandsgeschützt sind 

Die Posten nach Artikel 484 Absatz 5, die als Ergänzungskapitalposten 
nach Artikel 484 Absatz 5 oder Artikel 486 Absatz 4 gelten, unterliegen 
den Anforderungen des Artikels 64. 

U n t e r a b s c h n i t t 2 

E i n b e z i e h u n g v o n I n s t r u m e n t e n m i t K ü n d i g u n g s m ö g 
l i c h k e i t u n d T i l g u n g s a n r e i z i n P o s t e n d e s z u s ä t z l i c h e n 

K e r n k a p i t a l s u n d d e s E r g ä n z u n g s k a p i t a l s 

Artikel 489 

Hybride Instrumente mit Kündigungsmöglichkeit und 
Tilgungsanreiz 

(1) Abweichend von den Artikeln 51 und 52 gilt ab dem 1. Januar 
2014 bis zum 31. Dezember 2021 für Instrumente nach Artikel 484 
Absatz 4, in deren Bedingungen und Konditionen eine Kündigungs
möglichkeit mit einem Tilgungsanreiz für das Institut vorgesehen ist, 
der vorliegende Artikel. 
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(2) Die Instrumente gelten als Instrumente des zusätzlichen Kern
kapitals, vorausgesetzt 

a) das Institut konnte lediglich vor dem 1. Januar 2013 eine Kündi
gungsmöglichkeit mit einem Tilgungsanreiz ausüben, 

b) das Institut hat die Kündigungsmöglichkeit nicht ausgeübt, 

c) die Bedingungen des Artikels 52 sind ab dem 1. Januar 2013 erfüllt. 

(3) Die Instrumente gelten bis zum effektiven Fälligkeitstermin bei 
verminderter Anrechenbarkeit als Instrumente des zusätzlichen Kern
kapitals nach Artikel 484 Absatz 4 und gelten danach uneingeschränkt 
als Posten des zusätzlichen Kernkapitals, vorausgesetzt 

a) das Institut konnte lediglich am oder nach dem 1. Januar 2013 eine 
Kündigungsmöglichkeit mit einem Tilgungsanreiz ausüben, 

b) das Institut hat die Kündigungsmöglichkeit am effektiven Fälligkeits
termin der Instrumente nicht ausgeübt, 

c) die Bedingungen nach Artikel 52 sind ab dem effektiven Fälligkeits
termin der Instrumente erfüllt. 

(4) Die Instrumente gelten ab dem 1. Januar 2014 nicht als Instru
mente des zusätzlichen Kernkapitals und unterliegen nicht Artikel 484 
Absatz 4, wenn 

a) das Institut zwischen dem 31. Dezember 2011 und dem 1. Januar 
2013 eine Kündigungsmöglichkeit mit einem Tilgungsanreiz ausüben 
konnte, 

b) das Institut die Kündigungsmöglichkeit am effektiven Fälligkeitster
min der Instrumente nicht ausgeübt hat, 

c) die Bedingungen des Artikels 52 ab dem effektiven Fälligkeitstermin 
der Instrumente nicht erfüllt sind. 

(5) Die Instrumente gelten bis zum effektiven Fälligkeitstermin bei 
verminderter Anrechenbarkeit als Instrumente des zusätzlichen Kern
kapitals nach Artikel 484 Absatz 4 und gelten danach nicht als Instru
mente des zusätzlichen Kernkapitals, wenn 

a) das Institut am oder nach dem 1. Januar 2013 eine Kündigungs
möglichkeit mit einem Tilgungsanreiz ausüben konnte, 

b) das Institut die Kündigungsmöglichkeit am effektiven Fälligkeitster
min der Instrumente nicht ausgeübt hat, 

c) die Bedingungen des Artikels 52 ab dem effektiven Fälligkeitstermin 
der Instrumente nicht erfüllt sind. 
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(6) Die Instrumente gelten als Instrumente des zusätzlichen Kern
kapitals nach Artikel 484 Absatz 4, vorausgesetzt 

a) das Institut konnte lediglich vor oder am 31. Dezember 2011 eine 
Kündigungsmöglichkeit mit einem Tilgungsanreiz ausüben, 

b) das Institut hat die Kündigungsmöglichkeit am effektiven Fälligkeits
termin der Instrumente nicht ausgeübt, 

c) die Bedingungen nach Artikel 52 waren ab dem effektiven Fällig
keitstermin der Instrumente nicht erfüllt. 

Artikel 490 

Ergänzungskapitalposten mit einem Tilgungsanreiz 

(1) Abweichend von den Artikeln 62 und 63 gilt ab dem 1. Januar 
2014 bis zum 31. Dezember 2021 für Posten nach Artikel 484 Absatz 5, 
die gemäß den nationalen Umsetzungsmaßnahmen für Artikel 57 Buch
staben f oder h der Richtlinie 2006/48/EG anerkennungsfähig waren und 
in deren Bedingungen und Konditionen eine Kündigungsmöglichkeit 
mit einem Tilgungsanreiz für das Institut vorgesehen ist, der vorliegende 
Artikel. 

(2) Die Instrumente gelten als Ergänzungskapitalinstrumente, voraus
gesetzt 

a) das Institut konnte lediglich vor dem 1. Januar 2013 eine Kündi
gungsmöglichkeit mit einem Tilgungsanreiz ausüben, 

b) das Institut hat die Kündigungsmöglichkeit nicht ausgeübt, 

c) die Bedingungen des Artikels 63 sind ab 1. Januar 2013 erfüllt. 

(3) Die Posten gelten bis zum effektiven Fälligkeitstermin als Ergän
zungskapitalposten nach Artikel 484 Absatz 5 und gelten danach un
eingeschränkt als Ergänzungskapitalposten, vorausgesetzt 

a) das Institut konnte lediglich am oder nach dem 1. Januar 2013 eine 
Kündigungsmöglichkeit mit einem Tilgungsanreiz ausüben, 

b) das Institut hat die Kündigungsmöglichkeit am effektiven Fälligkeits
termin der Posten nicht ausgeübt, 

c) die Bedingungen nach Artikel 63 sind ab dem effektiven Fälligkeits
termin der Posten erfüllt. 

(4) Die Posten gelten ab dem 1. Januar 2014 nicht als Ergänzungs
kapitalposten, wenn 
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a) das Institut lediglich zwischen dem 31. Dezember 2011 und dem 
1. Januar 2013 eine Kündigungsmöglichkeit mit einem Tilgungs
anreiz ausüben konnte, 

b) das Institut die Kündigungsmöglichkeit am effektiven Fälligkeitster
min der Posten nicht ausgeübt hat, 

c) die Bedingungen nach Artikel 63 ab dem effektiven Fälligkeitstermin 
der Posten nicht erfüllt sind. 

(5) Die Posten gelten bis zum effektiven Fälligkeitstermin bei ver
minderter Anrechenbarkeit als Ergänzungskapitalposten nach Artikel 484 
Absatz 5 und gelten danach nicht als Ergänzungskapitalposten, wenn 

a) das Institut am oder nach dem 1. Januar 2013 eine Kündigungs
möglichkeit mit einem Tilgungsanreiz ausüben konnte, 

b) das Institut die Kündigungsmöglichkeit am effektiven Fälligkeitster
min nicht ausgeübt hat, 

c) die Bedingungen des Artikels 63 ab dem effektiven Fälligkeitstermin 
der Posten nicht erfüllt sind. 

(6) Die Posten gelten als Ergänzungskapitalposten nach Artikel 484 
Absatz 5, vorausgesetzt 

a) das Institut konnte lediglich vor oder am 31. Dezember 2011 eine 
Kündigungsmöglichkeit mit einem Tilgungsanreiz ausüben, 

b) das Institut hat die Kündigungsmöglichkeit am effektiven Fälligkeits
termin der Posten nicht ausgeübt, 

c) die Bedingungen nach Artikel 63 sind ab dem effektiven Fälligkeits
termin der Posten nicht erfüllt. 

Artikel 491 

Effektiver Fälligkeitstermin 

Für die Zwecke der Artikel 489 und 490 wird der effektive Fälligkeits
termin wie folgt bestimmt: 

a) Für die Posten nach den Absätzen 3 und 5 jener Artikel ist dies der 
Tag der ersten Kündigungsmöglichkeit mit einem Tilgungsanreiz am 
oder nach dem 1. Januar 2013; 

b) für die Posten nach Absatz 4 jener Artikel ist dies der Tag der ersten 
Kündigungsmöglichkeit mit einem Tilgungsanreiz zwischen dem 
31. Dezember 2011 und dem 1. Januar 2013; 
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c) für die Posten nach Absatz 6 jener Artikel ist dies der Tag der ersten 
Kündigungsmöglichkeit mit einem Tilgungsanreiz vor dem 31. De
zember 2011. 

KAPITEL 3 

Übergangsbestimmungen für die Offenlegung von Eigenmitteln 

Artikel 492 

Offenlegung von Eigenmitteln 

(1) Institute wenden diesen Artikel ab dem 1. Januar 2014 bis zum 
31. Dezember 2021 an. 

(2) Die Institute legen ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezem
ber 2015 offen, in welchem Ausmaß die Höhe des harten Kernkapitals 
und des Kernkapitals die in Anforderungen des Artikels 465 übersteigt. 

(3) Die Institute legen ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 
2017 folgende zusätzliche Informationen über ihre Eigenmittel offen: 

a) Art und Wirkung der im Einklang mit den Artikeln 467 bis 470, 
474, 476 und 479 angewandten individuellen Korrekturposten sowie 
Abzüge auf das harte Kernkapital, das zusätzliche Kernkapital, Er
gänzungskapital und die Eigenmittel,; 

b) Beträge der Minderheitsbeteiligungen und Instrumente des zusätzli
chen Kernkapitals und Ergänzungskapitals sowie die verbundenen 
einbehaltenen Gewinne und Agios, die durch Tochterunternehmen 
begeben wurden und im Einklang mit Kapitel 1 Abschnitt 4 in das 
konsolidierte harte Kernkapital, zusätzliche Kernkapital, Ergänzungs
kapital und die Eigenmittel einbezogen werden, 

c) Wirkung der im Einklang mit Artikel 481 angewandten individuellen 
Korrekturposten sowie Abzüge auf das harte Kernkapital, zusätzliche 
Kernkapital, Ergänzungskapital und die Eigenmittel,; 

d) Art und Betrag der Posten, die durch die Anwendung der in Kapitel 2 
Abschnitt 2 erläuterten Abweichungen zu den Posten des harten 
Kernkapitals, des Kernkapitals und des Ergänzungskapitals gerechnet 
werden können. 

(4) Die Institute legen ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezem
ber 2021 den Umfang der Instrumente offen, die in Anwendung des 
Artikels 484 zu den Instrumenten des harten Kernkapitals, des zusätz
lichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals gerechnet werden kön
nen. 
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(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards 
zur Festlegung einheitlicher Formate für die Offenlegungen gemäß die
sem Artikel aus. Die Formate enthalten auch die in Artikel 437 Absatz 1 
Buchstaben a, b, d und e genannten Posten nach den Änderungen 
gemäß den Kapiteln 1 und 2. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 
Durchführungsstandards bis zum 28. Juli 2013. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durch
führungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verord
nung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

KAPITEL 4 

Großkredite, Eigenmittelanforderungen, Verschuldung und Basel-I- 
Untergrenze 

Artikel 493 

Übergangsbestimmungen für Großkredite 

(1) ►M9 Bis zum 26. Juni 2021 gelten die Bestimmungen in Bezug 
auf Großkredite gemäß den Artikeln 387 bis 403 der vorliegenden Ver
ordnung nicht für Wertpapierfirmen, deren Haupttätigkeit ausschließlich 
in der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit den Finanzinstrumenten gemäß Anhang I Abschnitt 
C Nummern 5, 6, 7, 9, 10 und 11 der Richtlinie 2014/65/EU besteht 
und für die die Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 1 ) am 31. Dezember 2006 nicht galt. ◄ 

▼M9 __________ 

▼C2 
(3) Abweichend von Artikel 400 Absätze 2 und 3 können die Mit
gliedstaaten während einer Übergangszeit bis zum Inkrafttreten eines 
etwaigen Rechtsakts im Anschluss an die Überprüfung gemäß Arti
kel 507, höchstens aber bis zum 31. Dezember 2028 folgende Risiko
positionen vollständig oder teilweise von der Anwendung des Arti
kels 395 Absatz 1 ausnehmen: 

a) gedeckte Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 129 Ab
sätze 1, 3 und 6, 

▼C2 

( 1 ) Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der Richt
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b) Aktiva in Form von Forderungen an regionale oder lokale Gebiets
körperschaften der Mitgliedstaaten, denen nach Teil 3 Titel II Ka
pitel 2 ein Risikogewicht von 20 % zugewiesen würde, sowie andere 
gegenüber diesen Gebietskörperschaften bestehende bzw. von ihnen 
abgesicherte Risikopositionen, denen nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 
ein Risikogewicht von 20 % zugewiesen würde, 

▼M8 
c) Risikopositionen eines Instituts, einschließlich Beteiligungen oder 

sonstiger Anteile, gegenüber seinem Mutterunternehmen, anderen 
Tochterunternehmen desselben und eigenen Tochterunternehmen 
und qualifizierten Beteiligungen, sofern diese in die Beaufsichtigung 
auf konsolidierter Basis einbezogen sind, der das Institut gemäß 
dieser Verordnung, der Richtlinie 2002/87/EG oder nach gleichwer
tigen Normen eines Drittlandes auch selbst unterliegt; Risikopositio
nen, die diese Kriterien nicht erfüllen, werden unabhängig davon, ob 
sie von Artikel 395 Absatz 1 ausgenommen sind oder nicht, als 
Risikopositionen gegenüber Dritten behandelt, 

▼C2 
d) Aktiva in Form von Forderungen und sonstigen Krediten, einschließ

lich Beteiligungen oder sonstigen Anteilen, an regionale Kreditinsti
tute oder Zentralkreditinstitute, denen das Kreditinstitut aufgrund von 
Rechts- oder Satzungsvorschriften im Rahmen eines Verbunds ange
hört und die nach diesen Vorschriften beauftragt sind, den Liquidi
tätsausgleich innerhalb dieses Verbunds vorzunehmen, 

e) Aktiva in Form von Forderungen und sonstigen Risikopositionen 
von Kreditinstituten gegenüber Kreditinstituten, wobei eines der be
teiligten Institute bei seiner Tätigkeit nicht dem Wettbewerb aus
gesetzt ist und im Rahmen von Legislativprogrammen oder seiner 
Satzung Darlehen vergibt oder garantiert, um unter staatlicher Auf
sicht gleich welcher Art und mit eingeschränktem Verwendungs
zweck für die vergebenen Darlehen bestimmte Wirtschaftssektoren 
zu fördern, sofern die betreffenden Risikopositionen aus derartigen 
über Kreditinstitute an die Begünstigten weitergereichten Darlehen 
oder aus Garantien für diese Darlehen herrühren, 

f) Aktiva in Form von Forderungen und sonstigen Krediten an Institu
te, sofern diese Kredite keine Eigenmittel dieser Institute darstellen, 
höchstens bis zum folgenden Geschäftstag bestehen und nicht auf 
eine wichtige Handelswährung lauten, 

g) Aktiva in Form von Forderungen an Zentralbanken aufgrund des bei 
ihnen zu haltenden Mindestreservesolls, die auf deren jeweiligeLan
deswährung lauten, 

h) Aktiva in Form von Forderungen an Zentralstaaten aufgrund von zur 
Erfüllung der gesetzlichen Liquiditätsanforderungen gehaltenen 
Staatsschuldtiteln, die auf deren jeweilige Landeswährung lauten 
und in dieser refinanziert sind, sofern — nach dem Ermessen der 
zuständigen Behörde — diese Zentralstaaten von einer ECAI mit 
„Investment Grade“ bewertet wurden, 

▼C2
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i) 50 % der als außerbilanzielle Geschäfte mit mittlerem/niedrigem Ri
siko eingestuften Dokumentenakkreditive und der als außerbilan
zielle Geschäfte mit mittlerem/ niedrigem Risiko eingestuften nicht 
in Anspruch genommenen Kreditfazilitäten, die in Anhang I genannt 
sind, sowie mit Zustimmung der zuständigen Behörden 80 % der 
Garantien, die keine Kreditgarantien sind und die auf Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften beruhen und von Kreditgarantiegemein
schaften, die den Status eines Kreditinstituts besitzen, den ihnen 
angeschlossenen Kunden geboten werden, 

j) rechtlich vorgeschriebene Garantien, die zur Anwendung kommen, 
wenn ein über die Emission von Hypothekenanleihen refinanziertes 
Hypothekendarlehen vor Eintragung der Hypothek im Grundbuch an 
den Darlehensnehmer ausgezahlt wird, sofern die Garantie nicht dazu 
verwendet wird, bei der Berechnung der risikogewichteten Aktiva 
das Risiko zu verringern, 

k) Aktiva in Form von Forderungen und sonstige Risikopositionen ge
genüber anerkannten Börsen. 

▼M4 
(4) Abweichend von Artikel 395 Absatz 1 können die zuständigen 
Behörden den Instituten gestatten, jede der in Absatz 5 des vorliegenden 
Artikels aufgeführten Risikopositionen, die die Voraussetzungen nach 
Absatz 6 des vorliegenden Artikels erfüllen, bis zu den folgenden Ober
grenzen zu halten: 

a) 100 % des Kernkapitals des Instituts bis zum 31. Dezember 2018; 

b) 75 % des Kernkapitals des Instituts bis zum 31. Dezember 2019; 

c) 50 % des Kernkapitals des Instituts bis zum 31. Dezember 2020. 

Die in Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und c genannten Höchstgrenzen 
gelten für Risikopositionswerte nach Berücksichtigung der Wirkung der 
Kreditrisikominderung gemäß den Artikeln 399 bis 403. 

(5) Die Übergangsbestimmungen nach Absatz 4 gelten für folgende 
Risikopositionen: 

a) Aktiva in Form von Forderungen an Zentralstaaten, Zentralbanken 
oder öffentliche Stellen der Mitgliedstaaten; 

b) Aktiva in Form von Forderungen, die von Zentralstaaten, Zentral
banken oder öffentlichen Stellen der Mitgliedstaaten ausdrücklich 
abgesichert sind; 

c) sonstige Risikopositionen, die gegenüber Zentralstaaten, Zentralban
ken oder öffentlichen Stellen der Mitgliedstaaten bestehen oder von 
diesen abgesichert sind; 

▼C2
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d) Aktiva in Form von Forderungen an regionale oder lokale Gebiets
körperschaften der Mitgliedstaaten, die nach Artikel 115 Absatz 2 
wie Risikopositionen gegenüber dem Zentralstaat behandelt werden; 

e) sonstige Risikopositionen, die gegenüber regionalen oder lokalen 
Gebietskörperschaften der Mitgliedstaaten bestehen oder von diesen 
abgesichert sind und nach Artikel 115 Absatz 2 wie Risikopositionen 
gegenüber dem Zentralstaat behandelt werden. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstaben a, b und c gelten die 
Übergangsbestimmungen nach Absatz 4 des vorliegenden Artikels nur 
für Aktiva und sonstige Risikopositionen, die gegenüber öffentlichen 
Stellen bestehen oder von diesen abgesichert sind und nach Artikel 116 
Absatz 4 wie Risikopositionen gegenüber dem Zentralstaat, einer regio
nalen oder einer lokalen Gebietskörperschaft behandelt werden. Werden 
Aktiva und sonstige Risikopositionen, die gegenüber öffentlichen Stel
len bestehen oder von diesen abgesichert sind, nach Artikel 116 Absatz 4 
wie Risikopositionen gegenüber einer regionalen oder einer lokalen 
Gebietskörperschaft behandelt, so sind die Übergangsbestimmungen 
nach Absatz 4 des vorliegenden Artikels nur zulässig, wenn die gegen
über dieser regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft bestehenden 
Risikopositionen nach Artikel 115 Absatz 2 wie Risikopositionen ge
genüber dem Zentralstaat behandelt werden. 

(6) Die Übergangsbestimmungen nach Absatz 4 des vorliegenden 
Artikels gelten nur, wenn eine Risikoposition nach Absatz 5 des vor
liegenden Artikels alle folgenden Bedingungen erfüllt: 

a) Der Risikoposition würde nach Artikel 495 Absatz 2 in seiner am 
31. Dezember 2017 geltenden Fassung ein Risikogewicht von 0 % 
zugewiesen; 

b) die Risikoposition entstand am oder nach dem 12. Dezember 2017. 

(7) Eine vor dem 12. Dezember 2017 entstandene Risikoposition 
nach Absatz 5 des vorliegenden Artikels, der am 31. Dezember 2017 
nach Artikel 495 Absatz 2 ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen 
wurde, ist von der Anwendung des Artikels 395 Absatz 1 ausgenom
men. 

▼M8 

Artikel 494 

Übergangsbestimmungen hinsichtlich der Anforderungen an 
Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

(1) Abweichend von Artikel 92a erfüllen als Abwicklungseinheiten 
ermittelte Institute, bei denen es sich um G-SRI handelt oder die Teil 
eines G-SRI sind, vom 27. Juni 2019 bis zum 31. Dezember 2021 
jederzeit die folgenden Anforderungen an Eigenmittel und berücksich
tigungsfähige Verbindlichkeiten: 

a) eine risikobasierte Quote von 16 %, die den Eigenmitteln und be
rücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten des Instituts, ausgedrückt 
als Prozentsatz des gemäß Artikel 92 Absätze 3 und 4 berechneten 
Gesamtrisikobetrags, entspricht; 

b) eine nicht-risikobasierte Quote von 6 %, die den Eigenmitteln und 
berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten des Instituts, aus
gedrückt als Prozentsatz der Gesamtrisikopositionsmessgröße nach 
Artikel 429 Absatz 4, entspricht. 

▼M4
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(2) Abweichend von Artikel 72b Absatz 3 können Instrumente be
rücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten nach Artikel 72b Absatz 3 
vom 27. Juni 2019 bis zum 31. Dezember 2021 in einem Umfang 
von 2,5 % des gemäß Artikel 92 Absätze 3 und 4 berechneten Gesamt
risikobetrags Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten zuge
rechnet werden. 

(3) Abweichend von Artikel 72b Absatz 3 gelten Verbindlichkei
ten — bis die Abwicklungsbehörde erstmals die Einhaltung der in 
Buchstabe c des genannten Absatzes festgelegten Bedingungen bewer
tet — als Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten bis zu 
einem aggregierten Betrag, der bis zum 31. Dezember 2021 2,5 % und 
nach diesem Datum 3,5 % des gemäß Artikel 92 Absätze 3 und 4 
berechneten Gesamtrisikobetrags nicht überschreitet, sofern sie die in 
Artikel 72b Absatz 3 Buchstaben a und b festgelegten Bedingungen 
erfüllen. 

Artikel 494a 

Bestandsschutz für Emissionen von Zweckgesellschaften 

(1) Abweichend von Artikel 52 zählen nicht direkt von einem Institut 
begebene Kapitalinstrumente nur dann bis zum 31. Dezember 2021 zu 
den Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals, wenn alle folgenden 
Bedingungen erfüllt sind: 

a) die in Artikel 52 Absatz 1 festgelegten Bedingungen, mit Ausnahme 
der Bedingung, dass die Instrumente direkt von dem Institut begeben 
werden; 

b) die Instrumente werden über ein in die Konsolidierung nach Teil 1 
Titel II Kapitel 2 einbezogenes Unternehmen begeben; 

c) die Erträge stehen dem Institut unmittelbar und uneingeschränkt in 
einer Form zur Verfügung, die den in diesem Absatz festgelegten 
Bedingungen genügt. 

(2) Abweichend von Artikel 63 zählen nicht direkt von einem Institut 
begebene Kapitalinstrumente nur dann bis zum 31. Dezember 2021 zu 
den Instrumenten des Ergänzungskapitals, wenn alle folgenden Bedin
gungen erfüllt sind: 

a) die in Artikel 63 Absatz 1 festgelegten Bedingungen, mit Ausnahme 
der Bedingung, dass die Instrumente direkt von dem Institut begeben 
werden; 

b) die Instrumente werden über ein in die Konsolidierung nach Teil 1 
Titel II Kapitel 2 einbezogenes Unternehmen begeben; 

c) die Erträge stehen dem Institut unmittelbar und uneingeschränkt in 
einer Form zur Verfügung, die den in diesem Absatz festgelegten 
Bedingungen genügt. 

Artikel 494b 

Bestandsschutz für Eigenmittelinstrumente und Instrumente 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 

(1) Abweichend von den Artikeln 51 und 52 gelten Instrumente, die 
vor dem 27. Juni 2019 begeben werden, spätestens bis zum 28. Juni 
2025 als Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals, wenn sie die in den 
Artikeln 51 und 52 festgelegten Bedingungen, ausgenommen die Be
dingungen nach Artikel 52 Absatz 1 Buchstaben p, q und r, erfüllen. 
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(2) Abweichend von den Artikeln 62 und 63 gelten vor dem 27. Juni 
2019 begebene Instrumente spätestens bis zum 28. Juni 2025 als Instru
mente des Ergänzungskapitals, wenn sie die in den Artikeln 62 und 63 
festgelegten Bedingungen, ausgenommen die Bedingungen nach Arti
kel 63 Buchstaben n, o und p, erfüllen. 

(3) Abweichend von Artikel 72a Absatz 1 Buchstabe a gelten vor 
dem 27. Juni 2019 begebene Instrumente als Posten berücksichtigungs
fähiger Verbindlichkeiten, wenn sie die in Artikel 72b festgelegten Be
dingungen, ausgenommen die Bedingungen nach Artikel 72b Absatz 2 
Buchstabe b Ziffer ii und Buchstaben f bis m, erfüllen. 

▼M12 

Artikel 494c 

Bestandsschutz für vorrangige Verbriefungspositionen 

Abweichend von Artikel 270 darf ein Originator die risikogewichteten 
Positionsbeträge einer vorrangigen Verbriefungsposition gemäß den Ar
tikeln 260, 262 oder 264 berechnen, wenn die beiden folgenden Bedin
gungen erfüllt sind: 

a) Die Verbriefung wurde vor dem 9. April 2021 begeben. 

b) Die Verbriefung erfüllte am 8. April 2021 die zu diesem Zeitpunkt 
geltenden Bedingungen des Artikels 270. 

▼C2 

Artikel 495 

Behandlung von Beteiligungspositionen bei der Anwendung des 
IRB-Ansatzes 

(1) Abweichend von Teil 3 Kapitel 3 darf die zuständige Behörde 
bestimmte Kategorien von Beteiligungspositionen, die von Instituten 
und EU-Tochterunternehmen von Instituten in dem betreffenden Mit
gliedstaat am 31. Dezember 2007 gehalten werden, bis zum 31. Dezem
ber 2017 von der Behandlung im IRB-Ansatz ausnehmen. Die zustän
dige Behörde veröffentlicht im Einklang mit Artikel 143 der Richt
linie 2013/36/EU die Kategorien von Beteiligungspositionen, auf die 
diese Behandlung angewandt wird. 

Die ausgenommene Position bemisst sich nach der Anzahl der Anteile 
zum 31. Dezember 2007 und jeder weiteren unmittelbar aus diesem 
Besitz resultierenden Zunahme der Anteile, sofern diese nicht die Be
teiligungsquote an diesem Unternehmen erhöht. 

Erhöht sich durch einen Anteilserwerb die Beteiligungsquote an einem 
bestimmten Unternehmen, so wird der über die bisherige Beteiligungs
quote hinausgehende Anteil nicht von der Ausnahmeregelung abge
deckt. Ebenso wenig gilt die Ausnahmeregelung für Beteiligungen, 
die zwar ursprünglich unter die Regelung fielen, zwischenzeitlich jedoch 
verkauft und anschließend wieder zurückgekauft wurden. 

Die unter diese Bestimmung fallenden Beteiligungspositionen unterlie
gen den im Einklang mit dem Standardansatz nach Teil 3 Titel II Ka
pitel 2 berechneten Eigenmittelanforderungen und gegebenenfalls den 
Anforderungen gemäß Teil 3 Titel IV. 

Die zuständigen Behörden informieren die Kommission und die EBA 
über die Umsetzung dieses Absatzes. 

▼M10 __________ 
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(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, um die Kriterien zu präzisieren, nach denen die zuständigen Be
hörden eine Ausnahme gemäß Absatz 1 gewähren. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards bis zum 30. Juni 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 496 

Eigenmittelanforderungen für gedeckte Schuldverschreibungen 

(1) ►M3 Die zuständigen Behörden können von der in Artikel 129 
Absatz 1 Buchstaben d und f festgelegten 10 %-Obergrenze für vor
rangige Anteile, die von französischen Fonds Communs de Créances 
oder von Verbriefungsorganismen, die französischen Fonds Communs 
de Créances gleichwertig sind, begeben wurden, ganz oder teilweise 
absehen, sofern ◄ 

a) die verbrieften Forderungen im Zusammenhang mit Wohnimmobi
lien oder Gewerbeimmobilien von einem Mitglied derselben konsoli
dierten Gruppe begründet wurden, zu deren Mitgliedern auch der 
Emittent der gedeckten Schuldverschreibungen gehört, oder von ei
ner Gesellschaft, die derselben Zentralorganisation angeschlossen ist 
wie der Emittent der gedeckten Schuldverschreibungen; die gemein
same Gruppenmitgliedschaft oder Zugehörigkeit ist zu dem Zeit
punkt festzustellen, da die vorrangigen Anteile als Sicherheit für 
gedeckte Schuldverschreibungen gestellt werden, und 

b) ein Mitglied derselben konsolidierten Gruppe, zu deren Mitgliedern 
auch der Emittent der gedeckten Schuldverschreibungen gehört, oder 
eine Gesellschaft, die derselben Zentralorganisation angeschlossen ist 
wie der Emittent der gedeckten Schuldverschreibungen, die gesamte 
Erstverlusttranche, mit der diese vorrangigen Anteile gestützt wer
den, zurückbehält. 

(2) Bis zum 31. Dezember 2014 werden für die Zwecke des Arti
kels 129 Absatz 1 Buchstabe c die vorrangigen unbesicherten Risiko
positionen der Institute, für die vor dem 28. Juni 2013 nach nationalem 
Recht eine Risikogewichtung von 20 % galt, als der Bonitätsstufe 1 
entsprechend angesehen. 

(3) Bis zum 31. Dezember 2014 werden für die Zwecke des Arti
kels 129 Absatz 5 die vorrangigen unbesicherten Risikopositionen der 
Institute, für die vor dem 28. Juni 2013 nach nationalem Recht eine 
Risikogewichtung von 20 % galt, als für eine Risikogewichtung von 
20 % in Betracht kommend angesehen. ▼M8 

Artikel 497 

Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber zentralen 
Gegenparteien 

(1) Wenn eine in einem Drittstaat ansässige ZGP eine Anerkennung 
gemäß Artikel 25 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 beantragt, kann 
ein Institut die jeweilige ZGP ab dem Datum, an dem sie ihren Antrag 
auf Anerkennung bei der ESMA gestellt hat, bis zu einem der folgenden 
Daten als qualifizierte zentrale Gegenpartei ansehen: 
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a) wenn die Kommission in Bezug auf das Drittland, in dem die ZGP 
ihren Sitz hat, bereits einen Durchführungsrechtsakt nach Artikel 25 
Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 angenommen hat und 
dieser Durchführungsrechtsakt in Kraft getreten ist: bis zwei Jahre 
nach dem Datum der Antragstellung; 

b) wenn die Kommission in Bezug auf das Drittland, in dem die ZGP 
ihren Sitz hat, noch keinen Durchführungsrechtsakt nach Artikel 25 
Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 angenommen hat oder 
dieser Durchführungsrechtsakt noch nicht in Kraft getreten ist: bis zu 
dem früheren der folgenden Zeitpunkte: 

i) zwei Jahre nach dem Inkrafttreten des Durchführungsrechtsakts; 

ii) bei ZGP, die den Antrag nach dem 27. Juni 2019 gestellt haben, 
zwei Jahre nach dem Datum der Antragstellung; 

iii) bei denjenigen ZGP, die den Antrag vor dem 27. Juni 2019 
gestellt haben, 28. Juni 2021. 

(2) Hat eine ZGP nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels weder 
einen Ausfallfonds noch bindende Vereinbarungen mit ihren Clearing
mitgliedern, die es ihr erlauben, deren Ersteinschüsse ganz oder teil
weise wie vorfinanzierte Beiträge zu verwenden, so berechnet ein In
stitut bis zum Ende des Zeitraums nach Absatz 1 die Eigenmittelanfor
derung nicht nach der Formel in Artikel 308 Absatz 2, sondern nach 
folgender Formel: 

K CM i ¼ max ( 

K CCP · 
IM i 

DF CCP þ IM 
; 8% · 2% · IM i 

) 

dabei gilt: 

K CM i = die Eigenmittelanforderung; 

K CCP = das hypothetische Kapital der qualifizierten ZGP, das dem 
Institut von der qualifizierten ZGP gemäß Artikel 50c der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 mitgeteilt wird; 

DF CCP = die vorfinanzierten finanziellen Mittel der ZGP, die dem 
Institut von der ZGP gemäß Artikel 50c der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 mitgeteilt werden; 

i = der Index für das Clearingmitglied; 

IM i = der Ersteinschuss von Clearingmitglied i bei der ZGP und 
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IM = die dem Institut von der ZGP gemäß Artikel 89 Absatz 5a 
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 mitgeteilte Gesamtein
schusssumme. 

(3) Die Kommission kann in Ausnahmefällen — wenn dies notwen
dig und angemessen ist, um Störungen an den internationalen Finanz
märkten zu vermeiden — im Wege von Durchführungsrechtsakten und 
vorbehaltlich des in Artikel 464 Absatz 2 genannten Prüfverfahrens 
einen Beschluss erlassen, um die Übergangsbestimmungen gemäß Ab
satz 1 einmal um zwölf Monate zu verlängern. 

▼M9 
▼C7 

Artikel 498 

Ausnahme für Warenhändler 

Bis zum 26. Juni 2021 gelten die Bestimmungen dieser Verordnung in 
Bezug auf Eigenmittelanforderungen nicht für Wertpapierfirmen, deren 
Haupttätigkeit ausschließlich in der Erbringung von Wertpapierdienst
leistungen oder Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Finanzinstru
menten gemäß Anhang I Abschnitt C Nummern 5, 6, 7, 9 und für 
die die Richtlinie 2004/39/EG am 31. Dezember 2006 nicht galt. 

▼C2 

Artikel 499 

Verschuldung 

(1) Abweichend von den Artikeln 429 und 430 berechnen die Insti
tute ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2021 die Verschul
dungsquote und melden diese, wobei sie Folgendes als Kapitalmess
größe verwenden: 

a) Kernkapital, 

b) Kernkapital, für das die abweichenden Bestimmungen der Kapitel 1 
und 2 gelten. 

(2) Abweichend von Artikel 451 Absatz 1 dürfen die Institute wäh
len, ob sie die Informationen über die Verschuldungsquote auf der 
Grundlage einer oder beider Definitionen der Kapitalmessgröße nach 
Absatz 1 Buchstaben a und b offenlegen. Ändert ein Institut seine Ent
scheidung, welche Verschuldungsquote es offenlegt, so enthält die erste 
Offenlegung nach einer solchen Änderung einen Abgleich der Informa
tionen über sämtliche Verschuldungsquoten, die bis zum Zeitpunkt der 
Änderung offengelegt wurden. 

▼M8 __________ 

▼M8



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 704 

Artikel 500 

Anpassung im Fall von Veräußerungen im großen Umfang 

(1) Abweichend von Artikel 181 Absatz 1 Buchstabe a kann ein 
Institut seine LGD-Schätzungen anpassen, indem es die Auswirkungen 
von Veräußerungen im großen Umfang von ausgefallenen Risikoposi
tionen auf realisierte LGDs teilweise oder vollständig bis zur Differenz 
zwischen dem Durchschnitt der geschätzten LGDs für vergleichbare 
ausgefallene Risikopositionen, die noch nicht endgültig abgewickelt 
wurden, und dem Durchschnitt der realisierten LGDs, einschließlich 
auf der Grundlage der Verluste infolge der Veräußerungen im großen 
Umfang, ausgleicht, sobald alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Das Institut hat der zuständigen Behörde einen Plan mit Angaben 
zum Umfang, zur Zusammensetzung und zu den Zeitpunkten der 
Veräußerung der ausgefallenen Risikopositionen gemeldet; 

b) die Veräußerungen der ausgefallenen Risikopositionen haben nach 
dem 23. November 2016, aber spätestens am 28. Juni 2022 statt
gefunden; 

c) der kumulierte Betrag der ausgefallenen Risikopositionen, die seit 
dem Zeitpunkt der ersten Veräußerung nach dem Plan gemäß Buch
stabe a veräußert wurden, beläuft sich auf mehr als 20 % des kumu
lierten Betrags sämtlicher beobachteter Ausfälle ab dem Zeitpunkt 
der ersten Veräußerung gemäß den Buchstaben a und b. 

Die Anpassung gemäß Unterabsatz 1 darf nur bis zum 28. Juni 2022 
durchgeführt werden, und ihre Auswirkungen können so lange spürbar 
sein, bis die entsprechenden Risikopositionen in die eigenen LGD- 
Schätzungen des Instituts aufgenommen wurden. 

(2) Die Institute teilen der zuständigen Behörde unverzüglich mit, 
wenn die in Absatz 1 Buchstabe c festgelegte Bedingung erfüllt ist. 

▼M10 

Artikel 500a 

Vorübergehende Behandlung von in der Währung eines anderen 
Mitgliedstaats begebenen Staatsschuldtiteln 

(1) Abweichend von Artikel 114 Absatz 2 gilt bis zum 31. Dezember 
2024 für Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten und Zentralbanken 
der Mitgliedstaaten, wenn diese auf die Landeswährung eines anderen 
Mitgliedstaats lauten und refinanziert sind, Folgendes: 

a) bis zum 31. Dezember 2022 werden 0 % des diesen Risikopositionen 
gemäß Artikel 114 Absatz 2 zugewiesenen Risikogewichts als auf 
diese Risikopositionswerte angewandtes Risikogewicht festgesetzt; 
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b) 2023 werden 20 % des diesen Risikopositionen gemäß Artikel 114 
Absatz 2 zugewiesenen Risikogewichts als auf diese Risikopositions
werte angewandtes Risikogewicht festgesetzt; 

c) 2024 werden 50 % des diesen Risikopositionen gemäß Artikel 114 
Absatz 2 zugewiesenen Risikogewichts als auf diese Risikopositions
werte angewandtes Risikogewicht festgesetzt. 

(2) Abweichend von Artikel 395 Absatz 1 und Artikel 493 Absatz 4 
können die zuständigen Behörden den Instituten gestatten, die in Absatz 
1 des vorliegenden Artikels genannten Risikopositionen bis zu den fol
genden Obergrenzen zu halten: 

a) 100 % des Kernkapitals des Instituts bis zum 31. Dezember 2023; 

b) 75 % des Kernkapitals des Instituts zwischen dem 1. Januar und dem 
31. Dezember 2024; 

c) 50 % des Kernkapitals des Instituts zwischen dem 1. Januar und dem 
31. Dezember 2025. 

Die in Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und c dieses Absatzes genannten 
Obergrenzen gelten für Risikopositionswerte nach Berücksichtigung der 
Wirkung der Kreditrisikominderung gemäß den Artikeln 399 bis 403. 

(3) Abweichend von Artikel 150 Absatz 1 Buchstabe d Ziffer ii 
dürfen Institute nach Erhalt der vorherigen Erlaubnis der zuständigen 
Behörden und gemäß den in Artikel 150 festgelegten Bedingungen den 
Standardansatz auch für Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten und 
Zentralbanken anwenden, wenn diesen Risikopositionen gemäß Absatz 
1 des vorliegenden Artikels ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen 
wird. 

Artikel 500b 

Vorübergehender Ausschluss bestimmter Risikopositionen 
gegenüber Zentralbanken aus der Gesamtrisikopositionsmessgröße 

angesichts der COVID-19-Pandemie 

(1) Abweichend von Artikel 429 Absatz 4 kann ein Institut bis zum 
27. Juni 2021 die folgenden Risikopositionen gegenüber der Zentral
bank des Instituts aus seiner Gesamtrisikopositionsmessgröße ausschlie
ßen, sofern die in den Absätzen 2 und 3 des vorliegenden Artikels 
dargelegten Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Münzen und Banknoten der gesetzlichen Währung im Rechtsraum 
der Zentralbank; 

b) Aktiva in Form von Forderungen gegenüber der Zentralbank, ein
schließlich der bei der Zentralbank gehaltenen Reserven. 

Der vom Institut ausgeschlossene Betrag darf den tagesdurchschnitt
lichen Betrag der in Unterabsatz 1 Buchstaben a und b aufgeführten 
Risikopositionen in der letzten vollständigen Mindestreserve-Erfüllungs
periode der Zentralbank des Instituts nicht überschreiten. 
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(2) Ein Institut kann die in Absatz 1 aufgeführten Risikopositionen 
ausschließen, wenn die für das Institut zuständige Behörde nach Kon
sultation der betreffenden Zentralbank festgestellt und öffentlich erklärt 
hat, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen, die den Ausschluss 
rechtfertigen, um die Durchführung geldpolitischer Maßnahmen zu er
leichtern. 

Die Risikopositionen, die gemäß Absatz 1 auszuschließen sind, müssen 
die beiden folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) Sie lauten auf dieselbe Währung wie die vom Institut entgegen
genommenen Einlagen; 

b) ihre Durchschnittslaufzeit ist nicht wesentlich höher als die Durch
schnittslaufzeit der vom Institut entgegengenommenen Einlagen. 

Ein Institut, das Risikopositionen gegenüber seiner Zentralbank gemäß 
Absatz 1 von seiner Gesamtrisikopositionsmessgröße ausschließt, muss 
auch die Verschuldungsquote offenlegen, die es hätte, wenn es diese 
Risikopositionen nicht ausschließen würde. 

Artikel 500c 

Ausschluss von Überschreitungen aus der Berechnung des 
Rückvergleichs-Zuschlagsfaktors angesichts der COVID-19- 

Pandemie 

Abweichend von Artikel 366 Absatz 3 können die zuständigen Behör
den unter außergewöhnlichen Umständen sowie in Einzelfällen den In
stituten gestatten, die Überschreitungen, die bei den Rückvergleichen 
des Instituts zu hypothetischen oder tatsächlichen Änderungen zu ver
zeichnen waren, von der Berechnung des in Artikel 366 Absatz 3 be
schriebenen Zuschlagsfaktors auszuschließen, sofern diese Überschrei
tungen nicht auf Unzulänglichkeiten des internen Modells zurückzufüh
ren sind und sie zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. Dezember 
2021 aufgetreten sind. 

Artikel 500d 

Vorübergehende Berechnung des Risikopositionswerts von zur 
Abrechnung anstehenden marktüblichen Käufen und Verkäufen 

angesichts der COVID-19-Pandemie 

(1) Abweichend von Artikel 429 Absatz 4 können die Institute bis 
zum 27. Juni 2021 den Risikopositionswert von zur Abrechnung an
stehenden marktüblichen Käufen und Verkäufen nach den Absätzen 2, 3 
und 4 des vorliegenden Artikels berechnen. 

(2) Die Institute behandeln Barmittel im Zusammenhang mit markt
üblichen Verkäufen und Wertpapiere im Zusammenhang mit marktübli
chen Käufen, die bis zum Erfüllungstag in der Bilanz verbleiben, gemäß 
Artikel 429 Absatz 4 Buchstabe a. 

(3) Institute, die zur Abrechnung anstehende marktübliche Käufe und 
Verkäufe gemäß dem geltenden Rechnungslegungsrahmen zum Han
delstag ansetzen, machen jede nach diesem Rechnungslegungsrahmen 
zulässige Aufrechnung zwischen Barforderungen für zur Abrechnung 
anstehende marktübliche Verkäufe und Barverbindlichkeiten für zur Ab
rechnung anstehende marktübliche Käufe rückgängig. Nachdem die In
stitute die Aufrechnung in der Rechnungslegung rückgängig gemacht 
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haben, dürfen sie zwischen jenen Barforderungen und Barverbindlich
keiten aufrechnen, bei denen sowohl die zugehörigen marktüblichen 
Verkäufe als auch Käufe nach dem Grundsatz „Lieferung gegen Zah
lung“ abgewickelt werden. 

(4) Institute, die zur Abrechnung anstehende marktübliche Käufe und 
Verkäufe nach dem geltenden Rechnungslegungsrahmen zum Erfül
lungstag ansetzen, rechnen in die Gesamtrisikopositionsmessgröße den 
vollen Nennwert der mit den marktüblichen Käufen verbundenen Zah
lungszusagen ein. 

Die Institute dürfen den vollen Nennwert von mit marktüblichen Käufen 
verbundenen Zahlungszusagen nur dann gegen den vollen Nennwert der 
mit den zur Abrechnung anstehenden marktüblichen Verkäufen verbun
denen Barforderungen aufrechnen, wenn die beiden folgenden Bedin
gungen erfüllt sind: 

a) sowohl die marktüblichen Käufe als auch die marktüblichen Ver
käufe werden nach dem Grundsatz „Lieferung gegen Zahlung“’ ab
gewickelt; 

b) die erworbenen und die verkauften finanziellen Vermögenswerte, die 
mit Barverbindlichkeiten und Barforderungen zusammenhängen, sind 
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet und im Han
delsbuch erfasst. 

(5) Für die Zwecke des vorliegenden Artikels bezeichnet der Aus
druck „marktüblicher Kauf oder Verkauf“ einen Kauf oder Verkauf 
eines Wertpapiers im Rahmen eines Vertrags, dessen Bedingungen die 
Lieferung des Wertpapiers innerhalb der allgemeinen gesetzlichen oder 
durch die Usancen des betreffenden Marktplatzes vorgegebenen Frist 
verlangen. 

▼M8 

Artikel 501 

Anpassung der risikogewichteten nicht ausgefallenen 
Risikopositionen gegenüber KMU 

(1) Die Institute passen die risikogewichteten Positionsbeträge von 
nicht ausgefallenen Risikopositionen gegenüber einem KMU (RWEA), 
die gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 bzw. 3 berechnet werden, nach 
folgender Formel an: 

RWEA ä ¼ RWEA · 
minfE ä ; EUR 2 500 000g · 0,7619 þ maxfE ä Ä EUR 2 500 000; 0g · 0,85 

E ä 

dabei gilt: 

RWEA* = der durch einen Faktor zur Unterstützung von KMU ange
passte RWEA und 

E* = der dem Institut, seinen Tochterunternehmen, seinen Mut
terunternehmen und anderen Tochterunternehmen dieser 
Mutterunternehmen von dem KMU oder der Gruppe ver
bundener Kunden des KMU insgesamt geschuldete Betrag 
einschließlich etwaiger ausgefallener Risikopositionen, mit 
Ausnahme von Forderungen oder Eventualforderungen, die 
durch Wohnimmobilien besichert sind. 
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(2) Für die Zwecke dieses Artikels 

a) wird die Risikoposition gegenüber einem KMU entweder der Risiko
positionsklasse ’Mengengeschäft’ oder der Risikopositionsklasse ’Ri
sikopositionen gegenüber Unternehmen’ oder der Risikopositions
klasse ’durch Immobilien besicherte Risikopositionen’ zugeordnet; 

b) wird ein KMU als solches entsprechend der Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission ( 1 ) definiert; von den Kriterien nach 
Artikel 2 des Anhangs der genannten Empfehlung wird lediglich der 
Jahresumsatz berücksichtigt; 

c) trifft das Institut alle angemessenen Maßnahmen, um E* korrekt zu 
bestimmen und die gemäß Buchstabe b erforderlichen Informationen 
zu erhalten. 

Artikel 501a 

Anpassung der Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko für 
Risikopositionen gegenüber Rechtsträgern, die physische Strukturen 
oder Anlagen, Systeme und Netze, die grundlegende öffentliche 

Dienste erbringen oder unterstützen, betreiben oder finanzieren 

(1) Gemäß Teil 3 Titel II berechnete Eigenmittelanforderungen für 
das Kreditrisiko werden mit dem Faktor 0,75 multipliziert, sofern die 
Risikoposition alle folgenden Kriterien erfüllt: 

a) Die Risikoposition wird entweder der Risikopositionsklasse ’Unter
nehmen’ oder der Risikopositionsklasse ’Spezialfinanzierungen’ zu
geordnet, wobei ausgefallene Risikopositionen ausgeschlossen sind; 

b) die Risikoposition besteht gegenüber einem Rechtsträger, der spe
ziell zur Finanzierung oder zum Betrieb von physischen Strukturen 
oder Anlagen, Systemen und Netzen, die grundlegende öffentliche 
Dienste erbringen oder unterstützen, errichtet wurde; 

c) die Rückzahlung der Verpflichtung speist sich zu mindestens zwei 
Dritteln aus den durch die finanzierten Vermögenswerte generierten 
Einkünften und nicht aus der unabhängigen Zahlungsfähigkeit eines 
größeren Wirtschaftsunternehmens oder aus von einer oder mehre
ren der in Absatz 2 Buchstabe b Ziffern i und ii aufgeführten Stellen 
gewährten Subventionen, Zuschüssen oder Fördermitteln; 

d) der Schuldner kann seinen finanziellen Verpflichtungen auch unter 
erheblichen Stressbedingungen, die angesichts des mit dem Projekt 
verbundenen Risikos relevant sind, nachkommen; 

e) die vom Schuldner generierten Zahlungsströme sind vorhersehbar 
und decken alle künftigen Kreditrückzahlungen während der Kredit
laufzeit ab; 

f) das Refinanzierungsrisiko der Risikoposition ist unter Berücksichti
gung etwaiger von einer oder mehreren der in Absatz 2 Buchstabe b 
Ziffern i und ii aufgeführten Stellen gewährten Subventionen, Zu
schüsse oder Fördermittel gering oder angemessen gemindert; 
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g) die vertraglichen Vereinbarungen bieten den Kreditgebern ein hohes 
Maß an Schutz, das Folgendes umfasst: 

i) Speisen sich die Einnahmen des Schuldners nicht aus Zahlun
gen einer großen Zahl von Nutzern, so enthalten die vertrag
lichen Vereinbarungen Bestimmungen, die die Kreditgeber 
wirksam vor Verlusten schützen, die sich aus der Beendigung 
des Projekts durch die Partei, die sich zur Abnahme der vom 
Schuldner bereitgestellten Güter oder Dienstleistungen ver
pflichtet hat, ergeben; 

ii) der Schuldner verfügt über ausreichende voll finanzierte Bar
rücklagen oder sonstige Finanzvereinbarungen mit Garantiege
bern mit hoher Bonitätsbewertung, um unvorhergesehene Aus
gabe und Anforderungen an das erforderliche Betriebskapital 
während der Lebensdauer der in Buchstabe b dieses Absatzes 
genannten Vermögenswerte abdecken zu können; 

iii) die Kreditgeber haben einen erheblichen Einfluss auf die betref
fenden Vermögenswerte und die vom Schuldner generierten 
Einkünfte; 

iv) die Kreditgeber verfügen, soweit nach geltendem Recht zuläs
sig, über eine Sicherheit in Form der Vermögenswerte und 
Verträge, die für das Infrastrukturgeschäft erforderlich sind, 
oder sie verfügen über alternative Mechanismen zur Sicherung 
ihrer Position; 

v) den Kreditgebern wird Eigenkapital als Sicherheit zugewiesen, 
sodass sie in der Lage sind, bei einem etwaigen Ausfall die 
Kontrolle über den Rechtsträger zu übernehmen; 

vi) die Netto-Zahlungsströme aus der betrieblichen Tätigkeit dürfen 
nach den verpflichtenden Zahlungen aus dem Projekt nur in 
beschränktem Umfang für andere Zwecke als den Schulden
dienst verwendet werden; 

vii) der vertragliche Rahmen sieht Beschränkungen im Hinblick auf 
die Möglichkeit des Schuldners vor, Tätigkeiten durchzuführen, 
die sich für die Kreditgeber negativ auswirken könnten, ein
schließlich der Bestimmung, dass ohne Zustimmung der vor
handenen Fremdkapitalgeber keine weiteren Schulden auf
genommen werden dürfen; 

h) die Verpflichtung hat Vorrang vor allen anderen Forderungen, aus
genommen gesetzliche Ansprüche und Forderungen von Gegenpar
teien bei Derivaten; 

i) befindet sich der Schuldner in der Bauphase, so müssen die folgen
den Kriterien vom Eigenkapitalgeber bzw. — wenn mehr als ein 
Eigenkapitalgeber vorhanden ist — von einer Gruppe von Eigen
kapitalgebern insgesamt erfüllt werden: 

i) Die Eigenkapitalgeber haben in der Vergangenheit erfolgreich 
Infrastrukturprojekte überwacht und verfügen über die erforder
liche Finanzkraft und einschlägige Sachkenntnis; 

ii) die Eigenkapitalgeber haben ein geringes Ausfallrisiko, oder das 
Risiko, dass sich aus ihrem Ausfall erhebliche Verluste für den 
Schuldner ergeben, ist gering; 

iii) es gibt angemessene Mechanismen, um die Interessen der Ei
genkapitalgeber mit den Interessen der Kreditgeber in Einklang 
zu bringen; 
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j) der Schuldner hat angemessene Vorkehrungen getroffen, um zu 
gewährleisten, dass das Projekt unter Einhaltung der vereinbarten 
Spezifikationen, der vereinbarten Mittelausstattung bzw. des für 
die Fertigstellung vereinbarten Datums fertiggestellt wird, ein
schließlich wirksamer Fertigstellungsgarantien oder der Mitwirkung 
eines erfahrenen Bauherrn und angemessener vertraglicher Bestim
mungen in Bezug auf einen pauschalierten Schadenersatz; 

k) bestehen erhebliche Betriebsrisiken, ist für ein angemessenes Risi
komanagement Sorge getragen; 

l) der Schuldner verwendet erprobte Technologie und Konstruktionen; 

m) alle erforderlichen Erlaubnisse und Zulassungen sind erteilt worden; 

n) der Schuldner verwendet Derivate ausschließlich zu Zwecken der 
Risikominderung; 

o) der Schuldner hat bewertet, ob die finanzierten Vermögenswerte zu 
folgenden Umweltschutzzielen beitragen: 

i) Klimaschutz; 

ii) Anpassung an den Klimawandel; 

iii) nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresres
sourcen; 

iv) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und 
Recycling; 

v) Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung; 

vi) Schutz gesunder Ökosysteme. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe e werden die generierten 
Zahlungsströme nur dann als vorhersehbar betrachtet, wenn ein wesent
licher Teil der Einnahmen die folgenden Voraussetzungen erfüllt: 

a) Eines der folgenden Kriterien ist erfüllt: 

i) die Einnahmen basieren auf der Verfügbarkeit; 

ii) die Einnahmen unterliegen einer Renditeregulierung; 

iii) die Einnahmen unterliegen einem Vertrag mit unbedingter Zah
lungsverpflichtung; 

iv) die Produktionsmenge bzw. die Nutzung und der Preis erfüllen 
jeweils eines der folgenden Kriterien: 

— sie sind reguliert, 

— sie sind vertraglich festgelegt, 

— sie sind infolge eines geringen Nachfragerisikos vorherseh
bar; 
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b) sofern sich die Einnahmen des Schuldners nicht aus Zahlungen einer 
großen Zahl von Nutzern speisen, handelt es sich bei der Partei, die 
sich zur Abnahme der vom Schuldner bereitgestellten Güter oder 
Dienstleistungen verpflichtet hat, um 

i) eine Zentralbank, einen Zentralstaat, eine regionale oder lokale 
Gebietskörperschaft, der bzw. dem gemäß den Artikeln 114 
und 115 ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen wurde oder 
die bzw. der im Rahmen der Bonitätsbewertung einer ECAI 
eine Bonitätseinstufung von mindestens 3 erhalten hat; 

ii) eine öffentliche Stelle, der gemäß Artikel 116 ein Risikogewicht 
von höchstens 20 % zugewiesen wurde oder die im Rahmen der 
Bonitätsbewertung einer ECAI eine Bonitätseinstufung von min
destens 3 erhalten hat; 

iii) eine multilaterale Entwicklungsbank im Sinne des Artikels 117 
Absatz 2; 

iv) eine internationale Organisation im Sinne des Artikels 118; 

v) ein Unternehmen, das im Rahmen der Bonitätsbewertung einer 
ECAI eine Bonitätseinstufung von mindestens 3 erhalten hat; 

vi) einen Rechtsträger, der ohne wesentliche Änderung in Bezug auf 
Höhe und Zeitpunkt der Einnahmen austauschbar ist. 

(3) Die Institute melden den zuständigen Behörden alle sechs Monate 
den gemäß Absatz 1 dieses Artikels berechneten Gesamtbetrag ihrer 
Risikopositionen gegenüber Infrastrukturprojektgesellschaften. 

(4) Die Kommission erstellt bis zum 28. Juni 2022 einen Bericht 
über die Auswirkung der Eigenmittelanforderungen nach dieser Verord
nung auf die Kreditvergabe an Infrastrukturprojektgesellschaften und 
legt diesen, gegebenenfalls zusammen mit einem Gesetzgebungsvor
schlag, dem Europäischen Parlament und dem Rat vor. 

(5) Für die Zwecke des Absatzes 4 erstattet die EBA der Kommis
sion Bericht über 

a) die Analyse der Entwicklung der Tendenzen und Konditionen auf 
den Märkten für Infrastrukturkredite und Projektfinanzierung wäh
rend des Zeitraums nach Absatz 4; 

b) die Analyse der tatsächlichen Risikobehaftung von Rechtsträgern 
nach Absatz 1 Buchstabe b im Verlauf eines gesamten Konjunktur
zyklus; 

c) die Angemessenheit der Eigenmittelanforderungen gemäß dieser 
Verordnung angesichts der Ergebnisse der Analysen nach den Buch
staben a und b dieses Absatzes. 
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Artikel 501b 

Ausnahme von den Meldepflichten 

Abweichend von Artikel 430 kann eine zuständige Behörde während 
des Zeitraums zwischen dem Datum des Geltungsbeginns der maßgeb
lichen Bestimmungen dieser Verordnung und dem ersten Einreichungs
termin für Berichte, der den im genannten Artikel aufgeführten tech
nischen Durchführungsstandards zu entnehmen ist, eine Ausnahme von 
der Anforderung gewähren, die Angaben in dem Format zu machen, das 
in den Meldebögen in dem Durchführungsrechtsakt nach Artikel 430 
Absatz 7 angegeben ist, wenn die Meldebögen noch nicht an die Be
stimmungen der vorliegenden Verordnung angepasst wurden. 

▼C2 

TITEL II 

BERICHTE UND ÜBERPRÜFUNGEN 

▼M8 

Artikel 501c 

Aufsichtliche Behandlung von Risikopositionen im Zusammenhang 
mit ökologischen und/oder sozialen Zielen 

▼M12 
Die EBA prüft nach Konsultation des ESRB auf der Grundlage der 
verfügbaren Daten und Ergebnisse der Hochrangigen Expertengruppe 
der Kommission für ein nachhaltiges Finanzwesen, ob eine spezielle 
aufsichtsrechtliche Behandlung von Risikopositionen im Zusammenhang 
mit Vermögenswerten, darunter Verbriefungen, oder Tätigkeiten, die im 
Wesentlichen mit ökologischen und/oder sozialen Zielen verbunden 
sind, gerechtfertigt wäre. Insbesondere überprüft EBA: 

▼M8 
a) Methoden für die Bewertung der tatsächlichen Risikobehaftung von 

Risikopositionen im Zusammenhang mit Vermögenswerten und Tä
tigkeiten, die im Wesentlichen mit ökologischen und/oder sozialen 
Zielen verbunden sind, im Vergleich zur Risikobehaftung anderer 
Risikopositionen; 

b) die Entwicklung geeigneter Kriterien für die Bewertung von physi
schen Risiken und Transitionsrisiken, einschließlich der Risiken im 
Zusammenhang mit dem Wertverlust von Vermögenswerten auf
grund regulatorischer Änderungen; 

c) die potenziellen Auswirkungen einer speziellen aufsichtlichen Be
handlung von Risikopositionen im Zusammenhang mit Vermögens
werten und Tätigkeiten, die im Wesentlichen mit ökologischen und/ 
oder sozialen Zielen verbunden sind, auf die Finanzstabilität und die 
Kreditvergabe durch Banken in der Union. 

Die EBA legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommis
sion bis zum 28. Juni 2025 einen Bericht über ihre Erkenntnisse vor. 
Auf der Grundlage dieses Berichts legt die Kommission gegebenenfalls 
dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Gesetzgebungsvor
schlag vor. 

▼C2 

Artikel 502 

Zyklische Effekte von Eigenmittelanforderungen 

Die Kommission überprüft in Zusammenarbeit mit der EBA, dem ESRB 
und den Mitgliedstaaten und unter Berücksichtigung der Stellungnahme 
der EZB in regelmäßigen Abständen, ob sich diese Verordnung ins
gesamt gesehen zusammen mit der Richtlinie 2013/36/EU signifikant 
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auf den Konjunkturzyklus auswirkt und prüft anhand dessen, ob Ab
hilfemaßnahmen gerechtfertigt sind. Die EBA erstattet der Kommission 
bis zum 31. Dezember 2013 Bericht darüber, ob und wie die Methoden 
der Institute, die den IRB-Ansatz anwenden, einander angenähert wer
den sollten, um besser vergleichbare Eigenmittelanforderungen und eine 
Minderung der Prozyklizität zu erreichen. 

Auf der Grundlage dieser Analyse und unter Berücksichtigung der Stel
lungnahme der EZB erstellt die Kommission alle zwei Jahre einen Be
richt und leitet ihn — gegebenenfalls zusammen mit angemessenen 
Vorschlägen — an das Europäische Parlament und den Rat weiter. 
Beiträge seitens der kreditnehmenden und kreditgebenden Wirtschaft 
sind bei der Erstellung des Berichts ausreichend zu würdigen. 

Die Kommission überprüft bis zum 31. Dezember 2014 die Anwendung 
des Artikels 30, erstellt einen Bericht über dessen Anwendung und legt 
diesen, gegebenenfalls zusammen mit einem Gesetzgebungsvorschlag, 
dem Europäischen Parlament und dem Rat vor. 

Hinsichtlich der etwaigen Streichung des Artikels 33 Absatz 1 Buch
stabe c und seiner möglichen Anwendung auf Unionsebene ist bei der 
Überprüfung insbesondere sicherzustellen, dass ausreichende Vorkeh
rungen getroffen wurden, um die Finanzstabilität in allen Mitgliedstaa
ten zu gewährleisten. 

Artikel 503 

Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen in Form gedeckter 
Schuldverschreibungen 

(1) Die Kommission erstattet bis zum 31. Dezember 2014 nach Kon
sultation der EBA dem Europäischen Parlament und dem Rat Bericht, 
ob die Risikogewichtungen nach Artikel 129 und die Eigenmittelanfor
derungen für das spezifische Risiko nach Artikel 336 Absatz 3 für alle 
Instrumente angemessen sind, die für diese Behandlungen in Betracht 
kommen, und ob die in Artikel 129 genannten Kriterien zweckmäßig 
sind, und legt entsprechende Vorschläge vor. 

(2) In dem Bericht und den Vorschlägen gemäß Absatz 1 wird fol
genden Umständen Rechnung getragen: 

a) der Frage, inwieweit bei den derzeitigen Eigenmittelanforderungen 
für gedeckte Schuldverschreibungen angemessen differenziert wird 
zwischen Schwankungen der Bonitätsstufe von gedeckten Schuldver
schreibungen und den Sicherheiten, mit denen diese besichert sind, 
einschließlich des Umfangs der Abweichungen zwischen den Mit
gliedstaaten, 

b) der Transparenz des Markts für gedeckte Schuldverschreibungen und 
der Frage, inwieweit diese es Anlegern ermöglicht, das Kreditrisiko 
bei gedeckten Schuldverschreibungen und den Sicherheiten, mit de
nen diese besichert sind, umfassend zu analysieren, sowie der Tren
nung der Vermögenswerte im Falle der Insolvenz des Emittenten, 
wobei die abfedernde Wirkung des zugrundeliegenden strikten na
tionalen Rechtsrahmens gemäß Artikel 129 und Artikel 52 Absatz 4 
der Richtlinie 2009/65/EG auf die Gesamtbonität einer gedeckten 
Schuldverschreibung und seine Auswirkungen auf das für Anleger 
notwendige Maß an Transparenz berücksichtigt wird, und 
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c) dem Ausmaß, in dem sich die Emission gedeckter Schuldverschrei
bungen durch ein Kreditinstitut auf das Kreditrisiko auswirkt, dem 
andere Gläubiger des Emittenten ausgesetzt sind. 

(3) Die Kommission erstattet bis zum 31. Dezember 2014 nach Kon
sultation der EBA dem Europäischen Parlament und dem Rat Bericht, 
ob unter bestimmten Voraussetzungen durch Luftfahrzeuge besicherte 
Kredite (Pfandrechte an Luftfahrzeugen) und Kredite für Wohnimmobi
lien, die durch Garantien, nicht aber durch eingetragene Grundpfand
rechte besichert sind, als anerkennungsfähige Vermögenswerte im Sinne 
des Artikels 129 betrachtet werden sollten. 

(4) Die Kommission prüft bis zum 31. Dezember 2016, ob die Aus
nahmeregelung nach Artikel 496 angemessen ist und ob es gegebenen
falls angemessen ist, eine ähnliche Behandlung für alle anderen Formen 
von gedeckten Schuldverschreibungen vorzusehen. Im Lichte dieser 
Prüfung kann die Kommission gegebenenfalls delegierte Rechtsakte ge
mäß Artikel 462 erlassen, um die Ausnahmeregelung dauerhaft ein
zuführen oder Gesetzgebungsvorschläge vorlegen, um sie auf andere 
Formen gedeckter Schuldverschreibungen auszuweiten. 

Artikel 504 

Von staatlichen Stellen im Notfall gezeichnete Kapitalinstrumente 

Die Kommission erstattet bis zum 31. Dezember 2016 nach Konsulta
tion der EBA dem Europäischen Parlament und dem Rat Bericht, ob die 
Behandlung nach Artikel 31 geändert werden oder wegfallen muss, und 
legt entsprechende Vorschläge vor. 

▼M8 

Artikel 504a 

Positionen in Instrumenten berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten 

Bis zum 28. Juni 2022 legt die EBA der Kommission einen Bericht 
über die Beträge von Positionen in Instrumenten berücksichtigungsfähi
ger Verbindlichkeiten und deren Verteilung auf die Institute, die als G- 
SRI oder A-SRI eingestuft werden, sowie über die potenziellen Hinder
nisse für die Abwicklung und das Risiko einer Ansteckung in Bezug auf 
diese Positionen vor. 

Auf der Grundlage dieses Berichts der EBA legt die Kommission bis 
zum 28. Juni 2023 dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 
Bericht über die geeignete Behandlung solcher Positionen, erforderli
chenfalls zusammen mit einem Gesetzgebungsvorschlag, vor. 

▼C2 

Artikel 505 

Prüfung langfristiger Finanzierungen 

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat bis 
zum 31. Dezember 2014 Bericht darüber, ob die Anforderungen dieser 
Verordnung angemessen sind angesichts dessen, dass ein angemessenes 
Finanzierungsniveau der Wirtschaft für alle Formen langfristiger Finan
zierungen, einschließlich für kritische Infrastrukturvorhaben der Euro
päischen Union in den Bereichen Verkehr, Energie und Kommunikati
on, sichergestellt werden muss, und legt gegebenenfalls geeignete Vor
schläge vor. 
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Artikel 506 

Kreditrisiko — Definition des Ausfalls 

Die EBA erstattet der Kommission bis zum 31. Dezember 2017 Bericht 
darüber, wie die Ersetzung der Überfälligkeit seit 90 Tagen durch 
180 Tage, wie in Artikel 178 Absatz 1 Buchstabe b vorgesehen, sich 
auf risikogewichtete Positionsbeträge auswirkt, und ob es angemessen 
ist, diese Bestimmung über den 31. Dezember 2019 hinaus weiter an
zuwenden. 
Auf der Grundlage dieses Berichts kann die Kommission einen Gesetz
gebungsvorschlag zur Änderung dieser Verordnung vorlegen. 

▼M12 

Artikel 506a 

OGA mit einem zugrunde liegenden Portfolio aus Staatsanleihen 
der dem Euro-Währungsgebiet angehörenden Mitgliedstaaten 

Die Kommission veröffentlicht in enger Zusammenarbeit mit dem 
ESRB und EBA bis zum 31. Dezember 2021 einen Bericht zur Be
wertung der Frage, ob Änderungen des Regelungsrahmens erforderlich 
sind, um den Markt für Risikopositionen in Form von Anteilen an OGA 
mit einem ausschließlich aus Staatsanleihen von Mitgliedstaaten, deren 
Währung der Euro ist, bestehenden Portfolio und den Ankauf dieser 
Risikopositionen durch Banken zu fördern, wobei das relative Gewicht 
der Staatsanleihen der einzelnen Mitgliedstaaten im Gesamtportfolio der 
OGA dem relativen Gewicht des jeweiligen Beitrags der einzelnen Mit
gliedstaaten zum Kapital der EZB entspricht.; 

Artikel 506b 

NPE-Verbriefungen 

(1) Die EBA überwacht die Anwendung von Artikel 269a und be
wertet die Behandlung von NPE-Verbriefungen mit Blick auf die auf
sichtsrechtlichen Eigenmittel unter Berücksichtigung, des Marktes für 
NPE im Allgemeinen und der Lage des NPE-Verbriefungsmarkts im 
Besonderen und legt der Kommission bis zum 10. Oktober 2022 einen 
Bericht über ihre Erkenntnisse vor. 
(2) Bis zum 10. April 2023 legt die Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat auf der Grundlage des in Absatz 1 dieses 
Artikels genannten Berichts einen Bericht über die Anwendung von 
Artikel 269a vor. Gegebenenfalls wird dem Bericht der Kommission 
ein Gesetzgebungsvorschlag beigefügt. 

▼M8 

Artikel 507 

Großkredite 

(1) Die EBA überwacht die Anwendung der Ausnahmen nach Arti
kel 390 Absatz 6 Buchstabe b, Artikel 400 Absatz 1 Buchstaben f bis m 
und Artikel 400 Absatz 2 Buchstaben a, c bis g, i, j und k und legt der 
Kommission bis zum 28. Juni 2021 einen Bericht vor, in dem sie die 
quantitativen Auswirkungen bewertet, die die Abschaffung dieser Aus
nahmen oder die Begrenzung ihrer Inanspruchnahme hätte. In diesem 
Bericht wird für jede Ausnahme nach diesen Artikeln insbesondere 
Folgendes bewertet: 
a) die Anzahl der in den einzelnen Mitgliedstaaten ausgenommenen 

Großkredite; 
b) die Anzahl der Institute, die die Ausnahme in den einzelnen Mit

gliedstaaten in Anspruch nehmen; 
c) der Gesamtbetrag der in den einzelnen Mitgliedstaaten ausgenom

menen Risikopositionen. 
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(2) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat 
bis zum 31. Dezember 2023 einen Bericht über die Anwendung der 
Ausnahmen nach Artikel 390 Absatz 4 und Artikel 401 Absatz 2 in 
Bezug auf die Methoden für die Berechnung des Risikopositionswerts 
von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und insbesondere in Bezug auf 
die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Änderungen bei interna
tionalen Standards zur Bestimmung der Methoden für solche Berech
nungen vor. 

▼C2 

Artikel 508 

Anwendungsstufe 

(1) Bis zum 31. Dezember 2014 überprüft die Kommission die An
wendung von Teil 1 Titel II und Artikel 113 Absätze 6 und 7, erstellt 
einen Bericht über deren Anwendung und legt diesen, gegebenenfalls 
zusammen mit einem Gesetzgebungsvorschlag, dem Europäischen Par
lament und dem Rat vor. 

▼M9 __________ 

▼C2 

Artikel 509 

Liquiditätsanforderungen 

(1) Die EBA überwacht und bewertet die Meldungen gemäß Arti
kel 415 Absatz 1 unter Berücksichtigung unterschiedlicher Währungen 
und Geschäftsmodelle. Sie erstattet der Kommission nach Konsultation 
des ESRB, von Endnutzern, die keine Finanzkunden sind, des Banken
gewerbes, der zuständigen Behörden und der Zentralbanken des ESZB 
jährlich und erstmals ab dem 31. Dezember 2013 Bericht darüber, ob 
eine Spezifizierung der allgemeinen Anforderung an die Liquiditäts
deckung gemäß Teil 6 auf der Grundlage der gemäß Teil 6 Titel II 
und Anhang III zu meldenden Positionen einzeln oder kumulativ be
trachtet möglicherweise die Geschäfte und das Risikoprofil von in der 
Union niedergelassenen Instituten oder die Stabilität und das ordnungs
gemäße Funktionieren der Finanzmärkte oder die Wirtschaft und die 
Stabilität der Kreditversorgung durch Banken mit besonderem Augen
merk auf die Kreditvergabe an KMU und die Handelsfinanzierung, ein
schließlich der Kreditvergabe im Rahmen offizieller Exportkreditver
sicherungssysteme, wesentlich beeinträchtigen würde. 
In dem Bericht nach Unterabsatz 1 werden Marktentwicklungen und 
internationale aufsichtsrechtliche Entwicklungen sowie die Wechselwir
kung zwischen der Liquiditätsdeckungsanforderung und anderen Auf
sichtsanforderungen dieser Verordnung, wie beispielsweise den risiko
basierten Kapitalquoten gemäß Artikel 92 und den Verschuldungsquo
ten, berücksichtigt werden. 
Dem Europäischen Parlament und dem Rat wird Gelegenheit gegeben, 
zu dem Bericht nach Unterabsatz 1 Stellung zu nehmen. 
(2) In dem Bericht nach Unterabsatz 1 beurteilt die EBA insbeson
dere, 
a) die Schaffung von Mechanismen, die den Wert der Liquiditäts

zuflüsse beschränken, um insbesondere eine angemessene Zufluss
obergrenze und die Voraussetzungen für ihre Anwendung festzule
gen, wobei verschiedene Geschäftsmodelle, einschließlich Durch
lauffinanzierung, Factoring, Leasing, gedeckte Schuldverschreibun
gen, Hypotheken, Begebung gedeckter Schuldverschreibungen und 
die Frage, inwieweit diese Obergrenze angepasstwerden oder weg
fallen sollte, um den Besonderheiten von Spezialfinanzierungen 
Rechnung zu tragen, 

b) die Kalibrierung der in Teil 6 Titel II, insbesondere den Artikeln 422 
Absatz 7 und 425 Absatz 2 genannten Zu- und Abflüsse, 
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c) die Schaffung von Mechanismen zur Beschränkung der Deckung 
der Liquiditätsanforderungen durch bestimmte Kategorien liquider 
Aktiva, insbesondere die Prüfung der geeigneten Mindestquote li
quider Aktiva gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstaben a, b und c 
an Gesamtbestand der liquiden Aktiva, das Testen eines Schwellen
werts von 60 % und die Berücksichtigung internationaler aufsichts
rechtlicher Entwicklungen. Aktiva, die geschuldet und fällig oder 
innerhalb von 30 Kalendertagen abrufbar sind, sollten nicht auf 
die Mindestquote angerechnet werden, es sei denn, für sie wurde 
eine Sicherheit gestellt, die ebenfalls nach Artikel 416 Absatz 1 
Buchstaben a bis c anerkannt würde, 

d) die Festlegung spezifischer niedrigerer Abfluss- und/oder höherer 
Zuflussprozentsätze für gruppeninterne Liquiditätsflüsse, wobei er
läutert wird, unter welchen Bedingungen solche spezifischen Pro
zentsätze für Zu- oder Abflüsse von einem aufsichtlichen Stand
punkt her gerechtfertigt wären, und eine Methodik skizziert wird, 
bei der objektive Kriterien und Parameter verwendet werden, um die 
spezifische Höhe der Zu- und Abflüsse zwischen dem Institut und 
der Gegenpartei festzulegen, wenn diese nicht im selben Mitglied
staat niedergelassen sind, 

e) die Kalibrierung der Ziehungsraten für nicht in Anspruch genom
menen Kredit- und Liquiditätsfazilitäten nach Artikel 424 Absätze 3 
und 5; insbesondere wird die EBA eine Ziehungsrate von 100 % 
testen, 

f) die Definition der Privatkundeneinlage des Artikels 411 Nummer 2, 
insbesondere die Frage, ob es sinnvoll ist, einen Schwellenwert für 
die Einlagen natürlicher Personen einzuführen, 

g) die Notwendigkeit, eine neue Kategorie „Privatkundeneinlagen“ mit 
niedrigeren Abflüssen einzuführen, da eine niedrigere Abflussrate 
angesichts der besonderen Merkmale dieser Einlagen gerechtfertigt 
sein könnte; dabei wäre internationalen Entwicklungen Rechnung zu 
tragen, 

h) Ausnahmen von den Anforderungen an die Zusammenstellung der 
liquiden Aktiva, die Institute vorhalten müssen, wenn ihr gemein
samer berechtigter Bedarf an liquiden Aktiva deren Verfügbarkeit in 
einer bestimmten Währung übersteigt, und die Bedingungen, die für 
solche Ausnahmen gelten sollten, 

i) die Definition von schariakonformen Finanzprodukten, die von 
schariakonformen Banken als Alternative zu Vermögenswerten, 
die für die Zwecke des Artikels 416 als liquide Aktiva anerkannt 
würden, verwendet werden können, 

j) die Definition von Stresssituationen — einschließlich Grundsätzen 
für die mögliche Verwendung des Bestands an liquiden Aktiva und 
die erforderlichen aufsichtlichen Reaktionen — in denen Institute 
ihre liquiden Bestände zur Deckung von Liquiditätsabflüssen ver
wenden dürfen, und wie Verstöße zu behandeln wäre, 

k) die Definition der etablierten Geschäftsbeziehung gemäß Artikel 422 
Absatz 3 Buchstabe c in Bezug auf Nichtfinanzkunden, 

l) die Kalibrierung der auf Korrespondenzbankgeschäfte und Prime
broker-Dienstleistungen nach Artikel 422 Absatz 4 Unterabsatz 1 
anzuwendenden Abflussrate, 
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m) Mechanismen, mit denen staatlich garantierte Anleihen, die mit ei
ner Genehmigung der Union für staatliche Beihilfen als Teil staat
licher Stützungsmaßnahmen an Kreditinstitute ausgegeben wurden, 
um deren Bilanzen von problematischen Vermögenswerten zu ent
lasten, wie beispielsweise Anleihen der National Asset Management 
Agency (NAMA) in Irland und der spanischen Vermögensverwal
tungsgesellschaft in Spanien, mindestens bis Dezember 2023 als 
Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität bestands
geschützt werden sollen. 

(3) Die EBA erstattet der Kommission nach Konsultation der ESMA 
und der EZB bis zum 31. Dezember 2013 Bericht über geeignete ein
heitliche Definitionen der hohen und äußerst hohen Liquidität und Kre
ditqualität übertragbarer Aktiva für die Zwecke des Artikels 416 und 
angemessene Abschläge für Vermögenswerte — ausgenommen Aktiva 
im Sinne des Artikels 416 Absatz 1 Buchstaben a, b und c, die für die 
Zwecke des Artikels 416 als liquide Aktiva anerkannt würden. 

Dem Europäischen Parlament und dem Rat wird Gelegenheit gegeben, 
zu diesem Bericht Stellung zu nehmen. 

In dem Bericht nach Unterabsatz 1wird außerdem Folgendes geprüft: 

a) andere Kategorien von Vermögenswerten, insbesondere durch pri
vate Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere von hoher Liquidität 
und Kreditqualität, 

b) andere Kategorien zentralbankfähiger Wertpapiere oder Darlehens
forderungen, wie z.B. von regionalen oder lokalen Gebietskörper
schaften begebene Schuldverschreibungen und Geldmarktpapiere so
wie 

c) andere nicht zentralbankfähige aber fungible Vermögenswerte, wie 
z.B. an einer anerkannten Börse notierte Aktien, Gold, Eigenkapital
instrumente eines wichtigen Index, garantierte Schuldverschreibun
gen, gedeckte Schuldverschreibungen, Unternehmensanleihen und 
auf diesen Vermögenswerten beruhende Fonds. 

(4) In dem Bericht nach Absatz 3 wird geprüft, ob und inwieweit 
Standby-Kreditfazilitäten im Sinne des Artikels 416 Absatz 1 Buch
stabe e im Lichte der internationalen Entwicklung und unter Berück
sichtigung europäischer Besonderheiten, einschließlich der Art und Wei
se, in der die Geldpolitik in der Union durchgeführt wird, als liquide 
Aktiva betrachtet werden sollten. 

Die EBA prüft insbesondere die Angemessenheit der folgenden Krite
rien und die geeigneten Höhen für die entsprechenden Definitionen: 

a) Mindesthandelsvolumen der Vermögenswerte, 

▼C2



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 719 

b) Mindestvolumen ausstehender Vermögenswerte, 

c) transparente Preis- und Nachhandelsinformation, 

d) Bonitätsstufen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2, 

e) nachweisbare Preisstabilität, 

f) durchschnittliches Handelsvolumen und durchschnittlicher Transakti
onsumfang, 

g) maximale Geld-Brief-Spanne, 

h) Restlaufzeit, 

i) Mindestumschlagshäufigkeit. 

(5) Bis zum 31. Januar 2014 erstattet die EBA ferner Bericht über 

a) einheitliche Begriffsbestimmungen für hohe und äußerst hohe Liqui
dität und Kreditqualität, 

b) die etwaigen unbeabsichtigten Folgen der Begriffsbestimmung für 
liquide Aktiva auf die Durchführung von geldpolitischen Operatio
nen und das Ausmaß, in dem 

i) ein Verzeichnis liquider Aktiva, das nicht an die Liste zentral
bankfähiger Vermögenswerte gekoppelt ist, einen Anreiz dafür 
schaffen könnte, dass Institute anerkennungsfähige Vermögens
werte, die der Begriffsbestimmung für liquide Aktiva nicht ent
sprechen, bei Refinanzierungsgeschäften einreichen, 

ii) Liquiditätsvorschriften Institute davon abhalten könnten, auf dem 
unbesicherten Geldmarkt Anleihe- und Darlehensgeschäfte 
durchzuführen, und ob dies zu einer Infragestellung der Ausrich
tung des EONIA im Rahmen der Durchführung der Geldpolitik 
führen könnte, 

iii) die Einführung der Liquiditätsdeckungsanforderung den nationa
len Zentralbanken die Gewährleistung der Preisstabilität mithilfe 
des bestehenden geldpolitischen Rahmens und der verfügbaren 
geldpolitischen Instrumente erschweren würde, 

c) die operationellen Anforderungen an den Bestand an liquiden Aktiva 
im Sinne des Artikels 417 Buchstaben b bis f im Einklang mit 
internationalen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen. 
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Artikel 510 

Anforderungen in Bezug auf stabile Refinanzierung 

(1) Die EBA erstattet der Kommission ausgehend von den gemäß 
Teil 6 Titel III zu meldenden Positionen bis zum 31. Dezember 2015 
Bericht, ob und inwieweit es angemessen wäre, sicherzustellen, dass 
Institute stabile Refinanzierungsquellen nutzen, und schließt darin 
auch eine Bewertung der Auswirkung auf das Geschäft und Risikoprofil 
von in der Union niedergelassenen Instituten oder auf die Finanzmärkte, 
die Wirtschaft oder die Kreditvergabe durch Banken ein, wobei sie 
besonderes Augenmerk auf die Kreditvergabe an KMU und die Han
delsfinanzierung, einschließlich der Kreditvergabe im Rahmen öffent
licher Exportkreditversicherungssysteme und über Modelle der Durch
lauffinanzierung, einschließlich kongruent refinanzierter Hypothekendar
lehen, richtet. Sie analysiert insbesondere die Auswirkung stabiler Re
finanzierungsquellen auf die Refinanzierungsstrukturen unterschiedlicher 
Bankenmodelle in der Union. 

(2) Die EBA erstattet der Kommission ausgehend von den gemäß 
Teil 6 Titel III zu meldenden Positionen und entsprechend den einheit
lichen Meldeformaten gemäß Artikel 415 Absatz 3 Buchstabe a und 
nach Konsultation des ESRB ferner bis zum 31. Dezember 2015 Bericht 
über Methoden zur Festlegung des Betrags an stabiler Refinanzierung, 
über den Institute verfügen und der von ihnen benötigt wird, und über 
geeignete einheitliche Definitionen zur Berechnung einer solchen An
forderungen in Bezug auf stabile Refinanzierung, wobei sie insbeson
dere Folgendes prüft: 

a) Kategorien und Gewichtung der in Artikel 427 Absatz 1 genannten 
stabilen Refinanzierungsquellen, 

b) die zur Ermittlung des in Artikel 428 Absatz 1 genannten Bedarfs an 
stabiler Refinanzierung angewandten Kategorien und Gewichte, 

c) Methoden, die positive bzw. gegebenenfalls negative Anreize schaf
fen, mit denen eine stabilere, langfristigere Refinanzierung von Ver
mögenswerten, Geschäftstätigkeiten, Investitionen und Kapitalaus
stattung von Instituten gefördert wird, 

d) die Notwendigkeit, für unterschiedliche Arten von Instituten unter
schiedliche Methoden zu entwickeln. 

(3) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat 
gegebenenfalls bis zum 31. Dezember 2016 einen Gesetzgebungsvor
schlag dazu vor, wie Institute dazu angehalten werden können, stabile 
Refinanzierungsquellen zu verwenden, wobei sie die Berichte gemäß 
den Absätzen 1 und 2 berücksichtigt und der Vielfalt des Bankenge
werbes in der Union Rechnung trägt. 

▼M8 
(4) Die EBA überwacht den Betrag an erforderlicher stabiler Re
finanzierung für die Deckung des Refinanzierungsrisikos im Zusammen
hang mit in Anhang II aufgeführten Derivatkontrakten und mit Kredit
derivaten während des einjährigen Zeithorizonts der strukturellen Liqui
ditätsquote, insbesondere das künftige Refinanzierungsrisiko für diese 
Kontrakte nach Artikel 428s Absatz 2 und Artikel 428at Absatz 2, 
und erstattet der Kommission bis zum 28. Juni 2024 Bericht über die 
Zweckmäßigkeit der Anwendung eines höheren Faktors für die erfor
derliche stabile Refinanzierung oder einer Maßnahme mit höherer Risi
kosensitivität. In diesem Bericht wird mindestens Folgendes bewertet: 
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a) die Frage, ob eine Unterscheidung zwischen durch Einschuss ge
deckten und nicht durch Einschuss gedeckten Derivatkontrakten 
zweckmäßig ist; 

b) die Frage, ob eine Abschaffung, Erhöhung oder Ersetzung der An
forderung nach Artikel 428s Absatz 2 und Artikel 428at Absatz 2 
zweckmäßig ist; 

c) die Frage, ob eine allgemeinere Änderung der Behandlung von Deri
vatkontrakten bei der Berechnung der strukturellen Liquiditätsquote 
nach Artikel 428d, Artikel 428k Absatz 4, Artikel 428s Absatz 2, 
Artikel 428ag Buchstaben a und b, Artikel 428ah Absatz 2, Arti
kel 428al Absatz 4, Artikel 428at Absatz 2, Artikel 428ay Buch
staben a und b und Artikel 428az Absatz 2 zweckmäßig ist, um das 
mit diesen Kontrakten verbundene Refinanzierungsrisiko während 
des einjährigen Zeithorizonts der strukturellen Liquiditätsquote bes
ser zu erfassen; 

d) die Auswirkung der vorgeschlagenen Änderungen auf den Betrag an 
stabiler Refinanzierung, der für die Derivatkontrakte der Institute 
erforderlich ist. 

(5) Wird die Behandlung der in Anhang II aufgeführten Derivatkon
trakte und der Kreditderivate für die Berechnung der strukturellen Li
quiditätsquote durch internationale Standards beeinträchtigt, so legt die 
Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat — sofern an
gemessen und unter Berücksichtigung des Berichts nach Absatz 4, die
ser Änderungen internationaler Standards und der Vielfalt des Banken
sektors in der Union — einen Gesetzgebungsvorschlag zu der Frage 
vor, wie die Bestimmungen über die Behandlung der in Anhang II 
aufgeführten Derivatkontrakte und der Kreditderivate für die Berech
nung der strukturellen Liquiditätsquote nach Teil 6 Titel IV geändert 
werden müssen, um dem mit diesen Transaktionen verbundenen Re
finanzierungsrisiko besser Rechnung zu tragen. 

(6) Die EBA überwacht den Betrag an stabiler Refinanzierung, der 
erforderlich ist für die Deckung des Refinanzierungsrisikos im Zusam
menhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften, einschließlich der bei 
diesen Transaktionen entgegengenommenen oder gestellten Vermögens
werte, und im Zusammenhang mit unbesicherten Transaktionen mit 
einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten mit Finanzkunden 
und erstattet der Kommission bis zum 28. Juni 2023 Bericht darüber, 
ob diese Behandlung angemessen ist. In diesem Bericht wird mindestens 
Folgendes bewertet: 

a) die Frage, ob die Anwendung höherer oder niedrigerer Faktoren für 
die stabile Refinanzierung auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte mit 
Finanzkunden sowie auf mit Finanzkunden geschlossene unbe
sicherte Transaktionen mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs 
Monaten zweckmäßig ist, um ihrem Refinanzierungsrisiko während 
des einjährigen Zeithorizonts der strukturellen Liquiditätsquote und 
etwaigen Ansteckungseffekten zwischen Finanzkunden besser Rech
nung zu tragen; 

b) die Frage, ob die Anwendung der Behandlung nach Artikel 428r 
Absatz 1 Buchstabe g auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, die 
durch andere Arten von Vermögenswerten besichert sind, zweck
mäßig ist; 

c) die Frage, ob als Alternative zur Behandlung nach Artikel 428p 
Absatz 5 die Anwendung von Faktoren für die stabile Refinanzie
rung auf außerbilanzielle Posten, die bei Wertpapierfinanzierungs
geschäften verwendet werden, zweckmäßig ist; 
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d) die Frage, ob die asymmetrische Behandlung von Verbindlichkeiten 
mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten, die von Fi
nanzkunden zur Verfügung gestellt werden, die gemäß Artikel 428k 
Absatz 3 Buchstabe c einem Faktor für die verfügbare stabile Re
finanzierung von 0 % unterliegen, und Vermögenswerten, die sich 
aus Transaktionen mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Mo
naten mit Finanzkunden ergeben, die gemäß Artikel 428r Absatz 1 
Buchstabe g, Artikel 428s Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 428v 
Buchstabe b einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzie
rung von 0 %, 5 % oder 10 % unterliegen, angemessen ist; 

e) die Auswirkung der Einführung höherer oder niedriger Faktoren für 
die erforderliche stabile Refinanzierung für Wertpapierfinanzierungs
geschäfte, insbesondere mit Finanzkunden abgeschlossene Trans
aktionen mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten, auf 
die Marktliquidität von Vermögenswerten, die bei diesen Transaktio
nen als Sicherheit entgegengenommen werden, insbesondere von 
Staats- und Unternehmensanleihen; 

f) die Auswirkung der vorgeschlagenen Änderungen auf den Betrag an 
stabiler Refinanzierung, der für diese Transaktionen der Institute 
erforderlich ist, insbesondere für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 
mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten mit Finanz
kunden, wenn bei diesen Transaktionen Staatsanleihen als Sicherheit 
entgegengenommen werden. 

(7) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat 
bis zum 28. Juni 2024 — sofern angemessen und unter Berücksichti
gung des Berichts nach Absatz 6, der internationalen Standards und der 
Vielfalt des Bankensektors in der Union — einen Gesetzgebungsvor
schlag zu der Frage vor, wie die Bestimmungen über die Behandlung 
von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, einschließlich der bei diesen 
Transaktionen entgegengenommenen oder gestellten Vermögenswerte, 
und die Behandlung von unbesicherten Transaktionen mit einer Rest
laufzeit von weniger als sechs Monaten mit Finanzkunden für die Be
rechnung der strukturellen Liquiditätsquote nach Teil 6 Titel IV geän
dert werden sollten, falls sie dies angesichts der Auswirkungen der 
derzeitigen Behandlung auf die strukturelle Liquiditätsquote der Institute 
und im Hinblick auf eine bessere Berücksichtigung des mit diesen 
Transaktionen verbundenen Refinanzierungsrisikos für angemessen hält. 

(8) Bis zum 28. Juni 2025 müssen die auf die Transaktionen nach 
Artikel 428r Absatz 1 Buchstabe g, Artikel 428s Absatz 1 Buchstabe c 
und Artikel 428v Buchstabe b angewandten Faktoren für die erforder
liche stabile Refinanzierung von 0 % auf 10 % und von 5 % bzw. 10 % 
auf 15 % erhöht werden, es denn, dass dies in einem auf Grundlage 
eines Kommissionsvorschlags angenommenen Gesetzgebungsakt gemäß 
Absatz 7 des vorliegenden Artikels anders festgelegt wurde. 

(9) Die EBA überwacht den Betrag an stabiler Refinanzierung, der 
für die Deckung des Refinanzierungsrisikos erforderlich ist, das sich 
daraus ergibt, dass Institute Wertpapiere halten, um Derivatkontrakte 
abzusichern. Die EBA berichtet bis zum 28. Juni 2023 darüber, ob 
die Behandlung zweckmäßig ist. In diesem Bericht wird mindestens 
Folgendes bewertet: 

a) die möglichen Auswirkungen der Behandlung auf die Fähigkeit von 
Anlegern, Zugang zu Vermögenswerten zu erhalten, und die Aus
wirkungen der Behandlung auf die Kreditversorgung in der Kapital
marktunion; 
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b) die Frage, ob die Anwendung angepasster Anforderungen der stabi
len Refinanzierung auf Wertpapiere, die gehalten werden, um Deri
vate abzusichern, die gänzlich oder teilweise durch Ersteinschüsse 
finanziert werden, zweckmäßig ist; 

c) die Frage, ob die Anwendung angepasster Anforderungen der stabi
len Refinanzierung auf Wertpapiere, die gehalten werden, um Deri
vate abzusichern, die nicht durch Ersteinschüsse finanziert werden, 
zweckmäßig ist. 

(10) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat 
bis zum 28. Juni 2023 oder ein Jahr nach der Vereinbarung interna
tionaler Standards, die vom Basler Ausschuss entwickelt wird, je nach
dem, welches der frühere Termin ist, — sofern angemessen und unter 
Berücksichtigung des Berichts nach Absatz 9, der durch den Basler 
Ausschuss ausgearbeiteten internationalen Standards, der Vielfalt des 
Bankensektors in der Union und der Ziele der Kapitalmarktunion — 
einen Gesetzgebungsvorschlag zu der Frage vor, wie die Bestimmungen 
über die Behandlung des Falls, dass Institute Wertpapiere halten, um 
Derivatkontrakte abzusichern, für die Berechnung der strukturellen Li
quiditätsquote nach Teil 6 Titel IV geändert werden sollten, falls sie 
dies angesichts der Auswirkungen der derzeitigen Behandlung auf die 
strukturelle Liquiditätsquote der Institute und im Hinblick auf eine bes
sere Berücksichtigung des mit diesen Transaktionen verbundenen Re
finanzierungsrisikos für angemessen hält. 

(11) Die EBA bewertet, ob eine Verringerung des Faktors für die 
erforderliche stabile Refinanzierung für Vermögenswerte, die für die 
Erbringung von Clearing- und Abrechnungsleistungen für Edelmetalle 
wie Gold, Silber, Platin und Palladium verwendet werden, oder für 
Vermögenswerte, die für die Durchführung von Finanzierungsgeschäf
ten für Edelmetalle wie Gold, Silber, Platin und Palladium mit einer 
Laufzeit von höchstens 180 Tagen verwendet werden, gerechtfertigt 
wäre. Die EBA übermittelt der Kommission ihren Bericht bis zum 
28. Juni 2021. 

Artikel 511 

Verschuldung 

(1) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat 
bis zum 31. Dezember 2020 einen Bericht über die Frage vor, ob 

a) die Einführung eines Aufschlags auf die Verschuldungsquote für A- 
SRI angemessen ist und 

b) die Definition und die Berechnung der Gesamtrisikopositionsmess
größe nach Artikel 429 Absatz 4, einschließlich der Behandlung der 
Zentralbankreserven, angemessen sind. 

(2) Für die Zwecke des in Absatz 1 genannten Berichts berücksich
tigt die Kommission internationale Entwicklungen und auf internationa
ler Ebene vereinbarte Standards. Gegebenenfalls wird diesem Bericht 
ein Gesetzgebungsvorschlag beigefügt. 

▼C2 

Artikel 512 

Risikopositionen aus übertragenen Kreditrisiken 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis 
zum 31. Dezember 2014 einen Bericht über die Anwendung und Wirk
samkeit der Bestimmungen des Teils 5 vor dem Hintergrund der Ent
wicklungen der internationalen Märkte vor. 
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Artikel 513 

Vorschriften der Makroaufsicht 

(1) Die Kommission überprüft nach Konsultation des ESRB und der 
EBA bis zum 30. Juni 2022 und danach alle fünf Jahre, ob die Vor
schriften dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU zur Makro
aufsicht ausreichen, um Systemrisiken in bestimmten Wirtschaftszwei
gen, Regionen und Mitgliedstaaten einzudämmen; dabei bewertet sie 
unter anderem, 

a) ob die geltenden Instrumente der Makroaufsicht dieser Verordnung 
und der Richtlinie 2013/36/EU wirksam, effizient und transparent 
sind; 

b) ob die Abdeckung der verschiedenen in dieser Verordnung und der 
Richtlinie 2013/36/EU zur Bewältigung ähnlicher Risiken vorgese
henen Instrumente der Makroaufsicht und der eventuelle Grad der 
Überschneidung zwischen diesen Instrumenten angemessen sind; er
forderlichenfalls schlägt sie neue Vorschriften der Makroaufsicht vor; 

c) welche Wechselwirkungen es zwischen international vereinbarten 
Standards für systemrelevante Institute und dieser Verordnung und 
der Richtlinie 2013/36/EU gibt; erforderlichenfalls schlägt sie neue 
Vorschriften vor, in denen diese international vereinbarten Standards 
berücksichtigt werden; 

d) ob andere Arten von Instrumenten wie schuldnerbezogene Instru
mente unter die in dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU 
vorgesehenen Instrumente der Makroaufsicht aufgenommen werden 
sollten, um die kapitalbezogenen Instrumente zu ergänzen und eine 
harmonisierte Anwendung der Instrumente im Binnenmarkt zu er
möglichen, unter Berücksichtigung der Frage, ob harmonisierte De
finitionen dieser Instrumente und die Meldung entsprechender Daten 
auf Unionsebene eine Voraussetzung für die Einführung solcher In
strumente sind; 

e) ob die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote gemäß 
Artikel 92 Absatz 1a auf andere systemrelevante Institute als G-SRI 
ausgeweitet werden sollte, ob ihre Kalibrierung sich von der Kali
brierung für G-SRI unterscheiden sollte und ob ihre Kalibrierung von 
dem Ausmaß der Systemrelevanz des Instituts abhängen sollte; 

f) ob die derzeitige freiwillige Gegenseitigkeit von Makroaufsichtsmaß
nahmen in eine verpflichtende Gegenseitigkeit umgewandelt werden 
sollte und ob der derzeitige Rahmen des ESRB für die freiwillige 
Gegenseitigkeit eine angemessene Grundlage dafür ist; 

g) wie einschlägige Finanzaufsichtsbehörden der Union und der Mit
gliedstaaten mit Instrumenten ausgestattet werden können, anhand 
deren sie neue systemrelevante Risiken angehen können, die auf
grund von Risikopositionen von Kreditinstituten im Nichtbankensek
tor entstehen, insbesondere Risiken auf den Märkten für Derivate 
und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte sowie in der Vermögensver
waltungs- und Versicherungsbranche. 

(2) Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem 
Rat auf der Grundlage von Konsultationen mit dem ESRB und der EBA 
bis zum 31. Dezember 2022 und danach alle fünf Jahre über die Be
wertung nach Absatz 1 Bericht und legt ihnen gegebenenfalls einen 
Gesetzgebungsvorschlag vor. 

▼M8



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 725 

Artikel 514 

Methode für die Berechnung des Risikopositionswerts von 
Derivatgeschäften 

(1) Die EBA erstattet der Kommission bis zum 28. Juni 2023 Bericht 
über die Auswirkungen und die relative Kalibrierung der in Teil 3 
Titel II Kapitel 6 Abschnitte 3, 4 und 5 genannten Ansätze für die 
Berechnung der Risikopositionswerte von Derivatgeschäften. 

(2) Auf der Grundlage des Berichts der EBA legt die Kommission 
gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung der in 
Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitte 3, 4 und 5 genannten Ansätze vor. 

▼C2 

Artikel 515 

Überwachung und Evaluierung 

(1) Die EBA erstattet gemeinsam mit der ESMA bis zum 28. Juni 
2014 Bericht über das Zusammenwirken dieser Verordnung mit den 
damit zusammenhängenden Verpflichtungen gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012, insbesondere hinsichtlich Instituten, die als zentrale 
Gegenpartei fungieren, um eine Doppelung der Anforderungen an Deri
vatgeschäfte und damit eine Zunahme des aufsichtsrechtlichen Risikos 
und einen Anstieg der Aufsichtskosten für die zuständigen Behörden zu 
vermeiden. 

(2) Die EBA überwacht und bewertet die Funktionsweise der Be
stimmungen für Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegen
über einer zentralen Gegenpartei gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 6 Ab
schnitt 9. Sie legt der Kommission bis zum 1. Januar 2015 einen Bericht 
über die Auswirkungen und die Wirksamkeit dieser Bestimmungen vor. 

(3) Die Kommission überprüft bis zum 31. Dezember 2016 die Ab
stimmung dieser Verordnung mit den damit zusammenhängenden Ver
pflichtungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, den Eigenmit
telanforderungen nach Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitt 9, erstattet 
darüber Bericht und legt diesen Bericht, gegebenenfalls zusammen mit 
einem Gesetzgebungsvorschlag, dem Europäischen Parlament und dem 
Rat vor. 

Artikel 516 

Langfristige Finanzierungen 

Die Kommission erstattet bis zum 31. Dezember 2015 Bericht über die 
Auswirkungen dieser Verordnung auf die Förderung langfristiger Inves
titionen in wachstumsfördernde Infrastrukturen. 

Artikel 517 

Begriffsbestimmung der anrechenbaren Eigenmittel 

Die Kommission überprüft bis zum 31. Dezember 2014 die Angemes
senheit der Begriffsbestimmung der anrechenbaren Eigenmittel, die für 
die Zwecke von Teil 2 Titel III und Teil 4 angewandt wird, erstellt 
darüber einen Bericht und legt diesen, gegebenenfalls zusammen mit 
einem Gesetzgebungsvorschlag, dem Europäischen Parlament und dem 
Rat vor. 
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Artikel 518 

Prüfung der Kapitalinstrumente, die abgeschrieben oder 
umgewandelt werden können, wenn ein Fortbestand nicht mehr 

gegeben ist 

Bis zum 31. Dezember 2015 prüft die Kommission, ob in dieser Verord
nung vorgesehen werden sollte, dass Instrumente des zusätzlichen Kern
kapitals oder des Ergänzungskapitals abzuschreiben sind, wenn festgestellt 
wird, dass der Fortbestand des Institut nicht mehr gegeben ist, und erstattet 
darüber Bericht. Die Kommission unterbreitet ihren Bericht, gegebenen
falls zusammen mit einem Gesetzgebungsvorschlag, dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. 

▼M8 

Artikel 518a 

Überprüfung von Cross-Default-Klauseln 

Die Kommission überprüft und bewertet bis zum 28. Juni 2022, ob es 
angemessen ist, vorzuschreiben, dass berücksichtigungsfähige Verbind
lichkeiten für einen Bail-in herangezogen werden können, ohne Cross- 
Default-Klauseln in anderen Verträgen auszulösen, um die Wirksamkeit 
des Bail-in-Instruments so weit wie möglich zu verstärken und zu be
werten, ob eine No-Cross-Default-Klausel, in der auf berücksichtigungs
fähige Verbindlichkeiten Bezug genommen wird, in die für andere Ver
bindlichkeiten geltenden Vertragsbedingungen oder Verträge aufgenom
men werden sollte. Gegebenenfalls legt sie zusammen mit dieser Über
prüfung und dieser Bewertung einen Gesetzgebungsvorschlag vor. 

▼M10 

Artikel 518b 

Berichterstattung über Überschreitungen und Aufsichtsbefugnisse 
zur Beschränkung von Ausschüttungen 

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat bis 
zum 31. Dezember 2021 Bericht darüber, ob durch außergewöhnliche 
Umstände, die erhebliche wirtschaftliche Störungen des ordnungsgemä
ßen Funktionierens und der Integrität der Finanzmärkte auslösen, recht
fertigen, dass 

a) während solchen Zeiträumen den zuständigen Behörden gestattet 
wird, Überschreitungen, die nicht auf Unzulänglichkeiten der inter
nen Modelle der Institute für das Marktrisiko zurückzuführen sind, 
aus diesen internen Modellen auszuschließen, 

b) während solchen Zeiträumen den zuständigen Behörden zusätzliche 
verbindliche Befugnisse gewährt werden, um Ausschüttungs
beschränkungen für Institute zu verhängen. 

Die Kommission wird gegebenenfalls weitere Maßnahmen prüfen. 

▼C2 

Artikel 519 

Abzug der Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage 
von Posten des harten Kernkapitals 

Die EBA erstellt bis zum 30. Juni 2014 einen Bericht darüber, ob der 
überarbeitete Rechnungslegungsstandard IAS 19 in Verbindung mit dem 
Abzug von Nettovermögenswerten aus Pensionsfonds nach Artikel 36 
Absatz 1 Buchstabe e und Änderungen der Nettoverbindlichkeiten von 
Pensionsfonds eine übermäßige Volatilität der Eigenmittel eines Instituts 
zur Folge hat. 
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Unter Berücksichtigung des Berichts der EBA erstellt die Kommission 
zu der Frage in Unterabsatz 1 bis zum 31. Dezember 2014 einen Bericht 
an das Europäische Parlament und den Rat, dem sie gegebenenfalls 
einen Gesetzgebungsvorschlag zur Einführung eines Verfahrens zur An
passung der Nettovermögenswerte und -verbindlichkeiten aus Pensions
fonds bei der Berechnung der Eigenmittel beifügt. 

▼M5 

Artikel 519a 

Bericht und Überprüfung 

Spätestens am 1. Januar 2022 legt die Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht über die Anwendung der Bestim
mungen in Teil 3 Titel II Kapitel 5 vor und trägt darin unter anderem 
aus makroprudenzieller und wirtschaftlicher Perspektive den Entwick
lungen an den Verbriefungsmärkten Rechnung. Dieser Bericht geht ge
gebenenfalls mit einem Gesetzgebungsvorschlag einher und es wird 
darin insbesondere Folgendes bewertet: 

a) Die Auswirkungen der in Artikel 254 dargelegten Hierarchie der 
Methoden und der Berechnung der risikogewichteten Positions
beträge für Verbriefungspositionen gemäß den Artikeln 258 bis 
266 auf die Emissions- und Anlagetätigkeiten der Institute an den 
Verbriefungsmärkten in der Union; 

b) die Folgen für die Finanzstabilität der Union und der Mitgliedstaa
ten, vor allem im Hinblick auf eine potenzielle Immobilienmarkt
spekulation und auf die zunehmenden Verflechtungen zwischen Fi
nanzinstituten; 

c) erforderliche Maßnahmen, um negative Auswirkungen von Verbrie
fungen auf die Finanzstabilität gering zu halten und diesen gegen
zusteuern und dabei gleichzeitig die positiven Auswirkungen der 
Verbriefungen auf die Finanzierung zu wahren, u. a. durch die mög
liche Einführung einer Obergrenze für Risiken aus Verbriefungsposi
tionen; 

d) die Auswirkungen auf die Fähigkeit der Finanzinstitute, einen nach
haltigen und stabilen Finanzierungskanal für die Realwirtschaft bereit 
zu stellen, mit besonderem Augenmerk auf KMU; und 

▼M12 
e) die mögliche Einbeziehung von Kriterien der ökologischen Nach

haltigkeit in den Verbriefungsrahmen, auch mit Blick auf Risiko
positionen gegenüber NPE-Verbriefungen. 

▼M5 
Außerdem sollen in dem Bericht Entwicklungen der Aufsichtsregeln in 
internationalen Gremien berücksichtigt werden, insbesondere in Bezug 
auf internationale Standards für Verbriefungen. 

▼M8 

Artikel 519b 

Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko 

(1) Die EBA erstattet bis zum 30. September 2019 Bericht über die 
Auswirkungen der internationalen Standards für die Berechnung der 
Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko auf die Institute in der 
Union. 

(2) Die Kommission legt — unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
des Berichts nach Absatz 1 und der internationalen Standards und der 
Ansätze gemäß Teil 3 Titel IV Kapitel 1a und 1b — dem Europäischen 
Parlament und dem Rat bis zum 30. Juni 2020 einen Bericht, gegebe
nenfalls zusammen mit einem Gesetzgebungsvorschlag, über die Art 
und Weise vor, wie die internationalen Standards in Bezug auf an
gemessene Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko umzusetzen 
sind. 
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TITEL IIA 

DURCHFÜHRUNG DER VORSCHRIFTEN 

Artikel 519c 

Instrument zur Erleichterung der Einhaltung der Vorschriften 

(1) Die EBA entwickelt ein elektronisches Instrument, das darauf 
abzielt, den Instituten die Einhaltung dieser Verordnung und der Richt
linie 2013/36/EU sowie der technischen Regulierungsstandards, der 
technischen Durchführungsstandards und der Leitlinien und Meldebö
gen, die im Hinblick auf die Durchführung dieser Verordnung und der 
genannten Richtlinie angenommen werden, zu erleichtern. 

(2) Das in Absatz 1 genannte Instrument versetzt jedes Institut min
destens in die Lage, 

a) rasch festzustellen, welche Vorschriften das Institut angesichts seiner 
Größe und seines Geschäftsmodells einzuhalten hat; 

b) zu verfolgen, welche Änderungen an den Gesetzgebungsakten und 
den einschlägigen Durchführungsbestimmungen, Leitlinien und Mel
debögen vorgenommen wurden. 

▼C2 

TITEL III 

ÄNDERUNGEN 

Artikel 520 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

Die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 wird wie folgt geändert: 

(1) In Titel IV wird folgendes Kapitel eingefügt: 

„KAPITEL 4 

Berechnungen und Meldungen für die Zwecke der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 

Artikel 50a 

Berechnung der hypothetischen Kapitalanforderung (K CCP ) 

(1) Für die Zwecke des Artikels 308 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
vom 26. Juni 2013 berechnet eine ZGP (*) für alle Kontrakte und 
Transaktionen, die sie für alle ihre Clearingmitglieder im Deckungs
kreis des jeweiligen Ausfallfonds cleart, K CCP wie in Absatz 2 
erläutert. 

(2) Eine ZGP berechnet die hypothetische Kapitalanforderung 
(K CCP ) wie folgt: 

K CCP ¼ X 

i 
maxfEBRM i Ä IM i Ä DF i ; 0g · RW · captial ratio 
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dabei entspricht 

EBRM i = dem Risikopositionswert vor 
Risikominderung, der gleich 
dem Wert der Risikoposition 
der ZGP gegenüber Clearing
mitglied i aus den Kontrakten 
und Transaktionen mit dem 
betreffenden Clearingmitglied 
ist, und der ohne Anrechnung 
der von diesem Clearingmit
glied gestellten Sicherheit er
mittelt wird, 

IM i = dem Einschuss von Clearing
mitglied i bei der ZGP, 

DF i = dem vorfinanzierten Beitrag 
von Clearingmitglied i, 

RW = einem Risikogewicht von 20 %, 

capital ratio (Eigenkapitalquote) = 8 %. 

Alle Werte der Formel nach Unterabsatz 1 beziehen sich auf die 
Bewertung am Tagesende vor dem Austausch der in der letzten 
Nachschussforderung des betreffenden Tages geforderten Nach
schüsse. 

(3) Eine ZGP führt die nach Absatz 2 vorgeschriebene Berech
nung zumindest quartalsweise durch oder häufiger, wenn die für die 
Institute unter ihren Clearingmitgliedern zuständigen Behörden dies 
verlangen. 

(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstan
dards aus, um für die Zwecke des Absatzes 3 folgendes zu präzi
sieren: 

a) Häufigkeit und Termine der Berechnungen nach Absatz 2, 

b) die Fälle, in denen die zuständige Behörde eines als Clearing
mitglied auftretenden Instituts häufigere Berechnungen und Mel
dungen verlangen kann als unter Buchstabe a festgelegt. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durch
führungsstandards bis 1. Januar 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 
Durchführungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 50b 

Allgemeine Regeln für die Berechnung der K CCP 

Für die Zwecke der Berechnung nach Artikel 50a Absatz 2 gilt: 

a) Eine ZGP berechnet den Wert der Risikopositionen gegenüber 
ihren Clearingmitgliedern wie folgt: 

i) für Risikopositionen aus Kontrakten und Geschäften nach 
Artikel 301 Absatz 1 Buchstaben a und d der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 berechnet sie den Wert nach der Markt
bewertungsmethode gemäß Artikel 274 jener Verordnung, 
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ii) für Risikopositionen aus Kontrakten und Geschäften nach 
Artikel 301 Absatz 1 Buchstaben b, c und e der Verordnung 
(EU) Nr. …/2013 berechnet sie den Wert gemäß der umfas
senden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherhei
ten nach Artikel 223 jener Verordnung mit den aufsicht
lichen Volatilitätsanpassungen gemäß den Artikeln 223 
und 224; die Ausnahmeregelung nach Artikel 285 Absatz 2 
Satz 2 Ziffer i jener Verordnung findet keine Anwendung, 

iii) für Risikopositionen aus in Artikel 301 Absatz 1 der Ver
ordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht genannten Geschäften be
rechnet sie den Wert gemäß Teil 3 Titel V jener Verord
nung; 

b) für Institute im Geltungsbereich der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 sind die Netting-Sätze dieselben wie die in Teil 3 
Titel II jener Verordnung festgelegten Nettingsätze; 

c) bei der Berechnung der Werte nach Buchstabe a zieht die ZGP 
die von ihren Clearingmitgliedern gestellten Sicherheiten von 
ihren Risikopositionen ab und nimmt dabei angemessene auf
sichtliche Volatilitätsanpassungen gemäß der umfassenden Me
thode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten nach Arti
kel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vor; 

e) hat eine ZGP Risikopostionen gegenüber einer oder mehreren 
ZGP, so behandelt sie diese wie eine Risikopositionen gegenüber 
einem Clearingmitglied und bezieht Nachschüsse oder vorfinan
zierte Beiträge dieser ZGP in die Berechnung von K CCP ein; 

f) hat eine ZGP mit ihren Clearing-Mitgliedern eine verbindliche 
vertragliche Vereinbarung geschlossen, nach der sie die deren 
Einschüsse ganz oder teilweise wie vorfinanzierte Beiträge ver
wenden kann, behandelt sie diese Einschüsse für die Berechnung 
gemäß diesem Absatz wie vorfinanzierte Beiträge und nicht als 
Einschüsse; 

h) bei Anwendung der Marktbewertungsmethode nach Artikel 274 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ersetzt die ZGP die Formel 
nach Artikel 298 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii jener Verord
nung durch die folgende: 

PCE red ¼ 0:15 · PCE gross þ 0:85 · NGR · PCE gross; 
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wobei der Zähler von NGR gemäß Artikel 274 Absatz 1 jener 
Verordnung berechnet wird, unmittelbar bevor Nachschüsse am 
Ende des Abwicklungszeitraums tatsächlich getauscht werden, in 
der Zähler gleich den Brutto-Wiederbeschaffungskosten ist; 

i) kann eine ZGP NGR nicht gemäß Artikel 298 Absatz 1 Buch
stabe c Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnen, 
so 

i) teilt sie den Instituten unter ihren Clearingmitgliedern und 
deren zuständigen Behörden mit, dass sie NGR nicht berech
nen kann und legt die Gründe dafür dar, 

ii) darf sie bei der Berechnung von PCE red nach Buchstabe h 
drei Monate lang für NGR einen Wert von 0,3 ansetzen, 

j) ist die ZGP am Ende des unter Buchstabe i Ziffer ii genannten 
Zeitraums noch immer nicht zur Berechnung des NGR-Werts in 
der Lage, so 

i) berechnet K CCP nicht mehr und 

ii) teilt dies den Instituten unter ihren Clearingmitgliedern und 
deren zuständigen Behörden mit; 

k) zur Berechnung des potenziellen künftigen Wiederbeschaffungs
werts bei Optionen und Swaptionen gemäß der Marktbewer
tungsmethode nach Artikel 274 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 multipliziert eine ZGP den Nominalbetrag des 
Kontrakts mit dem absoluten Delta-Wert der Option 
ðδV=δpÞnach Artikel 280 Absatz 1 Buchstabe a jener Verord
nung; 

l) hat eine ZGP mehr als einen Ausfallfonds, nimmt sie die Be
rechnung nach Artikel 50a Absatz 2 für jeden Fonds getrennt 
vor. 

Artikel 50c 

Information 

(1) Für die Zweck e des Artikels 308 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 macht eine ZGP den Instituten unter ihren Clearingmit
gliedern und deren zuständige Behörden folgende Angaben: 

a) hypothetische Kapitalanforderung (K CCP ), 

b) Summe der vorfinanzierten Beiträge (D FCM ), 
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c) Betrag ihrer vorfinanzierten finanziellen Mittel, die sie nach gel
tendem Recht oder aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung 
mit ihren Clearingmitgliedern zur Deckung der durch den Aus
fall eines oder mehrerer Clearingmitglieder bedingten Verluste 
einsetzen muss, bevor sie die Ausfallfondsbeiträge der übrigen 
Clearingmitglieder (DF CCP ) verwenden darf, 

d) die Gesamtzahl ihrer Clearingmitglieder (N), 

e) den Konzentrationsfaktor (β) nach Artikel 50d. 

Hat eine ZGP mehr als einen Ausfallfonds, macht sie die Angaben 
nach Unterabsatz 1 für jeden Fonds getrennt. 

(2) Die ZGP informiert die Institute unter ihren Clearingmitglie
dern mindestens quartalsweise oder häufiger, wenn deren zuständige 
Behörden dies verlangen. 

(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstan
dards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: 

a) das einheitliche Formblatt für die Angaben nach Absatz 1; 

b) Häufigkeit und Termine der Information nach Absatz 2; 

c) die Fälle, in denen die zuständige Behörde eines als Clearing
mitglied auftretenden Instituts die Angaben häufiger verlangen 
kann als unter Buchstabe b festgelegt. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durch
führungsstandards bis 1. Januar 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 
Durchführungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 50d 

Berechnung der von der ZGP zu meldenden besonderen 
Positionen 

Für die Zwecke des Artikels 50c gilt Folgendes: 

a) Sieht die Satzung einer ZGP vor, dass sie ihre finanziellen Mittel 
ganz oder teilweise parallel zu den vorfinanzierten Beiträgen der 
Clearingmitglieder derart verwenden muss, dass diese Mittel den 
vorfinanzierten Beiträgen eines Clearingmitglieds in Bezug auf 
das Auffangen von Verlusten der ZGP bei Ausfall oder Insol
venz eines oder mehrerer ihrer Clearingmitglieder der Höhe nach 
entsprechen, schlägt sie den entsprechenden Betrag dieser Mittel 
auf DFCM auf; 
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b) sieht die Satzung einer ZGP vor, dass diese nach Verbrauch der 
Mittel des Ausfallfonds, aber vor Abruf der vertraglich zugesag
ten Beiträge ihrer Clearingmitglieder ihre finanziellen Mittel 
ganz oder teilweise zur Deckung der durch den Ausfall eines 
oder mehrerer Clearingmitglieder bedingten Verluste einsetzen 
muss, so schlägt die ZGP den entsprechenden Betrag dieser 
zusätzlichen finanziellen Mittel ðDF a 

CCP Þauf die Gesamtsumme 
der vorfinanzierten Beiträge (DF) wie folgt auf: 

DF ¼ DF CCP þ DF CM þ DF a 
CCP . 

c) Eine ZGP berechnet den Konzentrationsfaktor (β) nach folgender 
Formel: 

β ¼ 
PCE red;1 þ PCE red;2 P 

i PCE red;i 

dabei entspricht 

PCE red,i = dem reduzierten potenziellen künftigen Wiederbe
schaffungswert für alle Kontrakten und Transaktio
nen einer ZGP mit Clearingmitglied i, 

PCE red,1 = dem reduzierten potenziellen künftigen Wiederbe
schaffungswert alle Kontrakten und Transaktionen 
einer ZGP mit dem Clearingmitglied, das den 
höchsten PCE red -Wert aufweist, 

PCE red,2 = dem reduzierten potenziellen künftigen Wiederbe
schaffungswert für alle Kontrakten und Transaktio
nen einer ZGP mit dem Clearingmitglied, das den 
zweithöchsten PCE red -Wert aufweist. 

___________ 
(*) ABl. L 176vom 27.6.2013, S. 1“ 

(2) In Artikel 11 Absatz 15 wird Buchstabe b gestrichen. 

(3) In Artikel 89 wird folgender Absatzeingefügt: 

„5a. Bis 15 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens des letzten 
der technischen Regulierungsstandards nach den Artikeln 16, 25, 
26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 und 49 oder bis gemäß Artikel 14 
jener Verordnung über die Zulassung der ZGP entschieden wurde, 
verfährt die ZGP wie in Unterabsatz 3 erläutert. 

Bis 15 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens des letzten der 
technischen Regulierungsstandards nach den Artikeln 16, 26, 29, 
34, 41, 42, 44, 45, 47 und 49 oder bis gemäß Artikel 25 jener 
Verordnung über die Anerkennung der ZGP entschieden wurde, 
wenn dieser Zeitpunkt der frühere ist, verfährt die ZGP wie in 
Unterabsatz 3 erläutert. 
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Bis zum Ablauf der Fristen nach den Unerabsätzen 1 und 2 und 
vorbehaltlich des Unterabsatzes 4 hat eine ZGP, die weder einen 
Ausfallfonds noch bindende Vereinbarungen mit ihren Clearingmit
gliedern, die ihr erlauben, deren Einschüsse ganz oder teilweise wie 
vorfinanzierte Beiträge zu verwenden, hat, gemäß Artikel 50c Ab
satz 1 außerdem die Gesamtsumme der Einschussbeträge, die sie 
von ihren Clearingmitgliedern erhalten hat, zu melden. 

Die Fristen nach den Unterabsätzen 1 und 2 können im Einklang 
mit einem nach Artikel 497 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 erlassenen Durchführungsrechtsakt der Kommission 
um sechs Monate verlängert werden.“ 

TEIL 11 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 521 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

(2) Diese Verordnung gilt ab dem 1. Januar 2014 mit Ausnahme 

a) der Artikel 8 Absatz 3, 21 und 451 Absatz 1, die ab dem 1. Ja
nuar 2015 gelten, 

b) des Artikels 413 Absatz 1, der ab dem 1. Januar 2016 gilt, 

c) der Bestimmungen, denen zufolge die Europäischen Aufsichtsbehör
den der Kommission Entwürfe technischer Standards vorlegen müs
sen, sowie der Bestimmungen, die der Kommission die Befugnis 
übertragen, delegierte Rechtsakte oder Durchführungsrechtsakte zu 
erlassen, die ab dem 28. Juni 2013 gelten. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittel
bar in jedem Mitgliedstaat. 
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ANHANG I 

Einstufung außerbilanzieller Geschäfte 

(1) Hohes Kreditrisiko: 

a) Garantien, die den Charakter eines Kreditsubstituts haben (z.B. Garantien 
der rechtzeitigen Auszahlung von Kreditlinien), 

b) Kreditderivate, 

c) Akzepte, 

▼M9 
d) Indossamente auf Wechsel, die nicht die Unterschrift eines anderen In

stituts oder einer anderen Wertpapierfirma tragen, 

▼C2 
e) Geschäfte mit Rückgriff (z. B. Factoring, Fazilitäten zur Bevorschussung 

von Rechnungen), 

f) unwiderrufliche Kreditsicherungsgarantien (‚standby letters of credit‘), die 
den Charakter eines Kreditsubstituts haben; 

g) Termingeschäfte mit Aktivpositionen; 

h) Einlagentermingeschäft (‚Forward Deposits‘); 

i) unbezahlter Anteil von teileingezahlten Aktien und Wertpapieren; 

j) Pensionsgeschäfte gemäß Artikel 12 Absätze 3 und 5 der Richt
linie 86/635/EWG; 

k) andere Positionen mit hohem Risiko. 

(2) Mittleres Kreditrisiko: 

a) außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung, d. h. ausgestellte und 
bestätigte Dokumentenkredite (siehe auch ‚mittleres/niedriges Kreditrisi
ko‘), 

b) andere außerbilanzielle Posten: 

i) Versandgarantien, Zoll- und Steuerbürgschaften, 

ii) nicht in Anspruch genommene Kreditfazilitäten (Verpflichtungen, 
Darlehen zu geben, Wertpapiere zu kaufen, Garantien oder Akzepte 
bereitzustellen) mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als einem Jahr, 

iii) Absicherungsfazilitäten (‚note issuance facilities‘, NIF) und Fazilitä
ten zur revolvierenden Platzierung von Geldmarkttiteln (‚revolving 
underwriting facilities‘, RUF), 

iv) andere Positionen mit mittlerem Risiko, die der EBA angezeigt wur
den. 

(3) Mittleres/niedriges Kreditrisiko: 

a) außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung: 

i) Dokumentenakkreditive, bei denen die Frachtpapiere als Sicherheit 
dienen, oder andere leicht liquidierbare Transaktionen, 
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ii) Erfüllungsgarantien (einschließlich Bietungs- und Erfüllungsbürg
schaften und damit verbundene Anzahlungs- und Einbehaltungsgaran
tien) und Garantien, die nicht den Charakter von Kreditsubstituten 
haben, 

iii) unwiderrufliche Kreditsicherungsgarantien (‚standby letters of cre
dit‘), die nicht den Charakter eines Kreditsubstituts haben, 

b) andere außerbilanzielle Posten: 

i) nicht in Anspruch genommene Kreditfazilitäten, zu denen Verpflich
tungen, Darlehen zu geben, Wertpapiere zu kaufen, Garantien oder 
Akzepte bereitzustellen, mit einer Ursprungslaufzeit von höchstens 
einem Jahr, die nicht jederzeit uneingeschränkt und fristlos widerrufen 
werden können, oder bei denen eine Bonitätsverschlechterung beim 
Kreditnehmer nicht automatisch zum Widerruf führt, zählen, 

ii) andere Positionen mit mittlerem/niedrigem Risiko, die der EBA ange
zeigt wurden, 

(4) Niedriges Kreditrisiko: 

a) nicht in Anspruch genommene Kreditfazilitäten, zu denen Verpflichtun
gen, Darlehen zu geben, Wertpapiere zu kaufen, Garantien oder Akzepte 
bereitzustellen, die jederzeit uneingeschränkt und fristlos widerrufen wer
den können, oder bei denen eine Bonitätsverschlechterung beim Kredit
nehmer automatisch zum Widerruf führt, zählen, Kundenkreditlinien kön
nen als uneingeschränkt widerrufbar angesehen werden, wenn deren Kon
ditionen dem Institut die Möglichkeit geben, sie im Rahmen des nach den 
Verbraucherschutz- und ähnlichen Vorschriften Zulässigen zu widerrufen, 

b) nicht in Anspruch genommene Kreditfazilitäten für Bietungs- und Erfül
lungsbürgschaften, die jederzeit uneingeschränkt und fristlos widerrufen 
werden können, oder bei denen eine Bonitätsverschlechterung beim Kre
ditnehmer automatisch zum Widerruf führt und 

c) andere Positionen mit niedrigem Risiko, die der EBA angezeigt wurden. 
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ANHANG II 

Arten von Derivatgeschäften 

(1) Zinsbezogene Geschäfte: 

a) Zinsswaps in einer einzigen Währung, 

b) Basis-Swaps, 

c) Zinsausgleichsvereinbarungen (‚forward rate agreements‘), 

d) Zinsterminkontrakte, 

▼M8 
e) Zinsoptionen, 

▼C2 
f) andere vergleichbare Geschäfte. 

(2) Fremdwährungsbezogene Geschäfte und Geschäfte auf Goldbasis: 

a) Zinsswaps in mehreren Währungen, 

b) Devisentermingeschäfte, 

c) Devisenterminkontrakte, 

▼M8 
d) Devisenoptionen, 

▼C2 
e) andere vergleichbare Geschäfte, 

f) auf Goldbasis getätigte Geschäfte ähnlicher Art wie unter den Buchsta
ben a bis e. 

▼M8 
3. Geschäfte ähnlicher Art wie unter Nummer 1 Buchstaben a bis e und Num

mer 2 Buchstaben a bis d mit anderen Basiswerten oder Indizes. Dies 
schließt zumindest alle in Anhang I Abschnitt C Nummern 4 bis 7, 9, 10 
und 11 der Richtlinie 2014/65/EU genannten Instrumente ein, die nicht in 
anderer Weise in Nummer 1 oder 2 enthalten sind. 
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ANHANG III 

Posten, die der zusätzlichen Meldung liquider Aktiva unterliegen 

(1) Bargeld, 

(2) Risikopositionen gegenüber Zentralbanken, soweit diese in Stressphasen 
verfügbar sind, 

(3) übertragbare Wertpapiere in Form von Forderungen, die gegenüber Staaten, 
Zentralbanken, nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen, Regionen mit 
Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben, und lokalen Ge
bietskörperschaften, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem 
Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Union, der Europäischen 
Finanzstabilisierungsfazilität, dem Eruopäischen Stabilitätsmechanismus 
oder multilateralen Entwicklungsbanken bestehen oder von diesen garantiert 
werden und sämtliche der folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) ihnen wird gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 0 % 
zugewiesen, 

▼M9 
b) sie stellen keine Verbindlichkeit eines Instituts oder einer Wertpapier

firma oder seiner bzw. ihrer verbundenen Unternehmen dar, 

▼C2 
(4) nicht unter Nummer 3 fallende übertragbare Wertpapiere in Form von For

derungen, die gegenüber Staaten oder Zentralbanken bestehen oder von 
ihnen garantiert werden und in der Währung und dem Land, in dem das 
Liquiditätsrisiko besteht, oder in Fremdwährung begeben werden, soweit 
der Bestand an derartigen Schuldtiteln dem Liquiditätsbedarf für den Bank
betrieb in dem jeweiligen Drittstaat entspricht; 

(5) übertragbare Wertpapiere in Form von Forderungen, die gegenüber Staaten, 
Zentralbanken, nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen, Regionen mit 
Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben, und lokalen Ge
bietskörperschaften oder multilateralen Entwicklungsbanken bestehen oder 
von diesen garantiert werden und sämtliche der folgenden Anforderungen 
erfüllen: 

a) ihnen wird gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 20 % 
zugewiesen, 

▼M9 
b) sie stellen keine Verbindlichkeit eines Instituts oder einer Wertpapier

firma oder seiner bzw. ihrer verbundenen Unternehmen dar, 

▼C2 
(6) nicht unter die Nummern 3, 4 oder 5 fallende übertragbare Wertpapiere, 

denen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 20 % oder 
besser zugewiesen werden kann oder deren Kreditqualität intern als gleich
wertig beurteilt wird und die eine der folgenden Anforderungen erfüllen: 

▼M9 
a) sie stellen keine Forderung an eine Verbriefungszweckgesellschaft, ein 

Institut oder eine Wertpapierfirma oder eines seiner bzw. ihrer verbun
denen Unternehmen dar, 

▼C2 
b) es handelt sich um Schuldverschreibungen, auf die die Behandlung nach 

Artikel 129 Absatz 4 oder 5 angewandt werden kann; 

c) es handelt sich um Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 52 
Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG, die nicht unter Buchstabe b genannt 
sind, 

▼M9 
(7) nicht unter die Nummern 3 bis 6 fallende übertragbare Wertpapiere, denen 

gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 50 % oder besser 
zugewiesen werden kann oder deren Kreditqualität intern als gleichwertig 
beurteilt wird und die keine Forderung an eine Verbriefungszweckgesell
schaft, ein Institut oder eine Wertpapierfirma oder eines seiner bzw. ihrer 
verbundenen Unternehmen darstellen, 

▼C2



 

02013R0575 — DE — 30.09.2021 — 011.001 — 739 

(8) nicht unter die Nummern 3 bis 7 fallende übertragbare Wertpapiere, die 
durch Vermögenswerte besichert sind, denen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 
ein Risikogewicht von 35 % oder besser zugewiesen werden kann, oder 
deren Kreditqualität intern als gleichwertig beurteilt wird und die gemäß 
Artikel 125 durch Wohnimmobilien vollständig besichert sind, 

(9) von Zentralbanken im Rahmen der Geldpolitik eingeräumte Standby-Kre
ditfazilitäten, insoweit als diese Fazilitäten nicht durch liquide Aktiva be
sichert sind, ausgenommen Liquiditätshilfe in Notfällen, 

(10) gesetzliche oder satzungsmäßige Mindesteinlagen bei dem Zentralkredit
institut und sonstige satzungs- oder vertragsgemäß verfügbare liquide Mittel 
des Zentralkreditinstituts oder von Instituten, die Mitglieder des Systems 
nach Artikel 113 Absatz 7 sind oder für die nach Artikel 10 eine Ausnahme 
gelten kann, insoweit als diese Finanzierung nicht durch liquide Aktiva 
besichert ist, wenn das Institut aufgrund von Rechts- oder Satzungsvor
schriften einem Verbund angehört, 

▼M9 
(11) börsengehandelte, zentral abgerechnete Stammaktien, die Bestandteil eines 

wichtigen Aktienindexes sind, auf die Landeswährung des Mitgliedstaats 
lauten und nicht von einem Institut oder einer Wertpapierfirma oder einem 
seiner bzw. ihrer verbundenen Unternehmen begeben wurden, 

▼C2 
(12) an einer anerkannten Börse gehandeltes Gold, das als reservierter Bestand 

gehalten wird. 

Alle Posten, ausgenommen die unter den Nummern 1, 2 und 9 genannten, 
müssen folgende Bedingungen erfüllen: 

a) Sie werden im Rahmen einfacher Rückkaufsvereinbarungen oder an 
Kassamärkten gehandelt, die sich durch eine geringe Konzentration aus
zeichnen, 

b) sie sind nachweislich eine verlässliche Liquiditätsquelle, entweder durch 
Rückkaufsvereinbarungen oder Veräußerung, selbst unter angespannten 
Marktbedingungen, 

c) sie sind unbelastet. 
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ANHANG IV 

Entsprechungstabelle 

Diese Verordnung Richtlinie 2006/48/EG Richtlinie 2006/49/EG 

Artikel 1 

Artikel 2 

Artikel 3 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 Artikel 4 Absatz 1 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 2 Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 3 Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 4 Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe p 

Artikel 4 Absatz 1 Nummern 5-7 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 8 Artikel 4 Nummer 18 

Artikel 4 Absatz 1 Nummern 9-12 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 13 Artikel 4 Nummer 41 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 14 Artikel 4 Nummer 42 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 15 Artikel 4 Nummer 12 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 16 Artikel 4 Nummer 13 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 17 Artikel 4 Nummer 3 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 18 Artikel 4 Nummer 21 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 19 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 20 Artikel 4 Nummer 19 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 21 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 22 Artikel 4 Nummer 20 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 23 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 24 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 25 Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 26 Artikel 4 Nummer 5 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 27 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 28 Artikel 4 Nummer 14 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 29 Artikel 4 Nummer 16 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 30 Artikel 4 Nummer 15 
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Diese Verordnung Richtlinie 2006/48/EG Richtlinie 2006/49/EG 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 31 Artikel 4 Nummer 17 

Artikel 4 Absatz 1 Nummern 32-34 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 35 Artikel 4 Nummer 10 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 36 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 37 Artikel 4 Nummer 9 
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